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Aufhebung der Höchstpreise für Heu.
N. K. (N. G. Vl. S.

Auf Grund des § 1 der Verordnung über Kriegsmaßnahmen Zur Sicherung
der Volksernährung vom 22. M a i 1916*) wird verordnet:

Die Bekanntmachung über Höchstpreise für tzeu vom 3. Februar 1916"*)
wird aufgehoben.

Für Heu aus der Ernte des Jahres 1913, das auf Grund der Verord^-
nung über Lieferung von Heu und Stroh für das tzeer vom 11. M a i 1916
zu liefern ist, bleiben die Vorschriften der Bekanntmachung vom 3. Februar
1916**) in Geltung.

1916 3. J u l i
Gewahrung vou Kriegsbeihilfen au Volksschullehrer.

M . O. U. <Z. Vl . U. F . 463).

Nachdem durch den Nunderlaß des Herrn FinanZministers vom 17. Juni
b, !Is. die Kriegsbeihilfen für die gering besoldeten unmittelbaren Staats-
beamten vom 1. Ju l i d. I s . ab erhöht worden find, wird in Abänderung
der bestehenden Vorschriften über die Gewährung von Kriegsbeihilfen an Volks--
schullehrer bestimmt, daß von demselben Tage ab Kriegsbeihilfen nach folgen-
den Sätzen Zu Zahlen sind:

1. an endgültig oder einstweilig angestellte Volksschullehrer und auftrags-
weise gegen feste monatliche Entschädigung beschäftigte Schulamtsbewerber

») mit einem Hiensteinkommen bis 2
ausschließlich, und zwar:

Mk.

an verheiratete Lehrer, die keine Kinder unter 15
Jahren haben

an Lehrer mi t einem Kinde
,, „ zwei Kindern . . . :

für jedes folgende Kind je 4 M a r l mehr; . . . .

d) mi t einem Diensteinkommen von 2 400 Mk. an
bis zu 3 000 Mk. ausschließlich, nnd zwar:

an verheiratete Lehrer, die keine Kinder unter 15
Jahren haben

an Lehrer mit einem Kinde
„ , „ zwei Kindern

„ drei „
für jedes folgende Kind je 3 Mk. mehr

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 379.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 115.
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N. Den «unter 1a, bezeichneten Lehrern sinb die dort bestimmten
Hilfesätze beim Aufsteigen in ei,n Diensteinkommen von 2W0 «̂s. an inso-
weit weiter zu zahlen, als bei Gewährung der nun,an ftch zuständigen Sätze
zu 1b etwa das Gelsamteinkommen hinter dem bisherigen Betrage zurück"
bleiben würde. I m ühlck^en bleiben die jetzt geltenden Vorschriften, ins»
besondere auch diejenigen des Nunderlasses vom 28. Juni d. I s . z. B. Be-
rücksichtigung von Zuwendunge!n seitens der Schulverbände, in Kraft. Es
sind also aluch fernler nuy Mnjder unter 15 Jahren ẑu berücksichtigen,'.
An die Königl. ^Regierungen, das Königl. Provmzialschulkollegium hier und

den Herrn Oberpräsidenten in Magdeburg wegen der Stolbergschen Graf«
fchaften. —

1916. 3. J u l i

Gesetz über die Feststellung von KriegsschHden im Reichsgebiete.
Gesetz. (N. G. B l . S. 675).

M i r Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preu-
ßen etc. verordnen im, NaZnen des Neichs njach erfolgter Zustimmung des
Bundesrats !und des Neichstags, was folgt:

ßi
Die durch b<en gegenwärtigen Krieg innerhalb des Neichsgebiets verur«

sachten Veschädigungen an beweglichem und unbieweglichem Eigentum (Z 35
des Gesetzes über hie Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 werden nach den
Vorschriften dieses Gesetzes festgestellt.

Wies gilt nicht für Beschädigungen, deren Ersatz auf Grund der sonstigen
Bestimmungen des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Jun i 1873,
des Gesetzes, betreffend die Beschränkungen des Grundeigentums in der <A.m«
gebung der Festungen, vom 21. Dezember 1871 (Neichs-Gesetzbl. S. Ä59) oder
der Verordnung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Jun i 1915
(Neichs-Oesetzbl. S . 357)/25. Movember 1915 (Neichs-Gesetzbl. S. 778) bean«
sprucht werden kann. ^

s 2
Als durch den Krieg verursacht gelten Beschädigungen, die unmittelbar

hervorgerufen sind: i
1. durich die kriegerischen ^Unternehmungen deutscher, verbündeter, oder

feindlicher Streitkräfte;
2. durch Brand oder sonstige Zerstörung, Diebstahl oder Plünderung in

den vom Feinde besetzten oder unmittelbar bedrohten Gebieten wäHrend
der Dauer der Besetzung oder Bedrohung, es sei denn, daß nachge-
wiesen wird, daß ein Zusammenhang der Entstehung und des Nm»
fanges des Schadens ,mit dem Kriege nicht vorliegt;

3. durch Ue Flucht, Abschiebung oder Verschleppung der Bevölkerung oder
die Wegschaffung ihrer Habe aus den vom Feinde besetzten oder un»
mittelbar bedrohten Gebieten.

A3 , ,
Wenn die Sache zerstört oder abhanden gekommen ist, wird der volle

Wert, wenn die Sache beschädigt ist, die Wertminderung festgestellt. ,Maß-
gebend ist der Wert, den die Sache vor dem iKriege hatte. War nachweislich
vor dem schädigenden Ereignis infolge Veränderung des Zustandes der Sache
eine Veränderung ihres Wertes eingetreten, so ist der veränderte «Wert maß«
gebend. Beck Erwerbungen, jdie nach, Ausbruch des Krieges nachweislich mit
höheren Kosten stattgefunden haben, sind diese in angemessener höhe in Nech-
nung zu stellen.

Aus Gründen lder Billigkeit kann ein angemessener Zuschlag Zu dem Frie-
benswerte festgesetzt werden.' Insbeilondere soll dies »dann geschehen, wenn die er^
forderliche Ersatzbeschaffung höhere Kosten verursacht. Das Nähere über die
Voraussetzungen und die Grundsätze für die Bemessung der Zuschläge be»
stimmt der Bundesrat.

Der Verlust von Wechseln und Schecks wird nicht festgestellt, der Ver-
lust von anderen Wertpapieren nur, soweit der Geschädigte nicht ,im Wege
des Aufgebots Grsatz erlangen kann. Die Feststellung beschränkt sich auf
die Ermittlung !der Ar t und des Nennwerts der Wertpapiere sowie des Zeih-
punktes ihres Verlustes.

Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Geschädigten
oder seines Vertreters mitgewirkt, so wird der Schaden nur insoweit festge-
stellt, als er 'unabhängig von diesem Verschulden eingetreten wäre. ^
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K 4
I n jedem Falle ist festzustellen, ob und inwieweit dem Geschädigten ein

Anspruch auf Ersatzleistung, insbesondere aus einem Versicherungsverhaltnis,
zusteht, sowie ob und! inwieweit ev bereits Ersatz erhalten l>at., hierbei bleiben.
Liebesgaben und sonstige in der Abisicht der Schenkung gemachte Zuwendungen
außer Betracht. ,

s5
Berechtigt, den Antrag auf Feststellung der Beschädigung zu stellen, ist der

Geschädigte sowie jeder dinglich Berechtigte. A ls Geschädigter gilt der Eigen«
tümer oder wer >sonstl ßxie Gjefahr des zufälligen ^Unterganges der vernich^
teten oder beschädigten Sache trägt.

Wer die Neichsangehorigkeit nicht befitzt, bedarf zu der Stellung des An«
trags der Genehmigung des «Reichskanzlers.

§ 6
Als Feststellungsbehörden werden Ausschüsse, Oberausschüsse! und ein Neichs«

ausschuß gebildet, die pzüs je sieben Mitgliedern; einschließlich des Vorsit-
zenden, und der gleichen Zahl von stellvertretenden Mitgliedern bestehen.

Von den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Feststellungs«
behö'rden muß je Mnes das Amt eines ordentlichen Mchters!,bekleiden. Den Ober«
ausschüssen und dem Meichsausschusse muß, ferner ein Verwaltungsrichter oder ein
zweiter ordentlicher Nichter «angehören. I n den Ausschüssen tätige Geschädigte
dürfen in eigener Sache nicht mitwirken.

Mer chnen Schaden im Sinne dieses Gesetzes erlitten hat, kann nicht Mi t«
glied eines Oberausschusses oder des Neichsausschusses sein. ,

I n den Ausschüssen und Oberausschüssen sollen Landwirtschaft, Handel und
Gewerbe, Handwerk und Arbeiterschaft durch Berufsangehörige oder frühere
Verufsangehörige vertreten sein.

Wie Mitglieder der Ausschüsse utld Oberausschüsse werden von den Lan«
deszentralbehö'rden oder den von ihnen bestimmten Behörden, die Mitglied
der des 'Reichsausschusses von dem N.e'lchskanAer ernannt.

§ 7
Zur Beschlußfähigkeit der Feststellungsbehörben ist einschließlich des Vor«

sitzenden «der seines Vertreters die Teilnahme von fünf Mitgliedern erfor«
derlich, unter denen lsich mindestens ein richterliches Mitglied befinden muß.

Die Beschlüsse der Feststellungsbehörden werden nach Stimmenmehrheit ge-
faßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

> § 8 . ,
Bei den Feststellungsbehörden werden Vertreter des Neichsinteresses be«

stellt, die vonr Reichskanzler ernannt werben und dessen Anweisungen nach«
zukommen haben.

Wer Vorsitzende der Feststellungsbehörde kann einen Vorbescheid erteilen,
gegen den dem Antragsteller und dem Vertreter des Neichsinteresses innerhalb
einer Frist von >zwei Wochen seit der Zustellung der.Einspruch an die Fest»
stellungsbehörde zusteht.

s 10 ^
Gegen den, Bescheijd des Ausschusses steht dem Antragsteller und d̂em

Vertreter des Neichsinteresses die Beschwerde an den Oberausschuh zu.'
Wie Beschwerde ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen ,seit sder Zu«

stellung des Bescheids einzulegen.
Gegen den Beschluß des Oberausschusses steht dem Antragsteller und dem

Vertreter des Neichsinteresses innerhalb einer Frist von zwei Wochen seit de/r
Zustellung des Bescheids die weitere Beschwerde an den Neichsausschuß zu.

Wie weitere Beschwerde kann nur darauf gestützt werden, daß die ânge«
fochtene Entscheidung auf der unrichtigen Anwendung oder auf der Michtan«
Wendung reichsrechtlicher Vorschriften beruhe, oder daß das Verfahren an we«
sentlichen Mangeln leide.

s 11 /
Was Verfahren vor den Feststellungsbehörden ist kosten» und gebührenfrei.
Wie im Verfahren vor den Oberausschüsien und dem Neichsausschuß enr«

stehenden blaren Auslagen können dem Antragsteller ganz oder teilweise zur
Last gelegt werden, soweit sie durch von ihm gestellte zals.unbegründet zurück^
gewiesene Veschwerdeanträge verursacht sind.
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Soweit dem Antragsteller durch unbegründete Beschwerden des Vertreters
des Neichsinteresses notwendige bare Auslagen erwachsen sind, kann deren
Erstattung angeordnet werden.

K 12
Die bei dem- Feststellungso erfahren ^beteiligten Personen sind zur Oe»

Heimhaltung der Verhandlungen sowie der zu ihrer Kenntnis gelangten Ver-
hältnisse des Geschädigten verpflichtet.

Wer der Vorschrift des Abs. 1 unbefugt zuwiderhandelt, wird mit Geld«
strafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei
Monaten bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Geschädigten
ein.

s 13
Wie Feststellung der Beschädigung kann versagt werden, wenn der A n -

tragsteller wegen eines Verbrechens oder Vergehens nach N 80 b̂ s 93, 140
bis 143 des Strafgesetzbuchs. §§ 57 bis 61. 69 bis 75. 78. 81 bis 83 jdes,
Militärstrafgesetzbuchs, §§ 1, 3, 5, 6 des Gesetzes über den Verrat mil itäri-
scher Geheimnisse vom 3. Jun i 1914 ^Neichs-Gesetzbl. S. 195) oder wegen
eines in Beziehung ,auf ein Feststellungsverfahren nach diesem Gesetze be-

, gangenen Verbrechens oder Vergehens nach §8 154 bis 160, 163, 263, 264.
267 bis 273 des Strafgesetzbuchs rechtskräftig verurteilt worden ist, oder wenn
die Einleitung oder Durchführung eines solchen Strafverfahrens aus ande-
ren Gründen als wegen Mangels an Beweis nicht erfolgen kann.

s 14
Der Bundesrat erläßt die näheren Vorschriften über das Verfahren. Er

ist befugt, Vorschriften, zur Ausführung des Gesetzes zu erlassen, insbeson-
dere Schätzungsgrundsätze aufzustellen. ^

Soweit der Bundesrat solche Bestimmungen nicht erläßt, können sie von
den Landeszentralbehörden erlassen werden.

§ 15
Durch die Feststellung der Beschädigung wird ein "Rechtsanspruch nicht

begründet. ^
s 16

Vorschüsse und Vorentschädigungen, welche die Bundesstaaten und Ehaß-
Lothringen auf Schäden 'im Sinlne dieses Gesetzes ausgezahlt haben oder künftig
auszahlen, werden iAnen im MaHm^n der nach diesem Gesetze getroffenen,
Feststellungen vom «Reiche erstattet. Der Zeitpunkt der Erstattung wird durch
besonderes Gesetz bestimmt.

I m Bedarfsfälle hat das Neich den Bundesstaaten und Elsaß-Lothringen
zur Ermöglichung notwendiger Auszahlungen Vorschüsse zu leisten.

3 17
iDie Landeszentralbehörden find Ibefugt, den Ausschüssen und Oberaus-

schüssen weitere Befugnisse, insbesondere die Feststellung von Schäden über die
Vorschriften dieses Gesetzes hinaus, zu übertragen.

s 18
Soweit in einem reichst oder landesrechtlich geordneten Vvrentfcha'digungs-

verfahren Kriegsschäden bis zum Betrage von eintausendfünfhundert Mark im
Wege der Einigung mit dem Geschädigten festgestellt find oder werden, behält
es hierbei sein Bewenden.

§ 19
Soweit Kriegsschäden der in diesem Gehetze bezeichneten Art vor dem I n -

krafttreten dieses Gesetzes in einem reichs- oder landesrechtlich geordneten Vor«
entschädigungs'verfahren angemeldet sind, gilt dies als Feststellungsantrag im
Sinne des § 5 dieses Gesetzes.

s 20
Die Feststellung der innerhalb der tzoheitsgrenze des Neichs eingetretenen

Schädigungen der Seeschiffahrt unterliegt nicht den Vorschriften dieses Gesetzes.

s 21
Der Ersatz für die durch den Krieg verursachten Beschädigungen an Leib

und Leben wird, unbeschadet bestehender''gesetzlicher Vorschriften, durch besonderes
Neichsgesetz geregelt.

Zur Sicherung des Beweises für Beschädigungen der im Abs. 1 bezeichneten
Art hat das Amtsgericht auf Antrag ldie Einnahme des Augenscheins und
die Vernehmung ron Zeugen und Sachverständigen anzuordnen, wenn zu
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besorgen ist, da,ß d,as Beweismittel verloren oder die Benutzung desselben
erschwert werde. Zuständig ŝt das Amtsgericht, bei dem der Geschädigte zur
Zeit der Beschädigung seinen allgemeinen Gerichtsstand hatte. Auf die Be-
weisaufnahme finden die Vorschriften über die Beweisausnahme in bürger-
lichen Nechtsstreitigkeiten entsprechende Anwendung. Das Verfahren ist kosten-
und gebührenfrei.

Berechtigt, den Antrag zu stellen, ist der Beschädigte sowie,jeder, zu dem
der Beschädigte zur Zeit der Beschädigung in einem Verhältnis,stand, vermöge
dessen er diesem gegenüber unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden
konnte.

K 22
Kieses Gesetz tr i t t !mit dem 1. Oktober 1916. K 21 Abs. 2, 3 jedoch mit

dem Tage der Verkündung in Kraft.
Nrkundlich unter "Unserer tzöchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-

tem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Großes Hauptquartier, den 3. Ju l i 1916.

(Siegel) WilHelm.

191«. 3. J u l i

Oesetz über Kapitalabfindung «n Stelle von Kriegsversorgnng
(Kapital abfindnngsgefetz).

Gesetz. (N. G. V l . S. 680).

M i r Wilhelm, ron Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König van Preu-
ßen etc., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des
Bundesrats und des Neichstags, was folgt:

tz 1
Personen, die aus Anlah des gegenwärtigen Krieges auf Grund des Mann-

schaftsverssrgungsgesetzes oder des Wilitärhinterbliedenengesetzes Anspruch auf
Kriegsv/örjorgung haben, können auf ihren Antrag zum Erwerb oder zur
wirtschaftlichen Stärkung eigenen Grundbesitzes nach Maßgabe der folgenden
Vorschriften durch Zahlung eines Kapitals abgefunden werden.

Eine Kapitalabfindung kann auch dann gewährt werden, wenn Versor-
gungsberechtigte zum Erwerb eigenen Grundbesitzes einem gemeinnützigen Vau-
oder Siedlungsunternehmen beitreten wollen.

Reber den Antrag entscheidet die oberste Militärverwaltungsbehörde.

K 2
Eine Kapitalabfindung kann bewilligt werden, wenn

1. die Verforgungsberechtigten das 21. Lebensjahr vollendet und das 53.
Lebensjahr noch nicht zurückgelegt halben; ausnahmsweise kann auch
nach dem 55. «Lebensjahr eine entsprechende Abfindung gewährt
werden,

2. der Versorgungsanspruch anerkannt ist,
3. nach Ar t des Verforgungsgrundes ein späterer Wegfall der Kriegs-

versorgung nicht zu erwarten ist,
4. für eine nützliche Verwendung des Geldes Gewähr besteht.

hält die oberste Militärverwaltungsbehörde eine nützliche Verwendung des-
Geldes nicht für gewährleistet, so ist dem Antragsteller vor der Entscheidung
schriftlich Kenntnis von den Gründen und Gelegenheit zur Aeußerung zu geben.

§ 3
Tie Kaftitalabsindung kann umfassen:
Vie Kriegszulage (K 14 das Mannschaftsoerprgungsgesetzes vom 31. M a i

1906 — Neichs-Gesetzbl. 1906 S. 593 ff. —), die Verftümmelungsznlage (K 13
des Mannschaftsversorgungsgesetzes vom 31. M a i 1906 — Neichs-Gesetzbl. 1906
S. 593 ff. —) und die Tropenzulage in höhe der Kriegszulage (§§ 67 und 6'9
des Mannschaftsversvrgungsgesetzes vom 31. M a i 1906 — Neichs-Gesetzbl. 1906
S. 593 ff. —) sowie die auf Grund des Militärhinterbliebcnengefctzes vom
17. M a i 1907 — Neichs-Gesetzbl. 1907 S. 214 ff. — zustehenden Bezüge für
die Witwe eines Feldwebels, Vizefeldwelbels, Sergeanten mit der Löhnung,eines
Vizefeldwebels oder eines Zugführers der freiwilligen Krankenpflege bis zur
höhe von 300 Mark, für die Witwe eines Sergeanten, Unteroffiziers, Zugführer-
stellvertreters oder SeMonsführers der freiwilligen Krankenpflege bis zur höhe
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VON 250 Murk, füx die WickwV eines Gemeinen oder einer jeden anderem
Person des Nnterpersonals der freiwilligen Krankenpflege bis zur Höhe von
200 Mark.

Die Abfindung kann «auf einen Teilbetrag dieser Versorgungsgebührnisse
beschrankt werden.

Die Berechnung der Abfindungssumme wird das Lebensjahr zugrunde ge«
legt, das der Antragsteller in demjenigen Fahre, welches auf den Tag der
Antragstellung folgt, vollendet.

Der Anspruch auf die Gebührnisse, an deren Stelle die Kapitalabfindung
tritt, erlischt mit dem Ersten des auf die Auszahlung der Abfindungssumme
folgenden Monats.

A ls Abfindungssumme ist unter Berücksichtigung des Lebensalters das
aus der nachstehenden Aufstellung ersichtliche Vielfache der Versorgungsge-
bührnisse zu zahlen, und zwar bei dem

21. Lebensjahre das I8V2 fache.
22. „ ' ., I81/4 „
23. „ .. 18

25^
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

35.'
36.
37.
38.
39.

41.'
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50. .
51.
52.
53.
54.
55.

17
163/4
16V2
16V4
16
153/4
1 5 ^
15V4
15
M l
14V2

14
133/4

13
123/4
121/2

12

103/1
1ft1/4

93/4
91/4
83/4
8V4

des Iahresbetrags der betreffenden Bezüge oder eines Teiles derselben.

s 6
Die bestimmungsgemäße Verwendung des Kapitals ist durch die Form der

Auszahlung nnd in der Negel durch Maßnahmen zur Verhinderung alsbaldiger
Weiterveränßerung des Grundstücks »oder des an ihm bestehenden Nechtes zu
sichern. Zu diesem Zwecke kann die oberste Militarverwaltungsbehörde ins-
besondere anordnen, daß die Weiterveräußerung und Belastung des auf Grund
der Kaftitalabfindung erworbenen Grundstücks innerhalb einer Frist von nicht
über zwei Fahren nur mit ihrer Genehmigung zulaMg ist. Diese Anordnung
wird mit der Eintragung in das Grundbuch wirksam. Me Eintragung erfolgt
auf Ersuchen der obersten Militärverwaltungsbehörde.

Die Abfindungssumme ist auf Erfordern insoweit zurückzuzahlen, als' sie
nicht innerhalb einer von der obersten Militärverwaltungsbehörde bemessenen
Frist bestimmungsgemäß verwendet ist.
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Wird der Zweck der Kapitalabfindung vereitelt, fo ist auf Erfordern der
obersten Militärverwaltungsbehörde die Abfindungssumme zurückzuzahlen.

Zur Sicherung der «Rückzahlung deir Abfindungssumme kann die oberste
Militärverwaltungsbehörde die Eintragung einer Sichernngshypothek verlangen.

Die Verpflichtung Zur Mückzahlung beschrankt sich auf den Betrag, auf
den die Abfindungssumme festzusetzen gewesen wäre, wenn der Abgefundene den
Antrag auf Kapitalabfindung im Zeitpunkt der «Rückforderung gestellt hatte.

H 9
Dem Abgefundenen können auf Antrag die durch die Kapitalabfindung

erloschenen Gebührnisse gegen ^Rückzahlung der Abfindungssumme wieder be-
willigt werde!n, wenn er zur Erhangung einer anderen Erwerbsmöglichkeit das
Grundstück weiterveräußert oder wenn andere wichtige Gründe vorliegen.

Die Vorschrift des § 8 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung; der Be-
rechnung ist der Zeitpunkt der 'Rückzahlung zugrunde zu legen.

§ 10
Wer nach § Ä Abs. 2 erloschene Anspruch lebt mit Wirkung vom Ersten

des Monats wieder auf, in dem die Abfindungssumme zurückgezahlt ist.

ß 11
Schließt eine abgefundene Witwe eine weitere Ehe, so ist die Abfindungs«

summe binnen drei Monaten nach der Eheschließung insoweit zurückzuzahlen,
als sie den Gesamtbetrag der bei ihrer Festsetzung berücksichtigten und bis Zu
ihrer Wiederverheiratung fällig gewesenen Versorgungsgebührnisse übersteigt.
Von dem hiernach zurückzuzahlenden Betrag ist der Witwe der dreifache Betrag
desjenigen Versorgungsteils zu belassen, welcher der Kapitalabfindung zugrunde
gelegt ist. , >

Zur Sicherung der ^Rückzahlung kann die Eintragung einer Sicherungs«
Hypothek oder eine andere Sicherheit verlangt werden.

Liegen besondere Amstände vor, so kann von der /Rückzahlung ganz oder
teilweife abgesehen werden.

s 12
Aus der Bewilligung der Abfindung kann nicht auf Auszahlung geklagt

werben.
Innerhalb der im H 7 vorgesehenen Frist ist ein der ausgezahlten Abfin»

dungssnmme gleichkommender Betrag an Geld, Wertpapieren und Forderungen
der Pfändung nicht unterworfen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruch«
tem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 3. Ju l i 191s.
(Siegel) Wilhelm.

1916. 3. J u l i

Bekanntmachung über Grüntern
,N. K. (N. G. V l . S. 649).

Wer Bundesrat hat auf Grund des ß 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Mahnahmen ufw. vom 4. ,August 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Wer aus der Ernte 1916 Grünkern herstellt oder hergestellt hat, darf ihn

nur an die vom 'Reichskanzler bestimmte Stelle oder an die von dieser zum
Erwerb ermächtigten Stellen absetzen.

' Wies gilt nicht für die Lieferung von Grünkern an Naturalbeyechtigte.
insbesondere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigung »der
als Lohn Grünkern zu beanspruchen haben. Macht der «Reichskanzler von der
ihm nach ß 3 Abs. 2 Satz 3 zustehenden Befugnis Gebrauch, so beschrankt
sich diese Ausnahme auf die von ihm bestimmte Menge.

s 2 ^
Die im § 1 Abs. 1 genannten Personen haben die hergestellten Mengen

alsbald, spätestens bis zum 15. August 1916. dem ^Kommunalverdand

*) Verwaltungsvvrschriften Jahrgang 1914 I Seite 857.
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zeigen. I n der Anzeige ist anzugeben, welche Mengen nach § 1 Aib!s. 2
und nach § 3 Abs. 2 beansprucht werden und für .wieviel Personen.

Wie Kommunaloerbände haben'die Anzeige unverzüglich an die vom Reichs-
kanzler bestimmte Stelle (§ 1 Abs. 1) weiterzugeben.

§ 3
Die Hersteller haben die Vorräte, die der Absatzbeschränkung nach Z 1

unterliegen, der vom Reichskanzler bestimmten Stelle (§ 1 Abs. 1) auf Ver-
langen käuflich zu überlassen und auf Abruf zu verladen. Sie können ihrer-
seits verlangen, daß diese Stelle die Vorräte käuflich übernimmt und eine
Frist zur Abnahme setzen, d:e mindestens vier Wochen betragen muß. Nach
Ablauf der Frist erlischt die Absatzbeschränkung nach § 1.

Die Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 gilt nicht für Orünkern, dessen der Her-
steller zu seiner Ernährung oder zur Ernährung der Angehörigen seiner Wirt-
schaft einschließlich des Gesindes bedarf. Den Angehörigen der Wirtschaft stehen
gleich Naturalberechtigte, insbesondere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie kraft
ihrer Berechtigung oder als Lohn Orünkern zu beanspruchen Haben. Der Reichs-
kanzler kann bestimmen, »welche Mengen dem Besitzer aufBrund dieser Vorschrift
zu belassen sind.

Die näheren Bestimmungen über Lieferung und Abnahme erläßt der
Reichskanzler. <

s 4 !
Soweit der Orünkern der Neberlassungspflicht nach § 3 unterliegt, haben

die Hersteller für ordnungsmäßige Aufbewahrung und pflegliche Behandlung
der Vorräte zu sorgen. Sie dürfen diese Vorräte ohne Zustimmung ber
vom Reichskanzler bestimmten Stelle (K 1 Abs. 1) nicht verarbeiten. Sie haben
dieser Stelle auf Erfordern Auskunft zu geben, Proben gegen Erstattung der
Portokosten einzusenden und die Beaufsichtigung zu gestatten.

s 3
Die vom Reichskanzler bestimmte Stelle (K 1 Abs. ,1) hat sür den Grünkern

einen angemessenen Nebernahmeftreis zu zahlen, der den im § 9 festgesetzten
Preis nicht übersteigen darf.

Ist der Verkäufer mit !de.n gebotenen Preise nicht einverstanden, so setzt
die sür den Ort, don dem.' aus bis «Lieferung ierfolge-n soll, zuständige höhere
Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest. Sie bestimmt darüber, wer die
^aren Auslagen d.:Z Verfahrens zu tragen hat. Der Verkäufer hat ohne Rück«
si-cht auf die endgültige Festsetzung des Nebernahmepreises zu liefern. Der
Empfänger hat vorläufig iden von ihl.n für angemessen erachteten Preis Zu
zahlen.

Erfolgt die Neberlasfung nicht freiwillig, so wird das Eigentum auf An-
trag der vom Reichskanzler bestimmten Stelle (H 1 Abs. 1) durch Anordnung
der zuftändligen Behörde auf hiese Stelle oder die von ihr in dem A n -
trag bezeichnete Person übertragen. Die Anordnung ist an den zur Neber»
lassung Verpflichteten zu richten. Das Eigentum geht über, sobald die Anord-
nung ihm zugeht.

Neben dem Nebernahmepreise kann für die Aufbewahrung bei längerer
Dauer <me angemessene Vergütung bezahlt werden, deren Höhe die höhere
Verwaltungsbehörde des Aufbewahrungsorts endgültig festsetzt.

s 7
Wie nach § 6 zuständige höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig

über alle Streitigkeiten, die sich Zwischen iden Beteiligten aus der Aufforderung
zur Lieferung oder der Lieferung ergeben.

§ 8 '
Die volw Reichskanzler 'bestimmte Stelle (K 1 Abs. 1) darf den über-

nommenen Orünkern nur an die Heeresverwaltungen und die Marineverwaltung,
an Kommunalv erbaute oder an die vom ReichZZanzler bestimmte Stellen ab-
geben. Sie kann Nährmittelfabriken und andere vom Reichskanzler bestimmte
Stellen durch Bezugsfchchne zum freihändigen Ankauf von Orünkern ermächtigen.

Der Reichskanzler kann über die Verwendung der abgegebenen Mengen
Bestimmungen erfassen und die Bedingungen und Preise bestimmen, zu denen
dis abgegebenen Mengen od?? die daraus hergestellten OrZeugnisse Zu .ver-
teile«!, und abzugeben sind.

§ 9
Der Preis für Orünkern, das ist die gedörrte geschälte unvermahlene Frucht,

darf vorbehaltlich der Vorschrift im F 8 Abs. 2 60 Mark für den Doppel-'
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Zentner nicht übersteigen. Der Preis gilt für Lieferung ohne Sack. Für
leihweife Reberlassung der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu einer Mark
für die Tonne berechnet werden. Werden die Sacke nicht binnen einem Monat
nach der Lieferung zurückgegeben, so darf die Leihgebühr.dann um 25 Pfennig
für die Woche bis zum tzöchstbetrage von 2 Mark für den Doppelzentner
erhöht werden. Werden die Säcke mitverkauft, so darf der Preis für den Sack
nicht mehr als 1 Mark und für den ^ Sack, der 75 Kilogramm oder mehr,
hält, nicht mehr als 1.60 Mark betragen. Der «Reichskanzler kann die Sack-
leihgebühr und lden Mackpreis ändern. Bei «Rückkauf der ,Säcke darf der
Unterschied zwischen dem Verkaufs- und «Rückkaufspreife den Satz der Sack-
leihgebühr nicht übersteigen.

Der Preis umfaßt die Kosten der Beförderung bis zur Verladestelle des
Ortes, von dem aus die Ware mit <der ^Bahn ôder zu Wasser versandt wird,
sowie die Kosten des Einladens daselbst.

Diiese Preise sowie die auf Grün) des § 8 Abs. 2 festgesetzten Preise sind
Höchstpreise im Sinne des Gesetzes vom 4. August 191Ä in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Neichs-Oesetzbl. S. 516) in Verbin-
dung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Neichs-Oesetzbl. S. 25)
und vom 23. März 1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 183).

s 10
Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen Ausführungsbestim-

mnngen; sie bestimmen, wer als höhere Verwaltungsbehörde, als Zuständige
Behörde und als Kvmmunalverband im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 11
Der «Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser Verordnung Aus-

nahmen gestatten.
s 12

M i t Gesängnis bis zu sechs Mpnaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf-»
zehnhundert Wlark vnrd bestraft

1. wer Grünkern der Vorschrift im tz 1 zuwider absetzt;
2. wer die ihm nach Z 2 obliegende Anzeige nicht in der gesetzten Frist

erstattet oder wer wissentlich unrichtige ober unvollständige Angaben
macht;

3. wer den Vorschriften im H 4 zuwiderhandelt, insbesondere wer eine voll
ihm geforderte Auskunft nicht innerhalb der gesetzten Frist erteilt oder
wer wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht;

Ä. wer Grünkern, der ihm von der vom «Reichskanzler bestimmten Stelle
zu bestimmten Zwecken zugewiesen ist, ohne Erlaubnis zu anderen
Zwecken verwendet;

5. wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen Ausführungsbe-
stimmungen zuwiderhandelt.

3 13
Diese Verordnung tritt mit dein Tage der Verkündung in Kraft. Der

«Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

191k. 4 J u l i .

Abänderung der Preise für wasserlösliche Phosporsäure

<R. K. (N. G. B l . S. 653).

Auf Grund des § 12 Satz 2 der Verordnung des Bundesrats über künst-
liche Düngemittel vom 11. Januar 1916") wird folgendes bestimmt:

Artikel 1
Die in der der Bekanntmachung über künstliche Düngemitte! vom 11. Ja-

nuar 1916") beigefügten Liste unter ^ 1 Us 3 aufgeführten, durch, die Bekannt-
machung vom 5. Juni 1916 geänderten Preise werden folgendermaßen ab-
geändert:

1. Der Höchstpreis für reines SuperPhosphat (H. 1) beträgt bei einem
Gehalt an wasserlöslicher Phosphorsäure von 11,99 v. tz. und darunter für
1 k^"/« wasserlösliche Phosphorsaure im Gebiet I 110 Pfennig.

") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 19.
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2. Der Höchstpreis für Mischungen M n SupWphosphat mit schwefelsaurem
Ammoniak beziehungsweise Natrium-Ammoniumsulfat (^ 2) beträgt bei ei«
nem Gesamtaehalte von Stickstoff und wasserlöslicher Phosphorsäure von 11.99
v. H. und darunter für 1 'kV«/o wasserlöslich« Phosphorsäure im Gebiet I
110 Pfennig.

3. Der Höchstpreis für Ammoniak-Superphospha^ und Natrium-Ammoni«
umsulfat-Superphvsphat, denen Kali zugemischt ist (^. 3), betragt >bei einem
Gesamtgehält an Stickstoff und wasserlöslicher Phosphorfäure von 11,99 ,v. h.
und barunter für 1 kF°/°:

wasserlösliche Phosphorsaure 110 Pfennig,
Ammoniak-Stickstoff 210
Kali (1^0) 35 .. .

4. Die Höchstpreise für die in Nummer 1 bis 3 genannten Düngemittel
bleiben für die Preisgebiete II und I I I unverändert.

5. Sofern Mischungen von SuperPhosphat mit schwefelsaurem Ammoniak
beziehungsweise Natrium-Ammvniumsulfat vor dem 21. Funi 1916 hergestellt
und vereinbarungsgemäß vor dem 15. August 1916 zu liefern sind, betragen
die Höchstpreise bei einem Oesamtgehalt an Stickstoff und wasserlöslicher Phos-
phorsäure von 12 bis 16 v. H. und darüber für 1 k^°/o:

im Gebiet I wasserlösliche Phosphorsäure 110 Pfennig,
Ammoniak-Stickstoff 210

II wasserlösliche Phosphorsäure 102
«Ammoniak-Stickstoff 210

III wasserlösliche Phosphorsaure 98
Ammoniak-Stickstoff 210

V. Nnter den in Nummer 5 genannten Voraussetzungen betragen die
Höchstpreise für Ammvniak-Superphosphat und Natrium-Ammoniumfulfat»
Superphvsphat, denen Kali zugemischt ist (H. 3), für ,1 k^"/":

wasserlösliche Phosphorfäure wie zu 5,
Ammoniak-Stickstoff wie zu 5.
Kali (XZ 0) . 35 Pfennig.

Artikel 2
Giefe Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 5. J u l i .

Krankenversicherung bei Grsatzkassen. Vom 5. J u l i 191 ß.

M K. (N. O. V l . S. 655).

Wer Bundesrat hat auf Grund des tz 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

s 1
Bestimmt die Satzung einer Ersatzkasse (K 503 ff. der Neichsversicherunas«

vrdnung), baß bei Diensteintritt in ^as Heer ober d̂ie Marine die Mitgliedschaft
von selbst oder auf Anordnung eines Kafsenorgans erlischt, ruht oder nur unter
Minderung der Kassenleistungen oder Erhöhung ber Veitrage fortbesteht, so haben
Personen, die während des gegenwärtigen Krieges dem Neiche oder einer ihm
Verbündeten Macht Kriegs-, ,Sanitäts- oder ähnliche Dienste leisten, gleichwohl,
vorbehaltlich des G 3, Anspruch auf Fortsetzung ihrer vollberechtigten M i t -
gliedschaft. Der Anspruch wird durch Antrag beim Vorstand der Ersatzkasse
geltend gemacht. ,

Voraussetzung ist, daß de? Antragsteller l
1. bis mindestens zum Diensteintritte Mitglied der Ersatzkafse war und
2. beim Diensteintritte nach H§ 313, 314 der Neichsversicherungsordnung

berechtigt war, Mitglied einer Krankenkasse oder knappschaftlichen Kran-
kenkasse Zu bleiben. ,

§ 2
Wer dem zur freiwilligen Versicherung oder Weiterversicherung bei einer

Krankenkasse nach der Neichsversicherungsordnung berechtigten Personenkreis an-
gehört, genügt der Voraussetzung des K l Abs. 2 Nr. 2 ,auch dadurch, daß er
bis zum Mensteintritte mindestens ein Fahr hindurch ununterbrochen einer
Ersatzkasse oder teils einer Kranken», teils einer Ersatzkasse angehört hat.

*) Verwaltungsvvrschriften Jahrgang 1914 I Seite 857.
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Für die Zeit vor der inzwischen erfolgten Zulassung,einer Hilfskasse als
jErsatzkasse gilt die Mitgliedschaft bei ihr derjenigen bei einer Ersatzkasse gleich.

Ger Vorstand der Ersatzkafse kann die hiernach Berechtigten bis zu ihrer
Rückkehr in die Heimat auf eine niedrigere Mitgliedermasse beschranken. Gehörten
sie bis zum Wiensteintritte zu den auf >Orund! der Neichsversicherung Versicherung^-
Pflichtigen Personen, so gilt Z 307 Abis. 1 der Neilchjsversicherungsardnung ent-
sprechend mit der Maßgabe, daß als Krankenkasse des Versicherten diejenige gilt,
welcher er vor dem Diensteintritte zuletzt angehört hat.

I m übrigen gilt der Wiedereintritt in die Mitgliedschaft nicht als neuer
Veitritt.

Der Antrag nach Z 1 Abs. 1 ist nur binnen drei Wochen nach dem Dienst«
eintritt oder, falls der letztere bereits vor der /Verkünidung dieser Vorschriften
erfolgt ist, binnen drei Monaten nach dem Verkündungstage zulässig.

jEr wirkt vom Eingang der ersten satzungsgemäßen Beitragszahlung bei
der Ersatzkasse ab.

s 5
Der Antragsteller muß auf Verlangen der Erfatzkasse sich einer ärztlichen

Untersuchung unterwerfen; diese wird von der Ersatzkasse veranlaßt. Ist der
Antragsteller beim Eingang der ersten Beitragszahlung (§ 4) bereits erkrankt,
so hat er für diese Krankheit keinen Anspruch Bus Kassenleistungen nach H 1.

s 6
Die Versicherung nach § 1 erlischt, wenn für den Berechtigten zweimal

nacheinander am Zahltag die Beiträge nicht entrichtet und seit dem ersten dieser
Tage mindestens vier Wochen vergangen sind.

s 7
"" Ausgeschiedene Mitglieder von Grfatzkaffen, welche die im Z 1 bezeichneten

Dienste geleistet haben und den Voraussetzungen des Abs. 2 daselbst genügen,
sind nach der "Rückkehr in die Heimat auf Antrag in ihre Ersatzkafse wieder auf«
zunehmen. ' i

I h r Wiedereintritt in die Mitgliedschaft gilt nicht als neuer Veitritt.

s 8
Der Antrag ist nur binnen sechs Wochen nach der Rückkehr in die Heimat

zulässig.
Für Personen, die vor der Verkündung dieser Vorschrift zurückgekehrt

sind, beginnt die sechswöchige Frist mit dem Verkündungstage. Gewährte ihnen
die Satzung ihrer Trsatzkasse für den Wiedereintritt unter sonst gleichen oder
günstigeren Bedingungen bereits eine mindestens dreiwöchige Frist, so läuft
für sie keine neue Frist.

ß 9
Für den Wiedereintritt gilt H 5 entsprecheird.
Der Antrag wirkt vom Eingang beim Vorstand der.Ersatzkafse ab.

s 10
Soweit Satzungsbestimmungen einer Ersatzkasse diesen Vorschriften ent-

gegenstehen, haben sie den danach Berechtigten gegenüber keine Wirkung.
Einer Satzungsänderung auf Grund dieser Vorschriften bedarf es nicht.

Satzungsbestimmungen, die für die Versicherten günstiger sind, bleiben,
vorbehaltlich der Vorschrift des tz 6, unberührt.

s 11
Hat die Satzung einer Ersatzkasse eine Wartezeit für Leistungen bestimmt,

s« ruht wahrend ider Leistung 'der Dienste (H 1) der Fristenlauf für die
Angehörigen des im Eingang des § 2 bezeichneten Personenkreises.

Is t die Wartezeit bereits erfüllt, so bedarf es nicht der Zurücklegung einer
neuen Wartezeit. Die Zeit, für welche die Beitrage weiter gezahlt werden,
wird auf die Wartezeit angerechnet.

s 12
Diese Vorschriften treten mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Bundesrat bestimmt den Tag des Außerkrafttretens.
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Festsetzung der Trtslöhne.
<R. K. (N. G. V l . S. 658).

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom Ä. August 191Ä")
folgende Verordnung erlassen:

Die Frist, für welche die erstmalige Festsetzung der Ortslöhne im ganzen
Neiche gilt (§ 151 Abs. 1 der Neichsversicherungsordnung), wird bis zum
Schlüsse des Kalenderjahrs verlängert, das dem Jahre folgt, in welchem der
gegenwärtige Krieg beendet .ist.

Wiese "Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 5. J u l i . ,

Kliegskontrollgesetz.
Gesetz. (N. G. V l . S. .691).

Wi r Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preu-
ßen etc. verordnen im Namen des ^Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bun-
desrats und des Reichstags, was folgt: , , >

Der Rechnungshof wirb ermächtigt, für die Aechnungslegung über E in-
nahmen und Ausgaben des Neichs und her Schutzgebiete bis zum Schlüsse
des Rechnungsjahrs, in hem der Krieg beendet wird, Erleichterungen anzu-
ordnen oder auch D>on der jLegung einzelner ^Rechnungen ganz abzusehen .̂

Der ^Rechnungshof wird ferner ermächtigt, die Prüfung djer Rechnungen
über diese Einnahmen und Ausgaben nach, feinem Ermessen zu beschränken
oder sie an seiner Stelle einzelnen Mitgliedern des Nechnungshofs oder den
Verwaltungsbehörden zu übertragen >un>d hierbei eine vereinfachte Prüfung
zu gestatten. Auch kann die Mitwirkung von kaufmännischen oder anderen
Sachverständigen bei der "Rechnungsprüfung zugelassen werden.

s 2
Dem Bundesrat und dem «Reichstag ist alljährlich eine vom «Rechnungs-

hof aufgestellte Nebersicht !über die von ihm gemäß ,K 1 getroffenen Maß-
nahmen vorzulegen.

Nrkundlich unter Nnserer tzöchsteigenhändigen Nntsrschrift nnd beigedruck-
tem Kaiserlichen Insiegel. ^

Gegeben Großes Hauptquartier, den 5. Ju l i 1916.
(Siegel) Wilhelm. .'

191S. 6. J u l i .

Pcchwefcn.
M . I . ( M . V l . ,S. 129).

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kaiserlichen Paßvevordnung vom 21. Juni 1915
(Neichs-Gesetzbl. 1916 Seite 599) und Ziffer 10 Abs. 1a der Ausführungs-
vorschriften des tzerrn Reichskanzlers vom 2Ä. Juni 191^ (ebenda Seite 601).
bestimme ich hierdurch als Sichtvermerksbehöriden:

a) für Ministerialpässe: den Minister des Innern;
d) für andere Pässe — innerhalb ihres Dienstbereichs ^ :

die Regierungspräsidenten,
die Königlichen Polizeiverwaltungen, '
die Königlichen Lanbräte und die Königlichen Oberamtmänner in

den tzohenzollernschen Landen,
nnd die Vorsteher der Stadtkreise. ,

Nur die vorgenannten Behörden — nicht etwa,al!e Paßbehörden — sind
zur Ausstellung der Sichtvermerke berechtigt.

") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I Seite 857.
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Kontrolle der Ausländer.
M . F. ( M . B l . S. 130).

Gie Zentralpvlizeistelle Ost hat den Wunsch, über die im Bereiche der
sechs östlichen Armeekorps sich aufhaltenden Ausländer, mit Ausnahme der
Saisonarbeiter, unterrichtet und dauernd auf dem laufenden gehalten zu wer-
ben, da die ständige Neberwachung der Ausländer schon bisher und nach
dem demnachstigen Wegfalle des militärischen Grenzschutzes im erhöhten Maße
zur Abwehr der Spionage notwendig ist. Euere (Tit.) ersuche ich daher,
die Ausführung der Verordnung des stellvertretenden Generalkommandos, wo-
nach eine 'Anmeldung aller Ausländer bei den Polizeibehörden sowie eine
Führung von Listen Her in den Verwaltungsbezirken , vorübergehend oder
dauernd sich aufhaltenden Ausländer nach Ab- un) Zugang vorgeschrieben
ist, Zu beschleunigen. Da nach meinem Erlasse vom 3. Januar 1899 die
Führung solcher Listen bereits in Friedenszeiten vorgeschrieben ist, so nehme
ich an, daß die Durchführung der Anordnung ckeine .̂ erheblichen Schwierig-
keiten bereiten kann. Mach Fertigstellung der Listen, ,die nach dem beige-
brucktEN Wuster (Anlagen a und b)") zu erfolgen hat, ist der nach dem
anliegenden Verzeichnis zuständigen .Polizeistelle eine Abschrift einzureichen.
Am diese auf ß)em laufenden gu halten, ist 'alsdann den Polizeistellen von
jedem Zu- oder Abgange eines Ausländers — Mit Ausnahme der Saison-
arbeiter — durch eine kurze /Abschrift der ^An- und Abmeldung oder eines
Auszugs aus der Ausländerliste Nachricht Zu geben. .

Abgesehen hiervon wird der Kontvolle der Ausländer auch im übrigen
die schärfste Aufmerksamkeit zuzuwenden sein. Ausweislose Ausländer sind
nuf das Eingehendste über ihre persönlichen Verhältnisse zu vernehmen; von
dem Ergebnis der Feststellungen ist der Zenwalpolizeistelle Osten in jedem Falle
Mitteilung zu machen. Wie genaue Durchführung der Meldeftolizeivorschriften
und der Kontrollvorschriften überhaupt erfuche ich Euere (Tit.) den unter-
stellten Behörden besonders einzuschärfen.

Mach meinem Erlasse vom 16. Januar 19M findet nach Ziffer 11a eine
gegenseitige Benachrichtigung ber fMeldebehörden nnr in besonderen Fällen
statt. Diese Einschränkung findet auf Ausländer in Zukunft keine Anwen-
dung mehr. Vch bestimme vielmehr, daß bis auf "'weiteres die Meldeve!-
Horde ld̂ 's 'Abzugsortss alsbald nach der Abmeldung eines Ausländers der
Meldebehörde des Anzngsortss Mitteilung zu machen hat. Trifft der Ab-
gemeldete hier nicht mn, so sind seitens der .beteiligten Polizeibehörden als-
bald Nachforschungen nach seinem Verbleibe anzustellen.
A n die Herren Regierungspräsidenten in den Provinzen Ostpreußen, West-

Preußen, Posen und Schlesien.

1916. 6. Fu l i .

Verkehr mit Web-, Wirk- und Strickware«.

M . F. M . h. G. ( M . B l . h. O. S. 2 M .

Beiliegend erhalten Sie je ein Stück der Verordnung des Bundesrats
über die "Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916"*) mit der angehängten Bekannt-
machung des Herrn Neichskunzlers vom gleichen Tage"") und der von der
^Reichsbekleidungsstelle nach Gehör ihres Beirats als Unterlage für den Er-
laß der nach § 18 der Verordnung zu erfolgenden <Ausführungsbestimmun-
gen aufgestellten „Vorschläge, betreffend Ausführungsbestimmungen über die
Bezugsscheine", sowie die von uns erlassene Ausführungsanweisung.

Die nnter Ziffer 7 dieser Anweisung erwähnten Vordrucke sind:
Bezugsschein ^ ,
Bezugsschein L,
Personalliste in Kartenform,
Wavenliste mit Anleitung, geheftet,
Zusammenstellung der erteilten Bezugsscheine,
Monatliche Anzeige über die erteilten Bezugsscheine,
Bestellschein auf Vordrucke

") Die Muster wenden nicht init abgedruckt.
"*) Diese Drnckanlagen gelangen hier nicht zum Abdruck. (Amtl. Anmerk.).
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(von der Reichsbekleidungsstelle gemäß ß 12 der Verordnung aufgestellte M u -
ster für Bezugsscheine und Listen). Von ihnen fügen wi r . je ein Stück")
hier bei und lassen die entsprechende Anzahl hiervon wie von den erwähnten
„Vorschlägen, betr. Ausführungsbestimmungen über die Bezugsscheine" zur
Weitergabe an die Kvmmunalvevbände (Stadt- und Landkreise) besonders folgen.

Die von der Reichsbekleiidungsstelle gemäß § 11 der Verordnung des
Bundesrats herausgegebenen Grundsätze: „Bekanntmachung zur Ausführung
des § 11 der Bundesratsverordnung vom 10. Juni >1916 ftp" fügen wir gleich-
falls bei und lassen die entsprechende Anzahl für ,die Kommunalverbälche
folgen (s. Ziffer ^ unserer Anweisung).

Gleichzeitig übersenden wir noch je 1 Stück Aer von der Neichsbekleidungs-
stelle herausgegebenen Erläuterungen I und II der Verordnung und der Be-
kanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Juni 1916. Auch hiervon wird
Ihnen die entsprechende Anzahl Druckstücke für die Kommunalverbände zu-
gehen. Die Neichsbekleidungsstelle hat die Erläuterungen bisher den Handels-
kammern, den Fachverbändlen und der Fachpresse zugehen lassen. Wi r haben
veranlaßt, daß auch die Handwerkskammern jetzt noch und auch in Zukunft
ebenso wie jene berücksichtigt werden. Bei etwaiger Ausgabe weiterer Er-
läuterungen werden Ihnen diese, und zwar zugleich.auch für die Kommunal-
verbände, unmittelbar von der Neichsbekleidungssteile zugestellt werden. Wir
ersuchen auch noch, die Handwerkskammern von dort aus die in Rede stehende
Verordnung aufmerksam zu machen.

I m übrigen sind noch folgende «Richtlinien bei der Durchführung der
Verordnung zu beachten:

Zu den Vorberatungen Kber die Durchführung einer Verordnung zur
"Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche
Bevölkerung sind besorlders mit Rücksicht auf die Erteilung der Bezugsscheine
auch Landrate, Oberbürgermeister und der Deutsche Städtetag zugezogen wor-
den. Hierbei kam zum Ausdruck, daß als ausfertigende Behörde im Sinne
von Ziffer I und IV der „Vorschläge betr. Ausführungsbestimmungen über
die Bezugsscheine" im allgemeinen die Landratsämter besonders mit Rücksicht
auf die der Bevölkerung der Entfernungen wegen entstehender Nnbequem-
lichkeiten nicht in Frage kämen. Vielmehr ist Hierbei an die städtischen Oe-
meindevorstände, Amtsvorsteher, Distriktskommissare, Landbürgermeister, Amt-
männer gedacht worden. I n geeigneten Fällen werden auch Guts- und land-
liche Gemeindevorsteher mit der Ausfertigung der Bezugsscheine betraut wer-
den können, die jedoch im allgemeinen besser lediglich als Prüfungsstellen
zu verwenden sein werden.

Als Prüfungsstellen im Sinne der Ziffer II und IV Abs. 1 der „Vor-
schläge, betr. Ausführungsbestimmungen über die Bezugsscheine" können auch
Krankenkassen, Verufsvereinigunaen und ähnliche Person^nve.'eine, jedoch nur
für ihre Mitglieder, ebenso auch bereits bestehende KommWoneu und Aus-
schüsse sowie Wohltätigkeitsvereinigungen u. dergl. widerruflich in Frage
kommen.

Wi r ersuchen, das hiernach Erforderliche umgehend zu veranlassen. Der
Erlaß mit unserer Anweisung wird in dem nächsten Ministerialblatt für die
innere Verwaltung abgedruckt erscheinen.
A n den Herrn Oberpräsidenten in Potsdam und die Herren Regierungs-

präsidenten.
Anlaye I.

Ausführungsanweisung zur Verordnung des Bundesrats über die Regelung
des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Be-

völkerung vom 10. Juni 1916 (Reichsgesetzbl. S. W3).
Auf Grund des K 18 der Vundesratsveroronung über die Regelung des

Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren wird für die bürgerliche Be»
völkerung vom 10. Juni 1916 (Neichsgesetzbl. S. 463) folgendes bestimmt:

1. Vie Befugnis, zu bestimmen, wer als zuständige Behörde im Sinne
der §§ 12 und 13 anzusehen ist, wird lden Regierungspräsidenten,
(für den Stadtbezirk Berlin dem Oberpräsidenten) mit dem Rechte
weiterer Delegation an die Kommunalverbände übertragen (f. nach«
folgende Ziffer 4).

2. A ls Zuständige Behörde im Sinne des ß 15 bestimmen wir
für die Städte über 10 000 Einwohner die Ortsftolizeibehörde,
für den Landespvlizeibezirk Berlin den Polizeipräsidenten zu Berlin,

*) Diese Druckanlagen gelangen hier nicht zum Abdruck. (Amtl. Anmerk.).
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im übrigen den Landrat und in den tzohenzollernschen Landen den
Oberamtmann, und

3. als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des § 15 den «RegierungK-
Präsidenten (im Landespolizeibezirk Berlin den Oberpräsidenten).

4. Die weiteren Bestimmungen zur Ausführung und Überwachung der
Einhaltung der Vorschriften der Z§ 7 bis 13 werden von den 'Re-
gierungspräsidenten (für den Stadtbezirk Berlin von dem Oberprä-
sidenten) unter Berücksichtigung der von der Neichsbekleidungsstelle
gemachten „Vorschläge, betr. Ausführungsbestimmungen über die Be-
zugsscheine," und der gemäß § 11 der Vundesratsverordnung von ihr
aufgestellten Grundsätze: „Bekanntmachung zur Ausführung des § 11
der Vundesratsverordnung vom 10. Juni 1916 pp" erlassen. Machen
die «Regierungspräsidenten (für Berlin der Oberpräsident) von die-
fer Befugnis nicht Gebrauch, so »sind die Kommunalverbände von
ihnen besonders anzuweisen, die Ausführung nnd Neberwachung der
Vorschriften der H§ 7 bis 13 in diesem Sinne selbständig zu regeln
und die notwendigen Einrichtungen zu treffen.

5. Bei Erlaß von Ausführungsbestimmungen seitens der «Regierungs-
präsidenten (für Berlin des Oberpräsidenten) bezw. bei der selbstän-
digen «Regelung im Sinne der obigen Ziffer 4 seitens der Kommu-
nalverbände ist die Führung der in den , „Vorschlägen, betr. Aus-
führungsbestimmungen über die Bezugsscheine," vorgesehenen Listen in
der dort vorgeschlagenen Weise sicherzustellen. Es ist Vorsorge zu
treffen, daß die monatlichen Znsammenstellungen über die erteilten
Bezugsscheine (monatliches End-Ergebnis der Warenliste) bei den Re-
gierungspräsidenten (für Berlin dem Oberpräsidenten) bestimmt bis
zum 5. jeden Monats eingehen. ,

6. Die "Regierungspräsidenten (für Berlin der Oberfträsident) haben die
monatlichen Zusammenstellungen zusammenzufassen und das Ergeb-
nis auf dem vorgesehenen Vordruck alsbald nach dem 5. jeden M o -
nats der «Reichsbekleidungsstelle anzuzeigen. Für den Monat Ju l i
1916 bedarf es keiner besonderen Anzeige; sie kann Zusammen mit
der Anzeige für den August 1916 erfolgen.

?. Der Bedarf au Vordrucken (§ 12. Abf. 2) ist unter Benutzung der
von der NeichsbekleiöAngsstelle ausgegebenen Bestellscheine von den
Kommunalverbänden unmittelbar bei dieser, Berlin ^V. 56, Mark-
g>rasenstraße Nr. 42, so rechtzeitig anzufordern, daß die Erteilung
von Bezugsscheinen schon vor dem 1. August 1916 erfolgen kann,.
Die Warenliste mit Anleitung ist nur zur einmaligen Ausgabe an
die listenführenden Stellen als dauerndes Muster bestimmt. Die Li-
stenführung selbst erfolgt auf lose auszugebenden Listenblättcrn. So-
weit die «Regierungspräsidenten (für Berlin der Oberpräsident) solche
Nordrucke gebrauchen, sind sie ebenfalls von der Neichsbekleidungs!-
stelle unmittelbar anzufordern.

8. Die unter IV Abs. 2 der „Vorschläge, betr. Ausführungsbestimmun-
gen über die Bezugsscheine," der LanLeszentralbehörde zugewiesene Ve-

" fugnis wird aus die «Regierungspräsidenten (für deu Stadtbezirk Ber-
l in den Oberpräsidenten) übertragen, denen die weitere Nebertragung
auf die Kommunalverbände im Sinne der obigen Ziffer Ä gestat-
tet ist.

9. Als Kommunalverbände im Sinne der Verordnung gelten die Stadt-
und Landkreise.

10. Die Beschwerde gegen die Verfügung d.'r Schließung eines 'Betriebs
(§ 15) ist binnen einer Woche vom Tage der Zustellung des Nesche'ds
an die zuständige Stelle zu richten.

Berlin, den 6. Ju l i 1916.
Per Minister des Innern. Der Minister für Handel und Gewerbe.

Anlage I I .
Vorschläge, betr. Ausführungsbestimmungen über Bezugsscheine.

Mach § 18 der Vundesratsverordnung vom 10. Juni .1916 ist die nähere
Ausführung der Bestimmungen über die Erteilung von Bezugsscheinen den
Landeszentralbehörden 'beziehentlich» den Kommunalverbänden überlassen. Die
Reichsbetleidungsstelle hat, abgesehen von der Aufstellung der Grundsätze, nach
denen die Notwendigkeit der Anschaffung beurteilt wird, nach ß 12 für die
Bezugsscheine und Listen ein einheitliches Muster aufzustellen. Darüber hinaus
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gibt sie aber lnach! Gehör ihres Beirats mit der Bekanntgabe der beifol-
genden Muster folgende

Porschläge <
über das einzuschlagende Verfahren bekannt, Hessen Festlegung den Landes»
Zentralbehörden beziehentlich Kommunalverbänden unterliegt. Vordrucke des
Bezugsscheins und der Listen werden lvon der ,Neichsbekleidungsstelle unent-
geltlich geliefert. ^

Bei der Erteilung des Bezugsscheins ist zu unterscheiden:
a) die Prüfung der Notwendigkeit der Anschaffung (§ 11),
d) die Ausfertigung des Bezugsscheins (§ 12).

I.
Die Ausfertigung des Bezugsscheins und d':e erforderliche Listenführung

ist >durch A 12 der Vundesratsberordnung der zuständigen „Behörde des Wohn-
orts des Antragstellers übertragen, die nach K 18 von der Landeszentralbehörde
zu bestimmen ist. Hier werden bor allem (die Kommunalverbände in Betracht
kommen oder insbesondere bei größeren Gemeinden die ^Gemeindebehörden.
Die zu treffende Einrichtung mutz jedenfalls eine Neberwachuna darüber ge-
währleisten, wieviel und über welche Maren eine bestimmte Person Bezugs-
scheine ausgefertigt erhalten hat, d. h. es Harf jede Person nur an einer
ganz bestimmten Stelle einen Bezugsschein 'ausgefertigt erhalten können. Ob
dies Ortszentralstellen oder Stellen nach. Bezirken oder sonstigen Einteilungs-
grundsätzen sind, bleibt näherer Bestimmung «der LandeszentralbehZrden «be-
ziehentlich Kvmmunalverbände überlassen.

I n kleineren Verhältnissen wird der hen Bezugsschein ausfertigenden Be-
hörde gleichzeitig die .Vrüfung der Notwendigkeit der ^Anschaffung übertragen
werden können; dann gestaltet sich id:e Erteilung des Bezugsscheins folgender-
maßen:

'Der Antragsteller entnimmt einen Vordruck des Bezugsscheins >(Vor-
b!ruck ^,), Äer iZwl3ckinä!M,g sowohl bei der Ausfertigenden Behörde wie bei
den Detaillisten zur Entnahme ausliegen Vann. Die Stellung des Antrags
geschieht in der Form, daß der Antragsteller ben oberen Teil des Bezugs-
scheins ausfüllt und ihn der »ausfertigenden Behörde vorlegt oder einsendet.
Die ausfertigende Behörde hat zu prüfcn:

1. ob der Antragsteller tzu ihrem Bezirke gehört; dieser Nachweis wird
z. B. durch Vorlegung des Mohnungsscheins oder dergleichen > zu
führen fein,

2. ob nach den von der Meichsbekleidungsstelle aufgestellten Grundsätzen
die Notwendigkeit der Anschaffung vorliegt,

3. ob nicht von derselben Person innerhalb zu kurzer Zeit zuviel Wa-
ren beansprucht werden.

Nm die Prüfung zu 3 vornehmen zu können, ist die Eintragung jeder
Ausfertigung eines Bezugsscheins in eine Personalliste erforderlich. ,Viese ist
auf den Namen des Familienhauptes Anzulegen, auf dessen Rechnung die
Anschaffung erfolgt. Deshalb sind auch die Bezugsscheine auf den Namen
des Familienhauptes auszustellen, auch wenn der gewünschte Gegenstand für
ein anderes Mitglied der Familie bestimmt ist.

Die Personalliste ist erst bei Her ersten Ausstellung eines Bezugsscheins
anzulegen. Ob sie in alphabetischer jListenform oder in Kartenform (nur
für letztere liefert die Neichsbekleidungsstelle Vordrucke) geführt wird, bleibt
den Verwaltungsbehörden überlassen; letzteres wird sich bei größeren Verhält-
nissen von selbst als notwendig »ergeben. Gefordert ^muß, nur werden, daß
die Liste einen sofortigen Nachweis ergibt, wann ûnd über welche Waren
jede einzelne Person Bezugsscheine ausgefertigt erhalten hat. Eine Mi t te i -
lung der Personalliste an den neuen Wohnort bei Wegzug wil l die Neichs-
bekleidungsstelle nicht vorschreiben; eine solche Mitteilung wird aber zweckmäßig
und dort leicht durchführbar fein, wo die Listenführung in Kartenform er-
folgt und die bisher die Listen führende Stelle Nachricht vom neuen Wohn-
ort erhält.

Zugleich mit der Eintragung in die Perfonalliste ist eine Warenliste zu
führen; sie ist nach 6 Warengattungen getrennt und muß Auskunft über
die Gesamtsumme der Waren geben, über hie Bezugsscheine ausgefertigt wor-
den sind. Das Nähere ergibt die der Marenlifte vorgedruckte Anleitung Zu
ihrer Führung. ' > >

Das monatliche Endergebnis her Warenliste ist an jedem Monatsende in
eine Zusammenstellung einzutragen und außerdem einer von der Landeszen»
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tralbehörde zu bestimmenden Zentralstelle allmonatlich bis zum 5. nächsten
Monats auf einem Anzeige-Vordruck mitzuteilen. Die Zentralstelle teilt das
Gesamtergebnis ihres Bezirkes monatlich der Reichsbekleidungsstelle mit.

Die Ausfertigung des Bezugsscheins muh durch Abstempelung und Rück-
gabe oder Rücksendung an den Antragsteller erfolgen.

II .
Es kann erwünscht erscheinen, die Prüfung der Notwendigkeit der An -

schaffung nicht einer Behörde, sondern einer anderen Stelle zu übertragen,
die für einen bestimmten Personenkreis oder Bezirk dergestalten eingerichtet
ist, daß für eine- bestimmte Person diese »Prüfung nur bei dieser einen Stelle
erfolgen kann. Ist dies gewährleistet, so bestehen keine Bedenken, dieser P rü -
fungsstelle auch die behördliche Funktion der Ausfertigung des Bezugsscheins
und der Führung ider Personal- und Warenliste zu übertragen.

III.
I n den Fällen runter I und II ist der Bezugsschein-Vordruck ^. zu ver-

wenden.
IV.

Für größere Verhältnisse wird zu erwägen sein, die Prüfung und Be-
scheinigung der Notwendigkeit der Anschaffung mehreren Stellen nebenein-
ander zu übertragen. Wabei wird darauf Wert zu legen sein, daß für alle
Vevölkerungskreise Stellen vorhanden sind, die ihre Bedürfnisse beurteilen kön-
nen und denen sie Vertrauen entgegenbringen.

Tiefe Einrichtung mehrerer Prüfungsstellen nebeneinander macht die Tren-
nung der Prüfungsstellen lvon der ausfertigenden Behörde erforderlich, da
die Personalkarte nur <an einer Stelle geführt werden kann. 9b man in
den Fällen, in denen die Vermutung für die ^Notwendigkeit der Anschaf-
fung spricht (vergl. !die von der Reichst» eklei!dungsstelle aufgestellten Grund>-
sätze) die Bescheinigung ider Notwendigkeit den Prüfungsstellen überträgt oder
von einer solchen Bescheinigung ganz abKeht und damit die Entscheidung, ob
ein solcher Fal l vorliegt, der den Bezugs schein ausfertigenden Behörde über-
läßt, unterliegt der Regelung der LandeszentrÄbchörden beziehentlich Kommu-
nalverbände. Wegen der Schwierigkeit der Abgrenzung der Fälle wird der
erstere Weg vorzuziehen sein.

Die Erteilung des Bezugsscheins wird sich bei dieser Regelung wie folgt
gestalten:

'3er Antragsteller legt den im oberen Teile ausgefüllten Bezugsschein
(Pordruck L) der Prüfnngsstelle vor oder schickt ihn dorthin ein. Vordrucke
wird man auch bei der Prüfungsstelle bereithalten.

Die Prüfungsstelle bescheinigt nach erfolgter Prüfung die Notwendigkeit
der Anschaffung durch Ausfüllung des unteren linken Teiles des Bezugs-
scheins, gibt pder sendet ihn hem Antragsteller zurück oder übersendet ihn
unmittelbar der Ausfertigenden Behörde. Es empfiehlt sich, den Prüfungs-
stellen für die Bescheidung !des Antragstellers eine tzöchstfrist von etwa drei
Tagen zu bestimmen; in der Regel wird ja idie Erteilung der Vescheinii-
guna sofort erfolgen können.

Eiine Listenführung über die erteilte Bescheinigung durch die Prüfungs-
stellen erscheint in diesem Falle nicht erforderlich, da sie beim Bestehen mehi-
rerer Prüfnngsstellen nebeneinander iniemals ein sicheres Bi ld über die er-
teilten Bescheinigungen geben kann.

Erhält der Antragsteller den Bezugsschein mit der Bescheinigung der
Prüfungsstelle zurück, so legt er ihn der ausfertigenden Behörde vor oder
sendet ihn dorthin ein. Der Weitere Vorgang ist wie unter I beschrieben!.
I m Falle einer Beanstandung aus dem Grunde Ziffer 3 unter I wird sich
eine nochmalige Inanspruchnahme her Prüfungsstelle notwendig machen.

V. .
Die Vordrucke für die , . ,

Bezugsscheine ^. und L,
Persvnallisten in Kartenform (nicht für solche in Listenform),
Warenlisten mit Anleitung zusammengeheftet,
Warenlisten ohne Anleitung einzeln,
Zusammenstellungen,
Monatliche Anzeigen



532 1916. 6. Ju l i .

werden von der Neichsbekleidungsstelle an die von den Landeszentralbehörden
zu bezeichnenden Stellen unentgeltlich geliefert, wenn die Bestellung auf Vor-»
drucken eingeht, die die Neichsbekleidungsstelle liefert.

Berlin, den 23. Juni 1916.
Neichsbekleidungsstelle. ,

Anlage I I I . V

Bekanntmachung zur Ausführung des § 11 der Bundesratsverordnung vom
10. Juni 1916 über die Negelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strick-

waren für die bürgerliche Bevölkerung.

>§ 11 der Verordnung des Bundesrats vom 10. Juni 1916 in Verbindung
mit der Bekanntmachung des «Reichskanzlers vom 10. Juni 1916 hat die Er-
werbung von Web-, Wirk» und Strickwaren und den aus ihnen gefertigten
Erzeugnissen durch den Verbraucher in der Negel, ,von der Abgabe eines
Bezugsscheins abhängig gemacht. Zu dessen Erlangung der Käufer die Not-
wendigkeit der Anschaffung «auf Verlangen darzutun hat. Von diesem Ver-
langen kann Abstand genommen werden, wenn die Vermutung für die Not-
wendigkeit spricht. Die Neichsbekleidungsstelle hat die Fälle zu bestimmen,
in denen diese Vermutung als gegeben angesehen werden kann, und auch sonst
Grundsätze aufzustellen, nach denen die Notwendigkeit der Anschaffung be-
urteilt wird.

I n Gemäßheit dieser Bestimmungen gibt die Neichsbekleidungsstelle nach
Gehör ihres Beirats folgendes zur Nachachtung bekannt:

Z 1. ,

Allgemeines.
1. M i t Aücksicht auf die Verschiedenheiten in der Beschäftigung der

bürgerlichen Bevölkerung läßt sich ein allgemeiner Maßstab für den
, regelmäßigen Verbrauch von Kleidung und Wäsche aller Bevölterungs-

kreise nicht finden und es sind darum auch Durchschnittszahlen nicht
verwendbar; wohl aber kann bei zahlreichen Vevölkerungsklassen ein
gewisser Mindestverbrauch an Wäsche- und Kleidungsstücken zugrunde
gelegt werden, dessen Deckung auf Antrag durch Erteilung eines ent-
sprechenden Bezugsscheins ohne weiteres zugebilligt werden kann, wäh-
rend die Notwendigkeit darüber hinausgehender Anschaffungen dar-
getan werden muh.

2. Hierbei wird bei dem erstmalig erfolgenden Ansuchen um einen Be-
zugsschein eine Befragung über die Vorräte des Ansuchenden zu er-
folgen haben und nur da, wo Vorräte nicht vorhanden sind, pie
Bescheinigung in angemessenen Grenzen ohne weiteres erteilt wer-
den können. Bei wiederholten Ansuchen um Bescheinigung der Not-
wendigkeit der Anschaffung von Gegenständen derselben Ar t ist je-
denfalls ein strengerer Maßstab anzulegen und Hie Frage des re-
gelmäßigen Verschleißes zu berücksichtigen.

3. I n der Negel 'werden die persönlichen Verhältnisse des Einzelnen
den wichtigsten Anhalt für die Entschließung über die Notwendigkeit
der Anschaffung zu bilden haben, wobei in erster Linie die beruf-
liche Beschäftigung des Ansuchenden maßgebend sein wird, dergestalt,
daß Angehörigen von Berufen, bei denen der Verschleiß von Klei-'
düng 'und Wäsche verhältnismäßig groß ist, deren Bezug in entsprechend
größeren Mengen oder in kürzerer Zeitfolge zu bewilligen sein wird,
uls Angehörigen von Berufen, in denen ein solcher rascher Ver-
schleiß nicht eintritt, loder bei denen anzunehmen ist, daß fie für
längere Zeit ausreichende Vorräte an Wäsche und Kleidung besitzen.

, 4. Auch wird es nach Befinden angezeigt erscheinen, wohlhabendere.Kreise
der Vevölkeruna ^auf die keiner Neo_eluni unterworfenen .Lurusaxtikel
(.Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Juni 1916), zu verweilen,
um so den Verbrauch der übrigen Waren zu verlangsamen.

5. Soweit der Antrag lvon einer dritten Person in Vertretung oder
im Auftrage des Verbrauchers gestellt ist, kann .in der Negel von
Erörterungen des Vertretungs- oder Auftragsverhältnisfes abgesehen
werden. Eine Prüfung in dieser Beziehung soll nur bei Verdacht
des Mißbrauchs erfolgen.

6. Den Behörden, öffentlichen und privaten Krankenanstalten und sol-
chen anderen Anstalten, deren Bedarf nach Anordnung des Aeichs-
kanzlers oder der Landeszentralbehö'rden von der Neichsbekleidungs-
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stelle gedeckt werden soll, dürfen Bezugsscheine nur von der Neichs-
bekleidungsstelle selbst, nicht durch andere Stellen ausgefertigt werden.

's 2.
Besonderes über die Vermutung der Notwendigkeit der Anschaffung.
Die Vermutung für die Notwendigkeit !der Anschaffung von gewissen

Kleidungs- und Wäschestücken kann, als gegeben angesehen werden:
a) bei Gründung eines Haushalts (§, 3))
b) für Wöchnerinnen und Kinder (§ Ä);
e) bei Krankheiten -und Todesfällen (K 5);
ä) bei besonderen kirchlichen Feiern und Eintritt in einen Beruf (§ s);
s) in bezug auf eine .begrenzte Stückzahl von Wäsche und Kleidung

derjenigen Bevölkerungskreise, bei denen anMnehmen ist, daß sie Vor-
räte an Wäsche und Kleidung über den regelmäßigen Bedarf hinaus
nicht besitzen (K 7).

H 3. >
Bei Gründung eines Haushalts.

Es kann während des Krieges nicht als angemessen erachtet werden, daß
bei Gründung eines Haushalts die ^Ausstattung in der üblichen, oft auf
e>in 'Menschenalter berechneten Menge beschafft wird. Der junge Hausstand
muß sich vielmehr während des Krieges zunächst mit einer geringeren Menge
an Wäsche und Kleidung 'begnügen und einrichten und die vollständige A n -
schaffung der in Aussicht genommenen Einrichtungen bis nach Friedensschluß
und Wiedereintritt normaler Zeiten verschieben. Wieviel dabei zugestanden
werden kann, läßt sich nach den verschiedenen.Gewohnheiten in den verschie-
denen Teilen des Neiches nicht vollständig einheitlich ordnen. Man wird
aber in der lNegel n i M über 20 °/o der sonst üblich gewesenen Menge
hinausgehen dürfen.

s4.
Für Wöchnerinnen und Kinder.

Nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Ju l i 1918 kann
Säuglingswäsche und Säuglingsbetleidung überhaupt ohne Bezugsschein ge-
kauft werden. Für die Wäsche und Kleidungsstücke, die für Wöchnerinnen
sowie für Kinder bis zu 14 Fahren.erforderlich sind, kann die Notwendigkeit
der Anschaffung, wenn die Anträge /sich in ,mäßigen Grenzen halten und
die Annahme begründet erscheint, daß kein Luxus Mit der Bekleidung der
Kinder getrieben wird, ohne weiteres als gegeben angesehen werden.

§ 5.
Bei Krankheiten und Todesfällen.

Bei Krankheiten und Todesfällen kann däe Bescheinigung für Entnahme
der notwendigen Wäschestücke beziehentlich der üblichen Trauertleidung ohne
weitere Erörterung des Bedürfnisses erteilt werden, jedoch bezüglich der Trau-
erkleidung nur in gewissem, ,den gegenwärtigen Verhältnissen entsprechenden
Matze.

§ 6 . .
Besondere Kleidung für kirchliche Feiern und beim Eintritt in einen Beruf.

Für die bei der Konfirmation bezw. ersten.hl. Kommunion übliche Fest-
kleidung sowie für die bei Eintritt in ^einen .Beruf, in eine Anstalt ober
Schule (Pension) notwendige Wäsche und Kleidung kann die Bescheinigung
ohne besonderen Nachweis des Bedürfnisses in mäßigen Grenzen erteilt werden.

Bei begrenzter Stückzahl von Wäsche und Kleidung minderbemittelter
Vevölkerungskreise.

1. Für diejenigen Vevölkerungskreise, die nach ihren Eintommensverhält-
nissen und nach den ortlichen Gewohnheiten in der Negel Vorräte
an Wäsche -und Kleidung nicht besitzen, kann, ,soweit der erstnialige
Antrag nur auf Erteilung des Bezugsscheins für ein oder zwei
Wäschestücke derselben Gattung oder auf ein Stück Oberkleidung der-
selben Ar t gerichtet ist, von einer weiteren «Erörterung des Bedarfs
abgesehen werden. Nasselbe gilt bezüglich eines zweiten oder dritten
Antrags auf Erteilung des. Bezugsscheins derselben Gegenstände, wenn
nach der Beschäftigung des Antragstellers oder aus sonstigen Nm«
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ständen anzunehmen ist, daß eine Notwendigkeit für den Ersatz dieser
Stücke vorliegt.

2. A n die Leitung von Betrieben ober ihnen.angegliederten Wohlfahrts-
einrichtungen, die ihren Arbeitern oder Angestellten Arbeitskleidung
(gegen Vergütung) liefern, kann die Bescheinigung unter Berücksich-
tigung der Beschäftigungsart und der Veschäftigungsdauer während
des Krieges und mit Einhaltung einer sachgemäßen Sparsamkeit aus-
gestellt werden, soweit nicht für diese Betriebe die Vorschriften in
§ 2 Ziffer 2 und 3 und § 16 der Vundesratsverordnung gelten.

§ 8.
Beschaffung für Militärpersonen und Gefangene.

1. Inbetreff der Beschaffung von Wäsche für Militärpersonen ist davon
.auszugehen, dah Nnteroffiziere (ausgenommen die in Ziffer 2 be-
zeichneten Klassen) und Mannschaften dienstlich hinreichend mit Nnter-
zeug versorgt werden, daß daher ein Bedürfnis zur eigenen Beschaf-
fung nicht vorliegt. !Wo dies im einzelnen Falle behauptet wird,
ist durch Befragen der betreffenden Militärpersonen oder .Vorlegung
einer glaubhaften Versicherung des Bedürfnisses die erforderliche N n -
berlage für die Entschließung zu beschaffen. Letzteres gilt auch für
Bekleidung, die von Angehörigen an Gefangen! in feindlichen Ländern
geschickt werden soll. Bescheinigung für mehrere Militärpersonen oder
ganze Truppenteile sind nicht auszustellen.

2. Wa sich Offiziere, Sanitätsoffiziere, Veterinärofftziere, Beamte, Be-
amtenstellvertreter, Musikmeister, Nnterärzte, Anterveterinäre, Zeug-
feldwebel, .Feuerwerks- und Festungsbau-Osfizierstellvertreter, Zeugfe'd-
wedel, Oberfeuerwerker, Feuerwerker, Nnterzahlmeister, Nnterinspekoren
und sonstige Gehalt empfangende Anteroffiziere ihre Wäsche selbst zu
besorgen haben, ist, wenn der betreffende Antragsteller erstmalig oder
nach Krankheit oder Arlaub von neuem ins Feld geht, die No t -
wendigkeit der Anschaffung, falls der Antrag sich in angemessenen
Grenzen hält, i n bezug auf Wäsche als gegeben anzusehen.

3. Nniformstücke für Militärpersonen unterliegen nach der Bekanntmachung
des Reichskanzlers viom 10. Jun i 1916 nicht der Regelung.

Berl in, den 3. Fu l i 1916.
Neichsbetleidungsstelle.

Anlage IV .

Erläuterung i zur Verordnung des Bundesrats vom 10. , I un i 1916 und
der Bekanntmachung des Reichskanzlers 'vom 10. Jun i ,1916, betr. die Ne-
gelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren ,und die hiervon

ausgeschlossenen Gegenstände.
H.. Zur Verordnung des Bundesrats.

Zu K 1.
1. A l le Web-, Wirk- und Strickwaren und die aus ihnen gefer-

tigten Erzeugnisse fallen mit 'den in der Bekanntmachung des
Reichskanzlers aufgeführten Ausnahmen unter die Verordnung,
auch wenn sie für den Landwirtschaftlichen Betrieb erforderlich
sind.

2. Waren, die aus dem Aushand ^eingeführt sind oder aus "Roh-
stoffen hergestellt And, die aus dem Ausland eingeführt sind,
fallen unter die Verordnung.

3. Lieferungen nach dem Auslande fallen nicht unter die Verordnung.
4. Webstoffe aus Textilose fallen unter öie Verordnung.
5. Es fallen nicht unter bie »Verordnung:

3,) Schuhwaren, die nicht in vollen'. Nmfang aus Web-, Wirk-
und Strickwaren hergestellt sind, also insbesondere alle Schuhe
mit Leder-, Gummi- oder Filzfohlen,

b) Lederhandschuhe mit Stoffutter,
o) Linoleum,
ä) alle Waren aus Fi lz, Watte,
s) alle Spinnstoffe und aus ihnen gefertigte Erzeugnisse, z. V.

Garne, gesponnene Posamentierwaren.
Zu § 7, Absatz I.

6. Fabrikanten, die ihre Erzeugnisse im Großen veräußern, sind nicht
„Gewerbetreibende, die Großhandel treiben". M i t Ausnahme der
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Fabrikation von Bekleidungsstücken gilt daher ,§ 7 Absatz I nicht
für Fabrikanten.

7. Die Peräußerung eines ganzen Warenlagers an einen Käufer un-
ter Auflösung des Geschäfts, insbesondere um die Befriedigung
der Gläubiger zu ermöglichen, fallt .nicht unter § 7. Absatz I.

8. Veräußerung von Teilen eines Warenlagers fällt unter ß 7,
Absatz I.

9. Firnren, die für ihre Angestellten ,Arbeitskleidung und Arbeits-
' schutzkleidung herstellen, gelten als Verbraucher im Sinne von

§ 10. Daher gilt H 7 Absatz I .nicht für derartige Lieferungen,
wohl aber § 11.

Zu § 7. Absatz I I .
10. Wie Herstellung von Bekleidungsstücken ohne Bestellung für den

eigenen Kleinverkauf des Herstellers 'ist nicht zulässig.
Zu § 7, Absatz I I . u. M 8, 11.

11. Maßschneiderei ist Anfertigung von Oder- oder Nnterb Meldung
auf Bestellung nach Maß.

Zu tz 8. Absatz 1.
12. Waren, die vom Verbraucher bis zum 12. Juni 1916 fest ge-

kauft waren, aber noch beim Verkäufer lagern, sind nicht in
die Inventur aufzunehmen.

Zu § 8. Absatz I I .
13. Die Inventur ist vom gesamten .Vorrat der für den Groß- und

Kleinhandel bestimmten Waren aufzunehmen, nicht von den Klein-
Handelswaren allein. Vom gesamten Vorrat dürfen 20 «/»'im Klein-
handel verkaust werden.

Zu ß 8. Absatz I I I .
1^. Waren, die nach Abschluß der Inventur in den Besitz des Klein-

Händlers lvnrnren,, können, verlangt werden, und snd nicht zu in -
ventarisieren. I h r Verkauf ist aber unter die 20 o/a vom I n -
venturwerte Her inventarisierten Waren einzurechnen.

13. Unter „ A r t " ist die Zusammenfassung von Waren nach der für
den Verkauf in Abteilungen üblichen Weise zu verstehen. Wo
solche nicht bestehen, können als je e.N2 Art zusammengefaßt werden:

Wollene Kleider- und Mäntelstoffe für Damen und Mädchen,
Wollene Kleider- und Mantelstoffe für Herren und Knaben,
Baumwollene Kleider- und Schürzenstoffe,
Wäschestoffe.
Handschuhe,
Strümpfe,
Sämtliche Trikotagen außer Strümpfen,
Mäntel, Kleider und Blusen für ^Damen und Mädchen.
Unterrocke,
Fertige Knabenanzüge, Paletots und ähnliches,
Fertige Herrenanzüge, Paletots und ähnliches,
Fertige Damenwäsche,
Fertige Herrenwäsche,
Stofffchuhe,
Sonstige Waren.

16. 'Nach Abschluß der Inventur in einer Art kann der Verkauf
in dieser Ar t wieder begonnen werden, auch wenn die Inventur

der übrigen Arten noch nicht abgeschlossen ist.
Zu § 10.

17. Maßschneider sind nicht Verbraucher von Schneiderbedarfsartikeln,
sondern den Kleinhändlern gleichgestellt (§ 11).

18. Siehe auch oben Ziffer 9.
L. Zur Bekanntmachung des Meichskanzlers. (Freiliste.)

19. Web-, Wirk- und Strickwaren, die nicht in dem Verzeichnisse
der Bekanntmachung aufgeführt sind, fallen in vollem Nmfang
unter die Bundesratsoerordnung (Vergl. hierzu auch oben ^.,
Ziffer 1-5).

20. Für die in der Freiliste «aufgenommenen Waren gilt der §. 8
der Vundesratsverordnung nicht; sie sind nicht zu inventarisieren.

21. Wachstuch und Wachstuchtaschen sind frei.
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Zu Nr. 4, 12—15. 20, 32—JA.
22. Stoffe aus Mischungen von Wolle mit anderen Garnen, ins»

besondere mit Baumwolle, sind als Wolle anzusehen.
Zu Nr. , 1 und 2.

23. Sammete, ganz oder der Flor aus Seide, sind Seidenstoffe.
Zu Nr. 3 und 9.

24. Seidenplüschtischdecken fallen unter Nr. 3 oder Nr. 9 der Freiliste.
Zu Nr . 4.

25. Pulswärmer, Leibbinden, Lungen- und Kopfschützer sind nicht frei.
26. Baumwollene genähte Handschuhe find nicht frei.

Zu Nr. 7.
27. Hauben sind Mützen.

Zu Nr. 9.
28. Steppdecken sind Vettüberdecken.
29. Mnr abgepaßte farbige Tischdecken sind frei, nicht Stückware.
30. Matratzen und fertige Betten find frei.

Zu Nr. 10.
31. Möbelkattune sind Möbelstoffe.

Zu Nr . 11.
32. Tülle selbst sind nicht frei.
33. Baumwollene Battiste und Krepps siehe unter Ziffer 35.

Zu Nr. 13.
34. Baumwollene Velvets fallen unter Nr. 13 der Freiliste.
35. Baumwollene Battiste und Krepps fallen,unter Nr. 13 der Freiliste.

Zu Nr. 17.
36. Nnter konfektionierten genähten Weihwaren werden verstanden:

Bäffchen, Nüschen, Halskrausen. Jabots und ähnliches.
Zu Nr. 19.

37. Wickelgamaschen sind frei.
38. Nnifvrmen für bürgerliche Beamte sind nicht frei.
39. Siehe auch oben Ziffer 25.
40. Nnter tzerrengarderobe ist auch Burschen- und Knabengarderobe

Zu verstehen.
Zu Nr. 20.

41. Auch Mädchenkonfektion, einschließlich Mädchemnantel, bie erst nach
deml 6. I n n i 1916 fertiggestellt ist, ist frei, soweit sie die an?
gegebenen Preisgrenzen übersteigt.

42. „ I m Besitz der Kleinhändler befinden" gilt für den 10. 3uni 1916.
Zu Nr. 22.

43. ,A,nter Damenwäsche ist auch Mädchenwäsche Zu verstehen.
Zu Nr. 27.

44. Halbwollene Schlafdecken find nicht frei.
Zu Nr. 34.

45. Bezieht sich auf jedes Stück, das bis zu der bezeichneten Länge
abgeschnitten wird, nicht nur auf Neststücke. Das abgeschnittene
Stück ist nicht in die 20 ^ nach § 8 Absatz I I I der Bunbes«
ratsvetvrdnung einzurechnen.

Berlin, den 21. Jun i 1916.
Neichsbekleidungsstelle.

Anlage.V.

Erläuterung < II zur Verordnung des Bundesrats vom 10. Juni 1916 und
der Bekanntmachung des NÄchskanzlers vom 10. Juni (1916, betr. die Re-
gelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren und die hiervon

ausg eschlo fsenen G e g enständ e.
H.. Zur Verordnung des Bundesrats.

Zus 1.
1. Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung durch den Oe»

richtsvollzieher fällt nicht unter die Verordnung.
2. Es fallen nicht «nter die Verordnung:

a) Filz waren,
d) Künstliche Blumen,
o) Lampen-Vochte,
ä) Möbel, Korbwaren, Koffer und Ncisetaschen, auch wenn sie mit

, Web-, Wirk» oder Strickwaren überzogen oder ausgestattet sind.
6) Isvlier-Fäbrikate. > , ! ^
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Zu § 7.
3. Handschuhe, Strumpfwaren und Trikotagen sind Bekleidungsstücke.

ZuH 7 Absatz I I .
4. Bekleidungsstücke, die am 13. Juni 1916 zugeschnitten waren, kön-

nen ohne die Voraussetzung des § 7, Absatz 2 fertiggestellt werden.
Zu M 7, 8 und 11.

5. Konkursausverkaufe fallen unter die Verordnung.
Zu § 8. Absatz I I .

6. Nie im Großhandel Zu vertreibenden Waren sind ebenfalls nach
Kleinhandelspreisen in die Inventur aufzunehmen.

Zu § 9.
7. Verkauf an das eigene Personal in einem Engros-Geschäft, das

nicht gleichzeitig Kleinhandel betreibt, ist nicht zulässig.

L. Zur Bekanntmachung des .«Reichskanzlers. (Freiliste.)
Zu Nr. 4 Abs. I I .

8. Die Bestimmungen für baumwollene Dameustrümpfe gelten auch
für baumwollene Madchenstrümpfe. Die Bestimmungen für baum-
wollene tzerrensocken gelten auch für baumwollene Knabenfocken.

Zu Nr. 6.
9. Gürtel sind frei.

Zu Nr . 6.
10. Taschen mit oder ohne Bügel sind Tapisseriewaren.
11. Canevas und glatte Kongreßstoffe sind frei.

Zu Nr. 9.
12. Polsterwaren sind frei. (Vergleiche auch unter ^ Ziffer 2 ä).

Zu Nr . 19.
13. Westengürtel und Gürtel sind nicht frei.

Zu Nr . 22.
1^. Nicht waschbare Unterröcke sind nicht frei.

Zu Nr. 22 und 28.
13. Kombinations find Hemden.

Zu Nr. 23.
16. Gummi-Nnterlagen für Säuglinge sind frei.

Zu Nr . 25.
17. Fertige Bettwäsche (hierzu gehören auch fertige Inletts) ist nicht

frei.
18. Federköper fallt unter Wäschestoffe.

Zu Nr . 30.
19. Anter tzausschürzen sind solche mit und ohne Träger ohne Rück-

sicht auf die Größe zu verstehen.
0. Ausnahmebewilligungen.

Auf Grund der Ermächtigung des Herrn «Reichskanzlers vom 22. Juni
1916 in Verbindung mit H 19 der Vundesratsverordnung über die Nege-
lung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die Bevölkerung
vom 10. Jun i 1916 werden hiermit die nachstehenden Ausnahmen von ß 7
der genannten Verordnung Zugelassen:! >

I.
Gewerbetreibende, die mit !den in H 1 der Verordnung bezeichneten Ge-

genständen Großhandel treiben oder Bekleidungsstücke im Großbetriebe her-
stellen, dürfen die in der Zeit vom 1. M a i 1916 bis einschließlich 12. Juni
1916 abgeschlossenen Lieferungsverträge mit Abnehmern, mit denen sie vor
dem 1. M a i 1916 nicht in dauernder Geschäftsverbindung gestanden haben,
erfüllen, wenn

1. sie ihr Gewerbe bereits vor dem 1. M a i 1916 betrieben haben,
2. 5n den der zuständigen amtlichen Handelsvertretung (Handelskammern

usw.) vorzulegenden Aufträgen Stückzahl und Preis für jeden Gegen-
stand angegeben ist,

3. hinsichtlich dieser Aufträge der Verbacht des sogenannten Kettenhnn»
dels ausgeschlossen erscheint,

4. die Gewerbetreibenden über das Vorliegen dieser Voraussetzungen eine
Bescheinigung der zuständigen amtlichen Handelsvertretung (Handels«
lammern usw. erhalten.
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II.
Gewerbetreibende, die vor dem 1. August 1914 ausschließlich oder über-

wiegend Ausfuhrhandel mit >den in § 1 der Verordnung bezeichneten Ge-
genständen betrieben oder BeUeidungsstücke im Großbetriebe für die Aus-
fuhr hergestellt haben, dürfen 'Eisigenstände der gleichen Art , wie sie Ivor
dem 1. 'August 1914 gehandelt oder hergestellt haben, auch in Zukunft stn
Abnehmer liefern, mit denen sie vor dem 1. M a i 191o in nicht dazuerndev
Geschäftsverbindung gestanden halben, wenn

1. sie die in diesem Ausfuhrbetriebe gehandeltsn oder hergestellten Wa-
ren infolge der Kriegsoerhältnisse nach ihren früheren ausländischen
Absatzgebieten nicht absetzen können,

2. der Verdacht, daß durch diese Gewerbetreibenden der sogenannte Ket-
tenhandel unterstützt werde, ausgeschlossen erscheint,

3. die Gewerbetreibenden über das Vorliegen dieser Voraussetzungen eine
Bescheinigung der amtlichen Handelsvertretung (Handelskammer usw.)
erhalten.

III.
Gewerbetreibende, die bereits bor dem 1. August 1914 mit den in ß 1

der Verordnung bezeichneten Gegenständen Großhandel betrieben oder Beklei-
dungsstücke im Großbetriebe hergestellt haben und durch die Kriegsverhält-
nlsfe gezwungen worden sind, ihr Geschäft ganz oder teilweise auf eine an-
dere Warenart einzurichten, dürfen auch in Zukunft an Abnehmer liefern, mit
denen sie vor dem 1. M a i 1916 ni!cht in dauernder Geschäftsverbindung ge-
standen haben, wenn

1. sie ihr Geschäft bereits vor dem 1. M a i 1916 auf eine andere Wa-
renart eingerichtet haben,

2. seitens der Gewerbetreibenden die ^Unterstützung des sogenannten Ket-
tenhandels ausgeschlossen erscheint.

3. ldie Gewerbetreibenden über !das Vorliegen dieser Voraussetzungen eine
Bescheinigung der amtlichen Handelsvertretung (Handelskammer usw.)
erhalten.

Zu I.. II . . I I I .
Bordrucke zu den unter I., I I . , I I I . vorgeschriebenen Bescheinigung wer-

den den Handelskammern usw. von der Neichsbekleidungsstelle geliefert.
Falls die Handelskammer usw. die Bescheinigung erteilt, bedarf es kei-

nes Antrags bei der Neichsbellndungsjtelle.
Die Bescheinigung ist den in § 14 der Verordnung bezeichneten Beauf-

tragten der Neichsbekleidungsstelle und sonstigen Aeberwachungspersonen auf
Verlangen vorzulegen.

IV.
Die gewerbsmäßige Herstellung von Bekleidungsstücken für den eigenen

Kleinhandel des Herstellers in dem bisherigen Amfange wird zugelassen.
Ziffer 10 der Erläuterung I vom 21. Juni 1918 ist insoweit abzuändern.

V.
Bezüglich neu errichteter Geschäfte behalt sich die NeichsbekleidungssteUe

EinZel-Entschließung vor.
Berlin, den 24. Jun i 1916.

Neichsbekleidungsstelle.

1916. 6. J u l i .

Neuwahlen zu den Gesellen- und MsistsrprkfttttgKkommiffionsN.
M . h. G. ( M . Bl . h. G. S. 224).

Abdrucks und Abdruck der Eingabe'des Handwerks- und Gewerbekammertags
vom 1. Apr i l d. I s . übersende ich zur Kenntnisnahme und Nachachtung.
An die Aufsichtsbehörden der Handwerkskammern.

Anlage I.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin "U. 9. den 6. Ju l i 1916.

Aus den von dem Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertag beige-
brachten Anterlagen habe ich zwar ersehen, daß die Besetzung der Meister-
und GefellenprüsAncslDmmislionen gewissen Schwierigkeiten begegnet. Ich habe
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mich indes nicht davon überzeugen können, daß die erbetene Anordnung der
Zentralbehörde, die übrigens von der Neichszentrale ergehen müßte, zu ihrer
Behebung notwendig ist. Zunächst würde durch Verlängerung der Wahl«
Periode der bisherigen Mitglieder dieser Ausschüsse und ihrer Stellvertreter
nnr da Abhilfe geschaffen werben, wo die Versitzer nicht militärisch einde»
rufen sind. Tri f f t letzteres zu, so würbe zur Herbeiführung einer ordnungs-
mäßigen Besetzung auch hier eine Ergänzung nicht zu umgehen sein, und
dabei würden sich, wenn auch in verringertem Nmfange, diee Schwierigkeiten,
geltend machen, welche der Deutsche Handwerks- und Oeweröekammertag zu
beseitigen trachtet. Aber auch abgesehen davon scheint mir die geforderte
einschneidende Maßnahme durch die Nmstände nicht geboten zu sein.

Für die Beisitzer der Meisterprüfungsausschüsse ist eine Wahl nicht vor-
geschrieben. Sie werden vielmehr nach § 133 Abf. 5 GewV. von der höheren
Verwaltungsbehörde ernannt. Hier kann dadurch geholfen werden, daß die
Handwerkskammern den höheren Verwaltungsoehöiden die bisherigen Mitgl ie-
der der Ausschüsse zur Ernennung vorschlagen und dabei gleichzeitig für die
nachweislich im Felde Stehenden einen oder inehreere Stellvertreter bezeich-
nen, die ausfindig zu machen möglich sein mutz. Wird erst nach der Neu-
ernennung die Einberufung zum Heere bekannt, so wird sich auf die gleiche
Weise helfen lassen. Ebenso wird von den Handwerkskammern bei der Be-
stellung der Vorsitzenden und der Beisitzer der von ihnen errichteten Ge-
sellenprüfungsausschüsse und bei der Ernennung der Vorsitzenden der P rü -
fungsausschüsse der freien und Iwangsinnungen (H 131a GewV.) vorgegangen
werden können. Sollte vereinzelt durch die Prüfungsordnung Wahl dieser
Personen durch die Vollversammlung der Handwerkskammer vorgeschrieben sein,
so erscheint es im Hinblick auf die durch den Krieg geschaffene besondere Lage
unbedenklich, daß der Vorstand, nötigenfalls nach Benehmen, mit der Auf-
sichtsbehörde, die Bestellung einstweilen vornimmt und bei der nächsten Voll«
Versammlung deren nachträgliche Billigung zu dieser Art des Vorgehens ein-
holt. Lediglich bei der WaM b^r Beisitzer der Innnngsvrüsungsausschüsfe
können Schwierigkeiten entstehen. Indessen wird sich Ne Wahl der Meister-
beisiher durch die Fnnungsversammlungen im allgemeinen ohne besondere Ko-
sten und ohne unverhältnismäßigen Zeitverlust vollziehen lassen. Kann die
Wahl der Gesellend ei sitzer nicht vorgenommen werden, so wird durch die Er-
nennung von Innungsmitgliedern nach Ziff. 20? der Ausführungsanweisung
geholfen werden können.

Wenn berücksichtigt wird, daß durch den Krieg die Zahl der Meister-
prüfungen stark gesunken und diejenige der Gesellenprüfungen Zum wenigsten
nicht unerheblich zurückgegangen ist, so werden erheblichere Beeinträchtigungen
des Prüfungswesens aus der vorübergehenden Heranziehung einzelner älte-
rer, vielleicht nicht mehr allen Anforderungen genügender Beisitzer schwer-
lich entstehen. Dem Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertag stelle ich da-
nach anHeim, die in Frage kommenden Handwerkskammern entsprechend zu
verständigen.
A n den Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertag in Hannover.

Anlage I I .

Deutscher Handwerks- und
Gewerbekamm^rtag. Hannover, den 1. Apr i l 1916.

(E. V.)
Ew. Exzellenz beehren wir uns, in. nebenbezeichneter Angelegenheit er-

gebenst folgendes vorzutragen:
I n einigen preußischen tzandwerkskammerbezirk^n haben sich bei Vor-

nahme der vorschriftsmäßigen VeuwaHlen zu den Gesellen- und Meister-
Prüfungskommissionen infolge der Einberufung vieler Meister zum Heeres-
dienst Schwierigkeiten ergeben. Wi r sind deshalb ersucht worden, für die
Kriegszeit eine allgemein geltende Verordnung anzuregen, die diesen Schwie-
rigkeiten zu begegnen vermag und insbesondere von den für die Amtsdauer
5>er Mitglieder dieser Kommissionen geltenden gesetzlichen Bestimmungen bc-,
freit.

Die "Rechtslage ist nach unserer Meinung folgende:
Nach ß 1315 GewO. hat die Bestellung der Mitglieder für die Ge-

sellenprüfungsausschüsse in der Negel auf drei IaHre 'zu erfolgen. In, einem
Nebenstatut der Handwerkskammer sind in Anlehnung hieran die einzelnen
Bedingungen und Vorschriften für die Gesellenprüfung (Gesellenprüfungsord-
nung) des näheren festgelegt. Eine Aenderung dieses Statuts kann nur von
der 'Vollversammlung beschlossen werden'-unb unterliegt der Genehmigung der
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oberen Verwaltungsbehörde. Wollte man also beispielsweise die Amtsdauer
der Gesellenprüfungskommissionen länger als drei Jahre bestehen lassen und
mit Rücksicht auf die durch .den Krieg geschaffenen Verhältnisse gegen die
VestimMmg ber Gesellenprüfungsordnung von einer Neuwahl absehen, ,so
müßte der oben dezeichnete Weg eingeschlagen und ein sehr umständlicher Ap»
parat in Bewegung gesetzt werden, der erhebliche Geld- und Zeiwpfer den
Kammern auferlegen würde. Wenn nun auch von der oberen Verwaltungs-
behörde Zwar in den meisten Fällen einem Antrag der Kammer, ohne Statuten-
änderung eine den Zeitläufen en^" rechende Negelung der Gesellenprüfungs-
ordnuna vornehmen, insbesondre?^ ^on einer Neuwahl der Prüfungsausschüsse
absehen zu dürfe::, keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt worden sind,
so haben sich doch in einigen Kammerbezirken zwPchen der höheren Verwal-
tungsbehörde und der Handwerkskammer über diesen Punkt Differenzen er-
gchen. Ganz besonders gilt dieses für dahingehende Anträge hinsichtlich
der Vornahme der Neuwahlen für die Meisterprüfungskommissionen, dessen
Mitglieder nach K 133 Absatz 5 GewÄ. gleichfalls nur auf drei Jahre ge-
wählt werden sollen. Wie Aufsichtsbehörde hat in verschiedenen Fällen das
gesetzliche Erfordernis der Neuwahlen auch für die Kriegszeit verlangt mit
dem Hinweis, baß, ein Erlaß, ider hiervon befreit, nicht ergangen sei. Eine
solche Neuwahl aber jetzt vorzunehmen, ist den Kammern schon insofern nicht
möglich, weil es an den dazu erforderlichen Meistern fehlt.

W i r bitten deshalb Ew. Exzellenz 'ganz ergebenst, diese Angelegenheit
wohlwollend prüfen Zu wollen und gegebenenfalls in einem Nunderlaß den
Behörden entsprechende Anweisung über die Behandlung dieser Frage unter
Berücksichtigung der durch den Krieg entstandenen Sonderverhältnisse gütigst
zukommen zu lassen. Wi r bitten um einen grundsätzlichen Bescheid über
die Entschließung Ew. Exzellenz in dieser Angelegenheit und gestatten uns,
dafür im voraus ergebenst zu danken.

Deutscher Handwerks-- und Gewerbekammertag.
Unterschrift.

A n Se. Exzellenz den Herrn Minister für Handel und Gewerbe, Berl in.

1916. 6 J u l i

Verftcheruugspflicht von MnaesteNten im Bereiche des Ministeriums
für Handel und Gewerbe (§ 9 des Gesetzes).

M . H. G. ( M . V l . H. G. S. 226).

Mein Erlaß vom 18. November 1912*) fetzt in Ziffer I die Versicherungs-
freiheit der auf Kündigung angestellten Lehrer nur dann fest, wenn die Kün-
digung an eine staatliche Genehmigung geknüpft ist. Ausdrücklich schrankt
der !3rläß dies Erfordernis aber auf die endgültig gegen Kündigung ange-
stellten Lehrer chn. Wie probeweise oder stellvertretungsweise gegen Kündi-
Mna angestellten Lehrer find, Wie dies schon der Herr Minister der !geist<-
lichen und Nnterrichtsangelegenheiten für «d̂ n Bereich seiner Verwaltung in
dem Erlasse vom 16. 'Dezember 1912 für ftellvertretungsweise beschäftigte Leh-
rer »ausgesprochen ihat, gemäß ,§ 9 des Gesetzes versicherungsfrei, sofern nach
der bisherigen Verwaltungspraxis bei befriedigender Dienstführung auf pen-
sionsberechtigte Anstellung Zu rechnen ist.
An den Herrn Regierungspräsidenten.

1916. 6. J u l i .

VetanuimachuuO übsr Gerste aus der Grnte 1916.
<R. K. (N. G. V l . S. 639).

Der Bundesrat hat auf Grund k>2s H 3 des Gesetzes über die Ermächtiguna
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914**)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
Für den Verkehr mit Gerste aus der Ernte 1916 gelten die Vorschrifi°

ten der Verordnung übe? den Verkehr mit Gerste aus dem Fahre 1913 vom

' ) Verwaltungsvorfchristen Jahrgang 1912 II Seite 280.
*") Verhaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I Seite 837.
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28. Aun i 1915*^) nebst den Verordnungen über die Abänderung der ge-
nannten Verordnung vom 21. Oktober 1915f) und vom 27. Januar 1916ff)
mit den sich aus den folgenden Bestimmungen ergebenden Aenderungen:

1. I m H 2 Abf. 1 wird anstatt „W 3 bis 7" gesetzt: ,.§§ 3 bis 7 a" ;
ferner erhält H 2 folgenden Zusatz:

„Werden beschlagnahmte Vorräte mit Zustimmung des Kommu>
nalverbandes in den Bezirk eines anderen Wommunalverbandes ge-
bracht, fv t r i t t dieser mit der Ankunft der Gerste in seinem Ve<-

zirke hinsichtlich der Nechte aus der Veschlagnahme an die Stelle
des bisherigen Kommunalverbandes.

Der Besitzer der zu versendenden Vorräte hat die Ortsänderung
unter Angabe der Menge beiden Kvmmunalverbänden binnen 3 Tagen
anzuzeigen."

2. H 3 erhalt folgende Fassung:
„Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und verpflich-

tet, die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen vor«
zunehnren.

Er ist berechtigt und auf Verlangen der zuständigen Behörde ver-
pflichtet, auszudreschen. Wie Landeszentralbehörden oder die von ihinen
bestimmten Webörden können über Zeit und Ort des Ausdreschens
sowie über Anzeige und Festsetzung des Druschergebnisses Bestimmung
gen erlassen.

Soweit eine Lieferungspflicht nach H 11 besteht, kann der Besitzer
von beschlagnahmter Gerste die Gerste, sobald sie ausgedroschen ist, dem
Kvmmunalverbande, zu dessen Gunsten sie beschlagnahmt ist, jederzeit
zur Verfügung stellen. Der Kommunalverband hat dafür zu sorgen,
daß sie gemäß den Vorschriften dieser Verordnung binnen drei .Wochen
abgenommen wird."

3. I m § 6 Abs. 4 wird anstatt „die Hälfte" gesetzt: „vier Zehntel".
Ferner erhält Abs. 1 folgenden Znsatz:
„SvweN ^e sür ^hren, landwirtschastNchen Betrieb Grütze, Grau-

pen oder Gerstenmehl hierstellen oder herstellen lassen wollen, darf
diese Herstellung nur auf Grund von Mahlkarten erfolgen, die von
der zuständigen /Behörde auszustellen find und die zur Verarbeitung
freigegebene Menge angeben müssen. Die Mühlen dürfen Gerste nur
gegen Aushändigung der Mahlkarte zur Verarbeitung annehmen oder
verarbeiten."

4< § 6 Abs. ,2 erhält folgende .Fassung:
„Nnternehmer landwirtschaftlicher Betriebe dürfen ferner, wenn

ihnen ein Kontingent (tz 20 Abs. 1) gegeben ist, ihre gesamten Vor«
> lräte im ,eigenen Betriebe verarbeiten, insoweit dabei das Kontini»

gent nicht überschritten wird."
5. ß 7 Abs. 1 erhält folgende FaGung:

„Trotz der Beschlagnahme dürfen Nnternehmer landwirtschaftlicher
Betriebe aus ihren Vorräten

a) Gerste an die vom Neichskanzler bestimmte Stelle oder die von
dieser Stelle bezeichneten Stellen unmittelbar oder durch Ver«
mittlung des Handels,

b) Gerste für Betriebe mit Kontingent auf Gerstenbezugsschein (H 20
Abs. Ä)

liefern."
6. Hinter ß 7 wird folgender § 7a eingefügt:

„Die Veräußerung und der Erwerb von Sommergerste zu Saat-
zwecken ist bis auf weiteres untersagt. Der Neichskanzler kann dies
Verbot aufheben und die näheren Bestimmungen über den Verkehr
mit Gerste zu Saatzwecken erlassen.

Mintergerste darf zu Saatzwecken nur nach Maßgabe der nach-
stehenden Vorschriften veräußert und erworben werden:
a> Die Veräußerung, der Erwerb und die Lieferung ist nur gegen

Saatkarten erlaubt. Die Saatkarte wird auf Antrag dessen, der
Getreide zu Saatzwecken erwerben wi l l , ^von dem Kommunalverbanb
ausgestellt, in dessen Bezirk die Ausfaat erfolgen soll, bei Händ-
lern von dem Kommunalverband, in dessen Bezirk der Händler

"* ) Verhaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I Seite Ä58.
f ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 II Seite 269.

f f ) Verwaltungsvorschliften Jahrgang 1916 I Seite 86.



342 1916. 6. Ju l i .

seine gewerbliche Niederlassung hat. Der Kommunalverdand kann
die Ausstellung der Karten an anhöre Stellen übertragen,

b) Der im § 2 vorgeschriebenen Zustimmung des Kommunalverban»
des zur Veräußerung und Lieferung bedarf es nicht, soweit Nn-
ternehmer anerkannter Saatgutwirtschasten selbstgezogene Saatgerste
veräußern, sowie für die Veräußerung und Lieferung durch zu-
gelassene Händler. Nnternehmer anderer landwirtschaftlicher Be-
triebe, die sich nachweislich in den Jahren 1913 und 1I14 mit
dein Verkaufe von Saatgerste befaßt halben, kann der Kommunal-
verband die Genehmigung zur Veräußerung und Lieferung selbst-
gezogener Saatgerste zu" Saatzwecken allgemein erteilen,

o) Wer mit nicht selbstgebauter Wintergerste zu Saatzwecken handeln
wil l , bedarf der Zulassung durch die Neichsfutternnttelstelle oder
die von ihr bezeichneten Stellen.
Der Neichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen über die

Saatkarten sowie über den Verkehr mit Wintergerste zu Saatzwecken.
Er bestimmt, welche Wirtschaften als anerkannte Saatgutwirtschaften
anzusehen sind."

7. § 8 erhält folgende Fassung:
„Die Beschlagnahme endet mit dem freihändigen Eigentums-

erwerbe durch die nach § 7 Abs. 1a bestimmte Stelle oder die
von ihr bezeichneten Stellen oder den Kommunalverband, für den
beschlagnahmt ist, mit der Enteignung oder mit einer nach den
Vorschriften dieser Verordnung zugelassenen Verwendung."

8. I m >Z 10 wird lunter Nr. 1 hinter „verarbeitet" eingefügt:
„ , zur Verarbeitung annimmt, verarbeiten läßt".
Die Nr. 5 erhält die Nr. 7; es werden folgend: neue Nrn. 5

und 6 eingefügt:
„3. wer Gerste M Saatzwecken verkauft oder kauft, wenn er weiß

oder den Nmständen nach annehmen muh, day sie nicht zu Saat-
zwecken bestimmt ist;

6. wer den Vorschriften im ß 7 a oder den vom Reichskanzler auf
Grund des § 7 a Abs. 3 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt;"

9. I m § 11 wird im Abs. 1 anstatt „die Hälfte" gesetzt: „sechs Zehntel".
I m Abs. 3 ist anstatt „können im Falle nachgewiesenen Be-

dürfnisses durch den Kommunalverband von der Lieferungspflicht nach
Abs. 1 insoweit befreit werden" zu setzen:

„sind durch den Kommunalverband von der Lieferungspflicht nach
Abf. 1 insoweit zu befreien";

ferner ist anstatt „die tzälfte" zu setzen: „vier Zehntel".
10. A 12 erhält folgenden Absatz 2:

„tzat der .Unternehmer Gerste zu Saatzwecken erworben, so
erhöht sich die von ihm abzuliefernde Menge dementsprechend."

11. I m § 13 Abs. 1 werden am Schlüsse die Worte gestrichen: „sie wird
mit der Aussonderung von der Beschlagnahme frei".

I m ß 13 Abs. 2 wird anstatt „Zentralstelle zur Beschaffung der
heeresoerpflegung" gesetzt: „nach ß 7 Abs. 1a bestimmten Stelle".

12. hinter § 13 wird folgender § 13a eingefügt:
„Erwerber von Gerste haben die Mengen, die sie nicht zu dein

Zwecke verwenden können, zu dem sie sie erworben haben, auf Ver-
langen an den Kommunalverband, für den sie beschlagnahmt sind,
käuflich zu liefern. Die Vorschriften in den ß§ 13 bis 17 finden
entsprechende Anwendung.

13. I m Z 16 ist hinter:
„Der Besitzer Hat" einzufügen: „vorbehaltlich der Vorschrift im

§ 3 Abs. 3."
14. § 19 erhält folgende Fassung:

„Die Kommunalverbände haben auf Grund der Ernteflächener-
hebung nach der Verordnung vom 18. M a i 1916 und der Var-
schätzung der Ernte nach der Verordnung, betreffend die Erntevor-
schätzung im Jahre 1916, vom 21. Juni 1916 bis zum 1. August
1916 der NeichZfuttermittelstelle anzugeben, wie groß die Gerstenernte
ihres Bezirkes zu schätzen ist.

Die Kommunalverbände haben darüber zu wachen, welche Ver-
änderungen stch gegenüber der Porschätzung nach Abs. 1 auf Grund
des Erdrusches ergeben. Diese Veränderungen sind bei der monat-
lichen Anzeige (§ 25) zu berücksichtigen."
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15. ß 20 erhält folgende Fassung:
„Der «Reichskanzler oder die von ihm bestimmte Stelle setzt fest,

welche Betriebe Gerste verarbeiten oder verarbeiten lassen dürfen und
in welcher Menge (Kontingent), und trifft die zur Durchführung und
Überwachung erforderlichen Anordnungen. Das Kontingent wird für
die Zeit bis 30. September 1917 festgesetzt.

Für die Bemessung der Gerstenkontingente der Vierbrauereien
sind die für sie festgesetzten Malzkontingente maßgebend. Das Nm-
rechnungsverhalrnis von Walz in Gerste bestimmt der Reichskanzler
oder die nach Abs. 1 bestimmte Stelle. Für die im zweiten oder
dritten Vierteljahr 1916 etwa ersparten Malzkontingentmenaen werden
Gerstenkontingente nicht gewährt.

Der «Reichskanzler oder die nach Abs. 1 bestimmte Stelle setzt
ferner fest
a) wieviel Gerste jeder Kommunalverband zu liefern hat. Dabei

ist zu berücksichtigen, daß ihm vier Zehntel seines Ernteergebnisses
zu belassen sind,- es können Fristen für die Lieferung festgesetzt
werden;

d) in welcher Weise die zur Verfügung stehende Gerste an die nach
§ 7 Abs. 1 a bestimmte Stelle, die Heeresverwaltungen, die Mar ine-
verwaltung, Landesfuttermittelstellen, Kommunalverbände und Be-
triebe mit Kontingent zu verteilen oder wie sonst zu verwen-
den ist.
Der Neichskanzler oder die nach Abs. 1 bestimmte Stelle kann

für den Ankauf der den Betrieben nach Abs. 1 zur Verarbeitung z>.-«
geteilten Gerste Bezugsscheine (K 7 Ub!f. 1 unter d) ausstellen und trifft
die näheren Bestimmungen über den Ankauf der Gerste und die Aus-
gabe der Bezugsscheine.

Den Graupenmühlen, den Betrieben, die Gersten- oder Ma lz -
kaffee, Preßhefe oder Malzextrakt herstellen, sowie den Mumme-
brauereien "wird ihr Bedarf, soweit sie ihn nicht durch freihändigen
Ankauf (Abs. ^) decken, van der Neichsfuttermittelstelle durch die nach
§ 7 Abf. 1a bestimmte Stelle überwiesen. Der Reichskanzler kann
bestimmen, öaß in gleicher Weise Oerste auch an andere Stellen über-
wiesen wird."

16. ß 22 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
,,Aus dem Bezirk eines'K)mmunalverbandcs darf Gerste nur

entfernt werden, wenn sie an die nach § 7 Abs. 1 a bestimmte Stelle
oder die von ihr bezeichneten Stellen oder zu Saatzwecken (K 7 a) oder
an Betriebe mit Kontingent (§ 20 Abs. 1) geliefert werden soll."

Ferner ist im ß 22 unter Abs. 2 hinter „die Entfernung" ein-
zufügen: „vorbehaltlich der Vorschriften im § 7 a" ; hinter „aus wich-
tigen Gründen versagen" wird eingefügt: „A ls wichtiger Grund gilt
nicht schon die Tatsache, daß bereits sechs Zehntel der Gerstenernte
aus dem Bezirk entfernt sind."

17. tz 23 erhält folgende Fassung:
„Jeder Kommunalverband Hat dafür zu sorgen, daß die nach

§ 20 Abs. 3 a .festgesetzten Mengen innerhalb der etwa bestimmten
Frist der nach ß 7 Abs. 1 a bestimmten Stelle zur Verfügung gestellt
werden. Liefert ein Kommunalverband die festgesetzten Mengen inner-
halb der etw^ bestimmten Frist nicht oder nicht vollständig ab, so
kann die Stelle die fehlenden Mengen, nötigenfalls im Wege der
Enteignung, in seinem Bezirk erwerben.

Der Kommunalverband kann verlangen, daß d!e Stelle größere
Mengen und früher abnimmt. Das Verlangen muß ihr spätestens
zwei Wochen vor dem beantragten Abnahmetermine zugehen."

18. § 24 erhält folgenden Abs. 2:
„Die abzuliefernden Mengen erhöhen sich um die Mengen von

Gerste, die aus anderen Kommunalverbäniden zu Saatzwecken (ß 7 a)
eingeführt werden."

19. I m § 25 ist anstatt „die Hälfte" „sechs Zehntel" und anstatt „Zentral-
stelle zur Beschaffung der tzeeresverpflegung" zu setzen: „nach § 7
Abs. 1a bestimmten Stelle".

20. I m iZ 26 werden die Worte „erstmals bis zum 5. August 1915"
gestrichen.

21. § 27 erhält folgende Fassung:
„Jeder Betrieb mit Kontingent (8 20 Abs. 1) darf im Nahmen

seines Kontingents Gerste verarbeiten und verarbeiten lassen. Die
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Betriebsunternehmer hüben Mvrräte, die nach H 6 Abf. 2 verarbeitet
Karden sind, ^monatlich bis Zum 5. des auf die Verarbeitung fol-
genden Monats her Neichsfuttermittelftelle anzuzeigen.

Betriebe mit Kontingent (H 20 Abf. 1), die eine eigene Mälzerei
haben, dürfen an dieser für.andere Betriebe nicht mehir Gerste vermälzen.
ttls sie im Jahresdurchschnitte der Zeit vom 1. Oktober 1912 bis
zum 30. September 1914 für andere Betriebe vermalzt haben. I n s -
gesamt (für andere Betriebe und für ihren eigenen Bedarf) dürfen, iie
nicht mehr vermälzen, als den Jahresdurchschnitt in dem genannten
Zeitraum."

22. H 28 erhält folgende Fassung:
„Hat jemand unbefugt Gerste erworben, verarbeitet oder verarbeiten

lassen oder hat er mehr Oerste erworben, verarbeitet oder verarbeiten
lassen, als nach seinem Kontingent (§ 20 Abs. 1) zulässig ist. sso
verfallt sie ohne Entgelt zugunsten der nach ß 7 Abs. 1a bestimm-
ten Stelle. Is t bie Oerste verarbeitet, so tritt an ihre Stelle das
daraus gewonnene Erzeugnis oder, soweit dies nicht mehr erfaßt wer-
den kann, sein Wert oder, wenn der erzielte Verkaufspreis höher
ist. dieser."

23. ß 30 erhält folgende Fassung:
„Die ^Unternehmer von Betrieben, die Gerste oder Malz verarbeiten,

sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen haben
der 'Reichsfuttermittelstelle auf Erfordern Auskunft über die Betriebs-
verhältnisse zu geben. Sie sind verpflichtet, den Beamten der Pol i -
zei und den Sachverständigen auf Mfordern die vorhandenen und
bereits verarbeiteten Oerste- pder Malzmengen sowie deren Herkunft
anzugeben."

24. § 32 erhält folgende Fassung:
„Ausputzgerste und Schwimmgerste unterliegen der Regelung für

die Kraftfuttermittel."
25. I m tz 33 wird unter Abs. !i anstatt „Absatz 2d " gesetzt: „ M s . 3 b"

und anstatt „die Zentralstelle zur Beschaffung der tzeeresverpflegung
überwiesen hat" „überwiesen ist".

Ferner werden im Abs. 2 die Myrte „für den Weiterverkauf" ge-
strichen.

26. I m Z 34 Abs. 1 wird ..§ 32" gestrichen.
27. I m ß 34 Abf. ß wird anstatt „Zentralstelle zur Beschaffung der Hee-

resverpflegung" gesetzt: „nach ß 7 Abs. 1a bestimmten Stelle", und
hinter „entscheidet" Wird eingefügt: „nach Anhörung der Beteiligten".

28. I m H 35 wird anstatt „fechs Monate" gesetzt: „einem Jahre" und
anstatt „fünfzehnhundert": „zehntausend".

Ferner wird der Nr. 1 hinzugefügt: ,̂ oder den nach ß 20 Abf. 1,
Abs. 4 erlassenen Bestimmungen Zuwiderhandelt.",- Nr. 3 wird ge-
strichen, Nr. 2 erhalt die Nr. 3; es wird folgende neue Nr . 2 ein-
gefügt:

„wer die im ß 27 Abf. 1 Satz 2 vorgeschriebene Anzeige nicht
bis zu dem gesetzten Zeitpunkt erstattet oder wer wissentlich unrich-
tige oder unvollständige Angaben macht."

29. ß§ 41. 42 und 45 werden gestrichen.
30. ß 43 wird tz 41; sein Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Vorschriften dieser Perordnung beziehen sich nicht auf Oerste,
die aus dem Ausland eingeführt wird. Diese Oerste unterliegt der
Verordnung, betreffend die Einfuhr von Oetreide, Hülsenfrüchten, Mehl
und Futtermitteln, vom 11. September 1915") in der Fassung vom
4. März 1916."**)

31. § 44 wird ß 42, anstatt ..§ 43 Abs. 2" wird gesetzt: .,§ 41 Abs. 2".
Artikel II

Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text der Verordnung über den
Verkehr mit Oerste, wie er sich aus dieser Verordnung ergibt, unter der Aeber«
schrift „Bekanntmachung über Oerste aus der Ernte 1916" im Neichs-Oesetzblatt
bekanntzunmchen.

Er kann weitere Aebergangsvorschriften erlassen.
Artikel I I I

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

*) Verwaltungsvorfchriften Jahrgang 1915 II Seite 117.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 171.
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"Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. Für den Verkehr
mit Gerste aus dem Erntejahr 1915 bleiben die jetzt dafür geltenden Vor-
schriften bis zum 30. September 1916 einschließlich maßgebend, von diesem
Zeitpunkt ab gelten auch für ihn die Vorschriften dieser Verordnung.

Gerste aus der Ernte des Jahres 1915 bleibt für den Kommunalverband
beschlagnahmt, für den sie am 30. September 1916 auf Grund der bisherigen
Vorschriften beschlagnahmt ist.

1916. 6. J u l i .

Bekanntmachung über Hafer aus der Grnte l9lß.
<R. K. (N. G. V l . S. 666).

Der Bundesrat hat auf Grund des Z 3 des Gesetzes über die Ermächti-
gung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August
1914X) folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
Für den Verkehr mit Hafer aus dem! Erntejahr 1916 gelten die Be-

stimmungen der Verordnung über den Verkehr mit Hafer aus dem Erntejahr
1915 vom 28. Juni 1915XX) nebst den Abänderungen vom 9. September
1915-j-) und vom 17. Januar IMö-Z-f) mit den sich aus folgenden Bestim-
mungen ergebenden Aenderungen:

1. § 2 erhalt folgende Fassung:
„An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen nur

mit Zustimmung des Kommunalverbandes, für den sie beschlagnahmt
sind, vorgenommen werden, soweit sich aus den Z§ 3 bis 63, nichts
anderes ergibt. Das gleiche gilt von rechtsgeschäftlichen Verfügungen
über sie und von Verfügungen, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung ergehen.

Werden beschlagnahmte Vorräte mit Zustimmung des Kommunal-
Verbandes oder nach tz§ 3 bis 63, in den Bezirk eines anderen Kom«
munalverbandes gebracht, so tritt dieser mit der Ankunft des Hafers
in feinem Bezirke hinsichtlich der Vechte aus der Beschlagnahme an
die Stelle des bisherigen Kommunalverbandes.

Der Besitzer der zu versendenden Vorräte hat die Ortsveränderung
unter Angabe der Menge bei ̂ den Kvmmunalvsrbänden binnen 3 Tagen
anzuzeigen."

2. H 3 erhält folgende Fassung:
„Der Besitzer ^beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und ver-

pflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen
vorzunehmen.

Er ist berechtigt und auf Verlangen der zuständigen Behörde ver-
pflichtet, auszudreschen. Wie Landeszentralbehörden oder die von ihnen
bestimmten BeHorden können über Zeit mnd Ort des Ausdreschens sowie
über Anzeige und Festsetzung des Druschergebnisses Bestimmungen er-
lassen.

' Der Besitzer vvn beschlagnahmtem Hafer kann den Hafer, sobald
er ausgedrofchen ist, dem Kommunalverbande, zu dessen Gunsten er be-
schlagnahmt ist, jederzeit zur Verfügung stellen. Der Kommunalver-
band hat dafür zu sorgen, daß er gemäß den Vorschriften dieser Ver-
ordnung binnen drei Wochen abgenommen wird."

3. I m § 6 Abs. 2 unter a wird im zweiten Absatz anstatt „Bundesrat"
gesetzt: „"Reichskanzler".

4. I m ß 6 Abs. 2 wird die Nummer 0 gestrichen, Nummer b erhält die
Nummer c, es wird folgende neue Nummer b eingefügt:

„Nnternehmer landwirtschaftlicher Betriebe die ihnen nach Bestim«
mung des «Reichskanzlers zu belassenden hafermengen (H 10 Abf. 2 a)
im eigenen Betriebe verfüttern,".

5. § b Abs. 2 Nummer ä erhält folgenden Zusatz:
„Die ausgesonderten Hülsenfrüchte unterliegen der Verordnung über
Hülsenfrüchte in der Fassung vom 29. Juni 1916."

X) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1914 I Seite 857.
XX) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I Seite 449.

f ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 II Seite 111.
1-f) Verwaltungsvvrschriften Jahrgang 1916 I Seite 32.
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6. 8 6 Abs. 2 erhält folgenden Zusatz:
,,o) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe Nahrungsmittel zum Ver-

zehr im eigenen Betriebe herstellen oder herstellen lassen. Diese
Herstellung darf nur auf Grund hon Mahlkarten erfolgen, t>ie
durch die zuständige Behörde auszustellen sind und die zur Ver-
arbeitung freigegebene Menge angeben müssen. Die Mühlen
dürfen tzafer nur gegen Aushändigung der Mahlkarten zur Ver-
arbeitung annehmen oder verarbeiten.

i ) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe Hafer an solche Stellen lie-
fern, die durch Erlaubnisscheine (8 17 Abs. 5) zum Ankauf ent-
sprechender Mengen von tzafer berechtigt sind.

7. hinter § 6 wird folgender neue 8 6a eingefügt:
„Die Veräußerung und der Erwerb von tzafer zu Saatzwecken

ist bis auf weiteres untersagt. Der «Reichskanzler kann dies Verbot
aufheben und die näheren Bestimmungen über den Verkehr mit tzafer
zu Saatzwecken erlassen."

8. § 7 erhält folgende Fassuug:
„Die Beschlagnahme endet mit dem freihändigen Eigentums-

erwerbe durch die Heeresverwaltungen, die Marineverwaltung, die
Zentralstelle zur Beschaffung der tzeeresverpflegung, die von ihr
bezeichneten Stellen oder den Kommunalverband, für den beschlag-
nahmt ist, ferner mit der Enteignung oder einer nach den Vor-
schriften dieser Verordnung zugelassenen Verwendung, endlich für
die nach § 6 Abs. 2ä ausgesonderten Hülsenfrüchte mit der Aus-
sonderung."

9. ,Fm §. 9 ist unter Nr. 1 hinter „verarbeitet" einzufügen:
„verarbeiten läßt, zur Verarbeitung annimmt,"; unter Nr. 5, die

die Nr. 7 erhält, ist anstatt „§ 5" zu setzen: „ß 2 Abs. 3 und Z 5".
10. Fm § 9 werden folgende neue Nrn. 5 und 6 eingefügt:

„5. wer Hafer zu Saatzwecken verkauft oder kauft, wenn er weiß
oder den Umstanden nach annehmen muß, daß er nicht zu Saat-
zwecken bestimmt ist;

6. wer der Vorschrift im Z 6a oder den vom Reichskanzler auf
Grund des § 6a erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt;"

11. § 10 Abs. 2 a erhält folgende Fassung:
„für jeden Einhufer und für jeden Zuchtbullen (ß 6 Abs. 2 a)

eine vom Reichskanzler zu bestimmende Menge; dabei sind die Mengen
anzurechnen, die seit dem 15. September 1916 verfüttert worden sind.
Der "Reichskanzler kann bestimmen, daß, in welcher Menge und nach
welchem Maßstab dem Besitzer außerdem Hafer belassen werden kann;"

12. Fm 8 10 Abs. 2 ist unter b anstatt „8 6 Abs. 2 b" zu setzen: „§,6
Abs. 2o" und unter o anstatt: „ in den letzten zwei Fahren" zu setzen:
„ in den Fahren 1913 und 1914." hinter „nachgewiesen hat" wird
eingefügt: „sowie anerkannter Saalhafer".

13. hinter ß 10 wird folgender neue 8 10a eingefügt:
„ErWerber von Hafer haben die Mengen, die sie nicht zu dem

Zwecke verwenden können, zu dem sie erworben sind, auf Verlangen an
den Kommunalverband, für den sie beschlagnahmt sind, kauflich zu
liefern. Die Vorschriften in den Z8 10 bis 14 linden entsprechend
Anwendung."

14. I m 8 13 ist hinter den Worten „der Besitzer hat" einzufügen: „vor-
"behaltlich der Vorschrift im K 3 Abf. 3."

^Z. K 16 erhält folgende Fassung:
«Die Kvmmunälverbände haben innerhalb sstrer Bezirke mti den

ihnen gehörigen, ihnen übereigneten (Z 10) oder überwiesenen (8 17)
Vorraten den erforderlichen Ausgleich zwischen den Haltern von E in-
hufern oder Zuchtbullen und Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe

^ herbeizuführen, daß diese Personen die nach ß 10 zu berechnenden
Mindestmengen für Fütterung und Aussaat erhalten. Soweit land-
wirtschaftliche Unternehmer nach § 6 Abs. 2 t Hafer veräußert haben,
steht ihnen ein Anspruch auf Zuweisung von Hafer zu Futterzwecken
im Wege des Ausgleichs nicht zu.

Die Kommunalverbände dürfen von den zum Ausgleich bestimmten
Mengen in besonderen Fällen unter entsprechender Kürzung der auf die
Einhufer oder Zuchtbullen entfallenden Menge auch an Besitzer von
anderen Spann» und Zuchttieren Hafer abgeben und einzelnen Ein-
hufern oder Zuchtbullen größere Mengen tzafer zuweisen.
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16. I m K 17 Abs. 1 wird hinter „tzeeresverpflegung" eingefügt: „innerhalb
der von ihr bestimmten Fristen"; ferner erhält Abs. 1 folgenden Zusatz:
,,Liefert ein Kommunalverband die festgesetzten Mengen innerhalb der
bestimmten Frist nicht oder nicht vollständig ab, so kann die Zentral»
stelle Zur Beschaffung der Heeresverpflegung die fehlenden Mengen in
seinem Bezirke, nötigenfalls im Wege der Enteignung, erwerben".

17. I m ß 17 Abs. 2 wird satt: Hie^e deckt hieraus" Hejctzt: ,7oie Zentral-
stelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung deckt aus den ihr nach
Abs. 1 zur Verfügung stehenden Mengen". Ferner erhält Abs. !2
Nr. 3 «folgenden Zusatz: >„ z j!i,'weit sie den, Hafer nicht freihändig
gegen Bezugsschein ankaufen."

18. § 17 Abs. 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung:
„Der «Reichskanzler kann anordnen, dah Futterzulagen für Berg-

werks« und Gestütspferde sowie für Deckhengste gewährt und daß aus-
nahmsweise im Falle eines dringenden 'Bedürfnisses
a) Futterzulagen auch für andere Pferde bewilligt;
d) wissenschaftlichen Anstalten und sonstigen "Unternehmungen, die für

ihre Zwecke Hafer nicht entbehren tonnen, Hafer überwiesen wird.
Die Neichsfuttermittelstelle kann Hafer, der zur Verfütterung an

Pferde nicht geeignet ist, zur anderweiten Verwendung abgeben."
19. ß 17 erhält folgenden Absatz 5:

„Die Neichsfuttermittelstelle kann für den Ankauf des Haferbedarfs
der kontingentierten Betriebe (K 19) und zur Beschaffung der im K 17
Abs. 3 genannten Hafermenge Erlaubnisscheine ausstellen, die zum frei-
händigen Ankauf des Hafers berechtigen (Z 6 Abs. 2 t). Sie erläßt
die näheren Bestimmungen."

20. ß 19 erhält folgende Fassung:
„Der Neichskanzler oder die von ihm bestimmte Stelle setzt fest,

welche Betriebe Hafer verarbeiten oder verarbeiten lafsen dürfen und
in welcher Menge (Kontingent). Die Kontingente werden für die Zeit
bis zum 20. September 1917 festgesetzt."

21. Hinter Z 19 werden folgende §§ 19 a und 19 d eingefügt:

s 19a
Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde beauf-

tragten Sachverständigen sind befugt, in die Näume, in denen Hafer
verarbeitet wird, jederzeit, in die Näume, in denen Hafer oder Erzeug«,
nisse aus Hafer aufbewahrt, feilgehalten oder verpackt werden, während
der Geschäftszeit einzutreten, daselbst Besichtigungen vorzunehmen, Ge-
schäftsaufzeichnungen einzusehen und die vorhandenen Vorräte festzu-
stellen.

Die "Unternehmer von Betrieben, die Hafer verarbeiten, sowie die
von ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen haben der
Neichsfuttermittelstelle auf Erfordern Auskunft über die V schrieb sver-
hältnisse zu geben. Sie sind verpflichtet, den Beamten der Polizei
und den Sachverständigen auf Erfordern über die vorhandenen. und
bereits verarbeiteten Hafermengen sowie deren Herkunft Auskunft zu
geben.

Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Bericht-
erstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die
Einrichtungen iund Geschäftsverhältnisse, welche durch die Aufsicht zu
ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der
Mitteilung und Verwertung d^r Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse zu
enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

§ 19d
M i t Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft

wird bestraft:
1. wer dem Vorschriften des H 19a zuwider den Eintritt in die

Näum<e, die Besichtigung oder die Einsicht in die Geschäftsauf",
Zeichnungen verweigert;

2. Wer die in Gemahheit des H 19 a von ihm verlangte Auskunft
nicht erteilt oder wissentlich unvollständige oder unrichtige A n -
gaben macht. '

22. § 20 erhält folgenden Absatz 2:
„Aeber Streitigkeiten, die sich aus der Lieferung von Hafer zwi-

schen der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung oder der
Stelle, an die auf ihre Anweisung der Hafer geliefert worden ist,
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und dem liefernden Kvmmunalverband ergeben, entscheidet ein Schieds«
gericht. Das Nähere hierüber bestimmt der "Reichskanzler."

23. ß 21 erhalt folgende Fassung:
„Nie Kommunalverbände haben auf Grund >der Ernteflächener«

Hebung nach der Bundesratsvenordnung vom 18. M a i 1916 (Reichs«
Gesetzt)!. S . 383) und der Morschätzung der Ernte nach der Verordnung,

l betreffend die Erntevvrfchätzungen im Jahre 1916 (Neichs«-GeseM. 'S. 547)
l bis zum 1. August 1916 der "Reichsfuttermittelstelle anzugeben, wie gwß

die tzaferernte ihres Bezirkes zu schätzen ist.
Die sind ferner verpflichtet, der Reichsfuttermittelstelle auf Er«

fordern Auskunft zu geben über:
3,) die in ihrem Bezirke vorhandenen tzafervorräte,
b) die hafermengen, die in ihrem Bezirke zu Saatzwecken in Anspruch

, ' genommen werden,
o) die Zahl der Einhufer und Zuchtbullen ihres Bezirkes,
ä) die hafermengen, die aus ihrem Bezirk ausgeführt sind."

24. Wie vor tz 23 stehende Ueberschrift „IV. Ausländischer Hafer" wirb
gestrichen.

25. I m K 23 Abs. 1 werden die Worte: „nach dem 1s. Februar 1915"
gestrichen und wird statt „worden ist" gesetzt: „wird."

Ferner wird zwischen Abs. 1 und Abs. 2 folgender neue Abs. 2
^ eingefügt:

„Für den aus dem Ausland eingeführten Hafer gilt die Ver-
vrdnuna vom 11. September 1915*) in der Fassung vom 4. März
191s""5)

26. hinter tz 23 wird folgender neue Z 23 a eingefügt:
Wer der Vorschrift im § 23 Abs. 3 zuwiderhandelt, wird mit

Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf-
zehnhundert Mark bestraft.

27. M 26 und 27 werden gestrichen.

Art'kel II
Wer Reichskanzler wird ermächtigt, den Text der Verordnung über den

Verkehr mit Hafer, wie er sich aus dieser Verordnung ergibt, in fortlaufender
Nummernfvlge der Paragraphen unter der Neberschrift „Bekanntmachung über
Hafer aus der Ernte 1916" im Reichs-Gesetzblatt bekanntzumachen.

Er kann weitere Ausführungsbestimmungen erlassen.

Artikel I I I
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Perkündung in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. Für den Verkehr
5nit Hafer aus dem Erntejahr 1915 bleiben die jetzt dafür geltenden Vor«
schriften bis zum 30. September 1916 einschließlich maßgebend, von diesem
Zeitpunkt an gelten auch für sie die Vorschriften dieser Verordnung.

Hafer aus dem Erntejahr 1915 bleibt für den Kommunalverbanb be-
schlagnahmt, für den er am 30. September 1916 auf Grund der bisherigen
Bestimmungen beschlagnahmt istv

1916. 6. J u l i .

Vetanntmachtmg über Rübensaft
R. K. (R. G. B l . S. 672).

Wer Bundesrat hat auf Grund des ß 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914f)
folgende Verordnung erlassen:

ß 1
RüVensaft (Rübenkraut, Rübenkreude) darf nur mit Genehmigung der

Kriegs-Rübensaftgesellschaft m. b. h. in Berlin abgesetzt werden.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen; er kann Bestimmungen

darüber treffen, was als Nübensaft im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 II Seite 117.
*") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 171.
>f) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I Seite 857.
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§ 2
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden kön»

nen anordnen, daß die Vorschrift des § 1 auf Hersteller von Nübensaft, de«
ren Iahresherstellung nicht mehr als 100 Doppelzentner beträgt, keine An»
Wendung findet.

s 3
Wer der Vorschrift des Z 1 Abs. >1 zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe

bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten
bestraft.

§ 4
Diese Verordnung tritt mit dem 20. Ju l i 1916 in Kraft. Der Neichs«

kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 6. J u l i .

Ergänzung der Verordnung über die Errichtung von PreisvrüfungKftellen
und die Versorguugsregelung vom 25. September/4. November 1915.

<R. K. (N. G. V l . S. 673).

Artikel I
§ 13 der Verordnung über die Preisprüfungsstellen und die Versorgungs-

regelung vom 25. September/Ä. November 1915") wird wie folgt geändert:
I m Abs. 3 wird hinter „die Landeszentwlbehörden" eingeschoben:

„oder die von ihnen bestimmten Behörden".
I m Abs. 4 werden die Worte: „nach Abs. 1 oder 2" gestrichen.

Artikel I I
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Erkundung in Kraft.

1916 6. J u l i .

Beförderung von Gütern zwischen ausländischen Häfen
durch deutsche Kauffahrteischiffe.

N. K. (<R. G. B l . S. 673).

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 detz Gesetzes über die Ermächtigung
bes Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 191tz**>
folgende Verordnung erlassen:

H 1
Die Beförderung von Gütern zwischen Häfen des Auslandes durch deutsche

Kauffahrteischiffe ist verboten.
Schiffe, die bereits mit dem Laden begönnen haben, dürfen ihre Neise

vollenden.
§ 2

Wer als Needer oder als Vertreter eines Needers dieser Verordnung zu»
widerhandelt, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe b,is zu
fünfzigtausend Mark oder !mit einer dieser Strafen bestraft, sofern nicht nach
anderen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist; dem Needer steht gleich,
wer ein ihm nicht gehöriges Schiff zum Erwerbe durch die Seefahrt für seine
/Rechnung verwendet. Die Zuwiderhandlung ist auch strafbar, wenn ein Deut-
scher sie im Ausland begeht.

Der Versuch ist strafbar.

s 3
Tiefe Verordnung tritt mit dem 12. Ju l i 1916 in Kraft. Der «Reichs-

kanzler destimmt, wann und in welchem Amfang sie außer Kraft tritt.

Verhaltungsvorschriften Jahrgang 191Ä I Seite 153 und 343.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 191h- I Seite 857.
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1916. 8. J u l i .

Bekanntmachung, betreffend slusführungsbestimmunaen znm Gesetz über
Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsverforgung (Kapitalabfindnngegesetz).

,N. K. (N. G. V l . S.

Auf Grund des Artikel 7 Nr. 2 der Neichsverfassung hat der Bundesrat
nachstehende Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über Kapitalabfinbung
an Stelle von Kriegsversorgung (Kapitalabfindunasgesetz) vom 3. Ju l i 1916
(>Aeichs-Gesetzblatt S . 680) beschlossen:

Der Antrag auf Kaftitalabfindung
Der Antrag ist an keine Frist gebunden. Er muh Angaben über das

Lebensalter des Versorgungsberechtigten, über die im § 2 Nr. 2 und 3, bei
Witwen über die im § 2 Nr. 2̂ aufgeführten Voraussetzungen, sowie in jedem
Falle wenigstens eine allgemeine Angabe über den Verwendungszweck (K 2 Nr. Ä)
enthalten.

Wer Antrag der Rentenempfänger ist bei dnn Bezirksfeldwebel, der Antrag
der Witwen bei der Ortspolizeibehörde oder einer anderen von der Landes-
zentralbehörde bestimmten Amtsstelle anzubringen.

Der Antrag ist, erforderlichenfalls nach den nötigen Ergänzungen, an das
Vezirkskommando, für. Witwen von Angehörigen der Marine oder der Schutz-
truppen unmittelbar an die oberste Militärverwaltungsbehörde (Nr. 9) weiter-
zugeben.

2
Die Prüfung durch die Militärbehörden

Das Bezirkskommando Prüft, ob die Voraussetzungen des § 2 Nr. 1 bis 3
des Gesetzes gegeben sind. Es veranlaßt die Untersuchung des Antragstellers
durch einen beamteten Arzt, der sich Auch dahin zu äußern hat, ob vom ärztlichen
Standpunkt aus Bedenken gegen die Gewährung der Kapitalabfindung bestehen.

Demnächst wird der Antrag unmittelbar dem Generalkommando zur Ent-
scheidung vorgelegt. Erachtet dieses >auf Grund selbständiger Nachprüfung die
vorstehenden Voraussetzungen des Gesetzes für erfüllt, so besches.det es den Antrag-
steller. I n dem Bescheid ist anzugeben, bis zu welcher höhe im Falle nach-
gewiesener nützlicher Verwendung die Kaftitalabfindung gewährt werden könnte.
Gleichzeitig ist -^ foweit möglich ^ ^ die Stelle zu bezeichnen, an die ider
Antragsteller sich wegen der weiteren Behandlung des Antrags zu wenden hat
(Nr. 3); auch ist auf die Vorschriften der §,§ 6 und 8 des Gesetzes hinzuweisen.
Abschrift des Bescheids tegt das Generalkommando der obersten Militärve»r-
waltungsbehörde vor.

Werden die Voraussetzungen des § 2 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes nicht als
erfüllt angesehen oder bestehen Bedenken Unsichtlich des Gesundheitszustandes,
so teilt das Generalkommando dies dem Antragsteller mit.

Fn jedem Bescheide des Generalkommandos ist der Antragsteller darauf,
hinzuweifen, daß er die endgültige Entscheidung Per obersten Militärverwaltungs-
behörde anrufen kann.

Nie Zustellung des Bescheids erfolgt nach den für das Verfahren ,in
sonstigen Versorgungsangelegenheiten gegebenen Bestimmungen.

Für Verforgungsberechtigte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, erfolgt
die Prüfung und Bescheidung durch die oberste Militärverwaltungsbehörde. Das
gleiche gilt für Witwen von Angehörigen der Marine oder der Schutztruftpen.

3 '
Die Prüfung durch die von den Landeszentralbehörden bestimmten Stellen

Auf Grund eines zustimmenden Bescheids wendet sich der Antragsteller
an,bie von der Landeszentralbehörde bestimmte Stelle zur Prüfung der Nützliche
keit der beabsichtigten Verwendung des Kapitals. Die Prüfung erfolgt nach den
im Einvernehmen mit den obersten Militärverwaltungsbehörden zu erlassenden
Anweisungen der Landeszentralbehörden.

Sie erstreckt sich insbesondere auf die Familien- und Vermögensverhältnisse,
des Bewerbers, feine persönliche Eignung zu der beabsichtigten Verwendung und
auf den zur Erreichung des Verwendungszwecks erforderlichen Geldbetrag.

Bei Abfindungsanträgen von Witwen ist ferner zu prüfen, ob die für die
«Rückzahlung des Kapitals im Falle der Wieherverheiratung angebotene Sicherheit
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nach Ar t und Nmfang ausreichend erscheint «oder ob ausnahmsweise von dem
Erfordern einer Sicherheitsleistung abgesehen werden kann.

Das Ergebnis ihrer Prüfung teilen die von den Landeszentralbehörden
bestimmten Stellen unter Benachrichtigung des Vezirkskommandos unmittelbar
der obersten Militärverwaltungslbchörde mit. Sie fügen H>ie erforderlichen 'Unter-
lagen bei und äußern sich darüber, ob und welche Maßnahmen zur Sicherung
des Zweckes der Abfindung erforderlich erscheinen, insbesondere, ob und für
welche Frist die Meiterveräußerung und Belastung des aus Grund der Kapital«
abfindung erworbenen Grundstücks zu beschränken ist, sowie ob die Bewilligung
der Kaftitalabfindung bon der Eintragung einer »Sicherungshypothek Zur Sicherung
des Anspruchs auf Rückzahlung abhängig M machen ist oder aus welchen Gründen
von der Eintragung oder den Maßnahmen "des H 6 Satz 2 des Gesetzes abgesehen
werden kann, hiernach bescheinigen sie, unter welchen Voraussetzungen und in
welcher höhe für eine nützliche Verwendung des Kapitals Gewähr besteht; Zu«,
gleich äußern sie sich darüber. o>b die Zahlung an Dritte zu. leisten ist.

handelt es sich um den Antrag der Witwe eines Angehörigen der Marine
oder der Schutztruppen, so unterbleibt die Benachrichtigung an das Bezirks«
kommando.

Wenn es sich um den Erwerb von Grundbesitz durch Veitritt zu einem
Bau« oder Siedelungsunternehmen handelt, ist auch eine Bescheinigung der Lan-
deszentralbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle über die Gemeinnützigkeit
des Anternehmens beizufügen.

4
Die endgültige Entscheidung

Die oberste Militärverwaltungsbehörde trifft auf Grund der gemäß Nr. 2
und 3 beschafften Nnterlagen, deren Ergänzung im Benehmen mit den Landes«
Zentralbehörden ihr vorbehalten bleibt, die endgültige Entscheidung über die
Kapitalabfindung.

Sie setzt im Falle der Bewilligung die Abfindungssumme fest und bescheidet
den Antragsteller. Abschrift des Bescheids erhalten das Generalkommando, das
Vezirkskommando, sowie die minder Neberwachung
der Verwendung betraute Stelle (Nr. 6).

Bei Personen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ist die Abfindungs-
summe derart zu bemessen, daß sich das im K 5 des Gesetzes bei dem 55. Lebens-
jahre festgesetzte Vielsache der Versorgungsgebührnisse (8V4) für jedes fernere
Lebensjahr um die Hälfte desjenigen Versorgungsteils, welcher der Kapital«
abfindung zugrunde gelegt wird, vermindert.

I n dem Bescheid ist der Verwendungszweck der Abfindungssumme und der
Empfangsberechtigte zu bezeichnen, eine nach Lage des Einzelfalls zu bestimmende
Frist für den Nachweis der bestimmungsgemäßen Verwendung festzusetzen und auf
das Nücksorderungsrecht Ides Fiskus, auch für lden Fal l einer Wiederverheiratung
der Witwe (§§ 7, 8, 11 des Gesetzes), hinzuweisen. Auch ist eine gemäß § 6
des Gesetzes bestimmte Frist in den Bescheid aufzunehmen.

Werden zur Sicherung des Zweckes der Abfindung besondere Maßnahmen
angeordnet oder wird die Eintragung einer Sicherungshypothek verlangt, so i>st
dies im Bescheid im einzelnen anzugeben. I n dem Befche'd ist darauf hinzu^
weisen, daß bei Vereitelung des Abfindungszwecks durch, Verstoß gegen die von
der obersten Wilitarverwaltungsbehörde angeordneten Mahnahmen die «Rechts-
folgen des K 8 eintreten.

Das,nach Nr . 9. Abs. 2'Un^Stelle des Generalkommandos tretende Mar'me-
Stationskommando oder das Kommando der Schutztruppen sowie das Bezirks«
kommando erhalten keine Abschrift des Bescheids, wenn es sich um den Antrag
der Witwe eines Angehörigen der Marine oder der Schutztruppen handelt.

Die Bewilligung der Kapitalabfindung ist unter Angabe der bewilligenden
Behörde, des Tages der Bewilligung, der höhe der Abfindung und der höhe
der durch die Abfindung erlöschenden Bezüge in dem Militärpaß Zu vermerken.

5
Die Auszahlung der Abfindungssumme

Die Auszahlung der Abfindungssumme erfolgt nach den von den Landes«
Zentralbehörden im Einvernehmen mit den obersten Militärverwaltungsbehöiden
erlassenen Bestimmungen.

6
Die Überwachung der Verwendung

Die Ausführung der Entscheidung nach Maßgabe der dein Abgefundenen
gemachten Auflagen und die Überwachung der weiteren nützlichen Verwendung
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ist Sache der von der Landeszentralbehörde bestimmten Stelle. Diese hat der
obersten Militärverwaltungsbehörde Mitteilung zu machen, wenn der Zweck der
Kapitalabfindung gefährdet «oder vereitelt wird, auch hat sie auf Erfordern der
obersten Militärverwaltungsbehörde Auskunft zu erteilen.

Me Rückforderung her Abfindungssumme
Neber die Rückforderung entscheidet die oberste Militärverwaltungsbehörde.
Liegen die Voraussetzungen der M 7, 8 des Gesetzes vor, so ist die Enw,

scheidung über die Rückforderung dem Albgefundenen zuzustellen und gleichzeitig
der Pensivnsregelungsbehörde mitzuteilen.

Wie auf Grund der Rückzahlung wieber fortlaufend zu zahlenden Ver-
svrgungsgebührnisse sind vom 1. des Monatssab, in dem die Rückzahlung erfolgt
ist, in der dem zurückgezahlten Betrag entsprechenden Höhe zu gewähren. Für
die Zeit bis Zu diesem Tage sind die Gsbührniisse nicht nachzuzahlen.

Auf die Neuregelung der Versorgungsgebührnisse finden die Ausführungs-
bestimmungen des Bundesrats vom 19. Juni 1906 (Zentralbl. für das Deutsche
Reich S. 662) entsprechende Anwendung.

Schließt eine abgefundene Witwe eine weitere Ehe, so berichtet die Pensions^
regelungsbehörde an die oberste Militärverwaltungsbehörde und äußert sich gut-
achtlich über die angebrachte Ar t der Rückzahlung der Abfindungssumme sowie
darüber, ob nach Abzug der ihr nach H 11 des Gesetzes zu belassenden Beträge
besondere Gründe für einen teilweisen oder gänzlichen Verzicht auf die! Rückzahlung
vorliegen. Die oberste Militärverwaltungsbehörde entscheidet nach ̂ Anhörung der
in Nr . 6 bezeichneten Stelle im Einvernehmen mit dem Neichsschatzamt, ob und
unter welchen Bedingungen die Rückzahlung erfolgen oder unterbleiben soll.

8 '
Die Wiederbewilligung der erloschenen Gebühr.üsse

Aeber die Wiederbewilligung der erloschenen Gebührnisse im Falle des K 9
des Gesetzes entscheidet die oberste WAitärverwaltungsbehörde. Die Bestimmun-
gen der Nr. 7 Abs. 3 nndÄ finden Anwendung.

Zuständige Behörden
Als oberste Militärverwaltungsbehörde gilt für das tzeer das Kriegs-

ministerium des Kontingents, für die Kaiserliche Marine das Neichs-Marineamt
und für die Kaiserlichen Schutztruppen das Neichs-Kolonialamt.

An Stelle der Generalkommandos treten für (Marineangehörige die Marine«
Stationskommandos, für Schutztruppenangehörige das Kommando der Schutz-
truppen im Reichs-Kvlonialamt.

1916. 8. J u l i .

Bau und Netrieb der iu dem Gesetze vom 17. Ap r i l l9lö (Gesetzsamml. S. 39)
vorgesehene» neuen Eisenbahnlinien usw.

Allerhöchster Erlaß. (G. S. S. 113).

Auf Ihren Bericht vom 29. Juni d. I . bestimme Ich zur Ausführung des
Eifenbahnanleihegesetzes vom 17. Apr i l d. I . , daß die Leitung des B^ues und
demnächst auch des Betriebs der tzaupteisenbahn von Losheim nach Sankt Vith!
der Eisenbahndirektion in Cöln übertragen lwird. Die Leitung des Baues der
Haupteisenbahn von Neuwied nach Coblenz und weiter auj dem rechten Mosel«-
ufer nach Vengel sowie der Verbindungsibahn zwischen der rechts- und links-
rheinischen Eisenbahn bei Remagen und ferner des Betriebs der Teilstrecke von
Coblenz nach Vengel dieser tzaupteisenibahn ist der EisenbarMdirektion in Saar-
brücken, die Leitung des Betriebs der Teilstrecke von Neuwied bis Coblenz
der Haupteisenbahn Neuwied—Coblenz—Bengel sowie, der Verbindungsbahn
zwischen der rechts- und linksrheinischen Eisenbahn bei Remagen der Eisen-
bahndirektivn in Cöln zu übertragen.

Zugleich bestimme Ich, daß das Recht Zur Enteignung und dauernden
Beschränkung des Grundeigentums, das zur Bauausführung nach den von Ihnen
festzustellenden Plänen notwendig ist, nach den gesetzlichen Bestimmungen A n -
wendung finden soll:
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1. für die tzaupteisenbahn vvn Losheim nach Sankt Pith und von Neu-
wied nach Coblenz und weiter auf dem rechten Mofelufer nach Vengel
sowie für die Verbindungsbahn zwischen der rechts« und linksrheinischen
Eisenbahn bei Kemagen,

2. für die zweiten Gleise auf den Strecken Volmarstein—Vorhalle, Varten-
stein—Miswalde und Niesenburg—Czersk sowie die dritten nnd vierten
Gleise auf den Strecken Czersk—Konitz und Vengel—Ehrung,

soweit das Enteignungsrecht bei ihnen nicht /bereits nach den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen oder einem frühereu landesherrlichen Erlasse Platz greift.

Dieser Erlatz ist durch, die Gesetzsammlung zu veröffentlichen.
Großes Hauptquartier, den 8. Ju l i 1916.

Wilhelm!.
An den Minister der öffentlichen Arbeiten.

1916. 8. J u l i .

Gesetz, betreffend die Erhöhung der Zuschläge zur Ginkommensteuer
und zur Grgäuzungsfteuer.

Gesetz <G. S. S . 109).

Wi r Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen,
mit Zustimmung der beiden tzäuser des Landtags der Monarchie, was folgt:

Für die Zeit vom 1. Apr i l 1916 bis zum Beginne desjenigen Etatsjahrs,
für das ein nach Abschluß des Friedens mit den europäischen Großmächten auf-
gestellter Staatshaushalt in Kraft tritt, jedoch nicht über das Etatsjahr 1917
hinaus, werden Mr die EinkoMmensteuerpflichtigen mit Einkommen vvn mehr als
2 400 Mark und sür die Ergänzungssteuerpflich'tigen die nach tz 8 des Gesetzes,
betreffend die Bereitstellung von Mitteln zu Dienfteinkommensverbesserungen,
vom 26. M a i 1909 (Oesetzsamml. S. 85) zu erhebenden SteuerzuMäge, wie
folgt, festgesetzt:

für die Aktien-
gesellschaften

is
bei der Einkommensteuer:

in den Emkommensteuerstufen
vvn mehr als 2 400 bis 3 000 Mark
vvn mehr als 3 000 bis 3 900 Mark
vvn mehr als 3 900 bis 5 000 Mark
vvn mehr als 5 000 bis 6 500 Mark
vvn mehr als 6 500 bis 8 000 Mark
von mehr als 8 000 bis 9 503 Mark
vvn mehr als 9 500 bis 12 503 Mark
von mehr als 12 500 bis 15 500 Mark
vvn mehr als 15 500 bis 18 500 Mark
vvn mehr als 18 500 bis 21 503 Mark
vvn mehr als 21 500 bis 24 500 Mark
vvn mehr als 24 500 bis 27 500 Mark
vvn mehr als 27 509 bis 30 503 Mark
von mehr als 30 500 bis 48 000 Mark
vvn mehr als 48 000 bis 60 000 Mark
vvn mehr als 60003 bis 70 000 Mark
vvn mehr als 70000 bis 80 000 Mark
vvn mehr als 80 003 bis 90 000 Mark
vvn mehr als 90 000 bis 100 000 Mark
von mehr als 100000 Mark

bei der Erganzungssteuer: auf 50
Prozent der zu entrichtenden Steuer.

schafien auf Aktien
nnd Berggewerl-

schaften auf :
15
25
25
30
40
50
60
70
80
90
90

100
110
120
130
140
140
150 >
150
160

^ r die sonstigen
Steuerpflichtigen

12
16
20
25
30
35
40
43
50
55
60
65
70
75
60
85
90
95

100,

,Svllte am 1. Apr i l 1918 der Krieg (K 1) noch fortdauern und bisdahin
ein neues Gesetz über die Erhebung vvn Zuschlägen zur Einkommensteuer und
zur Erganzungssteuer nicht zustande gekommen.sein, ̂ so verlängert sich die Gulng-
feit dieses Gesetzes um ein weiteres Etatsjahr.
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§ 3.
Während der Dauer der Erhebung der Zuschläge nach K 1 ist am Schlüsse

jedes Etatsjahrs aus dem Gesamtaufkommen an Einkommensteuer und an
Ergänzungssteuer ein Betrag von 100 Mi l l ionen Mark zu entnehmen und zur
Deckung der Fehlbeträge des Etatsjahirs 1914 und der nächstfolgenden Etatsjahre
zu verwenden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Königlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 8. J u l i 1916.
(l_. 8.) Wilhelm.

191«. 8. J u l i .

Genehmigung der Notverordnung vom 11 Dezember 1915 über die Aenderung
der Verordnung, betreffend die Förderung des Wiederaufbaues der durch

den Krieg zerstörten Ortschaften i n der Provinz Ostpreußen,
vom 19 Januar 19 l 5 durch die beiden Häufer des Landtags.

St. M . (G. S. >S. 111).

Wer auf Grund des Artikel 63 der Verfafsungsurkunde für den Preu-
ßischen Staat vom 31. Januar 1850 erlassenen Verordnung vom 11. Dezember
1915 )̂ über die Aenderung der Verordnung, betreffend die Förderung des
Wiederaufbaues der durch, den Krieg zerstörten Ortschaften in der Provinz
Ostpreußen, vom 19. Januar 1915**) hlaben die beiden Häuser des Landtags
die verfassungsmäßige Genehmigung erteilt.

1916. 10. J u l i .

Einrichtung von Lehrgängen zur Vorbereitung kriegsbeschadigter früherer
Schnler höherer Lehranstalten auf die Kriegsreifeprüfung.

M . O. U. (Z. M . A. S. 452).

Nach Meinem Erlasse vom 23. Oktober '1915 habe ich in Aussicht genommen,
nach der Beendigung ides Krieges für frühere Schü^eii" höherer Lehranstalten,
die am Kriege teilgenommen haben, Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Neife»
Prüfung einzurichten und eine besondere Meifeprüfungsordnung für sie zu
erlassen. Inzwischen mehren sich nach den hier vorliegenden Beobachtungen
die Fälle, daß junge Leute als Kriegsbeschädigte aus dem Felde zurückkehren
und ihre Schulbildung zum Abschluß zu bringen suchen. Es ist billig, auch
für sie eine geordnete Vorbereitung hierzu, soweit es möglich ist, einzurichten
und die Bestimmungen der in Aussicht genommenen erleichterten Neifeprüfung
auch bei ihnen anzuwenden.

Wie Verhandlungen mit den Bundesregierungen über die gegenseitige A n -
erkennung her nach der „Ordnung der Meisepirüfung für Kriegsteilnehmer" erteilten
"Reifezeugnisse sind noch nicht völlig zum Abschluß gekommen. Doch steht
nichts im Wege, schon jetzt mit der Einrichtung von Lehrgängen für Kriegs-
beschädigte zu beginnen, soweit sich ein Bedürfnis hierfür feststellen läßt. Ich
übersende daher ldem Königlichen Pro'vinzialschulkollegium je einen Abdruck
der in Aussicht genommenen „Vereinbarung" mit der Anlage „Lehrpläne und
Lehraufgaben für die Sonderklassen der Kriegsteilnehmer" unter dem Vor-
behalt, daß später noch Aenderungen eintreten /können, die indessen voraussichtlich
nicht die wesentlichen Bestimmungen berühren werden.

Was Königliche Provinzialschulkollegium wolle feststellen, ob sich in dem
dortigen Amtsbereich kriegsbeschädigte frühere Schüler höherer Lehranstalten,
die von der Schule in den Heeresdienst eingetreten find und die sich auf die
Neifeprüfung vorbereiten wollen, befinden, und Sich zu diesem Zwecke, soweit
es erforderlich erscheinen sollte, mit dem dortigen Generalkommando in Ver-
bindung fetzen. Zutreffenden Falles ermächtige ich das Königliche Provinzial-
schulkollegium, an einem und erforderlichenfalls noch einem zweiten Orte Seines
Geschäftsbereichs, an dem genügende Lehrkräfte zur Verfügung stehen, Sonder-
klassen der bezeichneten Art einzurichten. Wie erforderlichen Mit te l werden
von hier aus bereitgestellt werden. I m übrigen wolle das Königliche Pro«

") Verwaltunasvorschriften Jahrgang 1915II S. Ä19.
**) Verwaltmlgsvorschriften Jahrgang 19151 S. 57.
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vinzialschulkollegium nach dem Entwürfe der „Vereinbarung" und der „Lehr-»
gänge und Lehraufgaben" sowie nach den in dem Erlasse vom 23. Oktober
1915 mitgeteilten Gesichtspunkten Verfahren. Für diejenigen jungen Leute,
welche die Neife für Obersekunda lbezw. ldie regelrechte Persetzung nach der
Nntersekunda erlangt haben, sind Lehrgänge nur insofern einzurichten, als
ein besonderes Bedürfnis dafür hervortreten sollte. Nach Ziffer 3 des Erlasses
vom 23. Oktober 1915 können einzelne junge Leute als Gastschüler in höheren
Lehranstalten zugelassen werden. Nach Ziffer 9 desselben Erlasses dürfen auch
auf diejenigen kriegsbeschädigten früheren Schüler die Bestimmungen der er-
leichterten Prüfung angewandt werden, die sich durch Privatunterricht darauf
vorbereitet haben. iBei ihnen findet keine Befreiung von der mündlichen
Prüfung statt; auch sind sie in allen Gegenständen der Lehraufgaben, ins-
besondere der «Religion, zu prüfen. Die in her Vereinbarung, Absatz 2, be-
stimmten Mindestzeiten zu der Vorbereitung sind überall streng inne zu halten.

Bericht über die Einrichtung von Lehrgängen nach diesem Erlasse erwarte
ich binnen drei Monaten, 'wobei auch die erforderlichen Geldmittel zu be-
antragen sind. v
An die Königl. Provinzialschulkollegien mit Ausnahme von Danzig.

Vereinbarung
der Bundesregierungen über die gegenseitige Anerkennung der nach der „Ordnung

!der ^Reifeprüfung für Kriegsteilnehmer" erteilten «Reifezeugnisse.
Die Bundesregierungen sind übereingekommen, für diejenigen Angehörigen

des Deutschen ^Reiches, welche am Kriege teilgenommen und früher eine höhere.
Lehranstalt besucht haben, eine besondere „Ordnung Her «Reifeprüfung für Kriegs-
teilnehmer (Kriegsreifeprüfungsordnung)" festzustellen und die auf Grund dieser
Ordnung erteilten «Reifezeugnisse gegenseitig anzuerkennen.

Bedingung für die Zulassung Zu der Sonderprüfung ist der Nachweis,
bah der sich "Meldende im Heeresdienste am Kriege teilgenommen und vor
dem Eintritt in das Heer an einer höheren Lehranstalt mindestens die regel-
rechte Versetzung nach der Nntersekunda (sechste Ma,^e) erlangt hat. Die M i n -
destzeit der Vorbereitung für die Prüfung beträgt für solche, welche vor dem
Eintritt in das Heer regelrecht in die AnterprÄma fachte Klasse) versetzt waren,
ein halbes Jahr, für solche, welche vor ibem Eintritt in das Heer regelrecht
in die Obersekunda (siebente Klasse) versetzt waren, ein Jahr, für solche, welche
vor dem Eintrit t in das Heer regelrecht in die Untersekunda (sechste Klasse)
versetzt waren, ein und ein halbes Jahr.

Die Art der Vorbereitung für die Sonde,rprüfung zu bestimmen, ist Sache
der einzelnen Bundesregierungen. Bei denjenigen jungen Leuten, welche die
vorstehenden Bedingungen erfüllen, jedoch an staatlich eingerichteten Lehrgängen
nicht teilgenommen haben, findet keine Befreiung von der mündlichen Prüfung
statt.

Die Sonderprüfung ist nach folgender
„Ordnung der ^Reifeprüfung für die Kriegsteilnehmer"

abzuhalten:
,1. Die Prüfung zerfällt in einen schriftlichen und einen mündlichen Teil,
ß. Zur schriftlichen Prüfung gehören bei allen Anstalten: ein deutscher

Aufsatz und die Bearbeitung von zwei einfacheren mathematischen Auf-
gaben aus verschiedenen Gebieten, ferner: ,

a) bei den Gymnasien: je eine Neöersetzung aus dem Lateinischen
und aus dem Griechischen ins Deutsche;

d) bei den "Realgymnasien: eine Nebersetzung aus dem Lateinischen
ins Deutsche und eine französische oder englische Arbeit (Neber-
setzung in die Fremdsprache Qder freie Arbeit);

o) bei den Oberrealschulen: eine französische oder eine englische Arbeit
(Nebersetzung in die Fremdsprache «der freie Arbeit) und eine
Aufgabe aus der Physik oder der Chemie.

9. Die mündliche Prüfung umfaßt bei allen Anstalten die Geschichte
und die Mathematik, ferner

a) bei den Gymnasien: die lateinische und die griechische Sprache;
d) bei den Realgymnasien: die lateinische, eine neuere Sprache und

Physik;
o) bei den Oberrealschulen: die französische, die englische Sprache und

die Chemie oder die Physik.
I n der mündlichen Prüfung kann auch auf solche Gegenstände einge-

gangen werden, mit denen sich der Prüfling nach seiner Angabe besonders
eingehend beschäftigt hat.
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Bei befriedigendem Ausfall !der schriftlichen Arbeiten kann, falls auch
genügende Leistungen des Unterrichtes in den Lehrgängen vorliegen, von der
mündlichen Prüfung in den betreffenden einzelnen Fachern abgesehen werden.'.
I m Deutschen findet entsprechend den allgemeinen Bestimmungen nur eine
schriftliche Prüfung statt.

Das Oefamturteil für jedes Fach wird festgestellt auf Grund der Lei"
stungen in den Lehrgängen und der schriftlichen und mündlichen Prüfungs-
leistungen.

Für die Fächer der Sonderklassen, welche nicht Gegenstände der Prüfung
sind, werden in das Reifezeugnis die Prädikate der Fachlehrer aufgenommen;
sie sind bei der Wertung der gesamten Leistungen zu berücksichtigen.

I m übrigen gelten für die Sonderreifeprüfungen die Bestimmungen der
allgemeinen Prüfungsordnung; nur sind für die Anfertigung der beiden mathe-
matischen Arbeiten dreieinhalb, für die Aebersetzungen in den Sprachen je
2 Stunden, unter entsprechender Vereinfachung der Aufgaben, anzusetzen. Dem
Regierungskommissar steht die Befugnis zu, die mündliche Prüfung in dem
einen oder anderen Fache bei einzelnen Prüflingen abzukürzen oder ganz,
fortfallen zn lassen. Wer Ausgleich nicht genügender Leistungen in einzelnen
Lehrgegenständen durch die Leistungen in anderen Lehrgegenständen ist statthaft.

Für die zn erfüllenden Zielforderungen gelten als Mindestmaß im wesent-
lichen die Lehrziele, welche aus den Lehrplänen und Lehraufgaben für die
in Preußen einzurichtenden Sonderklassen sich ergeben (Anlage).

Anlage.

Lehrpläne und Lehraufgaben für die Sonderklassen der Kriegsteilnehmer.
Vorbemerkung: Die Lehraufgaben sind gemeinsam für die halbjährigen

lund ganzjährigen Lehrgänge aufgestellt. I n den letzteren ist, bei den ge-
ringeren Vorkenntnissen der Teilnehmer, mit leichteren Aufgaben zu deginnen
und langsamer vorzugehen. Der Nnterricht erstreckt sind

1. I n den Gymnasien »auf Religion, Deutsch, Lateinisch, Griechisch, Ge-
schichte und Mathematik mit Physik;

2. in den Realgymnasien auf Religion, Deutsch, Lateinisch, eine neuere
Fremdsprache — nach Mah l des Teilnehmers Französisch oder Eng-
lisch —, Meschichte, Mathematik, Naturwissenschaften (PMsik und
Chemie).

3. in den Oberrealschulen auf Religion, Deutsch, Französisch, Englisch,
Geschichte, Mathematik, Naturwissenschaften (Physik und Chemie).

Die Nnterrichtszeit ist auf 24 Stunden wöchentlich, 4 Stunden täglich zu
bemessen. Es 'sind in der Regel anzusetzen: 1. für die.gymnasialen Lehrgänge:
RHgivn 2 Stunden, Deutsch 3 Stunden, Lateinisch 7 Stunden, Griechisch 6
Stunden, Geschichte 2 Stunden, Mathematik mit Physik 4 Stunden (24 Stun«
den). 2. Für die realgymnasialen Lehrgänge: Religion .2 Stunden, Deutsch
3 Sfunden, Lateinisch 4'Stunden, Neuere Fremdsprache 4 Stunden, Geschichte
3 Stunden, Mathematik >>5 Stunden, Physik 3 Stunden (24 Stunden). 3.
Für die Oberrealschul-Lehrgänge: Religion 2 Stunden, Deutsch 3 Stunden,
Französisch 3 Stunden, Englisch 3 Stunden, Geschichte 3 Stunden, Mathematik
5 Stunden, Naturwissenschaften 5 Stunden (24 Stunden).

Einzelne Verschiebungen in dieser Stundenverteilung können den Lehrer-
kollegien überlassen Weiden.

Der regelmäßige Anterricht ist auf die Vormittage zusammenzulegen, damit
Nachmittage für häusliche Arbeiten freibleiben. Doch können auch gelegentlich
größere Massenarbeiten, wie deutsche und neusprachliche Aufsätze und mathe-
matische Arbeiten, um den regelmäßigen Nnterricht nicht zu sehr zu schmälern,
auf die Nachmittage gelegt werden.

I n der A r t des Unterrichtes ist möglichst auf Selbstbetätigung der jungen
Leute: zusammenhängenden Vortrag und gegenseitige Kritik hinzuwirken.

Lehraufgaben für die einzelnen Fächer.
Evangelische Religion:

Kirchengeschichte von der Reformation bis zur Gegenwart mtt kurzem
Aeberblick über die Entwicklung bis zur Reformation. Einführung in das
Verständnis der kirchlichen Verhältnisse unserer Zeit. Glaubens» und Sitten-
lehre im Anschluß an neutestamentliche Schriften behufs Orientierung in den
Fragen der Weltanschauung und Lebensauffassung der Gegenwart.
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Katholische Religion:
Folgende Lehrgegenstänw sind kursorisch zu behandeln: Aus der Glaubens-'

lehre: Me Lehre von Gott und der göttlichen Vorsehung, die Lehre von
der Gottheit Christi, die Lehre von der Kirche und ihrer Autorität in Lehre
und Gebot; aus der Sittenlehre: die Lehre vom Gewissen, Belehrung über
Staat, Familie und Sozialismus, ^Belehrung über den Empfang der hl. Sa-
kramente (Buße, Eucharistie, Ehe); ^aus der Kirchengeschichte: die wichtigsten
Ereignisse seit der Glaubenspaltung des 16. Jahrhunderts.

Neutsch:
Einige Aufsätze, davon mindestens in jedem Halbjahr ein Klafsenaufsatz.

I n der Regel sind mehrere Aufgaben Zur Auswahl zu stellen; auch kann
uuf besondere Wü'nfchie der jungen Leute eingegangen, werden. Gelegent"
lich sprachliche und sprachgeschichtliche Belehrungen.

Durchnahme einiger Werke der klassischen und der neueren Dichtung.
Besprechungen über bedeutsame Prosawerke (siehe: Lehrplane, Methodische Be-
merkungen für das Deutschs, unter Nr. 8). Daran anknüpfend Rückblick auf
die Entwicklung der deutschen Literatur, Anregung zur Privatlektüre.

Nebung im freien Vortrag über selbstgewählte Aufgaben.

Lateinisch:
^ . Gymnasium.

Wiederholungen aus der Formen« und ^Satzle-Hre.
Lesen ausgewählter Abschnitte aus Livius. Ciceros leichteren philosophischen

Schriften. Tacitus' Germania und Annalen. Nebung (im unvorbereiteten Neber«
setzen. Auswahl aus tzoraz.

L. Realgymnasium.
Wiederholungen aus der Formen» und Satzlehre. Lesen ausgewählter

Abschnitte aus Cäsars V6iluw oivils, Livius und Tacitus' Germania.

Griechisch:
Wiederholungen aus der Formen- und ^Satzlehre. Lesen ausgewählter

Abschnitte aus tzerodot oder Thutydides und Waton. Sine Tragödie des
Sophokles oder Euripides, Auswahl aus tzomer.

Französisch:
(Nealgymniasium und OberrOalschule.)

Wiederholungen aus der Formen^ und Satzlehre. Nebungen im schrift-
lichen nnd mündlichen Gebrauche der Sprache. Übersetzungen aus dem Deut"
schen oder freie Darstellungen (Wiedergabe von Gelesenem) als Nebungsar»
beiten.

Lesen von gehaltvollen Profaischriften und Dichtungen.

OnMch: > ^ -
(Nealgymnasium und pberrealschule.)

Wie Französisch».
i GeschWte: -

Deutsche jOefchichte bbm 'Fahr N806 ab bis zur Gegenwart. Rückblicke
auf die frühere Entwicklung. Die Beziehungen Deutschlands zu den anderen
Kulturstaaten, besonders mijt Rücksicht ftuf den Weltkrieg. Mirtschafts- und
handelspolitische Erörterungen. Wiederholungen aus verschiedenen Gebieten der
Erdkunde. Die jungen Leute sind zur Lektüre bedeutsamer geschichtlicher Werke
anzuleiten.

> Mathematik:
H.. Gymnasium.

Wiederholungen aus den früheren Gebieten der Geometrie. Stereometrie
und Trigonometrie.

Arithmetische Reihen erster Ordnung und geometrische Neihen mit An«»
Wendung auf die Zinseszins- und Nentsnrechnung. Erweiterung des Zahl-
begriffs durch die algebraischen Operationen von der ganzen positiven bis zrw
komplexen Zahl.

Fortsetzung der Nebung in der Trigonometrie und Stereometrie.
'Der Koordinatenbegriff. Einzelne ausgewählte Teile der Physik.

36
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L. Realgymnasium und Oberrealschule.
Wie alm, 'Gymnasium, dazu: Aufgaben über Maxima unb Minima.

Analytische Geometrie der Ebene. OrunUehren der darstellenden Geometrie.

1916 11 J u l i .

Text der dem Nesoldungsgefetze vom l5 J u l i 1903 (Reichs-Gesetzbl. T. 573)
beiliegenden Vesoldungsordnungen.

N. K. (N. G. B l . S. 699).

'A!uf Grund des H 9 des Gesetzes vom 9. Juni 1916, betreffend die
dritte Ergänzung des Vesvldungsgefetzes, wird der Text der dem Besoldungs-»
gesetze vom 15. Ju l i 1909 beiliegenden Vesoldungsordnungen nachstehend be-
kannt gemacht.

Veilaye I
Zum Besoldungsgesetze.

Vesoldungsordnung I.
^ . Aufsteigende Gehälter.

Woh-

Klasse 1. l
1200 - 1240 - 1280 — 1310 -^ 1340 - 1370 — 1400 Mk.

1. 'Nachtwächter beim Kanalamte. VI
2. Bahnwärter, Vahnhiofswärte^ und Werkstättenwärter bei der Neichs- VI

eisenbahnverwaltung.
Klasse 2.

1200 — 1250 — 1300 — 1350 — 1400 — 1450 — 1500 Mk.
1. Nnterbeamte der ,Land>br!leftr!ägerklafse bei der Neichs-Post- nnd VI

Telegraphenverwaltung.
Klasse 3a.

1200 — 1260 — 1320 — 1390 — 1W0 — 1530 — 1600 Mk.
1. Schaffner bei der Neichseisenbahnverwaltung. VI

, Klasse 3d.
1200 — 1280 — 1360 — 1440 - 1520 — 1600 Mk.

1. Nangierführer, Pförtner, Vahnsteigschaffner bei der Neichs eisen bahn« VI
Verwaltung.

Klchje 4 a.
1200 — 1280 — 1350 — 1420 — 1490 ^ 1560 — 1630 — 1700 Mk.

1. .Magazinwachter, Pförtner, Vulrearidiener bei den Proviantämtern. VI
2. Bureandiener, Pförtner, Hausibiener, Nachtwächter, Lagerdiener bei VI

den Bekleibungsämtern.
3. Totengräber in Metz. VI
4. Kasernenwärter, Vauboten bei der tzeeres«- nnd Marineverwaltung. VI
5. Zivilkrankenwärter, hausdienelr bei den Lazaretten. VI
6. Pförtner, Kutscher beim, Genesungsheim in Falkenstein. VI
7. Futtermeister bei den NemontHepots. VI
8. KanzleMener, Pförtner, TafeNeckeir, "Aufwarter, Klassendiener, Lam^ VI

penwärter, Gärtner, tzilfsmafchinisten, Heizer, Badewärter, Kirchen-
diener, Lazarettwärtelr, Nachtwächter, Sanitätsmannschaften nnld
andere Nnterbcamte bei den Kadettenanstalten in Preußen und
beim Kadettenkorps in Dresden.

9. Hausmänner, Krankenwärter, Gärtner, Nöhrmeister, Aufseher bei den VI
Militär-Knabenerziehungsanstalten in Annaburg und in Klein-
struppen.

10. Hausdiener bei den Militärlchrschmieden. VI
11. Pförtner, Nachtwächter, Hausdiener bei den Artilleriedepots und bei VI

den technischen Instituten der Heeresverwaltung.
12. tzauswärter, Zivilkrankenwäirter beim Invalidenhause. VI
1H. Nachtwächter beim Traindepot, beim Artillerie- nnd Waffenwesen. VI
14. Schulwärter, Gefängniswärter, Heizer bei den Garnisonverwaltungen, VI

Lazarettwärter, Heizer bei einem Lazarett, Werftkrankenhauswärter,
Leuchtturmwärter bei der Marinev^rwaltung.
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Klafft Ab. Woh-
nungsgeld«

1200 — 1290 — 1380 — 1460 ^ 1540 — 1620 — 1700 M k . Zuschuß.
1. Rottenführer. Weichensteller. Eisenbahngehilfen, Ste l lwerksMoCer. V I

Eisenbahngehilf innen, Magenaufse^her bei der Neichseisenbahn«
Verwaltung.

Klaffe 5. »
1200 — 1290 — 1380 — 1470 — 1560 — 1640 — 1720 ^ 1800 M k .

1. Unterbeamte der Schiaffnerklasse bei der Neichs-Post- und Telegraphen- V I
Verwaltung.

Klaffse ,6 a. ,
1300 — 1380 — 1450 — 1520 — 1590 — 1660 — 1730 — 1800 M k .

1. Botenmeister, Kastellane, Kanzleidiener, Pför tner, Hauswarte. Labo- V I
ratoriendiener, Hausdiener, Heizer bei den dem Neichsamt des
I n n e r n nachgcordneten Behörden und bei deir Technischen P r ü -
fungsstelle.

2. Bureaudiener, Drucker, Leitungsaufseher, Magazinaufseher, Gaser, V I
Schleusenwärter, BrückenmeistW, Fährwärte^r, Weicyenwärterge-
Hil fen beim Kanalamt.

3. Nnterbeamte bei der Heeresverwaltung und der ̂  Mar ineverwa l tung, so» V I
weit fie nicht anderweit aufgeführt sind.

Die vom vormaligen Oberkommando der M a r i n e i n den
Admiral i tät» übernommenen Rnterbeamten erhalten die Gehälter
der entsprechenden Beamten beim Neichs-Marineamte.

4. Botenmeister, Pför tner , Kafsenboten bei dsr Neichsdruckerei. VI
5. Fahrkarten« und Steindrucker. Magazinaufseher, Bureau- und Haupt« VI

kassendieuer bei der Neichseisenbabnverwaltung.
Klaffe 6d.

1. Anterbeamte beim Postmuseum, beim Telegravhen-Versuchsamt, beim VI
Telegraphen-Apparatamt, bei lden Oiber-Postdilrektionen, beim Sost»
Zeitungsamte.

2. LokomotivheiZer, Trieb Wagenführer ibei der Reichse'senbahnverwaltung. VI

Klaffe 7.
Fäll t aus.
Klasse 8.

1300 — 1430 — 1560 — 1680 — 1800 Mk.
1. Post- und Telegraphengehilfiunen. IV
2. Fernsprechgehilfinnen. IV

Klasse 9.
1400 — 1480 — 1560 — 1620 — 1680 — 1740 — 1800 Mk.

1. Maschinenwärter bei der Heeres-, Marine- und Neichs-Post- und VI
Telegraphenverwaltung.

2. Nebelsignalwärter I I . Klasse. VI
3. Maschinenaufseher. Packmeister. Weichensteller I. Klasse, Stellwerks- VI

oberschlosser bei der NeichseisenbahnveiriValtui^g.
Klasse 10.

1400 — 1500 — 1600 — 1680 — 1760 — 1840 — 1920 — 2000 Mk.
1. Anterbeamte bei Zentralbehörden, beim «Reichstag und beim Neichs- VI

gerichte, soweit sie nicht anderweit aufgeführt sind.
2. Maschinisten und Heizer bei der Heeres- !und Marineverwaltung, soweit VI

sie nicht anderweit aufgeführt find.
3. Gärtner beim Genesungsheim in Falkenstein. VI
4. Kassendiener bei lder General-Militärkasse, bei den «Kriegszahlämtern in VI

Dresden und in Stuttgart, bei der Genewal-Pvstkasse.
5. Küster. VI
H. Fabrik-Oberaufseher, Magazm-ObOraufseher be'l den Proviantämtern. VI
7. Maschinenaufseher Hei iden technischen Instituten der Heeresverwaltung. V I
8. Magazinaufseher bei der Marineverwaltung. V I
9. ,Wasserwerksaufseher, Bauaufseher bei der Marineverwaltung. V I

26"
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Woh-
nungLgeld-

zuschuß.
Taiiftlasse.

10. Antermaschinisten bei den Oarnisvnverwaltungen, bei den Lazaretten, VI
beim Vildungswesen, beim Waffenwesen, bei den Leuchtfeueran-
lagen der Marineverwnltung.

11. Hausaufseher beim Vildungswesen der Marineverwaltung. ' VI
12. Vrückenwärter bei den Werften. VI

Klasse ,11 a. /
1400 — 1520 — 1640 — 1760 — 1880 — 2000 — 2100 Mk.

1. Steuermänner, MaschinistenaWstenten, Telegrafthisten, Weichenwärter VI
beim Kanalamt.

2. Materialienverwalter (Nnterbeamte), Lotsen I I . KlaUe, Antersteuer» VI
.leute. Nntermaschinisten beim LvtsenwOsien, ^arkgärtner bei der
iOarnifonverwaltung in Wilhelmshaven, wofern er nicht die
Prüfung zum Obergärtner oder eine gleichwertige Prüfung ab-
gelegt hat, ,Anterma schinisten bei den Werften, Telegraphisten
bei der Seewarte.

3. Anterbeamte bei der Neichs-Post« und Telegraphenverwaltung in VI
gehobenen Dienststellungen.

4. Telegraphisten, Lademeister, Rangiermeister, Magcnmeister, Nnter» VI
assistenten, VahnhvfsaufsehiLr bei der "Reichseisenbahnverwaltung.

5. Lokomotivführer bei der Heeresverwaltung, Zugführer und Oberpack« V
meister bei der NeichZeisenbahnverwaltung.

Klasse 11b.
1400 — 1600 — 1800 — 1950 — 2100 Mk.

1. Werkführer bei der Reichseisenbahnverwaltung (darunter Telegraphen- V I
Mechaniker). f

Klasse 12.
1600—1700—1800 — 1900 — 2000 — 2100 — 2200 Mk.

1. Waffenmeister, Negimentsfattler, Backmeister bei öev tzecresverwal- VI
tung, Waffenmeister bei der Warinsverwaltung.

Klasse 13.
1650 — 1800 — 1950 - 2100 — 2200 — 2300 Mk.

1. Zweiter tzausinspektor beim Meichstag, Maschinisten beim Neichs- V I
tag und beim Neichs-Marineamte.

2. tzansinspektor bei der Neichskanzlei. ,, VI
3. Kastellan beim Auswärtigen Amte. VI
4. Oberdrncker. V I
5. Werkführer beim Kanalamt, bei den Werften, beim Minenwesen. V I
6. Präparatoren beim Gesundheitsamt und bei, de!r Biologischen An« VI

statt.
7. tzofinspektor beim Gesundheitsamte. VI
8. Materialienverwalter bei der Dwlogischen Anstalt. VI
9. Antergalvanvplastiker bei der Heeresverwaltung. , VI

10. Kartendrncker bei der Heeresverwaltung und der Marineverwaltung. VI
11. Mühlenmeister, Maschinenmeister bei der Heeresverwaltung, soweit V I

sie nicht anderweit aufgeführt 'sind.
12. Zeughauswaffenmeister. VI
13. Spritzenmeister bei den Werften, Steuerleute bei den Werften und VI

beim Vildungswesen.
14. Nebelsignalwarter 1. Klasse. VI

,Kla,fse 14.
1400 — 1650 — 1900 — 2100 — 2300 — 2500 Mk.

1. Schleusenmeister, Oberwerkführer beim Kanalamt. V
2. Lotsen beim Kanalamt, Lotsen I. Klasse und tzafenlotfen beim Küsten- V

und Vermessungswesen.
3. Maschinisten beim Kanalamt, bei den Werften, bei der Schiffsar» V

tillerieschule, beim Waffenwz'se», beim Norpedowesen der Marine»
Verwaltung, jLvlomotivführer bei den Werften.

4. Schiffsführer beim Kanalamt, bei den Werften, beim Waffenwesen V
der Marineverwaltung.

5. Steuerleute, Maschinisten beim Küsten» und VermeWungswesen. V
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Woh<
nunasge!d<

zuschuß.
Tarifklassl.

ß. Lehrerin bei der Oarnisonschule in Friedrichsort. IV
7. Lokomotivführer bei der Neichseisenbahnve^waltung. V

Klasse 15.
1500 — 1700 — 1850 — 2900 — 2150 — 2300 — 2450 — 2600 Mk.

1..Förster, Waldmeister bei der Heeresverwaltung. V
2. Kanzlisten bei den, technischen Instituten der Heeresverwaltung. V
3. Obergärtner bei der Marineverwaltung. , V

Klassse 16.
1400 — 1650 — 1900 — 2150 — 2400 — 2600 — 2800 — 3000 Mk.

1. Mechaniker. V
2. Maschinisten, Nachdeckeraufseher bei der Neichs-Post- und Telegraphen- V

Verwaltung.
Klasse '17 a.

1650 — 1850 — 2030 — 2250 - 2450 — 2650 — 2850 — 3000 Mk.
1. Kanalschreiber. Kanalmeister, Oiber-Telegraphisten beim Kanalamt. V
2. Materialienverwalter beim. Kanalamt und MilitHrverfuchsamt. V
3. KanZlisten beim Kanalamt, bei den Intendanturen, bei der Soldaten- V

Knabenerziehungsanstalt in Kleinstruppen, bei der Neichseisen-
bahnverwaltung.

4. Kanzleisekretäre, Kastensekretäre bei der Ober-Militar-PlmfungskVM« V
Mission, bei der Kriegsakademie, Zei der Militärtechnischen Aka-
demie, bei dem Kommando .des Kadettenkorps und der Haupt-
'Kadettenanstalt, Buchführer bei den technischen Instituten der
tzeeresverwaltung.

5. Zeichner für das Garnisonhauwesen, ^Kanalmeister, Werftschreiber, V
Werftkanzlisten, Vibl'othekkanzlist für die ^kücherÄ des BUdungs»
Wesens der Marineverwaltung.

Kla/se 17 b.
1650 — 1900 — 2150 — 2400 — 2600 — 2800 — 3000 Mk.

1. Biblwtheksekretärinnen. IV
Klasse 13.

1800 — 2000 — 2200 — 2400 — 2500 — 2800 — 3000 - 3200 Mk.
1. Kanzleisekretäre bei den dem,Neichsamt des Annern Nachgeordneten Ve- V

Horden, bei den Generalstäiben,und dem Landesvermessungswesen,
beim Admiralstalb, beim Observatorium ^in Wilhelmshiven, bei
der Technischen Prüfungsstelle.

Die vom vormaligen Oberkommando der Marine in den
Admiralstab übernommenen Kanzleisekretälre erhalten die Ge-
hälter der entsprechenden Beamten beim Neichs-Marincamt.

2. Vaggermeister beim Kanalamt. V
3. MaschinistOn bei der PhysiAlijich^Technischen Neichsanstalt. V
4. Seemännifch^technische Assistenten, Hafenmeister, Ober-Schleusenmeister, V

Erste Maschinisten beim Kanalamt.
5. Instrumentenmeister und Novisor beim tzauptsanitätsdepot. V

Klasse 19.
2W0 — 2700 — 3000 — 3200 Mk.

1. Oberveterinäre bei den Nenwntedepots. , V
Klajfse 20.

2500 — 2700 — 2900 — 3109 ̂ - 3290 Mk.
1. Obermaschinisten beim Kanalamt. V
2. Kupferstecher, Lithsgraphen, Photographen, Werkmeister und Galvano- V

plastiker bei der Landesaufnahme, beim NeichZ-Marineamt und
beim Admiralstab.

3. Betriebsmeister und Waffenvevisoren bei den technischen Instituten V
der Heeresverwaltung und bei der elektrischen Zentrale in Leipzig.

4. Vorsteher der Haufttagenturen der Seewarte. V
5. Werstinspektoren, Werftmaschinisten I. Klasse. , V
s. Schiffsführer beim Küsten- und ,Vermeszfungswesen und beim Vil» V

dungswes«« der Marineverwaltung.
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Woh-
nimgBgeld-

zufchutz.
Tarifllasse

Klaffe 21. » .
1800 — 2100 — 2350 — 2600 — 2850 — 3100 — 3350 — 3600 M k .

1. Technische Sekretäre bei der Physikalisch-Technischen Neichsanftalt. V
2. Sekretariatsassistenten beim Kanalamt. V
3. Militärgerichtsschreibergehilfen. , V
4. Werkstattenvorsteher und Luftschiffhalleninspektoren bei den Verkehrs- V

truppen, soweit sie nicht anderweit aufgeführt sind, Maschinen-
meister beim Militär-Verkehrswesen und Materialienverwalter
beim Luftschiffer-Vataillon Nr. 1.

5. Nechner beim Observatorium in Wilhelmshaven,. V
6. Wasserwerksinspektvr, Werkmeister beim Garnisonbauwesen der M a - V

rineverwaltung.
7. Bibliotheksassistenten bei der Marinestation der Nordfee und bei dZr V

Inspektion des Wildungswesens der Mariueverwaltung.
8. Merfttechniker, Merftbuchführer, Tvrpedotechniker, Minentechniker, V

Werftphotographen.
9. Bureaubeamte I I . Klasse bei d:r Neichs-Post- und Telegraphenver- V

waltung.
10. La!gerverwalter und Vauschreiber bei der Neichs-Post- und Tele- V

graphenv erwalt ung.
11. Ober-Postassistenten, z>ber«TelegraphenaMtenteu, Postassistenten, Tele- V

graphenassistenten, Postverwalter.
12. Werkmeister, «Revisoren, Vetriebsassistenten, Vureauassistenten bei der V

Neichsdruckerei.
13. Vetriebssekretäre, technische 'und nichttechnische Vureauafsistenten, Bahn- V

hvfsverwalter und Stationsassistenten, Bahnmeister, Materialien-
verwalter bei der Neichseisenbahnverwaltung.

Klasse 22.
1800 — 2100 — 2400 — 2700 — 3000 — 3300 — 3600 Mk.

1. Merkmeister bei lder Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt. V
2. Sekretariats-Assistenten beim Schiffs'vermessungsamt und beim Sta- V

tistischen Amte.
3. Zeichner beim Kanalamt und bei der Seewarte. V
4. Bausekretare, Baukalkulatvren bei der Heeresverwaltung und Bau» V

registratoren bei der Heeres- und Marinoverwaltung.
Klaffe 23.
Fällt aus. >.

Klasse 24.
2000 — 2250 ̂  2500 — 2750 — 3000 — 3200 — 3400 - 3600 Mk.

1. Inspektoren bei den Proviantämtern und Verpflegungsämtern, bei V
den Vekleidungsämtern, bei den Garnisonverwaltungen, bei den
Lazaretten der Heeresverwaltung und der Marineverwaltung, bei
den Sanitatsdepots der Marineverwaltung und bei den Nemonte-
depots der Heeresverwaltung.

2. Kanzleisekretare bei der Oeneral-Inspektion des Militär-Erziehungs- V
und Vildungswesens.

3. Inspektoren bei der Kriegsakademie, der Militärtechnischen Akademie, V
, der Militar-Veterinär-Akademie, beim Invalidenhause, bei den

> Kadettenanstalten in Preußen und delU Kadettenkorps in Sachsen,
den Militär-Knabenerziehungsanstalten in Annaburg und in
Kleinstruppen.

Klasse 25 a.
2100 — 2350 — 2600 — 2850 — 3100 — 3350 — 3600 Mk.

1. Negistratoren, Negistratoren und Journalisten bei den Feldpropsteien, V
bei der ODer«Wilitär-Prüfungs!ommifst?n, bei, de? Kriegsakademie,
bei der Militärtechnischen Akademie, beim Kommando des Ka-
dettenkorps, bei der Feldzeugmeisterei und der Artilleriedepot-
inspektion, bei der ArtillerieprüfungskommWon, bei den I n -
spektionen der technischen Institute, bei der Feldzeugmeisterei in
Dresden und beim Kadettenkorps in Dresden.

2. Zeichnungenverwalter beim Artilleriekonstruktionsbureau. V
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Klasse 23 b. Woh
mmgIg

2100 — 2500 — 2900 — 3300 — 3600 M k . zuschutz
Tarifklasse

1. Sekretare bei der General-Militärkasse und bei den Kriegszahlämtern V
in Dresden und i n Stuttgart.

2. Buchhalter bei der Zahlungsstelle des 14. Armeekorps V
3. Werftbetriebssekretäre. V

Klaffe 26 a. .
1800 — 2200 — 2600 — 3000 — 3400 — 3700 — 4000 Wk.

1. Kanzleisekretär und Bvtenmeister beim ^Reichstag. V
2. Kanzleisekretär bei den obersten Neichsbehörden und beim Neichsge- V

richte mit Ausnahme der i n Kla.fse 33 aufgeführten.
3. Konstruktionszeichner, Bibliothekafsistent beim Neichs-Marineamte. V

.Masse 26 b.
1800 — 2300 — 2800 — 3200 — 3600 — 4000 Mk .

1. Garnisonbauwarte bei der Marineverwaltung. V
Klasse 27.

2000 — 2400 — 2800 — 3100 — 3400 — 3700 — 4000 Mk .
1. Werkmeister beim Kanalamt und bei den Werften. V
2. Bahnhofsvorsteher, Oütervorsteher, Kafsenvorsteher, Bahnmeister I. V

Klasse, Werkmeister, Materialienvorsteher bei der Neichseisen»
bahnverwaltung.

Klasse 28. ^
2600 — 3000 — 3300 — 3600 — 4000 Mk.

1. Maschinenmeister beim Kanalamt, Oberlvtsen beim Kanalamt und V
bei der Marineverwaltung.

2. Werkstättenvorste'her bei dem. Lustschiffer-VataiNon Nr . 1 und der V
Artillerieprüsungsl'vmmisston.

Klaffe 29 a.
1800 — 2100 — 2400 — 2700 — 3000 — 33 0t) — 3600 — 3800 — 4030 — 4200 Mk .

1. Rektoren, Elementarlehrer, Organisten, Gesanglehrer bei der Heeres« 'V
Verwaltung und der Marineverwaltung.

Klasse 29 b.
1800 — 2200 — 2600 — 3000 — 3400 — 3700 — 4000 — 4200 Mk .

1. Bauzeichner beim Neichs-Postamt. V
2. Post« und Telegraphensekretäre. V

Klasse 30. ,
2500 — 2800 — 3100 — 3400 — 3700 — 4000 — 4200 Mk .

1. Marine-Oberzahlmeister und «Zahlmeister. V
2. Oberinspektoren bei der Seewarte. V

Klaffe 31a. .
2800 — 3100 — 3400 — 3700 — 4000 — 4200 Mk .

1. Oberzahlmeister und Zahlmeister bei der Heeresverwaltung und beim V
Neichs-Kolonialamt.

Klasse 31b.
2800 — 3300 — 3800 — 4200 Mk .

1. Nendanten bei der Heeresverwaltung, soweit ^ie nicht anderweit be- V
fonvers aufgeführt sind.

2. Sekretär beim Kommando des Kadettenkorps. V
3. Kafsenkontrolleur bei der tz'auPt-Kadettenanstalt. V
4. Werftinspektoren. V

Klasse 32.
3000 — 3600 — 4200 Mk .

1. Intendanturassessoren. III
Klaffe 33.

2400 — 2800 — 3200 — 3300 — 3800 — 4100 — 4400 Mk .
1. Kanzleisekretäre beim Auswärtigen Amte und beim Neichs-Kolonial- V

amt, letztere soweit sie dem Auswärtigen Amte vor dc>r Abtrennung
des Neichs-Kvlomalamts angehört haben.
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Klaffe 34. Woh-
nungsgelb«

1800 — 2100 — 2500 — 2900 — 3300 — 3303 — 3900 — 4230 — 4509 M k . zuschutz
Xariftlasst

1. Militär-Gerichtsschreiber bei den Drvisivns-Kommandeuren, Gouver- V
lneuren und Kommandanten nnd bei den Kriegsgerichten deV
Marineverwaltung. >

Klasse 35 a. ^
2100 — 2500 — 2900 — 3,300 — 3600 — 3900 — 4200 — 4500 Mk.

1. Obergärtner bei der Biologischen Anstalt. V
2. Ober-Intendantur« nnd Intendantur-Sekretäre und -Negistratoren, V

Megistrawren bei den Generalkommandos, bei den General-Inspek-
> tivnen der Kavallerie, der Futzairtillerie, des Ingenieur« und

Pionierkorps nnd der Festungen, des Militär-Verkehrswesens,
bei der'Inspektion der Feldartillerie, bei der Landwehr-Inspektion
Berlin, bei den Gouvernements größerer Festungen, beim Gou«
vernement Berlin, bei den Kommandanturen Berlin, Potsdam
und Dresden. ^ ' '

3. Militär-Gerichts schreibe? bei den kommandierenden Generalen nndl V
' dem Gouverneur von Berlin und bei den ob Kriegsgerichten der
' ' Marineverwaltung.

4. Intendantur-Vaufekretäre. , V
5. Sekretär und Negistratiolr bei d̂ er GeneraNnspektion des Mi l i tärs V ^

Erziehungs" und Vildungswesens.
6. Technische Sekretäre bei den technischen Instituten der heeresver- V

waltung.
7.,Sekretär beim Kriegsarchiv in Mrestxen. V
8. Die vor dem 1. Apckl 1904 angestellten Sekretär»? beim Kriegs- V

Zahlamt in Sachsen.
9. WerftverwaltungssekreM>e und Werftregistratoren, Vorstände der V

Lohnbureaus bei den Werften.
10. Nichttechnische Eisenbahnsekretare, nichttechnische Nechnungsrevisvren, V

Verkehrskontrolleu>re, Obermaterialienvorsteher, Oberbahnhofsvor-
' steher, Obergüterbvrsteh<:,r, Merlasfenvorstcher, Eisenbahn-Be-

triebskontrolleure bei der Neichseifenbahnverwaltung.

KlaM 35 d.
2100 — 2500 — 2900 — 3300 — 3700 — ̂ 100 — W00 Mk.

1. Vureaubeamte beim Neichsamt dies Innern, beim Neichs-Instizamt, V
beim Aeichs-^KiseNibahnamte.

2. Sekretariats-, Negistratur-, KassenaMstenten bei obersten Neichsbe- V
Horden und beim Nsichsgerechte.

3. Leiter der Hausdruckerei beim Neichstag. V
4. Sekretäre beim Kanabamt. V
5. Kalkulatoren, Bausekretäre, Plankammerbcrwalter bei den Kriegsmi- V

nisterien und bchm Neichs-Marmeamte, Marine-Techniker beim
Neichs-Marineamte.

>6. Technische ,Setretäre bei hen Werften, !boim Torpedowesen, beim V
Minenwesen, beim Neichs-Postamt, technische Eils,enbahnsekretäre,
bau- und maschinentechni'sche E.i!sen!bahn-Vetriebsingenieure, tech-
nische Kontrolleure un5 technische Nechnuna.srevi,soren, Oberöahn-
meister und Werkstättenvorsteher bei der Neichseisenbahnver-
waltung.

7. Buchhalter bei der General-Postkasse. V
8.'.Bureau- und Nechnungsbeamte I. Klasse bei der Neichs-Post- und V

Telegraphenverwaltung und Ober-Postlassenlbuchhalter.
9. Vausekretäre bei der Neichs-Pvst- und Telegraphenverwaltung. V

10. Bureaubeamte beim Neichs-Postamt. V
11. Kartenzeichner beim Neichs-Postamt. V
12. Ober-Postsekretäre und Obeir-Telegraphensekretäre. V
13. Maschinenmeister der N^ichs-Post- und Telegraphenverwaltung. V
14. Postmeister. V

Die Beamten unter den Ziffern 7, 8. 10, 12 nnd 14 erhalten,
wenn sie aus! der früheren Eleventlasse 'hiMvorgegangen, «aber
zur Ablegung der höheren Verwaltungsprüsung nicht mehr be-
rechtigt find, eine pensionsfahige Zulage von 300 Mk., insoweit
sie eine solche nicht schon aus anderen Gründen beziehen.
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- , Masse 36. Woh-
nungLgelb»

2500 — 2900 — 3300 — 3700 — 4100 — 4500 Mk. iuschuß
Tacisllasse.

1. Ober-Postpraktikanten. III
Klaffe 37.

2700 — 3300 — 3900 — 4500 <Mk.
1. Stabsapvcheker. III

Klaffe 38.
3000 — 3400 — 3800 — 4200 — 4500 Mk.

1. !Oarn!isonverwaltun,gsoberinspekt!0lren. V
2. Lazaretwberlwspektoren. V
9. Ober-PostkMenkaMere. V
4. Hauptkassenkassier bei der Rje^chseisenbaihnfterwaltung. V

Die Beamten unter 3 erhalten, wenn sie aus der früheren
, lOle'venklasse hervorgegangen, aber zur Alblegung der höheren

! Verwaltungsprüfung lnicht mehr berechtigt find, eine pensions-
fähige Zulage von 30>) Mk., insoweit sie einle solche nicht schon
aus anderen Gründen beziehen.

, Klasse 39.
2700 — 3100 — 3500 — 3900 — 4200 — 4500 — 4800 Mk.

1. Landmesser beim Stwmbauamte WÄHelmslMven, Ingenieure, Land- V
lmesser bei der NeichsÄsen!ba>hn!verwaltung.

2. Chemiker bei der Neichseisen!bahnverwaltung. ! V
Klasse 40.

3600 — 4000 — 4400 — 4800 Mk.
1. Kassiere bei der Militärpensionskasse und heim Kriegszahlamt ,in I I I

Stuttgart.
2. Buchhalter bei der Generalmilitärkasse nnd hei den Kriegszahlämtern I I I

in Dresden und in Stuttgart.
3. Nendant bei der ZMungsfteTe des 14. Armeekorps. III
4. Archivar für das Miegsarchiv des Generalstnbs. III
5. Buchhalter bei der Oeneval-Pttstkasss. III

Klasse 41.
2100 — 2600 — 3100 ^ 3600 — 4100 — 4600 — 5000 Mk.

1. Vureaüvorsteher beim Statistischen Amte, Patentamt und Reichs- I I I
Versicherungsainte. ^

2. !Die Zu 1 nicht genannten .Kureaulviorsteher, sowie Vureaubeamte V
(Sekretare), KanzIeivOrsteher bei den ,dem Neiichsamt des I n -
nern nachgc!or!dneten Behörden mit Ausnahme des Kanalamts
!und> bei der technischen Prüfungsstelle. ,

3. Expedierende »Sekretare bei den Oe'neruUHben und dem Landesloer- V
messungsw^sen.

4. Vureauvorsteher, Sekretare und Negistratoren beim Admiralstab. V
Vie vom vormaligen Ober-Kommanldo der Marine i'cker-

nommenen Beamten erhalten das Einkommen der entsprechenden
Beamten beim Veichs-Marmeamte.

5. Kartographen, >Trigon!ometer, Moppgraphen, Technische Inspektoren V
bei den Generalstajben nnd bei der Landesaufnahme, im Neichs-
Marineamt,und beim Admiralstalbe, nautische Inspektoren beim

' Neichs-Marineamte.
6. Technischer Inspektor bei der Ajrtillerieprüfungstommissiion V
7. !Sekretäre, Technische Sekretäre, Erster Graveur, Oberwerkmeister bei V

der Neichsdruckerei.

Klasse 42.
2500 — 3000 — 3500 — 4000 — 4500 — 5000 Mk.

1. Post» und Telegrapheninsftektoren. III
2. hilfsreferenten bei den ölber-Postdi-rektionen. III

Klasse 43 a.
3200 — 3600 — 4000-4400 — 4700 — 5000 Mk.

1. Zweiter Armeemusikmspizient. V
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2. Nenbanten bei der Kaiser Wilhelms-Akademie, der Haupt-Kadetten« V
anstatt, dem Kadettenkorps in Dresden.

3. Konstruktionssekretäre bei den technischen Instituten der tzeeresver- V
waltung.

4. Konstruktionssekretäre bei den Werften, beim Torpedowesen und V
beim Minenwesen.

Klasse 43 b.
3200 — 3800 — 4400 — 5000 Mk.

1. Ingenieure bei den Verkehrstruppen und bei den Armee-Konserven- V
fabriken.

2. Proviantmeister. Nendanten bei den VerpflegungZämtern. V.
3. Nendanten bei den Bekleidungsämtern. V
4. LaZarettverwaltungsdirekwren. V
5. Technischer Beamter bei der GewehrprüfungskommiMon. V
6. Vetriebsinspektvren, Vetriebsodermeister und Waffenoberrevisoren bei V

den technischen Instituten der Heeresverwaltung.
7. Obermeister und Maschinenmeister bei den Werften. V
8. Nendanten bei den Werften. V
9. Kassier beim Pvst-Zeitungsamte. V

Klajsse 44.
3400 — 4000 — 4600 — 5100 Mk.

1. Oberstabs- lund Stabsveterinäre bei den Nemontedepots. III
Klasse 45 a. ^

4400 — 4800 — 5200 — 5500 Mk.
1. Administratoren bei den Nemontedepots. , V

Klasse 45 d. ^
4400—5000 — 5500 Mk.

1. Nendant beim Landesvermeffungswefen. V
2. Proviantamts« und Garnisonverwaltungsdirektoren. V
3. Magazindirektoren bei der M-arineverwaltung. V,
4. Kontrolleur beim Post-Zeitungsamte. V

Klasse 46.
4800—5200 — 5500 Mk.

1. Marine-Stabszahlmeister. III
. Klaffe 47.

2700 — 3200 — 3700 — 4200 — 4700 — 5200 — 5700 Mk.
1. Porsteher der Plankammer nnd des Technischen Bureaus sowie tzilfs- I I I

beamte der Kanalbnuinspektionen beim Kanalamt.
2. Oberrevisor bei der Neichsdruckerei. III

! Klasse 48.
3000 — 3600 — 4290 — 4800 — 5^00 — 6000 Mk.

1. Ober-Postinspektoren. III
2. Post« nnd Telegraphendirektoren bei kleineren Zivilämtern I. Klasse. I I I
3. Vizedirektoren bei Post« nnd Telegraphenämtern I. Klasse. III
4. Vorsteher von Militär-Postämtern. III

Klasse 49.
4800 — 5400 — 6000 Mk.

1. Kassiere bei den Oberbuchhaltereien der Oeneralmilitärkasse in Preußen I I I
nnd des Kriegszahlamts in Dresden.

2. Nendanten bei den Ober-Postkafsen nnd der Neichsdruckereikasse. m
3. hauptkassenrendant bei der Neichsetsenbahnverwaltung. m

Klasse 50. >
Fallt aus.
Klasse 51.

2700 — 3300 — 39800 — 4500 — 5100 — 5600 — 6100 — 6600 Mk.
1. Ständige Mitarbeiter bei den dem Neichsamt des Innern nachgsord- I I I

neten Behörden, Direktorialafsiftenten bei der Zentraldirektion
der NonumsntH ( i Ü i i
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2. Ober-^echnungsrevisvr beim "Reichs-Versicherungsamte. III
3. Ständige Mitarbeiter bei der Seewärts und dem. Observatorium in I I I

.Wilhelmshaven, Physiker für das Tvrpedowesen, Marine-Diplom-
ingenienre.

4. Ständige Mitarbeiter bei der Technischen Prüfungsstelle. III
5. Chemiker bei der "Reichsdrucke-rei. III

Klasse 52. ^
3000 — 3600 — 4200 — 4800 — 5400 — 6000 — 6600 Wk.

1. Sekretäre, Vorsteher des Stenograplhlenbnreaus und Stenographen, I I I
Ingenieur beim Reichstag.

2. Expedienten, expedierende Sekretare, expedierende Sekretäre und Kal- I I I
lulatoren, Konstruktionssekretäre, Obersekretäre, "Registraturen,
Kassenbeamte, Bibliothekare mit Ausnahme der beim "Reichstag,
beim Patentamt und !beim /Reichsgerichte, Chiffreure, Kanzlei-
Vorstecher bei den obersten NeichsbÄWrden und beim. "Reichsgerichte
mit Ausnahme des Vorstandes der Geheimen Kanzlei, des Aus«
wärtigen Amts.

3. Kanzleiinfpektvr bei dem Auswertigen Amte. III
4. Militär- nnd Marinepfarrer. ^ III
5. Expedienten bei dem sächsischen und lbei ldem württemdzergischen Mi l i tä r - I I I

bevollmächtigten in Berlin.
>6. "Revisoren nnd Negistratoren bleim "Rschnnngshofe. III
7. Vorsteher der Bücherei des Neichs-Postamts, Vorsteher des Post- I I I

museums.
8. Telegrapheningenieure. III
9. Oberbuchhalter und Kassier bei der Oeneral-PostkMe. III

Klasse 53.
3600 — 4200 — 4800 — 5400 — 6000 — 6600 Mk.

1. Technische Nechnungsbeamte ibeim Neichs-Versicherungsamte. III
.2. tzafenkapitane beim Kanalamt. III
3. Versichernngsrevisolren beim Aufsichtsamte für Privatversicherung. III
4. Vorstände der Verkehrsämter bei der "Reichseisenbahnverwaltung. III

KlaUe 54.
4200 — 4800 — 5400 — 6000 — 6600 Mk.

1. Erster Armeemusikinspizient. III
8. 'Rechnungsdirektor bei der Neichseisenbahnverwaltung. III

Klasse 55. v
5400 — 6000 — 6600 Mk.

1. Vorstand der Geheimen Kanglei des Auswärtigen Amts. III
2. Nendanten bei der Legatwnskasse und der Kolonml-Hauptkasse. III
3. Kriegszahlmeister und ObertmchihMer bei der Oeneralmilitärkasse. III
4. Oberbuchhalter bei dem KriegszaUamt in Dresden. III
5. Bureauvorsteher beim Gensralstaib. III
6. Vermessungsdirigenten bei der ^Landesaufnahme. III
6. Plankammerinspektor bei der Landesaufnahme. III
8. Lotsenkommandeur. III

Klaffse 56.
2700 — 3400 — 4100 — 4800 — 5400 — 6000 — 6600 — 7200 Mk.

1. Bibliothekare beim "Reichstag, beim Patentamt nnd beim «Reichsgerichte. I I I
2. Oberlehrer bei de>r Heeresverwaltung. III

Klasse 57. ^
3000 — 3600 — 4200 ̂  4800 ̂  5400 — 6000 — W00 — 7200 Mk.

1. Oberingenieur (Elektrotechniker) beim Kriegsministerium. III
2. Kriegsgerichtsräte. III
3. Korpsstabsapotheker. H l
4. Konstrukteure I I . Klasse bei der Heeresverwaltung. III
5. Betriebsleiter !bei den technischen Instituten der Heeresverwaltung! I I I

und bei der elektrischen Zentrale in Leipzig.
6. Missen schaftliche Mitglieder des Militärversuchsamts. III
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7. Oberstabsapotheker bei den Marine-Sanitätsämtern. III
8. Baumeister für Schiffbau und für Maschinenbau und für Hafenbau. III
9. Post- und Telegraphendirektoren bei größeren Zivilämtern I. Klasse. III

10. Negierungsbaumeister, Oiseriibiahn-Vau- und Betriebsinspektoren, III
Vauinspektoren.

Klaffse 58. ^
3600 — 4200 — 4800 — 5400 — 6030 — 6600 — 7200 Mk.

1. Mitglied für mechanisch-technische Angelegenheiten bei der Normal« I I I
Eichungskommission.

2. Mitglied (Werkstattvorsteher) bei der Physikalisch-Technifchen «Reichs- I I I
anstatt.

3. Oberlehrer bei der Marineverwaltung. III
4. «Regierungsbaumeister, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspekwr oder I I I

Eisenbahn-Vauinspektor bei der Zentralvcrwaltung der Neichs-
eisenbahnen.

5. Vorstände der Betriebs-, Maschinen- und Werkstättenämter der Reichs- I I I
ei seubahnv erwaltung.

Klajsse 59.
4200 — 4800 — 5400 — 6000 — 6600 — 7200 Mk.

1. ,Oberintendanturräte. Intendanturräte, Intendantur- und Vauräte. III
2. Militär- und Marine-Oberftsa!rrer. III
3. Sprengstoffchemiker beim «Reichs-Marinoamte. III
4. Physiker beim «Reichs-Marinoamte. III
5. Äbteilungsvorstände der Seewarte. ^ III
6. Vorstände des Observatoriums in Wilhelmshaven, des Chronometer« III

Observatoriums in Kiel und des Torpedolaboratoriums.
7. Betriebsdirektoren und Vauräte für Hafenbau, für Schiffbau und für I I I

Maschinenbau.
8. Oewerberäte bei der Marineverwaltung. III
9. Ober-Postrate, Postrate, Postbauräte. III

10. Merwaltungsmitglieder, AbteilungsvorstehOr, Vetriebsinspektoren bei I I I
der Veichsdruckerei.

11. Mitglieder der Generaldiirektion bei der Nebchseisenbahnverwaltung. I I I
Die Oberintendanturräte sowie die Vetriebsdwektoren für Ha-

fenbau, für Schiffbau und für Maschinenbau erhalten je 1200
Mk. pensionsfähige Zulage. ^

Die nachstehend aufgezählten Beamten:
Fntendamurräte, Intendantur- und Vauräte bei der tzeeres-

und Marineverwaltung, Vauräte für Hafenbau, für Schiff"
und für Maschinenbau,

Mi l i tä r - und Mxtrine-Oberpfarrer,
Gewerberäte bei der Marineverwaltung,
Verwaltungsmitglieder, Abte'lungsvorsteher, Vetriebsinsftek-

tvren bei der Neichsdruckwei,
Vorstand des Torpedolaboratoriums

erhalten bis zu einem Drittel der etatsmäßigen Stellen je 600 Mk.
penfivnsfähige Zulage.

Die Ober-Posträte erhalten als Abteilungsdi'rigenten je 1200
Mark penswnsfähige Zulage; die Posträte und Postbaurate er-
halten bis Zu einem Drittel der etatsmähigen Stellen je 600 Mk.
pensionsfähige Zulage.

Von den Mitgliedern der Generald'.-rektion d:r Neichse-isen-
bahnen erhalten Oberräte je 1200 Mk., der ständige Vertreter
des Präsidenten außerdem 600 Mk. penswnssähige Zulage; die
übrigen erhalten bis zu einem Drittel der etatsmäßigen Stellen
je 600 Mk. pensionsfähige Zulage.

Klasse 60.
5400 — 6000 — 6600 — 7200 Mk.

1. Direktor der Bibliothek des «Reichstags und dos «Reichsgerichts. III
2. Studienrate bei den Kadetten-Voranstalten in Preußen. III
3. Studiendirektor beim Kadettenkorps in Dresden. III

Die Beamten Zu 1 und 3 erhalten je 600 Mk. pensions-
fähige Zulage.
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Klasse 61.
5800 — 6300 — 6800 — 7200 M l .

1. Zivillehrer lund Professoren an der Kriegsakademie und an der I I I
Militärtechnifchen Akademie.

Klaffe 62.
6000 — 6600 — 7230 Wk.

1. Oberstabsapotheker beim Kriegsministerium. III
2. Studiendirektoren bei der Haupt-Kadettenanstalt. III
3. Betriebsdirektoren I I . Klasse bei der Heeresverwaltung III
4. Abteilungs-Vorstände und Konstrukteure I. Klasse bei den technischen I I I

Instituten der Heeresverwaltung.
Ger Oberstabsapotheker und die Studiendirektoren bei der

tzanpt-Kadettenanstalt erhalten je 600 Mk., die Beamten unter
Ziffer 3 und 4 bis Zu einem Drittel der etatsmäßigen Stellen
je 600 Wk. penswnsfähige Zulage.

Klasse 63.
4500 — 5100 — 5700 — 6300 — 6900 — 7500 Mk.

1. Mitglieder der dem Neichsamt des Innern Nachgeordneten Behörden, I I I
soweit sie nicht den Klassen 58 und 67 angehören.

2. Neichsinspektoren für die Steuermanns- und Schifferprüfungen so» I I I
wie für die Schiffsingenieur- und Maschinistenprüfungen.

3. Vorsteher und Mitglieder der Nechnungsstelle des Neichs-Versicher- I I I
ungsamts.

4. Betriebsdirektoren des Kanabamts. III
5. Mitglieder der «Technischen PrüfungssteUe. III

Zwei Mitglieder des Gesundheitsamts, die Ne Stellen von
Labvratoriumsvorstehern bekleiden, erhalten je 1200 Mk. Pen-
fionsfahige Zulage, die übrigen Beamten dieser Klasse erstatten
bis zu einem Drittel der etatsmaßigen Stellen je 600 Mk. pen-
swnsfähige Zulage.

Klasse 64.
4200—4800 — 5400 — 6000 — 6600 — 7200 — 7800 Mk.

1. Bureauvorsteher und Buroanboamte bei der «Reichskanzlei. III
2. Beamte des Zentralbnreaus des Auswärtigen Amts. III

Klasse 65.
5400 — 6000 — 6600 — 7200 — 7800 Mk.

1. Ständige Hilfsarbeiter bei den Zentralbehörden. III
2. Wantechnische Hilfsarbeiter bei den Zentrawehörden. III
3. fiber-VelegraPheningenieure. III

Klasse 66.
6600-7200-7800 Mk.

1. OberkriegsgerichtZräte. III
Klasse 67.

7000 — 7800 — 8500 — 9200 Mk.
1. Abteilungsvvrsitzende und Mitglieder dir BeschweMabteilungen beim I I I

Patentamte.
2. Chefkonstrukteur beim Artilleriekonstruktionsbiureau. II
3. Direktor beim Militärverfuchsamt. II
4. Betriebsdirektoren I. Klasse bei den technischen Instituten der Heeres- II

Verwaltung.
Klafse 68.

8000 — 9000 — 10000 — 11000 Mk.
1. Mitglieder beim Bundesamte für das Heimatwesen. II
2. Direktoren bei den dem Nelichsamt des Innern Nachgeordneten Ve- I I

Horden Mit Ausnahme des Neichs-Versicherungsamts und der
Biologischen Anstalt. ^

3. Senatspräsidenten benn Neichs-Versicherungsamte. II
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Klasse 69.
8000 — 9500 — 110000 — 12000 Mk.

1. Abteilungschefs bei den Kriegsministerien und dem Neichs-Marine- II
amte. >

2. Vortragende Mate. II
3. Vorsitzender der Hentraldirektion der NonuNsnta <3slM3,nia6 Historien. II
4. Intendanten. II
H. Merftverwaltungsdirektoren. >, II
6. Nessortdirektoren für Schiffbau, für Maschinenbau und für Hafenbau. II
7. Ober-Po stdirektoren. II
8. Direktor der Neichsdruckerei.

Klasse 70.
1W00 — 15500 — 17000 Mk.

1. Direktoren beim Neichsamt des Innern, beim Neichs-Marineamte, I
beim Neichs-Iustizamt, beim Neichsschatzamt, beim Neichs-Kolo«
nialamt und beim Neichs-Postamt.

2. Präsident des Statistischen Amts. II
3. Präsident des Gefundheitsamts. II
4. Präsident des Patentamts. II
5. Präsident des Neichs-VevsicherungsanUs. II
6. Präsident der PhyfikaNsch^Technischen Neichsanstalt. II
7. Präsident des Aufsichtsamts für PrivatveVficherung. II

1. 600 Mk.
Kirchhofsoerwalter beim Invalidenhaus in Berlin. VI

2. 2000 Mk.
Zivilerzieher bei den Kadettenanftalten. V

3. 2W0 Mk.
Katholischer Geistlicher bei der Militär-Knab^nerziehungsanstalt I I I

in Annaburg.
4. 2700 Mk.

. Erster tzausinspektor beim Neichstag. VI
Obermaschinenmeister beim Neichstag. VI

5. W00 Mk.
Kanzleivorstand beim Marinekalbinett. V
Bibliothekar bei der Kriegsakademie. III

«. 6600 Mk.
Vureauvorsteher beim Neichsamt des Innern. III
Kriegszahlmeister und Nendant in Dresden und in Stuttgart. I I I
Bureauvorsteher beim Neichs-Miilitärgerichte. III
Vureauvorsteher beim Neichs-Mariiaoamte. III
Vureauvorsteher beim Neichs-Iustilzamt. III
Vureauvorsteher beim Neichsge>rWte. III
Vureauvorsteher beim NeichsSchatzamt. III
Vorsteher der tzauptbuchhaltW'ei beim Neiichsschatzamt. III
Vureauvorsteher beim Zoll» und Steuw-Nechnungsbureau des I I I

Neichs scha tzam t s.
Vureauvorsteher beim Neichs-Koloniialamt. III
Vureauvorsteher beim Neichs-'Kissenlbahuamte. III

7. 7200 Mk.
Vorstand des Chiffrierbuireaus des Auswärtiyen Amts. III

8.'7500 Mk.
OeneralkriegsZahlmeister und Nendant bei der General-Militär- I I I

kasse.
General-Postkassenrendant. III

9. 7800 Mk.
Vorstand des Zentralbureaus des Auswärtigen Amts. m

10. 9300 Mk.
Ober-Studiendirektor lbeim Kommando des Kadettenkorps. III
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11. 10000 Mk.
Direktor beim Neichstag. III

12. 11000 Mk.
Direktor bei der Biologischen Anstalt. II

13. 12000 Mk.
Direktoren beim Neichs-Persichorungsamte. II
Präsident des Kanalamts. II
Direktor der Seewarte. II

14. 12500 Mk.
Feldpröpste der Armee. II

15. 13000 Mk.
Neichsmilitärgerichtsräte. II
Militäranwälte. II
«Reichsgerichtsräte. II
"Reichsanwälte. II

16. 1W00 Mk.
Präsident des Bundesamts für das tzeimatwesen. II
Direktoren beim "Rechnungshöfe. II
Präsident der Oeneraldwektivn der Neichseifenbahnen. II

17. 15000 Mk.
Senatspräsidenten beim 'Reichsmilitärgerichte. II
Obermilitäranwalt. II
Senatspräsidenten beim Reichsgerichte. II
Oberreichsanwalt. II

18. 20000 Mk .
Präsident des "Reichs«Kisenbahn,amts. I
Nnterstaatsfekretär bei de>r "Reichskanzlei. I
Anterstaatssekretär beim Neichsamt des Innern. I
Anterstaatssekretär beim Neichsfchatzamt. I
Nnterstaatssekretär beim Neichs-Kvlonialamt. I
Nnterstaatssekretär beim 'Neichs-Postamt. I
Direktoren beim Auswärtigen Amte. I

19. 25000 Mk.
Anterstaatssekretär beim Auswärtigen Amte. I

20. 26000 Mk.
Präsident des Neichsgerichts.

21. 30000 Mk.
Staatssekretär des <Re-ichs«°Marineamts.
Staatssekretär des Neichs-IustiZamts.
Staatssekretär des Neichsschatzamts.
Staatssekretär des Neichs-Koloniammts.
Staatssekretär des Reichs-Postamts.

-22. 36000 Mk.
"Reichskanzler.
Staatssekretär des Auswärtigen Amts.
Staatssekretär des Innern.
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Beilage II
zum Besoldungsgesetze.

Besoldungsordnung I I
Klasse 1.

1400 — 1500 — 1600 — 1680 — 1760 — 1840 — 1920 — 2000 Mk.
Kanzlei« und Amtsdiener.

Klaffe 2.
2400 — 2800 — 3200 — 3300 — 3900 — 4200 — 4500 Mk.

Botschafts- und Legationskanzlisten, Dolmetscher und Dragomans bei den
MUstvnen in Bangkok, Belgrad. Bukarest, St. Petersburg und Sofia
sowie bei den nicht unter KlaOe 3 bezeichneten Konsularbehörden, nicht
mit selbständigen Oxequatur versehene Vizelonfuln, Kanz-leivorstand bei dem

' Generalkonsulat i n Warschau, Kassier bei dem Generalkonsulat in St.
Petersburg sowie Kanzler und Sekretäre.

Klasse 3.
2500 — 3000 — 3500 — 4000 — 4500 — 5000 — 5500 Mk.

M i t selbständigem Exequatur versehene Vizekonfuln, Dritter und Vierter Bot"
schaftsdragoman in Konstantinopel, Zweite Dolmetscher in Peking, Tanger
und Tokio, Dragomans und Dolmetscher bei den Generalkonsulaten und
Konsulaten in Öftesten, den Generalkonsulaten in Jerusalem, Kairo und
Konstantinoftel, den Konsulaten in Beirut, Casablanca, Fes. Salonik, Smyrna
und Zanzibar sowie KuMer bei dem Generalkonsulat in New No^k und
Kanzleivvrstände bei den Gesandtschaften.

Klaffe 4.
3000 — 3600 — 4200 — 4800 — 5400 — 6000 Mk.

Zweite und Dritte Botschaftssekretäre, LegationMekretäre, Zweiter Votschafts"
dragoman in Konstantin opel, Dragoman in Teheran, Erste Dolmetscher
in Pecking, Tanger und Tokio, Kanzleivorstände bei den Votschaften.

Klaffe 5.
5400 - 6000 - 6600 - 7200 Mk.

Direktor des Deutschen Instituts für egyptische Altertumskunde in Kairo.
Klasse 6.

4800 — 5400 — 6000 ̂  W00 — 7200 — 7800 Mk.
Konsuln.

Klaffe 7. ^
6300 Mk.

Erste Botschaftssekretäre unv Erster Botschaftsdragoman in Konstantinoftel.
Klasse 8.

8000 — 9000 — 10000 — 11000 — 12000 Mk.
Diplomatische Agenten und Generalkonsuln, Ministerresidenten.

Klaffe 9.
>18000 Mk.

Gesandte.
Klaffe 10.
20000 Mk.

Botschafter.
Bei Berechnung des penswnsfähigen Diensteinkommens tritt für die Be-

amten zu Klasse 1 bis 8, auch wenn sie Anspruch auf freie Dienstwohnung
Haben, dem erdienten Gehvlte der penswnsfähige Teil des Wohnungsgeld«
Zuschusses für die Inlandsbcamten hinzu, und zwar

für die Beamten zu Klasse 1 nach TarifsklMe VI ,
für die Beamten zu Klaffe 2 und 3 nach Tarifklasse V,
für die Beamten zu Klasse 4 bis 7 nach, Tarifklasse I I I .

. - für die Beamten zu Klasse 8 nach Tarifkwsse I I .



Beilage I I I
Zum Besoldungsgesetze.

Vesoldungsordrung III.
(0ffiZiere.)

Lfde. Nr.

Dienststellung.

H.. Verwaltung des Neichsheers, des <Recchsmilitärgcrichts und des
'Neichs-Kvlonialcnnts.

1. Kompagnie- usw. Offiziere: Leutnants, Oberleutnants
vom 1. bis 3. Fahre

,., 4. „ 6. „
.. 7. „ 9. ,.
„ 10. .. 12.
., 13. Jahre ab

2. Assistenzärzte, Oberärzte, Veteirinä^re, Oberveterinäre
vom 1. bis 3. Fahre

» 7. Jahre ab
3. Feldjäger beim «Reitenden Feldjägerkvrps
4. Oberjäger daselbst
5. Zeug- und Feuerwerks-Leutnants nnd -Oberleutnants, Festungsbau-Leut"

nants und -Oberleutnants
vom 1. bis 3. Jahre

.. ^. „ b.
,. 7. ,. 9. „
.. 10. „ 12.
„ 13. Jahre ab

6. Zweite Offiziere bei den Traindepots
vom 1. bis 3. Jahre

„ 4. „ 6.
,. 7. .. 9. „
., 10. „ 12.
„ 13. Jahre ab

Gehalt

Mark

1500
1700
1900
2 100
2 4'.0

1 700
2 100
2 400
1700
2 400

2 000
2 300
2 600
2 900
3100

2 6l̂ 0
2 750
2 900
8 050
3 200

Dienstzulage

Mail
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IV

I V

IV
IV
V

IV



Lfde. Nr.
Dienststellung.

7. Kompagnie«, Eskaitwons- nnd Matteriech,efs usw. — tzauptleute, Ni t t -
meister —, Stabsärzte, Stabis- und Oberftabsveterinäre

vom 1. bis! 4. Jahre

„ 9. Jahre ab
1. Bei Velassung in ihren Stellen erhalten das Stabsvffiziergehalt

(lfd. Mr. 8):
a) die tzauptleute oder Nittmeister als 2., 3. und 4. Direktions-

mitglied bei der Kriegsakademie, wenn sie nach, ihrem Dienst-
alter MM Empfange des Stabsoffiziergehalts,

b) die tzauptleute als ^Referenten bei der Feldzeugmeisterei, der
Artilleriedeftvtinspektion und den Inspektionen der technischen
Institute, wenn, sie zur Beförderung zu Stabsoffizieren nn
der Neiße sind.

2. Werben Hauptleute in der Stellung als vortragende Mate im
sächsiischen «der im württembergischen Kriegsministerium unter We-
lassung in der Stelle zum Major befördert, so kann ihnen — im
sachsischen Kriegsministerium je!doch an höchstens 2 Stelleninhaber
— das Stabsoffiziergehalt (lfd. Nr. 8) gezahlt werden.

3. Wird der als Vorstand des sächsischen Festnngsgefängnisses verwendete
yanptmlann und der älteste der Haufttleute bei dem Württemberg
gifchen Pionier-Vataillon in den Stellen belassen, nachdem sie ihrem
Dienstalter gemäß zu Stabsoffizieren befördert sind, so erhalten
sie das Stabsoffizierachalt (lfd. Nr. 8).

8. Bataillons-, Nbteilungslommandeure und 0ffiZiere in Stellen mit glei-
chen Oebührnissen, Merstleutnants, Ob!erst<tbsalzte, OeneraloberarIite,
Kvrp sstab sv eterinär e

Es erhalten das Oeihlalt eines Regimentskommandeurs (lfd. Nr. 9):
3.) der Stabsoffizier als 1. 'DirektionOnntglied bei der Kriegs«

akndemie, wenn er im Nange eines Negimentstvmmatweurs' steht,
b) die Stabsoffiziere als Inspizienten des Truppen- und Train«

feldgeräts, des Artilleriegeräts und der Waffen, wenn M

Gehalt

Mark

3 400
4 600
5100

6 552

Diensizulage

Mark

Wohnungs»
geldzuschutz.
Taiiftlasse.

III

III



nach ihrem Dienstalter zur Beförderung zum Regimentskom-
mandeur an der Reihe sind.

9. Regimentskommandeure ,^nd Offiziere i n Stel len mi t gleichen Gebühr-
nifsen, Generalärzte, Generalveterinär

a) Werden die Inspekteure des Maschinengewchrwesens, der Luft-
schiffer- nnd Fl iegertruppen sowie die Chefs der Stäbe der General-
Inspektion der Fußart i l ler ie, der General-Inspektion des Inge-
n ieur- und Pionierkorps und der Festungen und der General-
Inspekt ion des Mil i tär-VerkehrswesenO i n ihren Stel lungen be-
lBifsein!, wenn isie zu Generalmajoren ernannt oder nach M e i n

i ^ Dienstalter innerhalb i t M r Waffe zum Empfange der Brigade!"
kvmm>a!ndeur-<Oe!bü!hrn!is!se an der Reihe sind, so erhalten sie die

> ! Gebührnifse der Vrigaidekftmmandeuire!. Das gi l t auch,, wenn ein
Generalmajor oder ein Oberst mi t den Gebührnissen eines Brigade"

' tvmmandeurs i n die S te l len der Inspekteure des Maschinengewehr
Wesens, der Luftschßffer- .pder FKegertruppen oder m die Stelle
des Chefs des Stahles der General-Inspektion des M W ä r - V O r -
kehrswesens versetzt wird!.

h) W i r d einer der Abteilungschefs des sächsischen Kriegsministeriums
i!n seiner Stel le belaIen, wenn ein dem Patente nach jüngerer
Dffiizier a l s Vrigadekoimmandeur oder boauftragt mi t Führung
'einer Brigade die Brigadeko<mmand'eur^Gebührnifse empfängt, sso
erhält er die Gebühr^nislfe elmes Bsigadekommandeurs.

o) Der Chef,bei der Zentralabtei lung des sächsischen Generalstabs erhält
uW Oberst 8772 M a r k Gehalt, a ls Oberst m i t den Gebühr'niWn
eines Vrigadekommandeurs die Gebührnisse eines Stabsoffizieirs
als Brig!adeVo!mmandeur und 1200 M a r k a ls nichtpensionsfähigen
Gehaltsizuschluß, a l s Generalmnjor die Gebü'hlrnksse seines D i e n D
grabs mi t oiner DienstMlnae von 900 M a r k .

ä) Der sächWche Felbzeu,gmeister erhält als Oberst die GebührnUe
eines Briga!dekomm!andeurs, wenn ein dem Patente nach, jüngerer
Oberst <M Kommlandeur oder Führer einer Brigade diese Oei-
bührnisse empfängt.

10. Kommandeur des Regiments der Gardes du Corps
11. Vrigadelomnmndeure und Offiziere i n Stel len mi t gleichen Gebührnissen.

Sanitäts-Inspekteure
a) Die Ingenieurl-Inspekteure, die Pionier-Inspekteure, der Präfes des

Ingenienri-Komitees, der Vorsitzende der Ober»Mi l i tä r»Prn fungs-
tommifsion, der Direktor der Militärtechnischen Akademie, der I n >

8 772 I I

9 084
10260 900

II
I



Lfde. Nr.
Dienststellung.

spekteur der Kriegsschulen und der PrDes der Artil lerie-Prü-
fungsVommission beziehen das Gehalt ihres Dienstgrads, als Obersten
9060 Mark. Sie erhalten als Generalmajor« ein Gehalt von
10554 Mark und eine MenstMlage von 4500 Mark (anstatt 900
Mark), wenn ein dem Patente nach jüngerer General als Divi-
sionskommandeur oder beauftragt mit Führung einer Division diese
Zulage empfängt,

b) Vie Oberquartiermeister und der General., uartiermeister beziehen
das Gehalt i!hres Diienstgrads. Sie erhalten als Generalmajore
ein Gehalt von 10554 Mark und eine Dienstzulage von 4500 Mark
(anstatt WO Ma>rk), wenn ein dem Patente nach jüngerer Oe-
ne'ral als Divisionskommandeur oder Kavallerie-Inspekteur ^ oder
beauftragt mit Führung einer Division oder mit Wahrnehmung
der Geschäfte eines Kavallerie-Inspekteurs diese Zulage empfängt.

> o) Wer Inspekteur der Jäger und Schützen bezieht das Gehalt fei-
nes Dienstgrads, als Oberst 9060 Mark.

12. Kommandanten von Berlin und Metz
13. Generalstabsarzt der Armee und Tlbteilungschef beim Kriegsministerium

Svbalid ihm der Nana eines Generalleutnants verliehen ist
14. Direktor der Kriegsakademie

Er erhält eine Dienstzulage von 4500 Mark (anstatt 3600
TNark), wenn ein dem Patente nach jüngerer General als D i -
visionskommandeur oder beauftragt mit Führung einer Tivis-on
diese Zulage empfängt.

15. Departementsdirektoren des - Kriegsministeriums, Divisionskommandeure,
Kavallerie-Inspekteure, F>ußartil,le!rie-Inspekteure, Inspekteure der Oi-
senbahntruppen, Inspekteur des Mil i tär-Luft- und Kraft-Fahrwesens,
Landwehr-Inspekteur in Berlin, Ohef des Militär-Neitinstituts, Feld"
zeugmeister, Gouverneure von Cöln, Gvaudenz, Königsberg i. Pr.,
Thorn und ,Älm
a) Der Landwehr-Inspekteur in Berlin und der sächsische Kavallerie-

Inspekteur erhalten als Generalmajor 10260 Mark Gehalt und
900 'Mark (anstatt 4500 Mark) Dienstzulage.

Gehalt

Mark

10 260
10 260
13 554
13 554

13 5)54

Dienstzulage

Mark

1800
4 500
4 500
3 600

4 500

Wohnungs«
geldzuschuß
Tarifklasse.

1

I
1

1



d) die Vienstzulage des Gouverneurs von Ulm darf bis auf 7500
Mark erhöht wecken.

16. Inspekteur der Feldartillerie, General-Inspekteur des Militär»Lrziehungs-
und Vildungswesens

Sie erhalten ein Gehjalt von 13980 Mark und eine Dienst"
zutage Kon 22000 Mark (anstatt 6000 Mark), wenn ein dem
Patente nach jüngerer General als kommandierender General oder
beauftragt mit Führung eines Armeekorps die Zuständige Zulage
empfängt.

17. Gouverneure von Mainz, Metz und Straßbu'rg
18. Gouverneur von VerUn ,
18a. General-Inspekteur des Militär-VertehrsweseiNs

Er erhält eine Dienstzulage von 18000 Mark — den Mehr-
betrag über den Etat —, wenn er diese Zulage bereits empfangen
hat, oder wenn ein dem Patente nach jüngerer General als kom-
mandierender »General ober beauftragt mit Führung eines Ar-
meekorps diese Zulage empfängt.

19. General-Inspekteur der Kavallerie, General-Infpekteur der Futzartillerie,
Chef des Ingenieur- und Pionierkorps und General-Inspekteur der
Festungen, Chef des Generalstabs der Armee

Sie erhalten eine Menstzulage von 18000 Mark (anstatt 12000
Mark), w!enn sie diese Zulage bereits empfangen haben, oder
wenn ein dem Patente nach jüngerer General als kommandierender
General oder beauftragt mit Führung eines Armeekorps diefe
Zulage empfängt.

20. Adj'utanturoffiziere und Offiziere in besonderen Stellungen, insoweit als
der NeichWaush!alts-Etat Mi t te l hierzu zur Verfügung stellt

21. Kommandierende Genorale, Präsident des NeichsmilitärgOrichts, Armee-
Inspekteure

22. Der Kriegsminister (ohne «Rücksicht auf den Dienstgrad) in Württemberg
Er erhält einen Gehaltszuschuß von 9000 Mark, sobald ein

dem Patente nach jüngerer General als kommandierender General
oder beauftragt mit Führung eines Armeekorps die Gebührnisse
eines kommandierenden Generals empfängt.

23. Der Kriegsminister (ohne «Rücksicht auf den Dienstgrad) in Sachsen
Er erhält einen Gehultszuschutz von 6000 Mark, sobald ein

dem Patente nach jüngerer General als kommandierender General
oder beauftragt mit Führung eines Armeekorps die Gedührnifse
eines kommandierenden Generals smpfangt.

13 554

13 554
13 554
13 980

1500 bis 13 980

13 980
21 000

24 000

6 000

7 500
15 000
6 000

12 000

900 bis 18000

18 000

IV bis I



24.

1.

2.

3.

Lfde. Nr.

Dienststellung.

Der Kriegsminister (ohne Rücksicht auf den Dienstgrad) in Preußen
Zu ^..

1. Offiziere, bie den vom etatsmäßigen Gehalte der Stelle ent-
sprechenden Dienstgrad noch nicht besitzen, beziehen das Oehialt
ihres Dienstgrads (als Obersten mit den Gebühjrnissen der B r i -
gadekommandeure 9060 Mark, als Generalmajore in Stellen mit
den Gebührnissen der Divisionskommandeure 10554 Mark) und
außerdem den Unterschied Mischen diesem Gehalt und dem des
nächsthöheren Dienstgrads (als Obersten in Stellen mit den Oe«
bührnifsen der DiviOonskominanoeure 10554 Mark) als nichtpen-
sionsfahiaen Zuschuß.

2. Für das Festungsperfonal in Rlm find OehMsausgleichungen zu-
lässig, wenn bei den 'Vesatzungsderhültnissen dieser Festung !die
dienstlichen Rücksichten ̂ s erfordern, Offiziere, die nach ihrem Dienst-
alter in Stellen mit höheren Oebü!hrnis,sen aufrücken würden, zeit-
weise in Wen S t i l en Zu belaWen.

L. Verwaltung der Kaiserlichen Wairine.
Leutnants und Oberleutnants der Marineinfante'rie

vom 1. bis 3. Fa^hre
.. 4. .. 6. „
>> 7. 9'
', 10. ''. 12. '.'
„ 13. Jahre ab

AssistenHärzte und OberalMstenzärzte
vom 1. bis 3. Fahre

„ 4. .. 6.
.. 7. Fahre ab

Leutnants Mr See u M Oberleutnants zur See
vom 1. bis 3. Fahre

4. „ 6. „ ^

'! 10. '.'. 12.
,. 13. Fahre ab

Gehalt

Mark

36 000

1500
1700
1900
»100
2 400

1700
2100
2 400

1500
1700
1900
2100
2 400

Hienstzulage

Mark

l 180 Mark nicht«
> pensionssähige
1 Zulage.

Wohnungs»
zeldzuschuß.
Tarifklasse.

-

IV

IV

IV



Feuerwerks-Leutnants und «Oberleutnants, Torpeder-Leutnants und »Ober»
leutnants

vom 1. bis 3. Jahre
.. 4. .. 6.
., 7. „ 9.
.. 10. Jahre ab

Marine-Ingenieure, Torpedo-Ingenieure
Marine-Oberingenieure, Torpe!do-Ö!beringenieure
hauptlcute der Marineinfanterie, Feusrwerkskapitänleutnants, Torpeder«

kapitanleutnants
Wm 1. bis 4. Jahre

„ 5. ,. 8. ..
„ 9. Jahre ab

Stabsärzte 40°/o der Gesamtzahl

20«/o ,.
9. Kapitanleutnants W«/« der Gesamtzahl

W«/u ,.
20«/« ,.

10. Marine-Stabsingenieure, Torpedo-Stabsingenieu're
11. Generalvberärzte, Kommandeure der See!bataill,one oder Stabsoffiziere in

entsprechenden Stellungen, Oberstabsärzte
12. Fregatten-Kapitäne, Korvetten-Kapitäne
13. Marine » Chefingenieure, Torpedo - Chiefingenieur, Marine - Oberstabsinge-

nieure, Tvrpedo--Oberstabsingen!i,eur
14. Inspekteur der Marineinfanterie, Generalärzte, Vorstände der Marine-

Vekleidungsämter ,aus der Marine'msanteirie im Nange eines Regi-
mentskommandeurs, Marine-Oberch,efingenieu're

Der Inspekteur der Marineinfanterie bezieht, wenn er nach
seinem Dienstalter in der Armee zum Generalmajor ernannt ist,
das Wehr der Gebührnifse eines solchen — Gehalt 10 260 Mark,
Dienstzulage »900 Mark. Wohnungsgeldzuschuß I des Tarifs —
über den Etat. Ist ihm nur der Nang eines Vngadekvmmandeurls
verliehen, so erhält er außer dem Gehalte seines Dienstgrads einen
VeMdungszuschuß von 288 Mark, eine Dienstzulage von 900 Mark
sowie das Mehr der sonstigen Gebührnisse eines Vrigadekomman-
deurs lüber den Etat.

15. Kapitäne Zur See

2 500
2 700
2 200
3100
4 200
5 200

3 400
4 600
5100
3 400
4 600
5100
3 400
4 600
5 100
6 800

6 552
6 552

7 302

8 772

8 772

360 Nlk. nichtftcnsionI-
fähige Zulage.

) 300 Mt. nichtpensions-
) fähige Zulage.

300 Mk. nichtpensionI«
fähige Zulage.

IV
IV
III

III

III

III

III
III

III

II

600 Mt. nichtpension»-
fähige Zulage.



Lfde. Nr.

Dienststellung.

16. Kontre-Admirale
Kvntre-Admirale als Chef des Marine-Kabinetts oder als De«

partementsdirekwr 4 500 Mark Vesoldungszuschuß (anstatt 900 Mar t
VienMulage). I n Stellen eines Stationschefs, des ,Chefs des
Marine-Kkbinetts oder eine!s Deplartementsdirektors erhalten sie
außerdem einen Vesoldungszuschuß von 294 Mark.

17. Generalstabsarzt der Marine
Sobald D m der Nang eines Vize-Admirals verliehen ist

18. Vize-Admirale ^
Zu lfd. Nr. 16 und 18. V<is zur anderweiten Regelung durch

den Etat darf einem Departementsdirekwr' im Neichs-MarineanUe
das Wehr der GebWrnifse eines Vize-Admirals unter Anrechnung
seiner Stelle auf den Etat der Kontre-Admirale, einem ''Abteilungs-
chef im Neichs-Marineamte sowie den Oberwerftdirektoren in Kiel
und Wilhelmshaven das Mehr der Oebührnisse eines Kvntre-Ad-
mirals nnter Anrechnung ihrer Stellen auf den Etat der Kapitäne
zur See über den Etat gewährt werden, hatten die vorbezeichneten
Stelleninhaber zur Zeit ihrer Ern,ennnng noch, nicht etatsmäßige
Vize-Abmir<tl- beziehungsweise Kontre-Admiralstellen inne, so treten
sie in den Bezug der Höheren Gebührnisse dieser Dienstgrade erst
ein, wenn ein dem Patente nach jüngerer Admiral in deren Genuß
gelangt ist.

19, Admirale
Bis zur anderweitigen Negelung durch, den Etat darf ein Ad-

miral in der SteMmg des Chefs des Warine-Kabinetts.das Mehr
der Gebührni.sse eines Admirals über den Etat erhalten unter An -
rechnung seiner Stelle auf den Etat der Vizo-Admirule.

Gehalt

Ma-k

10 260

10 260
13 554

13 554

!3 980

Dienstzulage

Mark

900 Mark Diensizulags

l 4 300 Mark Dicnst-
/ zulage.

4 5«X) Mark Dienstzulage
oder Nesoldungszuschuß.

18000 Mark Tienstzulage.

Wohnung««
geldzuschuß.
Tarifklasse.

I

I

I

I
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Beilage IV
zum Besoldungsgesetze..

Besoldungsordnung IV.
(Unteroffiziere.)

Dienststellung.
Gehalt

Löhnung

Mark

H,. Verwaltung des Neichsheers und des Neichs-Kolonialamts.

a. Unteroffiziere als Löhnungsempfänger.
1^ tzoboisten, tzornisten und Trompeter 187,20
2. Fähnriche 302.40
3. Unteroffiziere und Vataillonstambours mit weniger als 3VZ jäh-

riger Dienstzeit, 302,40
4. Sergeanten, Unteroffiziere usw. nach 5VZ ja!h>riger Dienstzeit 475,20
5. Vizefeldwebel, Vizewachtmeister, Sergeanten, Unteroffiziere usw.

nach 9 jähriger Dienstzeit 565,20
6. Feldwebel und Machtmeister 745,20
7. Unterarzte (in offenen Assistenzarztstellen), Untsrveterinäre (auch

in offenen Veterinärftellen) 745,20
M i t Wahrnehmung einer offenen Oberarzt- oder Asft-

stMzarztstelle beauftragte Unterarzte und mit Wahrneh.-
Nrung meiner offenen Oberveterinär- oder Veterinärstelle
beauftragte Unterveterinäre beziehen aus dem erfparten
Gehalt als einzige Gebührnis

als Selbstmieter 1700 Mark,
als Kasernenquartierinhaber 1355 „ .

d. Unteroffiziere als Gehaltsempfänger.
9. Feuerwerker

vom 1. bis 3. Jahre 1000
,. 4. Jahre ab 1100

10. Unterzahlmeister, ^Unterinspektoren, Zeugfeldwebel, Oberfeuerwe>r-
ker, FestungsbaufeldwAel, Luftschiff-Obersteuerleute, -Steuer-
leute und «Untersteuerleute, Luftfchlff-Obermaschinisten, - M a -
schinisten und -Untermaschinisten

vom 1. bis 3. Jahre 1300
>. 4. .. 6. .. 1550
.. 7. Fahre ab 1800

B e m e r k u n g e n .

Zu H.. Sämtliche Unteroffiziere haben Anspruch auf Unterkunst oder Servis.
Zu 1 bis 6. Erhalten melden der Löhnung uvch Naturalverpflegungsgebnhr-

nisse und Bekleidung.
Zu 1. tzalbinvalide tzvboisten usw. erhalten den Löhnungssatz für Unteroffiziere

von 302.40 Mark.
Zu 3. Unteroffiziere der 'Lauenbuirgischen Veteranenfektion erhalten 302,40 Mark,

als Sergeanten 475,20 Mark Löhnung.
Zu 6. 1 Feldwebel (Feldweibelleutnant) bei der württembergischen Schloßgarde-'

Kompagnie 360 Mark pensionsfähige Zulage.
Zu 7. Erhalten neben d"r Löhnung noch Naturalverpflegungsgeibührnisse nnd

126 Mark Kleibergeld.
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11. Schirrmeister
vom 1. bis 3. Jahre »

4.
?'

. 10.

. 13.
, 16.
. 19.
. .22.

.. 6.

., 9. ..

.. 12.

.. 15.

.. 18. .,

.. 21.
24.

25. Jahre ab
Schirrmeister als Panzsrturmwärter erhalten pensionsfähige Ge-

halts'znschu.sse:
nach iMhriger

.. 15 ,.
,. 18 ..
.. 21 ..

12. Obermnsikmeistjer und

Dienstzeit 100 Mark
200 ..
300 „
400 „ .

Musikmeister
vom 1. bis 3. Jahre

13. oberwallmeist
vv

» 4 ,
7. .

. 10. .

. 13. .

. 16. .
. 19., .

. 6.

. 9.

. 12.
15.

. 18.
. 21.

, 22. Jahre ab
er nnd ^Naülnreister ^
m 1. bis 3. Jahre

4.
7.

. 10.
, 13.
. 16.
, 19.
. 22.
. '25. ?

.. 6. ,.
>. 9.
.> 12.
,> 15.
., 18.
.. 2 1 . ..
.. 24.
Uhre ab

14. Kompagnieverwalter bei der Hauptkadettenanstalt und bei den
Voranstalten ,fowie bei dem Kömglich Sächsischen Kadetten«

vom 1. bis 3. Jahre
4.
7.

> 10.
. 13.
. 16.

., 6. „
" 9.
>. 12.
„ 15. ..
.. 18.
>ahre ab

^1200
1300
^1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

1050
1230
1410
1590
1770
1950
2130!
2250

1260
)1410
1530
-1660
1760
1860
1960
6060
2160

1600
.1700
1800
1900
2000
2100
2200

B e m e r k u n g e n .
Zu den Schirrmeistern gehören: < ,

die Feldwebel als Schirrmeister bei den Verkehrstruppen,
die Schirrmeister bei den Traindepvts,
die Zengsergeanten,
die Wallineister >,als Vorsteher der Vrieftaubenstationen und
die Schirrmeister bei den Pionierbataillonen.

Die bisher als „Zeugsergeanten" bezeichneten Schirrmeister er«
halten neben dem Gehalte Kleidergelder von je 48 Mark jährlich.

Zu 14. Den Kompagnieverwaltern bei der Hauptkadettenanstalt, die zur Zeit
noch nicht das bisherige Höchstgehalt von 2000 Mark beziehen, wird
das Vesvldungsdienstalter so weit zurückgerückt, dah sie Zu den nach den
bisherigen Festsetzungen sich ergebenden Zeitpunkten in das Gehalt von
2100 Mark einrücken. , . ,
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1.
2.

3.

5.

6.

9.
10.

11.

L. Verwaltung der Kaiserlichen Marine.
9.. Unteroffiziere alsiLöhlNungsemPfänger:

1. Der Marineinfanterie.
Unteroffiziere mit weniger als 5VZ jahriger Dienstzeit
Sergeanten.
Unteroffiziere nach 51/2 jähriger Dienstzeit
Vizefeldwebel,
Sergeanten nach 9 jähriger Dienstzeit
Feldwebel

2. Der MarineteNe >ufw. ausschließlich Marineinfanterie.
Maate

Abteilungstamjbjoure dürfen in die Obermaatenlöhnung
aufrücken, wenn Maate jüngeren Dienstalters desselben
Marineteils die Obermaatenlöhnung beziehen. Sie er-
halten diasi Mehr ihrer Löhnung gegen diejenige eines Maa-
ten über den Etat. i

Obermaate !
Dwisions» und Abteilungstamiboure, letztere nur,

w<enn sie Obermaate find, die in der dritten Anlage zum
Etatsgesetz, aufgeführten etatsmähigen Schreiber, die Hand-
werksmeister der Vekleidungsam.te>r fow'̂ e die Obersanitäts»
maate dürfen nach, 9 jWviger Drenftzeit in die Vigefeldwebel-»
gebühirnisse aufrücken.

Vizefelbwebel !
Unterarzte (in offenen AfsiftenMrztstellen)

M i t Wahrnehmung einer offenen Assistenzarztstelle
beauftragte Unterärzte beziehen aus dem ersparten Ge-
halt als einzige Gebührnis

als Selbstmieter 1700 Mark.
„ Kasernenquartierinhaber 1355 „ .

Fähnriche znr See
Feldwebel und ^Wachtmeister, etatsmäßige Sanitätsfeldwebel

b. Unteroffiziere, !als Gehlaltsempfänger.
Artilleriewarte

vom 1. bis 3. Jahre

7.
„ 10.
., .13.
.. 16.
., 19.
„ 22.

,. 6. „
., 9. ..
.. 12. .,
„ 15.
., 18. ..
., 21. .,

Jahre ab

349.20

522

612
792

383,20

792
792

835.20
900

1350
1450
1550
1650
1760
1850
1950
2000

B e m e r k u n g e n .
Zu a. Sämtliche Unteroffiziere haben Anspruch auf Unterkunft oder Servis.

Sie erhalten neben der Löhnung ,noch Naturalverpslegungsgebuhrnrsse,
am Lande gegen einen Abzug von 46,80 Mark. . ^ ^ .̂

Zu 1 bis 4. Die Unteroffiziere der Marineinfanterie erhalten frete Bekleidung.
Zu 1 bis 3. hvtboisten der Marineinfanterie dürfen keine höhere Löhnung als

diejenige der Unteroffiziere (349,20 Mark) erhalten.
Zu 5 bis 7 und 10. Einschließlich 108 Mark Kleidergeld.
Zu 8 Erhalten neben der Löhnung noch 126 Mark Kleidergeld.
I u 9. Einschließlich 360 Mark Kleidergeld. "
Zu d. Naturalverpflegungs- oder VeNeidungsgebührnisse sind nicht zuständig.

Vie unter lfd. Nr. 11. ,12 und 13 aufgeführten Unterofffiziere 'haben
Anspruch auf Unterkunft oder Serdis.
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Artilleriewarte als Panzerturmwärter erhalten pen-
sionsfähige GehaltsHuschüsse:
nach 12 jähriger Dienstzeit von 100 Mark,
nach 15iähriger Dienstzeit von 200 Mark,
nach >18 jähriger Dienstzeit von 300 Mark,
nach 21 jähriger Dienstzeit von 400 Mark.

12. Obermusikmeister und Musikmeister der Marineinfanterie
vom 1. bis 3. Jahre

4. ,. 6.
7. .. 9.

10. ,. 12.
13. .. 15.
16. .. 18.
19. .. 21.
22. Jahre ab

13. Obermusikmeister und Musikmeister der Matrosendivisionen und
der Matrosenartillerie-Äbteilungen

vom 1. bis 9. Jahre

1050
1230
1410
1590
1770
1950
213H
2250

Zu

1410
1590
1770
1950
H130
2250

3100
2298
2502
2700
2850
3000

B e m e r k u n g e n .
. Erhalten neben dem Gehalte den Wohnungsgeldzuschuß nach Tarif-
klasse IV.

14. Oberdeckoffizie
vo

. ,10.

. 13.
, 16.
. '19.
. 22.
re und
m 1.

4.
7.

. 10.

. 13.

. 16.

.. 12.

., 15.
„ 18.
.. 21.

Jahre ab "
Deckofsiziere

bis 3.
.. 6.
,. 9.
.. 12.
„ 15.

Jahre

Jahre

ab '
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1918. 11 J u l i

Forderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
' M . F. ( M . B l . S. 141). ,

Euerer (Tit.) übersende ich, unter Dezugnahme ans den Erlaß von: 27. M a i
1916 Abschrift eines vom Neichsbank-Direktorium an sämtliche im Deutschen
Reiche bestehenden Handels-, Handwerks-, .»Gewerbe- und La^ndwirtschaftska.mmern^
den Mund der Landwirte und >jdie Deutsche Lanwirtschastsgesellschaft gerichteten
Schreibens vom 12. Juni 1916, (Aul. a) betreffend Förderung des bargeld-
losen Zahlungsverkehrs, zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem Ersuchen, die
Bestrebungen des Neichsbank-Direktoriums bei den Verufsvertretungen dort-
seits nach Kräften Zu unterstützen.
A n die Herren Regierungspräsidenten und den Herren Polizeipräsidenten hier.

A n die Herren Oberpräsidenten.

(Anl. a)
Der Notenumlauf der Neichsbank hat bekanntlich'seit Kriegsausbruch infolge

des außerordentlich erhöhten Zahlungsmittelbedarfs eine gewaltige Steigerung
erfahren. Demzufolge ist, da die Zunahme des Barvorrats trotz' des unaus-
gesetzten Zuflusses von Gold naturgemäß nicht sin gleichem Maße erfolgen konnte,
eine erhebliche Verschlechterung des Deckungsverhältnisses der Noten durch den
Barvorrat eingetreten. Eine weitere Verschlechterung hintanzuhalten, liegt abek
nicht allein im Interesse der Neichsbank, sondern auch — vom wirtschaftlichen
wie vom politischen Standpunkte aus — im dringendsten Interesse des Neichs.
Es ^gewinnt daher die Frage der weiteren Ausgestaltung und Förderung des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs Zum Zwecke der Einschränkung des Barmittel»
Umlaufs eine immer größere Bedeutung, und zwar nicht nur für die jetzige
Kriegszeit, sondern vor allen 'Dingen auch, für die Zeit nach dem Kriege, da
ohne Zweifel die normale Bewertung unserer WWrung im Auslande um so
schneller wieder hergestellt werden wird, je rascher der Notenumlauf in normale
Grenzen zurückgeführt und somit das DeckungsverhMnis der Noten durch, öen
Barvorrat wieder günstig gestaltet wird. Für dieses Ziel haben sich erfreulicher-
weise Tagespresse und Fachzeitschriften in Zahlreichen belehlrenoen Artikeln mit
merklichem Erfolge eingefetzt. Eine besondere wirksame Unterstützung würden
die "Bestrebungen in dieser überaus bedeutsamen Fr^ge aber erfahren, wenn vor
allem auch die Interessenvertretungen der am Geldverkehr besonders stark be-
teiligten Berufsstände runter Hinweis auf die »dem einzelnen auch auf dem Gebiete
des ZählungsverSelhrs obliegenden vaterländischen Pflichten ständig und mit
Nachdruck ihren Einfluß auf die einzelnen Mitglieder ihrer Organisation in
der Nichtung der tunlichsten Einschränkung des Varzahlungsoerkehrs geltend
machen. !> >

Die Erreichung dieses Zieles würde im besonderen dadurch gefördert werden,
daß von allen denjenigen Mitgliedern, welche bereits Vankoiten unterhalten,
jede Möglichkeit, Zahlungsvorgänge auf dem bargeldlosen Nsberweisungswege
von Konto zu Konto zu erledigen, unbedingt ausgenutzt wird. Ves weitereu
hätten alle anderen, soweit sie Zahlungen in irgendwie nennenswertem Nm-
fange zu leisten oder zu empfangen IHWen, sich alsbald ein Konto (Neichsbankgira-,
Postscheck-, Bank oder Sparkassenkonto) errichten «zu lassen, sich seiner bei allen
Zahlungen — sei es durch AusschreibunH einer NebertragungZanweisung von
Konto zu Konto >oder auch durch Ausschreibung von Schecks — >zu bedienen und
durch Aussdruck a!uf Briefbogen, ^Rechnungen ustv. auch andere auf die Be-
nutzung dieses Kontos für Zahlungszwecke hinzuweisen.

Auf diese Weife würde die wünschenswerte Erweiterung des Kreises der
Kontoinhaber erreicht und damit zugleich die Grundlage für eine möglichst um-
fangreiche Anwendung des bargeldlosen Aebertragungsverfahrens geschaffen wer-
den. M i t der möglichst altgemeinen Einbürgerung dieses Verfahrens wird
aber ohne allen Zweifel eine >sehr erhebliche Ersparnis an Nmlaufsmitteln zu
erzielen sein, die in der a^ugeüblicklachjen Klriezgszeit besonders nottut, die aber
auch in den kommenden Friedenszei-ten > durch ihre erziehliche Wirkung in l̂ er
Nichtung der Verbesserung der deutschen Zahlungssitten und durch ihre günstige
Einwirkung auf die baldige Wiederherstellung des vollen Werkes unserer Va-
luta von unschätzbarem Nützen sein wird.

Angesichts der außerordentlichen Bedeutung des Gegenstandes dürfen wir
unter Beifügung eines Mr 'die erforderliche Aufklärungstätigkeit als Anhalt ge-
eigneten, die Vorteile des Bankkontos für den einzelnen in anschaulicher 'Weise
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schildernden Merkblattes die dringende Bitte aussprechen, durch rege WerbetätigM
feit im Sinne der vorstehenden Ausfülhrungen auf die einzelnen, Ihrem M i r «
kungskreise zugehörigen Interessenten einwiirien zu wollen.

Auf Wunsch steht eine beliebige AnzaW von Abdrücken des Merkblattes
znr Verfügung; gegebenenfalls bitten wir, sie unter Benutzung des anliegenden
Vordrucks bis zum 1. J u l i anfordern zu wollen.

Berlin, den 12. Jun i 1916.
'Reichsbankdirektorium.

A n samtliche Handelskammern und kaufmännischen Korporationen, sämtliche
Handwerks« und Gewerbekammern, sämtliche Landwirtschaftskammern, den Bund
der Landwirte in Berlin, die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft in Berlin.

Merkblatt sür äen 5check- unä
Wozu dient ein Scheck« oder Neberweifungskonto?

Es dient zur Ersparung von Bargeld und ermöglicht seinen Inhaber, itrotz«
dem jederzeit Zahlungen aus seinem Guthiaben zu leisten.

Wer kann sich ein Scheck« oder Neberweisungskonto anlegen?
Jeder, der irgendwie mit Geld /zu wirtschaften hat, der Kaufmann, der jGe«

werbetreibende, der Landwirt, der Beamte, der Handwerker, der Privatmann.
Wo kann ich^mir^ein Scheck.« ober Neberweisungslonto anlegen?

Bei einer Bank, Sparlasse, Kreditgenossenschaft und bei der Post.
Warum empfiehlt'es sich, sich! ein lScheck̂  joider Ncherweisungskonto anzulegen?

1) Weil das Geld vor Diebstahl und Feuersgefahr geschützt ist.
2) Weil man jederzeit ohne große M W e und Zeitverlust über sein Gut«

haben verfügen kann.
3) Weil man!in der Vegel noch, Zinsen für das sonst nutzlos zuhause liegende

Geld erhalten kann. !
4) Wei l sich jede Zahlung, die durch Scheck oder Neberweisung geleistet

ist, noch nach vielen Fahren diurch Einsicht in die Bücher .der das
Konto führenden Anstalt nachweisen läßt und Nechtsnachteile. wie sie
häufig durch das Verlorengehen ^von Quittungen entstehen, vermie-
den werden. s

5) Weil man bei entsprechender Benutzung des Kontos zur Verminoe«
rung des Barmittelumlaufs beiträgt und so dem vaterländischen I n »
teresse dient.

Wie lege ich mir ein Scheck« oder Neberweisungslonto an?
Ich, zahle meine baren Einnahmen bei, einer Bank, Sparkasse, Kredit"

Genossenschaft oder der Post ein <und weise jeden, der an mich, Zahlungen
zu leisten hat, an, das Geld nicht lan mich!, sondern an meine Vankverbin^
düng abzuführen. Die Post Würde auf Grund eines einmaligen Antrags
sämtliche eingehenden /Pvstansweisungen ohlne weiteres auf das Konto des
Empfängers überweisen.
Wie verfüge ich über meine Guthaben auf Scheck« oder Neberweisungskonto?

!1) Ich beauftrage die Sparkasse oder Bank, aus meinem Guthaben an
meinen Gläubiger einen bestimmten Betrag zu überweisen, oder

2) ich, schreibe ejinen Scheich aus und übergebe diesen anstatt des ,bareni
Gelbes meinem Gläubiger (z. V . dem Kaufmann für gelieferten Kunst»
bünger, dem Maschinenfabrikanten für Maschinen).

3) Ich hebe im Falle eigenen Geldbedarfs Bargeld in den von mir
gewünschten Sorten Mittels Schecks oder Quittung ab.

Wie kann ich mich davor schützen, daß ein durch Brief nach außerhalb ge»
sandter Scheck bei Verlust des Briefes in unrechte tzände kommt, die damit

Mißbrauch treiben könnten?
Indem ich auf die Vorderseite des Schecks den Vermerk „Nur zur. Ver-

rechnung" schreibe. Ein solcher Scheck darf von der das Konto iführenden
Bank an den Aeberbringer nicht bar ausgezahlt, fondern muß durch Ver-
rechnung — in der Negel »durch Gutschrift auf dem Konto .des Scheckin-
habers — beglichen werden. Auf diese Weise ist jederzeit der letzte Scheck«
inhaber festzustellen. >
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Beispiele aus dem geschäftlichen Verkehr eines Landwirts
unter Anwendung des Tcheckverkehrs.

Der Landwirt Gottlieb Schulze hat ein Scheckkonto bei der Deutschen«
Bank.

1. Beispiel.
Es ist Lohntag. Schlulze hlat »30 Landarbeiter zu entlohnen, die ,ihren

Lohn in bestimmten Geldsorten wünschen. Er selbst muß bis zum Mbend
im 'Betriebe Mizg !sein, kann baher nicht persönlich zur Bank <>geHen. fGr
beauftragt seinen Knecht, das Geld zu erheiben. Der Scheck» den er diesen^
mitgibt, lautet folgendermaßen:

Mk. 600.50
Die 'Deutsche Bank, Berlin, wolle zahlen gegen diesen Scheck! die Summe von

Sechshundert Mk. 50 Pfg.
an mich - oder
Ueberbringer. ^ Unterschrift.

Eichwalde, den 1. Juni 1916. Gottlieb Schulze.
2. Beispiel.

Schulze hat bei der Akt.-Oes. h. F. Eckert, Fabrik für landwirtschaftliche
Maschinen in Berlin, eine Sämaschine für Mk. 2500.— gekauft. Die Gesell-
schaft hat Konto bei der NeichMaUk und bei der Nationalbank für Deutschland
in Berlin. ^
a) Schulze schickt der GeselHchaft in einfach^ frankiertem Briefe folgenden Scheck:

! M l . 2500,— «
Die Deutsche Bank, Berlin, wolle zahlen gegen diesen Scheck die Summeen

von Zweitaufendfünfhundert Mk. — Pfg. «°I,
an AA.-Ges. h. F. Eckert. Berlin 3L
oder Ueb erbringen. - ^

Eichwalde, den ^1. Juni. 1916. GvtMeb Schulze. N
' ' (Unterschrift)

b) Schulze schreibt an die Deutsche Bank folgenden Brief:
An die

Deutsche Bank Berlin.
Ich erfnche Sie ergebenst, an die Akt.-Ges. tz. F. Eckert, Berlin,

zu Lasten meines Scheckkvntos
Mk. 2500,—

durch Neichsbank->Girokonto zu überweifen.
Eichwalde, den '1. Juni 1916. > Oottlieb Schulze.

^ oder
(?) A n die

Deutsche Bank Berlin.
Ich ersuche Sie ergebenst, der NationaNank für Deutschland,

Berlin, sür «Rechnung der Akt.«Oes. tz. A Eckert, Berlin,
Mk. 2500.— (ZweitausenMnfhundert Mk.)

zu Lasten meines ScheckVontos zu vergüten. >
Eichwalbe. den '1. Juni 1916. ' Gottlieb Schulze.

1916. 11 . J u l i . <

I«traf4sehung de« FrachtnrtundensietnpelgesetzeK vs,n 17. J u n i l91«.
Allerhöchste Verordnung. (N. G. B l . S. 739).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preu«
ßen etc. verordnen auf Grund des Artikel IV des Frachturkundensteinpel«,
gesetzes vom 17. Jun i 1916 im Namen des «Reichs mit 'Zustimmung beH
Bundesrats, was folgt:

Das Frachturkundenstemftelgesetz vom 17. Juni 1916 tritt mit dem
1. August 1916 in Kraft.

Nrkundlich ,Anter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruÄ-
tem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 11. Ju l i 1916.
(Siegel) MilHellm.
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Vlenderung der Postordnung v«m 20. März lUtttt.
N . K. (N. G. V l . S. 740).

Auf Gjrund des H 50 .des Gesetzes über das 'PostWesen vom 28. Oktober 1571
(Neichs-Gesetzbl. S. 347) und des Gesetzes, betreffend eine mit den Post« und
Telegraphengebühren Zu erhebende außerordentliche Neichsabgabe, vom 21. Juni
1916 (Aeichs-Gesetzbl. S . 577) wttd die Postordnung vom 20. März 19001-)
wie folgt ergänzt und» geändert.

1. I m H 16 „Verschluß der gewöhnlichen und einzuschreibenden Pakete
sowie der Sendungen mit Wertangabe" erhält die Aeberschrift den
Zusatz:

Kennzeichnung der von der Neichsabgabe (Gesetz vom 21. Juni
1916) befreiten Pakete.

Am Schlüsse des Abls. I ist einzuschalten:
Von der Neichsabgabe (Gesetz vom 21. Juni 1916) befreite Pakete,
enthaltend Zeitungen oder Zeitschriften, dürfen nicht durch Lacksiegel,
Siegelmarken oder Prägedruck verschlossen sein. Sie müssen über der
Aufschrift einen weißen Zettel mit der groß bedruckten Bezeichnung
„Zeitungen, Zeitschriften" tragen. Der gleiche Vermerk mnß auf der
Paketkarte angebracht sein. Die Postanstalten sind berechtigt, die Oeff»
nung der so gekennzeichneten Pakete zur Prüfung des Inhalts an
Amtsstelle zu verlangen oder selbst vorzunehmen.

2. I m H 18 „Postaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen und Zur
Einholung von Wechselakzepten" ist im letzten Satze des Abs. X I I statt
„400"'zu setzen: ' '

800 . '
3. I m K i37 „Gebühren für Briefe im Orts« und Nachbarortsverkehr"

ist im Abs. I statt „ im Nichtfrunkierungsfalle. . . . . 10" zu fetzen:
im Nichtfrankierungs falle das Doppelte.

4. I n demselben Z (37) erhalt oer Abs. i v folgenden Wortlaut:
IV Für unzureichend frankierte Briefe wird dem Empfänger das

Doppelte des Fehlbetrags angesetzt, nötigenfalls unter Abrundung auf
eine durch 5 teilbare Pfennigsumme aufwärts.

5. I m K 39 „An wen die Bestellung geschehen muß" ist im 1. Satze des
Abs. VI I beidemal statt „400" zu setzen:

800 .
6. I m ß 45 „Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Bestimmungs-

orte" ist im letzten Satze des Abs. II das Wort „Porto" zu streichen.
I n demselben ß (45) ist im Abs. IV statt „des Portos" zu setzen:

der Gebühr
7. I m ß 48 „Nachlieferung von Zeitungen" ist im 1. Satze statt „ist"

zu fetzen:
sind

die Worte „das Proto von" sind zu streichen.
I m 2. S t̂ze ist statt „Das gleiche Porto" zu setzen:

Derselbe Betrag .
8. I m K 49 „Verkauf von Postwertzeichen" ist im Abs. I als 2. Satz

einzuschalten: Postwertzeichen, Heren Nennwert auf Bruchpfennige lautet,
werden in Mengen durch 2 teilbar, sei es desselben Nennwerts oder
verschiedener Nennwerte, auf ausdrückliches Verlangen jedoch auch ein-
zeln unter Abrundung des Nennwerts auf volle Pfennige auswärts
abgegeben.

Aebergangsvorschrift
Bei Briefen im Orts» und Nachbarortsverlehre, die nach den bisherigen

Vorschriften frankiert sind, wird in den Monaten August und September 1916
nur der Betrag von 3 Pfennig nachechoben. Dasselbe gilt für Postkarten, Hie
nach den bisherigen Vorschriften frankiert sind.

Vorstehende Äenderungen treten am 1. August 1916 in Kraft.

-f-) Verwaltungs'vorschriften Band I I I Seite 696.
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Aenderung der Telegraphenordnung vsm 16. J u n i 1904.
N. K. (N. G. V l . S. 741). l

Die Telegraphenordnung vom 16. Juni 19W") wird wie folgt geändert.
1. I m H 7 fällt der Abs. V (Abrundung der Telegrammgebühr auf einen

durch 5 teilbaren Pfennigbetrag) weg.
2. I m MO „Telegramme mit Vergleichung" ist als letzter Absatz ein-

zuschalten:
I I I Bei der Berechnung der Gebühren sich ergebende Bruchpfennige

sind auf volle Pfennige aufwärts abzurunden.
3. Zwischen § 15 und 16 ist als neuer Paragraph einzuschalten:

Pressetelegramme
H 15 a

Von der Neichsabgabe (Gesetz vom 21. Juni 1916, «Reichs-Gesetzvl.
S. 577) befreite Pressetelegramwe (d. s. an Zeitungen, Zeitschriften,
»oder Nachrichtenbureaus 'gerichtete Telegramme in offener Sprache,
deren Inhalt aus politischen, Handels- oder anderen Nachrichten von
allgemeiner Bedeutung besteht, die zur Veröffentlichung in den Zei-
tungen und Zeitschriften destimmt sind) müssen vom Absender im
Eingang durch das gebührenfreie Mor t „Presse" gekennzeichnet sein.

Vorstehende Aenderungen treten am 1. August 1916 in Kraft.

1916. 12. J u l i .

Anbau vou Maps auf Gichenschälwaldschliigen.
M . L. D. F. ( M . V l . L. 'D. F. S. 188).

A n sämtliche Königlichen Negierungen, mit Ausnahme von Königsberg, Allen«?
stein, Guntbinnen, Schleswig, Aurich, Münster und Sigmaringen — un-
mittelbar.

^ Abschrift.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts.

L. 934. Berlin, den 29. .Juni 191s.
Betrifft: Anbau von Naps auf Eichenschäl-

waldschlägen.
Der bestehende Mangel an Fetten und Oel«n macht es erforderlich, »alle

für eine nachhaltige Behebung desselben sich eignende Quellen so vollkommen
als möglich zu erschließen. . >

Neben einer allgemeinen Vermehrung des Anbaues von Oelpflanzen er-
öffnet sich im Bereiche der Forstwirtschaft die Möglichkeit, durch eine ausgiebige
Heranziehung der diesjährigen Eichenschälwaldschlage zum Anbau von Naps
(Winterraps, Kohlraps, KoHlsaat) zur Steigerung der Oelproduktion wesentlich
beizutragen.

Auf Grund der in den Königlich Bayrischen StaatsfoMen der Pfalz in
den beiden letzten Fahren bereits gemachten günstigen Erfahrungen ist eine als-
baldige Inangriffnahme größerem Anbauflächen auf allen geeigneten Böden
des Eichenschälwaldbetriebs nach Maßgabe der verfügbaren Vorräte an Saat-
gut in Aussicht genommen.

Wie mir vorliegenden Outachten sprechen sich über die Durchführbarkeit
des Anbaues und den zu erwartenden Ernteerfvlg sowohl vom forsttechnischen
als auch vom landwirtschaftlichen Standpunkt gleichermaßen günstig aus.

Von der in der Neichsstatistik vom Jahre 1900 auf ÄW 537,2 da ermittelten
Gesamtfläche des deutschen Eichenschälwalds stehen Hieute nach Abzug der Rm-
wandlungsbestände und sonstiger für den Schälbetrieb minder in Frage kom«
mender Niederwaldflächen noch annähernd 250 000 na zur Verfügung.

Von dieser Fläche entfallen auf:
Krön- und Staatsforsten annähernd 10 000 Iia
Gemeindeforsten „ 90 000 „
Stiftungsforsten „ 3 000 „
Oenvssenschaftsforsten „ 32 000 .,
Privatfvrsten „ 115 000 .,

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1904 Seite 361.
38
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An der Gesamtfläche sind beteiligt:
Preußen mit etwa 70
Bayern „ „ 10
Baden „ >. 5
Hessen .. .. 5
Oldenburg ,, „ 2
Elsaß-Lothringen „ „ 2
die übrigen deutschen Staaten, insbesondere Württemberg

und Dachsen, mit zusammen 6 „
Bei einem mittleren Nmtrieb von 16 bis 17 Jahren, würde unter normalen

Verhältnissen die jährliche ISchlagfläche rund 15 000 da betragen. Infolge
des durch die Kriegslage gesteigerten Bedarfs an Gerbstoffen kann jedoch mit
dem Einschlag einer gegenwärtig 2- bis 3mal so großen Fläche ^ etwa 35 000 da
gerechnet werden.

Da in den tzauptverbreitungsgMeten des Eichenschälwalds großenteils auch
die klimatischen Bedingungen für das Gedeihen deK 'Napfes gegeben «sind,
so darf noch Abzug aller nach Lage und Boden oder aus sonstigen Gründen
minder geeigneten Flächen auf eine anbaufähige Fläche von immerhin be-
achtenswerter IGröhe gerechnet werdein.

Für den demnächst auszuführenden Anbau und die künftige Sicherste!"
lung der Ernte werden die nachstehenden Gesichtspunkte zu beachten sein:

1. Die klimatischen Vorbedingungen sind als gegeben zu erachten, wenn
der Boden einen gut entwickelten Eichenschälbestand getragen hat. Hierher
wird in erster Linie die Mehrzahl der West« und süddeutschen Schälwaldgebiete
mit einer mittleren Jahrestemperatur von 8—10" Celsius und sonnenseitigen,
Lagen bis zu WO m höhe zu «rechnen sein.

Aber auch noch in Mittel« und Ostdeutschland, z. B. Hannover, Sachsen,
Schlesien, werden noch vielfach sich eignende Standorte in milderen Lagen
vertreten sein. > ^

2. hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit beansprucht der "Raps einen lok-
keren, Hinreichend frischen, mit Humus gemischten, min^ralkräftigen Bodenu
Nach dem in den tzauptverbreitungsgebieten des Eichenschälwaldes vornehm-
lich vertretenen Grundgestein (Tonschiefer, Grauwacke, Kohlenfandstein, Not-
liegendes, Buntsandstein, Kalk, Porphyr u. !a.) ist ein hinreichender Mineral-
gehalt zumeist vorhanden. Der Verwitterungsboden selbst befindet sich, so-
fern nnr der Vor'bestand hinreichend bestockt war, in der Negel in günstiger
Verfassung, ist reich ian lSOcksboff 'und neigt in den auf den Abtrieb fol-
genden ersten Monaten noch wenig zu Nnkvantwuchs. Eine mehr oder min-
der reichliche, lose Steinbemengung ist dem Gedeihen des Napfes nicht hin-
derlich.

3. Die Kultur des Napfes ist auf allen Böden dieser Art verhältnismäßig
leicht und sicher ausführbar. Eine Düngung ist nicht erforderlich.

I n den meisten Fällen genügt eine Auflockerung des Bodens mit eisernen
Nechen, unter schwierigeren Verhältnissen unter Zuhilfenahme eines dreizinkigen
Karstes. Der Auflockerung mutz die Einsaat, welche am besten b-reitwürfig
mit 8-—10 kß° !ctuf 1 Iia ausgeführt wird, unmittelbar folgen. Der Samen
wird alsdann mit eisernen Nechen leicht eingekratzt.

4. Die Kosten des Anbaus find im Vergleich mit dem feldmäßigen Anbau
sehr geringe. Der Bedarf an Arbeitskräften ist daher ebenfalls nicht erheblich.
Frauen- und Kinderarbeit mit Unterstützung durch einige wenige männliche
Arbeitskräfte dürfte ausreichend sein.

Bodenarbeit, Aussaat nnd Bedecken des Samens können im Mit te l aus
20 Mk., der Wert des Saatguts auf 5 Mk. für ihn, die Gesamtesten dsr
Bestellung somit auf 25 Mk. für ihn geschätzt werden.

5. Der Ernteertrag kann bei mäßiger Schätzung auf immerhin 25 Zent-
ner Körner, W Zentner 'Stroh und 8 Zentner Schoten veranschlagt werden.
Nnter günstigen Verhältnissen werden 'E'rnten bis Zum IV2 fachen Betrage
der genannten Sätze zu erwarten sein.

6. Für den Erntevollzug ist die richtige Bemessung der im allgemeinen
»auf Ende Jun i bis Anfang Ju l i fallenden Erntezeit' von wesentlicher >Be-
deutung. .Der «Säumen darf nicht zu reif fein, da sonst beim Schnitt Ver-
luste eintreten.

7. Was die dem Napsbau drohenden Schäden (ungünstige Winter, Erd-
flöhe Glanzkäfer, Pilzerkrankungen) anbetriffft, so sind diese bei dem Anbau
auf Schälwaldschlägen nicht größer als auch bei feldmäßigem Anbau.

Was !den Schaden durch Wi ld anbelangt, so wird diesem durch iver-
stärkten Abschuß und Abwehrmaßnahmen (Verlappen, Verwittern) rechtzeitig
entgegenzutreten sein.
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8. I n forstwirtschaftlicher Beziehung ist der Aapsanbau als einmaligs
Nutzung auf frischen Schälschlägen unbedenklich.

F ü r die Organisation der Nutzung werden verschiedene Wege, je nach
dem Besitzstand und den besonderen wirtschaftlichen Verhältnissen, einzuschla-
gen sein.

S ie bei verhältnismäßig geringen Anbaukosten zu erwartenden günstigen
Ernteerträgnisse lassen die Nebsrnahme des Anbaues durch den Waldbesitzer
selbst a ls i n erster Linie geeignet erscheinen.

I n den K r ö n - und Staatsforsten, ebenso i n allen der Staatsaufsicht u n -
terstellten Gemeinde» und Genossenschaftsforsten, sowie in den Stiftungsforsten
dürften wesentliche Schwierigkeiten diesem Verfahren nicht entgegenstehen.

Auch für den Privatforstbesitz dürfte i n den günstigen Aussichten, welche
der Napsanbau a ls lohnende Zwischennutzung an sich schon eröffnet, ein M n -
reichender Anre iz gegeben sein, wenn gleichzeitig fü r eine sachgemäße A u f -
klärung, namentlich auch im forstlichen Meinbesitz, durch alle beteiligten V e -
Horden (Erlaß von Bekanntmachungen, Belehrungsartikel i n den i n den länd-
lichen «Bezirken verbreiteten Zeitungen, Vorträge in den landwirtschaftlichen
Vereinen, M i t w i r k u n g der Lokalforstlbeamten durch mündliche Werbearbeit u .
a. m.) iSorge getragen wird.

I n f o weit 'sich i n dem Besitzstand der ^Gemeinden, Genossenschaften, St i f tungen
und hesonders den Pr ivaten Schwierigkeiten ergeben sollten, w i rd zu erwägen
sein, inwieweit die Besitzer dazu , bestimmt werden können, ihre diesjährigen
Schalschläge gegen Gewährung eines angemessenen »Pachtzinses dem Staate
behufs einmaliger Nutzung zu Napsan!dau zur Verfügung zu stellen. W e i -
terhin wäre auch, die kostenfreie ^Lieferung des Saatgutes an Pr iva te i n
Betracht zu ziehen, wenn diese Zur Aussaat sich verpflichten und bereit er-
klären, bah bei entsprechendem Aussal l der Ernte die vorgelegten Kosten des
Saatguts erstattet werden.

W a s endlich die künftige E inbr ingung der Ernte anbetrifft, so wird bn
sonders sür die K rön - und »Staatsforsten, erforderlichenfalls auch für die Ge-
meinde- und Genossenschaftssorsten, sowie auf den i m Privatbesitz vom Staat
i n Pachtung genommenen Schlägen, der flächenweife Perkauf auf dem tzalm
zur jSelbstgewinnung durch den Käufer M empfehlen sein. Es bietet dieses
Verfahren, wenn der V e M u f der zöose rechtzeitig vor Beginn der Samen-
reife erfolgt, den Vor te i l , daß die E inbr ingung der Ernte iM richtigen Zei t -
punkt bei günstiger Wi t te rung gesichert w i rd .

Neber die Zulei tung der nächstjährigen .Samenernte an die Oelmühlen,
die weitere Verwendung des gewonnenen Oels und der Oelkuchen wird der
Erlaß besondere Bestimmungen vorbehalten.

I n Vertretung:
gez. v. Braun.

A n «sämtliche Bundesregierungen (für Prsuhen an das Königliche Ministerium
für «Landwirtschaft, Domänen und Forsten) und an den Herrn Statthalter
in Straßburg i. E.

Abschrift erhält die Königliche Regierung >mit dem Auftrage, die erfor-
derlichen Erhebungen ^und sodann bie Durchführung d»es Anbaus für die Staats-
forstreviere sofort in die Wege zu leiten.

1. I n oberförstereiweise geordneten Nachweisungen zusammenzustellen:
1. welche Schälwaldfläche im Sommer 1916 überhaupt zum Abtrieb

gelangt - ist,
2. welche Fläche hiervon nach Klima, Lage und Boden sich zum A n -

bau lvon Winterraps eignet.
Neben den für den Anbau von Naps an sich geeigneten Flächen

sind in besonderer Spalte die Flächen auszuwerfen, deren Anbau
durch die Forstverwaltung ausführbar erscheint.

Die Oründe, die den Anbau auf an sich geeigneten Flachen un-
möglich erscheinen lassen, sind in einer Spalte „Bemerkungen" kurz
anzugeben.

Nie »Vorlage der Nachweisungen erwarte ich ,bis Zum 20. d. M . !
2. Die rechtzeitige Bestellung der Flächen, die mit den verfügbaren

Beamten und Arbeitern in Vetrieib genommen werden können, ish
mit allen Mitteln — aber ohne Beeinträchtigung der in erster Linie
wichtigen Erntearbeiten und gegebenen Falles mit ßilfe Zon Kriegs»
gefangenen —̂ anzustreben.

Liegen i n der Nähe von Staatsforstrev-isiren oder Königlichen Domänen
geeignete Eichenschälwaldschläge von Gemeinden, Genossenschaften, Stiftungen
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oder Privaten, deren Besitzen die Bestellung mit Naps nicht selbst ausführen
wollen oder können, so ist die AnPachtung der Flächen zwecks Nutzung auf
Naps burch die Fvrstverwaltung in Erwägung zu nehmen und gegebenen̂
Falles durchzuführen oder dem in Frage kommenden Domänenpachter zu
empfehlen.

Wegen Einbringen und Verwerten der demnächstigen Ernte ergeht sei-
nerzeit besondere Verfügung.

191« 12. J u l i .

Aufstellung der Nrlifte für die Schöffen und Geschworene«.
M . I . ( M . V l . S. 124).

Wenn der Vorsteher einer jeden Gemeinde durch § 36 des Oerichts'ver-
fassungsgesetzes (Neichs-<Oesetzbl. 1898 S. 371) angewiesen wird, die Urliste
für die Schöffen und Geschworenen alljährlich „aufzustellen", so wird damit
nicht ^unbedingt gefordert, daß die Liste alljährlich neu geschrieben werde. V ie l -
mehr erachte ich es im Einverständnis mit dem Herrn Iustizmimster für aus-
reichend, wenn die Liste derart hergestellt wird, daß in der Nrliste des Vor-
jahres hie verstorbenen, verzogenen oder sonst weggefallenen Personen ge-
strichen, hie hinzugekommenen aber nachgetragen worden. Voraussetzung ist
jedoch hierbei, daß die Nebersichtlichkeit nnd die Zuverlässigkeit der Liste nicht
wesentlich beeinträchtigt werden. I n Städten mit stark wechselnder Bevölkerung
wird das bezeichnete einfache Verfahren, sofern es hier überhaupt am Platze
ist, nicht für längere Zeit als für 2 bis 3 I a l M in Frage ^kommen. Darüber,
lob hie hergestellte Liste die nötige Aebersichtlichkeit und Zuverlässigkeit auf-
weist, hat im Einzelfalle der Amtsrichter als Vorsitzender des Ausschusses
zu befinden (§8 39. 40 a. a. O.).
A n alle Herren ^Regierungspräsidenten sowie an den tzerrn öberpräsidenten

von Berlin in Potsdam.

1916 12. J u l i .

Abänderung der Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Kanzlei-
und Nnterbeamtenstellen mit MiNtaranwärtern nud Inhaber« des

Anstellnugbscheins.

M . G. U. (Z. V l . U. S. W7).

Die Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Kanzlei- und» Nnterbe-,
amtenstellen init Militäranwärtern nnd Inhabern des Anstellungsscheins vom
20. Auni 1907 sind durch Beschluß des Bundesrats vom 4. M a i 1916 (ab-
gedruckt im Zentralblatt für das Deutsche Neich S. 115/6), wie folgt, abge»
ändert worden:

I. Bei den Neichs- und Staatsbehörden!.
(Zentralblatt von 1907 S. 317 ff.)

1. tz 17 erhält folgenden Zusatz:
Während eines Krieges müssen jedoch die Stellen so lange offen ge-

lassen werden, bis> sie mit geeigneten Militäranwärtern usw. besetzt werden
können. Ausgenommen sind solche Stellen, die für die Neberführung von
Beamten zur Vermeidung ihrer Pensionierung nach § 10 Nr. 3 in Anspruch
genommen werden müssen. Sonstige Ausnahmen unterliegen der Genehmigung
des Vessortchefs oder der zuständigen obersten Verwaltungsbehörde. Sie müs- '
fen, soweit es sich, u/m Stellen des mittleren Dienstes oder von Militäran-^
Wärtern lusw. erfahirungsgejmäß in ausreichendem Maße begehrte Stellen des
Anterbeamtendienstes handelt, durch die unabweisbare dienstliche Notwendigkeit
bedingt ,sein. Für jeden Ausnahmefall ist nach Beendigung des Feldzugs
soweit und sobald als möglich ein Ausgleich vorzunehmen.

Nach Aeberführung des Heeres in den Frtedenszustand sind alle offen
gehaltenen lund die vorübergehend besetzten Stellen nochmals nach K§ 16 und
17 Abs. 1 zu behandeln.

Der Reichskanzler bestimmt, wann mit der Stellenausschreibung begonnen
werden darf. '

Erläuterung zu ß 17.
Der /vorgeschriebene Ausgleich ist erforderlichenfalls für jede seit 1. Au«

gust 131^ erfolgte Stellenbesetznng vorzunehmen.
2. ß 19 erhalt folgenden neuen Absatz:
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(5) Militäranwärter, die beim Ausbruch eines Krieges auf Probe angestellt
oder in der Ableistung des Prob ebenstes begriffen sind un!d infolge der M o -
bilmachuug Zur Truppe zurücktreten müssen, ohne endgültig in den Ziv i l -
dienst übernommen M sein, /haben spätestens nach der Neberführung des
Heeres lin den FriedensZustand Anspruch darauf, in dieselbe ober eine ent-
sprechende Stelle einberufen Zu werden.

I I . Bei den Kommunalbehörden nsw.
(Zentralblatt S. 345 ff.)

1. § 12 Abs. 3 erhält folgenden Zusatz:
Während «eines Krieges müssen jedoch die Stellen so lange offen ge-

lassen werden, bis! sie mit geeigneten MilitäranwärtM'n usw. besetzt werden
können. Ausgenommen sind solche Stellen, die für die Neberführung von
Beamten Zur Vermeidung ihrer Pensionierung nach tz 8 Nr. 5 in Anspruch
genommen werden müssen. Sonstige Ausnahmen unterliegen der Genehmigung
der im H 18 Abs. 2 und 3 genannten Aufsichtsbehörden. Sie müs-
sen, soweit es sich um Stellen dss mittleren Dienstes! oder von Mi l i täran-
wärteru usw. erfahrungsgemäß in ^ausreichendem Maße begehrte Stellen des
Nnterbeamtendienstes handelt, durch die unabweisbare dienstliche Notwendigkeit
bedingt sein. Für jeden, Ausnahmefall ist nach Beendigung des FeldZugs
soweit und sobald als möglich ein Ausgleich vorZunehmen.

Nach >Neberführung des tzeeres in den FriedensZustand sind alle offen
gehaltenen und die vorübergehend besetzten Stellen nochmals nach ß 12 Abs. 1
und Z Zu behandeln. Der Reichskanzler bestimmt, wann mit der Ausschreibung
begonnen werden darf.

Erläuterung Zu tz 12.
Der vorgeschriebene Ausgleich ist erforderlichenfalls für jede seit 1. A u -

gust ,1914 erfolgte Stellenbesetzung vorZunehmen.
2. K 15 Abs. 3 erhält folgenden Zusatz:

Militäranwarter, die beim Ausbruch eines Krieges auf Probe augestellt
oder i.n der Ableitung des Probedie^nstes begriffen sind und infolge der M o -
bilmachung Zur Truppe zurücktreten müssen, ohne endgültig in den Zivi l -
dienst übernommen ẑtu sein, Halben /spätestens nach der Neberfühirung des
Heeres 6n den FriedensFustand Anspruch darauf, in dieselbe oder eine ent-
sprechende Stelle einberufen M werden.
A n idie Nachgeordneten Behörden.

1916. 12. J u l i .

Ausführung der Verordnung über den Verkehr mi t Verbrauchszncker
vom 10. A p t i l 1916.

Kriegsernährungsamt. (N. G. B l . S. 743).

Aluf Grund des § 10 Abs. 1 der Verordnung über den Verkehr mit
Verbrauchszucker vom 10. A f tM 1916 und des tz 1 der Bekanntmachung über
die Errichtung eines Kriegsernahrungsamts vom 22. M a i 1916 wird fol-
gendes bestimmt:

O 1
Fn gewerblichen Betrieben darf Zucker bis auf weiteres nicht mehr ver-

wendet werden Zur Herstellung von
1. Pralinen,
2. Christbaum- und Ostersachen,
3. Fruchtpasten,
4. Geleefrüchten,
5. überzuckerten Wandeln und Nußkernen,
6. SchaumZuckerwaren und
7. türkischem tzonig.

s 2
Die MeichsZnckerstelle kann beim Vorliegen eines besonderen Bedarfs Aus-

nahmen gestatten.

Zuwiderhandlungen werden nach K 19 der Verordnung über den Verkehr
mit WerbrauchsZucker vom 10. Apivil 1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 261) mit Ge-
fängnis bis Zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis Zu fünfzehntausend Mark
bestraft.

O 4
Diese Bestimmunge-;, treten mit dem 21. Fu l i 1916 in Kraft.
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1916. 13. J u l i .

«sgelung des Verkehrs mit Web., Wirk- und Strickwaren
für >ie bürgerliche Vevölkernng.

N. K. (N. G. V l . S. 693).

Auf Gimnd des § 19 der Bekanntmachung über die Negelung des Ver-
kehrs mit Web«, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung
vom 10. Juni 1916") bringe ich folgendes Zur öffentlichen Kenntnis:

- I
Der § 8 der Bekanntmachung über die Aegelung des Verkehrs mit Wob«,

Wirk» und Strickwaren für» die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916
findet keine Anwendung auf folche Gewerbetreibende, die außer den Waren, die
sie beim Gewerbebetrieb im "Umherziehen mit sich fühwen, kein Warenlager
haben. >

II
I n !das Verzeichnis der Gegenstände nach der Bekanntmachung vom 10.

Juni 1916 (Neichs-Hesetzbl. !S. 468), auf welche döe Vorschriften der Be-
kanntmachung über die Megelung deH Verkehrs mit Weib«, Wirk« und Strick«
waren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 mit Ausnahme
der ßH 7, 10, 14, 15 und 20 keine Anwendung finden, find aufzunehmen:

20 a. Alle Artikel der aus Waschstoff hergestellten Damen-Sommerkonfektion.
sofern sie am 6. Juni 1916 fertiggestellt oder zugeschnitten waren.

20 b. Madchenkleider für das schulpflichtige Alter und Kinderkleiber für
das Alter bis M 6 Jahren, sofern deren Kleinhandelspreis

für ein Waschkleid 15,00 Mark
für ein Kleid aus Wolle oder Velvet 25.00

übersteigt.
35. Gummimantel und gummierte Vaoeartikel. Der Gummierung steht

Ersatzgummierung gleich.

1916 13. J u l i .

Geltendmachunss von Ansprüchen vsn Personen, die im Ausland
ihren Wohnsitz haben.

R. K. (N. ,G. B l . S. 694).
Der Bundesrat hat auf Grund des K 3 dos Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 )̂
folgende Verordnung erlassen:

Die Wirksamkeit der Bekanntmachungen über die Geltendmachung
von Ansprüchen von Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben,
vom 7. August 19142). ,22. Oktober 1914Y, 21. Januar 19154). 22.
Apr i l 19155), 22. Ju l i 1915«), 21. Oktober 1915?). 6. Januar 1916»>
'und 13. Apr i l 1916 wird in der Weise ausgedehnt, daß an die Stelle
des 31. Jul i 1916 der 31. Oktober 1916 tritt.

1916 13. J u l i .

Friste« des Wechsel« <«d Scheckrechts für Glfaß-Aothringe«.
!N. K. (N. G. B l . S. 694).

Der Bundesrat hat auf Grund des K 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4/ August 1914 )̂

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 419.
1) Verwaltungsviorschriften Jahrgang 1914 I Seite 857.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I Seite 880.
s) Verwaltungsvlorschriften Jahrgang 1914 I I Seite 192.
4) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I Seite 77.
5) Verwaltungsdvrschriften Jahrgang 1915 I Seite 282.
6) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I Seite 512.
7) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 II Seite 268.
s) Verwaltungsvorfchriften Jahrgang 1916 I Seite 8.
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im Anschluß an «die Bekanntmachung vom 13. Apr i l 1916 folgende Ver-
ordnung erlassen:

Die Fristen für öio Vornähme einer Handlung, deren es zur Aus-
übung ober Erhaltung des Wechselrechts oder des Regreßrechts aus
dem Scheck bedarf, werden, soweit sis nicht am 31. Ju l i 1914 abge-
laufen waren, für die in Elfah-Lothringen zahlbaren Wechsel oder
Schsecks i!n der ,Wsise verlängert, daß sie mit dem 31. Oktober 1916
ablaufen, sofern sich nicht aus anderen Vorschriften ein späterer Ab-
lauf ergibt.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Frist, innerhalb
deren nach den gesetzlichen Vorschriften der ^Regreßpflichtige von der
Nichtzahlung des Wechsels oder Schecks zu benachrichtigen ist.

1916. 13. J u l i .

Verbot der Ausfuhr Vs« Gsldware«.
N. K. (N. G. V l . S. 695).

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Waßnahknen usw. vom 4. August 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

Wie Amsfuhr v<on Waren, ,die ganz oder teilweise aus Gold hergestellt
oder auf mechanischem Wege mit 'Gold belegt sind, ist verboten. Waren,
die lediglich vergoldet sinid, fallen nicht unter dieses Verbot.

§ 2
Wer es unternimmt, dem Verbote des K 1 zuwider Ooldwaren aus dem

^Reichsgebiet auszuführen, wird, Mosern nicht nach anderen Strafgesetzen eine
höhere Gtrctfe angedroht ist, mit Geldstrafe in tzohe des doppelten Wertes
der Gegenstände, in bezug auf welche die strafbare Handlung verübt ist, je-
doch mindestens in Höhe von drsißig Mark, bestraft.

Fn dem Arteil sind die Gegenstände, in bezug auf welche die strafbare
Handlung verübt ist, einzuziehen, "sofern sie dem Täter oder einem Teilnehmer
gehören, ß 42 des Strafgesetzbuchs und § 155 des Vereinszollgesetzes finden
Anwendung.

§ 3
Der ^Reichskanzler wird ermächtigt, von dem Verbote des § 1 Ausnah-

men zuzulassen.

Niese Verordnung tritt Mi t dem Tage der Verkündung, die Vorschrift
des K 2 jedoch erst! mit dem 20. Ful i 1916 in Kraft. Der -Reichskanzler
bestimmt, wann diese Verordnung autzer Kraft trttt.

1916. 13. J u l i .

Festsetzung der Höchstpreise für Kartoffeln und die Preisstellung
für den Weiterverkauf

Kriegsernährungsamt. (N. G. V l . S. 696).

Auf Grund der H§ 1, 2 und 10 der Bekanntmachung über die Regelung
der Höchstpreise vom. 28. Oktober 1915X) in Verbindung mit § 1 der .Be-
kanntmachung über die Errichtung eßnes Kriegsernährungsamts vom 22. M a i
1916XX) wird folgendes bestimmt:

Ver Höchstpreis für Kartoffeln aus der Ernte 1916 beträgt beim Verkaufe
durch den Kartoffelerzeuger für die Tonne:

vom 1. August» 1916 bis einschl. 10. August 1916 180 Mark,
vom 11. August 1916 bis einschl. 20. August 1916 160
vom 21. August 1916 bis einschl. 31. August 1916 1W ..
vom 1. September 1916 bis einschl. 10. September 1916 120

") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I Seite 857.
X) Verwaltungsvorsch:iften Fahrgang 1915 II Seite 327.

XX) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 379.
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vom 11. September 1916 bis einschl. 20. September 1916 100
vom 21. September 1916 bis einschl. 30. September 1916 90
vom 1. Oktober 1916 bis einschl. 15. Februar 1917 80
vom 16. Februar i191? bis einschl. 15. August 1917 100 „ .

Maßgebend ist der Zu der vereinbarten Lieferungszeit geltende Höchstpreis.

II
Bei der Festsetzung der Kleinihctndelslhöchstpreise werden die Gemeinden«

keiner Beschränkung unterworfen. Me aus § 4 der Bekanntmachung über
die «Regelung der Kar toffelpreise vom 28. Oktober 1915X) sich ergebende Ver-
pflichtung der Gemeinden Hur Festsetzung von Höchstpreisen bleibt unberührt.

III
Die Bekanntmachung über !die Festsetzung der Höchstpreise für Kartoffeln

Und die Preisstellung für den Weitlerverkauf vom 2. März 1916f) tritt für
die Kartoffeln aus der Ernte 1916 m!it dem Ablauf des 31. Ju l i 1916
außer Kraft.

IV
Diese Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 13. J u l i .

Verbrauch von Giern.

Kriegsernährungsamt. (N. G. B l . S. 697).

Auf Grund der Verordnung ides Bundesrats über Kriegsmaßnahmen zur
Sicherung ider Volksernährung vom 22. Ma i 1916") und des § 1 der >Be-
kanntmachung über die Errichtung eines KriegsernährungZamts vom gleichen
T " * ) bestimme ich:

,Z 1
I n Gast-, Schank- und Speisewirtschaften, in Vereins- und Erfrischungs-

räumen sowie in Fremdenheimen, in Konditoreien und ähnlichen Betrieben,
dürfen Wer, roh oder gekocht, unb Eierspeisen nur zum Wittagstifch und
zum Abendtische verabreicht und entgegengenommen werden. Die Kommunal-
verbände haben die Stunden festzusetzen, innerhalb deren hiernach! Eier und
Eierspeisen verabreicht und entgegengenommen werden dürfen.

§ 2
Die Landeszentralbehörden können nähere Bestimmungen treffen.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeichneten Behörden sind

befugt, für den Einzelfall Ausnahmen zu gestatten.

> H 3
M i t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn"

kaufend WTark oder nM einer dieser Strafen wird bestraft, wer den Vor»
schpiften dieser Verordnung oder den zu ihrer Ausführimg erlassenen Bestim-
mungen und Anordnungen zuwiderhandelt.

Diese Verordnung tritt mit dem 15. Ju l i 1916 in Kraft.

1918. 13. J u l i .

Nendsrungstt der Ansführnngßbeftimmungen zum Neichsstempelßesetze ")
N,. K. (A. Z. B l . S. 178).

I. Abschnitt V I der Ausführungsoestimmungen wird geändert, wie folgt:
V I . Frachturkunden.

Zur Tarifnummer 6 unjd! zu den M 4-3 bis 51 des Gesetzes in/ derFafsung des
Frachturkuudenstempelgesetzes vom 17. Juni 1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 555).

X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang !1915 II Seite 327.
-f-) Verwaltungsvorfchriften Jahrgang 1916 I Seite 168.
") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 379.

*") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 380.
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1. Begriffliche Unterscheidung der Gütersendungen.

- lß 92.
(1) Sendungen, die mit Eilfrachtbrief aufgeliefert werden, sind als Eilgut

Sendungen, die mit gewöhnlichem Frachtbrief aufgeliefert werden, als Fracht-
gut zu behandeln. >

(2) Wendungen, die mit EisenbahnpaketadreDe: aufgegeben werben, sind
als Expreßgut zu behandeln.

(3) A ls Fracht- und Oilstückgut gelten solche Sendungen, für die die Fracht
nach den Stückgutsätzen, als Fracht- und Wlgut in Magenladungen solche Sen-
dungen, für die die Fracht nach den Wagenladungssätzen berechnet ist.

(4) Fahrzeuge, für die Kilometerfracht für die Achse oder den Wagen be-
rechnet wird, gelten als Fracht- oder Eilgut in Wagenladungen.

(5) Lebende Tiere gelten als Eilstückgut, wenn sie zu Stücksätzen abgefertigt
werden, als Eilgut in Wagenladungen, wenn sie zu Ladungssätzen abgefertigt
werden oder für die Beförderung bestimmungsgemäß ein ganzer Wagen zur
ausschließlichen Benutzung gestellt wird.

(6) Leichensendungen, für die Kilomsterfracht berechnet wird, gelten als E i l -
gut in Wagenladungen.

2. Stempelberechnung im gesbrochenen Verkehr und im vereinigten Eisenbahn-
! !und Schiffsverkehre.

§ 92 a. -
(1) Geht eine als Eisenbahnwagenladung verfrachtete Sendung infolge Nm-

ladung als Seefrachtgut auf dieselbe Frachturkunde weiter oder umgekehrt,
so ist die Abgabe nach, dem Steuersätze für diejenige Vefördorungsweise zu be-
rechnen, welche den 'höheren iStempelbetrag ergibt.

(2) I m deutschen Levanteverkehr über Bremen/Hamburg seewärts nach tza-
fenplätzen der Levante und im deutschen Ostafrikaverkehr über Hamburg ist der
Frachtbrief nach Tarifnummer 6ä, das Konnossement nach Tarifinummer sa
zu versteuern.

(3) Wie Befreiung unter 1 der Tarisnummer 6 greift auch, dann Platz,
wenn die Frachtfreiheit nur für die Beförderung auf der Eisenbahnstrecke gilt.

3. Stempelzeichen. »

s 92 d.
(1) Zur Entrichtung der iu Tarifnummer 6 bezeichneten Abgabe dienen

Stempelmarken zu 5. 10. 20, 25, 30. 40. 50, 75 Pfennig, ,1, 1V2> 2, 3, 5 und M
Mark, gestempelte Vordrucke für lEisenbahnfrachtbriefe zu 10 und 20 Pfennig
<und gestempelte Vordrucke für Eifenbahnpaketadrefsen zu 10 Pfennig.

(2) T»ie Marken haben eine Länge von 38 und eine Breite von 20 M i l l i -
meter. Sämtliche Wertarten zeigen in einem von einem Perlenrand umge-
benen Kreise einen bei den Markwerten nach links, bei den Pfennigwerten,
nach rechts sehenden Merkurkopf, die Aufschrift ,.VNI^80UV8 KVI6II".
„I ' I^(IN1'8'?NNI'N^", die Wertbezeichnung und auf guillochiertem Grunde am
unteren "Rande den Vordruck „den" für den Tag der Verwendung. Die
Marken zu 5 Pfennig sind schjokolaöebraun, diejenigen zu 10 Pfennig rot,
M W Pfennig blau, zu 25 Pfennig orange, zu 30 Pfennig braun, zu 40
Pfennig schiefergrau, zu 50 Pfennig violett, zu 75 Pfennig grün, zu.1 Mk.
grün und rot, zu 1V^ Mlark »rotbraun und lhellviolett, zu 2 Mark blau
mnh gelb, zu 3 lMjark lbriaungrün mnd ihellgrüngrau, zu 5 Mark rot und
orange, zu 10 Mark violett und grau.

(3) Die gestempelten Vordrucke für Frachtbriefe und Eisenbahnftaketadressen
find mit einem schwarzen Stempelaufdruck von der im § 93 Abs. 2 bezeichneten
Art versehen.

4. Verkauf der Stempelzeichen.

H 92 o.
(1) !Zie Stempelmarken werden durch die von den Landesregierungen

hierzu bestimmten Amtsstellen verkauft. Die Landesaufsichtsbehörden bestim-
men außerdem die Dienststellen der Eisenbahnen und Kleinbahnen, welche
Stempelmarken und gestempelte Vordrucke verkaufen, und die von ihnen zu
verkaufenden Wertarten. Beim Verkaufe von gestempelten Vordrucken kann
neben dem Betrage des Stempels für die Herstellung und Lieferung der Vor-
drucke ein besonderes Entgelt verlangt werden.

(2) Die Dienststellen der Eisenbahnen und Kleinbahnen haben die Stem-
pelmarken von Verkaufsstellen deA Bundesstaats zu beziehen, in defsen Gebiete
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sie gelegen sind. Den beteiligten Bundesstaaten bleibt es unbenommen, ander-
weite Vereinbarung untereinander zu treffen; die Vereinbarung ist dem Neichs-
kanzler (Neichsschatzamt) mitzuteilen.

5. Eiserner Bestand der Eisenbahndienststellen.
O 92 6.

(1) Zu r die im § 92 o Abs. 1 bezeichneten Dienststellen der Eisenbah-
nen und Kleinbahnen sind l erstmalig !als eiserner Bestand in Höhe eines Monats«
bedarfs ohne Entrichtung des Gegenwerts Frachtstempelmarken zu überweisen
und für den Verkauf durch diese Stellen bestimmte Vordrucke abzustempeln.
Für Kleinbahnen kann die Begünstigung an die Bestellung von Sicherheit
geknüpft werden. Die nälheren Bestimmungen über die Abstempelung trifft
die oberste Landesfinanzbehörde.

(2) Die den Eisenbahndienststellen als eiserner Bestand gelieferten Stem-
pelmarken sind in der Anlage 7 zu den vierteljährlichen Veichssteuerübersichteni
mit als Bestand nachzuweisen. Der Stempelwertbetrag der ohne Entrichtung
der Stempelabgabe als eiserner Bestand abgestempelten Vordrucke ist eben-
daselbst in der Vemerkungsspalte anzugeben.

(3) Die zur Ergänzung des eisernen Bestandes erforderlichen Stempel-
marken haben die Dienststellen jeweilig gegen Vergütung des Steuerwerts
unmittelbar von den im F 92 o Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Amtsstellen zu,
beziehen.

6. Entwertung der Stempelmarken.
K 92 6.

(1) »Die Entwertung der Marken erfolgt außerhalb des Eisenbahnver-
kehrs in der Weise, 'daß, auf jeder MM"ke Nag, Mionat und I W v .de«r
Verwendung entsprechend den Bestimmungen im § 61 eingetragen werden. Die
Marke darf außerdem mit einem fünfeckigen Sterne dergestalt durchlocht wer-
den, daß der Stern ldeni Ki3>df d/er Ma!rke trifft, die wesentlichen ,Melrk-
male der Marke und insbesondere den Entwertungsvermerk aber unverletzt
läßt. >

(2) I m Eisenbahnverkehre Knd die Stempelmarken ausschließlich durch
die Eisenbahndienlststellen zu entwerten. Die Entwertung erfolgt mit dem
Tagesstempel der Versand- oder Empfangsstation. Zu der Abstempelung ist
eine die Beseitigung des Stempelaufdrucks möglichst ausschließende Farbe zu
verwenden. Ist nach den Vorschriften der Eisenbahnverwaltung bei im I n -
land aufgegebenen Sendungen die Stempelabgabe vom Absender einzuziehen,
und hat dieser zu den Frachtbriefen nicht Vordrucke mit eingedrucktem Stempel
verwendet, so hat er die Stempelmarken im erforderlichen Betrag auf den Fracht«»
briefen unentwertet vor dsr Auflieferung aufzukleben. Bei Stückgut- und
Expreßgutsendungen soll die Marke an der für den Stempel der Versandstation
bestimmten Stelle aufgeklebt ^werden.

7. Abstempelung von Vrivatvordrucken durch Steuerstellen.
!A 93.

(1) Auf Antrag können von den Steuerstellen Vordrucke zu Schiffsfracht-
urkunden der in Tarifnummsr 6 a, b bezeichneten Ar t mit einem Stempel-
aufdruck im Wertbetrage von 10 Pfennig und 1 Mark sowie Vordrucke zu
Eisenbahnfrachtbriefen mit einem Stempelaufdruck lim Wertbetrage von 10 Pfen-
nig >und 20 Pfennig und Zu Oisenbahnpaketladreffen mit einem Gtempel-
aufdruck im Wertbetrage von 10 Pfennig versehen werden. Vordrucke zu Schiffs-
frachturkunden werden nur insoweit, als dies bisher zulässig war, Vordrucke,
zu Eisenbahnfrachtbriefen und Eisenbahnpaketadressen nur in Mengen von
mindestens 1000 Stück abgestempelt. Die Frachtbriefe sind so gefalzt und
geordnet vorzulegen, daß sie ohne weitere Vorbereitung abgestempelt werden
können.

(2) Die Druckstempel für die Abstempelung haben eine ausgezackte Form.
I n der Mit te befindet sich ein Kreis mit einem Merkurkopf im Nmriß. Bei
dem Stempel zu 1 Mark blickt der Kopf nach links, bei .demjenigen zu 10
Und 20 Pfennig nach rechts wste bei den gleichwertigen Warken. ' Aeber Hem
Merkurkopf befindet sich die Kaiserkrone, darunter die Aufschrift ..VNII?80IIIN
5 I i ^ (N I8? IM I 'N l - " und die Unterscheidungsnummer, zu beiden Seiten die
Wertbezeichnung. Die Größe des Stempels zu 1 Mark beträgt 38, diejenige
des Stempels zu 10 u,nd A'O Pfennig 25 Mill imeter in der Höhe. D<en
Aufdruck geschieht mit schwarzer Stempelfarbe.

(3) Auf den Eisenbahnfrachtibriesen und Eisenbahnftaketadresfen ist ter Stem-
pel mittels Maschine in dem für den Stempel der Versandstation bestimmten
Naume, und zwar rechts oben, aufzudrucken.
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(4) Die Anmeldung zur Abstempelung erfolgt unter Benutzung des M u -
sters 16 in doppelter Ausfertigung. M i t der Anmeldung ist der Abgabe-
betrag gleichzeitig einzuzahlen.

8. Abstempelung durch PrivatdruckeVeien.
Z 93 a.

(1) Nie Bestimmungen des § 47 Abs. 2 sind auf die Abstempelung von
Vordrucken für Eisettbahnfivachtbriefe mit dem Stempelabdruck im Wertbe-
trage von 10 nnb> 20 Pfennig und für Eisenbahnpaketadrefsen mit dem.Stem-
pelaufdruck im Wertvetriage von 10 Pfennig durch zuverlässige Prwatdruk-
kereien, die sich mit der Herstellung von Eisenbahnfrachtbriefen und Eisen-,
bahnpaketadressen befassen, entsprechend anzuwenden. Die Abstempelung ist nur
zulässig» wenn die Vordrucke die Angabe der Firma der Druckerei und eine
<Reihenbezeichnung enthalten, die die 'Gesamtzahl her gleichzeitig bedruckten,
Stücke ersehen läßt (z. B. Druckerlei von Anton Schmidt in Co'ln, «Reihe v
Nr. 5001 bis 10 000). Der Aufdruck geschieht mit schwarzer Stempelfarbe.

(2) Die Abstempelnng ist bei der Steuerstelle zu beantragen, in deren Be-
zirke die Drnckerei liegt. I n de!r nach» dem Muster 16 in Doppelter Nusfer«?
tignng einzureichenden Anmeldung sind in den Spalten 4 h>is ß hie Fracht-
briefe und Paketadresfen getrennt nach dem Steuersatz und unter !Angabe
der Neihenbezeichnung sowie der fortlaufenden Nummern aufzuführen. M i t
der Anmeldung ist der Abgabebetrag gleichzeitig Einzuzahlen.

(3) Die Bestimmung im § 93 Abs. 3 findet Anwendung.
ß 93 b. .

Neber die Aufdrucke des Neichsstempels auf Vordrucke für Frachtbriefe
nnd Gisenbahnpaketadreffen, die in eigenen Druckereien der Eisenbahnverwal«
lungen des ^Reichs und der Bundesstaaten hergestellt werden, durch diese Druk-
kereien und die Abführung der StempelabgMe Bestimmungen zu treffen, bleibt
der obersten Landessinanzlbehörde unter' Zustimmung des Neichstanzlers ^Reichs«
schatzamt) vorbehalten.

9. Nachträgliche Steuerentrichtung ohne Markenverwendung.

s 94. ,.
(1) Bei Mi l i tärgut- und Militärtiersendungen, deren Beförderungskosten

gestundet werden, ist die Abgabe ohne Verwendung von Stempelzeichen, tzu
entrichten. M i t Zustimmung des "Reichskanzlers (Neichsschatzamt) kann, wenn
die Gebühren für zu stundende Militärsendungen auf Grund der Wilitäreisen-
bahnordnung pauschaliert sind, für diese Sendungen auch eine Pauschalierung
des Frachrurkundenstempels durch die oberste Landesfinanzbehörde angeordnet
werden. ' ' >

(2) Die Stempelbetrage werden nachtraglich berechnet. Di,e Abrechnungs-
stellen (Verkehrskontrollen) dW Eisend ckynv «Wartungen teilen den Zahlenden
Militärstellen die Stempelabgaben mit und benachrichtigen gleichzeitig von
deren Gesamtbetrag die von der obersten Landesfinanzbehörde zur Verein-
nahmung der Stempelabgaben bestimmte Steuerstelle. Die zahlenden M i l i -
tärstellen übersenden darauf diesem Steuerstelle ihrerseits eine Nachweisung über
die im Abrechnungszeitraume fällig gewordene Abgabe in zweifacher Aus-
fertigung nach Maßgabe des Musters 19a") und führen gleichzeitig den Be-
trag der Abgabe an die SteuerMle ab.

(3) Die Steuerstelle hat den Abgabebetrag im Einnahmebuche zu verein-
nahmen, die Benachrichtigungen der Verkshlrskontrollen und die eine Ausfer-
tigung der Nachweifung als Beleg zum Anmeldungsbuche zu nehmen, <die
nndere mit Empfangsbekenntnis zurückzusenden.

10. Eisenbiahn-Sammelladungsverkehr der Spediteure.
§ 94 a.

(i) Die Abgabe von den Einzelsendnngen, die im Lisenbahn-Sammelladungs-
vermehre der Spediteure befördert werden (Tarifnummer 6 6>. ist bei vom Aus-
land eingehenden Sendungen vom Empfänger der Sammelladung, bei im
Inland aufgegebenen Sendungen von dem Spediteur zu entrichten, der die
Sa'mmellaimng bildet. Enthält eine Eisenbahn-Sammolladung Sammelgut ver-
schiedener ^Spediteure, so ist jeder zur Entrichtung der Abgabe für die von
ihm in die Sammelladung gegebenen Sendungen verpflichtet.

) Das Muster wird hier uicht mit abgedruckt.
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(2) Vie Abgabe ist durch Verwendung von Frachturkundenstempelmarken
Zu der Urkunde (Vordereau, Avis und dergleichen) zu entrichten, durch die dem
Empfanger des Sammelguts die Verfügungsanweisung über dieses erteilt wird
(Sammelgutüberweisung). I n der Sammelgutüberweisung desjenigen Spedi-
teurs, der die Eisenbahn-Sammelladung bildet, ist das Sammelgut anderer
Spediteure als solches ersichtlich zu machen.

(3) Die Stempelmarken sind bei vom Ausland eingehenden Sammelladungen
binnen einer Woche nach Empfang der Sammelgutüberweisung, spätestens jedoch
vor Aushändigung des Gutes, >zu der Urkunde selbst, bei iim Inland aufgegebenen,
Sendungen binnen einer Woche nach Absendung der Sammelgutüberweisung zu
einer Abschrift oder einem Abdruck zu verwenden, die vom Aussteller zurückzu-
behalten sind. Die Urkunden !sind der Zeitfolge nach geordnet während der
Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.

§ 94 b.
Ist eine Urkunde der im K 94a bezeichneten Art nicht erteilt, so ist die

Abgabe von den daselbst im Abs. 1 bezeichneten Personen bei vom Ausland
eingehenden Sammelladungen binnen der im Abs. 3 Satz 1 daselbst ange-
gebenen Frist, bei im Inland aufgegebenen Sendungen binnen einer Woche
nach der Abfertigung der Sammelladung durch Verwendung von Frachtur-
kundenstempelmarken Z!U einer von ihnen zu bewirkenden Aufstellung zu ent-
richten, in welcher die in der Sammelladung vereinigten Einzelsendungen
nach Art , Zahl und Bezeichnung, Versendungs- und Bestimmungsort sowie
Absender und Empfänger einzeln aufzuführen sind. Der' letzte Satz des § 94a
Abs. 3 gilt auch hier.

tz 94 o.
(1) Gehjen im Eisenbahnstückgutverkehr abgefertigte Einzelfendungen wäh-

rend der Beförderung nach ihrem Bestimmungsort in den Eisenbahn-Sammel-
ladungsverkehr über, so sind in den in HZ 94 a, 94 d bezeichneten Urkunden
(Sammelgutüberweisung, Aufstellung) die die Stempelfreiheit nach der Be-
freiung 3 zu Tarifnummer 6 s begründenden Umstände anzugeben und die
stempelfreien Posten mit dem Vermerke „stempelfrei" zu versehen.

(2) Werden in eine Sammelladung Einzelsendungen aufgenommen, die
nach einem über den Bestimmungsort der Sammelladung hinausliegenden Ort
bestimmt 'sind, und für Hie sich Stempelfreihvit nicht bereits nach Ab!s,. 1
ergibt, sv darf ihre Besteuerung in der Urkunde nur unterbleiben, wenn der
Aussteller in dieser unter Angabe des Empfängers und des Bestimmungsorts
der Einzelsendung bescheinigt, dah die Einzelsendung vom Bestimmungsorte
der Sammelladung im Eisenbahnstückgutverke'hlre weitend efördert wird. Geht
die Einzelsendung vom Bestimmungsorte der Sammelladung statt im Eisen-
bahnstückguwerkehr im Sammelladungsverkehre weiter, so hat der die neue
Sammelladung bildende Spediteur die Versteuerung zu bewirken. Unterbleibt
aus anderen Gründen 'die Weiterversendung im Eisenbahnstückgutverkehre, so
hat der Aussteller der Urkunde die Nachversteuerung binnen einer Woche,
nachdem er Kenntnis hiervon erhalten hat, zu bewirken.

11. Ausstellung und Aushändigung von Frachturkunden.
O 95.

(1) Von mehreren über denselben Frachtvertrag lautenden Urkunden (wei-
tere Ausfertigungen, Duplikate, Abschriften) ist nur eine stempelpflichtig. I m
Seefrachtverkehr ist bei im Inland ausgestellten Urkunden diejenige Abschrift
oder Ausfertigung stempelpflichtig, welche der Ablader dem Needer aushän-
digt, bei im Ausland ausgestellten Urkunden diejenige Ausfertigung, welche
der Empfänger bei der Ablieferung der Sendung ausgehändigt erhält (Fracht-
brief), oder die von iihm behufs Auslieferung der Sendung vorgelegt wird
(Konnossement).

(2) Statt an den "Reeder kann die Aushändigung der Urkunde auch i«n
dessen Vertreter Wsolgen.

(3) Statt der Abschrift oder Ausfertigung der Frachturkunde kann in
den Fällen der Tarifnummer 6 a, b auch ein Auszug daraus ausgehändigt
werden, sofern dieser Mindestens den Namen des Schiffes, des Schissers, Ab-
laders und Empfängers, den Abladungs- und Löschungshafen, den Ort und
Tag der Ausstellung sowie Menge und Merkzeichen der zur Versendung
gelangenden Güter und eine allgemeine Bezeichnung des Inhalts enthält.

s 96. , -
Erfolgt die Beförderung ivon, Gütern zum Teil im Landverkehre, zum Teil

am Schiffsverkehre, so ist, soweit für letzteren die Ausstellung einer Frachtur-
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künde der im Tarif «bezeichneten Art vorgeschrieben ist, eine solche spätestens
vor der Abladung der Güter auszuhändigen.

12. Aufbewahrlung von Frachturkunden.
s 97.

Die Aufbewahrung der «abgabepflichtigen Schriftstücke (K W des Gesetzes)
liegt bei inländischen Seefrachturtmnden dem Needer oder dessen Vertreter,
bei ausländischen Abrunden dieser A r t demjenigen ob, welchem sie bei Ab-
lieferung oder Empfangnahwe der Sendung ausgelhländigt werden. Nach, nähe-
rer Vestimmnng der Direktivbehörde kann auch bei ausländischen Seefracht«-
!urkunden die Aufbewahrung durch den Needer oder dessen Vertreter Zugelassen
werden.

,s 98.
(1) I m Schiffsverkehre der in Tarifnummer 6o bezeichneten Ar t ist bei

im In land ausgestellten Ladescheinen der Frachturkundenstempel zu einer Aus-
fertigung oder Abschrift des Labescheins zu verwenden, die von dem zur
Aufbewahrung der "Urkunde Verpflichteten zurückzubehalten nnd, falls er nicht
selbst der Aussteller ist, ihm auszuhändigen ist.

(2) Zur Aufbewahrung der zu versteuernden Ausfertigung oder Abschrift
des Ladescheins ist verpflichtet,

1. wenn der Frachtführer eine ständige Oefchäftsniederlassung im In land
hat, dieser;

andernfalls
2. wenn der Frachtvertrag durch einen gewerbsmäßigen Vermittler (Pro-

kureur, genossenschaftliche Vereinigung von Schiffern usw.) abgeschlossen
ist, der Vermittler;

3. in den übrigen Fällen der Absender der Sendung.
(3) Sind bei Vermitt lung eines Frachtvertrags ein Prvkureur und eine

OenVssenWM der zu, 2 gemannten A r t beteiligt, so liegt die Pflicht zur
Aufbewahrung der Urkunde der Genossenschaft ob.

H 99.
(1) Bei im Ausland ausgestellten Ladescheinen liegt die Verpflichtung

zur Aufbewahrung, wenn der Frachtführer eine ständige Oeschäftsnieöerlassung
im In land hat und der Ladeschein bei Ablieferung der Sendung dem Fracht-
führer auszuhändigen ist, diesem, andernfalls dem Empfanger der Sendung vb.

(2) Ist hiernach der Empfänger zur Aufbewahrung verpflichtet und ist der
Ladeschein von ihm bei Empfangnahme der Sendung dem Frachtführer aus-
zuhändigen, so hat er die St>empela!bga!b3 zu einer zurückzubehaltenden A b -
schrift des Ladescheins zu verwenden.

§ 100.
(1) Die Aufbewahrung der Ausfertigung, oder Abschrift des Ladescheins,

zu welchem die Stempelabgade zn entrichten ist, hat, sofern die Arkunde scmInland
ausgestellt Tst, an denr Orte zu erfolgen, an welchem die Beförderung beginnt;
sofern sie im Ausland ausgestellt ist, an dem Orte, an welchem idie Beförderung
endigt. ,( , < ,

(2) Hat der Aufbewahrungspflichtige an dem Orte, an dem hiernach die
Arkunde aufzubewahren ist, weder einen Wohnsitz noch eine Oeschäftsnieder-
lassung, so ist die Aufbewahrung !bei der diesem Orte nächst gelegenen Oe-
schäftsniederlassung und in Ermangelung einer solchen am Wohnsitz des Auf-
bewahrungspflichtigen zn bewirken.

§ 101.
Die obersten Landesfinanzbehö'rden sind ermächtigt, Abweichungen von den

Bestimmungen der §Z 98, 99 anzuordnen, sofern andere Einrichtungen bestehen,
nach denen die Prüfung der Stempelentrichtung an dem im § 100 bestimmten
Orte zuverlässig erfolgen kann.

s 102.
Die Schriftstücke, von welchen die Abgabe nach Tarifnummer 6a, d, o zu

entrichten ist, sind der Zeitfolge nach geordnet während der Dauer eines Jahres
aufzubewahren.

§ 103.
Ist der Stempel zu einer von mehreren Ausfertigungen des Ladescheins

vder zu einer Abschrift des Ladescheins verwendet, s!o soll zu den mbrigen Aus-
fertigungen vder zur Abschrift ein vom Stempelpflichtigen mit seinem Namen
Zu versehender Vermerk über den verwendeten Stemftelbetrag gebracht werden..
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Stempelerlaß aus ViNgkeitsrücksichten.
§ 104.

(1) Die Direktivbehörden sind ermächtigt, auf Antrag Erlaß des Fracht«
itrkundenstempels zu gewähren, wenn infolge von Fällen höherer Gewalt (Aus-»
fuhrverbvt, Mobilmachung, Kriegsausbruch uiü> dergleichen), infolge von Be-
triebsunfällen oder infolge von Versehen des Frachtführers oder seiner An«
gestellten die Beförderung auf die ursprüngliche Frachturkunde nachweislich
überhaupt nicht oder nicht nach Maßgabe der Frachturkunde ausgeführt, nnd
wenn infolge hiervon auf die Frachturkunde eine Fracht nicht erhoben oder
die erhobene Fracht erstattet worden ist.

(2) I m Falle der Ausstellung einer neuen oder einer weiteren Fracht-
urkunde ist die Stempelabgabe für diejenige Frachturkuude zu erlassen, welche
frachtfrei gestellt worden ist.

(3) Ist die Freistellung von der Fracht nur zum Teil erfolgt, so ist die
Stempelabgabe bis auf den der ermäßigten Fracht entsprechenden Betrag zu
erlassen.

(4) Wird in anderen als den vorbezeichneten Fällen nachträglich die Fracht
von der Eisenbahn geändert, so ist der Frachturkundenstempel gleichfalls ent-
sprechend der geänderten Fracht zu berechnen.

I I . Abschnitt X I I I der Ausführungsbestimmungen wird geändert, wie folgt:
1. a) Dem § 210 Abs. 1 werden folgende Bestimmungen als Satz, 3, 4

hinzugefügt: ,
Verdorbene Frachturkundenstempelzeichen und Frachturkunden-

stempelmarken, mit denen demnächst verdorbene Frachturkunden ver-
sehen sind, werden auch von den im § 92o Abs. 1 Satz 2 be-
zeichneten Dienststellen der vom Neiche und den Bundesstaaten
betriebenen Eisenbahnen unter den angegebenen Voraussetzungen
unentgeltlich ersetzt. Die ersetzten StemPelHsichen sind den Dienst-
stellen gegen Einlieferung von der Steuerstelle durch Gewährung
von Stempelmarken im entsprechenden Betrage zu vergüten,

b) I m § 210 Abs. 2 werden hinter dem Worte „Bezirkes" die Worte
„oder bei der .Eisenbahndienststelle" eingefügt,

e) I m A 210 Abf. 3 werden vor dem Worte „Scheckvordrucke" die
Worte eingefügt „Fmchtu^kunbenvordrucke oder",

ä) I m § 210 Abs. 4 wird folgende Bestimmung als Satz 2 eingestellt:
„Bei der Verabsolgung von Frachturkundenvordrucken kann ein
Entgelt entsprechend dem K 92 o "Abs. 1 Satz 3 gefordert werden."

2. I m tz 211 Abs. 1 werden vor dem Worte „Schecks" die Worte ein-
gefügt: „Frachturkunden ,üder" und vor dem Worte „Scheckstempel-
marken" die Worte „Frachturkundenstempelmarken oder".

3. § 220 Abf. 3 ist, Wie folgt, zu fassen:
Bei privaten Verkehrsanstalten, die den Fahrkartenstempel im

Abrechnungsverfahren abführen, ist die Entrichtung des Fahrkar-
tenstempels mindestens alle Zwei Fahre, die des Frachturkunden-
stempels alle drei bis fünf Jahre nachzuprüfen. Letzteres gilt
auch für private Verlehrsanstalten, die sich ausschließlich mit der
Beförderung von Gütern befassen. Ve'l privaten Verkehrsanstalten,
die nicht zum Abrechnungsverfahren zugelassen sind, ist die Ent-
richtung sowohl des Fahrkartenstempels wie des Frachturkunden-
stempels mindestens einmal jährlich nachzuprüfen. Für die P rü -
fung des Frachturkundenstempels im Schiffsverkehre kann die Di -

Prufungszrist entsprechenden Z
wahren und zur Prüfung vorzulegen. Der Antrag ist abzulehnen,
wenn d 'rch die Fristverlängerung,tas Prüfungsgeschäft ungebührlich
erschwert werden würde. Bei Spediteuren ist die Entrichtung des
Frachturknndenstempels mindestens alle drei Jahre nachzuprüfen.
Von einer regelmäßigen Machprüfung kann mit Genehmigung der
Direktivbehörde bei Spediteuren abgesehen werden, in deren Ge-
schäftsbetrieb kein oder nur ein unerheblicher Sammelladungsver-
kehr stattfindet.

4. I m K 223 Abs. 5 ist die Ziffer 6 hinter der Ziffer 4 zu streichen ,und
hinter der Ziffer 1H. einzufügen.

I I I . I n Abschnitt XV der AuZführungsbestimmungen ist im § 242 Abs. 2
hinter „§ 67" einzufügen: „§ 104".
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IV. 1. Hinter Muster 19 wird anliegendes Muster 19 a eingefügt.
2. I m Muster 38 ist unter „ v " hinzuzufügen:

,,ä) nach Tarifnummer 6 6."
I . I n der Anleitung Zu Muster 40 ist

ä) unter 1 i 2 das Mortx„Seefrachturkunden" zu ändern in „Fracht«
Urkunden",

b) hinter „ in" einzufügen:
„min) Nachwe'lsung zur Entrichtung gestundeter Frachtstempel

— Muster 19 3 —;".

1916. 13. J u l i .

Aewistfchaftnng des Grk«kerns von der Reichsgeireitzefieüe.

Kriegsernährungsamt. (A. G. V l . S. 753).

Auf Girjund des § 1 der VekannMachung über Grünkern vom 3. Jul i
1916 lund des § 1 lderi Bekannlbmachung über die Errichtung eines Kriegs-
ernährungsamts vom 29. M a i 1916 wird bestimmt:

Die Bewirtschaftung des Grünkerns nach Maßgabe der Bekanntmachung
vom 3. Fuli 1916 iw'ivd der Neichsgetreidestelle übertragen.

5. 18. J u l i .

Aekanntmachnng über

N. K. (N.. G. V l . S. 7^5).

Auf Grlmd der Verordnung des Bundesrats über Druckpapier vom 18.
Apri l 1916 wird folgendes bestimmt.-

ZI
Alle Verleger von Druckwerken 'Wucher, Sammelwerke, Einzelwerke, Samm-

lungen, Iugendschriften usw.), Musikalien, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen
periodisch erscheinenden Druckschriften, die auf anderem als maschinenglattem,
holzhaltigen Papier gedruckt werden, haben über ihren Verbrauch des für diese
Druckschriften und deren "Umschläge in den Jahren 1913, 191Ä, 1915 und im
ersten Halbjahr 1916 verwendeten Papiers der Kriegswirtschaftsstelle für das
Deutsche Zeitungsgewerbe Anzeige zu erstatten.

Falls der Drucker der Besteller des Papiers ist, erfolgt die Anzeige auf
Grund der Angaben des Druckers. Viieser ist verpflichtet, dem Verleger auf Er-
fordern unverzüglich die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

s2
Alle Verleger von Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen periodisch er-

scheinenden Druckschriften, die auf anderem als maschinenglattem, holzhaltigen
Papier gedruckt werden, haben iden Seitenumfang, den die von ihnen verlegten
Druckschriften in den Fahren 1913, 1914, 1915 und im ersten Halbjahr 1916
gehabt hüben, der Kriegswirtschafts stelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe an-
zuzeigen.

ß 3
Wer am 1. August N916 zur Herstellung von Druckwerken (Bücher, ^Sammel-

werke, Einzelwerke, Sammlungen, Iugendschriften usw.), Musikalien, Zeitungen,
Zeitschriften und sonstigen periodisch erscheinenden Druckschriften oder zur Her-
stellung von Amschlägen für ldiese lDruMckristen bestimmtes, anderes als maschinen-
glattes, holzhaltiges Papier im Gewahrsam hat (insbesondere gewerbsmäßigs
Erzeuger, Händler, Verleger, Drucker, Lagerhalter), hat die vorhandenen Mengen
mnter Nennung der Eigentümer der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche
Zeitungsgewerbe anzuzeigen. ,

Anzeigen über Mengen, Hie sich am 1. August 1916 auf >dem Transporte
befinden, find von dem Empfäger unverzüglich nach dem Empfange zu er-
statten.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 239.



604 1916. 16. Ju l i .

Geht der Gewahrsam an den Angezeigten Mengen nach dem 1. August 1916
auf einen anderen über, so ist der Verbleib der Mengen von Oem nach Abs. 1
Meldepflichtigen anzuzeigen.

§ 4
Die Durchführung der Erhebungen und die sonst erforderliche «Regelung

des Verbrauchs von Papier, das zur Herstellung von Druckwerken (Bücher,
Sammelwerke, Einzelwerke, Sammlungen, Fugendschriften usw.), Musikalien,
Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen periodisch erscheinenden Druckschriften oder
Zur Herstellung von Umschlägen für diese Druckschriften bestimmt ist, wird
der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe, Gesellschaft mit
beschrankter Haftung, Berlin, übertragen. Die nach M 1 bis 3 erforderlichen
Anzeigen sind auf Fragebogen, die von der Kriegswirtschaftsstelle mit Zu-
stimmung des «Reichskanzlers vorgeschrieben werden, zu erstatten. Die Frage-
bogen sind von der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgeweribe
schriftlich unter Angabe der benötigten Exemplare anzufordern, und zwar unter
Beifügung eines mit der Adresse (Anschrift) des Anzeigepflichtigen versehenen,
Aktenbriefumschlags und unter Beifügung von Freimarken im Werte von
fünfzehn Pfennig für je zehin Fragebogen und zwanzig Pfennig für deren
Nebersenbung.

8 3
Die Fragebogen sind von den Meldepflichtigen genau auszufüllen, zu unter-

schreiben und der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe spä-
testens bis znm 7. August 1916 einschließlich als eingeschriebener Brief ein^
zusenden.

Von jedem ausgefüllten Fragebogen ist von dem Meldepflichtigen eine
Abschrift zurückzubehalten und bis zum Ende des sechsten Monats nach.Frie-
densschluß aufzubewahren. ^

Alle nach §8 1 bis 3 Meldepflichtigen haben vom 27. Ju l i 1916 ab über
ihren Bezug und Verbrauch von Papier, das für die Herstellung von Druck-
werken (Bücher, Sammelwerke, Einzelwerke, ^Sammlungen, Jugend schriften usw.),
Musikalien, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen periodisch erscheinenden Druck-
schriften oder zur Herstellung von Umschlägen für diese Druckschriften bestimmt
ist, so genau Auch zu führen, daß die M/enge des.bezogenen und verwendeten
Papiers und dessen Verwendungszweck jederzeit nachgewiesen werden kann.

Bis zum zehnten Tage eines jeden Monats (erstmalig — für den Monat
Ju l i 1916 — bis zum 10. August 1916) ist außerdem Her Kriegswirtschafts--
stelle für das Deutsche Zeitungsgsweroe regelmäßig die gesamte im voran-
gegangenen Monat verbrauchte Gewichtsmenge des Papiers für die im voran-
gegangenen Monat im Drucke lfertiggestellten (ausgedruckten) Druckwerke (Bücher,
Sammelwerke, Einzelwerke, Sammlungen, Jugendschriften usw.), Musikalien,
Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen periodisch erscheinenden Druckschriften und
für die fertiggestellten (ausgedruckten) Amschlälge für diese Druckschriften anzu-
zeigen.

s 7
Die Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe und deren

Beauftragte sind berechtigt, jederzeit Einsicht m die nach H 6 zu führenden
Bücher zu nehmen.

Die nach U 1 bis 3 Melbepflichtigen haben der Kriegswirtschaftsftelle
für das Deutsche Zeitungsgewerbe und deren Beauftragten auf Erfordern jede
Auskunft, die sich auf die Durchführung der Bekanntmachung bezieht, unver-
züglich zu erteilen und ihr oder ihren Beauftragten jederzeit Zutritt zu den
Betriebs- und Lagerräumen zu gewähren.

§ 8
Z!ur Deckung der durch die Tätigkeit der Kriegswirtschaftsstelle für das

Deutsche Zeitungsgewerbe entstehenden Ankosten haben sämtliche Bezieher von
anderem als maschinenglattem, holzhaltigen Papier, das zur Herstellung von
Druckwerken (Bücher, Sammelwerke, Einzelwerke, Sammlungen, Iugendschriften
usw.), Musikalien, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen periodisch erscheinenden
Druckschriften oder zur Herstellung von Nmschlägen für diese Druckschriften be«
stimwt ist, vlon jeder i<an sie verfolgten Lieferung von solchem ̂ Papier vom 27. Fuli
1916 ab einen Betrag von zehn Pfennig für hundert Kilogramm, zuzüglich
Bestellgeld für die Aeberiweisung, an die Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche
Zeitungsgewerbe abzuführen, und zwar spätestens 8 Tage nach Eingang jeder
Sendung. Angefangene hundert Kilogramm jgelten als volle hundert Kilogramm.

Zwischenhändler, sofern sie nicht gleichzeitig Verbraucher sind, sind zu den
im Abs. 1 'bestimmten Zahlungen nicht verpflichtet.
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O 9
Alle nach ss 1 bis 3 meldepflichtigen Bezieher von Papier, das zur Her-

stellung von Druckwerken (Bücher, Sammelwerke, Einzelwerke, Sammlungen,
Fugendschriften usw.), Musikalien, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen peri-
odisch erscheinenden Druckschriften oder zur Herstellung von Umschlägen für
diese Druckschriften bestimmt ist, dürfen vom 27. J u l i 1916 ab solches Papier
nicht mehr bei den Lieferanten unmittelbar bestellen oder abrufen, sondern
ausschließlich durch Vermittlung der KriegsMrtfchaftsstelle für das Deutsche
Zeitungsgewerbe, die die Bestellungen pöer Abrufe an die von den Bestellern
nahmHaft gemachten Lieferanten weiterleitet.

I n gleicher Weise haben diejenigen Bezieher zu verfahren, die solches
Papier auf andere Weise als durch Kauf beziehen (z. B. Bezug von eigenen
Papierfabriken, kostenlose Lieferungen usw.).

H 10
Zur Herstellung von Druckwerken (Bücher, Sammelwerke, Einzelwerke,

Sammlungen, Iugendschriften usw.), Musikalien, Zeitungen, Zeitschriften nnd
sonstigen periodisch erscheinenden Druckschriften oder zur Herstellung von Um^-
schlagen für diese Druckschriften darf Papier, das ursprünglich vom Eigentümer
für andere Verwendungszwecke bestimmt war, nur verwendet werden, wenn es bei
der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe angemeldet Worten
ist. .Laßt die Kriegswirtschaftsstelle die Verwendung solchen Papiers zur Her-
stellung von Druckwerken (Bücher, Sammelwerke, Einzelwerke, Sammlungen,
Fugendschriften usw.), Musikalien, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen peri-
odisch erscheinenden Druckschriften ober zur Herstellung von Umschlagen für
diese Druckschriften zu, fio sind Idie im § 8 vorgesehenen Abgaben auch für
biese Papiere an die Kriegswirtschnftsstelle zu leisten.

s 11
Der Kriegswirtschastsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe ist vom 27.

J u l i 1916 ab jede erfolgte Lieferung von Papier, das zur Herstellung von
Druckwerken (Bücher, Sammelwerke, EinZelwerke, Sammlungen, IugendZchrif-
ten nsw.), Musikalien, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen periodisch er-
scheinenden Druckschriften oder zur Herstellung von Umschlägen für biese Druck-
schriften bestimmt ist, innerhalb -zwei Tagen nach dem erfolgten Versand auf
den dafür vorgeschriebenen Vordrucken, die von der Kriegswirtschaftsstelle für
das Deutsche Zeitungsgewerbe gegen Einsendung von zehn Pfennig für zehn
Stück zuzüglich zehn Pfennig für die Übersendung zu beziehen sind, mit-
zuteilen.

Zu dieser Mitteilung ist derjenige verpflichtet, der den Versand an den
Bezieher vornimmt.

H 12
Wer Papier, das zur Herstellung von Druckwerken (Bücher, Sammel-

werke, Einzelwerke, Sammlungen, Iugendschriften usw.), Mustkalien, Zeitun-
gen, Zeitschriften und sonstigen periodisch erscheinenden Druckschriften oder zur
Herstellung von Umschlägen für diese Druckschriften geeignet ist, in Besitz hat,
hat es der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe auf deren
Verlangen käuflich zu überlassen.

Erfolgt die Ueberlasjjung nicht freiwillig, so wird das Eigentum auf A n -
trag der Kriegswirt^chaftsstelle für das Deutsche Ieitungsgewerbe durch die
zuständigen Behörden auf die Kriegswirtschaftsstelle übertragen. Welche Be-
hörden zuständig sind, bestimmt die oberste Landeszentralbehörde. Die A n -
prdnung ist an den Besitzer des Papiers zu richten. Das Eigentum geht
über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht.

Wem Besitzer ist für die überlajlsienen Mengen ein angemessener Ueber-
nahmepreis zn bezahlen. Kommt zwischen der Kriegswirtschaftsstelle und dem
Besitzer eine Einigung üb?er Aen Preis nicht zustande, so wird ,er von der
höheren Verwaltungsbehörde des Ortes, an dem der Besitzer seinen Wohnsitz
hat, endgültig festgesetzt. Diese entscheidet ferner endgültig über alle Strei-
tigkeiten, die sich zwischen den Beteiligten aus der Aufforderung zur Ueber»
lassung und aus der Ueberlaiffung ergeben.

O 13
Den Bestimmungen dieser Bekanntmachung unterliegen nicht die Behörden

des «Reichs, der Bundesstaaten und Elsaß-Lothringens.
§ 14

M i t Gefängnis bis zn sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn«
taufend Mark wird bestraft:

39
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1. wer "die ihnt nach! !§s 1 bis 3 <unb § 6 M f . 2 obliegenden Anzeigen
loder Auskünfte nichjt erstattet oder wer wissentIM unrichtige ode«l
unvollständige Angaben macht; >

2. wer dem K 6 zuwider Bücher nicht oder wissentlich unrichtig führt
> lober dem H 7 zuwider die Einsicht in die Bücher oder Hen Zutritt

zu den Betriebs« und Lagerräumen verweigert;
3. wer die Anfragen der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche 'Zei-

tungsgewerbe oder ihrer ^Beauftragten (§ 7 Abs. 2) nicht oder ,wis«
sentlich unrichtig beantwortet;

4. wtzr! den in den ßs 9, 10, 11 auferlegten Verpflichtungen Zuwider-
handelt.

Vorräte, die bei der durch ß 3 angeordneten Bestandsaufnahme verschwie«
gen worden sind, können im Nrteil für dem Staate verfallen.erklärt werden.

1916 16. J u l i .

Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmittel«.
M. K. (<k. G. B l . ,S. 751>.

Der Bundesrat hat auf Grund des O 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats Zu wirtschaftlichen Mahnahmen usw. vom 4. August 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

Z 1
Die Landeszenwalbehörden können Ausnahmen von den Vorschriften des

§ 4 des Gesetzes, detreffend den Verkehr miit Butter, Käse, Schmalz und deren
Ersatzmitteln, vom 15. Juni 1897 Zulassen. ^

s 2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Der NeichskanZler bestimmt den Tag des Außerkrafttretens.

1916. 17. F i t l i .

Vlendernng der Postordnung v«m 2 0 . März 1900.
R. K. (N. G. V l . S. 753).

A u f Girunb des § 30 des Gesetzes über das PostWesen vom 28. Oktober 1871
(Neichs-Hesetzbl. S. «3Ä7) und des ß 3 Mbf. 2 des Gesetzes, betreffend die Er-
leichterung des Wechselprotestes, vom 30. M a i 1908 (Neichs^Gesetzbl. S . 321)
sowie auf Grund der Bekanntmachung des Bundesrats vom 13. J u l i 1916
(Neichs-Gesetzbl. S . 694), betreffend die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts
für Elsaß-Lothringen, wird die Postordnung vom 20. März 1900-Z-) wie folgt
geändert: ^

1. I m H 18a „Postprotest" erhält der Abs. V unter L und 6 folgend«
Fassung:

L. Postprotestaufträge mit Wechseln, die in Elsaß-Lothringen Zahl»
bar find, werden erst an folgenden Tagen nochmals Zur Zahlung
vvrgeZeigt:

a) wenn der Zahlungstag des Wechsels ini der Zeit vom 30. Ju l i
1914 bis einschließlich 28. Oktober 1916 eingetreten ist,

am 31. Oktober 1916;
d) wenn der Zahlungstag des Wechsels nach dem 28. Oktober 1916

eintritt,
< am zweiten Werktag nach dem Zahlungstage.

Solange die Verlängerung der Fristen des Wechsel- und Schecks
rechts nach der Vorschrift des vorhergehenden Satzes besteht, kann der
Auftraggeber verlangen, daß ein davon betroffener Wechsel mit dem
Pvstprotestauftrage schon am Zweiten Werktag nach dem Zahlungstage
des Wechsels nochmals Zur Zahlung vorgezeigt! und, wenn auch diese
Vorzeigung oder der Versuch dazu erfolglos bleibt, protestiert werde.
Dieses Verlangen ist durch den Vermerk „Ohne die verlängerte Protest»

*) Verwaltungsvvrschriften Jahrgang 1914 I Seite 837.
s) Perwaltungsvvrschriften Band I I I Seite 696.
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fr ist" auf der Rückseite des Postprotestauftrags auszudrücken. Auch
kann die Post damit betraut werden, für solche Wechsel neben der
Wechselsumme auch die für die Verlängerte Frist vom Tage der ersten
Vorzeigung des Wechsels an M l i g e n Wechfelzinsen einzuziehen und i m
Nichtzahlungsfalle deswegen Protest zu erheben. W i r d hiervon Gebrauch
gemacht, so ist i n den Vordruck) zum Poftprotestauftrage hinter „Bet rag
ves beigefügten Wechsels" einzutragen „nebst Verzugszinsen von 6 V. tz.
vom Tage r»er ersten Vorzeigung, nämlich vom . . . . . . . ab" . Der
Zeitpunkt, v vn dem an die Zinsen zu berechnen sind, ist nicht' anzu-
geben, wenn die Post die erste Vorzeigung des Wechsels bewirkt. Hat
der Auftraggeber die Einziehung!der Zinsen verlangt, so w i rd der Wech^l
nur gegen Bezahlung der Wechfelsumme und der Zinsen ausgehändigt,
bei Nichtzahlung auch nur der Zinsen aber wegen des nicht gezahlten
Betrags Protest mangels Zahlung erhoben.

0. A l s Zahlungstag gi l t der Fäl l igkeitstag des Wechsels oder,
wenn dieser ein Sonn - oder Feiertag ist, der nächste Werktag. F ä l l t
der Schwßtag der Frist zur Vorzeigung des Wechsels auf einen S o n n -
oder Feiertag, so wird der Wechsel am nächsten Werktag znr Zahlung
vorgezeigt. Die Postverwaltung behält sich vor, die Vorzeigung de?
Wechsel, deren Pwtestfrist am 31. Oktober 1916 (Abf. L) abläuft, au<f
mehrere vorhergehende Tage zu verteilen.

2. Die Aenderungen treten sofort in Kraft .

1916. 18. Ju l i .

Ausbildung von Gewerbefchuttehrerwtte«.
<M. H. G. (M. Vc. h. G. S. M

Ich genehmige, datz ine in Hamburg ausgebildeten und geprüften Hand-»
arbeitslehrerinnen und tzauswärtschafMehrerinnen zum! Besuche der preußi-
schen Gewerbelehrerinnen-Seminare zugelassen werden, sofern sie im übrigen
den Aufnahmebedingungen entsprechen. Diese Bestimmung hat rückwirkende
Kraft bis ostern 1912.

Sie wollen diesen Erlaß durch das Amtsblatt zur allgemeinen Kenntnis
bringen. ' ,
An die Herren Negierungsprasidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

1916. 19. J u l i .

Ausführuuzsbeftimmuugen zu den Vundesratsverordnungen vsm 4. Aptt t
d. I s . über die Vereitstcttuvg von städtischem Geliwd« zur Meingarteube

stettnng und über die Festsetzung von Pachtweise« fü« Kleingärten.
M . 3. V. F. M . F. ( M . B l . L. D. F. S., 196).

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Oberpräsidenten
von Berlin.

I n der Anlage übersenden wßr Ihnen ergebenst die Ausführungsbestim-'
mnngen zu den Vundesratsverordnungen vom Ä. Apri l d. I.X) über die
Bereitstellung von stadtischem Gelände zur Kleingartenbestellung und über die
Festsetzung von Pachtpreisen für Kleingärten mit dem Ersuchen um Ver-
öffentlichung in der nächsten Nummer des Amtsblatts.

' Anlalge.
Ausführungsbestimmnngen zu den Verordnungen des! Bundesrats über die
Vereitstellung von städtischem Gelände zur Kleingartenbestellung vom Ä. Apri l
1916 und über die Festsetzung von Pachtpreisen für Kleingärten vom selben Tage.

' ' I.
D>ie zuständigen Landeszentralbehörden sind der Minister für Landwirt-

schaft, Domänen und Forsten und der Minister des Innern.
Untere Verwaltungsbehörde ist in Landkreisen der Landrat (Oberamtmann),

in »Stadtkreisen der Gemeindevorstand, höhere VerwaltungsbehördT der Ne-»
gierungspräsident, in Berlin der Oberpräsident.

X) Verwaltungsborschristen Jahrgang 1916 I Seite 233.
39*
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II. . .,
Beide Verordnungen verfolgen sozialpolitische und Ernährungszwecke.
Die Verordnung über die Bereitstellung von städtischem Gelände zur Klein«

Kartenbestellung wi l l sicherstellen, Naß di!e zahlreichen innerhalb der städtischen
Feldmarken belegenen Grundstücke, die der landwirtschaftlichen oder gärtnerischen
Mutzung dienen können, dieser auch in je>dem geeigneten Falle zugeführt werden.
Immerhin ist möglichste Schonung bei Ausübung der Befugnis zur Neber«
tragung der Nutzung am Platze. Die Anwendung der Vorschriften der Ver-
ordnung über die Sicherung der Ackerbestellung vom 31. M ä r z 1915f)/9.
September 1915^f) ergibt sich aus dem pben gekennzeichneten Sinne der
vorliegenden Verordnung. Daraus folgt insbesondere, daß der Kommunal»
verband die Nutzung einem Dritten für dessen Nechnung übertragen kann.

Die Verordnung über die Festsetzung von Pachtpreisen für Kleingärten
Will übermaßige Pachtpreissiorderungen für Grundstücke, die für den Klein»
gartenbau in Betracht kommen, verhindern. Die Bestimmung im ß 2 schafft
Abhilfe dagegen, dah die schon in einigen Fallen beobachtete ungerechtfertigte
starke Erhöhung der Pachtpreise für diese kleinen Grundstücke bestehen bleibt.
Es ist zulässig, daß neben den tzöchstpachtpveifen Entschädigungen für he-
sondere Leistungen, z. V . iWassergeld, ein Entgelt für Einfriedigung illsw.
gefordert wird.

Aus dem Sinne beider! Verordnungen ergibt sich, daß darunter niur Grund-
stücke fallen, die für den wirtschaftlichen Kleingartenbau geeignet sind, nicht
aber Grundstücke, die mit wertvolleren Gewachsen bepflanzt und durch Brunnen,
Zieranlagen, teure Einfriedigungen zund dergleichen zu Zier« oder Luxusgärten
«oder »Anlagen hergerichtet und Zu Preisen, die über den landwirtschaftlichM
Nutzungswert Nnausgehen, verpachtet sinh. >

: III.
Die Ausführungsanweisung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 19. I M 1916. > >
Der Minister Mr Landwirtschaft, Domänen und Forsten. , ,

Der Minister des Innern,.

1916. 19. Httl i. .

Ergänzung zur Ausführungsanweisung vom <i Oktober 1915) zur Verord»
»mng über die Errichtung von Pretsprnfungsftellen und die Versorgungs»

regelnng vom 25. September,-) 4. November
M . h. G. M . L. !3>. ^7, M . I , ( M /Ml. V. D>^. S. 197.), ' ' , ,

A n die Herren Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten.
Auf Grund des Art . 1 der Bekanntmachung vom 6. d. M , Zur Ergänzung

der Verordnung vom 25. September^), ^. November 1915 )̂ ermächtigen wir.
die pberprasidenten und diie Megierungspräfidenten, die zur Versorgung der
Bevölkerung ihrer Provinz oder ihres MegierungsbezirVs bzw. von Weilen
ihrer Provinz oder ihres Regierungsbezirkes erforderlichen Anordnungen Zu
treffen. Soweit eine einheitliche Gestaltung der Vorschriften Zweckmäßig >und,
nach den örtlichen, Verhältnissen durchführbar erscheint, wird künftig von dieser.
Befugnis Gebrauch zu machen sein. ,
- wie Anordnungen der Oberpräsidenten, und «Regierungspräsidenten können
auch bestehende Anordnungen der Kommunalverbände außer Kraft setzen, mn
die vielfach dringend notwendige VereiMeitlichung! der Bestimmungen über
den Verkehr mit Lebensmitteln usw. herbeizuführen. I n diesem. Falle ist
,unter Anhörung der beteiligten Kommunalverbünde zu prüfen, wie, weit jein
Bedürfnis für eine Sonderregelung besteht.

Anordnungen, welche unter den K 16 der Verordnung (ergänzt durch die
Verordnung vom 5. Juni d. 3.), fallen, find entsprechend unserem E«rlah
vom 10. Jun i d. 2. vor ihrer Veröffentlichung uns vorzulegen, es sei denn,
bah es sich um Verkehrsbeschränkungen für Gegenstände hanbelt, für die eine
Gemeinbewirtschaftung >und Matipnierung von Neichis wegen, wie Z. N bei

-j-) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I Seite 256.
1"j-) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915II Seite 111.
1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 211.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I Seite 153. !

^ 3) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 343. ^
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Kartoffeln und Fleisch vorgeschrieben 5st und! für die bisher schon Verkehrs-
beschränkungen innerhallb Ihres Bezirks bestanden lMben, so daß es sich ledig-
lich um eine Vereinheitlichung der Bestimmungen handelt.

1916. 2G H n l i .

Neftandsanfnahme der Web-, Wir t - und Strickware«.
M . H. O. < M B l . U. ^ . S . 233.)

Die nachstehende Anordnung übersende ich mit BeMg auf die in «einer
der nächsten Numimern des NeichsanHeigers erscheinende Bekanntmachung der,
Neichsbekleidungsstelle Kber eine allgemeine Bestandsaufnahme der Web-,
Wirk- und Strickwaren Zur Kenntnisnahme.

Die Landräte nnd die Oemeindevorstände der kreisfreien Städte haben
die bei ihnen eingehenden ausgefüllten Meldescheine spätestens am 17. August!
d. I s . dem Königlichen /Statistischen Landesalmt, Berlin SW. 68, Linden«
straße 28, einzureichen. ^

Ich ersuche Sie, die Landräte und die Gemeindevorstände der kreisfreiem,
Städte, denen die Vordrucke für die Meldescheine von der Neichsbekleidungs«
stelle unmittelbar zugehen werden, unverzüglich entsprechend zu verständigen.
Auch ist für eine Veröffentlichung der Bekanntmachung der Neichsbekleidungs«
stelle sowie meiner Anordnung in delm Amtsblatte und den Kreisblättern usw.
Sorge zu tragen. / >

Die Handelsvertretungen und tzandwerkskamjmern find besonders verständigt.
A n die Herren Negierungspräsidenten.

Anlage.
^ Berlin, d̂en 20. Ju l i 1916.

Gemäß ßß 5 und> 6 der Bekanntmachung der Neichsbekleidungsstelle vom
,20. Juli, 1916 über eine allgemeine Bestandsaufnahme der Web-, Wirk« und
Strickwaren bestimme ich folgendes: !

Die von der Neichsbekleidungsstelle vorgeschriebenen Meldescheine sind spä-
testens am 15. Angust d. Fs. ausgeßüslt den Landmten (Oberamtmannern),
in Stadtkreisen den GemeinöevVrstanden einzureichen.

Die Vordrucke für die Meldescheine sind bei den vorgenannten Behörden
sowie bei den amtlichen Handelsvertretungen (Handelskammern, kaufmännischen
Korporationen) und den Handwerkskammern ^erhältlich.

1916. 2K J u l i .

Revierlotsenwefe« auf der Nnterelbe.
Bekanntmachung.

M . tz. G. ( M . B l . y. G. S.
Anlage.

Das Nevierlvtsenwesen auf der NntereWe hat durch die nachstehende Ver-
einbarung zwischen Preußen und der freien Hansestadt Hamburg eine Neuregelung
erfahren, die sowohl von Mir als auch von den gesetzgebenden Körperschaften
Hamburgs genehmigt worden ist.

1916. 20. J u l i .

Ausführuugsanweisung zu der Bekanntmachung des Bundesrats
über Speisefette.

M . H. G. M . L. D. F. M . I . ( M . V l . L. D. A S, 197.)

I.!
Es wird eine Landesfettstelle G 19) errichtet, der der Ausgleich

zwischen den Provinzen und'jauch im übrigen die Ne!berw>achung der Ausführung
der Vundesratsbekanntmachjung obliegt.

Der Vorsitzende, der ,stellver,tretende Vorsitzende und« die Mitglieder der
Landesfettstelle werden von dem Minister des Innern im Benehmen mit den
Ministern für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und für Handel und
Gewerbe ernannt.

Die Aufsicht über die Landesfettstelle führt der Minister des Innern im
Benehmen mit den genannten Ministern.

Grundsätzliche Anordnungen der Landesfettstelle sind vor Txiatz dem M i «
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nister des Innern vorzulegen. Der Erlaß einer Geschäftsanweisung für die
Landesfettstelle bleibt vorbehalten.

Für jede Provinz sowie für die hohenzollernschen Lande ist wenigstens
eine Bezirksvertelilungsstelle (Pvovinzial- pder Bezirksfettstelle) einzurichten.

Die iOberpräsidenten (für die tz<ohenzollernschen Lande der Regierungs-
präsident in Sigmaringen) erlassen die AiwydMNgen wegen Einrichtung der
Bezirksstellen und führen die Aufsicht über dieselben. Anzeige über Ne
erfolgte Einrichtung ist unter Menennung der Leiter dem Minister des Innern
und der Landesfettstelle ibis Zum 5. August zu erstatten.

Die Landesfettstelle ist befugt, mit den Pvovinzial- oder Bezirks feststellen
und den Kommunalverbänden zu verkehren. Die Provinzial- und Bezirks-
fettstellen und die Kiommunalverbände halben den Anforderungen der Landes-
fettstclle Fvlge zu leisten. > » ' >

höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident, für Ber l in der
Oberpräsident. KVMmunalverjbände im Sinne der Verordnung sind die Land-
und Stadtkreise. Wer als Gemeinde und als Vorstand der Gemeinde und
der Kommunalverbände anzusehen ist, bestimmen die Gemeindeverfassungsgesetze
und die Kreisordnungen. Wie Gutsbezirke werden den Gemeinden gleich gestellt.
Die den Kommunalverbänden und Gemeinden übertragenen Anordnungen können
durch deren Vorstand erfolgen.

Zustandige Behörde im Sinne des K 34 ist in Landkreisen der Landrat,
in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde. >

A ls Stellen im Sinne des K 18 Absatz 3 und alsz Behörden im Sinne
des H 29 Absatz 3 werden die Oberpräsidenten (für die tz oh enz ollern schen Lande
der 'Negiernngsprasident in Sigmaringen) bestimmt.

191tz. 2Y. J u l i .

Verwendung von Süßstoff zur Vorbere i tung
>M. K. (N. G. B l , S. -763.)

Der Bundesrat hat auf Gruud des ß 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen MahnarMen usw. vom 4. August 191^)
folgende Verordnung erlassen:

ZI
I m Gebiete der Vrausteuergemeinschaft ist bei der Vereitung von iober«

gärigem Biere auch die Verwendung von SüMoff zulässig.

s 2
Von dem zur Bierbereitung verwendeten Süßstaff wird die Brausteuer

nicht erhoben. I m übrigen finden die für Zucker geltenden Vorschriften deH
Vrausteuergefetzes vom 15. Ju l i 1909 Meichs-Dchetzbl. S. 773) und der Merzu
vom Bundesrat erlassenen Ausführungsbestimmungen auch auf Süßstoff mit
der Maßgabe Anwendung, daß Zuwiderhandlungsn nach § 47 des Vrausteuer-
gesetzes bestraft werden. , > ,

ß 3. >
Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur Ausführung dieser Ver«

ordnung. < '

Niese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der
Neichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

191S. 2C J u l i .

Speisefette.
N,. K. (N. G. V l . S. <755.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des. Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom Ä. August 191Ä")
folgende Verordnung erlassen:

"') Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
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s 1
Als Speisefette im Sinne dieser Verordnung gelten Butter, Butterschmalz,

Arargarine, Kunstspeisefett, Schweineschmalz, Speisetalg und Speiseöle. Der
Reichskanzler kann die Vorschriften der Verordnung auf andere Speisefette
ausdehnen. ^

I. Neichsstelle für Speisefette.
O 2.

3Ur Sicherung des Bedarfs an Speisefetten w,i.rd eine „Aeichsstelle für
Speisefette" gebildet. " ^ ,

Sie M t mjtt Hilfe der VerteilnngssteUen ,(Z 19) nnd der Kommunal-
verbände, vorbehaltlich der Vorschriften li>m! tz 2^, die Aufbringung, Verteilung
und den Verbrauch der Speisefette Zu regeln.

Z 3
Die <Reichsstelle besteht aus leiner Verwaltungjsalktebkung und einer Geschäfts-

abteilung. . V ' .
Der Reichskanzler führt die Aufsicht nnd 'kann nähere Bestimmungen über

den Geschäftsgang erlassen. . , ,
§ ^

Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde. Sie besteht aus einem Vor«
stand nnd einem Beirat. x

Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder mehreren stell-
vertretenden Vorsitzenden und einer vom «Reichskanzler zu bestimmenden An«
Zahl von ständigen und nichtständigen Mitgliedern. Er wird vom Reichs-
kanzler ernannt. - / ^

Die Mitglieder des Beirats ernennt der «Reichskanzler; der Präsident des
Kriegsernährungsamts führt den Vorsitz lun̂ d bestellt ein Mitglied zum stell-
vertretenden Vorsitzenden. ^

Ger ^Reichskanzler kann, n.m die zweckmäßige Durchführung dieser Ver-
ordnung zu, sichern, Delegiert« der <Rei,chsste>lle im Mnehmen mit den,Landes-
Zentralbehörden bestellen. ,

§ 5
Die Geschäftsabteilung ist eine Geisellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie erhält einen Aufsichtsrat, der aus dem Vorsitzenden der Verwaltungs-

abteilung als Vorsitzenden jund einer vom Neichstanzler zu bestimmenden Zahl
von Mitgliedern besteht, die vom Reichskanzler ernannt werden. Der Aufsichts-
rat bestellt die Geschäftsführer. !Die Bestellung bedarf der! Bestätigung des
Reichskanzlers.

§ 6
Die Verwaltungsabteilung hat die Verwaltungsangelegenheiten einschließ-

lich der statistischen Arbeiten szu erledigen. Sie hat insbejjlondere >
1. die auf den Kopf der Bevölkerung entfallenden Verbrauchsmengen

an Speisefetten festzusetzen;
2. einen Verteilnngsplan aufzustellen, durch den der Vedarfsanteil des

einzelnen sAomMrmalverbandes sowie ferner festgesetzt wird, wieviel
Speisefett der Kommunalverbanl, abzuliefern oder zu erhalten hat.

Der Beirat ist über grundsätzliche Fragen zu hören.

s?
Die Oeschaftsabteilung hat die ihr obliegenden geschäftlichen Aufgaben nach

den grundsätzlichen Anweisungen der Verwaltungsabteilung zu erledigen. Sie
hat alle ^ur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen ^Rechtsgeschäfte vorzu-
nehmen, insbesondere <

3) für die rechtzeitige Abnahme, Bezahlung und Unterbringung der an
sie abzuliefernden Fettmengen zu sorgen;

b) die ihr obliegenden Lieferungen rechtzeitig vorzunehmen;
o) für die ordnungsmäßige Verwaltung ßhrer Bestände zu sorgen.

11. Bewirtschaftung der Spetzefette <und Verbrauchsregelung.

Die in Molkereien hergestellten Speisefette sind mit der Erzeugung für
den Komnrunalverband, in dem die Molkerei liegt, beschlagnahmt.

A ls Molkerei im Sinne dieser Vorschrift gilt jeder Betrieb, in dem täglich
mehr als 50 Liter Milch im Durchschnitt verarbeitet werden. I n Streitfällen
entscheidet die Neichsstelle endgültig darüber, welcher Betrieb als Molkerei
anzusehen ist. '
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H 9
An den beschlagnahmten Speisefetten dürfen vorbehaltlich der Vorschrift

im § 21 Abs. 2 Veränderungen nur mit Zustimmung des Kommunalverbandes,
für den sie beschlagnahmt sind, vorgenommM werden. Das gleiche gilt von
rechtsgefchaftlichen Verfügungen über sie nnd von Verfügungen, die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme dürfen die Nnternehmer von Molkereien
1. die zur Erhaltung der Vorrate erforderlichen Handlungen vornehmen;
2. an ihre Milchlieferer Vutter liefern;
3. sofern die Molkerei ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb ist, Vutter in

der eigenen Wirtschaft verbrauchen.
Die Neichsstelle kann nähere Bestimmungen über die Höchstmengen treffen,

die nach Abs. 2 Nr. 2 und 3 geliefert oder verbraucht werden dürfen. ,
Die Beschlagnahme endet, abgesehen von dem Falle des K 10 Abs. 1, mit

der nach Abs. 2 zugelassenen Veräußerung oder Verwendung.

ß 10 ,
Die beschlagnahmten Speisefette sind dem Kommunalverband auf Verlana.cn

käuflich zu überlassen. Der Aeberlaffungspflichtige kann verlangen, daß der
Kommunalverband die Vorräte übernimmt, und eine Frist zur Nebernahms
setzen, die mindestens fünf Tage betragen muß. Nach, Asblauf der Frist endet
die Aeberlassungspflicht und die Beschlagnahme.

Das Eigentum an den beschlagnahmten Speisefetten kann auf Antrag durch
Anordnung der zustandigen Behörde auf den Kommunalverband oder oie im
Antrag bezeichnete Person übertragen werden. Das Eigentum geht über, sobald
die Anordnung dem Besitzer Mgeht.

s 11
Der ErWerber hat für die überlassenen Vorrate einen angemessenen Preis

zu zahlen. Der Aeberlassungspreis wird, falls eine Einigung nicht zustande
kommt, unter Berücksichtigung der Güte der Ware von der höheren Verwaltungs-
behörde endgültig festgesetzt; sie enitscheidet, wer die baren Auslagen des Ver-
fahrens zu tragen hat. 'Bestehende Höchstpreise dürfen nicht überschritten werden.

s 12
Molkereien haben die Milch und Sahne (Nahm) sorgfältig zu verarbeiten.

Sie haben die Milcht das GaMe unld die daraus hergestellten Erzeugnisse
pfleglich zu behandeln und nach den ih!nen gegebenen Weisungen abzuliefern^
und zu versenden., > ,

s 13
Die Kommunalverbande können, soweit dies zur Deckung ihres Bedarfs

erforderlich ist, mit Genehmigung der zuständigen Verteilungsstelle (H 19), un«
beschadet des eigenen Bedarfs der Hersteller, die käufliche Neberlassung der in
ihrem Bezirke vorhandenen, nicht in Molkereien hergestellten Speisefette an
die von ihnen bestimmten Stellen oder Personen verlangen. ^

Dies gilt nicht für Speisefette, die im Eigentume des! Neichs, eines Bundes«
staats, der Neichisstelle, der Zentral«Einkaufsgesellschaft m. b. tz. in Berlin,
des Kriegsausschusses für Pflanzliche «und tierische Oele und Fette, O. m. b. H.
in Berlin stehen. ^

Die Vorschriften in den W 10, 11 finden entsprechende Anwendung.
§14 , , ^

Soweit es zur Sicherung des Fett« und Milchbedarfs erforderlich zist,
können Halter von Kühen, unbeschadet ihres eigenen Bedarfs, sowie Molkereien
und Milchaufkäufer angehalten werden, Milch an Molkereien oder andere Stellen
zu liefern. Nnter der gleichen Voraussetzung kann die Entrahmung der Mi lch
sowie die Lieferung des Mahmes angeordnet werden. Die anordnende Stelle
bestimmt, an wen zu liefern ist. fetzt den Preis und chie Lieferungsbedingungen^
fest und entscheidet üver !S!weiOgkeiten, die sich aus der Lieferung ergaben.

Zuständig ist die Verteilungsstelle (ss 19), in deren Bezirk die liefernde
und empfangende Stelle liegt, und, wenn beide Stellen in demselben Kom-
munalverbunde liegen, dieser; soll die Lieferung in epnen anderen Bundesstaat
erfolgen, so ist die Neichsstelle zustandig.

Gegen die Anordnungen und Entscheidungen ist nur Beschwerde zulässig.
Sie hat keine aufschiebende Mirkung. Aezber die Beschwerde entscheidet die
von der Landeszentralbehörde zu bezeichnende Stelle, ber Beschwerden über die
Meichsstelle der «Reichskanzler. Eine Entscheidung ist endgültig.
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Die Neichsstelle kann nach Anhörung des Beirats Grundsatze über Hie
Ar t und den Umfang der Pflicht zur Lieferung und Entrahmung (Abs.i 2>
aufstellen. ! > ^

s 15
Die Kommunalverbände können die Herstellung von Butter in landwirt-

schaftlichen Betrieben, aus denen die Milch oder die Sahne (Nahm) an Molke-
reien zu liefern ist, ^untersagen und die zur Durchführung erforderlichen A n -
ordnungen treffen. ^

8 16 -
Die Kommunalverbände können bestimmen, daß Speisefette, die nicht i n

Molkereien hergestellt find, nur Kn dsse von ihnen bestimmten Stellen oder
Personen abgesetzt And nur von solchen erworben werden dürfen.

,s 17
Die Unternehmer oder Leiter von Betrieben, in denen.Milch verarbeitet

wird oder Speisefette hergestellt oder abgehetzt werden, haben
1. den Anordnungen' !der MeichssteTe, der Verteilungsstellen und her

Kommunalverbande zu entsprechen. Dies gilt für die Wolkereien auch
hinsichtlich der Art der Herstellung und Verarbeitung sowie der Zur
Heranschaffung von Milch erforderlichen Maßnahmen;

2. zum Zwecke des Nachweises der ihnen obliegenden Verpflichtungen
der Neichsstelle, den Verteilungsstellen und den Kommunalverdänden.
auf Verlangen Auskunft Zu geben, deren Beauftragten Einsicht in die
GeschäftsaufZeichnungen Zu gewähren und die Besichtigung der Ge-
schäftsräume und der Vorräte Zu gestatten.

Die Beauftragten sind verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäfts-
Verhältnisse, die hierbei Zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit Zu jbe-
obachten. , l

K 18 > ,
Die Kommunalverbände halben den Verkehr und den Verbrauch von Speise-

fetten in ihrem Bezirke Ou r̂egeln. Sie haben die "Regelung nach den pon
der Neichsstelle aufgestellten Grundsätzen vorzunehmen.

Sie können den Gemeinden N,e NegMng für den Bezirk der Oemeinds
übertragen. Gemeinden, die nach der letzten VolksZählung mehr als Zehntausend
Einwohner hatten, können die Aebertragung verlangen.

jDe!r fReichskainZler, die ,LandesZentraIbehörden oder die von ihnen lbe»
bestimmten Stellen können die Kommunalverjbände und Gemeinden Zur «Regelung
anhalten; sie können sie füzr djl!e ZZV'2ck,'e der Regelung vereinigen und den,
Verbänden die Befugnisse aus <den Ml 8 bis 17 ganZ oder teilweise.übertragen.
Sie können die M M l u n g für Drefn NeZirk oder Neile ihres BeZirkes selbst
vornehmen; die K§ 8 bis 17 finden entsprechende Anwendung. Soweit nach
diesen Vorschriften die ^Regelung für einen größeren Bezirk erfolgt, ruhen
die Befugnisse der Zu diesem Bezirke gehörenden Behörden. ^

Die au.f Grund dieser Worßchriften getroffenen Bestimmungen finden keine
Anwendung gegenüber den Heeresverwaltungen, der Marineverwaltung und
denjenigen Personen, die von diesen Verwaltungen mit Butter versorgt werden.

§19 ^
Für jeden Bundesstaat oder für mehrere Bundesstaaten gemeinsam ist bis

Zum 12. August 1916 eine Landesverteilungsstelle einzurichten, der der Ausokich
innerhalb ihres BeZirkes obliegt. Wie LandesZentralbehörden können für ein«
Zelne Teile ihrer Bezirke WeZirksverteilungsstellen einrichten.

Die vorhandenen Verteilungsstellen bleiben bestehen.

§20 , - >
Die Kommunalverbände haben laufend den in dem Verteilungsplane (ß 6)

festgesetzten .Neberschuß sowie etwa sich ergebende weitere Neberschüfse an die
Zuständige Werteilungsstelle oder die von dieser bestimmten Personen vber
Stellen nach deren Anweisungen in guter Beschaffenheit Zu liefern.

v Die Landesverteilunasstellen (K 19) haben laufend den nach dem Ver-
teilungsplane (§ 6) auf Hren BeZirk entfallenden Neberschutz an Speisefett 'sowie
etwa sich ergebende weitere «Asberschüsse in guter Beschaffenheit nach den,Wei«
sungen der Neichsstelle Zu liefern.
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Liefert die Landesverteilungsstelle nicht irechtzeitig, so kann die Neichsstelle
die ihr Zustehenden Mengen, <in den lbon ihr Zu bestimmenden ^Betrieben ab-
fordern. M e M 10, ,11 finden entsprechende Anwendung. Wer Anspruch der
Neichsstelle auf Neberlassung geht dem des Kommunalverbandes vor.

^ , ^ § 22
Aeder Streitigkeiten, die !!sich Zwischen den Beteiligten aus der Durch-

führung der §§ 10, 13 ergeben, entscheidet endgültig die 'höhlere Verwaltungs-
behörde. Acker Streitigkeiten, die ffich aus der 'Durchführung der ,§§ HO, 21
ergeben, entscheidet endgültig ein iSchiedsgericht. Das Nähere über die E r -
richtung von Schiedsgerichten und das Verfahren bestimmt der ReichskanZler.

3 2^
Die Verteilungsstellen und 'Kommunalverbände halben der Reichsstelle nuf

Verlangen Auskunft Zu erteilten sund ihren Anordnungen Folge zu leisten.
Die Reichsstelle ist befugt, mi t den Verteilungsstellen und den Kommuna l -

verbänden unmittelbar Zu verkehren. ,

^ is 2Ä
Die Vorschriften über die Beschlagnahme nnd Ablieferung der Speisefette,

finden keine Anwendung auf Pflanzliche und tierische Oele und Fette, ,soweit sie
dom Kriegsausschusse für pflanzliche l ind tierische Oele und Fette, G. M. b. H.
i n B e r l i n aufgebracht werden, 'sowie auf ausländisches Schmalz (Schweine-
schmalz). Hinsichtlich der Aufbr ingung idieser Speisefette verbleibt es bei den
bisherigen Vorschriften.

Die im Abs. 1 Satz 1 genannten Vorschriften finden ferner keine A n -
wendung auf ausländische Mutter. Wer Reichskanzler' ist ermächtigt, über »aus-
ländische But ter besondere Bestimmungen zu erlassen. Wer den von ihm er-
tMsenen lVestimmlungen Zuwiderhandelt, w i rd m i t Gefängnis b is Zu sechs
Mona ten oder mit Geldstrafe bis Z,u fünfzehnhundert M a r k bestraft.

I I I . Preisvorschriften.

^ i <K 23 '
Der Neichslanzler ist ermächtigt, Grundpreise für Speisefette festzusetzen.

Der Grundpreis ist der Pre is , den, der Hersteller beim Verkauf im Großhandel
frei B e r l i n einschließlich Verpackung fordern kann. ,

, " § 26
Die Grundpreise f ind für das Neichsgebiet maßgebend, soweit nicht gemäß,

§ I 7 abweichende Vestimm'unigen getroffen werden. '

§ 27« ^ .-
Zu r Berücksichtigung der besonderen Marktverhältnisse i n den! verschiedenen

Wirtschaftsgebieten können die LandssZentral!behörden mit Zustimmung des
Reichskanzlers für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes Abweichungen von
den Grundpreisen anordnen.

S i n d die Preise <?m Ar te der Niederlassung oder des Sitzes des »Ver-
käufers andere als an dem des M-ufeivs, ,so f ind die ersteren maßgebend.

§ 28
Der Reichskanzler kann Vorschriften über die Preisstellung für den Weiter-

verkauf im Großhandel und im Kleinhandel erlaMen.

^ O 23. , > ,
Die Kommunalverbande find verpflichtet, Höchstpreise für den Kleinhandel

mit Speisefetten unter BerüWchtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse
festzusetzen. Die Höchstpreise müssen sich innerhalb der von dem Reichskanzler
festgesetzten Grenzen (ß 28) halten. Soweit Preisprüfungsstellen bestehen, Knd
diese vor Festsetzung Zn hören. v

Soweit die Regelung ides Verkehrs nnd Verbrauchs von Speisefetten nach
ß 18 durch die Gemeinden »erfolgt, haben diese die Preise festzusetzen.

Die LandesZentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden können
Kommunalverb'ände und Gemeinden Zur gemeinsamen Festsetzung von Höchst-
preisen vereinigen. Sie können die Höchstpreise selbst festsetzen.

s 30
A ls Kleinhandel im Sinne dieser Vorschriften grlt der Verkauf an d̂en

Verbraucher, soweit er nicht Mengyn von mehr als 5 Kilogramm Zum Gegen-
stande hat. - -
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31ß 31 . / .
Der Reichskanzler ist erünächtögt, ü̂b̂ er die Preise für den Groß-

^Kleinhandel mit ausländischer Butter besondere Bestimmungen zu erlassen.

! . ! ß 32
Vie auf Grund dieser Verordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise um

Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Neichs-Gefetzbl. S 516)'in Ver-
bindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Neichs-Gesetzbl.
S . 25) nnd vom 23. März 1916 (Meichs-Gefetzbl. S. 183). c

IV. Nebergangs- nnd Schlußvorschriften. ^
§ 33 '

Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung
dieser Verordnung. Sie können bestimmen, daß die den Kommunalverbänden
und Gemeinden in den OZ 8 bis 18, 29 übertragenen Anordnungen durch deren
Vorstand erfolgen. Sie bestimmen, wer als Kommunalverband, als höhere Ver-
waltungsbehörde, als zuständige Behörde, als Gemeinde und als deren Vorstand
anzusehen ist. ,

§ 34
Die zuständige Behörde kann Molkereien und Geschäfte, deren Unternehmer

oder Leiter sich ?n Befolgung ber Pflichten, die ihnen durch.dieffe Verordnung
oder d<ie dazu ergangenen Musführungsbestimmungen, und Anordnungen auferlegt
sind, unzuverlässig erweisen, schließen oder durch Beauftragte führen lassen.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Neber die Beschwerde ent-
scheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Wie Beschwerde hat keine
aufschiebende Wirkung.

§ 35 ^
M i t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe 'bis zu zehntausend

M a r k oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte oder Vorrats deren Näberlaffung

nach ß 13 verlangt worden ist, beiseiteschafft, abgibt, beschädigt, Zer-
stört, verbraucht, verarbeitet oder sonst verwendet,

2. wer unbefugt Vorräte der i n Nr . 1 genannten Ar t verkauft, kauft
oder ein anderes Ver^ußerungs- vder Erwerbsgeschäft über !sie ab-
schließt, .̂

3^ wer den ihm nach iden M 12, 17 Abf. 1 Nr . 2 Abliegenden Ver-
pflichtungen zuwiderhandelt,

4. wer den auf Oru iD lder M 10, 13, 14, 15, ,16, 17 Abs. 1 Nr . 1, § 18
getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt.

K 36 >, ^ ,
Vorräte, die der Verkehrs- «oder Verbrauchsregelung entzogen werden,

können ohne Entschädigung Zugunsten «des Kommunalverbandes, in dessen Bezirke
sie sich befinden, enteignck werden. ,H 10 Albs. Z und A 32 Matz 1 finden ent-
sprechende ^Anwendung.

H 3? - ,
Soweit in den Bundesstaaten bereits eine Verkehrs- und Verbrauchs-

regelung durchgeführt ist, verbleibt es bei dieser bis zum 12. August 1916.

§ 3 8
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser fVer-

ordnung zulassen.
ß 39 !

Die Vorschriften der Verordnung über die Regelung der Vutterpreise vom
22. Oktober 1915^) treten »alsbald, die Vorschriften der Verordnungen über
den Verkehr mit Butter vom 8. Dezember 1915?) uud über vorläufige M a ß -
nahmen auf dem Gebiete der Fettversorgung vom 8. Jun i 1916 )̂ treten w i t
dem 12. August 1916 außer Kraft. l

Die auf Grund der Verordnung vom 22. Oktober 1915 festgesetzten Preise
bleiben bis auf weiteres in Kraft. Die Vorschrift im § 32 .findet auf sie
Nnwendung.

1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 280.
y Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 395.
2) Verwaltunasvorschriften Jahrgang 1916 I S. 407.
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IDie auf Grund des ,ß,11 der Verordnung vom 22. .Oktober 1̂913 er
lassenen Bestimmungen bleiben in Kraft. Zuwiderhandlungen werden nach H 2̂
Abs. 2 Satz 3 bestraft.

H ^
Der ^Reichskanzler kann Aebergangsvorschriften erlassen.

V Reichskanzler kann die Bewirtschaftung von Milch und Käs« her
'Reichsstelle für Speisefette übertragen und den Verkehr mit diesen Erzeugnissen
regeln. Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis zu
einem Iah«re und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser!
Strafen bestraft, und daß neben der Strafe die Erzeugnisse, auf die sich, die
strafbare Handlung bezieht, ohne Anterschisd, ob sie dem Täter gehören oder
nicht, eingezogen werden. < ^

H 42 ., . ^ ^ , ^
Die Vorschriften über die Beschlagnahme und die Ablieferung des Neber«

schmsses (M 8 bis 16, 20, 21) treten mit dem 12. iAugust 1916, die übrigen Vor«
schriften mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der ^Reichskanzler bestimmt
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 21 . J u l i .

Achtgäbe auf die körperliche und geistige Befähigung der als Desinfektor
auszubildenden Personen.

M . I . ( M . V l . W. S. 268.)

I n neuerer Zeit ist wiederholt die Beobachtung gemacht worden, daß Per«
sonen zur Ausbildung als Desinfektor vorgeschlagen und zugelassen worden
sind, die wegen körperlicher Fehler oder geringer Auffassungsgabe niemals
in der Lage sein werden, dem verantwortungsvollen Beruf als Desinfektor
ordnungsmäßig auszuüben. Den Desinfektorenschulen erwächst durch die Zu«
lassung derartiger Personen eine unnötige Mehrarbeit. Für die Allgemeinheit
birgt sie die Gefahr der 'ungenügenden oder schlechten Ausführung der Des«
infektionen, selbst wenn die Betreffenden die vorgeschriebene Prüfung notdürftig
bestehen sollten. Ew. pp. ersuche ich daher ergedenst, die Kreisärzte gefälligst!
anzuweisen, bei der Auswahl der als Desinfektor auszubildenden Personen
streng darauf zu achten, daß diese in körperlicher und geistiger Beziehung uu<N
die Gewähr dafür bieten, daß sie das zu übernehmende Amt verständig und
fachgemäß auszuüben vermögen.

Abdruck dieses Erlasses erfolgt im Ministerialblatt für Medizinalange«
legenheiten.

Wegen der Altersgrenze von 45 Fahren, bei der es weiterhin verbleibt,
verweise ich ergebenst auf den Erlaß vom 29. M a i 1907*). ^

1916. 21. J u l i .

Aussührungsbeftimmungen zur Verordnung über das Verbot der "
Verwendung von pflanzlichen und tierischen Oelen uud Fetten zu technifchen

Zwecken vom «. Januar 1916*).
, ! M. K. (N. Z. V l . S. v193.>.

Auf Grund des H 3 der Bekanntmachung über das Verbot der Verwendung
von pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten zu technischen Zwecken vom.
6. Januar 1916 )̂ wird folgendes bestimmt:

§ 1 . .
Der Reichskanzler stellt monatlich fest, welche Mengen und Arten Pflanz«

licher und tierischer Oele iund Fette sowie daraus gewonnener Vel« und Fett«
säuren zur Herstellung von Seife und anderen Waschmitteln, welche Mengen

*) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1907 S. 336. ,
i i ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 10.
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And 'Arten der genannten ftele und Fette zur Herstellung von Leder jeder Ar t
verarbeitet oder fönst verwendet werden dürfen.

Die Verteilung dieser Meingen auf !die einzelnen Betriebe erfolgt durch den
Kriegsausschutz für pflanzliche und tierische Oele nnd Fette, G. m,. ft. tz. in
Berlin und Zwar hinsichtlich der Leder herstellenden Betriebe durch Vermittlung
der KriegsloderMktiengesellschaft in Berlin und hinsichtlich der Seifen- >und
Mafchmittelfabriken durch Vermittelung der Kriegsabrechnungsstelle der Seifen«
!und Stearinfabriken in Berlin. Die Seifen- und Waschmittelfabriken Und
verpflichtet, hinsichtlich der Herstellung ^und des Vertriebs der aus den zugeteilten
Mengen herzustellenden Seifen und Maschmittel den Weisungen des Kriegs«
Msschusses Folge zu leisten.

ß 2.
>3>iese Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung in Kraft. lSie

treten an die Stelle der Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen
Iur Verordnung über das Derbst der Verwendung von pflanzlichen und ltierischen
öelen und Fetten zu technischen Zwecken vom 6. Januar 1916, «vom 10. Januar
'1916')

1916. 21. J u l i .

Nlenderuns der Bekanntmachung über das Verbot der Verwendung von
pflanzlichen und tierischen Oele« und Fetten zu technischen Zwecken

vom 6. Januar 19162).
, ' 5K. K. sN. G. B l . S . 765.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Mahnahmen »usw. vom Ä. August 191^)
folgende Verordnung erlaUen: ,

Wie ß§ 1 und 2 der Bekanntmachung über das Verbot der Verwendung
von pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten zu technischen ZwMen vom
6. Januar 1916 )̂ erhalten folgende Fassung:

O1 ' '> ' ^
> Butter, Butterschmalz, Margarine, Kunstspeisefett, Spech sowie Rinder-,
Schaf- und Schweinefett in jeglicher Form dürfen zu technischen Zwecken
nicht verarbeitet oder sonst verwendet werden.

Gas Verbot findet auf die Herstellung von Nahrungsmitteln keine An«
Wendung. < l l °

< § 2
? Pflanzliche und tierische Oele und Fette fowie aus diesen gewonnene Vel"
und Fettsäuren dürfen zur Herstellung von Seife und anderen Waschmitteln
die genannten Oele und, Fette auch zur Herstellung von Leder jeder A r t nicht
verarbeitet oder fönst verwendet werden. Vie genannten i)ele und Fette dürfen
nicht gespalten werden. l >

Artikel I I
i. Giese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 21. J u l i .

Außführungsbeftimmungen zur Verordnung über den Verkehr mit Seife,
Setfenpulver und anderen fetthaltigen Waschmittel« vom 18. A p r i l 1916 )̂
< j 5K. K. (N. G. M . O. 766.>

'Aiuf Grund des Z 1 der Bekanntmachung über den Verkehr mit Seife,
Seifenpulver und anderen fetthaltigen Mafchmitteln vom 18. Apr i l 1916 )̂
wird folgendes bestimmt: „

1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 17.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 10.

' s) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
^) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 290.
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s 1
Feinseife und Seifenpulver, die gemäß K 2 der Bekanntmachung über das

Verbot der Verwendung von pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten vom
6. Januar 1916 )̂ in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Jul i 191s
und gemäß H 1 der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen vom 21. Ju l i
1916 nach den Weisungen des Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische
Oele nnd Fette, >G. M. b. H. in Berlin aus pflanzlichen und tierischen Oelen
und Fetten oder daraus gewonnenen Oel« und Fettsäuren hergestellt !sinD>,
müssen auf den Stücken beziehungsweise auf den Packungen den Aufdru<L
K. A.-Seife und K. A.-Seifenpulver tragen. Der Aufdruck ist vom Hersteller
oder, wenn bei Seifenpulver ein, anderer die Ware Zum Zwecke der Weiterver-
Hußerung mit Packung versieht, von diesem vor der Weitergabe anzubringen.

§ 2
Die Abgabe von Waschmitteln, die aus pflanzlichen oder tierischen Oelen

und Fetten oder daraus gewonnenen Oel- und Fettsäuren hergestellt sind, nn
,Selbstverbraucher darf nur nach folgenden Grundsätzen erfolgen:

I. Die an eine Person in einem Monat abgegebene Menge darf fünfzig
Gramm Feinseife (Toiletteseife, Kernseife und Nasierseife) sowie zwei-
hundertfünfzig Gramm Seifenpulver nicht übersteigen. Bei Feinseifen,
die vom Hersteller in Nmhüllungen in Verkehr gebracht werden, mit
Ausnahme der K. A.-Seife, ist das unter Einschluß der "Umhüllung
festgestellte Gewicht maßgebend. Bleibt der Bezug einer Person in
einem Monat nnter der Zugelassenen tzöchstmenge, so wächst der Minder-
betrag der tzöchstmenge des nächsten Monats nicht zu.. Dagegen .ist
der Vorausbezug ber Mengen für zwei Monate gestattet.

Die Abgabe von Schmierseife ist unbeschadet der Bestimmungen
des F 8 verboten. l

II. Die Abgabe von Feinseife Hund Seifenpulver darf nur gegen. Ablieferung
des für den laufenden oder nächstfolgenden. Monat gültigen, das abzu-
gebende Waschmittel bezeichnenden Abschnitts der von der zuständigen
Ortsbehörde des Wohnsitzes oder dauernden Aufenthalts auszugebenden
Seifenkarte') erfolgen. Gie Seifenkarte hat den aus der Anlage ersicht-
lichen Inhalt. Sie gilt unabhängig vom Orte der Ausgabe an allen
Orten des Reichs , ' ' . , <

Soweit an einzelnen Orten bei dem Inkrafttreten dieser Bekannt^
machung Seifenkarten im Gebrauche sind, ist deren weitere Verwendung
während der Monate August und September 1916 gestattet, sofern d't,
Angaben über die Zu beziehende Art und Menge der Waschmittel in
Nebereinstimmung gebracht M mit den Vorschriften des Abs. I.

s 3
Die zuständige Ortsbehörde ist befugt, auf Antrag

) I. a) für Aerzte, Personen, ldie berufsmäßig mit Krankheitserregern
arbeiten, Zahnärzte, Tierärzte, Zahntechniker, Hebammen und Kran-
kenpfleger,

b) für mit ansteckender Krankheit behaftete Personen nach entsprechender
l Bescheinigung seitens des Kreisarztes oder eines von der Orts"

behörde bestimmten Arztes,
o) für Krankenhäuser auf die nach dem Jahresdurchschnitte berechnete?

Kopfzahl der verpflegten Kranken
je bis zu vier Zusatzseifenkarten;

II. für unter Tag arbeitende Grubenarbeiter in Kohlenbergwerken, für in
gewerblichen Betrieben vor dem Feuer oder mit der Kohlenbewegung
ständig beschäftigte Arbeiter und für Schornsteinfeger je bis zu zwei
Zusatzseifenkarten; ?

III. für Kinder im Alter bis zu 18 Monaten je eine Zufatzseifenkarts
auszugeben.

§ 4
Die Aeberlasfung der Seifenkarten zum Bezüge von Waschmitteln an andere

Personen als diejenigen, für ldie sie ausgegeben sind, sowie die Weiterveräußerung
von Maschmitteln, die auf Seifenkarten bezogen sind, ist verboten.

Z.5
Der Vertrieb von Waschmitteln, die unter Verwendung von pflanzlichen

nnd tierischen Oelen und »Fetten oder daraus gewonnenen ve l - und Fettsäuren her»
gestellt sind, im Hausierhandel ist verboten.

i> Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S. 10.
H Das Muster der Seifenkarte wird nicht mit abgedruckt.
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! -, Z 6
Bei Abgabe im Kleinhandel an öen Selbstverbraucher dürfen die Preise

ohne Rücksicht darauf, ob die Abgabe in Packung oder lose erfolgt,
bei K. A.-Seife

für ein Stück von 30 Gramm 0,20 Mark,
für ein Stück von 103 Gramm 0,40 Mark; «

bei K. A.-Seifenpulver
für je 250 Gramm 0,30 Mark

nicht überschreiten.
Geringere Mengen K. A.-Seifenpulver sind entsprechend dem Mindergewichte

geringer zu, berechnen.
Vorstehend festgesetzte Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, be-

treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung vom 17. Dezember
1914 (Neichs-Gefetzbl. S. 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen von:
21. Januar 1915 (Neichs-GeseM. S. 25) nnd vom 15. März 1916 lAeichs-
Gefetzbl. S. 183).

s 7
Die Versorgung der Barbiere und Friseure mit der zur Aufrechterhaltung,

ihres Gewerbes erforderlichen Nasier- und Kopfwaschseife erfolgt nach näherer
Weisung des KriegsauHchusses für pflanzliche und tierische Oele und Fette,
G. m. b. tz. in Berlin durch Vermittlung des Bundes deutscher Barbier«»
Friseur» und Perückenmacher-Innungen.

§ 8
Zur Verwendung zu technischen Zwecken dürfen Maschmittel, die unter Ver-

wendung von pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten oder daraus ge-
wonnenen Oel- und Fettsäuren hergestellt sind, an technische Betriebe und
Gewerbetreibende, insbesondere an Waschanstalten, nur mit Zustimmung des
Kriegsausschusses für pflanzliche nnd tierische Oele und Fette abgegeben werden.

Für technische Betriebe nnd Gewerbetreibende, insbesondere Waschanstalten,
die weniger als zehn Arbeiter beschäftigen, kann die zuständige Ortsbehörde auf
Antrag einen Ausweis ausstellen, gegen dessen Vorlegung die zur Aufrechter«
haltnng des Betriebs erforderliche Menge an Waschmitteln abgegeben werden
darf. Der Ausweis muß die Zulässige tzochstmenae angeben. Der Veraußerer
hat die abgegebene Menge auf dem Ausweis unter Bezeichnung der Ar t
und Menge (Gewicht) mit Tinte oder Farbstempel zu vermerken.

Die Neberlaffung der auf Grund vorstehender Bestimmungen ausgestellten
Ausweise zum Bezüge von WaHchmitteln an andere Personen sowie die Weiter»
Veräußerung der auf die Ausweise bezogenen Waschmittel ist verboten.

s 9
Die Verwendung von Waschmitteln, die unter Verwendung von pflanz»

lichen und tierischen Oelen und Fetten oder daraus gewonnenen 9el- und Fett»
sauren hergestellt sind, zn Putz» nnd Scheuerzwecken ist verboten.

K '0
Welche Behörden als zuständige Ortsbehöröen im Sinne der ZZ 2, 3 zund

8 anzusehen sind, bestimmt die Landeszentralbehörde.
s 11

Die Bestimmungen dieser Verordnung finden keine Anwendung gegenüber
den Heeresverwaltungen, der MarineverwMung und denjenigen Personen, die
von diesen Verwaltungen mit Waschm'tteln versorgt werden. Die Verwaltungen
treffen besondere Anordnungen Wer die Versorgung.

s 12
Wer den Bestimmungen der M 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 zuwiderhandelt, wird

mit Gefängnis bis zn drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft. 5

s 13
Diese Bestimmungen treten am 1. August 1916 in Kraft mit der Maß-

gabe, dah im Monat August 1916 an Stelle lder 250 Gramm Seifenpulver die
gleiche Menge Schmierseife gegen Ablieferung der entsprechenden Abschnitte der
Seifenkarts Abgegeben werden darf. Die Bestimmungen treten an die Stelle
Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung über
den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln,,
vom 18. A p r i l 1916"). , ^

Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1916 I Seite 290.
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1915. 22. J u l i

KSrderung deS bargeldlosen Zahlungsverkehrs.
M . G. U. ( I . V I . N. S. lW9).

Nach Mitteilung des Herrn Finanzministers ist es infolge des außer«
ordentlich gesteigerten Zahlungsmittelbedarfes dringend erwünscht, den bargeld-
losen Zahlungsverkehr zwecks Einschränkung des Varmittelumlaufs weiter aus-
zugestalten und zu, fördern. I n wirksamer Weise können die staatlichen Be-
hörden und Anstalten hierzu dadurch Heitragen, daß sie jede (Möglichkeit,
auf ihrem Gebiete vorkommende Zahlungen auf bargeldlosem Wege zu er-
ledigen, unbedingt ausnutzen und zu diesem Zwecke überall die entsprechenden
Einrichtungen treffen.

I n erster Linie ist es nötig, daß alle Kassenverwaltungen der Behörden
und Anstalten, wo dies möglich N , ein Girokonto bei der Neichsbank und,
wo ein Bedürfnis dafür besteht, ein Postscheckkonto bei der Post haben und
durch Aufdruck auf Briefbogen, amtlichen Mitteilungen usw. auf die Benutzung
dieser Konten hinweisen. I n der geistlichen und Nnterrichts-Verwaltung wird
der Anschluß der Kassen an den Neichsbaukgiro- und den Postscheckverkehr
bereits durchgeführt sein. Die noch bestehenden Ausnahmen sind baldigst
zu beseitigen. Binnen 8 Wochen ist zu berichten, ob der Anschluß überall
durchgeführt ist. Wo dies nicht möglich erscheint, sind die Gründe anzu-
geben.

Auf die mit den Behörden und Anstalten als Zahlungsempfänger in
Verbindung stehenden Kreise «st ständig und nachdrücklich dahin einzuwirken,
daß durch Erweiterung des Kreises der Kontoinhaber die Grundlagen für
eine möglichst umfangreiche Anwendung des bargeldlosen Nebertragungsver-
fahrens geschaffen werben.

Me Eröffnung eines Bankkontos und dessen ausgiebige Benutzung zur
Aeberweifung der nicht sofort in dar benötigten Gehälter rwd anderen Bezüge
aus der Staatskasse (z. V. der Neisekostengelder, «Remunerationen usw.) liegt im
eigenen Interesse der Beamten wie auch im Interesse der Allgemeinheit. So-
weit die Beamten bisher noch nicht den Antrag auf Neberweisung eines Teiles
ihres Gehaltes im Girowege auf ein Bankkonto gestellt haben, sind sie unter
Beifügung eines Antragsvororucks (siehe Muster a der mit Erlaß vom 24.
Dezember 1907 dorthin mitgeteilten Nundverfügung des Herrn Finanzministers
vom 13. Dezember 1907) aufzufordern, ihre Anträge zu stellen oder anzu-
zeigen, daß sie ihre Gehaltsbezüge gleichwohl in bar ausgezahlt zu. erhalten
wünschen. Neber das Ergebnis der Aufforderung ist binnen 8 Wochen gu
berichten. ,
A n die Nachgeordneten Behörden. . '

191«. 22. J u l i .

Nemefittttg der Löhne der i n Reichs- und Vtaatsbetrieven
als Arbeiter beschäftigten Militärrentenempfknger.

M . G. U. (Z. V l . ^ . S. MO).
Das Königliche Staatsministerium hat den Grundsatz aufgestellt, baß die

Empfänger von Militärrenten in Neichs- mnd Staatsbetrieben gegen einen
lediglich nach ihrer Arbeitsleistung, ohne «Rücksicht auf ihre Nente, zu de-
messenden Lohn beschäftigt werden sollen. Die Nachgeordneten Behörden weise
ich an hiernach zu verfahren.
An die Nachgeordneten Behörden. ,

1916. 22. J u l i

Abänderung der Prisenordnung vom 30. September 4909.
Allerhöchster Erlaß. (<R. G. B l . S. 773).

I n weiterer Vergeltung der von England und seinen Verbündeten ab-
weichend von der Londoner Erklärung über das Seekriegsrecht vom 26. Fe-
bruar 1909 getroffenen Bestimmungen genehmige Ich für den gegenwärtigen
Krieg die nachstehenden Abänderungen der Prisenordnung vom 30. September
1909 sowie ihrer Zusätze vom 18. Oktober, 23. November und 14. Dezember
1914,-Z-) vom 18. Apr i l 1915 und vom 3. Jun i 1916.

^ ^ c ^ . , ^ , '!! l
5) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 II Seite 282.
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An die Stelle der Ziffern 21, 23, 27, 30 und 33 sowie der Zusätze Zu
Ziffer 23 treten folgende Bestimmungen: -

21. Als Kriegskonterbande werden die nachstehenden, unter der Bezeichnung
absolute Konterbande begriffenen Gegenstände und Stoffe angesehen:

1. Waffen jeder Art , mit Oinschluß der Waffen für sportliche Zwecke,
ihre Bestandteile sowie Zwifchenerzeugnisse, die zu ihrer Herstellung
geeignet sind; ; !

2. Geschosse, Kartuschen und Patronen jeder Art, ihre Bestandteile sowie
ZwischenerZeugnisse, die zu ihrer Herstellung geeignet sind;

3. Schießpulver und Sprengstoffe jeder Art, Nauch- und Leuchttörper,
Brandmassen, Gaskmnpfmitlel und Stoffe, die zu ihrer Herstellung
geeignet sind, einschließlich: Salpetersäure und salpetersaure Salze jeder
Art , Ammoniak, Ammoniakwasscr, Salmiak, Ammonium salze; Schwefel,
Schwefeldioxyd, Schwefelsäure, rauchende Schwefelsäure (öleum), Schwe-
felkohlenstoff; Essigsäure, essigsaure Salze (Azetate), z. B. essigsau-
res Kalzium (Graukalk); Essigäther, Ameisenäther, Schwefeläther;
Azeton; Aethyl- und Methylalkohol (Sprit), z. B. Sulfitsprit; Harnstoff;
Harzprodukte, Kampfer und Terpentin (Oel und Geist); Kalziumkarbid;
Cyanamid; Natriumcyanid; Phosphor und seine Verbindungen; chlor«
saures und überchlorsaures Natrium, ^Barium, -Kalzium; Chlor,
Chlorhydrin; Brom; Phosgen (Carbonylchlorid); Zinnchlorid; Queck-
silber; Pech; Teer mit Einschluß von Holzteer, Holzteeröl: Benzol,
Toluol, Rhlol, Solvent-Nafththa, Phenol (Karbolsäure), Kr<ol, Naph-
thalin, sowie deren Mischungen und Derivate; An' l in und feine Deri-
vate; Glyzerin; Mangandioxyd: Arsenik und seine Verbindungen;

Ä. Geschützrohre, Lafetten, Protzen, Munitionswagen, Feldküchen, Backofen»
wagen, Proviantwagen, -̂eldschmieden, Schemwerfer, Scheinwerfergerät
und ihre Bestandteile;

5. Entfernungsmesser und ihre Bestandteile;
6. Doppelgläser, Fernrohre, Chronometer, nautische und artilleristische I n -

strumente aller A r t ;
7. Kleidungs» und Ausrüstungsstücke von erkennbar militärischer A r t ;
8. Sattel-, Zug- und Packtiere, jetzt oder künftig für den Kriegsgebrauch

geeignet;
9. militärisches, als solches kenntliches Geschirr jeder A r t ;

10. Lagergerät und seine Bestandteile;
11. Panzerplatten; . i
12. Stahl- und Eisendraht; Stucheldmht sowie die zn dessen Befestigung

und Zerschneidung dienenden Merkzeuge;
13. Bleche, verzinnt oder verzinkt; >
14. Kriegsschiffe und sonstige Kriegsfahrzeuge sowie solche Bestandteile, die

nach ihrer besonderen Beschaffenheit nur auf einem Kriegsfahrzeugs be-
nutzt werden können; Schiffsbleche nnd Schiffbaustahl;

15. Nnterwafser-Schallsignal-'Upparate;
16. Luft- und Flugfahrzeuge aller Art, deren Bestandteile sowie Zubehör-

ftücke, Gegenstände und Stoffe, die zur Luftschiffahrt oder zu Flug^
zwecken brauchbar find; Ooldschlägerhaut;

17. Photographische Artikel;
18. Werkzeuge und Vorrichtungen, die ausschließlich zur Anfertigung und

Ausbesserung von Waffen und Kriegsmaterial bestimmt sind;
19. Drehbänke, Maschinen und Werkzeuge, die bei. der Herstellung von

Kriegsmunition gebraucht werden;
20. Elektrische Artikel, angefertigt für Kriegsgebrauch;
21. Grubenholz mit Einschluß roher und wenig bearbeiteter zu Grubenholz

bestimmter Hölzer, spanisches Nohr, Bambus, Kork einschließlich Kork-
mehl; '

22. Kohlen und Koks;
23. Flachs, Hanf, Jute, Pflanzenfasern und daraus hergestellte Garne;

23. Rohbaumwolle, Baumwollfasern (Unters), Baumwollabfälle, Baum-
wollgarne, baumwollene Stoffe und andere Vaumwollerzeugui.sse, hie
bei der Herstellung von Sprengstoffen gebraucht werden können;

26. Fässer aller Art und ihre Bestandteile;
27. Gold, Silber, geprägt, und in Barren, Paipergeld und alle degeb-

baren Handelspapiere nnd verkauflichen Effekten;
40



622 , 1916. 22. Ju l i .

I ' ' 28. Oumnriräder für^> wftfahrzeuge sowie alle Gegenstände und Stoffe,
die besonders bei der Herstellung oder Reparatur von Gummirädern
verwendet werden; >

29. Kautschuk (einschließlich Rohkautschuk, Kautschukabfalle und wiederge-
wonnener Kautschuk, Kautschuklösung und -teig oder irgendwelche an-

> deren kautschukhaltigen Zubereitungen, Balata und Guttapercha sowie
i folgende Sorten von Kautschuk, nämlich: Borneo, Guayule, Ielutong,
. Palembang und alle anderen kautschukhaltigen Stoffe)) ferner Gegen-

stande, die ganz oder zum Teil aus Kautschuk hergestellt sind)
30. Mineralöle (einschließlich Erdöle, Petroleum, Benzin, Naphrha, Gasolin),-
31. Schmierstoffe;
32. Gerbstoffe aller Ar t einschließlich Ouebrachoholz und der beim Gerben

gebrauchten Extrakte;
, 33. Rindvieh-, Büffel- und Roßhäute; Kalb-, Schweins-, Ziegnr- und

Wildhäute; ferner Leder, zugerichtet und nicht zugerichtet, sofern es
brauchbar ist für Sattlerei, Geschirr, Militärschuhzeug oder militärische

z Bekleidungsstücke; Treibriemen, hydrauliches Leder und Pumftenleder;
34. folgende Erze: Wolframerze (Wolframit und Scheelit), Molybdänerz,

Manganerz, Nickelerz, Chromerz, Zinkerz, Bleierz, hämatiteisenerz.
Pyrite sowie deren Abbrände, Kupfererze;

35. Aluminium, Aluminiumsalze, kalzinierte Tonerde, Bauxit;
^ 36. Antimon sowie seine Schwefelverbindungen und Oxyde;

37. Feldspat;
38. folgende Metalle: Wolfram; Molybdän; Vanadium: Nickel; Selen:

Kobalt; hämatitroheisen; Mangan beziehungsweise seine Legierungen:
Kupfer beziehungsweise seine Legierungen; Zrnn, Blei ;

39. Eisenlegierungen (FerroveMndungen), einschließlich Wolfram-, Mangan-,
Vanadium-, Chromeisen.

> 23. A ls Kriegskonterbande werden folgende für kriegerische wie für fried-
liche Zwecke verwendbare unter der Bezeichnung relative Konterbande begrif-
fene Gegenstände und Stoffe angesehen:

1. Lebensmittel/
2. Furage und Futtermittel jeder A r t ; ölhaltige Sämereien, Nüsse und

Kerne; tierische, fisch- und pflanzlische Oele und Fe-tte, außer den als
Schmiermittel geeigneten, nnd nicht einbegriffenen flüchtige Oele;

', 3. folgende Gegenstände, sofern sie für den Kriegsgebrauch geeignet sind:
Kleidungsstücke, Kleiderstoffe, Schuhwerk, Felle nnd Pelzwerk, die für

^ Kleidung, Stiefel und Schuhe benutzbar sind; v
, ' 4. für den Krieg verwendbare Fahrzeuge aller Ar t und ihre Bestandteile
' " sowie Zubehör, insbesondere alle Kraftfahrzeuge;
! 5. festes und rollendes Eisenbahnmaterial, Telegraphen-, Funken- und

Telephonmaterial;
i 6. Feuerungsmaterml, ausgenommen Kohlen, Koks und Mineralöle;

7. Hufeisen und tzufschmiedegerät;
< 8. Geschirr und Sattelzeug;
i 9. Schiffe, Boote und Wasserfahrzeuge jeder Art , Schwimmdocks und
! Vorrichtungen für Trockendocks sowie ihre Bestandteile;

10. Zement;
> 11. tzölzer jeder Art , roh oder ^bearbeitet (insbesondere auch beHauen, ge-
! sägt, gehobelt, genutet), ausgenommen Grubenholz usw. (siehe Zif5^'

21 lfde. Nr. 21); l

27. A ls Kriegskonterbande können die nachstehenden Gegenstände nicht
erklärt werden:

1. Rohseide; '
2. harz, Lack, Hopfen;
3. tzörner, Knochen und Elfenbein;
4. natürlicher und künstlicher Dünger;
5. Erde, Kalk, Kreide, Steine mit 'Einschluß des Marmors, Ziegelsteine,

Schiefer und Dachziegel;
! 6. Porzellan nnd Glas;

i7. Papier und die zu semer Herstellung zubereiteten Stoffe;
! 8. Seife, Farbe mit Einschluß der liausschließlich zu ihrer Herstellung

bestimmten Materialien und Firnis; .
9. Chlorkalk, Soda, Aetznatron, schwefelsaures Natron in Kuchen, Kup-

fervitriol; / j ,
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10. SpezialMaschinen für Landwirtschaft, für Textilindustrie und für Buch«
druckerei; , >

11. Edelsteine, Halbedelsteine, Perlen, Perlmutter und Korallen;
12. Turm« und Wanduhren, Standuhren und Taschenuhren, außer Chro-

nometern ;
13. Mode« und Galanteriewaren;
14. Federn jeder A r t ; l
15. Gegenstände zur Wohnungseinrichtung und zum Wohnungsschmucke;

Bureaumobel und Vureaubedarf.

30. Die unter 29 bezeichnete feindliche Bestimmung ist ohne weiteres
als vorliegend anzusehen:

a) wenn die Ware zur Ausladung in einem feindlichen tzafen oder zur
Ablieferung an die feindliche Streitmacht bestimmt ist;

d) wenn das Schiff nur feindliche Häfen anlaufen soll oder wenn es
einen feindlichen Hafen berühren oder zur feindlichen Streitmacht sto-
ßen soll, bevor es den neutralen Hafen erreicht, wohin die .Ware
bestimmt ist. . ,

Ohne Rücksicht auf den Bestimmungshafen ches Schiffes ist, sofern die
Umstände dem nicht widersprechen, die unter Ziffer 29 bezeichnete feindliche
Bestimmung anzunehmen, wenn die Sendung gerichtet ist

a) unmittelbar oder mittelbar an eine feindliche Behörde oder den Agenten
einer solchen oder « >>

b) an Order oder an einen aus den Schiffspapieren nicht ersichtlichen
Empfänger oder unmittelbar oder mittelbar an eine Person, die sich
im feindlichen oder vom Feinde besetzten Gebiet aufhält oder während
des gegenwärtigen Krieges Konterbande nach dem feindlichen oder vom
Feinde besetzten Gebiet oder an eine feindliche Behörde oder den
Agenten einer solchen unmittelbar oder mittelbar geliefert hat.

33. Sofern die Anstände dem nicht widersprechen, ist die in Ziffer 32
bezeichnete feindliche Bestimmung anzunehmen, wenn die Sendung gerichtet ist:

a) an eine feindliche Behörde ober den Agenten einer solchen oder un
einen Händler, von dem feststeht, daß er Gegenstände der fraglichen

Ar t oder Erzeugnisse aus ihnen der Streitmacht ober ben Ver-
waltungsstellen des feindlichen Staates .liefert; -

d) an Order oder an einen «aus den Schiffspapieren nicht ersichtlichen
Empfänger oder unmittelbar oder mittelbar an eine Person, die sich
im feindlichen oder vom Feinde besetzten Gebiet aufhält oder während

^ des gegenwärtigen Krieges Konterbande nach dem feindlichen oder vom
Feinde besetzten Gebiet oder an eine feindliche Behörde oder den
Agenten einer solchen unmittelbar oder mittelbar geliefert hat.

e) unmittelbar oder mittelbar nach einem befestigten Platze des Feindes
oder nach einem Platze, der der feindlichen Streitmacht .als Ope»
rations» oder Versorgungsbasis dient.

Kauffahrteischiffe selbst sind nicht Ischo:: um deswillen, als für die feind-
liche Streitmacht oder für Verwaltungsstellen des feinblichen Staates bestimmt
anzusehen, weil sie sich auf der Fahrt nach einem der zu c bezeichneten
Plätze befinden.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung i Knraft.
Gegeben Großes Hauptquartier, den 22. Ju l i 1916.

(Siegel) Wilhelm!.'

1916. 23. J u l i

Aenderuug der Ausführuugsbeftimmuugen zu deu Nekautttmachuttge« über
die Höchstpreise für Petroleum nud die Verteilung der Petroleumbeftaude

vom 1. M a i 191«.
<R. K. (N. G. V l . S. 779.)

Auf Grund des z ,3 der Bekanntmachung über die Höchstpreise für Pe-
troleum und die Verteilung der Petroleumbestande vom 8. Ju l i 1915"°) rn der

") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19915 I S. 485.
40*
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Fassung der Bekanntmachung vom 1. M a i 1916 wird bestimmt» daß im ß 1
der Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zu den Bekannt«
machungen über die Höchstpreis für Petroleum und die Verteilung der Pe-
troleumbestande vom 1. M a i 1916 als Zeitpunkt der Beendigung des Absatz«
Verbots an die Stelle des 31. August 1916 der 20. August 1916 tritt.

1916. 24. J u l i

«wftchr vpu A«hle«.
. R. A. (N. G. B l . S. 829.)

Der Bundesrat hat auf Grund des H 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 )̂
folgende Verordnung erlassen: .

H l
Fohlen im Alter bis zu. zweieinhalb! Jahren dürfen über die Grenzen des

Deutschen Neichs nicht eingeführt werden.

§ 2
Der Reichskanzler kann von der Vorschrift im K 1 Ausnahmen zulassen

und die etwa erforderlichen Sicherungsmaßregeln treffen. Er kann diese Be-
fugnisse einer von ihm zu dezeichnenden Stelle übertragen.

ß 3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Dex

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 24. J u l i .

Ewsuhrveobot f«r Fohlen.
R. K. (V G. M . S. 830.>

Auf Grund von Z 2 der Bekanntmachung» betreffend die Ginfuhr von Fohlen,
vom 24. I n l i ' 1916 (Reichs-GeseM. S. 829) übertrage ich die daselbst vor-
gesehenen Befugnisse dem Königlich! Preußischen Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten. ^ l

1916. 24. J u l i .

slussühruKssanweifutts zur Vetanntmachttng über Brotgetreide «nd Mehl
aus de» Ernte 1̂ 16 vom 29. I n n i 1916.

M. tz. G. M . L. D> F. M . I . F. M (M. Bl. L. D. F. S. 199.)

Gemäß O 59 der Verordnung über Brotgetreide und Meht aus der Ernte
1916 vom 29. Juni 1916 wird M deren Ausführung hiermit folgendes be-
stimmt: ! > '

I. BeMagnahme:
^ ^ Zu H 1̂  ! !, ^

Kommunalverbande im Sinne der Verordnung sind die Stadt«- und Land-
kreise. Für diese erfolgt die Beschlagnahme. Der Minister des Innern kann
örtlich zusammenhängende Kommunalverbände, welche sich zu einem gemein»
samen Versorgungsgeviete zusammenschließen und eine gemeinsame M M - bezw.
Kornverteilungsstelle einrichten, allgemein oder hinsichtlich einzelner Befugnisse
als einen Kommunalverband anerkennen. Die rechtlichen Verhältnisse, welche
sich aus der Beschlagnahme für den einzelnen Kreis gegenüber dem Eigen-
tümer der beschlagnahmten Vorrate ergeben, werden dnrch solche Anerkennung
größerer Kommunalverbände nicht berührt.

! Zu O 3, Absatz 2. .
Der Landrat, in Stadtkreisen der Gemeindevorstand, kann das Ausdreschen

anordnen. Die Regierungspräsidenten können mit Zustimmung des Landes-

i) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S . 857.
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getreideamts Bestimmungen über Zeit M d A r t des Ausdreschens sowie über
Anzeige und Feststellung des Druschergebnisses erlassen.

' Zu H 4.
Zuständige Behörde ist der Landrat, in Stadtkreisen der Gemeindevorstand.

Zu O 6.

Absatz 1 Zu a.
Als Angehörige einer Wirtschaft gelten bei landwirtschaftlichen Betrieben,

me tnr Eigentums einer gemeinnützigen Anstalt (Irrenanstalten, Krankenhäuser,
Waisenhauser u. dergl.) stehen !und mit deren Betriebe verbunden sind, auch
das Personal und die Pfleglinge dieser Anstalt. Auf die Ausführungsbestim-
mungen zu ß 49 ä wird Verwiesen. , ,

Zu ch. " ^
Saatgut im Sinne der ^Verordnung ist das zu <Saatzwecken benötigte

Brotgetreide. i
Zu »«.

Wegen der Veräußerung von Saatgut wird auf die neuen Bestimmungen
im § 6a der Verordnung iund die mach ß'6a >Absatz 2 ergehenden Bestim-
mungen des Reichskanzlers über die Saatlarten und den Verkehr mit Getreide
Zu Saatzwecken verwiesen.

Zu K ?.
Die Kommunalverbände haben bei her Genehmigung von Veräußerungen

die §§ 199, 41 -der Verordnung zu beachten, mach welchen Brotgetreide »und
Mehl aus ihrem Bezirk nur mit lGenehmigung der Neichsgetreidestelle ent«
fernt werden darf. Diese kommt bei größeren als Kommunalverbanden un-
erkannten gemeinsamen Versorgungsgebieten bei «Veräußerungen innerhalb dieser
lGebietc in Fortfall. Die Lieferung an Betriebe (§ 14 Abs. 1 ä) ist nur mit
Genehmigung der 'ReichsgetreHestelle gestattet.

Zu O 8.
Wird eine dem Landrat oder Gemeindevorstand zugewiesene Entscheidung

angegriffen, so ist der Negierungsprasident, in Berlin der ^bervräsident, »aus-
schließlich zuständig. I m übrigen hat über Streitigkeiten in erster Instanz
der Landrat, in Stadtkreisen der Gemeindevorstand zu entscheiden. >

Zu H 9.
I n Ziffer 1 ist auch die Verfütterung von beschlagnahmtem Brotgetreide,

nnter die hohen Strafen der Verordnung 'gestellt. Beschlagnahlmefrei gewordenes
Brotgetreide ist durch die Verordnung über das Verfütt2rn von Brotgetreide,
Mehl und Brot vom 28. Jun i 1915 (Neichs-GesetM S. 381) gegen Ver-
fütterung geschützt. Auf die neuen Strafvorschriften gegen unerlaubten Saat-
guthandel in Ziffer 5 nnd 6 wird besonders verwiesen. Sie sind ortsüblich
besonders bekannt zu geben.

I I . Ne'lchsgetreidestelle.
Zu § 10. ,

Die 'Reichsgetreidestelle hat ihren Sitz in Berlin, Nankestr. 1. Ihre amt-
lichen Bekanntmachungen erfolgen im Reichs- und Staatsanzeiger. Der ge-
samte Schriftverkehr der Kommunalverlbande mit der Neichsgetreidestelle geht
durch die Hand des Negierungspräfidenten, in Berlin des Oberpräsidenten,
an das Landesgetreideamt (vergl. Ausführungsibestimmungen zu ß 59); aus-
genmmen ist der rein geschäftliche Verkehr mit der ,Geschäftsabteitung (vgl.
§ 12), soweit er sich auf die Abnahme und Anlieferung festgesetzter Getreide-
oder Mehlmengen bezieht.

Zu § 16 a.
Auf die Verpflichtung der Betriebe, welche Brot oder Mehl verarbetten

(ß 14 6), der Neichsgetreiidestelle auf Erfordern Auskunft über ihre Bewiebs-
verhältnisse zu geben, und auf die Strafvorschrift des K 16a Abs. 2 wird be-
sonders verwiesen. >

I I I . Bewirtschaftung des Brotgetreides.
Zu H 17.

Ueber die nach § 17 zu erstattenden Anzeigen trifft das Landesgetreideamt
die erforderlichen Anordnungen.

3 u H 18, Abf. 1
bleibt der Erlaß besonderer Bestimmungen vorbehalten.
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3 " s 20.
Kommunalverbände, welche von der in Absatz 1 Satz 2 gegebenen Be-

fugnisse machen, haben der Reichsgetreidestelle auf deren Verlangen bei der
Beschaffung von Lagerräumen behilflich zu sein (vergl. Ausführunqsbestim-
mungen zu § 53).

Zu ß 21.
Her Absatz 1 gibt den Kommunalverbänden die Befugnis, das für sie be-

schlagnahmte Brotgetreide als Eigenhändler zu erwerben. Der Preis für
den Ankauf und Weiterverkauf und die Höhe der Kommissionsgebühren wer»
den durch besondere Verordnung geregelt. Gin Kreis, der von der im Absatz 1
gegebenen Befugnis Gebrauch macht, übernimmt gegenüber der Reichsgetreide-
stelle das volle Risiko für die Ware. Zur Entlastung der Kreise von dieser
Verantwortung ist im Absatz 2 die Möglichkeit ihrer Bestellung als Kommissionäre!
ausdrücklich vorgesehen. Den Kreisen, welche es dabei zu belassen wünschen,
daß der Ankauf durch andere von der Reichsgetreidestelle zu bestellende Kom-
missionäre erfolgt, ist ein >Vorschlagsrecht für die Bestellung dieser Kommissionäre
gegeben.

Die Kommunalverbände haben der Reichsgetreidestelle-Geschäftsabteilung
unmittelbar bis zum/ 1 . August 1916 anzuzeigen, in welcher Weise sie den
Erwerb des Brotgetreides für die Reichsgetreidestelle regeln wollen. Gege-
benenfalls sind der Reichsgetreidestelle zum gleichen Zeitpunkte die als Kom-
missionäre in Vorschlag gebrachten Personen zu bezeichnen. Abschrift ist den
Regierungspräsidenten einzureichen. Diese haben dem Minister des Innern
bis zum 10. August !1916 eine Aebersicht über die Regelung der Kornbeschaffung
innerhalb ihres Bezirks, nach Kreisen geordnet, einzureichen.

Zu § 22.
Bei unzureichender Ablieferung kann die Reichsgetrndestelle mit der Be»

Stellung von Kommissionaren selbständig vorgehen.

5u § 2Z.
Der Handel im Sinne des Z 23 umfaßt auch Genossenschaften. Wie tun«

lichste Beteiligung der im Oetreidehandel tätigen Personen ist fachlich zweck-
mäßig und wirtschaftlich erwünscht; ihre Heranziehung, sei es als Kommissionär,
Agent oder Lagerhalter, wird die Beschaffung von Sacken wesentlich erleichtern.

Zu K 25.
Nähere Anordnung erfolgt durch das Landesgetreideamt.

Zu ß 26.
Für die Anzeigepflicht der Kommunalverbände ist der Erlaß des Ministers

des Innern vom 4. Jul i 1916 maßgebend. Die Entscheidung über die
Gestattung der Selbstwirtschaft wird ben Kommunalverbänden durch bis Hand
des Regierungspräsidenten mitgeteilt.

Selbstwirtschaftende Kommunalverbände, welche auf einen Zuschuß der
Reichsgetreidestelle angewiesen sind, müssen diesen Zuschuß in Mehl zu dem,
von der Reichsgetreidestelle festgesetzten Termin abnehmen. Der Regierungs-
präsident hat gemäß Absatz 3 die Selbstwirtschaft der Kommunalverbande ein-
gehend zu überwachen, insbesondere nach der im § 26 Abs. 1, § 27 Absatz 2.
und § 20 Absatz 1 bezeichneten Richtung. Auf pünktliche Ablieferung her
von der Reichsgetreidestelle festgesetzten Mengen ist besonderes Gewicht zu
legen. Anträge auf Entziehung der Selbstwirtschaft sind an den Minister des
Innern zu richten. s

Zu K 28. '
Zweck der Verordnung ist, die Vrotkornverforgung des deutschen Volkes

an jedem Orte und zu jeder Zeit sicherzustellen. Sollte zu diesem. Zwecke vor-
übergehend eine Anforderung nach tz 28 Absatz 2 notwendig sein, so wird ihre
unweigerliche Erfüllung den Kommunalverbänden zur besonderen Pflicht gemacht.

Zu K 30.
Fristen und Vordrucke gibt die iReichsgetreidestelle gekannt.

Zu H 31. ,
Die Anordnung erläßt der Landrat, in Stadtkreisen der Gemeindevorstand.

Wird die Enteignung für den /Kommunalverband beantragt, so «.entscheidet
der Regierungspräsident, in Berl in der Vberpräsident. '
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Zu H 35.
Auch nach dem Vertauf oder der Enteignung ist der Besitzer zur Verwahrung

und pfleglichen Behandlung der Vorräte verpflichtet und dafür haftbar Zu«
widerhandlungen werden nach § 37 bestraft. , ^

IV. Ausmahlen ftmd Mahlverkehr.
Zu H 38 Albsatz 2.

Zuständig ist der Landrat, in Stadtkreisen der Gemeindevorstand.

Zu Z 39.
Die Aufsichtsbehörden haben die Durchführung der Vorschrift, daß HaZ

jeweils zur Verfügung des Kommunalverbandes stehende Mehl den Mehlbedarf
von zwei Monaten nicht übersteigen darf, besonders zu überwachen. Auf Z 2O
Absatz 3 wird verwiesen. Durch die Ausmahlung von Grieß darf die Brot«
Versorgung der Bevölkerung nicht beeinträchtigt werden.

Z u H 40.
Höhere Verwaltungsbehörden, welche Mahllöhne festsetzen wollen, haben

sich zuvor mit dem Landesgetreideamt in Verbindung zu setzen.

Z u H 41.
Ist ein gemeinsames Versorgüngsgebiet als Kommunalverband anerkannt,

so fällt die Genehmigung ldurch die Reichsgetreidestelle bei Abgabe innerhalb
des gemeinsamen Versorgungsgebietes fort.

Auf die Ausführungsbestimmung zu ß 7 wird verwiesen.

V. Verbrauchsregelung.
Wegen der weiteren Gültigkeit der auf Grund der Verordnungen vom 25.

Fannar 1915 (Neichs-Gesetzbl. S. 35) und vom 28. Juni 1915 (Neichs-Gesetzbl.
S . 363) erlassenen Anordnungen wird auf O 63 verwiesen. A ls Konditoren!
im Sinne der Verordnung gelten nicht die Keks« und ähnliche Fabriken, welche
von der Neichsgetreidestelle nach H 14 das Mehl geliefert erhalten.

Zu Z
Die Ausgabe von Vrotbüchern ist nicht mehr gestattet. Die Verbrauchs-

regelung muh durch Ausgabe von Brotkarten erfolgen. Bestehende Anord-
nungen der Kommunalverbände find entsprechend zu ändern. Die Negierungs-
Präsidenten haben die Durchführung dieser Vorschrift zu überwachen.

Zu H 48 6. <
Die Selbstversorger müssen durch regelmäßige Nachprüfung ihrer Vorräte

überwacht werden, damit sie diese nicht vorzeitig in unzulässiger Weise ver-
brauchen. Die örtspolizeibehörden haben einem dahin gehenden Ersnchen d«r,
Kommnnalverbände zu entsprechen. Auf die Zwangsbefugnisse gegen unzu-
verlässige Selbstversorger (§ 58 Absatz 2) wird verwiesen. Neber die Aus-
stellung von Mahlkarten nnd Vrotau^tauschkarten, nach welchen für 'jeden
Selbstversorger nur die Kopfmenge für einen bestimmten Zeitraum ausgemahlen
oder ausgebacken werden darf, haben die Kommunalverbände Anordnung zu
treffen. Sie können Bestimmungen über die Lagerung der den Selbstversorgern
belassenen Vorräte erlassen.

Zu § 48 s. >
Aeber das Auslandsmehl trifft das Landesgetreideamt besondere Bestim-

mungen.
Zu H 49ä.

Die Kommunalverbände können eine Mindestzeit festsetzen, für welche ein
Landwirt, der Selbstversorgung beansprucht, deren Durchführbarkeet nachzu-
weisen hat. Sie können bestimmen, nnter welchen Bedingungen ein Selbstver-
sorger zur versorgungsiberechtigten Bevölkerung übertreten kann. Anordnungen
nach H 49 ä bedürfen der Genehmigung des Negierungspräsidenten. Verschie-
denheiten innerhalb der Negiernngsbezirke sind nach Möglichkeit zu vermeiden.
«Allgemeine Anordnnngen des Landesgetreideamts sind zu beachten.

Zu § 50. -
Die Beaufsichtigung des Geschäftsbetriebes erfolgt durch die Negientngs«

Präsidenten, in Berlin durch den Ob erPräsidenten. Diese können die Ar t der
Meaelung vorschreiben oder erforderlichenfalsl Anordnungen für sämtliche Be-
zirke oder einzelne Kommunalverbände ihres Bezirks erlassen.
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Zu K 51. '
Die Ausschüsse werden vom Kreisausschuß, in Stadtkreisen und Gemeinden

<vgl. § 54) vom Gemeindevorstand gewählt.

Zu K 52. i
Bei der Preisfestsetzung für das Mehl ist davon auszugehen, daß die Mehl -

Verteilung durch die Selbstverwaltungsbehörden der Bevölkerung nach Möglich-
keit billiges Brot gewährleisten soll.

Zu H 53. >
Die Inanspruchnahme von Lagerräumen kann auch für die Neichsgetreide«

stelle erfolgen (vgl. Ausführungsdestimmungen Zu § 20).

Zu K 54.
Verschiedenheiten innerhalb eine Kommunalverbandcs sind nach Möglichkeit

M vermeiden (vgl. ß 50 Absatz 1). .
Zu § 55. <

Anordnungen im Sinne der N 47—54 erläßt der Kreisausschuß, in Stadt-
kreisen und in Gemeinden (vgl. § 54) der Oemeindevorstand.

VI . Ausführungsbestimmungen.
Zu K 58 Absatz 1.

Zuständig für die Schließung des Geschäfts ist die örtspolizeibehörde.

Zu Mbsatz ,2.
Die Entziehung der Selbstversorgung erfolgt durch den Landrat, in Stadt-

kreisen durch den Oemeindevorstand.

Zu § 59 Absatz ,2.
Vermittlungsstelle im Sinne des !3 59 Absatz 2 ist das Landesgetreideamt

in Berlin, Nankeftraße 1. Die amtlichen Bekanntmachungen des Landesgetreide-
amtes erfolgen im Neichs- nnd Staatsanzeiger.

Das Landesgetreidoamt führt die Aufsicht über die Durchführung der Ver-
ordnung über Brotgetreide und Mehl aus dler Ernte 1916 und der zu ihrer
Ausführung ergehenden Vorschriften innerhalb ides preußischen Staatsgebiets.

Insbesondere liegt ihm ob:
a) die Feststellung der Vedarssanteile der preußischen Kommunalverbände

innerhalb des von der MeichsgetreHestelle festgesetzten Gefamtbedarfs-
anteils des Preußischen Staates und nach den von der Neichsgetreide«
stelle erlassenen Vorschriften,

d) die Anforderung der von der Neichsgetreidestelle festgesetzten, aus den
preußischen Kommunalverbänden abzuliefernden Getreideniengen bei
den einzelnen Kommnnalverbänden und die Festsetzung der Abliefe-
rungstermine,

c) die Verwaltung der Landesrücklage. Die hierüber ergangenen Anord-
nungen der Landeszentralbehörden und dM Landesgetreideamts bleiben
in Kraft, soweit sie nicht ausdrücklich durch besondere (Anordnung
aufgehoben werden,

ä) die Vorprüfung der Anträge nach K 26 auf Gewährung der Selbst-
wirtschaft an Kommnnalverbände,

s) die Begutachtung der Anträge auf Bildung gemeinschaftlicher Ver-
forgungsgebiete (vgl. Ansführungsbestimmungen zu §K 1 und 26),

t) der Erlaß von allgemeinen Bestimmungen über das Ausbrüchen nach
§ 3 Absatz 2 und über ldie Bemessung der Saatgutmengen nach ß 6
Absatz 3 der Verordnung,

ß) der Erlaß allgemeiner Vorschriften über die Vsrbrauchsregelung (vgl.
Ausführungsoestimnlungen zu ß 50); insbesondere kann das Landes-
getreideamt auch solche hinsichtlich der Durchführung des ß 49 ä treffen.
Die Kommunalaufsichtsbehörden haben bei Ausübung der ihnen zu ß 50
gegebenen Befugnisse die grundsätzlichen Anordnungen des Landesge-
trcidcamts zu befolgen und ihm auf Erfordern Auskunft zu geben.
Das Landesgetreidoamt kann die Durchführung der durch die Kommunal-
aufsichtsbehörden und Kommunalvevbände erlassenen Anordnungen, die
Lagerung, Neberwachung und Verwendung der iVorrate de-r Kommunal-
verbande und deren Geschäftsführung auch örtlich prüfen.
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Zu § 61. ^
Ueber die Kommunalverbände ist in § 1 Bestimmung getroffen. Die zu«

ständige Behörde ist mit NüHsicht auf die verschiedenartigen Zuständigkeiten
im einzelnen bestimmt worden, höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungs-
präsident, für Berlin der Oberprasibent.

Zu § M . ,
Die Bekanntgabe der Vordrucke erfolgt durch die Ne-tchsgetreidestelle. Die

.Anzeigen der Kommunalverbände sind der N.eichsg2treidestelle unmittelbar ein-
zureichen. Gie Anzeigepflicht erstreckt jsich auf diejenigen Vorräte aus der
alten Ernte an Brotgetreide und Mehl, welche nicht durch den K 65 ausdrück»
lich von der Anzeigepflicht ausgenommen sind. Die anzeigepflichtigen Vorräte
werden (vgl. § 66) mit dem Beginn des'16. August 1916 für^den einzelnen Kreis
beschlagnahmt. Durch die Veschlagna!h!me wird die Berechtigung der NnternelMer
landwirtschaftlicher Betriebe, Vorrate ans der alten Ernte gemäß tz 6 der
Verordnung zu verwenden, nicht berührt.

Zu ß 68 Absatz 3.
Die Vorschrift gilt auch gegenüber den Kommunalverbänden.

1916. 24 J u l i

Vluzführuttgsanweisung zur Bekanntmachung über die KavtoffewersorgNng
vom 20. J u n i 1916.

M. h. O. M. L. D. F. M. I. F. M. (NU Bl. L. D. F. S.

Gemäß § 11 der Bekanntmachung über die Kartoffelversorgung vom 26.
Jun i 1916 wird zu deren Ausführung folgendes bestimmt:

I. Allgemein.
höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident, für den Stadtkreis

Berlin der Oberpräsident. Kommunalverbände find die Stadt- und Landkreise.
Die den Kommunalverbänden und Gemeinden übertragenen Verpflichtungen
und Befugnisse sind durch deren Vorstand zu erfüllen. Die Kreisordnungen
und Gemeindeverfassungsgesetze bestimmen, wer als Gemeinde und als Vorstand
des Kommunalverbandes und der Gemeinde anzusehen ist. Die Gutsbezirke
werden den Gemeinden gleichgestellt.

Vermittlungsstellen im Sinne des K 7 find Ne auf Grund der Ausführungs-
anweifungen vom 10. Februar 1916 errichteten Provinzialkartoffelstellen für
den Bezirk der Provinz. Für den Regierungsbezirk Sigmaringen wird eine
Bezirkskattoffelstelle unter der Aufsicht des Regierungspräsidenten nach den
gleichen Grundsätzen errichtet.

Neber die Festsetzung der Preise, zu welchem die Kommunalverbände Kar»
toffeln an die Verbraucher abgeben, uno über Zuschußleistungen von dritter
Seite bleibt besondere Anordnung vorbehalten.

II . I m einzelnen.
Zu § , 1 .

Alle Kommunalverbände, in deren Bezirk der Bedarf der Bevölkerung an
Vpeisekartoffeln sowie an Kartoffeln zur Vrotstreckung vom 16. August 1916
bis 15. August 1917 nicht aus den innerhalb des Kommunalverbandes ver-
fügbaren Vorräten gedeckt werden kann, haben die Beschaffung nach den Vor-
schriften der Verordnung durch Vermittlung der Neichskartoffelstelle zu bewirken.

Zur Vrotstreckung können Erzeugnisse der Kartoffeltrvcknerei und Kartoffel-
stärkefabrikation voraussichtlich in mähigem Amsange frühestens vom 1. Oktober
1916 ab, in vollem Nmfang erst vom 15. Dezember 1916 ab von der Trocken-
kartoffelverwertungs-Gesellschaft geliefert werden. Wie bis dahin als Ersatz be-
nötigten Mengen von Frischkartoffeln für die Bäckereien sind, soweit erforder-
lich, bei der Neichskartoffelstelle zur Lieferung anzumelden.

Zu § 2.
Sämtliche Kommunalverbände müssen Anordnungen über die Versorgung

der Bevölkerung mit Speisekartoffeln auf Grund der ^in der Verordnung auf-
geführten gesetzlichen Bestimmungen treffen. Die Abgabe von Kartoffeln an
die Verbraucher muß derart geregelt wsrden, daß sich »der Verbrauch in den.
vorgeschriebenen Grenzen halt.
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M o das Einkellern von Vorräten in den Haushaltungen lder Verbrauchs
für längere Zeit bisher üblich, und nach den tülumlichen Verhältnissen ohne
Gefährdung der Vorräte angängig ist, müssen bei der lVerbrauchsregelung Be-
stimmungen getroffen werden, die das Einkellern ermöglichen. Megen «der !Neder-
wachung der Vorräte auch in den Haushaltungen der .Verb'raucher Ivird auf ß 6
verwiesen. ' < , <

Zur Nebertragung der Versorgungsregelung auf die Gemeinden Mt eine
Anordnung des Kommunalverbundes erforderlich.

Wie Kommunalverbände müssen Anordnungen treffen, welche die Ablieferung
der vom Kommunalverband aufzudringenden Kartoffelmengen unbedingt ge»
währleisten, und bis zu ideren ^Sicherstellung eine .genaue Neberwachung der
Ausfuhr ermöglichen. Wie Neberwachung der Einfuhr wird sich im eigenen
Interesse der Kommunalverbande empfehlen. Wie Verfütterung der durch den
Kommunalverband gelieferten Speisekartoffeln ist zu verbieten.

Die Oberpräsidenten und mit deren Einverständnis die 'Regierungspräsi-
denten sind befugt, auf Grund der Bekanntmachung vom 6. Ju l i 1916 (Neichs-
Gesetzbl. S. 673) derartige Anordnungen einheitlich für die Kommunalverbänd«
ihres Bezirks zu erlassen. 'Wer Genehmigung der Landeszentralbehörden bedarf
es zu solchen Anordnungen nicht, wie hiermit ausdrücklich bestimmt wird.

i Zu § 3.
Me Kommunalverbände haben zur Anmeldung des Bedarfs ausschließlich

die Vordrucke zu benutzen, die ihnen die Nelchskartoffelstelle übersendet. Die
Weckung des Bedarfs durch Aie Neichskartosfelstelle erfolgt zunächst für die
Zeit vom 16. August 1916 bis zum 15. Apr i l 1917. Auf die Neberweisung
größerer als der angemeldeten Kartoffelmengen kann nicht gerechnet werden;
zur Abnahme der als Bedarf angemeldeten Menge sind die Kommunalverbände
verpflichtet. Wer weitere Bedarf ist der Neichskartoffelstelle auf deren Er-
fordern im Februar 1917 Anzumelden. Ist der für die Zeit bis zum 15. Apr i l
1917 angemeldete Bedarf geringer als bei der ersten Anmeldung angenommen,
so bietet die zwe'.ie Anmeldung Gelegenheit zur Berichtigung.

Zu ß 4.
Wie Neichskartoffelstelle setzt die Bedingungen für die Abnahme und den

Abschluß für Lieferungsvertmge fest. Wie Kommunalverbande müssen die Ab-
nahme nach diesen Bedingungen bewirken.

Zu § 5.
Wie Grundsätze über die Verpflichtung der Kommunalverbände und der

Kartoffelerzeuger zur SichersteNung und Abgabe von Kartoffeln werden nach
Feststellung des zu deckenden Gesamtbedarfs vom NeictManzler bekannt ge-
geben werden. Wen Kommunalverbänden wird bei der Aufbringung der ab-
zuliefernden Kartoffelmenge die Berücksichtigung des freiwilligen Angebots der,
Kartoffelerzeuger empfohlen. Nötigenfalls hat die Aufbringung im Wege her
Enteignung auf Grund des Höchstpreisgesetzes vom 4. August/17. Wezember 1914
in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915, 23.. September
1915*) und vom 2. März 1916 zu verfolgen. 'Nach der letztgenannten Be-
kanntmachung wird im Falle der Enteignung ein um 30 Mk. niedrigerer Preis
für die Tonne gewährt.

I m übrigen sind bei der Durchführung der Kartosfelbeschaffung und «Ver-
sorgung die Kartoffelhändler und Genossenschaften nach Möglichkeit heran-
zuziehen, die dies Geschäft schon vor dem «Kriege betrieben haben. Wie Be-
stellung sachverftandiger Kommissionäre wird den Kommunalverbänden zur be-
sonderen Pflicht gemacht. Wie sachgemäße Durchführung der Kartoffelbeschaffung
und die rechtzeitige Ablieferung der angeforderten Menge ist von den Negie-
rutngspräsidenten zu überwachen.

Zu K 6.
Wie Kommunalverbände, denen von der Neichskartoffelstelle Kartoffelvorräte

überwiesen werden, haben dies« nach den örtlichen ^Verhältnissen zweckmäßig
zu verwahren. Die mit der Neberwachung des »Einmietens und Einlagernd
betrauten Sachverständigen sind der zuständigen höheren Verwaltungsbehörde
und der Provinzialkartoffelstelle bis zum 15. September .1916 namhaft zu
inachen. Die Neberwachung der beim Verbraucher eingekellerten Vorrate ist
unter Heranziehung dieser Sachverstand!gen durchzuführen; sie ist durch die
Anordnung über die Verbrauchsregelung sicherzustellen.

*) Verwaltungsvorfchriften Jahrgang 1915 I I S. 153.
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Zu s 7.
Die Provinzial«(Bezirks»)Kartoffelstellen haben den Bedarf innerhalb der

Provinz (des Bezirks) auf Grund der Festsetzungen und Zuweisungen der «Reichs-
kartoffelstelle auszugleichen. Sie sind ermächtigt, innerhalb dieser Zuweisungen
selbständig zu verfügen, foweit es erforderlich ist, um den Bedarf innerhalb
der Provinz zu decken. Die Neichskartoffelstelle verfügt über die nach Deckung
des Bedarfs der Provinz verbleibenden Kartoffelmengen. Sie teilt den Pro--
vinzialkartoffelstellen mit, an welche Bedarfsverbande außerhalb der Provinz
der Reberschuß zu liefern ist. Die Durchführung auch dieser Lieferung ist
von der Provinzialkartoffelstelle zu bewerkstelligen; sie hat iden flieferungs«
Pflichtigen Kommunalverbänden die angeforderten Mengen und die Lieferungs«-
fristen mitzuteilen. Die Kommunalverbände lsind verpflichtet, den Anforderungen
der Neichskartoffelstelle und der Provinzialkartoffelftellen Folge zu leisten. Die
Provinzialkartoffelstelle hat dem Neglernngspräsidenten eine Nachweisung der
von den Kommunalverbänden seines Bezirks erforderten Mengen und der
Lieferungsfristen mitzuteilen.

Die Bedarssverbände und die für ihren Bezirk zuständige Provinzialkar-
toffelstelle erhalten von der Meichskartoffelstelle Nachricht darüber, in welchen
Meise der Bedarf gedeckt wird. /

1916. 24. J u l i .

Feldgemüsebau.

M . ,L. G. F. ( M . V l . L. D. F. S. 206.)

Kln sämtliche Landwirtschastskammern.
Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft ha.t auf Vorschlag ihres Sonder«

ausschusses für Feldgemüsebau befürwortet, dem Nnterricht über Aeldgemüse«
bau an den landwirtschaftlichen Minterschulen möglichste Berücksichtigung Zuteil
werden zu lassen.

Die Landwirtschaftskammern erfuche ich, darauf hinzuweisen, daß der Feld-
gemüsebau in den Lehrplanen lder landwirtschaftlichen Winterschulen, soweit dies
noch nicht geschehen sein «sollte, namentlich in Gegenden mit erheblichem Ge-
müsebau, nach Möglichkeit berücksichtigt !wird.

1916. 24. J u l i .

Verordnung über Höchstpreise für Brotgetreide.

<R. K. (N. G. V l . S. 820.)

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung
der Volksernährung vom 22. M a i 1916 (N,eichs-Gesetzbl. S. W1) wird folgende
Verordnung erlassen: ,

Der Preis für die Tonne inländischen Noggens darf beim Verkaufe durch
den Erzeuger, soweit er 'bis gum 31. März 191? einschließlich zu liefen: ist>
nicht übersteigen i n : < ^

Aachen 230 Mark,
Berlin 220 „
Vraunschweig 225 „
Bremen 225 „
Breslau 215 „
Bromberg 215 „
Lasset 225 „
Cöln 230 „
Danzig 215 „
Dortmund 230 „
Dresden 220 „
Duisburg 230 „
Emden 225 „
Erfurt 225 „
Frankfurt a. M . 230 „

. Gleiwitz 215 »
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Hamburg
Hannover
Kiel
Königsberg i. Pr.
Leipzig
Magdsburg
Mannheim
München
Posen
Rostock
Saarbrücken
Schwerin i. M .
Stettin
Strahburg i. E.
Stuttgart
Zwickau

^. Juli.

225 Mark,
225 ,
225 .
215 ,
220 ,
220 ,
230 ,
230 ,
215 ,
220 ,
230 ,
220 ,
220 ,
230 ,
230 ,
225 ,

Nach dem 31. März 1917 ermäßigen sich die Höchstpreise um 15 Mark.
§ 2

Der Höchstpreis für die Wonne inländischen Weizens .ist 40 Mark höher
als der Höchstpreis für die Tonne Roggen. Spelz (Dinkel, Fesen) sowie Emer
und Einkorn gelten als Weizen im Sinne dieser Verordnung.

§ 3
I n den im § 1 nicht genannten Orten (Nobenorten) ist der Höchstpreis gleich

dem des nächstgelegenen, im H 1 genannten Ortes (Hauptort).
Die Landeszentralbehorden oder die von Ühnen bestimmten höheren Ver-

waltungsbehörden können einen niedrigen Höchstpreis festsetzen. Ist für die
Preisbildung eines Nebenorts ein anderer als der nächstgelegene Hauptort be-
stimmt, so können diese Behörden den Höchstpreis «bis zu dem für diesen Hauptort
festgesetzten Höchstpreis Hinauffetzen. Liegt dieser Hauptort in einem anderen
Bundesstaate, so ist die Zustimmung des Reichskanzlers erforderlich.

s 4 ^
Die Höchstpreise gelten nicht bei Verkäufen von Wintersaatgetreide, soweit

dieses bis zum 15. Aanuar .̂917 zu liefern ist, und von Sommersaatgetreide,
soweit dieses bis zum 15. MH i 1917 zu liefern ist, wenn die Vorschriften des
§ 6a der Bekanntmachung über Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1916
vom 29. Jun i 1916 (Reichs-OesetM. S. 613) und die dazu vom Reichskanzler
erlassenen näheren Bestimmungen eingehalten werden.

Als Saatgetreide im Sinne dieser Vorschrift gilt Saatgetreide, das in
anerkannten Saatgutwirtfchaften oder in solchen Betrieben gezogen 'ist, Hie
sich in den Fahren 1913 und 191Ä nachweislich mit dem Verkaufe von Saatgetreide
befaßt haben. l

s 5 ! , ^ ! 1
Die Reichsgetreidestelle kann für Roggen und Weizen aus der Ernte 1916,

der bis einschließlich 15. lDezember 1916 ausgedroschen geliefert wird, Drusch-
prämien bis zum höchstbetrage von 20 Mark für die Tonne bezahlen. Macht
die Reichsgetreidestelle von dieser Ermächtigung Gebrauch, so können auch
die selbstwirtschaftenden Kommunalverbände Druschprämien in gleicher höhe
bezahlen. '

s6
Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack. Für leihweise Neberlassung

der Säcke darf eine iSackleihegebühr bis zu zehn Pfennig für den Doppelzentner,
berechnet werden. Werden die Sacke nicht binnen l.drei Wochen nach lder
Lieferung zurückgegeben, so darf die Leihgebühr dann um fünfundzwanzig Pfennig
für die Woche bis zum höchstbetrage von zwei Mark fünfzig Pfennig erhöht
werden. Angefangene Wochen sind voll zu berechnen. ^Werden die Säcke
mitverkauft, so darf der Preis für den Sack nicht mehr als eine Mark und
für den Sack, der fünfundsiebzig Kilogramm oder mehr ihalt, nicht mehr
als eine Mark sechzig »Pfennig betragen. Werden Leihsäcke nicht zurückgegeben,
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so gilt der tzöchstbetrag der Leihgebühr als verfallen. Außerdem ist für den
Verlust der Säcke eine ^Entschädigung Zu zahlen, die den Sackhöchstpreis nicht
übersteigen darf. Bei Nückkauf der Säcke darf der Antersch'.ed zwischen dem
Verkaufs- und dem Nückkaufspreise den Satz der Sackleihgebühr nicht über«
steigen.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang; wird der Kaufpreis
gestundet, so dürfen bis <zu zwei vom -hundert Jahreszinsen über Neichsbank«
diskont zugeschlagen werden. )

Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein, die der Verkäufer
vertraglich übernommen hat. Der ^Verkäufer hat auf jeden Fal l die Kosten der
Beförderung bis zur Verladestelle des Ortes, von dem die Ware mit der
Bahn oder zu Wasser versandt wird, sowie die Kosten des Einladens daselbst
zu tragen. Stellt der Verkäufer Säcke nur bis zu dieser Verladestelle zur
Verfügung, so darf hierfür eine Leihgebühr nicht berechnet werden.

7
Beim Nmsatz des Brotgetreides durch den Handel dürfen dem Höchstpreis

Beträge zugeschlagen werden, die insgesamt vier Mark,für die Tonne nicht über-
steigen dürfen. Wieser Zuschlag 'umfaßt insbesondere, Kommisswns-, Vermittlungs-
und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von Aufwendungen,- er umfaßt nicht
die Auslagen für Säcke jund für die Fracht von dem Abnahmeorte sowie! die
durch Zusammenstellung kleinerer Lieferungen zu Sammelladungen nachweislich
entstandenen Vorfrachtkosten. Abnahmeort im Sinne dieser Verordnung ist
der Ort, bis zu welchem der Verkäufer We Kosten der Beförderung trägt.

Nlie Kommunalverbände und die Neichsgetreidestelle dürfen beim Einkauf
den Zuschlag bis auf sechs Mark, die Kommunalverbände in Fällen besonderen
Bedürfnisses mit Genehmigung der Veichsgetreidestelle den Zuschlag bis auf,
neun Mark erhöhen. i

§ 8
Die Kommunalverbände und die Neichsgetreidestelle sind beim Weiterverkauf

an die Vorschriften dieser Verordnung mit der "Maßgabe gebunden, daß sie
a) den von ihnen nach Z 7 gezahlten Zuschlag, ^mindestens aber sechs

Mark anrechnen dürfen,
d) für Getreide, das sie bis einschließlich 15. Apr i l 1917 liefern, den bis

zum 31. März 1917 geltenden Höchstpreis anrechnen dürfen, soweit sie
selbst beim Erwerbe des Getreides diesen Höchstpreis bezahlen mußten,

o) die von ihnen nach G 5 gezahlte Druschprämie anrechnen dürfen, soweit
die Lieferung binnen 13 Tagen nach Ablauf der Frist erfolgt, innerhalb
deren die Wruschprämie zu zahlen war und sie selbst diese Prämien
bezahlen mutzten.

Die Kommunalverbände und die "Reichsgetreidestelle sind bei Abgabe vvn
Brotgetreide zu Saatzwecken an die Höchstpreise nicht gebunden.

Die Neichsgetreidestelle ist bei Belieferung der Betriebe nach Z 14 Abs.
1ä der Verordnung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus Her
Ernte 1916 vom 39. Funi 1916 (NeicMGeseM. S. 613) an die Höchstpreise
nicht gebunden.

s 9
M i t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer die in diefer Verordnung festgesetzten Preise überschtreitet;
2. wer einen andern zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch den

die Preise überschritten werden, vder sich zu einem solchen Vertrag
erbietet. >

s 10
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 24. J u l i .
VersrdttUltg über Höchstpreise für Gerste.

N. K. ( N . M B l . S. 824.)

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der
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Volksernährung vom 22. M a i 1916 (Neichs-GeseM. S. 401) wird folgende
Verordnung erlassen:

§ 1
Der Preis für die Tonne inlandischer Gerste darf beim. Verkaufe durch

den Erzeuger, soweit bis "zum 31. August einschließlich zu liefern ist, dreihundert
Mark, und soweit bis zum 15. September '1916 einschließlich zu liefern ist,
zweihundertundachtzig Mark nicht übersteigen. Für die spatere Zeit werden
niedrigere Preise festgesetzt werden, bie auch auf vorher abgeschlossene Verträge
Anwendung finden sollen, soweit sie bis zum 15. September 1916 einschließlich
»roch nicht erfüllt sind.

' ! § 2
Vie Höchstpreise gelten für ^Lieferung ohne Sack. 'Für leihweise Neberlassung

der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu zehn Pfennig für den Doppelzentner
berechnet werden. Werden die Sacke nicht binnen drei Wochen nach der Lieferung
zurückgegeben, so darf bie Leihgebühr dann um fünfundzwanzig Pfennig für
die Woche bis zum höchstbetrage von zwei Mark fünfzig Pfennig erhöht
werden. Angefangene Wochen sind voll zu berechnen. Werden die Säcke
mitverkauft, so darf der Preis für den Sack nicht mehr als eine Mark und
für den Sack, der fünfundsiebzig Kilogramm oder ,mehr halt, nicht mehr als
eine Mark sechzig Pfennig betragen. Werden Leihsacke «nicht zurückgegeben,
so gilt der höchstbetrag der Leihgebühr als verfallen. Außerdem ist für
den Verlust der Sacke eine Entschädigung zu -zahlen, die den Sackhöchstpreis
nicht übersteigen darf. Bei Nückkauf der Säcke darf der Nnterschied zwischen
dem Verkaufs- und dem Nückkaufspreise den Satz der Sackleihgebühr nicht
übersteigen. ,

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei- Empfang; w'rd der Kaufpreis
gestundet, so dürfen bis zu zwei vom hundert Jahreszinsen über Neichsbank«
diskont hinzugeschlagen werden.

Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein, die der Verkäufer
vertraglich übernommen hat. Der Verkäufer hat auf jeden Fa l l die Kosten der
Beförderung bis zur Verladestelle des Ortes, von dem die Ware mit der Bahn
oder zu Wasser versandt wird, sowie die Kosten des Einladens daselbst zu
tragen.

§ 3
Beim Nmsatz der Gerste Aurch den Handel dürfen dem Höchstpreis Be«

trage zugeschlagen werden, die insgesamt vier Mark für die Tonne nicht über«
steigen dürfen. Dieser Zuschlag fumfaßt insbesondere Kommissions-, Vermittlungs-
und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von Aufwendungen; er umfaßt nicht
die Auslagen für Sacke und für die Fracht von dem Abnahmeorte sowie die
durch Zusammenstellung kleinerer Lieferungen zu Sammelladungen nachweislich
entstandenen Vorfrachtkosten. Abnahmeort im Sinne dieser Verordnung D
der 0rt, bis zu welchem ß>er Verkäufer Hie Kosten der Beförderung trägt.

Die vom Reichskanzler nach tz 7 Abs. 1a der Verordnung über Gerste aus
der Ernte 1916 vom 6. J u l i 1916 (Aeichs-Gesetzbl. S. 659) bestimmte Stelle
und die Kommunalverbände dürfen bei freihändigem Erwerb aus zweiter Hand
den Zuschlag bis auf sechs Mark, die Kommunalverbände in Fällen besonderen
Bedürfnisses mit Genehmigung der genannten Stelle den Zuschlag bis auf
neun Mark erhöhen. Die Kommunalverlbände dürfen bei Weiterverkauf den von
ihnen gezahlten Zuschlag, mindestens aber sechs Mark anrechnen.

K 4
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht bei Verkäufen
a) von Saatgerste, wenn die Vorschriften des H 7 3, der Verordnung über

Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Ju l i 1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 659)
nnd die dazu vom ^Reichskanzler erlassenen näheren Bestimmungen inne-

, gehalten werden. A l s Saatgerste im Sinne dieser Vorschrift gilt Saat»
gerste, die in anerkannten Saatgutwirtschaften oder in solchen Be-
trieben gezogen ist, die sich nachweislich in den Jahren 1913 und 1914
mit dem Verkauufe von Saatgerste befaßt haben;

d) von Gerste, die auf Grund eines nach ß 20 Absatz 4 der Verordnung
über Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Ju l i 1916 (Neichs-Gesetzbt.
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S. 639) ausgestellten Bezugsscheins oder durch die im § 7 Abs. 1a
der angeführten Verordnnng genannten Stellen freihändig erworben
wird. Wie höhe der Zuschläge, die in diesen Fällen gezahlt werden
dürfen, unterliegt der Genehmigung durch den «Reichskanzler;

o) von Gerste, die durch Kommunalverbände nach H 33 der genannten
Verordnung über iben Verkehr Mit Gerste aus dem Erntejahre 1916
albgegeben wird, sowie bei Weiterverkäufen dieser Gerste;

< ä) bei Weiterverkäufen von Gerste durch dbe vom "Reichskanzler nach § 7
Abs. 1a, der Verordnung Wder Gerste aus der Ernte 1916 bestimmten
Stelle oder die von ihr bezeichneten Stellen.

§ 5 > ,
M i t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntaufend

Mark pder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer die in dieser Verordnung festgesetzten Preise überschreitet;
2. wer einen anderen Mm Mbschluh eines Vertrags auffordert, durch den

die Preise überschritten werden oder sich zu einem solchen Vertrag
erbietet. j -

s 6 i
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

l 1916. 24. J u l i .

Verordnung über Höchstpreise fü r Hafer.

<R. K. (^ . G. Ml. lS. 826.)

Auf Grund der Bekanntmachung Aber Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der
Votksernährung vom 22. M a i 1916 (Neichs-GefeM. S. 401) wird folgende
Verordnung erlassen: i

Der Preis für die Wonne inländischen Hafers darf beim Verkaufe durch
den Erzeuger dreihundert Mark »nicht übersteigen.

Dieser Preis gilt bis zum 30. September 1916 einschließlich. Für die
spatere Zeit werden niedrigere Preise festgesetzt werden, die» auch auf vorher ab-
geschlossene Verträge Anwendung finden sollen, soweit sie bis zum 30. September
1916 einschließlich noch nicht erfüllt sind.

§ 2 ^ , >
Me Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack. Für leihweise Reberlassung

der Säcke darf eine !Swckleihge!bühr bis zu zehn Pfennig für den Doppelzentner
berechnet werden. Werden die Säcke nicht binnen drei Wochen nach der Lieferung
zurückgegeben, so darf die Leihgebühr dann um fünfundzwanzig Pfennig für
die Woche bis zum Höchstbetrage von zwei Mark fünfzig Pfennig erhöht
werden. Angefangene Wochen find voll zu berechnen. Werden die Säcke
mitverkauft, so darf der Preis für den Sack nicht mehr als eine Mark und
für den Sack, der fünfnndsiebzig Kilogramm oder mehr halt, nicht mehr als
eine Mark sechzig Pfennig betragen. Werden Leihsäcke nicht zurückgegeben,
fo gilt der höchstbetrag der Leihgebühr als verfallen. »Außerdem ist für
den Verlust der Säcke eine Entschädigung zu zahlen, die den Sackhöchstpreis
nicht übersteigen darf. Bei ^Rücklauf der Säcke darf der 'Unterschied zwischen
dem Verkaufs- nnd dem Mückkaufspreise den Satz der Sackleihgebühr nicht
übersteigen. , ,

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang; wird der Kaufpreis
gestundet, so dürfen bis zu zwei« vom hundert Jahreszinsen über Neichsbank--
diskont hinzugeschlagen werden.

We Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein, die der Verkäufer
vertraglich übernommen hat., Wer jVerkänfer hat auf jeden Fa l l die Kosten der
Beförderung bis zur Verladestelle des Ortes, von dem die Ware mit der Bahn
oder zu Wasser versandt wird, sowie die Kosten des Einladens daselbst zu
tragen. ! - >' - / , ^ ^ ! ^ >'
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' H3 ,
Für die beim Weiterverkaufe des Hafers zulässigen Zuschlage gilt der

H 20 der Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Ju l i 191H
lMeichs-Geschbl. S. 666).

§ 4
Die Vorschriften dieser Bekanntmachung gelten nicht bei Verkäufen

ä) von Saathafer, wenn die vom Neichskanzler auf Grund des ß> 6 g, der
Verordnung über Hafer vom 6. Ju l i 1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 666) zu
erlassenden näheren Bestimmungen innegehalten werden. A ls Saathafer
im Sinne dieser Vorschrift gilt Saathafer, der in anerkannten Saat-
abwirtschaften oder in solchen Betrieben gezogen ist, die sich nachweislich'
in den Jahren, 1913 und 1914 mit dem Verkaufe selbstgezogenen Saat-
hafers befaßt haben;

b) von Hafer, der durch die Kominunalverbände nach § 16 der Verordnung
Wer Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Ju l i 1916 (Neichs-Gesetzbl.
5 . 666) abgegeben wird, sowie bei Weiterverkäufen dieses Hafers;

o) von Hafer, der auf Grund eines von der Neichsfuttermittelstelle nach
ß 6 Abs. 2 t der Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916 vom
6. Ju l i 1916 (Neichs-GesetM. S. 666) ausgestellten Erlaubnisscheins
freihändig erworben wird. '

§ 5
M i t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend

Mark oder mit einer dcefer Strafen wird bestraft:
1. wer die in dieser Verordnung festgesetzten Preise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrags uuffordert» durch den

die Preise überschritten werden oder sich zu einem solchen Vertrag
erbietet. (

§ 6
Diese Verordnung tritt mit hem Tage der Verkündung in Kraft.

1918. 24. J u l i .

Vekanntm«chunO übe» die 3lxfyeb«»»g des Verbots des Veroertaufs
der Vrnte des Jahres 1916.
N. K. (N. G. B l . S. 828.)

Auf Grund von K 3 her Verordnung Wer das Verbot des Vorverkaufs der
iErnte des Jahres 1916 vom 21. Juni 1916 (Neichs-GeseM. S. 5^5) be-
stimme ich:

Kaufverträge über Brotgetreide (Noggen, Weizen, Spelz, Dinkel, Fesen,
Omer, Einkorn, (einschließlich Grünkern), Hafer und Gerste, allein oder mit
anderem Getreide gemengt, Mischfrncht, worin sich Hafer befindet, Buchweizen,
hirfe, Hülsenfrüchte und öelfrüchte (Naps, Nndsen, Hederich, Dotter, Sonnen«
dlumen, Leinsamen und Mohn) jaus der inländischen Ernte des Jahres 1916
dürfen vom Tage der Verkündung dieser Bekanntmachung an abgeschlossen
werden.

Rnberührt bleiben die Beschränkungen, die sich ergeben aus den Verord-
nungen über Brotgetreide und Mehl aus der OrntC 1916 vom 29. Juni 1916
(Neichs-Gesetzbl.' S. 782), Wer Gerste und über Hafer ans der Ernte 1916 vom
6. J u l i 1916 (Neichs-GesetM. S . 800 und S. 811), über Grünkern vom 3. I M
1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 6W), über Buchweizen und Hirse vom 29. Jun i 1916
(Neichs-Gesetzdl. S. 625), über Hülsenfrüchte vom 26. August, 1915 (Neichs-
Gesetzbl. S. 520) nebst den Aenderungen vom 20. September 1915, 21. Oktober
1915 (Neichs-Oesetzbl. S . 600 !und 689) unb vom 29. Juni 1916 (Neichs-
GeseM. S. 621) und Aber den Verkehr mit Oelfrüchten und daraus gewonnenen
Produkten vom 15. Ju l i 1915 (Neichs-Gesetzbl. S. 438) in der Fassung vom
29. I n n i 1916 (Neichs-GeseM. S. 595).
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191S. 23. J u l i .

Verwendung von KriegStinte.
M . G. U. (Z. V l . U. S. Ä91). . - . . . ,

Eine von maßgebender Stelle ergangene Anregung zur Schaffung von
Kriegstinte, die sich zum Beschreiben von leimfchwachen Papieren eignet, hat
bereits Erfolg gezeitigt. Proben derartiger Tinten haben sich für den genannten
Zweck als verwertbar erwiesen. Vie Versuche werden fortgesetzt und es ist
zu erwarten, daß sie weitere Erfolge bringen werden. Wenn auch noch einige
Zeit vergehen dürfte, bis die Kriegstinte im Handel zu haben ist, so erscheint
es doch zweckmäßig, in den Schulen schon jetzt a,uf ihre künftige Verwendung
hinzuwirken. Ich veranlasse daher das Königliche ProvinHialschulkollegium,/die
Königliche Negierung, durch die ^Schulleiter bezw. die Kreisinspektoren die Lehrer
in geeigneter Weise auf die Benutzung von Kriegstinte aufmerksam machen
zu lassen.

Ferner ist es erwünscht, die Schüler darauf hinzuweisen, daß sie harte nnd
spitze Federn, die das Vurchdrnigen der Tinte durch leimschwuches Papier we-
sentlich mitbewirken, nach Möglichkeit vermeiden und insbesondere die Federn
nach jedesmaligem Gebrauche sauber auswischen.
,An die Königl. Provinzialschulkollegien, die Königl. Negierungen und den

Herrn Oberpräsidenten in Magdeburg wegen der S4olbergschen Grafschaften.—

1916. 25. J u l i .

Verarbeitung von Nachprodukten der Z«Herfabrikation nnd von Melasse.
! N. K. (N. G. V l . S. 831).

Auf Grund des Z 3 der Verordnung über Kriegsmaßnahmen Zur Sicherung
der Volksernährung vom 22. Mac 1916") wird verordnet:

Artikel I ,
Vem § 1 der Verordnung des Bundesrats über Verarbeitung von Nach-

produkten der Zuckerfabrikation und von Melasse vom 8. Februar 1915*) wird
als Abs. 3 beigefügt: '

Ger Neichskanzler kann Ausnahmen zulassen.

Artikel I I ,
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 25. J u l i

Bewirtschaftung der Hülsenfrüchte sowie von Buchweizen und Hirse
Kriegsernahrungsamt <N. G. B l . D. 832.)

Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung des Kriegs-
ernährungsamts vom 22. M a i '1916 )̂ wird bestimmt:

Die Bewirtschaftung der Hülsenfrüchte «nach Maßgabe der Verordnungen
über den Verkehr mit Hülsenfrüchten vom 26. AuguD), 20. Septembers, 21. Ok-
tober 1915 )̂ und 29. Jun i 1916 )̂ wird auf Grund des § 1 der letztgenannten
Verordnung der unter dem Namen Neichshülsenfruchtstelle zu bildenden Ab -
teilung der m. b. H. in Berlin übertragen. Ver
gleichen Stelle wird auf Grund des tz 1 der Verordnung vom 29. Jun i 1916

"<) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S . 378.
*5) VerwaltungsvorWriften Jahrgang 1915 I G. 113.
1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19161 S. 378.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 II S. 61.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 147.
4) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915II S. 269.
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die Bewirtschaftung von Buchweizen »und Hirse nach Matzgabe dieser Verordnung
übertragen.

1916. 25. J u l i .

N. K.

Druckpapier

R. G. V l . S. 196).

Auf Orund des H 4 !Abf. 2 der Verordnung des Bundesrats über
Papier vom 18. Apr i l W16*) wird folgendes bestimmt:

Der nach § 10 der Bekanntmachung über Druckpapier vom 19. Apr i l
von den Beziehern unbedruckten, Masch<inenglatten, holzhaftigen Druckpapiers
von jeder Lieferung an die Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungs«
gcwerbe abzuführende Betrag wird von fünf Pfennig auf zehn Pfennig für ein»
hundert Kilogramm erhöht.

Diese Bestimmung tritt mit dem 1. August 1916 in Kratf.

1916. 26 .Hu l i .

Neberuahmepreise für gebrauchte Säcke.

M. K. (N. V. V l . S. 196).

Auf Grund des ß 11 der Bekanntmachung über Säcke vom 27. Ju l i 1916
(Reichs-Gesetzbl. S. 856) bringe 'ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis:

I. ' >
Die Rebernahmepreise für gebrauchte Säcke von mindestens guter Beschaffen«

heit dürfen nicht übersteigen: ,

2) für Jute-Säcke

1. Wehlsäcke
2. Mehlsacke
3. Mehlsäcke
4. Raffinadezuckersäcke
5. Sortimentszuckersäcke
6. tzülsenfruchtsäcke
7. Treber- bezw. Schnitzel sacke
8. Treber- bezw. Schnitzelsäcke
9. Kleiesäcke

10. Kleiefäcke
11. Exportsäcke
12. Kartoffelsäcke zum Binden
13. Kartoffelsäcke zum Nähen
14. Oranpensäcke
15. Kleie-Laplata«Säcke
16. Saatsäcke
17. Lose Obst- und Zwiebelsäcke
18. Festere Obst« und Zwiebelsäcke
19. Salzsäcke
20. Salzsäcke
21. Salzsäcke
22. Sodasäcke
23. Sodasäcke
24. S<lntossäcke
25. Santos-Kartoffelsäcke
26. Bombay« und Köper-Säcke von Sojabohnen, Reis,

Sesam nnd anderen Saaten

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19161 S.
'^) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S.

Ungefähre Größe
oder Aequivalent

65 X 135
65 X 110
55 X105
68 X 115
68 X 115
75 X 100
80X130-140
80 X 110—120
70X105
65 X 135
65 X 135
65 X 100
56 X 100
50X100
60X100
60 X 100
58 X 100
58 X 100
45 X 105
50X115
65 X 120—135
50 X 90
65 X 110
70 X 95
70 X 95

70 X 100—115

90.
91.

I. Sor»
timent

Mk.
2,10
1,70
1,10
2,10
1,50
1,55
2,20
1,20
1,10
1,30
1,80
0,85
0,80
1,10
0,90
1,05
0,60
0,75
0,70
0,90
1.45
0,60
0,80
I M
1,00

2,00
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27. Bombay- und Köper-Säcke von Kopra, Palm-
kernen usw. 70X110—115 1,73

28. Kakao sacke 75 X120 2,30
29. Kakaosäcke 75 x 105 1,80
30. Nohzucker-Kalkutta-Säcke, gewaschen oder gebürstet 72 X 100 1,60
31. Nohzucker-VombaY-Säcke, gewaschen oder gebürstet 72 X 100 1,70
32. Salpetersäcke ' 65X 90 0,85
33. Melafsesäcke 58X100 0,75
34. Melasse-Kalkutta- oder Bombay-Sacke 73X105 1,35
35. Thomasmehlfäcke 44—50X 90 0,70
36. Zementsacke 45 X 85 0,70
37. Zementsacke 50 X 95 0,75
38. tzäckselsacke 110 X160 2,00
39. Häckselsäcke 100X210 2.20

d) für Baumwollsäcke:
1. Zuckersacke 68X115 1,60
2. Mehlsäcke 65X135 1,65
3. Mehlsacke 56X 96 0,95
4. Salzsäcke, leicht 56X115 0,60

II.
M e Nebernahmepreise umfassen die Kosten der Beförderung bis zur Ver-

ladestelle des Ortes, von!dem die Ware mit der Bahn oder zu Wasser versandt
wird, sowie die Kosten ldes Einladens.

1916. 26 I

Verkehr mit Seife und anderen Waschmittel«.
Nr. H. G. M. F. (M . Vl . tz. O. S. 264.)

Anordnung her Landeszentralbehörden.
Ans Grund des H 10 der am 21. Jul i 1916 erlassenen Bekanntmachung

des Reichskanzlers, betreffend Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über
den Verkehr mit Veife, Seifenpulver und anderen fetthaltigen Maschmitteln,
vom 18. April 1916̂ ) wird folgendes bestimmt:

I.

Zuständige Ortsbehörde im Sinne der W 2, 3 und 8 der Bekanntmachung
ist der Landrat (in hohenzollern der öberamtmann), in den Stadtkreisen dev
Oe,ineindevorstand. Wer als Oemeindevorstand anzusehen ist, bestimmen ble
jOe-meindeverfassungsgesetze. '

II. ^
Mese Anordnung tritt an die Stelle der Anordnung der Landeszentral«'

behörden vom 22. April 1916/).
' An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

1916. 26. Ju l i .

Lebensmittelversorgung d«»ch Kommunalverbände.
M . h. O. M . L. V. 3. M . I . (M . Vl.,tz. O. S. 264.)

Das bevorstehende Inkrafttreten des neuen Wirtschaftsplans gibt uns A '
laß, die Aufmerksamkeit der Kommunalverbände auf die zweckmäßige Zuführung
von Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfs! an die Bevölkerung
zu lenken. Diese Frage wird um so wichtiger, je mehr die Kriegsverhältnisse
die Kommunalverbände nötigen, Waren in eigens Bewirtschaftung zu nehmen.

1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S . 94.
2) Verwaltungsvorschr'iften Jahrgang 1916 I S. 97.
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allgemeinen wird es sich empfehlen, die Wege zu benutzen, die sich bisher
bei Versorgung der Bevölkerung bewährt haben. Dabei können die an vielen
Orten ins Leben getretenen Kleinhandels-Vereinigungen nützliche Dienste leisten,
wenn sie sich vertraglich den Bedingungen unterwerfen, hie die Kommunal-
verbande im Interesse einer gleichmäßigen Verteilung der Waren und des
EinHaltens angemessener Preise für erforderlich erachten. Wo solche Vereini-
gungen nicht bestehen, wird in geeigneten Fällen auf deren Bildung hinzu-
wirken sein. I m übrigen darf durch solche Organisationen des Kleinhandels
die Zuweisung von Lebensmitteln !an Geschäfte, die ihnen nicht angehören,
oder an Konsumvereine und deren Zweigstellen nicht ausgeschaltet werden.

M i r ersuchen Sie, die Kommunalverbände Ihres Bezirkes hiernach zu
verständigen.
A n die Herren Negierungspräsidenten sowie an den Herrn Oberpräsidenten in
Potsdam.

191V. 27. J u l i .

Ausführungsbeftimmung I der Neichs-Sackftette.

Neichs sackstelle (N. G. B l . S. 199.)

Auf Grund der durch H 9, ß 23 Abs. 2 und § 24 der Bekanntmachung
des Bundesrats über Säcke vom 27. Ju l i 1916 erteilten Ermächtigung wird
folgendes bestimmt:

§ 1.
Anmeldung des Bedarfs an Säcken.

Die monatliche Anmeldung des Bedarfs an Säcken erfolgt seitens der
Verbraucher am 20. eines jeden Monats bei der Berufsorganisation, der
sie angehören, oder bei der Handelskammer des Bezirkes, wenn der Verbraucher!
keiner Berufsorganisation angehört. Die Berufsorganisationen und Handels-
kammern haben die Anmeldungen nach Sacksorten und Größen Zusammenzu-
stellen und der Neichs-Sackstelle ibis zum 25. eines jeden Monats einzureichen.
. Die Veichs-Sackstelle ist ermächtigt, die Anmeldung des Bedarfs an Säcken

durch die zuständige Berufsorganisation >oder Handelskammer des Bezirkes auf
ihre Angemessercheit nachprüfen zu lassen.

§ 2.
Benutzung der Säcke.

Für Nahrungsmittel verwendbare Säcke dürfen zu keinem Zwecke benutzt
werden, der sie für den bisherigen Verwendungszweck unbrauchbar macht.

s 3.
Veräußerung leerer Säcke.

Der Verkauf leerer Säcke dzlrch Sackhändler und an Sackhandler ist durch
besondere Verfügung geregelt.

Die Genehmigung der Neichs-Sackstelle zur Veräußerung ist nicht erforder-
lich, wenn

1. leere Säcke von einem Verbraucher an einen anderen Verbraucher
in Mengen bis zu 100 Stück abgesetzt werden,

2. leere Säcke infolge einer beim Verkaufe der gefüllten Säcke auferlegten
Verpflichtung an den Verkäufer der Ware zu bestimmtem Preise zurück-
geliefert werden.

s 4.
Anforderung von Formularen.

Die in der Bekanntmachung des Bundesrats vorgeschriebenen Formulare
sind von den amtlichen Handelsvertretungen ober bei der Neichs-Sackstelle,
Berlin V7 35, Steglitzerstr. 77/78, anzufordern.

^ § 5.
^ Aebergangsbestimmungen.

I lm eine Stockung des Verkehrs mit Säcken in der Übergangszeit bis!
Ende August zu vermeiden, werden sämtliche SaMänbler ermächtigt, im Monat
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August 1916 bis zu 20 «/o ihres Sackbcstandes an die Verbraucher zu veräußern.
Falls der zur Veräußerung freigegebene Bestand zur Befriedigung des

Bedarfs an Säcken im Monat August nicht ausreicht, haben die einzelnen
Sackhändler rechtzeitig Antrage auf weitere Freigabe bei der Neichs-Sackstelle
einzureichen. < i ^ >W

1916. 27. J u l i .

Ausführungsbesttmnmng I I der Reichs-Sackstelle.
Neichssackstelle (N. Z, V l . S. 200.)

Auf Grund der durch die W 9 und 23 der Bekanntmachung des Bundes-
rats über Sacke vom 27. Fuli 1916 erteilten Ermächtigung wird folgendes
bestimmt:

I. Die Sackhändler im Sinne dieser Vorschriften werden in Aufkäufer und
Sackhändler eingeteilt. ^ ,. . .

II. Die Aufkäufer von Säcken dürfen fortan Säcke nur unter nachstehende^
Bedingungen erwerben und absetzen: nIchnw <> ^ ^

1. Wer Aufkäufer hat für die Säcke e i M i ' l M MWffsDeÜMtsp^clMÄ^N
Preis zu zahlen. Bei Bemessung desselben sind einersei ts"M'M H l t ' M
Bundesratsverordnung und der BekanntmaHungl dM'NeichskanMO fesigefetzten
Achernahmepreise, anderseits die A u f w e n d s ^ ^ M
kauf, die Sortierung, die Lagerung, die M M W W N ^ 9 s t
einschließlich eines angemessenen tzändlergewWns lex^rhMN^.-Letztere
Pro Sack ^ ,p

bei einem Einkaufspreise bis zu OM.
bei einem Einkaufspreise bis zu Z M
bei einem Einkaufspreise von meh.r^..^ls^H>Mk.^^,.^ sPfs^-l.'Ul'-!i

2. 'Zer Aufkaufer darf die SKcke nur
und nur an einen Sackhänöler absetzen, ö e ^ v o n ^ ^ W i M ^ g ^ s M e M
Vermittler
gegenüber chzs
und den von ihm als angemessen anerkanntes
Aufkäufer zustehenden Gebühr sofort zu zahlen, . u^ i ch . t ^ : ̂ M M > ^ n'^

3. Ger Aufkäufer erhält für seine VemülMkWW.Mck WikoMn^i -ne ' 'M^
gütung von 6 Pfg, für jeden Sack bei
von 3 5Pfg. best einem Einkaufspreise von mehr als 0,60 Mk.

4. Erachtet der Vermittler den gezahlten Einkaufspreis nicht für angemessen,
ŝo hat er dies unter Angabe des Wertes der Sacke sofort dem Aufkäufer mitzu-
teilen. Wenn, dieser mit dein gebotenem Preise. n,ich^> eingestanden ist, hat

di E s c h i d d d H d l s k e r ^es OezirW zu ernennenden
s g s , c h ^ g

er die Entscheidung des von der Handelskammer ^es OezirW zu
Sachverstandigen anzurufen. Moser setzt den Wert^ber Säcke endgültig fest.

I I I . Sackhändler können von der Neichs-Sackstelle unter, VoHehalt, jeder«
zeitigen Widerrufs ermächtigt werden, Säcke unM^ 5o!g^Weji He^W
erwerben und abzusetzen: .urf. f i , .^ i.s, 0 . . ^ ^ ^ .> >,^

Die Anträge um Zulassung sind an die Neichs-SackstW, M t i n O'Äs.
Vteglitzerstr. 77/78, zu richten; i-n denselben M ^ z ' ü M W , -seit wann bie
Firma als Sackhändler im Handelsregister eingetragen t s p ü W M MPulassung
als Vermittler oder als Abnehmer im Sinne diese l̂ M.rfHr^M^e^stnscht ist.

1. Die Vermittler'haben die von den AufkaDern^ f ^ i ^ ,^7."M freien
Verkehre von den Verbrauchern unmittelbar zu
sortieren, ordnungsmäßig zu lagern, gegen Feuer z u s ' M r M ^ ' i m d demnächst,
in zu vereinbarenden Zwischenräumen einem AbnePmtzr^MgM^Erstäktung der
an den Aufkaufer bezahlten Vergütung sowie gegen iHahWkg'^Kner Gebühr
frei Bahnhof des Absendeorts zu liefern. .üIinnl' l^/ 1:5 non

Die Gebühr beträgt pro Sack:
5 Pfg. bei einem Einkaufspreise bis zu chf-MM-MAin-iIc? «

10 Pfg. bei einem Einkaufspreise bis zu ^ i ^ ^ ' W H ^ " ^ ' <XX
15 Pfg. bei einem Einkaufspreise von mehr als 1,— Mk.
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2. W i r d von dem Vermit t ler auch die Reparatur der Säcke bewirkt, so erhält
derselbe außerdem eine Vergütung von 6 P fg . für den Sack.

3. Zur Deckung eines plötzlich auftretenden Bedarfs sowie zur Befriedigung
der regelmäßigen kleineren Kundschaft können die Vermit t ler auf ihren An t rag
ermächtigt werden, einen bestimmten Prozentsatz ihres Sackbestandes für Nech-
nnng der Neichs-Sackstelle unmittelbar an die Verbraucher zu veräußern.

Die Anträge sind bei der Neichs-Sackstelle allmonatlich gleichzeitig mi t
der Vorlage der Bestandsnachweisung einzureichen und haben die Mengen
und Sorten genall zu bezeichnen, für die die Ermächtigung beantragt w i rd .
Die Vermit t ler haben diese Mengen vor dem Ver lauf sachgemäß zu sortieren
nnd zu reparieren. F ü r die sorgfältige Sor t ierung erhält der Vermit t ler eine
besondere Vergütung von 5 P fg . für jeden Sack.

Die Neichs-Sackstelle setzt die Bedingungen fest, unter Venen die Veräußerung
der Säcke zu erfolgen hat.

4. M e Abnehmer dürfen Sacke von den Aufkäufern nicht unmittelbar über-
nehmen. M e Abnehmer haben die von den Vermi t t lern oder im freien Verkehre
von den Verbrauchern unmittelbar erworbenen Säcke, soweit dies nach nicht ge-
schehen, zu reparieren, nach ihrer Güte und Verwendbarkeit gewissenhaft zu
sortieren, ordnungsmäßig zu lagern, gegen Feuer zu versichern, der Neichs-
Sackstelle am Schlüsse der monatlichen Bestandsaufnahme zn melden und auf
Abru f der Eisenbahnstation oder dem, Schiffsanlegeftlatze zuzuführen und fach-
gemäß zu verladen. ^

5. Die Abnehmer haften für die Nichtigkeit und Vollständigkeit ihrer A n -
gaben über A r t und Beschaffenheit der Säcke.

6. A i m m t die Neichs-Sackstelle trotz zweimaliger Anzeige die Säcke nicht
innerhalb von drei Wochen nach der letzten Anzeige für sich in Anspr::c),
so ist der Abnehmer ermächtigt, die Säcke zu veräußern.

7. N i m m t die Neichs-Sackstelle die Säcke ganz oder teilweise für sich in
Anspruch, so hat sie die i m § 11 der Bundesratsverordnung und der Be -
kanntmachung des Neichskanzlers für Säcke gleicher A r t und gleicher Be -
schaffenheit festgefetzten, oder nach diesen Vorschriften zu ermittelnden Aeber-
nahmepreise dem Abnehmer zu zahlen.

Die Zahlung hat binnen 14 Tage nach Ver ladung der Säcke zu erfolgen.
8. Streitigkeiten zwischen den Abnehmern und Vermi t t le rn werden durch

ein Schiedsgericht entschieden. Dasselbe besteht aus je einem von jeder der
beiden Parteien zu ernennenden Schiedsrichter nnd einem Obmann, der von
der Handelskammer des Empfangsorts der Säcke ernannt wird.

191V. 27. J u l i .

Zulassung von Motorbooten zum Verkehre

N. K. (N. O. B l . S. 833).

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom T. August 191tzx)
folgendes beschlossen:

Die höheren Verwaltungsbehörden werden ermächtigt, beim Vor-
liegen besonderer Nmstände auch in anderen als den im ß 2 der
Vundesratsoerordnung vom 29. Ju l i 1915XX) aufgeführten Fallen
Motorboote, die bereits vor dem 15. August'1915 im Verkehre ge-
standen haben, gegen Widerruf zum Verkehre zuzulassen.

Die Zulassung bedarf in jedem einzelnen Falle der Zustimmung
der Landeszentralbehorde.

Der Nmfang der Zulassung ist in der Znlassungsbescheinigung ge-
nau zu vermerken.

X) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1914 I Seite 857.
XX) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1915 l Seite 340.
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Verkehr mit »rotgetreide nnd Wintergerste zu ««atzwecken.

Kriegsernährungsamt (N. G. V l . S. 854.)

Auf Grund des H 6 a Vbs. 2 der Verordnung über Brotgetreide und Mehl
aus der Ernte 1916 vom 29. Juni 1916 (Neichs-GesetM. !Sl. 613) und des
ß 7a der Verordnung über Gerste aus der >Ernte 1916 vom 6. Ju l i 1916,
Meichs-Gesetzbl. S . 639) in Verbindung mit S 1 der Bekanntmachung über
bie Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. M a i 1916 (Neichs-Gesetzbl.
S. 402) wird folgendes bestimmt:

! ß 1
Die Veräußerung, der Erwerb <und die Lieferung von Brotgetreide und

Wintergerste zu Sjaatzwecken ist !nur gegen Saatkarte erlaubt. Die Saatkarte
wird auf Antrag dessen, her Brotgetreide oder Wintergerste zu Sillatzwecken
/erwerben wi l l , von dem, Aommunalverband jausgestellt, in dessen Bezirke die
!Aussaat erfolgen soll, bei Händlern von dem KomMunalverband, in dessen«
Bezirke der Händler seine gewerbliche Medlerlasfung hat. Der Kommunal-
verband kann die Ausstellung <der Karten an andere S/tellen übertmgen.

s 2
Die Saatkarte muß Namen, Wohnort und Kommnnalverband des Zum

Erwerbe Berechtigten, den Ort, wohin geliefert werden soll, und, wenn das
Getreide mit der Eisenbahn befördert werden soll, die Empfangsstation, ferner,
die zu erwerbenden Mengen Mgeben; sie ist unter Benutzung eines Vordrucks
nach untenstehendem Muster auszustellen.

H 3
Die Veräußerung bedarf bei VrotgetreGe nach §, 2 der Verordnung über

Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1916 vom 29. Jun i 1916 («Reichs-Gesetzbl.
S . 613), bei Wintergerste »nach den Z§ 2, 22 der Verordnung über Gerste aus
der Ernte 1916 vom s. Ju l i 1916 MektMGsseM. S. 659) der Genehmigung
des Kommunalverbandes, für den das Getreide beschlagnahmt ist.

Die Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn Unternehmer anerkannter
Saatgutwirtschaften selbstgezogenes Saatgetreide der Getreideart, auf die sich
die Anerkennung erstreckt, zu ,Saatzwecken veräußern, sowie für die Veräußerung^
und Lieferung durch zugelassene Händler (H 4). A ls anerkannte Saatgut"
wirtschaften gelten solche Wirtschaften, die in der Sondernummer des „gemein-
lfamen Tarif- und Verkehrsanzeigers für den Güter« und Tierverkehr im
Bereiche der Preußisch-Hesftschen Staatseisenbahnverwaltung, der Militäreisen-
Hahnen, der Mecklenburgischen und Oldenburgischen Staatseisenbahnen nnd der
Norddeutschen Privat eis enbahnen" vom 8. September 1915 nebst Nachtragen,
^Ergänzungen und Berichtigungen als für loggen, Weizen und Gerste anerkannt
aufgeführt sind. Außerhalb des Geltungsbereichs! des gemeinsamen »Tarif-
And Verkehrsanzeigers bestimmen die ^Landeszentralbehörden, welche Betriebe
als anerkannte Saatgutwirtschaften gelten. ,

Unternehmern anderer landwirtschaftlicher Betriede, die sich nachweislich
in den Jahren 1913 und 1914 mit dem Verkaufe von Saatgetreide befaßt haben,
können der Kommunalverband oder stxie von ihm ermächtigten Stellen die Se-
nehmiAung zum Verkaufe selbstgezoOenen Saatgetreides zu Saatzwecken allgemein
erteilen.

Wer mit nicht fetbstgebautem Gehreide zu Saatzwecken handeln wil l , bedarf
bei Brotgetreide nach H 6 3, der Verordnung über Brotgetreide und Mehl aus
der Ernte 1916, bei Gerste nach H 7a der Verordnung über Gerste aus der
Ernte 1916 der Zulassung. Dies gilt auch für Genossenschaften, Konsumvereine
und dergleichen.

Me Zulassung wird bei Brotgetreide durch, die Neichsgetreidestelle, bei
Gerste durch die Neichsfuttermittelstelle erteilt; die Neichsgetreidestelle und die
Meeichsfuttermittelstelle können andere Stellen gur Erteilung ermächtigen. Soweit
es sich um den Verkauf handelt, kanin die Zulassung von der Neichsgetreidestelle
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und der Neichsfuttermittelstelle für das ganze Oiebiet des Deutschen Neichs oder«
Teilgebiete, von den von ihnen ermächtigten Stellen nur für ihren Bezirk erteilt
werden.

Die Zulassung kann an Bedingungen geknüpft werden, insbesondere kann
die Zulassende Stelle sich die Beaufsichtigung der Geschäftsführung vorbehalten
und die A r t der Buchführung hinsichtlich des Handels mit Getreide zu Saat-
zwecken vorschreiben.

Die Zulassung kann jederzeit zurückgenommen werden.

> ' O 5
Der ErWerber von Saatgetreide hat die Saatkarte dem Veräußerer spä-

testens bei Abschluß des Vertrags auszuhändigen. Wird das Saatgetreide
mit der Eisenbahn versandt, so Hut sich der Veräußerer von der Versandstation
lauf der Saatkarte die erfolgte Abwendung unter Angabe der Ar t des Getreides,
der versandten Menge und des Ortes bescheinigen zu lassen, nach dem das
Getreide verfrachtet ist. Erfolgt jdie Versendung nicht mit der Eisenbahn, so
h!at sich der Peräußerer ,auf der Saatkarte den Empfang bestätigen zu lassen.

Der Veräußerer h!at die Saatkarte mit der von der Eisenbahnverwaltung
ausgestellten Bescheinigung über die Absendung oder mit der Empfangsbestätigung
des Erwerbers binnen zwei Machen nach Absendung dem Kommunalverband ein-
zureichen, aus dem das Getreide ausgeführt wird. Dieser Kommunalverband
hat alsbald dem empfangenden Kommunalverband eine entsprechende Mitteilung
zu machen.

H 6
Vliese Bekanntmachung tritt mit dem Tage her Verkündung in Kraft.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts.
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Kreiskommunalverband:

Bundesstaat: ,

^»aatkarte Nr.
für Landwirte

Der Landwirt -, in 77 7 , >

Kommunalverband: , Bundesstaat: ,

Eisenbahnstation: , , , ist berechtigt, , ,

in Morten: , .̂.,.. Zentner Noggen Weizen Spelz

(Dinkel, Fesen) Emer Einkorn Wintergerste zu Saatzwecken anzukaufen und

nach seinem. Betriebsart (falls Beförderung mit der Eisenbahn stattfinden soll,

nach oben genannter Eisenbahnstation) senden zu lassen.

(0rt der Ausstellung): ,. ,.„, den . . ^

(Falls der Kommunalverband die
Karte selbst ausstellt.)

Der ausstellende Kommunalverband
(Unterschrift)

(Falls der Kommunaiverbnnd die
Ausstellung der Karte einer anderen

Stelle übertragen hat:)

^^r den ausstehenden Kommunal.

(Unterschrift)

Anmerkung: Karten ohne Stempel des empfangenden Kommunalverbandes
sind »ungültig.

Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen.
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Rückseite)

(Bei Versendung des angekauften Ge«
beides mit der Bahn:)

Vun,.

(Wenn die Eisenbahn zur Beförde-
rung nicht benutzt wird:)

Von

Kommunalverband: Kommunalverband

sind der hiesigen Eisenbahnstation

in Worten:

sind mir auf Grund umstehender Saat-
karte

Zentner Roggen Weizen Spelz (Dinkel,
Fesen) Emer Einkorn zur Beförderung nach

übergeben worden.

in Worten

Zentner Roggen Weizen Spelz (Dinkel,
Fesen) Emer Einkorn geliefert worden.

Ort:

Datum:

., den

(Unterschrift)

Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen.
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Kreiskommunalverband

Bundesstaat: ,

öaatkarte
für zugelassene Händler

Der zum Kaufe von Oetreide zu Saatzwecken zugelassene Händler ,,..̂

Kommunalverband: , Bundesstaat: ,. ,

Eisenbahnstation: , ist berechtigt, ,

5n Worten: „ Zentner joggen Weizen Spelz

(Mnkel, Fesen) Emer Einkorn Wintergerste zum Weiterverkaufe zu Saatzwecken

gegen anderwe-ite Saatkarte aufzukaufen und nach feinem Betriebsart (falls Be-

förderung mit der Eisenbahn stattfinden soll, nach oben genannter Eisenbahn«'

station) senden zu lassen.

(0rt der Ausstellung): « , den ^

(Falls der Kommunalverband die
Karte selbst ausstellt -)

Der ausstellende Kommunalverband
(Unterschrift)

(Falls der Kommunalverband die
stellung der K a r ^ Stelle

Kommunal

(Unterschrift)

Anmerkung: Karten ohne Stempel des empfangenden Kommunalverbandes
sind «ungültig. < ,

Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen.
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Mückseite)

(Vei Versendung des angekauften Getreides

mit der Vahn:)

Vo

(Wenn die Eisenbahn zur Beförderung

nicht benutzt w i rd : )

Von

Kommunalverband: Kommunalverband -

sind der hiesigen Eisenbahnstation

in Worten

sind mir auf Grund umstehender Saatkarte

in Worten:

Zentner Roggen Weizen Spelz (Dinkel,

Fesen) Emer Einkorn zur Beförderung nach

übergeben worden.

Zentner Roggen Weizen Spelz (Winkel,

Fesen Gmer Einkorn geliefert worden.

Or t :

, den Datum:

(Unterschrift)

Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen.
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1916. 27. J u l i

Aenderung der Bekanntmachung über die Sicherung der Ackerbeftettung
vom 31. März 1915.

N. K. (N. G. V l . S. 834.)

Der Bundesrat hat auf Grund des H 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Vnndesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
I m § 2 der Bekanntmachung über «die Sicherung der Ackerbestellung vom

31. März 1915**) in der durch Bekanntmachung vom 9. September 1915f) ab-
geänderten Fassung ist die Zahl „1916" zu ersetzen durch „1917".

. ! Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 27. J u l i .

Vekanntmachung über Säcke.

M. K. (N. (5. B l . S. 834.)

Wer Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen nsw. vom 4. August, 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

s 1
Alle Sacke (auch Beutel) von mehr als 3800 Ouaömtzentimenter jSack"

flächeninhalt, die ganz oder teilweise aus Textilrohstoffen oder aus Papier oder
aus sonstigen Textilersatzstoffen hergestellt sind, gleichgültig, ob neu oder ge-
braucht, und unabhängig davon, ob sie vollständig gebrauchsfertig sind vder
nicht, unterliegen den Bestimmungen dieser Verordnung.

I. Aeichs-Sackstelle

i § 2
Zur Sicherstellung des Bedarfs an Säcken wird eine Neichsstelle für den

Verkehr mit Säcken (V,eichs--Sackstelle) mit einer Verwaltungsabteilung !und
einer Oeschäftsabteilnng errichtet.

s 3
Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde und besteht aus einem Vor-

sitzenden, einem oder mehreren stellvertretenden Vorsitzenden und einer vom
Meichskanzler zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern.

Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder werden
vom Reichskanzler ernannt. Dieser führt die Aufsicht und erläßt die näheren
Bestimmungen.

H 4 '
Der Verwaltungsabteilung wird ein Beirat beigegeben. Der Reichskanzler

bestimmt das Nähere über >seine Zusammensetzung und bestellt die Mitglieder.
Der Vleirat soll über grundsätzliche Fragen gehört werden. Er ist ins-

besondere zu hören
1. über die Ausführungsbestimmungen, zu jderen Erlaß die Meichs-SM-

stelle ermächtigt ist;
2. über die bei Festsetzung von Preisen zu beobachtenden Grundsätze.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I ,S. 256.
f ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 111.
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§ 5
Wie Geschäftsabteilung ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Bei

der Gesellschaft wird ein Aufsichtsrat gebildet.

I I . Anzeigepflicht

§ 6
Me Eigentümer von (leeren oder gefüllten) Säcken sind verpflichtet, die

mit Beginn des 1. August 1916 vorhandenen ihnen gehörigen Mengen nach
Anleitung des vorgeschriebenen Vordrucks der Neichs-Sackstelle bis zum 10.
August 1916 anzuzeigen. Die Anzeigep^licht erstreckt sich nicht auf Mengen, die
i 1. im Eigentums des «Reichs, eines Bundesstaats oder Elsaß-Lothringens,

insbesondere im Eigentume der Heeresverwaltungen oder der Marine»
Verwaltung stehen;

2. insgesamt (sämtliche Sorten zusammengerechnet) weniger als 1000 Stücke
betragen. Die Bestände der Sackhändler sind jedoch ohne «Rücksicht

" auf die Mindestmenge anzeigepflichtig. Der Reichskanzler kann die
Anzeigepflicht anderweit regeln.

§ 7
Am 10. eines jeden Monats haben die Sackhändler und am 10. des,

ersten Monats eines jeden Kalendervierteljahrs! haben die nach ß 6 der Anzeige«
Pflicht unterliegenden sonstigen Eigentümer von Säcken ihren derzeitigen Bestand
nach Mußgabe der Vorschriften im § 6 erneut der Neichs-Sackstelle anzuzeigen.

A 8
Die zur Anzeige ihres Bestandes Verpflichteten haben bei der ersten Anzeige

ianzugeben, wieviel Säcke der verschiedenen Arten sie in der Zeit vom 1. Ju l i
1915 bis 30. Funi 1916 in ihrem eigenen Betriebe tatsächlich gebraucht haben.
Hierbei ist die erfahrungsgemäße, mehrmalige Benutzung desselben Sackes ent-
sprechend zu berücksichtigen.

I I I . Ab^atzbeschränkung und Reberlassungspflicht

H 9 ^
Leere Säcke dürfen nur an die Neichs-Sackstelle oder mit ihrer Ge-

nehmigung sowie an die Heeresverwaltungen und an die Marineverwaltung
abgesetzt werben.

§ 10 . ,
Die Eigentümer leerer Säcke halben der Neichs-Sackstelle auf Erfordern

Auskunft zu geben, Muster gegen Erstattung der Portokosten einzusenden und
VefiaKigung der Säcke zu gestattet. Sie haben die Säcke der Neichs-Sackstelle
auf Verlangen käuflich zu überlassen, sie aufzubewahren, pfleglich zu behandeln
und auf Abruf zu verladen.

Die Säcke sind binnen vier Wochen, nachdem die Neberlassung verlangt
worden ist, abzunehmen.

H 11 l
Die Neichs-Sackstelle hat dem zur Aeberlasfung Verpflichteten für die ab-

genommenen Mengen einen angemessenen Aebernahmepreis zu zahlten. Der
Neichskanzler kann Höchstgrenzen für die Nebernahmepreise nach Anhörung der
Neichs-Sackstelle festfetzen.

K 12
Ist der Verkäufer mit dem Preise nicht einverstanden, den die Neichs-Sack-

stelle geboten hat, >so setzt die A r den Oirt, von dem! aus die Lieferung erfolgen/
sioll, zuständige höhere Perwaltungsbeihorde den Preis endgültig fest. Sie be-
stimmt darüber, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen Hut. Der
Verpflichtete hat ohne Nücksicht auf die endgültige Festsetzung des Nebernahme«
Preises zu liefern; die Neichs-Sackstelle hat vorläufig den von ihr für angemessen̂
erachteten Preis zu zahlen.

§ 13
Erfolgt die Neb erlassung nicht freiwillig, so wird das Eigentum auf Antrag

der Neichs-Sackstelle durch Anordnung her zuständigen Behörde auf diese Stelle
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oder die von ihr i n dem Antrag bezeichnete Person übertragen. Die Anordnung
ist an den Neberlassungspflichtigen zu richten. Das Eigentum geht über, sobald
die Anordnung ihm zngehä.

Neben dem Nebernahmepreise kann für die Aufbewahrung bel längerer Dauer
eine angemessene Vergütung gezahlt werden, deren Höhe die höhere Verwaltungs-
behörde des Aufbewahrungsorts endgültig festsetzt.

Die Iahtnng erfolgt binnen vierzehn Tagen nach Abnahme. Für streitige
Restbeträge beginnt die Frist mit dem Tage, an dem die Entscheidung der
Neichs-Sackstelle zugeht.

s 15
Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über alle Streitig-

keiten, die sich zwischen hen Beteiligten aus dem Verlangen nach käuflicher Neber«
lassnng sowie -aus der Aeberlassung ergeben.

IV. Einfuhr von Säcken aus dein Ausland.

' ß 16
Wer aus dem Ausland, einschließlich der besetzten Gebiete, leere Säcke ein«

führt, ist verpflichtet, den Eingang derselben unter Angabe der Menge, der
Arten und Größen, des im einzelnen gezahlten Einkaufspreises nnd des Aufbe-
wahrungsorts der Neichs-Sackstelle unverzüglich durch eingeschriebenen Brief
anzuzeigen. Gleichzeitig sind Muster der einzelnen Arten zu übersenden. A ls
Einführender gilt, wer nach Eingang der Ware im Inland zur Verfügung über
sie für eigene oder fremde «Rechnung berechtigt ist. Befindet sich der Verfügungs-
berechtigte nicht iim Inland, !so tritt an seine Stelle der Empfänger.

§ 17
Wer aus dem Ausland, einschließlich der besetzten Gebiete, Säcke einführt^

hat sie der Neichs-Sackstelle nuf Verlangen ganz oder teilweise zu liefern. Er
hat sie bis zur Abnahme aufzubewahren, pfleglich zu behandeln und auf Abruf
zn verladen.

ß 18
Die Neichs-Sackstelle hat sich binnen zehn Tagen nach Empfang der

Anzeige nnd der Muster zu erklären, ob sie die Sacke ganz oder teilweise über-
nehmen wil l . Geht binnen vierzehn Tagen nach, Empfang der Anzeige und der
Wuster die Erklärung nicht ein, oder erklärt die Neichs-Sackstelle, daß sie bis
Mengen nicht übernehmen wil l , so erlischt die Lwferungspflicht.

§ 19
Die Neichs-Sackstelle hat für die von ihr übernommenen Säcke einen an-

gemessenen Nebernahmepreis zu zahlen. I m Streitfalle setzt die für den Neber-
lassungsvflichtigen zuständige höhere PerwaltungsbehHrde den Preis endgültig fest.

Der Neberlassungspflichtige hat ohne Rücksicht auf die endgültige Fest-
setzung des Preises zn liefern, die Neichs-Sackstelle vorläufig den von ihr für
angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Erfolgt die Lieferung nicht freiwillig, so wird das Eigentum auf die
Neichs-Sackstelle gemäß H 13 übertragen. Das Eigentum geht auf die Neichs-
Sackstelle in dem Zeitpunkt Aber, in welchem die Anordnung dem Inhaber des
Gewahrsams zugeht.

Die Vorschriften der KZ 14, 15 finden Anwendung.

H 21
Der Reichskanzler kann Bestimmungen über die Durchfuhr von Säcken

erlassen.
V. Verbrauchsregelung

§ 22 ,
Der Neichskanzler kann die Bedingungen und Preise bestimmen, zu denen

die Neichs-Sackstelle die von ihr übernommenen Mengen zu verteilen und ab«
zugeben hat.
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§ 23 l
Die «Reichs-Sackstelle wird ermächtigt, Bestimmungen über den Absatz von

Säcken, insbesondere Zwischen den lSackhändlern untereinander, über den gewerbs-
mäßigen Ankauf von Säcken, über die Wiederherstellung und Sortierung der
>Säcke sowie über die den einzelnen Händlern für ihre Tätigkeit zu gewährende
Vergütung zu erlassen.

Me Neichs-Sackstelle wird ferner ermächtigt, Bestimmungen zu erlassen,
durch welche die Verwendung der Säcke zu anderen als !den bisherigen Ver-
wendungszwecken verboten oder eingeschränkt wird.

H 2^
? Der Bedarf an Säcken, soweit er nicht im freien Verkehre gedeckt wenden
kann, ist von den Verbrauchern am 20. eines jeden Monats — erstmalig am
.20. August 1916 -— bei, der Neichs-Sack stelle oder einer >oon ihr ermächtigten
Stelle unter Benutzung des vorgeschriebenen Vordrucks anzumelden. Die A n -
meldung hat den Bedarf für den nächsten Monat zu Umfassen und gleichzeitig
>die Angabe zu enthalten, vb Säcke aus bestimmten Ersatzstoffen gewünscht werden,
falls Säcke der angeforderten A r t zur Zeit nicht verfügbar 'fein soltlen. Die
Zuweisung der angeforderten Säcke erfolgt durch, die Neichs-Sackstelle un ,'die
einzelnen Verbraucher nach Matzgabe der verfügbaren Bestände.

Die <Reichs-Sackstelle wird ermächtigt, Bestimmungen zu erlassen, daß die
Anmeldung des Bedarfs durch, Berufsorganisationen oder andere Stellen ver-
mittelt und durch sie eine Prüfung der Bedarfsanmeldung bewirkt wird.

O 25
Sackhändlern ist der Handel nnt Säcken durch die zuständige Behörde zu

untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, die die NnzuverNssigkeit des Händlers
in bezug auf den Handelsbetrieb dartun. Die Nntersagung ist im Amtsblatt
der zuständigen Behörde und im Neichsanzeiger bekanntzugeben.

Me Nntersagung des Handelsbetriebs wirkt für das «Reichsgebiet. Ist
dem handeltreibenden für den untersagten Handelsbetrieb ein Erlaubnisschein
(Wandergewerbeschein, Legitimationskarte und dergleichen) erteilt, so hat die
Antersagung den Verlust dieses Scheines ohne werteres zur Folge.

Gegen die Nntersagung des Betriebs ist nur Beschwerde zulässig; sie hat
keine aufschiebende Wirkung.

VI . Schlußvorschriften

l§ 26
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung

zulassen.

Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen Ausführungsbestim-
mungen. Sie bestimmen, wer als höhere Verwaltungsbehörde und als zustandige
Behörde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

ß 28
M i t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn-

tausend Mark wird bestraft:
1. wer die ihm nach >M 6 bis 8 obliegenden Anzeigen nicht in der ge-

setzten Frist erstattet oder wer wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angalben macht,

2. wer den Vorschriften der H 9, § 10 Abs. 1, §§ 16, 17 zuwiderhandelt,
3. wer der gegen ihn ergangenen Antersagung des Handelsbetriebs zu-

widerhandelt,
Ä. wer den von der «Reichs-Sackstelle nach K 23 oder von den Landes-

zentralbehörd.en nach § 27 Satz 1 erlassenen Bestimmungen zuwider-
handelt.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der H§ 6, 7, 9 kann neben
der Strafe auf Einziehung der Säcke erkannt werden, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne "Rücksicht darauf, ob sie dem Täter gehören oder nicht.
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Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1916 in Kraft. Der Neichs
kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

. 27. Ju l i .

Absatz v«n Vrennessel«
N. K. (N. G. V l . S. 839)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

8 1
Alle im In land gewonnenen und alle aus dem Ausland einschließlich der

besetzten Gebiete eingeführten Stengel der brennenden, langstieligen Vrennessel
(urtioa äioica,) dürfen nur an die Nesselfaser-Verwertungsgesellschaft m. b. tz.
in Berl in oder an «die von ihr ermächtigten Stellen oder an die von Behörden,
errichteten Sammelstellen abgesetzt werden.

s 2
Die Besitzer der Stengel her Brennessel haben d:e Vorräte, die sie zum

Zwecke des Absatzes gewonnen haben, der Nesselfaser-Verwertungsgesellschaft auf
Verlangen käuflich zu überlassen und auf Abruf zu verladen. Sie können ver-
langen, daß die Nesselfaser-Verwertungsgesellschaft diese Vorräte käuflich über-
nimint, und eine Frist von mindestens v'.er Wochen zur Abnahme festsetzen. M i t
Ablauf dieser Frist erlischt >̂ie Absatzbeschränkung nach K 1.

Ist der Besitzer nicht zugleich Eigentümer, so kann auch der Eigentümer
die Frist zur Abnahme bestimmen.

s 3
Kommt eine Einigung über den Preis nicht zustande, so wirb der Preis

von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt, die für den Ort zu-
ständig ist, von dem aus die Lieferung erfolgen soll. Dabei darf der Preis von
vierzehn Mark für den Doppelzentner oder die anderweit vom Neichskanzle^
festgesetzte tzöchstpreisgrenze nicht überfchritten werden.

s 4
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung. Sie bestimmen ferner, wer als höhere Verwaltungsbehörde
anzusehen ist. > l

M i t Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu eintausend-
fünfhundert Mark wird bestraft:

1. wer Vrennpsselstengel dein A 1 zuwider absetzt,
2. wer den von den Landcszentralbehörden nach § 4 Satz 1 erlassenen

Bestimmungen zuwiderhandelt.

s 6
Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1916 in Kraft. Der Neichs«

kanzler bestimmt den Zeitftnnkt des Außerkrafttretens.

1916. 28. J u l i .

Revierlotsen a»f der Nnterelbe.
M . tz. G. ( M . B l . h. G. S. 234.)

Das Nevierlotsenwesen auf der Nnterelbe hat durch die nachstehende Verein-
barung zwischen Preußen und der freien Hansestadt Hamburg eine Neuregelung

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 837.
42
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erfahren, die sowohl von mir als auch von dem gesetzgebenden Körperschaften
Hamburgs genehmigt ist.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Lotsenordnung, der Prüfungsordnung
für die Lotsen und des Lotsentarifs bleibt vorbehalten.

Anlage.
Vereinbarung.

I n der Zwischen Kommissaren des Königlich Preußischen Herrn Ministers
für Handel und Gewerbe und des Senats der freien und Hansestadt Hamburg
am 18. M a i 1914 in Berlin stattgehabten Verhandlung, betreffend die Neu»
regelung des Nevierlotsenwesens auf der Nnterelbe, ist unter dem Vorbehalte
der Zustimmung des genannten Herrn Ministers und des Senats nachstehende
Vereinbarung getroffen worden:

1. I n Preußen und in Hamburg wird die in der Anlage entHaltens
Lotsenordnung für die Nnterelbe nebst Prüfungsordnung und Lotsentarif
erlassen werden. Wie Bestimmungen sollen in beiden Staaten an dem«
selben, zwischen dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe und dem
Senate zu vereinbarenden Tage in Kraft treten.

2. wie Anzahl der zum Gewerbebetriebe Zuzulassenden Lotsen wird von
den beiderseitigen zuständigen Behörden gemeinschaftlich festgestellt.
Gegenwärtig besteht sie aus 158 Lotsen und zwar 80 Bosch«- und 78
Patentlotsen.

Von diesen stellt Preußen 74 Bosch- und Ä8 Patentlotsen, Hamburg
6 Bosch- und 30 Patentlotsen.

3. Abänderungen der Lotsenordnung können durch eine Vereinbarung des
Königlich Preußischen Herrn Ministers für Handel und Gewerbe und
des Senats der freien und Hansestadt Hamburg «erfolgen.

Berlin, den 18. M a i 1914.' /

Der erste Kommissar des Königlich Preußischen Ministers !für Handell nnd Gewerbe.
Der erste Kommissar des Senats der freien uni> Hansestadt Hamburg.

Anlage ^
Lotsenordnung für die Nnterelbe.

s 1.
Das Lotsenwesen auf der Elbe zwischen Brunsbüttel und den oberhalb

belegenen Elbhäfen bis Altana und Hamburg einerseits und zwischen diesen
Häfen und der See andererseits wird von den vereinigten preußischen und
hamburgischen Lotsen betrieben.

Die diesem Betriebe dienenden Lotsen find Mitglieder der Oevelgönner-
Neumühlener Lotsenbrüderschaft, der Vlankeneser Lotsenbrüde^schaft, der Glück«
stadter Elblotsengesellschaft, der Hannoverschen Elblotsenbrüderschaft und des
Vereins Hamburger Elblotsen, e. V.

Die Satzungen der in Abs. 2 genannten Lotsenvereinigungen unterliegen
der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde G,20).

Me Zahl der Lotsen beträgt zur Zeit 80 Böschlotsen und 78 Patentlotsen.
Sie kann durch Vereinbarung zwischen dem preußischen Herrn Minister für
Handel und Gewerbe und dem Senat der freien und Hansestadt Hamburg
anderweitig geregelt und insbesondere entsprechend dem Bedarfe des Schiffs-
verkehrs vermehrt werden.

O 2.
!Die Lotsen bedürfen zur Ausübung ihres Gewerbes einer besonderen Ge-

nehmigung, zu deren Erteilung in Preußen die Negierungsprafidenten in
Schleswig und Stade, in Hamburg der Präses der Deputation für Handel,
Schiffahrt und Gewecke zustandig sind.

Wie Zurücknahme der Genehmigung zur Ausübung des Gewerbes als
Lotse bestimmt sich nach Z 53 Abf. 2 der Neichsgewerbeordnung.

lDie Lotsen sind an den von Preußen und Hamburg festgesetzten Lotsentarif
für die Rnterelbe gebunden.
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s 3.
Die Genehmigung darf nur an nüchterne, Zuverlässige Anwärter erteilt

werden, wenn diese
1. das VefähigungsZeugnis als Schiffer auf großer Fahrt besitzen,
2. die Bescheinigung eines beamteten Arztes darüber, daß sie für den

Beruf geeignet sind und insbesondere genügendes hörvermögen besitzen,
ferner die Bescheinigung einer der von den Landesregierungen Zuge«
lafsenen Nnterfuchungsstellen über das erforderliche Seh- nnd Farben«
Unterscheidungsvermögen vorlegen,

3. die Elblotsenprüfung (vergl. Anlage 1) bestanden haben,
4. durch Zeugnisse der Lotsenälterleute (Vorsitzenden) nachweisen, daß sie

nach bestandener Prüfung eine sechsmonatige Einübungs- (Anwärter«»)
zeit, während welcher sie von den Lotsenälterleuten (Vorsitzenden) älteren
Lotsen bei deren Neisen auf Schiffen verschiedener Ar t und Größe
mindestens zweimal in der Woche beigegeben worden sind, mit Erfolg
zurückgelegt haben,

5. Mitglieder einer der im § 1 benannten Lotsengesellschaften werden.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen werden die Anwärter bei eintretender
Vakanz innerhalb der einzelnen Lotsengesellschaften zunächst zu Patentlotsen
ernannt und rücken später in die Stellen der Vöschlotsen auf.

s 5.
Die Patentlotsen haben Schiffe jeder Art und Größe von Hamburg bis nach

See (Ausholestation) zu lotsen, die Vöschlotsen derartige Schiffe von Bruns-
büttel elbaufwärts bis Hamburg zu bringen G 1).

s «.
Für die Aufrechterhaltung eines derartigen Lotsendienstes wird neben ocr

bei Vrunsbüttelkoog für das Elbaufwärtslotsen bereits bestehenden Lotsensta!wn
in Hamburg eine Lotsenstation für das Elbabwärtslotsen eingerichtet.

Die Kosten der Station in Vrunsdüttelkoog werden von den Vöschlotsen,
diejenigen der Station in Hamburg von den Patentlotsen bestritten.

Die Stationen unterstchen in Vrunsbüttelkoog der Aufsicht eines von
Preußen, in Hamburg derjenigen eines von Hamburg zu bestellenden Beamten.

"Diese Beamte halben nach einer ihnen Zu erteilenden Dienstanweisung dafür
Zu sorgen, daß der Lotsendienst auf den Stationen ordnungsgemäß aufrecht
erhalten und nach den Bestimmungen der für die Stationen erlassenen Satzungen
(§ 9) betrieben wird.

Sie sind berechtigt, an den Verhandlungen der Lotsenvorstande teilzu-
nehmen. Auf Verlangen ist ihnen von den Lotsenvorständen (§ß 8, 9) wie auch
von jedem einzelnen Lotsen jede auf den Dienst bezügliche Auskunft Zu erteilen,
ebenso ist ihnen Einsicht in jedes den Dienst betreffende Schriftstück (Vörtlisten,
Beschwerdebuch usw.) zu gewähren.

Etwaige Verstöße einzelner Lotsen gegen die Bestimmungen der Dienstvor-
schriften sind von ihnen zur Kenntnis der den einzelnen Lotsen vorgesetzten.
Aufsichtsbehörde (§ 20), Verstöße des Lotsenvorstandes zur Kenntnis des <Re«
gierungspräsidenten Zu Schleswig oder des Präses der Deputation für Handel,
Schiffahrt und Gewerbe Zu bringen.

An der Spitze jeder Station steht ein Lotsenvorstand. Der Lotsendorstand
in Vrunsbüttelkoog besteht aus 7 Böschlotsen. Von diesen werden 3 von der
Oevelgönner-Neumühlener, 1 von der Vlankeneser, 2 von der hannoverschen
Elblotsenbrüderschaft und 1 von dem Verein Hamburger Elblotsen, e. V., aus
der Zahl ihrer Mitglieder gewählt.

Der Lotsenvorstand in Hamburg besteht aus 9 Patenttotsen, welche mindestens
Zwei Jahre das Lotsengewerbe betrieben haben müssen. Von ihnen werden 3

42"
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von dem Verein Hamburger Elblotsen, e. V., je 2 von der Oevelgönner-Ncu-
mühlener Lotsenbrüderschaft und von der Hannoverschen Elblotsenbrüderschaft,
je einer von der Vlankeneser Lotsenbruderschaft und der Olückstädter Elblotfen»
gesellschaft gewählt.

§ 9.
Den Lotsenvorstanden liegt die Sorge für die Stationen ob. Sie haben

darauf zu halten, daß diese jederzeit mit einer genügenden Anzahl von Lotset
desetzt sind. Sie haben die zur Verwaltung der Stationen nötigen Satzungen,
welche den für die Lotsen zuständigen höheren Verwaltungsbehörden (tz 20)
zur Genehmigung vorzulegen sind, zu erlassen, die Verwaltung der für den
Lotsendienst zu beschaffenden, gemeinschaftlichen Einrichtungen zu übernehmen
und für die Einbeziehung der Beiträge für diese Einrichtungen nach näherer«
Vorschrift der vorerwähnten Satzungen zu sorgen.

§ 10.
Das Lotsen von Brunsöüttel und von Hamburg erfolgt nach einer be«

stimmten Reihenfolge. >
Es müssen auf den Stationen die für die Aufrechterhaltung des Reihen-

dienstes erforderlichen Einrichtungen vorhanden fein. Die Lotsgelder werben
durch einen Angestellten beider Vorstände eingezogen.

§ 11.
Es ist den Lotsen gestattet, als Kontorlotsen in den Dienst deutscher Reedereien

oder solcher ausländischer Reedereien zu treten, die mindestens ein Schiff in
regelmäßiger Fahrt nach der Elbe laufen lassen. Daneben können sie im
Reihendienste verbleiben.

Es ist den Lotsen nicht gestattet, in den Dienst von Schiffsagenten oder
Schiffsmaklern zu treten oder gleichzeitig für mehrere Reedereien Kontorlotfe
zu werden.

Für die Ausübung des Dienstes als Kontorlotse find die Bestimmungen der
ß§ 5 und 22 maßgebend.

Wie Kontorlotsen sind als solche nicht an den Tarif gebunden. Die Ver-
einbarung der Lotsen mit der Reederei unterliegt jedoch der Beschränkung,
daß für jede Lotsung nicht weniger a!ls 75 °/o des tarifmäßigen Lotsgeldes oder
falls der hieraus sich, ergebende Betrag hinter dem tarifmäßigen Mindestlots-
gelde zurückbleiben würde, nicht weniger als dieses gezahlt wird.

Auf der Station Brunsbüttelkoog ist für die Reife elbaufwärts der Reihen-
lotfe mitzunehmen.

Ist ein Kontorlotfe verhindert, ein Schiff seiner Reederei zu lotsen, und
wird die Lotsung von der Reederei nicht einem anderen, in ihrem Dienste
stehenden Lotsen übertragen, so fällt die Lotsung dieses Schaffes dem Reihen-
lotsen zu.

Kontorlotsen dürfen nur verwendet werden, wenn die von ihnen zu führen-
den Schiffe eine Größe von mindestens 6000 Vrutto-Neg.-Tons haben.

Die Kontorbotsen müssen, wenn sie Schiffe von mehr als 12 000 Brutto-
Reg.-Tons führen, mindestens 5 Jahre ununterbrochen selbständig als Bosch«
oder Patentlotsen tätig gewesen sein, wenn sie Schiffe von mehr als 8000^12 000
Vrutto-Neg.-Tons lotsen, mindestens 3 Jahre und wenn sie Schiffe von 6000
bis 8000 Vrutto-Reg.-Tons lotsen, mindestens 2 Jahre d!e gleiche Tätigkeit
ausgeübt haben.

Vor Antritt ihrer Beschäftigung als Kontorlotse haben die Lotsen unter
Benennung der Reederei von ihrer Absicht, Kontorlotse zu werden, der Auf-
sichtsbehörde Mitteilung zu machen und deren Genehmigung einzuholen. Die
Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen, nnter denen
Lotsen grundsätzlich gestattet ist, Kontorlotse Zu werden, nicht vorliegen.

Die Kontorlvtsen haben für die von ihnen von Hamburg aus gelotsten
Schiffe die zur Erhaltung der Station in Hamburg erforderlichen Beitrags
Zu zahlen.

s 12.
Die Lotsen werden vor Antritt des Dienstes durch die damit beauftragte

Behörde auf die getreue Erfüllung der ihnen obliegenden Dienstpflichten ver-
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eidigt und haben bei dieser Gelegenheit die Bestimmungen dieser Lotsenordnung
als für sich bindend anzuerkennen. Sie erhalten eine Bestallungsurkunde und
ein Lotsenschild. Sie sind den vorgesetzten Behörden zu Treu und Gehorsam
verpflichtet.

Sie haben sich eines rechtschaffenen nüchternen Lebenswandels zu befleißigen,
sich den Kapitänen und Mannschaften der von ihnen gelotsten Schiffe gegenüber
höflich und angemessen zu betvagen und mit ihren Mitlotsen und den Lotsen
der übrigen Lotsengesellschaften kameradschaftlich und verträglich zu verkehren.

Auf Anordnung der Aufsichtsbehörde (§ 20) haben sich die Lotsen jederzeit
einer erneuten Prüfung auf Seh- und hörvermögen zu unterwerfen.

Sie haben nur das ihnen nach dem dieser Lotsenordnung anliegenden
Lotsentarif (Anlage 2) zustehende Lotsgeld sowie die sonstigen ihnen nach diesem
Tarife zustehenden Einnahmen und Leistungen zu fordern.

§ 13.
Die Lotsen haben sich in genauer Kenntnis des Fahrwassers und seiner

Vetonnung und Befeuerung zu erhalten.
Von jeder von ihnen bemerkten Störung der Befeuerung, Veränderung

des Fahrwassers, von jedem Vertreiben und jeder Beschädigung der Tonnen
und sonstigen Seezeichen, von jedem auf der Elbe angetroffenen Wrack oder
anderen der Schiffahrt gefährlichen Hindernissen, von jedem einem von ihnen
gelotsten Schiffe zustoßenden Anfall, insbesondere von Strandungen, Zusam-
menstößen, Schiffs- oder Maschinenschäden, haben sie dem Marinedirektor in
Hamburg unverzüglich Anzeige zu erstattet.

Vie Anzeigepflicht erstreckt sich auch auf diejenigen Fälle, an denen ein
Schaden nicht entstanden ist.

§ 14
Als verantwortlicher Führer eines gelotsten Schiffes ist der Kapitän an-

zusehen. Ger Lotse ist nur der Natgeber des Kapitäns. Er hat jedoch bei,
Ausübung seines Dienstes alles anzuwenden, um Schiff und Ladung sicher
und unbeschädigt in den Hafen, auf den Ankerplatz oder in See zu bringen.

Alle die Schiffahrt auf dem Strome und die hafenanlagen betreffenden
Anordnungen sowie die Zoll-, gesundheitspolizeilichen und sicherheitspol,zei-
lichen Vorschriften hat er dabei selbst zu beachten und dem Kapitän, soweit
es erforderlich ist, zur Kenntnis zu bringen.

s 15.
Bei Ankunft an Bord eines von ihnen Zu bedienenden Schiffes haben

die Lotsen dem Kapitän auf Verlangen ein Exemplar dieser Lotsenordnung
vorzuzeigen.

Sie Haiben von ihm alle Nachrichten einzuziehen, welche ihnen für die
sichere Führung des Schiffes von Bedeutung erscheinen. Nach den ihnen
vom Kapitän gegebenen Mitteilungen haben sich die Lotsen zu richten.

Bei Beendigung ihres Dienstes haben sie dem Kapitän ein Formular
borzulegen, in welches dieser den Namen des Schiffes, den Tiefgang desselben
sowie die Stelle, wo der Lotse an Bord genommen ist, sowie diejenige, wo der
Lotse entlassen worden ist, der Wahrheit gemäß einzutragen hat.

s 16.
Der an Bord eines aufkommenden Schiffes befindliche Lotse muß so lange

an Bord bleiben, wie es nach den Bestimmungen des Zollregulativs für die
Nnterelbe erforderlich ist.

Die ausgehenden Schiffe sind bis zu der vom Kapitän bestimmten Station
Zu begleiten.

Sollte das Absetzen der Lotsen bei dieser Station oder einer weiter hinaus-
gelegenen Station nicht möglich sein, so haben die Lotsen an Bord zu bleiben,
bis sie an Land oder an Bord eines einsegelnden, zu ihrer Mitnahme bereiten
Schiffes abgesetzt werden können. Ihre Ansprüche für ein derartiges Ver-
bleiben richten sich nach dem anliegenden Tarif.
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s 17.
Jeder Lotse, welcher ans dem Lotsendienst austritt oder aus einer der

Lotsengesellschaften ausgeschlossen wird» ist verpflichtet, sein Lotfenschild und
seine Bestallung an diejenige Behörde zurückzugeben, von der er diese emp«
sangen Hut.

s 18.
Wegen Vergehen gegen die vorgeschriebenen Dienstpflichten, wegen Nach»

lässigkeit oder Versehen im Dienste sowie wegen unordentlichen, namentlich
trunkfälligen Lebenswandels kann gegen die Lotsen auf Warnung, Verweis,
Geldstrafe bis zu 300 Wk. und auf zeitweise«, Ausschluß vom Lotsendienste
bis zu einer Dauer von 6 Wochen erkannt werden.

s 19.
Warnungen, Verweise und Geldstrafen bis zu 150 Mk. können von der

für den Lotsen zuständigen Aufsichtsbehörde (§ 20 Satz 1) verhängt werden.
Höhere Geldstrafen und zeitweiser Ausschluß vom Lotsendienste sind nur von
der für den Lotsen zuständigen höheren Verwaltungsbehörde (§ 20 Satz 2)
zu verhängen. '

!3ie erkannten Geldstrafen fließen der Nuhegehaltskasse für die Klblotscn zu.
Vor Verhängung der Strafe ist dem Angeschuldigten Gelegenheit zu seiner

Verteidigung zu geben.
Gegen die Strafverfügung steht dem Bestraften binnen zwei Wochen nach

Mitteilung Beschwerde frei. Die Beschwerde gegen Verfügungen der Auf-
sichtsbehörde ist an die höhere Verwaltungsbehörde zu richten, welche endgültig
entscheidet.

Auf Beschwerden gegen die von der höheren Verwaltungsbehörde erlassenen
Strafverfügungen entscheidet endgültig der Minister für Handel und Gewerbe
oder der Senat der freien und Hansestadt Hamburg. »

§ 20.
Aufsichtsbehörden für die Lotsen sind die Landräte zu Fork und Pinneberg,

der Magistrat in Glückstadt und der Direktor des Marinewesens in Hamburg,
Höhere Verwaltungsbehörden sind die Regierungspräsidenten in Schleswig und
Stade und der Präses der Deputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe zu
Hainburg.

Die Aufsichtsbehörde hat die Durchführung dieser Ordnung zu überwachen,
darauf zu halten, daß die Lotsen regelmäßig ihren Dienstpflichten nachkommen
und daß dienstunfähige Lotsen aus dem Lotsendienst ausscheiden.

s 21.
Zur Versorgung der dienstunfähig werdenden Lotfen wird eine NuhegsrMlts«

fasse eingerichtet, der sämtliche Lotsen beitreten müssen.

s 22.
Diejenigen zur Zeit des Inkrafttretens dieser Ordnung im Dienste befind"

lichen Lotsen, denen die Berechtigung, stromauf und stromab zu lotsen, ver-
liehen :st, behalten diese Berechtigung, sofern sie nicht freiwllig darauf ver-
zichten, bis zu ihrem Dienstausscheiden.

Sie müssen jedoch, auch beim Elbabwärtslotsen auf der Hamburger Station
in die Reihenfolge eintreten und einen nach der Zahl der von ihnen von
Hamburg aus gelotsten Schiffe zu berechnenden Veitrag zu den Kosten dieser
Station zahlen.

Die zur Zeit bereits im Dienste befindlichen Lotsen sind berechtigt aber
nicht verpflichtet, der Nuhegehattskasse für die Llblotsen beizutreten.

§ 23
Die für die Mitglieder der Glückstadter Elblotsgefellschaft aus dem König«

lichen Nefkripte vom 29. Apr i l 1785 sich ergebenden besonderen Verpflichtungen
für Lotsungen von und nach Glückstadt und der Stör bleiben unberührt.
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Anlage 1.
Prüfungsordnung für die Lotsen auf der Nnterelbe.

Wie Elblotsenprüfung erstreckt sich auf folgende Gegenstände:
1. Kenntnis der Tiefen« und Stromverhältnisse des Elbfahrwassers von

tzambnrg bis Vrunsbüttel und von dort nach See.
2. Kenntnis der Landmarken und der Lage der Fahrwassertonnen, ih>rer

Bezeichnungen, Landpeilungen, der bei diesen vorhandeilen Wassertiefen ,und
der zwischen diesen zu steuernden Kurse.

3. Kenntnis der Fahrwasserbefeuerung, der Nnterscheidungsmerkmale ein-
zelner Feuer, ihrer genauen Lage und der durch sie bezeichneten Fahrtrich-
tungen und Kursänderungen.

Ä. Kenntnis der vorhandenen Schiffahrtshindernisse und ihrer Bezeichnung.
5. Nachweis der Fähigkeit, Schiffe jeder Ar t nnd Größe mit tzilfe der

Fahrwasserbezeichnung bei Tage und bei Nacht elbaufwärts und elbabwärts
zu führen.

6. Kenntnis des Verlaufs der Gezeiten auf der Elbe und seiner Beein-
flussung durch den Wind mit «Rücksicht auf die daraus zu folgernden Wasser«
tiefen an den ungünstigsten Fahrwasserstellen und den Einfluß der Strom«»
geschwindigkeit auf die zurückzulegenden Strecken sowie Kenntnis der vorhan-
denen Wasserstandszeiger.

7. Kenntnis der Bestimmungen der Lotfenordnung, des Tarifs für Lotsungen
auf der Rnterelbe, des Unterelbezollregulativs und der dazu ergangenen Dienst-
anweisungen, der Vorschriften über die gesundheitspolizeiliche Behandlung an-
kommender Schisse und der strompolizeilichen Bestimmungen.

H 2.
Me Lotsenprüfungen werden vor Kommissionen von mindstens drei M i t -

gliedern abgelegt, von denen zwei Elblotsen sein müssen.
Darüber, ob der Prüfling bestanden hat oder nicht, wirb nach Stimmen-

mehrheit entschieden.
Neber die mit Erfolg abgelegte Prüfung wird dem Prüfling von der

Kommission, vor der er die Prüfung bestanden hat, ein Prüfungszeugnis
ausgestellt.

I m übrigen wird die Zusammensetzung dieser Kommissionen sowie daH
Prüfungsverfahren durch die Vorschriften geregelt, welche hierüber von jedem,
Staate erlassen worden sind.

Anlage 2.
Lotsentarif für d i : Anterelbe.

I.
1. Für eine Lotsung von Brunsbüttel aufwärts für jedes Dezimeter des

Tiefganges des gelotsten Schiffes 1 Mk. und 1 Pfg. für jeds Bruttotonne.
2. Oür eine Lotsung von Hamburg oder einem zwischen Hamburg unb

Vrunsbüttel liegenden Elbhafen nach See (Ausholeftatwn) 130 "/« dieser Satze.
3. Für eine Lotsung von einem der zu 2 aufgeführten tzafenplatze nach

Cukhaven 120 °/o dieser Sätze.
4. Für eine Lotfung von einem der unter 2 aufgeführten Häfen nach

Vrunsbüttel 90 °/o dieser Sätze.
Wie Berechnung erfolgt auf Grund des größten Tiefganges. Angefangene

Bezimeter werden für voll gerechnet. Maßgebend ist der Naumgehalt des
nationalen Meßbriefs.

II.

Für eine Lotsung von Segelschiffen, welche entweder ganz unier Segel
sind, oder teils segeln und sich teils schleppen lassen, wird ein Zuschlag von
25 «/o zu dem nach Nr. 1 zu berechnenden Lotsgelde bezahlt.

III.
a) Mindestbetrag für eine Lotsung, exklusive Schleppzüge mit Kähnen

oder Leichtern:
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Für jede Lotsung
1. von Hamburg oder von einem zwischen Hamburg und Vrunsbüttel

liegenden Elbhafen nach Vrunsbüttel sind mindestens 40 Mk.
und von Vrunsbüttel nach Hamburg oder einem zwischen Vrunsbüttel
und Hamburg liegenden Elbhafen mindestens 50 Mk.
für Schiffe jeder Gröhe,

2. von Hamburg oder einem zwischen Vrunsbüttel und Hamburg liegen-
den Elbhafen nach Cuxhaven mindestens für Schiffe bis 1000 Brutto«
tonnen 60 Mk.

3. von Hamburg oder einem zwischen Hamburg und Vrunsbüttel liegen-
den Elbhafen nach der See (Ausholestation) mindestens

für Schiffe bis 1000 Bruttotonnen 70 Mk.
für Schiffe über 1000 Bruttotonnen 80 Mk.

Lotsgeld zu zahlen.
d) Mindestbetrag für eine Lotsung von Schleppzügen mit Kähnen nnd

Leichtern:
Für jede Lotsung

1. von Hamburg oder von einem zwischen Hamburg und Vrunsbüttel
liegenden Elbhafen nach Vrunsbüttel sind mindestens 35 Mk.

2. von Vrunsbüttel nach Hamburg und von Hamburg oder einem zwischen
Hamburg nnd Vrunsbüttel liegenden Elbhafen nach Cuxhaven oder
umgekehrt mindestens Ä0 Mk.

3. von Hamburg oder einem zwischen Hamburg und Vrunsbüttel liegen-
den Elbhafen nach See (Ausholestation) mindestens 50 Mk.
Lotsgeld zu zahlen.

Diese Sätze verstehen sich für einen Schleppdampfer, der nur einen
Leichter oder Kahn im Tau hat) für jeden we.teren Leichter oder Kahn
tritt ein Zuschlag von 5 Mk. zu allen drei Sätzen hinzu,

o) Wer Höchstbetrag des Lotsgeldes für eine Lotfung beträgt 150 Mk.
6) Für eine Lotsung in den 4 Wintermonaten, vom 1. November des einen

bis Ende Februar des anderen Jahres, wird ein Winterzuschlag von 20 ̂ >
auf alle Tarifsätze berechnet, doch soll dieses Winterlotsgeld in keinem Falle
160 Mk. überschreiten.

Außer dem Lotsgeld hat der Lotse Anspruch auf freie Verpflegung und
angemessene Nnterkunft in der Kajüte.

IV.
I n allen Fällen, in denen ein Lotse ohne eigenes Verschulden mehr als

24 Stunden an Vord eines Schiffes zu verweilen genötigt ist, erhalt er auher
dem Lotsgeld eine Entschädigung von 10 Mk. für jeden angefangenen Tag
von Ablauf der ersten 2'4 Stunden an gerechnet.

Der Lotse, welcher der Witterung halber vor der Elbe nicht vom Schiffe
abgenommen werden kann, erhält auch für jeden angefangenen Tag der Nück-
xeise nach Hamburg eine Entschädigung von 10 Mk. und hat außerdM freie
"Rückfahrt in der ersten Dampfschiffsklasse ober der zweiten Eisenbahnklasse
zu beanspruchen.

V I .
Wenn im Falle eines Anfalls, der nicht auf einem. Verschulden des Lotsen

beruht, oder infolge des Eisganges der Schiffer gezwungen ist, zurückzukehren,
fo ist, sofern die alsdann doppelt gelotste Strecke mehr betragt als die bei
Beginn der Lotsung vereinbarte Strecke, der doppelte Gebührensatz zu entrichten,

1916 29 J u l i
Ergänzung der Verordnung bber den Handel mit Lebens- n«d Futtermitteln

und zur Bekämpfung des Kettenhandels vom 24 Jun i Wls.

<R. K. (N. O. V l , S. 861.)

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung
der Volksernährung vom 22. M a i 1916 wird folgende Verordnung erlassen:
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I.
Die Verordnung über den Handel mit Lebens« und Futtermitteln und zur

Bekämpfung des Kettenhandels vom 24. Funi 1916") wird wie folgt ergänzt:
1. Fm § 8 Abs. 1 wird in Zeile 4 das Wort „Lebensmitteln" ersetzt durch

„Lebens- und Futtermitteln".
2. hinter § 13 wird folgender § 13a eingefügt: Personen, die den Antrag

auf Erteilung der Erlaubnis zur Fortführung ihres Handels mit Lebens-
und Futtermitteln vor dem 1.. August 1916 gestellt haben, auf ihren
Antrag aber noch nicht beschieden sind, dürfen bis zur Entscheidung
über ihren Antrag spätestens jedoch bis zum 1. September 1916 den
Handel ohne die im § 1 vorgeschriebene Erlaubnis weiter betreiben.

II.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 29 I M

Zulassung einer Ausnahme von der Verordnung über die Höchstpreise
für Benzin, vom 27. Ma i 1916 (NeichsGesetzbl. S. 426).

N. K. (N. G. V l . S. 862.)

Auf Grund des § 8 der Verordnung über die Höchstpreise für Benzin vom
27. M a i 1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 426) wird die Wirksamkeit der in der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 611) zugelassenen 'Aus-
nähme von "5em Höchstpreis für Testbenzin auf die Zeit b':s zum 31. Dezember
1916 erstreckt.

1916 29 J u l i

Ergänzung des Gesetzes, betreffend die Oryebung vo» Beiträgen f«r die
gewerblichen uud faufmännischeU Fortbildungsschule«, vom 1. August 1909

Gesetz (G. S. S. 115.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen,
mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtags der Monarchie, was folgt:

Linziger Paragraph.
Die Befugnis der Gemeinden und weiteren Kommunalverbände zur Er-

Hebung von Veitragen auf Grund des Gesetzes, betreffend die Erhebung von
Beiträgen für die gewerblichen nnd kaufmännischen Fortbildungsschulen, vom
1. August 1909 (Gesetzsamml. S. 733) erstreckt sich auch auf solche öffentlichen
Fortbildungsschulen, die nicht von ihnen unterhalten werden.

Urkundlich unter.Unserer höchstetgenhänd'gen Unterschrift und beigedimcktem
Königlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 29. Ju l i 1916.
(Siegel.) . Wilhelm.

1916. 29 J u l i

Verlängerung der Amtsdauer der Handelitammermitglieder.

Allerh. Verordnung (G. S. S. 116.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen
auf Grund des Artikel 63 der Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat
vom 31. Januar 1850 (Gesetzsamml. S. 17) und auf den Antrag Unseres Staats-
ministeriums, was folgt:

§ 1.
Vie Handelskammern können durch Beschluß bestimmen, daß auf die im ß 16

des Gesetzes über die Handelskammern vom 24. Februar 1870/19. August 189?

*) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S. 472.
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(Gesetzsamml. S. 134M3) festgesetzte Amtsdauer ihrer Mitglieder das Ka-
lenderjahr 1916 nicht anzurechnen ist.

s 2.
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Nrkundlich unter Nnserer tzöchsteigenhänd'gen Nnterschrift und beigedrucktem

Königlichen Insiegel.
Gegeben Großes Hauptquartier, den 29. Ju l i 1916.

(Siegel.) Wilhelm.

l916. 31 J u l i

Grrichtuug einer ReichsfteUe für Druckpapier.

R. K. (R. G. V l . S. 863.)

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über Druckpapier vom 18
Apri l 1916*) wird folgendes bestimmt:

Z 1
Zur Regelung des Verkehrs mit Druckpapier der Tageszeitungen wird eine

Neichsstelle für Druckpapier in Berlin gebildet, in der unter Vorsitz eines,'Reichs-
kommissars Vertreter der Hersteller von 'Druckpapier und der Perleger von
Tageszeitungen in gleicher Zahl sitzen. Die Ernennung des Reichskommissars
seines Stellvertreters sowie der Mitglieder und der Erlaß einer Geschäfts-»
ordnung bleiben vorbehalten.

H 2
Maschinenglattes, holzhaltiges Druckpapier, das für den Druck von Tages«

Zeitungen bestimmt ist, darf in der Zeit bis zum 1. Oktober 1916 nur zu den
von der Reichsstelle festgesetzten Preisen abgesetzt werden.

Lieferungsverträge über maschinenglattes, holzhaltiges Druckpapier, die vor
dem 1. Ju l i 1916 mit Wirkung über diesen Zeitpunkt hinaus abgeschlossen sind,
gelten als zu den von der Neichsstelle festgesetzten Preisen abgeschlossen, soweit
das Papier zum Druck von Tageszeitungen bestimmt und bis Lieferung nicht
schon vor dem 1. Ju l i 1916 erfolgt ist.

H 3
Neber Lieferungsverträge der in dem § 2 Abs. 2 bezeichneten Ar t haben

die Vertragsteile der Reichsstelle auf Verlangen Auskunft zu erteilen. I n s -
besondere sind Vertragsurkunden, Briefe und Rechnungen vorzulegen.

Wenn die Reichsstelle für einen Lieferungsvertrag einen von dem Vertrags-
preis abweichenden Preis festsetzt, kann jeder Vertragsteil von dem Vertrug
insoweit zurücktreten, als das zu liefernde Papier für den Druck von Tages-
zeitungen bestimmt ist. Der Rücktritt erfolgt durch. Erklärung gegenüber dem
anderen Vertragsteil. Die Erklärung muß spätestens am 15. August 1916 dem
anderen Vertragsteil zugegangen sein; der Rücktritt ist außerdem der Reichs«»
stelle unverzüglich anzuzeigen. .Der Rücktritt hat die Wirkung, daß der Vertrag
als mit Beginn des 1. Ju l i 1916 aufgehoben gilt.

s 5
Ergeben sich bei Anwendung der H§ 2 und ^ Streitigkeiten, so entscheidet

die Reichsstelle endgültig. Sie entscheidet insbesondere darüber, welche Ver-
gütungen für die in der Zeit vom 1. Ju l i bis /14. August 1916 erfolgten.
Lieferungen zu leisten sind, wenn der Rücktritt von einem Vertrage gemäß ß 4
erfolgt ist.

Die Vollstreckung der Entscheidungen der Neichsstelle erfolgt unter eni»
sprechender Anwendung der Vorschriften der Zivilprozeßordnung.

§ 6
M i t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn«

tausend Mark wird bestraft:

") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 299.



1916. 31. Jul i . GS3

1. wer vorsätzlich entgegen einer für ihn getroffenen Entscheidung der
Neichsstelle maschinenglattes, holzhaltiges Druckpapier zu einem anderen
als dem von der Neichsstelle festgesetzten Preise absetzt;

» 2. wer die gemäß § 3 erforderte Auskunft nicht innerhalb der gesetzten
Frist erteilt, die Einsicht in Vertragsurkunden, Briefe oder Rechnungen

verweigert oder wissentlich "unrichtige oder unvollständige Angaben macht.

ß 7
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 31 J u l i .

Höchstpreise für Metalle. «

N. K. ('R. O. V l . S. 863.)

Der Bundesrat hat auf Grund von § 1 Abs. 2 und § 3 des Gesetzes, be-
treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 )̂, in der Fassung vom 17. Dezember
19142), in Verbindung mit den Verordnungen vom 21. Januar 1915') und
vom 23. März 1916 )̂ folgende Verordnung erlassen:

s 1
Der Preis für Kupfer darf nicht übersteigen:

1. für 100 Kilogramm neues Kupfer mit mindestens 99,7 vom
hundert Kupfergehalt 200 Mark»

2. für 100 Kilogramm neues Kupfer mit mindestens 99,3
vom hundert Kupfergehalt, für schweres Altkupfer und
neue Kuvferadfälle

3. für 100 Kilogramm neues Kupfer mit mindestens 98 vom
Hundert Kupfergehalt, für Kesselkupfer, Leichtkupfer,
Kupferspäne und sonstiges Altkupfer

4. für 100 Kilogramm Kupferinhalt bei sonstigen neuen
Kupfer einschließlich Kupfermatte, Kupfer Negulus, Schwarz-
kupfer, Zementkupfer und Kupferasche

183

170

170

Z 2
Der Preis für 100 Kilogramm Messing darf nicht übersteigen:

1. für neues unverarbeitetes Messing, umgeschmolzenes unver-
arbeitetes Messing in jeder Form und reine Patronen»
Messingabfälle, alles mit mindestens 72 vom hundert Kupfer-
gehalt und für Tomdakabfälle

2. für neues unverarbeitetes Messing, umgeschmolzenes unver-
arbeitetes Messing in jeder Form, altes Messing und
Wessingabfälle, alles mit mindestens 60 vom hundert Kup-
fergehalt und für hülsen abgeschossener Messmgftatronen

3. für alles sonstige neue unverarbeitete Messing, alles sonstige
umgeschmolzene unverarbeitete Messing in jeder Form, alles
sonstige alte Messing und alle sonstigen Messingabfälle,
alles mit mindestens 50 vom hundert Kupfergehalt und für
Späne von mindestens 50 vom hundert Kupfergehalt an

145 Mark,

130

100

Der Preis für 100 Kilogramm neuen unverarbeiteten «Rotguß, nmgefchmol«
zenen unverarbeiteten Aotguß, neue unverarbeitete Bronze, umgeschmolzene un-
verarbeitete Bronze, alten Notguß, alte Bronze, Abfälle sowie Späne von Not«
guß oder Bronze darf nicht übersteigen:

1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 864.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I I S. 286.
2) Verwaltungsvorschriften Iah-rgang 1915 I S. 62.
4) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 200.
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1. bei mindestens 93 vom hundert Oesamtinhalt an Kupfer
und Zinn 170 Mark,

2. bei mindestens 83 vom hundert Oesamtinhalt an Kupfer
und Zinn 130 „

3. bei mindestens 70 vom hundert Oesamtinhalt an Kupfer
und Zinn 130 „

§ Ä
Der Preis für 100 Kilogramm Aluminium darf nicht übersteigen:

1. für Hüttenaluminium mit mindestens 98 vom hundert
Aluminiumgehalt 325 Mark,

2. für umgeschmolzenes unverarbeitetes Aluminium, alte A lu -
miniumlegierungen und Aluminiumabfälle ausschließlich
'Aluminiumspäne, alles mit mindestens 92 vom hundert
Aluminiumgehalt 305 „

3. für umgeschmolzenes unverarbeitetes Aluminium, alte A lu -
mininmlegierungen, Aluminiumabfälle und Aluminium-
späne, alles mit mindestens 90 vom hundert Aluminium-
gehalt 280 „

Ä. für umgeschmolzenes unverarbeitetes Aluminium, alte A lu -
miniumleg'erungen, Aluminiumabfälle und Aluminium-
späne, alles mit mindestens 80 vom hundert Aluminium-
gehalt 230 >,

§ 5
Der Preis für 160 Kilogramm neues unverarbeitetes Nickel, umgeschmolzenes

unverarbeitetes Nickel» Nickellegierung, Altnickel, Nickelabfälle und Nickelspäne,
alles mit mindestens 90 vom hundert Nickelgehalt, darf WO Mark nicht über-
steigen.

§ 6
Der Preis für 100 Kilogramm Antimon darf nicht übersteigen:

1. für Antimon Ncgulus (metallisches Ant'mon) mit min-
destens 98 vom hundert Antimongehalt 150 Mark,

2. für Antimon Crudum (Schwefelantimon) mit mindestens
68 vom hundert Antimongehalt 60 „

§ 7
Der Preis für 100 Kilogramm Zinn darf nicht übersteigen:

1. für neues unverarbeitetes Zinn und umgeschmolzenes unver-
arbeitetes Zinn, beides mit mindestens 99,5 vom hundert
Zinngehalt 523 Mark,

2. für neues unverarbeitetes Zinn und umgeschmolzenes unver-
arbeitetes Zinn, beides mit mindestens 98 vom hundert
Zinngehalt 500 „

3. für sonstiges neues unverarbeitetes Zinn, sonstiges um-
geschmolzenes unverarbeitetes Zinn, Zinnlegierungen, Al t -
Zinn, Zinnabfälle und Zinnspäne, alles mit mindestens 96
vom hundert Zinngehalt tz73 „

Die Höchstpreise gelten für alle Waren, die sich im freien Verkehre des
Inlandes befinden.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen gestatten.

§ 9
Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang und schließen die

Versendungskosten vom Lagerplätze nicht ein. Wird der Kaufpreis gestundet, so
dürfen bis Zu zwei vom hundert Jahreszinsen über Neichsbankdiskont hinzu-
geschlagen werden.

s 10
Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1916 in Kraft- Der Neichs-

tanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
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191Y. 31 J u l i .

Außerkraftsetzung der Bekanntmachung über Höchstpreise für Kupfer, altes
Msssing, alte Bronze, Rstgutz, A lumin ium, Nickel, «Nntimon und Z inn

vom IN. Dezember 1914.

-R. K. (N. O. V l . S. 867.)

Auf Grund von Z 14 der Bekanntmachung über Höchstpreise für Kupfer,
altes Messing, alte Bronze, "Rotguß, Aluminium, Nickel, Antimon und Zinn
vom 10. Dezember 1914") bestimme ich:

Me Bekanntmachung über Höchstpreise für Kupfer, altes Messing,
alte Bronze, Notguß, Aluminium, Nickel, Antimon und Zinn vom
10. Vezember 1914") tritt mit dem 1. August 1916 außer Kraft.

1916. 31 J u l i .

Preisbeschränkungen bei metallischen Produkten.

>k. K. (N. O. V l . S. 868.)

Ver Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914'^)
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Metallische Noh- und Zwischenprodukte sowie Metallegierungen der in den

ß§ 1 bis 7 der Bekanntmachung über Höchstpreise für Metalle vom 31. Ju l i 1916
(Neichs-Gesetzbl. S. 865) genannten Metalle dürfen, soweit für sie nicht dort
Höchstpreise festgesetzt sind, zu keinem höheren Preise verkauft werden, als sich
aus den festgesetzten Höchstpreisen und einem dem Minderwert entsprechenden Ab-
schlag ergibt. Dies gilt auch für die Metalle und Metallegierungen, die Handels«
üblich zu den in jener Bekanntmachung genannten Metallurgen gerechnet und
für geringwertiger als sie angesehen werden.

Nnter Metallegierungen fallen auch Legierungen, die überwiegend aus einen»
der in jener Bekanntmachung genannten Metalle bestehen.

§ 2
Enthalten metallische Noh« und Zwischenprodukte und Metallegierungen der

im § 1 genannten Ar t Gold, Silber oder Platin, so darf neben dem aus § 1
sich ergebenden Preise für diese Metalle eine Bezahlung zu Tagespreisen erfolgen.

Enthalten metallische Noh-- und Zwischenprodukte und Metallegierungen der
im § 1 genannten Art andere als die im Abf. 1 genannten Metalle, so darf neben,
den aus § 1 sich ergebenden Preisen für diese Metalle, wenn ihr Gewicht mehr
als zwei vom Hundert des Gesamtgewichts ausmacht und ihre Bezalhung Handels-»
üblich ist, eine V"zahlung zu Tagespreisen und, soweit Höchstpreise bestehen,
höchstens zu diesen Höchstpreisen erfolgen.

§ 3
Der Käufer kann, wenn er glaubt, daß der vereinbarte Preis die Grenzen

der §H 1, 2 überschreitet, binnen zwei Wochen nach Abschluß des Kaufvertrags
Feststellung des Preises durch die Preisstelle für metallische Produkte in Berlin
verlangen; ihre Entscheidung ist endgültig; sie erfolgt gebühren- und stemftelfrei.

Die Preisstelle kann auf Anrufen eines Beteiligten des Neichs-Marineamts,
der Kriegsministerien und der militärischen Befehlshaber den angemessenen
Preis bestimmen.

Wie Preisstclle ist befugt, Beträge, welche über den festgesetzten Preis hin-
aus vereinbart find, zugunsten des Neichs einzuziehen.

Der "Reichskanzler erlaßt die näheren Bestimmungen über die Errichtung,
die Zusammensetzung und das Verfahren der Preisstelle; er ernennt ih<re M i t -
glieder und ihren Vorsitzenden.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I I S. 279.
5*) Verwattungsvorschristen Jahrgang 1914 I S. 837.
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Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den sich nach §Z 1 und 2 dieser
Verordnung ergebenden Preisen gestatten.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1916 in Kraft. Der Reichs«
kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 31 J u l i

Nbanderunz der Bekanntmachung über die Verwendung tierischer und
pflanzlicher Oele und Fette vom 9. Oktober 1915*)

<R. K. (N. G. V l . S. 869.)

Auf Grund der H§ 1, 2 der Bekanntmachung über die Verwendung tierischer
nnd pflanzlicher Oele nnd Fette vom 9. Oktober 1915") wird die genannte
Bekanntmachung dahin geändert:

Artikel 1
Die Vorschrift des § 1 Abs. 1 der Bekanntmachung über die Verwendung

tierischer und pflanzlicher Oele und Fette wird auf die Verwendung unvermifchter
pflanzlicher und tierischer Oele und Fette zu härtungs- und Kühlungszwecken
ausgedehnt.

Artikel 2
Das Mischungsverhältnis des § 2 Abs. 1 wird dahin festgesetzt, daß ge«

/mischte Oele, konsistente Fette und andere Schmierfette mit keinem höheren Gehalt
<in tierischen und pflanzlichen Oelen und Fetten als 10 vom Hundert des Ge«
Wichts des Enderzeugnisses hergestellt werden dürfen.

Artikel 3
Die Bekanntmachung tritt mit dem 15. August 1916 in Kraft.

191k. 31 J u l i .

Liquidation britischer Unternehmungen.

N . K. (<R. G. V l . S. 870.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom Ä. August *
im Wege der Vergeltung folgende ^Verordnung erlassen:

Der «Reichskanzler kann die Liquidation solcher Unternehmungen, deren
Kapital überwiegend britischen Staatsangehörigen zusteht oder die vom britischen
Gebiet aus geleitet oder beaufsichtigt werden oder bis zum Kriegsausbruche ge«
leitet oder beaufsichtigt worden sind, sowie die Liquidation der britischen Ve«
«teiligung an einem Unternehmen anordnen. Einem "Unternehmen im Sinne
dieser Verordnung stehen Niederlassungen eines Nnternehniens, Nachlaßmassen
und Grundstücke gleich.
, Die Entscheidung des Reichskanzlers, daß die Voraussetzungen für die An«
ordnung der Liquidation gegeben sind, ist endgültig.

O2.
Die Liquidation ist nach den von der Landeszentralbehörde im Benehmen

mit dem Reichskanzler erlassenen allgemeinen und besonderen Weisungen durch
einen von der Landeszentralbehörde ernannten Liquidator durchzuführen.

*) Verwaltungsvorfchriften Fahrgang 1915 I I S. 257.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S . 857.
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§ 3
Der für ein "Unternehmen bestellte Liquidator hat sich in den Besitz des

Unternehmens zu setzen. Er ist Zu allen Rechtshandlungen für das Unternehmen
defugt. Er kann das Unternehmen als Ganzes veräußern.

!Die Befugnisse des Inhabers des Unternehmens sowie die Befugnisse anderer
Personen zu Rechtshandlungen für das Unternehmen ruhen. Das gleiche gilt von
den Befugnissen aller Organe.

Ist das Unternehmen in das Handelsregister eingetragen, so hat der Liqui-
dator die Anordnung der Liquidation sowie ihre Aufhebung Zur Einwägung
in das Handelsregister anzumelden.

Ist für die britische Beteiligung an einem Unternehmen ein Liquidator be-
stellt, so übt er alle Rechte des britischen Beteiligten aus,,- er ijt insbesondere
«auch befugt, die Beteiligung an das Unternehmen oder an Dritte zu veräußern.
Handelt es sich um die Beteiligung an einer offenen Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft oder Gesellschaft mit beschrankter Hastung, so kann der Liqui-
dator die Gesellschaft ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

Ist das Recht der Beteiligung in einer Urkunde verbrieft, so kann der
Reichskanzler bestimmen, daß das Unternehmen an Stelle der von dem Liqui-
dator fs«? kraftlos zu erklärenden Urkunde eine neue Urkunde über die Beteiligung
auszustellen hat.

Der Liquidator kann ungeachtet der Vorschrift des § 2 der Verordnung
betreffend Zahlungsverbot gegen England, vom 30. September 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S. 421) die Erfüllung vermögensrechtlicher Ansprüche fordern; die
'Stundung endet mit dem Ablauf eines Monats nach der Aufforderung zur
Leistung.

Endet bei einem Wechsel, bei welchem durch die Stundung gemäß tz 4
der Verordnung vom 30. September 1914 die Protesterhebung hinausgeschoben
ist, die Stundung auf Orund der Vorschrift des Abs. 1, so bleiben gleichwohl die
Protesterhebung und der Rückgriff aus dem Wechsel bis auf weiteres aus-
geschlossen. Diese Vorschrift findet auf Schecks entsprechende Anwendung.

s 5
Für das der Liquidation unterstehende Vermögen gelten die im § 8 der

Verordnung über die Anmeldung des im In land befindlichen Vermögens von
Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Oktober 1915") bezeichneten Verfügungs-
deschrankngen Echt.

Zwangsvollstreckungen, Arreste, einstweilige Verfügungen und Konkursan-
träge können nur mit Genehmigung der Landeszentralbehörde erfolgen. Soweit
nach dem Inkrafttetenr der Verordnung vom 7. Oktober 1915") Zwangsvoll-
streckungen, Arreste oder einstweilige Verfügungen erfolgt sind, kann der Liqui-
dator mit Genehmigung der Landeszentralbehörde die Aufhebung verlangen.

Ist ein Unternehmen oder eine Beteiligung an einem Unternehmen unter
Liquidation gestellt, so sind die Leiter und Angestellten verpflichtet, dem Liquidator
auf Erfordern Auskunft über die Geschäftsangelegenheiten des Unternehmens,
insbesondere über die beteiligten feindlichen Staatsangehörigen, zu geben. Dies
gilt auch dann, wenn die Beschäftigung bei dem Unternehmen nach dem > 30. J u l i
1914 ein Ende genommen hat.

Wer die Auskunft vorsätzlich nicht erteilt oder wissentlich unwahre An -
gaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder
mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.

s 7
Die Kosten der Liquidation sind aus dem Li.juidationserlöse zu decken.

Der Erlös ist, soweit er auf britische Staatsangehörige entfällt, Zu hinterlegen.
Die LandesZentralbehörde kann an im Inland wohnende britische Beteiligte
die Auszahlung der für den Unterhalt erforderlichen Beträge gestatten.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 220.
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§ 8
Wer vorsätzlich einem gemäß dieser Verordnung bestellten Liquidator Ge«

genhände ganz oder teilweise entzieht, wird mit Gefängnis bis zu einem
Jahre bestraft.

Z 9
Auf Versicherungsunternehmungen, die beim Aufsichtsamte für Privat«

Versicherung unterstehen, finden die Vorschriften dieser Verordnung mit der
Maßgabe Anwendung, daß die Durchführung der Liquidation nach den vom
Reichskanzler erlafsenen Anordnungen erfolgt.

s 10
Wegen der von dem Liquidator in Ausübung oder in Veranlassung der

Ausübung seiner Obliegenheiten vorgenommenen Handlungen oder Nnterlassun-»
gen können Schadenersatzansprüche des Inhabers des "Unternehmens oder eines
an dem Unternehmen Beteiligten nur mit Genehmigung der Landeszentralbehörde
geltend gemacht werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn eine schuld-
hafte Pflichtverletzung vorliegt. Soweit die Genehmigung nicht erteilt ist, ist
der Rechtsweg unzulässig.

s 11

Der Reichskanzler kann die ihm nach dieser Verordnung zustehenden Ve»
fugnisse ganz oder teilweise einem Neichskommissar übertragen.

H 12
Als britisches Gebiet im Sinne dieser Verordnung gellen Großbritannien

und Ir land sowie, mit Ausnahme Kanadas und der Südafrikanischen Anion,
die britischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen; als britische Staats«
ungehörige gelten die Angehörigen dieser Länder sowie die nach britischem Rechte
begründeten juristischen Personen.

Der Reichskanzler kann im Wege der Vergeltung die Vorschriften dieser
Verordnung auch auf andere feindliche Länder für anwendbar erklaren.

s 13
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 31 J u l i .

Beglaubigung von Unterschriften und die Legalisatisn von Urkunden
in den besetzten Gebieten.

R. K. (R. G. B l . S. 874,)

Auf Grund des K 3 der Verordnung über die Beglaubigung von Anterschriften
und die Legalisation von "Urkunden in den besetzten Gebieten vom 20. Januar
1916") wird folgendes bestimmt:

Die Vorschriften der M 1, 2 der Verordnung gelten für das Gebiet dös
Generalgouvernements Warschau entsprechend. Für die öffentlichen Beglaubi-
gungen sind die dortigen Bezirksgerichte (Aufsichtsrichter) nnd Kaiserlich Deutschen
Iustizkommissare zuständig. I n Warschau ist für die gerichtlichen Beglaubi-
gungen das Bezirksgericht I I zuständig. Die Legalisationen gehören zur Zu«»
ständigkeit des Verwaltungschefs beim Generalgouvernement Warschau.

1916. 31 J u l i .

»ammlung der Früchte des Weißdorn«

M . L. D. F. ( M , B l . L. D. F. S. 219.)

A n sämtliche Königlichen Regierungen, mit Ausnahme derjenigen in Aurich,
Münster und Siamarmgen (unmittelbar).

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S.
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Nachstehenden Abdruck übersende ich m i t dem Auf t rage , das S a m m e l n
der Früchte des We ißdo rns auch i n den Staats for f ten i n jeder möglichen
Meise zu fördern.

Wei te r erforderliche Abdrucke sind von der Geheimen Kanzlei des K g l .
Ministeriums des Innern zu erbitten.

Anlaige.
Der Minister des Innern.

Berlin, den 21. Ju l i 1916.
Sammlung der Früchte des Weißdorns.

Fn meinem Erlaß vom 17. Apr i l 1916 habe ich mitgeteilt, daß es in Frage
komme, die Früchte des Weißdorns für bestimmte Zwecke der Volksernährung
nutzbar zu machen. I n den letzten Nagen ist nunmehr in Berlin eine gemein-
nützige Gesellschaft unter Kapitalbeteiligung von Neich nnd Staat gegründet
worden, deren Zweck die Gewinnung und Verwertung der Früchte des Weiß-
dorns für ein Kaffeeersatzmittel und der Vertrieb dieses KaffeeersatzANttels
ist. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Kriegs gesellschaft für Kaffeeersatz,
Gesellschaft mit beschrankter Haftung" und hat ihren Sitz in Berlin >V. 66,
Wilhelmstraße 53. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist der Ministerialdirektor
im Ministerium des Innern Dr. Freund. Zu Geschäftsführern find bestellt
der Gerichtsassessor a. D. Dr. Burcharot in Hamburg und der Rechtsanwalt
Dr. Glücksmann in Berlin.

Die Gesellschaft läßt aus den Früchten des Weißdorns nach einem be-
sonderen, nur in größeren Betrieben durchführbaren Verfahren ein Kaffse-
ersatzmittel herstellen, das nach den von sachverständiger Seite angestellten wie-
derholten Versuchen sowohl in gesundheitlicher Hinsicht wie in bezug auf den
Geschmack allen Anforderungen <rn einen guten schmackhaften und preiswerten
Kaffeeersatz entspricht. Die Früchte des Weißdorns sind bisher im allgemeinen
nicht gesammelt und verwertet worden, sondern verkommen. I m dringenden
öffentlichen Interesse liegt es, daß sie in diesem Jahre in möglichst weitem
Nmfange für die neue Gesellschaft gesammelt nnö ^ur Gewinnung von Kaffee-
erjiatz nutzbar gemacht werden. Denn die Menge an Kaffeeersatzmitteln, die
aus den Früchten des Weißdorns hergestellt wird, kommt in Anrechnung auf
die aus Gerste und Brotgetreide herzustellende Menge an Kaffeeersatz. Je
mehr Kaffeeersatz aus der Weißdornfrucht gewonnen wird, desto weniger Gerste
und Brotgetreide wird für diesen Zweck verbraucht. Die ersparte Menge an
Gerste und Brotgetreide bleibt für andere wichtige Zwecke der Volksernahrung,
' B. die Bereitung, von Graupen. Teigwaren u. dgl. oder auch als Mastfutter
für Schweine zur Verfügung. >3ie Gesellschaft rechnet bei. einem guten Er-
gebnis - der Sammlung mit mindestens etwa 10 000 5 Früchten. Es handelt
sich also um, die Ersparnis einer sehr wesentlichen Menge von Gerste und
Brotgetreide. Die Bevölkerung ist hierüber in wirksamer Weise aufzuklären
und zum eifrigen Sammeln der Früchte des Weißdorns aufzufordern.

Me Landrate (Oberamtmänner> und die Oberbürgermeister (Ersten Bürger-
meister) derjenigen Stadtkreise, in denen Weißdorn in nennenswertem Rmfange
vorkommt, haben pünktlich zum 1. August 1916 der KriegsgeseUschaft für Kafsee-
ersatz G. m. b. H., Berlin ^V. 66, Wilhelmftraße 53, eine Persönlichkeit anzu-
geben, die geeignet und 'bereit ist, die Leitung der Kreissammelstelle zu über-
nehmen. Hierfür werden in erster Linie vertrauenswürdige Kaufleute, insbe-
sondere Getreidehändler, Samenhänbler usw., die auch in finanzieller Hinsicht
durchaus zuverlässig sind, auszuwählen sein. Den Leitern der Kreissammel-
stellen werden über ihre Aufgaben Anweisungen unmittelbar von der Gesell-
schaft zugehen. Sie erhalten eine Vergütung von 2 Mk. für je 100 k^ der
gesammelten Weißdornfrüchte in luftgotrocknetem Zustand.

Wie Organisation der Sammlung der Weihdornfrüchte in den Land- und
Stadtkreisen ist im einzelnen folgendermaßen gedacht:

I n jedem Landkreise und in den Stadtkreisen, in denen Weißdorn in
nennenswertem Amfange vorkommt, wird eine Kreissammelftelle, im Landkreise
werden ferner auch Ortssammelstellen für jeden Gemeinde- und jeden Guts-
b«zirk eingerichtet. Für benachbarte Gemeinden und Gutsbezirke kann eine
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gemeinsame Ortssammelstelle eingerichtet werden. Landgemeinden und Guts»
bezirke können auch der Ortssammelstelle einer benachbarten Stadtgemeind«
angeschlossen werden. Der Landrat bestimmt Sitz und Sammelbezirk der ein-
zelnen Ortssammelstelle. Die Leiter der Ortssammelstellen werden von den
Amtsvorstehern, Gemeinde- und Gutsvorstehern oder Bürgermeistern ausge-
wählt. Die Namen der Leiter der Ortssammelstellen sind dem vom Landrat he«
stellten Leiter der Kreissammelstelle anzuzeigen. T»ie Leiter der Ortssammel-
stelle haben die Anweisungen der Kreissammelstelle zu befolgen.

Den einzelnen Sammlern wird für je 1 KZ luftgetrockneter Früchte ein
Sammellohn von 20 Pfg. von der Ortssammelstelle gewährt. Insoweit der
Leiter der Ortssammelstelle den Sammellohn nicht aus eigenen Mitteln ver-
auslagt, ist er vorläufig aus der Oemeinde-(Guts-)kasse oder Amtskasse zu
zahlen.

Die Ortssammelstelle hat die Bevölkerung zum Sammeln der Weißdorn-
früchte nach Kräften anzuregen und ferner darüber zu wachen, daß die
in ihrem Bezirk befindlichen Fruchte möglichst vollständig der Ortssammelstelle
zugeführt werden. Sie hat alsdann die Früchte ordnungsgemäß aufzubewah-
ren und auf Weisung der Kreissammelstelle in Säcken nach der von dieser
angegebenen Eisenbahnstation oder sonstigen Stelle zu befördern. Die nötigen
Säcke hat die Ortssammelstelle gegen die ortsübliche Gebühr mietweise zu
beschaffen. Die Kreissammelstelle sendet die Säcke nach Empfang der Ware
unverzüglich an die Ortssammelstelle oder die von dieser bezeichnete Stelle
zurück.

Der Leiter der Ortssammelstelle erhält für seine Tätigkeit eine Vergütung
von 2 Mk. für je 100 kg luftgetrocknete Fruchte. Für diesen Betrag hat
er auch die Beförderung der gesammelten Früchte nach der nächsten, nicht
mehr als 5 km entfernten Eisenbahnstation oder sonstigen von der Kreis-
sannnelstelle bezeichneten Stelle zu bewirken. Beträgt die Entfernung nach
diesen Stellen mehr als 5 km, so wird für jeden weiteren Kilometer eine
angemessene Gebühr entrichtet, deren tzöhe die Gesellschaft noch mitteilen wird.

Die Kreissammelstelle leitet die Werbetätigkeit für das Sammeln der Weiß-
dornfrüchte im Kreise, überwacht die Ortssammelstellen und vermittelt den Veri
kehr mit der Gesellschaft. Sie prüft die von den Ortssammelstellen aufgenom-
menen Früchte auf Ordnungsmäßigkeit der Ware, besorgt die Abnahme und
bewirkt die Versendung an die ihr von der Gesellschaft aufgegebenen Stellen.

> I n der für den Leiter der Kreisfammelstelle ausgesetzten Vergütung von gleich-
falls 2 Mk. für 100 KZ luftgetrockneter Früchte ist das Entgelt für die Auf-
bewahrung der der Kreissammelstelle zugeführten Früchte und deren Abtrans-
port nach dem nächsten Güterbahnhof einbegriffen.

Die Kreissammelstelle hat den Ortssammelstellen bezw. den Gemeinde-
(Guts-)kassen und Amtskassen den verauslagten Sammellohn nach Eingang
der gesammelten Früchte sofort zu erstatten. Der Leiter der Kreissammelstelle
hat nach Möglichkeit die Kosten zunächst aus eigenen Mitteln zu erlegen oder
im Notfall die erforderlichen Mi t te l bei der Gesellschaft anzufordern. Sollten
namentlich in der ersten Zeit bei dem Nmfang der Neuorganisation die Oeld-
ülberweisungien von der Gesellschaft in solchen Fällen nicht rechtzeitig eingehen,
so werden die Landräte (Oberamtmänner) ersucht, der Kreissammelstelle aus
Kreismitteln einen Vorschuh in mäßigen Grenzen zur Verfügung zu stellen.
Für alle Vorschüsse aus öffentlichen Mitteln übernimmt die Gesellschaft volle
Haftung.

Die Bestimmungen über die Organisation der Kreisfammelstellen finden
in den Stadtkreisen sinngemäße Anwendung.

Ob in den Stadtkreisen neben der Kreissammelstelle noch für einzelne Be-
zirke Bezirkssammelstellen einzurichten sind, bleibt dem Ermessen der Ober-
bürgermeister (Ersten Bürgermeister) überlassen. Bezirkssammelstellen würden
ebenso wie Ortssammelstellen behandelt werden.

Ich richte an die Landräte (Oöeramtmänner) und an die Oberbürgermeister
(Ersten Bürgermeister) sowie alle sonstigen Gemeindebehörden das dringende
Ersuchen, sich die Förderung der Sammlung der Weitzdornfrüchte in weitestem
Maße angelegen sein zu lassen.
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Die beigefügte Bekanntmachung ist überall in ortsüblicher Weise zu der»
öffentlichen.

Die Gesellschaft wird den Land- und Stadtkreisen in den nächsten Tagen
eine Anzahl von Werbeblättern übersenden, die an geeigneten Stellen öffent-
lich auszuhängen sind.

Abdrucke für die Land- und Stadtkreise sowie für die Gemeinden mit
mehr als 10 000 Einwohnern M b beigefügt. , z z

I n Vertretung:

Drews.

A n die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Oberpräsidenten von
Verlin in Potsdam.

Anlage.

Vekanntmachung.

Sammlung der Früchte des Weißdorns.

I m vaterländischen Interesse sollen die Früchte des Weißdorns in diesem
Jahr gesammelt werden und unter Kontrolle der Negierung zu einem Kaffee-
ersatzmittel nach besonderem Verfahren verwertet werden. Die Negierung hat
zu, diesem Zweck die gemeinnützige Kriegsgesellschaft für Kaffeeersatz in Verlin
^V. 66, Wilhelmstrahe 55, gegründet.

Die Bevölkerung, Erwachsene sowie Kinder, wird aufgefordert, die reifen
Früchte des Weißdorns zu sammeln, sie in einem luftigen Naum im ausge«
breiteten Znstande einige Tage zu trocknen und alsdann gegen Empfangnahme
von 20 Pf. Sammellohn für das Kilo luftgetrockneter Fruchte an die von der
Ortsbehörde bestimmte Stelle abzuliefern.

Der Weißdorn kommt in allen Gegenden Deutschlands vor. Er wächst
wild, insbesondere in Laubwaldern an Wegen und Dämmen. Seine rnndlichen,
<im reifen Zustande roten Früchte, auch Mehlbeeren genannt, sind dadurch von
anderen zu unterscheiden, daß sie einen sehr harten großen Kern enthalten.

Es find nnr reife Früchte zu sammeln. Die Früchte sind vor der Ab»
lieferung von Blättern, Stengeln und Aesten zu befreien.

Kriegsgesellschaft für Kaffeeersatz.

191«. 2. August.

Verpflichtung der KomnmnslverbHnde und der Kartsffelerzeuger zur
Sicherftettnng und Abgabe von Kartoffeln

Kriegsernährungsamt (N. G. V l . S. 873,)

Auf Grund des K 5 der Vekanntmachung über die Kartoffelversorgung
vom 26. Jun i 1916*) in Verbindung mit ß 1 der Vekanntmachung über die
Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. M a i 1916**) wird folgendes
bestimmt:

§ 1
Zur Deckung des für die Ernährung der Bevölkerung vom 16. August 1916

bis 13. August 1917 erforderlichen Vedarfs an Kartoffeln in den'Kommunal-
verbänden und Bezirken, die diesen Bedarf nicht aus den bei ihnen verfügbaren
Vorräten decken können, haben in den Kommunalverbänden ihres Bezirkes sicher-
zustellen:

Verwaltungsborschriften Jahrgang 1916 I S . 478.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 380.
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die
Kartoffeln

Vermittlungsstelle Provinzialkartoffelstelle in Königsberg 20 928 966 Zentner
Danzig 23 596 315 ,.
Potsdam 37 959111 ,.
Stettin
Posen

26 219 626
43 378 932

Breslau 23 434 154
Magdeburg 24 030 792
Kiel 407 225
Hannover 17 708 957
Münster 2 40h 4 0
Lasset 6 757 461
Coblenz 12 036 698

Bezirkskartoffelstelle in Si-gmaringen 162 249
Bayerische Landeskartoffelstelle in München 1506 577
Landeskartoffelstelle in Dresden 3134 033
Neichskartoffelstelle, Zweigstelle in Stuttgart 1283 947
Badische Kartoffelversorgung in Karlsruhe 1836 326
Landeskartoffelstelle in Darmstadt 2 074 442
Landesbehörde f. Volksernährung i. Schwerin 9 275 132
Thüringische Landeskartoffelstelte in Weimar 3 5^0 726
Landesbehörde f. Volksernahrung i. Neustrelitz 1 775 306
Landeskartoffelstelle in Oldenburg 574 499
LandeskartoffMeNe in Birkenfeld 364 991
Landeskartoffelstelle in Braunschweig 1850 205
Landeskartoffelstelle in Dessau 893 786
Landesdirektorium in Arolsen 403 265
Fürstlich Schaumburg-Lippisches Ministeri-

um in Vückeburg 78 659

Die Vermittlungsstellen haben zur Durchführung der Sicherstellung die im
Z 1 genannten Mengen auf die Kommunalverbände ihres Bezirkes nach An«
weifung der NeichskartoffelsteNe zu verteilen.

Die Kommunalverbände haben die ihnen zur Sicherstellung aufgegebenen
Kartoffelmengen auf die Gemeindsbezirke nnterzuverteilen. I n den Gemeinden
erfolgt die Nnterverteilung auf die Kartoffelerzeuger durch den Gemeindevor«
stand. Die Kommunalverbände können vorschreiben, daß Kartoffelerzeuger, deren
gesamte Kartoffelanbaufläche kleiner ist als 10 Ar, bei der Rnterverteilung
freizulassen sind.

§ 3
Me Kommunalverbände können bei den Kartoffelerzeugern auch diejenigen

Mengen sicherstellen, die zur Deckung des eigenen Bedarfs des Kommunalver«
bandes erforderlich sind. I n diesem Falle sind der Bedarfsberechnung Höchstens
IV2 Pfund Kartoffeln auf den Kopf und Vag der versorgungsberechtigten Ve«
völkerung für die Zeit vom 16. August 1916 bis 15. August 1917 zugrunde
zu legen.

Die Kartoffelerzeuger haben ihre Kartoffelvorräte pfleglich zu behandeln
und dürfen sie in höhe der bei ihnen sichergestellten Mengen nicht verbrauchen
noch durch «Rechtsgeschäft darüber verfügen.

§ 5
Wer als Kommunalverband und als Gemeinde im Sinne dieser Anordnung

anzusehen ist, regelt sich nach den Bestimmungen der Landeszentralbehörden, die
auf Grund des § 11 der Bekanntmachung über die Kartoffelverforgung vom
26. Jun i 1916 (Neichs-Geschbl. S. 590") erlassen sind.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 478.
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Z 6
Wer den Bestimmungen im ß 4 oder den Anordnungen des Kommunal-

verbandes oder der Gemeinde über die Sicherstellung und Abgabe der sicher
gestellten Kartoffeln zuwiderhandelt» wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis Zu eintausendfünfhundert Mark bestraft.

Neben der Strafe können die Vorräte, auf die sich die strafbare Handlung
bezieht, eingezogen werden, ohne Anterschied ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Z 7
Die Bekanntmachung über das Verfüttern von Kartoffeln vom 8. Jun i

1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 446*) wird aufgehoben.

§ 8
Diese Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 3. Angnft.

U ^ Schutz eiserner GedentMcke der Reichsbank.

N. K. (N. G. B l . S. 883.)

Der Bundesrat hat auf Grund des H 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914**)
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Eiserne Gegenstände, die im Auftrag der Neichsbank hergestellt werden,

um den Einlieferern von Goldsachen als Gedenkstücke verliehen zu werden, dürfen
nicht vervielfältigt oder nachgebildet werden; über sie oder ihre Nachbildungen
darf nicht durch Nechtsgeschäft verfügt, sie dürfen nicht in den Verkehr gebracht
oder feilgehalten werden. Den rechtsgefchäftlichen Verfügungen stehen Ver-
fügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung
erfolgen. Gestattet sind unentgeltliche Verfügungen zugunsten von Familien-
angehörigen sowie Verfügungen von Todes wegen.

Abbildung und Beschreibung der Gedenkstücke werden durch das Neichsbank-
direktorinm im Neichsanzeiger veröffentlicht.

§ 2
Die Vervielfältigung und Nachbildung ist auch dann verboten,

1. wenn sie nur zum eigenen Gebrauch oder nur in einem einzigen Stücke
bewirkt wird;

2. wenn ein anderer Stoff als Eisen verwendet wird;
3. wenn ein anderes Verfahren angewendet wird als das, durch welches

das Nrbild hervorgebracht worden ist; die Wiedergabe durch Abbildung
ist jedoch erlaubt;

4. wenn die räumlichen Abmessungen oder die Farben andere sind als
diejenigen des "Urbildes;

5. wenn eine Nachbildung des Nrbildes als Vorbild gedient hat.

§ 3 ^
Abbildungen der Gedenkstücke sowie die auf den Stücken angebrachten Sinn-

sprüche dürfen znr Ausstattung von Waren nicht benutzt werden.

s 4
Warenzeichen, die eine Darstellung eines Oedenkstücks der im ß 1 be-

zeichneten Ar t oder eine Wiedergabe des auf einem Stücke angebrachten S inn-
spruchs enthalten, dürfen ohne Zustimmung des Neichsdankdirektoriums nicht
in die Zeichenrolle eingetragen werden.

Verwaltungsborschristen Jahrgang 1916 I <3. 406.
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Die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung wird durch Abweichungen
nicht ausgeschlossen, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die Gefahr einer
Verwechslung vorliegt.

§ 6
!3ie Befugnis, über Gegenstände, die nachweislich vor der im § 1 Abs. 2

bezeichneten Veröffentlichung hiergestellt sind, Zu verfügen, sie in den Verkehr
Zu bringen oder feilzuhalten, wird durch die Vorschriften dieser Verordnung
nicht berührt.

8 7
Wer den Vorschriften der §ß 1 bis 3 vorsätzlich Zuwiderhandelt, wird mit

Gefängnis bis Zu drei Monaten und mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Wer den Vorschriften der §H 1 bis 3 fahrlässig Zuwiderhandelt, wird mit
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des Neichsbankoirektoriums ein.
Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, auf welche sich
die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem
täter gehören oder nicht.

"Die gewerblichen Sachverständigenvereine (§ 14 des Gesetzes, betreffend das
Urheberrecht an Mustern und Modellen, vom 11. Januar 1876 sNeichs-Gesetzbl.
S. 11)) sind verpflichtet, auf Erfordern der Gerichte und der Staatsanwaltschaften
Outachten über die an sie gerichteten Fragen abzugeben.

§ 9
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 3. August.

Bestellung eines Neichsksmmiffars für ltebergangswirtschaft

N. K. (N. G. Vl . S. 885.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats Zu wirtschaftlichen Mahnahmen usw. vom 4. «August 1914")
folgende Verordnung erlassen:

K 1
Zur Erleichterung des Nederganges von der Kriegswirtschaft in die Friedens»

Wirtschaft wird ein Neichskommissar bestellt, der der Aufsicht des «Reichskanzlers
untersteht. Der Neichskommissar hat insbesondere für die Negelung der Einfuhr
der Maren und ihrer Verteilung nach näherer Anweisung des Reichskanzlers
Zn forgen.

§ 2
Dem Neichskommissar stehen die erforderlichen Mitarbeiter nnd ein Beirat

'Zur Seite. Der Reichskanzler ernennt den Neichskommissar, seine Mitarbeiter
und die Mitglieder des Beirats.

§ 3
Der Beirat besteht aus Vertretern der obersten Neichsbehörden, der Landes-

regierungen und einer Anzahl Sachverständiger.
Den Vorsitz im Beirat führt der Staatssekretär des Innern, in feiner

Vertretung der Neichskommissar.
Der Beirat ist in grundsätzlichen Fragen zu hören.

Die durch öffentliche BekanntnMhung oder unmittelbare Anfrage des Neichs«
kommissars erforderten Auskünste über wirtschaftliche Wagen find zu erteilen.
Wem Neichskommisfar oder seinen Beauftragten ist auf Verlangen Einsicht in

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 191Ä I S. 837.
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die Geschäftsbriefe und Geschäftsbücher zu gewahren sowie die Besichtigung in
Lägern zu gestatten.

§ 5
3er Neichskommissar, die Mitarbeiter sowie sämtliche dem Veichskomnnssar

unterstellte oder von ihm beauftragte Personen und die Mitglieder des Beirats
sind verpflichtet, über Einrichtungen oder Oeschästsverhältnisse, die bei Erhe-
bungen zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten. Soweit
diese Personen nicht Beamte sind, sind sie hierauf besonders zu verpflichten.

Sie sind ferner verpflichtet, alle auf ihre Tätigkeit bezüglichen Aufzeichnungen
und Abschristen bei Beendigung ihrer Tätigkeit an die vom ^Reichskanzler be-
stimmte Stelle auszuhändigen.

8 6
Der Reichskanzler bestimmt das Nähere über Ginrichtung, Oeschäftskreis

und Geschäftsgang.
s 7

Wer vorsätzlich die nach § 4 erforderten Auskünfte nicht in der gesetzten
Frist erteilt, die Einsicht in die Geschäftsbriefe und Geschäftsbücher oder die
Besichtigung in Lägern verweigert oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark bestraft.

Wer fahrlässig die nach G 4 erforderten Auskünfte nicht in der gesetzten
Frist erteilt, die Einsicht in die Geschäftsbriefe und Geschäftsbücher und die Be-
sichtigung in Lägern verweigert oder unrichtige oder unvollständige Angaben
macht, wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
dreitausend Mark bestraft.

Wer der Vorschrift des § 5 zuwider sich der Mittei lung von Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnissen nicht enthält oder Auszeichnungen und Abschriften bei
Beendigung seiner Tätigkeit zurückhält, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft. Die Strafverfolgung

. tr i t t nur auf Antrag des Reichskanzlers ein. Vie Zurücknahme des Antrags
ist zulässig.

ß 8
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündnng in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916 3. August.

Weinireste. und Traubenktrne.

N. K. (N. G. V l . S. 887.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Mahnahmen usw. vom 4. August 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

s 1
Alle im In land bei der Weinkelterung gewonnenen und alle aus dem

Ausland einschließlich der besetzten Gebiete eingeführten Weintrester und Trauben-
kerne dürfen nur an den Kr-iegsausschutz für Evsatzfutter, O. m. b. tz. zu Berlin,
Matthäikirchstr. 10 (Tresterftelle) oder an d'e von ihm bezeichnete Stelle ab-
gesetzt werden.

§ 2
Die Besitzer von Weintrestern und Traubenkernen haben die Vorräte, die

der Absatzbeschränknng nach H 1 unterlegen, dem Kriegsausschusse für Ersatzfutteu
oder der von ihm bezeichneten Stelle auf Verlangen käuflich zu überlassen und
auf Abruf Zu verladen; das Verlangen kann durch öffentliche Bekanntmachung
erfolgen. Die Lieserungspflichtigen können verlangen, daß der Kriegsausschuß
diese Vorräte käuflich übernimmt, und eine Frist zur Abnahme festsetzen, die
mindestens 4 Wochen betragen muß. Nach Ablauf der Frist erlischt die Absatz-
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beschrankung nach § 1. Ist der Besitzer nicht zugleich Eigentümer, so kann auch
der Eigentümer die Frist zur Mbnahme bestimmen.

Der Lieferungspflichtige hat vor der Neberlassung dafür zu sorgen, daß die
Weintrester nicht mehr als 60 vom Hundert Wasser enthalten.

Der Reichskanzler kann nähere Bestimmungen über die Lieferung und
Abnahme erlassen.

Wer Aeberlafsungspflicht unterliegen nicht Weintrester, die zur Verfütterung
im eigenen Wirtschaftsbetriebe des Winzers, bei Genossenschaften oder Gesell»
schaften im Wirtschaftsbetrieb ihrer Mitglieder erforderlich sind.

§ 3
Soweit Weintrester und Traubenkerne der Neberlafsungspfl'cht nach H 2

unterliegen, haben die Besitzer für Aufbewahrung und pflegliche Behandlung der
Vorräte zu forgen. Sie dürfen die Vorräte ohne Zustimmung des Kriegs»
ausschnsses für Ersatzfutter nicht verarbeiten; jedoch dürfen die im eigenen Wivt-
schaftsbetriebe gewonnenen oder vom Ausland eingeführten Trester von dem
Besitzer zu tzaustrunk (§ 11 des Weingesetzeis vom 7. Apr i l 1909, Reichs«
Gesetzbl. S. 393) oder zu Branntwein für den eigenen Wirtschaftsbedarf der«
arbeitet werden. Der Neichskanzler kann hierfür Grundsätze aufstellen.

§ 4
Erfolgt die Aeberlassung nicht freiwillig, so wird das Eigentum von der

zuständigen Behörde auf Antrag des Kriegsausfchusfes für Erfatzfutter ans diesen
oder die von ihm bezeichnete Stelle übertragen.

Die Anordnung ist an den Besitzer zu richten. Das Eigentum geht über,
sobald die Anordnung ihm zugeht.

ß 5
Der Kriegsausschuh für Erfatzsutter hat dem, zur Aeberlaffung Verpflich-

teten für die abgenommenen Mengen einen angemessenen Nebernahmepreis zu
zahlen, der die im S 9 ober auf Grund des S 9 festgesetzten Preise nicht über-
schreiten darf. - ' j

Ist der Verkanfer nnt dem von dem Kriegsausschusse gebotenen Preise nicht
einverstanden, so setzt die für den Vrt, von dem aus die Lieferung erfolgen soll,
zuständige höhere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest. Sie bestsilmmt
darüber, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat. Der Ver-
pflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Nebernahmepreises
zu liefern; der Kriegsausschuß hat vorlaufig den von ihm für angemessen er«
erachteten Preis zu zahlen.

Ist der Verpflichtete nicht zugleich der Eigentümer, so kann auch der
Eigentümer die Festsetzung des Preises durch die höhere Verwaltungsbehörde
herbeiführen. Sein Necht erlischt, wenn er nicht binnen drei Monaten nach
Mitteilung des Preisangebots an den Verpflichteten davon Gebrauch macht.

s 7
Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über alle Streitig-

keiten, die sich zwischen den Beteiligten aus der Aufforderung zur käuflichen
Neberlassung sowie aus der Aeberlassnng ergeben.

H 8
Der Kriegsausschuß für Ersatzfutter hat dafür Sorge zu tragen, daß die

in den Weintrestern enthaltenen Traubenkerne möglichst vollständig gewonnen
und auf Oel verarbeitet werden. Das Oel ist dem Krieg sausfchusfe für pflanzliche
und tierische Oele und Fette, O. m. b. tz. zu Berlin zur Verfügung zu stellen.
Dieser hat es nach den Weifungen des Neichskanzlers abzugeben.

Für die bei der Oelgewinnung anfallenden Futtermittel (Kuchen und Oel«
mehle) find die Vorschriften der Verordnung über den Verkehr mit Kraft-
futtermitteln vom 28. Juni 1915 MeictMGeseM. S. 399) Maßgebend. Di«
am Weinbau beteiligten KomNmnailverbände haben ein Vorzugsrecht auf Liefe«
rnng dieser Fnttermittel bis zur höhe von 15 vom Hundert der aus jhirem
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Gelbiete gelieferten Mengen von Trestern und Tranbenkernen. Den Kommunal«»
verbänden find die hiernach» auf sie entfallenden Futtermengen anzubieten.
Das Vorzugsrecht erlischt, wenn es nicht binnen vier Wochen nach dem Angebot
ausgeübt wird.

§ 9
Der Preis für inländische Trester und Traubenkerne darf nicht übersteigen:

1. für frische Trester 4,50 Mark für den Doppelzentner,
2. für Trester, aus denen tzaustrunk

oder Branntwein bereitet ist 2,00 Mark für den Doppelzentner»
3. für Traubenkerne 24,00 Mark für den Doppelzentner.

Die Nebernahmepreise umfassen die Kosten der Beförderung bis zur nächsten
Wiegestelle und zur Verladestelle des Ortes, von dem die Ware mit der Bahn
oder zu Wasser versandt wird, sowie d':e Kosten des Einladens daselbst.

Der Reichskanzler kann die Preise anderweit festsetzen. Er setzt die..Preise
für Trester und Traubenkerne fest, die aus dem Ausland eingeführt werden.
' Die im Abf. 1 bezeichneten und die auf Grund des Abs. 3 festgesetzten.
Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom
-tz. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914
(Neichs-Gesetzbl. S. 516) in Verbindung mit der Bekanntmachung vom 21.
Januar 1915 (Neichs-Gesetzbl. S. 25), vom 23. September 1915 (Neichs-Gesetzbl.
S. 603) und vom 23. März 1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 183).

s 10
Die zuständigen Behörden haben den voraussichtlichen Anfall all Wein-

trestern in ihren Bezirken zu ermitteln und bis zum 30. September 1916 dem
Kriegsausschusse für Ersatzsutter anzuzeigen.

3 11
'Die Landeszentralbehöriden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung. Sie .bestimmen, wer als höhere Verwaltungsbehörde, als
zuständige Behörde und als Kommunalverlband im Sinne dieser Verordnung
anzusehen ist.

Z 12
Wer Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung gestatten.
s 13

M i t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn-
hundert Mark wird bestraft:

1. wer Weintrester oder Traubenkerne der Vorschrift des Z 1 zuwider
abfetzt;

2. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleglichen Behandlung
zuwiderhandelt oder wer unbefugt Weintrester oder Traubenkerne ver-
arbeitet (K 3);

3. wer den von den Landeszentralbehörden nach Z 11 erlassenen Bestim-
mungen zuwiderhandelt.

Fm Falle der Nr. 1 kann neben der Strafe auf Einziehung der Mengen
erkannt werden, auf! die sich, die strafbare Handlung bezieht, ohne "Rücksicht
darauf, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 14
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der"

«Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 3. August.

Gmnmissuger

N. K. (N. G. B l . S. 879.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August 1914")
folgende Verordnung erlassen:

*) Verwaltuntzsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
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§ 1
Gummisauger, die geeignet sind, als Mundstücke für Kindersaugflaschen

Verwendung zu finden, und aus dem Ausland eingeführt werden, sind an die
Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker m. b. tz. in Berlin zu liefern.

§ 2
Der Neichskanzler kann die näheren Bedingungen für die Lieferung fest«

setzen und erläßt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. Er kann be-
stimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft und daß die Gummi-
sauger, auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht, ohne "Unterschied, ob fie
dem Täter gehören oder nicht, eingezogen werden.

§ 3
Der Neichskanzler kann Ausnahmen zulasseu.

s 4
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzler lbestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 3. August.

Ausführttngöbestimm«lnge« zur Verordnung des Vundesrats
nber Gummisa»aer.

<R. K. (N. G. V l . S. 880.)

Auf Grund des § 2 der Verordnung des Bundesrats über Gummisauger vom
3. August 1916 wird bestimmt:

Wer Oummisauger, die geeignet find, als Mundstücke für Kindersaugflaschen
Verwendung zu finden, aus dem Ausland einführt, ist verpflichtet, der Handels-
gesellschaft Deutscher Apotheker m. ib. tz. in Berlin den Eingang der Mare
unter Angabe der Menge, des bezahlten Einkaufspreises und des Aufbe-
wahrungsorts unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat durch eingeschriebe-
nen Brief Zu erfolgen. Valbei ist tunlichst ein von der Gesellschaft vorzu-
schreibendes Formular Zu benutzen. A ls Einführender im Sinne dieser Be-
stimmung gilt, wer nach Eingang der Ware zur Verfügung über sie für eigene
oder fremde Nechnung iderechtigt ist. Befindet fich der Verfügungsberechtigte
nicht im Inland, fo tritt an seine Stelle der Empfänger.

§ 2
Die Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker soll sich nach Empfang der

Anzeige von der Einfuhr und, wenn eine Besichtigung vorgenommen wird,
nach der Besichtigung unverzüglich erklären, ob fie dce Ware übernehmen wi l l .

Der Einführende hat die Ware b̂ is zur Abnahme durch die Gesellschaft
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns Zu behandeln, in handelsüblicher
Weise Zu versichern, auf Verlangen der Gesellschaft an einem von dieser Zu
bestimmenden Orte zur Besichtigung zu stellen, auf Abruf zu verladen und
an die Gesellschaft zu liefern.

Die Gesellschaft hat für die von ihr übernommene Ware einen ange-
messenen Aebernahmepreis Zu Zahlen.

§ 5
Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig alle Streitigkeiten,

die sich zwischen den Beteiligten über die Aufbewahrung und Versicherung
ergeben.
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Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhere Verwaltungsbehörde
im Sinne dieser Bestimmungen anzusehen ist.

Die Gesellschaft hat die übernommene Ware nach den an sie ergehenden
Anweisungen durch die Apotheken den .Verbrauchern zuzuführen. A n Ent-
bindungsanstalten, Wöchnerinnen-, Säuglingsheime und ähnliche Betriebe darf
sie unmittelbar liefern.

H 8
M i t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis Zu fünf-

zehnhundert Mark wird bestraft, wer den Vorschriften der Kß 1 und 3 zu-
widerhandelt.

Bei Zuwiderhandlung gegen die Anzeige- und Lieferungspflicht können
die Gummislctuger, auf die sich !die strafbare Handlung bezieht, eingezogen,
werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

s 9
Diese Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung, die Vor-

schriften des ß 8 am 9. August 1916 in Kraft.

1916. 3 August.

Verarbeitung von Obst.

V . K. (N. G. B l . S. 911.)

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmatznahmen zur' Sicherung der
Volksernährung vom 22. M a i 1916*) wird verordnet:

s 1
Die Neichsstelle für Gemüse und Obst kann Bestimmungen über die ge-

werbsmäßige Verarbeitung von Obst zu Obstkonserven, Obstwein und Obst-
branntwein erlassen.

s 2
Obstkonserven dürfen nur mit Genehmigung der Kriegsgesellschaft für Obst-

konserven und Marmeladen m. lh. h. in Berlin, Obstwein darf nur mit Ge-
nehmigung der Kriegsgesellschaft für Weinobst-Einkauf und -Verteilung m. b. h.
in Berlin abgesetzt werden.

Auf Marmeladen, die mit Genehmigung der Gesellschaft abgesetzt werden,
finden die vom ^Reichskanzler durch Bekanntmachung vom 1^. Dezember 1915**)
festgesetzten Höchstpreise für Marmeladen leine Anwendung.

s 3
Verträge über den Erwerb von Aeftfeln, Pflaumen und Iwetschen zur

Herstellung von Obstkonserven dürfen nur mit Genehmigung der Kriegsge-
sellschaft für Obstkonserven und Marmeladen, Verträge über den Erwerb von
Aepfeln und Birnen zur Herstellung von Obstwein dürfen nur mit Genehmigung
der Kriegsgesellschaft für Meinolbst-Einkauf und -Verteilung abgeschlossen werden.

Der Genehmigung bedarf es gleichfalls zur Erfüllung bereits abgeschlosse-
ner Verträge. I n solche .Vertrage kann die Kriegsgesellschaft als Erwerber
eintreten. Der Eintritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Veräutzerer.
Der Veraußerer kann die Gesellschaft zur Abgabe einer Erklärung über den
Gintritt unter Setzung einer Frist, die mindestens 5 Tage betragen muh, auf-
fordern. Lehnt die Gesellschaft den Eilttr'tt ab od?r erklär! sie sich nicht inner-
halb der Frist, so gilt der Vertrag als aufgehoben.

Neb er Streitigkeiten, die sich aus den Vorschriften des vorstehenden Ab-
satzes ergeben, entscheidet endgültig ein Schiedsgericht von drei Personen, von
denen eine durch die Gesellschaft, d?e zweite durch den zur Lieferung von Obst

Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S. 379.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 304.
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Verpflichteten, der Obmann durch die Neichsstelle für Gemüse und Obst er-
nannt werden. Das Nähere über das Verfahren bestimmt die Neichsstelle
für Gemüse und Obst.

Der "Reichskanzler kann die Vorschriften im Abf. 1 bis 3 auch für andere
Obstarten für entsprechend anwendbar erklären.

§ 4
Wer Obstkonserven, Obstwein oder Obstsiranntwein herstellt oder absetzt,

hat der Neichsstelle für Gemüse und Obst und der zuständigen Kriegsgesellschuft
(H 2) auf Verlangen über die Meschiasfung der Nohstoffe, über deren Verarbeitung
und über den Absatz der Erzeugnisse Auskunft zu geben.

z 5
Wie Kriegsgesellschaften (§ 2) können den Herstellern von Obstkonserven,

Ob'stwein und Obstbranntwein, die mit ihrer Genehmigung Obst erwerben, sowie
Personen, die ihre Erzeugnisse mit ihrer Genehmigung absetzen, Beiträge zur
Dockung der Ankosten der Gesellschaft auferlegen.

§ 6
Die Kriegsgesellschaften (§ 2) unterstehen der Aufsicht des Reichskanzlers.

Sie sind insbesondere an seine Anweisungen bezüglich der Negelung des Er-
werbes von Obst und des Absatzes der Erzeugnisse sowie der Preise gebunden.

Die Neichsstelle für Gemüse und Obst kann Ausnahmen von den Vor-
schriften dieser Verordnung zulassen.

H 8
Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf Hersteller von Obstkon-

serven, deren Erzeugung im Jahre nicht mehr als 100 Doppelzentner betrugt,
und auf Hersteller von Obstweinen, die im Fahre nicht mehr als 150 Doppel-
zentner Obst verarbeiten, keine Anwendung.

z 9
M i t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer den auf Grund des H 1 erlassenen Bestimmungen der Neichsstelle

für Gemüse und Obst zuwiderhandelt;
2. wer entgegen der Vorschrift des H 2 Obstkonserven oder Obstwein ohne

Genehmigung der zuständigen Kriegsgesellschaft abfetzt;
3. wer entgegen der Vorschrift des H 3 Obst erwirbt;
4. wer eine nach K Ä verlangte Auskunft nicht in der gesetzten Frist

erteilt oder wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht.

§10 ,
I m Sinne dieser Verordnung gelten

1. als Obstkonserven: Kompottfrüchte, Dunstobst, Obstmus, Obstmark, Ve-
legfrüchte, kandierte Früchte, Marmeladen, Gelees, Fruchtsäfte, Wucht«
sirupe, Obstkraut und Dörrodft;

2. als Obstwein: Wofft und Wein aus Obst außer aus Weintrauben;
3. als Obstbranntwein: Likör und Branntwein aus Obst außer aus Er-

zengnissen der Weintraube.
Halbfabrikate stehen den Enderzeugnissen gleich.
Vei Streitigkeiten, ob ein Erzeugnis als Obstkonferve, Obstwein oder Obst-

branntwein anzusehen ist, entscheidet die NeichsMle für Gemüse und Obst end-
gültig. Sie ist ferner befugt, die Begriffsbestimmung im Abf. 1 zu ergänzen«

s 11
Die Vorschrift im Z, 2 dieser Verordnung tritt bezüglich der Obstkonserven,

mit dem 15, August 1916, bezüglich des Obstweins mit dem 15. September
1916 in Kraft. I m übrigen tritt die Verordnung mit dem Tage der Vertun-



1916. 5. August. 681

düng in Kraft. Die Verordnung über vorläufige, Maßnahmen zur Regelung des!
Verkehrs mit Gemüse und Obst vom 25. J u l i 1916 (Veichs-Gesetzbl. S 744)
wird bezüglich des Obstes aufgehoben.

1916. 5. August

Verarbeitung von Gemüse.

N. K. (N. G. B l . S. 91tz.)

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der
Volksernährnng vom 22. M a i 1916*) wird verordnet:

Nie Neichsstelle für Gemüse und Obst kann Bestimmungen über die ge-
werbsmäßige Verarbeitung von Gemüse zu Gemüsekonserven, Sauerkraut und
Dörrgemüse erlassen. l,

§ 2
Gemüsekonserven dürfen nur mit Genehmigung der Gemüsekonserven«

Gesellschaft m. b. tz. in Braunschweig, Sauerkraut darf nur mit Genehmigung
der Kriegsgesellschaft für Sauerkraut m. ib. tz. in Berlin, Dörrgemüse dürfen
nur mit Genehmigung der Kriegsgesellschaft für Dörrgemüfe m. b. tz. in Berlin
abgesetzt werden.

§ 3
Verträge über den Erwerb von Weihkohl zur Herstellung von Sauerkraut

dürfen nur mit Genehmigung der Kriegsgesellschaft für Sauerkraut, Vertrage
über den Erwerb von Weißkohl, Notkohl, Wirfingkohl, Mohrrüben und Ka»
rotten zur Herstellung von VörrgeMüse dürfen nur mit Genehmigung der
Kriegsgesellfchaft für Dörrgemüse ujbgchchlossen werden.

Ver Genehmigung bedarf es gleichfalls zur Erfüllung bereits abgeschlossener
Verträge. Fn solche Verträge kann die Kriegsgesellschaft als Erwerber ein-
treten. Der Eintritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Veräußerer. De«"
Veräußerer kann die Gesellschaft zur Abgabe einer Erklärung über den Eintritt
unter Setzung einer Frist, die mindestens zehn Tage betragen muß, auf«
fordern. Lehnt die Gesellschaft den Eintritt >a!b oder erklärt sie sich nicht
innerhalb der Frist, so gTt der Vertrag als aufgehoben.

Neber Streitigkeiten, die fich aus den Vorschriften des vorstehenden Absatzes
ergeben, entscheidet endgültig ein ^Schiedsgericht von drei Personen, von denen
eine durch die Gesellschaft, Ne zweite durch den zur Lieferung von Gemüse
Verpflichteten, der Obmann durch die Neichsstelle für Gemüse und Obst er«
nannt werden. Das Nähere über das Verfahren bestimmt die Neichsftelle für
Gemüse und Obst.

Der «Reichskanzler kann die Vorschriften im Abs. 1 bis 3 für andere Ge-
müsearten für entsprechend anwendbar erklären.

Wer Gemüsekonserven, Sauerkraut oder Dörrgemüse herstellt oder absetzt,
hat der Neichsstelle für Gemüse und Obst und der zuständigen Kriegsgesellschaft
(H 2) auf Verlangen über die Beschaffung der «Rohstoffe, über deren Verarbeitung
und über den Absatz der Erzeugnisse Auskunft zu geben.

§ 5
Die Kriegsgesellschaften (§ 2) können den Herstellern von Gemüsekonserven,

Sauerkraut und 'Dorrgemüse, die mit ihrer Genehmigung Gemüse erwerben,
sowie Personen, die ihre Erzeugnisse mit ihrer Genehmigung absetzen, Beiträge
zur Deckung der "Unkosten der Gesellschaft auferlegen.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 379.
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3 6
Die Kriegsgesellschaften (§ 2) unterstehen der Aufsicht des -Reichskanzlers.

Sie sind insbesondere an seine Anweisungen bezüglich der Regelung des Erwerbes
von Gemüse und des Absatzes der Erzeugnisse sowie der Preise gebunden.

Die Neichsstelle für Gemüse und Obst kann Ausnahmen von den Vor-
schriften dieser Verordnung zulassen.

3 8
Wie Vorschriften dieser Verordnung finden auf Hersteller von Gemüse-

konserven, deren Erzeugung im Jahre nich4 meĥ r als 50 Doppelzentner an
Faßbohnen und an sonstigen Gemüsekonserven nicht mehr als 3000 handels-
übliche Normaldosen von 900 Kubikzentimeter Inhalt beträgt, auf Hersteller
von Sauerkraut, deren Erzeugung im Jahre nicht mehr als zehn Doppelzentner
beträgt, und auf Hersteller von Dörrgemüse, die Dörrgemüfe nur für den eigenen
Haushalt herstellen, keine Anwendung.

§ 9
M i t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer den auf Grund des § 1 erlassenen Bestimmungen der Neichsstelle

für Gemüse und Obst zuwiderhandelt,-
2. wer entgegen der Vorschrift des ß 2 Gemüsekonserven, Sauerkraut oder

Dörrgemüse ohne Genehmigung der zustandigen Kriegsgesellschaft absetzt;
3. wer entgegen der Vorschrift des K 3 Gemüse erwirbt;
Ä. wer eine nach § 4 verlangte Auskunft nicht in der gesetzten Frist

erteilt oder wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht.

s 10
I m Sinne dieser Verordnung gelten

1. als Gemüsekonserven: Gemüsekonserven in luftdicht verschlossenen Be-
hältnissen, sowie Fatzbohnen;

2. als Dörrgemüse: künstlich getrocknetes Gemüse.
Halbfabrikate stehen den Erzeugnissen gleich.
Bei Streitigkeiten, ob ein Erzeugnis als Gemüsekonserve, Sauerkraut oder

Dörrgemüse anzusehen ist, entscheidet d!e Neichsstelle für Gemüse und Obst end-
gültig. Sie ist ferner befugt, die Begriffsbestimmungen im Abs. 1 zu ergänzem

s 11
Die Vorschrift im § 2 dieser Verordnung tritt mit dem 13. August 1916

in Kraft. I m übrigen tritt die Verordnung mit dem Tage der Verkündung
in Kraft. !3ie Verordnung über vorläufige Matznahmen zur Negelung des
Verkehrs mit Gemüse und Obst vom 25. Ju l i 1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 744)
wird bezüglich des Gemüses aufgehoben.

1916. 3. August.

Neuderzmg der Vek«nntmaOnng über die Ginfuhr von Käse
vom 1! März 1916').

N. K. (N. G. V l . S . 917.)

Auf Grund von K 6 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats über Käse vom
13. Januar 1916") wird folgendes bestimmt:

I.
§ 5 Abf. 2 der Bekanntmachung über die Einfuhr von Käse vom 11. März

1916*) erhält folgende Fassung:

^) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 180.
**) Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1916 I S. 27.
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Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt auf die Gesellschaft über, iu dem
die Aebernahmeerklärung dem Veräuherer oder dem Inhaber des Gewahrsams
Zugeht.

II.
Diese Bestimmung tritt, mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

191O. 5 August.

UeberaanOtvorschrifte» zur Verordnung über Speisefette
vom 30. Ju l i 1»lß*)

Kriegsernährungsamt (N. G. V I . S. 917.)

Auf Grund des K 40 der Bekanntmachung über Speisefette vom 20. Ju l i
1916*) und des K 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegs-
ernahrungsamts vom 22. M a i 1916^) wird verordnet:

Soweit die Zentral-Einkaufsgesellschaft oder eine Landcsverteilungsstelle auf
Grund der §ß 1, 12 der Verordnung über den Verkehr mit Butter vom
8. Dezember 1915^) und des H 5 der Verordnung über vorläufige Matznahmen
auf dem Gebiete der Fettversorgung vom 8. Jun i 1916X) bis zum 12. August
1916 Butter in Anspruch genommen haben, finden auf die Neberlasfung der
Butter die M 10 bis 12 der Verordnung über Speisefette vom 20. Ju l i 1916")
init der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle des Kommunalverbandes die
Zentral-Einkaufsgesellschaft oder die Landcsverteilungsstelle tritt. Die Juan«
spruchnahme gilt als Verlangen aus käufliche Neberlassung.

Auf die Nechte und Pflichten der Landesverteilungsstellen finden die Vor»
schriften des H 12 Abs. 1 Satz 2 bis 4 der Verordnung vom 8. Dezember 1915f)
entsprechende Anwendung.

Z 2
Diese Verordnung tritt mit Hein Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 5 August.

UeudernnG »er Preise für Kraftfuttermittel.
Kriegsernährungsamt (N. G. V l . S. 923.)

Auf Grund der Bekanntmachungen über den Verkehr mit Kraftfuttermitteln
vom 28. Jun i 1915^)/5. August 1915 und vom 16. März 1916Y in Verbindung
,wit S 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegsernähirungsamts
vom 22. M a i 1916 )̂ wird bestimmt:

Artikel I
I m § 1 der Bekanntmachung über die Preise und sonstigen Vergütungen

für Kraftfuttermittel vom 19. August 1915 )̂ ergänzt durch die Bekanntmachungen
vom 6. Januar 1916 )̂ und vom 26. März 19166), werden folgende Aenderungen
vorgenommen:

*) Verwaltungsvorschristen Fahrgang 1916 II S. 609.
"*) Verwaltungsvorfchriften Fahrgang 1916 I S. 380.
f ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 II S. 397.

X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 407.
1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I S. 46s und 1913 I I S. 8.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 188.
») Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S. 380.
4) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 28.
") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 9.
6) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 208.
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1. I n Nr. 51 wird der Preis von „240 Mark" erhöht auf „300 Mark".
2. I m Satz 2 der Anmerkung zur Nr. 51 werden die in Abgang zu

bringenden Beträge von „4,36 Mark" und „3,09 Mark" auf „4,45 Mark"
und „3.75 Mark" erhöht.

Artikel II
!3iese Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Die

bisherigen Preise bleiben für die Lieferung maßgebend, soweit die Versand-
Verfügung der Vezugsvereinigung dem Lieferungspflichtigen vor diesem Zeitpunkt
Tiiaeaanaen ist.

1916. 5 August.

Durchführung der Verordnung über Gerste.

Kriegsernahrungsamt (N. G. V l . S. 924.)

Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegs«
ernährungsamts vom 22. M a i 1916*) wird als die nach § 20 Abs. 1 der Ver-
ordnung über Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Ju l i 1916**) zushändige Stellt,
die Neichsfuttermittelstelle bestimmt.

191«. 7. August.

Errichtung eines Kriegswttcheramts.

M . L. V. F. ( M . B l . L. D. F. S. 207.)

An die Landwirtschaftskiammern, die Zentralstelle des Vereins für Landwirtschaft
und Gewerbe in Hohenzollern zu Sigmaringen und das Königliche Landes«
Oekonomie-Kollegium hier.

Der Minister des Innern.
, Berlin, den 1. August 1916.

Errichtung eines Kriegswucheramts.

1. Organisation des Kriegswucher^mts.
Bei dem Königlichen Polizeipräsidium in Berlin wird eine Abteilung

unter der Bezeichnung „Kriegswucheramt" errichtet. Geschäfte der örtlichen
Polizeiverwaltung in Berlin sind dem Kriegswucheramt nicht zu übertragen.

was Kriegswucheramt besteht aus einem höheren Verwaltungsbeamten als
ständigen Vertreter des Polizeipräsidenten in der Leitung der Geschäfte und
der erforderlichen Zahl von Mitgliedern und Hilfsarbeitern. A ls Mitglieder
oder Hilfsarbeiter sollen neben höhereu Verwaltungsbeamten und Beamten der
Staatsanwaltschaft Sachverständige aus den verschiedenen Wirtschaftszweigen
bestellt werden. Vie Bestellungen erfolgen durch den Minister dös Innern
«im Einvernehmen mit dem Finanzminister und dem Iustizminister.

Außerdem wird dem Kriegswucheramt ein beratender Ausschuß beigegeben,
in den Vertreter des Handels, der Landwirtschaft, der Industrie, des tzand»-
werks und der Verbraucher sowie im öffentlichen Leben stehende Männer durch
den Minister des Innern berufen werden. Der beratende Ausschuß wird
vom Polizeipräsidenten zu periodischen Sitzungen versammelt. Wen Vorsitz
in den Sitzungen führt der Polizeipräsident oder der ständige Vertreter des
Polizeipräsidenten in der Leitung her Geschäfte des Kriegswucheramts. Gen
Ministern der Justiz, für Handel und Gewerbe, für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten und des Innern, dein Kriegsminister, sowie dem Präsidenten des
Kriegsernährungsamts ist von Ort, Tag und Stunde der Sitzungen des be-
ratenden Ausschusses unter Bezeichnung der Beratungsgegenstände rechtzeitig
Anzeige zu erstatten, damit sie sich durch Entsendung von Vertretern an den
Sitzungen beteiligen können.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 380.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I I S. 540.
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Dem beratenden Ausschutz ist über allgemeine Wahrnehmungen aus der
Tätigkeit des Kriegswucheramts Auskunft zu geben und Gelegenheit zu A n -
regungen und gutachtlichen Aeußerungen zu bieten.

2. Aufgaben des Kriegswucheramts.
Das Kriegswucheramt hat die Aufgabe, die Bekämpfung des Wuchers und

sonstiger unlauterer Gebarungen im Verkehr mit Gegenständen des täglichen
Bedarfs für das Gebiet des Preußischen Staates einheitlich zu leiten und
möglichst wirksam zu gestalten.

Zu diesem Zweck hat es insbesondere:
a) Nie örtlichen Polizeibehörden sowie die Behörden der Staatsanwaltschaft

zur Verfolgung des Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen
nach gleichmäßigen Grundsätzen anzuregen und auf Einzelfälle, die
zu seiner Kenntnis gelangen, aufmerksam zu machen.

b) Den Austausch der Erfahrungen in der Bekämpfung des Wuchers
und sonstiger unlauterer Gebarungen unter den örtlichen Polizeibe-
hörden und den Behörden der Staatsanwaltschaft zu fördern.

o) Tie örtlichen Polizeibehörden bei der Aufklärung wichtiger oder schwie-
riger Falle auch ohne besonderen Antrag durch Entsendung von Be-
amten zu unterstützen.

ä) Die Tageszeitungen und periodischen Druckschriften auf wucherische oder
sonstige unlautere Geschäflsanzeigen zu überwachen und nötigenfalls
die örtlichen Polizeibehörden zum Einschreiten zu veranlassen.

s) Auf Erfordern den örtlichen Polizeibehörden, den Behörden der Staats-
anwaltschaft und den Gerichten Gutachten zu erstatten und Auskunft
zu erteilen. Die örtlichen Polizeibehörden sollen jedoch nur in besonders
schwierigen oder wichtigen Fällen das Kriegswucheramt angehen, damit
keine Neberbürdung des Amts mit Einzelfragen eintritt,

t ) Beamte der örtlichen Polizeibehörden durch Veranstaltung praktischer
Anterrichtskurse in der Verfolgung des Wuchers und sonstiger unlauterer
Gebarungen auszubilden.

3) Kurzgefaßte Zusammenstellungen des wesentlichen Inhalts der Vor-
schriften über die Bekämpfung des Wuchers und sonstiger unlauterer
Gebarungen für den Gebrauch der Polizeibeamten im Außendienst
herauszugeben.

k) Die Bevölkerung durch Veröffentlichungen in der Tagespresse über
die Bekämpfung des Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen
aufzuklären.

3. Begrenzung der sachlichen Zuständigkeit des Kriegswucheramts.
Die sachliche Zuständigkeit des Kriegswucheramts erstreckt sich auf die Be-

kämpfung des Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen in jeder Form,
jedoch, nur, soweit sie im ^Verkehr mit Gegenständen des täglichen »Bedarfs
vorkommen. Gegenstände des taglichen Bedarfs sind insbesondere: Lebens-
und Futtermittel aller Art, rohe Naturerzeugnisse, Heiz- und Leuchtstoffe,
Maschmittel sowie Kleidung einschließlich Schuhwerk.

I n diesem Nahmen hat das Kriegswucheramt die einheitliche und wirksame
Verfolgung namentlich folgender Mißstände, und zwar sowohl in strafrechtlicher
wie in polizeilicher Hinsicht zu sichern: Neberschreitungen der Höchstpreise und
übermäßige Preissteigerungen, Zurückhaltung von Waren, Ausübung des Han-
dels durch unzuverlässige Personen, Nichtanbringung von Preisanschlägen in
Perkaufsräumen des Kleinhandels und Neb er schreitung der in den Anschlagen
verzeichneten P'reise, Zuwiderhandlungen gegen die Bekanntmachungen vom 18.
Mai/26. Mai/11. Juni 1916 über die äußere Kennzeichnung der Waren
(Neichs-Gesetzbl. S. 380/422/505), die Verordnung vom 24. Jun i 1916 über
den tzandel mit Lebens- und Futtermitteln und zur Bekämpfung des Ketten»
Handels (Reichs-Gesetzbl. S. 581), die Bekanntmachung vom 26. Juni 1915
gegen irreführende Bezeichnung von Nahrungs- ui^d Genußmitteln (Neichs-
Gesetzbl. S. 588) und die Bekanntmachung vom gleichen Tage über fetthaltige
Zubereitungen (Neichs-Gesetzbl. S. 589).

44
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Ä. Verhältnis des Kriegswucheramts zu den örtlichen Polizeibehörden und den
Preisprüfungsstellen.

Wie ausschließliche Zuständigkeit der örtlichen Polizeibehörden zur Vor-
nahme polizeilicher Amtshandlungen in ihrem Bezirk wird durch die Errichtung
des Kriegswucheramts nicht derührt. Wie Beamten des Kriegswucheramts können
polizeiliche Amtshandlungen nur durch die örtlichen Polizeibehörden vornehmen.

Die örtlichen Polizeibehörden bleiben für die nachdrückliche Bekämpfung
des Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen in ihrem Bezirk nach wie
vor allein verantwortlich. Wie Schaffung des Kriegswucheramts entlastet fie
von dieser Verantwortung nicht.
' Das Kriegswucheramt kann an die örtlichen Polizeibehörden Ersuchen richten
und Auskunft von ihnen erfordern. Die örtlichen Polizeibehörden haben dem
Ersuchen Folge zu geben und die verlangte Auskunft zu erteilen.

Das Kriegswucheramt soll sich mit der Neichsprüfungsstelle für Lebensmittel-
preise in enger Fühlung halten und auch auf ein Zusammenarbeiten der örtlichen
Polizeibehörden mit den Preisprüfungsstellen hinwirken. Es kann die Preis-
prüfungsstellen in geeigneten Fällen um Aufklärung des Sachverhalts und
um gutachtliche Aeußerung ersuchen. Die Preisprüfungsstellen haben diesem
Ersuchen zu entsprechen.

5. Beginn und Ende der Tätigkeit des Kriegswucheramts.
Das Kriegswucheramt nimmt seine Tätigkeit am 15. August 1916 auf.

Die Lage der Diensträume sowie die Brief- und Telegrammadresse werden noch
mitgeteilt werden.

Die Auflösung des Kriegswucheramts wird vom Minister hes Innern, im
Einvernehmen mit dem Finanzminister und dem IuMzminister, verfügt.

Abdrucke dieses Erlasses für die Polizeipräsidenten (außer Berlin) und
Polizeidirektoren sowie die Polizeiv"rwaltungen der Stadtkreise, die Landräte
(Oberamtmänner) und Gemeindevorstände der Stadtkreise Und beigefügt.
An die Herren Negierungspräsidenten, den Herrn Oberpräsidenten in Potsdam

und den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin.

Vorstehenden Abdruck übersende ich mit dem Ersuchen, den wesentlichen
Inhal t des Erlasses in geeigneter Weise bekannt zu geben.

1916. 7. August.

Bekanntmachung über Frühksufe von Tabak.

N. K. (N. G. V l . S. 919.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 191ÄX)
folgendes beschlossen:

Kaufverträge über Nohtabak inländischer Ernte aus dem Erntejähr 1916
sind nichtig. Dies gilt auch für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung geschlossen sind.

s 2
Wer nach dem 10. August 1916 über Nohtabak inländischer Ernte aus dem

Erntejahr 1916 Kaufverträge schließt oder vermittelt oder sich zum Abschluß oder
zur Vermittlung solcher Verträge erbietet oder verpflichtet, wird mit Gefängnis
bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

§ 3
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

^Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I Seite 857.
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7. August.

Rohtabak.

N . K. (N. G. K l . ,S. 920.) > ! ^ i l i

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
bes Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914")
folgende Verordnung erlassen:

Der Abschluß von Kaufverträgen über Nohtabak sowie die Veräußerung
und der Erwerb von Nohtabak find, auch soweit es sich um die Erfüllung von
Verträgen handelt, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geschlossen
sind, verboten. ^

s 2
Der "Reichskanzler kann von der Vorschrift im §, 1 Ausnahmen zulassen

nnd die etwa erforderlichen Sicherungsmatzregeln treffen. Er kann diese Be-
fugnisse einer von ihm zu bezeichnenden Stelle übertragen.

I 3
Wer der Vorschrift im § 1 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu

einem Fahre oder mit Geldstrafe bis zn zehntausend Mark bestraft.

s 4
Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine Anwendung auf Verträge

über "Rohtabak inländischer Ernte aus dem Ernteja'hr 1916 sowie auf Verträge
über orientalischen und ihm gleichartigen Tabak.

§ 5
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Neichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 7. AugNst.

Ausnahntsn von der Bekanntmachung «her Rohtabak.

<R. K. («R .G. V l . S. 921.)

Auf Grund von § 2 der Bekanntmachung über <Rohtabak vom 7. August
1916 (Neichs-GeseM. S. 920) bestimme ich:

Die in Bremen wird ermächtigt, Aus-
nahmen von den Vorschriften im § 1 der Verordnung zuzulassen, wenn durch
eine Bescheinigung der Deutschen Zentrale für Kriegslieferungen von Tabak-
fabrikaten in Minden i. Westfalen nachgewiesen ist, daß der Bezug von Noh«
tabak zur Fortführung des Betriebs erforderlich ist.

1916. 7. August.

Einfuhr von Tabak.

<R. K. M .G. B l . S. 921.)

Auf Grund der Verordnung über das Verbot der Einfuhr entbehrlicher
Gegenstände vom 25. Februar 1916"^) bestimme ich:

s 1
Die Einfuhr von Tabak und Tabakerzeugnissen über die Grenzen des

Deutschen "Reichs wird bis auf weiteres verboten. Dies gilt nicht für orientalischen
und ihm gleichartigen Tabak.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 191^ I S. 837.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 152.
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§ 2
Die Vorschriften der Bekanntmachung vom 26. Februar 1916 finden auf

die Einfuhr von Tabak und Tabakerzeugnissen keine Anwendung.

s 3
Die tzauptzollämter und die von ihnen zu bestimmenden Zollstellen werden

ermächtigt, die Einfuhr in folgenden Fallen zu gestatten:
1. für Tabak und Tabakerzeugnisse, die nach Ausweis der Begleitpapiere

vor dem 7. August 1916 im Ausland zur Beförderung nach Deutsch"
land mit der Bahn oder im Postverkehr aufgegeben worden sind;

2. für überseeischen Vohtabak, der vor dem 7. August 1916 in Europa
eingetroffen und von einer in Deutschland ansässigen Firma gekauft ist.
Biese Voraussetzungen sind durch eine Bescheinigung des für den Ab-
sendeort zuständigen deutschen Konsuls nachzuweisen;

3. für Tabak und Tabakerzeugnisse, soweit sie als Verzehrungsgegenstände
von Neisenden und Fuhrleuten zollfrei sind.

' s 4

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 8. August.

Absatz von Karpfen nnd Schleien.
N. K. (N .G. V l . S. 925.)

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über Kriegsmaßnahmen, zur
Sicherung der Volksernährung vom 22. M a i 1916*) wird folgendes verordnet:

s 1
Karpfen und Schleien dürfen nur mit Genehmigung der Kriegsgesellschaft

für Teichfischverwertung m. lb. h. in Berlin abgesetzt werden.
si»iese Vorschrift findet "keine Anwendung auf den Weiterabsatz von Karpfen

nnd Schleien, die mit Genehmigung der KriegsgefeNschaft für Teichfischverwertung
in. b. tz. in Berlin abgesetzt sind, auf Karpfen und Schleien aus inlandischen,
Teichwirtschaften, deren Wasserfläche drei Hektar nicht überschreitet sowie auf
Karpfen und Schleien aus inländischen Wildgewässern.

§ 2
IT»er "Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung Zulassen.
3 3

Auf den Absatz von Karpfen und Schleien, der mit Genehmigung der
KriegsgefeNschaft für Teichfischverwertung in. b. h. in Berlin erfolgt, sowie wuf
den Weiterabsatz solcher Karpfen und Schleien finden die auf Grund der Ver-
ordnung des Bundesrats über die «Regelung der Fischpreise vom 1. M a i 1916^)
festgefetzten Hö'chWreife keine Anwendung.

s 4
< Wer der Vorschrift des § 1 Abs. 1 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder pnt
einer dieser Strafen bestraft.

§ 5
Diese Verordnung tritt mit dem 15. August 1916 in Kraft.

1916. Itt. August.

Untersuchung vs« Kstnopulver.

M . I . M . tz. G. M . L. D. F. (M , B l . tz. G. S. 306.)
Die wiederholt notwendig gewordenen Untersuchungen von Kakaoerzeugnissen

auf Verfälschung durch Kakaoschalen haben erkennen lassen, daß die mit den
Antersuchungen betrauten Dienststellen dabei nicht überall gleichmäßig der«

*) Perwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 380.
**) Verwaltungsvorfchriften Jahrgang 1916 I S. 313. .
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fahren. Es hat sich daher als Zweckmäßig erwiesen, für derartige Untersuchungen
ein bestimmtes, einheitliches Verfahren ausarbeiten Zu lassen und die Bedenken,
die hiergegen bestanden, zurückzustellen.

Bas Kaiserliche Gesundheitsamt hat infolgedessen im Auftrage des Herrn
"Reichskanzlers (Neichsamts des Innern) und nach Benehmen mit der Kaiser-
lichen Technischen Prüfungsstelle die anliegende „Anweisung zur Untersuchung
von Kakaopülver auf einen unzulänglichen Gehalt an Kakaoschalen" entworfen.
Es ist hierbei mit der Kaiserlichen Technischen Prüfungsstelle von der Auf«
fassung ausgegangen, daß es! zur Beseitigung der gegenwärtigen Mißstände
darauf ankommt, möglichst rasch ein gleichmäßiges Untersuchungsverfahren für
Kakaopulver, das ungerechtfertigte Beanstandungen nach Möglichkeit ausschließt,
allgemein einzuführen. Daher mutzten alle diejenigen, von anderer Seite an-
gewandten oder vorgeschlagenen Methoden ausgeschlossen werden, deren Zu»
läfsigkeit begründeten Zweifeln begegnet, oder die noch nicht genügend erprobt
sind. Der in dem EntWurfe vorgesehene »Gang der Untersuchung ist der«
hältnismäßig einfach. Die unvermeidlichen Grenzzahlen für gewisse, durch einen
<Gehalt an Kakaoschalen bedingte Bestandsteile sind so gewählt, daß nach den
vorliegenden Erfahrungen technisch reine Kakaopulver nicht beanstandet werden
können. Daß vielleicht in einzelnen Fällen Mischungen mit mäßigem Gehalt
an Kakaoschalen besonderer Beschaffenheit der Beanstandung entgehen können,
muß als das kleinere Uebel in Kauf genommen werden. I n ruhigen Zeiten
wird es an der tzand reichhaltigeren Materials, als jetzt zu beschaffen war, und
auf Grund weiterer Erfahrungen möglich sein, die Untersuchungsverfahren noch
weiter auszubauen uud fester zu begründen.

Wi r ersuchen, die öffentlichen Nahrungsmittel-Untersuchungsanstalten an-
zuweisen, bei den in Betracht kommenden Untersuchungen nach der anliegenden
Anweisung zu verfahren, und sie zugleich» zu veranlassen, demnächst über die
Erfahrungen mit dem vorgeschlagenen Verfahren an mich, den Minister des
des Innern, zu berichten.
A n die Herren Regierungspräsidenten und» den Herrn Polizeipräsidenten in

Berlin.

Anlage.

Anweisung znr Untersuchung von Kakaopulver auf einen unzulässigen Gehalt
an Kakaoschalen.

I. Gang der Untersuchung.
Das Kakaopulver wird zunächst mikroskopisch geprüft.
9.) Weist der mikroskopische Befund darauf hin, daß Schalentelle in un-

lässiger Menge vorhanden sind, so ist noch die VeMmmung der Nohfaser nach
dem unten angegebenen Verfahren auszuführen. Werden dabei mehr als
8,0 o/a Nohfaser, berechnet auf fettfreie Trockenmasse, gefunden, so ist anzuneh-
men, daß das Kakaoftulver mehr als die technisch unvermeidbaren Mengen
von Kalaoschalenteilen enthält.

d) Bleibt das Ergebnis der mikroskopischen Prüfung Zweifelhaft, ins-
besondere auch deshalb, weil das Pulver zu fein ist, um die einzelnen Ge-
webselemente einwandfrei erkennen zu lassen, so ist noch die Bestimmung der
Nohfaser und diejenige der Phosphate in Der Asche nach den unten angegebenen
Verfahren auszuführen. Werden dabei mehr als 6,0 «/o Nohfaser, berechnet
auf fettfreie Trockenmasse, gefunden und übersteigt gleichzeitig der Gehalt an
unlöslichen Phosphaten tz,0«/« des Gesamt-Phosphatrestes, so ist anzunehmen,
daß das Kakaopülver mehr als die technisch unvermeidbaren Mengen von
Kalaoschalcnteilen enthält.

o) Ergibt sich bei der mikroskopischen Prüfung mit Sicherheit, daß Schalen-
teile in unzulässiger Menge nicht vorhanden sind, so kann von weiteren Unter-
suchungen abgesehen werden.

I I . Verfahren der Untersuchung.
1. Mikroskopische Prüfung.

Eine Probe des entfetteten Kakaopulvers wird entweder mit konzentrierter
Chloralhydratlösung oder nach dem Verfahren von hanausek (Apotheker-Zeitung
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1915 S. 390) oder nach dem Verfahren von V. Fischer (Jahresbericht des
Chemischen Antersuchungsamts der Stadt Breslau für 1899/1909 S. 34, vergl.
auch Veythien und Pannwitz, Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und
Genußmittel 1916 Bd. 31 S. 276) vorbehandelt und in einer gröheren Neihe
Won Präparaten mikroskopisch geprüft. Hierbei ist besonders auf die den Kakao-
schalen eigentümlichen Schleimzellen und Steinalten zu achten. Ein reichliches
Vorkommen dieser Zellen weist auf einen unzulässig hohen Gehalt an Kakaa-
schalen hin. ! i ,

2. Bestimmung der Nohfaser in der fettfreieu Trockenmasse.

a) Bestimmung des Wassers.
Etwa 3 ^ Kakaopulver, genau gewogen, werden in einer flachen Schale

mit etwa 20 F ausgeglühtem Quarzpulver oder Seesand vermengt. Das Ge-
misch wird gewogen und in einem Trockenschrank auf 105" erwärmt, bis das
Gewicht nahezu gleich bleibt, jedoch nicht über eine Dauer von ^ Stunden. Da
das getrocknete Kakavpulver vielfach rasch Wasser anzieht, benutzt man zweck-
mäßig zur Wagung mit Deckel versehene Nickelschalcn.

b) Bestimmung des Fettes.
Zur Entfettung dient ein etwa 230 oom fassendes weithalsiges Kölbchen,

durch dessen Gummistoftfen ein kurzes, zweckmäßig unten verengtes und haken-
förmig aufgebogenes Saugrohr sowie ein Filterrohr twn 3,3 bis 4 om oberem
'Durchmesser eingeführt sind. Der etwa 8 em lange erweiterte Teil des Filter-
rohrs trägt unten eine (am besten eingeschliffene) Filterplatte aus Porzellan
mit 3/i bis 1 min weiten Oeffnungen. Durch Eingießen ei.ler Aufschwemmung
von gereinigtem Asbest") und Absaugen wird die Filterplatte mit einer K
bis 4 mm dicken Asbestschicht bedeckt und diese unter Anwendung der Luftpumpe
gründlich mit Wasser durchgespült, s)dann mit Alkohol und Aether getrocknet.
Nachdem das Kölbchen gewogen ist, bringt man etwa 5 F Kakaopulver, genau
gewogen, auf das Filter, ebnet die Masse mit einem Glasstab, übergießt sie
mit 10 bis 15 com Aether, bebeckt das Filterrohr mit einem AHrglas und
wartet, bis die Fettlösung von der Filterplatte abzulaufen beginnt. Dann
saugt man mit der Luftpumpe vorsichtig ab und wiederholt das Ausziehen
mit je 7 bis 10 oom Aether so lange, bis im ganzen etwa, 100 oem verbraucht
find. I n der Masse entstehende Vifse oder Oeffnungen sind durch Aufrühren
mit einem GlaWab zu beseitigen. Aus der rn dem Kölbchen enthaltenen
Fettlöfung wird der Aether abdestilliert, der 'Rückstand im Dampftrockenschrank
getrocknet und gewogen.

o) Bestimmung der Nohfaser.
Der Rückstand von der Entfettung in dem Filterrohre wird nach völliger

Verdunstung des Aethers zusammen mit dem verwendeten Asbest mit Wasser
in einen Kolben von etwa 1 Liter Inhalt gespült, der mit einer das Volumen
von 200 oom bezeichnenden Marke versehen ist. Nach Zusatz von 30 oem
5 u/o iger Schwefelsäure füllt man mit Wasser bis zur Marke auf und kocht
bei Aufgefetztem Kühlrohr genau eine Stunde lang, vom beginnenden Sieden
an gerechnet. Hierauf wird die Masse sofort durch einen etwa 70 oam fassen-
den Filtertigel, in den eine dünne Schicht gereinigten Asbests gebracht ist,
abgesaugt. Den mit heißem Wasser ausgewaschenen Nückstand spült man mit
dem Asbest in den Kolben zurück, gibt 50 ocni 5 °/a iger Kalilauge und Wasser
bis zur Marke hinzu, kocht wiederum genau eine Stunde, saugt durch ein.
neues Asbestfilter ab und wäscht mit heißem Wasser aus. Der "Rückstand wird
in der gleichen Weise je noch einmal mit der Schwefelsäure und der Kalilauge
ausgekocht. Wenn hierbei wegen der Gegenwart des Asbestes die Flüssigkeit
»stoßweise siedet, so kann dem durch Zugabe einer kleinen Menge grob zer-
kleinerten gebrannten Tones abgeholfen werden. Mach dem letzten Auskochen
wird der abgesaugte ^Rückstand gründlich mit heißem Wasser und sodann (nach

*) Der Asbest darf sein Gewicht nicht merklich verändern, wenn er nach-
einander mit verdünnter Schwefelsäure und verdünnter Kalilauge gekocht und
sodann geglüht wird. (Amtl. Anmerk.)
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Entfernung des Fi l t rats) mit Alkohol und Aether ausgewaschen, in
eine Platinschale übergeführt, bei etwa 103" getrocknet und gewogen, hierauf
wird die Schale bis zur völligen Verbrennung der Nohfafer geglüht nnd
wieder gewogen.

Der Anterschied der beiden Wägungen gibt die Menge der aschefreien
Nohfaser an ; diese wird nnter Berücksichtigung des bei den Bestimmungen
a und d gefundenen Wasser- und Fettgehalis auf 100 F fetlfreie Trocken-
masse umgerechnet.

3. Bestimmung der Phosphate in der Asche.
Etwa 20 S Kakaopulver, genau gewogen, werden in einer flachen Pla t in-

schale mit kleiner Flamme verkohlt. Der «Rückstand wird wiederholt mit ge-
ringen Mengen heißen Wassers ausgezogen, der wässerige Auszug durch ein
kleines aschenarmes Filter filtriert nnd das Fi l ter famt der Kohle in der
Schale verascht. Darauf wird das Fi l t rat in die Schale zurückgebracht, zur
Trockene verdampft und schwach geglüht.

Die Asche wird mit Masser befeuchtet und mit einigen Tropfen 30 <V«igem
Wasserstoffsuperoxyd fein zerrieben. Nach, vorsichtigem Zusatz von 10 com
Z5 <Vniger Salzsäure wird die Masse auf dem Wasserbade zur Trockene ver-
dampft, der Rückstand mit einigen Tropfen konzentrierter Salzsäure verrieben,
mit heißem ausgekochten Wasser aufgenommen und in 'eine kleine Porzellan-
schale fi ltriert, wobei Kieselsäure und Kohleteilchen auf dem Filter zurückbleiben.

Das abgekühlte F i l t ra t wird nach Zugabe von 2 Tropfen Methylorange-
lösung (0,1 ^ in 100 com Wasser gelöst) mit ^ normaler Alkalilauge fast
bis zum "Umschlag des Methylorange versetzt. Nach 5 Minuten langem Er -
wärmen auf dem Wasserbade wird der Lösung in der Kälte erforderlichenfalls
noch 'soviel, i/iy normale Alkalilauge zugegeben, daß sie nur noch schwach sauer
gegen Methylorange bleibt. Von dem aus Eisen« und gegebenenfalls A l u -
Miniumphosphat bestehenden Niederschlage wird die Lösung in einen Meßkolben
von 100 oom Inha l t abfiltriert, das Filterchen mit wenig heißem Wasser
nachgewaschen und das Fi l t rat bei 15" bis zur Marke aufgefüllt.

a) Bestimmung der löslichen Phosphate.
10 oom des die löslichen Phosphate enthaltenden Fi l t rats — entsprechend

i/iy der Gesamtmenge — werden mit 30 ooni einer neutralen 40 "/oigen Calcium-
chloridlösungi) versetzt und nach Zugabe von einigen Tropfen Phenolphthalein-
löfung (1 F in 100 com 60 «,°igem Weingeist gelöst) bei 14 bis 15" mit Via
normaler Alkalilauge bis zur Nötung des Phenolft'haleins titriert. Nach Zwoi-
stünoigem Stehen der Lösung in Wasser von 15" wird die etwa inzwischen
entfärbte Lösung nachtitriert. 1 ooin Via normale Alkalilauge entspricht unter
diesen Umständen 4,75 niF ? 0 4 in der angewandten oder 47,5 inF 1̂ 0 4 in
der gesamten Lösung.

d) Bestimmung der unlöslichen Phosphate,
und ^1 P0 4.)

30 com Trinatriumcitratlo'sung2) werden etwa 15 Minuten in Eiswasser
gekühlt und nach Zugabe eines Tropfens Phenolphthaleinlösung im Eiswasser
mit Vi« normaler Salzsaure bezw. V10 normaler Alkalilauge so eingestellt,
daß die Lösung farblos ist, aber durch 1 Tropfen Vm normale Alkalilaugs
gerötet würde. Fn diese Lösung bringt man das Filter mit den unlöslichen
Phosphaten und erhitzt das mit einem Stopfen verschlossene Kölbchen 20
Minu ten auf dem .siedenden Wasserbade. Nach halbstündigem Kühlen in
Eiswasser titriert man die Lösung im Eiswasser mit Vio normaler Alka l i -

1) Zur Herstellung der Lösung wird 1 KZ kristallisiertes Chlorcalcium ((Ü3,
« 2 . 6 K 2 0 ) in 250 oom ausgekochtem Wasser gelöst. Die Lösung ist brauch-
bar, wenn 20 com, mit 10 com ausgekochtem Masser verdünnt und mit einem
Tropfen Phenolfththaleinlösung versetzt farblos sind, aber durch einen Tropfen
Via normale Alkalilauge dauernd gerötet werden.

2) Zur Herstellung der Lösung werden 200 Z Trinatriumcitrat in 300 ocni
ausgekochtem Wasser gelöst. Die Lösung wird zweckmäßig im Eisschrank auf-
bewahrt. (Amt l . Anmerk.)
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.lauge bis zur beginnenden «Rötung. 1 com Vio normale Alkalilauge entspricht
unter diesen Umständen 9,5 inZ ?0 4.

o) Berechnung.
Die gefundenen Mengen löslicher Phosphate und unlöslicher Phosphate

werden je auf 109 ^ Kakaopulver umgerechnet; ihre Summe ergibt die Ge-
famtmenge Phosphatrest (?0 4) in der Asche von 100 3. Der Anteil von
?0 4, der in Form unlöslicher Phosphate gefunden worden ist, wird in Pro»
zenten des Gesamtphosphatrestes ausgedrückt.

1916 11. August.

Mitwirkung der Fleischbeschau« bei Bekämpfung des Schweinerotlaufs.

M . L. D. F. ( M . Nl . L. D. F. S. 240.)

A n die sämtlichen Herrn "Regierungspräsidenten sowie den Herrn Polizeipräsi-
denten Hierselbst.

Aus den hier eingegangenen Mitteilungen ergibt sich, daß die gegenwärtige
starke Verbreitung von Notlauf zum großen Teil darauf zurückzuführen ist,
daß durch das Fleisch der wegen Notkaufs notgeschlachteten Schweine, das
häufig auf mehrere ländliche Haushaltungen verteilt wird, Ansteckungskeime
in bisher unverseuchten Beständen verbreitet werben.

Bei der Schlachtung von Schweinen aus Beständen, in denen «Rotlauf
herrscht oder in denen, sich Erscheinungen zeigen, die den Ausbruch dieser
Seuche befürchten lassen, ist daher mit größter Sorgfalt oarüber M wachen,
daß keine Seuchenkeime durch Fleisch, Blut oder Abfälle verschleppt werden.
Die bei der Fleischbeschau tätigen Personen haben auf seuchenverdächtige Er-
scheinungen bei den zur Schlachtung kommenden Schweinen und in den Be-
ständen, aus denen die Schlachttiere stiammen, ihr besonderes Augenmerk zu
richten und gegebenenfalls für eine zuverlässige unschädliche Beseitigung der
zu beanstandenden Teile Sorge zu tragen. Die Polizeibehörden haben darüber
zu wcrchen, daß beanstandetes Fleisch nur nach vorheriger Bmuchbarmachung,
in der Negel also gekocht, in den "Verkehr gebracht wird. Die Vrauchbarmachung
hat vor der Abgabe an die Verbraucher gu erfolgen.

I m Interesse der Seuchenbekämpfung ersuche ich ergebenst, die Polizeibe-
hörden und Fleischbeschauer hierauf hinzuweisen und ihnen ferner die genaue
Beachtung der Vorschriften in K§ 14, 15 und 16 der Ausführuugsbestimmungen
^ Zum Fleischbeschaugesetze (vgl. auch Anhang 1 und 2 zur gemeinfaßlichen
Belehrung für nichttierärztliche Beschauer) erneut einzuschärfen.

1916 12. August

Verordnung über Gier.

"R. K. (N. O. V l . S. 927.)

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der
Volksernährung von 22. M a i 1916^) wird verordnet:

I. Verteilungsstellen

ß 1
Für jeden Bundesstaat oder für mehrere Bundesstaaten gemeinsam ist

alsbald eine Landesverteilungsstelle für Eier zu errichten.
Für das "Reichsgebiet wird durch den «Reichskanzler eine 'Reichsverteilungs-

stelle errichtet, die seiner Aufsicht untersteht.

s 2
Die Verteilungsstellen sind Behörden.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 379.
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Die Landesverteilungsstellen haben für die Ver te i lung der Eier i n ihrem
Gebiete zu sorgen, den Verbrauch zu überwachen und die sich ergebenden
Aeberschußmengen nach Weisung der Neichsverteilungsstelle abzuliefern.

Die Neichsverteilungsstelle hat die nach Abs. 1 gelieferten und die aus
dem A u s l a n d eingeführten Eier zu verteilen. Der "Reichskanzler bestimmt die
Grundsätze, nach denen die Aeberschußmengen zu berechnen sind und die V e r -
tei lung der E ie r vorzunehmen ist.

>3> >)
Die Landeszentralbehörden können für einzelne Tei le ihres Gebiets Anter -

verteilungsstellen errichten und ihnen die Befugnisse nach § 2 Abs. 2 Satz >1
fü r ihren Bez i rk übertragen.

D ie Landesverteilungsstellen können zur geschäftlichen Durchführung ihrer
Aufgabe die zum Eierhandel zugelassenen Personen ihres Gebiets (K 5) nach der
Vorschrif t i m § 15 d der Verordnung zur Ergänzung der Bekanntmachung Aber
die E in r i ch tung von Preisftrüfungsstellen und die Verforgungsregelung vom
tz. November 1915*) zu einem Verbände zusammenschließen.

<?un
s 5

Wer gewerbsmäßig Eier zur Weiterveräußerung oder gewerblichen Ver-
arbeitung erwerben oder den Erwerb vermitteln wil l , bedarf dazu der 'besonderen
Erlaubnis der Landes- oder Anterverteilungsstellen, in deren Bezirk er seine
Tätigkeit ausüben wi l l , oder der von diesen bestimmten Stellen. Das Nähere
über die Zuständigkeit regeln die Landeszentralbehörden.

Die Erlaubnis gilt für den Bezirk der die Erlaubnis erteilenden Stelle,
sofern die Erlaubnis nicht aus einen engeren Bezirk beschrankt wird.

Die Erteilung der Erlaubnis erfolgt durch Ausstellung, einer Ausweiskarte.
'Angestellte bedürfen einer besonderen Ausweiskarte (Nebenausweiskarte), die auf
Antrag des Geschäftsherrn ausgestellt wird. Die Ausweiskarte ist bei Ausübung
des Geschäfts mitzuführen,- sie ist auf Verlangen den Beamten der Polizei und
den mit der Aeberwachung des Verkehrs mit Eiern beauftragten Personen vor-
zuzeigen. Die Aebertragung der Ausweislarte an einen anderen und die Be-
nutzung einer auf einen anderen ausgestellten Ausweiskarte ist verboten.

Handel- und Gewerbetreibende, die für Zwecke ihres Handels- oder Gewerbe-
betriebs Eier haltbar machen oder Eierkonserven herstellen, bedürfen hierzu der
Erlaubnis der zuständigen Behörde.

Als haltbarmachen im Sinne dieser Vorschrift ist jede Behandlung der
lEier anzusehen, die bezweckt, sie für einen längeren Zeitraum genießbar, zu erhal-
ten, insbesondere das Einlegen der Eier in Kalk, Wasserglas, die Behandlung mit
chemischen Erzeugnissen, das Einbringen in Kühlanlagen, die Verwahrung in
Papier, Asche, Spreu und dergleichen.

s 7
Die Erlaubnis nach den ß§ 5, 6 soll nur insoweit erteilt werden, als sie

im Interesse der Durchführung einer geregelten Eierversorgung gelegen ist.
Die Erlaubnis kann von der sie erteilenden Stelle jederzeit widerrufen

werden. I m F>Me des Widerrufs sind die Wusweiskarten einzuziehen.
Die Landeszentralbehörden können das Verfahren regeln nnd Beschwerde

gegen die Entscheidungen zulassen. Soweit letzteres nicht geschieht, sind die Ent-
scheidungen endgültig.

§ 8
Die in den H§ 5, 6 genannten Personen haben den Verteilungsstellen oder

den von ihnen bestimmten Stellen auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Sie
Haben deren zur Durchführung dieser Verordnung ergehenden Anweisungen und
Anordnungen, insbesondere über die Preise, Ankaufs- und Absatzgebiete, Absatz-
stellen, Aufkaufs- und Absatzmengen, dem 'Weiterverkauf, die Buchführung und A n -
zeigen über die abgeschlossenen Geschäfte und haltbar gemachten Mengen Folge
zu leisten. 5

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I Seite 343
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Der «Reichskanzler oder die «Reichsverteilungsstelle kann Bestimmungen über
die oberen Grenzen erlassen, die bei den Preisanordnungen nach Abs. 1 sowie
bei Festsetzungen von Höchstpreisen nicht überschritten werden dürfen.

§ 9
Die Kommunalverbänd: haben den Verkehr und den Verbrauch von Eiern

in ihrem Bezirke zu regeln. Sie können insbesondere anordnen, daß Eier an
Verbraucher nur gegen Eierkarte abgegeben und vom Verbraucher nur gegen
solche erworben werden dürfen.

Die «Regelung bezieht sich nicht auf den Verbrauch der Selbversorger;
als Selbstversorger im Sinne dieser Vorschrift gelten die Geflügelhalter, die
Angehörigen ihrer Wirtschaft einschließlich des Gesindes sowie ferner Natural-
berechtigte, insbesondere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Be-
rechtigung als Lohn Eier zu beanspruchen haben.

Die Kommunalverbände können den Gemeinden die Regelung für den
Bezirk der Gemeinde übertragen. Gemeinden, die nach der letzten Volkszählung
mehr als 10 000 Einwohner hatten, können die Nebertragung verlangen. Der
Reichskanzler, die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Stellen
können die Kommunalverbände nnd Gemeinden zur «Regelung anhalten; sie können
sie für die Zwecke der Regelung vereinigen. Sie können ferner die «Regelung
für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes iselbst vornehmen. Soweit mach diesen
Vorschriften die «Regelung für >einen größeren Bezirk erfolgt, ruhen die Befugnisse
der zu diesem Bezirke gehörenden Stellen.

Der «Reichskanzler oder die von ihm bestimmte Stelle kann Grundsätze
aufstellen, nach denen die "Regelung zu erfolgen hat. Soweit hiervon kein Ge-
brauch gemacht wird, haben die Landeszentralbehörden die gleiche Befugnis.

§ 10
Wer Eier mit der Eisenbahn oder Post versendet, hat die Sendung in

deutlich sichbarer Weise als Eiersendu.lg zu kennzeichnen.

s 11
Eier dürfen zur Versendung mit der Eisenbahn oder Post nur aufgegeben

werden, wenn der Versender sich durch seine Ausweiskarte (K 5) ausweift oder
eine Bescheinigung der für den Versandort zuständigen Verteilungsstelle oder
«unteren Verwaltungsbehörde beifügt, daß die Beförderung gestattet ist.

Die untere Verwaltungsbehörde (Abs. 1) darf die Bescheinigung nur aus-
stellen, wenn der Versand nachweislich an eine Person erfolgt, die sich im Besitz
einer Ausweiskarte befindet, oder wenn die zuständige Behörde des Wohnorts
des Empfängers bezeugt, daß dieser nach Maßgabe der für ihn gültigen
Verbrauchsregelung zum Bezüge der Eier berechtigt ist.

§ 12
Die Beamten der Polizei und die Beauftragten der mit der Eierversorgung

befaßten Stellen sind befugt, in die «Räume, in denen Eier aufbewahrt, feil-
gehalten oder verarbeitet werden, jederzeit einzutreten, daselbst Besichtigungen vor-
zunehmen und Geschäftsaufzeichnungen einzusehen.

Sie sind vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und der Anzeige
von Gesetzwidrigkeiten verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhalt-
nisse, die dabei zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten.

s 13
Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren "Unternehmer oder Leiter

sich in Befolgung der Pflichten, !die ihnen durch diese Verordnung oder die dazu er-
lassenen Ausführungsbestimmungen auferlegt werden, unzuverlässig zeigten. Ge-
gen die Vierfügung ist MeLchwerde zulässig. Neber Ue Beschwerde entscheidet die
höhere Verwaltungsbehördo endgültig. Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

I I I . Schlußbestimmungen.
O 14

Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung die-
ser Verordnung. Sie können bestimmen, baß die den Kommunalverbänden
übertragenen Anordnungen durch deren Vorstand erfolgen. Sie bestimmen ins-
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besondere, wer als Kommunalverband, als deren Vorstand, als zuständige Be-
hörde, als höhere und untere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verord-
nung anzusehen ist.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Srellen können
ferner bestimmen, daß

1. die Geflügelhalter die Eier, die sie Zum Verkaufe bringen, nur an
bestimmte Sammelstellen, Genossenschaften oder Händler oder nur an
bestimmten Orten absetzen dürfen;

2. nur bestimmte Personen zum Auskauf der Eier bei den Geflügelhaltern
befugt sind;

3. die gewerbsmäßige Abgabe von Eiern in rohem oder zubereitetem Zu-
stand der Erlaubnis der zuständigen Behörde bedarf.

tz 13
Die Landeszentralbehörden können für den Verkehr mit Bruteiern besondere

Bestimmungen erlassen. Der Neichskanzler kann Grundsätze für die Negelung
aufstellen.

S 16
Der "Reichskanzler und die von ihm bezeichneten'Stellen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

s 17
M i t Gefängnis bis zu einem Fahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
' 1. wer den Vorschriften in den GZ,5, 6 zuwider ohne^ Erlaubnis Eier erwirbt,

den Erwerb vermittelt, Eier haltbar macht oder 'Eierkonserven herstellt;
2. wer den Vorschriften im tz 5 Abs. 3, M 10, 11 zuwiderhandelt;
3. wer eine nach der Vorschrift iml § 8 Ajbs. 1 lSlatz 1 erforderte Auskunft

nicht erteilt oder wissentlich unvollständige oder,unrichtige-Angaben macht;
4. wer den auf Grund der Vorschriften im § 8 Abs. 1 Satz 2, §Z 9, 14,,

13 erlassenen Anordnungen und Bestimmungen zuwiderhandelt.

s 18
Die Vorschriften diefer Verordnung beziehen sich auf Eier von Hühnern»

Enten und Gänsen. Der Reichskanzler kann sie auf andere Eierarten ausdehnen.

> s 19
Die Vorschriften dieser Verordnung treten mit dem Tage der Verkündung,

die §§ 5, 6, 10 und 11 mit dem 1. September 1915 in Kraft.

1916. 14. August.

Polizeiversrdnung über Einrichtung und Betrieb von
BierdrusvorriHtnnZen.

M . H. G. M . L . ( M . B l . ' h . G. S. 293).

M i t Beziehung auf unsere Erlasse vom 30. Apr i l 1912") und vom 18.
Januar 1915*°") erhält die Ausführungsanweisung zur Polizeiverordnung, be-
treffend die Einrichtung und den Betrieb von Vierdruckvorrichtungen, zu ß, 5d
im 6. Absatz folgenden weiteren Zusatz:

„Bis auf weiteres werden ferner Vierleitungsrohre aus Zink mit einem
inneren, dicht anliegenden dünnwandigen Nohre aus Feinsilber zu-
gelassen."

Wir ersuchen, die vorstehende Abänderung der Ausführungsanweisung zu
veröffentlichen und nach Ablauf von zwei Jahren über die Bewährung der
widerruflich zugelassenen Silberzinkleitungen im Betriebe Bericht zn erstatten.
An die Herren Negierungspräfidenten und den Herrn Polizeipräsidenten in

Berlin.

Verwaltungsborschriften Fahrgang 1912 I S. 662
Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1915 I S. 54.
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1916 16. August.

Aenderuug der Bekanntmachnug über die Einfuhr von Käse
vom 1 l März 191« i n der Fassung der Bekanntmachung v»m 5. August

N K. (N. O. V l . S. 93Y.

Auf Grund von K 6 3>er Veroridn^ung des, 'Bundesrats 'über Käse vom
13. Januar 1916*) wird folgendes bestimmt:

I.
Die Bekanntmachung über die Einfuhr von Käse vom 11. März 1916**)

wird wie folgt geändert:
1. Der K 8 erhält folgenden Abs. 2:

Die Landeszentralbehörden können die Einfuhr im Grenzverkehr
noch weiter beschränken oder verbieten.

2. A ls K 8a wird folgende Bestimmung eingefügt:
Die Landeszentralbehörden können bestimmen, daß die Einfuhr nur

über einzelne, von ihnen zu bezeichnende Grenzstationen erfolgen darf.

II.
Diese Bestimmung tr i t t mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916 17. August.

Aenderung der Bekanntmachung über Fleischversorgung vom 37. März 19 Iß-Z-)
N. K. (N. G. V l . S. 935).

Der Bundesrat hat auf Grund deis! Z 3 d,es Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom Ä. August 1914^)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
K 10 Abs. 3 der Bekanntmachung über Fleischversorgung vom 27. M ä r z

1916f) erhält folgende Fassung:
< Der "Reichskanzler, die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten

Stellen können die «Regelung selbst treffen oder Anordnungen darüber erlassen.
Die Landeszentralbehörden können Lanbessleischstellen errichten, denen die Nege-
lung in ihren Bezirken ganz oder teilweife übertragen wird. Vorhandene Landes-
fleifchstellen bleiben bis zur anderweiten "Regelung durch die Landeszentralbehörde
bestehen. Soweit hiernach die /Regelung für einen größeren Bezirk erfolgt, ruhen
die Befugnisse der zu diesem Bezirke gehörenden Behörden.

Artikel 2
Diese Verordnung tr i t t mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916 18. August.

Ginfuhr von Tabaklauge.

R. K. (N. G. "Bl. S . 937).

Auf Grund der Verordnung über t>as Verbot der Einfuhr entbehrlicher Gegen-
stände vom 25. Februar 1916^) bestimme ich:

Die Einfuhr von Tabaklauge unterliegt nicht dem durch Bekanntmachung
wegen Einführ von Tabak vom 7. August 1916 ausgesprochenen Verbote der
Einfuhr von Tabak und Tabakerzeugnissen.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S . 27.
5*) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S. 180.
f ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 211.
1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S . 857.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 152.
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1916 19. August.

Durchführung der Verordnung nbsr Hafer.
Kriegsernährungsamt (N. O. B l . ,S. 939).

Auf Grund der Vorschriften imj § 6 !Abs. 2 a, b der Bekanntmachung über
Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Ju l i 1916") und d«O § 1 der Bekanntmachung
über die Einrichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. M a i 1916**) wer-
den tzafermengen, welche die Tierhalter in der Zeit vom 1. September bis
30. November 1916 aus ihren Vorräten verfüttern dürfen, wie folgt bestimmt:

a) Halter von Einhufern 4 Zentner für jeden Einhufer;
d) Halter von Zuchtbullen 2 ^ ,» an jeden Zuchtbullen, für den

die Genehmigung der zuständi-
gen Behörde zur tzaferfütter«
ung erteilt wird;

o) ^Unternehmer landwirt-
schaftlicher Betriebe, die
Arbeitsochsen halten 2Vä „ an jeden Arbeitsochsen.

Wenn die Einhufer, Zuchtbullen und ArbOitsochsen nicht während des
ganzen Zeitraums gehalten werden oder wenn für Zuchtbullen die Genehmigung
zur tzaferfütterung nicht auf den, ganzen Zeitraum erteilt wird, ermäßigen sich
diese Mengen für jeden fehlenden Tag bei den Einhufern um je 4VZ Pfund,
bei den Zuchtbullen nm je 2^2 Pfund und bei den Arbeitsochsen um je
2V2 Pfund.

Die Festsetzung der zur Verfütterung freigegebenen tzafermengen für die
Zeit nach dem 30. November 1916 bleibt vorbehalten.

1916. 21 . August.

NeZeluns des Verkehrs mi t Web-, Wirk- und Strickwaren
für die bürgerliche Bevölkerung

N. K. (N. G. B l . S. 938).

Auf Grund des H 19 der Bekanntmachung über die «Regelung des Verkehrs
mit Web», Wirk» und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni
1916f> bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis:

Die Bekanntmachung, betreffend die von der ^Regelung, des Verkehrs mit
Meb-, Wirk» und Strickwaren für die bürgerliche! Bevölkerung ausgeschlossenen
Gegenstände vom 10. Jun i 1916^) wird dahin abgeändert, dah an Stelle
djer Worte „mit Ausnahme der M 7, 10, 14, 15 und 20 dieser Bekanntmachung"
die Worte mit Ausnahme der H 7, § 8 Abf. 6> G 10, 14 15 und 20 dieser
Bekanntmachung" treten.

1916. 21 . August.

Aenderttng der AussKhruttgsbeftimmu«gen zur Verordnung des Bundesrats
über die Einfuhr von Giern von» 1«. N p r i l 191«)

N. K. (N. G. B l . S. 938).

Auf Grund der §§ 2, Ä der Verordnung des Bundesrats über die Einfuhr
von Eiern vom 18. Apr i l 1916 )̂ bestimme ich:

I
^ ^ A 8 AM. 1 der 'Aussührungsbestimmungen zur Verordnung des Bundesrats
über die Einfuhr von Eiern vom 18. Apr i l 1916 )̂ erhält folgenden Absatz 2:

^) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I I Seite 545.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 380.
f) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 422.
i) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 285.
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Die Landeszentralbehörden können die Einfuhr im Grenzverkehre
weiter beschränken «oder verbieten; sie können bestimmen, daß diese Einfuhr
nur über einzelne von ihnen zu bezeichnende Grenzstationen erfolgen darf.

II
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

191« 21. August.

Hlenderutlg der AusführungKbeftnnmungen zur Verordnung des Bundesrats
über die Einfuhr von Vieh und Fleisch sowie Fleischwaren

vom 22. März 191Y

N. K. (N. G. V l . S. 940.)

Auf Grund der U 2, 3 der Verordnung des Bundesrats über die Einfuhr
von Vieh und Fleisch sowie Fleischwaren vom 18. März 1916*) bestimme ich:

I
§ 9 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen zur Verordnung des Bundesrats

über die Einfuhr von Vieh sowie Fleischwaren vom 22. März 1916 erhält
folgenden Satz 2:

Die Landeszentralbehörden können die Einführ im Grenzverkehre
weiter beschränken oder verbieten; sie können bestimmen, daß diese
Einfuhr nur über einzelne, von ihnen zu bezeichnende Grenzstationen
erfolgen darf.

II
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft-

1916 21. August.

Beurlaubung vsn Tchulkindern zwess Harzgewinnung i n den
Ttsatsforftrevieren.

M . G. U. sZ. V l . ,U^S. 493,)

Das bisherige Ergebnis der vom Herrn Minister für Landwirtschaft, Do-
mänen und Forsten angeordneten Harznutzung in den Kiefernbeständen der
Staatsforstreviere ist so gering gewesen, daß die allerernstesten Verlegenheit«
für die harzverbrauchenden Industrien, insbesondere für die Papierindustrie,
befürchtet werden müssen, wenn es nicht in kürzester Zeit gelingt, die Ausbeute
ganz wesentlich, zu steigern.

Der hauptsächliche Grund für das seitherige Zurückbleiben der Ausbeute
ist der empfindliche Mangel an Arbeitern seit Beginn der Erntearbeit.

Die Arbeitsverrichtungen, die in den tzarzungsbeständen in kurzen Zwischen-
räumen von wenigen Tagen regelmäßig wiederholt werden müssen, damit der
tzarzfluß nicht ins Stocken gerät, find so leichter Art , daß 'sie von älteren Schul-
kindern ausgeführt werden können.

Die Schulaufsichtsbehörden ermächtige ich deshalb, ältere Schulkinder in
die Oberförstereien, die ihrer zu dem gedachten Zweck bedürfen, nach Möglich-
keit zu beurlauben und die Zuständigen Mevierverwalter von solchen Beurlaubungen
unter Angabe der Namen der Kinder benachrichtigen zu lassen.
An die Königl. Negierungen !und den Herrn Oberpräsidenten zu Magdeburg wegen

der Stolbergschen Grafschaften.

1916 21 . August.

Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs.

<R. K. (N. G. B l . S. 9Ä1.)

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der
Volksernährung vom 22. M a i 1916^') wird folgende Verordnung erlassen:

") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 192.
*") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 380.
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Der Verbrauch von Fleisch und Fleischwaren wird nach Naßgabe der
nachstehenden Vorschriften geregelt.

Als Fleisch und Fleischwaren im Sinne dieser Verordnung gelten:
1. das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von "Rindvieh, Schafen

und Schweinen (Schlachtviehfleisch), sowie tzilhne)
2. das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Not-, Dam«, Schwarz-

nnd «Rehwild (Wildbret),
I . roher, gesalzener oder geräucherter Speck und Nohfett,
4. die Eingeweide des Schlachtviehs,
3. zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wildbret, sowie Wurst, Fleischkon-

serven und sonstige Dauerwaren aller Art.
Vom Fleische losgelöste Knochen, Tuter, Füße, mit ^Ausnahme der Schweine-

pfoten, Flecke, Lungen, Darme (Gekröse), Gehirn und Flozmaul, ferner Wi ld-
aufbruch einschließlich Herz und Leber sowie Wildköftfe gelten nicht als Fleisch
und Fleischwaren.

ß 2
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden können

den Verbrauch von Fleisch und Fleischwaren einschließlich Wildbret und Geflügel,
die dieser Verordnung nicht unterliegen, ihrerseits^ regeln. Hierbei darf jedoch
die nach § 6 Abs. 1 vom Kriegsernährungsamte festgesetzte tzöchstmenge an
Fleisch nnd Fleischwaren, die dieser Verordnung unterliegen, nicht erhöht werden.

ßI
Die Verbrauchsregelung erfolgt durch die Kommunalverbände. Diese können

den Gemeinden die Regelung für die Gemeindebezirke übertragen. Gemeinden,
die nach der letzten Volkszahlung mehr als 10 009 Einwohner hatten, können
die Nebertragung verlangen.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden können
die Kommunalverbände und Gemeinden für die Zwecke der "Regelung vereinigen,
sie können auch die Regelung für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes selbst
vornehmen. Soweit die Regelung, hiernach für einen größeren Bezirk erfolgt,
ruhen die Befugnisse der zu diesem Bezirke gehörenden Stellen.

Fleisch und Fleischwaren dürfen entgeltlich oder unentgeltlich an Ver-
braucher nur gegen Fleischkarte abgegeben und von Verbrauchern nur gegen
Fleischkarte bezogen werden. Dies gilt auch für die Abgabe in Gast-, Schank-
und Speisewirtschaften sowie in Vereins- und Erfrischungsräumen und Fremden-
heimen. Es gilt nicht für die "Abgabe durch den Selbstversorger an die im
ß 10 Abs. 1 genannten Personen.

Den Verbrauch in Krankenhäusern und anderen geschlossenen Anstalten kön-
nen die Kommunalverbände in anderer Meise regeln.

§ 5
Die Fleischkarte gilt im ganzen Reiche. Sie besteht aus einer Stamm-

karte und mehreren Abschnitten (Fleischmarken). Die Abschnitte smo güllig nur
im Zusammenhange mit der Stammkarte.

Der Bezugsberechtigte oder der tzaushaltungsvorstand hat auf der Stamm-
karte seinen Namen einzutragen. Die Aebertragung der Stammkarte wie der
Abschnitte auf andere Personen ist verboten, soweit es sich nicht um solche Per-
sonen handelt, die demselben Haushalt angehören oder in ihm dauernd oder
vorübergehend verpflegt werden. ',

Das Kriegsernährungsamt erläßt nähere Bestimmungen über die Aus-
gestaltung der Fleischkarte.

§ 6
Das Kriegsernährungsamt setzt fest, welche tzöchstmenge an Fleisch nnd

Fleischwaren auf die Fleischkarte bezogen werden darf und mit welchem Gewichte
die einzelnen Arten von Fleisch und Fleifchwaren auf die tzöchstmenge anzurechnen
sind. Hierbei ist auf eine entsprechend geringere Bewertung des Wildes, der
Hühner nnd der Eingeweide Bedacht zu nehmen.
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Wenn im Bezirk eines Kommunalverbandes die Nachfrage aus den der»
fügbaren Fleischbeständen voraussichtlich nicht gedeckt werden kann, hat der
Kommunalverband die jeweilig festgesetzte tzöchstmenge entsprechend herabzu-
setzen oder durch andere Maßnahmen für eine gleichmäßige Beschränkung im
Bezüge von Fleisch und Fleischwaren oder einzelner Arten davon zn sorgen.

Z 7
Jede Person erhalt für je vier Wochen eine Fleischkarte.
Kinder erhalten bis zum Beginne des Kalenderjahrs, in dem sie das

sechste Lebensjahr vollenden, nur die Hälfte der festgesetzten Wochenmenge.
Auf Antrag des Bezugsberechtigten kann der Kommunalverband an Stelle

der Fleischkarte Bezugsscheine auf andere ihm zur Verfügung stehende Lebens-
mittel ausgeben. !

l O 8
Die Kommunalverbände haben die Zuteilung von Fleisch und Fleischwaren

an Schlachtereien (Fleischereien, Metzgereien), Gastwirtschaften nnd sonstige Be-
triebe, in denen Fleisch und Fleischwaren gewerbsmäßig an Verbraucher ab-
gegeben werden, zu regeln. Sie haben durch Einführung von Bezugsscheinen
oder auf andere Weise für eine ausreichende Aeberwachung dieser Betriebe
zu sorgen. ,

Die Verbrauchsregelung erstreckt sich auch auf die Selbstversorger. A ls
Selbstversorger gilt, wer durch tzausschlachtung oder durch Ausübung der Jagd
Fleisch und Fleischwaren zum Verbrauch im eigenen Haushalt gewinnt.

Mehrere Personen, die für den eigenen Verbrauch gemeinsam Schweine
mästen, werden ebenfalls als Selbstversorger angesehen. A ls Selbstversorger
können vom Kommunalverbande ferner anerkannt werden Krankenhauser und
ähnliche Anstalten, die Schweine ausschließlich zur Versorgung der von ihnen
zu verköstigenden Personen, sowie gewerbliche Betriebe, die Schweine aus-
schließlich zur Versorgung ihrer Angestellten und Arbeiter mästen.

Selbstversorger bedürfen zur Hausfchlachtung von Schweinen und von
Nindvieh, mit Ausnahme von Kälbern bis zu sechs Wochen, der Genehmigung
des Kommunalverbandes. Die Genehmigung hat zur Voraussetzung, daß der
Selbstversorger das Tier in seiner Wirtschaft mindestens sechs Wochen gehalten
hat. Die Genehmigung ist nicht zu erteilen, wenn durch die Hausschlachtung
der Fleischvorrat des Selbstversorgers die ihm zustehende Fleischmenge so er-
heblich übersteigen würde, daß ein Verderben der Vorräte zn befürchten ist.

tzausschlachtungen von Kälbern bis zu sechs Wochen, von Schafen und
Hühnern sind dem Kommunalverband anzuzeigen. Die Landeszentralbehörden
können auch diese tzausschlachtungen von der Genehmigung des Kommunalver-
bandes abhängig machen.

Die Verwendung von Wildbret im eigenen Haushalt sowie die Abgabe an
andere sind dem Kommunalverband anzuzeigen.

s 10
Die Selbstversorger können das aus Hausschlachtungen oder durch Aus-

übung der Jagd gewonnene Fleisch unter Zugrundelegung der nach K 6 Abs. 1
festgesetzten Höchstmenge zum Verbrauch im eigenen Haushalt verwenden. Zum
Haushalt gehören auch, die Wirtschaftsangehörigen einschließlich des Gesindes
sowie ferner Naturalberechtigte, insbesondere Altenteiler und Arbeiter, soweit
sie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn Fleisch zu beanspruchen haben.

Erfolgt die Verwendung des Fleisches gemäß Abs. 1 Satz 1 innerhalb des
Zeitraums, für den der Selbstversorger bereits Fleischkarten erhalten hat, so
hat er eine entsprechende Anzahl Fleischkarten nach näherer ^Regelung des
Kommunalverbandes diesem zurückzugeben. Erstreckt sich die Verwendung über
diesen Zeitraum hinaus, so hat der Selbstversorger außerdem bei Ausgabe neuer
Fleischkarten anzugeben, innerhalb welcher Zeit er die Fleischvorräte verwenden
will. Für diese Zeit erhält er nur so viele Fleifchkarten, als ihm nach Abzug
der Vorräte noch zustehen.

Hierbei werden das Schlachtviehfleisch (Z 1 Abs. 2 Nr. 1) mit drei Fünf-
teilen des Schlachtgewichts, Wildbret und Hühner nach dem Matzstab des
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H 6 Abs. 1 angerechnet. Selbstversorgern, die ihren Bedarf an Schweinefleisch
durch tzausschlachtung decken ,wird bei dem ersten Schweine, das sie innerhalb
eines jeden Jahres, gerechnet vom Inkrafttreten diese-r Verordnung ab, schlachten,
das Schlachtgewicht nur zur Hälfte angerechnet. Das Schlachtgewicht ist amtlich
festzustellen.

§ 11
Fleisch, das aus Notschlachtungen anfallt, unterliegt nicht der Verbrauchs-»

regelung, wenn es bei der Fleischbeschau für minderwertig oder nur bedingt
tauglich erklärt wird. Fleisch, das ohne Beschränkung für den menschlichen
Genuß tauglich befunden wird, unterliegt der Verbrauchsregelung; dem Selbst-
versorger ist es nach Maßgabe des K 10 Abs. 3 anzurechnen.

§ 12
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden können

Anordnen, daß Fleisch und Fleischwaren, mit Ausnahme von Wild und Hühnern,
!aus einem Kommunalverband oder größeren Bezirke nur mit behördlicher Ge-
nehmigung ausgeführt werden dürfen.

s 13
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden er-

lassen die zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen Bestimmungen.
Sie bestimmen, welcher Verband als Kommunalverband gilt.

s 14
M i t Gefängnis bis zu einem Fahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer entgegen den Vorschriften im § ^ Ahs. i , ^ iy Fleisch oder Fleisch«

waren abgibt, bezieht oder verbraucht,
2. wer den Vorschriften im H 5 Abs. 2 zuwiderhandelt,
3. wer ohne die nach, § 9 erforderliche Genehmigung eine tzausschlachtung

vornimmt oder vornehmen läßt,
4. wer es unterläßt, die vorgeschriebenen Anzeigen an den Kommunal-

verband zu erstatten oder wissentlich unvollständige oder unrichtige
Angaben macht,

5. wer den auf Grund der KZ 2, 3, § Ä Abs. 2, §§ 8, 10, 12, 13 erlassenen
Bestimmungen zuwiderhandelt.

Neben der Strafe können Fleisch und Fleischwaren, auf die sich die straf-
bare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschieb, ob sie dem Täter
gehören oder nicht.

s 15
Das Kriegsernährungsamt kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser

Verordnung zulassen.
Die gleiche Befugnis haben die Landeszentralbehörden und die von ihnen

bestimmten Stellen,- sie bedürfen zur Zulassung von Ausnahmen der Zustimmung
des Kriegsernährungsamts.

Z 16
Diese Verordnung tritt mit dem 2. Oktober 1916 in Kraft.
Vor diesem Zeitpuukt von Landeszentralbehörden oder anderen Behörden

ausgegebene Fleischmarken behalten ihre Gültigkeit; sie berechtigten jedoch zum
Bezüge von Fleisch und Fleischwaren nur bis zu der nach K 6 Abs. 1 vom
Kriegsernährnngsamte festgesetzten tzöchstmenge.

191K 21 . August.

Ausgestaltung der Fleischkarte u«> >ie Uestsetzxxg der Ner>rauchshöchftmenge
an Ul«isch um> Fleischwaren.

Kriegsernährnngsamt (N. G. V l . S. 945).

Auf Grund der §§ 5, 6 der Verordnung über die «Regelung des Fleischver"
brauchs vom 21. August 1916 wird bestimmt:

45
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Die Fleischkarte besteht aus einer Stammkarte und quadratischen Abschnitten
(Fleischmarken). Die Vollkarte enthält Ä0 Abschnitte, je 10 für eine Woche;
die Kinderkarte enthält 20 Abschnitte, je 5 für eine Woche. Die Fleischkarte
ist nach den -untenstehenden Wustern (Wnster 1: Vollkarte, Muster 2: Kinder-
karte^) aus Kartonpapier (auch, holzhaltigem), von dem 1 Quadratmeter ungefähr
150 Gramm wiegen soll, in beliebiger Farbe herzustellen.

Der Stammkarte sind aufzudrucken: das Wort „Neichsfleischkarte", die Be-
zeichnung mnd das Hoheitszeichen des Bundesstaats, die Bezeichnung des
Kommunalverbandes, die Zeit der Gültigkeit der Karte. Auf ihr ist ferner ein
Naum für die Eintragung des Namens des Bezugsberechtigten oder des Haus-
Haltungsvorstandes vorzusehen.

Jedem Abschnitt sind aufzudrucken: die Worte „Fleischmarke Vio Anteil",
die Bezeichnung des Bundesstaats und des Kommunalverbandes, die Zeit der
Gültigkeit.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen destimmten Stellen können
anordnen, daß die Stammkarte und die Abschnitte noch mit weiterem Ausdruck
zu versehen sind.

O 2
Die höchstmenge an Fleisch und Fleischwaren, die wöchentlich auf die

Fleischkarte entnommen werden darf, wird bis auf weiteres auf 250 Gramm
Schlachtviehfleisch mit eingewachsenen Knochen festgesetzt.

An Stelle von je 25 Gramm Schlachtviehfleisch mit eingewachsenen Knochen
können entnommen werden 20 Gramm Schlachiviehfleisch ohne Knochen, Schinken,
Dauerwurst, Zunge, Speck, Mohfett oder 50 Gramm Wildbret, Frischwurst, Ein-
geweide, Fleischkonserven einschließlich des Dosengewichts.

Hühner (Hähne und Hennen) sind mit einem Durchschnittsgewichte von W0
Gramm, junge Hähne bis zu VZ Ial , r mit einem Durchschnittsgewichte Jon
200 Gramm auf die Fleischkarte einzurechnen.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 2. Oktober 1916 in Kraft.

1916 21 . August.

Anrechnung der Kritgsbesoldung auf das Zivildienfteinkommen
der Geamtsn.

F. M . (Z. B l . U.. S. 526.)

1. Die Vorschrift unter Ziffer 4 Absatz. 3 meines Nunderlasses vom 29.
Apr i l d. I s . , betreffend die Anrechnung der ^Kriegsdesoldung auf bas! Zivildienst-
einkommen der Beamten, ist verschiedentlich mißverstanden worden; es ist an-
genommen, daß die Gewährung von Maturalquartier — auch wenn sie im
Wohnort des Beamten erfolgt — den Anspruch auf Bewilligung des Mindest-
einkommens von 3600 VN. gibt. Dies ist ein I r r tum. Nur i wenn das Natural-
quartier außerhalb des Wohnortes gewährt wird, führt es zur Bewilligung
des Mindesteinkommens von 3600 Mk. Andernfalls würde die Bestimmung
mit der Vorschrift unter I, 3 Absatz 2 des Staatsministerialbcschlusses vom
1. Zum 1888 in Widerspruch, stehen, welche die Abwesenheit vom Wohnort
voraussetzt.

2. Lediglich vorübergehende Entsendungen zu Truppenübungen sowie zur
Führung von Kriegs» oder Ersatztransporten sind wie Dienstreisen zu behandeln;
das bei den Beamten mit Familienangehörigen für die Dauer ihrer Abwesen-
heit vom Wohnort vorgesehene beschränkte Anrechnungsverfahren findet auch
hierbei keine Anwendung.

An die Nachgeordneten Behörden.

Die Muster werden nicht mit abgedruckt.
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ewss Ta«de»ftKifch«m,tes und vo« Prsvwzialßlßischftetten.

M . A. M . L. D. F . ' M . h. O. M . I . ( M . V l . L. D. F, S. 211.)

An die Herren Oberpräsidsnten — außer Eassel - - und die Herren Regierungs-
präsidenten in Cassel und Wiesbaden.

Die Aufgaben, die die Regelung der Fleischversorgung an die Behörden,
Zentralbehörden wie Provinzialbehörden stellt, find immer mehr gewachsen
und haben zu einer bedeutenden Mehrbelastung der Behörden geführt. I n
Zukunft ist eine weitere! Steigerung dieser Aufgaben zu erwarten, wenn erst
die beabsichtigte möglichst gleichmäßige Versorgungsregelung durchgeführt werden
soll. Bei dieser muß angestrebt werden, den einzelnen Kommunalverbändeni
eine Fleischmenge zuzuführen, die es ihnen ermöglicht, die zugelassene allgemeine
tzöchstmenge an Fleisch annähernd zu erreichen. Dies stößt naturgemäß auf
große Schwierigkeiten.

Erst ganz allmählich, wenn man durch eine genaue Erfassung der Selbstver-
sorger und durch die Feststellungen über die Inanspruchnahme der Fleischkarte
über den Kreis der zu versorgenden Personen genauer unterrichtet sein wird,
wird es möglich werden, die Schlachtungszuweisungen so zu regeln, daß die
Versorgung mit Fleisch mehr und mehr gleichmäßig wird. Auch dann aber
'wird die Anregelmäßigkeit in der Versorgung mit Schlachtvieh, die ihre Ursache
in den geringen Vorräten an abgebbare:n zur Schlachtung bestimmten Vieh und
der dadurch meist gegebenen Notwendigkeit, im Wege der Nmlage den dringen«
den Bedarf des tzeeres und der Zivilbevölkerung heranzuschasfen hat, ebenso
wie die Verschiedenheit in der Schlachtausbeute sich nicht ganz beseitigen lassen und
dauernd zu gewissen "Unsicherheiten in der Berechnung führen.

Diese allmähliche, den Bedürfnissen gewissermaßen tastend sich anpassende
Verteilung des Schlachtviehs hat zur Voraussetzung, daß zunächst nur eine
gewisse Windestmenge an Schlachtvieh den Kvmmunttlverbänden Zugewiesen wer-
den darf, und daß sowohl für den »Staat, zum Ausgleich «zwifchen den Provinzen,
als auch innerhalb der Provinzen, zum Ausgleich zwischen den Kommunalverbän-
den, zunächst gewisse 'Reserven an Schlachtviehbeständen aus den vsn der 'Reichs-
fleischstelle zugewiesenen Gesamtschlachtungen ausgeschieden und bereit gehalten
werden müssen, nm sre nach nnd nach, dort, wo sich das Bedürfnis herausstellt,
einsetzen zu können. Hierbei wird es keineswegs entbehrt werden können, die
an die Viehznweifungsstellen herantretenden Anforderungen auf Zuweisung von
weiteren Schlachttieren zunächst auf das sorgfältigste auf ihre Berechtigung
nachzuprüfen, da das Nichterr eichen einer bestimmten tzöchstmenge, die auf
Fleischkarte bezogen werden kann, noch keineswegs immer seine Nrsache in
einer zu geringen Viehmenge haben muß, sondern sie sehr wohl auch in einer
mangelhaften Verbrauchsregelung haben kann.

Die hieraus sich ergebenden fortlaufenden Feststellungen über die Ar t
und Durchführung der Verbrauchsregelung in den einzelnen Kommunalvm'-
bänden und die notwendig werdenden Verschiebungen in der Versorgung mit
Schlachtvieh können weder den Oberpräsidenten noch den ^Regierungspräsidenten,
denen bisher die Verbrauchsregelung übertragen war, zugemutet werden. Hierzu
bedarf es vielmehr in jeder Provinz, unter Nmständen sogar für den Regie-
rungsbezirk, einer mit diesen Arbeiten besonders beauftragten Behörde, der
Provinzial-(Vezirks-)Fleischstelle. Die Leitung dieser neuen Behörde wird zweck-
mäßig möglichst dem Vorsitzenden des Viehhandälsverbandes übertragen, da
dadurch nicht nur das bereits vorhandene Personal des Viehhandelsverbandes
mit für die Arbeiten der Provinzial-(Vezirks-)Fleischstelle ausgenutzt werden
kann, was auch im Interesse der Kostenersparnis von Bedeutung ist, sondern
weil dadurch auch die erforderliche enge Verbindung zwischen der die Vieh-
mengen beschaffenden Stelle und der den Verbrauch regelnden Behörde ge-
schaffen wird. M i t der Einrichtung dieser neuen Behörde soll aber der Ein-
fluß des Oberpräsidenten («Regierungspräsidenten) auf die Viehaufbringung und
die Verbrauchsregelung in keiner Weife beeinträchtigt werden, es wird ihm
vielmehr eine neue Behörde unterstellt, die sich ausschließlich diesen Aufgaben
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unter seiner Leitung zu unterziehen hat. Am den Regierungspräsidenten auch
in den anderen Provinzen (außer tzessen-Nassau) den nötigen Einfluß auf die
Verteilung des Schlachtviehs und die Neberwachung der Verbrauchsregelung
zu sichern, haben sich die Provinzial-(Bezirks-)Fleifchstellen mit den 'Regie-
rungspräsidenten in ständiger enger Fühlung zu halten, sie an wichtigeren
Verhandlungen zu beteiligen und ihre Wünsche möglichst zu berücksichtigen.

Wir haben infolgedessen auf Grund der Verordnung des Bundesrats über
Fleischversorgung vom 27. März 1916*) für den Nmfang der Monarchie mit
Ausschluß der tzohenzollernschen Lande, die in Abdruck beigefügte Anordnung
dom 22. Ajug^c 1V16 erlassen und ersuchen Eure , die Bildung her

. Provinzial-(Vezirks-)Fleischstelle sofort bewirken zu wollen, damit sie am 15.
September in der Lage ist, die ihr übertragenen, Aufgaben zu übernehmen.

Für den Staat sind die Aufgaben der Verbrauchsregelung dem neuzu-
schaffenden Landesfleischamte übertragen worden, d,as seine Diensträume im
Landwirtschaftsministerium haben und seine Tätigkeit ebenfalls am 13. Sep-
tember d. I . aufnehmen wird. Von diesem Zeitpunkte ab sind alle auf hie
Verbrauchsregelung bezüglichen Wünsche und Anträge ansschliehlich arr das
Landes-Fleischamt Berlin zu richten.

Anlage.
Anordnung der Landeszentralbehörden.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über Fleischversorgung vom
27. März 1916") wird hiermit folgendes angeordnet:

Zur Neberwachung und Regelung des Verkehrs mit Schlachtvieh und Fleisch
wird für den Nmfang der Monarchie mit Ausnahme der tzohenzollernschen
Lande ein Landesfleischamt, für den Nmfang jeder Provinz, in tzessen-Nassau
jedes Regierungsbezirks, eine Provinzial-(Vezirks-)Fleischftelle errichtet. Die
Provinzialfleischstelle für die Provinz Brandenburg umfaßt auch den Stadtkreis
Berlin.

Das Landesfleischamt und die ProvinziaI-(Bezirks-)Fleischstellen haben die
Verbrauchsregelung nach ß 10 der Verolrdnung über Fleischversorgung zu
treffen oder Anordnungen darüber zu erlassen, i

Das Landesfleifchamt ist eine Behörde und gesteht aus einem Vorsitzenden
einem oder mehreren stellvertretenden Vorsitzenden und mindestens 3 Mitgliedern;
es hat seinen Sitz in Berlin.

Dem Landesfleischamt wird der durch unsere Anordnung vom 15. Februar
1916**) gebildete ZentmlvieWandelsverbiand als besondere Abteilung angegliedert.

s 3
. Die Provinzial-(Bezirks-)Fleischstellen sind Behörden. Sie bestehen aus

je einem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden und mindestens 3.
Mitgliedern, die von den Oberpräsidenten, in Cassel und Wiesbaden vom
Regierungspräsidenten, ernannt werden.

Die Provinzial-(Bezirks-)Fleischstellen unterstehen der Aufsicht des Ober-
präsidenten (Regierungspräsidenten); sie haben dessen Anweisungen im Nahmen
der vom Landesfleischamt aufgestellten Grundsätze zu folgen.

Den Provinzial-(Vezwks-)Fleischstellen als Verwaltungsbehörden werden
die auf Grund unserer Anordnung vom 19. Januar 1916**") für die Provinz
oder den Regierungsbezirk gebildeten Viehhandelsverbände als Oeschäftsab-
teilungen angegliedert.

Die Provinzial-(Vezirks-)Fleischstellen haben den von dem Landesfleisch-
ergehenden Anweisungen nachzukommen.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 211.
) Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1916 I S. 136.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 3Ä.
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M i t Genehmigung des Landesfleischamts können die Provinzialfleischstellen
mit der Verteilung der Schlachtvidehmenge und der Neberwachung der Per«
brauchsregelung besondere Fleischstellen, die für diese Bezirke errichtet werden,
beauftragen.

Die nach den M 8 und 9 der Verordnung über Fleischversorgung für
die Aufbringung von Schlachtvieh den Landeszentralbehörden obliegenden Auf-
gaben werden dem Landesfleischamt übertragen.

Die nach den Bestimmungen der Ausführungsanweisung zur Verordnung
über Fleischversvrgung vom 29. März 1916 — I ^. I s 2039 M . f. L., I I d
^163 M . f. tz. u. G.. V. 1211Ä M:. d. F. - i zu § 9 den Oberpräftdentejn,
in den Regierungsbezirken Cafsel und Wiesbaden den Regierungspräsidenten,
zustehenden Aufgaben bei der Aufbringung des Schlachtviehs werden den Pro-
vinzial«(Vezirks-)FleischsteIlen übertragen.

§ 6
Diese Verordnung tritt am 15. September d. F. in Kraft.

1916 22. August.

Ausführn«s«beftimm«»s«< 3«r Veror>«unH bes NundssratS übe» ^ie
Einfuhr v«» Futtermitteln, HilfSftosse« ««> Ku«stdiwger.

<R. K. (A. G. B l . S. 950.)

Auf Grund der tzK 3, ^ d<r Verordnung über die Einfuhr von Futter»
Mitteln, tzilfsstoffen und Kunstdünger vom 28. Januar 1916*) bestimme ich:

I.
An die Stelle von Z 3 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen Zur Ver-

ordnung des Bundesrats über die Einfuhr von Futtermitteln, tzilfsstoffen und
Kunstdünger vom 31. Januar 1916^*) tritt folgende Vorschrift:

Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt auf die berechtigte Gesellschaft
über, in dem die Nebernahmeerklarung der Gesellschaft dem Veräußerer oder
dem Inhaber des Gewahrsams zugeht.

II.

Die Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 22. August.

DrUtkpaPier.

A. K. (<R. G. B l . S. 951.)

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über Druckpapier vom 18.
Apr i l 1916X) wird folgendes bestimmt:

Verleger und Drucker von Zeitungen, die auf maschinenglattem, holz-
haltigen Druckpapier gedruckt werden, sowie alle sonstigen Personen, die unbe-»
drucktes Papier der genannten A r t im Betrieb ihres Gewerbes beziehen, dürfen
im Monat September, 1916 solches Papier nur in den Mengen beziehen, die
für sie von der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe in
Berl in festgesetzt werden. Die Festsetzung geschieht nach dem Grundsatz, daß
die Hälfte derjenigen Menge bezogen werden darf, deren Bezug auf Grund

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 100.
*^) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S. 109.
X) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S. 289.
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des § 1 der Bekanntmachung über Druckpapier vom 20. Juni 1916 )̂ in der
Zeit vom 1. Ju l i bis zum 31. August 1916 gestattet ,war. I m übrigen
bleiben die Bestimmungen der Bekanntmachung über Druckpapier vom 20.
Juni 1916*) unverändert in Kraft.

1916 23. August.

Anmeld«ug von Wertpapieren.

R. K. (N. G. V l . S. 952.)
Wer Bundesrat hat a,uf Grund des K 3 des Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914X)
folgende Verordnung erlassen:

Z 1
Nach Maßgabe der vom Reichskanzler zu erlassenden Vorschriften sind

anzumelden:
1. die Wertpapiere, die sich im Ausland befinden, soweit sie natürlichen

oder juristischen Personen gehören,' die im Inland ihren Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt oder ihren Sitz haben,

2. die im Inland befindlichen Mertpapiere, aus denen ein im Ausland
ansässiger Schuldner haftet oder durch die eine Beteiligung an einem
im Ausland ansässigen Nnternehmen verbrieft wird, einschließlich der
Zeugnisse über Beteiligungen an ausländischen Aktiengesellschaften.

Auf Erfordern der vom Reichskanzler mit der Entgegennahme der An -
meldungen beauftragten Stellen ist jedermann verpflichtet, binnen einer von
der Anmeldestelle festzusetzenden Frist eine Erklärung darüber abzugeben, ob
bei ihm die Voraussetzungen der Anmeldepflicht vorliegen, sowie eine abgegebene
Erklärung oder Anmeldung durch nähere Auskünfte zu ergänzen.

b 3
D:e mit der Entgegennahme oder Bearbeitung der Anmeldung befaßten

Personen sind verpflichtet, über die aus Anlaß der Anmeldung zu ihrer Kenntnis
gelangten Verhältnisse Verschwiegenheit Zu beobachten.

§ 4
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen.
§ 5

M i t Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis
bis zu drei Monaten wird bestraft,

1. wer vorsätzlich den gemäß ß 1 ergehenden Anordnungen d?s Reichs-
kanzlers über die Anmeldung oder einer gemäß § 2 ergehenden Auf-

' forderung nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nach-
kommt,

2. wer bei der Anmeldung oder bei einer nach § 2 abzugebenden Er-
klärung oder Auskunft wissentlich unvollständige oder unrichtige A n -
gaben macht,

3. wer den Vorschriften des § 3 Zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet.
I n dem Falle der Nr. 3 tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein.

§ 6
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916 23. August.
Anmeldung von Weripapieren.

<R. K. (R. G. B l . S. 953.)

Auf Grund des K 1 der Verordnung über die Anmeldung von Wertpapieren
vom 23. August 1916 wird folgendes bestimmt:

5) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. W4.
X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
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Artikel 1
Nnter den im § 1 der Verordnung bezeichneten Voraussetzungen sind an«

zumelden:
1. Aktien, Kuxe, Interimsscheine und andere Wertpapiere, durch die eine

Beteiligung an einem Nnternehmen verbrieft wird, einschließlich der
Zeugnisse über die Beteiligung an ausländischen Aktiengesellschaften,.

2. auf den Inhaber Lautende oder durch Indossament übertragbare Schuld-
verschreibungen oder vertretbare andere Wertpapiere.

Ausgenommen von der Anmeldepflicht sind: Erneuerungsscheme (Talons),
Zins- und Gewinnanteilscheine, Banknoten und Papiergeld, Wechsel und Schecks.

Ni>cht anzumelden sind ferner Wertpapiere, die einer auf Grund des
Darlehnskassengesetzes vom 4. August 191Ä (Neichs-Gesetzbl. S. 340) errichteten
Darlehenskasse verpfändet sind.

Artikel 2
Zur- Anmeldung verpflichtet ist, sofern die Wertpapiere einem inländischen

Kaufmann im Betriebe seines tzandelsgewerbes oder einer inländischen Sparkasse
oder Kreditanstalt unverschlossen zur Verwahrung oder als Pfand übergeben sind,
derjenige, der sie im Gewahrsam hat oder zum Zwecke der Verwahrung oder
Verpfändung ins Ausland weitergegeben hat, im übrigen der Eigentümer oder
in dessen Verhinderung fein Vertreter.

Die Anmeldung kann unterbleiben, wenn feststeht, daß das Wertpapier
einem Ausländer gehört, der nicht Angehöriger eiues feindlichen Staates ist.

Artikel P
, Die Anmeldung hat nach Maßgabe des beigefügten Anmeldebogens*) bei

der Neichsbankhauv'tstelle, Veichsdankstelle oder 'Reichsbanknebenstel.le, in deren
Bezirk der Anmeldepflichtige seinen Wohnsitz, dauernden Ausenthalt oder Sitz
hat, in Berlin bei dem Kontor der Neichshaufttbank für Wertpapiere zu
erfolgen. ^

Artikel Ä
Maßgebend für die Anmeldung ist der Stand am 30. September 1916.

Artikel 5
D.ie Anmeldung hat bis zum 31. Oktober 1916 zu erfolgen; dem A n -

meldepflichtigen kann auf seinen Antrag von der Anmeldestelle eine Nachfrist
gewahrt werden.

Artikel G
Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft-

1916 23 August.

'Anstellung von Fsrßschreibern.

M . L. V. F. ( M . B l . L. D. F. S. 223.)

A n sämtliche Königlichen «Regierungen mit Ausschluß von Aurich, Münster
und Sigmaringen. ,

Da es mit "Rücksicht auf die Zahl der verfügbaren Forstschreiöerstellen
seit längerer Zeit nicht möglich ist, die Schreib gehilfen, die ihrem Dienstalter
nach zur etatmäßigen Anstellung an der Neihe sind, sogleich zu Forstschreibern
zu ernennen, werden sie gegenwärtig alle aufgefordert, zu erklären, ob sie die
Belassung der Schreibgehilfenzulage oder das Aufrücken in die Pensionsbe-
rechtigende Stelle eines Försters ,o. N. vorziehen. Diejenigen von ihnen,
die zunächst Schreibgehilfe bleiben, sind nach der Ernennung znm Forstschreiber
oder Förster o. <R. in die Liste der Förster ô. <R. so einzureihen, als ob sie
nicht übergangen wären. Auch ist bei Bemessung des Vesoldungsdienstalters
die ganze Schreib geh ilsenzeit a"s diätarische Dienstzeit zu rechnen, da die spä-
tere Anstellung eine Folge des Stellenmangels ist.

Soweit abweichend hiervon verfahren ist, wolle die Königliche Negierung
für eine Aenderung mit rückwirkender Kraft sorgen.

") Die Muster werden nicht mit abgedruckt.



708 1916. 23. August.

23 August,

slenderung »er Uniform der L<nd<end«rmerie.
M . I . ( M . B l . S. 172.)

Euerer (Tit.) übersende ich nachstehend ergebenst eine Abschrift der Aller-
höchsten Kabinettsorder vom 29. Juni d. I s . nebst Ausführungsbestimmungen
über die Aenderung der Nniform der Landgendarme rie Zur gefälligen, Kennt-
nisnahme.
An sämtliche Herren Negierungspräsidenten.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 21. Apri l 1916/22. M a i 191u
bestimme Ich: Die in Meiner Order vom 21. September 1915 für die Offi-
Ziere und Mannschaften der Armee erlassenen Nniformbestimmungen gelten
gemäß auch für die Offiziere, Oberwachtmeister und Gendarmen der preu-
ßischen Land g erbarm erie.

Ich genehmige das M i r vorgelegte Muster des Waffenrocks.
Außerdem treten an den Aniformen der Landgendarmerie d'.e M i r weiter

vorgeschlagenen Aenderungen ein.
Sie, der Kriegsminister, haben hiernach das Weitere Zu veranlassen.
Großes Hauptquartier, den 29. Jun i 1916.

Wilhelm It.
A n den Minister des Innern und den Kriegsminister.

Ausführungsbestimmungen.
Vorstehende Allerhöchste Kabinettsorder wird mit folgenonn Zur Kenntnis

gebracht:
1. Bas Grundtuch für alle Bekleidungsstücke — ausgenommen Hosen —

ist künftig feldgran, das Hosentuch grau, nach den für die Armee festgesetzten
Proben.

Unterscheidungszeichen an öen Bekleidungsstücken siehe Ziffer 13.
2. Me jetzt vorhandenen Vekleidungs» und Ausrüstungsstücke sind — mit

Ausnahme der in Ziffer 3 genannten — unverändert ^aufzutragen und die bereits
beschafften Materialien alter Ar t aufzubrauchen.

Indessen sind nicht mehr zu tragen: Bandeliere und Kartuschen seitens
der Oberwachtmeister und Gendarmen, Feldbinden, Evaulet^en und Epaulett-
halter. Achselstücke alter Ar t sind baldmöglichst durch solche neuer A r t zu ersetzen.

3. A n den Paletots, Mänteln und Umhängen bisheriger Probe für Offi-
ziere sind Kragen und blanke Knöpfe durch solche wie am Mantel usw. neuer
Ar t zu ersetzen.

t̂. Infolge Einführung der Bluse fällt der graugrüne Sommerrock für
Oberwachtmeister und Gendarmen fort. Zur Verwendung als Sommerkleidung
und gleichzeitig als Hausröcke dürfen aus etwas leichterem Stoff gefertigte,
im übrigen aber vorschriftsmäßige Blusen geliefert werden.

5. Die Achselstücke und Feldachselstücke haben dunkelgrüne Unterlage und
ponceauroten Randstreifen.

6. Der kleine Nock hat dunkelgrüne Patten mit pvnceaurotem Vorstoß.
7. Die Streifen an der Galahofe sind dunkelgrün.
8. Die Oberwachtmeister und Gendarmen dürfen auch ferner braune Hand-

schuhe tragen.
9. Die Oberwachtmeister tragen vorn am Kragen des Mantels und des

Umhangs — statt der weißen Borte mit schwarzem Streifen — Zwei senk-
rechte Streifen silberner Treffe von der Ar t der Einfassungstreffe ihrer Schul-
terklappen.

10. Für den Helm wird der Ueberzug (ohne Abzeichen) eingeführt.
11. Zum Gebrauch außer Dienst und im kleinen Dienst, soweit Schuß-

waffen nicht mitgeführt werden, dürfen die berittenen Oberwachtmeister und
Gendarmen das bisherige Unterschnallkoppel, an dem der Schleppriemen fort-
fällt, tragen. . !

12. Die Säbelscheiden werden geschwärzt, an den Säbelscheiden der Ober-
Wachtmeister und Gendarmen wird das untere Ningband mit Ning entfernt.
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l 3 . U«terschei>u«sszeichen «n den

1

2

3

Ve«
kl»i»

dunq<>
stock

Mütze

Waf-
fenrock

Glufe

Vesatz,
streifen

dunkel»
grün

Kragen
und

Aermelaufschläz«

dunkelgrün mit Vor»
stech; Offiziere mit
Stickerei wie bisher;

Oberwachtmeister
usw. gelbkamelgar-
neue Litzen mit dun-
kelgrünem Sireifen.

Klapp kragen von
dunkelgrünem Tuch
soden und unten) mit

Vorstoß;fürOfsiziere
dunkelgrüne Kragen»
patlen mit verklei-
nerter matlgoldener

Nachbildung der
Stickerei am Kragen
des Wnffenrocks; für

Obermachtmeister
usw. graue Kragen-
doppeliitzen mit dun«
kelgrüncm Spiegel
und gelben Streifen

23. August.

Schulter»
tlavpen

wie bisher

wie am
Waffen-

rock. auch
hinsichtlich
der Tref«

senein-
asiungde

Ober-
wacht«

meister.

Vor«
stoße
allge-
mein^

pon«
ceau»
rot

desgl.

desgl.,
aber

nur am
Kragen

ken d».

Knöpfe

blank«
von

Tom-
bak

malte
mit

Krone
von
Tom«
bak

709

? Landgendarmerie.

Untcr-
ossiziti»

glatte
golde«

ne
Tres-
sen

llnter»
ofsi-
zier-
borte

Bemerkungen

1. Lackierter
feldgrauer

Schirm an der
Mütze' ander
Feldmütze der

Offiziere:
Schirm und
Kinnriemen

matt feldgrau

2. Vorstoß in
den Seiten-
nähten der

grauen Tuch-
und Galahofe:
voxceaurot.

3. Am M a n .
t?I und Um-
hang dunkel-
grünerKiagen
(obenuunten)
mit ponceau-
rotemVorstoß.
außerdem am
Mantel matte
Knöpfe mit
Krone von

Tombak,
Schulterklap-
pen wie an
der Muse.

Berl in, den 23. August 1916.

Ter Minister des Innern. Ter Kriegsminister.
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Aexderung der 3l«sführ«nZsbeßimmungen über die Gwfxhr vsu
Salzheringen usw. vom 5. Apr i l 19ly.

N. K. (N. G. V l . S. 9Ä9.)

Auf Grund der §§ 2, 3 der Verordnung des Bundesrats über die Einfuhr
von Salzheringen vom 17. Januar 1916 )̂ in der Fassung der Verordnung
des Bundesrats vom Ä. Apr i l 1916 )̂ in Verbindung mit der Bekanntmachung
über die Einfuhr von Salzfischen, Klippfischen und Fischrogen vom 5. Apr i l
1916 )̂ bestimme ich: >

I.
Z 8 der Ausführungsbestimmungen über die Einfuhr von Salzheringen

usw. vom 5. Apr i l 1916 erhält folgenden Absatz 2:
Die Landeszentralbehörden können die Einfuhr im Grenzverkehre

! weiter beschränken oder verbieten; sie können bestimmen, daß diese
Einfuhr nur über einzelne, von ihnen zu bezeichnende Grenzstationen
erfolgen darf.

II.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 23. August.

Anbringung der Manometer.

M . Bl. h. G. (M. Vl. h. G. S. 29».)

Die Vorschriften des § 10 der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über
die Anlegung von Dampfkesseln fordern ein „Zuverlässiges" Manometer, d. h.
ein Vorrichtung, die den im Kessel herrschenden Dampfdruck unbeeinflußt durch
Störungen angibt. Ein bei hochgelegenem Dampfraum, wie bei Steilrohr»
kesseln, in Augenhöhe des Heizers heruntergezogenes Manometer entspricht
dieser Anforderung nicht, da feine Angaben durch die zu dem jeweiligen
Dampfdruck hinzutretende gleichbleibende Wassersäule prozentual Anstetig be-
einflußt werden. Eine Verschiebung der Teilung um den Betrag der auf
dem Manometer ruhenden Wassersäule (ausgedrückt in Atmosphären) ist ge-
eignet, andere Aebelftände hervorzurufen, namentlich den, daß bei Kesseln mit
Dampfräumen, die in verschiedener Höhe liegen, für jeden Kessel besonders
eingestellte Manometer vorhanden sein mühten, deren Verwechselung nachtei-
lige Folgen haben könnte. Wenn 'heruntergezogene, in der Teilung ver-
schobene Manometer als „zuverlässig" anerkannt würden, so müßte dies ferner
zur Folge haben, daß jedes durch eine Wassersäule zusatzlich belastete Mano-
5neter durch Verschiebung der Teilung berechtigt oder ein Grenzwert fest-
gelegt werden müßte, von dem an diss zu geschehen hätte. Außerdem ist zu
befürchten, daß in langen Manoineterrohren häufiger schwer zu beseitigende
Verstopfungen eintreten, durch welche die Zuverlässigkeit der Angaben beein-
flußt wird.

Aus diesen Gründen vermag ich heruntergezogene Manometer für hoch-
gelegene Dampfräume nicht als dem § 10 a. a. O. entsprechend anzuerkennen.
Es ist vielmehr zu fordern, daß auch in diesen. Fällen das Manometer mit
Kontrollflansch am Dnmpfraum in der Weise angebracht wird, daß es nicht
zusätzlich belastet wird. Der Forderung des H 10, daß die Wanometerangaben
"oom Kesselwärter jederzeit ohne Schwierigkeiten beobachtet werden können, wird
bei den fraglichen Kesselanlagen durch Anbringung von Laufbühnen in allen
Fällen Zu entsprechen sein.

Wenn Kesselbesitzer neben dem unbeeinflußten Manometer zur Bequem-
lichkeit der Heizer ein heruntergezogenes Manometer anbringen wollen, so

1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 34.
2) Verwaltnngsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 232.
3) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 23«.
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mag ihnen das freigestellt sein, ebenso wie dies bei heruntergezogenen Wasser«
standszeigern der Fa l l ist, die ich. bisher ebensowenig als Zuverlässig im Sinne
der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen anerkannt habe, wie Speisewasser»
regler und ähnliche zur Bequemlichkeit der Bedienung empfohlene Ersatzvar«
Dichtungen für die anerkannten Sicherheitsvorrichtungen der Dampfkessel.
A n den Aentralverband der preußischen Dampfkesselüberwachungsvereine in

Frankfurt a. O.
1916 24 August.

3lusfKH»m»zss<t«wsls«ng zmr Bsrsrd«n«O «ber Eier
( » t c h s G s t z b l . G 927).

M . tz. G. M . L. D. F. M . I . ( M . V l . L. D, F. S . 228.)

I. Verteilungsstellen.
Für den Preußischen Staat wird eine Landesverteilungsstelle für Eier

(Landeseierstelle) errichtet. Die Landeseierstelle ist eine Behörde und hat ihren
Sitz in Berl in.

Die Landeseierstelle hat für die Verteilung der Eier im Staatsgebiet zu
sorgen, den Verbrauch von Eiern zu überwachen und die Neberschußmengen
nach Weisung der Veichsvertetlungsstelle abzuliefern.

Der Vorfitzende, der stellvertretende Vorsitzende nnd die Mitglieder der
Landeseierstelle werden von dem Minister des Innern im Benehmen mit
den Ministern für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und für Handel
und Gewerbe ernannt.

Die Aufsicht über die Landeseierstelle führt der Minister des Innern.
Ger Erlaß einer Geschäftsanweislung für die Landeseierstelle bleibt vorbehalten.

Für jede Provinz, sowie für die tzohenzollernschen Lande ist wenigstens
eine Nnterverteilungsstelle (Provinzial- oder Vezirkseierstelle) einzurichten. Die
Stadt Berlin ist der Provinzialeierstelle (Provinzial- oder Bezirkseierstelle)
der Provinz Brandenburg anzuschließen.

Der Oberpräsident (für die Hohenzvllernschen Lande der Regierungsprä-
sident in Sigmaringen) erlassen die Anordnungen wegen Einrichtung der Nn«
terverteilungsstellen und führen die Aufficht über dieselben. Die Oberpräsi-
denten können die Einrichtung der Nnterverteilungsstellen und die Führung
der Aufsicht über sie den Regierungspräsidenten für ihren Bezirk übertragen.
Anzeige über die erfolgte Einrichtung der Nnterverteilungsstellen ist unter
Benennung der Leiter dem Minister des Innern und der Landeseierstelle
bis zum 15. September d. I . zu erstatten.

Die Landeseierstelle ist befugt, mit den staatlichen und kommunalen Be-
hörden in unmittelbaren Verkehr zu treten. Die Nnterverteilungsstellen haben
den Anforderungen der Landeseierstelle, die Kommunalverbände den Anfor-
derungen der Landeseierstelle und der Nnterverteilungsstellen Folge zu leisten.

II. Zuständigkeit der Behörden.
höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident, für Berlin der

Oberpräsident. Nntere Verwaltungsbehörde ist in Stadtkreisen der Gemeinde-
vorstand (Magistrat, Bürgermeister), in Landkreisen der Landrat (Oberamtmann).
Kommunalverbände im Sinne der Verordnung sind die Stadt- und Landkreise.
Wer als Gemeinde, als Vorstand der Gemeinde und des Kommunalverbandes
anzusehen ist, bestimmen die Gemeindeverfassungsgesetze und die Kreisordnungen.
Die Gutsbezirke werden den Gemeinden gleichgestellt. Die den Kommunal-
verbänden und Gemeinden übertragenen Anordnungen erfolgen durch ihren
Vorstand.

Zuständige Behörde ist in Stadtkreisen der Gemeindevorstand (Magistrat,
Bürgermeister), in Landkreisen der Landrat (Oberamtmann).

II1^ Einzelbestimmungen.
Zu M 5 und 7.

Die Erlaubnis für den gewerbsmäßigen Erwerb von Eiern znr Wetter-
veräußerung oder gewerblichen Verarbeitung oder die gewerbmäßige Vermitt-
lung eines solchen Erwerbes ist unabhängig von einer nach sonstigen Vor-
schriften, insbesondere nach der Verordnung über den Handel mit Lebens-
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und Futtermitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels vom 24. Juni
1916 (Neichs-Gesetzbl. S. 381) etwa erforderlichen Erlaubnis. Der Erlaubnis
bedürfen daher auch solche Personen, denen die Erlaubnis zum Handel mit
Lebensmitteln und Futtermitteln nach jener Verordnung erteilt ist. Auch Klein-
händler, die Eier zur Weiterveräußerung an Verbraucher erwerben, müssen
hierzu im Besitz der Erlaubnis sein.

Zuständig für die Erteilung oder Verfagung der Erlaubnis ist die Nnter-
verteilungsstelle, in deren Bezirk der Erwerb d«r Eier oder die Vermittlung
des Erwerbs beabsichtigt ist, bzw. die von ihr bestimmte Stelle (Magistrat,
Bürgermeister, Landrat). Der Widerruf der Erlaubnis erfolgt durch die Stelle,
die Erlaubnis erteilt hat.

Gegen die Versagung oder den Widerruf findet Beschwerde an die Behörde
statt, die der Rnterverteilungsstelle oder der von ihr bestimmten Stelle zunächst
übergeordnet ist (Oberpräsident, Regierungspräsident). Diese Behörde entscheidet
endgültig.

Die Herausgabe eines einheitlichen Musters für die Ausweiskarte ist nicht
beabsichtigt. Jedoch haben die Stellen, von denen die Ausweiskarten
und Nebenausweiskarten erteilt werden, den Polizeibehörden, Eisenbahn« und
Postbehörden ihres Bezirks Muster der Karten zur Erleichterung der Neber-
wachung mitzuteilen.

Zu M 6 und 7.
Als Handel« und Gewerbetreibende im Sinne des Z 6 gelten auch, die

Hersteller von Back-, Konditor- und Teigwaren, sowie Wirte.
Gegen die Versagung oder den Widerruf der Erlaubnis findet die Be-

schwerde an den Regierungspräsidenten (für Berlin den Oberpräsidenten) statt,
welcher endgültig entscheidet.

Zu H 9.
Sämtliche Stadt- und Landkreise haben alsbald den Verkehr und Ver-

brauch von Eiern in ihrem Bezirk ifo zu regeln, daß eine bestimmte Höchst»
Verbrauchsmenge von dem einzelnen Verbraucher (mit Ausnahme der Selbst-
versorger) nicht überschritten werden kann. Bis auf weiteres darf in keinem
Stadt- und Landkreis der Verbrauchsregelung eine Höchstmeuge von mehr
als 2 Eiern für den Kopf ^md die Woche zugrunde gelegt werden.

Am die Einhaltung der HöchswerbrauchsmenHt zu sichern, haben alle Stadt-
und Landkreise bis spätestens zum 1. Oktober die Eierkarte, und zwar ent-
weder in Gestalt einer besonderen Karte oder des Teilabschnitts einer andern
Lebensmittelkarte einzuführen. Die einfache Abstempelung oder ähnliche Ent-
wertung einer andern Karte, etwa der Brotkarte (ohne Abtrennung eines
Abschnitts) hat sich als unzulängliche Verieilungsmaßnahme erwiesen, da bei
diesem Verfahren keine Gewähr dafür gegeben ist, daß die dem Kleinhändler
zur Abgabe an die Verbraucher zugewiesene Eiermengen auch tatsächlich gleich-
mäßig in deren Hände gelangen. Die Zuweisung der Eier an die Händler
mutz sich auf der Karte oder dem Kartenabschnitt aufbauen, den der Ver-
braucher dem Händler beim Bezug von Eiern zu verabfolgen hat. Ver Ge-
samtnennwert der vom Händler in bestimmter Frist vereinnahmten Abschnitte
bildet die Orundlage für die Berücksichtigung des Händlers bei der Austeilung
der verfügbaren Eiervorräte durch die kommunalen Eieranweisungsstellen.

Die Eierkarte ist mit Nücksicht auf die wechselnde Höhe der verfügbaren
Vorräte am zweckmäßigsten so zu gestalten, daß ein bestimmter Nennwert auf
ihr nicht angegeben, sondern die auf die einzelne Karte zu entnehmende Eier-
menge nach den verfügbaren Vorräten jeweilig festgesetzt und bekanntgegeben
wird. ^

Die Stadt- und Landkreise haben ferner durch Einführung von Kunden-
listen, Festsetzung von Abgabebezirken oder auf andere Weise die Abgabe
von Eiern so zu regeln, daß den Verbrauchern der zulässige Bezug möglichst
gleichmäßig gesichert und erleichtert wird. Auch ist Vorsorge zu treffen, daß
bei der für die nächsten Monate zu erwartenden größeren Eierknappheit >die
Insassen von Krankenhäusern und Lazaretten, sowie auch in Privatpflege be-
findliche Kranke vorzugsweise berücksichtigt werden.
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Die Verbrauchsregelung muß sich auch auf tue Perabfolgung von Oiern
an den Verbraucher in Gast-, Schank- und Speisewirtschaften, Vereins- und
Erfrischungsräumen, Fremdenheimen, Konditoreien und ähnlichen Betrieben,
sowie auch auf den Bezug von Eiern unmittelbar vom Geflügelhalter erstrecken.

Den Stadt- nnd Landkreisen im Sinne der Bestimmungen über die Ne-
gelung des Verkehrs und des Verbrauchs von Eiern stehen die Gemeinden
gleich, soweit ihnen die ^Regelung für ihren Bezirk übertragen wird.

Zu M 10 und 11.
Die Versandvorschriften in den W 10 und 11 sollen der Sicherung der

Verbrauchsregelung und eines beherrschenden Einflusses der Landeseierstelle
und der Nnterverteilungsstelle auf den gesamten Eiermarkt (insbesondere auf
die Preisgestaltung) durch Vermittlung der von ihnen zugelassenen Aufkäufer
dienen. Die Behörden haben bei der Erteilung der nach den §§ 10 nnd 11
erforderlichen Bescheinigungen mit größter Vorsicht zu verfahren, damit Nm-
gehungen der Versandvorschriften unbedingt verhütet werden.

Zu § 14 Abs. 2.
Die Landeseierstelle, die Nnterverteilungsstellen und mit Zustimmung der

Anterverteilungsstellen auch die Stadt- und Landkreise können bestimmen, daß
1. die Geflügelhalter die Eier, die sie zum Verkauf bringen, nur an

bestimmte Sammelstellen (Kreis-, Ortssammelstellen), Genossenschaften
oder Händler oder nur an bestimmten Orten absetzen dürfen;

2. nur bestimmte Personen zum Aufkauf der Eier bei den Geflügel-
haltern befugt sind.

IV. Schluhbestimmung.
Diese Ausführungsanweisung tritt mit dem Tage ihrer Verkündnng in Kraft.

1916 24. August.

NsgeluAz der Wildpreise.

<R. K. (N. G. V l . S. 953.)

Der Bundesrat hat auf Grund des K 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914")
folgende Verordnung erlassen:

Der ^Reichskanzler ist ermächtigt, Preise für den Großhandel mit Wi ld
festzusetzen.

Die Preise sind für das "Reichsgebiet maßgebend, soweit nicht nach § 3
abweichende Bestimmungen getroffen werden.

Zur Berücksichtigung der besonderen Marklverhältnisse in den verschiedenen
Wirtschaftsgebieten können die Landeszentvalbehörden oder die von ihnen de-
stimmten Behörden für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes Abweichungen
von den Preisen anordnen. Der 'Reichskanzler kann Höchstgrenzen für diese
Abweichungen vorschreiben.

Wird von der Befugnis des Abf. 1 Gebrauch gemacht, so ist maßgebend
für den einzelnen Verkauf der Höchstpreis des Ortes, in dessen Bezirk der Ver-
käufer seine gewerbliche Niederlassung und, in Ermangelung einer solchen, seinen
Wohnsitz 'hat, nnd wenn der Verkauf für "Rechnung des Fagdberechtigten erfolgt,
der Preis des Ortes, in dessen Bezirk das W M erlegt ist.

Wird das Wild an einen anderen als den nach Abs. 2 maßgebenden Ort
verbraM und dort für Nechniung des Eigentümcirs verkauft, so ist der an diesem
Orte geltende Höchstpreis maßgebend.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
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O 4
Insoweit Preise gemäß K 1 festgesetzt sind, sind die Landeszentralbehörden

oder die von ihnen bestimmten Behörden verpflichtet, Höchstpreise für den Klein«
verkauf von Wild unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse
festzusetzen. Die Höchstpreise können verschieden festgesetzt werden, je nachdem der
Kleinverkauf durch den Jäger selbst oder durch den Händler erfolgt. Der
«Reichskanzler ist befugt, Vorschriften über die Grenzen zu erlassen, innerhalb
deren sich die Kleinverlaufshöchstpreise zu bewegen haben.

Die Vorschriften im K 3 Abs. 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.
§ 5

Die auf Grund dieser Verordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise
im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 ,in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Neichs-Gesetzbl. S. 516)
in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Aeichs-Oesetzbl.
S. 25) und vom 23. März 1916 (<Reichs-Gesetzbl. S . 183).

s u
Als Kleinverkauf im Sinne dieser Verordnung gilt der Verkauf an den

Verbraucher. Als Großhandel gelten alle sonstigen Verkäufe.
A 7

Der ^Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen.
6 8

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Die
Verordnung über die "Regelung der Fisch»- und Wildpreise vom 28. Oktober
1915") tritt am gleichen Tage außer Krafti die auf Grund dieser Verordnung
festgesetzten Höchstpreise für Wild bleiben bis auf weiteres in Geltung; die
Vorschrift im K 5 findet auf sie Anwendung.

1916 24. August.

N. K. (N. G. B l . S. 961.)

Der Bundesrat hat auf Grund des A 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August 1914 )̂
folgende Verordnung erlassen:

Z 1
Zwangsvollstreckungen, Arreste, einstweilige Verfügungen und Konkursan-

träge gegen das Vermögen, das einer staatlichen Aufsicht oder Verwaltung
nach Maßgabe der Verordnungen vom 4. September^) und 26. November
1914 )̂ sowie vom 10. Februar 1916 )̂ untersteht, können nur mit Genehmigung
der LandeszMtralbehörde erfolgen. Soweit nach dem Inkrafttreten der Ver-
ordnung über die Anmeldung des im In land befindlichen Vermögens von
Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Oktober 1915 )̂ Zwangsvollstreckungen,
Arreste oder einstweilige Verfügungen erfolgt sind, kann die Aufsichtsperson
oder der Verwalter mit Genehmigung der Landeszentralbehörde die Aufhebung
verlangen.

§ 2
Ist Vermögen nach Maßgabe der Verordnungen vom 26. November 1914 )̂

und vom 10. Februar 1916 )̂ unter Verwaltung gestellt, sv kann der Verwalter
ungeachtet der Vorschrift des F 2 der Verordnung, betreffend Zahlungsverbot
gegen England, vom 30. September 19146) die Erfüllung vermögensrechtlicher
Ansprüche fordern; die Stundung endet mit dem Ablauf eines Monats nach
der Aufforderung Zur Leistung.

") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 II S. 325.
1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 II S. 101.
») Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I I S. 253.
4) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 126.
5) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 II S. 229.
«) Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1914 I I S. 130.



1916. 25. August. 715

Endet bei einem Wechsel, bei welchem durch die Stundung gemäß Z, 4
der Verordnung vom 30. September 19146) hie PrVtesterhHung hinausgeschoben
ist, die Stundung auf Grund der Vorschrift des Abs. 1, so bleiben gleichwohl
die Protesterhebung und der Nückgriff aus dem Wechsel bis auf ^weiteres
ausgeschlossen. Diese Vorschrift findet auf Schecks entsprechende Anwendung.

§ 3 ,
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

^Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 23. August.

Aeußers Kennzeichnung der Waren.

N. K. (N. G. V l . S. 962.)

Auf Grund des § 1 der Verordnnng über diej äußere Kennzeichnung von
Waren vom 18. M a i 1916") wird folgendes bestimmt:

Die Vekanntmachung über die äußere Kennzeichnung von Waren
vom 26. Ma i 1916°^) findet auch 'Anwendung auf Pudding-- lund
Backpulver sowie alle ahnlichen für die menschliche Nahrung bestimm-
ten Pulver.

Diese Bestimmung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

1916- 25. August.

Einkauf v«n Kohlrüben und Grünkohl.

Kriegsernährungsamt (<R. G. V l . S. 967.)

Auf Grund der Bekanntmachung über die Errichtung eines KriegsernährunZs-
amts vom 22. M a i 1916X) wird bestimmt:

Die Vorschriften im H 3 Abs. 1 bis 3 der Verordnung vom 3. August
19161°) über die Verarbeitung von Gemüse werden auf Grund der Vorschrift
im § 3 Abs. 4 daselbst auf Verträge über den Erwerb von Kohlrüben (Steck-
rüben, Wruken) und von Grünkohl (Braun» oder Krauskohl) zur Herstellung
von Dörrgemüse für entsprechend anwendbar' erklärt.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

1916. 25. August.

Durchführung der Verordnung übe« Hafer «ns »er Ernte

K-riegsernährungamt (N. G. B l . S. 968.)

Auf Grund des O 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegs-
ernährungsamts vom 22. M a i 1916X) wird als die nach H 19 der Verordnung
über Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Ju l i 1916 )̂ zuständige Stelle die
Neichsfuttermittelstelle bestimmt.

1916 25. August.

Errichtung einer R<ichsverteil«nßssteAe für Eier.

Kriegsernährungsamt (N. G. V l . S. 970.)

Auf Grund der Bekanntmachung über bie Errichtung eines Kriegsernährungs-
amts vom 22. M a i 1916X) wird bestimmt:

s) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 II S. 130.
") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 374.

*") Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S. 386.
X) Verwaltungsvorschriftcn Fahrgang 1916 I S. 280.
1) Verwaitungsvorschristen Fahrgang 1916 I I S. 681.
i) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I I M 5K5^ , , , i 'Z! ! j i l
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Für das Neichsgebiet wird in Ausführung des § 1 Abs. 2 der Verord-
nung über Hier vom 12. August 1916 in Verlin eine „Neichsverteilungs-
stelle für Eier" errichtet.

1916 23. August.

Familiennnterftützllugem

M . I . ( M . B l . S. 186).

Nach K 12 des Gesetzes vom 2s. Februar 1884/4. August 1914, betreffend
die Nnterstützung von Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften,
wird für die auf Grund des Gesetzes geleisteten Nnterstützungen den Lie-
ferungsverbänden Entschädigung aus Neichsfonds bis zu den festgesetzten M i n -
destsätzen gewährt. Der Zeitpunkt der Zahlung wird durch besonderes Gesetz
bestimmt.

An sich kann daher die Erstattung der verauslagten Beträge von den
Lieferungsverbänden nicht gefordert werden. Infolge der langen Dauer des
Krieges und der ausgedehnten Aufstelluug von Kriegsformationen haben nun
aber die Ausgaben für die Familienunterstützungen einen Amfang angenom-
men, der die finanziellen Kräfte der Lieferungsverbande zu übersteigen droht.

I n Würdigung dieser Sachlage ist daher von dem Neichsamt des Innern,
im Einverständnis mit dem Herrn Staatssekretär des Reichsschatzamts in Aus-
sicht genommen, den Lieferungsverbänden 25 vom Hundert der bis zum 30.
Jun i 1916 auf Grund des F. N. G. an ,M!indest!sätzen ^geleisteten Beträge!
vorschußweise aus Neichsmitteln zu erstatten. Die Zahlung der Beträge soll
je zur Hälfte am 15. Oktober 1916 und 15. Januar 1917 an die Lieferungs-
verbände erfolgen.

Damit die Anweisung sowie daran anschließend die Auszahlung der nach
Vorstehenden zu erstattenden Beträge an die Lieferungsverbände rechtzeitig
erfolgen kann, ersuche ich Euere (Tit.) ergebenste mir eine entsprechende Nach-
weisuug ^ nach Lieferungsverbänden getrennt — spätestens bis zum 10. Sep-
tember 1916 einzureichen. Von den einzelnen Lieferungsverbänden sind nur
auf Tausende nach, unten abgerundete Sium'men zur Erstattung anzumelden.
Bedenken dürften hiergegen nicht vorliegen, da es sich um eine Vorausleistung
Handelt. I n einer besonderen, Spalte der Nachweisung ist anzugeben, bis
zu welcher Höhe von dem Zur Erstattung in Frage kommenden Betrage staat-
licher Wechselkredit in Anspruch genommen worden ist.

Die spätere Anrechnung der ausgezahlten Beträge auf die gemäß § 12
a. n. O. zu leistenden Iahlungen bleibt ausdrücklich vorbehalten.

1916. 25. August.

für die

F. M . M . I . ( M . B l . S. 201.)

Euer (Tit.) erhalteu hier neben. . .Stück der heute von uns erlassenen,
mit dem 1. Oktober 1916 in Kraft tretenden Geschäftsanweisung für die Ne-
gierungskassenräte (vergl. Anlage zu Nr. 121) mit dem Ersuchen, je ein
Stück davon sämtlichen höheren sowie den Bureau- und Kassenbeamten der
Negierung zuzufertigen.

'Bei der nicht zu unterschätzenden Wichtigkeit der den Negierungskassen-
räten nach dieser Anweisung zufallenden Dienstgeschäfte muß die Auswahl
der Kassenräte und ihrer Vertreter eine .besonders sorgfältige sein. Grund-
sätzlich ist dabei davon auszugehen, daß der Kassenrat und sein Vertreter
ältere Verwaltungsmitglieder der Behörde fein müssen. Sie müssen ferner
besonders tüchtig und diensterfahren sein, da, nur dann ihre Tätigkeit, deren
Ausübung Euer (Tit.) in gleicher Weife unterstützen, wie überwachen wollen,
eine ersprießliche sein kann.
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Wer bei der dortigen Negierung zum Kassenrat und Zu seinem Vertreter
bestellt ist, ist uns alsbald anzuzeigen. Ebenso ist uns künftig über jede
Veränderung in der Besetzung dieser Stellen Anzeige zu erstatten.

An die Herren Regierungspräsidenten in Gumbinnen, Allenstein, Köslin, Stral--
sund, Liegnitz, Erfurt, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück, Stabe, Aurich,
Münster, Minden, Coblenz, Aachen, Trier, Sigmaringen, sowie an den
Herrn Leiter der Ministerial-, Mi l i tär« und Baukommifsion hier.

Anlage zu Nr. 121.

Geschäftsanweisung für die Regierungskassenräte.

Me Tätigkeit der Regierungskafsenräte hat ihre Grundlage in den W Ä5
und 20 der Regierungsinstruktion vom 23. Oktober 1817 (Gesetzsamml. S. 2W)
in Verbindung mit v. II. 5 der Allerhöchsten Kabinettsorder vom 31. De-
zember 1825 (Gesetzsamml. 1826 S. 5) und mit Nr. 20 des Kassenregulativs
vom 17. März 1828( v. Kamptz, Annalen Band X I I S. 285) und regelt sich
im einzelnen nach deu inzwischen ergangenen, dem jetzigen Kassen- und Rech-
nungswesen angepaßten Bestimmungen.

Da nach der Allerhöchsten Kabinettsorder vom 5. Jun i 1906 die Ob-
liegenheiten und Befugnisse der Regierungskassenrate auch von den Regie»
rungskasseninspektoren ausgeübt werden dürfen, ergeben sich bei Handhabung
der Dienstgeschäfte der Regierungskassenräte Verschiedenheiten, je nachdem diese
bei Regierungen ohne oder mit Regierungskasseninspektoren tätig sind.

^ . Dienstgeschäfte der Regierungskassenräte an Regierungen ohne
Regierungskasseninspektoren.

1. Die Mitzeichnung der Entwürfe der an die Negierungshauptkafse er-
gehenden Einnahme-, Ausgabe- und Buchungsanweifungen. Dabei
sind die Negierungskaffenrate dafür verantwortlich, daß »unzulässige
Etatsüberschreitungen unterbleiben und daß nicht auf unrechte Fonds
angewiesen wird.

2. Die Aufsicht über die Vorprüfung der Kassenrechnungen nach § 51 " es
Staatshaushaltsgesetzes nnd nach den sonst darüber erlassenen Be-
stimmungen, die Vollziehung der unter den Abschlüssen und Rechnungen
oder als Rechnungsbelege auf Grund der Kassenbücher auszustellen-
den Bescheinigungen.

3. Die Neberwachung der Wirtschaftsführung der einzelnen Verwaltungen
nach Maßgabe des Standes der Fonds und der bei Mitzeichnung der
Kassenanweisungen gemachten Wahrnehmungen.

tz. Die Bearbeitung der Angelegenheiten des Geschäftsbedürfnisfonds so-
wie die Aufsicht über die wirtschaftliche Verwendung der beschafften
Gebrauchsgegenstände, insbesondere auch über die Schreibmittel- ilnd
die Drucksachen-Verwaltung; Aufträge zur Herstellung neuer Vordrucke
sind ihm zur Mitzeichnung vorzulegen.

5. Die Aufsicht über die bestimmungsmäßige Führung der Kontrollen
über die außerordentlichen Einnahmen (vgl. Erlaß vom 18. Februar
1912 ^ R. K. O. S. 263 —).

6. Die Fürsorge für die innere und äußere Sicherheit der Regierungs-
hauptkasse (§ 6 (4) R. K. O.).

7. Die Aufficht über die ordnungsmäßige Wahrnehmung der Kassen-
und Rechnungsgeschäfte bei der Regierungshauptkasse nach den Vor-
schriften der Regierungskassenordnung.

8. Die Mitwirkung bei den ordentlichen (monatlichen) und deu außerordent-
lichen (unvermuteten) Prüfungen der Regierungshauptkasse gemäß den
Vorschriften der Prüfungsordnung ^ vom 14. Januar 1916.

9. Die Mitwirkung bei der Verwaltung des Verwahrgelasses nach ß§ 7K
und 77 R. K. O., insbesondere bei der Annahme von Werten zum
Verwahrgelaß und bei der Herausgabe solcher und die Führung des
dritten Schlüssels zu den Schränken des Verwahrgelasses.

46
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10. Die Bearbeitung der zum Geschäftsbereich der allgemeinen Kassen»
Verwaltung gehörigen Sachen.

11. Die Aufstellung der Entwürfe für die Einzeletats der Negierungs-
haufttkasse von der allgemeinen Finanzverwaltung und dem Finanz-
ministerium sowie der zugehörigen Etatsdeklarationen. Dabei haben
sie darauf zu achten, daß die allgemeinen Grundsätze und Vorschriften
über den Entwurf, die Feststellung und Anfertigung der Etats beachtet
werden, und Ausstellungen, die sich im einzelnen bei der Prüfung der
Etatsentwürfe ergeben, vor deren Einreichung an die Zentralstelle be-
seitigt werden.

12. Die Bearbeitung der Kassenabschlußsachen und Kassenprüfungssachen
der «Regierungshauptkasse.

13. Die Bearbeitung der Angelegenheiten, betreffend Fälschungen von 'Reichs-
münzen, «Reichsbanknoten, Neichskassenscheinen und Zinsscheinen.

14. Die Mitwirkung
a) bei allen Kassen- und «Rechnungs fachen von allgemeiner Bedeutung,
d) in allen Angelegenheiten, die die "Regelung des Kassendienstes

bei der «Regierungshaupttasse betreffen, insbesondere auch bei An«
stellung von Kassenbeamten — bei denen er vorher stets zu hören
ist —, bei Veränderungen im Personalbestände der Negierungs-
Hauptkasse, bei notwendigen Vertretungen und Aushilfen in der
"Regierungshauptkasse, bei Vorschlägen von Kassenbeamten für die
Zentralbehörden oder die höhere Kaffen^aufbahn sowie bei dienst-
lichen Unregelmäßigkeiten usw.,

o) in allen Angelegenheiten, die die Nechnungsabnahme und die Er-
ledigung der Prüfungserinnerungen der OberreHnungskammer und
des «Rechnungshofes betreffen,

ä) in den Angelegenheiten, betreffend die Feststellung und den Ersatz
von Defekten,

s) bei Anträgen auf Genehmigung von Etatsüberschre'-tungen und
zu Ausgaben, für welche Geldmittel nicht Zur Verfügung stehen.

L. A n den «Regierungen mit «Reg?erungskasseninspektoren

gehen die vorstehend unter ^. bezeichneten Dienstgeschäfte mit Ausnahme der
unter Nr. I und 11 aufgeführten, die unter Nr. 8 erwähnten nach Maßgabe
der Prüfungsordnung H, vom 14. Januar 1916 an den «Regierungslasseninspektor
über.

122) Verfügung vom 25. August 1916, betreffend Geschäftsanweisungen für
die «Regierungskassenräte und für die «Regierungskasseninspektoren.

Euer (Nr.) lassen wir hierneben . . Stück der heute von uns für die
«Regierungskasfenräte und für die Aegi'rungskasseninspektoren erlassenen Ge-
fchäftsanweisungen (vgl. Anlagen zu Nr. 121 und 122) mit dem Ersuchen zu-
gehen, je ein Stück davon sämtlichen 'höheren sowie den Bureau- und Kassen-
beamten der «Regierung zuzufertigen.

Die Anweisungen treten vom 1. Oktober 1916 ab an die Stelle der von
den Herren «Regierungspräsidenten erlassenen, hiermit vom gleichen Tage außer
Kraft gesetzten Sonderanweisungen.

I m einzelnen bemerken wir noch folgendes:

I. Geschäftsanweifung für die 'Regierungskassenräte.

a) M i t den Geschäften des «Regierungskassenrats ist grundsätzlich ein Ob:r-
regierungsrat zu betrauen, als sein Vertreter ein älterer, besonders
tüchtiger, diensterfahrener «Regier ungsrat zu bestellen.

d) Nachdem die «Regierungskassenräte von allen rein kassentechnischen und
formalen Geschäften entlastet worden sind, werden sie sich den ihnen
gebliebenen Aufgaben mit um so größerem Eifer widmen können.
Am sie hierzu instand zu setzen, ist dahin Vorsorge zu treffen, daß dem
«Regierungskassenrat alle Geschlstsachen von wirtschaftlicher Bedeutung
miivorgelegt werden. Die Herren «Regierungspräsidenten und Abtei-
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1'ungsdirigenten machen wir dafür verantwortlich, tah dieser Bestimmung
überall entsprochen wird.

II . Geschäftsanweisung für die Negierungskasseninspektoren.
2) I n II L 1. Damit die Negierunoskassen Inspektoren einerseits eine ein-

gehendere sachlichere Prüfung der Kassen vornehmen können und an-~
dererseits dadurch nicht unnötig lange ihren Dienstgeschäften bei den
Negierungen entzogen werden, ist ihnen erforderlichenfalls, namentlich
aber zu den Prüfungen größerer Sonderkassen, ein Nechnungsbeamter
beizugeben, der sie in den Prüfungsgeschäften zu unterstützen und be-
sonders die rechnerische Prüfung der Kassenbücher und Belege vorzu-
nehmen hat.

Bei welchen der den Regierungspräsidenten und den Negierungs-
Abteilungen unterstellten Sonderkassen die Vorlage d r̂ Kassenprüfunos-
verhandlungen an die Negierungen notwendig oder wünschenswert er-
scheint, ist nach Anhörung des Vegierungskasseninspektors zu prüfen
und gegebenenfalls das Weitere dieserhalb zu veranlassen,

d) Zu II L 2. Am die Negierungskasseninsvektoren in dauernder Ver-
bindung mit der Ausübung des Vuchungs-- und Rechnungswesens bei
den Kassen der Kommunawerbände zu erhalten, ist ihnen Gelegenheit
zu geben, alljährlich, nach einem bestimmten Plane eine Anzahl dieser
Kassen zu prüfen. Wegen der Mitbeteiligung von Nechnungsb samten
bei diesen Prüfungen gilt das unter a Gesagte. , >

o) Zu II L 5. Zum Mitglied der Prüfungskommission für mittlere Be-
amte sind die Negierungskasseninspektoren grundsätzlich uicht zu bestellen.
Erscheint dies aus besonderen Gründen ausnahmsweise notwendig, so
ist hierzu vorher unsere Genehmigung einzuholen.

ä) Zu anderen als den in der anliegenden Geschäftsanweisung aufge-
führten Amtsgeschäften dürfen die Negierungskasfeninspektoren ohne
unsere Genehmigung im Einzelfalle nicht herangezogen werden. Auch
dürfen ihnen ohne diese Genehmigung weder die Kassenratsgeschäfte
anderer Behörden (Provmzial-Schulkollegium, Medizinal-Kollegium,
Strombauverwaltung, Generalkommission, Konsistorium, Nniversität,
Technische Hochschule usw.) noch die Abgabe von Gutachten für diese
Behörden übertragen werden. Die Heranziehung der Negierungskas-
seninspektoren zu den Dienstgeschäften der Oderpräsidenten in deren
Hauptamt regelt sich nach 8 8 L. V. G.

Wer bei der dortigen Negierung zum Kassenrat und Zu seinem Vertreter
bestellt ist, ist uns alsbald anzuzeigen. Ebenso ist uns künftig über jede
Veränderung in der Besetzung dieser Stellen Anzeige zn erstatten.

Berlin, den 25. August 1916.

F.-M. I l 271. Der Finan.^ministcr. Toc Minist e ' dls Innern
M. d. I . Ia 10l8. Lcntz<». v. Loebel'.
A n die Herren Regierungspräsidenten i n Königsberg, Danzig, Mar ienwerder ,

Potsdam, Frankfur t , S te t t i n , P>sen, Vromberg, Bres lau , Oppeln, 'Magde-
burg, Merseburg, Schleswig, Hannover, Arnsberg , Cassel, Wiesbaden,
Düsseldorf und Cöln.

Anlage zu Nr. 122.

Geschäftsanweisung für die Negierungskasseninspektorcn nnd Leiter von
Nechnungsämtern.

I. Dienstliche Stellung des Negierungskasseninspektors.

Der Negierungskasseninspektor ist technischer Oberdeamter der Negierung
und gehört als solcher zn deren Mitgliedern. I n den Sitzungen chat er
Stimmrecht nach Maßgabe der Allerhöchsten Kabinettsorder vom 21. September
1903 (Gesetzsamml. S. W3). Die Dienstgeschäfte, die der Negierungskassen-
insftektor wie jedes andere Mitglied der Negierung als Dezernent oder M i t -
dezernent zu bearbeiten hat, Zerfallen in solche, die er
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/z.. in ständiger Vertretung des Kassenrats auf Grund de? Allerhöchsten
Kabinettsorder vom 3. Jun i 1996,

L. in den ihm sonst noch, zugewiesenen Angelegenheiten kassentechnischer
oder formaler Natur,

6. als Leiter des Nechnungeamts und Nechnungsabnahmekommffsar
wahrzunehmen hat.

Prüfungsbemerkungen und Anregungen von allgemeiner Bedeutung hat
er dem Negierungspräsidenten oder einer Negierungsabteilung durch die Hand
des Kassenrats vorzulegen.

I I . Dienstobliegenheiten des Negierungskasssninspeltors.
^.. in ständiger Vertretung des Kasfenrats.

1. Die Mitzeichnung der Entwürfe der an die Negierungshauptkasse er-
gehenden Einnahme«, Ausgabe- und Buchungsanweisungen. Dabei ist
der Negierungskasseninspektor dafür verantwortlich, daß unzulässige
Etatsüberfchreitungen unterbleiben, und daß nicht auf unrechte Fonds
angewiesen wird.

2. Die Aufsicht über d'.e Vorprüfung der Kostenrechnung nach § 51 dcs
Staatshaushaltsgesetzes und nach, den sonst darüber erlassenen Bestim-
mungen, die Vollziehung der unter den Abschlüssen und Aechnungcn
oder als ^Rechnungsbelege aus Grund der Kassenbücher auszustellenden
Bescheinigungen.

3. Die Unterstützung des Kafsenrats bei der Ueberwachung der Wi r t -
schaftsführung der einzelnen Verwaltungen d .̂rch mündliche Mittei lung
über den Stand der Fonds und über die bei Mitzeichnung der
Kassenanweisungen gemachten Wahrnehmungen.

4. Die Bearbeitung der Angelegenheiten des Geschäflsbedürfnisfonds sowie
die Aufsicht über die wirtschaftliche Verwendung der beschafften Ge-
brauchsgegenstände, insbesondere auch über die Schreibmittel- nnd die
Druckj'achenverwaltung. Aufträge Zur Herstellung neuer Vordrucke sind
ihm zur Witzeichnung vorzulegen.

5. Die Aufsicht über die bestimmungsmäßige Führung der Kontrollen
über die außerordentlichen Einnahmen (val. Erlaß vom 18. Februar
1912 — <R. K. O. S. 283).

6. Die Fürsorge für die innere und äußere Sicherheit der Negierungs«
Hauptkasse — § 6 <Z) <R. K. 0. —

7. Die Aufsicht über die ordnungsmäßige Wahrnehmung der Kassen- und
Nechnungsgeschäfte bei der Negicrungshauptkasse nach den Vorschriften
der Negierungskassenordnung.

8. Die Ausführung der ihm nach der Prüfungsordnung ^, vom 14. Januar
1916 und nach der Prüfungsordnung L vom gleichen Tage bei den
ordentlichen (monatlichen) und bei. den außerordentlichen (unvermuteten)
Prüfungen der Negierungshauptkas^e obliegenden Geschäfte.

9. Die Mitwirkung bei der Verwaltung des Verwahrgelasses nach K§ 76
und 77 N. K. O., insbesondere bei der Annahme von Werten zum
Verwahrgelaß und bei Herausgabe solchem und die Führung des dritten
Schlüssels zu den Schränken des Verwahrgelasfes.

10. Die Bearbeitung der zum Geschäftsbereich der allgemeinen Kassen-
verwaltung gehörigen Sachen.

11. Die Mitwirkung bei Aufstellung der Entwürfe für die Etats der
Negierungshauptkasse von der allgemeinen Finanzverwaltung nnd dem
Finanzministerinm ssowie der zugehörigen Etatsdeklarationen, wobei
darauf zu achten ist, daß

a) die allgemeinen Grundsätze und Vorschriften über den Entwurf,
die Feststellung und Anfertigung der Etats beachtet werden, und

b) Ausstellungen, die sich im einzelnen bei der Prüfung der Etats-
entwürfe ergeben, vor deren Einreichung an die Zentralstelle be-
seitigt werden.

12. Die Bearbeitung der Kafsenabfchlußsachen und Kassenprüfungssachen
der Negierungshauptkasse.
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13. Die Bearbeitung der Angelegenheiten, betreffend Fälschungen von
Reichsmünzen, Reichsbanlnoten, Ne'chskasfenschcinen und Zinsscheinen.

14. Die Mitwirkung
a) bei allen Kassen- und Rechnungssachen von allgemeiner Bedeutung,
b) in allen Angelegenheiten, die die Regelung des Kassendienstes bei

der Regierungshauptkasse ^betreffen, insbesondere auch bei An»
stellungen voll, Kasfenbeamten — bei denen er vorher stets zu hören
ist , bei Veränderungen im Personalbestand der Regierungs-
Hauptkasse, bei notwendigen Vertretungen und Aushilfen in der
Regierungshauptkasfe, bei Vorschlägen von Kassenbeamten für die
Zentralbehörden oder die höhere 'Kassenlaufbahn sowie bei dienstlichen
Unregelmäßigkeiten usw.,

o) in allen Angelegenheiten, die die Rechnungsabnahme und die Er»
lediguna der Prüfungserinnsrungen der Oberrechnungskammer und
des Rechnungshofes betreffen,

ä) in den Angelegenheiten betreffend die Feststellung und den Ersatz
von Defekten,

L) bei Antragen auf Genehmigung von Etatsüberschreitungen und
zn Ausgaben, für welche Geldmittel nicht zur Verfügung steHen.

L. in sonstigen Angelegenheiten kassentechnischer oder formaler Natur.
1. Die Bearbeitung der Kafsenabschluß- und Kassenprüfungssachen und

die Regelung des Kazsendienstes bei den den Regierungspräsidenten
und den Negterunasabteilungen unterstellten Sonderkassen, sowie die
Neberwachung der ordnungsmäßigen Ausführung der ordentlichen, nnd
außerordentlichen Prüfungen dieser Sonderkassen,, soweit die Vorlage
der Kassenprüfungsverhandlungen bei der "Regierung angeordnet ist.

Der Regierungskafseninfftettor ist ferner verpflichtet, alijährlich die
außerordentliche (unvermutete) Prüfung der Negierungsbureiuk^sse und
der Vureaukasfe des Oberversicherungsamts vorzunehmen und einmal
jährlich eine destimmte Zahl von Kreiskasfen, Forstkasscn und Domänen-
rentamtskasfen sowie die Kanzleiverwaltung der Negierung unvermutet
eingehend zu prüfen. Er ist befugt, bei diese:: Prüfungen mündliche
Anordnungen zur Abstellung von Mißständen im Kassen- und Rech-
nungswesen sofort Zu treffen, insoweit es sich, dabei nicht um .eine
Aenderung bestehender Vorschriften handelt. Kommt eine solche Äen-
derung in Frage, so hat er sie bei dem Regierungspräsidenten oder den
Regierungsabteilungen anzuregen.

2. Die Unterstützung des Verwaltungsdezernenten in der Aufsicht über
die Kassen der Kommunalverbände, insbesondere durch örtliche Prü«
fung der Buch- und «Rechnungsführung.

2. Die Mitwirkung in allen Angelegenheiten des Kommunal- und Spar-
kassendezernats, die Kasscn-, Etats' und Kassenprüfungesachen öetrcf'en.

Ä. Die Fürsorge für eine zweckentsprechende, die Aufsicht über die Wi r t "
fchaftssührung erleichternde Führung der Bücher und Kontrollen und
für eine möglichst einfache Handhabung der Vureaugeschäfte, besonders
hinsichtlich des AechnungsWesens.

5. Die Beteiligung an der Ausbildung der Anwärter für den Burcau-
und Kassendienst auf dem Gebiete des Kafsen- und Rechnungswesens
durch sachgemäße Belehrung, insbesondere aber durch Aeberwachung
ihrer Tätigkeit bei der Megierungshauptkasse, sofern der Negierungs-
kasseninspektor nicht Mitglied der Prüfungskommission ist.

6. Die Reichs- und Staatsschuldensachen.
?. Die Angelegenheiten der aus sächlichen Fonds bezahlten Hilfskräfte.
8. Die Vordrucklieferung für die Nachgeordneten Kafsen.
9. Sonstige Angelegenheiten kassentechnischer Natur.

0. als Leiter des Rechnungsamts und Rechnungsabnahme-Kommissar.
3er Regierungskasseninspektor ist zur unmittelbaren Leitung der Geschäfts-

tätigkeit der Beamten des Nechnungsamtes berufen. Er hat den Geschäftsgang
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zu ordnen, die rechtzeitige und ordnungsmäßige Erledigung aller den Beamten
des Nechnungsamtes obliegenden Geschäfte Zu überwachen und dafür zn sorgen,
daß dabei mit Sorgfalt und Gründlichkeit und nach einheitlichen Grundsätzen
verfahren wird. Bemerkungen wichtiger Art , insbesondere solche, aus denen
Anlaß zu allgemeinen Anordnungen oder zum Einschreiten der Dienstauf-
sichtsbehörde entnommen werden kann, sind dem Regierungspräsidenten oder
den Negierungsabteilungen vorzutragen.

Der Negierungskasseniuspektor ist dafür verantwortlich, daß bei der Prüfung
der bereiten Belege gefundene Erinnerungen nicht unerledigt bleiben oder fallen
gelassen werden, b^vor der Regierungspräsident über ihre Vorlag: an die Ober-
rechnungskammer entschieden hat.

Die im Nechnungsamt gefertigten Entwürfe zu Verfügungen und Be-
richten des ^Regierungspräsidenten und der Ncgiernngsabteilungen werden vom
Rcgierungskasseninspektor initgezeichnet.

Bei der Prüfung und Abnahme der Iahresrechnungen liegen dem Re-
gierungskasseninspektor die Geschäfte des Abnahmekommisfars ob. Bei eigener
Verantwortlichkeit hat er darauf zu halten, daß die Prüfung der Rechnungen
bereits im Laufe des Etatsjahres vorbereitet wird, die Abnahme demnächst
mit Gründlichkeit und sachgemäß erfolgt, die Grundsätze und Vorschriften der
obersten Nechnungsrevisionsbehörden in sachlicher und förmlicher Beziehung
beachtet und die für die Einreichung der Rechnungen bestimmten Fristen inne-
gehalten werden. Von ihm ist ein jährlich zu erneuerndes Verzeichnis von
den der Prüfung unterliegenden Iahresrechnungen zu führen, an dessen tzand
nicht nur die Einhaltung der Vorlegungstermine der Rechnungen kontrolliert
werden kann, sondern als welchem auch der Entwickelungsgang der Rech«
nnngsablage — vom Eingang bis zur Entlastung ersichtlich ist.

Aufgabe des Regierungskasseninspektors ist es ferner, bei der dem Re-
gierungspräsidenten oder der Regierung 'von der obersten Revisiousoehörde
überlassenen Rechnungsprüfung sowie der Erteilung der Entlastung mitzu-
wirken. Weichen nach Ansicht des Negierungskasseninspektors die bei dieser
Rechnungsprüfung von dem Regierungspräsidenten oder der Negierung be-
obachteten Grundsätze von denjenigen der Oberrechnungskammer ab, so hat
er hiervon dem Regierungspräsidenten oder der Regierungsabteilung Anzeige
zn machen, damit die der Oberrechnungskammer zustehende Entscheidung ein-
geholt wird. Diese Entscheidung ist in jedem Falle sofort einzuholen, damit
nicht etwa jahrelang unrichtig oder gar Zum Schaden der Staatskasse weiter
gearbeitet wird. >

I I I . Vertretung des Ncgierungskasseninspektors.

I n Abwesenheits- oder Vehinderungsfällen erfolgt die Vertretung des Re--
gierungskasseninspektors in den unter II. ^ aufgeführten Dienstgeschäften
durch den Kassenrat oder, wenn auch dieser abwesend oder verhindert
ist, durch dessen Vertreter ans der Reih: der Verwaltungsmitglieder der
Negiernng. Diese Vertreter haben auch den dritten Schlüssel zu den
Wertftaftierschränken des Verwahrgelasses zu führen.

I n allen sonstigen Obliegenheiten
wird der Regierungskasseninspektor durch einen vom Regierungspräsi-
denten aus der Zahl der ReHnungsbeamten mit der Befugnis zur M i t -
zeichnung der Verfügungsentwürfe ein für allemal ernannten Beamten
vertreten.

Ist der Regierungskasseninspektor zugleich Leiter eines Rechnungsamts, so
hat der Vertreter aus der I ah ! der sRechnungsbeamten den Regiernngskassen-
insftektor nach dessen Anleitung auch in der laufenden Tätigkeit (Geschäfts-
führung im Rechnungsamt, Nachprüfung von Rechnungen, Ausstellung von
Bescheinigungen usw.) dauernd Zu unterstützen. Auch hat dieser ständige Ver-
treter die Entwürfe der Kassenanweisungen unter eigener Verantwortung an
Stelle des Regierungskasseninspektors sowohl bei dessen Anwesenheit als auch
in Abwesenheits- und Veyinderungssällen mitzuzeichnen; es tritt also insoweit
die Vertretung durch den Negier ungzkassenrat nicht eiA..
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Die dem Negierungskasseninsvektor wie jedem anderen Mitglied? der Ne-
gierung zur Vereinfachung und Beschleunigung des Geschäftsbetriebes Zustehende
Befugnis, in seinen Dezernatsgeschäften Verfügungen von geringerer Wichtig-
keit sowohl im Entwurf als auch in der Ausfertigung im Auftrage des Ne-
giernngspräsidenten oder der Negierungsabteilungen unterschriftlich zu voll-
ziehen, darf jedoch von dem ständigen Vertreter des Negierungskasseninspektors
aus der Reihe der Nechnungsbeamten nicht ausgeübt werden, sondern geht
auf den Kassenrat oder dessen Vertreter über. Dasselbe ist der Fal l bei den
Geschäften des Negierungskasseninspektors in seiner Eigenschaft als Nechnungs-
abnahmekommissar.

1916. 26. August.

Fürsorge für Kriegswaife«.

F. M . ( I . M . V l . S. 234 >

I n meiner Allgemeinen Verfügung vom ?. Jul i 1915 )̂ habe ich auf die
bedeutungsvollen Aufgaben, die sich für den Vormuudschaftsrichter aus der
Fürsorge für die Kriegswaisen ergeben, und auf die Notwendigkeit des Zu-
sammenarbeitens mit den Organen der freien Liebestätigkeit zur Erfüllung
dieser Aufgaben hingewiesen. Ein solches Zusammenarbeiten wird namentlich
in folgenden Fällen in Frage kommen:

So sehr eine Stärkung der Familienbande im vaterländischen Interesse
erstrebt werden mutz, so können doch häufig Kinder, die durch den Krieg den
Vater verloren haben, bei der Mutter nicht bleiben, weil diese nicht imstande
ist, ihnen die erforderliche Pflege und Erziehung angedeihen zu lassen. Es
wird daher häufig versucht werden müssen, das Kind in einer fremden Familie
unterzubringen, die zu seiner Aufnahme bereit und geeignet ist. Bei der Aus-
wahl solcher Familien werden die Organe der freiwilligen Wohlfahrtspflege
dem Nichter die wertvollste Hilfe leisten können.

I n vielen Fällen aber wird wegen körperlicher oder geistiger Schwäche
der Kinder die Familienpflege nicht ausreichen, fondern die .Notwendigkeit
besonderer Maßnahmen neben dieser Pflege oder an ihrer Stelle bestehen, um
die körperliche Kräftigung des Kindes ode? seine geistige und sittliche Entwickelung
zu fördern. Hierher gehört die Unterbringung in Erholungsheimen, Kinder-
horten, Ferienkolonien oder in Heilstätten oder anderen Anstalten. I m a l l -
gemeinen wird die Inhaberin der elterlichen Gewalt die Gelegenheit, .dem
Kinde den Segen solcher Maßnahmen zuteil werden zu lassen, dankbar ergreifen.
I n einer Neihe von Fällen aber ist von -Organen, die auf dem Gebiete
der Jugend- und Waisenfürsorge tätig sind, die Erfahrung gemacht worden,
daß die Mütter zum Schaden der Kinder aus Kurzfichtigkeit oder aus Eigen-
nutz, insbesondere um die Arbeitskraft der Kinder auszunutzen, den notwendigen
oder erwünschten Maßnahmen widersprechen. I n derartigen Fällen wird der
Vormundschaftsrichter, wenn Belehrung nicht zum Ziele führt, zu prüfen hiaben,
ob etwa durch ein Einschreiten auf Grund der D 1686, 168U BGB. der
Widerspruch überwunden werden kann. Hierbei wirb sich oft die für die Ent-
scheidung erforderliche Aufklärung der tatsächlichen Verhältnisse sehr schwierig
gestalten, zumal die Erhebungen so schonend angestellt werden müssen, Haß
bei der pflichtbewußten Mutter nicht der Eindruck der Belästigung! und Kränkung
erweckt wird. Es wird sich deshalb empfehlen, zur Beschaffung der Nnter-
lagen sich in erster Linie an die Organe der freien Liebestätigkeit zu wenden,
die über geschulte Helfer und Helferinnen verfügen und namentlich die Gefahr,
tnß ein solcher Eindruck hervorgerufen wird, zu vermeiden wissen werden.

Endlich wird die Hilfe dieser Organe auch dann mit Erfolg in Anspruch
genommen werden können, wenn etwa die Frage zu prüfen ist, ob das Waifen-
geld, das einem unter Vormundschaft stehenden erwerbsfähigen Jugendlichen
(einer Vollwaise oder dem Kinde einer verwitweten Mutter nach ihrer Wieder»

Verwaltungsoorschriften Jahrgang 1915 I S. 483.
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Verheiratung) zusteht, für seinen Anterhalt entbehrlich ist, und ob deshalb der
Vormund angehalten werden kann, das Geld in nutzbringender Weise für
seinen Mündel anzulegen.

1916. 2V. August.

Errichtung, die Zusammensetzung nnd das Verfahren der Preisstelle
für metallische Produkte in Ber l in .

N. K. (N. G. V l . S. 963.)

Artikel I
Auf Grund von K 3 Abs. Ä der Vnndesratsoerordnung über Preisbe»

schränkungen bei metallischen Produkten vom 31. Ju l i 1916 bestimme ich
folgendes: ^

Es wird eine Preisstelle für metallische Produkte mit dem Sitze in Berlin
errichtet. Sie besteht aus einem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden
und zwölf Beisitzern, von den«n vier von dem Königlich Preußischen Kriegs-
ministerium, zwei Von dem Neichs-Marineamte bezeichnet werden, und je Zwei
aus den Kreisen der Metallerzeuger, der Metallverarbeiter und der Meta l l "
Händler entnommen werden. I m Falle des Bedürfnisses werden Ersatzbeisitzer
bestellt werden. Diese Aemter sind Ehrenämter. Der Vorsitzende und der
stellvertretende Vorsitzende werden von dem Reichskanzler oder einem von
ihm zu beauftragenden Neichs- oder Staatsbeamten, die Beisitzer und die
Schriftführer von dem Vorsitzenden vor ihrem Amtsantr i t t durch Handschlag
an Eides Statt zu treuer und gewissenhafter Führung ihres Amtes verpflichtet.
Die Vorsitzenden und die Beisitzer sind zu Amtsverschwiegenheit verpflichtet.

s 2
Die Preisstelle entscheidet in einer Besetzung von einem Vorsitzenden und

zwei Beisitzern, von denen einer aus der Gruppe der vom Kriegsministerium
«der N,eichs-Marineamte bezeichneten Personen entnommen werden. Ist ein
Metallerzeuger an dem Verfahren beteiligt, so soll nach Möglichkeit ein Bei-
sitzer aus dem Kreise der Metallerzeuger, ist ein Metallverarbeiter beteiligt,
aus dem Kreise der Metallverarbeiter, ist ein Metallhändler beteiligt, ein
Beisitzer aus dem Kreise der Metallhändlei' entnommen werben. -

3 3
Der Antrag auf Preisbestimmung nach § 3 Abs. 1, 2 der Verordnung über

Preisbeschränkungen bei metallischen Produkten vom 31. Ju l i 1916 ist schriftlich
zu stellen. Er soll unter Darlegung der Sachlage und Angabe der Beweis-
mittel kurz begründet werden. Der Vorsitzende kann die Vorlegung einer
in handelsüblicher Weise genommenen Probe verlangen.

§ 4
Die Preisstelle verhandelt und entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung. Der

Vorsitzende kann anordnen, taß eine mündliche Verhandlung mit den Beteiligten
stattfindet.

Die Beteiligten sind vor der Entscheidung zu hören. Der Vorsitzende kann
auf Antrag gestatten, daß die Beteiligten den Verhandlungen beiwohnen. Be-
teiligt in diesem Sinne sind die Vertragsparteien und die im § 3 Abs. 2 der
Verordnung über Preisbeschränkungen bei metallischen Produkten genannten
amtlichen Stellen. Der Vorsitzende kann auch andere Beteiligte zulassen.

§ 5
Wird mündliche Verhandlung angeordnet, so sind die Beteiligten zu dieser

zu laden. Gestattet der Vorsitzende, daß die Beteiligten der Verhandlung bei-
wohnen, so sind sie von Zeit und Ort der Sitzung zu benachrichtigen.
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Die Ladung erfolgt durch eingeschriebenen Brief und, wenn der Wohnort
des Beteiligten nicht bekannt ist oder die schriftliche Verständigung mit ihm
wahrend des Krieges erschwert oder zeitraubend ist, durch öffentliche Bekannt-
machung mittels einmaliger Einrückung in den Neichsanzeiger. Der Vorsitzende
kann eine andere A r t der Ladung anordnen.

Die Beteiligten können sich in der mündlichen Verhandlung durch eine
mit schriftlicher Vollmacht versehene Person vertaten las'en; sind sie oder ohne
Vertreter trotz rechtzeitiger Ladung nicht erschienen) so wird gleichwohl in der
Sache verhandelt und entschieden.

8 6
Die Preisstelle kann auf Antmg oder von Amts wegen Beweise erheben,

insbesondere Zeugen und Sachverständige uneidlich vernehmen.
Auf die Erledigung des Zeugen« nnd Sachverständigenbeweises finden die

Vorschriften der ZivilProZchordnung mit der Matzgabe Anwendung, baß eine
Vereidigung durch die Preisstelle nicht stattfindet. Die Zeugen und Sachver-
ständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen
und Sachverständige (Aeichs-Gefetzbl. 1898 S. 689; 1914 S. 214).

s 7
Die Preisstelle kann den Beteiligten aufgeben, binnen einer bestimmten

Frist Tatsachen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts anzugeben und
Beweismittel vorzulegen oder Zeugen Zu stellen.

Bei Verfäumung der Frist kann die Preisstelle nach Lage der Sache ohne
Berücksichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel entscheiden.

H 8
Die Befugnisse aus den M 6, 7 stehen außerhalb der Sitzung dem Vor-

sitzenden zu.
Z 9

Zu den Verhandlungen wirb ein Schriftführer Zugezogen.
Neber die Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die voll dein

Vorfitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Sie foll Tag Und Ort
der Verhandlung, die Bezeichnung des Vorsitzenden, der mitwirkenden Beisitzer
nnd der Beteiligten sowie das Ergebnis der Verhandlung enthalten.

s 10
Die Entscheidung erfolgt durch Beschluß. Der Beschluß enthält den Tag

den Ort und die Namen der Mitglieder der Preisstelle, die bei d:r Entscheidung
mitgewirkt haben, und ist von dem Vorsitzenden zu unterschreiben.

§ 11
Die Beschlüsse (§ 10) sind von dem Schriftführer auszufertigen; er be-

scheinigt die NebereinstimMung mit der Urschrift.
Me Beschlüsse sind den Beteiligten, soweit sie nicht in deren Gegenwart

verkündet sind, in der im A 3 Abf., 2 vorgeschriebenen Weise mitzuteilen.

§ 12
Für das Versahren werden Gebühren und Stempel nicht erhoben.
Die Preisftelle bestimmt, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen

hat, und setzt die höhe der Auslagen fest.
Die Parteien haben keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen.

§ 13
Die Entscheidung, ob und welcher Betrag zugunsten des Neichs einzuziehen

ist, erfolgt in dem Verfahren nach H§ 3 bis 12; jedoch find Ausfertigungen,
auf Grund deren ein Betrag zugunsten des Neichs einznziehen ist, von dem
Vorfitzenden zu vollziehen.

s 14
Die Beitreibung der zugunsten des "Reichs einzuziehenden Beträge (§ 13)

sowie der festgesetzten Auslagen (§ 12) erfolgt auf Ersuchen der Preisstelle durch
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die von den Landeszentralbehörden zu bezeichnenden Behörden nach den landest
gesetzlichen Vorschriften über die Veitreibung öffentlicher Abgaben durch die
von den Landeszentralbeho'redn zu bezeichnenden Behörden.

Artikel II
Die Bestimmungen treten mit dnn 28. August 1916 in Kraft.

191« 28. August.

Ergänzung der Ausführunflsbeftim nungen zur Verordnung über den
Verkehr mit Veife, Seisenpnlver uud anderen fetthaltigen Waschmittel«

von, 2 l . J u l i l»1ß

<R. K. (R. G. V l . S. 970.)

Auf Grund des H 1 der Bekanntmachung über den Verkehr mit Seife,
Seifenpulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln vom 18. Apr i l 1916")
wird folgendes bestimmt:

Artikel I
I m 8 3 Nr. II der Bekanntmachung, betreffend Ausführungsoestimmungen

zur Verordnung über den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderen fett-
haltigen Waschmitteln vom 21. Ju l i 1916 wird hinter den Worten: „und,
für Schornsteinfeger" eingefügt: „sowie für Land- und Schiffskesselreiniger".

Artikel II
Die Bestimmung tritt mit dem Tage der Verküudung in Kraft.

1916. 28. Auguft.

Zahluuasverb»t usw. gegen Rumänien.

<R. K, (N. <B. B l . S. 971.)

Auf Grund des § 7 Abs. 2 der Verordnung, betreffend Zahlungverbot gegen
England, vom Z0. September 1914X) und des Z 4 Abs. 2 der Verordnung
über die Anmeldung des im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen
feindlicher Staaten vom 7. Oktober 1915XX) wird folgendes bestimmt:

Artikel 1
Die Vorschriften der Perordnung, betreffend Iahlungsverbot gegen Englands

vom 30. September 1914X) werden auch, auf Rumänien für anwendbar erklärt.
Die Anwendung unterliegt folgenden Einschränkungen:

1. Für die Frage, ob die Stundung gegen den ErWerber wirkt oder nicht
(ß 2 Abs. 2 der Verordnung) kommt es ohne «Rücksicht auf den Wohn-
sitz oder Sitz des Erwerbers nur darauf an, ob der Erwerb nach dem
2s. August 1916 oder vorher stattgefunden hat.

2. Soweit in der Verordnung vom 30. September 1914 auf den Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens verwiesen wird, tritt der Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Bekanntmachung an die Stelle.

Artikel 2
Die Vorschriften der Verordnung über die Anmeldung des im Inland

befindlichen Vermögens von Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Oktober
1915XX) finden insoweit, als sie sich auf die Beschränkung der Verfügung über
das inländische Vermögen und das Verbot der Abführung des Eigentums
feindlicher Staatsangehöriger beziehen (M 5 bis 11, ß 13 d:r Verordnung),,
auf das Vermögeu rumänischer Staatsangehöriger Anwendung.

Artikel 3
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Nage der Verküudung in Kraft.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 II S. 290.
X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 II S. 130.

XX) Verwaltungsoorschristen Jahrgang 1915 II S. 223.
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191«. 28. August.

Auöföhru«gil»eftitNM«Ußen zu den Bekanntmachungen übe« die Höchstpreise
für Petr, leum und die Verteilung de» Petrolcumbeständc vom 3. J u l i 19!5>

vom 2l . Dktsbcr 19'5«), vom 1, M a i 1910') und vom 2t . J u l i 1916.

M. K. (N. O. V l . S. 972.)

Auf Grund des ß 6 der Bekanntmachung über die Höchstpreise für Pe-
troleum und die Verteilung der Petroleumbestände vom 8. Ju l i 1913 )̂ in
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. M a i 1916 )̂ wird folgendes bestimmt:

Artikel I
Petroleum (§ 5 der Bekanntmachung vom 8. Ju l i 1915 )̂ darf Zu Leucht-

zwecken bis auf weiteres nicht mehr abgesetzt werden.

Artikel II
Die Verordnung tritt mit dem Tag: der Verkündung in, Kraft.

1916. 29. August.

Kürsorge für Kriegsinvalide».

M . 3. W. h. O. M . L. 3. F. F. M , K. M . (M> V l . des Innern!S. 186.>

Aus deu auf den gemeinschaftlichen Erlaß vom 8. September 1915*) er-
statteten Berichten sowie -aus den von unseren Kommissaren gelegentlich der
Vereisung einzelner Vrov'.nzen gemachten Beobachtungen haben wir init Be-
friedigung entnommen, daß b'.e Fürsorgearbcit »an den Kriegsinvaliden überall
mit Verständnis und Eifer aufgenommen worden ist und daß die hierbei von
uns gezogenen Richtlinien im wesentlichen Berücksichtigung gefunden haben.
Wo dies noch nicht in dem erwünschten Maße der Fal l ist, werden Bedürfnis
uud Erfahrung die erforderliche Wirkung ausüben.

I. Organisation.
Insbesondere nehmen wir an, daß die an manchen Orten noch vorhandenen

Mängel der Organisation im Laufe der Arbeit werden beseitigt werden. Es
muh betont werden, daß die in den früheren Erlassen enthaltenen Natschläge
sich in der Praxis bewährt haben, und es ist zu hoffen, daß sie sich vorbe-
haltlich der durch die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bedingten
Verschiedenheiten allmählich üb.rall durchsetzen werden. Die Personalschwierig-
keiten, die sich init Fortschreiten des Krieges auf allen Gebieten zeigen,
werden auch auf dem Gebiete der örtlichen Fürforgearbeit sich geltend machen.
Bei der großen Mannigfaltigkeit der im einzelnen zu prüfenden Fragen ist
cs ausgeschlossen, den Anforderungen, der Praxis für ein großes Staatsgebiet
in allen Einzelheilen gemeinsam nachzugehen, vielmehr erscheint weitgehende
Dezentralisation nnd Individualisierung notwendig, wie ja auch erwartet wer-
den kaun, daß die den Fürsorgeorganisationen belassene Selbständigkeit ftie
Erfolge der Arbeit weiterhin günstig beeinflussen wird.

I n dem Erlaß des mitunterzeichneten Ministers des Innern vom 5. M a i
d. Is. ' '*) i,t darauf hingewiesen, wie es wünschenswert ist, alle Kriegswohl-
fahrtsbestrebungen der verschiedensten Ar t in der örtlichen Instanz an einer
SteV.e zu vereinigen. Als besonders geeignet für d i : Nebernahme dieser Auf-
gabe in den Kreisen und größeren Gemeinden sind dabei die für die I n -
validenfürsorge gebildeten Ausschüsse bezeichnet worden. Es soll an dieser

1) Verwaltuugsoorschristen Jahrgang 1915 I S. 485.
2) Verwaltungs'vorschriften Jahrgang U915 I S . 277.
») Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1916 I S . 317.
*) Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1916 I S . 92.
5") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I K. 323.
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Stelle lediglich dein Wunsche Ausdruck gegebeu Irerdeu, daß der Ausbau der
Fürsorgeausschüsse auf diesen Gesichtspunkt Nück-icht nehmen inöge und daß
die dabei beteiligten Behörden und Organe der Kriegsinvalidenfürsorge sich
dessen bewußt sind, welche große und schöne Aufgabe ihnen mit diesem weiten
Ansblick gestellt wird.

I I . Finanzielles.
Den Grundsatz weitgehender Selbständigkeit der Fürsorgeorganisationen

beabsichtigen wir im allgemeinen auch auf finanziellem Gebiet zu befolgen.
Aber wenngleich die vom deiche uns zur Verwaltung und Verteilung über»
wiesenen Mi t te l nur Zum Teil diejenigen Kosten aufbringen können, welche
den tzauptsürsorgeorganisationen entstehen, können w'r doch nicht darauf ver-
zichten, im Interesse der Herstellung einer gewissen Gleichmäßigkeit einige
Gesichtspunkte hervorzuheben, welche nach unserer Ansicht bei Verwendung
der Mi t te l nicht außer acht gelassen werden dürfen. Es erfordert dies schon,
die ausgleichende Gerechtigkeit, damit nicht diejenigen Fürsorgeorganisationen,
welche die geringere Sparsamkeit üben, vor solchen bevorzugt werden, die
sich bei der Verwendung der Neichsmittel eine größer: Zurückhaltung auf-
erlegen. A ls solche Gesichtspunkte nennen wir die folgenden:

1. Es ist notwendig, daß die tzauptfürsorgeorgauisat!onen bei Kapital-
aufwendungen größeren Nmsangcs sich zuvor unserer Zustimmung ver-
sichern. EZ bezieht sich diese Forderung weniger auf die den einzelnen
Invaliden zugute kommenden Kapitalaufwendungcn, zumal ja nach
dieser Richtung durch die Vundesratsbestimmung und die von uns
in dem Erlaß v,om 2Ä. Juni 1915 dazu gegebenen Erläuterungen
bereits eine Schranke gezogen ist. Gemeint sind aber insbesondere
die größeren Zuwendungen, welche seitens einzelner Organisationen
an die bei der Fürsorge mitwirkenden Vereine und Verbände gemacht
werden, sowie insbesondere auch Aufwendungen größeren Nmfanges
zur Errichtung und Erweiterung von Ausbildungsanstalten. W i r wol-
len eine derartige Verwendung, wie sie hier beispielsweise angeführt
ist, keineswegs grundsätzlich mißbilligen, glauben aber um sa weniger
auf unsere Mitwirkung verzichten zu können, als sich herausgestellt
hat, daß die so gemachten Zuwendungen ohne Beanstandung ider
Fürforgeorganifationen zum Teil auch anderen Kreisen zugute ge-
kommen sind als lediglich den Invaliden.

2. Vor Verwendung von Neichsmitteln wird sorgfältig zu prüfen sein,
ob es sich nicht um Zwe<ke handelt, zu deren Erfüllung andere Stellen
als berufen anzusehen sind. Zu diesen anderen Stellen gehören ins«
besondere die Heeresverwaltung, die Versichcrungsträger, die zur Aus-
übung der Kriegswohlfahrtspslege, namentlich auf dem Gebiete der
Erwerbslosensürsorge berufenen Korporalionen imd Vereine sowie die
überall in der Bildung begriffenen KriegZhilf-lassen. D'ese Anordnung
soll nicht ausschließen, daß in dringlichen Fällen im Interesse her
Kriegsv erletzten ausnahmsweise und vorbehaltlich des ^Rückgriffs eine
Verwendung von Neichsmitteln stattfindet, wenn die in erster Linie
zuständigen Stellen dem obwaltenden Bedürfnis rechtzeitig zu genügen
nicht benimmt werden können. B n dieser Gelegenheit sei darauf hin«
gewiesen, daß die Heeresverwaltung ln wcltg!yeni.em Maße die durch
Ausübung der Einzelfürsorge in den Lazaretten (Werkstättenausbil-
dung usw.) entstehenden Kosten trägt. Die Nutzbarmachung der Fach-
kenntnis der bürgerlichen Behörden, insbesondere der Beamten der
staatlichen Gewerbeschulverwaltung, auf deren Mitwirkung nach wie
vor entscheidender Wert zu legen ist, w'rd dadurch nicht berührt. Dies
gilt auch von der bisherigen "segensreichen Mitarbeit der Provinz-al-
organisatisnen auf d!m Gcbict: der sozialen Fürsorge innerhalb der
Lazarette.

3. I n erweitertem Maße ist darauf hinzuwirken, daß die aus Anlaß der
Fürsorgetätigkeit entstehenden Verwaltungskosten von den yauptfür-
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sorgeorganisationen selbst getragen und nicht den Neichsmitteln zur
Last gelegt werden, hiernach dürfen die ^Reichsmittel für die büro»
mäßige Erledigung der Geschäfte ler ^riegsinvalidenfürsorge (also Ge-
hälter für die dabei beschäftigten Beamten und Hilfskräfte, Kasten
für Miete, Büromaterialien usw.) nicht in Anspruch genommen werden.

Ä. Alle Aufwendungen aus KeichZmitteln müssen einen besonderen Für-
sorgezweck erkennen lassen. Fälle, in denen dies nicht der Fal l ist,
werden zum Teil schon durch die vorhergehenden Bestimmungen ge-
troffen werden. Es ist aber bei diesem Punlte auch an Nnterstützungen
gedacht, welche erwerbs.o en Kriegsbeschäd'gten schlccb/h'm zuteil werden,
ohne daß eine besondere Fürsargemaßnahme damit Hand in Hand"
geht. Nedrigens ist die Heeresverwaltung bereit, für die aus Anlaß
des Krieges mit Aente und Kriegszulage versorgten Personen, wenn
es ihnen bei ihrem Körperzustande trotz eifrigster eigener Bemühungen
und trotz Eingreifens der Kr'.egs^nsorgesteNen uicht gelingen sollte,
ihr früheres Arbeitseinkommen auch, nur annähernd zu erreichen, Zur
Ausgleichung von Härten mit baren Beihilfen einzutreten. Die An -
träge sind von den Rentenempfängern selbst bei dem Vezirksfeldwebel
zu stellen.

3. Zu diesen allgemeinen Grundsätzen treten noch folgende Einzelpnnkte
hinzu.

a) Von der Wehrzahl der Fürforgeorganisatlonen werden besondere
Zeitschriften für die Kriegsinvalidenfürsorge herausgegeben, ßs
soll hier nicht erörtert werden, inwieweit die dadurch hervorge-
rufenen Kosten mit dem entstehenden Nutzen sich im Einklang
befinden. Insoweit diese Zeitschriften einen allgemeineren und über
den Vereich, der betreffenden Fürsorgeorganisat'wnen hinausgehen-
den Zweck verfolgen, kann von uns ein Bedürfnis Zur veraus-
gabe so vieler einzelner Zeitungen nicht anerkannt werden. Wenn
anderseits ihr Inhal t d!e heimatlichen Verhältnisse des Fürsorge-
bezirks mehr in den Vordergrund rückt, erscheint die Verwendung
der Neichsmittel im Hinblick auf die Beschränkung des räumlichen
Wirkungskreises nicht angebracht. Es lann sich daher lediglich
darum handeln, daß die Neichsmittel für die Herausgabe von
Zeitschriften insoweit eine anteilige Verwendung finden, als an-
erkannt werden kann, daß ungeachtet ihrer Beschränkung auf einen
engeren Bezirk doch ein wichtiger Te.l der allgemeinen Fürsorge-
arbeit von ihnen geleistet wird. Dies wird z. B. dort der Fal l sein,
wo fte oer Arbeitsverm'.ttclung dienstbar gemacht werden und ein
notwendiges Glied der auf diesem Gebiete ergriffenen Maßnahmen
bilden. I m allgemeinen aber dürfen Neichsmittel für Zeitschriften
nicht zur Ausgabe gelangen.

b) M i t der Begründung des Neichsausschusses für d'̂ e Kriegsbeschä-
digtenfürsorge ist eine Instanz geschaffen, welche die Haufttzürsorge-«
Organisationen des ganzen ^Reichs in sich zusammenschließt lind
auch ihrerseits für e.ne gewisse Gleichmäßigkeit der Fürsorgearbeit
auf diefem großem Gebiete Sorge trägt. Es muß anerkannt wer-
den, daß der Neichsausschuß in seiner bisherigen Tätigkeit bereits
eine fruchtbare Arbeit geleistet,'daß er das große Gebiet der Für-
sorge für die verletzten und erkrankten Krieger mit Gründlichkeit
und Sachkenntnis durchforscht hat und baß die fortlaufende Ver-
mittelung des Ergebnisses feiner Arbeit an seine Mitglieder für
diese wertvoll ist. Das schließt naturgemäß nicht aus, daß es
deu einzelnen tzauptfürforgeorganisationen überlassen bleibt, die
Ergebnisse der Arbeit des Neichsausschnsses in Anwendung auf
die besonderen Verhältnisse ihres Bezirks in verschiedener Weise
nutzbar zu machen, und daß es weniger auf die wortgetreue Be-
folgung der erteilten ^Ratschläge und aufgestellten Leitsätze als
auf die Anpassung der ihnen zugrunde liegenden Gesichtspunkte
an die eigenen Erfahrungen und an die besonderen Verhältnisse
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des Bezirks und die an der Fürsorgetätigkeit beteiligten Persön-
lichkeiten ankommt. Können wir somit die Tätigkeit des Reichs-
Ausschusses im Interesse der gemeinsamen Ziele nur begrüßen, so
darf sie doch von ihm neben der behördlichen Einwirkung, nur
in der Weife geleistet werden, daß die Fürsorgeorganisation dabei
als selbständige und insoweit von den staatlichen Behörden un-
abhängige Gebilde mitwirken. Ist dies aber der Fal l , so erscheint
es auch nicht angängig, daß die vom Staate zur Verfügung ge-
stellten Neichsmittel von den einzelnen tzauptfürsorgeorganisationen
für Zwecke des Ncichsausschusfes verwendet werden. Erfreulicher-
weise ist eine Verbindung zwischen uns und dem Neichsausschuß
auf diefem Gebiete der gemeinsamen Arbeit hergestellt. Es würde
sich aber nicht vermeiden lassen, daß diese Verbindung sich zu
einer dem Verhältnis des Staates zu den Fürforgeorganisationen
nicht entsprechenden staatlichen Einflußnahme auf den Ncichsaus-
schuß herausbildete, wenn die Mitwirkung der hauptfürsorgeorgani--
sationen von den durch den Staat vermittelten finanziellen Lei-
stungen abhängig wäre. Daher dürfen die tzauptfürsorgeorgani-
sationen die auf sie entfallenden Kosten des Neichsausschusses der
Kriegsbeschädigtenfürsorge den Neichsmitteln nicht entnehmen,

o) Gegen eine Verwendung der Neichsmittel zu Prämien, welch: zur
Anspornung des Fleißes der Invaliden in den Werkstätten be-
zahlt werden, ist regelmäßig nichts einzuwenden. Es ist indessen
darauf hinzuweisen, daß dlese Prämienzahlung nicht den Cha-
rukler einer Lohnzahlung annehmen darf.

I I I . Berufsberatung,
Zie Notwendigkeit unter Verzicht auf allgemein gültige Anordnungen

den Fürsorgeausschüfsen in den Einzelhe'.ten ihrer Organisation und ihrer
Arbeit freie tzand zu lassen, tritt aus dem Gebiete der Berufsberatung, diesem
wichtigsten Teil der sozialen Kriegsmvalidenfürsor'ge, besonders klar zu Tage.
I n Bezirken, die ein: geringe Belegung mit Verwundeten aufweisen, hat der
örtliche Vertrauensmann bisher wen g Gelegenheit g^abt> sich bereits während
der Lazarettbehandlung mit der Erteilung von ^Ratschlägen zu befassen. Je
weiter der örtliche Bez'rk von gewissen Verkch:smitte!punkten abliegt und
je einseitiger seine wirtschaftliche Gestaltung ist, desto schwieriger wird cs
sein, Personen zu finden, id'̂ e sich für die Berufsberatung eignen. Von einer
örtlichen Berufsberatung wird 'in solchen Fällen kaum gesprochen werden
können, Wohl aber wird verlangt werden müssen, daß überall, wo überhaupt
Kriegsbeschädigte jich beenden, Vertrauensleute vorhanden sind, die wenigstens
zu einer einfachen Naterteilung befähigt sind, hierzu ist schließlich noch er-
forderlich, daß sie die Organisation rnrd die Grundsätze der Kriegsinvaliden-
für'orge sowie die wirtschaftlichen Verhältn'.s'e ihres Vcziiks kennen und wirt-
schaftlich unparteiisch sind. Es ist Aufgabe dieser Vertrauensmänner, dafür
zu sorgen, daß die eingehende Natertellung baldmöglichst von der nächftüber-
geordneten Stelle übernommen und ausgeübt wird. I n Bezirken, in denen
sich viel Gelegenheit zur Betätigung als Vertl«uensmann findet nnd in denen
wirtschaftliche Berührungspunkte von einer gewissen Mannigfaltigkeit gegeben
sind, wird sich auch der einfachere 'Vertrauensmann durch die Erfahrung der
Praxis allmählich zu einem wlohlgeeigneten Berufsberater heranbilden; im
übrigen sind hier abe? an die Befähigung nnd die Leistungen des Vertrauens-
mannes von vornherein größere Anforderungen zu stellen. Verbleibt auch
für solche Fälle dem Berufsberater die Pflicht, wenn er fich im Einzelfalle
den Aufgaben nicht gewachsen suhlt, an eine übergeordnete Stelle heranzu-
treten, so muß andererseits von ihm gefordert werden, daß er nur solche
Fälle weiter leitet, welche wirklich einer erweiterten Sachkunde bedürfen und
bei denen nach! Lage der Verhältnisse von dieser Sachkunde ein Vorteil für
den Invaliden erwartet werden kann. Letzteres braucht nicht immer der Fal l
zu sein. So kann z. B. bei Zweifeln über die Eignung des Invaliden für
den früheren Beruf sich die Notwendigkeit eines Berufswechsels schon aus den
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wirtschaftlichen Verhältnissen des in Betracht kommenden Bezirks ergeben.
Alsdann kann es zwecklos erscheinen, die höhere Stelle mit der Entscheidung
des Zweifels in Anspruch zu nehimen. Aus dem Vorstehenden geht bereits
hervor, daß die Dezentralisation auf dem Gebiete der Berufsberatung nur
in einem gewissen begrenzten Nmfange ihre Berechtigung hat und daß auf
eine ziemlich, weitgehende ILntralisation nicht verzichtet werden kann.

Vie Zusammenfassung eines weiteren räumlichen Gebietes gestattet »es,
ergiebigere Erfahrungen zu sammeln und richtigere Gesichtspunkte für ihre
nutzbringende Verwendung zu gewinnen, tzier bieten sich auch meist die
besseren Hilfsmittel für eine erfolgreich: Ausübung der Berufsberatung. Für
den in einem größeren Bezirk wirkenden Berufsberater kann die Aufwendung
von Mit teln für die Ergänzung seiner Kenntnisse unter Nmständen lohnend
erscheinen. Wenn es möglich sein wird, für die Ausübung der Berufsbe-
ratung an zentraler Stelle Persönlichkeiten zu gewinnen, die sich ausschließlich
Hieser Tätigkeit widmen, so wird sich ihre Aufgabe von selbst dahin ausbauen,
daß sie sich nicht nur mit den einzelnen an sie herantretenden Fällen befassen,
sondern daß sie darüber hinaus auch Anregungen geben und Belehrungen
erteilen, die für die örtliche Berufsberatung nutzbar gemacht werden können.
Etwaige Aufwendungen für Inventar, Büchereien nnd dergl. werden sich in
solchen Fällen rechtfertigen lassen.

Die EntWickelung hat es mit sich gebracht, daß auf Sondergebieten der
Kriegsinvalidenfürsorge besondere Berufsbelatungsstellen entstanden nnd, die
keine Einrichtungen der offiziellen Fürsorgeorganisativnen darstellen, sondern
unabhängig von ihnen von Wohltätigkeits- und Interessentenvereinigungen ins
Leben gerufen sind. Dies bezieht sich sowohl auf solche Fälle, in denen d̂ er
Krankheitsznstand des Invaliden besonders geartet ist, als auch auf solche,
in denen die soziale Stellung der zu versorgenden Personen eine Son!>errück-
ficht erheischt, und allgemein auf solche, in denen die Mitwirkung von Fach-
und Verufsgenossen im Interesse einer wirtsamen Fürsorge besonders wi l l -
kommen sein muß. Es sei hier beispielsweise erinnert an Beratungsstellen
für blinde und für ertaubte Kriegsteilnehmer, für Mitglieder der Vühnen-
genossenschaft, an die von dem Deutschen tzilfsbund für kriegsoerletzte Offiziere
ins Leben gerufene technische Beratungsstelle u. a. Es wird Aufgabe der
Fürsorgeorganisationen sein, mit den Trägern dieser Einrichtungen, soweit
sie als zweckmäßig anzuerkennen find, in ein gemeinsames Arbeitsverhältnis
zu treten, andernfalls aber durch Schaffung eigener Einrichtungen dem vor-
handenen Bedürfnis "Rechnung zu tragen.

Die Erfahrungen, welche in der Praxis der Berufsberatung gemacht -̂ ind,
lehren immer wieder, wie wichtig es war, daß von uns von vornherein auf die
Neigung der Invaliden zur Vornahme eines Berufswechsels, insbesondere in
der Nichtung der Erlangung leichterer Posten im öffentlichen Dienst hin-
gewiesen worden ist. Ein solches Abschweifen der Verufsneigungen wird zwei-
fellos durch die falsche Auffassung gefördert, welche weite Kreise der Be-
völkerung, und selbst Behörden von dem richtig verstandenen Wohle der I n -
validen haben. Leichtere, nicht den Militäranwärtern vorbehaltene Posten
(als Boten, Pförtner usw.) werden nur solchen Kriegsbeschädigten zu über-
tragen Fein, die in ihrem Berufe oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkte
nur eine sehr beschränkte Verwendungsmöglichkeit haben. Bei der großen
Zahl schwer geschädigter Kriegsverletzter müssen ihnen auch derartige Inva-
lidenposten ausschließlich offen gehalten werden. Nur wenn die Behörden
hier mit gutem Beispiel vorangehen, werden die Privatbetriebe diesem Vor-
bilde auch folgen. Einen Fingerzeig, wenn auch nicht den einzigen, für
die Frage, ob jemand Anspruch auf Berücksichtigung bei der Besetzung eines
besonders leichten Posten erheben darf, bildet der Ansteilungsschein.

I n gleicher ^Richtung geht auch die Befürchtung, daß sich eine Neigung
der Invaliden zeigen wird, sich um gewerbeftolizeiliche Genehmigungen zu
bemühen, die ihnen e'.nen verhältnismäßig leichten Erwerb verheißen und dn
Ausbildung in einer wirtschaftlich wertvolleren Betätigung nich' lohnend er-
scheinen lassen. Demgegenüber muß daran festgGallen weiden, daß, d'.e g e g -
lichen Bestimmungen über die Erteilung solcher Oenehmignngen auch den
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Invaliden gegenüber Zur Durchführung gelangen und daß die Genehmigungs-
behörden sich von einem Wohlwollen gegen d̂ e Invaliden allein und ins-
besondere unter Außerachtlassung der vernünftigen Fürsorgegrundsätze nicht
leiten lassen dürfen. Es wird z. V. bei der Vergebung von Schankkonzessionen
nicht angängig sein, darauf eine besondere Nücksicht Zu nehmen, daß der Be-
Werber ein Kriegsteilnehmer ist. I n dem gesetzlich geordneten Verfahren ist
für die Berücksichtigung gesetzlich nicht vorgesehener Villigkeitsgründä kein
Naum. Hierüber wird, wo derartige Neigungen sich Zeigen sollten, den, I n -
validen von vornherein kein Zweifel Zu lassen sein. AehnlicheZ gilt von der
Erwerbung des Wandergewerbescheins. M o insbesondere gesetzlich die Er-»
teilnng dieses Scheins von dem Vorhandensein eines Bedürfnisses abhängig
ist, was beispielsweise bei dem tzaufierbetrieb der Drehorgelspieler der Fa l l
ist, darf der Invalide auf Bejahung der Vcdürfnisfrage lediglich aus Villig«
keitsgründen nicht rechnen. Aus diesem Grunde halten, wir eine Fühlung--
nähme der mit der Einteilung von gewerblichen Genehmigungen befaßten
Behörden mit den Fürsorgeausschüs.'en sür nötig und ordnen elne solche durch
die Vermittlung der Zustandigen Hauptfürsorgeorganisationen herzustellende
Fühlung hierdurch ausdrücklich an.

Immer wieder erscheint es angezeigt, die Notwendigkeit eines verständnis-
vollen Zusammenwirkens der mit der sozialen Invalidenfürforge befaßten
Stellen mit der Heeresverwaltung hervorzuheben. Die an einigen Orten ge-
machten Erfahrungen haben erkennen lassen, daß für die Ar t dieses Zusammen-
wirkens, namentlich schon im Stadium der Lazarettbehandlung, immer noch
nicht überall die geeignete Form gefunden worden ist. Die fortschreitenden
Verhältnisse drängen aber insbesondere auch zu einer ständigen Fühlung-
nahme mit den Ersatztruppenteilen, I n weitgehendem Ma^e sind bei diesen,
besondere Versorgungsabteilungen eingerichtet worden, die nnter Hinübergreifen
auf das Gebiet der Berufsberatung, der Arbeit svernnttelung und überhaupt
der sozialen Fürsorge bereits einen Teil der Fürsorgearbeit leisten. Nur
der richtige Zusammenhang zwischen Zivilen und militärischen Fürsorgestellen
kann die volle Wirksamkeit dieser Fürforgetätigkeit verbürgen. Diese Zu-
sammenarbeit würde erschwert werden, unter Umständen würde auch eine
nicht im Interesse des Mannes liegende Anterbrechung der Fürforgetätigkeeit
eintreten, wenn Kriegsbeschädigte, die in Durchführung des Heimatsprinzips
dem Lazarett der Heimat zugeführt sind, nach Entlassung aus dem Lazarett
Zum Zwecke des Nentenfestsetzungsverfahrens einem entfernt liegenden Ersatz-
truppenteil überwiesen werden würben. Die mit der Neise des Entlassenen
zu seinem Ersatztruppenteile verbundenen Nmstände und Auswendungen würden
in diesem Falle nicht zu rechtfertigen sein, es würde aber auch, wie gesagt, die
Fühlung mit dem Fürsorgeausschuß verloren gehen oder doch unterbrochen
werden. Daher soll in solchen Fällen entweder eine sofortige Beurlaubung
aus dem Lazarett in die Heimat erfolgen, oder aber es kommt auch — worauf
bereits von der Heeresverwaltung an anderer Stelle hingewiesen ist — die
Neberweisung an einen nahegelegenen Ersatztruppenteil zwecks Durchführung
des Entlassungsverfahrens in Frage. Den Lazaretten kann dagegen, wie dies
zum Teil verlangt wurde, die selbständige Durchführung des Verfahrens zur
Festsetzung der Versorgungsgebührnisse nicht übertragen werden.

IV. Berufsausbildung.
Nngeachtct der Anerkennung, daß auf dem Gebiete der Berufsausbil-

dung bereits viel geleistet worden ist, müssen wir doch darauf hinweisen, daß die
von uns in dem Erlaß vom 8. September 1915 aufgestellten Forderungen
noch nicht überall genügende Berücksichtigung gefunden haben. Insbesondere
wird es notwendig sein, die Ausbildungsgelegenheiten noch zu vermehren.
Zum Teil wird dies geschehen können durch Heranziehung der noch nicht im
vollen Matze ausgenutzten öffentlichen Anstalten, zum Teil wird schon ein
wesentlicher Fortschritt erreicht sein, wenn die Bereitwilligkeit der Heeres-
verwaltung zur Ausstattung der Lazarette mit Werkstätten von den Für«
sorgcausschüssen mehr nutzbar gemacht wird als das bisher der Fal l ist.
An manchen Orten wird ein Vorteil und eine bessere Ausnutzung der vor-
handenen Gelegenheiten durch Ausscheiden überflüssiger Lehrgegenstände er-
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reicht werden können. I n der Negel soll die gewerbliche Ausbildung fich
auf die gründliche Vorbereitung auf einen bestimmten Beruf richten. Eine
Beschränkung der Ausbildung auf die oberflächliche Kenntnis einiger Hand»
werklicher Beschäftigungen kann jedoch in besonderen Fällen Wert haben,
namentlich bei ungelernten Arbeitern.

Wie allgemein bei theoretischen Anleitungen, so ist ganz besonders bei
Erteilung landwirtschaftlichen Unterrichts sorgfältig Zu prüfen, ob der Lehr-
stoff dem Verständnisse der tzörer angepaßt ist. Vor allem muß, Vorsicht bei
der Vorbereitung für gehobene Stellungen beobachtet werden. So sehr jedem
Kriegsteilnehmer ein seinen Fähigkeiten entsprechendes Ausrücken Zu wün-
schen ist, darf doch nicht außer acht gelassen werden, daß solche gehobene Stel-
lungen nur in beschränkter Zahl offen stehen und daß die Aussichten für die
"Unterbringung des zu Versorgenden gefährdet werden, wenn dieser seine Ziele
Zu weit steckt. Einfachere Leute können theoretische Vorträge doch nur be-
grenzt aufnehmen und sie sind leicht geneigt, den Wert des Aufgenommenen
Zu überschätzen. Dagegen empfiehlt es sich auch, die landwirtschaftlichen Kriegs-
invaliden, für die eine Fachausbildung nicht in Betracht kommt, über hie
Vorzüge des Landlebens und der ländlichen Lohnweise aufzuklären, wie dies
bereits vielfach mit gutem Erfolgs bei dem landwirtschaftlichen tzeeresunter-
richt in der Friedenszeit geschehen ist. Fm übrigen wird Vorträgen und an-
deren Unterhaltungen, die nur geringe Ansprüche an die Mitwirkung und die
Willenskraft der Hörer stellen, nur ein beschränkter Naum Zugestanden werden
können.

Soweit für eine körperliche Betätigung, in landwirtschaftlichen Arbeiten.
Gelegenheit nicht geboten ist, sind auch handwerksmäßige Nebungen, die spater
im landwirtschaftlichen Berufe verwertet werden können, nützlich. Eine Ueber-
leitung in den Beruf des Handwerks wi«d bei der nötigen Vorsicht nicht zu
besorgen sein. Ungenügend ausgebildete Kräfte würden auch keinen erwünschten
Zuwachs für das Gewerbe darstellen.

I n jedem Korpsbezirk sollte mindestens eine Gelegenheit für die A n -
passung der Kriegsinvaliden an die landwirtschaftlich körperliche Arbeit im
Anschluß an ein mit den erforderlichen orthopädischen Einrichtungen aus»
gestaltetes Lazarett geschaffen werden. Toraussetzung des Erfolges ist aller-
dings eine sachverständige Anleitung. Wo solche Lehrgänge neu einzuführen
sind, werden Zweckmäßig die bereits anderweit gewonnenen Erfahrungen nus->
Zunutzen sein. Besonders günstige Ergebnisse sind bei dem Neservelazarett
Görden bei Brandenburg a. h. erZielt worden. Dort beteiligten sich V8
vom hundert der landwirtschaftlichen Kriegsinvaliden, für die überhaupt eine
körperliche Beschäftigung in Frage kommt, freiwillig an der Ausbildung.

Die "Unterbringung der Kriegsinvaliden in privaten landwirtschaftlichen
Betrieben wird keine ausreichend: Gewähr für fachgemäße Anpassung bieten,
wenn nicht gleichzeitig für sachverständige Anleitung gesorgt wird. Sollten
sich wirksame Einrichtungen nicht treffen lassen, so wird im Benehmen mit
den Zuständigen, Sanitätsämtern die Unterbringung in einem anderen Korps-
bezirk Zu erwägen und nötigenfalls die Entscheidung des mitunterzeichneten
Kriegsministers durch die Vermittelung der landwirtschaftlichen Verwaltung an-
zurufen sein.

Schließlich ist Wert darauf Zu legen, daß, die an den verschiedenen Orten
auf diesem Gebiete gewonnenen Erfahrungen regelmäßig ausgetauscht werden.

Der Wettbewerb privater Lehrgänge, vne sie vielfach zum Zwecke der
Beschulung Kriegsbeschädigter eingerichtet werden, ist im allgemeinen nur ge-
eignet, die ordnungsmäßige und geregelte Arbeit der Fürsorgeorganisation
Zu erschweren und Zu durchkreuzen. Das Bestreben muß dahin gehen, solche
Lehrgänge, die häufig nur auf eine Ausbeutung der Kriegsbeschädigten ab-
Zielen, nach Möglichkeit auszuschalten. ^

V. Arbeitsvermittelung.
Die Arbeitsvermittelung für die Kriegsverletzten hat fich nach den vor-

liegenden Berichten bisher überall in erfreulicher Weise ohne besondere Schwie-
rigkeiten vollzogen. I n dieser Beziehung ist jedoch zu beachten, daß die

47
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mancherlei Amstände, die gegenwärtig die Unterbringung der Kriegsverletzten
erleichtern, so insbesondere die außerordentlich gesteigerte Nachfrage nach
männlichen Arbeitskräften, nicht in gleicher Weise auch nach Beendigung
des Krieges fortdauern werden. Dazu kommt, dah, wahrend zurzeit die Kriegs-
verletzten vielfach noch in Stellen untergebracht werden, die nur für die
Dauer des Krieges oder sonst eine mehr vorübergehende Beschäftigung bieten,
nach dem Kriege auf die Vermittelung von Dauerstellen das entscheidende
Gewicht zu legen sein wird. Die Arbeiten und Schwierigkeiten der Arbeits-
vermittelung werden sich ferner weiter noch erheblich steigern, wenn in grö-
ßerem Amfange auch solche Personen unterzubringen sein werden, die infolge
des Krieges an inneren Leiden erkrankt sind. So dankenswert und erfolgreich
bisher die Arbeitsvermittelung durch die Fürsorgeausschüsse gewesen ist, wird
daher doch im Hinblick auf die Zeit nach dem Kriege, wenn die regelmäßigen?
Verufsgeschäfte einen großen Teil der jetzt in den Fürsorgeausschüssen ehren-
amtlich tätigen Personen wieder voll in Anspruch nehmen werden, sowie mit
Rücksicht auf die Erfahrung, daß die Arbeitsvermittelung für Erwerbsbe-
schränkte der schwierigste Teil der Arbeitsvermittelung überhaupt ist, überall
Fürsorge dahin zu treffen sein, daß die Arbeitsvermittelung für die Kriegs-
verletzten in der Hauptsache nicht so sehr den ehrenamtlich tätigen Fürsorge-
ausschüssen zufällt, als vielmehr in enge Verbindung mit dem öffentlichen
Arbeitsnachweis gebracht wird. Hierfür spricht auch die Erwägung, daß bei
späterem Stellenwechsel des Kriegsverletzten die Frage, ob es sich um Kriegs»
verletztenvermittelung oder um allgemeine Arbeitsvermittelung handelt, zwei-
felhaft sein kann nnd daß eine erfolgreiche Arbeitsvermitteluug in der Negel
eine persönliche Fühlungnahme sowohl mit dem Kriegsverletzten als auch mit
dem Arbeitgeber voraussetzt. Das dadurch erforderte Maß von Arbeit wird
aber mit Aussicht auf Erfolg nur von Vermittlungsstellen geleistet werden,
tonnen, die damit in erster Linie und berufsmäßig befaßt werden.

Hinsichtlich der Ausgestaltung im einzelnen erscheint es am meisten emp-
fehlenswert, wenn als Mittelpunkt für die Kriegsverletztenvermittelung bei
dem provinziellen Arbeitsnachweisverband eine besondere Abteilung gebildet
wird. Eine "Reihe von Provinzen ist auch bisher schon nach dieser Richtung
hin vorgegangen. Diese zentrale Vermittlungsstelle, an die alle Meldungen
zu gehen haben, und die diese in geeigneter Weise nutzbar macht, wird sich
zweckmätzigerweise in dauernder Fühlung mit allen im Bezirke vorhandenen
Arbeitsnachweisen, insbesondere auch der Landwirtschaftskammer und den Ar»
beitgebervereinigungen zu halten und die unmittelbare Vermittelung wenigstens
insoweit zu übernehmen haben, als für einzelne Kreise öffentliche Arbeits-
nachweise noch fehlen und diese Kreise nicht durch die Arbeitsnachweisein-
richtungen benachbarter Kreise mitversorgt werden. Fm Interesse einer er-
folgreichen Tätigkeit ist dabei besonderes Gewicht darauf zu legen, bah die
Stelle überall im Bezirk als solche bekannt ist, an die sich Personen, welche
Kriegsverletzte einstellen wollen, zu wenden haben. Hierauf wird zweckmäßig
durch regelmäßige Hinweise in der Tagespresse und in sonst geeigneter Weise
hinzuwirken sein.

Neben diese Zentralstelle werden sodann als örtliche Vermittlungsstellen
für die Kriegsverletzten die öffentlichen Arbeitsnachweise zu treten haben.
Für die größeren gewerbereichen Gemeinben wird dabei in Erwägung zu
Ziehen sein, ob zweckmäßig für diese Aufgabe etwa eine besondere Abteilung
beim öffentlichen Arbeitsnachweis einzurichten sein wird. Dies wird namentlich
dann in Frage kommen, wenn der Arbeitsnachweis zugleich den Mittelpunkt
für die Arbeitsvermittlung anderer benachbarter Kreise bildet.

VI . Kapitalab sind ung.
Auf dem Gebiete der endgültigen Nnterbringung der Kriegsinvaliden ist

inzwischen durch das vom Neiche verabschiedete sogenannte Kapitalabfindungs«
gesetz ein wichtiger Schritt vorwärts getan. Danach können Personen, die
aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges auf Grund des Wannschaftsversor»
gungsgesetzes Anspruch auf Kriegsversorgung haven, zum Erwerb und zur
wirtschaftlichen Stärkung eigenen Grundbesitzes mit Kapital abgefunden wer-
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den. Die Anwendung dieser Vorschrift beschränkt sich nicht auf die ländliche
Siedelung, sondern umfaßt auch den Erwerb städtischen Grundbesitzes. A n
dieser Stelle kann auf die Einz,elbestimmungen des Gesetzes nicht näher ein-
gegangen werden, die Fürsorgeausschüsse wenden die Ausführungsbestimmun-
gen des Bundesrats und der preußischen Zentralbehörden aufmerksam zu der«
folgen und über den Inhalt insbesondere die Berufsberater zu unterrichten
haben. Hier sei nur hervorgehoben, daß den tzauptfürsorgeorganisationeu bei
der Durchführung des Gesetzes eine wesentliche Mitwirkung eingeräumt wer-
den muß. Es ist nicht angängig, daß, die Wohltaten der Kapitalabfindzung
irgendwie in Widerspruch treten zu den vernünftigen Fürsorgezielen. M ie
wir daher den tzauptfürsorgeorganisationen nach dieser Richtung hin die ge-
bührende Stellung bei der Durchführung des Gesetzes zuweisen werden, so
müssen wir auf der anderen Seite der Erwartung Ausdruck geben, daß die
Bearbeitung der wichtigen Sachen überall mit dem nötigen Eifer und dem
nötigen Verständnis in die tzand genommen werden wird.

A n sämtliche Herren Oberpräsidenten und den Herrn Regierungspräsidenten
in Sigmaringen.

j 1916 29. August.

Grundsätze fs r die Prüfung vo« Kinematsgrapheu-Vsrsührern

M . F. ( M . B l . S. 178.)

Für die Sicherheit der Kinematographentheater ist die Person des Vor-
führers von besonderer Bedeutung; er bekleidet in ihnen unstreitig den ver-
antwortungsreichsten Posten. Seine persönlichen Eigenschaften, seine gute Aus"
bildung und seine Vertrautheit mit allen Sicherheitsvorkehrungen bilden hie
wichtigste Voraussetzung für die Vermeidung der Vetriebsgefahren. Das mit
meinem Erlaß vom 15. Ju l i 1912 )̂ mitgeteilte Muster zu einer Polizeiver-
ordnung, betreffend die Sicherheit der Lichtfvielbühnen, hat in H 27 Bestim-
mungen vorgesehen, die durch Einführung einer Prüfung und durch Fest-
setzung eines Mindestalters die nötige Gewahr nach dieser Richtung beschaffen
sollten. Es darf angenommen werden, daß auch in denjenigen Regierungs-
bezirken, in denen eine entsprechende Regelung durch Polizeiverordnung nicht
getroffen ist, doch in allen Einzelfällen nach gleichen Grundsätzen verfahren
worden ist. Immerhin ist bei den von dem hiesigen Polizeipräsidium vor-
genommenen Prüfungen solcher Personen, die außerhalb des Landespolizei-
bezirks bereits als Vorführer tätig gewesen waren, wiederholt ihre mangelnde
Eignung zu diesem Berufe festgestellt worden. Es wird sich daher empfehlen,
die an die Prüflinge zu stellenden Anforderungen für den Rinfang der M o -
narchie gleichmäßig zu gestalten und die Voraussetzungen für die Zulassung
zur Prüfung auf eine einheitliche Grundlage zu stellen.

Es steht zu hoffen, daß hiermit eine soziale Hebung des Standes der Vor-
führer verbunden fein wird.

Auch liegt in der zurzeit besteheuden Möglichkeit, daß jede Polizeibehörbie
sich der Nachprüfung der Vorführer unterzieht, sowohl eine Belastung der
Ortsftolizeiverwaltungen als auch eine mit finanziellen Aufwendungen ver-
knüpfte Erschwernis für diejenigen, die den Beruf ergreifen wollen. Aus
diesen Gründen habe ich in Aussicht genommen, bei mehreren Königlichen
Polizeiverwaltungeu Prüfungsstellen einzurichten. D'e von ihnen zu erteilenden
Zeugnisse würden Geltung in ganz Preußen erhalten. Die abschriftlich bei-
folgenden (Anl. a), bei den in Berlin vorgenommenen Prüfungen zur A n -
wendung gelangenden Vorschriften würden sinngemäß überall zugrunde zu
legen sein. Zu diesen Vorschriften ist im einzelnen folgendes zu bemerken:

I m H 1 wird auf die bereits in dem Muster der Polizeiverordnung
vorgesehene Festsetzung eines Mindestalters für die Vorführung nochmals hin-
gewiesen.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1912 S. 351.
47"
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§ 2 legt eine Ausbildungszeit von 6 Monaten fest, da erst cine solche Zeit«
dauer ausreichend erscheint,- anderseits genügt dies: Dauer, denn j,ber einiger-
maßen Befähigte ist auch ohne besonderen theoretischen Lehrgang in der Lage,
in dieser Zeit das Vorführungs^ach Zu erlernen.

§ 3 bestimmt die Kenntnisse, welche bei der Prüfung gefordert werden,
runter ihnen ist die eingehende Kenntnis der Kinematographie und der Elektro-
technik die wichtigste.

Die im § 6 enthaltene "Regelung der wiederholten Prüfung, nnd zwar
nur der einmaligen, erscheint allein zweckmäßig. Wie die Erfahrung lehrt,
können bei einiger Befähigung und bei ausreichendem Fleiß die nötigen
Kenntnisse wohl von jedermann erworben werden. Versagt der Vorführer
auch bei der zweiten Prüfung, so muß ohne weiteres angenommen werden,
daß er dauernd außerstande bleibt, die Vorführertätigkeit mit der nötigen Zu-
verlässigkeit auszuüben.

K 7 bestimmt die Höhe der Prüfungsgebühr. Der Satz von 20 Mk. ent-
spricht bei Berechnung der entstehenden Stromkosten, der Stoffabnutzung, der
Zeitverluste und der Entschädigung für die prüfenden Beamten sowie der
sonstigen Ankosten i n allgemeinen den tat^äHIiH entstehenden Aufwendungen.
Diese Vorschrift könnte zur Vermeidung etwaiger Nechtsbedenken so gefaßt
werden,- „§ 7. Kosten. Die Zulassung zur Prüfung erfolgt nur gegen Er-
legung eines die Prüsungsko^en deckenden, Pauschbetrages von 20 Mk. Kriegs-
beschädigte können von der Zahlung entbunden werden."

Die Erteilung der Duplikatzeugni^e ist im S 10 geregelt und von gewissen
Formalitäten abhängig gemacht. Dies erscheint notwendig, nm dem vielfach
bemerkten Mißbrauch zu begegnen, der durch Ausstellung doppelter Zeug-
nisse entsteht. Aus demselben Grunde muß das Zeugnis auch stets mit einer
Photographie und ,Nnterschrift des Vorführers versehenj fein.

Hinsichtlich der Kriegsbeschädigten wäre die weitere Bestimmung hinzu-
zufügen, daß ihre Zulassung von der Zustimmung der zuständigen amtlichen
'Fürsorgestelle für Kriegs invalide abhängig ist.

Ich ersuch^ sich binnen 3 Monaten über folgende Punkte zu äußern:
1. Besteht für den dortigen Bezirk ein Bedürfnis zur Einrichtung einer

eigenen PrüfnngssteNe oder kann ohne zu große Erschwerung für
die Prüflinge deren !U.eberwe'chanH an die Prüfungsslelle cincs Nach-
bardezirks in Aussicht genommen werden?

2. Besteht im dortigen Bezirk bereits eine Vorschrift, welche die Zu-
lassung Zum Vorführerberufe allgemein von der Ablegung einer Prüfung
abhängig macht? Würde diese Vorschrift auch für die neue Nc-
gelung beibehalten werden können oder würde sie einer Abänderung
bedürfen?

Empfiehlt es sicĥ  H 9 der Ausführungworfchriiten in den Wort-
laut der Polizeiveroidnung zu übernehmen?

3. Werden die oben mitgeteilten Ausführungs'vorschriften für zweckmäßig
und ausreichend erachtet? Ihre Ergänzung durch eine Bestimmung
über die Form der Zeugnisse, wofür Ich Vorschläge anheimstelle, bleibt
vorbehalten. '

^. Bestehen Bedenken dagegen, daß besondere Schulen für Vorführer,
bei denen mit der praktischen Ausbildung ein geeigneter theoretischer
Anterricht verbunden ist, mit dem Vorrecht ausgestattet werden, auch
in kürzerer Zeit als in 6 Monaten auf die Prüfung vorzubereiten?
Die Bestimmung solcher Schulen würde ich mir vorbehalten.

Die alsbaldige Einführung der Neuregelung habe ich auch bei Fort-
dauer des Kriegszustandes in Aussicht genommen. Sollte sich daraus ein
Mangel an Vorführern ergeben, so würde die hierdurch etwa bedingte Ein-
schränkung des Lichtspielbetriebes in den Kauf zu nehmen sein. Immerhin
könnte für eine jNebergangszeit an den bisherigen Vorschriften festgehalten
werden.
A n die sämtlichen Herren «Regierungspräsidenten.
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(Anl. a)

Grundsätze für die Prüfung von Kinematographen-Vorführern.

Zulassung.
Zur Prüfung find gemäß ß, 27 der Polizeiverordnung vom 6. M a i 1912

nur männliche Personen zuzulassen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben.

s 2
Anmeldung und Vorbildung.

Die Zulassung zur Prüfung ist schriftlich bei der Abteilung V I I I des
Polizeipräsidiums zu beantragen, hierbei ist durch Zeugnisse, deren ^nter--
schrift amtlich beglaubigt sein muß, der Nachweis zu erbringen, daß der
Prüfl ing mindestens 6 Monate im Vorführungslfache, daß heißt als Gehilfe
eines geprüften Vorführers tätig gewesen ist.

Dem Gesuche find eine unanfgezogene Photograph'e des Prüflings und
ein Ausweis über sein Alter (Geburtsschein, Militärpapiere) beizufügen.

, Gegenstand der Prüfung.
Die Prüfung hat sich auf folgende Gegenstände zu erstrecken:

a) Allgemeine Kenntnis der im Betriebe der Kinematographentheater
Verwendung sindenden elektrischen Anlagen, ihres Zweckes und ihrer
Bedienung. Insbesondere muh der Prüf l ing mit der Herstellung der
einschlägigen Schaltungen und den Maßnahmen zur Beseitigung von
Betriebsstörungen in der elektrischen Anlage völlig vertraut sein.

b) Eingehende Kenntnis des Baues und der Bedienung von mindestens
drei der gebräuchlichsten Systeme von Kinematogruphenapparaten.

o) Kenntnis der besonderen Eigenschaften des Films und feiner Be-
handlung.

ä) Völliges Vertrautsein mit den feuerpolizeilichen Vorschriften und den
Obliegenheiten des Vorführers beim Ausbruch eines Brandes in den
Näumen eines Kinematographentheaters.

§ 4
Prüfung hinsichtlich besonderer Lichtarten.

Die Prüfung in der Bedienung von Anlagen, bei denen Kalklicht, Aether«-,
Benzin« oder Gasolinlicht verwendet wird, geschieht nur auf besonderen Antrag.
Wenn sich die Prüfung auf eine dieser Lichtarten erstreckt hat, so ist dies in
dem Zeugnis z,n vermerken.

s 5
Versag ung des Zeugnisses.

Bei unzureichenden Kenntnissen auf einem der i n , K 3 genannten Gebiete
ist das 'Zeugnis zu versagen.

A 6

Wiederholung der Prüfung.
Die Prüfung darf nur nach einer erneuten praktischen und theoretischen

Ausbildung von mindestens 2 Monaten, über die gleichfalls eine amtlich
beglaubigte Bestätigung beizubringen ist, wiederholt werden. Die Anmeldung
hat nach Matzgabe des § 2 zu erfolgen. Weitere Wiederholungen von P rü -
fungen finden nicht statt.

Prüfungsgeb ühr.
Die Festsetzung der Prüfungsgebühr bleibt dem Polizeipräsidium vorbehalten.

Sie beträgt bis auf weiteres 20 Mk.
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ß 8

Polizeiliche Bescheinigung.
Die gemäß tz 27 Absatz 1 der Polizeiverordnung vom 6. M a i 1912 er-

forderliche Bescheinigung der Zeuguisse erfolgt werktäglich zwischen 10 und
2 Khr im Dienstgebäude der Abteilung V I I I , 0 27, Magazinstraße 3/5.

ß 9

Ungültigkeitserklärung von Zeugnissen.
Bei wiederholten Verstößen gegen die polizeilichen Vorschriften für Ki lw-

theater oder bei sonst bewiesener Unzuverlässigkeit hat der Vorführer die
Einziehung des Zeugnisses durch die Polizeibehörde zu gewärtigen.

s 10 , , ,

Duplikate.
Duplikate der Zeugnisse dürfen ohne polizeiliche Genehmigung nicht erteilt

werden. Diese wird auf dem Zeugnisduplikat vermerkt und von einer ^Nn-
gültigkeitserklärung des Originalzeugnisses abhängig gemacht. Die durch der^n
Veröffentlichung in hiesigen Tageszeitungen entstehenden Kosten in Höhe von
etwa 30 Mk. sind von den Vorführern zu tragen.

K 11

Ausnahmen.
Ausnahmen von den vorstehenden Grundsätzen zu bewilligen, bleibt vor»

gehalten.
§ 12.

Vorstehende Grundsätze treten sofort in Kraft.
Berlin, den 10. September 1912.

Der Polizei-Präsident. Abteilung V I I I .

1916 29. August.

Höchstpreise für Zwetschsn
<R. K. (N. G. V l . S. 973.)

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der
Volksernährung vom 22. M a i 1916*) wird verordnet:

ß 1
Der Preis für tzauszwetschen (Vauernpflaumen) aller Ar t aus der Ernte

1916 darf einschließlich der Orntekvsten bei der Veräußerung durch den Er-
zeuger, vorbehaltlich der Vorschrift im § 2, zehn Mark für fünfzig Kilo-
gramm nicht übersteigen.

ß 2
tzauszwetschen dürfen im Kleinverkaufe zu keinem höheren Preise als zu

fünfundzwanzig Pfennig für das Pfund verkauft werden. A ls Kleinverkauf
gilt der Verkauf an den Verbraucher in Mengen von zwanzig Pfund und
weniger.

Bei allen übrigen Verkäufen muß, vorbehaltlich der Vorschrift im H 1,
der Preis unter dem Kleinverkaufspreise bleiben.

Die Kommunalverbände «und Gemeinden können den Kle'mverkaufspreis für
-ihren Bezirk niedriger festsetzen und Ausnahmen von dem Kleinverkaufspreise
zulassen. Die Landeszentralbehörden können anordnen, baß die Anordnungen
anstatt durch die Kommunalverbände und Gemeinden durch deren Vorstand
getroffen werden können.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 379.
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s.3
Das Eigentum an tzauszwetschen kann durch Anordnung der zuständigen

Behörde einer von dieser bezeichneten Person überwagen werden. Die A n -
ordnung ist an den Besitzer zu richten. Das Eigentum geht über, sobald die
Anordnung dem Besitzer zugeht.

Der von der Anordnung Betroffene ist verpflichtet, die Vorräte bis zum
Ablauf einer in der Anordnung zu bestimmenden Frist zu verwahren und
pfleglich zu behandeln.

Der Nebernahmepreis wird unter Berücksichtigung der in den §ß 1, 2
festgesetzten Preise sowie der Güte und Verwertbarkeit der Vorräte von der
Zuständigen Behörde festgesetzt. Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet end«
gültig über Streitigkeiten, die sich, aus der Anordnung ergeben.

M i t Gefängnis bis zu einem Fahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-
.tausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft,

1. wer den in den M 1, 2 bestimmten oder einen auf Grund des Z 2
festgesetzten Preis überschreitet;

2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch den
der Preis (Nr. 1) überschritten wird, ober sich zu einem solchen Ver-
trag erbietet; s

3. wer der Verpflichtung, die Vorräte zu bewahren und pfleglich zu
behandeln (Z 3), zuwiderhandelt. '

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich, die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, ein»
gezogen werden. ' , 5 > ! > " ^ . ' ! l '!''!!'!"

§ 5
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhere Verwaltungsbehörde,

Zuständige Behörde, Kvmmunal'verband und Gemeinde anzusehen ist.

H 6
Diese Verordnung tritt )wit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 29. August.

Ausnahme vsu dem Verbote von Mitteilungen über Preise
von Wertpapieren.

<R. K. (N. G. V l . S. 993.)

Auf Grund des H 1 Abf. 3 der Bekanntmachung, betreffend Verbot von
Mitteilungen über Preise von Wertpapieren usw., vom 25. Februar 1915X)
wird folgendes bestimmt:

Zulässig sind bis auf weiteres Mitteilungen von Personen und
Anstalten, die Vankiergeschaste gewerbsmäßig betreiben, au ihre Kunden
über Verkaufspreise, die für ausländische Wertpapiere auf Grund
der im Ausland notierten Kurse im Inland zu erzielen sind.

1916. 30. August.

Acndsrunß des § 25 des Gesetzes über die Kriegsleistungen
vom 13. I u s i 1873 (Reichs-Gefetzbl S. i29).

N. K. (N G. B l . S. 983.)

Auf Grund des tz 3 des Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
zu wirtschaftlichen Mahnahmen usw. vom Ä. August 1914*) hat der Bundes-
rat beschlossen:

Artikel 1
Der § 25 des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873

(Veichsgesetzbl. S. 129) erhält folgende Fassung:

X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I S. 135.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 191Ä I 857.



740 1916. 30. August.

Zur Beschaffung und Erhaltung des kriegsmäßigen Pferdebedarfs der Armee
sind alle Pferdebesitzer verpflichtet, ihre zum Kriegsdienst für tauglich er-
klärten Pferde gegen Entschädigung an die Militärbehörde zu überlassen:

Befreit hiervon sind nur:
1. Mitglieder der regierenden deutschen Familien;
2. die Gesandten fremder Mächte und das Oesandtschaftspersonal;
3. Beamte im Neichs- oder Staatsdienst hinsichtlich der Zum Dienst-

gebrauche sowie Aerzte und Tierärzte hinsichtlich der Zur Ausübung
ihres Berufs notwendigen Pferde;

4. die Posthalter hinsichtlich derjenigen Pferdezahl, welche von ihnen zur
Beförderung der Posten vertragsmäßig gehalten werden mutz.

Die Entschädigung wird festgesetzt unter Zugrundelegung der Friedens-
preise und unter Hinzurechnung eines Zuschlags, der in einem Bruchteil des
Friedenspreises besteht und vom Reichskanzler durch allgemeine Anordnung be-
stimmt wird.

Die Ermittlung des Friedenspreises erfolgt durch Sachverständige Unter
entsprechender Anwendung der §,§ 26, 2? und der dazu erlassenen Aussührungs-
bestimmungen.

Auf Grund dieser Ermittlung wirb der Betrag der zu zahlenden Ent-
schädigung von einer durch die Heeresverwaltung zu bestimmenden Kommission
von drei Mitgliedern endgültig festgesetzt; diese kann den der Festsetzung zu-
grunde gelegten Friedenspreis« abweichend von der Ermittlung durch ldie Sach-
verständigen annehmen.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit dem 1. September 1916 in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

l 1916. 3O August.

Festsetzung des Zuschlags zu »eu Fei«>e»tAprei§en der z»m K5ieK«di<ust
ausgehobenen

N. K. (N. O. V l . S. 984.)

Auf Grund des Artikel 1 Abs. 4 der Verordnung des Bundesrats vom
30. August 1916, betreffend Aenderung des K 25 des Gesetzes über die Kriegs-
leistungen vom 13. Jun i 1873 bestimme ich:

Der Zuschlag zu den Friedenspreisen der zum Kriegsdienst ausgehobenen
Pferde wird bis auf weiteres auf 50 v. h. der Friedenspreise festgesetzt.

1316. 30. August.

A„fnahme von Schülern in die unterste Klaffe der hsheren Lehranstalten.

M .O. N. (Z. V l . U. S. 507.)

Rnter Aufhebung der Bestimmungen 1 a ^ t des Erlasses vom 24. Oktober
1837 habe ich die beiliegenden Bestimmungen über die Anforderungen ge-
troffen, welche an die in die unterste Klasse einer höheren Lehranstalt aufzu-
nehmenden Schüler zu steilen sind. Bei der Aufnahme der aus Volks-
und Mitttelfchulen und aus Privatunterricht kommenden Schüler darf über
diese Anforderungen nicht hinausgegangen werden.

Auch die Vorschulen haben sich danach zu richten; insbesondere dürfen ihre
Anforderungen in der Sprachlehre und im Rechnen nicht über die in der
Anlage festgesetzten Lehrziele hinausgehen. Dementsprechend ist der Lehrstoff
auf die drei Klassen zu verteilen. Die hierdurch etwa gewonnene Zeit ist
zur Vertiefung des Nnterrichtes und zur gründlichen Durcharbeitung hes
Lehrstoffs auf den einzelnen Stufen zu verwenden, wobei der Sachunterricht
und Anschauunasunlerricht sowie die Heimatkunde gebührend Zu berücksichtigen
sind.

Das Königliche Provlnzialschulkollegium wolle den Direktoren der höheren
Lehranstalten die genaue Befolgung dieser Bestimmungen zur Pflicht machen.
,An die Köuigl. Provinzialfchulkollegien.
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Bestimmungen
über die »Aufnahme von Schülern in die Unterste Klasse der höheren Lehranstalten.

An die Schüler, welche in die unterste Klasse einer höheren Lehranstalt
aufgenommen werden sollen, sind folgende Anforderungen zu stellen:

1. I n der evangelischeu Religion. Kenntnis einiger biblischer Geschichten
des Alten und des Neuen Testaments, die zehn Gebote, einige Kirchen«
liederstrophen und 'Gebete (Vaterunser).

2. I n der katholischen Neligion. Kenntnis ausgewählter biblischer Ge-
schichten des Alten und des Neuen Testaments und einiger Gebete
und Kirchenlieder (WeHnachts-, Oster- und Warienlieder).

3. I m Deutschen.
a) Lesen. Fähigkeit, Lesestoffe, welche im Gesichtskreis neunjähriger

Knaben liegen, in deutschem und lateinischem Drucke geläufig, laut-
sicher und sinngemäß zu lesen.

d) Erzahlen. Einige Geübtheit, gelesene oder vorerzählte Stoffe der
unter a) genannten Ar t nachzu erzählen.

c) ^Rechtschreibung. Der aufzunehmende Schüler muß fähig sein, ein
kurzes Diktat aus dem unter a) bezeichneten Gebiete im wesent-
lichen ohne gröbere Fehler in deutscher sorgfältiger und gut les-
barer Schrift niederzuschreiben. Einige Sätze sind auch in latei-
nischer Schrift zu schreiben.

ä) Sprachlehre. Kenntnis der Bestandteile des einfachen Satzes mit
den deutschen Bezeichnungen: Satzgc genstand, Satzaussage; die Kennt-
nis der weiteren Satzbestimmungen ist nicht zu fordern. Von den
Wortarten: Dingwort, Geschlechtswort, Eigenschaftswort, Zahlwort,
persönliches und besitzanzeigendes Fürwort, Tätigkeitswort. E in - nnd
Mehrzahl. V.egelmatzige Biegung des Dingwortes. Steigerung des
Eigenschaftswortes, hauptzei^ formen des Tatigkei'swortes (Gegen-
wart, Vergangenheit, Zukunft in der Wirklichkeitsform der Tätig-
keitsform).

Die fremdsprachlichen grammatischen Bezeichnungen dürfen nicht
gefordert werden. Ihre Aneignung muß der höheren Schule selbst
vorbehalten bleiben.

4. I m Nechnen. Die Grundrechnungsarten mit ganzen unbenannten und
einfach benannten Zahlen. Sichere Beherrschung des Einmaleins bis
12 und des Eins durch Eins. Geübtheit im Kopfrechnen im Zahlenkreis
bis 1000, im schriftlichen Nechnen bis 1000 000. Teilen mit ein- nnd
zweistelligen Te'.lern. Benn Abziehen und Teilen ist die sogenannte
österreichische Methode nicht anzuwenden.

5. I n der Heimatkunde. Die nähere Nmgevung des Schulortes oder der
Heimat. Die Himmelsgegenden. Tagcs- und Jahreszeiten.

1916 3S. August.

Durchführnttß der Verordnung über Hülfenf,5H4e vom 29. I u » i l9l0').

Kriegsernährungsamt (N. G. B l . S. 981)

Auf Grund der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Jun i 1915 )̂ und
des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegsernährungs-
amts vom 22. M a i 1916 )̂ wird folgendes, bestimmt:

Artikel I
Die Bewirtschaftung der Hülsenfrüchte nach Maßgabe der Verordnung

über Hülsenfrüchte vom 29. Jun i 1916^) wird in Abänderung der Bekannt-
machung vom 25. Ju l i 1916^) der Veichshülsenfruchtstelle, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in Berl in übertragen.

1) Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1916 I S. Ä99.
2) Verwaltungsvorschliften Fahrgang 1916 I S. 380.
'") Verwaltungsvorjchristen Jahrgang 1916 I I S. 637.
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Artikel I I .
Dem Besitzer von Hülsenfrüchten sind nach H 4 Abs. 2 zu belassen:

a) zu Saatzwetken bis zu 2 Doppelzentnern für den Hektar der Anbau«
fläche des Erntejahrs 1916;

d) zu seiner Ernährung und zur Ernährung der Angehörigen seiner
Wirtschaft einschließlich des Gesindes 6 Kilogramm für jede in Be-
tracht kommende Person. Den Angehörigen der Wirtschaft stehen gleich
Naturalberechtigte, insbesondere Altenteller und Arbeiter, soweit sie
kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn Hülsenfrüchte zu beanspruchen
haben.

Artikel I I I
Die Neichshülsenfruchtstelle kanu das Verlangen aus käufliche Neberlassung

der Hülsenfrüchte nach § 4 Abs. 1 Satz 1 durch eingeschriebenen Brief an den
einzelnen Besitzer, durch Veröffentlichung in den amtlichen Blättern eines
Bezirkes an die Besitzer des Bezirkes oder durch Veröffentlichung im Neichs-
anzeiger an alle Besitzer im Inland richten.

Die Mitteilung, durch die ein Besitzer eine Frist Zur Abnahme setzt (§ 4
Abs. 1 Satz 2), hat durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der Neichshülsen«
fruchtstelle, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin Zu erfolgen.

Artikel IV
Für die Bewertung der Hülsenfrüchte gelten folgende Grundsätze:

a) die im O 11 festgesetzten höchsten Preise find nur für beste, reine, ge-
sunde, trockne And gutkochende Hülsenfrüchte zu zahlen. Für kleine
Erbsen dieser Beschaffenheit sind höchstens 58 Mark zu zahlen;

d) für gute handelsübliche Durchschnittsware ist zu Zahlen: Doppelzentner
für gelbe und grüne Viktoriaerbsen sowie große Erbsen 55 Mark,
für kleine gelbe, grüne und graue Erbsen 53 Mark,
für weiße, gelbe und braune Bohnen 65 Mark,
für Linsen 70 Mark;

o) für Hülsenfrüchte von geringerer Beschaffenheit ist entsprechend weniger
zu Zahlen. Bei feuchten und bei käfer- und madenhültigen Hülsen-
früchten sind außer dem Minderwerte wegen der abfallenden Beschaffen«»
heit die durch künstliche Trocknung und Bearbeitung entstehenden Kosten
und Gewichtsverluste zu berücksichtigen.

Artikel V
Der zur Lieferung an die Neichshülsenfruchtstelle Verpflichtete hat die

Hülsenfrüchte bis Zu der Verladestelle des Ortes, von dem die Ware mit der
Bahn oder zu Wasser versandt wird, zu befördern und daselbst einzuladen. Die
Aeichshülsenfruchtstelle hat für die Verladung eine angemessene Frist zu setzen,
die nicht weniger als eine Woche betragen darf; gleichzeitig ist die Verladestelle
anzugeben, von der die Ware mit der Bahn oder zu Wasser versandt werden soll.

Kommt der Verpflichtete der Aufforderung zur Verladung innerhalb der
gesetzten Frist nicht nach, so kann d'e zuständige Behörde auf Antrag der Neichs-
hülsenfruchtstelle die Verladung mit den Mit teln des landwirtschaftlichen pder
kaufmännischen Betriebs des Verpflichteten oder durch einen Dritten ausführen
lassen. Die hierdurch entstandenen Kosten sind vom Nebernahmepreise zu kürzen.

Die Bestimmungen im Abs. 1 und 2 gelten auch für den Fal l der Ent-
eignung gemäß § 7 Abs. 2.

Artikel V I
Soweit die Lieferung und Abnahme der Hülsenfrüchte uicht durch die Be-

stimmungen in den Artikeln I I bis V geregelt ist, gelten die Geschäftsbedingungen
der N ei chshülsenfrucht stelle, die der Genehmigung des «Reichskanzlers bedürfen.

Artikel V I I
Diese Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Die

Bestimmungen über die Lieferung und Abnahme von Hülsenfrüchten vom 26.
September 1915 )̂ werden aufgehoben.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 198.
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1916 31 . August.

Bestätigung des Schecks durch die Neichsbant.

N. K. (N. G. V l . S. 985.)

Der Bundesrat hat aus Grund des A 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom Ä. August 1914^)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
Versieht die Neichsbank einen auf sie gezogenen Scheck mit einem Be«

statigungsvermerke, so wird sie hierdurch, dem Inhaber zur Einlösung verpflichtet;
für die Einlösung haftet sie auch dem Aussteller und den Indossanten.

Die Verpflichtung aus der Bestätigung erlischt, wenn der Scheck nicht
innerhalb der Vorlegungsfrist G 11 des Schockgesetzes vom 11. März 1908
— Neichs-Gesetzbl. S. 71 —) zur Zahlung vorgelegt wird, hinsichtlich des
Nachweises der Vorlegung finden die Vorschriften des tz 16 des Scheckgesetzes
Anwendung.

Der Anspruch aus der Bestätigung verjährt in zwei Fahren vom Ablauf
der Vorlegungsfrist an. /

Für einen bestätigten Scheck, auf dem eine ^Unterschrift gefälscht ist, gelten
Hie Vorschriften des H 23, für die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen
auf Grund der Bestätigung die Vorschriften des H 28 des Scheckgesetzes ent-
sprechend.

Die Neichsbank ist nur nach vorheriger Deckung befugt, Schecks mit einem
Bestätigungsvermerke zu versehen.

Artikel 2
Die Bestätigung begründet nicht bie Verpflichtung zur Entrichtung des

Mechselstempels oder einer landesgesetzlichen Abgabe.
Artikel 3

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Der «Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916 31 August.

Zulassung von Ausnahmen vsn den Vsrschriftes des § 4 des
sogenannten Margarinegesetzcs.

M . I . ( M . V l . M . S. 323.)

Nach tz Ä des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz
und deren Ersatzmitteln, vom 15. J u l i 1897 CRelchs-Gesetzbl. S. ^75) ist in
Naumen, in denen Butter oder Butterschmalz gewerbsmäßig hergestellt, auf«
bewahrt, verpackt vder feilgehalten wird, die Herstellung, Aufbewahrung, Ver-
packung oder das Feilhalten von Margarme oder Kunstspeisefett verboten.
Nachdem Margarine und Kunstfveisefett neuerdings iu ähnlicher Weise wie
die Butter in «amtliche Bewirtschaftung genoMmen sind, hat sich das Bedürfnis
herausgestellt, Margarine und Kunstspeisefett nach, Maßgabe der in den ein-
zelnen Gemeinden geltenden Verbrauchsregelung durch die kommunalen Vutter-
abgabestellen den Verbrauchern zuzuführen. Die Schaffung besonderer Ab-
gabestellen für Margarine !und Kunstspeisefett erscheint nicht überall angängig,
weil es in der Negel im Bedürfnis liegt, alle Speisefette auf die gleichen
Fettkarten abzugeben. Durch tz 1 der Bekanntmachung über den Verkehr
mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln vom 16. Ju l i 1916X)
sind daher die Landeszentralbehörden ermächtigt worden, Ausnahmen von jener
Vorschrift des O 4 des Gesetzes vom 15. Jun i 189? zuzulassen. Dementsprechend
ermächtige ich Ew. pp., in geeigneten Fällen von dieser Ausnahmebestimmung
Gebrauch zu machen.
A n die Herren Oberpräsidenten und den Herrn Regierungspräsidenten in S ig-

maringen.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 191^ I S. 857.
X) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I I S. 60t
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1916. 3 1 . August.

Inkraft treten der Verordnung über «ier.

Kriegsernährungsamt (<R. G. B l . S. 691.)

Ans Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der
Volksernährung vom 22. M a i 1916*) wird bestimmt:

Die Z§ 5, 6, 10 und 11 der Verordnung über Eier vom 12. August 1916"*)
treten statt mit dem 1. September 1916 mit dem 18. September 1916 in Kraft.

1916. 1. September.

Neber«a«g der Geschäfte der «eiHKprüfungeftelle fü r Lebensmittelpreise
auf das KriegsetmKhrunssamt.

N. K. (N. G. V l . S. 997.)

Der Bundesrat hat auf Grund des O 3 dies Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Mahnahmen usw. vom 4. August 1914X)
folgende Verordnung erlassen:

s 1
Die durch § 11 der Bekanntmachung über die Errichtung von Preisprü-

fungsstellen und die Versoraungsregelung vom 25. September 1915f) für
das Neichsgebiet errichtete Preisprüfungsstelle wird aufgehoben. Ihre Auf-
gaben und Befugnisse gehen auf bas Kriegsernährungsamt über.

§ 2
Diese Verordnung tritt mit dem 1. iSeptember 1916 in Kraft.
Der Reichskanzler trifft die zur Neberleitung erforderlichen Anordnungen.

1916. 4. September

Kehrbszirke.

M . H. O. M . F. ( M . V l . h. G. S, 310.)

I n Abänderung der Bestimmungen, betreffend die Einrichtung von Kehr-
bezirken für Schornsteinfeger, vom 5. Februar 1907 )̂ und des Vunderlasses
vom 23. M a i 19082) bestimmen wlr, daß der Bewerber um eine Bezirksschorn«
fteinfegerstelle innerhalb der letzten 3 Jahre vor der Bewerbung und inner-
halb der letzten 3 Jahre vor der Anstellung mindestens je ein Jahr lang
im Regierungsbezirk (Landespolizeibezirk Berlin) im Schornsteinfegerhandwerk
entweder selbständig oder als Geselle tatig gewesen sein muß.

Ferner weisen wir zur Behebung hervorgetretener Zweifel darauf hin,
daß sich auch angestellte Bezirksschornsteinfeger, die sich um einen anderen
Kehrbezirk bewerben wollen, in die Vew erb erliste eintragen lassen müssen.
Der Nachweis der vorherigen Ablegung der Meisterprüfung (K 133 GewO.)
kann aber, wie schon in dem Erlasse vom 10. September 1907 )̂ ausgesprochen
worden ist, von solchen Bewerbern nicht gefordert werden.

Wir ersuchen >Sie, das Regulativ entsprechend zu ändern und zwei Ab-
drucke der neuen Bestimmungen der Geheimen "Registratur I I I des Ministeriums
für Handel und Gewerbe zu übersenden.
A n die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten lhier.

*) Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1916 I S. 379.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I I S. 692.
X) Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1914 I S. 857.
-Z-) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 153.
1) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1907 S. 121.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1908 S. 407.
3) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1907 S. 5W.
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1916 4. September

Außerkrafttreten der Bekanntmachung, betreffend den Handel mi t Mehl

Kriegsernährungsamt (A. O. B l . S. 995.)

Ans Orund der Bekanntmachung übe? die Errichtung eines Kriegsernäh-
rungsamts vom 22. M a i 1916X) wird bestimmt:

Die Bekanntmachung, betreffend den Handel mit Mehl, vom 27.
Ju l i 1915f) tritt hiermit außer Kraft.

1916 5. September.

g z iiber Weintrester
und Tra«be«eer«e vsm 2. ^ln<«ft 1916.

M . h. G. M . L. D. F. M . F. ( M . V l . h. G. S.

I. Behörden.
Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne der Verordnung ist der "Regierungs-

präsident, für Berlin der Oberpräsident.
Zuständige Behörde im Sinne der GZ 4 und 10 der Bekanntmachung ist

der Landrat, in Stadtkreisen der O3memde!vorstan!d>.
Kommunalverbände im Sinne der Verordnung s nd die Stadt' und Land-

kreise.
Oertlich, zuständig ist die Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Ware

anfällt oder in deren Bezirk bei Einfuhr der Weintrester und Traubenkerne,»
der zur Abgabe Verpflichtete seine gewerbliche Niederlassung oder in Er-
mangelung einer solchen seinen Mohnfitz hat.

I I . Versahren zur Festsetzung der Preise.
Bei Entscheidung der höheren Pe^waltungsbch5rde über de Angemessen-

heit des Preises ist ausschließlich die Beschaffenheit der Ware zur Zeit des
Oefahrüberganges maßgebend. Anschaffungspreis^ Zinsen, Nnkosten und Ge-
winn bleiben außer Betracht. Die in H 9 der Verordnung oder auf Grund
des Absatzes Z des H 9 festgefetzten Preise gelten als angemessen für gesunde
Ware von mittlerer Art und Güte frei 'Waggon des Verladeorts. Entspricht
die Ware diesen Voraussetzungen nicht, so hat ein dem Minderwert entsprechen-
der Preisabschlag einzutreten.

Die festgesetzten Preise stellen die Grenze dar, die bei den Entscheildmngen
nicht überschritten werden darf. Wi rd den Eigentümern dieser Preis geboten,
so bedarf es, fal's er gleichwohl die Festsetzung des Preises durch die höhere
Verwaltungsbehörde beantragt, vor der Entscheidung einer materiellen Nach-
prüfung nicht. Vor der Entscheidung ist der Kriegsausschuß für Erfatzfutter
zu hören. Gegebenenfalss sind Sachverständige hinzuzuziehen.

I I I . Allgemeine Bestimmungen.
Die durch § 10 vorgeschriebene Anzeige des voraussichtlichen Anfalls kann

in beliebiger Form erfolgen. Dabei ist mitzuteilen, wie groß die Weinbergs-
fläche (Nebfläche) ist, und in welchen Monaten d'.e Trester in größeren Mengen
anfallen werden.

Bei der Erledigung der Anmeldung, der Ausfüllung !der Formulare, der
Kontrolle usw. haben die unteren Verwaltungsbehörden, nötigenfalls durch
besondere von ihnen bestellte Vertrauensleute mitzuwirken. Für diese Arbeiten
kann der Kriegsausschuß eine Entschädigung zahlen.

I m Anschluß an tne in § 10 vorgeschriebenen Anzeigen des voraussicht-
lichen Anfalls sind dem Kriegsausschuß nach Beginn der Lese unter Benutzung
der von ihm herausgegebenen Formulare die abgelieferten Trestermengen an-
Mmelden. Eine Ergänzung der Formulare nach, den örtlichen Verschieden-
heiten bleibt den unteren Verwaltungsbehörden überlassen.

X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 380.
f ) Verwaltungsvvrschriten Jahrgang 1915 I I S. 537.
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Die Bezahlung der laut Zahlungsanweisung übernommenen Mengen er-
folgt durch die von den Kommunalverbänden bestimmten amtlichen Kassen.
Neber die Erstattung der vorgelegten Gelder sind Vereinbarungen mit dem
Kriegsausschuß zu treffen.

1916. 5. September

Tisnstalter der Staatsbeamte«

M . H. O. ( M V l . H. G. S. 299.) '

Nachstehender Allerhöchster Erlaß vom 27. M a i 1916 und der dazu er-
gangene Beschluß des Staatsministeriums vom 17. Juni d. Is . wird zur Be-
achtung mitgeteilt. (Anlage 1, 2.)

Zu den einzelnen Bestimmungen des Beschlusses des Staatsministeriums
wird noch folgendes bemerkt:

Zu I. Es ist gleichgültig, ob zur Zeit des Kriegsdienstes das Beamten-
Verhältnis schon begründet war. Auch wenn die Beamten damals Studenten
oder Schüler waren, findet die Anrechnung statt, soweit die Ablegung der
bezeichneten Prüfung nachweislich durch den Kriegsdienst verzögert worden ist.

Berücksichtigt wird nur eine schlüssig nachgewiesene Verzögerung der Lauf-
bahn, ausgeschlossen sind Ansprüche, die sich nur auf Mutmaßungen gründen.

Bei der Berechnung der anzurechnenden Zeit werden Vorteile, die durch
Notprüfungen, Abkürzung der Vorbereitungszeit usw. erzielt sind, gegengerechnet.

Zu I I . Dem Dienste bei dem Heere ufw. ist auch der Dienst in einem dem
deutschen verbündeten oder befreundeten Heere usw. gleich zu achten.

Nicht unter den Begriff des Kriegsdienstes fällt die Tätigkeit bei einer
der wirtschaftlichen Kriegsorganisationen (Kriegsgesellschaften), der Dienst bei
den Krankenpflegeorganisationen, soweit keine Verpflichtung für den Etappen-
dienst übernommen war, sowie der Zivildienst in der Verwaltung der besetzten
fremden Landesteile, soweit der Beamte hierzu nicht von seiner vorgesetzten
Dienstbehörde zur Verfügung gestellt war.

Zu I I I : wegen etwaiger Anrechnung ist zu berichten.
Zu IV: desgleichen, sofern der Nebertritt gemäß Abs. 1 und 3 aus nicht

in der Perfon des Neb ertretenden liegenden Gründen oder weil sich die Folgen
von Kriegsbeschädigungen erst verspätet bemerkbar gemacht haben, nicht un-
mittelbar erfolgt nnd eine Anrechnung angezeigt erscheint.

Zu V. Als Ergänzung ist ergangen der Staatsministerialbeschluh vom
30. September 1915 wegen Anrechnung der Friedensdienstzeit der Offiziere
(vergl. Erlaß vom 1. Fanuar d. I.). Wo hiernach über die Anrechnung be-
stimmter Zeiten und deren Voraussetzung bereits Bestimmung getroffen ist,
kommen hierfür die jetzigen Vorschriften nicht in Betracht.
An die der Handels- und Gewerbeverwaltung unterstellten Behörden.

Anlage 1.
Dienstalter der Staatsbeamten.

Auf den Bericht vom 26. d. M . wird das Staatsministerium hierdurch
ermächtigt, Bestimmung darüber zu treffen, inwieweit Staatsbeamten die Zeit,
um die infolge des Krieges der Beginn oder die Fortsetzung ihrer Laufbahn
verzögert wird, bei Feststellung des Dienstalters zugute zu rechnen ist.

Großes Hauptquartier, den 27. M a i 1916.
gez. Wilhelm K.

An das Staatsministerium.

Anlage 2.
Dienstalter der Staatsbeamten.

Grundsätze über Anrechnung des Kriegsdienstes auf das Dienstalter der
Staatsbeamten.

I.
1. Höheren Beamten, bei denen die Fähigkeit zur Bekleidung ihres Amtes

von dem Bestehen einer Prüfung abhangt, wird bei Bestimmung des Dienst-
alters, sofern dieselbe gemäß dem Zeitpunkte des Bestehens der Prüfung
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zu erfolgen hat, die Zeit ihres Kriegsdienstes insoweit angerechnet, als infolge
des Kriegsdienstes die Ablegung der bezeichneten Prüfung nachweislich später
stattgefunden hat.

2. Mittleren und Kanzleibeamten wird bei Feststellung des Dienstalters,
welches für ihre Berufung zur ersten etatsmäßigen Anstellung in Betracht
kommt, die Zeit ihres Kriegsdienstes infoweit angerechnet, als sie infolge
des Kriegsdienstes die Befähigung zur Bekleidung des betreffenden Amtes
nachweislich fpäter erlangt haben. ^

Auf Militäranwärter findet auch H 13 der Anstellungsgrundsätze mit seinen
Ergänzungen (Beschluß des Bundesrats vom 10. Dezember 191Ä) Anwendung.

3. Wo auch für Nnterbeamte die erste etatsmätzige Anstellung von dem
Bestehen einer Prüfung abhängt, oder wo für die Beförderung in eine höhere
Stelle das Bestehen einer Prüfung erforderlich ist, wird den Beamten die
Zeit ihres Kriegsdienstes auf das für die Anstellung oder Beförderung maß»
gebende Dienstalter infoweit angerechnet, als infolge des Kriegsdienstes die
Prüfung nachweislich später abgelegt worden ist.

Ä. Bei allen Beamten ist auf das Diätariatsdienstalter die Kriegsdienstzeit
insoweit anzurechnen, als durch sie der Beginn der diätarischen Beschäftigung
nachweislich verzögert ist.

5. Anwärtern, welche nach Ableistung des Probe- oder Vorbereitungs-
dienstes ohne weiteren Nachweis ihrer Befähigung zur ersten etatsmäßigen
Anstellung gelangen, wird bei dieser Anstellung diejenige Zeit des Kriegs-
dienstes auf das Vesoldungsdienstalter angerechnet, um die ihre Anstellung
nachweislich später erfolgt ist.

6. Wenn die Anstellung oder Beförderung nach der Reihenfolge der An»
wartschaft erfolgt und die Anstellung oder Beförderung nach der Anwartschaft,
wie sie sich, nach den vorstehenden Bestimmungen ergibt, zu einem früheren
Zeitpunkt erfolgt wäre, als fie tätsächlich stattgefunden hat, so wird das Be-
soldungsdienstalter so festgesetzt, wie es im Falle der Anstellung oder Be-
förderung ZU dem früheren Zeitpunkt bestimmt worden wäre.

7. Neber etwaige Anrechnungen auf das Besoldungsdienstalter, die durch
die vorstehenden Bestimmungen nicht getroffen sind, entscheidet der Verwal-
tungschef im Einvernehmen mit dem Firanzminister.

, ' ! , - ! ^ ' « ' , ' ' ^ ' ' II. ' ' ? ! ' ' , ,
Kriegsdienst im Sinne vorstehender Bestimmungen ist der Dienst bei dem

Heere, der Marine, den Schutztruppen vom Tage der Mobilmachung bis zur
Demobilmachung oder der Dienst bei der Krankenpflege, sofern er auf Grund
einer auch für den Etappendienst übernommenen Verpflichtung erfolgt, sowie,
der Dienst der für die Verwaltung der besetzten fremden Landesteile zur Ver-
fügung gestellten Beamten. Dem Kriegsdienst ist auch die Zeit gleich zu!
rechnen, wahrend welcher ein Kriegsteilnehmer der vorbezeichneten Ar t infolge
seiner Gesundheitsschadigung oder aus sonstigen Gründen über die Demobil-
mnchung hinaus beim Heere ustv. zurückgehalten werden sollte.

9b und inwieweit sonstige Dienstverrichtungen, welche für unmittelbare
Zwecke des tzeeres, der Marine oder der Schutztruppen auf Anforderung ge-
leistet find, sowie die Zeit eines unfreiwilligen Aufenthalts im Auslande oder
in einem Schutzgebiete dem Kriegsdienste gleich gerechnet werden können, be-
stimmt der Verwaltungschef im Einvernehmen mit dem Finanzminister.

< , I I I . > , . j , «

Dem Kriegsdienste kann bis zum Höchstmaß von 9 Monaten hinzuge-
rechnet werden die Verzögerung, die eintritt:

1. infolge einer im Kriegsdienst erlittenen und über die Zeit nach, der
Beendigung des Kriegsdienstes Hanaus wirkenden mit Arbeitsunfähig-
keit verbundenen Oesundheitsschädigung.

2. bei denjenigen Kriegsteilnehmern, welche ohne Ausbruch des Krieges
innerhalb eines Jahres seit ihrer Einberufung zum Kriegsdienste zu
einer vorgeschriebenen Prüfung hätten zugelassen werden können, in -
folge, der durch den Kriegsdienst verursachten Einbuße in der Be-
herrschung des zu dieser Prüfung erforderlichen Lernstoffs.
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I m Falle Zu 2 darf die Anrechnung die Dauer der Kriegsdienstzsit nicht
überschreiten.

Die Anrechnung erfolgt durch Bestimmung des Verwaltungschefs oder
der durch ihn verzeichneten Dienststelle.

IV.
Die Anrechnung findet nur statt, sofern der Beamte unmittelbar nach

Beendigung des Kriegsdienstes im Sinne der Nr. I I und I I I Abs. 1 Ziffer 1
oder der Schulzeit sich dem demnächst ergriffenen Beruf im Staatsdienst oider
der Vorbereitung dafür zugewendet hat.

Wieweit im Falle eines späteren Berufswechsels eine Anrechnung statt"
finden kann, entscheidet der Verwaltungschef im Einvernehmen mit dem Finanz"
minister.

Eine Anrechnung von Kriegsdienstzeit im Sinne von Nr. I—III findet
auch Zugunsten von höheren und mittleren Staatsbeamten statt, die als ehe-»
malige aktive Offiziere des Heeres, der Marine nnd der Schutztruppen sowie
als ehemalige aklive Deckoffiziere der Marine sich unmittelbar nach Beendigung
des Krieges oder ihrem früheren Ausscheiden aus dem Mil i tär«, Marine-
oder Schutztruppendienst oder der nachfolgenden Schillzeit her höheren oder
mittleren Veamtenlaufbahn oder der Vorbereitung dafür zugewendet haben.

V.
Die Anrechnung des Kriegsdienstes auf Grund der vorstehenden Bestim-

mungen unterbleibt, soweit für diese Zeit die Bestimmungen über die An -
rechnung der Militärdienstzeit auf das Dienstalter der Beamten vom 14.
Dezember 1891 und deren Ergänzungen Platz areifen.

Berlin, den 17. Jun i 1916.
Das Staatsministerrum.

1916. 7. September.

Eittftlhr vom Wallnüffen «xd Haselnüssen.

A. K. (R. G. B l . S. 999.)

Der Bundesrat hat auf Grund de-Z ß 3 «des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Mahnahmen nsw. vom ^. August 1914 )̂
folgende Verordnung erlassen:

s 1
Walnüsse und Haselnüsse, d'.e aus dem Ausland eingeführt werden, sind

an den Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Oele und Fette, G. m. b. h.
in Berlin zu liesern.

Z2
Der "Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Bestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung zu erlassen. Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen,
gegen die auf Grund vorstehender Ermächtigung erlassenen Bestimmungen mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis Zu Zehntausend Mark
bestraft werden, soHie daß neben der Strafe auf Einziehung d^r Früchte erkannt
werden kann, auf die sich d':e strafbare Handlung beZieht, ohne Nnterschied,
ob sie dem Täter gehören oder nicht.

H 3
Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen. Er kann Vorschriften über

die Durchfuhr von Walnüssen und Haselnüssen erlassen. Er kann die Vor-
schriften dieser Verordnung auf andere zur Oelgewinnung geeignete Früchte
ausdehnen.

s 4
Als Ausland im Sinne dieser Verordnung gilt auch das besetzte Gebiet.

s 5
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1914 I S. 857.
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191s. 7. September.

Ausführungsbeftimmunsten zur Verordnung über die Einfuhr von
Walnüssen und Haselnüssen vom 7. September ! 9 l6 .

N. K. (V. O. V l . S. 1000.)

Auf Grund der W 2, 3 her Verordnung über Me Einfuhr von Walnüssen unb
Haselnüssen vom 7. September 1916 wird bestimmt:

§ 1 '
Wer aus dem Ausland Walnüsse oder Haselnüsse einführt, ist verpflichtet,

den Eingang dieser Früchte im In land dein Kriegsausschusse für pflanzliche
und tierische Oele und Fette, O. m. b. h. in Berlin unter Angabe der Menge,
des bezahlten Einkaufspreises und des Aufbewahrungsorts unverzüglich an-
zuzeigen. Vie Anzeige hat durch eingeschriebenen Brief Zu erfolgen.

A ls Einführender im Sinne dieser Bestimmungen gilt, wer nach Eingang
der Ware im In land zur Verfügung über sie für eigene oder fremde Rech--
nung berechtigt ist. Befindet sich der Verfügungsberechtigte nicht im Inland,
so tritt >an seine Stelle der Empfänger.

. § 2
Wer aus dem Ausland Walnüsse oder Haselnüsse einführt, hat sie dem

Kriegsausschusse für pflanzliche und tierische Oele und Fette zu liefern. Er
hat sie bis zur Abnahme durch, den Kriegsausschuß mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns pfleglich zu behandeln, in handelsüblicher Weise zu
versichern und auf Abruf zu verladen. Er hat sie auf Verlangen des Kriegs-
ausschlusses an einem von diesem z!u bestimmenden Orte zur Besichtigung zu
stellen.

Z 3 >
Der Kriegsausschuß hat die Walnüsse und Haselnüsse, die ihm nach H 3

zu liefern sind, abzunehmen und einen angemessenen Preis dafür zu zahlen.
Ist der Verkäufer mit dem vom Kriegsausschusse gebotenen Preise nicht

einverstanden, so setzt d̂ ie für den Ort, von dem aus die Lieferung erfolgen,
soll, zuständige höhere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest. Sie
bestimmt, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat. Wer
Lieferungspflichtige hat ohne Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Neber«
nahmepreises zu liefern, der Kriegsausschuß den von ihm für angemessen er-
achteten Preis zu zahlen.

Der Kriegsausschuh hat unverzüglich nach Empfang der Anzeige oder nach
der Besichtigung die Nebernahme zu erklären. Das Eigentum geht mit dem
Zeitpunkt auf den Kriegsausschuß über, in dem die Nebernahmeerklärung
dem Einführenden oder dem Inhaber des Gewahrsams zugeht.

§ 5
Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt spätestens zwei Wochen nach der

Abnahme. Für streitige Restbeträge beginnt diese Frist mit dem Tage, an dein
die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde dem Kriegsausschusse Zugeht.

s 6
Der Kriegsausschuß hat dafür zu sorgen, daß die übernommenen W a l -

nüsse und Haselnüsse alsbald auf Oel verarbeitet werden.

s 7
M i t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu Zehntausend

Mark wird bestraft, wer die im H 1 vorgeschriebene Anzeige nicht rechtzeitig
erstattet, oder wer wissentlich, falsche oder unvollständige Angaben macht. Neben
der Strafe kann auf Einziehung der Früchte erkannt werden, auf die sich die
strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht.

Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
48
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1916 7. September.

Verkehr mi t Harz.

N. K. (N. O. V l . S. 1002.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 191Ä*)
folgende Verordnung erlassen:

s 1
"Rohharz jeder Art, das sich zur Herstellung von Kolophonium eignet,

insbesondere Fichten-, Kiefern-, Lärchen- und Tannenharz, sowie Kolophonium
(Fertigharz), hergestellt aus Nohharzen vorbezeichneter Art, ist dem Kriegs«-
ausschusse für pflanzliche und tierische Oele nnd Fette, G. m. b. H. in Berlin,
anzubieten und auf Verlangen abzuliefern.

Dies gilt nicht
1. für Vorräte, die insgesamt 10 Kilogramm nicht übersteigen,
2. für Kolophonium, das im Eigentums der Heeresverwaltungen oder der

Marineverwaltung steht. ^
s 2

Harz jeglicher Herkunft, 'Rohharz jeder Ar t , das sich zur Herstellung von
Kolophonium eignet, insbesondere Fichten«, Kiefern-, Lärchen- und Tannenharz,
sowie Kolophonium (Fertigharz), hergestellt aus Nohharzen vorbezeichneter Ar t ,
flüssiges Harz und Harzprodukte, insbesondere tzarzleim (tzarzseife) und Brauer-
Pech, die aus dem Ausland eingeführt werden, find an iden Kriegsausschuß
für pflanzliche und tierische Oel«e nnd Fette, G. m. b. H. in Berlin, zu liefern.

s 3
Der ^Reichskanzler erläßt die Ausführungsbestimmungen, er kann Aus-

nahmen zulassen und weitere Vorschriften über den Verkehr mit Harz und
Harzprodukten erlassen. Er kann die Vorschriften dieser Verordnung auf Harz-
eirsatzmittel ausdehnen. ^

Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen die auf Orund vor-
stehender Ermächtigung erlassenen Vorschriften mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend "Mark bestraft werden, sowie
daß neben 'der Strafe auf Einziehung derjenigen Stoffe erkannt werden kann,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne "Rücksicht darauf, ob sie dem
Täter gehören oder nicht.

Der "Reichskanzler kann Vorschriften über die Durchfuhr der im K 2
genannten Stoffe erlassen.

s 5
Als Ausland im Sinne dieser Verordnung gilt auch das besetzte Gebiet.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. lDer
^Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916 7. September.

Ausführungsbeftimmungen zu der Verordnung über den Verkehr
mi t Harz vom 7. September l» lß .

<R. K. (N. G. V l . S. 1003.)

Auf Grund des H 3 der Verordnung über den Verkehr mit Harz vom
7. September 1916 wird bestimmt:

§ 1
Wer mit Beginn des 10. September 1916 «RolOarz jeder Art, das sich

zur Herstellung von Kolophonium eignet, insbesondere Fichten-, Kiefern-,

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
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Lärchen- oder Tannenharz, oder Kolophonium (Fertigharz), hergestellt aus
Nohharz vorbezeichneter A r t im Gewahrsam hat, ist verpflichtet, die Bestände
getrennt nach Eigentümer und Arten in handelsüblicher Bezeichnung unter
Angabe der Menge, des Eigentümers -und des Lagerungsorts und unter Bei-
fügung einer versiegelten Probe dem Kriegsausschusse für pflanzliche und
tierische Oele und Fette, G. m'. b. h. in Berlin, bis Zum 20. September 1916
anzuzeigen.

Mengen, die sich mit Beginn des 10. September 1916 unterwegs be-
finden, sind von dem Empfänger anzuzeigen.

Wer Nohharz jeder Art, das sich Zur Herstellung von Kolophonium eignet,
insbesondere Fichten-, Kiefern-, Lärchen- und Tannenharz gewinnt, hat dem
Kriegsausschusse die im Vormonat angefallene Menge bis zum 10. jedes
Monats anzuzeigen, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen sind.

s 2
Der Kriegsausschuß hat sich unverzüglich nach Empfang der Anzeige zu

erklären, ob er die Ware übelnehmen wil l . Geht binnen drei Wochen nach
Absendung des Angebots eine Erklärung nicht ein, oder erklärt der Kriegs-
allsschuß, daß er die Ware nicht übernehmen wil l , so erlischt die Lieferungspflicht.
Erklärt der Kriegsausschuß, die angebotene Ware übernehmen zu wollen, so
ist sie auf sein Verlangen an hie von ihm aufgegebene Adresse zu verladen.

Das Eigentum geht auf den Kriegsausschutz über in dem Zeitpunkt, in
welchem die Nebernahmeerklärung dem Eigentümer oder dem Inhaber des
iGewahrsams zugeht.

s 3
Wer aus dem Ausland harz jeglicher Herkunft, Vohharz jeder Art , das

sich zur Herstellung von Kolophlonium eignet, insbesondere Fichten-, Kiefern-,
Lärchen- oder Tannenharz, oder Kolophonium (Fertigharz), hergestellt aus Noh-
harzen vorbezeichneter Art, flüssiges harz oder Harzprodukte, insbesondere
harzleim (harzfeife) oder Vrauerpech, einführt, ist verpflichtet, den Eingang
der Ware im Inland dem Kriegsuusschusfe für pflanzliche und tierische Oele
und Fette, G. m. b. h. in Berlin, unter Angabe der Menge, des Einkaufs-
preises und des Aufbewahrungsorts unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige
hat durch eingeschriebenen Vrizef zu erfolgen.

Als Einführender im Sinne dieser Verordnung gilt, wer nach Eingang
der Ware im Inland zur Verfügung über sie für eigene oder fremde Rechnung
berechtigt ist. Befindet sich der Verfügungsberechtigte nicht im Inland, so
tritt an seine Stelle der Empfänger.

§ 4
Wer aus dem Ausland Stoffe der im H 3 Abs. 1 bezeichneten Art ein-

führt, hat sie an den Kriegsausschuß zu liefern. Er hat sie bis zur Abnahme
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln, in handels-
üblicher Weise zu versichern und auf Abruf zu verladen. Er hat sie auf
Verlangen des Kriegsausschusses an einem von diesem zu bestimmenden Orte
zur Besichtigung zu stellen oder Proben einzusenden.

Der Kriegsausschutz hat sich unverzüglich nach Empfang der Anzeige oder
nach der Besichtigung oder nach Empfang der Probe zu erklären, ob er die
Stoffe übernehmen wi l l . '

Das Eigentum geht auf den Kriegsausschutz über mit dem Zeitpunkt, in
welchem die Aebernahmeerklärung dem Einführenden oder dem Inhaber des
Gewahrsams zugeht.

s 5
Der Kriegsausschutz setzt für die von ihm übernommenen Stoffe den Neber-

nahmepreis fest.
Ist der Verpflichtete mit dem von dem Kriegsausschuß angebotenen Preise

nicht einverstanden, so setzt die höhere Verwaltungsbehörde, die für den Ort
zuständig ist, Von dem ans die Lieferung erfolgen soll, den PreD einhjgültigi
fest. Die höhere Verwaltungsbehörde bestimmt darüber, wer die baren Aus-
lagen des Verfahrens zu tragen hat. Der Verpflichtete hat ohne «Rücksicht

48»
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auf die endgültige Festsetzung des Preises zu liefern, der Kriegsausschuß vor"
läufig den von ihm festgesetzten Preis zu zahlen.

s 6
Die Zahlung erfolgt spätestens vierzehn Tage nach Abnahme. Für streitige

Nestbeträge beginnt die Frist mit dem Tage, an dem die Entscheidung der
höheren Verwaltungsbehörde dem Kriegsausschusse zugeht.

tz 7
Die gewerbliche Verarbeitung von NolHiarz jeder A r t , das sich zu,r Her-

stellung von Kolophonium eignet, insbesoiwere Fichten-, Kiefern-, Lärchen--,
Tannenharz, darf nur mit Zustimmung des Kriegsausschusses erfolgen.

Die Verordnung über die gewerbliche Verarbeitung von Nohharz vom
9. März 1916*) t r i t t auher Kraft.

§ 8
M i t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn-

tausend Mark wird bestraft:
1. wer die in ßH 1, 3 vorgeschriebenen Anzeigen nicht rechtzeitig erstattet,

oder wer wissentlich falsche oder unvollständige Angaben macht;
2. wer den Vorschriften des § 7 Abs. 1 zuwiderhandelt.

Neben der Strafe 'kann auf Einziehung der Stoffe erkannt werden, jauf
die sich die strafbare Handlung bezieht, ohn.e Unterschied, ob sie dem Täter ge-
hören oder nicht.

s 9
Die Bestimmungen treten mit dem 10. September 1916 in Kraft.

1916. 7. September.

GrgKnzung der Verordnung über d̂ e Ginfuhr von pflanzlichen und
tierischen Oelen und Fetten sowie Seifen vo,n 4. März ,»16.f)

N. K. (<R. O. V l . S . 1006.)

Der Bundesrat hat auf Orunö des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August 191ÄX)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
§ 1 der Verordnung übe« die Einfuhir von pflanzlichen und tierischen,

Oelen und Fetten sowie Seifen vom tz. März 1916^) erhält folgenden Abs. 2:
Als tierische Fette im Sinne dieser Verordnung gelten auch Speck von

Fischen und Seesäugetieren sowie Abfälle von diesen Tieren.
Artikel 2

Diese Verordnung tr i t t mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Berl in, den 7. September 1916.

> 1916. 8. September.

Ausführungsanweisung zu der Vskanntmachung des Reichskanzlers über
Fleischuersorgung von» 27 März/17. August 131s und zu der Verordnung

über die Re«elung des Fleischverbrauchs vom 21. August 1916.

M . tz. G. M . L. D. F. M . I . ( M , V l . tz. G, S!< 31!3.)

Rnter Aufhebung der Ausfüh^ungsanweifungen zu der Bekanntmachung
des ^Reichskanzlers über Fleischversorgung vom 27. März 1916^), vom 29.
März 19162) und vom 27. M a i 19M), ^ M e des Erlasses des Ministers des
Innern vom 21. Juni 1916 wirb hierdurch folgendes bestimmt.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 179.
5) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 171.
X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I Seite 857.
1) Perwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 211.
2) Verwaltungsvorschmften IahVgnng 1916 I S. 219.
») Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 389.
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1. Perteilung der Schlachtungen.

1.
Das Landesfleischamt hat die von der Aeichsfleischstelle für Preußen —

abgesehen vom NOgierungsbezirk Sigmaringen — festgesetzte tzö'chstzahl von
Schlachtungen auf die PVovinzjial-(Vezirks-)Fleischstellen, diese haben die ihnen
zugeteilte Zahl auf die Kommunalverbände ihres Bezirks unterzuv erteilen.
I n der zugeteilten Zahl sind die Schiachtungen der Selbstversorger (vgl. Nr. 12
dieser Anweisung) nicht mit enthalten. Bei der Nnterverteitung sind We,
wirtschaftlichen Verhältnisse der eMzelnen Bezirke, insbesondere auch der Rm-
fang der Selbstversorgung, zu berücksichtigen; es ist anzustreben, daß die vom
Kriegsernährungsamte festgesetzte Fleischmenge der der verforgungsberechtigten
Bevölkerung überall gegeben werden kann., Ist dies nicht möglich, so sind
Gemeinden, deren Bevölkerungsverhältnisse eine vorzugsweise Ernährung mit
Fleisch erfordern, in erster Linie zu berücksichtigen.

Soweit erforderlich, sind die Schlachtungen von den Kommunalverbänden
auf die Gemeinden, von diesen amf !die in Betracht kommenden Betriebe ihres
Bezirks unterzuverteilen.

Die Kommunalverbände und Gemeinden haben dafür zu sorgen, daß die
ihnen zugewiesene Zahl von Schlachtungen nicht überschritten wird.

II. Gewerbliche Schlachtungen.

^ - 3 .
Die Leiter der Kommunalverbände (Landrate, Oberamtmänner, Oberbürger-

meister) haben für die für ihre Bezirke zugelassenen gewerblichen Schlachtungen
den zur Schlachtung berechtigten Betrieben Schlachterlaubnisschsine auszu-
stellen. Die^e Schlachtscheine sind nicht übertragbar und haben nur Gültigkeit
für den Zeitraum, für den sie ausgestellt werden. Schlachtungen von «Rindern,
Schweinen und Schafen dürfen, soweit es sich nicht um Schlachtungen der
Selbstversorger handelt (vgl. Nr. 12 dieser Anweisung), nur auf Grund eines
vom Leiter des Kommunalverbandes ausgestellten Schlachtscheins vorgenom-
men werden.

De? Schlachtschein ist dem Fleischbeschauer vor der Vornahme der Lebend-
beschau zu übergeben und von diesem mit der Bescheinigung der Schlachtung
und der Angabe des ermittelten Lebendgewichts des Schlachttiers dem Leiter
des Kommunalverbandes oder der von diesem bezeichneten Stelle einzureichen.

Wird dem Fleischbeschauer ein gültiger Schlachtsein nicht vorgelegt, so
hat er die Leb endbe schau an dem Schlachttier abzulehnen und der örtspolizei-
behörde Anzeige Zu erstatten. Die 0rtspolizeibehörde hat die Tiere vorläufig
zu beschlagnahmen und für ihre Unterbringung zu sorgen. Der Eigentümer
hat die beschlagnahmten Tiere auf Verlangen der Gemeinde käuflich zu über-
lassen. Die Gemeinden haben sich bei Verwertung der Tiere der Viehhandels-
Derbände zu bedienen.

Fleisch von Schlachttieren, die ohne Vorlage und Abgabe des Schlacht-
scheins an den Fleischbeschauer oder von unberechtigten Personen geschlachtet
sind, ist zugunsten der Gemeinde oder des Kommunalverbandes des Schlacht-
orts einzuziehen, e'm Entgelt ist hierfür nicht zu bezahlen.

Die Bestimmungen gelten auch bei Schlachtungen, die im Auftrage der
Heeresverwaltung vorgenommen werden. Die Ausstellung des Schlachtscheins
für solche Schlachtungen erfolgt nach Anweisung des Kriegsministers von
der für den Schlachtort zMändigen militärischen Dienststelle. Auch hiese
Schlachtscheine sind von dem Fleischbeschauer mit den erforderlichen Gewichts-
angaben zu versehen und an den für den Schlachitort zuständigen Kommunal-
verband einzusenden.

III. Vertrieb des Fleisches. '

3.
Die Kommunalverbände und Gemeinden haben für eine planmäßige Be-

wirtschaftung des ihnen zur Schlachtung zugewiesenen Viehes zu sorgen. Das
bei den Schlachtungen gewonnene Fleisch und Fett haben die Gemeinden,
soweit es nicht für die Massenspeisung oder zur Versorgung der Gast- und
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Schankwirtschaften, Kantinen usw. verwendet wird, entweder in eigener Regie
in Markthallen, Fleischhallen und besonderen Läden Zum Verkaufe zu stellen
oder in angemessen verteilten Mengen den Ladenfleischern unmittelbar znr
Abgabe an den Verbraucher zu überweisen. I m letzteren Falle sind im all«
gemeinen nur Fleischer, die das Gewerbe bereits in Friedenszeiten betHebeiN
haben, zu berücksichtigen. Die Zahl der zuzuziehenden Fleischer ist so zu be-
grenzen, daß eine genügende Neberwachung möglich und eine wirtschaftliche
Vehandlung der verfügbaren geringen Fleischmengen gesichert bleibt. F le i -
scher, die nicht ausreichende Kühleinrichtungen besitzen, nm das Fleisch auch
in der warmen Jahreszeit vor dem Verderben bewahren zu können, 'sin^
an dem Vertriebe des Fleisches nicht zu beteiligen. 3er Geschäftsbetrieb
der Fleischer ist von den Gemeinden streng zu überwachen. Bei Verstößen
gegen die erlassenen Vorschriften ist die Bestrafung und in schwereren Fäl len
die Schließung des Geschäfts für kürzere Zeit oder auf die Dauer herbeizju-
führen. Sofern sich bei der Zuweisung des Fleisches an den Ladenfleischer
Zum selbständigen Verkauf Nnzutraglichkeiten ergeben sollten, ist der Fleisch-
vertrieb von den Gemeinden in eigene Regie, unter kommissionsweiser Weiter-
beschäftigung der Ladenfleischer zu übernehmen oder einem von der Gemeind«
geleiteten Fleischerverbande (vgl. Nr . 18 dieser Anweisung) zu übertragen«.

I n größeren Gemeinden ist darauf zu achten, daß die nötige Zahl von
Ladenfleischern in verschiedenen Teilen des Gemeindebezirts zum Vertriebe
des Fleisches herangezogen wird. Das Anmeldesystem mit Verweisung des
einzelnen Verbrauchers an eine bestimmte Verkaufsstelle ist einzuführen, fal ls
ein übermäßiger Andrang vor den Verkaufsstellen zu besorgen ist.

, IV. Verbrauchsregeln.

Die Vorstände der Kommunalverbande haben den Verbrauch von Fleisch
und Fleischwaren in ihren Bezirken zu regeln, soweit nicht den nach ß 3
Abs. 1 der Verordnung über di-e Regelung des Fleischverbrauchs vom 21.
August 1916 hierzu berechtigten Gemeinden auf ihren Antrag die Regelung
für ihren Bezirk übertragen wird.

Die ûnd die nach K Ä der Anordnung
der Landeszentralbehörden vom 22. August 1916 über die Bildung eines Lan-
desfleischamts G M B l . S. 288) gebildeten besonderen FleischsteUen können die
Kommunalverbände und Gemeinden für die Zwecke der Regelung vereinigen,
sie können auch die Regelung für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirks selbst
vornehmen. Soweit die Regelung hiernach für einen größeren Bezirk er-
folgt, ruhen die Befugnisse der zu diesem Bezirke gehörigen Stellen.

5.
Die Verbrauchsregelung hat nach Maßgabe der Vorschriften der Ver-

ordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs vom 21. August 1916 durch
Ausgabe von Fleischkarten zu erfolgen und hat folgendes Fleisch und folgende
Fleischwaren zu umfassen: ^

1. das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Rindvieh, Schafen
und Schweinen (Schlachtviehfleisch) sowie tzühner,

2. das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Not-, Dam-,
Sckwarz- und Rehwild (Wildbret),

3. rohen, gesalzenen oder geräucherten Speck und Rohfett,
Ä. die Eingeweide des Schlachtviehs,
5. zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wildbret sowie Wurst, Fleisch-

konserven und sonstige Dauerwaren aller Art .
Vom Fleische losgelöste Knochen, Euter, Füße, mit Ausnahme der Schweine-

pfoten, Flecke, Lungen, Därme (Gekröse), Gehirn und Flozmaul, ferner W i l d -
aufbruch einschließlich tzerz und Leber sowie Wildköpfe gelten nicht als Fleisch
und Fleischwaren.

Anter Rindvieh sind auch Kälber zu verstehen. Zu den Hühnern (Hähnen
und tzennen) gehören auch Kapaunen und Poularden, nicht aber Truthühner-
und Perlhühner.
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Die Perbrauchsregelung bezieht sich auch auf Fleischwaren ausländischer
Herkunft.

6.
Die Kommunalverbande haben für rechtzeitige Herstellung und Ausgabe

der Karten Sorge zu tragen. Für die Ausgestaltung der Karten gelten diel
Vorschriften der Bekanntmachung des Präsidenten des Kriegsernahrungsamts
vom 21. August d. F. Die Fleischkarten müssen in Form und Größe unbe-
dingt dem vorgeschriebenen Muster entsprechen; die Bestimmungen über das
Papiergewicht sind nach Möglichkeit zu beachten. Die Karten müssen ferner den
vorgeschriebenen Aufdruck erhalten. Zusätze zu dem Aufdruck find, soweit er-
forderlich, gestattet.

Ob für Kinder besondere Fleischkarten ausgestellt werden (vgl. § 7 Abs. 2
der Verordnung vom 21. August 1916) oder ob die Vollkarten durch Ab-
trennung der Hälfte der Abschnitte für jede Woche als Kinderkarten joer-
wendbar gemacht werden sollen, bleibt dem Ermessen d:r Kommunalverbände
überlassen. Sie können auch, wenn mehrere Kinder zu einem Haushalte
gehören, für je 2 Kinder eine Vollkarte ausstellen.

Die Fleischkarten werden für einen Zeitraum von vier Wochen, erstmalig
am 2. Oktober d. F. ausgegeben. Die gleichzeitige Ausgabe von Fleifchkarten
für mehrere Versorgungszeiträume ist gestattet.

7.
Die Fleischkarten sind von den Kommunalverbänden und Gemeinden oder

den von ihnen bezeichneten Stellen auf Antrag den in ihrem Bezirk ansässigen
tzaushaltungsvorständen oder deren Vertretern für die zu ihrem Haushalt ge-
hörigen Personen auszustellen. Jede Person erhält für jeden Versorgungs-
zeitraum eine Karte. Der tzaushaltungsvo'rstand, in Fällen seiner Behinderung
sein Vertreter, hat auf der Karte an der durch, Vordruck kenntlich gemachten
Stelle seinen Namen einzutragen. Auf die Bestimmung, daß die Rebertragung
der Karte wie der Abschnitte auf andere Personen verboten ist, soweit es sich
nicht um solche Personen handelt, die demselben Haushalt angehören oder
in ihm dauernd ober vorübergehend verpflegt werben (Z 5 Abs. 2 der Verord-
nung vom 21. August 1916), wird besonders hingewiesen.

Bei Ausgabe neuer Fleifchkarten sind die alten zurückzugeben. Ebenso
sind Fleifchkarten, die nicht benutzt werden, zurückzureichen.

« 8.
Versorgungsberechtigte, die ihren Ausenthalt dauernd ändern wollen, haben

sich an ihrem bisherigen Wohnsitz beim Gemeindevorsteher oder der von ihm
bezeichneten Stelle abzumelden, wenn sie an ihrem neuen Wohnsitz Fleisch
beziehen wollen. Die Abmeldestelle 'hat einen Abmeldeschein auszustellen, in
dem anzugeben ist, für welchen Zeitraum den Abmeldenden Fleischkarten aus-
gestellt sind.

Bei vorübergehender Veränderung des Aufenthaltsorts bedarf es einer
Abmeldung nicht. Die Fleischkarten sind dann weiter von der Ausgabestelle
des ständigen Wohnsitzes auszustellen.

' 9.
Die Abgabe von Tagesfleischkarten findet nicht statt.
Militärpersonen, die auf Urlaub kommen und eine Fleifchkarte uicht be-

sitzen, ist gegen Vorlegung des Urlaubsscheins eine Fleifchkarte mit den der
Dauer des Urlaubs entsprechenden Abschnitten auszuhändigen. Die Aushän-
digung ist auf dem Nrlaubspaß zu vermerken.

I n gleicher Weise ist den im Inland nicht ansässigen Personen, die sich
vorübergehend im Neichsgelnet aufhalten, eine Fleifchkarte mit den für die
Dauer ihres Aufenthalts erforderlichen Abschnitten auszuhändigen.

Die Ausgabe erfolgt durch die Ausgabestelle der Gemeinde des Aufent-
haltsorts.

10.
Die Zuteilung von Fleisch und Fleischwarcn an Fleischereien (Metzgereien),

Gastwirtschaften und sonstigen Betriebe, in denen Fleisch und Fleischwaren ge-
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werbsmäßig an Verbraucher abgegeben werden, ist von den Kommunalver-
bänden zu regeln. Sie haben durch Ausstellung von Bezugsscheinen oder
auf andere Weise für eine ausreichende Neberwachung der Verwendung Sorge
zu tragen.

Die Innehaltung der Vorschrift, wonach d̂ e Betriebe Fleisch und Fleisch«
waren nur gegen Fleischmarke ausgeben dürfen, ist zu überwachen. Die
Heranziehung der Preisprüfungs,teilen herbei, wird empfohlen. Die Betriebs-
inhaber haben die von. ihnen vereinnahmten Fleischmarken an den Kommunal»
verband oder die Gemeinde zurückzuliefern. Diese haben zu prüfen, ob bie
von den Vetriebsinhabern abgelieferten Markenmengen der ihnen zugewiesenen
Fleischmenge entsprechen und ob Ne durch Fleischmarken nicht nachgewiesene
Menge als Vorrat noch vorhanden ist.

Fleischmengen, die gegen Marken nicht abgesetzt sind, sind — am besten durch
Abgabe an Anstalten, Volksküchen oder andere gemeinnützige Einrichtungen
— M verwerten. Ein Verderben nicht abgesetzter Fleischmengen ist unter
allen Umständen zu verhüten. Die Kommunalverbände haben gegebenenfalls
die erforderlichen Anordnungen zju treffen.

Für Wildhandlungen haben die Kvmmunakverbände d!e weitcr erforder-
lichen Bestimmungen zur Regelung des Verbrauchs zu treffen. Sie können
Anzeigen über Stückzahl und Gewicht des eingehenden Wildbrets vorschreiben.

11.
Die tzöchstmenge von Fleisch und Fleischwaren, die auf die Fleischkarte

wöchentlich entnommen werden darf, ist durch die Bekanntmachung des Prä-
sidenten des Kriegsernährungsamts bis auf weiteres auf 250 ß- Schlachtvieh-
fleisch mit eingewachsenen Knochen festgesetzt. Die ebenda angegebenen Vor-
schriften über die Anrechnung von Fleisch ohne Knochen von Wildbret und
von Fleischwaren sowie über die Anrechnung eines Durchschnittsgewichts für
Hühner sind besonders zu beachten. Auf die einzelnen Abschnitte entfällt
hiernach eine Höchstmenge an Fleisch mit eingewachsenen Knochen von 25 ^,
an Fleisch ohne Knochen, Schinken, Dauerwurst, Zunge, Speck, Nohfett von
20 K, an Wildbret, Frifchvmrst, Eingeweide, Fleischkonserven (einschließlich des
Vosengewichts) von 50 Z-.

Die Kommunalverbände und Gemeinden haben zu prüfen, ob sie nach
der Menge und dem Gewichte des ihnen zugeteilten Schlachtviehs und h>er
ihnen sonst etwa zur Verfügung stehenden Vorräte in der Lage sind, an ihre
Versorgungsberechtigten den vollen Betrag von 250 F zu verteilen. Erscheint
dies nach Lage der Sache unmöglich, so ist die auf die Fleischkarte zu verteilende
Gewichtsmenge entsprechend herabzusetzen. Dabei kann je nach der A r t der
zur Verfügung stehenden Fieischvorräte der Wert der Abschnitte nur für
einzelne Fleischarten, z. B. für frisches Schlachtviehfleisch und für Nohfett
herabgesetzt werden, für andere Fleischarten aber, z. B. für Wi ld und Kon-
serven den Abschnitten ihr voller Wert belassen werden. Dabei ist stets
darauf Bedacht zu nehmen, daß der zur Verfügung stehende geringere Fleisch-
Vorrat möglichst gleichmäßig verteilt wird.

Durch öffentliche Bekanntmachungen und durch Aushang in den Fleisch-
verteilungsstellen ist zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, wieviel an Fleisch
auf die Fleischkarte und ihre einzelnen Abschnitte entnommen werden darf.

Kranken, die nach der Ar t ihrer Krankheit eine reichlichere Flcischnahrung
bedürfen, können von dem Kommunalverband eine größere Fleischmenge be-
willigt und entsprechend mehr Flelschkarten, besonders zur Beschaffung von
Hühnerfleisch und Wildbret, verabfolgt werden. Das Landesfleischamt be-
stimmt, unter welchen Voraussetzungen und bis zu welcher Höchstmenge Fleisch-
zulagen gewährt werden können.

V. Schlachtungen für SelbstverforgungsMecke. >
12.

Für Schlachtungen, die von Selbstversorgern (H 9 Abs. 1, 2 der Verord-
nung vom 21. August 1916) oder in ihrem Auftrage für Selbstversorgungs-
zwecke vorgenommen werden, gelten folgende Vorschriften:
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a) Schlachtungen von Nindern, Kälbern, Schafen und Schweinen sind
nur mit schriftlicher Genehmigung des Leiters des Kommunalverbandes ge-
stattet. Wie Genehmigung ist bei Schlachtungen, die der Beschau unterliegen,
dem Fletschbeschauer, sonst dem Trichinenschauer, vor der Schlachtung vorzu-
legen. Bei Einholung der Genehmigung ist das ungefähre Lebendgewicht
des Schlachttiers und die Zahl der Wirtschaftsange'hörigeu des Haushalts,
für den die Schlachtung erfolgt oder der zu beköstigenden Personen (K 9 Abs. 2
Satz 2 der Verordnung) anzugeben. Die Genehmigung hat — abgesehen von
Kälbern bis zu sechs Wochen — zur Voraussetzung, daß der Selbstversorger
das Tier in seiner Wirtschaft mindestens sechs Wochen gehalten hat. Die
Genehmigung ist nicht zu erteilen, wenn durch die Hausschlachtung der Fleisch.-
Vorrat des Selbstversorgers die ihm zustehende Fleischmenge so erheblich über-
steigen würde, daß ein Verderben der Vorräte zu befürchten ist (Z 9 Abs. 3 der
Verordnung vom 21. August 1916). Nach der Schlachtung ist das Schlacht-
gewicht durch den Fleischbeschauer oder Trichinenbeschauer amtlich festzustellen
und dem Kommunalverbande mitzuteilen. Falls die Schlachtungen weder der
Fleischbeschau noch der Trichinenschau unterliegen und hiernach eine Zuziehung
der Beschauer Zur Gewichtsfeststellung nicht zweckmäßig erscheint, kann die
amtliche Gewichtsfeststellung auch auf andere Weise, etwa durch Zuziehung
der Gemeindevorsteher, erfolgen. Bei der Feststellung bös Schlachtgewichts
sind das Blut und die Eingeweids sowie die übrigen nach den Normen für
Ermittelung des Schlachtgewichts von 1895 nicht zu berücksichtigenden Teile
außer Betracht zu lassen.

Wegen Anrechnung der Schlachtung auf die dem Versorgungsberechtigten
und seinen Haushaltsangehörigen zustehende Fleischmenge und wcgen Ablie-
ferung etwa zu viel ausgegebener Karten hat der Kommunalverband das
Weitere nach Matzgabe des § 10 der Verordnung zu veranlassen. Dabei
ist dem Selbstversorger eine Fleischmenge von 250 8 wöchentlich auch dann
Zugute zu rechnen, wenn der Kommunalverband im übrigen die wöchentliche
Fleischmenge anderweit auf einen geringeren Betrag festgesetzt hat.

Selbstversorger dürfen hiernach nur eine in ihrem Wert entsprechend
herabgesetzte Fleischkarte oder für ihren Haushalt eine entsprechend geringere
Zahl von Fleischkarten erhalten. Dabei ist jedoch Vorkehrung zu treffen, daß
den Selbstversorgern die Möglichkeit bleibt, geringere Mengen frisches Fleisch
für ihren Bedarf außerhalb ihrer Wirtschaft zu beziehen. Die zur Durchfüh-
rung dieser Vorschriften etwa weiter erforderlichen Bestimmungen haben die
Kommunalverbände zu treffen.

d) Zur Neberwachung der Schlachtungen von Hühnern zur Selbstversorgung
und deren Anrechnung auf den zulässigen Fleischverbrauch haben die Kom-
munalverbände dic nach, den örtlichen Verhältnissen gebotenen Anordnungen
'gu treffen. Dabei kann bestimmt werden, daß die Erfüllung der im § 9 Abs. Ä
der Verordnung vom 21. August 1916 vorgeschriebenen AnZeigePflicht durch
Eintragung in eine von. dem Selbstversorger zu führende und dem Kommunal-
verbands vorzulegende Lists erfolgt. Neber die Verwendung von Wildbret
(Not-, Dam-, Schwarz- und Rehwild) im eigenen Haushalt und über die
Abgabe an andere ist von dem Selbstversorger eine Liste zu führen. Darin
ist auch das Gewicht der zur Verwendung gelangten oder abgegebenen Tiere
und bei Abgabe der Name des Empfängers anzugeben; diese Liste ist nach
Vorschrift des Kommunalverbandes zur Einsicht vorzulegen.

o) Das Fleisch aus unerlaubten tzausschlachtungen verfällt dem Kom-
munalverbande. Ein Entgelt wird dafür nicht gezahlt.

ä) Die Vorschriften unter Nr. 2 dieser Anweisung finden auf Schlach-
tungen der Selbstversorger auch dann nicht Anwendung, wenn die Schlach-
tungen nicht ausschließlich für den eigenen Wirtschaftsbedarf des Selbstver-
sorgers erfolgen. Eine Abgabe von Fleisch aus solchen Schlachtungen darf
gegen Entgelt außer an die im H 10 Abs. 1 der Verordnung bezeichneten,
Personen nur an den Kommunalverband oder mit seiner Genehmigung statt-
finden.

Neber die Anrechnung solcher Schlachtungen, die von den als Selbst-
versorger anerkannten Betrieben und Anstalten (H§ 9 Abs. 2 der Verordnung)
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für Selbstversorgungszwecke vorgenommen werden, auf die höchstzahl der Zu-
gelassenen Schlachtungen (Nr. 1 dieser Anweisung), trifft das Landesfleisch«
amt Bestimmung.

13.
Nach § 9 Abs. 2 der Verordnung vom 21. August 1916 werden mehrere

Personen, die für den eigenen Verbrauch gemeinsam Schweine mästen, eben-
falls als Selbstversorger angeschen. Es kann ihnen also die Genehmigung
zur Schlachtung für iSelbstverforOungszwecke erteilt werden, wenn sie das
Schwein sechs Wochen lang in einer iihrer Wirtschaften gehalten und gemeinsam
gemastet haben, und «auch sonst die Voraussetzungen für Erteilung der Ge-
nehmigung (Nr. 12 3, dieser Anweisung) vorliegen. A ls gemeinsam gemästet
gilt das Schwein nur, wenn es aus Erzeugnissen oder Abfällen der W i r t -
schaften aller Beteiligten ernährt worden ist. Vie bloße Zahlung eines Ent-
gelts für die Mästung oder zur Anschaffung von Futtermitteln ist als ge-
meinschaftliche Mästung nicht anzusehen. Es ist streng darauf zu achten,
daß für Schweine, die gegen Entgelt für einen Dritten gemästet worden sind,
die ^Genehmigung nicht erteilt wird.

14.
Von der Befugnis, Krankenhäuser nnd ähnliche Anstalten, die Schweine

ausschließlich zur Versorgung der von ihnen zu beköstigenden Personen, sowie
gewerbliche Betriebe, die Schweine ausschließlich zur Versorgung ihrer A n -
gestellten und Arbeiter mästen, als Selbstversorger anzuerkennen (S 9 Abs. 2
der Verordnung vom 21. August 1916), ist im Interesse der Förderung der
Schweinehaltung nach Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die Angestellten und
Arbeiter, denen von den Betrieben das Fleisch überlassen wird, haben die
entsprechenden Fleischmarken abzuliefern. Dabei sind ihnen jedoch nur die
in § 10 der Verordnung festgesetzten Bruchteile des Schlacytgewichts auf die
Abschnitte der Karte in Anrechnung zu bringen. Die Kommunalverbände
haben die nötigen Vorschriften für die Negelung der Abgabe und des Ver-
brauchs zu treffen.

VI . Notschlachtungen.

IS.
Notschlachtungen unterliegen nicht den Bestimmungen der Nr. 1 und 12

dieser Anweisung. Sie sind unverzüglich,, spätestens innerhalb 24 Stunden
nach der Schlachtung, dem Landrat (Oberamtmann, Oberbürgermeister) an-
zuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet ist außer dem Schlachtenden auch der
Fleischt»eschauer, bei Schweinen auch der Trichinenschauer. Bei der Anzeige
ist das Schlachtgewicht der ausgeschlachteten Tiere anzugeben.

Fleisch aus Notschlachtungen ist gegen eine im Streitfalle von der Pro-
vinzial-(Vezirks-)Fleischste!le endgültig festzusetzende Entschädigung an die von
dem Leiter des Kommunalverbandes zu bezeichnende Stelle abzuliefern und
von dieser nach Anweisung des Verbandes zu verwerten. Dabei ist dafür
Sorge zu tragen, daß ein Verderben des Fleisches unter allen Nmständen
verhütet wird. Sofern und solange besondere Stellen vom Kommunalverbande
nicht bezeichnet sind, hat die Ablieferung des Fleisches an den Gemeinde-
(Guts-)Vorsteher zu erfolgen. Dieser hat alsdann für die Verwertung Sorge
zu tragen und dem Kommunalverband Anzeige zu erstatten.

Fleisch aus Notschlachtungen, das bei der amtlichen Fleischbeschau als
bedingt tauglich oder minderwertig befunden ist, unterliegt der Verbrauchs-
regelung nicht (ß 11 der Verordnung vom 21. August 1916).

V I I . Aufbringung des Schlachtviehs.

16.
Die rechtzeitige und vollständige Beschaffung des zur Deckung des Bedarfs

des tzeeres, der Marine und der Zivilbevölkerung aufzubringenden Schlacht-
viehs wird den Vie'hhandelsverbäuden, im Regierungsbezirke Sigmaringen dem
«Regierungspräsidenten, nach der Verteilung durch das Landesfleischamt über-
tragen. Die Viehlhandelsverbände, in Sigmaringen der Regierungspräsident,
haben den freihändigen Ankauf von Schlachtvieh> so zu regeln, daß alles znr
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Schlachtung verkaufte Vieh an den Verband selbst oder an die von ihm be-
zeichneten Personen oder Stellen abgeliefert wirb, damit sie für eine recht-
zeitige und vollständige Bereitstellung an den vom Landesfleischamt aufge-
gebenen Stellen Sorge tragen können.

Der Ankauf von Vieh zur Schlachtung durch andere als die von den
Viehhandelsverbänden hierfür bestimmten Personen oder Stellen sowie der
Verkauf von Vieh zur Schlachtung an andere Personen oder Stellen ist ver-
boten. > s '

17.
Ist ein Viehhandelsverband nicht in der Lage, die ihm vom Landesfleisch-

amte zur Beschaffung aufgegebenen Mengen Schlachtvieh vollständig und recht-
zeitig freihändig zu erwerben, fo hat er die fehlende Menge unverzüglich! der
Provinzial«(Bezirks-)Fleischstelle anzuzeigen. Diese hat die Fehlmenge sofort
auf die Kommunalverbände oder einzelne von ihnen umzulegen. Die Pro-

sind Hur alsbaldigeu Nmlegung der dem Vieh-
Handelsverbande zur Ausbringung aufgegebenen Viehmengen auf die Kom-
munalverbände auch dann verpflichtet, wenn nach Lage der Verhältnisse hie
Aufbringung der Viehmenge im freihändigen Ankauf voraussichtlich unmög-
lich, ist.

Die Nmlegung auf die Kommunalverbände hat unter Hinzuziehung be-
sonderer Sachverständiger aus den Kreisen der Landwirtschaftskammer und
des Viehhandels im Einvernehmen mit dem Viehhandelsverb ande zu erfolgen
und muß nach Möglichkeit den wirtschaftlichen Verhältnissen in der Viehhaltung
der einzelnen Kommunalverbande Rechnung tragen. Erforderlichenfalls kann
für Tiere einer Viehgattung, deren Aufbringung unmöglich ist, nach den von
dem Zentralviehhandelsverband aufgestellten Grundsätzen. Ersatz durch Lieferung
von Tieren einer anderen Viehgattung erfolgen,. Soweit Viehkataster über
das abzugebende Schlachtvieh vorhanden sind, sind sie bei der Verteilung
mit heranzuziehen. Eine ŝchematische Verteilung lediglich nach der Höhe des
Viehstandes ist nicht angängig.

Die Kommunalverbände haben die angeforderten Mengen nach den glei-
chen Grundsätzen, wie sie für die vorge-
schrieben sind, auf die Gemeinden zu verteilen, die — nötigenfalls unter
Anwendung der Bestimmungen im § 2 des Gesetzes, bctr. Höchstpreise — die
Tiere zu beschaffen haben.

Den Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe sind die Tiere nicht zu
enteignen, die sie zur Fortführung ihres Wirtschaftsbetriebs bedürfen. Die
zuh Bestellung erforderlichen Zugochsen und Zugkühe, die gutmilchenden und
unzweifelhaft tragenden. Kühe und Färsen und die zur Zucht besonders ge-
eigneten Tiere sind den Besitzern, wenn irg?nd möglich, zu belassen. I n Streit-
fällen entscheidet über die IulässigkM der Fortnahme die Provinzial-(Vezirks-)
Fleischstelle. Schweine im Lebendgewicht unter 180 Pfund sowie solche Schweine,
die zur Versorgung des Haushalts des Besitzers bestimmt und erforderlich sind,
oder die auf Grund eines mit her provinziellen Mastorganisation abgeschlosse-
nen Vertrags gemästet werden, Kälber und Schafe sind von der Enteignung
auszuschließen. I n Zuchtviehherden dürfen nur zur Mast aufgestellte Tiere
enteignet werden. Werden von den Besitzern Tiere freiwillig zur Verfügung
gestellt, so sind diese in erster Linie« zu nehmen.̂  Es ist unzulässig, umter
Zurückweisung angebotener Tiere andere zu enteignen.

Bei der Festsetzung des Nebernahmepreises sind, soweit ein Höchstpreis
nicht besteht, die von dem Zeutral-Viehlhandelsverband aufgestellten Preise
zu berücksichtigen. Welche Herden als Zuchtviehherden anzusehen sind, ent-
scheidet in Iweifelsfällen die Provinzial(Bezirks-)Fleischstelle nach Anhörung
der Landwirtschaftskammer A ls Zuchtviehherden gelten auch Zuchtviehbetriebe.

I m Regierungsbezirke Sigmaringen hat die Nnterverteilung auf die Kom-
munalverbände durch den Regierungspräsidenten zu erfolgen.

18.
Die Kommunalbehörden und Gemeinden haben den Viehhandelsverbänden,

die mit der Lieferung von Vieh an sie beauftragt sind, auf Verlangen eine
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Stelle zu bezeichnen, die das gelieferte Schlachtvieh zu übernehmen hat. So-
lange keine rechtsfähige und kreditwürdige Stelle benannt ist, Hut der Vorstand,
des Kommunalverbandes oder der Gemeinde das Schlachtvieh Zu übernehmen.

Die Kommunalverbände und Gemeinden können mit Genehmigung der
Kommunalaufsichtsbehörde die Fleischer zur Durchführung dieser Maßnahme
zu Iwangsverbänden auf Grund des K 15 b der Verordnung über <die Er -
richtung von Preisprüfungsftellen und die Versorgungsregelung vom 25. Sep-
tember^), 4. November 1915 )̂ etwa nach dem Muster der Mehhandelsver-
bände zusammenschließen. Gie Satzung des Verbandes ist von dem Vorstand
des Kommunalverbandes oder der Gemeinde zu erlassen. Den Vorsitz im
Verbände hat ein Vertreter des Kommunalverbandös oder der Gemeinde zu
führen. Den Verbrauchern ist eine angemessene Vertretung zu sichern.

19.
Streitigkeiten, die sich bei Durchführung der Verordnung zwischen Ge-

meinden, Kommunalverbänden, den Viehhandelsverbänden, den von ihnen be-
auftragten oder zugelassenen Personen ergeben, entscheidet endgültig die Pro-
vinziale(Bezirks-)Fleischstelle, in deren Bezirk der Veräußerer seinen Sitz oder
gewerbliche Niederlassung hat.

30.
Wer als Kommunalverband, Vorstand des Kommunalverbandes, Gemeinde

oder Gemeindevorstand zu betrachten ist, bestimmen die Kreisordnungen und
Gemeindeverfassungsgesetze. Gntsbezirke gelten als Gemeinden.

21.
Die weitere Durchführung dieser Anordnung liegt dem Landesfleischamt

ob. Es hat die weiter erforderlichen Bestimmungen zu treffen. Das Landes-
fleischamt kann mit Genehmigung des Kriegsernährungsamts Ausnahmen von
den Vorschriften der Verordnung vom 21. August 1916 zulassen.

Die Kommunalverbände und die Gemeindebehörden haben dem Landes»
fleischamt und den ProvinziaI-(Bezirks-)Fleischstellen auf Erfordern Auskunft
zu geben, ihren Anweisungen zu entsprechen und sie über alle Wahrnehmungen
auf dem Gebiete des Verkehrs mit Vie'h und der Fleischversorgung fort-
gesetzt auf dem Laufenden zu halten. Von den Provinzial-(Bezirks--)Fleisch>-
ftellen, oder den Kommunalverbänden, oder Gemeinden der Neichsfleischstelle
auf deren Erfordern zu erteilende Auskünfte (H 13 der Bekanntmachung über
Fleischversorgung vom 27. März 19166) sind stets durch das Landesfleischamt
zu leiten. ^ >

22.
Diese Anordnung tritt mit dem 2. Oktober d. I . in Kraft.

1916. 8. September.

Bekanntmachung betreffend WftVenntnsatjstempel.

N. K. (N. Z. B l . S. 247.)

Der Bundesrat hat beschlossen:
I. 1. Die als Anlage 1 beigefügten Bestimmungen über den Ersatz

des Steuerwerts der beim Inkrafttreten des Gesetzes über einen
Warenumsatzstemftel vom 26. Juni 1916X) in den Händen der
Steuerpflichtigen vorhandenen ungebrauchten gestempelten Scheck-
vordrucke und zScheckstempelmarken und

2. die als Anlage 2 beigefügten Aenderungen der Ausführungs-
bestimmungen zum Neichsstemftelgesetz in der Fassung des Ge«
setzes über einen Warenumsatzstempel vom 26. Jun i 1916X)

werden genehmigt und mit dem 1. Oktober 1916 in Kraft gesetzt.

4) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 153.
5) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 343.
6) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 211.
X) Verwaltungsvorfchriften Jahrgang 1916 I S. Ä82.
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Anträgen auf Stempelerstattung nach Maßgabe der Bestimmungen
der Anlage 1 ist auch, bereits vor dem 1. Oktober 1916 Folge zu geben.

I I . Es ist gestattet, nach dem 30. September 1916 Scheckstempelmarken
Zur Entrichtung des Wechselstemftels Zu verwenden. Die Verwendung
und Entwertung der Marken hat «ach den für die Verwendung und
Entwertung der Wechselstempelmarken bestehenden Vorschriften Zu er-
folgen. Der Verwendungsvermerk kann an einer beliebigen Stelle
der Marken niedergeschrieben werden.

Anlage 1.

Bestimmungen über den Ersatz des Steuerwerts der beim Inkrafttreten des
Gesetzes über einen Warenumsatzstemftel vom 26. Juni 1916X) in den Händen
der Steuerpflichtigen vorhandenen ungebrauchten gestempelten Scheckvordrucke

und Scheckstempelmarken.

jGemäß Artikel I Nr. 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 26. Juni 1916X) über
einen Warenumsatzstempel werden für den Ersatz des Steuerwerts der beim
Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Händen der Steuerpflichtigen vorhandenen
ungebrauchten Scheckstempelmarren und gestempelten Scheckvordrucke folgende
Bestimmungen getroffen:

H.. 1. Ersatz wird nur geleistet, wenn er bis spätestens Ende März 1917
bei einer Zuständigen Stelle beantragt wird. Später eingehende
Anträge bleiben unberücksichtigt.

2. Der Antrag auf Ersatz des Steuerwerts von Marken ist schriftlich
oder mündlich bei einer bisher zum Vertriebe von Scheckstempel-
marken zuständigen Amtsstelle unter Neberreichung der Marken Zu
stellen. Der Ersatz wird, nachdem die Stelle festgestellt hat, daß die
Marken echt und ungebraucht sind, ohne weitere Anweisung ,in
Höhe des Nennwerts der Marken geleistet. Die Amtsstelle kann
verlangen, daß die Marken, soweit sie nicht in unangebrochenen
Bogen Zu 100 Stück vorgelegt werden, in Neihen von je 10 Stück
unmittelbar nebeneinander und gegebenenfalls in Bogen von je 100
Stück Hu je 10 solcher unmittelbar untereinandergeordneten Neihen
auf Paftierbogen aufgeklebt, überschießende Stücke aber lose über-
reicht werden, ferner daß jeder Papierbogen mct dem Firmenstempel
oder dem Namen des Antragstellers gekennzeichnet werde.

Die gegen Ersatz des Steuerwerts Zurückgenommenen und die
bei den Amtsstelien vorhandenen Scheckstempe.marken sind bei den
Amtsstellen in Gegenwart von Zwei Beamten, von denen einer tun-
lichst ein oberer ^ea,nter êm soll, zu vernichten, soweit sie nicht
zur Verwendung als Wech^lstempelmarken weiter vertrieben werden.

3. Die Zu gestempelten Schecks drucken in tei.we.se oder gänzlich un-
verbrauchten Scheckbüchern entrichtete Abgabe wird nur auf schrift-
lichen Antrag demjenigen Bank, Kasse usw., welche das Scheckbuch
hat abstempeln lassen, erstattet. Die Erstattung ist unter Vorlegung
der Scheckbücher bei derjenigen Steuerstelle Zu beantragen, bei welcher
die Stempelabgabe entrichtet ist. Erstattung wird nur geleistet, wenn
kein Zweifel darüber besteht, daß d̂ e Vordrucke einen echten Stempel-
aufdruck tragen und noch nicht gebraucht imd sowie daß die Ab-
gabe von den abgestempelten Wordrucken entrich^ nn<> noch nicht
erstattet lst. Der Steuerstclle st̂ ht das Recht zu, die Vorlegung der
Sleuerc,uittung über die Entrichtung der Abgabe Zu verlangen. I n
dem Antrag sind die überreichten Scheckbücher nach der Nummerfvlge
geordnet unter Angabe der Nummerbezeichnung, der in ihnen ent-
haltenen Zahl »ungebrauchter Vordrucke und deren Steuerwerks auf»
Zuführen. M i t Zustimmung der Steuerstelle kann von der Ord-
nung nach der Nummerfolge und Angabe der Nummerbezeichnung

X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 482.
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abgesehen werden, wenn die Bücher nach der Anzahl der in ihnen
enthaltenen Vordrucke in Bündel geordnet vorgelegt und dement-
sprechend in dem Antrag unter Angabe ihrer Anzahl, der Stück-
zahl der Vordrucke und des Steuerwerks gesondert aufgeführt wer-
den. Der Antrag ist von der Steuerstelle zu. Prüfen und nach Be-
seitigung etwaiger Anstände mit einer Bescheinigung darüber zn
versehen, daß der Erstattung der Abgabe Bedenken nicht entgegenstehen
und welcher Steuersumme die vorgelegten und nicht zn beanstandenden
Vordrucke entsprechen. Diese Bescheinigung ist von dem Kassen-
prüfungsbeamten «oder von einem mit der Kassenführung nicht be-
trauten oberen Beamten nntzuvollziehen.

Der so begutachtete Erstattungsantrag ist ohne die Scheckbücher
an die für die Erstattung von Scheckstempel bisher zuständige Direk-
tivbehörde weiterzugeben. Die obersten Landcsfinanzbihörden können
die Entscheidung über den Antrag auf Behörden übertragen, ldie
den Direktivbehörden untergeordnet sind. D^r Antrag ist nach öen
allgemeinen Bestimmungen über Stempelerstattungen weiterzubehan-
deln. Die Erstattung ist von einem Windestbetrage des Steuer-
Werts der eingelieferten Vordrucke nicht abhängig,

Die Scheckbücher können nach Ersatz des Steiuetw^rts auf Antrag
zurückgegeben werden, nachdem die Stempelerstattung auf jedem ein-
zelnen Vordruck handschriftlich oder durch Aufdruck, Stanzung, Lochung
usw. gegebenenfalls auf Kosten und Gefahr des Antragstellers der-
art erkennbar gemacht ist, daß eine w'edechMe Erstattung der Stem-
pelabgabe ausgeschlossen wird. Anilinfarbenauftn'ucke dürfen zu 'dem
bezeichneten Zwecke nicht verwendet werden.

Soweit eine «Rückgabe der Scheckbücher nicht stattfindet, sind die
Bücher, nachdem bie Vordrucke durch Zerschneiden oder dergleichen
unverwendbar gemacht find, einzustampfen oder sonst zu vernichten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf von den Banken,
Kassen usw. lose eingereichte gestempelte ungebrauchte Vordrucke ent-
sprechende Anwendung.

L. Für die nach den Bestimmungen unter ^ 2 vernichteten Stempel-
marken werden den Landesregierungen die an die Neichsdruckerei
entrichteten Herstellungskosten vom «Reiche vergütet.

Die Herstellungskosten sind in Anlage 7 zu den vierteljährlichen
Neichssteuerübersichten zu berechnen und in letzteren als desondere
Verwaltungskosten, getrennt von den gewöhnlichen, in Ansatz zu
bringen.

Anlage 2.

Aenderungen der Ausführungsbestimmungen zum Neichsstempelgesetz in der
Fassung des Gesetzes über einen Warenumsatzftempel vom 26. Funi 1916.

I. 3er Abschnitt X K§ 158 !bis 164 wird durch folgende Bestimmungen
.ersetzt: z

X. Warenumsätze.

Zur Tarifnummer 10 Befreiung 2.

§ 158.

1. Abgabenbefreiung für ausländische zollfreie Waren.
(1) Lieferungen ausländischer zollfreier Waren sind von der Abgabe be-

freit, wenn die Waren aus dem Iollausland oder ans dem gebundenen Ver»
kehre des Zollinlandes geliefert werden. Bei vom Ausland eingehenden Zoll-
freien Waren, die sich zur Zeit der Veräußerung auf dem Wege nach ihrem
ersten inländischen Bestimmungsorte befinden, wird die Befreiung nicht da-
durch ausgeschlossen, daß die Veräußerung nach erfolgter zollfreier Abfer-
tigung geschieht.
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(2) Nach einem deutschen Seehafenftlatz aus dem Ausland eingegangene
Zollfreie Waren sind von der Abgabe ferner «befreit, wenn die Lieferung aus dem
Einfuhr-Seehafenplatz erfolgt. Vie Befreiung fällt weg, wenn die Ware vor
ihrer Lieferung durch Bearbeitung oder Verarbeitung eine Beschaffenheit er-
halten hat, die sie bei ihrer Einfuhr zollpflichtig gemacht haben würde, oder
wenn die Lieferung aus einem Kleinhandelsbetrieb erfolgt.

(3) Als Seehafenplatz, nach dem die Ware aus dem Ausland eingegangen
ist, ist der Seehafenplatz anzusehen, von dem aus die Ware erstmalig ge-
liefert wird. /

(4) Auf Antrag kann die oberste Landesfinanzbehörde den deutschen See-
hafenplätzen im Sinne des Abs. 2 andere inländische Lager unter der Be-
dingung gleichstellen, daß die Ware ohne andere Zwischenlagerung als in
einem Zollager oder im Einfuhr-Seehafenplatz und ohne daß ein Zwischen--
nmsatz stattgefunden hat, aus dem Ausland nach dem Lager gebracht und
die Festhaltung der ausländischen Ligenschaft der Ware bei der Aufnahme
und während der Lagerung sichergestellt wird. Abs. 2 Satz 2 gilt auch hier.

Zu KZ 76 bis 83 ä des Gesetzes.

s 159.

2. Steuerstellen und Direktivbehörden.
Die zur Erhebung der Abgabe von Warenumsätzen nach § 1 Abs. 1 von

den "Bundesregierungen bestimmten Stellen (Steuerstellen) und ihre Ober-
behörden (Direktivbehörden) sowie die nach K 115 Abs. 1 letzter Satz des Ge-
setzes getroffenen Bestimmungen sind dem ^Reichskanzler (Neichsschatzamt) m,t-
zuteilen.

§ 160.

3. Anmeldung.
(1) Zu der im § 76 des Gesetzes vorgeschriebenen Anmeldung sind amt-

liche Vordrucke zu verwenden. A ls Anleitung für einen solchen Vordruck dient
Muster 29 a*).

(2) Die Anmeldung hat von juristischen Personen bei der Steuerstelle
zu erfolgen, in deren Bezirk sie ihren Sitz haben. Bei Firmen, die im Han-
delsregister eingetragen sind, Gesellschaften und Vereinen des bürgerlichen Nech-
tes, soweit sie nicht juristische Personen sind, ist der Ort der Niederlassung,
bei mehreren Niederlassungen der Ort der Hauptniederlassung maßgebend. I m
übrigen ist die Steuerstelle des Wohnorts des Steuerpflichtigen zuständig.
Die zuständige SteuersteNe wird für ftaalliche Betriebe durch die oberste Landes-
finanzbehörde des Bundesstaats, der den Betrieb führt, für Neichsbetricbe
im Einvernehmen mit dem ^Reichskanzler (Neichsschatzamt) durch die oberste
Landesfinanzbehörde des Bundesstaats, in dem der Betrieb geführt wird, be-
stimmt.

(3) Befindet sich der Sitz des Unternehmens oder der Hauptniederlassung
im Ausland oder hat der Steuerpflichtige im Inland keinen Mohnsitz, so ist
der Ort des Betriebs maßgebend. Das gleiche gilt, wenn der Steuerpflichtige
mehrere Wohnsitze im Inland Hut ober wenn der Betrieb mehreren Personen
mit verschiedenen Wohnsitz gehört. Sind in diesen Fällen mehrere Betriebe
an verschiedenen Orten vorhanden, so kann auf Antrag die einheitliche A n -
meldung bei einer der Steuerstellen gestattet werden. Neber den Antrag ent-
scheidet die oberste Landesfinanzbehörde und, wenn die Steuerstellen verschie-
denen Bundesstaaten Angehören, der Bundesrat.

(4) Bestehen zwischen mehreren Bundesstaaten Meinungsverschiedenheiten
über ihre Zuständigkeit, so bestimmt auf Anrufen eines dieser Bundesstaaten
der Bundesrat den für die Erhebung der Steuer zuständigen Staat.

(5) Die Landesregierung kann bestimmen, daß die Anmeldung auch münd-
lich bei der Steuerstelle erfolgen kann. I n diesem Falle ist der Vordruck von
dieser den Angaben des Steuerpflichtigen entsprechend auszufüllen und von
dem Steuerpflichtigen und dem Beamten der Steuerstelle zu unterschreiben.

Das Muster wird nicht mit abgedruckt.
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(6) Die Anmeldung ist innerhalb der gesetzlichen Frist einzureichen. Eine
Verlängerung der Anmeldungssrist ist nur in Fällen besonderen Bedürfnisses
Zulässig. Der Antrug ist in jedem Falle bei der Steuerstelle zu stellen. Ver-
längerungen von nicht mehr als einem Monat kann diese selbständig bewilligen,
in anderen Fällen ist die Entscheidung der Direktivbehörde einzuholen.

ß 161.
Ä. Oeffentlichcr Hinweis auf die Anmeldungspflicht.

Zwischen dsm 8. und 13. Dezember jedes Jahres haben die Steuerstellen
oder ihre Oberbehörbe unter Angade der tzebebezirk-' die Steuerpflichtigen
zur Anmeldung ihres steuerpflichtigen Umsatzes und zur Entrichtung der Ab«
gäbe durch öffentliche Bekanntmachung in den für amtliche Bekanntmachungen
der unteren Verwaltungsbehörden bestimmten Tageszeitungen aufzufordern.
Die oberste Landesfinanzbehörbe kann anordnen, daß die Aufforderung außer-
dem in sonst ortsüblicher Weise bekannt gemacht wird. I n der Aufforderung
ist anzugeben, wv Vordrucks zu Anmeldungen zur Abgabe an Steuerpflichtige
bereitgehalten werden. A ls Anleitung für eine solche Bekanntmachung dient
Mnster 29 b").

§ 162.

5. Zustellung von Anmeldungsoordrucken.
Die oberste Landesfinanzbehörde kann bestimmen, daß im Laufe des De-

zember die Steuerstellen den in die Steuerrolle (§ 163) eingetragenen Umsatz-
steuerpflichtigen einen Anmeldungsvordruck kostenfrei zuzustellen haben.

s 163.

6. Steuerrolle.
(1) Bei jeder Steuerstelle ist über !die in ihrem Bezirk ansässigen Personen

und Gesellschaften, welche nach Ar t und Umfang ihres Gewerbebetriebs für
die Entrichtung der Abgabe in Betracht kommen, eine Steuerrolle zu führen.
Die Steuerrolle dient zur Überwachung der Anmeldungen und der Entrichtung
der Abgabe.

(2) Die Landesregierungen werden die Behörden, welche über ldie für bie
Entrichtung der Abgnve vermutlich in Betracht kommenden Personen nnd
Gesellschaften Auskunft geben können, unter Hinweis auf tz 82 des Gesetzes
anweisen, den für ihren Bezirk zuständigen Steuerstellen Listen über diese
Personen und Gesellschaften bis spätestens Ende November, erstmalig bis
Ende November 1916, zu übersenden. Für die folgenden Jahre brauchen sich
diese Listen nur auf Zu«- und Abgänge an solchen Personen und Gesellschaften
gegen das Vorjahr zu erstrecken.

(3) Die nach der Vuchstabenfolge der Namen, nach örtlichen Bezirken, Er-
werbsgruppen oder nach anderen zweckmäßigen Gesichtspunkten zu ordnende
Steuerrolle kann in Form ein>W Liste oder in Form einer Blatt« (Karten-)
Sammlung von Einzelblätteru für jeden Steuerpflichtigen geführt werden.
Die Molle ist in eziner auf eine Neihe von Jahren ausreichenden Weise an-
zulegen.

(Ä) I n der Avlle erhält jeder Steuerpflichtige eine Ordnungsnummer.
Die Nolle muß die für die Umsatzstempelentrichtung wichtigen Tatsachen, soweit
sie der Stelle bekannt werden, insbesondere also enthalten: Name und Wohn-
ort des Steuerpflichtigen, bei Gesellschaften Bezeichnung und Sitz der Firma,
gegebenenfalls unter Angabe der vorhandenen Zweiggeschäfte, A r t des Ge-
werbebetriebs, besondere Spalten, welche für eine Neihe von Jahren die
Eintragung ermöglichen für Steuerjahr, Nag der Erinnerung (H 164 d Abf. 2),
Tag des Eingangs der Anmeldung, Nummer des Anmeldungsbuchs, Nummer
des Einnahmebuchs, Betrag der entrichteten Abgabe. I n der Bemerkungs-
spalte sind die Fälle, in denjen der Steuerpflichtige die Versteuerung nach der
Lieferung gewählt hat (§ 81 des Gesetzes) und besondere für die Gewinnung
eines "Urteils über den Umsatz des Steuerpflichtigen wichtige Umstände (Ge-
»schäftsberichtsangaben, Gutachten von Sachverständigen usw.) festzuhalten.

^) Das Muster wird nicht mit abgedruckt.
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(5) Zur schnellen und leichten Ermittelung der Steuerpflichtigen in der
Steucrrollc ist eine nach der Folge der Anfangsbuchstaben der Namen ge-
ordnete Namensliste, welche die Ordnungsnummer jedes Steuerpflichtigen er-
gibt, anzulegen und laufend zu führen.

(6) Abweichungen von den Bestimmungen der Abf. 3 bis 5 können von
der Landesregierung zugelassen werden.

8 164.
(1) Die Steuerrolle ist von den Steuerstellen nach Eingang der ihnen

nach § 163 Abf. 2 zu übersendenden Liften auf Grund der darin enthaltenen
Angaben baldmöglichst anzulegen. Außerdem sind die der Steuerstelle aus
eigener Wissenschaft bekannten oder auf anderem Wege bekannt gewordenen
Gewerbetreibenden, welche für die Entrichtung der Abgabe sonst noch in
Betracht kommen, in die Steuerrolle einzutragen.

(2) Die Steuerrolle ist unter Berücksichtigung der eingehenden Anmeldun-
gen und der Zu» und Abgänge richtigzustellen und durch fortgesetzte Nach-
tragung der in ihr nachzuweisenden Angaben laufend zu erhalten. Die Nach-
tragungen find vorzunehmen, sobald die einzutragenden Ergebnisse feststehen.

(3) Auf jeder erledigten Anmeldung ist von dem mit der Führung der
SteuerroUe beauftragten Beamten die richtige Eintragung in die Steuerrolle
zu vermerken.

7. Abgabenerhebung.
(1) Die Stenerstelle prüft die eingehenden Anmeldungen auf richtige und

vollständige Ausfüllung des Vordrucks, insbesondere auch auf das Vorhanden-
sein der Nnterschrift des Anmeldungspflichtigen, trägt nach Beseitigung etwaiger
Anstände die Anmeldung in das Anmeldungsbuch L (K 228 Abs. 2) ein,
stellt den Adgabebetrag fest nnd vereinnahmt ihn. Dem Steuerpflichtigen
ist über die Zahlung ein Empfangsbekenntnis zu erteilen, bei Entrichtung
der Abgabe durch die Post oder durch Banküberweisung jedoch nur uns Ver-
langen. A ls Anleitung für das Empfangsbekenntnis dient das Muster 29 o").

(2) Die Anmeldung wird nach ihrer Erledigung (s§ 164c, 164 6) Beleg
zum Anmeldungsbuche. '

H 164 b.
(1) Der rechtzeitige Eingang der Anmeldungen ist von der Steuerstelle

nach der Steuervolle (§ 163) zu überwachen.
(2) Ist bis zum Ablauf der Anmeldungsfrist bei der Steuerstelle weder

eine Anmeldung noch eine Benachrichtigung, daß eine Steuerpflicht nicht in
Betracht komme, eingegangen, so ist der Gewerbetreibende unter Hinweis auf
die M 76, 83 o des Gesetzes an die Einreichung der Anmeldung binnen einer
auf zwei Wochen zu bemessenden Frist mit dem Ersuchen zu erinnern, für
den Fal l , daß er sich zur Einreichung einer Anmeldung nicht für verpflichtet
erachte, die Gründe hierfür binnen der gleichen Frist mitzuteilen.

s 164 o.
(1) Nachdem die Abgabe auf Grund der Anmeldung erhoben worden ist,

hat die Steu'erstelle an der Hand der Steuerrolle und unter Berücksichtigung
aller anderen ihr etwa bekannten Tatsachen oder Unterlagen, insbesondere auch
un»er Würdigung der etwa vou dem Anmeldenden selbst gegebenen weiteren
Erläuterungen (Nr. 6 der Anleitung zu Muster 29 a) zu prüfen, ob die
Anmeldung hinsichtlich der angemeldeten tzohe des Umsatzes glaubhaft erscheint.
Liegen hiernach gegen die Nichtigkeit einer Anmeldung keine Bedenken vor,
so ist dies auf der Anmeldung unter Namensbeischrift Zu vermerken.

(2) tzat ein Gewerbetreibender erklärt, daß er einen steuerpflichtigen Um-
satz nicht habe, so ist diese Erklärung nach Abs. 1 zu prüfen. Ist anzunehmen,
daß für ihn voraussichtlich dauernd ein steuerpflichtiger Umsatz nicht in Frage
kommt, so ist die Eintragung in der Steuerrolle mit Genehmigung des Kassen-
prüfungsbeamten oder eines anderen mit der Kassenführung nicht betrauten,
von der Landesregierung bestimmten Beamten zu löschen.

Das Muster wird nicht mit abgedruckt.
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, Z 164 6.
(1) Ist bis zum Ablauf der nach G 164 b in der Erinnerung gestellte,«,

Frist eine Anmeldung oder eine ErAäirung, daß ein steuerpflichtiger Nmsatz
nicht vorliegt, nicht eingegangen, «der hat die Steuerstelle gegen die Nichtig-
keit einer eingereichten Anmeldung oder Erklärung Zweifel, so ist die Abgabe-
pflicht un der Hand der für die Veranlagung des Gewerbetreibenden zu den
direkten Staats« oder Gemeindesteuern vorhandenen "Unterlagen zu prüfen.
Zu diesem Zwecke hat die Steuerstelle, falls sie nicht selbst zu dieser Veran-
lagung zuständig oder fönst zu der Nachprüfung ohne weiteres imstande ist,
die zuständige Stelle unter Mitteilung' deZ Sachverhalts, gegebenenfalls auch
unter Beifügung einer Abschrift der vorliegenden Anmeldung oder Erklärung
und unter Darlegung der Gründe für ihre Zweifel an deren Nichtigkeit um
eine Aeuherung zu versuchen.

(2) Ergibt sich, daß ein steuerpflichtiger "Umsatz gar nicht oder unrichtig
angemeldet ist, so ist über die Einleitung des Strafverfahrens Entschließung
zu fassen. '

(3) Soweit genügende Unterlagen für eine anderweite Steuerfestsetzung
gegeben sind, hat die Steuerstelle die Abgabe dementsprechend festzusetzen und
den nachzuerhebenden Betrag von dem Steuerpflichtigen unter Mitteilung
der Steuerfestsetzung und ihrer Grundlagen einzuziehen

(4) Haben die Ermittelungen zwar ergeben, daß ein steuerpflichtiger "Um-
satz vom Steuerpflichtigen gar nicht oder zu niedrig angegeben ist, reichen
aber die "Unterlagen zur Festsetzung des wirtlichen Umsatzes oder zur E in-
leitung eines Strafverfahrens nicht aus, so hat die Steuerstelle die Verhand-
lungen an den für die Stempelprüfung hinsichtlich des Umsatzstempels be-
stellten Prüfungsbeamten (§ 216 Abs. 2) zur Ermittelung der zu entrichten-
den Abgabe im Wege der örtlichen Nachprüfung abzugeben. Nach dem Er-
gebnis dieser Prüfung ist das Erforderliche wegm Nachbringung der Stem-
pelabgabe und gegebenenfalls wegen Einleitung des Strafverfahrens zu ver-
anlassen.

K 164 6.

8. Abschlagszahlungen.

(1) Alle Steuerpflichtigen, bei denen in einem Jahre der Gesamtbetrag
der Iahlungen oder der Lieferungen (K 81 des Gesetzes) nach «dem Ergebnis
der Steuerfestsetzung 200 000 "Mark üdeMegen hat, haben auf die Abgabe
für das folgende Jahr nach Ablauf des ersten, zweiten und dritten Viertels
des Kalenderjahrs während der ersten zehn Nage der Monate Apri l , J u l i
und Oktober unaufgefordert eine Abschlagszahlung in Höhe von je 20 v. H.
der für das vorhergehende Jahr festgefetzten Abgabe, aus volle Mark nach
unten abgerundet, zu leisten. Ist das Gewerbe nichjt während des ganzen,
Vorjahrs betrieben worden, so gilt der "Umsatz während der Betriebszeit als
Jahresumsatz. Für das Steuerjahir 1917 ist für die Verpflichtung zur Ent-
richtung der Abschlagszahlungen und deren Bemessung der Gesamtbetrag der
Zahlungen oder Lieferungen im ganzen Kalenderjahr 1916 maßgebend. Die
Abschlagszahlungen sind in der Anmeldung der mit dem Schlüsse des Jahres
fälligen Abgabe aufzuführen und bei der Festsetzung der Abgabe auf diese
anzurechnen. Ein hiernach etwa zuviel gezählter Betrag ist zurückzuzählen.

(2) Der Steuerpflichtige ist auf die Verpflichtung zur Leistung von Ab-
schlagszahlungen unter Angabe des Betrags der Abschlagszahlung und der
Zahlungsfristen schriftlich 'hinzuweisen.

(3) Der rechtzeitige Eingang der Abschlagszahlungen ist durch eine nach
Anleitung des Musters 29 ä") von der Steuerstelle für jedes Steuerjahr
zu führende "Ueberwachungsliste sicherzustellen. Diese ist mit dem Anmel-
dungs- und dem Einnahmebuche zur Buchprüfung einzureichen.

(4) Die Spalten 1 bis 6 der Neberwachungsliste sind gleichzeitig mit dem
im Abs. 2 angeordneten Hinweis an den Zahlungspflichtigen, die Spalten
7 bis 9 bei der Zahlung der Abschlagssumme auszufüllen.

Das Muster wird nicht mlit abgedruckt.
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(3) Geht eine Abschlagszahlung nicht rechtzeitig ein, so ist das zu ihrer
Einziehung Veranlaßte in der Bemerkungsspalte der Neberwachungsliste zu
vermerken.

<6) Die Abschlagszahlungen sind in das Anmeldungsbuch einzutragen.

s 164 t.
9. Schätzungsversahren.

(1) Hat der Steuerpflichtige den Gesamtjahresbetrag der Zahlungen oder
Lieferungen nur schätzungsweise angemeldet, so hat die Steuerstelle nach den
W 164 a, 164 e und gegebenenfalls 164 ä Abf. 1, 2 zu- verfahren.

(2) Ergibt die Nachprüfung Anlaß zur Annahme eines höheren Betrags,
so hat die Steuerstelle, sofern nicht Anlaß zur Einleitung des Strafverfahrens
gegeben ist, vor anderweiter Festsetzung der Abgabe den Steuerpflichtigen unter
Mittei lung der für die Annahme eines höheren Betrags sprechenden Gründe
zu einer Aeutzerung, gegebenenfalls auch unter Hinweis auf ß, 79 Abs. 2
letzter Satz des Gesetzes zur Auskunft über die für die Schätzung erheb-
lichen tatsächlichen Verhältnisse und zur Vorlegung der sich hierauf beziehen-
den Schriftstücke aufzufordern. Erkennt der Steuerpflichtige die Beanstandung
der Steuerstelle ganz oder zum Teil an und erklärt er sich, mit der Versteuerung!
eines bestimmten höheren Schätzungsbetrags als des ursprünglich von ihm
angegebenen Betrags einverstanden, so ist die Steuerstelle, sofern der Betrag
unter Berücksichtigung der Rnterlagen und der Aeußerung des Gewerbetrei-
benden annehmbar erscheint, berechtigt, sich auf dieser Grundlage mit dem
Steuerpflichtigen Zu einigen und den danach noch zu entrichtenden Betrag
nachzuerheben.

(3) Führen die Verhandlungen nicht Zu einer Einigung, so hat die Steuer-
stelle ihrerseits die Schätzung des steuerpflichtigen Nmsatzes- vorzunehmen und
dem Steuerpflichtigen einen die Grundlagen der Schätzung enthaltenden Schätz-
ungsbescheid mit der Aufforderung M erteilen, den danach sich ergebenden
Mehrbetrag an Steuer binnen zehn Tagen einzuzahlen. M i t dem Bescheid
ist unter dem Hinweis, daß nach Z 80 des Gesetzes gegen diesen nur die
Verwaltungsbeschwerde zulässig ist, deren Einlegung aber auf die Entrich-
tung der angeforderten Steuer keine aufschiebende Wirkung habe, eine Be-
lehrung des Steuerpflichtigen über das ihm zustehende "Rechtsmittel zu ver-
binden.

(4) Die Steuerstelle ist befugt, der gegen den Bescheid erhobenen Be-
schwerde, die Veschwerdebehörde der gegen ihren Bescheid erhobenen weiteren
Beschwerde abzuhelfen.

8 164 F.
10. Nacherhebung.

(1) Gibt die weitere Prüfung (§ 164 6, § 164 t) zu einer Nacherhebung
Anlaß, so ist der nacherhobene Betrag unter einer besonderen Nummer des
Anmeldungsbuchs mit Angabe des Grundes der Zahlung einzutragen. I n
Spalte 2 ist in Fällen dieser Art der Tag der Nacherhebung einzutragen.
Gleichzeitig ist in dem Anmeldungsbuche bei der erstmaligen Zahlung in der
Vemerkungsspalte auf den neuen Eintrag hinzuweisen.

(2) Die Nnterlagen für die Nacherhebung bilden Belege zum Anmeldungs-
buche.

s 164 k.
11. Wechsel in der Versteuerungsart.

(1) W i l l ein Steuerpflichtiger von der Abgabenentrichtung auf der Grund-
lage des H 81 des Gesetzes zur Versteuerung nach § 76 des Gesetzes über-
gehen, so hat er unter Darlegung der Gründe für den beabsichtigten Wechsel
und unter Angabe, ob die Aenderung dauernd oder nur für einen bestimmten
Zeitraum begehrt wird, die Genehmigung der Direktivbehörde zu beantragen.

(2) Die Genehmigung ist nur zu erteilen unter der Bedingung, daß der
Steuerpflichtige bei einem etwaigen späteren erneuten Nebergange Zur Be-
steuerung der Lieferungen neben der Abgabe von den Lieferungen die Ab-
gabe für diejenigen Zahlungen Zu entrichten hat, welche noch für Lieferungen
aus demjenigen Steuerzeitraum eingehen, während dessen die Versteuerung
nach der Zahlung erfolgte.

49"
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(8) Der Vetrag der nachträglich zu versteuernden Zahlungen ist in den
Iahresmeldungen außer dem Gesamtbeträge der zu versteuernden Lieferungen
besonders aufzuführen.

K 164 i.

12. Trennung der Verwaltung^- und Erhebungsbefugnisse.
Wo die mit der Verwaltung der Abgabe von Warenumsätzen betrauten

Steuerstellen nicht zugleich tzebestellen sind, ordnet die Landesregierung im
Einvernehmen mit dem Reichskanzler (Neichsschatzamt) die hiernach notwen-
digen Aendernngen des Verfahrens an.

13. Stempelzcichen.
(1) Die Abgabe aus K 83 a des Gesetzes wird durch Verwendung von

Stempelmarken entrichtet. Die Stempelnmrken werden zum Nennwert von
10, 20, 30 Pfennig, 1, 2 und 10 Mark ausgegeben. Ein Verkauf amtlich
gestempelter Vordrucke zu Empfangsbekenntnissen findet nicht statt.

(2) Die Marken sind 18,5 m,m hoch und 22,5 min breit. Das obere Feld
der Pfennigwerte enthält auf dunklem Grunde in weiß hervortretender deut-
scher Schrift die Bezeichnung „Waren-Amsatzstempel". Von den drei mitt-
leren Feldern tragen die beiden äußeren die Wertbezeichnung ebenfalls weiß
auf dunklem Grunde, das Mittelfeld zeigt den Reichsadler. Das untere Feld
mit guillochiertem Grunde enthält den Vordruck für die Entwertung durch
Eintragung von Tag, Monat und Jahr auf der dazu vorgezeichneten Linie.
Die Markwerte unterscheiden sich von den Pfennigwerten dadurch, daß unter
Anwendung einer zweiten Farbe auch das «obere! Feld mit einer Guilloche
unterdruckt ist, so daß hier sowie im untersten Felde die Schrift dunkel auf
Hellem Grunde steht. Die Marken zu 10 Pfennig sind Hellkarmin, diejenigen
zu 20 Pfennig hellblau, zu 50 Pfennig grauviolett, zu 1 Mark grün mit
rotbraunem Nnterdruck, zu 2 Mark gelbbraun mit grünem Unterdrück, zu
10 Mark rotbraun mit grünem Anterdruck.

(3) Der Vertrieb der Stempelmarken erfolgt durch die Postanstalten. Stem-
pelmarken zum Werte von 10, 20 und 50 Pfennig werben bei allen Post-
ämtern und bei denjenigen sonstigen Poststellen, bei welchen sich ein Be-
dürfnis hierfür herausstellt, verkauft. Die Verkaufsstellen für Stempelmarken
von höherem Werte werden nach den örtlichen Verhältnissen bestimmt und
zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

8 1641.

14. Verwendung der Stempelzeichen. '
(1) Die Stempelmarken sind auf der Vorder- oder Nückseite der Nrkuude

an einer beliebigen freien Stelle aufzukleben und zu entwerten.
(2) Die Entwertung der Stempelmarken ist in der Ar t vorzunehmen, daß

Tag, Monat und Jahr der Verwendung «der Marke auf dieser an der im
Vordruck dafür vorgesehenen Stelle in deutlichen Schriftzeichen ohne jede Aus-
kratzung, Durchstreichung oder Neberschveibung mit Tinte niedergeschrieben oder
aufgedruckt werden. Allgemein übliche und verständliche Abkürzungen sind
Zulässig. I m Falle der Entwertung durch Aufdruck braucht der Vermerk
nicht an der im Vordruck bezeichneten Stelle zu stehen, muß aber vollständig
auf jede einzelne Marke gesetzt werden. Die hinznfügung des Namens oder
der Firma des Verwendenden ist zulässig.

I I . Der Abschnitt X I I I der Ausführungsbeftimmungen wird geändert, wie
folgt:

1. Der § 210 wird geändert, wie folgt:
a) im Abs. 1 werden vor den Worten „von den Amtsstellen" die

Worte eingefügt „soweit nicht im Abs. 8 «etwas anderes bestimmt ist";
d) im Abs. 3 Satz 1 in der Fassung der Bekanntmachung des Neichs-

kanzlers vom 13. Ju l i 1916 werden die Worte „oder Scheckvor-
drucke" sowie Satz 2 gestrichen;
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o) hinter Abs. 7 wird folgende Bestimmung als Abs. 8 eingefügt:
(8) „Der Ersatz verdorbener Stempelmarken Zur Entrich-

tung der Abgabe nach H 83 a des Gesetzes findet bei den mit
deren Vertriebe beauftragten Postanstalten nach Maßgabe der
Bestimmungen in den ß§ 12 b'.s 1Ä der AusführungsbeWm-
mnngen zum Wechselstempelgesetze vom 15. Ju l i 1909 statt."

2. I m 8 211 Abs. 1 in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Jul i
1916 werden die Worte „oder Schecks ober Quittungen" und d':e Worte
„oder Scheckstempelmarken" und der Abs. 2 gestrichen.

3. § 212 wird gestrichen.
Ä. I m 5 216 Abs. 2 sind die Worte „übertragen werten (besondere P r ü -

fnngsbeamte)" Zu ersetzen durch die Worte „oder der mit der Er-
hebung der Abgabe beauftragten anderen Verwaltung übertragen wer-
den (besondere Prüfungsbieamte)".

5. hinter 8 218 werden als § 218 a folgende Bestimmungen eingefugt:

§ 218 a.
„(1) Personen und Gesellschaften, für welche eine Abgabe-

pflicht nur nach Tarifnummer 10 besteht, unterliegen regelmäßigen,
innerhalb gewisser Fristen zu wiederholenden Stempelprüfungen
nicht.

(2) I n Einzelfällen ist die Abgabenentrichtung nach Tarif-
nummer 10 bei den vorstehlend genannten Personen und Gesell-
schaften einer genauen Nachprüfung zu unterziehen, wenn der
Prü,fungsbeamte von der Steuerste.le nach §, 16^ ü Abs. ^ nm Vor-
nahme einer Stempelprüsung ersucht oder von einer vorgesetzten
Behörde mit einer solchen Prüfung beauftragt wird."

6. I m § 220 Abs. 1 Satz 1 ist die Ziffer 10 zu streichen nnd im Satz
2 statt der Worte „der Tarifnummern 4, 10" zu setzen „der Tarif-
nummer Ä".

7. I m § 223 Abs. 5 ist die Ziffer 10 zu ersetzen durch die Worte „und
in §83a des Gesetzes".

I I I . Abschnitt XIV wird geändert, wie folgt:
1. a) I m K 227 Abs. 1 sind im ersten Satze die Worte „oder gemäß

8 16 Abs. 1 des Gesetzes gestundeten" zu streichen und die Worte
„dieser Art ein besonderes Einnahmebuch" zu ersetzen durch: „aus

Tarifnummer 1 bis 9, 11, 12 ein Einnahmebuch ^.".
d) Daselbst ist vor Abs. 2, der die Nummer 3 erhält, folgender Abs.

2 einzuschalten:
„(2) Neber die Einnahmen aus Tnrifnummer 10 ist ein

besonderes Einnahmebuch L zu führen, dessen Einrichtung die
oberste Landesfinanzbehörde bestimmt. Das anliegende Muster
39 a dient als Vorbild."*)

2. a) I m 8 22s ist im Satz 1 hinter „Einnahmebuch" und hinter „An -
meldungsbuch" der Buchstabe „ ^ " einzuschalten. Daselbst wird

„Abs. 2" in „Abs. 3" geändert,
d) Daselbst ist folgender Abs. 2 anzufügen:

„(2) Als Vor- und Oegenbuch Zum Einnahmebuche L
ist von den zur Erhebung der Abgabe aus Tarifnummer 10
zuständigen Steuerstelben ein Anmeldungsbuch L zu führen,
für welches das Muster W ^ ) als Vorbild dient. I n dieses
sind alle zur Entrichtung der Abgabe vorgeschriebenen A n -
meldungen einzutragen. Soweit eine Anmeldung nicht ein-
gereicht ist, ist !an deren Stelle die Steuerfestsetzungsbeschei-
nigung der Steuerstelle unter Angabe dieses Sachverhalts in
der Vemerkungsspalte einzutragen." '

3. Der Eingang des K 233 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt:
„(1) Die in den D 227, 228 mit ^. bezeichneten Bücher wer«

*) Die Muster werden nicht mit abgedruckt.
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den nach Ablauf jedes Vierteljahrs, das Einnahmebuch L nach
Ablauf des «Rechnungsjahrs, das Anmeldungsbuch L und bie
Neberwachungsliste Muster 29 ä nach Ablauf des Kalenderjahrs
abgeschlossen Asw."

tz. a) I m K 234 Abs. 1 werden im Satz 2 hinter den Worten „obersten
Landesfinanzbehörden" die Worte eingeschaltet: „oder obersten Post-
behörden",

b) daselbst wird unter entsprechiender Nummeränderung der folgen-
den Absätze hinter Abs. 2 folgender Abs. 3 eingeschaltet:

„(3) Die Herstellungskosten für die nach Bayern >und
Württemberg gelieferten Stempelmarken Zur Entrichtung des
Warenumsatzstempels werden ümch den Vorschriften im Abs. 2
angefordert und beglichen. Die Herstellungskosten fü,r bie den
Vezugstellen der Reichspostverwaltung gelieferten Nmsatzstem-
pelmarken kommen auf die den übrigen Bundesstaaten nach
§ 122 des Reichsstempelgesetzes Zustehende Vergütung für die
Erhebungs- und Verwultungskosten in Anrechnung und werden
am Schlüsse jeden Rechnungsjahrs vom Ausschuß des Bundes-
rats für Rechnungswesen a,uf die einzelnen Staaten nach dem
Verhältnis der in ihrem Gebiet im Lau^e des Rechnungs-
jahrs abgesetzten Mengen verteilt. Zu diesem Zwecke sind
dem Ausschuß des Bundesrats für Rechnungswesen (Zu Hän-
den des Kaiserlichen Zoll- und Steuer-Nechnungsbureaus) bis
spätestens zum 1. M a i jedes Jahres von der Reichsdruckerei
die mit den quittierten Lieferscheinen belegte Rechnung über
die Herstellungskosten der im abgelaufenen Rechnungsjahr den
BeZugstellen der Reichspostverwaltung gelieferten Nmsatzstem-
pelmarken und von der Reichspostverwaltung eine Nachweisung
der in den Gebieten der einzelnen Staaten im abgelaufenen
Rechnungsjahr abgesetzten Markenmengen einzureichen."

5. I m § 238 hat die erste Klammer zu lauten: „(§§ 210, 211)". hinter
„Anmeldungsbuch" ist einzufügen „H.".

6. I m tz 240 sind die Worte „von 2 v. tz." zu streichen.
7. I m § 242 Abs. 2 sind die Ziffern 212 und 10 zu streichen, hinter

Ziffer „12" ist einzufügen „und des H 83 5 des Gesetzes".

IV. A n den Mustern treten folgende Aenderungen ein:
1. I m Muster 38 wird

a) die Anleitung unter Nr. 5 wie folgt gefaßt: „Bei den Eintra-
gungen unter Abteilung I? bleiben die Spalten 1, 2, unter Ab-
teilung H die Spalten 1 bis 3 unausgefüllt."

d) Daselbst wird auf Seite 2 die Abteilung L wie folgt gefaßt:
„L. Stellen, welche hinsichtlich der Entrichtung der Ab -

gabe nach Tarifnummer 4 der Beaufsichtigung unterliegen:
a) nach Ta,rifnummer 4 a;
d) nach Tarifnummer Ab.."

o> Daselöst wird auf Seite 2 hinter Abteilung H unter Aenderung
der Vuchstabenbezeichnung der folgenden Abteilungen eingefchaltet:

„1^. Stellen, welche hinsichtlich der Abgabe luich Tarif«
nummer 10 und HH 76 ff. des Gesetzes einer Prüfung unter-
worfen worden !sind."

2. a) Wuster 39 erhält die Benennung „Einnahmebuch ^ " .
b) I n demselben Muster fallt Spalte 31 unter entsprechender Num-

meränderung der folgenden Spalten weg,
o) Me Neberschrift der Spalte 37 hat zu lauten: „Insgesamt nach

Nr. 1 bis 9, 11, 12 des Tarifs (Summe der Spalten 9, 18, 19,
22, 23 bis 30, 35 und 36)". >

3. a) Muster 40 erhält die Benennung: „Anmeldungsbuch ^.".
d) Daselbst ist in der Anleitung unter 1 i die Ziffer „4" Zu streichen.
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191«. 9 September.

Preise für Teichfische.
Kriegsernährungsamt (M. G. B l . S. 1008.)

Auf Grund der Verordnung sdes Bundesrats vom 1. M a i 1916*) in Ver-
bindung init K 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegs-
ernährungsamts vom 22. M a i 1916^*) wird bestimmt:

I
Auf den Absatz von Karpfen und Schleien ans inlandischen Teichwirt-

schaften, deren Wasserfläche drei Hektar nicht überschreitet, sowie von Karpfen
und Schleien aus inländischen Wildgewässern finden die auf Grund der Ver-
ordnung des Bundesrats über die Begebung der Fischpreise vom 1. M a i 1916*)
festgesetzten Höchstpreise keine Anwendung, sofern der Absatz mit Genehmigung
»̂er Kriegsgesellschaft für Teichfischverwertung m. b. tz. in Berlin erfolgt.

II
Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1915. 9. September.

Negelnug »es Verkehrs mit Web-, Wirk- nnd Strickwaren
fk« die bürgerliche Bevölkerung.

<R. K. (R,. G. V l . S. 1009.)

Auf Orund des § 19 der Bekanntmachung über die Regelung des Ver-
kehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung
vom 10. Jun i 1916X) bringe ich folgendes Zur öffentlichen Kenntnis:

I n das Verzeichnis der Gegenstände nach der Bekanntmachung vom 10.
Jun i 1916X), auf welche die Vorschriften der Bekanntmachung über die Me»
gelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche
Bevölkerung vom 10. Juni 1916X) mit Ausnahme des K 7, § 8 Abs. 6, der
U 10, 14, 15 und 20 keine Anwendung finden, sind aufzunehmen:

36. Spielwaren aus Web-, Wirk- und Strickwaren, soweit die dazu er-
forderlichen Stoffe bereits am 2. September 1916 zugeschnitten waren.

1916. 9. September.

Höchstpreise fsr Gerftengraupen (lttsllgerfte) und Gerstengrütze.

Kriegsernährungsamt M . G. B l . S. 1010.)

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der
Volksernährung vom 22. M a i 1916') und des ß 1 der Bekanntmachung über?
die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. M a i 1916""°) wird ver-
ordnet:

§ 1
Der Preis für Gerstengraupen (Nollgerste) und Gerstengrütze darf bei der

Veräußerung durch den Erzeuger, vorbehaltlich der Bestimmung im 8 2, neun-
undvierzig Mark 20 Pfennig für hundert Kilogramm brutto nicht übersteigen.
Die Lieferung zu diesem Preise hat frachtfrei Eisenbahnstation des Empfängers
einschließlich Sack zu erfolgen.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 315.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 380.
X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. Ä19.
') Verwaltungsvorschr^ten Jahrgang 1916 I S. 379.
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Gerstengraupen (Nollgerste) und Gerstengrütze dürfen im Klcuwertaufe Zu
keinem höheren Preise als -zu 30 Pfennig das Pfund verkauft werden. A ls
Meinverkauf gilt der Verlauf <m den Verbraucher in Mengen von zehn Pfund
und weniger.

Vei allen übrigen Verkäufen muß, vorbehaltlich der Vorschrift im >> 1,
der Preis unter dem Kleinverkaufspreise bleiben.

§ 3
Die Kommunalverbände und Gemeinden können für Verkäufe) die bis Zum

30. September 1916 stattfinden, Ausnahmen von den Kleinverkaufspreisen für
die Mengen von Gerstengraupen (Nollgerste) und Gerstengrütze Zulassen, die
nachweislich vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung Zu einem höheren als
dem im § 1 festgesetzten Preise erworben sind.

§ 4
M i t Gefängnis bis Zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis Zu Zehntausend

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer den in den H§ 1, 2 bestimmten oder einen auf Grund des i; 3

Zugelassenen Preis überschreitet;
2. wer einen anderen Zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch den

der Preis (Nr. 1> überschritten wird, oder sich Zu einem solchen Ver-
trag erbietet.

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Nnterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, ein»
gezogen werden.

3 5
Die LandesZentralbehörden bestimmen, wer als Kommunalverband und Ge-

meinde anzusehen ist. Sie können anordnen, daß die Zulassung von Aus-
nahmen nach K 3 anstatt durch die Kommunalverbände und die Gemeinden
durch deren Vorstand erfolgt.

Za
Der NeichskanZler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung Zulassen.
§ 7

Diese Verordnung tritt am 13. September 1916 in Kraft.

1916. 9. Tevtemver.
Alnssührungsbeftimmnnaen zu den »et«nntm<lchungen über Höchstpreise
f«r Petroleum «nd die Verteilung der Petroleu«b<stände vom 8 I n l i 19!5*)

vom 31. Oktober :»15**) und vom 1. « a i I91ßx)
<R. K. (N. G. V l . S. 1011.)

Auf Grund des § 6 der Bekanntmachung über Höchstpreise für Petroleum
und die Verteilung der Petroleumbestände vom 8. Ju l i 1915") in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. M a i 1916X) wird folgendes bestimmt:

Die Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen Zu den Be-
kanntmachungen über Höchstpreise für Petroleum und die Verteilung der Pe-
twleumbestände, vom 28. August 1916f) tritt mit dem 11. September 1916
außer Kraft.

1916. II. «evtember.

Ausdehnung »er Vsrordnnng, betreffend die «lnfuhr von Futtermitteln,
Hilfsftoffen und Kunstdünger, vom 2». Ian»«r l ß i « ) und der dazu erl«fienen

A««füyrung»beftimmun«en *om 31. IannBr 19162)
N. K. (V. G. B l . S. 1013.)

Auf Grund des K 4 der Verordnung, betreffend die Einfuhr von Futter-
mitteln, hilfsstoffen und Kunstdünger, vom 28. Januar 1916 )̂ bestimme ich:

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I S. 485.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 277.
X) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S. 317.
f ) Verwaltungsvorschriften Fahr gang 1916 I I S. 727.
)̂ Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 100.

2) Verwaltungsvvrschriften Fahrgang 1916 I S. 109.



1916. 11. September. »773

Die Bestimmungen der Verordnung, betreffend die Einfuhr von Futter-
mitteln, tzilfsstoffen und Kunstdünger, vom 28. Januar 1916 )̂ nnd die dazu
erlassenen Ausführungsbestimmungen vom 31. Januar 1916?) werden aus-
gedehnt auf

getrocknete Garnelen (Krabben),
Garnelenschrot,
Seesterne,
Seesternschrot,
Muschelschrot.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung, die Aus-
dehnung der Strafbestimmungen mit dem 16. September 1918 iu Kraft.

II. September
Abänderung des Verzeichnisses der Wasserläufe erster Ordnung

(Anlage z»m Wassergefetze vom 7. A p r i l 1913")

Allerhöchster Erlaß (G. S. S. 129.)

W i r Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen
auf Grund des Artikels 63 der Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat
vom 31. Januar 1850 (Gesetzsamml. S. 17) und auf den Antrag Anseres
Staatsministeriums, was folgt:

Einziger Paragraph.
M i t der Fertigstellung der von dem Kreise Osthavelland geplanten Durch-

dämmung der Wudlitz bei Netz wird das Verzeichnis der Wasserläufe erster
Ordnung (Anlage zum Wassergesetze vom 7. Apr i l 1913*) wie folgt geändert:

I. Natürliche Wasserläufe.

Bezeichnung des Wasserlaufs

* Havel
( )

mit

Wublitz n«bst Gchläxitz-See

Endpunkte des Wasser lau fs

Abfchlutzdamm bei Uetz Havel

Der Zeitpunkt der Fertigstellung der Durchdämmung wird von den zu-
ständigen Ministern festgestellt und bekannt gemacht.

Arkundlich unter Anserer tzöchsteigenhänd'gen Anterschrift und beigedrucktem
Königlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 1. September 1916.
(Siegel) Wilhelm.

191ft. II. September.
Anträge in Reichsschnldbuch-Anaelegexheiten.

M . I . (W. V l . S. 163.)

Auf Grund des § 15 Abs. 2 des Neichsschüldbuchgesetzes vom 21. M a i
1891/6. M a i 1910 hat der tzerr Neichskanzler durch Erlaß vom 7. September
1916 die öffentlichen Sparkassen Preußens als Kassen für die Aufnahme von
Anträgen in Schuldbuchangelegenheiten bezeichnet, jedoch nur unter folgen-
den Maßgaben: ^

a) Die Buchschuldforderung darf im Einzelfalle den Betrag von 5000
Mark nicht übersteigen.

1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 100.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 109.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1913 l S. 6S5.
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d) Me Aufnahme solcher Anträge ist von dem Vorstand der Sparkasse-
^ dem Nendanten oder seinem Stellvertreter als Amtspflicht zu über-

tragen. ,
o) Nie hiernach Zuständigen Sparkassen sind von den Aufsichtsbehörden

der Neichsschuldenverwaltung namentlich mitzuteilen, so daß letztere
eine weitere Prüfung der Voraussetzung unter b nicht vorzunehmen hat.

Demgegenüber werden nach Erfüllung der Voraussetzungen unter d und o
die der Neichsschuldenverwaltung genannten Sparkassen ebenso wie die Ge-
richte, die Notare und das Neichsschuldbuchbureau berechtigt sein, formpflich,-
tige Anträge in Neichsschuldbuchangelegenheiten rechtswirksam aufzunehmen,
sofern sie Buchschuldforderungen von nicht miehr als 5000 Mk. betreffen. Zu
ven sormpflichtigen Anträgen gehören zwar die Anträge auf Ein-
tragung einer Forderung und auf gleichzeitige Eintragung einer zwei-
ten Person gemäß ß 7 Abf. 1 des Gesetzes nicht, vielmehr sind diese bei
Zeichnung von Kriegsanleihe Zunächst in Betracht kommenden Anträge einfach
schriftlich zu vollziehen. Aber formpflichtig sind die späteren Anträge auf
Löschung der Vuchschuldforderung, auf Nebertragung auf ein anderes Konto,
auf nachträgliche Eintragung einer zweiten Person u. a. Zur Förderung der
Benutzung des Meichsschuldbuchs wird es von Wert sein, bei Vorträgen und
sonstigen Belehrungen über die Kriegsanleihe darauf hinweisen zu können,
daß nunmehr auch alle diese Anträge durch Aufnähmeverhandlung auf der
Sparkasse rechtswirk^am beurkundet werden können, und zwar, wie ich erwarten
darf, ohne >datz die Sparkassen dafür eine Gebühr erheben. Am so die Neu-
einrichtung noch tunlichst für die gegenwartige Kriegsanleihe nutzbar zu machen,
ist wegen der oben unter d und e bezeichneten Voraussetzungen das Erforder-
liche so schleunig wie möglich zu veranlassen,.

Neber jeden unter die Ermächtigung fallenden Antrag hat der Nendant
oder sein Stellvertreter eine Niederschrift (Protokoll) aufzunehmen. Für die
Aufnahme gelten Artikel IV der zum Neichsschuldbuchgesetz erlasseneu Aus-
führungsbestimmungen vom 2. Jun i 1910 (Ientralblatt für das Deutsche Neich
S. 217) und ferner die Vorschrift, daß dem den Antrag aufnehmenden Be-
amten der Erschienene, wenn er ihm nicht persönlich bekannt ist, durch einen
mit Namen Zn bezeichnenden bekannten Dritten bekannt gemacht fein muß.
Demgemäß ist folgendes Zu beachten:

1. Die Niederschrift muß enthalten:
a) ört und Tag der Verhndluang,
d) die Bezeichnung des Antragstellers,
o) den Vermerk, daß dem Beamten der Antragsteller persönlich bekannt

ist, oder den Vermerk, daß w ihm durch den persönlich bekannten, zu-
gleich anwesenden N. N. bekannt gemacht worden ist,

ä) die Erklärung des Antragstellers.
2. Die Niederschrift muß vorgelesen, vom Antragsteller genehmigt und

von ihm eigenhändig unterschrieben werden. Am Schlüsse der Niederschrift
muh festgestellt werden, daß dies geschehen ist. Schreibensunkundige können
mit drei Kreuzen unterzeichnen.

3. Die Niederschrift ist von dem aufnehmenden Beamten (Nendanten oder
seinem Stellvertreter) unter Bezeichnung der Sparkasse und unter Veidrückung
des Amtssiegels Zu unterschreiben.

Soweit das Bedürfnis besteht, können Vordrucke verwandt werden, deren
Form aus den Anlagen I und I I ersichtlich ist.

Indem der Beamte die Niederschrift durch Nnterzeichnung vollzieht, über-
nimmt er die Verantwortung für die Nichtigkeit der Niederschrift. Für jode
vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Amtspflicht haftet nicht nur er,
sondern nach dem Gesetz vom 1. August 1909 (Gesetzsamml. S. 691) auch der
kommunale Garantie» erb and.

Euere (Tit.) ersuche ich, baldigst die öffentlichen Sparkassen Ihres Ge»
schäftsbereichs mit den nötigen Weifungen und die Neichsschuldenverwaltung
unmittelbar mit der erforderlichen Mitteilung zu versehen,
v u 5ie Herren Oberpräsidenten.
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I.
I. Antrag auf Löschung einer

»nchschnldfor>ernttg
, , den 19

I n der Sparkasse d

erschien heute ,.__

wohnhaft in

straße Nr. , welche dem unterzeichneten

Beamten persönlich bekannt ist, — durch den

ihm persönlich bekannten, zugleich anwesenden

bekannt gemacht worden ist.

D Erschienene erklärte.-

Ich beantrage, ,,> W, mit Buch-

Haben ^ ,_....- — ^ ...._

der für

_ eingetragenen

Neichsschuldbuchforderung ( _...."/<,) ,

Nr ^ zu löschen und an Stelle dieses

Betrages neue Schuldverschreibungen derselben

Anleihe an

auszuliefern, — durch die Post Zu übersenden.

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben.

(Unterschrift des Antragstellers)

Die Nichtigkeit bescheinigt

(Unterschrift des aufnehmenden Beamten)

(Siegel)

(Name der Sparkasse)
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II.
1l Tonstige Axträze «uil ß 15

Abs. 2 des Reichtzschul»-
s

S. »40).
, den 19

I n der Spartasse d

erschien heute

wohnhaft in

straße Ar. ,., , welche

dem unterzeichneten Beamten persönlich be-

kannt ist durch den ihm persönlich bekannten,

zugleich anwesenden

bekannt gemacht worden ist.

D Erschienene erklärte:

Ich beantrage,

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben.

(Name des Antragstellers)

Die Nichtigkeit bescheinig'

(Name des aufnehmenden Veamten)

(Siegel)

(Name der Sparkasse)
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191«. 12. September.

Verwertung von Tierkörpern.

M . L. D. F. ( M . V l . L. D. F. S^ 2^1.)

An sämtliche Herren Negierungs-Präsidenten und den Herrn Volizei-Präsi-
denten in Berlin.

Es ist darauf aufmerksam gemacht worden, daß an privilegierte Abdecke-
reien auf Grund ihres Privilegs mitunter beanstandete Tierkörper abgeliefert
werden, die nach der fleischbeschaulichen Beurteilung zum Teil Zum mensch-
lichen Genüsse noch geeignet find. Namentlich ist auf die Beanstandung
trichinöser Schweine in den Fällen des § 34 der Ausführungsbestimmungen
^. des Bundesrats zum Fleischbeschau gesetze hingewiesen worden, wonach ß. 37
dieser Bestimmungen das Fett des beanstandeten Schweines als bedingt tauglich
zum menschlichen Genüsse brauchbar gemiacht und verwendet werden kann.
Ich ersuche ergebenst, darauf zu lachten, daß in solchen Fällen die zum mensch-
lichen Genüsse verwendbaren Teile des Tierkörpers der Volksernährung zu-
geführt und nicht in den Abdeckereien verarbeitet werden. Die erforderlichen
Anordnungen sind nötigenfalls auf Grund des § 5 der Bundesrats-Vekannt-
machung vvm 29. Juni 1916X) unter sinngemäßer Anwendung der Aus--
führungsbestimmungen dazu vvm 22. Ju l i 1916 unter Nr. 6 zu treffen.

1916. 13 September.

Gwfuhr vo« Gemüse u«> Dbft.

N. K. (N.. G. V l . S. 1015.)

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen Zur Sicherung der
Volksernährung vom 22. M a i 1916") wird verordnet:

s 1
Wer aus dem Ausland Gemüse und Obst aller Art, frisch, getrocknet,

gedörrt, eingesäuert oder in irgendeiner Art konserviert, auch in Mischungen
mit anderen Erzeugnissen, einführt, ist verpflichtet, den Eingang in das Inland
dem an der Grenzstation befindlichen Bevollmächtigten der Neichsstelle für
Gemüfe und Obst, Geschäftsabteilung, G. m. Ib. h. in Berlin unter Angabe der
Art , der Menge, der Verpackungsart und des bezahlten Einkaufspreises un-
verzüglich anzuzeigen. Falls kein Bevollmächtigter an der Grenzstation be-
stellt ist, ist die Anzeige telegrapUsch an die Veichsstelle für Gemüse und Obst,
Geschäftsabtei'lung, Berlin ^ 57, Potsdamer Straße 75 (Telegrammadresse:
Neichsgemüse Berlin) zu richten. A l s Gemüse im Sinne dieser Vorschrift
gelten auch Zwiebeln, als Obst auch Tomaten, Meintrauben und Südfrüchte.

Als Einführender im Sinne des Abs. 1 gilt, wer nach Eingang der Ware
im Inland Zur Verfügung über sie für eigene oder fremde Rechnung berechtigt
ist. Befindet sich der Verfügungsberechtigte nicht im Inland, so tritt an seine
Stelle der Empfänger.

3 2
Die Vorsteher der Grenzeisenbahustationen, an denen ein Bevollmächtigter

der Neichsstelle (§ 1) bestellt ist, haben dem Bevollmächtigten durch Vorlage
der Begleitpapiere unverzüglich Auskunft über die vom Ausland eintreffenden
Gemüse- und Obstsendungen zu erteilen.

Waren der im K 1 genannten Art, die nach dem Inkrafttreten dieser Vor-
schriften in das deutsche Neichsgebiet eingeführt werden, dürfen nur durch die
Neichsstelle für Gemüse und Obst, Geschäftsabteilung, G. m. b. tz. in Berlin
ode.r mit deren Genehmigung in den Verke'hr gebracht werden. Auf Verlangen

X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 502.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 379.
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sind solche Waren an die NeichsftMe für Gemüse und Obst, Gefchäftsabteilung,
G. m. b. tz. in Berlin oder ein.e von ihr bestimmte Stelle zu verkaufen, und!
zu liefern.

s ^
Wer Waren der im H 1 genannten A r t in das Neichsgebiet einführt, hat

sie bis Zur Abnahme init der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns Zu be-
handeln, in handelsüblicher Weife zu versichern und auf Abruf Zu verladen.

Die Neichsstelle für Gemüse und Obst, Geschäftsabteilung, G. m. b. tz. in
Berlin oder ihr Bevollmächtigter (H 1) hat unverzüglich nach Empfang der
Anzeige (K 1) Zu erklären, ob !und wie über die Waren verfügt wird. Es ge-
nügt eine Erklärung gegenüber dem Frachtführer init der Verfügung, wohin
die Maren gesandt werden sollen.

Falls die Neichsstelle für Gemüse und ftbst, Geschäftsabteilung, G. ni. b. tz.
in Berlin oder ihr Bevollmächtigter (§ 1) den Verkauf und die Lieferung an die
Neichsstelle verlangt (H 3), geht das Eigentum an den Waren auf die Neichs-
stelle für Gemüse und Obst, Geschäftsabteilung, G. m. b. tz. in Berlin mit
dem Zeitpunkt über, in dem die Erklärung dem Verpflichteten ober dem
Gewahrsamsinhaber Zugeht.

s 6
Die Neichsstelle für Gemüse und Obst, Geschäftsabteilung, G. nr. b. tz.

in Berlin setzt im Falle des H 5 Abs. 2 den Aebernahmepreis nach Entladung
an dem von ihr oder ihrem Bevollmächtigten festgesetzten Bestimmungsorte der
Waren endgültig fest. j

Die Zahlung erfolgt in der Negel sofort nach der Entladung am Be-
stimmungsorte, spätestens jedoch 8 Tage danach.

Streitigkeiten, die sich Zwischen den Beteiligten aus der Anwendung der
vorstehenden Vorschriften ergeben, werden endgültig von der höheren Ver-
waltungsbehörde des von der Neichslstelle für Gemüse und Obst, Oeschäfts-
abteilung, G. m. b. A in Berlin oder ihrem Bevollmächtigten festgesetzten
Bestimmungsorts der Waren entschieden.

H 8
Ausgenommen von den Vorschriften dieser Verordnung sind geringfügige

Mengen, die als Neiseproviant oder im Grenzverkehr aus dem Ausland ein-»
' geführt werden, sofern die Einfuhir nicht Zu, tzandelsZwecken erfolgt.

Weitere Ausnahmen kann der Reichskanzler anordnen.

§ 9
Die LandesZentralbehö'rden bestimmen, wer als höhere Verwaltungsbehörde

im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

§10
M i t Gefängnis bis Zu, einem Jahre und mit Geldstrafe bis Zu Zehn-

tausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer die im § 1 vorgeschriebene AnZeige nicht, nicht rechtzeitig oder

unvollständig erstattet;
2. wer entgegen der Vorschrift im K 2 Waren in den Verkehr bringt,

oder die Lieferung der Ware verweigert;
3. wer den Vorschriften im § 4 Zuwiderhandelt.

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Anterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, ein-
gezogen werden.

ß 11
Der Präsident des Kriegsernährungsamts bestimmt den Zeitpunkt des I n -

krafttretens dieser Verordnung.
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191V. 14. September

Nlusführungsbeftimmungen zu der Ver»rd»ung über den Verkehr
mi t Zucker i « Vet»iebsjahr 1918/17.

!N. K. (N. G. B l . S . 1085.)

Auf Grund der Verordnung über d>en Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr
1̂916/17 vom 14. September 1916 wird bestimmt:

I. Neichszuckerstelle

I 1
Der Neichszuckerstelle gehört Zur Verteilung des Nohzuckers eine Ver-

teilungsstelle für Nohzucker als Abteilung an. Sie besteht aus je drei Ver-
tretern der Nohzucker- und der Verbrauchszuckerindustrie und zwei Geschäfts-
führern; für den Fül l ihrer Verhinderung werden Stellvertreter ernannt. Die
laufenden Geschäfte werden von den Geschäftsführern gemeinsam geführt. Auf
Antrag von Beteiligten oder auf Anordnung des Vorsitzenden der Neichszucker-
stelle entscheidet die Verteilungsstelle.

Gegen ihre Beschlüsse steht den Beteiligten Beschwerde an den Präsidenten
des Kriegsernährungsamts zu; sie ist binnen einer Woche nach Bekanntgabe
der Entscheidung bei der Neichszuckerstelle einzulegen.

Anträge, Zuckerrüben Zu anderen Zwecken als Zur Verarbeitung auf Zucker
oder Zur Verbrennung verwenden zu dürfen, sind an die Aeichszuckerstelle zu
richten, die nach den allgemeinen Bestimmungen des Präsidenten des Kriegs-
ernährungsamts entscheidet.

Die Genehmigung, Zuckerrüben zur Vranntweinbereitung zu verwenden,
darf von den zuständigen Hauptämtern (Bekanntmachung über Erleichterungen
für Brennereien im Vetriebsjahr 1916/17 bei der Verarbeitung von Nüben und
Nübensäften vom 23. März 1916") nur im Einvernehmen mit der NeichsZucker-
stelle erteilt werden.

Nohzucker ist einschliehlich des Nacherzeugnisses auf VerbrauchsZucker Zu
verarbeiten. Die NeichszuckersteNe kann Ausnahmen Zulaufen und anordnen, von
welchen Fabriken und unter welchen Bedingungen NohZucker sonst zu liefern
nnd Zu Verwenden ist.

§ 5
Von dem im Betriebsjahr 1916/17 in den einzelnen rübenverarbeitenden

Fabriken Hergestellten Rohzucker sind zur Lieferung im Oktober zwanZig hundert-
teile, im November fünfundzwanzig tznndertteile, im Dezember 1916 fünfzehn
tzundertteile der um fünfzehn hundertteile gekürzten voraussichtlichen Gewinnung
an die Verbrauchszuckerfabriken zu verteilen.

Von der für den Oktober zugeteilten Nohzuckermenge ist, was ohne Ab-
nahmeverzug der empfangsberechtigten Verbrauchszuckerfabrik im Oktober aicht
geliefert wird, zur einen Hälfte im November, zur anderen Hälfte im Dezember
abzunehmen. Von dieser letzten Hälfte haben die Verbrauchszuckerfabritin
neunzig hundertteile den liefernden Nohzuckerfabriken bis 15. November 1918
zu bezahlen.

§ 6
Bei der Verteilung des Nohzuckers ist auf dftn tatsächlichen Bedarf, !die

Wünsche der Beteiligten, die Lage der Fabriken, ihre Betriebsweise u'ld die
festgesetzten Preise tunlichst «Rücksicht zu nehmen.

Z 7
Der Nohzucker ist zunächst nach den Bedarfsanteilen der einzelnen Ver-

brauchszuckerfabriken bis Zur höhe von 92V̂  hundertteilen der Bedcrssanteile

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 202.
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auf die Fabriken zu verteilen. Vedarfsanteil ist, fasern nicht eine besondere
Bestimmung getroffen ist, diejenige Verbrauchszuckermenge, die in zwölf auf«
einanderfolgenden, aus der Zeit vom 1. Oktober 1908 bis 30. September. 1913
auszuwählenden Monaten unmittelbar oder mittelbar steueramtlich zum I n -
landsverbrauch abgefertigt wurde, zuzüglich der versteuerten Vorräte bei Be-
ginn und abzüglich der versteuerten Vorräte am Ende der gewählten zwölf
Monate.

Als Bedarfsanteil der dem Verbände Deutscher Zuckerraffinerien, O. m.
b. tz. in Berlin, angehörenden Verbrauchszuckerfabriken gilt ihre Verbands-
beteiligungszahl.

s 8
Verbleibt hiernach noch Nohzucker zur Verteilung, so wird er auf die an

der Ausfuhr früher beteiligt gewesenen Verbrauchszuckerfabriken verteilt und
zwar bis zur Höhe von 40 tzundertteilen ihres Iusatzanteils. Iusatzanteil der
einzelnen Verbrauchszuckerfabrik ist diejenige Verbrauchszuckermenge, die in
12 aufeinanderfolgenden, aus der Zeit vom 1. Oktober 1908 bis 30. September
1913 auszuwählendsn Monaten steueramtlich zur Ausführ abgefertigt wurde.
Der Zusatzanteil ermäßigt scch um, diejenige Menge, um die die Summe des
Bedarfsanteils (K 7) und des Zusatzanteils die tzöchstmenge übersteigen würbe,
die in 12 aufeinanderfolgenden Monaten in der Zeit vom 1. Oktober 1908 bis
30. September 1913 steueramtlich zum Inlandsoerbrauch und znr Ausfuhr
abgefertigt ist.

Verbleibt auch danach noch Nohzucker zur Verteilung, so wird der Nest
nach den Vedarfsanteilen (§ 7) verteilt.

s 9
Die Beöarfsanteile (H 7) können mit Genehmigung der Neichszuckerstelle

übertragen werden.
Z 10

Nübenverarbeitenden Verbrauchszuckerfabriken sind vorab 60 hundertteile
ihrer eigenen voraussichtlichen Gewinnung zuzuteilen.

§ 11
Die Preise für die Lieferung von NohHucker aus den einzelnen rüben-

verarbeiienden Fabriken werden durch besondere Bekanntmachung festgesetzt.
Sie gelten für Zucker der im Vetriebsjahr 1913/14 von der Fabrik gelieferten
Ar t und Güte, mindestens aber für mittlere Handelsware.

3 12
Die zur Lieferung für Oktober, November und Dezember 1916 zugeteilten

Nohzuckermengen sind auf Verlangen der Verbrauchszuckerfabrik in Säcken zu.
liefern, die diese stellt. Ist die Nohzuckerfabrik bis zum ersten Tage des
Lieferungsmonats nicht im Besitze der Säcke, so steht es ihr frei, den Nohzucker
bis zum Eingang der Säcke stn eigenen Säcken zu liefern. Nohzucker über die
zur Lieferung im -Oktober, November' und Dezember zugeteilten hundertteile
hinaus ist nach Wahl der Verkäufer in Säcken, die dieser oder die Verbrauchs«
Zuckerfabrik stellt, zu liefern. Bei Lieferung in Säcken des Verkäufers ist eine
Leihgebühr von 20 Pfennig für den Sack von 100 Kilogramm für die ersten
6 Wochen von dem Tage an zu entrichten, an dem bei ordnungsmäßiger
Verfrachtung oder Verschiffung der Zucker in der Verbrauchszuckerfabrik ein-
geht, bis zum Tage der Rücksendung der Säcke. Für jeden weiteren Monat
ist eine Leihgebühr von 6 Pfennig zu berechnen; angefangene Kalendermonate
gelten als voll. Die Säcke sind längstens binnen 6 Monaten zurückzusenden.
Erfolgt die ^Rücksendung nicht innerhalb dieser Zeit, so können sie unter An -
rechnung der Leihgebühr mit 1,30 Mark in Nechnung gesetzt werden.

T M die Neichszuckerstelle Zucker, der in Säcken einer Verbrauchszucker-
fabrik angelagert ist, mner anderen Verbrauchszuckerfabrik zu, so kann die
Eigentümerin der Säcke von der Verbrauchszuckerfabrik, der der Zucker zu»
geteilt if, eine Leihgebühr von monatlich 6 Pfennig für den Sack bei Nück-»
gäbe der Säcke bis längstens 1. September 1917 fordern. Erfolgt die Rück-
gabe nichi innerhalb dieser Zeit, so kann die berechtigte Verbrauchszuckerfabrik
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die Säcke unter Anrechnung der Leihgebühren mit 1,30 Mark in «Rechnung
stellen.

§13
Die <Reichszuckerstelle joder die von ihr bestimmte Stelle kann den N.oh-

zuckerfabriken und den Verbrauchszuckerfabriken Weifungen über die Verfrach-
tung und Lagerung des zugeteilten «Rohzuckers erteilen.

s 14
Die für die einzelnen VerbrauchsZuckerfabriken geltenden Preise von ge-

mahlenem Melis werden durch besondere Bekanntmachung festgesetzt.
Die Verbrauchszuckerfabriken haben die Beträge, nm die ihre Auslagen

für "Rohzucker einschließlich Fracht zuzüglich eines Betrags von 11 Mark für
30 Kilogramm unter den für sie geltenden Fabrikpreisen (Abs. 1) bleiben, an
die "Reichszuckerausgleichsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin zu
Zahlen. Diese hat nach Matzgabe der verfügbaren Bestände den Verbrauchs-
Zuckerfabriken, soweit deren Auslagen für' Rohzucker einschließlich Flacht zu-
züglich eines Betrags von 11 Mark für 50 Kilogramm höher sind als der
für sie geltende Fabrikpreis, den Unterschied zu erstatten.

Der den Fabriken gutzuschreibende Betrag erhöht oder verringert sich um
je 10 vom Hundert des Betrags, um den die Auslagen der Fabriken für Noh-
zucker einschließlich der Fracht den Betrag von 15,25 Mark übersteigen oder
unter dem Betrage von 15,00 Mark bleiben.»

Z 15
Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann bestimmen, daß bei Lie«

ferung von Verbrauchs),','cker durch die Verbranch Zuckerfabriken andere als die
nach H 1H, Abs. 1 festgesetzten Fabrikpreise zn bezahlen sind.

Die Neichszuckerausgleichsgesellschaft hnt von den Verbrauchszuckerfabriken
die Veträge einzuziehen oder an sie auszuzahlen, um welche die nach Abs. 1
von den Fabriken zu vereinnahmenden Preise den für sie nach Z 14 Abs. 1
geltenden Fabrikpreis übersteigen oder unter diesem bleiben. Die Verbrauchs-
zuckerfabriken sind verpflichtet, die hiernach geschuldeten Beträge an die Neichs-
Zuckerausgleichsgesellschaft nach deren Weisungen zu zahlen.

§ 16
Für die Lieferung von Zucker gelten im übrigen die von der Neichs-

zuckerstelle aufgestellten Bedingungen.

s 17
Bei Lieferung von Verbrauchszucker in Säcken wird berechnet:

2,15 Mark für den Sack von 75-100 Kilogramm,
1,50 Mark für den Sack von 50 Kilogramm,
1,60 Mark für den Sack von 25 Kilogramm.

Bei Zucker in Broten oder in Platte,: wird Papier und Faden als Zncker
gewogen und berechnet. Würfelzucker in Kisten wird mit 2 vom hundert
Verpackungsverlust geliefert. Bei anderem Zucker in Kisten und bei Zucker
in Fässern werden Neifen, Nägel und Papier als Zucker gewogen nnd berechnet.

K 18
Kleinverkauf ist der Verkauf unmittelbar an Verbraucher in der in offenen

Läden üblichen Art.
I I . Verbranch von Zucker.

§ 19
Zum Verbrauche der bürgerlichen Bevölkerung wird den Kommunalver-

bänden' von der Neichszuckerstelle eine bestimmte Menge monatlich für den
Kopf der Bevölkerung ^ls Vedarfsianteil zur Verteilung überwiesen. Dabei
bleiben die Personen, die von den Heeresverwaltungen und der Marinever-
waltung mit Zucker versorgt werden, außer Betracht.

Die Kommunalverbände können innerhalb des Vedarssanteils für Kinder
höhere Zuckermengen festsetzen «der durch die Gewährung geringerer Kopf-
anteile ^Rücklagen für die Versorgung der Bevölkerung bilden. Die Zuweisung
von Zucker zur Obstverwertung im Haushalt bleibt vorbehalten.

50
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§ 20
Außer dem Bedarfsanteile für die bürgerliche Bevölkerung wird deu Kom-

muualoerbänden eine bestimmte Zuckermenge monatlich auf den Kopf der Be-
völkerung zur Versorgung der Apotheken, Gasthäuser, Bäckereien und Kon-
ditoreien sowie derjenigen anderen Betriebe der Lebensmittelgewerbe ihres Be-
zirkes Zugeteilt, die ihre Erzeugnisse in der Hauptsache Znm Verbrauch innerhalb
des Kommunalverbandes an Verbraucher oder au Kleinhändler absetzen.

s 21
I m übrigen bestimmt der Präsident des Kriegsernährungsamts, in welchem

Nmfang und unter welchen Bedingungen Zucker den sonstigen zuckeroerar-
bettenden Betrieben zuzute'/len ist. Die Neichszuckerstelle überweist hiernach die
erforderlichen Bezugsscheine.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts und mit seiner Ermächtigung
die Neichszuckerstelle kann die Verteilung der für die einzelnen Gewerbe aus-
gesetzten Mengen gewerblich«: Verbänden oder besonderen Vertcilnngsstellen
übertragen und gegen deren Verfügungen Beschwerde an einen Veschwerdeaus-
schuß oder an die Neichszuckerstelle eröffnen. ,

Für die Verteilung der Bezugsscheine zur Herstellung von Süßigkeiten und-
Schokola.de bleiben, soweit nicht H 20 Anwendung findet, die Zuckerzuteilungs-
stelle für das deutsche Süßigkeitengewerbe in Würzburg und der bei ihr er-
richtete Beschwerdeausschuß Zuständig.

§ 22
I n gewerblichen Betrieben sowie in landwirtschaftlichen Betrieben, in denen

Nahrungs-, Genuß- und Heilmittel zum Zwecke der Weiterveräußerung bereitet
werden, darf bis auf weiteres Zucker nicht verwendet werden Zur Herstellung von

1. natürlichen und künstlichen Fruchtsirupen aller Art, mit Ausnahme,
solcher, die dazu bestimmt sind, bei der Zubereitung von Arzneien
verwendet Zu werden, sowie von Limonaden (natürlichen und künst-
lichen sowie limonadenartigen Getränken aller Art, mit und ohne
Kohlensäure) oder' deren Grundstoffen,

2. gezuckerten (kandierten) Früchten, überzuckerten Wandeln und. Nüch-
ternen, Fruchtpasten, Geleefrüchten,

3. Pralinen,
4. Schaumwein und schaumweinähnlichen Getränken, deren Kohlensäure»

gehalt ganz oder teilweise auf einem Zusatz fertiger Kohlensäure beruhe,
5. Wermutwein und wermutähnlichen, mit Hilfe von weinähnlichen Ge-

tränken hergestellten Genußmitteln, Likören und süßen Trinkbrannt-
weinen aller Art, Bowlen (Maitmnk, Maiwein und dergleichen),
Punsch« und Grogextrakten aller Ar t sowie Zur Bereitung von Grund-
stoffen für solche nnd ähnliche Getränke,

6. Karamelzucker, Vrauzucker und Zuckerfärbemitteln,
7. Essig,
8. Mostrich und Senf,
9. Fischmarinaden,

10. Kautabak,
11. Mit teln Zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haare?,

der Nägel und der Mundhöhle.
I n den im Abs. 1 bezeichneten Betrieben darf Zucker verwendet werden

zur Herstellung

1. von Schaumwein und schaumweinähnl!chen Getränken, deren Kohlen-
säuregehalt nicht ganz oder teilweise auf einem Zusatz fertiger Kohlen-
säure beruht, nur soweit der Zuckerzusatz zur Gärung erforderlich ist,

2. von Obst- und Beerenweinen nur soweit, daß im fertigen Obst- und
Beerenweine bei vollständiger Vergärung nicht mehr als 8 Gramm
Alkohol in 100 Kubikzentimeter enthalten ist.

Die Neichszuckerstelle kann Ausnahmen Zulassen.
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s 23
I n gewerblichen sowie in landwirtschaftlichen Betrieben darf Zucker zu

anderen technischen Zwecken als 51er Herstellung von Nahrungs-, Genuß- und
Heilmitteln nur mit Genehmigung der Reichszuckerstelle verwendet werden.

<s 24 , '
Neber den Bezug und die Verwendung von Zucker haben die Zucker«

verarbeiter (§Z 21 bis 23) Buch zu führen, insbesondere darüber, in welchen
Mengen, von wem und wann sie Zucker bezogen, in welchen Mengen und zu
welchem Zwecke sie Zucker verarbeitet haben und wieviel sie unverarbeitet
besitzen.

s 25
Zucker, der auf Grund der Iß 21 bis 23 bezogen wird, darf nicht an

andere abgegeben werden. Die Reichszuckerstelle kann Ausnahmen zulassen.

Z 26
Wer Zucker im Handel abgibt, hat über Bezug und Abgabe Buch zu

führen.
Dies gilt nicht, soweit Zucker unmittelbar an Verbraucher nach den Vor-

schriften der Kommunalverbände abgegeben wwd.

I I I . Einfuhr und Durchfuhr.

H 27 '
Zuckerrüben, Rohzucker (auch Nacherzeugnis) und Verbrauchszucker, die

aus dem Ausland eingeführt werden, sind von dem Einführenden an die
Ientral-EinkaufsgeseUschaft m. b. h. in Verlin zu. liefern. Sie dürfen nur
durch die Zentral-Einkaufsgesellschnft oder mit deren Genehmigung in den
Verkehr gebracht werden.

s 28
Wer aus dem Ausland Zuckerrüben, Rohzucker oder Verbrauchszucker ein-

führt, ist verpflichtet, der Zentral-EinlauDgesellschaft in Berlin über Menge,
Art , Einkaufspreis, Verpackung und Bestimmungsort unverzüglich nach der im
Ausland erfolgten Verladung Anzeige zu erstatten und alle sonst handels-
üblichen Mitteilungen an die Zentral-Einkaufsgesellschaft weiterzuleiten. Er
hat den Eingang der Ware und ihren Aufbewahrungsort der Zentral-Ein-
kaufsgesellschaft unverzüglich anzuzeigen, die Ware nach den Anweisungen
der Ientral-Einkaufsgesellschaft zu verladen und bis zur Abnahme durch die
Zentral-Einkaufsgesellschaft mit der Sorgifalt eines ordentlichen Kaufmanns
aufzubewahren und in handelsüblicher Weise zu versichern. »

A ls Einführender gilt, wer nach Eingang der Ware im Inland zur Ver-
fügung über sie für eigene oder fremde Rechnung berechtigt ist. Befindet
sich der Verfügnngsberechigtte nicht im Inland, so tritt an seine Stelle der
Empfänger.

s 29
Die Zentral-Einkaufsgesellschaft hat sich unverzüglich nach Empfang der

Anzeige von der Einfuhr und, wenn eine Besichtigung vorgenommen wird, nach
der Besichtigung zu erklären, ob sie die Ware übernehmen wil l. Das Eigentum
geht in dem Zeitpunkt auf d!e Gesellschaft über, in dem die Nebernahmeerklärung
dem Veräußerer oder dem Inhaber des Gewahrsams zugcyt.

K 30
Die Zentral-Einlaufsgesellschaft hat für die von ihr übernommene Ware

einen angemessenen Nebernahmepreis zu zahlen. Alle Streitigkeiten zwischen der
Zentral-Einkaufsgesellschaft und dem Veränßerer über die Lieferung, die Auf-
bewahrung, den Eigentumsübergang und dem Preise entscheidet endgültig ein
Ausschuß. Der Ausschuß, besteht aus einem Vorsitzenden und vier Mitgliedern.
Der Vorsitzende und die Mitglieder sowie hie Stellvertreter für sie werden vom
«Reichskanzler ernannt.

Der Reichskanzler kann allgemeine Grundjätze aufstellen, die der Ausschuß
bei seinen Entscheidungen zu befolgen hat.

50"
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Der Verpflichtete hat ohne «Rücksicht auf die endgültige Feststellung des
Preises zu liefern, die Zentral-Oinkaufsgesellschaft vorläufig den von ihr für
angemefsen erachteten Preis zu zahlen.

§ 31
Die Zentral-Einkaufsgesellschaft hat die Ware auf Verlangen des Ver-

pflichteten spätestens binnen fünf Tagen von dem, Tage ab abzunehmen, an
welchem ihr das Verlangen zugeht. W i rd die Ware nicht innerhalb dieser
Frist abgenommen, so ist der Kaufpreis von da ab mit 1 vom tzundert über
dem jeweiligen Neichsbankdiskontsatz zu verzinsen. Die Zahlung hat spätestens
vierzehn Tage nach Abnähme zu erfolgen. Für streitige Nestbeträge beginnt
die Frist mit dem Tage, an dem die Entscheidung des Ausschusses der Zentral-
Einkaufsgesellschaft zugeht.

H 32
Ausgenommen von den Vorschriften der §§ 27 bis 31 sind geringfügige

Mengen, die zum Neiseverbrauch odzr im Grenzverk,.hr aus d:m Ausand ein-
geführt werden, sofern die Einfuhr nicht zu tzandelszwecken erfolgt.

s 33
Die Durchfuhr von Zuckerrüben, «Rohzucker (auch <Roherzeugnis) und Ver-

brauchszucker durch das Gebiet des Deutschen ^Reichs ist verboten.

IV. Schlußbestimmungen

§ 34
Die Ncichszuckerstelle ist berechtigt, von jeder Nohzuckerfabrik für die Ver-

teilung und von jeder Verbrauchszuckerfabrik für die Zuteilung von "Rohzucker
eine Gebühr von 1/4 Pfennig für 50 Kilogramm ^Rohzucker, von jeder rüben-
v er arbeitenden Verbrauchszuckerfabrik für die Festsetzung der zu verarbeitenden
Menge eine Gebühr von 1/2 Pfennig für 50 Kilogramm Nohzuckerwert des im
eigenen Betrieb erzeugten und auf VerbMuchszucker zu verarbeitenden Roh-
zuckers fowie des im eigenen Betrieb aus Nüben herzustellenden Verbrauchs-
zuckers zu erheben.

Die Neichsz uckerstelle ist berechtigt, für die Oestattung der Verwendung
von Nohzucker, für die Ausstellung der Bezugsscheine ober die sonstige Zu-
weisung von VerbrauchsZucker von den Antragstellern eine Gebühr von 10
Pfennig für 100 Kilogramm zu. erheben. Sie kann ihre Verfügung von der

, vorherigen Einsendung der Gebühr abhängig machen.

Z 35
Die Bekanntmachungen zur Ausführung der Verordnung über den Ver-

kehr mit Verb^auchszucker vom 10. Apr i l 191kp), vom 12. Ap r i l 1916, vom.
13. M a i 19162), vom 24. Jun i 1916^), vom 12. Jul i 1916 werden aufgehoben.

§ 3 6
Der Präsident des Kriegsernährungsamts bestimmt, wann die Z§ 11, 14,

15 und 17 in Kraft treten. Die übrigen Vorschriften dieser Verordnung
treten mit dem Tage der.Verkündung in Kraft.

1916. 14 September

Erwerb den Reichskriegsanleihe für St i f tungen, ftandesherrliche Hausgüter,
FamiliensidcitVwmisse, Lehe» und Ttam«g«ter

Allerhöchste Verordnung (G. S. S. 121.)

Wi r Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen
auf Grund des Artikels 63 der Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat
vom 31. Januar 1850 (Gesetzfamml. S. 17) und auf den Antrag Unseres
Staatsministeriums, was folgt:

1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 l S. 252.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 367.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 474.
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ZI
Der Vorstand einer Stiftung fowie der Inhaber eines standesherrlichen

Hausguts, Familienfideikommifses, Lehens oder Stammguts oder die sonst zur
Verwaltung eines der vorgenannten Vermögen berufenen Personen oder Stellen
sind mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde befugt, für dieses Vermögen Kriegs-
anleihe des Deutschen Neichs (Schuldverschreibungen oder Schatzanweisungen)
zu erwerben. Die Aufsichtsbehörde kann sie zu diesem Zwecke ermächtigen, die
erforderlichen Verpflichtungserklarungen abzugeben, über die Zu dem Vermögen
gehörenden Kapitalien (Gelder, Forderungen, Wertpapiere usw.) zu verfügen
und die sonstigen zu dem Vermögen gehörenden Gegenstände zu verpfänden
oder zu belasten.

§ 2
Die Genehmigung (Ermächtigung) der Aufsichtsbehörde kann unter Be-

dinguugen oder Auflagen erteilt werden; sie kann auch nachträglich erfolgen.

s 3
Fehlt eine Aufsichtsbehörde oder ist ungewiß, welche Vehörde zur Aufsicht

berufen ist, so gilt als Aufsichtsbehörde im Sinne dieser Verordnung bei
Stiftungen die höhere VerrraltungsbihiHrde, in deren Bezirk die Stiftung ihren
Sitz hat oder die Verwaltung der Stiftung geführt wird, im übrigen das
Oberlandesgericht, in dessen Bezirk das Vermögen des standesherrlichen tzaus-
guts, Familienfideikommisses, Lehens oder Stammguts feinem tzauptbestande
nach oder der Gegenstand, über den verfügt werden soll, sich befindet.

Ist die Genehmigung (Ermächtigung) von einem Gericht oder einer höheren
Verwaltungsbehörde oder einer ihnen übergeordneten Vehörde erteilt, so kann
nicht geltend gemacht werden, daß die Person oder Stelle, welcher die Ge-
nehmigung erteilt ist, zu der Verfügung über das Vermögen nicht befugt ge-
wesen sei oder daß die genehmigende Behörde für die Genehmigung nicht zu-
ständig gewesen fei.

6 5
Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist unanfechtbar. Gebühren und

Auslagen werden dafür nicht erheben.

Z 6
Durch diese Verordnung wird die Befugnis der im K 1 genannten Per-

sonen oder Stellen zur Verwendung des Vermögens auf Grund anderer Vor-
schriften nicht berührt.

3 7
Die Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Das Staats-

ministerium wird ermächtigt, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu welchem die Ver-
ordnung außer Kraft tritt.

M i t der Ausführung oer Verordnung werden die zuständigen Ministier
beauftragt.

Nrkund.ich unter Nnserer tzöchsteigenhändigen Nnterschrift und beigedrucktem
Königlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 14. September 1916.
(Siegel.) Wilhelm.

191K 14 September

Bucheckern

N. K. (N. G. V l . S. 1027.)
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Mahnahmen ufw. vom Ä. August 1914X)
folgende Verordnung erlassen:

g 1
Wer Bucheckern sammelt, hat die gesammelten Mengen an den Kriegs-

ausschuß für pflanzliche und tierische Oele und Fette, G. m. b. tz. in Berlin
oder an die von ihm bestimmten Stellen zu liefern.

X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
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Dies gilt nicht:
1. für selbstgewonnenes Saatgut, welches der Forsteigentümer oder der

sonstige Forstnutzungsberechtigte zum künstlichen Anbau benötigt;
2. für Mengen, die als Saatgut an Personen geliefert werden, die Zinn

Samenhandel vom Kriegsausschusse zugelassen sind;
3. für die zur Herstellung von Oel in der Wirtschaft des Sammlers so-

wie des Forsteigentümers und seiner bei der Sammlung beteiligten
Beamten erforderlichen Mengen, jedoch nicht für mehr als ^ der
gesammelten Menge und höchstens für 25 Kilogramm Bucheckern für
den einzelnen Hausstand.

Die zur Herstellung von Oel (Abs. 2 Nr. 3) zurückbehaltenen Mengen
dürfen nur bei Vorlegung und Abnahme eines Erlaubnisscheins verarbeitet
und zur Verarbeitung angenommen werden.

Die Ortsbehörde des Wohnorts des Sammlers stellt die Erlaubnisscheine
aus. Die Scheine sind von dem Verarbeiter der Ortsbehörde allwöchentlich
zurückzugeben.

Z 2
Wer mit Beginn des 1. November und des 1. Dezember 1916 mehr als

5 Zentner gesammelte Bucheckern in Gewahrsam hat, hat die vorhandene Menge
dem Kriegsausschuß anzuzeigen. Die Anzeige ist spätestens bis zum 6. No-
vember und 6. Dezember 1916 zu erstatten. Die Anzeige^flicht erstreckt sich
nicht auf die im H 1 Abs. 2 genannten Mengen.

Mengen, die sich mit Beginn des 1. November oder 1. Dezember 1916
unterwegs befinden, sind unverzüglich nach Empfang vom Empfänger an-
zuzeigen.

§ 3
Der Kriegsausschuk oder die von ihm bezeichneten Stellen haben die nach

ß 1 zu liefernden Bucheckern abzunehmen und einen angemessenen Preis für
sie zu zahlen, dessen Höchstgrenze der "Reichskanzler bestimmen kann. Der
Preis schließt die Kosten der Lieferung bis zur nächstjen Bahnstation d°es Ver-
pflichteten ein.

Der Lieferungspflichtige hat die Bucheckern bis zur Abnahme aufzube-
wahren und pfleglich zu behandeln.

§ 4
Der Lieferungspflichtige hat dem Kriegsausschutz oder den von ihm be-

stimmten Stellen anzuzeigen, von welchem Zeitpunkt ab er zur Lieferung bereit
ist. Erfolgt die Abnahme nicht binnen zwei Wochen nach diesem Zeitpunkt,
so ist der Preis vom Ablauf der Frist an mit 1 vom hundert über den je-
weiligen Neichsbankdiskont Zu verzinsen. Für Verwahrung und pflegliche
Behandlung nach Ablauf der Frist erhält der Lieferungsftflichtige eine Ver-
gütung, die vom Reichskanzler festgesetzt wird. M i t dem Zeitpunkt, an dem
die Verzinsung beginnt, geht die Gefahr des zufälligen Verderbens oder der
Zufälligen Wertverminderung auf den Kriegsausschuß über. Der Lieferungs-
pflichtige hat nach näherer Anweisung des Reichskanzlers den Zustand fest-
zustellen, in dem sich die Bucheckern im Zeitpunkt des Oefahrüberaanges
befinden; im Streitfall hat er den Zustand nachzuweisen.

s 5
Ist der Lieferungspflichtige mit dem vom Kriegsausschusse gebotenen Preise

nicht einverstanden, so setzt die höhere Verwaltungsbehörde den Preis end-
gültig fest. Für die Festsetzung ist maßgebend der Zustand der Bucheckern
Zur Zeit des Gefahrüberganges (§ 4 Satz 4). Die höhere Verwaltungsbehörde
darf die nach § 3 festgesetzten Preisgrenzen nicht überschreiten. Sie bestimmt,
wer die baren Auslagen des Verfahrens Zu tragen hat.

Der Verpflichtete hat ohne Nückjicht auf die endgültige Festsetzung des
Aebernahmepreises zu liefern, der Kriegsausschuß vorläufig den von ihm für
angemessen erachteten Preis zu zahlen.

s 6
Erfolgt die Neberlassung nicht freiwillig, so wird das Eigentum auf A n -

trag des Kriegsausschusses durch Anordnung der zustänNgen Behörde auf ihn
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oder die von ihm in dem Antrag bezeichnete Perfon übertragen. Die Anordnung
ist an den Besitzer zu richten. Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung
dem Besitzer zugeht.

Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Abnahme. Für streitige
Nestbeträge beginnt die Frist mit dem- Tage, an dem die Entscheidung der
höheren Verwaltungsbehörde dem Kriegsausschusse zugeht.

§ 8
Der Kriegsausschuß hat für die alsbaldige Verarbeitung der übernommenen

Bucheckern Zu sorgen. Er hat das gewonnene Oel nach den Weisungen des
Reichskanzlers abzugeben. Für die bei der Oelgewinnung anfallenden Oel«
kuchen und Oelmehle sind die Vorschriften über Futtermiltel maßgebend.

Die LandcsZentralbehörden können verlangen, daß auf je 100 Kilogramm
aus ihren Gebieten abgelieferter Bucheckern bis Zu 4 Kilogramm Oel und
bis Zu 20 Kilogramm öelkuchen oder Oelmehl an sie oder die von ihnen be-
zeichneten. Stellen geliefert werden.

s 9
Bucheckern dürfen nicht verfüttert werden.
Die Landcszentralbehölden oder die von ihnen bestimmten Behörden können

Ausnahmen von dem Verbote zulassen, insbesondere bestimmen, «b und inwieweit
das Eintreiben von Schweinen zugelassen werden kann.

s 10
Soweit die Eigentümer von Forsten oder die sonstigen Forstnutzungsberech-

tigten nicht bereit oder nicht in der Lage sind, die bei ihnen anfallenden Buch-
eckern zu sammeln, kann die zuständige Behörde andere "Personen zum Sam-
meln ermächtigen.

Die zuständige Behörde setzt die näheren Bedingungen und ben Nmfang
des Sammelns fest. Sie bestimmt ferner, inwieweit die Sammler Einrichtungen
zum Sammeln, Neinigen und zum Wegschaffen der Bucheckern treffen dürfen.
Sie bestimmt auf Antrag des Eigentümers oder sonstigen Forstnutzungsberech«-
tigten, welche Vergütung ihm zu zahlen ist.

Neber Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung des Abs. 1 ergeben,
entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde.

s 11
Die Zuständige Behörde kann in ihrem Bezirke Lagerräume für die Auf-

bewahrung der Bucheckern gegen eine angemessene Vergütung in Anspruch
nehmen. Bei Streitigkeiten setzt die höhere Verwaltungsbehörde die Ver-
gütung endgültig fest.

§ 12
Die LandcsZentralbehörden erlassen die Vorschriften zur Ausführung dieser

Verordnung. Sie können bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis
bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark be-
straft werden.

s 13
M i t Gefängnis bis Zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zn fünfzehn-

hundert Mark wird bestraft:
1. wer Vorräte, Zu deren Lieferung er nach Z 1 verpflichtet ist, beiseite-

schafft, Zerstört, verarbeitet, verbraucht oder an einen anderen als den
Kriegsausschutz oder die von ihm bestimmten Stellen liefert;

2. wer Bucheckern verfüttert oder den Bestimmungen über das Eintreiben
von Schweinen zuwiderhandelt;

3. wer Bucheckern der Vorschrift im, § 1 Abs. 3 zuwider ohne Erlaubnis-
schein verarbeitet oder ohne Abnahme des Erlaubnisscheins zur Ver-
arbeitung annimmt. !

s 14
Bucheckern, die aus dem Ausland einschließlich der besetzten Gebiete in

das Neichsgcbiet eingeführt werden, sind von dem Einführenden an den Kriegs-
ausschuß oder di« von ihm bestimmten Stellen zu liefern. A l s Einführender
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gilt wer nach der Einfuhr der Bucheckern im In land zur Verfügung über sie
für eigene oder fremde "Rechnung berechtigt ,ist.

Befindet fich der Verfügungsberechtigte nicht im Inland, so tritt an feine
Stelle der Empfanger. Die H§ 3 bis 13 finden Anwendung.

§ 15
Der ^Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen. '
ß 16

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der
Neichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Die Verordnung über die Verarbeitung von Bucheckern vom 14. Oktober
1915X) wird aufgehoben.

1916 l 4 September

N»chweize» un> Hirse

N. K. (N. G. Bl.^ S. 1031.)

Der Bundesrat hat auf Grund des ß 3 d,es Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen nsw. vom 4. August 1914 )̂
folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
I n der Verordnung über Buchweizen und tzirse vom 29. Juni 191^)

werden folgende Aenderungen vorgenommen: '
1. I m § 1 wird hinter den Worten „aller A r t " eingefügt: „(roh oder

verarbeitet)".
2. tz 3 Abs. 2 erhält folgenden Zusatz:

„Nahrungsmittel dürfen aus den hiernach den Besitzern belassenen
Mengen nur auf Grund von Mahlkarten hergestellt werden, die von
der zuständigen Behörde auszustellen sind und die Zur Verarbeitung
freigegebenen Mengen angeben müssen. Die Mühlen dürfen Buch-
weizen und tzirse nur gegen Aushändigung der Mahlkarten Zur Ver-
arbeitung annehmen oder verarbeiten."

3. I m § 11 Abs. 1 ist an Stelle der Worte „für den DovpelZentner"
Zu setzen „für 50 Kilogramm".

4. I m § 14 Abs. 1 ist hinter Nr. 3 einzufügen:
„3 a. wer Buchweizen oder tzirfe der Vorschrift im § 3 Abs. 2

Satz 4 und 5 verarbeitet oder zur Verarbeitung annimmt."

Artikel II
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916 14 September

N. K. (N. G. B l . S. 1031.)

Der Bundesrat hat auf Grund des K 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats Zu wirtschaftlichen Maßnahmen ufw. vom 4. August 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

ß 1
Die Ausfuhr von Saatkartoffeln aus einem Kommunalverband in einen

andern Kommunalverband bedarf der Genehmigung des Kommunalverbandes,
aus dem die Saatkartoffeln ausgeführt werden sollen.

X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S. 237.
i) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
-) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 499.
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Z 2 ,
Die Bestimmungen der Bekanntmachung über die Festsetzung der Höchst-

preise für Kartoffeln und die Preisstellung für den Weiterverkauf vom 13. Ju l i
1916 (Neichs-Oesetzbl. S . 696) gelten.bis zum 15. M a i 1917 nicht für Saat-
kartoffeln.

s 3 ,
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung. Sie bestimmen, wer als Kommunalverband' im Sinne
dieser Verordnung anHusehen ist. Sie können anordnen, baß die iden Kommu-
nalverbanden auferlegten Verpflichtungen idurch deren Vorstand zu erfüllen sind.

tz 4 '
Wer der Vorschrift im H 1 zuwider ohne Genehmigung des Kommunal-

verbandes Saatkartoffeln ausführt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu ,eintau,sendfün!fhundert Mark bestraft.

§ 5
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

191G 14 September.

Ne»keh» mit Zucker.

N. K. (N,. G. B l . S. 1032.)

I. NeichsHuckerstelle
tz 1

Die Versorgung der Bevölkerung mit Zucker liegt der Reichszuckerstelle ob.
Die Reichszuckerstelle ist eine Behörde und besteht aus einem Vorsitzenden, einem
oder mehreren stellvertretenden Vorsitzenden und einer vom Reichskanzler zu
bestimmenden Anzahl von Mitgliedern.

Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder werden
vom "Reichskanzler ernannt; dieser führt die Aufsicht und erläßt die näheren
Bestimmungen.

I I . Aufbringung des Zuckers
O 2

Zuckerrüben dürfen nicht verfüttert werden. Die Landeszentralbehörden
oder die von ihnen bestimmten Behörden können im Einzelfall Ausnahmen
hiervon zulassen.

Der Reichskanzler bestimmt, ob und in welchen Mengen.Zuckerrüben Zu
anderen Zwecken uls zur Verarbeitung auf Zucker verwendet werden dürfen.

Für die Verwendung von Zuckerrüben zur Branntweinbereitung bleibt die
Verordnung über Erleichterungen für Brennereien im Betriebsjahr 1916/17
bei Verarbeitung von Rüben und Nübensäften sowie Topinamburs vom 23.
März 1916*) maßgebend.

gz
Zuckerrüben dürfen nur an rübenvera.rbeitende Fabriken und nur zur

Verarbeitung auf Zucker abgesetzt Wedren.
Zum Absatz an andere Stellen und für andere Zwecke bedarf es der Zu-

stimmung der "Reichszuckerstelle.
Die Besitzer von Zuckerrüben haben auf Verlangen der Reichszuckerstelle

die Rüben an die von dieser zu bestimmende Stelle zu liefern und nach deren
Anweisungen zu verladen; in Verträge, nach denen Zuckerrüben zur Verarbei-
tung auf Zucker an Fabriken geliefert werden sollen, darf jedoch nicht ein-
gegriffen werden. Die Stelle ist zur Abnahme und Bezahlung der ihr zuge-
wiesenen Rüben verpflichtet. Der Reichskanzler bestimmt die näheren Be-
dingungen der Lieferung. Für die Preise' bleiben die Vorschriften der Ver-
ordnung, betreffend die Preise für Rohzucker und Zuckerrüben im Betriebs-
jahr 1916/17, vom 3. Februar 1916*") maßgebend.

") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 202.
"*) Veriraltungsvorfchriften Jahrgang 1916 I S. 117.
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Aeber Streitigkeiten, die sich über die Bedingungen der Lieferung ergeben,
entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde. Sie darf dabei die nach
Abs. 1 maßgebenden Preise nicht überschreiten. Sie bestimmt, wer die baren
Auslagen des Verfahrens zu Nagen hat. Auf die Anforderung der Reichszucker«
stelle hin hat der Besitzer ohne 'Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Neber-
nahmepreises zu liefern, der zur Abnahme Verpflichtete vorläufig den von
ihm für angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Werden die Rüben nicht freiwillig überlassen, so wird das Eigentum auf
Antrag der Stelle, an die zu liefern ist, durch Anordnung der Reichszucker-'
stelle auf die Stelle übertragen. Die Anordnung ist an den Besitzer zu richten.
Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht.

s 3
Der Reichskanzler bestimmt, in welchem Nmfang Rohzucker einschließlich

des Nacherzeugnisses auf Verbrauchszucker zu verarbeiten ist oder sonst verwendet
werden darf, sowie ob und in welchem Nmfang Melasse zu entzuckern ist.

Z 6
Von dem im Betricbsjahr 1916/17 in den einzelnen rübenverarbeitenden

Fabriken hergestellten "Rohzucker sind bestimmte tznndertteile der voraussicht-
lichen Gewinnung von Ersterzeugnissen und Llacherzeugnissen (5 7) in den
einzelnen Monaten an die Perbrauchszuckerfabriken zu liefern. Die tzundert-
teile bestimmt der Reichskanzler.

Die Neichszuckerstelle setzt d!e Avgabeantcile der einzelnen rübenverarbeiten-
den Fabriken fest und weist den Rohzucker den einzelnen Verbrauchszucker-
fabriken Zu. Sie bestimmt die Menge, den Zeitpunkt und den Ort der Lieferung)
jie kann Anordnungen über die Einlagerung und die Art der Beförderung
treffen.

Die Mengen sind nach Bedarf abzurunden. Einzelne Rahzuckerfabriken
können von der Verteilung ausgeschlossen werden.

Die Fabrikinhaber sind verpflichtet, den Rohzucker auf Verlangen der
Reichszuckerstelle zu liefern.

s ?
Die voraussichtliche Gewinnung wird für die einzelnen rübenverarbeitenden

Fabriken von der Reichszuckerstelle festgesetzt. Zu diesem Zwecke wird für
die Betriebsjahre 1912/13, 1913 1^ und 191^/15 die Rübenanbaufläche und
die Zuckergewinnung ermittelt und aus dem gefundenen Durchschnittsertrag und
dem anfangs Juni 1916 aufgestellten Anbaunachweife die voraussichtliche Ge-
winnung für das Betriebsjahr 1916 17 berechnet.

Auf Antrag wird bei der Berechnung eines der drei Jahre ausgelassen
und der Durchschnittsertrag der beiden anderen Jahre Zugrunde gelegt.

Bei neuen Fabriken und solchen, die in einem der genannten drei Betriebs-
jahre nicht voll gearbeitet haben, wird die voraussichtliche Gewinnung nach
dem Anbau für das Betriebsjahr 1916,17 durch Sachverständige auf Kosten
der Fabrik geschätzt. Eine solche Schätzung erfolgt ferner auf Antrag und
auf Kosten einer Rohzuckerfabrik, falls sie geltend macht, daß für das laufende
Vetriebsjahr eine Mißernte vorliegt.

Die Reichszuckerstelle kann für die Monate Oktober, November und Dezember
bestimmte tzundertteile der voraussichtlichen Gewinnung auf Grund einer Vor-
einschätzung verteilen.

Der Preis des von den Nohzuckerfabriken zu liefernden Rohzuckers beträgt
für Ersterzeugnis von 88 vom hundert Ausbeute 13 Mark, für Nacherzeugnis
von 75 vom hundert Ausbeute 13,20 Mark für 50 Kilogramm ohne Sack frei
Magdeburg bei Lieferung bis zum 30. September 1917.

Der Reichskanzler bestimmt auf dieser Grundlage die Preise, die für
die einzelnen Fabriken frei Verladestelle gelten, sowie die Preise, die für
Rohzucker gelten, der außerhalb des Standorts der Fabriken eingelagert ist.

hinsichtlich des Preises für Rohzucker aus dem Vetriebsjahr 1915/16 und
aus den früheren Betriebsja'hren verbleibt es bei den bisherigen Vorschriften.
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Der Reichskanzler oder die von ihm bestimmte Stelle kann die näheren
Bedingungen der Lieferung festsetzen, insbesondere Bestimmungen über die
Stellung der Säcke treffen.

' 3 9
Die Verbrauchszuckerfabriken sind vorbehaltlich der Vorschrift im § 5 ver-

pflichtett, den ihnen Zugewiesenen Nohzucker abzunehmen, zu bezahlen nnd auf
Verbrauchszucker zn verarbeiten; das gleiche gilt für die Verarbeitung von
Nüben auf Verbrauchszucker, soweit sie nicht auf Nohzucker verarbeitet werden.

Die Neichszu<kerstelle kann nähere Bestimmungen über die Verarbeitung
treffen; sie kann insbesondere vorschreiben, welche Arten Zucker herzustellen sind.

s 10,
Nübenverarbeitende Fabriken, die im Vetriebsjahr 1913/14 ihre gejamte

Erzeugung auf Weißzucker verarbeitet haben, ohne fremden Nohzucker in einer
10 vom Hundert ihrer eigeuen Nohzuckererzeugung übersteigenden Menge in
den Fabrikbetrieb aufgenommen zu haben (rein landwirtschaftliche Weißzucker-
fabriken), dürfen im Vetriebsjahr 1916/17 um 36 vom Hundert mehr Verbrauchs-
zucker herstellen und nach den Weisungen der NeichsZuckerstelle in den Verkehr
bringen, als sie unmittelbar oder mittelbar in 12 aufeinanderfolgenden, aus
der Zeit vom 1. Oktober 1918 bis zum 31. August- 1914 auszuwählenden M o -
naten steueramtlich zum Inlandverbrauche haben abfertigen lassen, zuzüglich
der versteuerten Vorräte bei Beginn und abzüglich der versteuerten Vorräte
am Lude her gewählten 12 Monate.

Nübenverarbeitende Fabriken, die regelmäßig im wesentlichen nur für einen
beschränkten Personenkreis, z, V. 'chre Angestellten, Arbeiter und die beteiligten
rübenbauenden Landwirte, Verbrauchszucker herstellen, dürfen nur 30 vom
hundert mehr Verbrauchszucker herstellen und nach den Weisungen der Neichs-
Zuckerstelle in den Verkehr bringen als im Betriebsjahr 1913/14.

Nübenverarbeitende Fabriken, die im Vetriebsjahr 1913/14 Nohzucker zum
Zwecke der Naffination in den Fabrikbetrieb in einer Menge aufgenommen
haben, die 10 vom Hundert der in der Fabrik aus Nüben hergestellten Menge
übersteigt, unterliegen keiner Beschränkung der Herstellung von 'Verbrauchs-
Zucker.

Nübeuverarbeitende Fabriken, die im Vetriebsjahr 1913/14 Nohzucker und
Verbrauchszucker abgegeben haben, ohne daß der Fa l l von Abs. 2 oder 3 vor-
liegt, werden wie die im Abs. 1 bezeichneten Fabriken behandelt.

Die NeichsZuckerstelle setzt die VerbrauchsZuckermeugen fest, die nach diesen
Bestimmungen (Ab^. 1 bis 4) von den einzelnen Fabriken hergestellt und in den
Verkehr gebracht werden dürfen.

§11
Soweit die im § 10 aufgeführten Fabriken auf Orund der Berechtigung

des K 10 Verbrauchszucker herstellen, sind sie zur Lieferung von Nohzucker (H 6)
nicht verpflichtet.

§ 12
Die Hersteller von Verbrauchszucker dürfen Verbrauchszucker nur nach den

Weisungen der NeichsZuckerstelle oder gegen Bezugsschein abgeben. Sie sind
verpflichtet, Zucker an die ihnen von der NeichsZuckerstelle benannten Ab-
nehmer zu liefern.

Die NeichsZuckerstelle erläßt die näheren Bestimmungen; sie kann insbe-
sondere die Bedingungen der Lieferung festsetzen.

s 13
Der Preis, für gemahlenen Melis beim Verkaufe durch Verbrauchszucker-

fabriken ist auf der Grundlage von 26 Mark für 50 Kilogramm bei Lieferung
ab Magdeburg ohne Sack einschließlich der Verbrauchssteuer festzusetzen. Der
Neichskanzler bestimmt, zu welchen Preisen der Zucker von den einzelnen Ver-
brauchszuckerfabriken abzugeben ist, sowie die Zuschläge für die übrigen Ver-
brauchszuckerarten.
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Bei der Festsetzung des Preises für die einzelnen Fabriken ist der Preis
des den einzelnen Fabriken zuzuteilenden Rohzuckers einschließlich der Fracht
Zu berücksichtigen.

Monatszuschläge werden nicht gewährt.

s 14
Die Verbrauchszuckerfabriken tiaben die Beträge, um die ihre Auslagen für

«Rohzucker einschließlich Fracht zuzüglich eines Betrags von 11 Mark für 50
Kilogramm unter den für sie geltenden Preisen von Welis (tz 13) bleiben,
an eine vom "Reichskanzler zu bestimmende Stelle Zu zahlen. Die Stelle hat
nach Maßgabe der verfügbaren Bestände den Verbrauchszuckerfabriken, soweit
deren Auslagen für Rohzucker einschließlich Fracht zuzüglich eines Betrags
von 11 Mark für 50 Kilogramm höher sind als der für sie geltende Preis für
Mel is, den Nnterschied zu erstatten.

Der «Reichskanzler trifft die näheren Bestimmungen.

s 13
Erfolgt der Verkauf nicht dnrch eine Verbrauchszuckerfabrik, so darf außer

dem Preise, der für diejenige Verbrauchszuckerfabrik gilt, die für den Bestim-
mungsort unter Berücksichtigung der Preise am frachtgünstigsten liegt, eine
Vergütung für die Frachtlosten von dieser, Fabrik und .in Zuschlag von
höchstens 4 vom hundert des Prcises gefordert und gezahlt werden.

Diese Vorschrift giltl nicht für den Kleinverkauf. Der Neichstanzler kann
Grenzen festsetzen, über die bei der Festsetzung von Kleinverkaufspreisen nicht
hinausgegangen werden darf. Er kann solche Preise selbst festsetzen, auH Vor-
schriften darüber erlassen, was als Kleinverkauf anzusehen ist.

Soweit nicht der «Reichskanzler Preise festsetzt, haben die Kommunalver-
bände Höchstpreise für den Verkauf an die Verbraucher festzusetzen.

8 16
Die in oder auf Grund dieser Verordnung festgesetzten Preise sind Höchst-

preise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914
in der Fassung der Bekanntmachlung vom 17. Dezember 1914 (Aeichs-Oesetzbl.
S. 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar und 23.
September 1915 (Neichs-Gesetzbl. S . 25, 603) und vom 23. März 1916 («Reichs-
Gesetzbl. S. 183).

I I I . Verbrauch von Zucker

§ 17
Der "Reichskanzler bestimmt die Grundsätze für die Bemessung des Zucker-

derbrauchs der bürgerlichen Bevölkerung. Dabei i.st der Bedarf für die Obst»
Verwertung im Haushalt zu berücksichtigen.

s 18
Die «Reichszuckerstelle überweist den Kommunalverbänden Bezugsscheine über

die Zuckermengen, die gemäß K 17 auf jeden Kommunalverband entfallen. Die
Landeszentralbehörden können besondere Vermittlungsstellen errichten, die die auf
die Kommunal erbände ihres Bezirkes entfallende Gesamtmenge 'unterverteilen.

Die Kommunalverbände können den auf sie entfallenden Zucker selbst be-
ziehen vder die Bezugsscheine an den Handel weitergeben.

s 19
Die Kommunalverbände haben den Verbrauch von Zucker in ihrem Bezirke

zu regeln, soweit nicht die M 20 bis 22 Anwendung finden. Sie können ins-
besondere vorschreiben, daß Zucker an Verbraucher nur gegen Zuckerkarten ab-
gegeben werden darf.

Der «Reichskanzler kann bestimmen, wieweit die Kommunalverbände aus den
nach §§ 17 und 18 auf <sie entfallenden Mengen auch die Apotheken, Gasthäuser,
Bäckereien und Konditoreien sowie andere Betriebe der Lebensmittelgewerbe zu
verfolgen haben.

Der «Reichskanzler, die Landeszentralbehörden oder die von sshnen bestimmten
Behörden können die Ar t der «Regelung vorschreiben.
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Die Verbrauchsregelung greift nicht Platz gegenüber Personen, die von ben
Heeresverwaltungen und der Marineverwaltung mit Zucker versorgt werden.

!Z 20
Die Kommunalverbände können den Gemeinden die Regelung des Ver-

brauchs für den Bezirk der Gemeinde übertragen.
Gemeinden, die nach der letzten Volkszählung mehr als 10 000 Einwohner

hatten, können die Nebertmgung verlangen.
Soweit die Regelung den Gemeinden übertragen wird, gelten die §§ 15

(Abs. 3), 18, 19, 26, 28 und 29 für die Gemeinden entsprechend.

s 21
Der Reichskanzler bestimmt die Grundsätze, nach denen Zucker in gewerb-

lichen und sonstigen näher zu bezeichnenden Betrieben, mit Ausnähme der nach
ß 19 Abs. 2 von den Kommunalverbänden zu versorgenden Betriebe, sowie zu
gewerblichen und technischen Zwecken bezogen und verwendet werden darf.

Die Reichszuckerstelle setzt danach die Bedarfsanteile fest und erteilt die
erforderlichen Bezugsscheine.

handelt ein Unternehmer den nach Abs. 1 und 2 aufgestellten Grundsätzen
und Bedingungen bei der Verwendung des Zuckers zuwider, so kann, vorbe-
haltlich der Vorschrift im tz 33 Abs. 2, der Kommunalverband' seine Zucker-
vorräte ohne Entgelt enteignen.

Z 22
Die Reichszuckerstelle erteilt die Bezugsscheine für Lieferungen von Zucker

an die Heeresverwaltungen und die Marineverwaltung, Der Reichskanzler
trifft die näheren Bestimmungen.

tz 23
Verbrauchszucker darf außer im Falle des § 12 uur gegen Bezugsscheine

der Reichszuckerstelle abgegeben und bezogen werden, soweit nicht die Kom-
munalverbände für ihren Bezirk nach K 19 ein anderes bestimmen. Der Handel
mit Bezugsscheinen ist verboten.

IV. Einfuhr und Durchfuhr von Zucker

s 24
Zuckerrüben, Rohzucker und Verbrauchszucker, die aus dem Ausland ein-

geführt werden, sind von dem Einführenden an die vom Reichskanzler zu
bestimmende Stelle Zu liefern.

A ls Ausland gelten im Sinne diese? Vorschrift auch die besetzten Gebiete.
Der Reichskanzler trifft die näheren Bestimmungen; er kann die näheren

Bedingungen für die Lieferung festsetzen.

§ 25
Der Reichskanzler kann Bestimmungen über die Durchfuhr treffen.

V. Schlußbestimmungen

!Z 26
Die Kommunaverbände haben der Aeichsz uckerstelle auf Verlangen Aus-

kunft zu erteilen. Die Reichszuckerstelle ist befugt, mit deu Landesoermittlungs-
stellen und, wo solche nicht bestehen, mit den Kommunalverbänden unmittelbar
zu verkehren.

H 27
Die Reichszuckerstelle kann Gebühren erheben für die Verteilung nnd für

die Zuweisung von Rohzucker, für die Festsetzung der durch die Zuckerfabriken
zu verarbeitenden Meigen, für die Gestattung der Verwendung von Rohzucker,
für Hie Ausstellung der Bezugsscheine oder die sonstige Zuweisung von Ver-
brauchszucker. Das Nähere bestimmt der Reichskanzler.

s 28,
Die Beauftragten der Neichszuckerstelle, der Landeszeniralbehörden und

der von ihnen bestimmten Stellen sowie der Kommunalverbände sind befugt,
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in die Räume der ihrer Regelung uilterstehenden Betriebe einzutreten, Anf-
schlüfse zu erholen und von Geschäftsaufzeichnungen Einsicht zu nehmen. Sie
sind verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, die hierbei
zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zn beobachten.

s 29
Die Anternehmer der <Rohzuckerfabriken, Perbrauchszuckerfabriken, ferner

der zuckerverarbeitenden Betriebe sowie die Vorstände von Vereinigungen solcher
Betriebe sind verpflichtet, der Neichszuckerstelle, den Landeszentralbehöröen, ben
von ihnen bestimmten Stellen sowie den Kommnnalverbänden und ihren Be-
auftragten auf Verlangen Auskunft zu erteilen nnd Einsicht in die Geschäfts-
aufzeichnungen zu gestatten.

K 30
Die Zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren Nntcrnehiner oder

Leiter sich in Befolgung der Pflichten, die ihnen durch diese Verordnung und
die zn ihrer Ausführung erlassenen Bestimmungen auferlegt sind, unzuver-
lässig zeigen. Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Neber die Be-
schwerde entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde. Die Beschwerde
hat keine aufschiebende Wirkung.

s 31
Der ^Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen.
s 32

Der "Reichskanzler erläßt die Vest'.mmuugen zur Ausführung dieser Ver-
ordnung. Soweit er von dieser Befugnis keinen Gebrauch macht, erlassen die
Landeszentralbehörden die Bestimmungen zur Ausführung des Abschnitts I I I
dieser Verordnung. Sie können anordnen, daß die den Kommunalverbänden und
Gemeinden übertragenen Befugnisse anstatt durch die Kommunalverbände und«
Gemeinden durch deren Vorstand wahrgenommen werden. Sie bestimmen, wer
als höhere Verwaltungsbehörde, zuständige Behörde, Kommunalverband und>
Gemeinde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

M i t Gefängnis b's zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen wird, unbeschadet einer verwirkten Steuer-
strafe, ^bestraft:

1. wer unbefugt Zuckerrüben verfüttert oder den nach H 2 Abs. 2 er-
lassenen Bestimmungen zuwiderhandelt;

2. wer den Vorschriften im § 3 zuwider Zuckerrüben absetzt oder der
Lieferungs- nnd Verladepflicht nach H 4 nicht nachkommt;

3. wer unbefugt "Rohzucker entfernt, beiseiteschafft, beschädigt, Zerstört,
vergällt, verfüttert oder sonst verbraucht, verarbeitet, verkauft, kauft
oder ein anderes Veräuherungs- oder Erwerbsgeschäft über ihn ab-
schließt oder den nach H 5 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt;

4. wer den Vorschriften in den M 6, 9, 12 oder den auf Grund des § 8
Abs. 4, M 9, 12 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt;

5. wer den Vorschriften in den ^ 10, 23 oder den auf Orunb des § 19
Abs. 1, Z 20 Abs. 3, 8 21 Abs. 1, §§ 23, 24, 25, 32 erlassenen Be-
stimmungen zuwiderhandelt;

6. wer die nach § 29 erforderte Auskunft nicht oder nicht richtig erteilt
oder die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen verweigert.

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Nnterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicht. '

s 34
Wer der Vorschrift im A 28 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet

oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts- oder Betriebsgeheim-
nissen sich nicht enthält, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark
oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft; die Verfolgung tritt nnr
auf Antrag des "Unternehmers ein.
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s 35
I n der Liste zur Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr von Futter-

mitteln, tzilfsstoffen und Kunstdünger, vom 28. Januar 1916 )̂ werden in
Ziffer I I gestrichen die Worte „Zuckerrüben, frisch oder getrocknet, N«hz ucker,
Nachprodukte der Zuckerfabrikation".

ß 36
Die Verordnungen, vom 8. Februar 1913 über die Verarbeitung von

Nachprodukten der Zuckerfabrikation und von Melasse-), vom 27. M a i 1915
über Verbrauchszucker') in der Fassung der Verordnung vom 15. Ju l i 1915 )̂,
vom 3. Februar 1916 über die Verwendung von Veribrauchszucker^), vom 10.
Apr i l 1916 über den Verkehr mit Verbrauchszucker^) sowie § 1 der Verordnung
über die Herstellung von Süßigkeiten und Schokolade vom 16. Dezember 1915')
in der Fassung der Verordnung vom 28. Februar 1916 )̂ werden ausgehoben.

Die zur Durchführung der Verordnung vom 10. Apr i l 1916 über den
Verkehr mit Verbrauchszucker erlassenen Bestimmungen bleiben bis zur Auf-
hebung durch die zuständigen Stellen unberührt. Zuwiderhandlungen gegen
sie werden mit Gefängnis bis Zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis Zu
zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

s 37
Der Reichskanzler bestimmt, wann die ßß 13, 14 und 15 in Kraft treten.

Die übrigen Vorschriften dieser Verordnung treten mit dem 15. September
1916 in Kraft.

Der "Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieser
Verordnung.

14 September

Aendernng der Bekanntmachung über die Bicherftellung von Kriegsbedarf
vom 24 I n n i 915^)

N. K. (<R. G. Bl . S. 1019.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914X)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
Die Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24.

Juni 19151") wird dahin geändert:
1. I m H 2 wird hinter Abs. 2 als Abs. 3 folgende Vorschrift eingestellt:

Aus dem Neb ernahmepreise sind die Ansprüche dritter Personen,
die auf die enteigneten Gegenstände Aufwendungen gemacht haben,
oder denen an diesen Gegenständen ein dingliches Necht oder ein
Iurückbehaltungsrecht zustand, vorweg zu befriedigen, soweit solche An-
sprüche bis zur Festsetzung des Nebernahmepreises bei den: Schieds-
gericht angemeldet und glaubhaft- gemacht sind.

2. Der § 3 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:
Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von einem Vor-

sitzenden und vier Beisitzern.
Ist anzunehmen, daß der festzusetzende Nebernahmepreis den Be-

trag von eintausend Mark nicht übersteigen werde, so genügt die
Zuziehung von zwei Beisitzern.

)) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 160.
") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I S. 113.
') Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I S. 379.

4» Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I S . 506.
5) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S . 117.
«) Verwaltungsvorschriften Fahrgang 1916 I S . 252.
<) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I S . 409.
s) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S . 101.
X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S . 857.
-s) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I S . 440.
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Der Vorsitzende kann im Einverständnisse mit dem zuständigen
Kriegsministerium oder dem Neichs-Marineamte bereits vor der Ent-
scheidung des Schiedsgerichts die Neberweisung von Abschlagzahlungen
veranlassen. Der Gesamtbetrag der Abschlagzahlungen darf den von
dem Kriegsministerium oder dem Neichs-Marineamt !als Friedens-
preis bezeichneten Preis nicht übersteigen.

Der Porsitzende wird vom Reichskanzler ernannt. Die Beisitzer
werden vom Vorsitzenden berufen, und zwar drei auf Vorschlag bes
Deutschen tzandelstags, der vierte auf Vorschlag derjenigen amtlichen
Vertretung des tzandels, in deren Bezirke sich die Gegenstände ganz
oder zum Teil befinden. I m Falle des Abs. 2 kann der Vorsitzende
diejenige amtliche Vertretung des Handels um Vorschlag der Beisitzer
ersuchen, in deren VeZnke die Sitznng des Schiedsgerichts stattfinden soll.

Wird zu einer Sitzung des Schiedsgerichts die Zuziehung anderer
a ŝ der zunächst berufenen Beisitzer erforderlich, so kann der Vorsitzende
zur Vermeidung einer Vertagung oder einer erheblichen Verzögerung
des Veginns der Sitzung hilfsbeisitzer zuziehen. Als Mfsbeisitzer
soll nur berufen werben, wer van dem Deutschen tzandelstag oder in
einem, anderen Verfahren vor dem Schiedsgerichte von einer amt-
lichen Vertretung des Handels als Beisitzer vorgeschlagen worden ist'
oder wer zum Mchteramte befähigt ist.

Der «Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen.
Die Kosten des Schätzungsoerfahrens fallen dem deiche Zur Last.

3. I m ^ 8 wird hinter Abs. 1 folgender Abf. 2 eingestellt:
Die §H 2 und 3 finden keine Anwendung auf Gegenstände, hie

vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung bereits in den von deutschen
Truppen besetzten feindlichen Gebieten von Mil i tär« oder Marine-
behörden einschließlich der Befehlshaber beschlagnahmt worden sind.
Der Beschlagnahme steht es gleich, wenn eine militärische Dienststelle!
sich in den Gewahrsam der Gegenstände gesetzt oder sonstwie tatsächlich
über sie verfügt hat.

Artikel I I
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916 14 September
Aenderung der An«rd«u«s für l as Verfahre« v«r den» NeichsschiedKgerichte

für Kriegsbedarf vom 32. J u l i 1»l5 («eichs.Gefetzbl. « . 469).

N. K. (R. O. B l . S. 1021.)

Die Anordnung für das Verfahren vor dem Neichsschiedsgerichte für Kriegs-
bedarf vom 22. Ju l i 1915") wird dahin abgeändert:

1. Der K 2 wird durch folgende Vorschrift erfetzt:
Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von einem Vor-

sitzenden und vier Beisitzern.
Ist anzunehmen, daß der festzusetzende Nebernahmepreis den Be-

trag von eintausend Mark nicht übersteigen werde, so genügt die
Zuziehung von Zwei Beisitzern.

Der Vorsitzende kann im Einverständnisse mit dem zuständigen
Kriegsministerium oder dem Neichs-Warineamte bereits vor der Ent-
scheidung des Schiedsgerichts die Neberweisung von Abschlagzahlungen
veranlassen. Der Gesamtbetrag der Abschlagzahlungen darf den von
dem zuständigen Kriegsministerium oder dem Neichsmarineamt als
Friedenspreis bezeichneten Betrag nicht übersteigen.

Der Vorsitzende wird vom ^Reichskanzler ernannt. Die Beisitzer
werden vom Vorsitzenden berufen, und zwar im Falle des Abs. 1
drei aus einer vom Deutschen tzandelstag einzuholenden Vorschlags-
liste, der vierte auf Vorschlag derjenigen amtlichen Vertretung des

Verrraltungsvorschlisten Jahrgang 1915 I S. 518.
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Handels, in deren Bezirke sich die Gegenstände ganz oder zum Teil
befinden; im Falle des Abs. 2 kann der Vorsitzende diejenige amtliche
Vertretung des Handels um Vorschlag der Beisitzer ersuchen, in deren
Bezirke die Sitzung des Schiedsgerichts stattfinden soll.

Wird Zu einer Sitzung des Schiedsgerichts die Zuziehung anderer
als der zunächst berufenen Beisitzer erforderlich, so kann der Vorsitzende
zur Vermeidung einer Vertagung oder einer erheblichen Verzögerung
des Beginns der Sitzung tzilssbeifitzer zuziehen. A ls tzilfsbeisitzer
soll nur berufen werden, wer von dem Deutschen tzandelstag oder in
einem anderen Verfahren vor dem Schiedsgerichte von einer amt-
lichen Vertretung des Handels als Beisitzer vorgeschlagen worden ist
oder wer zum Mchteramte befähigt ist.

2. Der K 5 Abs. 2 wird durch folgende Vorschrift ersetzt:
Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören. Als Betei-

ligte im Sinne dieser Verordnung gelten außer den bisherigen Eigen--
tümern der enteigneten Gegenstände die dinglich Berechtigten und die-
jenigen Personen, die auf die Gegenstände Aufwendungen gemacht
haben, oder denen an den Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht
zugestanden hat. A ls Beteiligte gelten ferner das Neichs-Marineamt,
die Kriegsministerien und diejenigen Mi l i tä r - und Marinebehörden
einschließlich der Befehlshaber, welche Gegenstände des Kriegsbedarfs
beschlagnahmt oder über sie verfügt haben.

1916 14. September
Aenderung der Verordnung übe« Preisbeschrantungen bei Verkäufen von

Web-, Wirk- und Strickwaren vom 30. März 191«

N. K. (N. G. B l . S. 1022.)
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom Ä. August 1914")
folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
Die Verordnung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Web-, Wirk-

und Strickwaren vom 30. März 1916"") erhält als K 3a folgende neue Vor«
schrift:

Auf Antrag der zuständigen Behörde prüft das Schiedsgericht die Ange-
messenheit der in einzelnen Geschäftsbetrieben für bestimmte Waren erzielten
Preise nach. Ergibt sich dabei, daß der erzielte Preis die Grenzen des § 1
Abs. 1 überschreitet oder, obwohl er sich in diesen Grenzen hält, unangemessen
hoch ist, so hat das Schiedsgericht von dem Inhaber des Geschäftsbetriebs
zugunsten des "Reichs einen Betrag einzuziehen, der dem Ueberpreis aller
in dem Geschäftsbetrieb in den Verkehr gebrachten Waren der betreffenden.
Ar t entspricht. Die Nachprüfung soll auf eine mehr als drei Monate zurück-
liegende Zeit nicht erstreckt werden. T»ie Vorschrift des K 2 Abs. 3 findet
Anwendung. l

Artikel II
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

191«. 14 «eptember
Bekanntmachung über die nach der Bekanntmachung über

Preisbeschrantungen bei Verkaufen von Web-, Wirk- und Strickwaren vom
30. März 1916x) zu errichtenden Schiedsgerichte.

N. K. (N. G. B l . S. 1023.)
Die Ausführungsbestimmungen über die nach der Bekanntmachung über

Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Weib-, Wirk- und Strickwaren vom

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I S. 857.
"^) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 223.
X) Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1916 I S. 224.

51
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30. März 1916 zu errichtenden Schiedsgerichte vom 30. März 1916 werben
wie folgt geändert:

1. I m tz 14 wird der Abs. 2 Satz 2 gestrichen.
2. Es wird folgende Vorschrift als K 15 aufgenommen:

Die Veitreibung der zugunsten des Neichs einzuziehenden Beträge
sowie der festgesetzten Auslagen erfolgt auf Ersuchen des Vorsitzenden
des Schiedsgerichts nach den laudesgesetzliche.l Vorschriften über bie
Veitreibung öffentlicher Abgaben.

191« 14 Heptember

Verkehr mi t Leim.

V . K. (N. G. V l . S. 1023.)

Der Bundesrat hat auf Grund des A 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats Zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914*)
folgende Verordnung erlassen:

s 1
Der Reichskanzler ist ermächtigt, den Verkehr mit Leim jeder Ar t zu

regeln. Er kann Erhebungen über Erzeugung, Bestand, Absatz, Verbrauch
und Bedarf anordnen.

Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen di>' auf Orunii> vor-
stehender Ermächtigung zu erlassenden Bestimmungen mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft werden
und daß neben der Strafe auf lEinziohung der Mengen erkannt werden kann,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne "Unterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicht.

- H 2
Die Verordnung tritt mit dem Nage jder Verkündung in Kraft. Der Neichs-

kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916 14 September

Vlusführungsbeftimmungen zur Verordnung über den Verkehr mit Keim
vom 14. September 1916.

5K. K. (R. G. V l . S . 1024.)

Auf Grund des ß 1 der Bekanntmachung über den Verkehr mit Leim vom
14. September 1916 wird folgendes bestimmt:

K l
Wer Leder-, Hasen«, Knochen- oder Mischleim herstellt, ist verpflichtet, bis

Zum 10. jedes Monats die im Hergangenen Monat aus inländischen und aus-
landischen Rohstoffen erzeugten Mengen getrennt nach Arten und Qualitäten
dem Kriegsausschusse für Ersatzfutter, G. nr. b. tz. in Berlin (Kriegsausschuß)
anzuzeigen.

Bis zum 1. Oktober 1916 haben die Hersteller dem Kriegsausschuß jan«
Zuzeigen, welche Mengen der genannten Leimarten sie aus inländischen und
ausländischen Rohstoffen in den Jahren 1913 b'̂ s 1915 und den abgelaufenen
Kalendermonaten des Jahres 1916 hergestellt haben.

§ 2
Wer mit Beginn eines Kalendermonats Leim der im § 1 genannten Ar t

in Gewahrsam hat, ist verpflichtet, die vorhandenen Bestände getrennt nach
Arten und Eigentümern unter Bezeichnung der Ar t und des Eigentümers dem
Kriegsausschusse bis zum 10. des Monats nnziizeigen. Mengen, die sich
bei Beginn eines Kalendernronats unterwegs befinden, sind vom Empfänger
anzuzeigen.

Verwaltungsvvrschr5ften Jahrgang 1914 I S. 857.
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Der Anzeige unterliegen nicht Porräte, die
1. insgesamt 100 Kilogramm nicht übersteigen,
2. die im Eigentums der Heeresverwaltung oder der Marineverwaltung

stehen.
Für den Monat September 1916 hat die Anzeige nach dem Stande vom

15. September 1916 bis zum 1. Oktober 191« zu erfolgen.
Soweit der Bestand! am 15. September 1916 5000 Kilogramm übersteigt,

sind die Leimarten auch gesondert nach Qualitäten und außerdem der Bestand
am 1. August 1916 sowie der Zu- und Abgang seit dieser Zeit anzumelden.

H 3
Wer in einem gewerblichen Betriebe Leim der im § 1 genannten Arten

verbraucht, ist verpflichtet, bis zum 1. Oktober 1916 dem Kriegsausschusse
die in den Fahren 1915, 1916 verbrauchten Mengen getrennt nach Arten an«
Zuzeigen, sofern der Gesamtverbrauch 100 Kilogramm im Fahre übersteigt.

Er hat ferner bis zum gleichen Zeitpunkt anzumelden, welchen monat«
lichen Bedarf an Leim er für die Zukunft voraussichtlich haben wird.

§ 4
Die Anzeigen sind unter Benutzung der von dem Kriegsausschuß uuszu«

gebenden Vordrucke zu erstatten.
§ 5

Der Kriegsausschuh kann verlangen, daß die Anzeigen durch Vermittlung
von ihm besonders Zu benennender Stellen erstattet werden. Das Verlangen
des Kriegsausschufses ist auf dessen Ersuchen von den Ortsbehörden öffentlich
bekanntzumachen.

M i t Gefängnis b:s zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn-»
tausend Mark wird bestraft, wer die in den §H 1 bis 3 vorgeschriebene Anzeige
nicht rechtzeitig erstattet oder wer in den Fällen der U 1, 2, § 3 Abs. 1 wissent«
lich falsche oder unvollständige Angaben macht. Neben der Strafe kann in
den Fallen des K 1 Abs. 1 und des § 2 auf Einziehung der Mengen erkannt wer-
den, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

Die Bestimmungen treten mit dem Tage der Vertündung in Kraft.

1916. 16 September

Ginrichtung und Betrieb von Anlagen zur Herstellung vsn Bleifarben
und anderen Vleiprodulten.

N. K. (N. G. B l . S . 1043.)

Auf Grund des K 139 a der Gewerbeordnung hat der Bundesrat jbe-
schloffen.-

Die Bestimmungen im § 10 Abs. 1, 2 der Bekanntmachung, be»
treffend die Einrichtung und den Betrieb von. Anlagen zur Her-
stellung von Bleifarben und anderen Vleiprodukten, vom 26. M a i
1903X) bleiben bis zum 1. Januar 1918 in Kraft.

' 1916 16 September

Verfütterung von Hafer «n Zugknhe und an Ziegenböcke.

Kriegsernähnungsamt (<R. G. B l . S. 1045.)

Auf Grund des H 6 Abs. 2 b der Bekanntmachung über tzafer aus der
Ernte 1916 vom 6. Ful i 1916 jund des ß 1 der Bekanntmachung über die
Errichtung eines Kriegsernahrungsamts vom 22. M a i 1916*) wird folgendes
bestimmt: ,

X) Verwaltungsvorschristen Jahrgang 1903 S. 307.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I S. 380.
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I. Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe, die in Ermangelung anderer
Spanntiere ihre Kühe zur Feldarbeit verwenden müssen, dürfen in der Zeit
bis 30. November 1916 ein schließlich an ein Gespann, das ist an höchstens!
Zwei Zur Feldarbeit verwendete Kühe, mit Genehmigung der zuständigen Be-
hörde Hafer ans ihren Vorräten verfüttern. Die tzafermenge, die verfüttert
werden darf, wird auf 1 Zentner für die Kühl auf den ganzen Zeitraum
bestimmt. Bei Kühen, die nicht während des ganzen Zeitraums gehalten
werden oder für die die VerfütterungsgenehmiIung nicht auf den ganzen^
Zeitraum erteilt wird, ermäßigt sich diese Menge um IV2 Pfund für jeden feh-
lenden Tag. <

II. Nnternehmer landwirtschaftlicher Betriebe, die Ziegenböcke halten, welch«
während der beginnenden Deckperiobe Zur Zucht Verwendung finden, dürfen
in der Zeit bis 31. Dezember 1916 einschließlich an diese Ziegenböcke mit Ge-
nehmigung der Zustandigen Behörde Hafer aus ihren Vorräten verfüttern.
Me tzafermenge, die verfüttert werden darf, wird auf 1 Zentner für den
Ziegenbock auf den ganzen Zeitraum bestimmt. Bei Ziegenböcken, die nicht
wahrend des ganzen Zeitraums gehalten werden oder für die die Verfütte-
rungsgenehmigung nicht auf den ganzen Zeitraum erteilt wird, ermäßigt sich
diese Menge um 1 Pfund für jeden fehlenden Tag.

III. Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als Zuständige Behörde
im Sinne von I und I I anzusehen ist.

1916. 16. September.

Allerhöchste Verordnung, betreffend die Meldepflicht der im Ausland
sich aufhaltenden Wehrpflichtigen.

Allerhöchster Erlaß. (N. G. Vl. 5. 1065).

Auf Ihren Vericht vom 9. Zeptember 1916 bestimme Ich auf Grund
des § 71 des Neichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gesetzbl.
5. 45) und des Artikel I I , § 36 des Gesetzes, betreffend Aenderungen der
Wehrpflicht, vom N . Februar 1888 (Neichs-Gesetzbl. 3. N) in Erweiterung
der Festsetzungen der Deutschen Wehrordnung aus Anlaß des Krieges fol-
gendes :

Alle im Ausland sich aufhaltenden Wehrpflichtigen sind verpflichtet,
sich bei der für sie zuständigen Deutschen Auslandsvertretung zu melden,
auch wenn sie bisher ausgemustert oder vom Dienste im Heere oder in
der Marine zurückgestellt waren. Die ärztliche Untersuchung auf Kriegs-
brauchbarkeit darf im Ausland erfolgen. Auf Grund des Ergebnisses die-
ser Untersuchungen wird die Entscheidung über die Kriegsbrauchbarkeit der
Militärpflichtigen und unausgebildeten Landsturmpflichtigen im Wege der
außerterminlichen Musterung getroffen. Die Zuständigkeit der, Vezirkskom-
mandos oder der Militärvorsitzenden der Ersatzkommissionen ist für die aus-
gebildeten und unausgebildeten Landsturmpflichtigen sinngemäß nach § 25
Ziffer 4 der Deutschen Wehrordnung zu regeln.

Ich ermächtige den Reichskanzler, Ausführungsbestimmungen hierzu
sowie nähere Anordnungen über die ärztliche Untersuchung dieser Wehr-
pflichtigen zu treffen.

Großes Hauptquartier, den 16. Heptember 1916.
Wilhelm.

An den Reichskanzler (Reichsamt, des Innern).
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Festsetzung der Preise für Wild.
Kriegsernährungsamt (R. G. Vl. 5. 1046.)

5tuf Grund der Verordnung! über die Regelung der wildpreise !vom!
24. Kugust 1916 und des § 1 der Vekanntmachung über die Errichtung
eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916*) wird folgendes bestimmt:

I
Kuf Grund des § 1 der Verordnung vom 24. Kugust 1916 (Reichs-

Gesetzbl. 3. 959) werden für den Großhandel mit wild folgende Preise
festgesetzt:

1. bei Rehwild (mit Decke) für 0,5 Kilogramm 1,30 Mark,
2. bei Rot- und Damwild (mit Decke) für 0,5 Kilogramm 1,10 „
3. bei Wildschweinen (mit schwarte)

«,) bei Tieren im Gewichte bis zu 35 Kilogramm
einschließlich für 0,5 Kilogramm 1,15 „

v) bei Tieren über 35 Kilogramm für 0,5 Kilo-
, gramm 0,95 „

4.' bei Hasen
a) mit Valg, das Ztück 5,25 „
k) ohne Valg, das Ztück 4,95 „

5. bei wilden Kaninchen
2,) mit Valg, das 3tück 1,50 „
d) ohne Valg,' das 3tück 1,40 „

6. bei Fasanen
a) Hähne, das 5tück 4,50 „
b) Hennen, das 5tück 3,50 „

II
Die gemäß § 4 der Verordnung über Regelung der wildpreise vom

24. Kugüst 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 959) festgesetzten Höchstpreise für
die Abgabe im Kleinverkaufe dürfen folgende sätze nicht überschreiten:

1. bei Rehwild >
a) für Rücken und Keule (Ziemer und 3chlegel) für

0,5 Kilogramm 2,50 Mark,
k) für Vlatt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,70 „
c) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilogramm 0,90 „

2. bei Rot- und Damwild
a) für Rücken und Keule (Ziemer und 3chlegel) für

0,5 Kilogramm 2,10 „
d) für Vlatt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,50 „
c) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilogramm 0,70 „ ,

3. bei Wildschweinen ^
H,. bei Tieren bis zu 35 Kilogramm einschließlich

a) für Rücken und Keule (Ziemer und Zchlegel)
für 0,5 Kilogramm 2,50 „

d) für Vlatt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,80 „
o) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilo-

gramm 1,00 „
D. bei Tieren über 35 Kilogramm

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 380.
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a) für Rücken und Keule (Ziemer und 3chlegel)
für 0,5 Mogramm 2,00 „

b) für Vlatt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,50 „
o) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilo-

gramm 1,00 „
4. bei Hafen

^ a) mit Valg, das 3tück 6,00 „
> b) ohne Valg, das Stück 5,70 „

5. bei wilden Kaninchen
a) mit Valg, das 5tück 1,80 ,.
b) ohne Valg, das stück 1,70 „

6. bei Fasanen
k) Hähne, das 3tück 5,25 ,,
d) Hennen, das 3tück 4,25 „

Vei abweichender Festsetzung der Großhandelspreise gemäß § 3 der
Verordnung über die Regelung der Mldpreise vom 24. Kugust 1916
(ReichZ-Gesetzbl. 5. 959) kann eine angemessene Kenderung dieser sätze
eintreten.

III
Diese Vestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

VeKanntmachung über die Festsetzung der preise für wild vom 30. De
gember 1915x) tritt mit dem gleichen Tage außer Kraft.

1916. 18. September.

Abänderung der Verordnung über Höchstpreise für Hafer
vom 24. J u l i 1916.

' ^ R. K. (k. G. Vl. 5. 1048).

Kuf Grund der Vekanntmachung über Kriegzmatznahmen zur Siche-
rung der Volksernährung vom 22. Nlai 1916^) wird folgende Verord-
nung erlassen:

Artikel 1

Der § 1 der Verordnung über Höchstpreise für Hafer vom 24. Juli
1916 erhält folgende Fassung:

Der preis für die Tonne inländischen Hafers darf beim verkaufe
durch den Erzeuger, soweit bis zum 30. September 1916 einschließlichi
geliefert wird, dreihundert Mark, und soweit nach diesem Zeitpunkt ge-
liefert wird, bis zur anderweiten Festsetzung zweihundertachtzig Mark nicht
übersteigen. < > ^ ! !

Die Landeszentralbehörden können für Gegenden mit besonders später
Ernte mit Zustimmung des Kriegsernährungsamts festsetzen, daß der preis
von dreihundert Mark für die Tonne für Lieferungen bis zum 15. Gk-
tober 1916 einschließlich, bezahlt werden darf.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 5. 444.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 379.
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1916. 18. September.

Abänderung der Verordnung über Höchstpreise für Gerste
vom 24. J u l i 1916

H. K. (k. G. Vl . 3. 1049).

Auf Grund der Vekanntmachung über Uriegsmaßnahmen zur 3iche-
rüng der Volksernährung vom 22. Ma i 1916f) wird folgende Verord-
nung erlassen:

Artikel 1
Der § 1 der Verordnung über Höchstpreise für Gerste vom 24. Ju l :

1916 erhält folgende Fassung:
Der preis für die Tonne inländischer Gerste darf beim verkaufe durch

den Erzeuger, soweit bis zum 31. August 1916 einschließlich zu liefern
ist, dreihundert Mark, und soweit nach diesem Zeitpunkt zu liefern ist, bis
zur anderweiten Festsetzung zweihundertachtzig Mark nicht übersteigen.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 18. September.

Bekanntmachung zur Durchführung der Verordnung über
Buchweizen und Hirse vom 29 I ü m 1916
Uriegsernährungsamt (R. G. V l . 3. 1049.)

Huf Grund der Verordnungen über Vuchweizen und Hirse vom 29.
Juni^) und 14. September 1916 und des § l der Bekanntmachung über
die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916^) wird
folgendes bestimmt:

Artikel I
Die Vewirtschaftung von Vuchweizen und Hirse nach Matzgabe der Ver-

ordnung über Vuchweizen und Hirse vom 29. Juni 1916^) wird in Ab-
änderung der Vckanntmachung vom 25. Jul i 1916 der Reichshülsenfrucht-'
stelle, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Verlin übertragen.

Artikel I I
Dem Besitzer von Vuchweizen oder Hirse sind nach § 3 Abs. 2 zu

belassen:
a) zu 3aatzwecken bei Vuchweizen bis zu 1 Doppelzentner,

bei Hirse bis zu 30 Mogramm
für den Hektar Anbaufläche des Erntejahres 1916,'

d) zu seiner Ernährung und zur Ernährung der Angehörigen seiner
Wirtschaft einschließlich des Gesindes 25 Kilogramm Vuchweizen
und 10 Kilogramm Hirse für jede in Vetracht kommende Person.
Den Angehörigen der Wirtschaft stehen gleich Naturalberechtigte,
insbesondere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie Kraft ihrer Ve-
rechtigung oder als Lohn Vuchweizen oder Hirse zu beanspruchen
haben.

-f-) verwaltungsoorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 379.
1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 499.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 380.
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Artikel I I I
Die Reichshülsenfruchtstelle kann das Verlangen auf käufliche Ueber-

lassung des Buchweizens oder der Hirse nach § 3 Abs. 1 3atz 1 durch
eingeschriebenen Brief an den einzelnen Besitzer, durch Veröffentlichung in
den amtlichen Blättern eines Bezirkes an die Besitzer dieses Bezirkes oder
durch Veröffentlichung im Reichsanzeiger an alle Besitzer in dem Inland
richten.

Die Mitteilung, durch die ein Besitzer eine Frist zur Abnahme setzt
(ß 3 Kbs. 1 3atz 2) hat durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der
Reichshülsenfruchtstelle, G. m. b. h. m Berlin zu erfolgen.

Artikel IV
Für die Bewertung von Buchweizen gelten folgende Grundsähe:

1. für gute handelsübliche Durchschnittsware von 65 Kilogramm
Aektolitergewicht und nicht mehr als 3 v. h. Besatz sind 28 Mark
für 50 Mogramm zu zahlen-

2. für gute handelsübliche Durchschnittsware von wildem Buchwei-
zen (Vockheidekorn, Eifeler-Vuchweizen) von 60 Kilogramm Hek-
tolitergewicht und nicht mehr als 3 v. h. Besatz sind 22,50
lMark für 50 Kilogramm zu zahlen,'

3. für jedes Kilogramm Hektolitergewicht mehr erhöht sich der preis
um 0,50 Mark, jedoch höchstens bis auf 30 Mark für 50 Kilo-
gramm,' für jedes Kilogramm Hektolitergewicht weniger vermin-
dert sich der preis um 0,50 Mark;

4. bei Ware von mehr als 3 v. h. Besatz vermindert sich der
preis für jedes weitere Prozent Besatz um 1 v. h. Bei Gemenge
von Buchweizen mit wildem Buchweizen gilt der wilde Buch-
weizen nicht als Besatz,'

5. bei der Preisbemessung sind bei mehr als 19 v. h. Feuchtigkeits-
gehalt außer einem etwaigen Minderwerte wegen abfallender Be-
schaffenheit die durch künstliche Trocknung und Bearbeitung ent-
stehenden Kosten und Gewichtsverluste zu berücksichtigen.

Artikel V
Der zur Lieferung an die Reichshülsenfruchtstelle verpflichtete hat

den Buchweizen oder die Hirse bis zur Verladestelle des Grtes, von dem
die U)are m<it der Bahn oder zu Wasser versandt wird, zu befördern und
daselbst einzuladen. Die Reichshülsenfruchtstelle hat für die Verladung
eine angemessene Frist zu setzen, die nicht weniger als eine Woche be-
tragen darf' gleichzeitig ist die Verladestelle anzugeben, von der die Ware
mit der Bahn oder zu Wasser versandt werden soll.

Kommt der verpflichtete der Aufforderung zur Verladung innerhalb
der gesetzten Pflicht nicht nach, so kann die zuständige Behörde auf Antrag
der Reichshülsenfruchtstelle die Verladung mit den Mitteln des landwirt'
schaftlichen oder gewerblichen Betriebs des Verpflichteten oder durch einen
Dritten ausführen lassen. Die hierdurch entstandenen Kosten sind vom
Uebernahmepreise zu kürzen.

Die Bestimmungen im Abs. 1 und 2 gelten auch für den Fall der
Enteignung gemäß § 6 Abs. 2.

Artikel VI
Soweit die Lieferung und Abnahme des Buchweizens oder der Hirse

nicht durch die Bestimmungen in den Artikeln I I bis V geregelt wird, gelten
die Geschäftsbedingungen der Reichshülsenfruchtstelle, die der Genehmigung
des Reichskanzlers bedürfen.
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Artikel VI I
Die Reichshülsenfruchtstelle wird gemäß § 9 der Verordnung über

Buchweizen und Hirse ermächtigt, an Vuchweizenmühlen, Nährmittelfabriken
und andere stellen Bezugsscheine zum freihändigen Ankauf von Vuch-
weizen auszugeben.

Die Inhaber der Bezugsscheine sind berechtigt, bis zur höhe der in den
Bezugsscheinen angegebenen Mengen Buchweizen selbst oder durch Beauf-
tragte zu den im Artikel IV festgesetzten sireisen aufzukaufen. 3ie haben
den Weisungen der Reichshülsenfruchtstelle in bezug auf Zeit des Einkaufs,
Einkaufs gebiet und Menge Folge zu leisten. Den Kaufabschluß haben
Räufer und Verkäufer auf dem Bezugsschein zu bestätigen.

Bezugsscheine sind nur mit Genehmigung der Reichshülsenfruchtstelle
übertragbar.

Die Inhaber der Bezugsscheine sind verpflichtet, Mengen, die ihnen
von der Reichshülsenfruchtstelle zugewiesen werden, unter Anrechnung auf
den Bezugsschein zu den von der Reichshülsenfruchtstelle festgesetzten Be-
dingungen zu übernehmen.

Die Inhaber von Bezugsscheinen sind auf verlangen der Reichshülsen-
fruchtstelle verpflichtet, Mengen, die sie erworben haben, nach den Anordnun-
gen der Reichshülsenfruchtstelle zu verarbeiten.

Die zur menschlichen Ernährung bestimmten Erzeugnisse sind an die
Reichshülsenfruchtstelle abzusetzen. Als Üebernahmepreis für Handelsgut
wittlerer Art und Güte wird bestimmt:

'für Buchweizengrütze 55 Mark für 50 Kilogramm,
, für Buchweizenmehl 48 Mark für 50 Kilogramm.

Ueber die Abfälle der Vuchweizenmüllerei gelten die Bestimmungen
über Futtermittel.

Artikel VI I I
Diese Bestimmungen treten mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 19 Sevtember.

Verfahren zur Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete.

R. K. (R. G. Vl. 5. 1053).

Der Bundesrat hat auf Grund des § 14 des Gesetzes über die Fest-
stellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete vom 3. Iu l i 1916*) folgende
Vorschriften über das Verfahren erlassen:

> . Allgemeine Vorschriften
I. Feststellungsbehörden

Der 3itz der Ausschüsse und der Vberausschüsse sowie die Abgrenzung
ihrer Bezirke und ihre Geschäftsverteilung wird durch die Landeszentral-
behörden oder die von diesen bezeichneten Behörden bestimmt.

Der 5itz des Reichsausschusses ist Berlin.
Die Feststellungsbehörden führen die Bezeichnung „Ausschutz (Gber-

ausschutz, Reichsausschrß) zur Feststellung von Kriegsschäden."

Die Mitglieder der Feststellungsbehörden werden, sofern sie nicht als
Reichs- oder Landesbeamte vereidigt sind, vor der erstmaligen Ausübung

*) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I I 5eite 517.



806 1916. 19. September.

ihres Amtes von dem Vorsitzenden durch Handschlag an Eides Statt zu
treuer und gewissenhafter Führung ihres Amtes verpflichtet.

§ 3
Ein Mitglied ist von der Ausübung seines Amtes, abgesehen von dem

Falle des § 6 des Feststellungsgesetzes, ausgeschlossen,
1. wenn es Ehegatte des Antragstellers oder eines Antragsberechtigten

ist oder gewesen ist, oder wenn es mit dem Antragsteller oder einem An-
tragsberechtigten in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch An-
nahme an Kindes Statt verbunden, in der Seitenlinie bis Zum dritten
Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn
die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr be-
steht-

2. in Sachen, in denen es als Vevollmächtigter des Antragstellers
oder eines Antragsberechtigten bestellt oder als Vertreter eines solchen auf-
zutreten berechtigt ist oder gewesen ist'

3. in Sachen, in denen es in einem früheren Nechtszug bei der Er-
lassung der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat.

§ 4
Vertlich zuständig ist für die Feststellung von Veschädigungen an Grund-

stücken nebst Zubehör der Ausschutz, in dessen Vezirke das Grundstück bele-
gen ist, für die Feststellung von Veschädigungen an Gegenständen des Haus-
rats oder Inventars der Ausschutz, in dessen Vezirke der Hausstand oder
Vetrieb zur Zeit des schädigenden Ereignisses seinen Sitz hatte. Der hier-
nach zuständige Ausschutz ist auch für die Feststellung von Veschädigungen
an allen anderen Gegenständen desselben Geschädigten zuständig.

I n Ermangelung einer anderen Zuständigkeit ist der Ausschutz zuständig,
in dessen Vezirke das schädigende Ereignis eingetreten ist.

§ 5
Erachtet der Vorsitzende den angegangenen Ausschuß für unzuständig,

so soll er die Sache dem zuständigen Ausschutz überweisen.
Sind nach § 4 mehrere Ausschüsse zuständig, oder wird die Zustän-

digkeit von den Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse in Anspruch genommen,
so entscheidet über die Zuständigkeit endgültig der Vorsitzende der nächsten,
diesen Ausschüssen gemeinsam übergeordneten Feststellungsbehörde. Das
gleiche gilt, wenn die Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse, von denen einer
zuständig ist, ihren Ausschutz für unzuständig halten.

I I . Antragsberechtigte

§ 6
Der Antragsberechtigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens eines

mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vevollmächtigten bedienen.
Der Vorsitzende kann Vertreter oder Veistände, die, ohne Rechtsan-

wälte zu sein, die Vertretung oder Veistandschaft geschäftsmäßig betreiben,
zurückweisen.

Vorsteher von Gemeinden oder anderen öffentlich-rechtlichen verbänden,
die als solche legitimiert sind, bedürfen zur Vertretung ihrer Körperschaften
einer besonderen Vollmacht nicht.

Jeder Antragsberechtigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens diesem
durch schriftliche Erklärung anschließen.
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Er ist in seinem vorgehen unabhängig von den anderen Kntrags-
berechtigten.

Die Entscheidung kann gegenüber allen Kntraasberechtigten nur ein-
heitlich erfolgen.

I I I . Verfahren

§8
Das Verfahren zu betreiben, liegt der Feststellungsbehörde ob.

§ 9
Ueber jede Verhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 5ie soll

Grt und Tag der Verhandlung und die Namen der bei der Verhandlung
mitwirkenden Personen sowie das Ergebnis der Verhandlung, insbesondere
einer etwaigen Veweisaufnahme, enthalten.

Die Niederschrift soll den Veteiligten, soweit sie diese betrifft, zur
Genehmigung vorgelesen oder zur Durchsicht vorgelegt werden. Die Ge-
nehmigung der Niederschrift oder der Grund, weshalb sie verweigert ist,
soll in der Niederschrift angegeben werden.

Die Niederschrift ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben.

§ 10
Die Gerichts- und Verwaltungsbehörden haben innerhalb ihrer Zu-

ständigkeit dem Ersuchen der Feststellungsbehörde oder ihres Vorsitzenden
um Rechtshilfe zu entsprechen, soweit nicht besondere gesetzliche Vestim-
mungen entgegenstehen.

Die Feststellungsbehörde und ihr Vorsitzender dürfen das am , Zitze
der Festftellungsbehörde befindliche Amtsgericht um die Herbeiführung von
Vernehmungen und Kugenscheinseinnahmen nicht ersuchen.

§11
Für die Vewirkung der erforderlichen Zustellungen hat der Vorsitzende

zu sorgen.
Zustellungen, die eine Frist in lauf setzen, können durch eingeschrie?

benen Vrief geschehen. Die Zustellung gilt mit dem Tage nach der Kuf-
gabe zur Post als bewirkt/ es sei denn, datz der Zustellungsempfanger
nachweist, daß ihm das zuzustellende Zchriftstück nicht innerhalb drei Ta-
gen nach der Kufgabe zugegangen ist.

Wer nicht im Inland wohnt, hat einen inländischen Zustellungsbe-
vollmächtigten zu benennen, solange der Zustellungsbevollmächtigte nicht
benannt ist, kann die Zustellung durch zweiwöchigen Aushang in den Ge-
schäftsräumen der Feststellungsbehörde ersetzt werden.

Das gleiche gilt, wenn der Aufenthalt des Zustellungsempfängers un-
bekannt ist.

Die Zustellung an den Vertreter des Reichsinteresses kann durch Vor-
legung der Urschrift des zuzustellenden Schriftstücks erfolgen. Der Tag
der Vorlegung ist von dem Vertreter des Reichsinteresses zu bescheinigen,
Die Vescheinigung kann durch vermerk auf der Urschrift erfolgen.

Der Antragsberechtigte, der durch Naturereignisse oder andere unab-
wendbare Zufälle verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, deren ver-
säumung rechtliche Nachteile zur Folge hat, kann Wiedereinsetzung in den
vorigen stand schriftlich bei der Feststellungsbehörde beantragen, der die
Entscheidung über die versäumte Verfahrenshandlung zusteht.

Der Antrag mutz enthalten
1. die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen,
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2. die Angabe der Mi t te l für deren Glaubhaftmachung,
3. die Nachholung der versäumten verfahrenshandlung.

Die Wiedereinsetzung muß innerhalb zwei Wochen nach dem Tage
beantragt werden, an dem das Hindernis gehoben ist.

Auf die Entscheidung über die Zulässigkeit des Antrags und auf die An-
fechtung der Entscheidung finden die Vorschriften Anwendung, die in diesen
Veziehungen für die nachgeholte Verfahrenshandlung gelten.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen stand gegen die Versäumnis einer
Frist im Wiedereinsetzungsverfahren findet nicht statt.

§ 13
Lchwebt ein Strafverfahren der im § 13 des Feststellungsgesetzes,bezeich-

neten Krt gegen den Antragsteller, so ist das Verfahren durch Veschluß der
Feststellungsbehörde oder ihres Vorsitzenden bis zur Erledigung des Ztrafver-
fahrens auszusetzen.

§ 14
Die Verfahrenssprache ist deutsch.
Die Vorschriften des § 187 des Gerichtsverfassungsgesetzes finden ent-

sprechende Anwendung.
§ 15

Dem Antragsteller und dem Vertreter des Reichsinteresses ist auf Ver-
langen vom Inhal t der im Feststellungsverfahren entstehenden Akten, so-
weit sie nicht Gutachten von Ausschutzmitgliedern enthalten, durch Vor-
legung zur Einsichtnahme Kenntnis zu geben.

Der Vorsitzende kann dem Antragsteller die Akteneinsicht aus beson-
deren Gründen versagen oder beschränken.

L. Vesondere Vorschriften

I. Verfahren vor den Ausschüssen

§ 16
Der Feststellungsantrag ist schriftlich zu stellen, sofern er nicht nach

§ 19 des Feststellungsgesetzes als gestellt gilt.
I m Falle des § 19 des Feststellungsgesetzes bestimmt der Vorsitzende

den Zeitpunkt der Ueberleitung des bisherigen Verfahrens in das Fest-
stellungsverfahren. Die Ueberleitung hat zu erfolgen, sobald der Vertreter
des Neichsinteresses oder der Antragsteller es verlangen.

Eine Ueberleitung hat auch dann zu erfolgen, wenn im bisherigen
Verfahren ein Rriegsschaden von 1500 Mark oder weniger festgestellt ist,
aber eine Einigung nach § 18 des Feststellungsgesetzes nicht vorliegt.

§ 17
Der Vorsitzende kann von dem Antragsteller zur Begründung des Fest-

stellungsantrags die erforderlichen Aufklärungen, insbesondere die Ausfüllung
von Vordrucken verlangen.

§ 18
Der Vorsitzende kann Ermittlungen über den Sachverhalt anstellen,

Veweiserhebungen und das persönliche Erscheinen des Geschädigten oder
Antragstellers anordnen, hierbei finden die §§ 29^ bis 37 entsprechende
Anwendung.

§ 19
vor Erlatz eines Vorbescheids ist dem Vertreter des Neichsinteresses

Gelegenheit zur Aeutzerung zu geben.
Mehr als ein Vorbescheid über denselben Gegenstand kann nicht er-

lassen werden.
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Der Vorbescheid ist von dem Vorsitzenden zu unterschreiben- im übrigen
findet auf ihn § 39 Abs. 2, 4 Anwendung.

§ 20
Der Einspruch gegen den Vorbescheid ist schriftlich bei der Feststellungs-

behörde einzulegen.
§ 21

wird ein Vorbescheid nicht erlassen, oder gegen den erlassenen Vorbe-
scheid Einspruch eingelegt, so überweist der Vorsitzende die Lache dem Aus-
schuß zur Veschlutzfassung oder zur mündlichen Verhandlung.

§22
Der Vorsitzende hat Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem

Ausschuß anzuordnen, wenn der Vertreter des Reichsinteresses oder der
Antragsteller es verlangen.

3ie sind zu dem Termine sowie zu al^n weiteren mündlichen Ver-
handlungen zu laden, soweit nicht der Termin in ihrer Anwesenheit ver-
kündet ist.

§ 23
Nach Vedarf kann der Ausschuß mündliche Verhandlungen in der ge-

schädigten Ortschaft abhalten, hierbei sollen möglichst alle Kriegsschäden
der Vewohner gemeinsam erörtert werden. Der Ausschutz kann auch! eines
seiner Mitglieder mit den Verhandlungen beauftragen.

§ 24
Der Vorsitzende kann vor dem Ausschutz anberaumte Termine verlegen.

Die Vertagung einer begonnenen mündlichen Verhandlung bedarf des Ve-
schlusses des Ausschusses.

s 25
Die mündliche Verhandlung findet in nichtöffentlicher 3itzung statt.
3ie beginnt mit dem Vortrag des Vorsitzenden oder des Verichterstatters.
hierauf sind der Antragsteller und der Vertreter des Reichsinteresses

zum Worte zuzulassen.
§ 26

Der Vorsitzende hat erforderlichenfalls durch Fragen an den Antrag-
steller auf die Ausklärung des 3achverhalts hinzuwirken; er hat dies iedem
anderen Ausschutzmitglied und dem Vertreter des Reichsinteresses auf ver-
langen zu gestatten.

Eine Frage, die der Ausschuß für unsachgemäß erachtet, darf nicht
gestellt werden. !

§ 27
Ist mündliche Verhandlung nicht angeordnet, so entscheidet der Aus-

schuß, nachdem dem Vertreter des Reichsinteresses Gelegenheit zur Aeuße-
rung gegeben ist.

§28
Der Ausschuß kann nach seinem Ermessen eine Veweisaufnahme und

jederzeit das persönliche Erscheinen des Geschädigten oder Antragstellers
anordnen.

§ 29
Der Ausschuß kann mit der Veweiserhebung ein Mitglied des Aus-

schusses beauftragen oder nach Maßgabe des § 10 eine andere Vehörde
um sie ersuchen.

§30
Der Ausschuß kann die Augenscheinseinnahme beschließen, Zeugen und

Zachverständige, auch eidlich, vernehmen und schriftliche Gutachten erfordern
sowie vom Geschädigten zur Einsicht und Prüfung die Vorlegung seiner
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Wirtschaftsbücher oder anderer Unterlagen verlangen, die über bestimmte,
für die Abschätzung erhebliche Tatsachen Kufschluß geben können.

§ 31
Vom Veweisaufnahmetermine sind der Vertreter des Neichsinteresses

und der Antragsteller zu benachrichtigen. Ihnen ist gestattet, der Veroeis-
aufnahme beizuwohnen.

§ 32
Auf die Veeidigung der Zeugen und sachverständigen finden die §§

392, 410 der Zivilprozeßordnung Anwendung.
sie soll nur dann erfolgen, wenn der Vertreter des Neichsinteresses

oder der Antragsteller sie beantragen, oder die Veeidigung zur Herbeiführung
einer wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich erscheint.

Die Veeidigung darf nur durch den Vorsitzenden oder ein sonstiges
Mitglied des Ausschusses oder ein ersuchtes Gericht erfolgen.

§ 33
I n bezug auf die Verpflichtung, sich als Zeuge oder Lachverständiger

vernehmen zu lassen, sowie auf die im Falle des Ungehorsams zu ver-
hängenden strafen finden die Vestimmungen der Zivilprozeßordnung ent-
sprechende Anwendung.

Die hierbei zu treffenden Entscheidungen erfolgen durch den ^Vorsitzenden.
Gegen die Entscheidung findet binnen zwei Wochen die Veschwerde an

den Vorsitzenden des Gberausschusses statt.
Gegen dessen Entscheidung in einer von ihm selbst oder vom Gberaus-

schutz angeordneten Veweisaufnahme ist ein Rechtsmittel nicht gegeben.
§ 34

Dem Vertreter des Neichsinteresses und dem Antragsteller ist auf ver-
langen zu gestatten, an die Zeugen und sachverständigen unmittelbar Fra-
gen zu richten.

Line Frage, die der Ausschuß für unfachgemäß erachtet, darf nicht ge-
stellt werden.

ß 35
Die Zeugen und sachverständigen erhalten, soweit sie nicht in dem-

selben Termin als Antragsberechtigte beteiligt sind, Gebühren gemäß der
Gebührenordnung für Zeugen und sachverständige (Neichs-Gesetzbl. 1898,
s. 689,' 1914, 3. 214).

§ 36
soweit für die Angaben des Antragstellers andere genügende Veweis-

mittel nicht beigebracht werden können, darf die Feststellungsbehörde die
eidesstattliche Versicherung der Nichtigkeit seiner Angaben von ihm verlangen

s 37
Die Feststellungsbehörde hat nach ihrer freien, aus dem ganzen I n -

begriff der Verhandlungen und Veweise geschöpften Ueberzeugung zu ent-
scheiden.

§ 38
Vei der Abstimmung des Ausschusses stellt der Vorsitzende die Fragen

und sammelt die stimmen. Vilden sich in bezug auf summen, über die
zu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für
sich hat, so werden die für die größte summe abgegebenen stimmen den
für die zunächst geringere abgegebenen so lange hinzugerechnet, bis sich
eine Mehrheit ergibt.

§ 39
Der Vescheid des Ausschusses enthält die Vezeichnung des Ausschusses

und die Namen der Ausschutzmitglieder, die bei der Entscheidung mitgewirkt
haben, sowie des Antragstellers.
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I n dem Vescheid ist außer den im Feststellungsgesetze vorgeschriebenen
Entscheidungen auch anzugeben, wieviel von dem festgestellten Lchadens-
betrag auf die einzelnen zerstörten, abhanden gekommenen oder beschädigten
Zachen oder Zachgattungen entfällt. "

Der Vescheid ist von dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern zu unter-
schreiben.

Die Ausfertigung ist mit dem stempel der Feststellungsbehörde zu
versehen und soll die Velehrung über das zulässige Rechtsmittel enthalten,
sie ist dem Vertreter des Reichsinteresses und dem Antragsteller zuzustellen.

II. Verfahren vor den Gberausschüssen
§ 40

Die Veschwerde gegen den Vescheid des Ausschusses wird schriftlich
beim Ausschutz eingelegt.

Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Veschwerde beim Gberausschutz
eingelegt wurde.

§ 41
Der Vorsitzende des Vberausschusses kann dem Veschwerdeführer zur

schriftlichen Rechtfertigung seiner Veschwerde eine Frist von mindestens zwei
Wochen bestimmen.

Ist die Veschwerde nicht form- oder fristgerecht eingelegt, oder eine
gemäß »Abs. 1 gesetzte Frist versäumt, so ist die Veschwerde als unzu-
lässig zu verwerfen.

§ 4 2 )
Auf das Verfahren vor den Gberausschüssen finden die Vorschriften

über das Verfahren vor den Ausschüssen entsprechende Anwendung, soweit
nicht ein anderes bestimmt ist.

s 43
Die Entscheidung des Ausschusses darf nur insoweit abgeändert wer-

den, als sie mit der Veschwerde angefochten ist.

§ 4^
Insoweit die Veschwerde für begründet erachtet wird, hat der Gber-

ausschuß in der- Zache anderweitig zu entscheiden.
Leidet das Verfahren an einem wesentlichen Mangel, so kann der

Gberausschutz den Vescheid des Ausschusses aufheben und die sache zur
nochmaligen Verhandlung und Entscheidung an diesen zurückverweisen.

' s 4 5
Der Veschluß des Gberausschusses ist zu begründen.

III. Verfahren vor dem Reichsausschuß
§ 4 6

Die weitere Veschwerde gegen den Veschlutz des Gberausschusses wird
schriftlich beim Ausschutz eingelegt.

Die Frist ist auch gewahrt, wenn die weitere Veschwerde beim Gber-
ausschutz oder Reichsausschutz eingelegt wurde.

§ 47
Der Vorsitzende kann dem Antragsteller aufgeben, binnen einer min-

destens zweiwöchigen Frist einen bei einem deutschen Gerichte zugelassenen
Rechtsanwalt zu seinem Vevollmächtigten im Verfahren vor dem Reichs-
ausschutz zu ernennen.

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist die weitere Veschwerde als un-
zulässig zu verwerfen.
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§ 48
I m übrigen finden auf das Verfahren vor dem Reichsausschutz die

Vorschriften über das Verfahren vor den Vberausschüssen entsprechende An-
roendung, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.

§49
Insoweit die weitere Veschwerde für begründet erachtet wird, ist die

Entscheidung des Gberausschusses aufzuheben und anderweitig zu entscheiden
oder, wenn eine Kufklärung des sachverhalts noch erforderlich ist, die
3ache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an den Gberausschutz zu-
rückzuverweisen.

Die rechtliche Veurteilung durch den Neichsausschuß ist für das weitere
Verfahren bindend.

d Zchlutzvorschriften
§ 50

Der Reichskanzler wird ermächtigt, durch eine allgemeine odev» eine
nur bestimmte Vezirke oder Personen betreffende Anordnung nach Been-
digung des Kriegszustandes Ausschlußfristen zu setzen, binnen welchen der
Feststellungsantrag oder Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen stand
gestellt werden müssen.

§51
Diese Vorschriften treten mit d^m 1. Oktober 1916 in Kraft.

1916. 19. September.

Bekanntmachung, betr. mit Süßstoff (Sacharin) gesüßte Waren, welche
ohne nähere Kennzeichnung der Art der Süßung feilgehalten und

vertauft werden dürfen.

Reichszuckerstelle. (M. Vl. M. 5. 336).

Zur Veseitigung von Zweifeln wird im Anschluß an die Vekanntmachung
des Herrn Reichskanzlers vom 25. April 1916, 26. Mai 1916, 7. Iun i
1916*) und 20. Iu l i 1916 bekannt gemacht, daß nachstehend bezeichnete
Waren, wenn sie mit 5>ützstoff (3acharin) gesüßt sind, ohne nähere Renn-
zeichnung der Art der Züßung feilgehalten und verkauft werden dürfen:

ä. Limonaden (natürliche und künstliche) sowie limonadenartige Ge-
tränke aller Art, mit und ohne Kohlensäure,

d. natürliche und künstliche Fruchtsäfte aller Art — ausgenommen
solche Fruchtsirupe, die dazu bestimmt sind, bei der Herstellung
von Arzneien Verwendung zu finden —, also insbesondere Grund-
stoffe für die Herstellung von Limonaden sowie von sonstigen
gesüßten, natürlichen und künstlichen Fruchtsäften und fruchtsaft-
artigen Getränken aller Art,

0. Dunstobst, Kompott (das sind eingemachte ganze /Früchte oder
größere Fruchtstücke),

ü. Schaumwein und schaumweinähnliche Getränke,
6. Wermutwein, Liköre. Vowlen (Maitrank), Punschextrakte aller

Art sowie Grundstoffe für solche und ähnliche Getränke,
t. Gbst- und Veerenweine,
3- Essig,
ii. Mostrich und 3enf,
1. Fischmarinaden,

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 302, 386 und 400.
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k. Kautabak,
I. Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung der haut, des Haa-

res, der Nägel oder der Mundhöhle,
m. obergäriges Vier.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, daß der § 16 der Ausführungs-
bcstimmungen zum Zützstoffgesetz vom 7. Iu l i 1902 sich nur auf die Wa-
ren bezieht, die auf Grund des § 4d des sützstoffgesetzes hergestellt sind,
dagegen keine Anwendung findet auf die oben erwähnten waren, zu de-
ren Herstellung durch die eingangs erwähnten Vekanntmachungen 5ütz-
stoff freigegeben ist.

191V. 19. September.

Heranziehung der Wal- und Haselnüsse zur Oclgewinnung.

M. I . (M. Vl. M. 5. 336).

Ew. pp. übersende ich beiliegende Abschrift einer Rundverfügung des
Regierungspräsidenten in Roblenz vom 2. d. Mts., betreffend die Heran-
ziehung der Wal- und Haselnüsse zur Gelgewinnung, zur gefälligen Kennt-
nisnahme.

Ich kann diese Anordnung nur billigen und stelle anHeim, für den
dortigen Vezirk gleiche Matznahmen zu treffen.

An die Herren Regierungspräsidenten.
Anlage.

Koblenz den 2. Zeptember 1916.
Der Regierungspräsident.

17 N 2980II.
Auf die auf meine Rundverfügung vom 18. v. Mts. I7N2980 —

erstatteten Verichte ersuche ich ergebenst, mit größter Veschleunigung eine
Anordnung, gemätz § 12 Ziffer 1 u. 5 der Vundesratsverordnung vom
25. September/4. November 1915 zu erlassen, wonach die Vesitzer von
Walnußbäumen verpflichtet werden, ihre Ernte an den Kommunalverband
abzuführen. Den zehnten Teil können sie zur freien Verfügung zurück-
behalten. Die Walnüsse könnten am zweckmäßigsten den Grtssammelstellen
für die 3ammlung des Weißdorns zugeführt werden. Aus den Walnüssen
soll in den Gelmühlen Gel hergestellt werden. Die Frage der weiteren
Verwertung des Gels behalte ich einer Vesprechung in der nächsten Land-
ratsversammlung vor.

wegen Festsetzung eines einheitlichen Preises für das Pfund abzulie-
fernder Walnüsse, d. h. der Walnüsse in der harten schale, wie sie idie
handelsübliche Ware darstellen, ersuche ich ergebenst, mir binnen 3 Ta-
gen einen Vorschlag zu machen. Der preis muß niedrig gehalten sein,
da sonst das später gepreßte Gel zU teuer sein würde.

Eine Verpflichtung der Haselnußbaumbesitzer ist nach den Verichten
nicht zweckmäßig, soll eine für die Allgemeinheit dienende sammlung
durchgeführt werden, so kann dies nur durch die schulbehörde geschehen,
indem die schüler zum sammeln und Abliefern der Nüsse in die Grts-
sammelstellen von den Lehrern angehalten werden. Die Nüsse müssen selbst-
verständlich erst reif geworden sein,' es darf also erst nach dem 15. Sep-
tember mit dem sammeln begonnen werden. Ich habe die Abteilung
für Kirchen- und Schulwesen um entsprechende Verfügung gebeten.

An die Herren Landräte des Vezirks und den Herrn Oberbürgermeister hier.
52
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1916. 2tt. September.

Errichtung von Auttcrmittelsjellcn

M. h. G. M. Q D. 5. M. I . F. M.

(M. M. h. G. 5. 353. M. Vl. 5. D. 5, 5. 256).

Im Laufe des zweiten Kriegswirtschaftsjahrs sind unseren Anregun-
gen entsprechend Futtermittelstellen für den Umfang der Provinzen und
einiger Regierungsbezirke gebildet worden. Ihre Organisation ist zwar
verschieden gestaltet, aber überall ist neben oder über einer oder mehrerer
Geschäftsstellen eine Verwaltungsstelle eingerichtet worden, der die Leitung
oder Kufsicht über die Arbeiten der Geschäftsstelle obliegt. Diese Ein-
richtungen haben sich bewährt. Ihre Vedeuiung für die Erhaltung und
Förderung unserer Tierzucht und -mast wird im laufenden Kriegswirt-
schaftsjahre zunehmen, da ihnen erheblich umfangreichere Kufgaben ge-
stellt werden. Ihr weiterer Ausbau und ihre straffere Leitung sind daher
geboten. Die Grundlagen hierfür soll unsere anliegende Anordnung, die
wir in den Amtsblättern der Regierung und durch die presse zur allge-
meinen Kenntnis zu bringen bitten, geschaffen werden. Für die Aus-
führung der Anordnung bitten wir umgehend zu sorgen.

Da die Aufgaben der provinzial- (Vezirks-) Futtermittelstellen vielfach
eng mit denen der Provinzial-Fleisch- und Fettstellen zusammenhängen, so
müssen die leitenden Persönlichkeiten dieser verschiedenen stellen wechsel-
seitig in deren vorstanden vertreten sein. ll)ir ersuchen, hierauf bei der
Festsetzung der Zahl und der Ernennung der Vorstandsmitglieder Vedacht
zu nehmen und sowohl uns wie dem Landesamte für Futtermittel binnen
10 Tagen mitzuteilen, welche Personen 3ie in den Vorstand berufen und
als Geschäftsführer bestätigt haben. Die Landwirtschaftskammer, Kom-
munalverbände und Mastorganisationen müssen selbstverständlich in der Lei-
tung der provmzial- (Vezirks-) Futtermittelstelle vertreten sein.

Vei der Vildung der Geschäftsabteilung legen wir Gewicht darauf,
daß nach Möglichkeit alle in der Provinz schon vor dem Kriege mit der
Veschaffung und Vertrieb von Futtermitteln befaßten Genossenschaften, Ge-
sellschaften oder sonstige Körperschaften im Rahmen ihrer früheren Tätig-
keit herangezogen werden, sollte deren Zusammenfassung in einer pro-
vinzilllgeschäftsstelle ausnahmsweise aicht möglich sein, so wird sich jeden-
falls ihre Vetätigung innerhalb der Kommunaloerbände durchführen lassen,
wenn es auch den Kommunalverbänden unbenommen sein soll, die Vertei-
lung der Futtermittel innerhalb der Kreise nach ihrem praktischen und
pflichtmätzigen Ermessen zu gestalten, so empfiehlt es sich doch, daß auch
sie die Vewirtschaftung der Futtermittel nach kaufmännischen Grundsätzen
vornehmen. Vb zu diesem Zwecke besondere Kreisfuttermittelstellen in Form
kaufmännischer Gesellschaften oder Geschäftsstellen des Kreises unter sach-
verständiger Leitung oder im Kreise arbeitende Genossenschaften zu bilden
sind, läßt sich generell nicht entscheiden, sondern muß den örtlichen Ver-
hältnissen entsprechend geregelt werden, wi r legen aber das größte Ge-
wicht darauf, daß die Leiter der Kommunalverbände sich der Futtermit-
telverteilung besonders annehmen, sie streng überwachen und zweckmäßig
organisieren.

An die Herren Gberpräsidenten und die Herren Regierungspräsidenten in
Wiesbaden und Tassel.
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Anlage.
Anordnung der Landeszentralbehörden.

I n Ergänzung der Ausführungsanweisung vom 31. I u l i 1915^) zur
Verordnung des Vundesrats über die Errichtung einer Neichsfuttermittel-
stelle vom 23. I u l i 1915 wird folgendes angeordnet:

1. I n jeder Provinz, in Hessen-Nassau für jeden Regierungsbezirk,
wird als Vermittlungsstelle im Zinne des § 7 der vorerwähnten
Vundesratsverordnung eine provinzial-(Vezirks-)FuttermittelstelIe
errichtet.

2. Den provinzial-(Vezirks-)Futtermittelstellen liegt die 3icherung
und Verteilung der Futtermittel nach den Weisungen des Landes-
amts für Futtermittel ob. 3ie unterstehen der Kufsicht des Gber-
präsidenten Regierungspräsidenten) und haben dessen Anweisun-
gen im Nahmen der ^ ^nungen des Landesamts für Futtermittel
Folge zu leisten.

3. Die f)rovmzial-(Vezirks-)5uttermittelstellen bestehen aus einer
Verwaltungsabteilung und aus einer oder mehreren kaufmän-
nisch eingerichteten Geschäftsabteilungen. Die Verwaltungsabtei-
lungen sind Vehö'rden.

4. Die Verwaltungsabteilungen haben die Kufsicht über die Siche-
rung und Verteilung der Futtermittel in den Kommunalverbän-
den. 3ie stellen die Grundsätze für die Verteilung im Nahmen
der vom Landesamte für Futtermittel gegebenen Weisungen in-
nerhalb der Provinz (des Regierungsbezirks) auf und entschei-
den über Beschwerden gegen die Verteilung innerhalb der Ilom-
munalverbände.

5. Die Verwaltungsabteilungen bestehen aus einem Vorsitzenden, einem
stellvertretenden Vorsitzenden und der erforderlichen Anzahl von
Mitgliedern, die sämtlich vom (Dberpräsidenten in Cassel und
Wiesbaden vom Regierungspräsidenten ernannt werden. Die
Geschäftsführer der Geschaftsaoteilung bedürfen der Vestätigung
des Gberpräsidenten (Regierungspräsidenten). L)as Landesamt für
Futtermittel, dem die 3icherung und Verteilung' sämtlicher Fut-
termittel innerhalb des 3taates obliegt, führt die Aufsicht für
die provinzialfuttermittelstellen, die seinen Weisungen Folge zu
leisten haben. Es ist befugt, auch über die Verteilung und 3iche-
rung der Futtermittel innerhalb der Kommunalverbande Anord-
nungen zu treffen. Es entscheidet endgültig über alle Veschwer-
den über die Verteilung der Futtermittel.

!U l6 . 2tt. September

Dampffässer der Ttaatöeisenbahn-Verwaltung

M . h. G. ( M . Vl . h. G. 3. 323).

Nach Venehmen mit dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten
bestimme ich im 3inne oes im Eingange zu § 4 Abs. 1 der Dampffatz-
verordnung enthaltenen Vorbehalts, daß die Prüfung der Vauart und erste
lvasserdruckprobe, die Abnahme und die regelmäßigen Prüfungen der Dampf-
fässer im Vetriebe der 3taatseisenbahnverwllltung den 3achverständigen die-

ser Verwaltung übertragen werden. 3achverständige sind die Vorstände
der Maschinen- und werkstättenämter und deren Vertreter für die zu

vermaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I 3eite 544.
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ihrem Amtsbezirke gehörigen oder ihrer Kufsicht unterstellten Dampffatz-
anlagen sowie diejenigen höheren maschinentechnischen Veamten und Ei-
senbahnbetriebsingenieure, denen die Vornahme der Prüfungen durch die
Präsidenten des Königlichen Eisenbahn-Zentralamts oder der Königlichen
Eisenbahndirektionen ausdrücklich übertragen worden ist. Erste Prüfun-
gen, die von den im § 4 a. a. V. genannten sachverständigen der Dampf-
kesselüberwachungsvereine an den für die 3taatseisenbahnverwaltung be-
stimmten Dampffässern vorgenommen werden, sollen von dieser Verwal-
tung anerkannt werden, soweit sie nicht zugunsten ihrer eigenen Zach-
verständigen vorbehalte bei der Vestellung der Dampffässer macht.

Die Regierungspräsidenten haben Kbdruck dieses Erlasses erhalten.
5ln die Herren Vberpräsidenten und den Herrn Regierungspräsidenten in

3igmaringen.

191ft 2ft September.

Bekanntmachung über das Inkraf t t reten der Bekanntmachung über
die Ginfuhr von Gemüse und Obst vom 18. September 1916.

Kriegsernährungsamt. (R. G. V l . 5. 1072).

Die Vekanntmachung über die Einfuhr von Gemüse und Gbst vom 13.
3eptember 1916 tri t t mit dem 27. September 1916 in Kraft.

1916 21 . September

Eichung von Metzgeräten i n Molkereien.

R. K. (N. G. V l . 5. 1067).

Kuf Grund des § 12 Kbs. 1 der Maß- und Gewichtsordnung vom
30. M a i 1908*) hat der Vundesrat .beschlossen.'

Der § 1 der Vekanntmachung, betreffend Eichung von Meßgeräten
in Molkereien, vom 28. März 1912**) wird dahin geändert, daß an
die stelle des 31. Dezember 1916 der 31. Dezember 1921 tritt.

191«. 21 . September.

Verfahren vor den autzerordeutlichen Kriegsgerichten.

N. K. (N. G. Vl . 3. 1067).

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. Kugust 1914i<i)
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Vei Zuwiderhandlungen gegen § 9d des preußischen Gesetzes

über den Velagerungszustand vom 4. Juni 1851 (Gesetzsamml. 3. 451)
kann, wenn der Kriegszustand vom Kaiser erklärt ist (Artikel 68
der Reichsverfassung), das Kriegsgericht auf Kntrag des Vericht-
erstatters ohne mündliche Verhandlung die 3ache an den ordent-
lichen Richter verweisen.

§ 2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1909 I I 3eite 7.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1912 I 3eite 331.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3eite 857.
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21 Zeptember

Fang von Krammetsvögeln.

N. K. (R. G. V l . 5. 1068).

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Vundesrats zu roirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914f)
folgende Verordnung erlassen:

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Vehö'rden
können die Ausübung des Dohnenstiegs mittels hochhängender Dohnen für
die Zeit bis zum 31 . Dezember 1916 einschließlich gestatten.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden
können die Art der Ausübung des Dohnenstiegs näher regeln.

M i t Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer den nach § 1 Abs. 2 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt.

8 3
Diese Verordnung tritt mit dem, Tage der Verkündung in Kraft .

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

2 1 . September.

Aussühruugöbestimmunsten zur Verordnung über Weintrester
«nd Trauvenkerne vom 3. August 19lk

Uriegsernährungsamt. sR. G. V l . 3. 1073).

Auf Grund der §§ 2, 3, 9 und 12 der Verordnung über Wein-
j-rester und Traubenkerne vom 3. August 1916 und des § 1 der Be-
kanntmachung über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22.
M a i 1916*) wird bestimmt:

s l
Haustrunk aus Weintrestern ( § 1 1 des Weingesetzes vom 7. Apr i l

1909, darf ohne Erlaubnis nur von Personen hergestellt werden, die zur
Weinkelterung Trauben gebaut oder erwarben haben. Die Herstellung
darf nur für den eigenen Wirtschaftsbedarf dieser Personen erfolgen. Win-
zergenossenschaften dürfen Haustrunk auch für den Wirtschaftsbedarf ihrer
Mitglieder erzeugen.

Unberührt bleiben die Vorschriften über die Buchführung im § 19
des Weingesetzes und in den zu seiner Ausführung erlassenen Vestimmungen.

M i t Genehmigung des Kriegsausschusses für Ersatzfutter oder der von
ihm bezeichneten stellen kann der Vesitzsr Weintrester an andere Per-
sonen zur Herstellung von Haustrunk für den eigenen Wirtschaftsbedarf
dieser Personen abgeben.

§ 3
Wer bei der Weinkelterung Trester gewonnen hat, darf aus ihnen

Vranntwein für den eigenen Wirtschaftsbedarf herstellen.
Das Vrennen der Trester darf im eigenen Wirtschaftsbetriebe des

Trestererzeugers oder für seine Rechnung im Vrennereibetrieb eines an«

-j-) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 5eite 857.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 380.



818 1916. 21'. September.

deren vorgenommen werden. Winzergenossenschaften dürfen in gleicher weise
weintresterbranntwein für den wirtschaftsbedarf ihrer Mitglieder herstellen.

§ 4
wer gewerbsmäßig aus weintrestern Weinstein oder Vranntwein her-

stellen will, bedarf der Erlaubnis des Kriegsaueschusses für Ersatzfutter
oder der von ihm bezeichneten stellen.

Der Kriegsausschuß für Ersatzfutter oder die von ihm bezeichneten
stellen können diese Erlaubnis an' Bedingungen knüpfen, die mit den
Vorschriften der Verordnung über weintrester und Traubenkerne vom 3.
August 1916 nicht in Widerspruch stehen dürfen.

8 5
Die bei der Tresterverarbeitung verbleibenden Rückstände sind ab-

zukeltern.
Die Verpflichtung der Abkelterung liegt neben dem Vrenner (§ 3

satz 1) dem Vrennereibesitzer auch dann ob, wenn er einem andern die
Venutzung der Vrennerei ohne Entgelt gestattet hat.

8 6
Die aus Trestern ausgesonderten Traubenkerne sind nach der Aus-

sonderung zu waschen, vollständig zu trocknen und lufttrocken aufzube-
wahren.

Gewerbsmäßigen Vrennern ist das Aussondern der Traubenkerne aus
den schalen untersagt. sie haben die schalen mit den Traubenkernen
gemischt abzuliefern.

Der Kriegsausschuß für Ersatzfutter kann für die Anfuhr frischer und
solcher Trester, aus denen Haustrunk bereitet ist, eine besondere Vergütung
zahlen, wenn der Grt, an dem die Trester anfallen oder zu Hcmstrunk
verarbeitet wurden, mehr als 2 Kilometer von der in einem anderen
Gemeindebezirke gelegenen Zahnstation entfernt ist. Ueber die Höhe der
Frachtvergütung hat der Kriegsausschuß allgemeine Grundsätze aufzustellen.

Der Kriegsausschuß für Ersatzfutter kann mit Genehmigung des Kriegs-
ernährungsamts im Einzelfalle höhere als die im § 9 Abs. 1 der Ver-
ordnung vom 3. August 1916 bestimmten preise zahlen.

8 9
Der Kriegsausschuß für Ersatzfutter hat für Trester und Trauben-

kerne, die aus dem Ausland eingeführt und von ihm übernommen werden,
einen angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen.

Ist der Verkäufer mit dem gebotenen preise nicht einverstanden, so
setzt der auf Grund des § 4 der Ausführungsbestimmungen zur Verord-
nung des Vundesrats über die Einfuhr von Futtermitteln, hilfsstoffen und
Kunstdünger vom 31. Januar 1916 gebildete Ausschuß den Preis end-
gültig fest. Der Kriegsausschuß für Ersatzfutter ist von den sitzZngen
zu benachrichtigen und befugt, dazu Vertreter ohne Stimmrecht zu ent-
senden.

8 w
Diese Vestimmungen treten mit dem Tage der verkündung in Kraft.
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22. September.

Preissteigerungen der Lebens- und Futtermittel.

m. H. G. m. c. D. 5. m. I. (M. Vl. H. G. 3. ^35).
Abschrift übersenden wir Zur Kenntnis mit dem Ersuchen, die er-

forderlichen Maßnahmen im Zinne der vom Kriegsernährungsamte ge-
gebenen Richtlinien schleunigst zu treffen.

Abdrucke für die Landräte, die Königlichen Polizeiverwaltungen und
die kreisfreien 3tädte sind beigefügt.
5In die Herren Regierungspräsidenten, den Herrn Polizeipräsidenten hier

sowie an den Herrn Vberpräsidenten in Potsdam.

Anlage.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts.

Verlin, den 29. August 1916.
Nach den vom Kriegsernährungsamte gemachten Veobachtungen sind

die preise auf dem Gemüse- und Gbstmarkt derart in fortgesetztem 3tei-
gen begriffen, daß sowohl die Deckung des Vedarfs an Frischobst wie
der Kufkauf ausreichender Mengen Vbst für den Vedarf der Marmela-
denfabriken zu angemessenen preisen und damit insbesondere auch die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Vrotaufstrich für den kommenden Winter
und das Frühjahr des nächsten Jahres gefährdet erscheint. Es wäre daher
im Intere^e der 3ichersteUung der Volksernährung dringend erwünscht,
wenn die örtlichen Vehorden zu einem tatkräftigen Einschreiten gegen diese
Preissteigerungen angeregt würden. Es würde meines Erachtens insbe-
sondere zweckmäßig fein, darauf hinzuwirken, daß während der Wochen-
märkte dauernd ein oder mehrere sachkundige Mitglieder der Marktkom-
missionen sMarktausschüsse der Preisprüfungsstelle usw.) auf dem Markt-
platz zur Kontrolle des gesamten Verkehrs von Gemüse und Vbst, insbe-
sondere der Preissteigerung, anwesend sind.

Gleichzeitig wäre ich dankbar, wenn die Marktkommissionen sowie
alle anderen Dienststellen auf die sorgfältige Veobachtung des Verkehrs
auch mit allen übrigen Gegenständen des täglichen Vedarfs hingewiesen
würden. Den Mitgliedern der Marktkommissionen bitte ich hierbei ins-
besondere zur Pflicht zu machen, bei ihrer Tätigkeit auf die Anbrin-
gung der von den Preisprüfungsstellen auf Grund des § 5 der Bekannt-
machung über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die versor-
gungsregelung vom 25. 3eptember 1915*) vorgeschriebenen Verzeichnisse
hinzuwirken. Auch da, wo Höchstpreise nicht festgesetzt sind, stehen den
Behörden ausreichende Bestimmungen zur 3eite. Gegen übermäßige Preis-
steigerungen kann uach auf Grund der Vekanntmachung gegen übermäßige
Preissteigerung vom 23. Juli 1915**) in der Fassung der Vekanntmachung
vom 23. März 1916/«) eingeschritten werden. Daneben kann, soweit
Lebens- üno Futtermittel in Vetracht kommen, nach der Verordnung über
den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur Bekämpfung des
Kettenhandels vom 24 Juni 1916^) die Erlaubnis zum Vetriebe de3
Handels entzogen werden.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3eite 153.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I 3eite 532.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 200. ~
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 472.
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Als besonders wirksam hat es sich erwiesen, wenn in geeigneten
Fällen seitens der Polizeibeamten von dem Rechte der vorläufigen Festnahme
(§ 127 der 3trafprozeßordnung) Gebrauch gemacht wird.

Wiederholt ist sodann die Veobachtung gemacht worden, insbesondere
bei der Versorgung der Bevölkerung mit Frühkartoffeln, daß die ört-
lichen stellen den sich schnell verändernden Verhältnissen nicht immer
gerecht geworden sind. Dankbar würde ich es begrüßen, wenn die Auf-
merksamkeit der beteiligten Dienststellen erneut auf die Versorgungsrege-
lung gelenkt würde, da ich unter den gegenwärtigen 3eitverhältnissie,n
besonderes Gewicht darauf legen muß, daß ortliche Verbitterungen und
Schwierigkeiten durch Preistreibereien und mangelnde Tatkraft der ört-
lichen Vehörden vermieden werden.

(Unterschrift.)
An die Vundesregierungen.

1916. 22. September.

Bekanntmachung der neuen Fassung h^ Verordnung über die Regelung
des Absatzes von Erzeustnissen der Kartoffeltrocknerei und der

K artostelstärkefabritation

R. X. (R. G. Vl. 3. 1069).

Auf Grund des Artikel I I I der Verordnung, betreffend Aenderung
der Verordnungen über die Regelung des Absatzes von Erzeugnissen der
Rartoffeltrocknerei und der Xartoffelstärkefabrikation, vom 31. August 1916
wird der Wortlaut der Verordnung über die Regelung des Absatzes von
Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation vom
16. 3eptember 1915^), wie er sich aus den Aenderungen durch die Ver-
ordnungen vom 25. Noveber 1915^), vom 24. Februar 1916 )̂ und vom
31. August 1916 ergibt, nachstehend bekanntgemacht.

Verordnung über die Regelung des Absatzes von Erzeugnissen der Aar-
toffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation in der Fassung der Ver-

ordnung vom 31. August 1916.

wer in einem gewerblichen oder landwirtschaftlichen Vetrieb Erzeug-
nisse der Kartoffeltrocknerei herstellt oder durch andere herstellen läßt
(Trockner), ist verpflichtet, seine gesamten Erzeugnisse einschließlich der
Vestände an die Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft m. b. h. in
Verlin zu liefern. Die Lieferung hat entsprechend den Anweisungen her
Gesellschaft zu erfolgen. Der Trockner hat die Anweisung nach Fertig-
stellung von je 100 Doppelzentner einzuholen.

Die Herstellung der Erzeugnisse in Lohn ist nur mit Genehmigung
der Gesellschaft gestattet.

§ 2
Die Vorschriften im § 1 Abs. 1 gelten nicht

1. für Erzeugnisse oder Vestände, die zur Verwendung im eigenen
Wirtschaftsbetriebe des Herstellers, bei Genossenschaften oder Gesell-
schaften im Wirtschaftsbetrieb ihrer Mitglieder erforderlich find'

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3eite 131.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3eite 386.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 151.
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2. für Erzeugnisse, die mit Genehmigung der Trockenkartoffel-Ver-
wertungs-Gesellschaft in Lohn hergestellt sind.

Jedoch unterliegen der Lieferungspflicht nach § 1 die Mengen, die
infolge eines verfütterungsverbots nach § 5 der Verordnung über die
Kartoffelversorgung vom 26. Juni 1916^) im eigenen Betriebe nicht ver-
wendet werden können.

8 3
Der Trockner hat der Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft aus

Erfordern binnen zwei Wochen Auskunft zu erteilen
1. über Umfang, Betrieb und Leistungsfähigkeit seiner Kartoffel-»

trockenanlage'
2. über die Mengen an Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei, welche

von ihm hergestellt, verbraucht und auf Lager genommen sind,

^ 4
Jeder Trockner ist berechtigt, der Trockenkartoffel-Verwertungs-Ge-

sellschaft unter den Bedingungen des Gesellschaftsvertrags beizutreten.

8 5
Hinsichtlich der Verwertung der gelieferten Erzeugnisse durch die Ge-

sellschaft unterliegt der Trockner, der von dem Rechte, Gesellschafter zu
werden, keinen Gebrauch gemacht hat, denselben Bedingungen wie die
Gesellschafter mit der Maßgabe, daß über Rechtsstreitigkeiten zwischen
ihm und der Gesellschaft die ordentlichen Gerichte entscheiden.

8 6
Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei im sinne dieser Verordnung sind

alle Erzeugnisse, die entstehen, wenn frischen Kartoffeln, allein oder in
Mischungen mit anderen stoffen, der größere Teil ihres natürlichen Was-
sergehalts entzogen wird.

wer Kartoffelstärke oder Kartoffelstärkemehl herstellt oder durch an-
dere herstellen läßt, ist verpflichtet, seine gesamten Erzeugnisse einschließ-
lich der Bestände an die Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft zu liefern.

Der Reichskanzler setzt die Bedingungen fest.

§ 8
Die Vorschriften des § 7 gelten nicht für Erzeugnisse oder Bestände,

die für den Hausbedarf des Herstellers oder seiner Angestellten erfor-
derlich sind.

§ 9
Die Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft hat die Erzeugnisse und

Bestände (§§ 1 und 7) abzunehmen.
§ 10

Kartoffeln sowie Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und der Kartof-
felftärkefabrikationen dürfen zur Herstellung gewerblicher Erzeugnisse, wie
insbesondere Dextrin, Glukose, löslicher stärke, nur mit Einwilligung der
Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft verwendet werden.

Dies gilt nicht
1. für die Herstellung von, Erzeugnissen, die der Lieferungspflicht

nach §§ 1 oder 7 unterliegen,'
2. für die Herstellung von Erzeugnissen des Brennerei-, Hefe- oder

Väckereigewerbes.

verwaltungsoorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 478.
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Der Reichskanzler kann die Vorschrift im Abs. 1 auf die- Herstellung
der im Abs. 2 Nr. 2 genannten Erzeugnisse ausdehnen.

8 N
Die Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft untersteht der Kufsicht

des Reichskanzlers.
8 12

Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen Ausführungs-
bestimmungen.

8 13
Der Reichskanzler kann den Verkehr mit Erzeugnissen der Kar-

toffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation, die aus dem Ausland
eingeführt werden, regeln' insbesondere kann er anordnen, daß diese Er-
zeugnisse an die Erockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft in Verlin zu
liefern sind. Er setzt die Vedingungen und f)reise für die Lieferung
und den weiteren Absatz fest. Er kann bestimmen, daß Zuwiderhand-
lungen mit Gefängnis bis zu einem Iahre oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark bestraft werden.

Der Reichskanzler kann Vestimmungen über die Durchfuhr von Er-
zeugnissen der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation treffen.

8 14
Mi t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-

tausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer den Vorschriften in den §§ 1, 7 oder den nach § 7 Abs. 2

erlassenen Vestimmungen zuwiderhandelt,'
2. wer die nach § 3 von ihm erforderte Auskunft innerhalb der

gesetzten Frist nicht erteilt oder wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht'

3. wer der Vorschrift des § 1V zuwiderhandelt'
4. wer wissentlich Erzeugnisse, die dem Verbote des ß 10 zuwider

hergestellt sind, in seinem Gewerbebetriebe verwendet, verkauft,
feilhält oder sonst in den Verkehr bringt.

Uebersteigt in den Fällen der Nummern 1, 3 der Wert der Menge,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, den Vetrag von fünftausend
Mark, so kann die Geldstrafe bis auf das Doppelte des Wertes erhöht
werden.

191«. 23. September.

Verfülterunst von Kartoffeln

Kriegsernährungsamt. (R. G. Vl . 3. 1075).

Auf Grund des § 5 der Bekanntmachung über die Kartoffeloersorgung
vom 26. Juni 1916*) wird fogendes bestimmt:

Kartoffeln und Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei dürfen nur an
Schweine und an Federvieh verfüttert werden.

Kartoffelerzeuger dürfen Kartoffeln, die als Speisekartoffeln oder als
Fabrikkartoffeln nicht verwendbar sind, mit Genehmigung ihres Kom-
munalverbandes auch an andere Eiere ihrer Wirtschaft als an Schweine
und an Federvieh verfüttern, soweit die verfütterung an Schweine und
an Federvieh nicht möglich ist. .

Kartoffelstärke und Kartoffelstärkemehl dürfen nicht verfüttert werden.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 478.
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8 2
Als Kommunalverband im Zinne des § 1 gilt die von der Landes-

zentralbehörde gemäß § N der Bekanntmachung iiber die Kartoffelver-
sorgung vom 26. Juni 1916^) bestimmte Vehörde.

^ 3
ll)er den verboten des § 1 Zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis

bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark
bestraft.

§ 4
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

19li». 23. Zeptember.

Anweisung zur Ausführung der Verordnung des Vnndesrats
über Bucheckern von l4 September l »lft,

M. Q D. F. M. h. G. M. I (M. Vl. h. G. 3. 336).

Auf Grund des § 12 der Verordnung über Vucheckern vom 14.
3eptember 1916 bestimmen wir:

Zu §§ 5, 6, 7, 10 und 11 der Verordnung:
„Zuständige Vehörde" ist, soweit es sich um Landkreise handelt, der

Landrat (im Regierungsbezirk 3igmaringen der Oberamtmann), in 3tadt-
kreisen der Magistrat,

„höhere Verwaltungsbehörde" der Regierungspräsident,
Zu § 9 der Verordnung:
Für die Zulassung einzelner und allgemeiner Ausnahmen von dem

Verbote des verfütterns der Vucheckern, insbesondere für die Bestimmung,
ob und inwieweit das Eintreiben von 3chweinen zugelassen werden kann,
sind in den Landkreisen die Landräte (Oberamtmänner), in den 3tadt-
kreisen die Magistrate zuständig.

NNO. 23. 2eptembev<

Tragen des silbernen (Offizier ) Portcpe's der Feldwcbelleutnants
zur Ziviluniform

m. c. D. F. (M. Vl. 5. D. F. 3. 283).

5tn sämtliche Königlichen Regierungen mit Ausschluß von Kurich, Münster
und 3igmaringen.

Das silberne Portepee dürfen nach § 3 der Allerhöchsten Verordnung
vom 29. Juli 1889 zur Ziviluniform nur diejenigen Veamten tragen,
die Offiziere der Reserve oder Landwehr sind oder die Offiziere waren
und als solche mit der Verechtigung zum Tragen der Militäruniform
verabschiedet worden sind.

Die Feldwebelleutnants gehören nach der Allerhöchsten Kabinettsorder
vom 8. April 1915 zu den Offizieren. 3ie treten nach der Entlassung
aus dem Heeresdienst in den Veurlaubtenstand (soweit sie noch dienstpflichtig
sind) oder in das Inaktivitätsverhältnis (soweit sie landsturm- oder nicht
mehr wehrpflichtig sind) zurück. 3ofern und solange obige Voraussetzun-
gen erfüllt sind, trifft daher die Berechtigung z,um Tragen des silbernen
Portepees auch auf Feldwebelleutnants zu.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite. 478.
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«. 23. September.

Beteiligung des Handwerks an staatlichen Lieferungen.

M. H. G. (M. Vl. H. G. 5. 327).

Die Vestrebungen des Handwerks, seinen durch dcn Krieg schwer in
Mitleidenschaft gezogenen Angehörigen durch Veteiligung an den staat-
lichen Lieferungen das Durchhalten zu ermöglichen, haben erfreulicherweise,
dank auch der tatkräftigen Unterstützung der militärischen vergebungs-
ftellen, zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt. Mehr und mehr hat
sich dabei in den führenden Kreisen des Handwerks die Erkenntnis durch-
gesetzt, daß ein aussichtsreicher Mitbewerb dem einzelnen Meister un-
möglich ist und daß nur eine Zusammenfassung und wirtschaftliche Organi-
sation aller Kräfte die Grundlage für den Erfolg bietet. So sind bis-
her bereits mehr als 400 Lieferungsgenossenschaften neben fast ebenso
vielen freien Lieferungsgemeinschaften zur Ausführung von Kufträgen der
Heeresverwaltung gegründet worden. Fortgesetzt noch entstehen neue Ge-
nossenschaften oder wandeln sich freie Lieferungsvereinigungen in Genos-
senschaften um.

Grundsätzlich kann eine tatkräftige Förderung des Genossenschafts-
wesens im Handwerk unter Mitarbeit der Handwerkskammern nach der
bisherigen oft allzu starken Zurückhaltung nur begrüßt werden, da sie
die zersplitterten Kräfte im Handwerk zusammenzufassen und ihnen den
Zusammenhalt zu geben geeignet ist, der einen erfolgreichen Wettbewerb
mit der an Produktionsmitteln weit überlegenen Großindustrie ermöglicht.
Andererseits bringen aber die unter Ausnahmeverhältnissen erfolgenden,
durch den Anreiz außergewöhnlich umfangreicher Staatslieferungen ver-
anlaßten Gründungen Gefahren mit sich, welche die ernste Aufmerksam-
keit aller Veteiligten erheischen.

Eine unrichtige oder unzweckmäßige Anlage der Genossenschaften und
eine unzureichende Führung der gemeinsamen Geschäfte können leicht zu
einem Mißerfolg oder zu einer Schädigung der. Genossenschaften führen.
Dadurch werden dann nicht nur die etwa zum Schadensersatz herangezogenen
Mitglieder der Verwaltungsorgane und die mit ihren Geschäftsguthaben und
aus ihrer Haftpflicht in Anspruch genommenen Genossenschaftsmitglieder,
oder die an einem Verluste beteiligten Gläubiger der Genossenschaft be-
troffen. Es kann darüber hinaus in weitem Umkreis der genossenschaft-
liche Gedanke für lange Zeit stark beeinträchtigt werden, während gerade
das Handwerk des genossenschaftlichen Zusammenschlusses bedarf und aus
ihm bei richtiger Anwendung große vorteile zu ziehen vermag. Not-
wendig ist es daher, daß sich die neue Lieferungsgenossenschaftsbewegung
die genossenschaftlichen Erfahrungen, wie sie in der mehr als 60 Iahre
alten Entwicklung des Genossenschaftswesens gemacht und in den Ge-
nossenschaftsverbänden gesammelt sind, durch Anschluß an diese zunutze macht.
Das ist umsomehr geboten, als die ordnungsmäßige Vornahme der gesetz-
lich vorgeschriebenen Revision bei den einzelnen Genossenschaften durch
einen vom Gerichte bestellten Revisor in der Nege! nicht genügen wird,
um die neue Vewegung in gesunde Vahnen zu führen und in ihnen zu er-
halten'. Sollen die Genossenschaften der in rechtlicher und wirtschaftlicher
Beziehung weniger bewanderten Kleingewerbetreibenden sich gedeihlich ent-
wickeln, so wird eine geordnete ständige Veobachtung und Veaufsichtigung
der einzelnen Genossenschaften und eine fortgesetzte Veratung und Veleh-
rung ihrer Verwaltungsorgane notwendig sein, wie sie nur von den mit
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festen Einrichtungen für diese Kufgaben versehenen Genossenschafts- und
Revisionsverbänden vorgenommen werben kann. Tz werden deshalb ne»
ben einer gewissenhaften technischen Ueberwachung der Arbeitsausführung
auch häufige, recht eingehende Revisionen öer Genossenschaften geboten
sein, welche sich nicht auf die rein kaufmännische Nachprüfung der Ge-
schäfts- und Vuchführung beschränken dürfen, sondern das gesamte Leben
und wirken der Genossenschaft zu umfassen haben. Den Revisionsverbänden
stehen für diese Zwecke sachverständige Kräfte mit jahrelanger Erfah-
rung in genossenschaftlichen Dingen zur Verfügung, die besonders geeignet
sind, diese Unterweisungs- und Revisionsarbeiten auszuführen. Es wird
daher Gewicht darauf zu legen sein, daß die neu gegründeten Aefe-
rungsgenossenschaften, die sich bisher nur zum kleineren Teile an Ge-
nossenschaftsverbände angeschlossen haben, unverzüglich solchen verbänden
beitreten. Ebenso wird es ratsam sein, daß auch die freien Lieferungs-
vereinigungen mit den Genossenschaftsverbänden in Verbindung gebracht
und ihrer Prüfung unterstellt werden, damit insbesondere in geeigneten
Fällen ihre Ueberführung in die Form der Genossenschaft auch in zweck-
mäßiger, eine gesunde Entwicklung gewährleistender weise erfolgt.

Für den Anschluß der Lieferungsgenossenschaften kommen in erster
Linie diejenigen verbände in Frage, welche sich besonders die Pflege
der Handwerkergenossenschaften zur Aufgabe gestellt haben und die in
dem durch und für das Handwerk zwecks engeren Zusammenschlusses der
Handwerkergenossenschaften gegründeten „Hauptverbande deutscher gewerb-
licher Genossenschaften zu Verlin" vereinigt sind. Durch die ihm als Mit-
glieder angehörenden und in seinem Ausschüsse sitz und stimme füh-
renden Handwerks- und Gewerbekammern ist das Handwerk in der Lage,
seine besonderen wünsche nachdrücklich zur Geltung zu bringen. Neben
ihm sind aber auch die sonstigen leistungsfähigen Revisionsverbände zur
Mitarbeit berufen, welche bereit und befähigt sind, den besonderen Ve-
dürfnissen dieser neuen Genossenschaftsart gerecht zu werden, so nament-
lich die des „Allgemeinen Verbandes der auf selbsthilfe beruhenden deutschen
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften zu Verlin", der durch seine Mit-
arbeit bei der Kufstellung der Richtlinien für die wirtschaftliche Orga-
nisation des Handwerks zum Zwecke korporativer Uebernahme von Ar-
beiten und Lieferungen Anteil an der gegenwärtigen Velebung des Hand-
werkergenossenschaftswesens genommen hat.

Die Veteiligten werden mit aller Kraft danach streben müssen, die
neue Vewegung vor einem Mißerfolge zu bewahren, da ein solcher den
genossenschaftlichen Gedanken im Handwerk stark beeinträchtigen müßte.
Jedenfalls würde ich bei den arbeitvergebenden stellen für die dauernde
Berücksichtigung nur solcher Genossenschaften und Lieferungsvereinigungen
eintreten können, die durch ihre Unterwerfung unter eine jederzeit mög-
liche Revision eines genossenschaftlichen Revisionsverbandes die Gewähr da-
für bieten, daß ihre Anlage, Geschäftsführung und Verwaltung nach allen
Richtungen hin einwandsfrei ausgebaut ist.

Euere u. s. w. wollen dementsprechend auf den Anschluß der Ge-
nossenschaften an Revisionsverbände hinwirken und die Handwerkskammern
anweisen, daß sie nach dergleichen Richtung ihren Einfluß nachdrücklich
geltend machen. Ich behalte mir vor, über das Ergebnis seinerzeit Ve-
richt zu fordern.

An di<> Aufsichtsbehörden der Handwerkskammern.
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NN<». 25. «eptembev.

Gewährung einer «utzcrordentlicheu Haferzulage während
der yerbslfeldbestellung

Kriegsernährungsamt. (R. G. Vl. 3. 1076).

5luf Grund der Vorschriften im § 6 Kbs. 2a, d der Vekanntmachung
über Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 und des § I jder
Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom
22. Mai 1916f) werden die LandesZentralbehörden ermächtigt, für Ge-
genden, in denen die verfütterung von Kartoffeln an Pferde und Rinder
üblich war, bei dringendem wirtschaftlichen Vedürfnis Zu bestimmen, daß
Unternehmer landwirtschaftlicher Vetriebe in der Zeit Zwischen dem 26.
3eptember und 15. November 1916 an ihre Zur Feldarbeit verwendeten
schweren Arbeitspferde, Krbeitsochsen oder Zugkühe neben den durch die
Vekanntmachungen vom 19. Kugust 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 939)/5. 3ep-
tember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 997) und vom 15. 3eptember 1916
(Reichs-Gesetzbl. 3. 1045) bewilligten noch folgende weitere hafermengen
aus ihren Vorräten verfüttern dürfen:

a) an die schweren Arbeitspferde 3 Pfund für den Tag oder N/2
Zentner für den- ganzen Zeitraum,

d) an die Krbeitsochsen N/2 Pfund für den Tag oder ^ Zentner
für den ganZen Zeitraum,

0) an die Zugkühe unter Beschränkung auf 1 Gespann und vorbe-
haltlich der Genehmigung der Zuständigen Vehörde lV^ Pfund
für den Tag oder ^4 Zentner für den ganZen Zeitraum.

Die ^andesZentralbehörden können diese Vefugnis anderen Vehöroen
übertragen.

«. 25. September.

Autzführungsanweisunst zu der Vetauntmachung über die Regelung
der WUdpreife vom 24 August 1916

M. h. G. M. Q D. F. M. I . (M. Vl. h. G. j3. 336).

Kuf Grund der §§ 3 und 4 der vorbeZeichneten Bekanntmachung
wird folgendes bestimmt:

I.
Für Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern treten an 3telle

der von dem Herrn Präsidenten des Xriegsernährungsamts durch die Be-
kanntmachung über die Festsetzung der sireise für wild vom 17. 3ep-
tember 1916 (RGVl. 3. 1046) für den Großhandel mit wild festgesetzten
preise folgende preise:

1. bei Rehwild (mit Decke) für 0,5 Kilogramm 1,45 Mark,
2. bei Not- und Damwild (mit Decke) für 0,5 Kilogramm 1,25 „
3. bei Wildschweinen (mit 3chwarte)

2) bei Tieren im Gewichte bis Zu 35 Kilogramm
einschließlich für 0,5 Kilogramm 1,30 „

b) bei Tieren über 35 Kilogramm für 0,5 Ki-
logramm 1,10 „

4. bei Hasen
2) mit Valg, das 3tück 5,75 ,,
d) ohne Valg, das 3tück 5,45 „

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19161 3eite 380.
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5. bei wilden Kaninchen
a) mit Valg, das Stück 1,65 Mark,
d) ohne Valg, das Stück 1,55 „

6. bei Fasanen
a) Hähne, das Stück 4,95 „
b) Hennen, das Stück 3,85 „

II.
Für die Abgabe von wild im Kleinoerkauf an den Verbraucher werden

folgende preise festgesetzt!
1. bei Rehwild

3.) für Nucken und Keule (Ziemer und Schlegel)
für 0,5 Kilogramm 2,50 Mark,

d) für Vlatt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,70 „
o) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilo-

gramm . 0,90 „
2. bei Rot- und Damwild

a) für Rücken und Keule (Ziemer und Schlegel)
für 0,5 Kilogramm 2,10 „

d) für Vlatt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,50 „
e) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilo-

gramm 0,70 „
3. bei Wildschweinen

^.. bei Tieren bis zu 35 Kilogramm einschließlich
a) für Rücken und Keule (Ziemer und Schle-

gel) für 0,5 Kilogramm 2,50 „
b) für Matt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,80
e) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Ki-

logramm . 1,00 „
L. bei Tieren über 35 Kilogramm

a) für Rücken und Keule (Ziemer und Schle-
gel) für 0,5 Kilogramm 2,00 „

d) für Matt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,50 „
o) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Ki-

logramm 1,00 „
4. bei Hasen

2) mit Valg, das Stück 6,00 „
b) ohne Valg, das Stück 5,70 „

5. bei wilden Kaninchen
a) mit Valg, das Stück 1,80
d) ohne Valg, das Stück 1,70 „

6. bei Fasanen
a) Hähne, das Stück 5,25 „
b) Hennen, das Stück 4,25 „ .

Für Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern treten an die Stelle
dieser preise folgende preise:

1. bei Rehwild
a) für Rücken und Keule (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 Kilogramm 2,75 Mark,
d) für Vlatt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,85 „
0) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilo-

gramm 0,90 „
2. bei Rot- und Damwild

a) für Rücken und Keule (Ziemer und Schlegel)
für 0,5 Kilogramm 2,35 „
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d) für Matt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,65 Mark,
e) für Ragout oder Rochfleisch für 0,5 Kilo-

gramm 0,70 „
3. bei Wildschweinen

H.. bei Tieren bis zu 35 Kilogramm einschließlich
a) für Rücken und Keule (Ziemer unö Schle-

gel) für 0,5 Kilogramm 2,75 „
d) für Vlatt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,95 „
o) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Ki-

logramm 1,00 „
L. bei Tieren über 35 Kilogramm

a) für Rücken und Keule (Ziemer und Schle-
gel) für 0,5 Kilogramm 2,25 „

d) für Vlatt oder Vug für 0,5 Kilogramm 1,65 „
o) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Ki-

logramm 1,00 „
4. bei Hasen

a) mit Valg, das Stück ' 6.50 „
b) ohne Valg, das Stück 6,20 „

5. bei wilden Kaninchen
a) mit Valg, das Stück 1,95 „
d) ohne Valg, das Stück 1,85 „

6. bei Fasanen
a) Hähne, das Stück 5,70 „
b) Hennen, das Stück 4,60 „ .

III.
wird wild im Kleinverkaufe durch den Jäger selbst an den Verbraucher

abgegeben, so dürfen die für den Großhandel mit wild gefetzten preise
nicht überschritten werden.

IV.
Diese Vestimmungen treten mit dem Tage der verkündung in Kraft.
Vorstehende Kusführungsanweisung soll die Wildpreise nur im all-

gemeinen regeln, wobei nicht verkannt wird, daß diese Regelung den
Interessen der großen Verbrauchszentren nicht überall gerecht werden, wird.
Insoweit für einzelne Plätze auf Grund besonderer Verhältnisse durch
die in der Anweisung getroffene Preisbestimmung eine ausreichende wild-
zufuhr nicht gesichert oder gehemmt sein sollte, wird anheimgestellt, bei
mir, dem mitunterzeichneten Minister für Handel und Gewerbe, für der-
artige Plätze eine anderweite Preisfestsetzung zu beantragen. Sie wollen
nötigenfalls die Kommunalbehörden hierauf hinweisen und veranlassen,
durch Ihre Hand einen von Ihnen zu prüfenden Antrag an mich, den
Minister für Handel und Gewerbe, einzureichen.

Kbdrucke der Ausführungsanweisung für die Stadt- und Landkreise
und die Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern sind beigefügt.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten

in Verlin.
1916. 28. September.

Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren.
R. K. (R. G. Vl. 3. 1077).

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914*) folgende Verordnung erlassen:

*) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1914 I Seite 857.
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Schuhwaren dürfen zu keinem höheren preise verkauft werden als dem,
der sich aus der Zusammenrechnung der Gestehungskosten, eines angemessenen
Anteils der allgemeinen Unkosten und eines angemessenen Gewinns ergibt.
Für die Preisberechnung sind die van der Gutachterkommission für schuh-
warenpreise (§ 9) aufgestellten Nichtsätze matzgebend.

schuhwaren im sinne der Verordnung sind solche, die ganz oder
zum Teil aus Leder, strick-, Web- oder Virkwaren, Filz oder filzartigen
Stoffen bestehen.

Lieferungsverträge über schuhwaren, die vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung zu höheren als den nach § 1 Zulässigen preisen abgeschlossen
sind, gelten als zu diesen preisen abgeschlossen, soweit die Lieferung nicht
vor dem Inkrafttreten der Verordnung erfolgt ist.

§ 3
schuhwaren dürfen vom Großhändler nur an Kleinhändler, vom Klein-

händler nur an Verbraucher abgesetzt werden.
§ 4

Schuhwaren müssen auf der Ware selbst oder auf einem mit dieser
fest verbundenen, aus dauerhaftem Material hergestellten Vegleitschein in
einer für den Käufer leicht erkennbaren Meise folgende Angaben .ent-
halten :

^. den Namen oder die Firma und den Grt der gewerblichen Haupt-
niederlassung desjenigen, der die Ware hergestellt hat,' an stelle der
Angabe des Namens oder der Firma und des Niederlassungsorts
kann als Kennzeichnung eine Nummer treten-

2. den Kleinverkaufspreis in deutscher Währung-
3. den Monat und das Iahr, in denen die Angaben angebracht

worden sind.
Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung auf Schuh-

waren, die auf Vestellung des Verbrauchers handwerksmäßig nach Maß
angefertigt werden.

§ 5
Die im § 4 vorgeschriebenen Angaben sind vom Hersteller oder, falls

die Ware aus dem Ausland eingeführt wird, von demjenigen anzubringen,
der die Ware im Inland im eigenen oder fremden Namen in den Ver-
kehr bringt. Die Angaben sind anzubringen, bevor der verpflichtete die
Ware weitergibt.

Vei waren, die zur Zeit des Inkrafttretens dieser Bekanntmachung
bereits im Vesitz eines Händlers sich befinden, sind nur die im § 4 Abs. 1
Nr. 2, 3 verlangten Angaben von diesem anzubringen.

soweit der zur Auszeichnung verpflichtete an stelle der Angaben
seines Namens oder der Firma und des Niederlassungsorts eine Nummer
anbringen wil l , hat er bei der Gutachterkommission für 3chuhwarenprei,se>
(§ 9) die Zuteilung dieser Nummer zu beantragen. Er darf sich nur der
zugeteilten Nummer bedienen.

§ 6
Der Käufer von schuhwaren kann, wenn er glaubt, daß der ihm

berechnete preis oder der ausgezeichnete Kleinverkaufspreis die Grenzen
öes § I überschreitet, binnen zwei Wochen nach Abschluß des Kaufver-
trags Festsetzung des Preises durch ein schiedsgericht beantragen.

Das schiedsgericht prüft auch auf Anrufen der zuständigen Vehörde
die preise nach und bestimmt die nach § I in Verbindung .mit den

53
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von der Gutachterkommission für Schuhwarenpreise (§ 9) aufgestellten
Richtsätzen angemessenen Preise. Ist der für eine bestimmte Art von
Schuhwaren festgesetzte preis niedriger als der ausgezeichnete, so hat das
Schiedsgericht zugunsten des Reichs von dem zur Auszeichnung verpflich-
teten einen Vetrag einzuziehen, der dem Neberpreis aller von dem ver-
pflichteten mit der beanstandeten Preisauszeichnung in den letzten drei Mo-
naten in den Verkehr gebrachten Schuhwaren der betreffenden Art ent-
spricht.

Ergibt die Prüfung durch das Schiedsgericht den verdacht einer straf-
baren Ueberteuerung, so hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts außerdem
der zuständigen Staatsanwaltschaft Mitteilung zu machen.

§ 8
Das Schiedsgericht entscheidet unter Ausschluß des Rechtswegs. Seine

Entscheidung ist endgültig- sie erfolgt gebühren- und stempelfrei.

§ 9
Der Reichskanzler ernennt eine Gutachterkommission für Schuhwaren-

preise, der es obliegt, allgemeine Richtsätze für die Vestimmung der Ver-
kaufspreise festzusetzen, insbesondere Grundsätze für dic Verechnung der
Gestehungskosten, des angemessenen Anteils an den allgemeinen Unkosten
und des angemessenen Gewinns aufzustellen. Die Gutachterkommission hat
auch auf Ersuchen des Schiedsgericyts oder der zuständigen Vehörde sich
über die Angemessenheit der preise im Einzelfalle gutachtlich zu äußern.
Sie hat eine Liste der gemäß § 5 Abs. 3 zugeteilten Nummern zu führen
und dem Schiedsgerichte die Nummern der zur Auszeichnung verpflich-
teten seines Vezirkes mitzuteilen.

Veranstaltungen, die eine besondere Veschleum'gung des Verkaufs von
Schuhwaren bezwecken, sind verboten.

Als verboten gelten insbesondere die Ankündigung und die Abhaltung
von Ausverkäufen und Teilausverkäufen, Inventur- und Saisonverkäufen,
Festverkäufen, Serien- und Restewochen oder -tagen, Propaganda- und
Reklamewochen oder -tagen und von ähnlichen Sonderverkäufen sowie die
Ankündigung von Verkäufen zu herabgesetzten preisen oder Inventurpreisen.

§ 11
Vedeutet die Durchführung des Verbots (§ 10) bei Todesfällen, Ge-

schäftsauflosungen und Xonkursen eine besondere k)ärte, so kann die Orts-
polizeibehörde auf Antrag Ausnahmen zulassen. Die Landeszentralbehörde
kann an Stelle der Grtspolizeibehö'rde eine andere Vehörde für zuständig
erklären.

s 12
Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen über die Errichp

tung, die Zuständigkeit, die Zusammensetzung und das Verfahren des Schieds-
gerichts sowie über die Errichtung, die Zuständigkeit und die Zusam-
mensetzung der Gutachterkommission für Schuhwarenpreise.

8 13
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser ver'

ordnung zulassen. Er kann die preise für Ausbesserungen an Schuhwaren
regeln.

§ 14
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

Zehntausend Mark wird bestraft:
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1. wer den Vestimmungen der §§ 3, 10 zuwiderhandelt,'
2. wer Schuhwaren ohne die nach §§ 4, 5 vorgeschriebene Aus-

zeichnung verkauft, feilhält oder sonst in den Verkehr bringt)
3. wer bei der nach §§ 4, 5 vorgeschriebenen Auszeichnung unrich-

tige Kngaben macht, oder eine andere als die ihm zugeteilte
Nummer verwendet, oder wer Schuhwaren verkauft, feilhält oder
sonst in den Verkehr bringt, wissend, daß die Auszeichnung un-
richtige Angaben oder eine falsche Nummer enthält, oder daß die
ausgezeichnete Preisangabe erhöht oder unkenntlich gemacht ist)

4. wer Schuhwaren zu einem höheren als dem ausgezeichneten preise
verkauft oder feilhält,'

5. wer, nachdem für eine bestimmte Art der von ihm in «den
Verkehr gebrachten Schuhwaren von dem Schiedsgericht ein an-
gemessener preis festgesetzt ist, waren gleicher Art mit einem
höheren Kleinhandelspreis auszeichnet und mit dieser Auszeich-
nung verkauft, feilhält oder sonst in den Verkehr bringt.

Vei vorsätzlicher Zuwiderhandlung können neben der Strafe die wa-
ren eingezogen werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 15
Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung, hinsichtlich des

§ 14 mit dem dritten Tage nach der verkündung, hinsichtlich der §§ 4,
5 mit dem 25. Oktober 1916 in Uraft. Den Zeitpunkt des Autzerkraft'
tretens bestimmt der Reichskanzler.

1916. 28. September.

Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über Preisbeschränkungen
bei Verkaufen von Schuhwaren vom 28. September 1916.

(Reichs-Gesetzbl. S. 1077).

N. X. (N. G. Vl. 5. 1080).

Auf Grund des § 9 der Verordnung über Preisbeschränkungen bei
Verkäufen von Schuhwaren vom 28. September 1916 wird folgendes
bestimmt:

Vei jeder amtlichen Handelsvertretung wird für ihren Vezirk ein
Schiedsgericht gebildet. I n Vezirken, in denen mehrere Vertretungen des
Handels vorhanden sind, bestimmt die Landeszentralbehörde, bei welcher
von ihnen das Schiedsgericht zu bilden ist. Die Landeszentralbehörde
kann bestimmen, daß für die Vezirke mehrerer Handelsvertretungen nur
ein Schiedsgericht zu bilden ist.

Vrte, die zu keinem Handelsvertretungsbezirke gehören, werden nach
Vestimmung der Landeszentralbehörde dem Schiedsgerichte der nächsten Han-
delsvertretung zugewiesen.

Soweit Vundesstaaten amtliche Handelsvertretungen nicht haben, be-
stimmt die Landeszentralbehörde die amtlichen Stellen, bei denen das Schieds-
gericht gebildet wird sowie den Vezirk des Schiedsgerichts.

Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und Veisitzern. Ihr
Amt ist ein Ehrenamt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter .werden
durch die Landeszentralbehörde oder die von ihr bestimmte Verwaltungs-
behörde, die Veisitzer, soweit sie gewerblichen Kreisen angehören, durch
die Handelsvertretung, im übrigen durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts
ernannt. Die Handelsvertretung bestellt einen öder mehrere Schriftführer.
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Die Mitglieder und Schriftführer sind vor ihrem Amtseintritt durch
Handschlag an Eidesstatt Zu treuer und gewissenhafter Führung ihres
Amtes zu verpflichten, sie sind Zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.
Die Verpflichtung des Vorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt durch
die höhere Verwaltungsbehörde, die Verpflichtung der übrigen Mitglieder
und der Schriftführer durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts.

I n Fällen des § I Abs. 3 findet diese Vestimmung entsprechende
Anwendung.

§ 3
Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von einem Vor-

sitzenden und vier Veisitzern, von denen je einer ein Schuhwarenhersteller
und ein Schuhwarenhändler, die beiden übrigen Verbraucher sein sollen,
wird der von einem Handwerker berechnete preis angegriffen, so soll der
Hersteller den Handwerkerkreisen entnommen sein.

§ 4
Zuständig ist das Schiedsgericht des Vezirkes, in dem der zur Aus-

zeichnung des Kleinverkaufspreises Verpflichtete, oder falls nicht der aus-
gezeichnete, sondern der berechnete preis angegriffen wird, der Verkäufer
seinen Wohnort beziehungsweise den Vrt seiner gewerblichen Niederlassung
hat.

§ 5
Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidung ist schriftlich oder zu

Protokoll des Schriftführers eines Schiedsgerichts zu stellen. Er soll unter
Darlegung der Sachlage und Angabe der Veweismittel kurz begründet
werden- der Antragsteller soll die ihm zugänglichen Veweisurkunden bei-
fügen.

§ 6
Das Schiedsgericht verhandelt und entscheidet in nicht öffentlicher Sitzung.

Der Vorsitzende kann anordnen, daß eine mündliche Verhandlung mit den Ve-
teiligten stattfindet.

Die Veteiligten sind vor der Entscheidung zu hören. Es ist ihnen ge-
stattet, den Verhandlungen beizuwohnen. Der Vorsitzende kann ihr Er-
scheinen anordnen.

Veteiligte im Sinne dieser Vestimmung sind der Käufer, der zur
Auszeichnung Verpflichtete sowie die antragstellende Vehörde. Der Vor-
sitzende kann andere Personen, die ein rechtliches Interesse an der Ent-
scheidung haben, als Veteiligte zulassen.

Die Veteiligten sind von Vrt und Zeit der Sitzung zu benachrichtigen.
Wird mündliche Verhandlung angeordnet, so sind sie zu dieser zu laden.

Die Ladung geschieht durch eingeschriebenen Vrief und, wenn der
Wohnort der Veteiligten nicht bekannt ist oder die schriftliche Verständigung
mit ihnen während des Krieges erschwert oder zeitraubend ist, mittels
einmaliger Einrückung in den Reichsanzeiger. Der Vorsitzende kann eine
andere Art der Ladung anordnen.

Die Veteiligten können sich in der mündlichen Verhandlung durch eine
mit schriftlicher Vollmacht versehene Person vertreten lassen. Sind sie oder
ihre Stellvertreter trotz rechtzeitiger Ladung nicht erschienen, so wird gleich-
wohl in der Sache verhandelt und entschieden.

§ 8
Das Schiedsgericht kann den Veteiligten aufgeben, binnen einer be-

stimmten Frist Tatsachen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts an«
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zugeben und Veweismittel, insbesondere Urkunden vorzulegen oder Zeugen
zu stellen.

Vei versäumung der Frist kann das Zchiedsgericht nach Lage der
Zache ohne Verücksichtigung der nicht beigebrachten Veweismittel entscheiden.

§ 9
Das Zchiedsgericht kann auf Antrag oder von Amts wegen Ve->

weise exHeben, insbesondere Zeugen und Zachverständige vernehmen sowie
Gutachten der Gutachterkommission für Zchuhwarenpreise einfordern.

Auf die Erledigung des Zeugen- und Zachverständigenbeweises finden
die Vorschriften der Zivilprozeßordnung mit der Matzgabe Anwendung,
daß eine Vereidigung durch das Zchiedsgericht nicht stattfindet. Die Zeu-
gen und Zachverständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebüh-
renordnung für Zeugen und Zachverständige (Neichs-Gesetzbl. 1898 5.
689. 1914 3. 214).

Die Vefugnisse aus den §§ 8, 9 stehen außerhalb der ZitzunaM
dem Vorsitzenden zu.

§ N
Zu den Verhandlungen wird ein Zchriftführer zugezogen.
Ueber die Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die von

dem Vorsitzenden und dem Zchriftführer zu unterzeichnen ist. Zie soll
Grt und Tag der Verhandlung, die Bezeichnung der mitwirkenden Per-
sonen und der Veteiligten, sowie das Ergebnis der Verhandlung enthalten.
Zie soll den anwesenden Veteiligten vorgelesen oder zur Durchsicht vor-
gelegt werden.

8 12
Die Entscheidung erfolgt durch Veschllch. Der Beschluß enthält die

Namen der Mitglieder des Zchiedsgerichits, die bei der Entscheidung mit-
gewirkt haben, und ist von dem Vorsitzenden zu unterschreiben.

§13
Die Veschlüsse (§ 12) sind von dem Zchriftführer auszufertigen,' er

bescheinigt die Übereinstimmung mit der Urschrift. '
Die Veschlüsse sind den Veteiligten, soweit sie nicht in deren Gegenwart

verkündet sind, in der im § 7 Abs. 2 vorgeschriebenen weise mitzuteilen.

§ 14
Für das Verfahren werden Gebühren und Ztempel nicht erhoben. Das

Zchiedsgericht bestimmt, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen
hat, und setzt die höh«, der Auslagen fest. Die Veitreibung der Auslagen sowie
der etwa auf Grund des § 6 der Vekanntmachung über sireisbeschränkungen
bei Verkäufen von Zchuhwaren vom 28. Zeptember 1916 einzuziehenden Ve-
träge erfolgt auf Ersuchen des Zchiedsgerichts nach den landesgesetzlichen Vor-
schriften über die Veitreibung öffentlicher Abgaben.

Die Veteiligten haben keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen,

§ 15
Die Gutachterkommission für Zchuhwarenpreise wird im Anschluß an

die Kontrollstelle für freigegebenes Leder in Verlin errichtet. Zie wird
gebildet aus Vertretern der verschiedenen Kreise der Zchuhwarenhersteller,
aus Zchuhwarenhändlern und aus Verbrauchern. Die Mitglieder sowie
der Vorsitzende werden vom Reichskanzler ernannt. Ihr Amt ist ein
Ehrenamt.

Die Gutachterkommission untersteht der Aufsicht des Reichskanzlers.
s 16

Die Vestimmungen treten mit dem Tage der verkündung in Kraft.
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Ergänzung der Nekanntmachunz über die Vereitung von Vackware.

R. K. (N. G. Vl. 3. 1084).

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914f) folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
I m § N der Vekanntmachung über die Vereitung von Vackware

vom 26. Mai 1916-f-f) werden dem Abs. 1 folgende 3ätze hinzugefügt:
Nur technisch reines Holzmehl, 3trohmehl oder 3pelzmehl,

ohne mineralische Zusätze, darf als 3treumehl verwendet werden.
Als IVirkmehl zum Aufarbeiten des Teiges darf nur backfähiges
Mehl verwendet werden.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit dem 4. Oktober 1916 in Kraft.

1916. 28. September.

Ausführungsbestimmungen des Bundesrats zum Gesetz über die
Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete vom 3. J u l i 1916

kl. K. (k. 3. Vl. 3. 290).

^. Allgemeine Vestimmungen.
Nr. 1. (Zu § 1 Abs. 1.) Die Feststellung des 3chadens erfolgt für

jede zerstörte, abhanden gekommene oder beschädigte 3ache oder 3ach-
gattung besonders, soweit nicht im folgenden abweichende Vestimmungen
getroffen sind. Eingebaute Maschinen sind als bewegliche 3achen zu be-
handeln, auch wenn sie rechtlich wesentliche Vestandteile eines Grund-
stücks sind' oie Landeszentralbetjöroe kann im Einvernehmen mit dem
Reichskanzler für bestimmte Arten von Maschinen hiervon abweichende
Vestimmungen treffen.

Verluste an Forderungen und vermögenseinbußen anderer Art, insbe-
sondere Einnahmeausfälle infolge Vehinderung in der Ausübung des Ge-
werbes oder Verufs sowie Unterhaltskosten während der Flucht fallen
nicht unter das Gesetz.

Nr. 2. (Zu § 2.) Kriegerische Unternehmungen im 3inne des § 2
Nr. 1 des Feststellungsgesetzes sind alle unmittelbar mit der Kriegführung
zusammenhängenden militärischen Maßnahmen. Hierher gehören insbeson-
dere auch Fliegerangriffe.

Kriegsschäden gemäß § 2 Nr. 2 liegt vor, wenn die dort aufge-
zählten Ereignisse innerhalb der Zeit der Vesetzung oder unmittelbaren
Vedrohung eines Gebiets durch den Feind in diesem Gebiete zu einem
3achschaden geführt haben,- dabei ist es ohne Velang, ob der 3achschaden
durch das Verhalten der Angehörigen der deutschen, verbündeten oder
feindlichen 3treitkräfte, von Marodeuren oder der geflüchteten oder zurück-
gebliebenen Vevölkerung verursacht worden ist. Ein innerhalb der Zeit
der Vesetzung oder unmittelbaren Vedrohung durch den Feind eingetretener
3achschaden ist nur dünn nicht als Kriegsschaden gemäß § 2 Nr. 2 an-

f ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3eite 857.
-j-j-) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I 3eite 252 und Jahr-

gang 1916 I 3eite 197. > i ^«j
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zusehen, wenn er nachweislich auf Ursachen Zurückzuführen ist, die mit
dem Kriege in keinerlei Zusammenhange stehen, wie z. V. Naturereignisse
(Vlitzstrahl, Hochwasser) oder gemeiner Diebstahl- dabei ist aber zu prü-
fen, ob und inwieweit bei solchen schadensursachen insofern ein Zusam-
menhang mit dem Kriege vorliegt, als dieser die Abwehr und die Ein-
dämmung des schadens erschwert oder unmöglich gemacht hat.

Als Kriegsschäden gemäß § 2 Nr. 3 sind auch schaden anzusehen,
die durch unerlaubte oder eigenmächtige Handlungen der Flüchtlinge oder
durch das von ihnen mitgenommene Vieh verursacht sind, sowie solche
an Grundstücken oder zurückgelassenen Gegenständen eingetretene schaden,
welche auf die mangelnde Aufsicht oder Fürsorge während der Abwesen-
heit der Flüchtlinge zurückzuführen sind.

Die Landeszentralbehörde kann im Einvernehmen mit dem Reichs-
kanzler Zeitabschnitte festsetzen, innerhalb deren bestimmte Gebiete im Zinne
des § 2 Nr. 2 und 3 als vom Feinde besetzt oder unmittelbar bedroht
anzusehen sind, ohne daß es eines weiteren Nachweises bedarf.

Nr. 3. (Zu § 3 Kbs. 1.) Festzustellen ist der an der Lache eingetretene
schaden. Auszugehen ist dabei von dem gemeinen werte, den die sache
vor dem Ausbruch des Krieges unter Verücksichtigung ihres Alters und
ihrer Abnutzung hatte (Friedenswert). Ist die Lache zerstört oder abhanden
gekommen, so ist der so ermittelte wert voll in Rechnung zu stellen- ist
sie beschädigt, so ist die Verminderung, die der Wert durch die Veschädigung er-
fahren hat, in Rechnung zu stellen.

An die stelle des Friedenswerts tritt der wert zur Zeit des schädigenden
Ereignisses, wenn der wert der sache sich! infolge einer Veränderung
an der sache selbst — z. V. durch Errichtung eines Gebäudes auf dem Grund-
stück oder durch Erkrankung von Vieh — nach oben oder unten verändert
hat. Dagegen kommen Aenderungen im werte, die als allgemeine Wirkun-
gen des Krieges bis zur Zeit des schädigenden Ereignisses erfolgt sind,
insbesondere Konjunkturgewinne, nicht in Vetracht.

An die stelle des Friedenswerts tritt der Anschaffungspreis, wenn
die sache erst während des Krieges zu einem preise angeschafft ist, der
den Friedenswert übersteigt' den Nachweis hat der Geschädigte zu er-
bringen, soweit der Anschaffungspreis einen Vetrag überschreitet,
der bei Würdigung der allgemeinen Wirtschaftslage und der wirtschäfts-
bedürfnisse des Geschädigten gerechtfertigt wäre, ist er entsprechend nie-
driger anzusetzen.

Nr. 4. (Zu § 3 Abs. 2.) Die Zuschläge nach § 3 Abs. 2 des Feststel-
lungsgesetzes sind dem Friedenswert oder dem nach Nr. 3 Abs. 3 an
seine stelle tretenden werte im Rahmen des wirtschaftlich Notwendigen
nach Maßgabe der darüber getroffenen Einzelbestimmungen hinzuzusetzen.

Für Luxusgegenstände dürfen Zuschläge nicht festgesetzt werden.
Nr. 5. (Zu § 3 Abs. 1 und 2). Die nach den Einzelbestimmungen

von der Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichskanzler
festgesetzten Normalwerte gelten nur als Anhaltspunkte für die Schätzung
und als Höchstgrenze, über die hinaus in der Regel ein schaden nicht fest»
Zustellen ist. sie sind bei ihrer Anwendung auf ihre AngemessenheiÜ
nachzuprüfen.

Nr. 6. (Zu § 3 Abs. 4.) Als Vertreter, für deren verschulden
der Geschädigte wie für sein eigenes einzustehen Hai, kommen nur gesetzliche
Vertreter und durch Rechtsgeschäft bestellte Vertreter in Vetracht. Zu
den durch Rechtsgeschäft bestellten Vertretern können insbesondere auch
Familienangehörige gehören, die in der Wirtschaft des Geschädigten in
dessen Auftrag tätig sind. !
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Die Flucht als solche gilt nicht als verschulden im sinne des ß 3
Abs. 4 des Feststellungsgesetzes.

L. Einzelbestimmungen.

, 1 . Vauschäden.
Nr. 7. Bei der Feststellung von Vauschäden ist von dem Neubau-

werte des Gebäudes unter Berücksichtigung der vor Ausbruch des Krie-
ges üblichen Vaukostenpreise und Löhne auszugehen- von dem Neubau-
wert ist ein' dem Zustand des Gebäudes vor Eintritt des Schadens, ins-
besondere seinem Alter und seiner Abnutzung entsprechender Abzug zu
machen- außerdem ist der wert der verwendbaren Vaureste nach Verücksich-
tigung der Abbruchskosten abzuziehen.

Dem so ermittelten Betrage ist im Falle des Wiederaufbaues ein Zu-
schlag in hohe des Unterschieds zwischen den preisen der Baumaterialien
einschließlich der Anfuhr und der Löhne zur Zeit des tatsächlichen Wie-
deraufbaues und den Kosten, die hierfür vor Ausbruch des Krieges hät-
ten aufgewendet werden müssen, hinzuzusetzen. Ein weiterer Zuschlag kann
bis zur Höhe der Hälfte des Betrags in Rechnung gestellt werden, um
den sich die Baukosten durch baupolizeiliche Vorschriften oder sonstige aus
Gründen der Gesundheitspflege oder der Sittlichkeit gestellte behördliche
Anforderungen erhöht haben, die gegenüber den entsprechenden Vorschriften
und Anforderungen zur Zeit der Errichtung des beschädigten Gebäudes
weitergehen.

Nr. 8. Die Feststellung der Zuschläge soll erst erfolgen, nachdem eine
Nachweisung über die tatsächlich entstehenden Baukosten vorliegt. Die
Art der Nachweisung bestimmt die Landeszentralbehörde im Einvernehmen
mit dem Reichskanzler.

Nr. 9. Kosten, die durch Größerbauten entstehen, werden bei der
3chadensfeststellung, insbesondere bei der Berechnung der Zuschläge, nicht
berücksichtigt. Dabei gelten die folgenden Grundsätze.

wenn der Neubau den Umfang des zerstörten Baues überschreitet,
so ist zu errechnen, welcher Teil der tatsächlich entstandenen Rosten Iur
Wiederherstellung des Gebäudes in seinem alten Umfang erforderlich ge-
wesen wäre.

Der Umfang bedeutet die Gesamtheit der Nutzungseinheiten. Ihre
Berechnung erfolgt im wesentlichen nach Nutzungsfläche und umbautem
Räume. Als Ueberschreitung des Umfanges des zerstörten Gebäudes gilt
die Vergrößerung der Nutzungsfläche und des umbauten Raumes und die
Anwendung kostspieligerer Bauweise oder Ausstattung als der üblichen,
soweit das Mehr nicht durch baupolizeiliche Vorschriften oder sonstige be-
hördliche Anforderungen herbeigeführt ist, die aus Gründen der Gesund-
heitspflege oder der Zittlichkeit gestellt werden müssen (vgl. wegen der
höhe des Ersatzes Nr. 8 Abs. 2 5atz 2).

Für Neubauten an stelle zerstörter Wohnungen mit nicht mehr als
zwei heizbaren Räumen können nach näherer von der Landeszentralbehörde
im Einvernehmen mit dem Reichskanzler getroffener Bestimmung für die
neuen Wohnungen solche Matze gewählt werden, die den berechtigten
Anforderungen an Kleinwohnungen entsprechen, ohne daß das Mehr als
Ueberschreitung des Umfanges behandelt wird.

soweit in zerstörten Arbeiterwohnhäusern selbständig benutzt gewesene
Gberstuben vorhanden waren, sind sie für die Berechnung des Umfanges
nur als halbe Wohnungen zu rechnen.

I m einzelnen sind insbesondere in Betracht zu ziehen:
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a) für Wohngebäude:
Zahl der Geschosse, der Wohnungen, der zu ihnen gehörigen Wohn-

räume- ferner die gesamte Fläche der zum dauernden Aufenthalte von
Menschen dienenden Räume ausschließlich der Läden und Verkaufsräume.

,b) für Läden und Lagerräume:
nutzbare Flächen und höhe der Räume.

Vei den unter a und b genannten Gebäuden ist eine Überschreitung
der Geschoßhöhe unö der Größe der nicht zum dauernden Aufenthalte
von Menschen dienenden Nebenräume nur infoweit als Überschreitung
des Umfanges zu behandeln, als sie über das nach Abs. 3 anzuerkennende
Mindestbedürfnis hinausgeht.

o) für Speicher:
Anzahl der Voden, nutzbare Fläche unter Verücksichtigung des Verwendungs-
zwecks.

ä) für Ställe:
nutzbare Fläche, für die zugehörigen Vöden der umbaute Raum sowie
Art der inneren Einrichtung.

s) für Scheunen:
der umbaute Raum.

t) für Remisen und Schuppen:
die bebaute Fläche.

s) für Versammlungsräume:
die Grundfläche unter Anwendung zweckentsprechender Höhen.

k) für gewerbliche Anlagen:
nutzbare Fläche der für den Vetrieb selbst bestimmten Räumlichkeiten,
Geschoßhöhe dieser Räume, soweit sie zur Kufstellung von Maschinen und
Anbringung sonstiger Einrichtungen von Wichtigkeit ist, Art und Zahl
eingebauter Maschinen, der Dampfkessel, sonstiger Feuerungen und anderer
baulicher Einrichtungen,' eine Umfa.tgserweiterung, die nach den maß-
gebenden gesetzlichen oder polizeilichen Vorschriften notwendig geworden
ist, gilt nicht als eine bei der Kostenausscheidung zu berücksichtigende Über-
schreitung des alten Umfanges.

Nr. 10. Ein Wiederaufbau im Sinne der Nr. 7 Abs. 2 liegt auch
vor, wenn mehrere Gebäude an Stelle eines einzelnen oder ein einzelnes
an Stelle mehrerer errichtet werden oder Umfangsverschiebungen unter
mehreren Gebäuden gleicher Art, z. V. unter den Wirtschaftsgebäuden,
stattfinden. I n diesen Fällen ist der Gesamtumfang der zerstörten oder
beschädigten Gebäude zusammenzurechnen und mit dem Gesamtumfange
der neuerrichteten oder wiederhergestellten zu vergleichen.

Die Errichtung von Gebäuden auf einem anderen Grundstück als dem-»
jenigen, auf dem die zerstörten oder beschädigten Gebäude standen, gilt als
Wiederaufbau im Sinne der Nr. 7 Abs. 2 nur, wenn sie von der Lan-
deszentralbehörde oder der von ihr bezeichneten Landesbehörde genehmigt
worden ist.

I I . Hausratsschäden.
Nr. N . Die Feststellung der Schäden am Hausrat hat von dem

Grundsatz auszugehen, daß die festgestellte Summe jedenfalls den Vetrag
erreicht, der zur Wiederbeschaffung des auch bei einfachsten Verhältnissen
notwendigen Hausrats erforderlich ist.

Nr. 12. Dem Friedensmerte (Nr. 3 Abs. 1) oder dem nach Nr. 3
Abs. 2 oder 3 an seine Stelle tretenden W^rte sind Zuschläge zum Aus-
gleich des Unterschieds zwischen den niedrigeren Friedenspreisen und den
Anschaffungspreisen zur Zeit der Ersatzbeschaffung hinzuzusetzen.
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I I I . Land- und forstwirtschaftliche schaden.
Nr. 13. Dem Friedenswerte (Nr. 3 Ms. 1) oder dem nach Nr. 3

Abs. 2 oder Abs. 3 an seine stelle tretenden Werte sind bei totem und le-
bendem Hofinventar Zuschläge zum Ausgleich zwischen den niedrigeren
Friedenspreisen und den Anschaffungspreisen zur Zeit der Ersatzbeschaffung
hinzuzusetzen. .

Der Verechnung der Zuschläge ist bei lebendem Inventar der Ge-
brauchswert, ohne Verücksichtigung des Zuchtwerts, zu Grunde Zu legen.

Nähere Vestimmungen über die Vemessung der Zuschläge kann die
Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichskanzler treffen.

Nr. 14. wenn Vieh unter dem Zwange des Krieges zur Vergung
vor dem Feinde oder infolge einer behördlich angeordneten Räumung
binnen 2 Wochen nach der Entfernung vom Standort verkauft worden
ist, so ist der Unterschied zwischen dem Friedenswert und dem nachweislich
erzielten Raufpreis als schaden festzustellen. Doch ist der Kaufpreis auch
dann mit einem viertel des Friedenswertes anzurechnen, wenn er weniger
betragen hat.

Nr. 15. Vei Holzungen ist der schaden nach forstwirtschaftliche
Grundsätzen zu ermitteln.

Vei einzelnen Väumen sind der verlorene Holzwert oder die Kosten
der Ersatzpflanzung in Ansatz zu bringen. Obstbäume und Veerensträucher
sind unter Verücksichtigung der sorten, des Ertrags und des Alters abzu-
schätzen.

seltenheits- und schönheitswerte, z. V. bei Park- und Gartenanlagen,
sind nur zu berücksichtigen, wenn der eingetretene schaden eine Vermin-
derung des gemeinen Wertes des gesamten Grundstücks zur Folge ge-
habt hat.

Nr. 16. Für die schadensfestsetzung an Erntevorräten und an Vieh
haben die Landeszentralbehörden im Einvernehmen mit dem Reichskanzler
Normalwerte (vgl. Nr. 5) festzusetzen.

Nr. 17. Als Wertminderung der Grundstücke ist auch der schaden
festzustellen, der an dem Feldinventar durch unterlassene oder verspätete
Vestellung verursacht ist.

Die Landeszentralbehörde kann im Einvernehmen mit dem Reichs-
kanzler für die in Vetracht kommenden Gebiete je nach den wirtschaft-
lichen Verhältnissen Normalsätze für die Verechnung dieses schadens fest-
setzen.

Nr. 18. Vei schaden in landwirtschaftlichen Vetrieben sollen die für
lebendes und totes Hafinventar, Wirtschaftsvorräte, Ernte und Feldinventar
getroffenen Einzelfeststellungen zusammen nicht mehr ausmachen als der
durch die Tatbestände des § 2 des Feststellungsgesetzes hervorgerufene
Minderwert dieser Vestände nebst dem Verlust an Wirtschaftsreinertrag
während der in Vetracht kommenden Wirtschaftszeitabschnitte. Es soll
daher in geeigneten Fällen eine Gegenrechnung, bei der der Gesamtschaden
aus zusammenfassenden Gesichtspunkten festgestellt wird, durchgeführt wer-
den. Nach dem Ergebnis der Gegenrechnung sind die Einzelfeststellungen
auf ihre Angemessenheit nachzuprüfen.

Die näheren Vorschriften über die Art der Aufstellung der Oegen-
rechnung erläßt die Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichs-
kanzler.

IV. Die schaden in kaufmännischen und gewerblichen Vetrieben und
in freien Verufen.

Nr. 19. Dem Friedenswerte (Nr. 3 Abs. 1) oder dem nach Nr. 3
Abs. 2 oder Abs. 3 an seine stelle tretenden Werte sind bei Vetriebsmit-
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teln (Ladeneinrichtungen, Maschinen, handwerksgeräten usw.) Zuschläge zum
Ausgleich zwischen den niedrigeren Friedenspreisen und den Anschaffungs-
preisen zur Zeit der Ersatzbeschaffung hinzuzusetzen.

Nr. 20. Die Landeszentralbehörde und die von dieser bezeichneten
Landesbehörden können Preisverzeichnisse aufstellen, die bei der schadens-
feststellung als Anhalt dienen können.

Nr. 21. Vei der Feststellung der schaden an Warenlagern !hat,
soweit nicht die Landeszentralbehöroe im Einvernehmen mit dem Reichs-
kanzler abweichende Vorschriften erläßt, die in der Anlage gegebene An-
leitung als Anhaltspunkt zu dienen.

Anlage.
Anleitung zur Feststellung von schaden an Warenlagern.

1. Für Warenlager bleibt die Einzelbewertung auf die Fälle geringer
Brand-, Trümmer- oder silünderschäden bis zur Höhe von 500 Mk. be-
schränkt, sofern der Vetriebsinhaber in der Lage ist, die einzelnen abhanden
gekommenen Gegenstände nach Art, Menge und Einkaufspreis glaubhaft
Zu machen' es soll dabei als Entgelt dafür, daß der Umsatz dieser waren
nicht möglich gewesen ist, ein Latz von 7 v. l). des Einkaufspreises zw
geschlagen werden.

2. Vei warenlagerschäden über 500 Mk. und auch bei denjenigen
unter 500 Mk., bei denen die Einzelbewertung nicht durchführbar !ist,
mutz die Abschätzung buchmäßig, bei größeren schaden (solchen von mehr
als 10 000 Mk.) unter Zuziehung von sachverständigen erfolgen. Es
ist dabei folgendermaßen zu verfahren:

3. Den Ausgangspunkt bildet in allen Fällen der Einkaufswert
des Warenlagers bei Veginn des feindlichen Einfalls. 3u scheiden ist
zwischen Vetrieben, bei denen alle zur schadensfeststellung notwendigen
Vücher und Aufzeichnungen vorhanden sind, und solchen, bei denen diese
ganz oder teilweise fehlen.

^.. I m Falle des Vorhandenseins aller zur schadensfeststellung
notwendigen Vücher und Aufzeichnungen.

Als Grundlage ist die letzte Inventur anzusehen. Zum Vetrage dieser
Inventur ist der wert sämtlicher vom Zeitpunkt der Inventur bis zum
feindlichen Einbruch erfolgten Waren-Eingänge zuzüglich besonders bezahl-
ter Frachtkosten, Rollgeld, Zölle usw. hinzuzurechnen, und zwar sowohl die
von auswärts auf Rechnung bez)genen als auch die am Grte durch
tägliche Varkäufe erworbenen waren,' diese sind nötigenfalls schätzungs-
weise zu ermitteln. Für Gegenstände, die in den geschädigten Vetrieben
bearbeitet sind, müssen zu dem Einkaufspreis außer den Frachtkosten
usw. auch noch die Vearbeitungskosten zugeschlagen werden. I n den Rech-
nungen aufgeführte, aber noch nicht eingegangene waren sind nicht zu
berücksichtigen.

von der so gewonnenen summe ist der Einkaufswert sämtlicher vom
Zeitpunkt der Inventur bis zum feindlichen Einbruch erfolgten Waren-
Ausgänge abzuziehen.

sofern sich die Warenausgänge nicht durch ein Lagerbuch nachweisen
lassen, sind sie auf folgendem Wege aus anderen Vüchern zu ermitteln«:

Es wird die summe sämtlicher in der fraglichen Zeit erfolgten baren
Xasselösungen für waren und Warenforderungen festgestellt, zuzüglich derje-
nigen Warenverkäufe, welche unter Gegenrechnung erfolgt sind, falls deren
verkaufswert nicht in den Xassebuchungen bereits enthalten ist. Hierzu wird
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die Summe der beim feindlichen Einfall ausstehenden Forderungen für ge-
lieferte waren zugezählt, und von dem sich ergebenden Vetrage wird die
Summe der zur Zeit der Inventur vorhanden gewesenen ausstehenden For-
derungen für gelieferte Waren abgezogen.

Das Resultat stellt den verkaufswert der durch verkauf ausgegangenen
Waren dar- dieser ist durch Abzug des Vruttogewinns auf den Einkaufs-
wert zu ermäßigen. Der Vruttogewinn ist in folgender weise buchmäßig
festzustellen. Entweder es wird nach den letzten beiden Abschlüssen «der
durchschnittliche jährliche Vruttogewinn auf den jährlichen Verkaufsumsatz
berechnet oder, wenn ordnungsmäßige Vilanzen nicht gezogen, jedoch zwei
Inventuren vorhanden sind, so wird zu der früheren Inventur der gesamte
Einkauf bis zur späteren Inventur zugezählt und der Vetrag der späteren
Inventur davon abgezogen' die hieraus ermittelte Summe wird von dem
verkaufsumsatze des gleichen Zeitraums abgezogen und somit der Vrutto-
gewinn festgestellt,' das Verhältnis des Vruttogewinns zum Verkaufsumsatz
ergibt den anzunehmenden Vruttogewinn-Prozentumsatz. Ist eine derartige
buchmäßige Feststellung nicht möglich, so ist die Ermittelung schätzungs-
weise vorzunehmen- der Vruttogewinn beträgt in der Regel:

bei allen mittleren Kolonialwarengeschäften
mit Schank und Restaurant elcoa 15 20 v. kz.,

bei Kolonialwarengeschäften ohne Schank und
Restaurant „ 10^12 „

bei Destillationen, Restaurant oder Schank
mit Speisewirtschaft „ 25—50 „

bei Spezialgeschäften, Kaffee, Konfitüren,
Delikatessen „ 17^20 „

bei Spezialgeschäften, Eisenkurzwaren „ 25 „
' bei Stabeisen „ 10-12 „

bei Eisengeschäften mit Eisenkurzwaren und
Stabeisen usw. „ 15 „

bei Manufakturwaren und Kurzwaren „ 15—25 „
bei Glas, Emaille- und Porzellanwaren,

Drogen „ 20 „
bei Papierwaren „ 25 „ .

Als Waren-Ausgänge sind ferner zu berücksichtigen:
a) der Verlust durch Alter, Mode, Vruch, Leckage, Verderb, che-

wichtsschwund, Zugabe beim Kleinverkauf usw. mit V2 bis 2
v. H. von der Summe der letzten Inventur und der Wareneinkäufe,
und zwar nach Art der gehandelten waren und nach Handhabung
des Geschäfts. Dieser ganze Abzug darf aber nur gemacht wer-
den, wenn der Gewinn auf Schätzung beruht'

d) der aus dem Warenlager entnommene persönliche Verbrauch des
Vetriebsinhabers für sich, seine Familie und seine Angestellten

> sowie für Heizung und Veleuchtung, sofern solcher nicht bereits
von dem Vetriebsinhaber bezahlt und dadurch in den Kasse-
lösungen mit zum Ausdruck gekommen ist. Falls sich dieser
verbrauch nicht aus den Vüchern (z. V. Haushaltungskonto usw.)
feststellen läßt, ist er schätzungsweise anzunehmen, 3. V. bei Ko-
lonialwarengeschäften mit 0,50 Mk. für Tag und Kopf-

0) die sich aus den Konten ergebenden Rücksendungen und Preis-
nachlässe sowie Skontoabzüge mit Ausnahme des Kassaskonto für
Varzahlungen.

Zieht man von der Summe (Inventurlager und Waren-Eingänge) nun-
mehr die Summe der gesamten Waren-Ausgänge zum Einkaufswert xck,
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so ergibt sich der Einkaufswert des Warenlagers bei Veginn des feind-
lichen Einfalls.

Falls eine Inventur fehlt, jedoch Zeitpunkt und warenlagerwert einer
solchen durch das Zeugnis anderer Personen glaubhaft nachgewiesen werden,
so können diese Angaben der Verechnung zu Grunde gelegt werden, oder
es muß durch Verechnung oder Schätzung ein Inventurbestand ermittelt
werden, wobei auch die Raumverhältnisse und Vetriebsmittel in Vetracht
zu ziehen sind. Den Inventurbestand lediglich nach Prozenten des waren-
Ein- oder Ausganges schematisch festzustellen, ist keinesfalls immer an-
gängig, weil das Lager je nach der Jahreszeit, den Konjunkturen usw.
wesentlichen Schwankungen unterworfen sein kann.

V. I m Falle des teilweisen oder völligen Fehlens der zu den vorstehenden
Verechnungen notwendigen Vücher und Kufzeichnungen.

vorerst hat ein Sachverständiger zu ermitteln, wie oft der Geschä-
digte sein Warenlager durchschnittlich in einem Iahre umgesetzt hat (Um-
setzungszahl). Falls alle Vücher fehlen, so mutz dies aus d'-r genauen
Durchsicht der Kontoauszüge und Rechnungsabschriften sämtlicher Lieferanten
vom 1. August 1912 bis 1. August 1914 erfolgen, hierzu ist erforderlich,
vorerst die Umsätze der einzelnen Warenarten zu prüfen, um dann zur
durchschnittlichen Veurteilung der UmsetzungszatK für ein Iahr zu ge-
langen. Falls es dem Geschädigten durchaus unmöglich ist, die Konto-
auszüge seiner sämtlichen Lieferanten beizubringen, so ist das Fehlende
durch sachverständige Schätzung zu ergänzen.

Zur Ermittelung des warenlagerbestandes und seines wertes bei Veginn
des feindlichen Einfalls ist sodann folgender weg einzuschlagen:

Zunächst ist der in oben (zu ^ am Ende) bezeichneter weise zu er-
mittelnde Inventurbeftand vom 1. August 1912 in Ansatz zu bringen,'
hierzu ist der Waren-Eingang von außerhalb und durch Varkäufe pm
Grte in der Zeit vom 1. August 1912 bis 1. August 1914 zuzuzählen.
Zu der Summe der Waren-Eingänge von auswärts laut Kontoauszügen ist
für besonders bezählte Frachtkosten, Rollgeld usw. ein Zuschlag von VZ
bis 5 v. k). (je nach durchschnittlicher Entfernung vom Verladeorte der
Lieferanten und nach Fuhrwerkskosten sowie nach Gewicht und wert
der Ware) zu machen; ferner sind etwa gezahlte Zölle hinzuzurechnen
(vgl. oben zu ^) . Gegebenenfalls sind auch die Vearbeitungskosten hin-
zuzurechnen.

von der gewonnenen Summe sind abzusetzen:
a) der Verlust durch Alter, Leckage usw. (wie oben zu ^., a)-
d) der persönliche verbrauch im Haushalt (wie oben zu H,, d)'
o) die aus den Kontoauszügen sich ergebenden Rücksendungen und

Preisnachlässe sowie Skontoabzüge mit Ausnahme des Kassaskontos
für Varzahlungen-

damit hat man den Umsatz von zwei Iahren zum Einkaufswerte, welcher,
durch 2 geteilt, den Iahresumsatz zum Einkaufswert ergibt.

Dieser Umsatz ist durch die vorher ermittelte Umsetzungszahl zu divi-
dieren; das Ergebnis stellt den durchschnittlichen Lagerbestand an neu
eingekauften waren dar. Die Summe hiervon ist als Einkaufswert des
Warenlagers am 1. August 1914 anzusehen.

Für die weitere Veränderung des Lagerbestandes bis zum feindlichen
Einfall darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß nach Kriegsausbruch mehr-
fach der Vahnsperre wegen Warenlieferungen ausblieben, dagegen die vor-
handenen Warenlager durch stärkere Verkäufe erheblich gelichtet waren.

Sollten nicht alle notwendigen Vücher und Aufzeichnungen fehlen, so ist
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das Vorhandene entsprechend zu benutzen und das Fehlende an Hand der
obigen Anweisungen durch Verechnungen zu ersetzen.

4. Von dem laut ^. oder L ermittelten Warenlagereinkaufswert
ist sodann ein etwaiger Varerlös aus Verkäufen während des feindlichen
Einfalls sowie das bei Eintritt geordneter Verhältnisse etwa verbliebene;
oder vorgefundene Warenlager und der U)ert etwa geretteter Waren ab-
zuziehen. ' < > ^ - ! > '

5. sollte über diesen verbliebenen Vestand von dem Geschädigten sei-
nerzeit keine Inventur aufgenommen sein, so ist der Geschädigte anzuhal-
ten, sofort eine Inventur über sein jetziges Lager aufzunehmen- es muß
der verbliebene Vestand alsdann entsprechend den Ausführungen zu ^. auf
dem umgekehrten Wege zurückgerechnet werden.

6. 3oweit sich in dem Warenlager bestimmte Waren oder im geschä-
digten Vetriebe hergestellte lieferungsfertige Fabrikate befanden, die bei
Eintritt des Zchadens fest verkauft und mit ihrem Verkaufspreis gebucht,
dem Käufer aber noch nicht übergeben waren, gilt der vereinbarte Ver-
kaufspreis abzüglich der durch die Nichtlieferung ersparten Rosten als Wert
dieser Fabrikate, sofern deren Abnahme vom Käufer nicht verweigert
werden konnte. 3ind diese Waren oder Fabrikate bereits in der Lager-
bestandsberechnung zum Einkaufswerte zuzüglich Fracht 'md Vearbeitungs-
kosten enthalten, so ist hier nur der Unterschied bis zu dem vereinbarten
Verkaufspreis in die 3chadensrechnung einzufügen.

7. Insoweit nicht solche festen Verkäufe vorliegen, ist das geschäft-
liche Ergebnis der Jähre 1914/15 zu berücksichtigen. Da das Warenlager
nur zum Friedenseinkaufspreise für die Vergütung in Ansatz kommt, so
ist auf die festgestellte Warenlagerentschädigung für solche Lager, die wäh'
rend der 3chädigungszeit eine erhebliche Steigerung erfahren hätten, ein
je nach Lage des Einzelfalls zu bemessender Zuschlag bis zu 15 v. H.
zu gewähren.

8. Vei Waren, welche durch Kriegsbeschädigung eine Wertminderung
erfahren haben, ist der geminderte Wert durch Sachverständige zu schätzen-
sind die Waren inzwischen verkauft, so ist der erzielte Erlös nachzuweisen
und hieraus die Wertminderung festzustellen.

9. Die Kosten der Unterbringung geretteter Waren und die dabei
entstandenen Wertverminderungen sind als Kriegsschaden zu behandeln,
soweit sie nicht durch eine ausgleichende Verwertung der Waren gedeckt
sind.

10. Materialien in Handwerksbetrieben sollen wie Waren behandelt
werden. Vei Materialien, die vor ihrer Vearbeitung einer besonders lan-
gen Lagerung bedürfen (z. V. in Tischlereien, 3tellmachereien, Vö'ttchereien),
ist der Wertzuwachs durch Verzinsung des Einkaufswerts zu berücksichtigen,
soweit er nicht bereits bei der Inventur berücksichtigt ist.

1916. 28. September.

Bestimmungen betreffend den Reichskommissar für Übergangswirtschaft.

R. K. (tt. 3. Vl. 5. 297).

Auf Grund von § 6 der Vundesratsverordnung über die Vestellung
eines Reichskommissars für Übergangswirtschaft vom 3. August 1916
bestimme ich folgendes:

§ : .
Der Staatssekretär des Innern bestimmt, welche Rohstoffe und Waren

in! das Tätigkeitsgebiet des Reichskommissars einbezogen werden sollen.
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Der Reichskommissar kann Anträge stellen und die hierzu erforderlichen
vorarbeiten vornehmen.

6 2.
Der Reichskommissar hat bei den in sein Tätigkeitsbereich nach § 1

fallenden Waren
a) alle Verhältnisse zu ermitteln, die für die Feststellung des Ve-

darfs nach beendigtem Kriege in Vetracht kommen,
d) die Beschaffung zu unterstützen oder zu ermitteln,
o) für die Verteilung unter die Verbraucher zu sorgen.

§ 3 .
Die Fürsorge für die Veschaffung umfaßt

a) die Sicherstellung der von Einzelnen oder Gesellschaften gekauften
Rohstoffe und waren,

b) die Organisation des Einkaufs durch bestehende oder zu gründende
Gesellschaften oder durch Einzelpersonen,

o) die Finanzierung der zu tätigenden Einkäufe,
ä) die Organisation der Veförderung auf den See-, Eisenbahn- und

Vinnenwasserstraßen.
' § 4-

Für die Erledigung der Geschäfte werden bei dem Reichskommissar
Geschäftsabteilungen gebildet.

^ 5.
Dem Reichskommissar werden zur Erledigung der Geschäfte beigegeben:

a) Mitarbeiter nebst Vertretern der Mitarbeiter,
b) ein Veirat nebst Unterausschüssen des Veirats.

5 6.
Der Reichskommissar führt den Vorsitz in den Sitzungen der Mitarbeiter.

Er ladet zu den Sitzungen ein, setzt die Gegenstände für die Veratung
auf die Tagesordnung und entscheidet.

Er verteilt die Geschäfte auf die einzelnen Mitarbeiter und Geschäfts-
abteilungen. Dabei kann er jederzeit die Vearbeitung bestimmter Zachen
wieder an sich ziehen oder seiner Entscheidung vorbehalten.

Der Reichskanzler ernennt für den Reichskommissar auf dessen Vor-
schlag einen oder mehrere Stellvertreter, deren Vefugnisse bei der Vestel-
lung abgegrenzt werden.

8 8.
Die Zahl der Mitarbeiter soll zehn nicht übersteigen. Sie werden

vom Reichskanzler ernannt.
Jeder Mitarbeiter leitet eine oder mehrere Geschäftsabteilungen (§ 4)

unter Oberleitung des Reichskommissars.
Die Mitarbeiter treten zu regelmäßigen Sitzungen auf Einladung

des Reichskommissars zusammen, in denen von ihnen über den Fort-
gang der Geschäfte ihrer Abteilungen berichtet und die vom Reichskom-
missar auf die Tagesordnung gesetzten Angelegenheiten sowie alle wich-
tigeren Fragen der Versorgung mit Rohstoffen und waren beraten werden.

§ 9.
Für jeden Mitarbeiter kann der Staatssekretär des Innern auf Vor-

schlag des Reichskommissars einen Vertreter bestellen. Der Vertreter ver-
tritt den Mitarbeiter in allen Angelegenheiten- er ist insbesondere zu den
Sitzungen der Mitarbeiter und der Unterausschüsse (§ N) zuzuziehen.
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Der Veirat besteht aus Vertretern der obersten Reichsbehörden und
der Landesregierungen sowie aus Sachverständigen. Der Reichskanzler er-
nennt die Mitglieder des Veirats, die Sachverständigen auf Vorschlag des
Reichskommissars, von jeder der Gesellschaften nach § 3d soll in der
Regel ein Sachverständiger in den Veirat berufen werden.

Den Vorsitz in den Sitzungen führt der Staatssekretär des Innern,
in seiner Vertretung der Reichskommissar. Der Staatssekretär des Innern
setzt die Tagesordnung auf Vorschlag des Reichskommissars fest. Die
Einladung Zu den Sitzungen soll in der Regel acht Tage vor dem Sitzungs-
termin durch den Reichskommissar ergehen. Die Tagesordnung ist den
Mitgliedern spätestens vier Tage vor der Sitzung zuzustellen.

s N.
Kus dem Veirat werden Unterausschüsse für die einzelnen Rohstoffe

und waren oder für mehrere Rohstoffe und waren gebildet. Die Unter-
ausschüsse treten auf Einladung und unter Vorsitz des Reichskommissars zu-
sammen. I n seiner Verminderung führt der Mitarbeiter den Vorsitz, zu
dessen Geschäftsbereich die betreffenden Rohstoffe und Waren gehören.

Der Reichskommissar setzt die Tagesordnung auf Vorschlag des Mit-
arbeiters fest. Die Einladung zu den Sitzungen soll in der Regel vier
Tage vor dem Sitzungstermin mit der Tagesordnung von dem Mitarbeiter
erlassen werden.

Der Reichskommissar beruft die Mitglieder in die Unterausschüsse
auf Vorschlag der Mitarbeiter. Den Unterausschüssen soll mindestens ein
Mitglied der betreffenden, für Rohstoffe in Frage kommenden Gesellschaften
nach § 3d angehören. Der Reichskommissar kann auch Personen, die
nicht Mitglieder des Veirats sind, in einen Unterausschuß berufen.

Die Unterausschüsse haben die zu ihrem Bufgabenkreise gehörenden
Angelegenheiten zu bearbeiten.

Auch für die Angelegenheiten der Finanzierung (§ 3o) und der
Veförderung (§ 3 ä) können Unterausschüsse gebildet werden.

8 12.
Die. erforderlichen Arbeitskräfte bestellt der Reichskommissar.

§ 13.
Soweit für die obersten Reichsbehörden oder die Landesregierungen

durch den Staatssekretär des Innern Kommissare bestellt sind, sind sie
zu den Sitzungen der Mitarbeiter, des Veirats und der Unterausschüsse
einzuladen. Ieder dieser Rommissare hat das Recht, bei dem Reichs-
kommissar Gegenstände für die Tagesordnung der Sitzungen anzumelden.

§ 14.
Diese Vestimmungen treten mit dem Tage der verkündung in Rraft.

1916. 28. September.

Anordnungen zur Vekanntmachung über die Regelung des Absatzes von
Erzeugnissen der Kartofleltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation in

der Fassung d?r Bekanntmachung vom ^ ' . September 1916.

Xriegsernährungsamt. lR. 3. Vl. S. 301).

Auf Grund des § 7 Kbs. 2 der Verordnung des Vundesrats über die
Regelung des Absatzes von Erzeugnissen der Uartoffeltrocknerei und der
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Rartoffelstärkefabrikation in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
September 1916 und des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung
eines Rriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916*) werden für die Lieferung
von trockener Kartoffelstärke und Rartoffelstärkemehl sowie feuchter Rar-
toffelstärke an die Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft folgende Be-
dingungen festgesetzt:

I. sireise.
Für die der Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft gelieferten Er-

zeugnisse »erhält der stärkehersteller seinen Abschlagspreis. Der Abschlagspreis
wird vom Ausschuß der Gesellschaft mit Zustimmung des Reichskanzlers
festgesetzt. Matzgebend für die Berechnung ist bei Versendung mit der
Eisenbahn das Datum des Annahmestempels, bei anderen Versendungen
das Datum der Frachturkunde. Der Abschlagspreis ist spätestens innerhalb
Zwei Wochen von diesem Datum ab zu. zahlen.

Als Restzahlung erhält der 3tärkehersteller 0,50 Mk. für 100 kx
brutto der abgelieferten Mengen nach Fertigstellung des jeweiligen Jah-
resabschlusses. Diese Restzahlung wird entsprechend ermäßigt, wenn die
Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaft den Trocknern eine geringere Nach-
zählung als 0,50 Mk. für 100 kx gewährt.

I I . Beschaffenheit.
a) Die sireise für trockene Rartoffelstärke und Rartoffelstärkemehl gelten

für Erzeugnisse, die auf den ersten Wurf »gewonnen sind und regelmäßigen An-
sprüchen an Reinheit, Farbe und Beschaffenheit genügen. Die Erzeugnisse
müssen frei von Ehlor und technisch säurefrei sein und dürfen nicht mehr
als 20 vom hundert Feuchtigkeit enthalten. Jede Lieferung muß in sich
gleichmäßig ausfallen.

d) Bei Ablieferung von Ware von geringerer Beschaffenheit können
die Geschäftsführer der Gesellschaft sireisabzüge festsetzen. Bei nicht zur
Vrotbereitung geeigneter Ware muß dieser Abzug mindestens 2 Mk. für
100 KZ- betragen. Gegen die Entscheidung der Geschäftsführer kann der
Hersteller binnen einer Frist von drei Tagen die Zachverständigenkommission
der Gesellschaft anrufen. Die Entscheidung der Rommission ist für die
siarteien bindend.

e) Die Bestimmungen hinsichtlich der Beschaffenheit und der sireise
der feuchten 3tärke werden von den Geschäftsführern der Gesellschaft
getroffen. I m streitfall entscheidet der Ausschuß der Gesellschaft endgültig.

I I I . Lieferung.
Die Lieferung hat entsprechend den Anweisungen der Gesellschaft zu

erfolgen.
Der Hersteller ist verpflichte^ die Anweisungen der Gesellschaft nach

Fertigstellung von je 100 ä? einzuholen. Die Lieferung hat frei Waggon
der nächsten Eisenbahnstation des Herstellers zu erfolgen.

Trockene Rartoffelstärke und Rartoffelftärkemehl sind, zu 100 1^
oder 75 k^ (brutto) gesackt, in einwandfreien 3äcken zu liefern. Für eine
und dieselbe Wagenladung dürfen nur siackungen gleichen Inhalts, das
heißt von 100 ^ oder von 75 KZ-, Verwendung finden. Die Ver-
ladung hat in geschlossenen oder in offenen, mit einer Decke versehenen
Wagen zu erfolgen.

IV. Auskunftspflicht.
Der Hersteller ist verpflichtet, regelmäßig zu den von den Geschäfts-

führern der Gesellschaft zu bestimmten Zeitpunkten den Geschäftsführern

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 380.
ö l
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Angaben darüber zu machen, welche Mengen an Kartoffelstärke und Kar-
toffelstärkemehl von ihm hergestellt und inwieweit sie von ihm verbraucht
oder auf Lager genommen sind.

Der Hersteller ist nicht verpflichtet, Auskunft über die innere Verwal-
tung und den technischen Vetrieb zu geben.

V.
Die Anordnungen vom 17. September 1915^) werden aufgehoben.
Auf Grund des § 11 der Verordnung über die Regelung des Absatzes

von Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation
in der Fassung der Vekanntmachung vom 22. September 1916 und des
§ 31 des Gesellschaftsvertrags der Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschast
in Verbindung mit § 1 der Vekanntmachung über die Errichtung eines
Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916*) bestimme ich, daß, die Aus-
nahmebestimmungen des § 31 des Gesellschaftsvertrags bis zur Außer-
kraftsetzung weiter zu gelten haben.

6. 29. September

Vekanntmachung zur Ausführung der Verordnuug über den Verkehr
mit Zucker im Äetriebsjahr 1916/17

Kriegsernährungsamt. (R. 3. Vl. 3. 303).

Auf Grund der Verordnung über den Verkehr mit Zucker im Ve-
triebsjahr 1916/17 vom 14. September 1916, der Ausführungsbestim-
mungen hierzu vom 27. September 1916 und des § 1 der Vekannt-
machung über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai
1916*) wird bestimmt.'

Für die Lieferung von Rohzucker aus den einzelnen rübenverarbei-
tenden Fabriken gelten die in der Anlage 1 aufgeführten sireise ftei
Verladestelle der Fabrik

Für Rohzucker, der in den in der Anlage 2 aufgeführten Grten außer-
halb des Standorts der herstellenden Fabrik eingelagert ist, gelten die
dort aufgeführten sireise frei Verladestelle des Lagerorts.

§ 2 .
Für die einzelnen Verbrauchszuckerfabriken gelten bei Lieferung ab

Verladestelle der Fabrik die in der Anlage 3 Spalte 1 aufgeführten sireise-
für gemahlenen Melis.

Die Lieferung von gemahlenem Melis, der von der Reichszuckerstelle
gemäß § 19 Abs. 1 und § 20 der Ausführungsbestimmungen für Kom-
munalverbände überwiesen wird, hat, vorbehaltlich besonderer Anordnun-
gen der Reichszuckerstelle, zu den in der Anlage 3 Spalte 2 aufgeführten
sireisen zu erfolgen.

Die sireise, zu denen die Lieferung von Zucker in anderen als den
im Abs. 2 bezeichneten Fällen zu erfolgen hat, können abweichend von
den in der Anlage 3 Spalte 1 aufgeführten sireisen festgesetzt werden.

8 3.
Für andere Zuckerarten als gemahlenen Melis gelten die in der An-

lage 4 festgesetzten Zuschläge. Die Reichszuckerstelle kann nähere Vestim-

verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I Seite 133.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Seite 380.
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mungen, namentlich über besondere Verpackungsarten und deren Verech-
nung, erlassen.

§ 4 .
Die Vorschriften in § 2 Kbs. 2 und 3 und § 3 gelten auch für Ver-

brauchszucker aus dem Vetriebsjahr 1915/16. Die Verbrauchszuckerfabriken
haben die Veträge, umi die die ihnen hiernach zu zahlenden preise für
Verbrauchszucker aus dem Vetriebsjahr 1915/16 die für dieses Vetriebs-
jahr geltenden preise übersteigen, an die Reichszuckerausgleichsgesellschaft
mit beschränkter Haftung in Verlin zu zahlen.

Die Reichszuckerstelle kann hierzu nähere Anordnungen treffen und Aus-
nahmen zulassen.

§ 5 .
Die Vorschriften dieser Vekanntmachung treten mit dem 1. Oktober 1916

in Uraft.

Knlaqe 1.

Nohzuckerpreise für die einzelnen Fabriken.

Ost» und Westpreußen.-

Ältfelde
Culnrsee
Dirsch.au
Groß Zünder
Marienburg
Marienwerder
Melno
Neu Schönsee
Neuteich
Pelftlin
Praust
Nastenburg
Niesenburg
Schwetz
Sobbowitz
Tiegenhof
Anislaw

Amsee
Fraustadt
Gnesen
Görchen
Gostyu
Kosten
Kruschwitz
Montwy
Nakel
Niezychowo
Oftalenitza
Pakosch
Samter
Schroda

Posen:

14,fi5
1^,88
14,903
14,873
14,785
14,60
14,63
14.82
14,82
14,925
14,61
14,745
14.80
14,92
14,85
14,62

14,64
14,773
14.55
14,605
14,56
14,575
14,63
14,64
14,66
14,575
14,59
14,64
14.59
14,39

Tuczno
Wierschoslawitz
Witaschütz
Wreschen
Zduny
Znin

Schlesien:
Al t Fauer
Vauerwitz
Vernstadt
Vrieg
Vuchelsdorf (Neustadt)
Dietzdorf
Faulbrück
Frankenstein (Zadel)
Fröbeln
Gräben
Groß Peterwitz bei Canth
Groß Peterwitz Kreis Natibor
Ouhrau
Gutschdorf
tzaynau
tzeidersdorf
tzertwigswaldau
Klettendorf
Kreuzburg
Kurtwitz
Lüben
Maltsch
Michelsdorf
Wünsterberg
Nenkersdorf
Neuhof

14F4
14,64
14,50
14,35
14,565
14,583

14,6?
14,60
14,675
14,71
14,60
14,735
14.59
14,565
14,675
14,675
14,71
14,60
14,635
14,66
14.67
14.63
14,71
14,75
14,53
14,62
14,66
14,80
14.68
14.595
14,80
14,80

54«
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Mederschwedeldorf
Oberglogau
Ottmachau
Po!n. Neukirch
Pvvn. Peterwitz bei Schmolz
Puschkau
Puschkowa
R atibor
Nosenthal
Schmolz
Schönowitz
Schottwitz
Steinau-Georgendorf
Strehlen-Niclasdorf
Trach«nberg
Tschauchelwitz
Weizenrodau
Moinowitz
Zar kau

Pommern:
Antlam
Barth
Demmin
Friedrichsthal
Oreifenberg
Iarmen
Klützow
Wescherin
Scheune
Stettin-Bredow (kahnfrei Vo l l -

werk Stettin)
Stralfund

Mecklenburg:
Fried land
Güstrvw
Lübz
Malchin
Rostock
Stavenhagen
Tefsin
Teterow
Waren
Wismar
Woldegk

Brandenburg:
Alt Nanft
Arnswalde
Friedrichsaue (Zechin)
Ketzin
Nauen
Prenzlau
Sachsendorf
Strasburg U/M.

14,50
14,65
14,55
14,675
14,73
14,70
14,68
14,625
14,70
14,73
14,575
14,76
14,80
14,655
14,675
14.705
14,605
14.60
14,80

14,875
14,90
14.86
14.84
14,86
14,8?
14,88
14.925
14,955

13,025
15,05

14,77
14,79
14,85
14,845
15,02
14,845
14,80
14.80
14,75
13,03
14,75

14,88
14,80
14,835
14,875
14,875
14,80
14',815
14,815

Thöringswerder 14,80
Vohberg 14,84

Provinz Sachsen:
Ackendorf 14,875
Aderstedt 14.85
Aken a. Elbe 14,88
Alleringersleben 14,875
Alsleben 14,815
Artern 14,75
Aschersleben 14,8l)
Atzendorf 1 ,̂80
Badersleben 148I>
Bahrendorf 14,90
Barby 14,85
Belleben 14.855
Benkendorf 14.91
Biere 14,925
Bleckendorf 14,90
Vrehna (Kitze.ldorf) 14M
Vrottewitz 14,85
3atz!enwars!eben 149Z5
Dedeleben 14,85
Delitzsch 14,88
Derenburg 14,89
Egeln 1489
Eichenbarleben 14,925
Eilsleben 14,9N
Ordeborn 14,883
Oaters.'eben 14,823
Oenchin 14,875
Ooldbeck 14,873
Oommern 14,93
Groningen 14,83
Groß Ammensleben 14,9I
Groß Osterhausen 14,83
Oroh Nosenburg 14 875
tzadmersleben 14,80
tzalberstadt 14,83
Halle-Trotha 14,925
tzamersleben 14,85
hedersleben 14,825
tzelmsdorf 14,8Ü5
hötens'eben 14,85
tzornburg 14,8)
Irxleben 14,95
Kalbe 14,8)
K.ein Wanzleben 14,90
Kochstedt 14,85
Königsaue 14,835
Könnern 14,875
Körbisdorf 14,895
Landsberg 14,91
Langenbogen 14,895
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Langenwedmngen
Laucha
Löbejün
Lützen
Merbitz
Minsleben
Neuhaldensleben
Niederndod^leben
Nordgermersleben
oberröblingen
0ffeben
0 scher sieben
osterwieck
0ttleben
Üuerfurt
Noitzsch
Noßla
Noßleben
Salzmünde
Salzwedel
Schactensleben
Schasstädt
Schwanebe<t
Schwittersdorf

Schwoitzsch
Stendal
Stöbnitz
Stößen
Stvanßfurt
Teiitschenthal
Trebitz
Vitzenburg
Wallwitz
Walschleben
Wanzleben
Wasserleben
Weferlingen
Wegeleben
Weißenfels
Welsleben
Wolmirstedt
Wulferstedt
Zeitz
Zörbig

Königreich Sachsen
Allstedt
Döbeln
Lbeleben
Oreuhen
Gvoh Nudestedt
Kamburg
Löbau

14,90
14.85
14,855
14,86
14,80
14,775
14,80
14,95
1485
14,785
14,875
14 875
14,80
14,825
14,85
14,895
14,76
14 775
14,885
14,775
14,865
14,885
14.84
14,865
14,92
14,90
14,875
14,925
14,80
14,90
14.825
14,80
14,91
14,80
14,90
14.825
14.835
14.825
14,8?
14,90
14,935
14,86
14,80
14,89

und Thüringen:
14,765
14,825
14,775
14,775
14,80
14,80
14,85

Warkranstädt
Oldisleben
oschatz

Anhalt:
Viendorf
Dröbel
Edderitz
Llsnigk
Oerlebogk
Olauzig
tzecklingen
hohenerxleben
Flberstedt
Klepzig
Käthen
Osmarsleben
Prosigk
Nadegast
Neinstedt
Schackenthal
Schortewitz
Warmsdorf
Wulfen

Vraunschweig:
Varum
Vwistedt
Vroitzem
Vurgdorf (Osterlinde)
Dettum
Kichlhal (Vraunschweig)
Groß Twülpstedt
tzedwigsburg
Hessen-Vraunschweig
hoiersdorf
Immendorf
Königslutter
Mattierzoll
Oelsburg
0estruur
Nautheinr
Salzdahlum
Schöppenstedt
Söllingen
Thiede
Trendelbusch
Aefingen
Vechelde
Watenstedt
Wendessen
Wierthe

14,835
14,75
14,823

14,883
14.86
14,99
14,92
14.57
14,84
14,873
14,875
14,86
14,9»
14,99
14,823
14,825
14813
14,80
14.86
14,83
14.89
14,83

14,86
14,89
14,85
14,775
14,825
14.835
14,80
14,825
14,775
14 825
14,89
14,83
14,89
14,86
14,80
14,80
14,80
14,825
14,85
14,89
14,85
14,85
14,80
14.825
14.825
14,80

Hannover, Lippe, Schleswig-Holstein:
Algermissen
Vaddeckenstedt

14,823
14.8s
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Bennigsen
Vockenem
Dingelbe
Dinklar
Einbeck
Emmerthal
Fallersleben
Gehrden
Grohnau
Groß Düngen
Groß Lafferde
Groß Mahner
Groß Munzel
tzarsvm
tzasede
tzohenhameln
Klauen
Lage
Lehrte
Linden
Meine
Michaelisdonn
Nörten
Nordstemmen
Northeim
Obernjesa
Ofterwald (Groß Oldendorf)
0thfresen
Peine
Nethen
Ningelheim
Sarstedt
Scheiterten
Schladen
Sehnde
Aelzen

14,80
14,80 ^
14,80 !
14,80 j
14,80
14,825
14,80
14,80
14,80
14,80
14,80 !
14,80
14,825
14,80
14,80
14,80
14,80

14,95
14,80
14,80
14,80
15,10
14,875
14,80
14,85
14.90
14,825
14,80
14,80
14,80
14,80
14,825
14,80
14,825
14.80
14,95

Menenburg
Wsetzen

Nheinftrovinz:
Ameln
Bedburg
Brühl '
Vormagen
Düren
Elsdorf
Elsen
Euskirchen
Fülich
Wevelinghoven

14,825
14,80

15,25
15,275
15,30
15,30
15,225
15,3ft
15,30
15,30
15,225
15,30

Westfalen, Hessen-Nassau:

Brakel
tzessen-Oloendorf
Niederhone
Soest
Wabern
Warburg

Süddeutschland:
Cannstatt
Erstein ^
Friedensau >
Friedberg
Oernsheim
Groß Oerau
Groh Amstadt
tzeilbronn
Neu Offftein
Negensburg
Waghäusel
Worms
Züttlingen ^

14,95
14,825
14,95
15,05
15,075
14,95

15,95
16,10
15,55

15M
15,55
15,55
15,45
15,80
15,55
15,80
15,75
15,55
15,5S

Anlage 2.
Rohzuckerpreise für Lagerorte.

Lagerort.
Preis

Lagerort.
Preis

Aken
Alten
Birnbaum
Vraunschweig
Bremen
Breslau
Breslau-Pöpelwitz

14,90
14,975

14,75
14,90
14,90
14,75
14,75

Breslau-Stadthasen
Breslau West
Bromberg
Bromberg-Karlsdorf
Cosel oderhafen
Danzig
Dessau

14,75
14,75
14,75
14,75
14,76
15,09
14,95
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Lagerort.
Preis

Lagerort.
Preis

Fordon
Frauendorf b. Stettin
Fürstenberg i. M .
Glogan
Göttingen
Grvh Neuendorf a. O.
Halle Naffinerielager
Halle andere Lager
Hamburg
tzameln ab Vahnverladeftelle
Harburg
Hildesheim
Elze
Küstrin
Leipzig ' »
Lübeck
Magdeburg
Malchin
Maltsch
Netzdamm
Neufahvwasser

14,75
14,90
14,80
14.80
14,90
14,90
14,975
14,95
15,10
14,85
15,075
14,85
14.80
14,90
14,90
15,00

14,975
14,845
14,80
14,70
15,00

Neufalz a. 0.
Neuß
Posen
Posen-Oerberdamm
Niesa
-Rostock
Schönebeck
Schweidnitz
Spandau
Steinau a. O.
Stettin
Stumsdorf
Tangermünde
Thorn
Thorn-Wocker
Tschicherzig b. Züllichau
Wallwitz Hafen
Waren
Warnemünde
Wvonke

14,89
15,39
14,725
14,75
14,875
15.0»
14,95
14,575
14,875
1T.80
15,00
14,90
14,95
14,75
14,75
14,80
14,925
14,75
15,09
14,75

VerbrauchsZuckerhöchstpreise.
Knlage 3.

1. Nordostdeutschland:
Danzig
Neufahrwasser
Neuteich
Stettin
Stralsund
Tiegenhof

2. Schlesien, Posen:
M Iauer
Kmsee
Vauerwitz
Vuchelsdorf-Neustadt
Fraustadt
Frobeln
Glogau
Gräben
Groß steterwitz
Gutschdorf

Preis nach

Abs. 1

(Spalte 1)

26,75
-
-

26,50
-

26,75

26,25
-
-
-
-
-
-

«
«

§ 2

Ubs. 2

(Spalte '̂ )

23,85
-
-

23,60
-

23,85

23,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Preis nach tz 2
Abs. 1

(Spalte 1)

Abs 2

(Spalte 2)

hertwigswaloau
Xlettendorf
Nruschwitz
Niederschwedeldorf
Vpalenitza
Ratibor
Rosenthal
Noswadze
Schmolz
Zchroda
Trachenberg
woinoroitz
3. Mitteldeutschland, nördlicher Teil:
Varum
Vennigsen
Vergedorf
Vrakel
Vraunfchweig
Cinbeck
Frellstedt
Genthin
l)amburg-5chulau
l)ilde3heim
Itzehoe
Lage
Magdeburg
Närten
Gberscheden
Gsterlinde (Vurgöorf)
Vthfresen
Zchwartau
Tangermünde
vlotho
Warburg

.Veetzen
4. Mitteldeutschland, südlicher Tei l :
Klten
Krtern
Varbr,
Töthen
GlauZig
Groningen
Halle
Leipzig
Lobau
Meißen

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

26,50
-
-

26,75
26,50
26,60
26,35
26,35
26,50

-
26,75

-
26.00*)
26.60
26,60
26,50
26,60

-
26,35
26,75

-
26,50

26,35
26,60
26,35

-
-
-

26,50
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

. -

23,60
-
-

23,85
23,60
23,70
23,45

-
23,60

-
23,85

-
23,35
23,70

-
23,60
23,70

-
23,45
23,85

-
23,60

23,45
23,70
23,45

-
-
-

23,60
-

-

Einschließlich des Frachtvorschusses 26,25 M k . (Kmtl. Knmerk.)
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Nositz
Zeitz
Zörbig

5. Rheinland.'
Töln
Clsoorf
Euskirchen
Uerdingen

6. 3üddeutschland:
Crstein
Frankenthal
Groß Gerau
Groß Umstadt
Heilbronn
Regensburg
3chweinfurt
ätuttgart-Cannstatt
waghäujel

Preis
Abs, 1

(Spalte 1)

26,60
-

26,50

27,15
-
-

27,00

27,50
27,25
27,20

-
27,50

-
27,15
27,50
27,40

nach § 2

Abs. 2

(Spalte 2)

23,70
-

23,60

24,25
-
-

24,10

24,60
24,35
24,30

-
24,60

-
24,25
24,60
24,50

Knlage 4.

Höchstzuschläge Zu dem für gemahlenen Mel is festgesetzten preis.

^. Melisi
1. Kristallzucker (ohne 3ack) -^ 0,00 Marh
2. Melispuder (ohne 5ack) > 0,50 „

L. harte Raffinaden:
1. Vrote, lose (in gewöhnlicher papierpackung) > 1,00 „
2. Platten, lose (in gewöhnlicher papierpackung) ^ 1,37V2 „
3. Würfel in Kisten zu 50 kx

bis 130 5tück auf V2 K3
5) feinkörnige geschnittene Würfel -^ 2,25 „
d) grobkörnige geschnittene Würfel ^- 2,50 „
0) gepreßte Würfel > 1,75 „

Für Würfel mit mehr als 130 Stück auf
1/2 K3 gilt ein weiterer Zuschlag von ^ 0,25 „

Gemahlene Raffinaden und raffinierte Kristallzucker.'
1. gewöhnliche 5orten (ohne sack) > 0,50 „
2. besondere Zorten, namentlich gemahlene Naffina-

den aus Vroten, platten oder gleichwertigem Gut -^ ^,25 „
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Ausführungsallweisuxg zum Gesetz über Kapitalabfindung an Stelle
von Knegsversorgung (Kavital«vfindungsgesetz), vom 8 I u N 1916.

(Reichs Gesetzbl S 684)

I . M . M. h. G. M. Q D. F. F. M . M. I . (M . M. 5. D.' 5.

5. 266).
Auf Grund der Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungeir

zum Gesetz über Rapitalabfindung an stelle von Rriegsversorgung (Uapital-
«lbfindungsgesetz), vom 8. I u l i 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 684) wird im
Einvernehmen mit den obersten lNilitärverwaltungsbehörden folgende Kus-
führungsanweisung erlassen:

Zu Nr. 1 der Bekanntmachung.
1.

Der Antrag der Witwen auf Rapitalabfindung ist bei der Vrtspolizei-
behörde des Wohnorts oder, in Ermangelung dieses, des Aufenthaltsorts
der Witwe anzubringen.

Außer den in Nr. 1 Abs. I der Vekanntmachung vorgeschriebenM
Angaben mutz der Antrag Namen und Dienstgrad des verstorbenen Ehe-
mannes und Iahr und Tag der Geburt der Witwe enthalten.

Zu Nr. 3 der Vekanntmachung.
2.

Als stelle zur Prüfung der Nützlichkeit der beabsichtigten Verwen-
dung des Abfindungskapitals wird vorbehaltlich der Vestimmuagen in Nr.
9 der Landrat (im Regierungsbezirk Ligmaringen der Gberamtmann), in
Ztadtkreisen der Vürgermeister, desjenigen Kreises (3tadtkreises) bestimmt,
in dem der mit zustimmendem Vescheide der Militärbehörde versehene
Antragsteller zur Zeit der Anbringung seines sirüfungsgesuchs beim Land-
rat (Vürgermeister) seinen Wohnort oder, in Ermangelung dieses, seinen
Aufenthaltsort hat.

3. .
Grundlegende Voraussetzung für die Gewährung von Kapitalabfindung

ist nach dem Gesetz, daß das Geld zum Erwerb oder zur wirtschaftlichen
stärkung eigenen Grundbesitzes verwendet werden soll. Die Prüfung hat
demgemäß festzustellen, ob diese Voraussetzung vorliegt.

Der Erwerb eigenen Grundbesitzes kann insbesondere darin bestehen,
daß der Antragsteller ein ländliches oder städtisches Grundstück aus freier
k)and erwirbt oder daß er sich auf einem solchen Grundstücke mit Hilfe-
eines gemeinnützigen Vau- oder siedlungsunternehmens ansiedelt. Der Vei-
tritt zu einem Vau- oder Ziedlungsunternehmen zu dem Zweck, eine Woh-
nung zu mieten oder ein Grundstück zu pachten, reicht nicht aus.

I n welcher Rechtsform der Grundbesitz erworben werden soll, ßst
belanglos. Insbesondere ist auch die Form des Nentenguts oder des Erb-
baurechts zugelassen.

Daß der zu erwerbende Grundbesitz mit einem - Wohnhause versehen
ist oder versehen werden soll, ist zwar im Gesetz nicht ausdrücklich ausge-
sprochen. Da das Gesetz aber, wie sich aus seiner Vegründung ergibt,
die 3eßhaftmachung auf eigener schölle fördern wi l l , wird das Vor-
handensein oder die Errichtung eines Wohnhauses vorausgesetzt werden
müssen.

Der Grundbesitz soll zur Vefriedigung des eigenen Wohnbedürfnisses
oder zur Ausübung des eigenen Geschäftsbetriebes dienen. Die Erbauung
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oder der Erwerb von hauptsächlich Zur Vermietung bestimmten Häusern
Kann nicht in Vetracht kommen.

4.
Unter die Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stärkung eigenen Grund-

besitzes im sinne des Gesetzes sind insbesondere zu rechnen die ^Ent-
schuldung oder die sonstige Verbesserung der Zchuldverhältnisse des Grund-
stücks (z. V. die Umwandlung einer kündbaren Hypothek in eine unkünd-
bare Abtragshypothek), der Kufbau oder die Wiederherstellung von Wohn-
und Wirtschaftsgebäuden, die Vergrößerung leistungsunfähigen oder lei-
stungsschwachen Grundbesitzes durch ZuKauf geeigneter Landflächen, die
Vervollständigung von landwirtschaftlichem Inventar, die Ausführung von
Meliorationen und dergleichen. Entscheidend ist, daß diese Maßnahmen
nicht nur nützliche und zweckmäßige Verbesserungen darstellen, sondern
daß sie die wirtschaftlichen Verhältnisse im sinne einer nachhaltigen Stär-
kung des Grundbesitzes wesentlich beeinflussen.

5.
Die Prüfung hat sich darauf zu erstrecken, ob die nützliche Verwendung

des Geldes in der sierson des Antragstellers gewährleistet ist. hierfür
kommen alle seine personlichen und wirtschaftlichen (Gesundheits-, Verufs-,
Vermögens-,̂  Familien-) Verhältnisse in Vetracht. handelt es sich bei-
spielsweise um den Erwerb landwirtschaftlichen Grundbesitzes, so wird zu
untersuchen sein, ob der Antragsteller an sich und, insbesondere bei ver-
minderter körperlicher Leistungsfähigkeit, nach Zahl, Arbeitsfähigkeit und
Vorbildung seiner Familienmitglieder, nach leinen vermögensoerhältmssen
usw. für den Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks überhaupt
geeignet und bejahendenfalls, welche Vesitzgröße für ihn angemessen ist.
Kommt der Erwerb einer Gartenstelle in Frage, deren Ertrag zum Lebens-
unterhalt des Antragstellers nicht ausreicht, so wird u. a. zu ermitteln
sein, ob und inwieweit nebenbei die ländliche, gewerbliche oder Heim-
arbeit geleistet werden muß und nach den Fähigkeiten des Antragstellers
und seiner Angehörigen geleistet werden kann, und welche Aussichten und
Gelegenheiten in der betreffenden Gegend hierfür gegeben sind. Dabei
wird es von Wert sein, wenn nicht bloß eine, sondern eine Mwissle'
Mannigfaltigkeit von Arbeitsgelegenheiten vorhanden ist.

Die Kenntnis von der Leistungsfähigkeit des Antragstellers in ge-
sundheitlicher Beziehung wird sich in der Regel aus der von der Mi -
litärbehörde veranlatzten ärztlichen Untersuchung gewinnen lassen. Ge-'
gebenenfalls ist eine beglaubigte Abschrift des bei den Versorgungsakten
des Vezirkskommändos befindlichen ärztlichen Gutachtens einzuholen.

Ferner ist zu prüfen, ob das zu erwerbende Grundstück nach seiner
Zweckbestimmung eine angemessene Lage, Größe und Veschaffenheit hat,
ob der vom Antragsteller zu zahlende Kaufpreis und die sonstigen Kauf-
bedingungen angemessen, ob die Hypothekenverhältnisse geregelt sind und
dergleichen mehr.

6.
Mit Rücksicht auf die besonderen Ziele des Gesetzes ist ferner zu

prüfen, welche Maßnahmen vorzusehen sind, um einerseits die erstmalige
bestimmungsgemäße Verwendung und die dauernde Erhaltung des Ver-
wendungszwecks zu sichern und um andererseits für den Fall der Ver-
eitelung des Zwecks die Rückzahlung der Abfindungssumme sicherzustellen
f§§ 6 bis 8 des Gesetzes). Die Rückzahlung ist auch Voraussetzung für
etwaige Wiederaufleben der erloschenen Versorgungsgebührnisse nach § 9
des Gesetzes. Vei Abfindungsanträgen von Witwen ist nach Nr. 3 Abs. 3
der Bekanntmachung zu verfahren. Außer dert im Gesetz ausdrücklich
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genannten sicherungsmatzregeln (veräutzerungs- und Velastungsoerbot, Ein»
tragung einer Zicherungshypothek) können auch andere (z. V. Vürgschaf»
ten) in Frage kommen.

Die Antragsteller sind über den Zweck dieser Maßnahmen aufzuklären.
Gegebenenfalls ist mit ihnen darüber zu verhandeln, welche der in Vetrachl
kommenden Veschränkungen als ihnen am wenigsten lästig zu wählen
sein wird.

wenn van einer 3icherungsmaßregel abgesehen werden soll, so ist
dies besonders zu begründen (§ 6 des Gesetzes).

schließlich gehört hierher auch die Prüfung der Frage, an wen die
Kapitalabfindung auszuzahlen ist, ob an den abfindungsberechtigten An-
tragsteller oder, was die Regel sein wird, für seine Rechnung an einen
Dritten, z. V. an den Grundstücksverkäufer oder den Hypothekengläubiger,
und welche Frist für ihre Verwendung zu gewähren ist.

7.
Der Prüfungsstelle bleibt es überlassen, sich die Kenntnis von den

Verhältnissen des Antragstellers und des Grundbesitzes zu verschaffen, wie
und soweit es ihr erforderlich erscheint. Grundsätzlich ist es Fache des
Antragstellers, den Nachweis von der Nützlichkeit der beabsichtigten Ver-
wendung des Abfindungskapitals zu erbringen und zu diesem Zwecke
die erforderlichen Unterlagen (z. V. Grundstücksangebote, Kauf- oder Vau-
verträge, Vaupläne, Kostenanschläge, Katasterauszüge, Grundbuchabschrif-
ten u. dgl.) vorzulegen. Die Prüfungsstelle wird sich aber hierauf nicht
beschränken dürfen, sondern selbsttätig geeignete Ermittelungen anstellen
und Erkundigungen einziehen müssen. I n dieser Veziehung ist in der
Vegründung des Gesetzes beispielsweise darauf hingewiesen, daß die An-
hörung von Landwirtschaftskammern, Handelskammern, Handwerkerkam-
mern, Fachoereinen und ähnlichen Organisationen in Frage kommen könne.

Es sollen folgende stellen angehört werden.'
a) soweit es sich um eine Ansiedlung durch Rentengutsgründung han-

delt, in der Regel der Zpezialkommissar -
d) soweit es sich um den Erwerb durch Veitritt zu einem gemein-

nützigen Vauunternehmen handelt, die provinziellen Vereine für
Kleinwohnungswesen oder die Revisionsverbände der Baugenos-
senschaften-

e) die nach den bestehenden allgemeinen Grundsätzen für den An-
tragsteller zuständige Fürsorgeorganifation.

I m Falle des Veitritts des Antragstellers zu einem gemeinnützigen
Vau- oder siedlungsunternehmen hat die Prüfungsstelle eine Vescheinigung
über die Gemeinnützigkeit des Unternehmens einzuholen. Diese Vescheini-
gung wird erteilt vom Regierungspräsidenten, soweit es sich um ein ge-
meinnütziges Vauunternehmen, vom Gberpräsidenten, soweit es sich um ein
gemeinnütziges siedlungsunternehmen handelt.

8.
Nach Abschluß feiner Prüfung verfährt der Landrat (Vürgerm?ister)

nach Nr. 3 Abs. 4 der Vekanntmachung. Er erteilt die dort vorgeschrie-
bene Vescheinigung und überreicht sie mit den seiner Prüfung zugrunde lie-
genden Unterlagen unmittelbar dem Kriegsministerium sversorgungs- und
Iustizdepartement), Reichs-Marineamt, Reichs-Kolonialamt — unter
gleichzeitiger Venachrichtigung des Vezirkskommandos, soweit nicht nach
Nr. 3 Abs. 5 der Vekanntmachung hiervon abzusehen ist.

9.
Falls der Grundbesitz nicht in dem Kreise Stadtkreise) liegt, in dem

der Antragsteller wohnt oder sich aufhält, hat der Landrat (Vürgermeister)
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he? Wohnorts oder Aufenthaltorts (Nr. 2), nachdem er die Fürsorge-
Organisation gemäß Nr. 7 Abs. 2o gehört hat, den Knirag mit seinem
Outachten über die persönlichen und bisherigen wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Antragstellers und mit dem Gutachten der Fürsorgeorganisation
an den Landrat (Vürgermeister) der belegenen sache abzugeben. Dieser
übernimmt die weitere Prüfung, insbesondere auch die Anhörung nach
Nr. 7 Abs. 2 a und b, erteilt die Vereinigung und verfährt in der
Nr. 8 vorgeschriebenen Weise.

Zu Nr. 5 der Bekanntmachung.
10.

Die Abfindungssumme ist auf Veranlassung der für den Antrag-
steller zuständigen Pensionsregelungsbehörde durch die für die Zahlung
der Versorgungsgebührnisse bestimmten Kasse an den im Vescheide der
obersten Militärverwaltungsbehörde bezeichneten Empfangsberechtigten zu
zahlen und der Generalmilitärkasse (für Marine- und 3chutztruppen-An-
gehörige der Keichshauptkasse) in üblicher weise aufzurechnen. Ist die
Auszahlung nach dem Vescheide an die Erfüllung von Voraussetzungen
geknüpft, so mutz vor der Zahlung von der mit der Ausführung der
Entscheidung beauftragten stelle (Nr. N ) bescheinigt werden, datz die
Zahlung erfolgen kann. Ueber den Empfang hat der Abfindungsberechtigte
Quittung zu leisten, auch wenn die Zahlung an Dritte zu leisten ist.

M i t Zustimmung des Abfindungsberechtigten kann die Abfindungssumme
für ihn an eine geeignete Vank oder Zparkasse mit der Maßgabe gezahlt
werden, daß er über das Kapital nur mit Einwilligung der mit der
Ausführung der Entscheidung beauftragten stelle verfügen darf. Diese
Form der Auszahlung wird sich namentlich dann empfehlen, wenn die
Verwendung des Kapitals in Teilbeträgen beabsichtigt ist.

Rentenempfänger haben den mit dem vermerk über die Vewilligung
der Abfindung versehenen Mil i tärpaß der pensi^nsregelungsbehörde vorzu-
legen. Diese hat vor der Zahlung die Uebertragung des Vermerks aus
dem Mil i tärpaß und zugleich die Eintragung des Zeitpunktes des Er-
löschens der abgefundenen Versorgungsgebührnisse in das fiensionsquittungs-
buch zu veranlassen.

Zu Nr. 6 der Vekanntmachung.
N .

<)ur Ausführung der Entscheidung und zur Ueberwachung der wei-
teren nützlichen Verwendung wird der Landrat (Vürgermeister) der be->
legenen 3ache bestimmt.

Ergibt sich, daß die von der obersten Militäroerwaltungsbehörde fest-
gesetzte Frist zur bestimmungsmäßigen Verwendung (§ 7 des Gesetzes)
nicht ausreichend bemessen ist, so hat die Ueberwachungsstelle eine Ver-
längerung der Fri^t anzuregen.

Die Ueberwachungsstelle hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, um
sich von einer etwaigen Gefährdung oder Vereitelung des Verwendungszwecks
rechtzeitig Kenntnis zu verschaffen. 3 )w: i t es sich insbesondere um länd-
liche Verhältnisse handelt, werden die Gemeinde-(Guts-) Vorsteher oder an-
dere geeignete Vertrauensmänner anzuweisen sein, von wichtigen Verän-
derungen, auffälligen Vorkommnissen u. dgl. dem Landrat Mitteilung zu
machen.

12.
Ueber Veobachtungen allgemeiner Natur, die die Landräte (Vürger-

meister) bei der Erledigung ihrer Aufgaben zur Ausführung des Kapital-
abfindungsgesetzes machen, sowie über etwa sich ergebende Zweifelsfragen
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grundsätzlicher Art ist im Zivildienstwege an den beteiligten Ressortmi-
nister Zu berichten.

1916. :l«. Teptember.

Verficherungspflicht von Angcstrllteu für Beschäftigungen
während des Krieges.

R. K. (R. G. Vl. 5. 1097).

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats Zu wirtschaftlichen Maßnähmen usw. vom 4.
August 1914*) folgende Verordnung erlassen i

§ l «
Personen, die vor dem gegenwärtigen Kriege eine an sich nach dem

Versicherungsgesetze für Angestellte Versicherungspflichtige Tätigkeit nicht
ausgeübt haben und auch nach Beendigung des Krieges voraussichtlich
nicht ausüben werden, sind hinsichtlich einer nur für die Dauer des Kriegs-
zustandes angenommen, an sich Versicherungspflichtigen Veschäftigung nicht
versicherungspflichtig nach dem Versicherungsgesetze für Angestellte.

sind jedoch für die Dauer der an sich Versicherungspflichtigen Veschäfti-
gung Veiträge zur Angestelltenversicherung entrichtet, so dürfen die Leistungen
der Angestelltenversicherung nicht aus dem Grunde abgelehnt werden, daß die
Veiträge zu Unrecht entrichtet seien.

Die Wirkung des § 1 Abs. 1 dieser Verordnung tritt nicht ein, wenn
der Veschäftigte binnen einem Monat nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung oder bei späterem Veginne des Veschäftigungsverhältnisses binnen
einem Monat von diesem Zeitpunkt an feinen entgegenstehenden Millen
gegenüber dem Direktorium oder einem anderen Organe der Reichsver-
sicherungsanstalt erklärt. Diese Willenserklärung wirkt jedoch nicht auf
die Zeit vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung zurück.

Ersatzkassenmitglieder haben die Willenserklärung innerhalb der Frist
bei der Ersatzkasse abzugeben.

Ltreitigkeiten über die Versicherungspflicht, über welche das Verfahren
am Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung schwebt, werden nach den Ve-
stimmungen dieser Verordnung entschieden.

Ist vor dem Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung die Versiche-
rungspflicht einer nach dieser Verordnung versicherungsfreien Person durch
rechtskräftige Entscheidung festgestellt worden, so wird diese Feststellung
auf Antrag des versicherten aufgehoben und eine neue Entscheidung er-
lassen. Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Inkrafttreten dieser
Verordnung bei der stelle einzulegen, welche die rechtskräftige Entschei-
dung erlassen hat. Diese stelle hat auch die neue Entscheidung zu er-
lassen. Für das Verfahren gelten die §§ 210 ff. des Versicherungsgesetzes
für Angestellte entsprechend. ,

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer verkündung und mit
Wirkung von Kriegsbeginn an in Kraft.

*) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1914 I 3eite 857.
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191«. 3«. September

Lebensmittelkarte für Binnenschiffer.

M . H. G. M. A. M . I . M . Vl . H. G. 5. 339).

Verlin, den 30. September 1916.

Auf der nach unserem Erlasse vom 1. 3eptember 1916 durch den
Polizeipräsidenten in Verlin zu beziehenden Lebensmittelkarte für Vin-
nenschiffer ist nach dem Vordruck von der Ausgabestelle einzutragen, an
welchen — namentlich aufzuführenden — Grten der 3chiffer Lebensmittel
erhalten kann. Der Polizeipräsident in Verlin hat darauf hingewiesen,
daß die Vehörden, welche die Lebensmittelkarte ausstellen, nicht immer
wissen werden, welche Ufergemeinden an den verschiedenen Zchiffahrts-
straßen für die Lebensmittelausgabe an Vinnenschiffer bestimmt sind.

Abgesehen hiervon kann die namentliche Angabe der Ausgabeorte
für Lebensmittel auch dadurch unzutreffend werden, daß der 3chiffer sein
Fahrtziel ändert.

w i r stellen daher anHeim, den m Frage stehenden vermerk in der
Karte durch die Worte ausfüllen zu lassen: „An den für die Lebens-
mittelausgabe an Vinnenschiffer bestimmten Grten". Gleichzeitig ersuchen
wir, dafür 3orge zu tragen, daß an den Eurer usw. der Kanal-
baudirektion, dem Kaiserlichen Kanalamt unterstehenden Wasserstraßen
den 3chiffern durch Anschlag in den Häfen oder an den schleusen oder
in anderer geeigneter Meise bekannt wird, in welchen Gemeinden und
an welchen stellen an der betreffenden Wasserstraße Lebensmittel für Vin-
nenfchiffer ausgegeben werden.

An die beteiligten Herren Oberpräsidenten (3trombau- bezw. Kanalbau-
verwaltung), die Kanalbaudirektionen in Hannover und Essen, den Herrn
Regierungspräsidenten (Verwaltung der Märkischen Wasserstraßen) in
Potsdam, den Herrn Polizeipräsidenten hier, das Kaiserliche Kanalamt in
Kiel

sowie, mit dem Anheimstellen weiterer Veranlassung für die Ihnen
unterstellten Wasserstraßen im Falle des Vedürfnisses,

an die übrigen Herrn Regierungspräsidenten.

191«. 30. September.

Preise für Schuhwaren

M. H. G. (M. Vl . H. G. 5. 339).

I m Anschluß an die Ausführungsbestimmungen des Herrn Reichskanz-
lers vom 28. September 1916 zur Vundesratsverordnung über Preis-
beschränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren vom 28.̂  3eptember 1916
ordne ich an:

Auf die Vildung der Schiedsgerichte und ihrer Vezirke sowie die
Ernennung, Verpflichtung und Vefähigung der Vorsitzenden und ihrer 3tell-
vertreter finden Ziffern 1 4 meines Erlasses vom 31. März d. I s .
entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, daß die Vildung der Zchieds-
gerichte bis spätestens zum 10. Oktober d. I s . zu erfolgen hat.

An die Herren Gberpräsidenten, die Herren Regierungspräsidenten und die
amtlichen Handelsvertretungen.
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H. 30. September.

Einfuhr von Fischen und von Zubereitungen von Fischen.

R. K. (R. G. Vl. 5. N35).

Auf Grund des § 3 Abs. 2 der Verordnung des Vundesrats über
ine Einfuhr von Salzheringen vom 17. Januar 1916 )̂ in der Fassung
der Verordnung vom 4. April 1916 )̂ wird folgendes bestimmt:

Die Vorschriften der Verordnung des Bundesrats über die Einfuhr
von 3alzheringen vom 17. Januar 1916 )̂ in der Fassung der Verord-
nung vom 4. April 1916 )̂ und die dazu ergangenen Ausführungsbe-
stimmungen vom 5. Aprip), 18. Juni^) und 23. August 1916 werden
auf alle Fische, mit Ausnahme von frischen siebenden und nicht lebenden)
Fischen und auf Zubereitungen von Fischen ausgedehnt.

NN«. 3. Oktober.

Unterricht in d-r Käuglings und Kinderpflege

M. h. G. (M. Vl. h. G. 5. 349).

Als nach dem Inkrafttreten der Novelle zur Gewerbeordnung vom
27. Dezember 1911 die Cntwickelung der Mädchen-Pflichtfortbildungsschulen
in lebhafteren Fluß zu kommen versprach, habe ich von vornherein, auch
widerstrebenden Meinungen gegenüber, darauf gehalten, daß in den Fach-
schulen wie in den gewerblichen uno kaufmännischen Fortbildungsschulen
für die weibliche Jugend den hauswirtschaftlichen Unterricht ausreichender
Raum gewährt werde (vgl. den Runderlatz vom 6. November 1913). Ich
habe dann in dem Erlaß vom 13. Juli 1915 die Gegenstände näher be-
zeichnet, die der hauswirtschaftliche Unterricht Zu umfassen hat, und da-
bei auch Gesundheitslehre, Kinder- und Krankenpflege hervorgehoben.

Die bei der langen Dauer des Krieges immer schwerer werdenden
Verluste an Menschenleben machen es zur Pflicht, fortan der Kinderpflege,
insbesondere der 3äuglingspflege noch größere Veachtung zu schenken als
bisher und mit aller Kraft die Vekämpfung der leider noch immer über-
aus hohen 3äuglmgssterblichkeit aufzunehmen.

Hierzu gehört in erster Linie, daß die ungenügenden Kenntnisse der
weiblichen Bevölkerung von der richtigen Pflege und Ernährung der Kin-
der verbessert werden. Vei der Lösung dieser Aufgabe können die Fort-
bildungsschulen mit Pflicht- oder freiwilligem Unterricht erfolgreich mit-
wirken. Gerade ihre Schülerinnen befinden sich in einem Alter, in dem
sie erfahrungsgemäß dem bei der Läuglingspflege zu behandelnden Lehr-
stoff Aufmerksamkeit und Verständnis entgegenbringen. Wird ihnen doch
häufig in Abwesenheit der Mutter die Ueberwachung und Erziehung jün-
gerer Geschwister anvertraut. Dieser für die Erhaltung der Volkskraft
notwendige Unterricht ist deshalb fortan in den Fortbildungsschulen in-
nerhalb der pflichtstunden zu berücksichtigen. Erwünscht ist außerhalb
der Pflichtstunden besondere Einrichtungen zu schaffen, die nicht fortbil-
dungsschulpflichtigen Mädchen und Frauen zugänglich sind.

Dieselbe Aufgabe muß auch den für die Heranbildung zur Frau
und Mutter bestimmten Haushaltungskursen gestellt werden. Da diese

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 34.
verwaltungsoorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 232.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I seite 236.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 452.
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Kurse gewöhnlich eine größere Stundenzahl als die Fortbildungsschule um-
fassen, wird es möglich sein, der Säuglings- und Kinderpflege im Lehr-
plan einen ihrer Wichtigkeit gebührenden Umfang zu geben. Neben den
Haushaltungskursen sind Sonderkurse für Säuglings- und blinderpflege
erwünscht, damit Mädchen, die wegen der längeren Dauer und größeren
Stundenzahl und der dadurch entstehenden Kosten nicht in der Lage sind,
die Haushaltungskurse zu besuchen, Gelegenheit haben, Kenntnisse auf
diesem Gebiete zu erwerben. 3olche Sonderkurse können ebenso wie es
bei den Sonderkursen im Väschen, Plätten, Kochen, Nähen usw. geschieht,
u. U. auch so eingerichtet werden, daß sie Gelegenheit zur Erweiterung
der in den haushaltungskursen erlangten Kenntnisse geben. Ich bin be-
reit, zu den Kosten solcher Kurse, vorbehaltlich genauerer Prüfung im
einzelnen, Veihilfen nach denselben Grundsätzen wie für den Fortbildungs-
unterricht zu gewähren. Ueber Umfang und Inhalt des Unterrichts auf
diesem hier besprochenen Gebiete lassen sich zurzeit allgemeine Vorschriften
noch nicht geben. Velehrungen für die Kufstellung von Lehrplänen sind
in reicher Fülle in der Zeitschrift für Säuglingsschutz (Georg Ztilke, Ver-
lin ^>V. 7), insbesondere in den heften 8 11 des VII . Jahrgangs
(1915) zu finden.

Das wichtigste für das Gelingen ist die richtige Auswahl der Lehr-
kräfte. I n Frage kommen Merzte, 'die mit der Säuglingspflege beson-
ders vertraut sind. Sie stehen aber nicht überall zur Verfügung oder
können ihre berufliche Veschäftigung oft nicht so regeln, daß sie zu den
angesetzten Unterrichtsstunden immer pünktlich zur stelle sind; auch ist
nrcht sicher, daß sie immer das erforderliche Lehrgeschick besitzen. Dies
kann bei den für die Zwecke der Säuglingspflege besonders ausgebildeten
Schwestern ebensowenig ohne weiteres vorausgefetzt werden, so ist es
notwendig, die vorhandenen Lehrerinnen an Fach- und Fortbildungsschulen
für diesen Unterricht besonders auszubilden. Mit meiner Genehmigung
sind bereits seit einigen Iahren im hiesigen Pestalozzi-Fröbelhaus I I Son-
derkurse in Kinde»,- und Säuglingspflege abgehalten worden, in denen
Gewerbelchrerinnen für Kochen und Hauswirtschaft theoretisch und prak-
tisch geschult werden. Diese Einrichtung hat sich bewährt, die Zahl der
ausgebildeten Lehrerinnen genügt aber nicht mehr dem Vedürfnis. Des-
halb wird die Einrichtung auf alle Seminare für Gewerbelehrerî !ne,n
für Kochen und Hauswirtschaft ausgedehnt werden, so daß zukünftig alle
diese Lehrerinnen in der Lage sein werden, den Unterricht in der Säug-
lingspflege zu übernehmen. Die nötigen Anordnungen werden demnächst
ergehen.

Fernerhin sollen im Laufe des winters für solche Gewerbelehrerinnen
für Kochen und Hauswirtschaft, die bereits im Kmte täiig sind und keine
Zusatzausbildung in der Säuglingspflege erhalten haben, kurze Veleh-
rungskurse in Verlin abgehalten werden, wegen der Einberufung von
Lehrerinnen zu diesen Kursen ergeht besondere Verfügung.

Es kann damit gerechnet werden, daß zu Veginn des Schuljahrs
1917 an den meisten Schulen Lehrerinnen, die für den Unterricht 5n
Kinder- und Säuglingspflege ausgebildet sind, zur Verfügung stehen, sc>
daß für diesen Fall oder bei dem Vorhandensein sonstiger geeigneter
Lehrkräfte mit der Einführung dieses Unterrichts der Anfang gemacht
werden kann. Ich ersuche Sie daher, mit den Leitungen der Fortbil-
dungsschulen mit Pflicht- oder freiwilligem Unterricht und der Haushal-
tungskurse wegen Einführung dieses Unterrichts in Verbindung zu treten
und nach Lage der örtlichen Verhältnisse die Veranstaltung von Sonder-
kursen in Verbindung mit den genannten Schulen und Kursen anzure-

55
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gen. Neber das Ergebnis erwarte ich einen zusammenfassenden Vericht
bis zum 1. März n. I s .
Kn die Herren Regierungspräsidenten, den Herrn Gberpräsidenten in Pots-

dam und den Herrn Polizeipräsidenten in Verlin.

191«. 3. Oktober.

Bewirtschaftung vsn Milch und den Verkehr mit Milch

Kriegsernährungsamt. (R. G. V l . 3. 1100).

Kuf Grund des § 41 der Verordnung über 3peise fette vom 20. I u l i
1916 und des § 1 der Vekanntmachung über die Errichtung eines Kriegz-
ernährungsamts vom 22. Ma i 1916 wird über die Vewirtschaftung von
Milch und den Verkehr mit Milch folgendes bestimmt:

I. Vewirtschaftung von Milch

Die Vewirtschaftung von Milch wird der Reichsstelle für Speisefette
und den auf Grund der Verordnung über 3peisefette vom 20. Jul i 1916
(Reichs-Gesetzbl. 3. 755) errichteten, verteilungsstellen übertragen. Ihre
Zuständigkeit richtet sich nach der Verordnung über Speisefette vom 20.
I u l i 19167

Milch im 3inne dieser Vekanntmachung ist Kuhmilch und -sahne in
unbearbeitetem und bearbeitetem Zustand (Vollmilch, Magermilch, Vüt-
termilch, 3ahne, Dauermilch und Oauersahne jeder Krt, Joghurt, Kefyr
und ähnliche Erzeugnisse).

Sahne ist jede mit Fett angereicherte Milch.
Dauermilch ist insbesondere.' kondensierte, sterilisierte, homogenisierte,

trockene Milch- Dauersahne ist insbesondere.' kondensierte, sterilisierte und
trockene 3ahne.

I I . Verkehr mit Milch

8 3
3elbstversorger sind die Kuhhalter nebst ihren Haushalts- und U)irV

schllftsllnaehö'rigen.
Selbstversorgern ist der Vedarf an Milch zu belassen. Hierdurch

werden die, für die Vuttererzeugung und Vutterversorgung getroffenen
besonderen Vestimmungen der Verordnung über 3peisefette vom 20. I u l i
1916 und der dazu von der Reichsstelle aufgestellten Grundsätze nicht
berührt.

Der Vedarf der Selbstversorger an Vollmilch zum unmittelbaren mensch-
lichen verbrauche kann vom Kommunalverbande mit Zustimmung der über-
geordneten Verteilungsstelle festgesetzt werden.

§ 4
vollmilchversorgungsberechtigte sind:

a) Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahre,
b) stillende Frauen,
o) schwangere Frauen in den letzten drei Monaten vor der Entbindung,
ä) Kranke auf Grund amtlich vorgeschriebener Vereinigung.

Die Reichsstelle trifft nähere Vestimmungen über die zu gewährenden
Mengen,' sie kann bei der Verechnung die Zahl der Kranken nach einem
Prozentsatz der Vevölkerung festsetzen.
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Die Vescheinigungen zu ä sind von dem Amtsarzt oder einer <von
dem Kommunalverbande zu bezeichnenden stelle auszustellen oder nach-
zuprüfen.

vollmilchversorgungsberechtigte haben Anspruch auf Zuteilung von Voll-
milch nur insoweit, als sie vorhanden ist.

soweit nach Deckung des Vedarfs der vollmilchversorgungsberech-
tigten noch Vollmilch zur Verfügung steht, haben Kinder im 7. bis 14.
Lebensjahr ein Vorrecht auf Zuweisung von Vollmilch (vollmilchoorzugs-
berechtigte).

§ 5
Die gemäß § 4 Abs. 2 festgesetzte vollmilchmenge ist vom Kommunal-

verband auf die im § 4 genannten Vevölkerungsgruppen zu verteilen.
Das in dieser Vollmilch enthaltene Fett ist dem Kommunalverbande bei
der Kufstellung des Fettverteilungsplans durch die Reichsstelle (§ 6 Abs. 1
Nr. 2 der Vekanntmachung über speise fette vom 20. I u l i 1916) nicht in
Ansatz zu bringen.

Insoweit Vollmilch über den Vedarf der vollmilchversorgungsberech-
tigten hinaus zur Verfügung steht, wird sie dem Kommunalverbande bei
Kufstellung des Fettverteilungsplans in Anrechnung gebracht. Hierbei ist
1 Liter Vollmilch 28 Gramm Fett gleichzusetzen.

Insofern die Entrahmung von Milch und die Verarbeitung zu Vutter
aus technischen Gründen nicht möglich ist, kann die Neichsstelle von der
Fettanrechnung ganz oder teilweise absehen.

8 6 ,
Die Kommunalverbände haben unverzüglich die Einrichtungen zu einer

geregelten Verteilung der in ihrem Vezirke gewonnenen und in ihren
Vezirk gelieferten Milch zu treffen.

Die Kommunalverbände können den Gemeinden die Regelung der
Milchverteilung für den Vezirk der Gemeinde übertragen. Gemeinden, die
nach der letzten Volkszählung mehr als zehntausend Einwohner hatten,
können die Uebertragung verlangen.

Die verabfolgung von Vollmilch an die Verbraucher darf nur gegen
Vezugskarte oder anderen behördlichen Ausweis erfolgen

a) in Gemeinden von mehr als zehntausend Einwohnern,
d) in anderen Gemeinden, sofern sie Milchzuweisung beantragen.

Die Landeszentralbehörden können Gemeinden von mehr als zehntausend
bis höchstens dreißigtausend Einwohnern, sofern sie nicht Milchzuweisung
beantragen, von dieser Vorschrift befreien.

Die Kommunalverbände können für ihren Vezirk oder für bestimmte
Gemeinden ihres Vezirkes anordnen, daß die Abgabe von Magermilch
an die Verbraucher nur gegen Magermilch-Vezugskarte oder gegen an-
deren behördlichen Ausweis erfolgen darf.

c)ur sicherung des Milchbedarfs können die nach § 14 Abs. 2 der
Verordnung über speisefette vom 20. I u l i 1916 zuständigen stellen hie
Lieferung von Milch an Kommunalverbände oder Gemeinden anordnen,
wi rd eine solche Anordnung getroffen, so gilt die belieferte stelle als
Milchaufkäufer im sinne des § 14 Abs. 1 daselbst.

§ 8
Die Kommunaloerbande und Gemeinden sind berechtigt, Höchstpreise

für Vollmilch und für Magermilch beim Verkaufe durch den Erzeuger
sowie im Groß- und Kleinhandel festzusetzen. Gemeinden von mehr als
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zehntausend Einwohnern sind zur Festsetzung von Höchstpreisen für Voll-
milch und für Magermilch im Kleinhandel verpflichtet.

Die Höchstpreisfestsetzung bedarf der Zustimmung der zuständigen Ver-
teilungsstelle.

Die Reichsstelle kann Anordnungen über die oberen Grenzen für die
Höchstpreisfestsetzungen treffen.

Die festgesetzten sireise sind Höchstpreise im Zinne des Gesetzes, be-
treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in de^ Fassung der Vekannt-
machung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. 3. 516) in Verbin-
dung mit den Vekanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl,
5. 25) und vom 23,, März 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 183).

8 9
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten stellen

können die' Kommunalverbände und Gemeinden zur Regelung des Milch-
verkehrs und der sireise anhalten' sie könnett sie für die Zwecke der
Regelung vereinigen und den verbänden die Vefugnisse und siflichten
aus den §§ 6 bis 8 ganz oder teilweise übertragen. sie können die
Regelung für ihren Vezirk oder Teile ihres Vezirkes selbst vornehmen,
soweit nach diesen Vorschriften die Regelung für einen größeren Vezirk
erfolgt, ruhen die Vefugnisse der zu diesem Vezirke gehörenden Rom-
munalverbände und Gemeinden.

§ 10
Es ist verboten!

1. Vollmilch und Lahne in gewerblichen Vetrieben zu verwenden-
2. Milch jeder Art bei der Vrotbereitung und zur gewerbsmäßigen

Herstellung von schokoladen und süßigkeiten zu verwenden-
3. 3ahne in Konditoreien, Väckereien, Gast-, schank- und äpeise-

wirtschaften sowie in Erfrischungsräumen zu verabfolgen-
4. sahne in den Verkehr zu bringen, außer zur Herstellung von

Vutter in gewerblichen Vetrieben und außer zur Abgabe an
Kranke und Krankenanstalten auf Grund amtlicher Vescheini-
gung (§ 4) '

5. geschlagene sahne Schlagsahne) oder sahnenpulver herzustellen^
6. Milch bei Zubereitung von Farben zu verwenden'
7. Milch zur Herstellung von Kasein für.technische Zwecke zu ver-

wenden-
8. Vollmilch an Kälber und schweine, die älter als sechs Wochen

sind, zu verfüttern. -
Die Reichsstelle kann Ausnahmen von den verboten in den Num-

mern 1 bis 7 zulassen.
Die Kommunalverbände können mit Zustimmung der höheren Ver-

waltungsbehörde Ausnahmen von dem Verbote der Nr. 8 zur Förderung
der Aufzucht von Zuchtbullen (Farren) zulassen.

I I I . schlußbestimmungen
8 11

Die Reichsstelle kann weitere Anordnungen für den Verkehr und
den verbrauch von Milch erlassen, sie kann insbesondere nähere Vestim-
mungen treffen

a) über die Vemessung des Vedarfs der selbstversorger-
d) über den verbrauch von Magermilch zum unmittelbaren mensch-

lichen verzehre'
c) über Art und Umfang der Herstellung von Dauermilch und

Dauersahne jeder Art, von Joghurt, Kefyr und anderen Erzeug-
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nissen, bei denen Milch ein wesentlicher Vestandteil ist' über die
Milchbelieferung der Vetriebe, in denen solche Erzeugnisse her-
gestellt roerden, und über die Regelung des Verkehrs und des
Verbrauchs solcher Erzeugnisse.

vor dem Erlasse von Vestimmungen der unter a und d bezeichneten
Art ist der Veirat der Reichsstelle zu hören.

Die Verteilungsstellen, Kommunalverbände und Gemeinden sowie die
nach § 9 . gebildeten verbände haben, soweit ihnen die Regelung des
Milchverkehrs übertragen ist, der Reichsstelle auf verlangen Auskunft zu
erteilen und ihren Weisungen Folge- zu leisten. Die Reichsstelle ist be-
fugt, mit ihnen unmittelbar zu verkehren.

8 '2
Vei der Durchführung dieser Bekanntmachung haben die Verteilungs-

stellen, Kommunalverban.de und Gemeinden mitzuwirken.
8 13

Die Landeszentralbehörden erlassen die Vestimmungen zur Ausfüh-
rung dieser Vekanntmachung. 3ie können bestimmen, daß die den Kom-
munalverbänden und Gemeinden übertragenen Anordnungen durch deren
Vorstände erfolgen, sie bestimmen, wer als höhere Verwaltungsbehörde,
Kommunalverband und Gemeinde anzusehen ist.

8 14
Mit Gefängnis bis zu einem Iahre und mit Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark oder mit einer dieser 3trafen wird bestraft'.
1. wer den Vorschriften im § 10 zuwiderhandelt,'
2. wer den auf Grund der §§ 6, ?, 9, 11 und 13 getroffene^

Vestimmungen oder Anordnungen zuwiderhandelt.
Neöen der strafe kann auf,Einziehung der Erzeugnisse erkannt wer-

den, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob
sie dem Täter gehören oder nicht.

'8 15
Die Verordnungen über Veschränkung der Milchverwendung vom 2.

3eptember 1915, über Regelung der Milchpreise und des MilchverbrauchZ
vom 4. November 1915, über den Maßstab für den Miichverbrauch
vom 11. November 1915 und über die Verwendung von Milch zur
Herstellung von 3ützigkeiten und 3chokolade vom 29. Dezember 1915 (Reichs-
Gesetzbl. 1915 3. 545, 723, 757, 849) treten außer Kraft.

Die auf Grund dieser Verordnungen erlassenen Vestimmungen bleiben,
soweit sie nicht durch die Vestimmungen dieser Vekanntmachung aufgehoben
sind, so lange in Kraft, bis sie durch die auf Grund dieser Vekannt-
machung zu erlassenden neuen Vestimmungen ersetzt werden. Zuwider-
handlungen gegen sie werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser 3trafen
bestraft.

Die auf Grund des § 1 der Verordnung zur Regelung der Milch-
preise und des Milchverbrauchs vom 4. November 1915 (Reichs-Gesetzbl.
3. 723) festgesetzten sireise gelten bis zur anderweiten Festsetzung als
Höchstpreise im 3inne des § 8 dieser Vekanntmachung.

8 16
Die Vorschrift im § 6 Abs. 3 tritt mit dem 1. November 19 l6

in Kraft' die Reichsstelle kann auf Antrag der Landesregierung den Zeit-
punkt des Inkrafttretens bis längstens 1. Dezember 1916 hinausschieben.
Die übrigen Vorschriften dieser Vekanntmachung treten mit dem Tage
der verkündung in Kraft.
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1916. 3. Oktober.

Ordnung der Reifeprüfung für Kriegsteilnehmer

M. G. U. (3. Vl. U. 5. 533).

Das Königliche sirovinzialschulkollegium benachrichtige ich in Verfolg
meines Erlasses vom 10. Juli d. Is . (Zentrbl. 3. 452 ff.), daß nunmehr
sämtliche Vundesstaaten ihre Zustimmung zu der Vereinbarung über die
gegenseitige Anerkennung der nach der Ordnung der Reifeprüfung für die
Kriegsteilnehmer ausgestellten Reifezeugnisse ausgesprochen haben. Aende-
rungen an der Fassung der Reifeprüfungsordnung und der Lehrpläne
und Lehraüfgaben sind nicht mehr vorgenommen worden. Doch bemerke
ich, entsprechend der Anregung einer der Vundesregierungen, ausdrücklich,
daß unter der „regelrechten Versetzung" die Versetzung nach regelmäßigem
Durchlaufen der Klasse zu verstehen ist, nicht die Zuerkennung der Reife
für die höhere Klasse auf Grund eines Kriegserlasses.

Die Ordnung der Reifeprüfung für die Kriegsteilnehmer tritt hier-
mit in Kraft.
An die Königl. sirovinzialschulkollegien.

1916. 3. Dktober.

Dohnensticg

' M. Q D. 5. (M. Vl. 5. D. 5. 3. 273).

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten
hier.

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über *die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
5lugust 1914^) folgende Verordnung erlassen.'

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Vehörden
können die Ausübung des Dohnenstiegs mittels hochhängender Dohnen für
die Zeit bis zum 31. Dezember 1916 einschließlich gestatten.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Vehörden
können die Art der Ausübung des Dohnenstiegs näher regeln.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird
bestraft, wer den nach § 1 Abs. 2 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelte

§ 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Auf Grund vorstehender Verordnung gestatte ich den Iagdberechtigten
die Ausübung des Dohnenstiegs mittels hochhängender Dohnen für die Zeit
bis zum 31. Dezember 1916 einschließlich. Unterschlingen dürfen nicht
verwandt werden. Vinnen drei Tagen nach schlich der Fangzeit müssen
die schlingen aus den Dohnen entfernt sein.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I Leite 857.
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1916. 3. Oktober.

Orgänzunss der Bekanntmachung von Uebergangsvorschriften vom
5 September 1916 zur Verordnung über Speisefette vom 20 Ju l i I 9 l 6

Kriegsernährungsamt. (R. G. Vl. 5. 1107).

Auf Grund des § 40 der Vekanntmachung über Speisefette vom
20. Iu l i 1916 und des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung
eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916 wird verordnet'

Artikel I
Der § 1 Kbs. I der Vekanntmachung von Uebergangsvorschriften vom

5. September 1916 zur Verordnung über 3peisefette vom 20. Juli 1916
erhält folgenden Zusatz:

„Die Vutter, deren Ueberlassung' hiernach verlangt wird, ist
auch nach dem 15. Oktober 1916 an die die Überlassung verlan-
gende stelle oder nach deren Anweisung zu liefern."

Artikel I I
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191«. 4. Oktober.

Verkehr mit lebendem Vieh.

NI. A. M. h. G. M. Q D. F M. I . (M. Vl. h. G. 3. 354).
(M. Vl. Q D. F. 5. 260).

Die Entwickelung, die die Frage der Viehbeschaffung infolge der
Verordnung über Fleischversorgung vom 27. März 1916^) und der Ver-
ordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs vom 21. Kugust 1916
(R. G. Vl. 3. 941) genommen hat, macht eine 5Ienderung der 3atzungen
der viehhandelsoccbände notwendig.

Das Landesfleischamt, Abteilung Zentralviehhandelsverband, hat uns
den Entwurf einer neuen 3atzung für die viehhandelsverbände unter-
breitet.

wir übersenden in der Anlage Abdruck dieses Entwurfs und ersuchen
eine neue 3atzung zu erlassen.

3ollten sich Aenderungen im Laufe der Zeit erforderlich machen/
so ersuchen wir, sich vorher der Zustimmung des Landesfleischamts Zu
versichern.
An die Herren Vber- und Regierungspräsidenten.

Anlage.
Die 3atzung für die Regelung des Viehankaufs in der Provinz

vom Februar 1916 ist nach der Anordnung der Lan-
deszentral-Vehörden vom 22. August 1916 geändert und erhält folgende
neue Fassung!

3atzung
für den viehhandelsverband (Geschäftsabteilung der firovinzialfleischstelle

m ).

Zur Regelung der Veschaffung, des Absatzes und der Preise von le-
bendem Vieh (Rindern, Kälbern, 3chafen und 3chweinen) ist auf Grund

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 211.
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der Verordnung des Vundesrats zur Ergänzung der Bekanntmachung über
die Errichtung von Preisprüfungsstellen und der Versorgungsregelung vom
25. September 1915 (RGVl. 3. 607) und vom 4. November 1915 (RGVl.
3. 728) sowie der Vekanntmachung über Fleischversorgung vom 27. März
1916 (RGVl. 3. 199) für den Umfang ein verband ge-
bildet.

Der verband führt den Namen viehhandelsoerband;
er ist rechtsfähig und hat seinen 3itz in der 3tadt

Der verband bildet nach § 3 Abs. 2 der Verordnung vom 22,. August
1916 die Geschäftsabteilung der provinzialfleischstelle,' er hat nach § 2
Abs. 3 der Anordnung der Landeszentral-Vehörden vom 15. Februar 1916
den Anordnungen des Landesfleischamts (Zentral-Viehhandelsverband) Folge
Zu leisten.

Der verband verfolgt nur gemeinnützige Zwecke.
8 4.

Aufgabe des Verbandes ist die Ueberwachung und Regelung der Ve-
schaffuno des Absatzes von 3chlacht-, Zucht- und Nutzvieh im Verbands-
bezirk.

Zur Beschaffung gehören auch Maßnahmen zur Hebung und Wie-
derherstellung der Viehzucht und Viehhaltung. 3olche Maßnahmen müssen
jedoch durch Vermit t lung der Landwirtschaftskammern oder im Einver-
ständnis mit denselben getroffen werden.

Dm einzelnen kann der verband
a) Vestimmungen über den An- und verkauf von 3chlachtvieh, Zucht-

und Nutzvieh treffen, insbesondere bestimmen, daß lebendes Vieh
nur an den Verband oder zu dessen Verfügung zu verkaufen oder
Zu liefern ist,'

d) die preise, wie die beim Ankauf und verkauf zulässigen Auf-
schläge zu diesen preisen festsetzen!

o) den Ankauf und verkauf von lebendem Vieh für eigene Rechnung
oder kommissionsweise übernehmen,'

6) die höhe der von ihm in Anspruch zu nehmenden Vergütungen
und Aufschläge beim An- und verkauf von Vieh bestimmen,'

<Z) von jedem, den Vestimmungen der Satzungen unterliegenden An-
kauf von Zucht- und Nutzvieh im Verbandsbezirk eine Abgabe
bis Zu ^2'von 100 des Rechnungsbetrags, beim Kommissionshandel
mit Vieh bis Zu V2 von 100 des dem Verkäufer Zustehenden
Rechnungsbetrags von den Mitgliedern des Verbandes erheben!

t) in bestehende Vieh-Lieferungsverträge eintreten,'
Z') Versicherungen für solche 3chäden übernehmen, die durch die

Haftung für Hauptmängel, durch Eintreten anderer Mängel oder
durch Transporte und dergl. entstehen.

Mitglieder des Verbandes sind: alle Viehhändler, landwirtschaftliche
Genossenschaften und Vereinigungen und Fleischer, die am 1. September
1916 Mitglieder des Verbandes und im Vesitze der Ausweiskarte gewesen
und noch sind.

8 6.
Auf Antrag können Mitglieder des Verbandes werden:

1. Viehhändler, die im Verbandsbezirk ihre gewerbliche Niederlassung
haben-



. 4. Gkwber. 869

2. Viehhändler und landwirtschaftliche Genossenschaften, die, ohne
im Verbandsbezirk eine gewerbliche Niederlassung oder ihren 3itz
zu haben, im Verbandsbezirke Vieh kaufen oder Kommissionshandel
mit Vieh betreiben wollen-

3. Fleischer, die im Verbandsbezirke Vieh vom Landrat oder Mäster
zur Zchlachtung für das eigene Geschäft kaufen wollen'

4. landwirtschaftliche Vereinigungen (Zuchtgenossenschaften, Zuchtver-
bände), Einrichtungen der Landwirtschaftskammern und Genos-
senschaften, die ihren 3itz im Verbandsbezirke haben.

Die Mitglieder des Verbandes erhalten vom Vorstand eine Kusweis-
karte. Genossenschaften und Vereinigungen im sinne des § 6 erhalten für
die von ihnen bezeichneten Personen Kusweiskarten. sofern für eine
Genossenschaft mehrere Personen Kusweiskarten erhalten sollen, sind neben
der Hauptausweiskarte für den Hauptvertreter Nebenkarten auf die übri-
gen Personen auszustellen. Händler, die Kufkäufer beschäftigen, haben
für diese auf den Namen lautende Nebenkarten zu beantragen.

Die Kusweiskarten sind von den Verbandsmitgliedern bei jedem ihnen
nach § 9 vorbehaltenen viehhandelsgeschäft ohne Kufforderung vorzulegen.

8 8.
Die Erteilung von Kusweiskarten kann aus wichtigen Gründen versagt

werden.
Heber die Erteilung entscheidet der Vorstand.
Der Vorstand kann einem Mitgliede die Kusweiskarte (§ 5) ent-

ziehen, wenn Gründe vorliegen, die seine Unzuverlässigkeit ergeben, oder
wenn das Mitglied den Veftimmungen dieser Satzung oder den nach § 4
erlassenen Anordnungen des Vorstandes zuwiderhandelt.

Die Kusweiskarte kann außerdem vom Vorstande zurückgenommen
werden, wenn sich nachträglich Umstände ergeben, welche die versagung
der Erlaubnis rechtfertigen würden. I m Falle der Zurücknahme der Kus-
weiskarte kann den beteiligten die gezahlte Gebühr zurückerstattet werden.

M i t der Entziehung oder Zurücknahme der Kusweiskarte verliert das
Mitglied das Recht zum Handel mit Vieh im Verbandsbezirk.

lieber Veschwerden wegen versagung, Entziehung oder Zurücknahme
von Kusweiskarten entscheidet der Gberpräsident/Regierungspräsident end-
gültig.

U)ird einem Mitgliede die Kuswciskarte entzogen oder wird sie zurück-
genommen, so werden damit gleichzeitig die für seine Kufkäufer ausgestellten
Nebenkarten ungültig.

Die Entziehung der Karte kann in den für die Bekanntmachungen
des Vorstandes bestimmten Vlättern, in den Kreisblättern der Kreise, wo
das bisherige Mitglied tätig gewesen ist, auf Kosten des Mitglieds ver-
öffentlicht werden.

Für die Ausstellung der Kusweiskarte ist an den verband eine Ge-
bühr zu zahlen, die nach Veschluß des Vorstandes eine einmalige oder
jährliche sein kann. Die Gebühren werden vom Vorstand unter Zustim-
mung der provinzialfleischstelle festgesetzt.

Der Vorstand ist befugt, Mitgliedern auf ihren Kntrag den Kustritt
zu gestatten und über die ganze oder teilweise Rückzahlung der Mitglieds-
kartengebühren (Kbs. 9) Vestimmungen zu treffen.

Der Knkauf von Vieh beim Landwirt oder Mäster zur 3chlachtung
und zum Weiterverkauf sowie der kommissionsweise Handel mit Vieh im
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Verbandsbezirk ist außer dem verbände selbst nur den Verbandsmitgliedern,
die von dem Vorstand eine Ausweiskarte erhalten haben, gestattet.

Die Ausweiskarte gibt keinen Anspruch auf die Ausübung des Handels,
falls der verband oder mit Zustimmung der sirovinzialfleischstelle die Kom-
munalverbände mit Rücksicht auf die nach § 9 der Vundesratsverordnung
über die Fleischversorgung vom 27. März 1915 (Reichs-Gesetzbl. 5. 199)
erforderlich werdenden Umlagen einschränkende Anordnungen getroffen
haben.

Der nicht gewerbsmäßige Ankauf von Vieh bei dem Landwirt oder
Master für den eigenen Vedarf, soweit er sich im örtlichen Verkehre
ohne Versand auf der Eisenbahn abwickelt, hat nicht die Mitgliedschaft
beim verbände zur Voraussetzung.*)

Der Vorstand kann bestimmen, daß es zum ausschließlichen Handel
mit Ferkeln und Läuferschweinen im Gewicht unter 30 K̂  für das 3tück
der Lösung einer Ausweiskarte nicht bedarf.

s 10.
Organ des Verbandes ist der Vorstand.
Mit Zustimmung des Gberpräsidenten/Regierungspräsidenten kann als

zweites Grgan ein Veirat gebildet werden.

§ 11.
Der Vorstand führt die Geschäfte des Verbandes unter Leitung des

Vorsitzenden. Der Vorstand erläßt die nach § 4 erforderlichen Anordnungen.
Die von dem Vorstande nach § N Abs. 2 der bisherigen Zatzung er-
lassenen Anordnungen bleiben in Kraft.

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens 6 Mit-
gliedern.

Für den Vorsitzenden werden ein oder mehrere Stellvertreter Er-
nannt. Für die Mitglieder werden gleichfalls 3tellvertreter bestellt,,

Der Vorsitzende, die 3tellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglieder
und deren 3tellvertreter ernennt auf Widerruf der Gbervräsident/Regie-
rungspräsident. von den Mitgliedern werden mindestens zwei von den
Handelskammern aus der Zahl der in der Provinz /Aeg.-Vez.

ansässigen Viehhändler und mindestens zwei von der Land-
wirtschaftskammer vorgeschlagen. Das Gleiche gilt für die stellvertreten-
den Mitglieder.

Der Vorsitzende, die Mitglieder und die 3tellvertreter der Mitglieder
sind ehrenamtlich tätig. 3ie erhalten Ersatz ihrer Varauslagen oder an
deren stelle Pauschsätze.

Der Vorstand tritt auf Verufung des Vorsitzenden oder seines 3tell-
oertreters zusammen. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn außer dem
Vorsitzenden oder seinem 3tellvertreter mindestens zwei Mitglieder oder
deren 3tellvertreter anwesend sind.

*) Für den Fall eines nicht gewerbsmäßigen Ankaufs von Vieh durch
einen Landwirt bei einem Landwirt ist zu einem Transport auf der Eisen-
bahn eine Vereinigung der Polizeibehörde des Versandorts erforderlich,
daß der Versand gestattet ist. Nach der Anordnung der zuständigen Her-
ren Nessortminister vom 19. Januar 1916 1 . ^ . Iß. 613 ^ soll die Grts-
polizeibehörde diese Vescheinigung in der Regel ausstellen, wenn es sich um
einen Versand von Vieh aus einem landwirtschaftlichen Vetrieb an einen
anderen landwirtschaftlichen Vetrieb handelt.
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Die Veschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Vei stimmen-
gleichheit gibt die stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters
den Ausschlag.

Der Vorstand weist sich aus durch eine Vereinigung des Gberpräsi-
denten der Provinz über seine Zusammensetzung.

Der Vorsitzende oder einer seiner stellvertreter führt die laufenden Ge-
schäfte des Vorstandes. Er vertritt den Vorstand nach außen, verhandelt
in dessen Namen mit Vehörden und Privatpersonen, führt den schriftwechsel
und zeichnet alle schriftstücke im Namen des Vorstandes. Er kann in den
laufenden Geschäften einen Angestellten mit der Zeichnung von Schrift-
stücken beauftragen- aus dessen Zeichnung muß das Auftragsverhältnis
und seine stellung ersichtlich sein.

Urkunden und Rechtsgeschäfte, welche den verband gegen Dritte ver-
binden sollen, ebenso Vollmachten müssen vom Vorsitzenden oder einem seiner
stellvertreter und einem Mitgliede des Vorstandes unterzeichnet sein.

8 13.
(Gilt nur, wenn ein Veirat nach § 10« gebildet wird.)

Der Veirat besteht aus mindestens sechs Mitgliedern. Die Mitglieder
werden vom Vberpräsidenten/Negierungspräsidenten ernannt, und zwar je
zwei auf Vorschlag der Handelskammern und Landwirtschaftskammer.

Der Veirat wird vom Vorstände nach Vedarf, mindestens jedoch einmal
jährlich berufen- es ist ihm ein Jahresbericht und der Geschäftsabschluß
vorzulegen.

Die Einnahmen des Verbandes müssen nach Deckung der Verwaltungs-
koften, Zu denen auch die kosten der Geschäftsführung der provinzialfleisch-
stelle/Vez.-Fleischstelle gehören, und nach Abzug der vom Landesfleisch-
amte vorgeschriebenen Rücklagen zur Hebung und Wiederherstellung der
Viehzucht und Viehhaltung (§ 4 Abs. 2) Verwendung finden.

Dem Landesfleischamte (Zentral-Viehhandelsverband) ist zu dem glei-
chen Zwecke, namentlich für verbände, die in Ermangelung eigener Mit tel
an der Erfüllung dieser Aufgaben zurückstehen müssen, von dem bei Jahres-
abschluß sich ergebenden bilanzmäßigen Umsatz bis zu eins vom Tausend
zu überweisen. Die Höhe der Tatze wird vom Landesfleischamte nach
Anhörung des verbandsoorsitzenden festgesetzt.

§ 15.
Der Vorstand ist nach, den v)n dem Landesfleischamt aufgestellten

Richtlinien befugt, zur Förderung der Viehzucht im Einvernehmen mit
der provinzialfleischstelle einmalige Aufwendungen zu machen und Dar»
lehen zu gewähren.

Er bedarf hierzu der Genehmigung des Vberpräsidenten. sofern
die Zuwendungen und Darlehen den Vetrag von 50 000 M k . übersteigen,
ist dem Landesfleischamte von der Vewilligung Kenntnis zu geben.

§ 16.
Das Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr. Das erste

Geschäftsjahr umfaßt die Zeit bis zum 31. Dezember 1916.

§ 1 7 .
Der Vorstand hat binnen zwei Monaten nach Beendigung eines jeden

Geschäftsjahrs die Iahrensrechnung aufzustellen. Die Prüfung und Ab-
nahme erfolgt durch das Landesfleischamt (Zentral-Viehhandelsverband).
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8 18.
Zu Kenderungen dieser satzung ist nach Anhörung des Vorstandes der

Gberpräsident der Provinz/Regierungspräsiöent unter Zustimmung des Lan-
cesfleischamts befugt.

Die Vekanntmachungen des Vorstandes erfolgen in den Lezirksamis-
blättern des Verbandsbezirks und in dem Amtsblatt der Landwirischafts-
kammer.

s 20.
Der verband roird durch Anordnung der Landeszentralbehörden auf-

gelöst. Die Liquidation und Legung der Schlußrechnung erfolgt durch
den Vorstand, die Prüfung der Zchlußrechnung durch den Oberpräsidenten,
Regierungspräsidenten.

Ueber die Verwendung eines nach Deckung der Verbindlichkeiten etwa
sich ergebenden Überschusses beschließt nach Anhörung der Provinzial-/Ve-

zirksfleischstelle zu Zwecken der Förderung der Viehzucht und Viehhaltung
der Oberpräsident der Provinz.

19lK. 5. Oktober.

Futtermit tel

R. K. (R. G. M . 3. 1108).

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4»
Kugust 1914^) folgende Verordnung erlassen!

Den Vorschriften dieser Verordnung unterliegen alle Futtermittel tie-
rischen oder pflanzlichen Ursprunges. Dies gilt nicht.'

1. für Futtermittel, soweit der Verkehr mit ihnen durch andere
Verordnungen geregelt ist'

2. für Grünfutter, Futterrüben aller Krt, Pferdemöhren, Heu, Häcksel
und 3troh, mit Ausnahme von Futtermehlen und anderen Erzeug-
nissen, die aus diesen Ztoffen gewonnen werden.

Den Futtermitteln im Zinne der Verordnung stehen gleich:
1. als hilfsstoffei Torfstreu, Torfmull, aus Moostorf hergestellte

Torfsoden und zu Futterzwecken fertig hergerichteter kohlensau-
rer Kalk:

2. alle Mischfuttermittel, in denen dieser Verordnung unterliegende
Futtermittel oder hilfsstoffe enthalten sind.

Der Reichskanzler kann die Vorschriften dieser Verordnung auf andere
hilfsstoffc ausdehnen.

Futtermitte! dürfen nur durch die Vezugsvereinigung der deutschen
Landwirte, G. m. b. k). in Verlin abgesetzt werden.

Dies gilt nicht:
1. für Futtermittel, die vom Inkrafttreten dieser Verordnung ab

in der Hand desselben Eigentümers einen Doppelzentner von jeder
Krt nicht übersteigen-

2. für Futtermittel, welche die Landesfutiermittelstellen, die von die-
sen bestimmten stellen, die Xommunaloerbände oder die vom
Reichskanzler bestimmten besonderen stellen (§ 12) von der, Ve-

verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I Leite 857.
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zugsvereinigung zum Zwecke des Absatzes erhalten haben, soweit
der Absatz unter Einhaltung der nach §§ 12, 14 erlassenen
Anordnungen erfolgt.

3. für anerkanntes Saatgut von Ackerbohnen, Zojabohnen, Wicken,
Lupinen, Peluschken und Gemenge von Hülsenfrüchten sowie für
saatgut dieser Futtermittel, das durch eine von der Landeszen-
tralbehörde zu bezeichnende saatstelle als zur saat geeignet er-
klärt und von der vom Reichskanzler bestimmten stelle zu 3aat-
zwecken freigegeben worden ist.

Das von dieser stelle freigegebene Saatgut darf nur durch
die von der Landeszentralbehärde bezeichnete saatstelle abgesetzt
werden. Die vom Reichskanzler bestimmte stelle hat die zu-
ständige saatstelle von jeder Freigabe unverzüglich zu benach-
richtigen. Die saatstelle kann die sireise für das saatgut im
Einvernehmen mit der vom Reichskanzler bestimmten stelle vor-
schreiben, sie ist an die vom Reichskanzler vorgeschriebenen Gren-
zen gebunden. Der Reichskanzler kann weitere Vestimmungen
über den Verkehr mit saatgut erlassen. Futtermittel der im
Abs. 1 genannten Art, die als saatgut in Anspruch genommen,
aber zu saatzwecken nicht verwendet worden sind, sind nach
Beendigung der saatzeit bei der vom Reichskanzler bestimmten
stelle anzumelden und von dieser nach H 6 ff. zu übernehmen.
Dies gilt nicht für Mengen unter 25 Kilogramm von jeder
Art. Die Vorschriften in diesem Absatz gelten nicht für aner-
kanntes saatgut.

Die Landeszentralbehörden erlassen die näheren Bestimmun-
gen über die Anerkennung.

Etwa bestehende noch unerfüllte ilieferungsverträge begründen eine
Ausnahme von dieser Vorschrift nicht.

Wer bei Veginn eines Kalendervierteljahrs Futtermittel im Gewahr-
sam hat, hat die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Mengen getrennt nach
Arten und Eigentümern unter Nennung der letzteren der Vezugsvereini-
gung anzuzeigen, wer Futtermittel im betriebe seines Gewerbes herstellt,
hat anzuzeigen, welche Mengen er in dem laufenden Vierteljahre voraus-
sichtlich herstellen wird. Die Anzeigen sind jeweils bis zum fünften Tage
jedes Kalendervierteljahrs zu erstatten.

Die Anzeigepflicht gilt nicht für die Fälle des § 2 Abs. 2 sowie
für Mengen, deren der Anzeigepflichtige zur Aussaat oder zum sonstigen
verbrauch in seinem landwirtschaftlichen Vetrieb oder in dem dazuge-
hörigen gewerblichen Nebenbetriebe bedarf.

Die Vezugsoereinigung kann von den Fabriken jederzeit auch die An-
zeige der vorhandene,! Rohmaterialien verlangen.

8 4
Die Eigentümer von Futtermitteln haben sie der Lezugsvereinigung

auf Verlangen käuflich zu überlassen und auf deren Abruf zu verladen.
Auf Verlangen der Vezugsvereinigung haben sie ihr Proben gegen Er-
stattung der Uebersendungskosten einzusenden.

Dies gilt nicht für die im § 2 Abs. 2 genannten Mengen sowie für
Mengen, die zum verbrauch im eigenen landwirtschaftlichen Vetrieb oder
in dem dazugehörigen gewerblichen Nebenbetrieb erforderlich sind. Vei
anderen gewerblichen Vetrieben gilt Abs. 1 nicht für die Mengen, welche
zur verfütterung an die im eigenen Vetriebe gebrauchten spanntiere er-
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forderlich sind' die näheren Vestimmungen hierüber erläßt die Reichs-
futtermittelstelle.

Erzeuger von nasser Kartoffelpülpe, nasser Vierhefe sowie von nasser
Schlempe und nassen Trebern haben die Futtermittel auf verlangen der
Vezugsvereinigung zu trocknen, soweit sie Anlagen dazu besitzen und die
Vezugsvereinigung die Abnahme zusichert.

8 6
Die Vezugsvereinigung hat auf Antrag des Eigentümers binnen 4

Wochen nach Eingang des Antrags zu erklären, welche bestimmt zu be-
zeichnenden Mengen sie übernehmen will.

Für die Mengen, welche die Vezugsvereinigung hiernach nicht über-
nehmen will, erlischt die Absatzbeschränkung nach § 2. Das gleiche gilt,
soweit die Vezugsvereinigung eine Erklärung binnen der Frist nicht ab-
gibt. Veim Absatz von Futtermitteln im freien Verkehre dürfen die vom
Reichskanzler nach § 7 bestimmten preisgrenzen nicht überschritten werden.
Die preise sind Höchstpreise im 3inne des Gesetzes vom 4 August 1914
in der Fassung der Vekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl. 3. 516) in Verbindung mit den Vekanntmachungen vom 21.
Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. 5. 25) und vom 23. März 1916 (Reichs-
Gesetzbl. 3. 183).

Alle Mengen, die hiernach dem Absatz durch die Vezugsvereinigung
vorbehalten sind, müssen von ihr abgenommen werden. Der Eigentümer
hat der Vezugsvereinigung anzuzeigen, von welchem Zeitpunkt ab er zur
Lieferung bereit ist. Erfolgt die Nebernahme nicht binnen 4 Wochen
nach diesem Zeitpunkt, so Ist der Kaufpreis vom Ablauf der Frist ab
mit 1 vom hundert über den jeweiligen Reichsbankdiskont zu verzinsen.
Mi t dem Zeitpunkt, an dem die Verzinsung beginnt, geht die Gefahr des
zufälligen Verderbens oder der zufälligen werwerminderung auf die Ve-
IUgLvereimgung über. Der Eigentümer hat die Mengen bis Zur Ab-
nahme aufzubewahren, pfleglich zu behandeln und in handelsüblicher Weise
zu versichern. Er erhält dafür eine Vergütung, die vom Reichskanzler
festgesetzt wird. Der Eigentümer hat nach näherer Anweisung des Reichs-
kanzlers Feststellungen darüber zu treffen, in welchem Zustand sich die
Gegenstände im Zeitpunkt des Gefahrüberganges befinden- im 3treitfall
hat er den Zustand nachzuweisen.

Die Vezugsvereinigung ist zur Abnahme verpflichtet, sobald der Eigen-
tümer durch eine Vereinigung der zuständigen Vehörde nachweist, daß
eine weitere Lagerung ihm nicht möglich ist.

Die Vezugsvereinigung hat dem Verkäufer für die von ihr abgenom-
menen Mengen einen angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen. Dieser
preis darf die vom Reichskanzler bestimmten Grenzen nicht übersteigen.

Ist der Verkäufer mit dem von der Vezugsvereinigung angebotenen
preise nicht einverstanden, so setzt ein 3chiedsger1cht unter Ausschluß des
Rechtswegs den preis endgültig fest. Das Schiedsgericht ist an die nach
Abs. 1 bestimmten preisgrenzen gebunden. Es bestimmt darüber, wer
die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat. Vei der Festsetzung
ist der preis zu berücksichtigen, der zur Zeit des Gefahrüberganges (§ 6

.Abs. 3) angemessen war. Der verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die
endgültige Festsetzung des Uebernahmepreises zu liefern, die Vezugsver-
-einigung vorläufig den von ihr für angemessen erachteten preis zu zahlen.
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Das Schiedsgericht wird von der Landeszentralbehörde bestellt. Zu-
ständig ist das Zchiedsgericht des Vezirkes, aus dem die Lieferung er-
folgen soll.

§ 8
Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwil l ig, so kann das Eigentum auf

Antrag der Vezugsvereinigung durch Anordnung der Zuständigen Behörde
auf die Vezugsvereinigung oder die von ihr in dem Antrag bezeichnete
Person übertragen werden. Die Anordnung ist an den Eigentümer zu
richten. Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem Eigentümer
zugeht. Zuständig ist die Vehörde des Vezirkes, aus dem die Lieferung
erfolgen soll.

8 9
Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Abnahme. Für streitige

Restbeträge beginnt diese Frist mit dem Tage, an dem die Entscheidung
des 3chiedsgerichts der Vezugsvereinigung zugeht.

§ 10
Die Futtermittel sind, vorbehaltlich der Vorschrift des Abs. 2, frei

jeder deutschen Eisenbahnstation zu den Einheitspreisen zu liefern, die
der Reichskanzler festsetzt.

Die Vezugsvereinigung darf zu diesen Einheitspreisen einen Zuschlag
von 3 vom hundert erheben.

Die Zuschläge, welche die weiterverkäufer erheben dürfen, werden
durch die Landeszentralbehörden festgesetzt.

§ 11
Die Vezugsvereinigung darf von dem Umsatz 2 vom Tausend als

Vermittlungsvergütung zurückbehalten.
I m übrigen ist der Reingewinn zur Vefchaffung von Futtermitteln aus

dem Ausland nach den Weisungen des Reichskanzlers zu verwenden. Ueber
den etwa verbleibenden Rest verfügt der Reichskanzler.

Die Vezugsvereinigung hat die Futtermittel an die Landesfuitermittel-
stellen, an die von diesen bestimmten 3 teilen, an die Kommunalverbände
oder an die vom Reichskanzler bestimmten besonderen stellen zu lie-
fern. Die Lieferung erfolgt nach den Weisungen der Reichsfuttermittel-
stelle.

§ 13
Der Reichskanzler kann allgemein oder im Einzelfalle bestimmen, in-

wieweit die der Verordnung unterliegenden Gegenstände zur menschlichen
Ernährung zu verwenden sind.

§ 14
Die im § 12 genannten stellen haben ihren Abnehmern für Wei-

terverkäufe bestimmte Vedingungen und sireise vorzuschreiben und ihre Ein-
haltung zu überwachen, sie haben insbesondere vorzuschreiben, daß die
Futtermittel nur zur Viehfütterung innerhalb ihres Vezirkes verwendet
werden dürfen.

§ 15
Mischfutter darf, außer zum verbrauch in der eigenen Wirtschaft,

nur mit Genehmigung der Reichsfuttermittelstelle oder durch die Landes-
futtermittelstellen hergestellt werden.

8 16
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für die Heeresver-

waltungen, die Marineverwaltung und die Zentral-Einkaufsgesellschaft m,
b. h.
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3ie beziehen sich nicht auf die vom Kriegsausschusse für Crsatzfutter,
G. m. b. l). oder in seinem Auftrag hergestellten Ersatzfuttermitiel. Diese
sind jedoch durch die Vezugsvereinigung oder die vom Reichskanzler bestimm-
ten stellen nach den Vorschriften dieser Verordnung zu verteilen.

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht auf Futter-
mittel, die der Verordnung, betreffend die Einfuhr von Futtermitteln, l) i l fs-
stoffen und Kunstdünger, vom 28. Januar 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 67)
unterstehen und nach dem 28. Ianuar 1916 aus dem Ausland eingeführt
sind.

§ 17
Die Landeszentralbehörden erlassen die Vestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung. 3ie bestimmen, wer als zuständige Vehörde und als
Uommunalverbano im Zinne dieser Verordnung anzusehen ist.

§ 18
Mi t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

fünfzehntausend Mark wird bestraft:
1. wer dem § 2 zuwider Futtermittel in anderer Weise als durch

die Vezugsvereinigung absetzt oder den Vorschriften des § 2 Abs. 2
Nr. 3 über den Verkehr mit 3aatgut zuwiderhandelt'

2. wer die ihm nach § 3 obliegenden Anzeigen nicht in der ge-
setzten Frist erstattet oder wer wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht,'

3. wer die ihm nach § 5 obliegenden Verpflichtungen zum Trocknen
nicht nachkommt'

4. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung, pfleglichen Behand-
lung und zur Versicherung (§ 6 Abs. 3) zuwiderhandelt'

5. wer den ihm auf Grund des § 14 auferlegten Verpflichtungen
nicht nachkommt,'

6. wer den nach ß 2 Abs. 2 Nr. 3, § 17 erlassenen Vestimmungen
zuwiderhandelt'

7. wer dem Z 15 zuwider Mischfutter ohne Genehmigung herstellt.
I n den Fällen der Nrn. 1, 2, 3, 7 können neben der strafe die

Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, eingezogen we<>
den, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 19
soweit in dieser Verordnung die Vezugsvereinigung genannt ist, treten

bei Ausputz- und 3chwimmgerste an die stelle der Vezugsoereimgung
die von der Reichsfuttermittelstelle bestimmten siellen.

Die Vorschriften der §§ 10,> 11 finden auf Ausputz- und Zchwimm-
gerste keine Anwendung.

Gerste, die im Gemenge mit Hülsenfrüchten gewesen und nach der
Aberntung des Gemenges aus diesem ausgesondert ist, unterliegt den Vor-
schriften der Vekanntmachung über Gerste aus der Ernte 1916 vom 6.
I u l i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 800).

§ 20
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen.
8 21

Die Vekanntmachung über den Verkehr mit Kraftfuttermiiteln vom
28. I u n i 1915 (Neichs-Gesetzbl,. 3. 399) nebst den Vekanntmachungen
vom 5. August, 19. August, 13. september, 8. November, 19. Dezem-
ber 1915 (Neichs-Gesetzbl. 3. 489, 503, 584, 747, 831) und vom 16.
März, 24. März, 1. M a i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 168, 193, 349) sowie
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die Vestimmungen in Nr. I der Vekanntmachung vom 6. Iuni 1916
(Reichs-Gesetzbl. 5. 443) treten außer Kraft.

soweit in Verordnungen auf Vorschriften verwiesen ist, die durch
diese Verordnung außer Kraft gefetzt werden, treten an deren stelle
die entsprechenden Vorschriften dieser Verordnung.

8 22
Der von der Vezugsoereinigung nach § 7 Abs. 1 zu zahlende Ueber-

nahmepreis darf die in den Vekanntmachungen vom 19. August 1915
(Reichs-Gesetzbl. 3. 504), 6. Ianuar, 26. März, 6. Iuni und 5. August 1916
(Reichs-Gesetzbl. 5. 2, 197, 443, 923) festgesetzten Grenzen bis zu an-
öerweiter Festsetzung durch den Reichskanzler nicht überschreiten. Die preise
gelten als Höchstpreise im Zinne des Z 6 Abs. 2.

Z23
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 5. Oktober.

Verkehr mit Cutnar«nharz.

R. K. (R. G. Vl. 5. 1123.)

Der Vundesrat hat auf Grund des „ 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August
1914*) folgende Verordnung erlassen:

Die Erzeuger von Eumaronharz dürfen das von ihnen erzeugte Eu-
maronharz nur an den Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Gele
und Fette, G. m. b. H. in Verlin absetzen. Der Kriegsausschuß kann
die unmittelbare Abgabe an Verbraucher oder Händler gestatten.

Eumaronharz im Zinne dieser Verordnung ist ein durch Polymeri-
sation von Eumaron, Inden, deren Homologen und ähnlichen Zteinkohlen-
teerbestandteilen dargestelltes Erzeugnis von harzartiger Beschaffenheit in
festem bis flüssigem Zustand frei von fremden Veimischungen.

Die Erzeuger von Eumaronharz sind verpflichtet, nach näherer Pe-
stimmung des Reichskanzlers einer von diesem zu benennenden stelle
Auskunft über ihre bisherige und ihre voraussichtliche Erzeugung von
Eumaronharz zu erteilen.

s 3
Die Erzeuger von Eumaronharz haben das von ihnen erzeugte Eu-

maronharz dem Kriegsausschuß auf verlangen käuflich zu überlassen und
auf Abruf zu verladen. 5ie können ihrerseits verlangen, daß der Kriegs-
ausschuß binnen vier Wochen nach! einer an ihn ergangenen Aufforderung
sich wegen Uebernahme ihrer Erzeugung entscheidet. Nach Ablauf der
Frist erlischt die Pflicht, ihre Erzeugung dem Kriegsausschusse zu über-
lassen oder dessen Genehmigung des Verkaufs an Dritte nachzusuchen.

Das Eigentum geht auf den Kriegsausschuß über mit dem Zeitpunkt,
in welchem die Uebernahmeerklärung dem Erzeuger zugeht.

§ 4
Soweit Eumaronharz der Ueberlassungspflicht nach § 3 unterliegt,

haben die Vesitzer für Aufbewahrung und pflegliche Vehandlung desselben

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 5. 857.
56
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zu sorgen. 3ie dürfen über ihre Vorräte erst nach Ablauf der im § 3
genannten Frist verfügen. 3ie haben dem Kriegsausschuß auf Erfordern
Auskunft zu geben, Proben gegen Erstattung der Portokosten einzusenden
und die Besichtigung ihrer Erzeugnisse zu gestatten.

§ 5
Der Kriegsausschuß hat !dem zur Überlassung verpflichteten für

die abgenommenen Mengen einen angemessenen sireis zu zahlen.
Ist der Erzeuger mit dem angebotenen preise nicht einverstanden, sa

wird der preis von einem vom Reichskanzler zu bestellenden ständigen
Ausschuß nach näherer Anweisung des Reichskanzlers endgültig festgestellt.
Dieser Ausschuß bestimmt auch darüber, wer die baren Auslagen des Ver-
fahrens zu tragen hat.

§ 6
Der verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgültige Festsetzung

des Uebernahmepreises zu liefern. Der Kriegsausschutz hat vorläufig den
von ihm für angemessen erachteten preis zu zahlen. Das Recht des ver-
pflichteten, eine Preisfestsetzung durch den ständigen Ausschuß zu verlangen,
erlischt, wenn er nicht unverzüglich nach Mitteilung des Preisangebots
seitens des Kriegsausschusses davon Gebrauch macht.

§ 7
Der vom Reichskanzler zu bestellende ständige Ausschutz (§ 5 Abs. 2)

entscheidet endgültig über alle 3treitigkeiten, die sich zwischen den betei-
ligten aus der Aufforderung zur käuflichen Überlassung sowie aus der
Überlassung ergeben.

§ 8
Uebersteigt in einem Monat die Erzeugung von einer bestimmten 3orte

Eumaronharz den Vedarf, so- hat auf Antrag des Kriegsausschusses nach
näherer Bestimmung des Reichskanzlers die von diesem gemäß § 2 zu
benennende 3telle eine entsprechende Beschränkung der Erzeugung vorzu-
nehmen. Auf Mengen, die über das zugelassene Maß hinaus erzeugt
werden, finden die Vorschriften im § 3 3atz 2, 3 keine Anwendung.

§ 9
Der Reichskanzler kann von den Vorschriften der Verordnung Aus-

nahmen zulassen; er setzt Höchstgrenzen für die Uebernahmepreise fest und
erläßt die Ausführungsbestimmungen.

§ 10
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf-

zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer Eumaronharz der Vorschrift des § 1 Abs. 1 zuwider absetzt,
2. wer die im § 2 vorgeschriebene Auskunft nicht rechtzeitig erteilt

oder wer wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben über
die bisherige Erzeugung macht,

3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleglichen Ve-
handlung (§ 4) zuwiderhandelt.

I n den Fällen des Abs. 1 Nr. 1, 2 kann neben der 3trafe auf Ein-
ziehung der Mengen erkannt werden, auf die sich die strafbare Handlung
bezieht, ohne Unterschied, ab sie dem Täter gehören oder nicht.

8 N
Die Verordnung tritt mit dem 15. Oktober 1916 in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
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191«. 5. Oktober.

Ausführungsbeftimmungen zu der Verordnung über den Verkehr
mit Cumaronharz

k. K. (R. G. M. 3. 1125.)

Kuf Grund der §§ 2, 9 der Verordnung über den Verkehr mit Cu-
maronharz vom 5. Gktober 1916 wird folgendes bestimmt:

Der ständige Ausschuß zur endgültigen Festsetzung der preise für das
von den Erzeugern von Cumaronharz an den Ilriegsausschutz für pflanz-
liche und tierische Gele und Fette zu überlassende Cumaronharz entscheidet
in der Vesetzung von drei Mitgliedern, von denen je eines den Erzeugern
und Verbrauchern angehören mutz.

Der Uriegsausschutz für pflanzliche und tierische Gele und Fette,
G. m. b. h. in Verlin darf für das von ihm übernommene Cumaronharz
höhere preise als die nachstehend aufgeführten nicht zahlen:

1. für springhartes Helles Cumaronharz 250 Mark,
2. „ springhartes hellbraunes Cumaronharz 200 „
3. „ springhartes braunes Cumaronharz 180 „
4. „ springhartes dunkles Cumaronharz 160 „
5. „ springhartes schwarzes Cumaronharz 100 „
6. „ hartes Helles Cumaronharz 230 „
7. „ hartes hellbraunes Cumaronharz 180 „
8. „ hartes braunes Cumaronharz 160 „
9. „ hartes dunkles Cumaronkarz 140 „

10. „ hartes schwarzes Cumaronharz 80 „
11. „ mittelhartes Helles Cumaronharz 200
12. „ mittelhartes hellbraunes Cumaronharz 170
13. „ mittelhartes braunes Cumaronharz 150
14. „ mittelhartes dunkles Cumaronharz 130
15. „ mittelhartes schwarzes Cumaronharz 70
16. „ weiches Helles Cumaronharz 170
17. „ weiches hellbraunes Cumaronharz 150
18. „ weiches braunes Cumaronharz 130
19. „ weiches dunkles Cumaronharz 110
20. „ weiches schwarzes Cumaronharz 60
21. „ zähflüssiges Helles Cumaronharz 120 „
22. „ zähflüssiges hellbraunes Cumaronharz 110 „
23. „ zähflüssiges braunes Cumaronharz 100 „
24. „ zähflüssiges dunkles Cumaronharz 80 „
25. ,, zähflüssiges schwarzes Cumaronharz 50 „
26. „ flüssiges Helles Cumaronharz 80 „
27. „ flüssiges hellbraunes Cumaronharz 70 „
28. ,, flüssiges braunes Cumaronharz 60 „
29. „ flüssiges dunkles Cumaronharz 55 „
30. „ flüssiges schwarzes Cumaronharz 50 „
31. für cumaronharzhaltige Rückstände mit einem

k)arzgehalte von über 27 bis 35 v. h. des
Gesamtgewichts 50 „

32. für cumaronharzhaltige Rückstände mit einem
k)llrzgehalte von 20 bis 27 v. h. des Gesamt-
gewichts 35 „

56*



880 1916. 5. Oktober.

33. für cumaronharzhaltige Rückstände mit einem
Harzgehalte von unter 20 v. h. des Gesamt-
gewichts 25 Mark.

Die preise gelten für je 100 Kilogramm Neingewicht.
Neben dem Uebernahmepreise kann für die Kufbewahrung bei längerer

Dauer eine angemessene Vergütung gewährt werden.
Die preise umfassen die Kosten der Veforderung bis zur nächsten

Eisenbahn- oder Zchiffsladestelle sowie die Kosten des Einladens.

3 3
Die preise gelten für Lieferung ausschließlich Verpackung. Die Ver-

packung soll in versandfest gearbeiteten Vlechtrommeln von je 200 Liter
wasserinhalt erfolgen. Für harte Ware sollen glatte Trommeln von einer
Vlechstärke von mindestens 0,5 Millimeter, für flüssige Ware gewellte
Trommeln mit einer Vlechstärke von mindstens 0,75 Millimeter verwendet
werden. Für jede Trommel ist ein preis von 10 Mark zu zahlen.

Wird eine der Vestimmung des Abs. 1 nicht entsprechende Verpackung
verwendet, so geht ein während der Veforderung etwa entstandener Ver-
lust zu Lasten des Erzeugers, es sei denn, daß der Verlust auch bei der Ver-
wendung der vorgesehenen Packung entstanden wäre.

§ 4
Die Vorschriften der §§ 2, 3 sind auch für die Entscheidung des Aus-

schusses zur endgültigen Festsetzung der preise bindend.

s 5
Die Erzeuger von Tumaronharz sind verpflichtet, ihre gesamte voraus-

sichtliche Monatserzeugung, getrennt nach den im § 2 genannten Arten,
bis zum letzten Tage des vorhergehenden Monats der Deutschen Venzol-
vereinigung in Vochum anzuzeigen.

Die Erzeuger von Cumaronharz sind ferner verpflichtet, ihre gesamte
Monatserzeugung bis zum 5. Monatstage des nächsten Monats, getrennt
nach den im § 2 genannten Arten, der Deutschen Venzolvereinigung tin
Vochum anzuzeigen.

Die Deutsche Venzolvereinigung in Vochum hat die ihr nach Abs. 1
und 2 ' gemachten Angaben nach Arten und Erzeugern zusammenzustellen
und an den Kriegsausschutz für pflanzliche und tierische Vele und Fette
unverzüglich weiterzugeben.

A 6
Eine auf Antrag des Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische

Gele und Fette durch die Deutsche Venzolvereinigung in Vochum vorzu-
nehmende Veschränkung der Erzeugung erfolgt im Verhältnis des Anteils,
den jeder Erzeuger an der Gesamterzeugung der drei vorangegangenen Mo-
nate hat. hat ein Erzeuger erst innerhalb der letzten drei Monate vor
Durchführung der Veschränkung die Erzeugung von Eumaronharz aufge-
nommen, so ist bei Berechnung der Gesamterzeugung und seines Anteils
eine Menge in Ansatz zu bringen, die seiner durchschnittlichen Mges-
erzeugung während der Vetriebszeit entspricht.

Die Erzeuger von Eumaronharz sind verpflichtet, ihre Erzeugung in
den letzten drei Monaten vor einer vom Kriegsausschusse beantragten Ve-
schränkung der Erzeugung der Deutschen Venzolvereinigung in Vochum
auf deren verlangen, getrennt nach den im § 2 genannten Arten, anzu-
zeigen.

Die Vestimmungen treten mit dem 15. Oktober 1916 in Kraft.
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1915. 5. Oktober.

Ergänzung der Bekanntmachung über den Verkehr mit Knochen,
RmderfützM und Hornschläschen vom 13. Apri l 1916.

R. K, (R. G. Vl. 3. 1128.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. Kugust
1914*) folgende Verordnung erlassen:

Artikel I -
Die Bekanntmachung über den Verkehr mit Knochen, Kinderfüßen

And hornschläuchen vom 13. Kpril 1916**) wird wie folgt ergänzt:
1. I m § 3 1. Zeile wird nach den Worten „Gele und Fette jeder

Flrt" eingefügt „sowie Gel- und Fettsäuren".
2. I m H 4 2. Zeile werden die Worte „Gele, Fette und Futter»

mittet" ersetzt durch die Worte „Gele, Fette, Gel- und Fett-
säuren sowie Futtermittel".

3. Der § 6 erhält folgende Fassung:

§ 6
Der Reichskanzler Kann die Vorschriften der §3 3, 4 auf Gele,

Fette, Gel- und Fettsäuren, welche nicht aus Knochen, Rinderfützen
oder Hornschläuchen gewonnen werden, ausdehnen.

Die vom Vundesrat über Gele, Fette, Gel- und Fettsäuren
sowie Futtermittel erlassenen Vorschriften bleiben unberührt.

Krtikel I I
Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 5. Oktober.

Ergänzung der BekaNntmachung über Ausdehnung der Vorschriften der
Verordnung über den Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen

und Hornschläuchen vom 25. Ma i 1916

R. K. (R. G. Vl. 3. 1129.)

Kuf Grund des § 6 der Verordnung über den Verkehr mit Knochen,
Rinderfüßen und hornschläuchen vom 13. Kpril 1916 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 5. Oktober 1916 wird folgendes bestimmt:

Krtikel I
§ 1 der Vekanntmachung über Ausdehnung der Vorschriften der Ver-

ordnung über den Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen und hornschläuchen
vom 25. Mai 1916x) wird wie folgt ergänzt:

1. in Nummer 1 wird hinter dem warte „3pülwasserfette" einge-
fügt „und alle Klärschlammfette,",

2. in Nummer 2 werden die Worte „anfallenden Fette" ersetzt durch
die Worte „anfallenden Gele, Fette, Gel- und Fettsäuren,",

3. in Nummer 3 wird das Wort „Fette" ersetzt durch die Worte
„Gele, Fette, Gel- und Fettsäuren sowie alle durch Umwandlung
unmittelbar aus Rohstoffen jeder 5lrt gewonnenen Gel- und Fett-
säuren,",

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
**) verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 267.
x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 383.
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4. als Nummer 4 wird eingefügt: „Tran- und Wollfett ohne Rück-
sicht auf die Nrt der Gewinnung.".

Artikel I I
Die Bestimmungen treten mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191O. 5. Dkt«ber.

Verkehr mit fettlosen Wasch« und Reinigungsmitteln.

R. tt. (R. G. Bl. 3. N30.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. Kugust
1914*) folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Der Reichskanzler ist ermächtigt, den Verkehr mit Wasch- und Rei-

nigungsmitteln, die ohne Verwendung van pflanzlichen oder tierischen Gelen,
Fetten, Gel- oder Fettsäuren hergestellt sind (fettlosen Wasch- und Reini-
gungsmitteln), zu regeln. Er kann insbesondere Vorratserhebungen an»
ordnen.

Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund
vorstehender Ermächtigung erlassenen Vestimmungen mit Gefängnis bis
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft
werden, sowie daß neben der 3trafe auf Einziehung der 3toffe erkannt
werden kann, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied,
ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 2
Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Nraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 5. Oktober.

Ansführungsbestimmungen zu der Verordnung über den Verkehr mit
fettlosen Wasch-- und Reinigungsmitteln vom 5, Oktober 1916.

R. tt. (R. G. Bl. 3. 1131.)

Kuf Grund des § 1 der Bekanntmachung über den Verkehr mit fett-
losen wasch- und Reinigungsmitteln vom 5. Oktober 1916 (Reichs-Gefetzbl.)
wird folgendes bestimmt:

Zur Bezeichnung von fettlosen wasch- und Reinigungsmitteln jeder
Krt darf das wort „3eife" oder eine das Wort „3eife" enthaltende Wort-
verbindung nicht verwendet werden.

wasch- und Reinigungsmittel aus Ton, Raolin, Lehm, 3peckstein,
Talkum, 3eifenerde, Mergel, Rieselgur, walkerde, Bolus oder ähnlichen
anorganischen 3toffen und Mineralien ohne andere Beimischung dürfen
nur frei von grobkörnigen Bestandteilen, gepreßt in länglichen, ovalen oder
kugelförmigen 3tücken bis zum Höchstgewichte von 250 Gramm oder in
Pulverform in Packungen mit 500 oder 1000 Gramm Inhalt, gewerbs-
mäßig verkauft, feilgehalten oder sonst in den Verkehr gebracht werden.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
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Jedes 3tück oder, wenn die Ware in einer Packung abgegeben wird,
die Packung mutz in einer für den Käufer leicht erkennbaren weise und
in deutscher Sprache folgende Angaben enthalten:

1. den Namen, die Firma oder das eingetragene Warenzeichen des
Herstellers-

2. a) bei Waren in 3tückform das Wort „Tonwaschmittel",
b) bei Waren in Pulverform das Wort „Tonpulver"'

3. den Xleinverkaufspreis.
Andere Kufschriften auf dem 3tücke oder der Packung sowie die Vei-

packung von Anpreisungen sind verboten.

§ 3
Vei Abgabe an den Verbraucher darf der preis

1. bei Waschmitteln in 3tückform 1 Pfennig für je 25 Gramm,
2. bei Waschmitteln in Pulverform 25 Pfennig für 1 Rilogramm,

13 Pfennig für V? Kilogramm
nicht überschreiten.

vorstehend festgesetzte preise sind Höchstpreise im sinne des Gesetzes,
betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung vom 17. De-
zember 1914 (Reichs-Gesetzbl. 3. 516) in Verbindung mit den Vekannt-
machungen vom 21. Ianuar 1915 (Reichs-Sesetzbl. 5. 25) und vom 23. März
1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 183) sowie der Vekanntmachung, betreffend Ein-
wirkung von Höchstpreisen auf laufende Verträge, vom 11. November 1915
(Reichs-Gesetzbl. 3. 758).

§ 4
Wasch- und Reinigungsmittel dürfen aus den im § 2 Abs. 1 bezeich-

neten 3toffen in Verbindung mit anderen Zusätzen nur mit Zustimmung
des ttriegsausfchusses für pflanzliche und tierische Gele und Fette, G. m. b. h.
in Verlin hergestellt werden.

§ 5
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn-

tausend Mark wird bestraft, wer den Vestimmungen der §§ 1, 4, § 2
Abs. 1, Abs. 2 oder Abs. 3 zuwiderhandelt. Neben der 3trafe kann auf
Einziehung der 3toffe erkannt werden, auf die sich die strafbare Hand-
lung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

s 6
Die Vestimmungen treten mit dem 25. Oktober 1916 in Kraft.

1916. 3. Oktober.

Zuckerhaltige Futtermittel

N. U. (N. G. Vl. 3. 114.)

Der Bundesrat hat auf Grund des „ 3 des Gesetzes über die Crmäch--
tigung des Vundesra^s zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August
1914*) folgende Verordnung erlassen:

Den Vorschriften dieser Verordnung unterliegen nachstehend aufge-
führte Gegenstände (zuckerhaltige Futtermittel):

Melasse,
Melassefutter,

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
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schnitze!, naß oder getrocknet (Nübenschnitzel, Melasseschnitzel,
Zuckerschnitzel).

Etwa bestehende, noch unerfüllte Lieferungsverträge begründen keine
Ausnahme von den Vorschriften dieser Verordnung.

Zuckerhaltige Futtermittel dürfen nur durch die Vezugsvereinigung
der deutschen Landwirte, G. m. b. h. in Verlin abgesetzt werden.

Dies gilt nicht in folgenden Fällen:
1. Die Landesfuttermittelstellen, die von diesen bestimmten stellen,

die Uommunaloeroände und die vom Reichskanzler bestimmten
besonderen stellen (§ 11) dürfen zuckerhaltige Futtermittel, die
sie von der Vezugsvereinigung zum Zwecke des Absatzes er-
halten haben, absetzen, soweit der Absatz unter Einhaltung der
nach §§ 11, 12 getroffenen Anordnungen erfolgt.

2. Nübenverarbeitende Zuckerfabriken dürfen höchstens
75 vom hundert des Gesamtgewichts der anfallenden nassen

Schnitzel in Form von nassen schnitzeln oder die entsprechende
Menge in Form von Trockenschnitzeln oder Melasseschnitzeln,

40 vom hundert des Gesamtgewichts der anfallenden Zucker-
schnitzel (steffensche Vrühschnitzel) an die rübenliefernden Land-
wirte zurückliefern. Ein Teil Trockenschnitzel oder Melasseschnitzel
ist mindestens 10 Teilen nasser 3chnitzel gleichzusetzen.

Zuckerfabriken dürfen ihren schnitzeln Melasse eigner Erzeugung an-
trocknen, doch darf im ganzen nicht mehr Melasse angetrocknet werden,
als einem halben vom hundert des Gesamtgewichts der auf Zucker zu ver-
arbeitenden Nüben entspricht.

§ 3
U)er bei Veginn eines !<alendervierteljahrs zuckerhaltige Futtermittel

in Gewahrsam hat, hat die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Mengen, ge-
trennt nach Arten und Eigentümern, unter Nennung der letzteren, der Ve-
ZUgsvereimgung anzuzeigen. Die Anzeigen sind jeweils bis zum 5. Tage
des Ralendervierteljahrs zu erstatten. Die Anzeigevsiicht gilt nicht für
die gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 abgegebenen Mengen und nicht für Land-
wirte hinsichtlich der nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ihnen gelieferten schnitze!.

"Zuckerfabriken haben bis zum 5. Tage jedes Xalendervierteljahrs an-
zuzeigen, welche Mengen Melasse und schnitze! sie in dem laufenden Ua-
lendervierteljahre voraussichtlich herstellen werden, hierbei ist anzugeben,
wieviel schnitze! sie auf Grund des § 2 Abs. 2 Nr. 2 an die rübenliefernden
Landwirte zurückliefern.

Die Anzeigepflichtigen haben zugleich anzugeben, ob und wie lange
sie die Gegenstände ohne wesentliche störung ihres Betriebs nach Maßgabe
der vorhandenen Einrichtungen aufbewahren können.

§ 4
Die Eigentümer von zuckerhaltigen Futtermitteln haben diese der Ve-

zugsvereinigung auf verlangen käuflich zu überlassen und auf deren Ab-
ruf zu verladen, sie haben die Vorräte bis zur Abnahme aufzubewahren,
pfleglich zu behandeln und in handelsüblicher weise zu versichern. Der
Reichskanzler kann nähere Bestimmungen hierüber erlassen.

Rübenverarbeiiende Zuckerfabriken haben die schnitzel, deren käufliche
Ueberlassung die Vezugsvereinigung verlangen kann, soweit sie Anlagen
dazu besitzen, zu trocknen.

Die Vorschriften im Abs. 1 gelten nicht für
1. die im § 2 Abs. 2 Nr. 1 genannten Mengen,'
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2. Lchnitzel, die von Zuckerfabriken auf Grund des § 2 Abs. 2 Nr. 2
an die rübenbauenden Landwirte Zurückgeliefert und von diesen im
eigenen Vetriebe verfüttert werden.

§ 5
Die Vezugsvereinigung hat auf Antrag des Eigentümers binnen 14

Tagen nach Eingang des Antrags zu erklären, welche bestimmt zu be»
Zeichnenden Mengen sie übernehmen will. Für die Mengen, welche die
Vezugsvereinigung hiernach nicht übernehmen will, erlischt die Absatzbe-
schränkung nach § 2. Das gleiche gilt, soweit die Vezugsvereinigung eine
Erklärung binnen der Frist nicht abgibt.

Alle Mengen, die hiernach dem Absatz durch die Vezugsvereini-
gung vorbehalten sind, müssen von ihr abgenommen werden.
Der Eigentümer hat der Vezugsver^inigung anzuzeigen, von welchem Zeit-
punkt ab er zur Lieferung bereit ist. Erfolgt die Abnahme nicht binnen
4 Wochen nach diesem Zeitpunkt, so ist der Raufpreis binnen weiteren 14
Tagen zu entrichten und vom Ablauf der Abnahmefrist ab mit 1 vom Hundert
über den jeweiligen Reichsbankdiskont zu verzinsen. Mit dem Zeitpunkt,
an dem die Verzinsung beginnt, geht die Gefahr des zufälligen Verderbens
oder der zufälligen Wertverminderung auf die Vezugsvereinigung über.
Für die Aufbewahrung, pflegliche Behandlung und Versicherung (§ 4
Abs. 1) erhält der Eigentümer vom Zeitpunkt des Gefahrüberganges pb
eine Vergütung, deren höhe der Reichskanzler festsetzt. Der Eigentümer hat
nach näherer Anweisung des Reichskanzlers Feststellungen darüber zu tref-
fen, in welchem Zustand sich die Gegenstände im Zeitpunkt des Gefahrüber-
ganges befinden- im Ztreitfall hat er den Zustand nachzuweisen.

Die Vezugsvereinigung ist zur Abnähme verpflichtet, sobald der Eigen-
tümer durch eine Vereinigung der zuständigen Vehörde nachweist, daß
eine weitere Lagerung ihm nicht möglich ist.

Die Melasse darf auch» nach dem Zeitpunkt des Gefahrüberganges
(Abs. 2 3atz 4) ungetrennt von den übrigen Melassemengen aufbewahrt
werden, wenn die getrennte Aufbewahrung nur mit unverhältnismäßigen
Aufwendungen möglich ist.

§ 6
Die Vezugsvereinigung hat dem Eigentümer für die von ihr abgenom-

menen Mengen einen angemessenen Uebernahmepreiz zu zahlen. Dieser
sireis darf die vom Reichskanzler bestimmten Grenzen nicht übersteigen.

Ist der Verkäufer mit dem von der Vezugsvereinigung gebotenen
preise nicht einverstanden, so setzt ein Schiedsgericht unter Ausschluß des
Rechtswegs den preis endgültig fest. Das schiedsgericht ist an die nach
Abs. 1 bestimmten preisgrenzen gebunden. Es bestimmt darüber, wer die
baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat. Vei der Festsetzung ist
der Preis zu berücksichtigen, der zur Zeit des Gefahrüberganges (§ 5 Abs. 2
Latz 4) angemessen war. Der verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die
endgültige Festsetzung des Uebernahmepreifes zu liefern, die Vezugsver-
einigung vorläufig den oon ihr für angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Das Zchiedsgericht wird von der Landsszentralbehörde bestellt. Zustän-
dig ist das Schiedsgericht des Vezirkes, aus dem die Lieferung erfolgen soll.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so kann das Eigentum auf
Antrag der Vezugsoereinigung durch Anordnung der zuständigen Vehörde
auf sie oder die von ihr in dem Antrag bezeichnete Person übertragen
werden. Die Anordnung ist an den Eigentümer zu richten. Das Eigen-
tum geht über, sobald die Anordnung dem Eigentümer zugeht. Zuständig
ist die Vehörde des Vezirkes, aus dem die Lieferung erfolgen soll.
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Die Zahlung erfolgt spätestens 14 u.age nach Abnahme, soweit sie
nicht nach § 5 Abs. 2 5atz 3 früher zu erfolgen hat. Für streitige Rest-
beträge beginnt diese Frist mit dem Tage, an dem die Entscheidung des
Zchiedsgerichts der Vezugsvereinigung zugeht.

§ 9
Die Futtermittel sind, vorbehaltlich der Vorschrift des Abs. 2, zu den

Einheitspreisen zu liefern, die der Reichskanzler festsetzt. Vei Beförderung
mit der Eisenbahn ist die Lieferung frei der Vestimmungsstation zu be-
wirken.

Die Vezugsoereinigung darf zu diesen Einheitspreisen einen Zuschlag
von 3 vom hundert erheben.

Die Zuschläge, welche die Weiterverkäufer erheben dürfen, werden
durch die Landeszentralbehö'rden festgesetzt.

§ 10
Die Vezugsvereinigung darf von dem Nmsatz 2 vom Tausend als

Vermittlungsvergütung zurückbehalten.
I m übrigen ist der Reingewinn zur Beschaffung von Futtermitteln

aus dem Ausland nach den Weisungen des Reichskanzlers zu verwenden.
Ueber den etwa verbleibenden Nest verfügt der Reichskanzler.

§ N
Die Vezugsvereinigung hat die zuckerhaltigen Futtermittel an die

Landesfuttermittelstellen, an die von diesen bestimmten stellen, an die
Kommunalverbände oder an die vom Reichskanzler bestimmten besonderen
stellen zu liefern. Die Lieferung erfolgt nach den Weisungen der Reichs-
futtermittelstelle.

§ 12
Die im § 11 genannten stellen haben ihren Abnehmern für Weiter-

verkäufe bestimmte Vedingungen und sireise vorzuschreiben und ihre Ein-
haltung zu überwachen. 3ie haben insbesondere vorzuschreiben, daß die
zuckerhaltigen Futtermittel nur zur Viehverfütterung innerhalb ihres Ve-
zirkes verwendet werden dürfen.

8 13
Wer Melassebasfins oder Melassekesselwagen besitzt, hat dies der Ve-

zugsvereinigung unter Mitteilung des Fassungsvermögens und der Anzahl
bis zum 5. Tage jedes Kalendervierteljahrs anzuzeigen.

Auf verlangen der Vezugsvereinigung haben die Vesitzer von Melasse-
bassins Melasse auf Lager zu nehmen, zu versichern und pfleglich zu be-
handeln, Vesitzer von Melassekesselwagen und Melassefässern diese der Ve-
zugsvereinigung mietweise zu überlassen. Der Reichskanzler setzt die zu
zahlende Vergütung fest.

Der Reichskanzler kann nähere Vestimmungen erlassen- er kann die in
Abs. 1 und 2 bezeichneten Verpflichtungen auf die Vesitzer anderer zur
Lagerung von Melasse geeigneter Einrichtungen ausdehnen.

8 14
Melasse darf, abgesehen von dem Falle des § 2 Abs. 2 Nr. 2, nur

mit Zustimmung der Vezugsvereinigung verarbeitet werden.
Zuckerfabriken und Melassemischanstalten haben auf Verlangen der

Vezugsvereinigung aus eigener oder ihnen zugewiesener Melasse Melasse-
mischfutter herzustellen, soweit sie nach ihren Vetriebsoerhältnissen hierzu
in der Lage sind, soweit nicht § 6 Platz greift, kann die Reichsfuttermittel-
stelle die Vergütung festsetzen.
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3 15
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für die Heeresoerwal'

tungen, die Marinevermaltung und die Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H.
sie beziehen sich nicht auf zuckerhaltige Futtermittel, die nach dem

28. Ianuar 1916 aus dem Ausland eingeführt sind.
§ 16

streitigkeiten über die sich aus den §§ 4, 5, 13, 14 ergebenden Ver-
pflichtungen der Eigentümer von zuckerhaltigen Futtermitteln, der Zucker-
fabriken, der Vesitzer von Melassebassins, Melassekesselwagen, Melasse-
fässern und anderen zur Lagerung von Melasse geeigneten Einrichtungen
sowie der Melassemischanstalten entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig.

Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus § 14 Abs. 2 können die Fa-
briken und Melassemischanstalten durch Ordnungsstrafen bis zu zehntausend
Mark von der höheren Verwaltungsbehörde angehalten werden. Gegen
die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde ist die Veschwerde an die
Aufsichtsbehörde zulässig, die endgültig entscheidet. Durch Einlegung der
Veschwerde wird die Vollstreckung der festgesetzten strafe nicht aufgehalten.
Die Ordnungsstrafe kann wiederholt festgesetzt werden, falls der ver-
pflichtete innerhalb einer von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzten
Frist seiner Verpflichtung nicht nachkommt.

Zuständig ist die höhere Verwaltungsbehörde des Bezirkes, in dem der
verpflichtete seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer
solchen seinen Wohnsitz hat.

§ 17
Die Landeszentralbehorden können Vestimmungen zur Ausführung die-

ser Verordnung erlassen, sie bestimmen, wer als höhere Verwaltungsbehörde,
zuständige Vehö'rde und als Kommunalverband im sinne dieser Verordnung
anzusehen ist.

8 18
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf-

zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer dem § 2 zuwider zuckerhaltige Futtermittel in anderer Meise

als durch die Vezugsvereinigung absetzt;
2. wer die ihm nach §§ 3, 13 obliegenden Anzeigen nicht in der

gesetzten Frist erstattet oder wer wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht,'

3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung, pfleglichen Behandlung
und Versicherung (§ 4 Abs. 1) zum Trocknen der schnitze! G 4
Abs. 2), zur Lagerung und pfleglichen Behandlung von Melasse
oder zur Ueberlassung der Melassekesselwagen und Melassefässer
(8 13) zuwiderhandelt,-

4. wer den ihm auf Grund des § 12 auferlegten Verpflichtungen
zuwiderhandelt,-

5. wer ohne Zustimmung der Vezugsvereinigung Melasse verarbeitet

6. wer den auf Grund des § 17 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt.

I n den Fällen der Nrn. 1, 2 können neben der strafe die Gegen-
stände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, eingezogen werden,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 19
Lieferungsverpflichtungen, welche infolge eines auf Grund der Ve-

kanntmachung über zuckerhaltige Futtermittel vom 25. september 1915
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(Reichs-Gesetzbl. 3. 614) ausgesprochenen Neberlassungsverlanges seitens der
Vezugsvereinigung entstanden sind, werden durch diese Verordnung nicht
berührt,' insbesondere bleiben für den Uebernahmepreis die bisherigen
Vorschriften maßgebend. 3oweit zuckerhaltige Futtermittel vor dem 6.
Oktober 1916 von den im § 11 genannten 3tellen bestellt worden sind,
richtet sich der Verbraucherpreis nach den bisherigen Vestimmungen. I m
übrigen tritt mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung die Verordnung
über zuckerhaltige Futtermittel vom 25. september 1915 (Reichs-Gesetzbl.
3. 614) außer Kraft. Die Bekanntmachung, betreffend die Preise für
zuckerhaltige Futtermittel, vom 25. 3eptember 1915 (Reichs-Gesetzbl. 3.
620) wird aufgehoben.

soweit in Verordnungen auf Vorschriften der Verordnung vom 25. sep-
tember 1915 verwiesen ist, treten an deren stelle die entsprechenden
schriften dieser Verordnung.

Z 20
Der Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser Verordnung

nahmen gestatten. Er ist ermächtigt, die Vorschriften dieser Verordnung auf
andere als die im § 1 genannten Gegenstände auszudehnen.

s 21
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 5. Dktober.

Preise für zuckerhaltige Futtermittel.

Kriegsernährungsamt (R. G. Vl. s. 1120.)

Kuf Grund des § I der Bekanntmachung über die Errichtung pines
Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916 und des § 6 Kbs. 1 Nr. 2
der Verordnung über zuckerhaltige'Futtermittel vam 5. Oktober 1916 wird
bestimmt:

Der preis, den die Vezugsvereinigung für die ihr zu überlassenden
Futtermittel zahlt, darf folgende Grenzen nicht übersteigen:

Für je 50 Kilogramm
für nasse schnitzel 0,40 Mark
für gesäuerte schnitzel,

Ianuar/März Lieferung 0,49 „
spätere Lieferung 0,55 „

für Trockenschnitzel,
ohne sack 8,00 „
mit sack 10,30 „

für Zuckerschnitzel nach dem steffensschen Vrühverfahren,
ohne sack 9,75 „
mit sack 12,05 „

für das Kilogramm
Prozent Zucker:

für Melasse 0,16 Mark
für Torfmelafse,

ohne sack 0,24 „
mit sack 0,29 „

für Häckselmasse,
ohne sack 0,31 „
mit sack 0,38 „

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.
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Malz» und Gerstenkontingente der Bierbrauereien sowie den Malzhandel.

N. K. (N. G. Vl. 3. 1137.)

Der Vunoesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4.
Kugust 1914*) folgende Verordnung erlassen:

§ l
Vierbrauereien dürfen vom 1. Oktober 1916 an in jedem Kalender-

vierteljahre nur 48 hundertteile der Malzmenge zur Herstellung von Vier
verwenden, die sie in dem entsprechenden Kalendervierteljahre der Jahre
1912 und 1913 durchschnittlich verwendet haben. Jedoch dürfen Vier-
brauereien, deren vierteljährliche durchschnittliche Malzverwendung in den
Jahren 1912 und 1913 40 Doppelzentner nicht überstiegen hat, 56 hun-
dertteile verwenden. Vierbrauereien, deren vierteljährliche durchschnittliche
Malzverwendung 40 Doppelzentner überstiegen hat, dürfen mindestens 22,4
Doppelzentner im Vierteljahre verwenden.

I n den Fällen des § 2 3atz 2 und 3 der Vekanntmachung, betreffend
Einschränkung der Malzverwendung in den Vierbrauereien, vom 15. Februar
1915 (Reichs-Gesetzbl. 3. 97) dürfen die Vierbrauereien vier Fünftel der
Menge verwenden, die die 3teueroirektivbehörde festgesetzt hat.

Die zuständige 3teuerbehorde setzt für jede Vierbrauerei die Malz-
mengen fest, die nach § 1 in den einzelnen Kalendervierteljahren zur Her-
stellung von Vier verwendet werden dürfen sMalzkontingent).

hat eine Vierbrauerei in einem Kalendervierteljahr ihr Malzkon-
tingent nicht voll verwendet, so darf sie öen ersparten Teil in den folgen-
den Vierteljahren des mit dem 30. 3eptember endenden Kontingentjahrs
verwenden.

3oweit die für das letzte Vierteljahr eines Kontingentjahrs festge-
setzten Malzmengen nicht verwendet sind, dürfen sie in dem ersten Viertel-
jahre des folgenden Kontingentjahrs verwendet werden.

§ 4
Vierbrauereien können ihre Malzkontingente für das laufende Kon-

tingentjahr und vom 15. Kugust an für das nächstfolgende Kontingent-
jahr ganz oder teilweise auf eine andere Vierbrauerei innerhalb des näm-
lichen Vrausteuergebiets zum Zwecke der eigenen Verwendung im Ve-
triebe der erwerbenden Vierbrauerei übertragen. Die Uebertragung ist
nur zulässig, wenn gleichzeitig die entsprechenden Gerstenkontingente (§ 20
der Vekanntmachung über Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916,
Reichs-Gesetzbl. 3. 80(1) mit übergehen oder die entsprechenden Malz- oder
Gerstenmengen mitgeliefert werden.

Verträge über die Uebertragung von Malzkontingenten dürfen im
Gebiete der Norddeutschen Vrausteuergemeinschaft nur durch Vermittlung
der Reichsgerstengesellschaft m. b. h., Vermittlungsstelle für Kontingentüber-
tragung in Verlin und in den übrigen Vrausteuergebieten nur durch Ver-
mittlung einer von den ilandeszentrlllbehö'rden zu bestimmenden Zentral-
stelle zu den von diesen 3te!len genehmigten Vedingungen abgeschlossen

*) yerwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
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werden. Verträge, die über die Übertragung der für das llontingentjahr,
1916/17 festzusetzenden Rontingente vor dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung ohne Vermittlung der im § I der Verordnung, betreffend Uebertragung
von Malzkontingenten, vom 16. März 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 170)
bezeichneten stellen abgeschlossen sind, sind nichtig.

8 5
Hat eine Bierbrauerei auf ihr Kontingent für die Zeit vom 1. Oktober

1915 bis 31. Oktober 1916 mehr Gerste oder Malz erhalten als ihrem
Kontingent für die Zeit vom 1. Oktober 1915 bis 30. Leptember 1916
entspricht, so sind oie Mehrmengen, soweit nicht ihre Verarbeitung lfür
Heereszwecke außerhalb des Malzkontingents stattgefunden hat, als Liefe-
rung auf das Gerstenkontingent anzurechnen, das für sie nach § 20 Abs. 1
und 2 der Verordnung über Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Iu l i 1916
(Reichs-Gesetzbl. 3. 800) festgesetzt wird.

Die Neichsfuttermittelftelle trifft die näheren Vestimmungen.

§ 6
Verträge zwischen Vierbrauereien und Dritten, durch die eine Ver-

pflichtung zur Lieferung oder zum Vezuge von Vier über das zur Zeit des
Vertragsabschlusses laufende Xontingentjahr hinaus begründet wird, dürfen
nicht vor dem 15. August und nur für die Dauer des nächstfolgenden Kon-
tingentiahrs abgeschlossen werden.

Verträge der im Abs. 1 bezeichneten Art, die vor dem Inkrafttreten
dieser Verordnung, aber nach dem 15. Februar 1915 abgeschlossen sind,
sind insoweit nichtig, als sie eine Verpflichtung zur Lieferung oder zum
Vezuge von Vier über den 1. Oktober 1917 hinaus begründen.

s 7
Vetriebe mit Malz- oder Gerstenkontingent dürfen Malz oder Gerste

an Dritte nur veräußern, wenn sie gleichzeitig den entsprechenden Aeil
ihres Kontingents übertragen.

Die Mälzereien haben das gesamte, aus der Gerste hergestellte Malz
an den Vetrieb abzuliefern, aus dessen eigenem oder erworbenem Kontingent
die verarbeitete Gerste herrührt.

8 8
Ms Malz im Linne der Verordnung ist sowohl Gersten- wie weizen-

malz anzusehen.
,8 9

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-
ordnung zulassen.

§ 10
Vestimmungen zur Ausführung des § 4 können für das Gebiet der

Norddeutschen Vrausteuergemeinschaft von dem Reichskanzler, für die übrigen
Vrausteuergebiete von den Landeszentralbehörden erlassen werden.

I m übrigen erlassen die Landeszentralbehörden die Vestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung.

s 11
Die Landeszentralbehörden können anordnen, daß landesrechtlich fest-

gesetzte Rechte der Vierbrauer auf Ausschank des eigenen Erzeugnisses für die
Dauer der gesetzlichen Einschränkung der Malzverwendung auch auf fremdes
Vier ausgedehnt werden.

§ 12
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark wird bestraft:
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1. wer mehr als die Zulässige Malzmenge verwendet,'
2. wer für die Nebertragung von Malz- oder Gerstenkontingenten oder

für die bei der Uebertragung von Malzkontingenten erfolgende
Veräußerung von Malz oder Gerste vorteile gewährt, annimmt,
verspricht oder sich! versprechen läßt, die in den von der Ver-
mittlungsstelle (§ 4 Abs. 2) genehmigten Vedingungen nicht ent-
halten sind,-

3. wer den Vorschriften im § 6 Abs. 1, § 7 oder den nach § 9
erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Lei vorsätzlicher Zuwiderhandlung können neben der 3trafe die Vor-
räte, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, und im Falle einer un-
zulässigen Verwendung die daraus hergestellten Erzeugnisse eingezogen wer-
den, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 13
Die Verordnung vom 15. Februar 1915, betreffend Einschränkung der

Malzverwendung in den Vierbrauereien^), vom 31. Januar 1916 )̂ über
die Herabsetzung der Malz- und Gerstenkontingente der gewerblichen Vier-
brauereien für die Zeit vom 1. Oktober 1915 bis 31. Oktober 1916,
vom 16. März 1916^), betreffend Uebertragung von Malzkontingenten
und vom 4. Mai 1916 über das verbot des Malzhandels^) werden auf-
gehoben.

§ 14
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Rraft. Den

Zeitpunkt des Außerkrafttretens bestimmt der Reichskanzler.

1916. 7. Oktober.

Höchstpreise snr Aepfel
N. K. (R. G. M. 5. 1143.

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung
der Volksernährung vom 22. Mai 1916 wird verordnet:

§ l
Der preis für Aepfel aus der Ernte 1916 darf einschließlich »der

Erntekosten bei der Veräußerung durch den Erzeuger (auch Pächter) ifür
geschüttelte und für Falläpfel 7,50 Mark, für gepflückte Aepfe! 12 Mark
für den Zentner nicht übersteigen. Diese preise erhöhen sich beim Ver-
kaufe durch den Kleinhandel an den Verbraucher um 5 Mark für den
Zentner.

Ausgenommen von der preisoorschrift des Abs. 1 sind Tafeläpfel. Als
Tafeläpfel gelten ausschließlich gepflückte, sortierte und in festen Gefäßen
verpackte Aepfel. Mo gepflückte und sortierte Aepfel, die als Tafeläpfel
Verwendung finden, ohne besondere Verpackung ortsüblich in Kähnen ver-
laden werden, kann tne untere Verwaltungsbehörde diese ausnahmsweise
als Tafeläpfel anerkennen. ,

§ 2
Das Eigentum an Aepfeln außer an Tafeläpfeln (H 1 Abs. 2) kann

durch Anordnung der zuständigen Vehö'rde einer von dieser bezeichneten

Verwaltungsvorschri
verwaltungsvarschri
verwaltungsvorschri

ten Jahrgang 1915 I 3. 138.
ten Jahrgang 1916 I 5. 112.
ten Jahrgang 1916 I 5. 189.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 321.
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Person übertragen werden. Die Anordnung ist an den Vesitzer zu richten.
Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem Vesitzer gugeht.
Der von der Anordnung betroffene ist verpflichtet, die Vorräte bis zum
Ablauf einer in der Anordnung zu bestimmenden Frist zu verwahren und
pfleglich zu behandeln.

Der Uebernahmepreis wird unter Verücksichtigung der im § 1 fest-
gesetzten preise sowie der Güte und Verwertbarkeit der Vorräte von der zu-
ständigen Vehörde festgesetzt. Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet
endgültig über 3treitigkeiten, die sich aus der Anordnung ergeben.

3 ^
Mit Gefängnis bis zu einem Iahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:
1. wer den im § I bestimmten preis überschreitet,'
2. wer einen andern zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch

den der preis (Nr. 1) überschritten wird, oder sich zu einem
solchen Vertrag erbietet-

3. wer der Verpflichtung, die Vorräte zu verwahren und pfleglich
zu behandeln s§ 2), zuwiderhandelt.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die straf-
bare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht, eingezogen werden.

s 4
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhere Verwaltungs-

behörde, untere Verwaltungsbehörde und zuständige Vehörde anzusehen ist.
^ 5

Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf Aepfel, die aus dem
Ausland eingeführt sind, keine Anwendung.

8 6
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. Die

Kleinhandelspreise (§ 1 Abs. 1 letzter 3atz) treten erst am 13. Oktober 1916
in Uraft.

1916. 7. Dktsber.

Scheckverkehr bei Staatskassen.

5. m. (M. Vl. des Innern 3. 233.)

Nach der Vekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 31. August
1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 985) ist die Reichsbank ermächtigt worden, auf
Antrag eines Girokontoinhabers von diesem auf sie gezogene weiße Mar-
oder Verechnungs-) 3checks mit einem Vestätigungsvermerk zu versehen,
durch den sie sich zur Einlösung des 3checks innerhalb der gesetzlichen zehn-
tägigen Vorlegungsfrist verpflichtet. Die mit einem derartigen Verpflich-
tungsvermerk von den Reichsbankanstalten versehenen 3checks können, da
sie jedem Erwerber die Gewißheit ihrer Einlösung bei Vorlegung inner-
halb der Vorlegungsfrist durch die Reichsbank geben, innerhalb dieser
Frist ebenso wie gesetzliche Zahlmittel in Zahlung genommen werden.
3ie sind daher, abweichend von der Vestimmung unter Nr. 2*) des Rund-

^) Nach dieser Vestimmung sollte die Annahme der 3checks nur zah-
lungshalber, nicht an Zahlungs 3tatt erfolgen, so daß die zu tilgende
Forderung als bezahlt und das 3chuldverhältnis als erloschen erst zu
gelten hatte, wenn der 3check bar eingelöst oder bei der Verechnung wirk-
sam gutgeschrieben war. (Amtl. Anmerk.)
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erlasses vom 25. April 1910, betreffend die Annahme von Schecks bei
der Generalstaatskasse, den Regierungshauptkassen, den Kreiskassen und
den Nassen der Verwaltung der Zölle und indirekten steuern, von diesen
Rassen an Zahlungs 3tatt anzunehmen, schon bei ihrer Hingabe ist die
zu tilgende Forderung als bezahlt anzusehen, die Einnahme ist wie jede
Vareinnahme endgültig Zu verbuchen und es ist über den Empfang ord-
nungsmäßig zu quittieren.

Auch diese Schecks sind, wenn sie nicht schon als Verrechnungsschecks
vorgelegt werden, von den Nassen in der Kegel zu kreuzen. Für ihre frist-
zeitige Vorlage bei der Reichsbank sind die unter Nr. 15 des vorerwähnten
Runderlasses bezeichneten Kassenbeamten**) verantwortlich. Schecks, deren
rechtzeitige Vorlage bei der Reichsbank den Kassen voraussichtlich nicht
mehr möglich ist, sind von ihnen nicht anzunehmen.
An die sämtlichen Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Leiter der

Königlichen Ministerial-Militär- und Vaukommission in Verlin, die
sämtlichen Königlichen Regierungen, die sämtlichen Herren Präsi-
denten der Königlichen Vberzolldirektionen und das Hauptstempel-
magazin in Verlin.

191«. ». Oktober.

Ausführung des Reichssscsetzcs über einen WareMlmsatzstempel
vom 26 Jun i

Allerhöchster Erlaß (G. 3. 3. 133.)

wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., ver-
ordnen auf Grund des Artikel 63 der Verfassungsurkunde für den preu-
ßischen staat.vom 31. Januar 1850 (Gesetzsamml. 5. 17) und auf Antrag
Unseres 3taatsministeriums, was folgt:

Der Warenumsatzstempel (Tarifnummer 10, §§ 76 bis 83 des Reichs-
stempelgesetzes in der Fassung des Gesetzes über einen Warenumsatzstempel
vom 26. Iuni 1916) wird

1. in den 3tadigemeinden durch den Gemeindevorstand,
2. in den Landgemeinden und in den Gutsbezirken durch den Kreis-

ausschutz verwaltet und erhoben.
Für 3tadtgemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern hat die ver»

waltung und Erhebung auf ihren Antrag durch den Kreisausschutz zu
erfolgen.

Auf Antrag von Landgemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern ist
die Verwaltung und Erhebung durch den Kreisausschutz dem Gemeindevor-
stande zu überweisen.

Für die Vevölkerungszahl i<st das Ergebnis der jeweilig letzten Volks-
zählung matzgebend.

Direktivbehörden find die Vberzolldirektionen.

Die Abgabe ist, falls sie von dem Kreisausschusse erhoben wird, an
die Kreiskommunalkasse, in allen anderen Fällen an die Gemeindekasse
zu zahlen. Der dem Reiche und dem 3taate zustehende Vetrag ist nach
Bestimmung des Finanzministers abzuführen.

**) Der Rendant der Kasse (bei den Zollkassen der erste oder der
alleinige Kassenbeamte)' daneben die etwa vorhandenen besonderen Kassierer,

57
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§ 4.
Von dem nach § 122 des Aeichsstemvelgesetzes in der Fassung des

Gesetzes über einen Warenumsatzstempel vom 26. Iuni 1916 aus der Neichs-
kasse gewährten Vetrage von 10 vom Hundert der Abgabe erhalten:

1. der 3taat 2 vom hundert'
2. die Kreise und Gemeinden nach Maßgabe des § 5 8 vom Hundert.

§ 5.
von den im § 4 Nr. 2 bezeichneten 8 vom hundert erhalten die

gemäß § 1 mit der Verwaltung und Erhebung der Abgabe betrauten Kreise
oder Gemeinden 2 vom hundert.

Die Verteilung der übrigen 6 vom hundert erfolgt unter die Gemeinden,
in denen ein Gewerbebetrieb im 3inne des § 76 des Reichsstempelgesetzes
stattfindet, nach Matzgabe folgender Vestimmungen:

1. Der Verteilung wird der Ertrag, und wenn ein solcher nicht
erzielt ist, das Anlage- und Vetriebskapital des abgabepflich-
tigen Gewerbebetriebes zugrunde gelegt.

Der Ertrag wird unter sinngemäßer Anwendung der Vor-
schriften des Gewerbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891 (Gesetz-
sammlung 5. 205) und der §§ 32 Abs. 2, 47, 48 und 48 a
des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Iu l i 1893 (Gesetzsamml.
3. 152) ermittelt und auf die Gemeinden verteilt. Auf die Fest-
stellung des Anlage- und Vetriebskapitals findet der § 23 des
'Gewerbesteuergesetzes vom 24. Iuni 1891 sinngemäße Anwendung.

2. Abgabebeträge unter 100 Mark und die bei der Verteilung nach
Nr. 1 im einzelnen Falle sich ergebenden Teilbeträge unter 5
Mark verbleiben den mit der Verwaltung und Erhebung betrauten
Kreisen oder Gemeinden.

3. würde nach der Vorschrift unter Nr. 1 ein Gutsbezirk beteiligt
sein, so erhält den auf ihn entfallenden Vetrag der Kreis.

4. Ueber die Verteilung beschließt auf den Antrag einer beteiligten
^Gemeinde oder eines beteiligten Kreises (vergleiche Nr. 3) der
Kreisausschuß und, wenn ein Kreis, die 3tadt Verlin oder eine
andere 3tadtgemeinde in Vetracht kommen, der Bezirksausschuß
nach Anhörung sämtlicher Veteiligten.

Gegen den Veschluß des Kreisausschusses steht den beteiligten Kreisen
And Gemeinden die Veschwerde an den Vezirksausschutz zu. Gegen den in
erster Instanz ergehenden Veschluß des Vezirksausschusses geht die Ve-
schwerde an den sirovinzialrat. Ist im Falle der Beteiligung der 3tadt
Verlin der dortige Vezirksausschutz für zuständig erklärt worden (Abs. 4),
so ist die Veschwerde bei dem Minister des Innern einzulegen, der einen
provinzialrat für die Veschlußfassung bestimmt.

Die örtliche Zuständigkeit der Veschlußbehöroen erster Instanz be-
stimmt sich nach § 71 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes.

§ 6.
I n den hohenzollernschen Landen tritt an die 3telle des Kreises der

Kmtsverband, an die 3telle des Kreisausschusses der Amtsausschuß.

§ 7.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1916 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-

gedrucktem Königlichen Insiegel.
Gegeben Großes Hauptquartier, den 9. Oktober 1916.

(3iegel) Wilhelm.
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191S. 10. Oktober.

Rohtaliak

R. !(. (N. G. Bl. 5. 1145.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er»
mächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914*) folgende Verordnung erlassen:

Als Tabak im Zinne dieser Verordnung gelten unbearbeitete und be-
arbeitete Tabakblätter sowie Tabakrippen, Tabakstengel und Tabakabfälle.

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für orientalische und
ihnen gleichartige Tabakblätter.

Die Vorräte an unbearbeiteten und bearbeiteten Tabakblättern aus-
ländischer Herkunft sind für die Deutsche Tabakhandelsgesellschaft von
1916 m. b. h. in Bremen (Auslandgesellschaft), die Vorräte an unbe-
arbeiteten und bearbeiteten Tabakblättern inländischer Herkunft sowie an
Tabakrippen, Tabakstengeln und Tabakabfällen sind für die Deutsche Ta-
bakhandelsgesellschaft von 1916, Abteilung Inland, m. b. h. in Mann-
heim (Inlandgesellschaft) beschlagnahmt.

Tabak, der im Inland nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung
geerntet wird, ist mit der Trennung vom Boden beschlagnahmt.

Tabakrippen, Tabakstengel und Tabakabfälle, die bei der Bearbeitung
von Tabakblättern ausländischer Herkunft, auch von orientalischen und
ihnen gleichartigen Tabakblättern, anfallen, sind mit der Trennung für

die Inlandgesellschaft beschlagnahmt.

s 3
Rechtsgeschäftliche Verfügungen über beschlagnahmten Tabak und Ver-

fügungen, die im ll)ege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung
erfolgen, dürfen nur mit Zustimmung der Gesellschaft, für die der Tabak
beschlagnahmt ist, vorgenommen werden.

Hersteller von Tabakerzeugnissen, die bei Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung steueramtlich angemeldet waren, dürfen ihre Vorräte trotz der
Beschlagnahme verarbeiten. Der Reichskanzler kann höchstmengen fest-
setzen, über die hinaus die Verarbeitung unzulässig ist.

Die Beschlagnahme endigt mit dem freihändigen Erwerbe durch die
Gesellschaft, für welche die Vorräte beschlagnahmt sind, mit der Enteignung
oder mit der zugelassenen Verwendung.

§ 4
Der Tabak ist der Gesellschaft, für die er beschlagnahmt ist, auf ver-

gangen käuflich zu überlassen. ll)ird dem verlangen nicht entsprochen,
so kann das Eigentum auf Antrag durch Anordnung der zuständigen Behörde
auf die Gesellschaft oder auf die im Antrag bezeichneten Personen über-
tragen werden. Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem
Eigentümer oder dem Inhaber des Gewahrsams zugeht.

§ 5
Der Erwerber hat für die überlassenen oder enteigneten Vorräte einen

angemessenen preis zu zahlen. Ver preis wird, falls eine Einigung nicht
Zustande kommt, unter Berücksichtigung der Güte und Verwendbarkeit der

*) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1914 I 5. 857.
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Ware und der preisgrenzen (H 6) von dem für den Aufbewahrungsort Zu-
ständigen Zchiedsgericht unter Ausschluß des Rechtswegs endgültig fest-
gesetzt. Das Zchiedsgericht entscheidet, wer die Auslagen des Verfahrens
zu tragen hat.

s 6
Für ungegorenen, unversteuerten Rohtabak inländischer Ernte aus

dem Erntejahr 1916 werden für die Abnahme vom Pflanzer folgende
Richtpreise festgesetzt'

Grumpen 50 bis 70 Mark für 50 Kilogramm,
Geize 30 bis 40 Mark für 50 Kilogramm,
übriger Rohtabak in eingefädeltem Zu-

stand 70 bis 130 Mark für 50 Kilogramm.
Die preise gelten für Grumpen in getrocknetem und ausgeleseaem

Zustand, für die Geizen und die übrigen Rohtabake in trockenem, dach-
reifen Zustand.

Ein bei der Inlandgesellschaft bestehender Preisausschutz setzt unter
Berücksichtigung der Güte des Tabaks innerhalb obiger preisgrenzen die
Richtpreise für die einzelnen Arten und Anbaubezirke fest.

Der preisausschutz kann für besondere Fälle Zuschläge und Abzüge
festsetzen, selbst unter Ueber -oder Unterschreitung obiger preisgrenzen.

Der Preisausschutz besteht aus der gleichen Anzahl von Vertretern der
Pflanzer einerseits und Vertretern des Tabakhandels und der Tabak-
industrie anderseits unter Vorsitz eines Kommissars des Reichskanzlers.

Die Gesellschaften können nach näherer Bestimmung des Reichskanzlers
zur Deckung ihrer Unkosten Gebühren erheben.

s 8
ll)er Tabak in Gewahrsam oder angepflanzt hat, ist verpflichtet, nach

näherer Bestimmung des Reichskanzlers den Gesellschaften Auskunft zu
erteilen. U)ird die Auskunft nicht erteilt, so kann die Gesellschaft die er-
forderlichen Ermittlungen auf Kosten des Auskunftspflichtigen vornehmen
lassen.

Die Mitglieder der Gesellschaften und ihrer Vrgane sowie die Ange->
stellten und Beauftragten der Gesellschaften haben über die Einrichtungen
und Geschäftsverhä'ltnisse der Auskunftspflichtigen, die zu ihrer Kenntnis
kommen, Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 9
wer beschlagnahmten Tabak in Gewahrsam hat, ist verpflichtet, den .

Tabak aufzubewahren und pfleglich zu behandeln.
Rimmt der Verwahrer eine zur Erfüllung der ihm nach Abs. 1 ob-

liegenden Verpflichtungen erforderliche Handlung binnen der ihm von der
Tabakhandelsgesellschaft gesetzten Frist nicht vor, so kann diese die Ar-
beiten auf seine Kosten vornehmen lassen. Der Verwahrer hat die Vor-
nahme auf seinem Grund und Boden, in seinen lvirtschaftsräumen und
mit den Mitteln seines Betriebs zu gestatten.

Ueber 3treitigkeiten, die sich bei der Anwendung dieser Vorschriften
ergeben, entscheidet das für den Aufbewahrungsort zuständige Zchieds-
gericht unter Ausschluß des Rechtswegs endgültig.

§ 10
Die zuständige Behörde kann betriebe und Geschäfte schließen lassen,

5eren Unternehmer oder Leiter sich in Befolgung der Pflichten, die ihnen
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durch diese Verordnung oder die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen
auferlegt sind, unzuverlässig erweisen.

Gegen die Verfügung ist Veschwerde zulässig. Ueber die Veschwerde
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Veschwerde
hat keine aufschiebende Wirkung.

8 n
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als zuständige Vehörde und

als höhere Verwaltungsbehörde anzusehen ist.

§ 12
Der Reichskanzler bestimmt, in welchem Umfang Tabake, die sowohl

zur Herstellung von Zigarren und von Rauch-, Kau- und Zchnupftabak als
auch zur Herstellung von Zigaretten dienen, zur Herstellung von Zigaretten
verwendet werden dürfen.

Die Zuweisung der für die Herstellung von Zigaretten hiernach zur
Verfügung gestellten Tabake (Abs. 1) erfolgt durch die Zigarettentabak-
Einkaufsgesellschaft m. b. h. 5ie kann hierfür nach näherer Bestimmung
des Reichskanzlers Gebühren erheben.

§
Der Reichskanzler trifft nähere Bestimmungen, insbesondere über die

Einrichtung der ächiedsgerichte und das Verfahren sowie für die Ueber-
wachung der preise von Tabakerzeugnissen.

Er kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.
Er kann durch Vertreter Einsicht in die Geschäftsführung der Gesell-

schaften nehmen.
Er kann Vorschriften über die Durchfuhr von Tabak und Tabakerzeug-

nissen erlassen.
s 14

Mit Gefängnis bis zu einem Iähre und mit Geldstrafe bis zu zehn-
tausend Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte oder Vorräte, deren Ueber-
lassung nach § 4 verlangt worden ist, beiseiteschafft, abgibt, be-
schädigt, zerstört, verbraucht, verarbeitet oder sonst verwendet-

2. wer unbefugt Vorräte der in Nr. I genannten Art verkauft,
kauft oder ein anderes Veräußerung^- oder Erwerbsgeschäft über
sie abschließt-

Z. wer die gemäß § 8 erforderte Auskunft nicht in der gesetzten
Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht'

4. wer der Vorschrift des § 8 Abs. 2 zuwider Verschwiegenheit nicht
beobachtet, oder wer sich der Verwertung von Geschäfts- oder Ve-
triebsgeheimnissen nicht enthält-

5. wer der Verpflichtung zur Kufbewahrung und pfleglichen Be-
handlung §̂ 9 Abs. 1) zuwiderhandelt'

6. wer den vom Reichskanzler gemäß § l3 Abs. 1 getroffenen Ve-
stimmungen zuwiderhandelt.

I n den Fällen der Nrn. 1 und 2 kann bei vorsätzlicher Zuwider-
handlung neben der strafe auf Einziehung der Vorräte erkannt werden,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem
Täter gehören oder nicht.

§ 15
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
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1916. 1U. Oktober.

Ausführungöbeftimmungen zu der Verordnung über Rohtabak.

k. tt. (R. G. V l . 3. 1149.)

Kuf Grund des § 3 5lbs. 2, § 8 Kbs. 1, §§ 12, 13 der Verordnung
über Rohtabak vom 10. Oktober 1916 bestimme ich:

von der Veschlagnahme- und der Knzeigepflicht ist befreit:
1. Tabak, der von Verbrauchern (§ 6 Kbs. 1 der Tabakzollordnung)

und von selbstherstellern (§ 20 5tbs. 7 der Tabakzollordnung)
zum eigenen verbrauche gepflanzt ist,'

2. Tabak, von dem gemäß § 3 Abs. 1 der Tabaksteuerordnung die
Tabaksteuer nicht erhoben wird.

Rechtsgeschäftliche Verfügungen über beschlagnahmten Tabak dürfen
von den Tabak-Handelsgesellschaften bis auf weiteres zugelassen werden,
soweit sie notwendig sind, um verarbeitern und Kleinmengenverkäufern
unter Einrechnung ihrer Vorräte den Vedarf für höchstens vier Monate
zu sichern, und wenn die sireisvorschriften eingehalten sind.

§ 3
Der Vedarf ist für Vorarbeiter nach den von ihnen in der Zeit vom

1. Ianuar bis 31. Ju l i 1916 durchschnittlich verarbeiteten, für Klein-
mengenverkäufer nach den von ih,ien im gleichen Zeitraum durchschnittlich
im Xleinmengenverkauf abgegebenen Tabakmengen zu bemessen.

§ 4
Für die Lieferung von Tabak an Händler finden die Bestimmungen

in den §§ 2, 3 sinngemäße Anwendung.

Die Vestimmungen in den §§ 2 bis 4 gelten nicht für Lieferungsver-

träge über deutschen Nohtabak aus dem Erntejahr 1916.

8 6
Hersteller von Tabakerzeugnissen, die bei Inkrafttreten der Verordnung

steueramtlich angemeldet waren, dürfen bis auf weiteres ihre Vorräte nur
in einem ihrer durchschnittlichen Tabakverarbeitung in der Zeit vom 1.
Ianuar bis 31. Ju l i 1916 entsprechenden Umfang verarbeiten.

Die Gesellschaften können in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen.

Die Auslandgesellschaft darf, abgesehen von Kleinmengenverkäufen,
rechtsgeschäftliche Verfügungen über ausländische Tabakblätter nur zulassen,
wenn der Verkaufspreis den Einkaufspreis des Verkäufers um nicht mehr
als 18 vom hundert übersteigt. /Verkaufsbedingungen: Zahlung in sechs
Monaten oder bar mit 3 vom hundert Abzug - Freilager bis zu drei
Monaten.)

Die Kuslandgesellschaft kann für besondere Fälle Ausnahmen zu-
lassen,' sie kann insbesondere bei Veräußerung von nicht mehr als einem.
f)ackstück einen höheren Zuschlag bewilligen.

Die Inlandgesellschaft kann, abgesehen von Kleinmengenverkäufen, die
Veräußerung von deutschen Tabakblättern aus Ernten vor dem Jahre 1916
zulassen, wenn der Verkaufspreis für gegorenen, unversteuerten, in Vallen
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verpackten Tabak 200 Mark für 50 Kilogramm nicht übersteigt.
Veim verkaufe von Mengen von nicht mehr als einem Packstück und

zur Vermeidung von Härten können Ausnahmen zugelassen werden.

§ 9
Händler, denen das Hauptamt den Kleinmengenverkauf von Tabak vor

dem 7. August 1916 gemäß § 6 der Tabakzollordnung gestattet hat,
können bis auf weiteres zollzuschlagfreien Rohtabak innerhalb der im § 6
der Tabakzollordnung festgesetzten Grenzen und bis zur höhe shres durch-
schnittlichen Kleinmengenoerkaufs in der Zeit vom 1. Januar bis 31. I u l i
1916 ohne besondere Genehmigung im Kleinmengenverkauf abgeben.

Dies gilt sinngemäß auch für den Kleinmengenverkauf von deutschem
Rohtabak.

Die Kleinmengenverkäufer haben die von den Gesellschaften geforderten
Vücher und Anschreibungen zu führen.

§ 10
Kleinmengenverkäufer dürfen bei der Abgabe im Kleinmengenverkehr

auf den um den Zoll- und Zteuerbetrag erhöhten Einkaufspreis bei Zahlung
nach drei Monaten einen Zuschlag bis zu 25 vom hundert und bei Zahlung
nach sechs Monaten einen Zuschlag bis zu 28 vom hundert nehmen- bei
Varzahlung tritt ein Abzug von 3 vom hundert ein.

§ N
Kleinmengenkaufer dürfen trotz der Veschlagnahme an Kleinmengenver-»

käufer selbstgewonnene Nippen und 3tengel an Zahlungs 3tatt für im
Klemmengenverkaufe bezogenen Rohtabak liefern. Die an die Kleinmengen-
verkäufer gelieferten Rippen bleiben beschlagnahmt.

§ 12
Der Verkehr mit Ansichtsmustern und Arbeitsmustern bis zu zwei

Kilogramm von jeder 3orte bleibt frei.
Der verkauf von Kentucky- und virgima-preßtabak oder Ungar»

Müttern (ungarischer Landtabak) ist im Wege des Kleinhandels (§ 22
der Tabakzollordnung) gestattet.

§ 13
Grumpen der Ernte 1916 sind ausschließlich für die Herstellung von

Rauchtabak bestimmt.
Zum Ankauf von Grumpen beim Pflanzer sind nur die Händler und

verarbeiter zuzulassen, die innerhalb der letzten fünf Iahre Grumpen vom
Pflanzer gekauft haben und sich im Vesitz eines zum Lagern von Grumpen
geeigneten privatlagers für unversteuerten inländischen Tabak befinden,
Die Inlandgesellschaft kann Ausnahmen zulassen.

N)er Grumpen vom Pflanzer kaufen wi l l , hat der Inlandgesellschaft
spätestens bis zum 15. Oktober 1916 anzuzeigen, wieviel Grumpen er in
den Iahren 1911 bis i915 gekauft hat und ob er im Vesitz eines Privat-
lagers für unversteuerten inländischen Tabak ist.

Die Inlandgesellschaft stellt auf Grund der Anzeigen Bezugsscheine
zum Ankauf von Grumpen beim Pflanzer aus.

Die Grumpen bleiben trotz des Ankaufs beschlagnahmt, I n ihrer
Verarbeitung und zum Weiterverkaufe bedarf es einer besonderen Erlaubnis
der Inlandgesellschaft.

s 14
Anzeigepflichtige (§ 8 der Verordnung) haben den Gesellschaften auf

verlangen die zur Regelnug des Verkehrs mit Rohtabak erforderliche Aus-
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Kunst zu geben, insbesondere über Herkunft, Erwerbspreis, Veschaffenheit,
Aufbewahrung und Vehandlung des Tabaks, bei inländischem Tabak auch
über Anbauflächen, Anbauweise und Düngeart.

Die Angaben übei Anbauflächen können von der Inlandgesellschaft
auch bei dem zuständigen Hauptamt eingeholt werden.

§ 15
Die Gesellschaften dürfen für die Ausstellung von Vezugsscheinen zur

Verarbeitung und zum verkaufe von Tabak Gebühren bis zu 3 vom
Hundert des Rechnungswerts erheben.

§ '6
Die Durchfuhr von Tabak und Tabakerzeugnissen über die Grenzen

des Deutschen Reichs ist verboten.

§ 17
Die Vestimmungen im § 10 treten mit dem 16. Oktober, die übrigen

Bestimmungen mit dem 10. Oktober 1916 in Kraft.

1916. 12. Oktober.

Abänderung der Preise für Knochenmehl.

Kriegsernährungsamt (N. G. Vl. 3. N55.)

Auf Grund des § 12 3atz 2 oer Verordnung über künstliche Dünge-
mittel vom 11. Ianuar 1916 und des § 1 der Vekanntmachung >über
die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916 wird
folgendes bestimmt.'

Artikel 1
Abschnitt N der der Bekanntmachung über künstliche Düngemittel

vom 11. Januar beigefügten Liste wird folgendermaßen abgeändert!

N. Knochenmehl
(aus entfetteten Knochen hergestellt, s. § 8)

1. Unentleimtes, gedämpftes sowie entleimtes, ferner Ltampfmehl,
Trommelmehl, Fleischdüngemehl, Fischdüngemehl, Fleischknochen-
mehl, Kadaverdüngemehl und ähnliches, in handelsüblicher feiner
Mahlung:

preise für 1 I:x u/c>
Gesamtstickstoff 210 Pf.,
Gejamtphosphorsäure 40 „

sofern Kali zugemischt wird
Kali (K,0) Z5 „

2. Die unter 1 aufgeführten 3toffe mit schwefelsaure ganz oder
teilweise aufgeschlossen:

preise für 1 kß- «/o
Gesamtstickstoff 210 Pf.,
wasserlösliche phosphorsäure 75 „
nicht wasserlösliche phosphorsäure 40 „

sofern Kali zugemischt wird
Kali (X,0) 40 „

Vesondere Lieferungsbedingungen
Fracht: Frei Waggon 3tation des Lieferwerkes.
Zahlung.' Varzahlung ohne Abzug.
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Artikel 2
Diese Bekanntmachung tri t t mit dem Tage der verkündung in Kraft.

12. Oktober.

Aeutzere Kennzeichnung der Waren
k. K. (k . G. V l . 3. 1156.)

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die äußere Kennzeichnung von
waren vom 18. M a i 1916 wird folgendes bestimmt'

soda, seife und sonstige Waschmittel, die in Packungen an den Ver-
braucher abgegeben werden sollen, müssen auf der Packung in einer für den
Käufer leicht erkennbaren Wmse und in deutscher spräche folgende An-
gaben enthalten:

1. den Namen oder die Firma und den Grt der gewerblichen Haupt-
niederlassung desjenigen, der die Ware herstellt,' bringt ein anderer
als der Hersteller die Ware in der Packung unter seinem Namen
oder seiner Firma in den Verkehr, so ist statt dessen Name oder
Firma und Niederlassungsort dieser Person anzugeben,'.

2. den Zeitpunkt der Füllung, nach Monat und Jahr,'
3. den Inhal t nach handelsüblicher Bezeichnung und Gewicht'
4. den Kleinverkaufspreis in deutscher Währung.

Die im § 1 vorgeschriebenen Angaben sind vom Hersteller oder, falls
ein anderer die Ware in der Packung unter seinem Namen oder seiner Firma
in den Verkehr bringt, von diesem anzubringen.

Die Angaben sind anzubringen, bevor der verpflichtete die Ware
weitergibt.

§ 3
Die Veseitigung oder Unkenntlichmachung einer Preisangabe, z. V.

durch Ueberklebezettel, ist verboten.

8 4
Die vorstehenden Bestimmungen finden auf waren, die bis zum Tage

der verkündung hergestellt und in Packungen eingefüllt sind, nur insoweit
Anwendung, als sich die waren noch im Gewahrsam des Herstellers oder
derjenigen Person befinden, die sie unter ihrem Namen oder ihrer Firma in
den Verkehr bringt' an stelle der Angabe des Zeitpunktes der Füllung
genügt der vermerk: ,,Gefüllt vor dem 1. August 1916".

Die Vestimmungen gelten nicht für waren, die aus dem Ausland
in Originalpackungen eingeführt sind oder werden. Solche waren sind
vor der Abgabe an den Verbraucher auf der Packung als Auslandsware
zu kennzeichnen.

Für die äußere Vezeichnung der von der Heeresverwaltung oder der
Marineverwaltung in Auftrag gegebenen waren gelten die von diesen
stellen vorgeschriebenen besonderen Vestimmungen.

8 5
Zuwiderhandlungen sind nach § 5 der Verordnung des Vundesrats über

die äußere Kennzeichnung yon waren vom 18. M a i 1916 (Reichs-Gesetzbl.
5. Z80) mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark oder mit einer dieser strafen strafbar.
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§ 6
Die vorstehenden Vestimmungen treten am 1. November 1916 in

Kraft.

1916 12. Oktober.

Einrichtung der Quittungskarten für die Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung.

N. tt. (N. G. Vl. 3. 1167.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 1416 der Neichsverftcherungs-
ordnung beschlossen:

Die durch die Vekanntmachung über die Einrichtung der (Huittungs-
karten für die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung sowie das Ent-
werten und Vernichten der Veitragsmarken und der Zusatzmarken vom
10. November 1911 unter I getroffenen Vestimmungen über die Ein»
richtung der (Huittungskarten werden unbeschadet des Verbrauchs vorhan-
dener Vorräte durch die folgenden Vorschriften ersetzt:

1. Die (Huittungskarten sind für die Pflichtversicherung in gelbev
Farbe und für die selbstversicherung in grauer Farbe nach den
durch die Vekanntmachung vom 10. November 1911 vorgeschrie-
benen Mustern ^. und L aus Zellstoff herzustellen. Der 3toff
muß eine mittlere Reißlänge von 4000 Metern und eine mittlere
Dehnung von 3 vom Hundert haben, darf nur schwach geglättet
angefertigt werden und muß im Geviertmeter ein Gewicht von
270 Gramm bis 290 Gramm, im Durchschnitt 280 Gramm auf-
weisen.

I n der Färbung müssen die Karten den im Neichsversiche-
rungsamte niedergelegten Mustern entsprechen. Metanilgelb und
ähnliche säureempfindliche gelbe Farbstoffe dürfen nicht verwen-
det werden.

2. Für die Zelbstversicherung und ihre Fortsetzung (§ 1243 a. a. V.)
sind besondere Ciuittungskarten von grauer Farbe wie bisher
zu verwenden. ll)er hierfür gelbe Cluittungskarten unbefugt ver-
wendet, kann, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften
eine härtere strafe eintritt, vom Versicherungsamte mit einer
Ordnungsstrafe bis zu zwanzig Mark belegt werden.

3. Personen, für die früher auf Grund der Versicherungspflicht Vei-
träge entrichtet worden sind, dürfen auch! im Falle der Lelbst-
versicherung nur gelbe Cwittungskarten verwenden.

1916. 13. Dktober.

Durchfuhr von kondensierter Milch und von Milchpulver.

R. U. (k. G. Vl. 5. 1163.)

Kuf Grund des § 3 der Verordnung des Bundesrats über die Einfuhr
von kondensierter Milch und von Milchpuloer vom 18. Kpril 1916 wird
folgendes bestimmt:

Artikel I
Die Durchfuhr von kondensierter Milch und von Milchpulver über

die Grenzen des Deutschen Reichs ist verboten.
Ausgenommen davon ist die Durchfuhr von kondensierter Milch und

von Milchpulver, die in der Schweiz hergestellt worden sind. Die Zu-
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lassung von weiteren Ausnahmen von dem Verbote des Kbs. 1 bleibt
vorbehalten.

Artikel I I
Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1916. 13. Oktober.

Zulässigkeit eines Randvermerk» über die Auflösung einer Ehe im
Heiratsregister auf Grund eines ausländischen Scheidungsurteils

und Frage der Rechtswirksamkeit eines solchen Urteils.

M. I . (M. M. 5. 255.)

Entgegen der in meinem Erlaß vom 19. März 1914*) erwähnten
Entscheidung des Kammergerichts vom 26. Oktober 1903 (Iahrb. 26 3.
194) hat das Reichsgericht in einem neueren Veschlusse vom 18. Mai 1916
die Veischreibung eines Randvermerks nach § 55 Kbs. 1 des Personen-
standsgesetzes auf Grund eines im Inlande wirksamen ausländischen 3chei-
dungsurteils für zulässig erklärt. Mein Erlatz vom 19. März 1914*)
wird daher hiermit außer Kraft gesetzt.

Die weitere Frage, unter welchen Voraussetzungen ein ausländisches
Urteil vom 3tandesbeamten als rechtswirksam anzuerkennen ist, hat das
Reichsgericht dahin beantwortet, daß ein deutsches Vollstreckungsurteil !im
Zinne des § 722 der Zivilprozeßordnung nicht notwendig sei, sondern daß,
wenn dem 3tanoesbeamten ein ausländisches 3cheidungsurteil vorgelegt
wird, es der Prüfung des 3tandesbeamten überlassen bleiben müsse, nicht
nur, ob das Urteil nach ausländischem Rechte rechtskräftig ist, sondern
auch, ob es den Erfordernissen des § 328 der Zivilprozeßordnung oder der
Artikel 7—9 des haager Ehescheidungsabkommens (Reichs-Gesetzbl. 1904
5. 231), soweit dieses zur Anwendung kommt (Reichs-Gesetzbl. 1904 5.
249, 1905 3. 716, 1907 3. 84, 1911 3. 919, 1914 3. 9), entspricht.

Da die 3tandesbeamten zur Prüfung dieser Rechtsfragen außer 3tande
sind, haben sie diese in allen Fällen der Aufsichtsbehörde, und zwar dem
Herrn Regierungspräsidenten, zu überlassen und deshalb gegebenen Falls
bei diesem anzufragen, ob gegen die Veischreibung Vedenken bestehen.
Den Herren Regierungspräsidenten bleibt überlassen, soweit sie ihrerseits
im einzelnen Falle Zweifel haben, dieserhalb meine Entscheidung ein-
zuholen.

I n gleicher Weise haben die 3tandesbeamten zu verfahren, wenn
ihnen ein ausländisches 3cheidungsurteil bei der Eheschließung vorgelegt
wird, dessen Rechtskraft und Wirksamkeit im Hinblick auf das Ehehindernis
des § 1309 V. G. V. zu prüfen ist. Lei Prüfung dieser Fälle bleibt
gegebenen Falls seitens der Herrn Regierungspräsidenten das haager 5lb-
kommen über die Ehescheidung vom 12. Iuni 1902 (Reichs-Gesetzbl. 1904
3. 231), insbesondere H§ 7 - 9 , ebenfalls zu beachten.
5ln die Herren Regierungspräsidenten und an den Herrn Vberpräsidenten

in Potsdam.
1916. 14. Oktober.

Bekanntmachung über Kartoffeln.

R. U. (R. G. Vl. 3. 1165.)

Kuf Grund der Vekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur 3icher«
stellung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 wird verordnet:

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 331.
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Die Regelung der Versorgung der Bevölkerung mit Zpeisekartoffeln
(§ 2 der Vekanntmachung über die Kartoffelversorgung vom 26. Juni
1916), hat nach dem Grundsatz zu erfolgen, daß bis zum 15. Kugust 1917
nicht mehr als 1VZ Pfund Kartoffeln für den Tag und Kopf der Ve-
völkerung durchschnittlich verwendet werden dürfen. Dabei ist vorzuschrei-
ben, daß der Kartoffelerzeuger auf den Tag und Kopf bis IV2 Pfund
Kartoffeln seiner Ernte für sich und für jeden Angehörigen seiner Wirtschaft
verwenden darf, während im übrigen der Tagesnovfsatz auf höchstens
1 Pfund Kartoffeln mit der Maßgabe festzusetzen ist, daß der Zchwer-
arbeiter eine tägliche Zulage bis 1 Pfund Kartoffeln erhält.

Kartoffeln, Kartoffelstärke, Kartoffelstärkemehl sowie Erzeugnisse der
Kartoffeltrocknerei dürfen, vorbehaltlich der Vorschrift im Kbs. 2, nicht
verfüttert werden.

Kartoffeln, die als 3peisekartoffeln oder als Fabrikkartoffeln nicht
verwendbar sind, dürfen an Schweine und an Federvieh und, soweit die
verfütterung an Schweine und an Federvieh nicht möglich ist, auch an andere
Tiere verfüttert werden.

Es ist verboten, Kartoffeln einzusäuren und die an die Trocken-
kartoffel-Verwertungs-Gesellschaft m. b. h. in Verlin abzuliefernden Men-
gen zu vergällen oder mit anderen Gegenständen zu vermengen.

§ 4
Der Handel und der Verkehr mit 3aatkartoffeln ist bis auf weiteres

verboten.
Verträge über Lieferung von 3aatkartoffeln gelten, soweit die Lieferung

nicht bis zum 20. Oktober 1916 erfolgt ist, als aufgehoben.

§ 5
5lls Kommunalverband im 3mne dieser Anordnung gilt die von der

Landeszentralbehörde gemäß § 11 der Vekanntmachung über die Kar-
toffeloersorgung vom 26. Juni 1916 bestimmte Vehörde.

8 6
Wer den Vorschriften im § 2 Kbs. 1, § 3, § 4 Kbs. 1 zuwiderhandelt,

wird mit Gefängnis bis zu einem Jähre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser strafen bestraft. Neben der 3trafe können
die Vorräte, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied,
ob sie dem Täter gehören oder nicht, eingezogen werden.

Die Vekanntmachung über die verfütterung von Kartoffeln vom 23.
September 1916 wird aufgehoben.

s 8
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

14. Oktober

Lebensmittelkarte für Binnenschiffer>

M. 5l. M. h. G. M. I . (M. Vl. h. G. 5. 359.)

Nach dem Erlasse vom 1. Zevtember d. Is . (HMVl. 3. 302), be-
treffend Lebensmittelkarte für Vinnenschiffer, haben wegen des Ersatzes
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des den Kommunalverbänden durch die Versorgung der Vinnenschiffer er-
wachsenen Mehrbedarfs an Lebensmitteln die zuständigen Reichsstellen die
erforderlichen Bestimmungen zu treffen.

Die Reichsgetreidestelle leistet nach der Vestimmung des Direktoriums
dieser stelle Ersatz für die auf die Lebensmittelkarten für Vinnenschiffer
verabfolgten Grieß- und Teigwarenmengen.

Zum Nachweis der Ausgabe von Grieß und Teigwaren an Vinnen-
schiffer sind die auf

„Vinnenschiffer
Hülsenfrüchte (Erbsen, Vohnen, Linsen) oder Reis, oder Grieß,
oder Graupen, oder Teigwaren (Nudeln) eine halbe Wochenmenge
oder höchstens 125 3"

lautenden Abschnitte der Lebensmittelkarten für Vinnenschiffer dem Direk-
torium der Reichsgetreidestelle nach Kommunalverbänden geordnet durch
Ihre Hand (bei den Kanalbaudirektionen und dem Kanalamt: durch die
dortige stelle) einzureichen.

Der Ersatz erfolgt nur, wenn die Rückseite der eingereichten «Ab-
schnitte den von den Verkaufsstellen zu bewirkenden vermerk „Grieß" oder
„Teigwaren" trägt. Auf jeden eingereichten Abschnitt werden 20 3 Grieß
beziehungsweise Teigwaren vergütet. Die Vergütung erfolgt in der weise,
daß jeweils die nächste monatliche Zuweisung von Grieß oder Teigwaren,
die von der Reichsgetreidestelle veranlaßt wird, um die durch Verpflegung
der Vinnenschiffer entstandene verbrauchsmenge erhöht wird. Die Er-
höhung und ihr Grund werden derjenigen stelle, an die die monatliche
Üeberweisung von Grieß und Teigwaren erfolgt, mitgeteilt.

w i r ersuchen, hiernach das Erforderliche anzuordnen.

An die Herren Gberpräsidenten (Ltromoau- bzw. Kanalbauverwaltung), in
Danzig, Vreslau, Magdeburg, Hannover, Eoblenz und Münster, die
Kanalbaudirektionen in Hannover und Essen, den Herrn Regierung^
Präsidenten (Verwaltung der Märkischen Wasserstraßen) in Pots-
dam, den Herrn Polizeipräsidenten hier und das Kaiserliche Kanal-
amt in Kiel.

Abdruck mit dem Anheimstellen weiterer Veranlassung für die
Ihnen unterstellten Wasserstraßen im Falle des Vedürfnisses

an die Herren Regierungspräsidenten (außer Potsdam).

191«. 1«. Ottober.

Verzeichnis der Krankenhäuser, die zur Annahme von Praktikanten
ermächtigt sind.

R. K. (R. 3. Vl . 5. 361.)

Gemäß § 59 der Prüfungsordnung für Aerzte vom 28. Mai 1901
(Zentralblatt für das Deutsche Reich 3. 136) wird hierunter ein Ver-
zeichnis derjenigen Krankenhäuser und medizinisch^wissenschaftlichen Institute
veröffentlicht, welche bis auf weiteres zur Annahme von Praktikanten er-
mächtigt sind.



906 1916. 16. Oktober.

Verzeichnis
der Zur Knnahme von Praktikanten ermächtigten Krankenhäuser und

medizinisch-wissenschaftlichen Institute.

Ort.
Name der Anstalt.

?ahl der anzunehmenden Praktikanten.

Allenberg
Königsberg i. Pr.

Memel
Pr. Holland
Taftiau

Ooldap
Szittkehmen
Tilsit

Allenstein (Stadtwald)
Allenstein
Kortau
Neidenburg

Conradstein
Danzig

Danzig-Langfuhr

Elbing
Marienburg
Neustadt (Westpr.)

Graudenz
Schwetz (Weichsel)

I. Königreich Preußen.

^Regierungsbezirk Königsberg,
ProvinZial-tzeil- und Pflegeanstalt 3
Städtisches Krankenhaus 7
Krankenhaus der Barmherzigkeit. D i -

akonissenanstalt 3
St. Eli/abeth-Krankenhaus 2
Chirurgisch-orthopädische Privatkiinik 2
Privatkcinik für Augenkranke 1
Städtisches Krankenhans 1
Iohanniter-Krankenhaus 1
Provmzial-Heil» und Pflegeanstalt 3

Negierungsbezirk Gumbinnen.

Kreiskrankenhaus 1
Fohanniter-Krankenhaus 1
Städtische Heilanstalt 1

Negierungsbezirk Allenste'n.

Lungenheilstätte „Frauenwohl" 1
St, Marien-Hospital 1
Provinzial-tzeil- und Pflegeanstalt 3
Iohanniter-Kreiskrankenhaus 1

Negierungsbezirk Danzig.

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
a) Städtisches Krankenhaus
b) Pathologisch-anatomische Abteilung

dieses Krankenhauses insgesamt
St. Marien-Krankenhaus
Diakonissen-Krankenhaus
Provinzial-Hebammen-Lehranstalt' und

-Frauenklinik
Städtisches Krankenhaus
Evangelisches Diakonissenhaus
Provinzial-tzeil- und Pflegeanstalt

Negierungsbezirk Malienwerdcr.

IStädtisches Krankenhaus
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Kreiskrankenhaus

10
2
2

2
2
1
2

1
2
1
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0r!t.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten»

Stadt und Landespolizeibezirk Berlin.

Berlin Städtisches Krankenhaus im Fried-
18

3

richshain
d) Pathologisch-anatomische Abteilung

dieses Krankenhauses 1
a) Städtisches Krankenhaus Moabit 18
d) Pathologisch-anatomische Abteilung

dieses Krankenhauses 1
Städtisches Krankenhaus am Nrban 13

d) Pathologisch-anatomische Abteilung
dieses Krankenhauses 1

Städtisches Nudo f Virchow-Kranken«
Haus , 28

b) Pathologisch-anatomische Abteilung
dieses Krankenhauses 1

o) Bakteriologische Abteilung dieses
Krankenhauses 1

Städtisches Krankenhaus, Gitschinerstr.
104/105 3

Städtisches Kaiser und Kaiserin Fried-
rich-Kinder-Krankenhaus

Friedrich Wilhelm-Hospital und Sie-
chenanstalt Fröbelstraße

Krankenstat!onen des Städtischen Ob-
dachs Fröbelstrahe 15

Krankenabteilung des Städtischen Wai -
senhauses und Kinderasyls

Zentraldiakonissenhaus Bethanien
Elisabeth-Kranken- !und !Viakonissenhaus
Lazarus-Kranken- und Diakonissenhaus
a) St. Hedwigs-Krankenhaus
d) Pathologisch-anatomische Abteilung

dieses Krankenhauses 1
a) Krankenhaus der jüdischen Gemeinde 4
b) Pathologisch-anatomische Abteilung

dieses Krankenhauses 1
a) Augustahospital 3
b) Pathologisch-anatomische Abteilung

dieses Hospitals 1
Paul Gerhardtstift, N Müllerstraße 56,

57a 2
Königlihes Institut für Infektionskrank-

heiten „Nobert Koch" 3
Berlin-Brandenburgische 'Kruppel-heil-

und Erziehungsanstalt, Am Urban
10/11 2

St. Maria-Victoria-Heilanstalt, Karlstir.
28/30 2
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Ort.

Berlin

Berlin-Lichtenberg

Verlin-Schöneberg

-
Charlottenburg

>

Neukölln

N a m e der A n s t a l t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Dr. Abel's Privatkrankenanstalt für
Frauenleiden und Geburtshilfe, Pots-
damerstrahe 92

Dr. Landau's Privatkrankenanstalt für
Frauenleiden und Geburtshilfe

Dr. StraAmann's Priviatkrankenanstalt
für Frauenleiden und Geburtshilfe,
Schumannstraße 18

Privatk^inik für Hals-, Nasen- und
Ohrenkranke, ^V Genthinerstraße 12

Ostkrankenhaus für haut- und Ge-
schlechlsleiden (Privatanstalt), Tilsi-
terstrahe 22

Privatkrankenanstalt für Haut- usw.
Krankheiten, Karlstraße 19

Krankenabteilung des Großen Fried-
richs-Waisenhauses der Stadt Ber-
lin

Lazarette des Arbeitshauses, Hospital
und Perpflegungsstation für obdach-
lose Kranke der Stadt Berlin

Kaiserin Auguste Victoria-Krankenhaus
Irrenanstalt Herzberge der Stadt Ber-

lin
a) Städtisches Auguste Victoria-Kran-

kenhaus
!)) Pathologische Abteilung dieses Kran-

kenhauses
Naison äs 82Nt6
St. Norbert-Krankenhaus
a) Städtisches Krankenhaus Charlotten-

burg-Westend
d) Pathologisch-anatomische Abteilung

dieses Krankenhauses
Städtisches Krankenhaus, Kirchstraße
Städtisches Krankenhaus für Geburts-

hilfe, Sophie-Charlotttenstraße
S. N. Dr. Edel's Heilanstalt für Ge-

müts- und 'Nervenkranke, Berlinerstr.
17

Kaiserin Auguste Victoria-Haus zur
Bekämpfung der Säuglingssterblich-
keit im Deutschen Neiche, Mollwitz-
straße-Privatstraße

Privat-Krankenhaus tzasenheide 80/87

1

1

1

1

2

1

1

1
1

6

1
2
1

14

1
2

2

2

2
2

Beelitz
Velzig

Negierungsbezirk Potsdam.

Heilstätte Beelitz
Vereinsheilstätte Velzig



1916. 16. Oktober. 909

Ort.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Berlin-Britz
Berlin«-Lankwitz

Berlin-Licht^rfelde

"Berlin-Oberschöneweide
Berlin-Pankow
Berlin-Neinickendorf

Berlin-Meißensee

Verlin-Wittenau

Brandenburg a. tz.
Buch b. Berlin

Vuckow bei Berlin

Cöpenick
Lberswalde

Grabowsee bei Oranienburg

tzermannswerder bei Potsdam

tzohenlychen

Kalkberge (Mark)
Nauen
Nowawes
Potsdam

Sommerfeld (Osthavelland)

Kreiskrankenhaus 3
Privat-Heil- und Pflegeanstalt „Vero-

linum" 2
a) Stubenrauch-Kreiskrankenhaus 6
d) Pathologische Abteilung dieses Kran-

kenhauses 1
Königin Elisabeth-Hospital , 2
Oemeindekrankenhaus 2

Krankenhaus der Gemeinden Ber-
lin-Reinickendorf, Berlin-Tegel, Ver-
lin-Wittenau und Berliin-Nosenthal 2

b) Pathologisch-anatomische Abteilung
dieses Krankenhauses 1

Auguste Victoria-Krankenhaus vom
Noten Kreuz, 2

O e,m eind e-Sä ug l ings krank enhans 2
Irren-Heil- und Erziehungsanstalt Dall-

dorf der Stadt Berlin ^
Städtisches Krankenhaus 1
Irrenanstalt der Stadt Berlin ^
Hospital der Stadt Berlin 1
2) Krankenhaus der Stadt Neukölln 7
b) Pathologisch-anatomische Abteilung

dieses Krankenhauses 1
Kreiskrankenhaus 2
Krankenhaus Auguste Viktoria-Heim 1
Landesirrenanstalt 2
Volksheilstätte vom Noten Kreuz, Ora-

bowsee , 2
Krankenhaus tzermannswerder (Hoff-

bauer-Stiftung) 1
Heilanstalten vom Noten Kreuz ho-

henlychen:
Lungenheilstätte für Kinder, Heil-
stätte für knvchen- nnd gelenktuber-
kulöse Kinder, Nachbehandlung tu-
berkulöser Kinder, Behandlung tu-
berkuloseverdächtiger Kinder, M i t -
telstandssanatorium für lungenkranke
Frauen, Allgemeines Krankenhaus,
VersuchsabteilunI für helioGerapeu-
tische Behandlung 2

Nüdersdorfer Verbandskrankenhaus 1
Cecilie-Kreiskrankenhaus 1
Oberlin-Kreiskrankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus 2
St. Iosephs-Krankenhaus 1
Waldhaus Charlotttenburg, Kaiser W i l -

Helm-Iubiläumsstiftung 1913 1
38
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Ort.
Name der Anstal t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Spandau
Wilhelmshagen

Wuhlgarten bei Viesdorf

Zehlendorf (Wannseebahn)

Städtisches Krankenhaus
Heilanstalt der Norddeutschen Holz-Be-

rufsgenossenschaft
Berliner Städtische Anstalt für Epilep-

tische
„Haus Schö'now", Heilstätte für Ner-

venkranke

Negierungsbezirk Frankfurt a. O.

Clettwitz
Cottbus

Cottbuser Stadtforst bei Kolkwitz
Forst i. L.
Frankfurt a. O.

Ouben

Landsberg a. W. (Sta5t)

Müllrose

Sonnenbürg (Neumark)

Knappschaftskrankenhaus
Neues Städtisches Krankenhaus (Per-

einigte Städtische und Th'iem'fche Heil-
anstalten)

Lungenheilstätte Cottbus bei Kolkwitz
Städtisches Krankenhaus
Städtisches Krankenhaus
Diakonissenhaus „Lutherstift"
Städtisches Krankenhaus
Natzmi - Wilkestift, Krankenhaus und

evangelisch - lutherische Diakonissenan-
stalt

Landesirrenanstalt
Städtisches Krankenhaus
Heilstätte der Ortskrankenkasse für den

Gewerbebetrieb der Kaufleute, Han-
delsleute und Apotheker in Berlin

Frauendorf
Stargard in Pommern
Stettin

Stettin-Neutorney

Treptow a. N.
Aeckermünde

Köslin
Lauenburg in Pommern
Polzin

Negierungsbezirt Stettin.

Kreistrankenhaus
tädtisches Krankenhaus

) Neues Städtisches Krankenhans in
der Apfelallee

b) Pathologisch-anatomische Abteilung
dieses Krankenhauses

Kückenmühler Anstalten
Kinderheil- und Diakonissen-Anstalt
Provinzial-Hebammen-Lehranstalt und

Frauenklinik
Diakonissen- und Krankenhaus „Betha-

nien"
Provinzial-Heilanstalt
Provinzial-Heilanstalt

Negierungsbezirk Köslin.

Kaiser Wilhelm-Krankenhaus
Provinzial-Heilanstalt
Iohanniter-Krankenhaus
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Ort.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Stralfund

Kgl. Forst bei Obornik
Kosten
Obrawa de
Owinsk
Posen

Bromberg

Dziekanka
Gnesen
hohensalza
Mühlthal

Breslau

Regierungsbezirk Stralfund.

Städtisches Krankenhaus 2
Pvovinzial-tzeilanstalt 2

Negierungsbezirk Posen.

Kronprinz Wilhelm-Volksheilstätte 1
Provinzial-Irren« und Idiotenanstalt 1
Provinzial-Irrenanstalt 1
Provinzial-Irrenanstalt 1
Provinzial-Frauenklinik und Hebammen-

lehranstalt 1
a) Städtisches Krankenhaus . 5
d) Pathologisch-anatomische Abteilung

dieses Krankenhauses 1
Evangelische Diakonissen-Krankenanstalt 3
Krankenhaus der Varmherzigen. Schwe-

stern ' 1
Krankenhaus St. Maria-Elisabeth-Stift 1
Jüdisches Krankenhaus Abraham und

Henriette Nohr-Stiftung 1
Königliches Hygienisches Institut 2

Regierungsbezirk Vromberg.

Oiese-iNafalski-Stiftung (Vialonissenan^
statt) 2

Provinzial-Irrenanstalt 1
Krankenhaus Vethesda 1
Kreiskrankenhaus 1
Kronprinzessin Cecilie - Heilstätte für

weibliche Lungenkranke 1

Negierungsbezirk Breslau.

Krankenhospital zu Allerheiligen 15
Wenzel-Hantkesches Krankenhaus 8
Städtische Heilanstalt für Nerven- und

Gemütskranke 2
Krankenhaus der Landesversicherungs-

anstalt Schlesien 3
Ovangelisch-lutherische Diakonissenanstalt

Bethanien 2
Krankenhaus der Barmherzigen Brü-

der 3
Mutterhaus der Grauen Schwestern

und St. Josef-Krankenhaus 2
Krankenhaus der Elisabethinerinnen 2
St. Oeorgs-Krankenhaus 2
Augusta-Hospital 1

58"
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Ort.
Aame der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Breslau

Vrieg
Freiburg i. Schl.
Görbersdorf

Leubus
Nimptsch
Scheibe

Israelitische Krankenverpflegungsanstalt 3
Provinzial - Hebammenlehranstalt und

«Frauenklinik 1
Städtisches Säuglingsheim 2
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 2
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 3
Di-. Vrehmersche Heilanstalten 2
Dr. Weicker's Volkssanatorium „Kran-

kenheim" 2
Provinzial-tzeil- und Pflegeanstalt 2
Städtisches Krankenhaus 1
Barmherziges Krankenstift 1

Regierungsbezirk Liegnitz.

Virkenhof (Gutsbez. Baumgarten)

Vunzlau
Görlitz

Hirschberg
tzohenwiese
Landeshut
Liegnitz

Lüben i. Schl.
Nieder Schreiberhau

Plagwitz a. Bober
Schmiedeberg (Niesengeb.)
Warmbrunn

beiPrivat-Nervenheilanstalt VirkeNhof
Greiffenberg (Schles.)

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Stadtkrankenhaus
Dr. Kahlbaums Heilanstalt für Nerven-

und Geisteskranke
Stadtkrankenhaus
Genesungsheim
Kaiserin Auguste Victoria-Volksheilslättch
Städtisches Krankenhaus und Kreißler-

Stiftung (beides verbunden)
Provinzial-Heil« und Pflegeanstalt
heilstatte Moltkefels der Pensionskasse

für die Arbeiter der Preußisch-Hessi-
schen Eifenbahngemeinschaft

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Genesungsheim
St. Hedwigs-Krankenhaus

«Regierungsbezirk Opveln.

Beuthen O. Schl., Vielschowitz,
wwitz, Knurow, Königshütte,
rahütte, Mhslowitz, Orzesche,
dahammer, Nhbnik, Nydultau,
nowitz, Zabrze

Beuthen 0. Schl.

Gleiwitz
Kattowitz
Königshütte 0. Schl.
Kreuzburg 0. Schi.
Loslau
Lublinitz

Kat-
Lau-
Nu«
Tar-

13 Knappschaftslazarette in den neben-
stehend angegebenen Orten sowie eine
Augenheilanstalt und eine Ohrenheil-
anstalt in Kattowitz 50

Königliches hygienisches Institut 1
Städtisches Krankenhaus 1
Krüppelheim zum hl. Geist 1
Stadtisches Krankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus 1
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 3
Volksheilstätte für Lungenkranke 1
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 2
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oppeln

Natibor
Nybnik
Slawentzitz
Tost 0. Schl.
Zabrze 0. Schl.

N a m e der A n s t a l t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten

sProvinzial - hsbammenlehranstalt und
-Frauenklinik

St. Adalbert-Hospital
Städtisches Krankenhaus
Provinzial-tzeil- nnd Pflegeanstalt
Fürst August-Krankenhaus
Provinzial-Heil- nnd Pflegeanstalt
Auguste Victoria-Krankenhaus

1
1
1
2
1
2
1

^Regierungsbezirk Magdeburg.

Aschersleben
tzalberstadt
Magdeburg

Quedlinburg
Salzwedel
Achtspringe
Wernigervde

Altscherbitz
Carlsfeld b.
tzalle a. S.

tadtisches Krankenhaus
alvator-Krankenhaus

Städtisches Krankenhaus Altstadt
Städtisches Krankenhaus Sudenburg

d) Pathologisch-anatomische Abteilung
dieses Krankenhauses

Kahlenberg-Stiftung
Landes-Frauenklinik
Städtisches Krankenhaus
Kreiskrankenhaus
Landes-tzeilanstalt
Kreiskrankenhaus

^Regierungsbezirk Merseburg.

Vrehna

Hohenmölsen
Merseburg
Naundorf
Nietleben b. Halle a. S.
Schkeuditz

Weitzenfels
Zeitz

Vleicherode

Erfurt

Landes-tzeilanstalt
Asyl Carlsfeld
Vergmannstrost
St. Elisabeth-Krankenhaus
Evang. Diakonissenhaus
Prwat-Krankenanstalt Weidenplan
Pribatklinik für orthopädische Chirur-

gie und Krüppel-Heil- und Vildungs-
anstalt für >̂en ̂ Regierungsbezirk Mer -
seburg

Knappschaftskrankenhaus
Städtisches Krankenhaus
^Knappschafts-KrankeinhausLauchhammeV
Landes-Heilanstalt
jNnfall-Nervenheilanstalt „Vergmanns-

wohl"
Städtisches Krankenhaus
Städtisches Krankenhaus

Regierungsbezirk Erfurt.

Wilhelm und Auguste Viktoria-Kran-
kenhaus ' 1

Städtisches Krankenhaus 3
Katholisches Krankenhaus 1



. Oktober.

0rt.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Mühlhausen (Thür.)
Nordhausen
Pfafferode b. Mühlhausen (Thür.)

Städtisches Krankenhaus
Städtisches Krankenhaus
Landes-Heilanstalt

Regierungsbezirk Schleswig,

Tlltona

Flensburg

Kiel

Neumünster
Neustadt i. holst.
«Rendsburg
Schleswig
Wandsbek

Hannover

-

hannover»Linden

Marienwerder Outsbez.

Goslar
tzildesheim

-
St. Andreasberg

-

a) Städtisches Krankenhaus
d) Pathologisch--^anatomische Abteilung

dieses Krankenhauses
Altonaer Kinderhospital
Krankenhaus und Kinderhvspital der

Diakonissenanstalt
Diakonissenanftalt
St. Franziskus-Krankenhaus
a) Städtische Krankenanstalt
d) Pathologisch - «anatomische Abteilung

dieser Krankenanstalt
Anschar-KVankenhaus
Chirurgische Prwatheilanstalt des Dr.

Neuber
Städtisches Krankenhaus
Pwvinzial-tzeil- und Pflegeanstalt
Städtisches Krankenhaus
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Städtisches. Krankenhaus

^Regierungsbezirk Hannover.

a) Städtisches Krankenhaus I
d) Pathologisches und bakteriologisches

Institut dieses Krankenhauses
tzenriettenstift
Clementinenhaus
Kinderheilanstalt
Provinzial-tzebaimmenlehranstalt
Krankenhaus I I der Stadt Hannover
Stadtkrankenhaus Siloah
Lungenheilstätte tzeidehaus bei Hanno»

ver

«Regierungsbezirk tzildesheim.

Vereinskrankenhaus
Städtisches Krankenhaus
St. Vernwards-Krankenhaus
Provinzial-tzeil- und Pflegeanstalt
Heilstätte Glückauf
Heilstätte Oderberg-Oebhardsheim

10

1
1

1
2
1

1
2

1
1
2
1
2
1

5

1
1
1
1
1
2
1

1

1
3
1
2
1
1
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Ort.
Name der Anstal t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Regierungsbezirk Lüneburg.

Celle
Harburg
I l ten

Lüneburg

Provinzial-Hebammenlehranstalt
Städtisches Krankenhaus
Privat-Heil- und Pflegeanstalt für Ge-

mütskranke
Städtisches Krankenhaus
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt

Regierungsbezirk Stade.

Hammersbeck bei Vlumenthal (hann.)
Oeestemünde

K rei s kra n kenha u s
Städtisches Krankenhaus

Osnabrück

Vuer (Wests.)
hövel
Lengerich
Münster (Westf.)

Necklinghausen

Necklinghausen--Snd

Bielefeld

Gadderbaum
Gütersloh
Liftpspringe

Minden (Westf.)
Oeynhausen
Paderborn

Regierungsbezirk Osnabrück.

Städtisches Krankenhaus 2
Marien-Hospital 1
lProvinzial-heil- und Pflegeanstalt 2
^Pvovinzial-HHammenlehranstalt 1

Regierungsbezirk Münster.

St. Marien-Hospital 1
St. Fosephs-Krankenhaus 1
Provinzial-cheilanstalt 1
Clemens-tzospital, Städtisches Kranken-

haus 4
St. Franziskus-Aospital 1
Evangelisches Krankenhaus Fohannis-

stift ' 1
Orthopädische Heilanstalt „Puffer-Stif-

tung" 2
Provinzml-Heilanstalt 1
Prosper-Hospital 1
Knappschaftskrankenhaus II 3
Elisabethstift 1

Regierungsbezirk Minden.

Städtisches Krankenhaus 2
St. Franziskus-Hospital - 1
von Vodclschwingh'sche Anstalten » 8
Provinzial-Heilanstalt 1
Lungenheilstätte I und I I , Auguste

Viktoria-Stift 1
Städtisches Krankenhaus 1
Fohanniter-Hospital 1
Landeshospital 1
St. Vincenz-Krankenhaus 1
Provinzial-Hebammenlehranstalt 1
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Ort.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Negierungsbezirk Arnsb«rg.

Aplerbeck
Ambvock
Veringhausen
Vochum

Caftrop
Dortmund

Eickelborn
Gelsentirchen

Hagen

Hamm
Haspe

hellersen
herne

Horde

Langendreer
Lüden scheid
Niedermarsberg
Siegen
Warstein
Mitten

Cassel

Provinzial-Heilanstalt
Märkische Volksheilstätte
Auguste Mkwria-Knappschafts-heUstätte
Augusta-Krunkenanstalt
Elisabeth-Hospital
Bergmannsheil in WtemeGausen
St. Ivsefs-Hospital
PLovinzial-tzebammenleh^anstalt
Kath. St. Nochus-tzospstal
a) Luisenhofftital - Städtisches Kran-

kenhaus —
d) Pathologisch--«anatomische Abteilung

dieses Hospitals
Krankenhaus der Barmherzigen. B rü -

der
St. Iohannishosftital
Städtisches Wöchnerinnenheim Duden-

stift
Provinzial-heil- nnd Pflegeanstalt
Katholisches Krankenhaus „Marienho-

spital"
Evangelisches Krankenhaus
Knapp schafts-Krankenha u s I
Institut für Hygiene und Bakteriolo-

gie
Städtisches Krankenhaus,

t. Fosephs-hospitQl
St. Marien-Hospital
Städtisches Krankenhaus
Katholisches Krankenhaus zum heiligen

Oeist
Volksheilstätte hellersen b/Lüdenscheid
St. Marien-Hospital
Evangelisches Krankenhaus
Evangelisches Krankenhaus Bethanien
St. IosephZ-tzospital
Gem eind ekran kenha us
Städtisches Krankenhaus
Provinzial-H eilanstalt
Städtisches Krankenhaus
Pvovinzial-Heilanstalt
Evangelisches Diakoni,fsenh>aus der Graf-

schaft Mark
Marienhospital

Negierungsbezirt Cassel.

Landkrankenhaus
hessisches Diakonissenhaui
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i) r t.

Cassel
-

Fulda
haina
Hanau

Hersfeld
Marburg
Weisungen
Merxhansen
Oberkaufungen

N a i n e der A n s t a l t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten

Krankenhaus vom Noten Kreuz
Marienkrankenhaus
Landkrankenhaus
Landeshospital
Landkrankenhaus
St. Vincenz-Krankenhaus
Landkrankenhaus
Landesheilanstalt
Heilstätte Stadtwald
Landeshospital
Heilstätte

1
1
3
2
2
1
1
2
1
2
1

Negierungsbezirk Wiesbaden.

Eichberg
Frankfurt a. M / )

Herborn
höchst a. M .
Vad Homburg v. d. h.
Nuppertshain im Taunui
Weilmünster
Wiesbaden

Landes-Heil- und Pflegeanstalt
Hospital zum heiligen Geist
Vürgerhospital
Marienkrankenhaus
Krankenhaus der israelitischen Gemeinde
Königliches Institut für experimentelle

Therapie
Privatkrankenanstalt für Zuckerkranke

und diätetische Heilbehandlung von
Sanitätsrat Di-. Lamps

Landes-Heil- und Pflegeanstalt
Städtisches Krankenhaus
Allgemeines Krankenhans
Lungenheilstätte
Landes-Heil- und Pflegeanstalt
a) Städtisches Krankenhaus
b) Pathologische Abteilung dieses Kran-

kenhauses
St. Iosefths-Hospital
Diakonissenhaus Paulinenftift
Augenheilanstalt für Arme

Regierungsbezirk Coblenz.

Ahrw eiler

Andernach

Vendorf

Lob lenz

Dr. von Ehrenwallsche Kuranstalt für
Nerven« und Gemütskranke

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Departemental - Irrenpflegeanstal,t' St.

Thomas
vr. Erlenmeyersche Anstalt für Ge-

müts- und Nervenkranke
Krankenhaus der Barmherzigen Brü-

der
Städtisches Hospital

*) Die zur Universität Frankfurt a. M. gehörenden städtischen Krankenanstalte
und medizinisch-wissenschaftlichen Institute sind Universitäti-Kliniken und -Institute im
Sinne der N 59 und 61 Abs. 2 der Prüfungsordnung für Aerzte.
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Ort.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Kreuznach

Waldbreitbach

Waldhof-Elgershausen

Barmen

Vedburg-tzau
Crefeld

Duisburg

Duisburg-tzochfeld
Duisburg-Laar
Duisburg-Meiderich

Die zur Akademie
anstalten und Institute:
Düsseldorf

Ientralkrantenhaus des I I . Rheinischen
Diakonissen-Mutterhauses 1

Krankenhaus St. Marien-Wörth 1
Volksheilstätte für weibliche Lungen-

kranke 1
Lungenheilstätte des Sanitätsrats Dr.

Liebe 1

Regierungsbezirk Düsseldorf.

Städtisches Krankenhaus
St. Petrus-Krankenhaus
Provinzial-Heil- nnd Pflegeanstalt
Allgem. städtisches Krankenhans
St. Iosephs-Krankenhaus
Ziakonenkrankenhaus, evangelisch
St. Vincenz-Krankenhaus
Krankenhaus Vethesda
St. Iosephs-Hospital
St. Elisabeth-tzospital

Düsseldorf-Orafenberg
Düsseldorf-tzeerdt
Düsseldorf-Nath
Llberfeld

1
3
2
2
1

für praktische Medizin in Düsseldorf vereinigten Franken-
Allgemeine städtische Krankenanstalten-
Chirurgische Klinik mit äußerer Infek-

tionsabteilung
Medizinische Klinik
Känik für tzaut- nnd Geschlechtskrank-

heiten
Klinik für Augenkrankheiten
Klinik für hals-, Nasen- und Ohren-

krankheiten
Geburtshilfliche und Frauenklinik
Klinik für Kinderkrankheiten mit in-

neren Infektionsabteilungen
Institut für allgemeine Pathologie,

pathologische Anatomie und Bakte-
riologie

Biochemisches Institut insgesamt 20
Marienhospital . ^
Evangelisches Krankenhaus 3
Maria Theresia-tzospital (Karmelitessen-

kloster) 2
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 3
Krankenhaus der Dominikanerinnen 1
Augusta-Krankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus 5

t, Josephs-tzospital, katholisch 1
tzospi^al vom Noten Kreuz 1
Bethesda-Krankenhaus, evangelisch 1

' 1
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Ort.

Essen (Nuhr)
-

O alkhausen
hamborn
tzehn

M a m e der A n s t a l t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Städtische Krankenanstalten 7
Evangelisches Krankenhaus, hnyssen-

Stiftung - 3
Fried. Kruppsches Krankenhaus 3
Kathl. Elisabeth-Krankenhaus der Barm-

herzigen Schwestern 3
Provinzial-Heil- und Pflegearrstalt 3
St. Johannes-Hospital 2
Heilstätte der Stadt München-Gladbach

holsterhausen
homberg (Nhein)
Fohannistal bei Süchteln
Kaiserswerth
Leichlingen
Mors
Mülheim (Nuhr)

München-Oladbach

Neuß
Oberhausen

Ohligs

Nemscheid

Nheydt
Vonsdorf
Solingen
Viersen

„Louise-Oueury-Stiftung" .
Heilstätte
St. Iohannis-lStift
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Diakonissenkrankenhaus, evangelisch
Heilstätte Noderbirken
Krankenhaus Bethanien
Evangelisches Krankenhaus
St. Marien-Hospital
Städtische Nugenheilanstalt (Leonhard-

Stinnes-Stiftung)
Katholisches Krankenhaus mit Lungen»

Heilstätte Franziskushaus Windberg
Städtisches Krankenhaus
Evangelisches Krankenhaus
St. Fosephs-Hofpital
Städtisches Krankenhaus (Wilhelm-Au-

gusta-Stiftung)
städtische Krankenanstalten (Kaiser

W i Helm-Auguste Victoria-Stiftung)
städtisches Krankenhaus
Lungenheilstätte
Städtisches Krankenhaus
Allgemeines Krankenhaus

Negierungsbezirk Cöln.

Beuel St. F<efth-Hospital 2
Bonn Friedrich Wilhelm-Stiftung 3

St. Iohannis-Hofpital 3
Krankenhaus der Barmherzigen Brü-

der, Vonnertalweg 3
St. Marien-Hospital am Venusberg 2
herz Jesu-Hospital 1
Provinzial-tzeil- und Pflegeanstalt 2
Dr. herrsche Privat-Heil- und Pflege-

anstalt 1
Die zur Akademie für praktische Medizin in Cöln vereinigten Krankenanstalten

und Institute:
Cöln Bürgerhospital

Augustahospital
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0rt.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Cöln

Pützchen

Bosbach a. d. Sieg

Dillingen

Merzig
Neunkirchen
Quierschied
Saarbrücken

Pathologisch-anatomische Abteilung des
Augustahospitals

Krankenanstalt Liadenburg
Frhr. A. v. Oftpenheimsches Kinder-

Hospital
Augenheilanstalt
Provinzial-Hebammen-Lehranstalt
Städtisches bakteriologisches Laboratvri»

um bei dem Angustahospital
Physiologisches Institut der Stadt Coln

insgesamt
St. Marien-Hospital
St. Vincenz-Haus
Evangelisches Krankenhaus in Cöln«

Lindenthal
St. Anwnius-Krankenhaus in Cöln--

VayentM
Hospital in Cöln-Deutz
3t. Franziskus-Hospital Ln Cöln-Ehren,-

feld
Israelitisches Asyl (Krankenabteilung)

in Cöln-E!hrenfeld
St. Joseph-Hospital in Cöln-Kalk
Evangelisches Krankenhaus in Cöln-

Kalk
Alexianer-Krankenhiaus in Cöln-Linden,^ ^

thal
St. Vincenz-Hosftital in Cöln-Nippes
Städtisches! Krankenhaus inNCöln-Mül-

Heim/Nh.
Dreikönigenhosftital in Cöln-Mülheim a.

M.
Heilanstalt für Nerven- und Gemüts-

kranke
Stadtcölnische Auguste Victoria - Stif-

tung (VolkGeilstätte)

«Regierungsbezirk Trier.

Knappschaftslazarett der Dillinger Hüt-
tenwerke 2

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 2
Knapp schaftslazarett 2
Knapp schaftskrankenhaus 2
Neues Krankenhaus der tzosftitalstif«

tung 3
Krankenhaus des Knappschaftsvereins

der Vurbacher Hütte 1
Königl. Institut für Hygiene und I n -

fektionskrankheiten 1
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O r t.

Saarbrücken

Sonnenberg
Sulzbach
Trier

-

Mölklingen

N a m e der A n s t a l t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Dr. Schoenemann's Privat-Augenheil-
anstatt 1

Lungenheilstätte 1
Knappfchaftslazarett 1
Krankenhaus der Vereinigten hofpitien 1
Krankenhaus der Barmherzigen V rü -

der 1
Knappschaftskrankenhaus 2
Krankenhaus der Klankenkasse der Noch«

ling'schen Eisen- und Stahlwerke 1

Nachen

Aachen-Burtscheid
Vardenberg
Düren

Sigmaringen

Regierungsbezirk Aachen.

Marmhilf-tzospital 2
Elisabeth«Krankenhaus 2

d) Pathologisch - ^anatomische Abteilung
dieses Krankenhauses 1

Luisenhaspital 2
Forster Krankenhaus 2
Marienhospital 2
Knappschaftslazarett 2
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 2
Städtisches Krankenhaus 2

Regierungsbezirk Sigmaringen.

>Fürst Karl-Landessftital 1

I I . Königreich Bayern.

Achdorf
Amberg
Ansbach

Aschaffenburg
Ausburg

Bamberg

Bayreuth

Vischofsgrün
Deggendorf

Distriktskrankenhaus 1
Marienspital 1
Kreis-Irrenanstalt Ansbach 2—3
Städtisches Krankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus 2
Städtisches Krankenhaus 5
Dr. Mayrs Augenheilanstalt 1
Allgemeines Krankenhaus t̂—5
tzeil- und Pflegeanstalt St. Getreu 1
Städtisches Krankenhaus 2
Dr. Würzburger's Kuranstalten:

1. Sanatorium „herzoghohe" für Ge-
mütskranke

2. Kurhaus „Mainschloß" für Ner-
venkranke und Erholungsbedürftige

insgesamt 1
Oberfr. heil- und Pflegeanstalt 1
Lungenheilstätte Bischofsgrün 1
heil- und Pflegeanstalt für Nieder-

bayern 2
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O r t.

Ebenhausen

Eglfing (bei München)

Engelthal

Erlangen

Frankenthal

Freising
Fürth (Fürther Stadtwald)
Gabersee

Georgensgmünd

Haar

Hausham
Hausstein, Gemeinde Nadling,

Deggendorf
Hof
Homburg (Pfalz)
Immenstadt
Ingolstadt
Kaiserslautern
Kaufbeuren
Kempten
Kitzingen
Klingenmünster
Krailling
Kulmbach
Landsberg
Landshut
Lohr

-

Ludwigshafen a. Nh.
München

V.-A.

N a m e der A n s t a l t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Sanatorium und Kurheim Ebenhau«
sen , 1

Oberbayerische Heil- und Pflegcanstalt
Eglfing bei München 3

Heilstätte bei Engelthal für männliche
Lungenkranke 1

K. bakteriologische Nntersuchungsanstalt 1
I. Kreis-Irrenanstalt von Mittelfran«

ken 2
Sankt-Elisabethe,n-tzo>sftital 2-
Kreis-Kranken- und Pflegeanstalt 3—4
Städtisches Krankenhaus 1
Heilstätte Fürth I
Oberbayerische Heil- und Pflegcanstalt

Oabersee 1
Sanatorium für chirurgische und Lun«

gentuberkuliose in einem Haushalt
betrieben mit dem Oemeindekranken«
Hause Georgensgmünd 1

Oberbaherische Heil- und Pflegeanstalt
Haar 2

Knaftpschaftskrankenhaus Hausham 1
Sanatorium auf dem Hausstein 1

Städtisches Krankenhaus 1
Heil- und Pflegeanstalt 2
Distriktskrankenhaus Immenstadt 1
Städtisches Krankenhaus 1
Distriktskrankenhaus 2
Heil- und Pflegeanstalt 2
Distriktsspital 2
Städtisches Krankenhaus 1
Heil- und Pflegeanstalt h ^5
Volksheilstätte bei Planegg 1
Städtisches Krankenhaus 1
Städtisches und Distriktskrankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus Landshüt 1
Luitpoldheim 1
Heil- und Pflegeanstalt Lohr a. M . 1
Städtisches Krankenhaus 4
K. Bakteriologische Antersuchungsanstalt 1

K. Hebammenschule 1
Städtisches allgemeines Krankenhaus,

München l. I . . 32
Städtisches allgemeines Krankenhaus,

München r. I . 10
Pathologisches Institut des Stadtischen

Krankenhauses München r. I . 2
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i) r<t.

München

München (Nymphenburg)
München (tzarlachingerstr. 12)

München

-
München (Fürstenriederstr.)
München (Herzog Wilhelmstr. 19)
München (Nvmanstr. 11)
München (Winthirstr. 24)

München Gubertusstr. Z0)
München (Mandelstr. 2)

Neuburg a. D.

Neustadt a. tz.
Nürnberg

-

-
-

Pasing

Passau
Pirmasens
Negensburg
Nosenheim
Nothenburg o. T.
Schweinfurt
Sfteyer

-

Stadtamhof
Etraubing

Tegernsee

N a m e der A n s t a l t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Städtisches Krankenhaus, ' München-
Schwabing

a) Chirurgische Abteilung 5
d) I. medizinische Abteilung 6
o) I I . medizinische ^Abteilung 5
ä) Abteilung für Haut- und Geschlechts-

kranke 1
s) Kinderabteilung 2
y Prosektur 2
Krankenanstalt des I I I . Ordens 2
K. orthopädische Klinik bei der Lan-

desanstalt für krüppelhafte Kinder in
München 2

Krankenpflegerinnen- und Heilanstalt
des Bayerischen Frau env er eins vom
Noten Kreuz 2

Säuglingsheim München 1
Nervenheilanstalt Neufriedenheim 1
Schlössersche Augenheilanstalt 1
Kuranstalt Neuwittelsbach
Maria Ludwig Ferdinand-Anstalt

insgesamt 1
Chirurgische Heilanstalt von Di-. Krecke 1
Carolinum, Privatklinik von Dr. tzel-

drich I
Krankenhaus der Varmherzigen Brü -

der
Krankenanstalt der Llisabethinerinnen

insgesamt 1
Städtisches Krankenhaus tzetzelstift 1
Städtisches Krankenhaus 14
Pathologisches Institut des allgemeinen

Städtischen Krankenhauses 1
Cnopf'sches Kinderspital, E. V. 2
Maximilinns-'Augenheilanstalt 1
Distriktskrankenhaus für den Distrikt

München I. I . 1
Städtisches Krankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus 2
Katholisches Krankenhaus 1^2
Städtisches Krankenhaus 1
Städtisches Spital 1
Städtisches Krankenhaus 1
Vürgerhospital 1
Krankenhaus der Diakonissenanstalt 1
Distriktskrankenhaus Stadtamhof 1
Krankenhaus der barmherzigen Vrü»

der und Elisabethinerinnen 1—2
Distriktskrankenhaus 1
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0rt.

Weiden i. O.
Weilheim
Werneck
Würzburg

N a m e der A n s t a l t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Städtisches Krankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus I
Kreis-Irrenanstalt 2
Iuliusspital, Medizinische Abteilung 8—9
Iuliussftital, Abteilung für haut- und

Geschlechtskrankheiten 3
Iuliussftital, Chirurgische Abteilung 7
Iuliusspital, Medizinische Kinderabtei-

lung und Nniversitäts-Poliklinik für
Kinderkrankheiten 1

K. Bakteriologische Nntersuchnngsanstalt 1
Nnterfränkisches Krüpftelheim 1

I I I . Königreich Sachsen.

Arnsdorf

Albertsberg

Aue
Vautzen
Carolagrün

Chemnitz

Dösen
Dohna
Dresden

Dresden-Trachenberge
Dresden

Landes-tzeil- und Pfleqeanstalt Arns-
dorf 4

Vo'ksheilstätte für Lungenkranke (Män-
ner) 1

Heilanstalt Aue 1
Stadtkrankenhaus 2
Volksheilstätte für Lungenkranke

(Frauen) 1
Stadtkrankenhaus bis zu 8
Städtische Nervenheilanstalt 2
Pathologisch-Hygienisches Institut 6
Landes - Erziehungsanstalt für Vlinde

und schwachsinnige Kinder 1
Landes-Heil- und Pflegeanstalt Dösen 2
Iohanniter-Krankenhaus 1

gl. Frauenklinik und tzebammen-Lehr»
anstatt 6

Stadtkrankenhiaus Friebrichstadt 15
Pathologisch-anatomische Abteilung des

Stadtklankenhauses Frledrichstadt 3
Stadtkrankenhaus Iohannstadt 10
Palhologisch-anatomische Abteilung des

Stadtkrankenhauses Iohannstadt 2
Städtische tzeil- und Pflegeanstalt ( I r -

renabteilung) 2
Carolahkus 3
Krankenhaus der evangelisch-lutherischen
Diakonissenanstalt 1
Kinderheilanstalt 3
Mar ia Anna-Kinderhospital 1
Zentralstelle für öffentliche Gesundheits-

pflege 2
Städtisches Säuglingsheim 1^2
Sanitätsrat Dr. Schanz orthopädische

Heilanstalt 1
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Ort.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Bad Elfter

Freiberg
-Gottleuba
Gvoßschweidnitz

tzochweitzschen

Heilstätte hohwald
Leipzig

Leipzig-Thonberg
Meihen

Neu Coswig
Planen
Nabenstein

Bat» Reiboldsgrün
Niesa
Sonnen stein

Untergöltzsch

Würzen
Zittau
,Zwickau

Zwickau-^Narienthal

für

für

Sanatorium des Sanitätsrats Dr. Köh-
ler

Krankenhaus
Heilstätte bei Gottleuba
Landes-heil- und Pflegeanstalt

Geisteskranke
Landes-heil- und Pflegeanstalt

Epileptische zu hochweitzschen
Heilstätte tzohwald
Pfleghaus der Stadt Leipzig 1
Diakonissenhaus und Poliklinik
Kinderkrankenhaus und Poliklinik 4
Städtisches Krankenhaus St. Georg
Irren-Heil- und Pflegeanstalt
Stadtkrankenhaus
Ländliches Vezirkskrankenhaus
Lindenhof, Privatirrenanstalt
Stadtkrankenhaus
Vezirkskrankenhaus der Amtshauftt«

Mannschaft Chemnitz
Lungenheilanstalt 1
Stadtkrankenhnus
Landes-Hei!- und Pflegeanstalt

Geisteskranke '
Landes «he i - nnd Pflegeanstalt

Geisteskranke zu Rntergöltzsch
Stadtkrankenhaus
Stadtkrankenhaus 1
Kgl. Krankenstift Zwickau
Pathologisch-bakteriologisches Institut des

Kgl. Krankenstifts
Stadtkrankenhaus 1
Dr. Gaugele's Anstalt für Orthopädie,

Heilgymnastik und Massage
Krüpftelheim

für

für

IV. Königreich Württemberg.

Viberach
Vöblingen
Volsternang (Gemeinde Großholzleute

im Allgäu)
OKlingen
Freudenstadt
Gmünd
Göppingen

tzall

Vezirkskrankenhaus
Vezirkskrankenhaus
Lungenheilstätte Neberrüh

Neues Krankenhaus
Vezirkskrankenhaus Freudenstadt
Städtisches Hospital znm hl. Geist
Vezirkskrankenhaus Göppingen
heil- und Pflegeanstalt Christofsbad
Diakonissenanstalt mit Iohanniter-Kin-

derkrankenhaus und Pflegeanstalt für
weibliche erwachsene Schwachsinnige

59
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Ort.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Heidenheim
Heilbronn
Kennenburg (Gemeinde Etzlingen)
Ludwigsburg
Pfullingen

Plochingen a. Neckar
Navensburg
Neichenberg

Reutlingen
Niedlingen
Nottenmünster

Schoß hornegg (Gemeinde Gundels-
heim)

Schömberg
Schömberg, Eisenbahnstation Calm«

dach
Schömberg

Schussenried
Stetten i. N.

Stuttgart

Stuttgart-Cannstatt

Tuttlingen

Vezirkskrankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus 2
Heilanstalt 1
Vezirkskrankenhaus ' 3
Geheimer hofrat Di'. Mamm'sche P r i -

va t -He i l - und Pflegeanstalt für
psychisch Kranke 2

Fohanniterkrankenhaus Plochingen 1
Elisabethen-Krankenhaus 1
Heilstätte für männliche Lungenkranke

Wilhelms heim 2
Vezirkskrankenhaus 1
Vezirkskrankenhaus > 1
heil- und Pflegeanstalt, Pr ivat-Irren-

anstalt Nottenmünster 1
Sanatorium Schloß hornegg 1

Sanatorium Schömberg, G. m. b. h. 1
Volksheilstätte Charlottenhöhe 1

Neue Heilanstalt für Lungenkranke, G.
m. b. h. 1

Königliche Heilanstalt Schussenried 2
heil» und Pflegeanstalt für Schwachsin-

nige und Epileptische 1
Katharinenhosftital 9
Vürgerhyspital Stuttgart 2
Marienhospital 3
Karl Olga-Krankenhaus 2
Ludwigsspital „CharlottenlMe" 2
Olgaheilanstalt (für Kinder, Lehrlinge

und jugendliche Arbeiter) 2
Augenheilanstalt für Unbemittelte refp.

Privataugenheilanstalt des Hofrats
vi-. Vistler 1

Privataugenheilalistalt /Charlottenverein
für arme Augenkranke 1

Charlottenheilanstalt für Augenkranke 1
Königliche Landeshebammenschule 1
hygienisches Laboratorium des Medizi-

nalkollegiums 1
Stuttgarter Säuglingsheim (Säuglings-

heilstätte) Gingetragener Verein 1
Krankenanstalten der Evangelischen D i -

akonissenanstalt 3
Städtisches Krankenhaus Stuttgart-

Cannstatt (bisher Vezirkskrankenhaus
Cannstatt > «4

Vezirkskrankenhaus 1
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0rt.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Ulm
Waiblingen
Weinsberg
Weissenau
Winnental
Zwiefalten

Achern
Baden
St. Mafien

Emmendingen

Engen
Freiburg

Heidelberg

Karlsruhe

Konstanz

Lahr
Lörrach
Mannheim

Marzell

Nordrach-Colonie
Oberweiler (Amt Wüllheim)
Offenburg
Pforzheim

Naoolfzell

Nastatt

Städtisches Krankenhaus ^
Bezirkskrankenhaus 1
Königliche Heilanstalt Weinsberg 2
Königliche Heilanstalt Weissenau ^
.Königliche Heilanstalt Winnental 3
IKönigliche Heilanstalt Zwiefalten Ä

.̂ Oroßherzogtum Baden.

heil- und Pflegeanstalt Mlenau 4
Städtisches Krankenhaus 1
Bezirksspital ' 1,
Sanatorium Luisenheim 1
Erholungsheim Friedrichs Haus 1
Sanatorium St. Mafien O. m. b. tz. 1
heil- und Pflegeanstalt Emmendingen 4
Städtisches Krankenhaus 1
Städtisches Spital Engen 1
Freiburger Diakonissenhaus 2
Krankenhaus St. Josef 2
Orthopädisch-chirurgische Heilanstalt M d

Krüppel-Heil- und Erziehungsanstalt,
hiermit verbunden Sanatorium So l -
bad Nappenau in Nappenau (Amts-
bezirk Sinsheim) 3

Neues St. Vinzentiuskrankenhaus 2
Ludwig Wilhelm-Krankenheim 2
Städtisches Krankenhaus 6
Städtisches' Krankenhaus, Prosektur (pa-

thologisch-bakteriologisches Institut) 1
Evangelische Diakonissenanstalt 2
Stadt,pital 3
I)i'. Vüdingens Sanatorium (Konstan-

zerhof) 1
Bezirkskrankenhaus 1

pital Lörrach 1
tädtifche Krankenanstalten 9

Diakonissenhaus 1
Vereinigte Heilstätten Friedrichsheim und

Luisenheim 4
Heilstätte Nordrach-Colonie 1
Friedrich-Hilda-Oenesungsheim 1
Krankenhaus 1.
Städtisches Krankenhaus 5
Kinderspital Siloah und Evangelisches

Diakonissenhaus 2
heil- und Pflegeanftalt Pforzheim 2
Krankenhaus Nadolfzell nebst Pfründ-

nerhaus 1
iVürgersftital 1
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Ort.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Gemeinde Neichenau
Schopfheim
Schriesheim
Sinsheim
Aeberlingen a. Vodensee
Villingen
Waldshut
Wiesloch

Heil- und Pflegeanstalt bei Konstanz
Städtisches Krankenhaus
Lungenheilstätte Stammberg
Kreispflegeanstalt
Städtisches Krankenhaus
Friedrich-Krankenhaus
Städtisches Krankenhaus
heil- und Pflegeanstalt Wiesloch

2
1
1

1—2
1
1
1

VI. Gvotzherzogtum Hessen.

Mlzey

Mngen
Darmstadt

Eberstadt bei Darmstadt

Friedberg
Gießen

Ooddelau

heppenheim a. d. L.

Mainz

Offenbach a. M ,
Sandbach i. Odenwald

Winterkasten
Morms

Kreiskrankenhaus 1
Großherzogliche Landes-Heil- und Pflege-

anstalt 1
Heilia-Geist-Hospital 1
Städtisches Krankenhaus 2—3
Diakonissenhaus „Elifabethenstift" 2
Ernst Ludwig-Heilanstalt 1
Provinzial - Pflegeanstalt der Provinz

Starkenburg 1
Vürgerhospital 1
Landes-Heil- und Pflegeanstalt 2
Oroßherzogliche öandes-heil- und Pfle-

geanstalt „Philippshospital" Ä
Orohherzogliche Landes-tzeil- und Pfle-

geanstalt ^
St. Hildegardis-Kvankenhaus 1
Städtisches Krankenhaus 6
Oroßherzogliche Hebammen«- Lehranstalt 1
St. Vincenz- und Elisabeth-Hospital 1—2
Stadtkrankenhaus 2
Ernst Ludwig-Heilstätte (für Lungen-

kranke) 1
Eleonoren-Heilstätte 1,
Städtisches Krankenhaus Ä

VI I . Grohherzogtum Mecklenburg-Schwerin.

Oüstvow Stadtkrankenhaus 1
Ludwigslust Stiftskrankenhaus Bethlehem 2
Schwerin Stadtkrankenhaus 2

- Annahospital 1
- Staatsanstalt für geistesschwache Kin-

der „Kinderheim Lewenberg" 1
- Staats-Irrenanstalt Sachsenberg 5

MiDmar Stadtkrankenhaus 1

VI I I . Großherzogtum Sachsen-Weimar,

Vlankenhain Landes - I r ren - heil- und Pflegeanstalt
Karl Friedrich-Hospital 2
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Ort.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Emskopf bei Verka a. I
Weimar

Softhienheilstätte auf dem Emskoftf 1
Städtisches Krankenhaus 1

Neustrelitz
Strelitz (Alt.)

Nordenham
Oldenburg
Wehnen
Wildeshausen

Vraunschweig

helmstedt.

Königslntter
Wolfenbüttel

Hildburghausen

Weiningen
Pößneck
Nömhild
Sonneberg

Altenburg
Noda

Coburg
Gotha

IX. Grotzhevzogtum Mecklenburg-Strelitz.

Karolinenstift 2
Landes-heil- und Pflegeanstalt bei

Strelitz (Alt.) 1

X. Grotzherzogtum Oldenburg.

Amtsoerbands-Krankenhaus 1
Peter Friedrich Ludwig-tzvspital 2
Grohherzogliche tzeil- und Pflegeanstalt 2
Oroßherzogin Elisabeth-tzeilstätte 1

XI . Herzogtum Vraunschweig.

herzogliches Krankenhaus 8
Pathologisches Institut des herzoglichen

Krankenhauses 1
Städtisches Krankenhaus 1
Evangelisch-lutherische Diakonissenanstalt

Warienstift 1—2
Schwesternhaus vom Noten Kreuz, 1
Krankenhaus St. Marienberg (Stif-

tungs-Krankenanstalt) 1—2
herzogliche heil- und Pflegeanstalt 2
Städtisches Krankenhaus 1^ 2

X I I . Herzogtum Sachsen-Meiningen.

herzogliche Irren-Heil- und Pflege-
anstalt 3

Oeorgenkrankenhaus (Landeskrankenhaus) 2
Städtisches Krankenhaus 1
Lungenheilstätte 1
Kreiskrankenhaus 1

XI I I . Herzogtum Sachsen-Altenburg.

herzogliches Landeskrankenhaus
herzogliches Oenesungshaus

XIV. Herzogtum Sachfen-Coburg und Gotha«.

herzogliches Landkrankenhaus
herzogliches Landkrankenhaus

Vernburg

XV. Herzogtum Anhalt.

Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Gei-
steskranke
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Ort.
Name der Ansta l t .

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Cöthen
Dessau
Zerbst

Arnstadt

Nudolstadt

Arolsen
Vad Wildungen

Greiz

Kreiskrankenhaus Vernburg 2
Kreiskrankenhaus 1
Kreiskrankenhaus 2
Kreiskrankenhaus 1

XVI. Fürstentum Schwarzburg-Sond<rshausen

^Städtisches Krankenhaus 1

XVI I . Fürstentum Schwarzburg-Nudolstadt.

^Landes-tzeil- und Pflegeanstalt 1

XVI I I . Fürstentum Waldes und Pyrm!ont.

Landkrankenhaus (Paulinen-Hofpital) 1
Krankenhaus tzelenenhoim 1

XIX. Fürstentum Neuß älterer Linie.

^Fürstliches Landkrankenhaus 1

XX. Fürsteutum Neuh jüngerer Linie.

Oera
Milbitz bei Oera

Vrake
Detmold

Lübeck

Städtisches Krankenhaus 2
Heilanstalten Milbitz, Neuß, Stiftung

der Familie Louis Schlutter 2

XXI. Fürstentum Lippe.

Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus 2
^andkrankenhans 2

XXI I . Freie und Hansestadt Lübeck.

Staats-Irrenanstalt
Allgemeines Krankenhaus
Kinderhospital

1—2

1

XXI I I . Freie Hansestadt Bremen.

Bremen

Bremerhaven

Ellen bei Bremen

Städtische Krankenanstalt 7
Pathologisches Institut der Krankenan-

stalt 3
hygienisches Institut 2
St. Joseph-Stift 3
Kinder-Krankenhaus 3
Evangelisches Diakonissenhaus 1
Vereinskrankenhaus zum Noten Kreuz 1
Städtisches Krankenhaus 2
St. Joseph-Hospital 1
St. Jürgen-Asyl 3
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0rt .
. Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten,

XXIV. Freie und Hansestadt - Hamburg.

Hamburg

Hamburg-Oeesthacht

Hamburg-Sahlenburg

Allgemeines Krankenhaus Eppendorf 26
Pa h l̂cgisches Institut des Allgemeinen

Krankenhauses Eppendorf 3
Institut für experimentelle Therapie

des Allgemeinen Krankenhauses Ep-
pendorf 2

Abteilung für Physiologie des Allge-
meinen Krankenhauses Eppendorf 1

Allgemeines Krankenhaus St. Georg 15
Pathologisches Institut des Allgemein '

nen Krankenhauses St. Georg Ä
Allgemeines Krankenhaus Varmbeck 13
Pathologisches Institut des Allgemein

nen Krankenhauses Varmbeck 4
Irrenanstalt Friedrichsberg ^
Irrenanstalt Langenhvrn 2
Inst i t . t für Schiffs- und Tropenkrank-

heiten 2
Hafenkrankenhaus 2
Anatomie und Leichenschauhaus des

tzafenkrankenhauses I
Kranken- und Säuglingsabteilung des

Waisenhauses 1
Institut für Geburtshilfe 2
Vereinshospital 1
Vethesda 1
Krankenhaus der deutsch - israelitischen

Gemeinde 2
Freimaurer-Krankenhaus 1
Kinderhospital 1
Marienkrankenhaus 8
hamburgische Heilstätte Edmundsthal-

Siemerswalde 2
hamburgisches Seehosftital Nordheim-

stistung . 1

XXV. Elsaß-Lothringen.

Algringen

Colmar

Diedenhofen
hagenau
hördt

Vergmannskrankenhaus Algringen, G,
m. b. h. , 2,

für die Dauer des Krieges 1
Vürgerspital:

innere Abteilung 2
chirurgische Abteilung 1

Vürgerhosftital Diedenhofen-Veauregart) 1
Vürgerspital 2
Gemeinsame Irrenpflegeanstalt 1
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Ort.
Name der Anstalt.

Zahl der anzunehmenden Praktikanten.

Lörchingen

Metz

Mühlhausen

Nufach

Saal
Saargemünd
Stephansfeld
Strahburg

Lothringische Vezirks-Heil- und Pflege--
anstatt I

Mathildenstift (Diakonissenspital) I
Hospital St. Vlandina 2,
Vürgerspital (Krankenhaus am tzasen--

rain) h
Oberelsässische Vezirks-tzeil- und Pfl^e-

geanstalt 2!
Lungenheilanstalt Tannenberg 1
Irren-Heil« und Pflegeanstalt 1
Vezirks-Heilanstalt des Nnterelsaß 2
Nnfallkrankenhaus G. m. b. tz. 2
Vürgerspital:

chirurgische Abteilung I I 5-
Lntbindungsabteilung, I I 1
medizinische Abteilung I I Ä
Abteilung für chronisch Kranke 2
Nöntgen» und Vadehaus ^

191«. 16. Oktober.

Gewährung von Zuschlägen zu den Vertragspreisen

M . G. U. (3. V l . U. 5. 529.)

Nachstehender Runderlaß des Herrn Ministers der öffentlichen Ar -
beiten vom 18. Zeptember 1916, betreffend die Gewährung von Zu-
schlägen zu den Vertragspreisen, wird Zur gleichmäßigen Veachtung für
meinen Geschäftsbereich mitgeteilt.

Kn die Nachgeordneten Vehörden.

Vad Harzburg, den 18. September 1916.
5ln dem Grundsatz, daß Verträge, wie geschlossen, auch im Kriege zu

erfüllen sind, muß auch für die Vauoerträge festgehalten werden. Hier
vermag insbesondere auch der Umstand, daß ein Bauunternehmer durch
die Verhältnisse gezwungen worden ist, seinen Arbeitern höhere Löhne zu
zahlen oder daß ihm sonst höhere Kosten entstanden sind, als er beim
Vertragsabschluß erwarten konnte, an sich einen Anspruch auf Erhöhung
der Vertragspreise nicht zu geben. Immerhin aber erscheint es, wenn ein
Bauunternehmer unter Berufung auf die Xriegsverhältnisse mit einem
Gesuche auf Erhöhung der Vertragspreise an die Verwaltung herantritt,
geboten, wohlwollend zu prüfen, ob der Gesuchsteller durch die Aus-
führung des Vertrages eine ernstliche Zchädigung seiner gesamten wir t -
schaftlichen Verhältnisse erfahren würde. Hierbei wird es u. a. auf die
Größe und finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens und auf seine
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durch die Kriegsverhältnisse verursachte allgemeine Lage, auf die Umstände,
unter denen die Arbeiten übernommen und weitergeführt wurden, sowie
ferner darauf ankommen, ob sich für den Unternehmer infolge der Kriegs-
verhältnisse ein tatsächlicher Verlust oder nur eine Minderung des sonst
Zu erwartenden Gewinnes ergeben hat oder ergeben wird. I n letzterer
Hinsicht wird aber allerdings die persönliche Mitarbeit des Unternehmers
bei Berechnung der Ausgaben mit in Betracht zu Ziehen sein.

Eine besondere Beachtung beanspruchen die Fälle, in denen die Unter-
nehmer der k)ochb augewerbe infolge der kürzlich unter Vermittlung des
Reichsamtes des Innern zustande gekommenen Verlängerung der zwischen
den Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestehenden
Tarifverträge ihren Arbeitern Kriegszuschläge zu den Löhnen zahlen und
damit vielfach für die Arbeiter höhere Beträge aufwenden müssen, als
dies beim Abschluß der laufenden Bauverträge erwartet werden konnte.
Es kann nicht in Frage kommen, den Unternehmern, so wie diese wün-
schen und in Eingaben bei den Zentralbehörden und den ausführenden Ve-
hörden vertreten, in allen Fällen die ihnen durch solche Zulagen ent-
stehende Mehrbelastung durch Erhöhung der Vertragspreise zu vergüten.
Immerhin war die Verständigung im Hochbaugewerbe ein wichtiger Akt
im Interesse des inneren Friedens, und es läßt sich rechtfertigen, Anträge,
die auf diesem Gebiete im Zinne einer Erhöhung der Vertragspreise gestellt
werden, zwar nach den oben dargelegten allgemeinen Grundsätzen und unter
Beachtung der Verhältnisse des einzelnen Falles, aber doch besonders wohl-
wollend zu behandeln. Es wird jedoch auch hier mit in Betracht zu
ziehen sein, daß mit der Erhöhung der Löhne im kzochbaugewerbe oder
mit der Gewährung besonderer Kriegszulagen an die Arbeiter schon eine
geraume Zeit vor Abschluß der neuen Tarifvereinbarungen gerechnet wer-
den mußte.

sofern nicht rechtlich die sache so liegt, daß dem Unternehmer ftuf
Grund der besonderen Verhältnisse des einzelnen Falles möglicherweise
ein Rechtsanspruch zusteht und deshalb der Abschluß eines Vergleiches ge-
boten erscheint, würde die Gewährung einer beantragten Aufbesserung nur
in der Form eines Allerhöchsten Knadenaktes erfolgen können. I n diesem
Zinne zu stellende Anträge sind mir mit eingehender Begründung vor-
zulegen. Ist im einzelnen Falle die 3ache so zu betrachten, daß es sich
nicht um die Aenderung eines Vertrages zum Nachteil des Ztaates im
3inne des § 3? Abs. 3 des Ltaatshaushaltsgesetzes handelt, so ist dies
besonders zu begründen.

Ich vertraue, daß die Behörden der mir unterstellten Verwaltungen
den oben erörterten schwierigen und wichtigen Fragen besondere Auf-
merksamkeit widmen und neben sorgfältiger Rücksicht auf die finanziellen
Interessen des Staates doch auch! die im einzelnen Falle für einen Unter-
nehmer sprechenden Grundsätze der Billigkeit nicht außer acht lassen werden.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
An die Königlichen Eisenbahndirektionen usw.

1916. 17. Oktober.

Polizeiverordnung über die Einnchtnng nnd den Betrieb von Aufzügen
(Fahrstühlen,.

M. A. M. h. G. M. I . (M. Vl. h. G. 3. 367.)

Der Runderlatz vom 9. März d. Is., betreffend Abänderung der
Aufzugsordnung, hat eine Reihe weiterer Anregungen auf Ergänzung oder
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Abänderung der Bestimmungen der gedachten Polizeiverordnung zur Folge
gehabt. Aus der erneuten Veratung dieser Vorschläge mit dem Verbände
der Deutschen Verufsgenossenschaften, dem Zentralverbande der Preußischen
Vamvfkesselüberwachungsvereine und einzelnen Fahrstuhlfabriken ist der
anliegende Entwurf zur Abänderung des INusterentwurfs zur Aufzugs-
verordnung hervorgegangen, w i r ersuchen, ihn unter Hinweis auf das
Kostengesetz vom 8. I u l i 1905 (Gesetz-samml. 3. 317) und darauf, daß
den Vorständen der Verufsgenossenschaften gemäß § 120 s GemG. Ge-
legenheit zu einer gutachtlichen Aeußerung gegeben worden ist, dem pro-
vinzialrat Bezirksausschuß) vorzulegen, auf seine möglichst unveränderte
Annahme hinzuwirken und ihn dann einheitlich zum 1. I u l i 1917 in Kraft
zu setzen, wie schon in öem eingangs erwähnten Erlaß hervorgehoben
worden ist, bezwecken die ergänzenden Vestimmungen des Entwurfs in
erster ilinie, dem Uebelstand entgegenzutreten, daß die vorgeschriebenen
Tü^'- »und steuersperrungen der Fahrstühle bei Vornahme notwendiger
Arbeiten im Fahrschacht (schmieren aller Teile sowie Instandsetzungsarbei-
ten) gewohnheitsmäßig außer Tätigkeit gesetzt — bei elektrisch gesteuerten
Fahrstühlen kurz geschlossen werden. Diese für alle mit den Fahr-
stühlen m Verührung kommenden Personen gefährliche Gewohnheit der
Führer und der mit der mit der Unterhaltung der Fahrstühle beauftragten
Personen abzustellen, dienen die Forderungen der §§ 12 IV und 18 I I I
in Verbindung mit den Vetriebsvorschriften des § 31 I I , I I I und der im
§ 3b I I vorgesehenen Vefugnis der zuständigen Vehörden, erforderlichen-
falls gebührenpflichtige außerordentliche Untersuchungen anzuordnen, wenn
u. a. die sicherheitsvorrichtungen der Fahrstühle mißbräuchlich außer Tätig-
keit gesetzt werden. Allerdings wird jener übelen Gewohnheit nur al l -
mählich beizukommen sein, namentlich da infolge der Einwirkung des
Krieges in den Übergangsbestimmungen des § 39 weitgehend auf die
für alle Neuforderungen ungünstigen ZeitverhältnW Rücksicht genommen
werden mutzte. Umsomehr ist Gewicht darauf zu legen, daß dem frag-
lichen Mißbrauch, wo er ohne Not und ohne Verücksichtigung der im
§ 31 I I I vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen Heroortritt, durch energische
Anwendung der Vestimmungen im § 36 I I entgegengearbeitet wird. Die
Polizeibehörden sind daher anzuweisen, den Anträgen der sachverständigen
oder Verufsgenossenschaften auf Anordnung außerordentlicher Untersuchungen
einzelner Anlagen regelmäßig zu entsprechen. Die Anordnungen sind von den
Grtspolizeibehörden und den Gewerbeinspektionen in Form polizeilicher
Verfügungen zu treffen, um dem Unternehmer die Einlegung der Rechts-
mittel zu wahren. I n der Regel wird bei Durchführung außerordentlicher
Untersuchungen, soweit es mit dem Zwecke vereinbar ist, oon der Aus-
führung von Fangproben abzusehen sein, so daß die Prüfungen den Eha-
rakter von Vetriebsrevisionen behalten und nicht etwa Störungen des Ge-
samtbetriebs wegen längerer Außerbetriebsetzung des Fahrstuhls eintreten,
vor Einführung allgemein verkürzter Prüfungsfristen für ganze GrtsbezirKe
usw. ist es uns erwünscht, daß das Vedürfnis hierfür eingehend begründet
wird.

Die Fahrstuhlfabrikanten waren bisher vielfach deswegen nicht in
der 5Iage, die notwendigen Aussteigeöffnungen in den Decken der Fahr-
körbe anzubringen, weil ihnen durch die bauliche Veschränktheit des Fahr-
stuhlschachts die Hände gebunden wurden. Es war daher notwendig, im
§ 4 von vornherein Minimalvorschriften für die Lchachtabmessungen zu
fordern. Die mit der baupolizeiliche Prüfung betrauten Zachverständigen
der Vaupolizeibehörden sind auf diese Vestimmungen besonders hinzuweisen.
Die im § 39 I I I für unzureichende Fahrkorbabmessungen zugelassenen so-
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genannten Zicherheits - Kurzschließungsvorrichtungen sind nur unter dem
Zwange bestehender Verhältnisse Zu dulden, grundsätzlich jedoch zu verwerfen,
da sie die Führer dazu verleiten, die Kurzschließung von Türverschlüssen
als eine behördlich geduldete Handlung anzusehen. I n den Ausführungs-
bestimmungen zu H 39 sind die sicherheitspolizeilichen Anforderungen mit-
geteilt, die im übrigen bei Zulassung solcher Kurzschließvorrichtungen ge-
stellt und nach der Genehmigung der Einrichtungen durch Abnahme geprüft
werden müssen.

Neben diesen für die Sicherheit des allgemeinen Verkehrs erforderlichen
Ergänzungen der Fahrstuhlvorschriften sind auf Anregung der Uerufs-
genossenschaften einige Unfallverhütungsmaßnahmen, so in den §H 5, 9,
13 I I I , 17, 23, 26, 28 besonders hervorgehoben worden, die auf die Lchutz-
maßregeln für die mit der Bedienung von Aufzügen betrauten Arbeiter
hinweisen sollen. Ihre Ausführung liegt den Fahrstuhlfabrikanten ob-
sie ist bei der Abnahme nachzuprüfen.

Mehrere Abänderungen, so die der §§ 7 und 32, sind aus der bis-
herigen Ausführungsanweisung in die Polizeiverordnung herübergenommen,
da sie zwingender Art sind. Andere Abänderungen, so die der Gebühren-
ordnung unter I I I 2 und der Ausführungsanweisung zu § 34, waren be-
reits früher durch Erlasse des mitunterzeichneten Ministers für Handel
und Gewerbe bekannt gegeben.

Die Abänderungen des § 15 in Verbindung mit § 32 I I I bedeuten
andererseits Erleichterungen in der Benutzung der Zelbstfahrer, denen gegen-
über ein Hinweis auf die Vorsichtsmaßnahmen bei der erweiterten Zu-
lassung auf dem Fahrstuhlschilde der Zelbstfahrer (§ 20) notwendig erschien.

Vei allen nach den neuen Anforderungen des Entwurfs durchzuführen-
den Aenderungen von Fahrstuhlanlagen ist, soweit es unbeschadet der
Sicherheit geschehen kann, möglichst weitgehende Rücksicht auf den zurzeit
erheblichen Mangel an Arbeitskräften zur Ausführung von Friedensarbei-
ten zu nehmen. I m übrigen verweisen wir auf die in den abgeänderten
Ausführungsbestimmungen enthaltenen weiteren Erläuterungen zu den ein-
zelnen Paragraphen. Kurzschließvorrichtungen, die den zu § 39 der An-
weisung aufgeführten Vedingungen entsprechen, werden beispielsweise von
den Aufzugsfirmen E. Flohr in Verlin und 3chindler u. Eo. in Verlin-
Tempelhof gebaut.

wir ersuchen, dem mitunterzeichneten Minister für Handel und Ge-
werbe von den Amtsblättern, in denen die Abänderungen der Polizeiverord-
nung nebst Veilagen veröffentlicht wird, 3 Abdrucke einzureichen.

Die Regierungspräsidenten haben Abdrucke dieses Erlasses und seiner
Anlagen erhalten.
An alle Herren Gberpräsidenten und den Herrn Regierungspräsidenten in

Zigmaringen.

Anlage ^.. .
Entwurf

.zur
Abänderung der Polizeiverordnung, betreffend die Einrichtung und den

Vetrieb von Aufzügen (Fahrstühlen).

(Aufzugsordnung.)

3u § 4.
Neuer Abs. IV.

Der 3chachtquerschnitt von Personenaufzügen muß so groß gewähll
werden, daß den Anforderungen des § 18 I I I , vorletzter 3atz entsprochen
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werden kann,' die Tiefe des Fahrschachtquerschnitts muß bei rechtwinkliger
Ausführung mindestens 1,1 m, bei anderer Huerschmttsgestaltung so be-
messen werden, daß sich ein Rechteck von dieser Tiefe bei angemessener Vreite
einschreiben läßt.

3u § 5.
Neuer Abs. V.

Rollengerüste über Fahrschächten müssen unfallsicher zu erreichen und
zu begehen sein.

Zu § ?.
Abgeänderte Fassung des Abs. 1

" Zugangstüren (Fahrschachttüren) zu Fahrschächten, deren Wände feuer-
fest oder feuersicher sein müssen, sind dicht und feuersicher herzustellen.
Fahrschachttüren (usw. wie bisher).

3u § 9.
Zusatz am Schluß des Abs. I I .

Innerhalb des Fahrschachts liegende Gegengewichtsbahnen müssen durch
ihre Lage oder durch Umfriedigung Gewähr dafür geben, daß die auf Fahr-
korbdecken (§ 31 III) oder in dem Kaum für die Antriebmaschine (§ 12)
beschäftigten Personen gegen Unfälle geschützt sind.

Zu § 11.
Zusatz im Abs. I I I .

Auf nicht betretbare, mit Vremse versehene kleine Kufzüge (H 4 III),
Vremsfahrstühle (usw. wie bisher).

Zu § 12.
Abgeänderte Fassung des Abs. I I I .

Der Kaum für die Antriebmaschine muß trocken, hell, hinreichend ge-
räumig, im Mittel mindestens 1,8 in hoch und gut umwehrt sein. Erforder-
lichenfalls ist für künstliche Veleuchtung und Entlüftung zu sorgen.

Neuer Abs. IV.
Kufzüge mit geschlossenen Fahrkorbwandunaen müssen entweder m i t ,

selbsttätigen 3chmier- und Reinigungsvorrichtungen für die Führungen und
die Führungsteile, oder mit geeigneten Einrichtungen zum 3chmieren und
Reinigen der bezeichneten Teile vom Innern des Fahrkorbes aus ver-
sehen werden.

Zu § 15.
Abgeänderte Fassung des Abs. I.

Die steuerungsvorrichtung mutz in der Regel innerhalb des Fahrkorbes
und so angeordnet werden, daß sie nicht von außen her betätigt werden kann.

Abgeänderte Fassung des Abs. I I .
Eine Vetätigung der Steuerung von außen und innen ist nur dann

zulässig, wenn die Außen- und Innensteuerung derart in Abhängigkeit
voneinander gebracht werden, daß jeweilig entweder nur mit Innen- oder
nur mit Außensteuerung gefahren werden kann, je nachdem die Bewegung
von der einen oder der anderen Seite aus eingeleitet worden ist. Die Um-
schaltung darf nur in der Ruhestellung des Fahrkorbes bei fest geschlossenen
Türen und entlastetem Fahrkorbe möglich sein. Vei Aufzügen dieser Art
muß jede Schachttür mit zwei zuverlässigen, voneinander unabhängigen Tür-
verriegelungen versehen werden. Das Türschloß und die Autzensteuerung
dürfen sich nur mittels besonders geformter Sicherheitsschlüssel betätigen
lassen.
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Neuer Abs. I I I .
Ausnahmsweise ist es bei Kufzügen dieser Art für größere Lasten,

jedoch von mindestens 1000 KZ-, unter der Voraussetzung, daß nur zwei
unmittelbar aufeinander folgende stockwerke miteinander verbunden wer-
den, zulässig, die Abhängigkeit der Außen- und Innensteuerung voneinander
durch einen Zchalter im Fahrkorbe, der die Außensteuerung abschaltet,
statt durch einen beweglichen Fußboden herzustellen.

3u § 16.
Neuer Abs. I.

Die stellung der steuerungsvorrichtung für die Vewegungsrichtungen
und zum Knhälten des Fahrkorbes muß gekennzeichnet sein. Druckknopf-
steuerungen müssen einen Haltkontakt erhalten.

sDer bisherige Abs. I erhält die Bezeichnung I I . j

3u § 17.
Zusatz am schlutz.

Die ll)indevorrichtung muß mit allen erforderlichen Schutzvorrichtungen
versehen sein und eine geeignete Vorrichtung haben, um den Fahrkorb im
Notfall von Hand aufzuwinden.

Zu § 18.
^Der bisherige Abs. I fällt fort.)
^ s . I I erhält die Vezeichnung 1.̂

s. I I I erhält die Vezeichnung II.1>

Neuer Abs. I I I .
Decken in Fahrkörben sind nicht erforderlich, wenn dicht unterhalb

der Triebwerksteile ein sicheres Fangnetz aus Drahtgeflecht angebracht
wird, das den im Fahrkorbe befindlichen Personen schütz gegen etwa herab-
fallende Teile des Triebwerkes oder andere Gegenstände gewährt. Wer-
den Decken angebracht, so mutz auf jeder seite des Tragbügels eine zum
Kussteigen eingerichtete Geffnung von mindestens 30X40 om Grötze an-
gebracht werden. Klappen dürfen dabei nicht über den vom Fahrkorb
bestrichenen Raum hinausschlagen.

Zu § 20.
Abgeänderte Fassung.

An der Außenseite jeder Fahrschachttür und im Innern des Fahrkorbes
muß sich ein schild befinden, das in deutlich lesbarer schrift das Wort
„siersonenaufzug", die zulässige Velastung in Kilogramm, die Zahl der
Personen einschließlich des Führers, die gleichzeitig befördert werden dürfen,
und die Vorschrift enthält, daß der Fahrstuhl nur in Vegleitung eines
Führers benutzt werden darf. Aufzüge, die zum selbstfahren polizeilich
zugelassen sind (§ 32 III), haben statt der letzten Vorschrift den vermerk
auf dem schilde zu erhalten „Als selbstfahrer zugelassen, vor der An-
fahrt und nach dem verlassen des Aufzugs Türen fest verschließen!" Als
Gewicht einer Person sind 75 kx anzunehmen.

Zu § 23.
Einschaltung im Abs. I I I 1.

hinter „Vetreten" ist einzuschalten „und in Vewegung gesetzt".

Zu § 26.
Neue Fassung.

Die Windevorrichtungen sind mit allen erforderlichen Zchutzvorrichtungen,
Handwinden mit Lüftungsbremsen, insbesondere mit stillstehenden Kurbeln
zu versehen.
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Zu § 28.
Abgeänderte Fassung.

Der Förderkorb muß mit widerstandsfähigen, mindestens 1,8 m hohen
Umwehrungen (vgl. § 6 II) umgeben werden, die an den Ladeseiten dann
wegfallen dürfen, wenn glatte schachtwandungen vorliegen und der Zwi-
schenraum zwischen dem Fahrkorb und der wand nicht mehr als 4 om
beträgt. Ist eine Umwehrung nach der Art des Vetriebs ausnahmsweise
nicht angebracht, so ist der Fahrkorb mindestens mit schranken derart
zu umgeben, daß das Ladegut (usw. wie bisher).

Zu § 30.
Abgeänderte Fassung des Abs. I I .

Für den Vetrieb der Fahrstuhlanlagen gelten die anliegenden Ve-
triebsvorschriften. Die mit der Bedienung der Kufzüge betrauten Per-
sonen haben hervortretende Mängel des Kufzugs ungesäumt dem Vetriebs-
unternehmer oder dessen Stellvertreter anzuzeigen. Vei sogenannten Mets--
aufzügen gilt als Vetriebsunternehmer im sinne dieser Vestimmung der
Eigentümer des Kufzugs.

Abgeänderte Fassung des Abs. I I I .
soweit die Vetriebsvorschriften auf Lastenaufzüge Anwendung finden,

ist ein dauernd haltbarer Abdruck derselben an den dem allgemeinen Ver-
kehr zugänglichen Ladeöffnungen anzubringen. Vei f)ersonenaufzügen sind
die Vetriebsvorschriften im Maschinenraum sowie ein Auszug, der die Ziffern
2, 3, 4, 9 Abs. I enthält, im Fahrkorb auszuhängen.

8 31.
^Abs. I wie bisher ohne Ziffer.)

Neuer Abs. I I .
Das Vetreten von Fahrkorbdecken oder von anderen überhöhten Teilen

des Fahrkorbes zu dem Zwecke, um Führungen und Führungsteile nament-
lich während der Fahrt zu schmieren und zu reinigen, ist verboten. Dieses
verbot gilt auch dann, wenn die im § 5 IV vorgeschriebene freie Höhe vor-
handen ist. Zu genanntem Zwecke sind vielmehr, soweit keine selbsttätigen
schmier- und Reinigungsöffnungen angebracht sind (vgl. § 12 IV), die
bei geschlossenen Fahrkorbwandungen a. a„ G. vorgeschriebenen anderweit
geeigneten Einrichtungen (Xlavpen und dergl.) zu benutzen.

Neuer Abs. I I I .
wenn das Vetreten von Fahrkürbdecken oder von anderen Aber-

höhten Teilen des Fahrkorbes zur Vornahme anderer als der im Abs. I I
gedachten Arbeiten nicht zu vermeiden ist, z. V. um selbsttätige schmier-
vorrichtungen zu füllen, Triebwerkteile, die nicht anders zugänglich sind,
zu schmieren und zu reinigen, sowie um notwendige Instandsetzungsarbeiten
an Türverschlüssen, schachtkontaktsteuerungsteilen und dergl. auszuführen,
so ist der Fahrstuhl für den allgemeinen Verkehr zu sperren. Zu diesem
Zwecke sind alle Zugangsstellen durch schranken, seile oder dergl. abzu-
schließen- außerdem ist die Außerbetriebsetzung durch ein an allen Zu-
gängen anzubringendes schild mit der deutlichen Aufschrift ,,Außer Vetrieb"
für jedermann leicht erkennbar zu machen. Zum Vesteigen von Fahrkorb-
decken in den gedachten Fällen dürfen nur die in den Decken anzubringen-
den Geffnungen (§18 III) benutzt werden. Die Außerbetriebsetzung (Kurz-
schließung) von Türsicherungen zwecks Vetretens der Decke, von einem
Geschoß aus ist verboten, vor dem Vetreten von Fahrkorbdecken muß
der Fahrkorb zur Ruhe gebracht und durch geeignete Mittel Verhindert
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werden, daß eine von dem Willen der mit den Arbeiten auf der Deck«
betrauten Personen unabhängige Inbetriebsetzung des Fahrkorbes erfolgt.

Zu § 32.
Neue Fassung des Abs. I.

Personenaufzüge dürfen — von nachfolgenden Ausnahmen lAbs. II
bis IV) abgesehen — nur in Begleitung geprüfter Führer benutzt werden,

Desgl. von Abŝ  I I .
Lei Personenaufzügen mit elektrischer Innensteuerung ohne Ztockwerk-

abstellung kann die Grtspolizeibehörde die Benutzung in Vegleitung eine«
PIfsführers an stelle eines geprüften Führers gestatten. Für die Beauf-
sichtigung der maschinellen Einrichtung des Fahrstuhls mutz in solchen
Fällen ein verantwortlicher, geprüfter Fahrstuhlführer vorhanden sein, dei
während des Vetriebs stets anwesend oder leicht erreichbar ist. Mehr
als 2 Mfsführer dürfen gleichzeitig für denselben Aufzug in einer Arbeits-
schicht nicht eingestellt werden.

Desgl. des Abs. I I I .
Vei Personenaufzügen mit Druckknopfsteuerung und 3tockwerkabstel-

lung kann die Vrtspolizeibehörde die Benutzung ohne Führerbegleitung
gestatten (Selbstfahrer), wenn der Aufzug dem § 15 I I genügt und nicht,
wie in Hotels, Warenhäusern, Fabriken und öffentlichen Gebäuden, dem
allgemeinen Verkehre dient, oder wenn er nur zwei Geschosse miteinander
verbindet. Für die Anwesenheit eines verantwortlichen, geprüften Fahr-
stuhlführers gilt das zu Abs. I I Gesagte.

Neuer Abs. IV.
Vei Paternoster-Fahrstühlen ist eine Führerbegleitung nicht erforder-

lich- die Benutzung durch gebrechliche Personen und Binder ist jedoch un-
zulässig. Für die Anwesenheit eines verantwortlichen, geprüften Fahr-
stuhlführers gilt das zu Abs. I I Gesagte.

Neuer Abs. V.
Fahrstuhlführer müssen zuverlässig sein und in einer Prüfung, zu

der sie erst nach vollendetem 18. Lebensjahre zugelassen werden können,
den Nachweis erbracht haben, daß sie mit den Vetriebsvorschriften, der
Einrichtung der Türverschlüsse, der Fangvorrichtung, insbesondere deren
Einstellung und Losung, mit der Antriebmaschine und allen aus der Polizei-
verordnung sich für sie ergebenden Pflichten völlig vertraut sind. Ihre Zu-
lassung erfolgt nur für bestimmte Aufzüge auf bestimmten Grundstücken
auf Grund eines schriftlichen Vefähigungsnachweises. Dieser ist im Re-
visionsbuch (§ 35) aufzubewahren. Die Führer müssen in dem Vefähi-
gungsnachweis die schriftliche Erklärung eintragen, daß sie die Bedienung
des Aufzugs verantwortlich übernommen haben. Führern, die sich wieder-
holt der Nebertretung von Vestimmungen dieser Polizeiverordnungen oder
von etwa seitens der Grtspolizeibehörde veröffentlichten Verpflichtungen
schuldig gemacht haben oder sich als unzuverlässig oder ungeeignet »er-
weisen, ist von der Vrtspolizeibehörde der Vefähigungsnachweis zu ent-
ziehen.

Neuer Abs. VI.
Hilfsführer müssen das 14. Lebensjahr vollendet haben und mit der

Bedienung und den Vetriebsvorschriften vertraut sein. Für letzteres zu
sorgen, ist Pflicht des für den Aufzug vorhandenen Aufzugführers.
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Zu § 34.
Abgeänderte Fassung.

Die Vesitzer der Kufzüge sind verpflichtet, eine erstmalige Prüfung
Abnahme) neu angelegter Fahrstühle vor ihrer Inbetriebnahme sowie regel-
mäßige amtliche Prüfungen der Anlage (vgl. §§ 35 und 36 I) durch sach-
verständige zu veranlassen, die etwa auf Grund des § 36 I I angeordneten
Prüfungen durch Zachverständige zu gestatten sowie die zu den Prüfungen
nötigen Arbeitskräfte und Vorrichtungen (usw. wie bisher).

Zu § 36.

Ueberschrift:
Regelmäßige und außerordentliche Prüfungen.

Abänderung des Abs. I.
Der letzte 5atz ist zu streichen.

Neuer Abs. I I .
Die Grtspolizeibehörde ist befugt, im Vedarfsfalle namentlich auf

Antrag der für die regelmäßigen Prüfungen zuständigen Zachverständigen
oder von Verufsgenossenschaften für einzelne Aufzuganlagen, die in
einem den polizeilichen Vorschriften nicht entsprechenden Zustand angetroffen
werden, außerordentliche Untersuchungen anzuordnen. Ebenso können die
Gewerbeaufsichtsbeamten in solchen Fällen die für die regelmäßigen Prü-
fungen zuständigen Lachverständigen zu außerordentlichen Untersuchungen
einzelner Fahrstuhlanlagen in den der Gewerbeaufsicht unterstehenden Ve-
trieben veranlassen. Endlich können die höheren Verwaltungsbehörden (im
Landespolizeibezirk Verlin der Polizeipräsident in Verlin) im Bedarfsfälle
für ganz< Grtsbezirke allgemein anordnen, daß Aufzüge, die weder der
Gewerbeaufsicht noch der Aufsicht durch Verufsgenofsenschaften unterliegen,
einmalig oder regelmäßig in kürzeren als den im Abs. I bezeichneten
Fristen untersucht werden. Den Umfang der nach Maßgabe dieses Absatzes
vorzunehmenden Prüfungen bestimmt die dazu befugte Vehörde.

M s . I I erhält die Vezeichnung III.)
sAbs. I I I erhält die Vezeichnung IV.)

Zu § 39.
sAbs. I wie bisher ohne Ziffer.)

Neuer Abs. I I .
Aufzugsdecken, die noch keine Aufsteigeöffnungen haben, und Fahr-

körbe, die noch nicht mit selbsttätigen Zchmier- und Reinigungsoorrich-
tungen für die Führungen oder mit Klappen in den Wandungen versehen
sind, müssen spätestens 1 Iähr nach Beendigung des gegenwärtigen Krieges
mit solchen versehen werden. Vis dahin findet auf sie das Verbot, Türsiche-
rungen außer Tätigkeit zu setzen (§ 31 III), um Fahrkorbdecken zur Vor-
nahme der im § 31 I I und I I I bezeichneten Arbeiten betreten zu können,
unter der Voraussetzung sorgfältiger Veachtung der am angegebenen Grte
geforderten Absperrungsmaßnahmen und ordnungsmäßiger Wiederherstel-
lung aller Türsicherungen nach Veendigung der Arbeiten keine Anwendung.

Neuer Abs. I I I .
Vei beschränkter Grundrißabmessung vorhandener Personenaufzüge, die

der Anbringung der Aussteigeöffnungen hinderlich ist, können bei solchen
mit elektrischer Innen- und Autzensteuerung auf Antrag (§ 40) sogen.
Zicherheits-Kurzschlußvorrichtungen im Innern des Fahrkorbes zugelassen
werden, deren Vetätigung die Außensteuerung abschaltet.
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3u g 40.
Neuer Abs. I I I .

Das verbot des Kurzschließens elektrisch gesteuerter Fahrstühle oder
der Kußerbetriebsetzung der Türverschlüsse findet unter der Voraussetzung
sorgfältiger Absperrungsmaßnahmen an den schachtzugängen keine An-
wendung während der Dauer der Anlegung neuer Fahrstühle.

Neuer Abs. IV.
wenn in besonderen Fällen nachgewiesen wird, daß Instandsetzungs-

arbeiten an Türverschlüssen und schachtkontaktsteuerungsteilen nicht anders
als nach Ausschließung oder Außerbetriebsetzung der Türverschlüsse aus-
geführt werden können, sind die zuständigen sachverständigen (§ 37) be-
fugt, Fahrstuhlfabriken oder anderen mit Arbeiten an Fahrstühlen ver-
trauten Gewerbetreibenden auf widerruf die Ermächtigung zur Vornahme
dieser Handlungen unter der Voraussetzung sorgfältiger Kbsperrungsmatz-
nahmen an den schachtzugängen verantwortlich zu gestatten. Die Er-
laubnis ist auf den einzelnen Fall und auf bestimmt bezeichnete Personen
zu beschränken- sie ist schriftlich zu erteilen.

Die Anlagen 1 bis 5 erhalten sortlaufend die Bezeichnungen 2 bis 6.

Abgeänderte Fassung der Nr. I I I 2.
Abänderung der Anlage 4 (Gebührenordnung)

für jeden folgenden an demselben Tage in demselben Verriebe ge-
prüften Führer oder für jede weitere an demselben Tage und in demselben
Vetrieb erfolgende Prüfung eines Führers an Fahrstühlen anderer Vauart.

Abgeänderte Fassung der Nr. VI.
Für die nach Maßgabe des § 36 I I vorgenommenen außerordent-

lichen Prüfungen sind die Gebühren wie für die wiederkehrenden Unter-
suchungen nach I I zu berechnen, soweit die nach § 36 I I angeordneten
Prüfungen ohne Fangprobe stattfinden und am gleichen Tage an dem-
selben Grte noch andere Dienstgeschäfte durch den beauftragten sachver-
ständigen vorgenommen werden, find die unter I I 2 angegebenen ermäßigten
Gebühren ohne Rücksicht auf die Zahl der untersuchten Aufzüge des-
selben Besitzers in Ansatz zu bringen.

Rnlage H. 1.
Fahrstuhl-Vetriebsvorschriften.

1. Die mit der Vedienung der Aufzüge betrauten Personen, insbe-
sondere Führer und Hilfsführer (§ 32), haben dafür sorge zu tragen,
daß Aufzüge, die sich nicht in gefahrlosem Zustande befinden, nicht im
Vetrieb erhalten werden. Zur Feststellung der vorschriftsmäßigen Beschaf-
fenheit insbesondere der mit Türverriegelungen oder steuersperrung zu
versehenden Aufzüge (§§ 14, 15, 23) müssen die mit ihrer Vedienung
betrauten Personen täglich vor der Inbetriebnahme für jedes Geschoß
einzeln feststellen, daß der Aufzug bei geöffneter oder angelehnter Tür
nicht gesteuert werden kann und die Vremsen der Windevorrichtung gut
wirken, sowie ferner, daß die Endabstellungen für die Vewegung des
Fahrkarbes rechtzeitig in Tätigkeit treten, hervortretende Mängel sind
von den vorgenannten Personen ungesäumt dem Vetriebsunternehmer oder
dessen stellvertreter anzuzeigen.

2. Die mit der Vedienung der Aufzüge betrauten Personen, insbesondere
Führer und hilfsführer (§ 32), sind verpflichtet, während des Vetriebes

60
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die sicherheitsvorrichtungen bestimmungsgemäß Zu benutzen und alles zu.
vermeiden, was Gefahren für Leben und Gesundheit hervorzurufen ge-
eignet ist.

Insbesondere ist ihnen, aber auch allen anderen mit der Fahrstuhl-
anlage in Verührung kommenden Personen verboten:

a) die Vewegung des Fahrstuhls durch Vetätigung des steuerorgans
(z. V. des seils, Steuerhebels, Vremshebels, Druckknopfs) ein-
zuleiten, bevor alle Türen oder schließbaren schranken zum Ab-
schluß des Fahrschachts und etwa vorhandene Fahrkorbtüren oder
äußere Niegel fest geschlossen sind,'

d) die vorgenannten Niegel, Türen oder schranken zu öffnen, bevor
der Fahrkorb in Höhe der Ladeöffnung zum stillstand gebracht
worden ist, sowie Türen von Lastenaufzügen mit Niegeloerschluß
während des vorbeifahrens an einer Ladestelle gewaltsam zu
öffnen -

o) Lastenaufzüge zur Personenfahrt zu benutzen, oder Personenfahr-
stühle zu bedienen, wenn sie nicht dazu befugt sind'

ä) Körperteile oder lange, sperrige Gegenstände in den Vereich der
Förderbahn zu bringen-

e) sicherheitsvorrichtungen, namentlich Türverriegelungen, absichtlich
zu beschädigen oder außer Vetrieb zu setzen.

3. Die mit der Bedienung der Aufzüge betrauten Personen, insbe-
sondere Führer und hilfsführer (§ 32), sind verpflichtet, beim verlassen
des Kufzugs die Türen oder schranken des Fahrschacht^ zu verschließen.
Ferner haben sie jede Kußerbetriebsetzung des Kufzugs an allen Zugängen
für jedermann leicht kenntlich zu machen. Gebotenenfalls sind gefährdete
Zugangsstellen abzusperren.

Veim hängenbleiben des Fahrkorbes während der Fahrt, bei plötz-
lichem Ausbleiben der Vetriebskraft, sind die Steuerungen sofort in Halte-
stellung zu bringen.

Führer und hilfsführer Müssen während der Venutzung des Fahr-
stuhls im Vereiche der steuerung bleiben- sie dürfen sich nicht durch Ge-
spräche oder andere Umstände von ihren Obliegenheiten abhalten lassen.

4. Fährstuhlschlüssel dürfen von den mit der Vedienung der Kufzüge
betrauten Personen nicht an andere unbefugte Personen abgegeben werden^
sind vielmehr sorgfältig in Gewahrsam zu nehmen.

5. Die Fahrkörbe dürfen nicht höher belastet werden, als auf dem
Kufzugsschild angegeben ist. Das Ladegut muß gleichmäßig verteilt wer-
den- es darf nirgends überragen oder die wände in unzulässiger Weise
belasten und ist so zu sichern, daß beim Knfähren oder während der Fahrt
keine Verschiebungen eintreten können- namentlich sind Förderwagen fest-
zulegen.

6. Klle sich bewegenden und reibenden Teile am Kufzug (Führungen^
Führungsteile, seile, seilbefestigungen, Retten, Gurte, Rollen, Lager, Tür-
schlösser, Fangvorrichtungen, hebelbolzen u. dgl.) sind von den durch den
Vetriebsunternehmer oder seinen stellvertreter damit beauftragten Personen
in regelmäßigen Zeiträumen zu prüfen und nach Vedarf zu schmieren
und von schmuß zu reinigen. Die Umfangsflächen von Vremsen dürfen
nicht geschmiert werden.

Das Vetreten von Fahrkorbdecken oder von anderen erhöhten Teilen
des Fahrkorbes zwecks schmierens und Neinigens der Führungen und
Führungsteile während der Fahrt ist verboten. Zu diesem Zwecke sind
vielmehr, soweit keine selbsttätigen schmier- und Neinigungsvorrichtungen
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angebracht sind, die bei geschlossenen Fahrkorbwandungen vorgeschriebenen
anderweit geeigneten Einrichtungen (Klappen u. dgl.) zu benutzen.

wenn das Vetreten der Fahrkorbdecke durch die darin vorzusehenden
Veffnungen nicht zu vermeiden ist, z. V. um selbsttätige schmiervorrizch-
tungen für die Führungen zu füllen, Triebwerkteile, die nicht anders
zugänglich sind, zu schmieren und zu reinigen sowie notwendige Instand-
setzungsarbeiten auszuführen, so dürfen für diese Zwecke die Türsicherungen
nicht außer Vetrieb gesetzt oder kurzgeschlossen werden, vielmehr ist der
Fahrkorb vor dem Vetreten der Decke zur Ruhe zu bringen und durch
geeignete Mittel (z. V. durch Feststellen der Steuerung oder durch aus-
reichende Kufsicht in den einzelnen Geschossen) zu verhindern, daß der
Fahrkorb gegen den Villen der mit der Arbeit des Reinigens, Zchmierens,
der Instandsetzung betrauten Personen in Vewegung gesetzt wird. Ioweit
an. der Aufzugswinde entsprechende Einrichtungen vorhanden sind, darf
der Kufzug bei solchen Arbeiten nur mit der Hand, nicht durch mechanische
Vetriebskraft bewegt werden.

7. Der Fahrschacht darf nicht zur Lagerung von Gegenständen be-
nutzt werden.

8. Die mit der Vedienung der Kufzüge betrauten Personen, ins-
besondere Führer und hilfsführer (§ 32), haben dafür zu sorgen, daß
die 3chachtzugänge während der Benutzung der Fahrstühle bei nicht aus-
reichendem Tageslicht hinreichend künstlich beleuchtet werden. Vei per-
sonenaufzügen gilt dies auch vom Fahrkorbe.

9. Kufzugsführer haben das Recht und die Pflicht, Personen, welche
sie bei ihren Obliegenheiten stören oder hindern, festzustellen und zwecks
Ve^strafung anzuzeigen.

I n Fabriken, Hotels und Warenhäusern haben die zuständigen Fahr-
stuhlführer und hilfsführer während der Vetriebszeit ein Kbzeichen zu
tragen, das sie als Führer kennzeichnet.

II). Diese Vetriebsvorschriften gelten für alle Krten von Fahrstühlen
mit Kusnahme von Vauaufzügen, kleinen Kufzügen für speisen und Kkten,
die nicht mit mechanischer Kraft betrieben werden, paternosterwerken sowie
von Personenaufzügen in Privathäusern, die nur von einer Familie be-
wohnt werden.

N . Die Nichtbefolgung vorstehender Vetriebsvorschriften kann nach der
Polizeiverordnung, betreffend die Einrichtung und den Vetrieb von Kuf-
zügen, mit Geldbuße bis zu 60 Mk. oder im Unvermögensfalle mit ent-
sprechender Haft bestraft werden, sofern nicht nach den Strafgesetzen ,eine
höhere 3trafe eintritt.

Knlage L.
Kbänderungsbestimmungen

der
Kusführungsanweisung zur Polizeiverordnung, betreffend die Einrichtung

und den Vetrieb von Kufzügen (Fahrstühlen).

Zu § 4.

Neuer Kbsatz am 3chluß.
Die Erleichterung des § 4 I I 2 gilt nur für räumlich beschränkte, an

den Wänden umlaufende Galerien, da bei ihnen ein Feuerschutz dem
Hauptraum gegenüber ohnehin nicht vorhanden ist. 5ie ist jedoch nicht
ohne weiteres zu gewähren bei Gebäuden, deren nicht durch Galerien
überdeckte Fläche (Lichthof) eine zur Grundfläche des Gebäudes so geringe
Ausdehnung hat, daß geschoßtiefe Galerien entstehen- namentlich uestehen

60 *
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dann Vedenken gegen die Gewährung der Erleichterung, wenn die Kuf-
züge nicht unmittelbar am Lichthof angelegt werden sollen.

Zu § 5.
Neuer Absatz am schlutz.

Die Vegehbarkeit der Rollengerüste erfordert nur eine unfallsichere
Abdeckung zwischen den Trägern und Geländerschutz, nicht eine bestimmte
freie hohe über dem Rollengerüst, die vielfach wegen der Dachkonstruktion
nicht zu erreichen ist.

3u ß 8.
Zusatz am schluß.

Die Vorschrift des § 8 I I letzter Latz bezieht sich nicht auf die in der
Ausführungsanweisung zu § 3 im zweiten Absatz behandelten Fälle der
Anlegung von Fahrstühlen in feuerfesten Ausbauten von Treppenhäusern.

Zu § 9.
Neuer Absatz am schlich.

Den Schutzmaßnahmen für Gegengewichtsbahnen innerhalb des Fahr-
schachts ist besonders bei nebeneinander liegenden, in einen gemeinsamen
schacht eingebauten Personenaufzügen Veachtung zu schenken, weil bei
ihnen bei ungeeigneter Lage der Gegengewichtsbahnen die auf der Decke
der Fahrkörbe mit zugelassenen Arbeiten beschäftigten Personen der Ge-
fahr ausgesetzt sind, durch herabgehende Gegengewichte benachbarter, im
Vetriebe befindlicher Aufzüge erschlagen zu werden, sobald sie den Körper
aus dem vom Fahrkorb bestrichenen Räume hinausbiegen. schutzumklej-
dungen der Gegengewichtsbahnen sind in allen diesen, jedoch auch in
Einzelschachten erforderlich, wenn nicht der Unfallschutz durch die Lage
und Anordnung der Gegengewichtsbahnen erreicht wird. Der Unfallschutz
für die Vähnm muß so beschaffen sein, daß er die Prüfung der Sicherheit
der Gegengewichtsaufhängung sowie das schmieren und Reinigen der Füh-
rungen nicht behindert. Die Vefestigung der Schutzvorrichtungen mutz sicher
bewirkt werden, damit diese nicht bei Lockerung in die Fahrbahn geraten
können.

Zu § 12.
Neuer Absatz am Schluß.

Vei selbsttätigen schmiervorrichtungen sind minderwertige Ausführungen,
die nicht so beschaffen sind, daß sie gleichzeitig den Ansatz dicker Ueber-
züge und Krusten des schmiermaterials verhindern, als „schmier- und
Reinigungsvorrichtungen" zu beanstanden. Der künstlichen Veleuchtung und
Lüftung der Maschinenkammern ist dann besondere Aufmerksamkeit zu
schenken, wenn die Räume in dunkelen Ecken oder Nischen liegen und
mangels genügender Durchlüftung die Vesorgnis vorliegt, daß die An-
triebmaschine mit Zubehör durch Feuchtigkeit Vetriebsstörungen ausgesetzt ist.

Zu § 13.
Neuer Absatz am schlutz.

seile, Ketten und Gurte, die nur um den Tragbügel herumgeschlagen
sind, gelten als einfache Tragorgane. Eine mehrfache Aufhängung der
FalMörbe bedingt die gesonderte Vefestigung jedes einzelnen Tragorgans
am Tragbügel.

Zu § 15.
Der 2. Absatz der Ausführungsanweisung ist durch die jetzige Fassung

des § 15 entbehrlich geworden.
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Zu § 17.
Neuer Absatz am schlich.

Als Windeschutzoorrichtungen kommen in selteneren Fällen Zahnein-
griffsstellen in Vetracht. Vei der jetzt üblichen Vauart der Kufzugwinden
werden jedoch häufig Fußverletzungen durch das nahe am Voden auf
die Winde auflaufende seiltrum herbeigeführt. Durch entsprechende schutz-
geländer mutz dieser Gefahr vorgebeugt werden. Ferner ist der schütz
gegen Verührung blanker, stromführender Teile der Antriebmaschine mit
Zubehör (Anlasser, Magnetbremse, schalter u. dergl.) zu beachten. An-
schlußstellen, die eine Ausschließung der Türschlietzungen ermöglichen, sind
so anzuordnen oder zu verdecken, daß ihre Venutzung erschwert wird.
Vei den Anforderungen an die Sicherheit elektrischer Anlagen sind im
übrigen die Errichtungsvorschriften des Verbandes deutscher Elektrotech-
niker zu beachten.

Zu § 23.°
Ergänzte Fassung des 1. Absatzes.

Die Ausnahme in Abs. I I I 1 ist von denselben Voraussetzungen ab-
hängig, welche in den Erläuterungen zu § 10 I 2 erörtert sind, sowie ferner
davon, daß an der Ladebühne eine Einrichtung getroffen wird, um den
Förderkorb während des Ve- und Entladens in seiner Lage festzuhalten,
da andernfalls die am Fahrstuhl beschäftigten Arbeiter der Gefahr aus'
gesetzt sind, daß der nicht durch steuersperrung festgehaltene Fahrkorb
weggeholt wird und die Arbeiter in den schacht stürzen.

Zu § 28.
Zusatz am schluß.

„Umwehrungen" im sinne der polizeioerordnung sind feste in'chte
Wände oder solche schranken, die ein l)indurchgreifen verhindern, während
unter der Bezeichnung „schranken" schutzgeländer mit weiteren Zwischen-
räumen, Vorlegestangen, Gitter oder dergl. zu verstehen sind. Als Fälle,
in welchen eine Umwehrung „nach der Art des Vetriebs" nicht „ange-
bracht" sein kann, kommen z. V. Lastenaufzüge in Vetracht, die bei der
Veladung besonders roher Vehandlung ausgesetzt sind.

Zu § 32.
Neue Fassung.

Die Prüfung der Führer hat mit der größten strenge zu erfolgen.
Führer, die den im § 32 V gestellten Anforderungen nicht im vollen
Umfang entsprechen, dürfen zur selbständigen Führung eines Fahrstuhls
nicht zugelassen werden, von der Kenntnis der Antriebmaschine kann
nur ausnahmsweise in Anlagen abgesehen werden, in denen ständig ge-
schultes Personal zur Veaufsichtigung der Antriebmaschine anwesend ist.
Die von dem Führer geforderte Zuverlässigkeit schließt in sich, daß er
auch körperlich geeignet ist und nicht etwa Gebrechen hat, welche die den
Fahrstuhl benutzenden Personen in Gefahr bringen oder ihn verhindern,
seine ihm sonst obliegenden Pflichten (Reinigen, schmieren usw.) zu ver-
nachlässigen, soweit nicht der Fahrstuhl etwa der besonderen ständigen
Gbhut von geeigneten Revisionsorganen (z. V. der Fahrstuhlfabriken) unter-
liegt. Auf Kriegsverletzte ist dabei gebührende Rücksicht zu aehmen.

Führer, denen der Befähigungsnachweis entzogen ist, dürfen nur mit
Zustimmung der Grtspolizeibehörde, die das Zeugnis aberkannt hat, erneut
zur Prüfung zugelassen werden.

Als Aufzüge mit elektrischer Innensteuerung sind nicht schon solche
mit elektrischem Antrieb, sondern ausschließlich solche zu betrachten, bei
welchen die Kommandos — sei es unter Zuhilfenahme eines Hebels, einer
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Kurbel oder eines Druckknopfs — unmittelbar auf elektrischem Wege
gegeben werden.

Anträge auf Zulassung von selbstfahrern sind vor ihrer Genehmigung
dem Zuständigen Zachverständigen zur gutachtlichen Aeutzerung Zu über-
senden oder durch dessen vermittelung zu stellen. Dem Hausbesitzer ist die
Verantwortlichkeit dafür zu übertragen, daß er die schlüssel zum Fahrstuhl
nur vertrauenswürdigen Personen übergibt.

Zu § 34.
Neue Fassung des 2. Abs.

Die Gebühren sind mittels Vordrucks nach Muster 6 oder 7 des Druck-
sachenverzeichnisses zum Erlatz vom 10. April 1908 (HMM. 5. 179)
zur Einziehung und Zahlung anzuweisen. Die Anweisungen sind un-
mittelbar an die Kreiskassen zu richten' einer Vuchung der angewiesenen
Veträge bei der Regierungshauptkasse bedarf es nicht.

Zu § 35.
Zusatz am schlich des letzten Abs.

Die sachverständigen haben bei der Abnahme ihr Augenmerk auch
auf die zuverlässige Ausführung solcher Xonstruktionsteile zu richten, welche
nicht unmittelbar der rechnerischen Prüfung unterliegen. Aufzugsanlagen,
die infolge zu schwacher Ausführung der Einzelteile erfahrungsgemäß keine
Gewähr für dauernde Vetriebssicherheit bieten, sind unbedingt zurückzu-
weisen.

Zu § 39.
Neuer Absatz am schlich.

Vorbedingung für die Zulassung sogenannter sicherheits-Kurzschließ-
vorrichtungen ist, daß die Vorrichtungen folgenden wesentlichen Anforde-
rungen genügen:

1. Jede Einwirkung eines Dritten von außen her auf den Fahr-
stuhlbetrieb während des Gebrauchs der Vorrichtung mutz aus-
geschlossen sein (Abschaltung der Außensteuerung)!

2. die Vorrichtung darf sich nicht dazu eignen, als dauernde Ein-
richtung benutzt zu werden, ihr Gebrauch mutz vielmehr unter
solchen Bedingungen erfolgen, daß er nur ausnahmsweise Zu
erwarten ist (z. V. Anbringung der Rontakte an zwei voneinander
entfernten stellen, die nur mit ausgebreiteten Armen getätigt
werden können)'

3. die Fahrgäste müssen erkennen, daß die Anwendung der Vor-
richtung nicht dem ordnungsmäßigen betrieb entspricht, sondern ein
ausnahmsweise zugelassenes Verfahren bildet.

Zu § 40.
Neu.

wenn die Decke von bestehenden Fahrkörben nicht die genügende
Größe hat, um Aussteigeofsnungen anzudringen, und die im § 39 I I I
für Fahrstühle mit Innen- und Autzensteuerung erwähnte sicherheits-Kurz-
schließvorrichtung nicht in Frage kommt, empfiehlt jich vor Gewährung
dauernder Ausnahmen eine Prüfung, ob die Vesteigbarkeit der Decke nichj
auf anderem Wege zu erreichen l>i. Veijpielswelje kann sie bei Fahr-
stühlen in Treppenaugen und bei solchen an der Außenwand von Gebäuden
unter den angegebenen Voraussetzungen ausnahmsweise durch Leitern ge-
stattet werden,' in anderen Fällen ist sie durch feuersicher abzuschließende
Durchbrechungen des Fahrschachts im Dach- oder Kellergeschoß erreichbar.
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Verkehr mit Zucker

M . H. G. M . L. D. 5. M . I . (M. Vl. H. G. 3. 361.)

Kuf Grund des § 32 der Verordnung des Vundesrats vom 14. 3ep-
5ember d. I s . über den Verkehr mit Zucker im Vetriebsjahre 1916/17^ird
folgendes bestimmt:

.̂. Zu § 32, 5atz 3 und 4.
Kommunalverbände im 3inne der Verordnung sind die Ztadt- und

Landkreise. Den Kommunalverbänden stehen gleich Vereinigungen von Kom-
munaluerbänden und Gemeinden Zur gemeinsamen Regelung des Zucker-
verbrauchs.

Die in der Verordnung den Kommunalverbänden und Gemeinden über-
tragenen Vefugnisse sind anstatt durch die Kommunalverbände und Ge-
meinden durch deren Vorstand Wahrzunehmen. ll)er als Vorstand dez
Kommunalverbandes And als Gemeindevorstand anzusehen, bestimmen die
Kreisordnüngen und Gemeindeverfassuugsgesetze.

Den Gemeinden stehen die Gutsbezirke gleich.
Zuständige Vehörde im 3inne des § 30 ist die Grtspolizeibehörde,

Höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident, für Verlin der
Gberpräsident in Potsdam.

Zur Entscheidung von 5treitigkeiten der im § 4 Kbs. 2 gedachten
5trt ist diejenige höhere Verwaltungsbehörde zuständig, in deren Vezirk die
stelle, an die die Zuckerrüben zu liefern sind, ihren 3itz hat.

L. 3u Abschnitt I I I der Verordnung.
1. Vemesf.ung des allgemeinen Verbrauchs.

Endgültige Bestimmung über die Vemessung des Vedarfsanteils der
Kommunalverbände wird nach Mitteilung des Präsidenten des Kriegs-
ernährungsamts erst getroffen werden können, wenn der Ernteertrag genau
zu übersehen ist. Zunächst für den Monat November werden den Kom-
munalverbänden die bisherigen Mengen an Zucker für den allgemeinen
verbrauch der bürgerlichen Vevölkerung auf der Grundlage eines Kopf-
anteils von 1 k^ für den Monat überwiesen werden. Kus diesen Mengen
haben die Kommunalverbände nicht nur wie bisher die Apotheken, Gast-
häuser, Väckereien und Konditoreien, sondern auch diejenigen anderen Ve-
triebe der Lebensmittelgewerbe ihres Vezirks mit zu versorgen, die ihre
Erzeugnisse in der Hauptsache zum Verbrauch innerhalb des Kommunalver-
bandes an Verbraucher oder an Kleinhändler absetzen. Es wird wert
darauf gelegt, daß an der Hand der bisher gesammelten Erfahrungen aus-
reichende Mengen für diese Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Die Kommunaloerbände werden zu prüfen haben, ob es bei der bisher
von ihnen vorgenommenen Verbrauchsregelung sein Vewenden behalten
kann, oder ob Kenderungen erforderlich sind. Dabei kann insbesondere in
Frage kommen, ob nicht für Kinder höhere Zuckermengen festzusetzen, oder
durch die Gewährung geringerer Kopfanteile Rücklagen für die Versorgung
der Vevölkerung zu bilden sind.

Wegen der Zuweisung von Zucker zur Vbstverwertung im Haushalt
wird später Entscheidung ergehen.

2. Der Vezug des Zuckers zum allgemeinen verbrauch.
Hinsichtlich des Vezugs des Zuckers zum allgemeinen Verbrauche sind

die bisherigen Vestimmungen nicht geändert worden. Die Kommunalver-
bände können demnach den auf sie entfallenden Zucker selbst beziehen oder
die Vczugsscheine an den Handel weitergeben. ^§ 18 der Verordnung.)
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Nach den inzwischen gesammelten Erfahrungen ist es sehr erwünscht̂
daß, wie der Kleinhandel an der örtlichen Verteilung, so der Großhandels
an der Kufgabe des Zuckerbezugs nach Möglichkeit beteiligt wird. Dafür
stehen mehrere Wege offen, wie in unserer Kusführungsanweisung vom
14. Kpril d. Is . (HMVl. 3. 102) angegeben ist. Insbesondere liegt auch
die Möglichkeit vor, daß die Kommunalverbände und Vereinigungen von
Kommunalverbänden den Großhandel ihres Vezirks organisieren und ihm
öen Zuckerbezug sowie die Verteilung des Zuckers übertragen, Einrichtungen,
die für die Abwicklung des Verkehrs große vorteile bieten können.

Die Heranziehung des Kleinhandels und Großhandels darf nicht zu
einer Ausschaltung der Konsumvereine und ihrer Einkaufs-Organisation
führen,

3. Höchstpreise für den Kleinverkauf.

Höchstpreise für den Kleinverkauf sind vom Herrn Reichskanzler nicht
festgesetzt. Infolgedessen haben die Kommunalverbände nach § 15 Kbsatz 3
der Verordnung, ebenso wie dies bisher der Fall war, Preise hierfür
festzusetzen.

Die Kleinhandels-Höchstpreise sind vom Kommunalverband unter Zu-
grundelegung des Preises für die frachtgünstigst gelegene Raffinerie zu-
züglich Fracht und eines Grotzhandels-Zuschlags von 4 "/o für die ein-
zelnen 3orten zu berechnen. Nach § 15 der Verordnung darf, wenn der
verkauf nicht durch eine verbrauchszuckerfabrik erfolgt, außer dem sireis,
der für diejenige Verbrauchszuckerfabrik gilt, die für den Vestimmungsort
unter Verücksichtigung der Preise am frachtgünstigsten liegt, eine Ver-
gütung für die Frachtkosten von dieser Fabrik und ein Zuschlag von
höchstens 4 vom hundert des Preises gefordert und gezahlt werden. Diese
Bestimmungen gelten in vollem Umfang auch für die Kommunalverbande,
und zwar auch dann, wenn Zucker nicht von der frachtgünstigsten Raffinerie
zugeteilt wird, hat ein Kommunalverband einen oder mehrere Großhändler
mit der Verteilung des Zuckers beauftragt, so darf sich der Kommunaloerband
einen Anteil am Verdienste nur soweit ausbedingen, daß im Rahmen der
gesetzlich festgelegten sireise dem Händler ein angemessener Nutzen verbleibt^
Kn die Kommunalverbände.

1916. 18. Oktober.

Rcichsstelle für Druckpapier.
R. K. (R. G. Vl. 5. 1171.)

Kuf Grund der Verordnung des Vundesrats über Druckpapier vom
18. Kpril 1916x) wird folgendes bestimmt:

Maschinenglattes, holzhaltiges Druckpapier, das für den Druck von
Tageszeitungen bestimmt ist, darf in der Zeit bis zum 31. Oktober 1916
nur zu den von der Reichsstelle für Druckpapier festgesetzten sireisen ge-
liefert werden.

Lieferungsverträge über maschinenglattes, holzhaltiges Druckpapier, die
vor dem 1. Oktober 1916 mit Wirkung über diesen Zeitpunkt hinaus
abgeschlossen sind, gelten für den Monat Oktober 1916 als zu den von der
Reichsstelle festgesetzten preisen abgeschlossen, soweit das Papier zum Drucke
von Tageszeitungen bestimmt und die Lieferung nicht schon vor dem 1.
Oktober 1916 erfolgt ist.

x) verwaltungsoorfchriften Jahrgang 1916 I 3. 289.
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Ueber Lieferungsverträge der in dem § 1 Abs. 2 bezeichneten Art
haben die Vertragsteile der Reichsstelle auf verlangen Auskunft zu erteilen.
Insbesondere sind vertragsurkunden, Vriefe und Rechnungen vorzulegen.

Ergeben sich bei Anwendung des § 1 Streitigkeiten, so entscheidet
die Reichsstelle endgültig.

Die Vollstreckung der Tntscheidungen der Reichsstelle erfolgt unter
entsprechender Anwendung der Vorschriften der Zivilprozeßordnung.

§ 4
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer vorsätzlich entgegen einer für ihn getroffenen Entscheidung

der Reichsstelle maschinenglattes, holzhaltiges Druckpapier zu einem
anderen als dem von der Reichsstelle festgesetzten preise absetzt'

2. wer die gemäß § 2 erforderte Auskunft nicht innerhalb der
gesetzten Frist erteilt, die Einsicht in Vertragsurkunden, Vriefe
oder Rechnungen verweigert oder wissentlich unrichtige oder un-
vollständige Angaben macht.

8 5
Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 19. Oktober.

Aenderung der Verordnung über untaugliches Schuhwerk
vom 2l I u n i 1916).

R. tt. (R. G. Vl. 5. 1172.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914*) folgende Verordnung erlassen:

1. Der § 9 Abs. 2 der Bekanntmachung über untaugliches Schuh-
werk vom 21. Juni 1916') erhält nachstehende Fassung:

3chuhwerk, das nachweislich vor dem 10. Juli 1916 her'
hergestellt ist und den Vorschriften des § 1 Abs. 1 nicht entspricht,
darf bis auf weiteres in den Verkehr gebracht werden, wenn
es mit einer entsprechenden Vezeichnung versehen ist.

2. Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191«. 19. Oktober.

Ausführungsbeftimmungeu zu der Verordnung über untaugliches
Schuhwerk vom 2 l Jun i 1916.

R. X. (R. G. Vl. 3. 1173.)

Auf Grund des § 2 der Verordnung über untaugliches Tchuhwerk
vom 21. Juni 1916 )̂ werden die Ausführungsbestimmungen vom 22.
Juni 19162) ^ f o l ^ abgeändert:

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
i j Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 462. .
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 464.
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Im § 1 wird dem Abs. 2 hinzugefügt:
Dasselbe M für gestiftete Spangenschuhe und sandalen und für

schuhe, bei denen die Laufsohle und der Absatz aus Holz bestehen (Kriegs-
schuhe), auch solche mit aufgelegten Lederflecken.

2.
Im § 2 wird dem Abs. 3 hinzugefügt:
Vei Holzabsätzen genügt eine stärke von 3 Millimetern.

3.
Der § 4 erhält folgende Fassung:
Die Bezeichnung der stoffe, die geeignet sind, Leder zu ersetzen, er-

folgt durch Bekanntmachung im Zentralblatt für das Deutsche Reich.

4.
Der § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Die im § 9 Abf. 2 der Verordnung vorgeschriebene Bezeichnung ist von

demjenigen (Hersteller oder Händler) anzubringen, in dessen Vesitze sich die
Ware befindet, sie muß für die Laufsohle die an stelle von Leder ver-
wendeten stoffe angeben, für den Absatz genügt der vermerk „Nicht aus-
schließlich aus Leder oder zugelassenen Ersatzstoffen", für die übrigen schuh-
teile der vermerk „Nicht überwiegend aus Leder oder zugelassenen Ersatz-
stoffen".

Die Bestimmungen treten mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191«. 19. Oktober.

Zuschläge zu Futtermittelpreisen

M. L. D. F. (M. M. L. D. F. 5. 295.)

An sämtliche provinzial-(Vezirks-)Futtermittelstellen.
Auf Grund der Vundesratsverordnung vom 5. Gktober l91b über

Futtermittel § 10 Abs. 3 (Reichs-Gesetzbl. 3. N08) und der Vundesrats-
verordnung über zuckerhaltige Futtermittel vom gleichen Tage § 9 Abs. 3
wird bestimmt, daß die provinziaI-(Vezirks-)Futtermittelstellen bis zu 1 «/o
des ihnen von der Vezugsvereinigung der deutschen Landwirte oder der
Landesfuttermittelgesellschaft in Verlin in Rechnung gestellten Preises für
Futtermittel, die Kommunalverbände aber bis zu 2 "/o des ihnen von der
sirovinzial-(Vezirks-)Futtermittelstelle in Rechnung gestellten Preises als N)ei-
terverkäufer erheben dürfen.

Kn sämtliche Herren Gberpräsidenten.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

1916. 19. Oktober

Auöführungsbestimmungen zur Verordnung über Hülsenfrüchte
vom 29. Jun i 1»l6, (R G. V l S. 846).

M. H. G. M. L. D. F. M. I . (M. Vl. H. G. 3. 363.)

Vei dem Verkehre mit Hülsenfrüchten sind drei Krten von saatgut
zu unterscheiden:

a) „Anerkanntes saatgut" sind solche Hülsenfrüchte aus anerkannten
Zaatgutwirtschasien, auf welche sich die Anerkennung erstreckt.
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5lls anerkannte 3aatgutwirtschaften gelten solche Wirtschaften,
die in der 3ondernummer des gemeinsamen Tarif-Verkehrsan-
zeigers für -den Güter- und Tierverkehr im Vereiche der preußisch-
hessischen 3taatseisenbahnverwaltung, der Militäreisenbahnen, der
Mecklenburgischen und Gldenburgischen 3taatseisenbahnen und
der Norddeutschen Privateisenbahnen vom 16. 3eptember 1916
nebst Nachträgen, Ergänzungen und Berichtigungen aufgeführt
sind.

d) ,Saatgut, das durch eine 3aatstelle als zur 3aat geeignet er-
klärt ist". Die Zuständigkeit der 3aatstellen ist durch die Be-
kanntmachung vom 23, Juli 1916 geregelt.

o) „Nachweislich zum Gemüseanbau bestimmtes 3aatgut". hierzu kann
3aatgut jeder Herstammung dienen, wenn es nur nachweislich
zum Gemüseanbau verwendet wird.

Der Nachweis ist in folgender weise zu liefern i
1. U)ill der Erwerber der Hülsenfrüchte sie selbst zum Anbau als

Gemüse verwenden, so hat er durch Bescheinigung der Gemeinde-
behörde des Anbauorts nachzuweisen, welche Mengen an 3aat-
gut er zum Anbau braucht. Der Nachweis gilt als erbracht,
wenn es sich um Mengen von nicht mehr als 5 k^ handelt.
Die Bescheinigung ist von dem veräußerer des 3aatguts aufzu-
bewahren.

2. U)ill der Crwerber der Hülsenfrüchte sie als Zwischenhändler
an Gemüseanbauer weiter veräußern, so bedarf er dazu bei jedem
Ankauf einer von der Gemeindebehörde auszustellenden Geneh-
migung, welche die Menge der anzukaufenden Hülsenfrüchte sowie
den Namen und Wohnort de^ Verkäufers enthalten muß. Die
Genehmigung ist von dem Verkäufer aufzubewahren. Die Ge-
meindebehörde hat die ordnungsmäßige Verwendung der an Zwi-
schenhändler abgegebenen Hülsenfrüchte zu überwachen.

191«. 1». Oktober.

Venzolbelenchtinig

M. h. G. M. I . (M. Vl. h. G. 3. Z65.)

Die im Vorjahre getroffenen Maßnahmen zur Versorgung der Ve-
völkeruna mit Kleinbeleuchtungsmitteln, insbesondere mit 3piriiU3-Glüh-
lichtlampen, haben insofern nicht den gewünschten Erfolg gehabt, als die
Lieferung der erforderlichen Vrennspiritusmengen 3chwierigkeiten begegnete,
die zu beheben, die 3pirituszentrale nicht in der Lage war.

Für den kommenden Winter wird es nach Lage der Verhältnisse kaum
möglich sein, so große Mengen von 3piritus für Vrennzwecke sicherzu-
stellen, daß sich eine behördliche Förderung der 3piritusbeleuchtung recht-
fertigen ließe. Es darf jedoch erwartet werden, daß für die durch die
3piritusglühlichtgesellschaft im Vorjahr in den Verkehr gebrachten Vrenner
der nötige Brennstoff wird bereitgestellt werden können. Auch die Karbid-
beleuchtung wird in der nächsten Veleuchtungsperiode den Vedarf an Klein-
beleuchtungsmiteln, der aus der geringeren Versorgungsmöglichkeit der Ve-
völkerung mit Petroleum entstanden ist, nicht befriedigen können, da das
Karbid, abgesehen von seiner erheblichen Preissteigerung, in hohem Maße
von der Industrie zur unmittelbaren und mittelbaren Herstellung von Kriegs-
bedarf benötigt wird, seine Verwendung zu Veleuchtungszwecken also voraus-
sichtlich stark eingeschränkt werden muß. Da auch der Ausdehnung der
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elektrischen und der Gasbeleuchtung infolge des Mangels an Personal zur
Herstellung der Anschlüsse und des dafür benötigten Materials nicht gu
unterschätzende 3chwierigkeiten entgegenstehen, so sind die Möglichkeiten
für öie Vevölkerung, weitere Kleinbeleuchtungsmittel heranzuziehen, eng
begrenzt. Als einziger im Inlande noch verfügbarer Veleuchtungsstoff
kommt das Venzol in Vetracht, obwohl nicht verkannt wird, daß seine
Verwendung bei ungenügender Aufmerksamkeit nicht ungefährlich ist. Da
aber unter den obwaltenden Umständen die mit der Venzolbeleuchtung
verbundenen Gefahren immerhin gegenüber dem völligen Mangel an Ve-
leuchtungsmitteln als das kleinere Uebel anzusehen sind, so sind schon seit
längerer Zeit Verhandlungen der beteiligten stellen geführt worden, um
die Voraussetzungen zu prüfen, unter denen Venzol-Glühlichtlampen der
Vevölkerung in die Hand gegeben werden können, hierbei waren die
Zicherstellung der erforderlichen Venzolmengen, die Herstellung geeigneter
Vrenner aus nicht beschlagnahmten Metallen und die Aufstellung von
Sicherheitsvorschriften für die Verwendung des Venzols in solchen Lampen
in Vetracht zu ziehen.

Was die sicherstellung der erforderlichen Venzolmengen betrifft, so
muß von vornherein darauf hingewiesen werden, daß zurzeit überflüssige
Venzolmengen nicht mehr vorhanden sind, daß vielmehr das Kriegsministe-
rium das Ersuchen an die stellvertretenden Generalkommandos -gerichtet
hat, die seinerzeit aufgehobenen beschränkenden Vestimmungen über die
Abgabe von Venzol wieder in Kraft zu setzen. Es ist jedoch dafür gesorgt
worden, daß die Abgabe von Venzol auf Vezugsschein der Kriegs-Klein-»
beleuchtungsgesellschaft m. b. h. Verlin, Leipziger Ztraße 2, von dieser
Maßnahme nicht betroffen wird. Diese Kriegsgesellschaft ist als Nach-
folgerin der spiritus-Glühlichtgesellschaft zum Zwecke des Vertriebs mög-
lichst zuverlässiger Venzollampen unter Mitwirkung der Reichs- und staats-
behörden gegründet worden. Das für die Vezugsscheine benötigte Venzol
ist bei der Deutschen Venzolvereinigung (D.V.V.) zu Vochum sichergestellt
und wird in deren Vertriebsstellen auf die vorerwähnten Vezugsscheine ab-
gegeben. Jeder in den Verkehr gebrachten Venzollampe der Kriegsgesell-
schaft wird ein solcher Vezugsschein beigegeben. Auf diesem ist gleichzeitig
die nächste Hauptvertriebsstelle der D.V.V. bezeichnet. Es ist 3orge dafür
getragen, daß die hauptvertriebsstellen an allen Vrten, wohin Venzolbrenner
verkauft werden, alsbald Nebenvertriebsstellen einrichten, nachdem ihnen
von den Lampen-Großhändlern mitgeteilt worden ist, an welche Detaillisten
sie Vrenner verkauft haben. Im Kleinhandel wird also Venzol gegen
Vezugsschein in den Haupt- und Nebenvertriebsstellen der D.V.V. zu kaufen
sein, und zwar liter- und halbliterweise zum festgesetzten Höchstpreis von
55 bezw. 28 pfg. Flaschen sind von den Käufern mitzubringen und wer-
den von den Verkäufern nach Anweisung der D.V.V. mit roten Zetteln
beklebt werden, auf denen die Verhaltungsregeln beim Gebrauche des
Venzols angegeben sind. ^

Der zweite Punkt — die Herstellung geeigneter Venzolbrenner —
ist dadurch als erledigt zu betrachten, daß es der Kriegs-Kleinbeleuchtungs-
gesellschaft gelungen ist, unter Venutzung des früheren Modells der 3piritus,
Glühlichtlampen einwandfreie Venzolbrenner von 40—60 Kerzenstärke bei
durchschnittlich 40 g- stündlichem Venzolverbrauch herzustellen. Die Klein-
händler sich verpflichtet, den Vrenner zum preise von 4,75 Mk. abzugeben.
Auch die preise der Zubehörteile sind von der Kriegs-Kleinbeleuchtungs-
gesellschaft in angemessener höhe festgesetzt. Die Händler sind an die
Innehaltung der preise durch Verpflichtungsscheine gebunden. Iedem Vren-
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ner werden Verhaltungsregeln beigegeben, durch welche die Bevölkerung über
die Gefahren unsachgemäßer Vedienung der Vrenner aufgeklärt wird.

Die von der Kriegs-Kleinbeleuchtungsgesellschaft und der D.V.V. durch
Veigabe der Verhaltungsmaßregeln für den Gebrauch des Venzols und
der Lampen getroffenen Sicherheitsmaßnahmen sind bei gewissenhafter Ve-
achtung ausreichend, um die Vedenken gegen die Verwendung des an sich
feuergefährlichen Venzols als Vrennstoff so weit Zu mindern, daß der Ve-
völkerung anheimgegeben werden kann, sich bei Mangel an anderen Ve^
leuchtungsmitteln der Venzol-Glühlichtbeleuchtung zuzuwenden. Kuf die
Feuerversicherungsgesellschaften wird eingewirkt werden, damit sie der Ein-
führung dieses Veleuchtungsstoffs durch ihre Versicherungsbedingungen keim
Erschwerungen bereiten.

w i r ersuchen 3ie, die vorstehenden Mitteilungen über die Venzolbe-
leuchtung der Bevölkerung in^ geeigneter Weise bekannt zu geben, jedoch
dabei eindringlich darauf hinzuweisen, daß die Veachtung der vorgenannten
Sicherheitsmaßnahmen unbedingte Voraussetzung für eine gefahrlose Ver-
wendung des Venzols und der Venzollampen sind. Die Uebersendung eines
besonderen Merkblatts, in dem die Gefahren der Venzolbeleuchtung in
allgemein verständlicher weise besprochen und die Vorsichtsmaßregeln der
Kriegs-Kleinbeleuchtungsgesellschaft und der D.V.V. begründet werden,
bleibt vorbehalten.

Kn die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten
in Verlin.

1916. 20. Oktober.

Festsetzung von Grundpreisen für verdorbene Speisefette und die
Preisftellung für den Weiterverkauf im Großhandel

Kriegsernährungsamt (R. G. V l . 5. 1174.)

5luf Grund der §§ 25, 28 der Verordnung über Speisefette vom 20.
Ju l i 1916 und des § 1 der Vekanntmachung über die Errichtung eines
Kriegsernährungsamts vom 22. M a i 1916*) wird bestimmt:

Der Grundpreis für verdorbene Vutter wird auf 30 Mark unter
dem Grundpreis für abfallende w!are für je 50 Kilogramm festgesetzt.

Der Grundpreis für verdorbene Margarine wird auf 120 Mark und
für sonstige verdorbene 5peisefette einschließlich speiseknochenfett auf 175
Mark für je 50 Kilogramm festgesetzt.

Veim weiterverkaufe verdorbener Zpeisefette im Großhandel dürfen
den im § 1 festgesetzten preisen nicht mehr als insgesamt 4 Mark für
je 50 Kilogramm zugeschlagen werden.

§ 3
Kls verdorben im Zinne dieser Vorschrift gelten Speisefette, die für

den menschlichen Genuß nicht geeignet sind.

s 4
Diese Vestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 480.
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191«. 2tt. Oktober.

Anstellung vou Lehrern und Lehrerinnen an Fortbildungsschulen.

M . h. G. ( M . V l . h. G. 3. 377.)

I n Anschluß an den Erlatz vom 7. M a i d. I . , betreffend Knstellungs-
fähigkeit als Lehrer an Fortbildungsschulen, bestimme ich, datz den von
preußischen Handelshochschulen ausgestellten Zeugnissen über die Kblegung
der Handelslehrerprüfung die von der Handelshochschule in Leipzig er-
teilten Zeugnisse gleichzustellen sind.

M i t der Königlich Sächsischen Negierung ist vereinbart worden, daß
in Lachsen ebenfalls die auf preußischen Handelshochschulen erworbenen
Zeugnisse den sächsischen gleichwertig erachtet werden.
5ln die Herren Regierungspräsidenten, den Herrn Gberpräsidenten in Potsdam

und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

191«. 20. Oktober.

Abänderung der Verordnung über Käse vom l3. I a n n a r 1916.

R. K. (R. G. V l . 5. 1175.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats Zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
Kugust 1914*) folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
Die Verordnung über Käse vom 13. Januar 1916**) wird wie folgt

geändert.'
1. Der § 1 erhält folgende Fassung:
Für den verkauf von Käse werden folgende Höchstpreise festgesetzt:

Hersteller- Groß- Kleinr-er-
ftitis Handelspreis taufspreis

für 50 kß' für 50 kß für 0,5 kß
in Mart in Marc in Mark

I
Hartkäse

1. Rundkäse nach Schweizer Krt (Em-
menthaler) mit einem Fettgehalte
von weniger als 30 vom hundert,
aber von wenigstens 25 vom hun-
dert der Trockenmasse 100 110 1,50

2. Tilsiter, Elbinger, wilstermarsch-
käse, Käse nach Holländer (Gouda,
Edamer) Krt und anderer Hartkäse
mit einem Fettgehalte von wenig-
stens 25 vom hundert der Trocken-
masse 100 110 1,30

3. Tilsiter, Elbinger, wilstermarsch-
käse, Käse nach Holländer (Gouda,
Edamer) Krt und anderer Hartkäse
mit einem Fettgehalte von wenig-
stens 10 vom hundert der Trocken-
masse - 70 80 1,00

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 27.
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Hersteller-
Preis

für 50 kl>-
in Mark

Groß-
handelspreis

für 50 kF
in Mark

Kleinver-
kanfspreis
für 0,5 kz-

in Mark

Weichkäse
1. Weichkäse nach Camembert, Vrie,

Neuschateller, Münster Krt mit
einem Fettgehalte von wenigstens
^ 5 vom Hundert der Trockenmasse

2. Weichkäse mit einem Fettgehalte
von wenigstens 25 vom Hundert
der Trockenmasse, in stücken von
60 oder 120 Gramm verpackt
(Frühstücks- oder Delikatetzkäse)

3. Weichkäse nach Camembert, Vrie,
Neuschateller, Münster Krt mit
einem Fettgehalte von wenigstens
10 vom Hundert der Trockenmasse

4. Weichkäse nach Limburger Krt
(Vackstein- und Romadurkäse) mit
einem Fettgehalte von wenigstens
15 vom Hundert der Trockenmasse

in stücken von 60 oder
120 Gramm verpackt (Frühstücks-
oder Delikatetzkäse) mit einem Fett-
gehalte von wenigstens 15 vom
Hundert der Trockenmasse

5. Weichkäse nach Limburger Krt
(Vackstein- und Romadurkäse) mit
einem Fettgehalte von wenigstens
10 vom Hundert der Trockenmasse

in stücken von 60 oder
120 Gramm verpackt (Frühstücks-
oder Delikatetzkäse) mit einem Fett-
gehalte von wenigstens 10 vom
Hundert der Trockenmasse

6. Weichkäse mit einem Fettgehalte
von weniger als 10 vom Hundert
der Trockenmasse

III
Vuark und (Quarkkäse

1. Gepreßter <Auark (Rohstoff für
(Quarkkäse) mit einem wasserga-
halte von höchstens 68,5 vom
Hundert

2. speisequark mit einem Wasserge-
halte von höchstens 75 v. Hundert

3. Frischer, leicht angereifter Quark-
käse (Harzer, Mainzer, spitz-,
stangen-, Faust- u. ähnlicher Käse)

4. Gereifter (Quarkkäse (Harzer,
Mainzer, spitz-, stangen-, Faust-
und ähnlicher Käse) mit einem
weitzen Kerne von höchstens zwei
Dritteln der schnittfläche

100

85

80

60

70

55

65

50

110

95

90

70

80

65

75

60

1,30

1,20

1,10

. 0,85

0,95

0,80

0,90

0,75

50

48

65

80

75

90

0,60

0,90

1,05
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Herstellerpreis ist der sireis, der beim verkaufe durch den Hersteller,
Großhandelspreis der Preis, der beim Verkaufe durch den Handel nicht
überschritten werden darf, vorbehaltlich der Vorschrift im Abs. 3. Ver-
kauft der Hersteller ohne Vermittlung des Großhandels, so kann er zum
Großhandelspreise verkaufen.

Kleinveckaufspreis ist der preis, der beim verkaufe durch den Her-
steller oder Händler an den Verbraucher in Mengen von nicht mehr als
fünf Kilogramm nicht überschritten werden darf. Veim verkaufe von
Vruchteilen eines Pfundes darf nur der diesem Vruchteil entsprechende
preis berechnet werden. Vruchteile von pfenniger, dürfen nur auf den
nächstfolgenden Pfennig erhöht werden.

Der Herstellerpreis und der Großhandelspreis schließen die Rosten
der handelsüblichen Verpackung, der Veförderung bis zur nächsten Ver-
ladestelle und der Verladung daselbst ein. Wird der Kaufpreis länger als
dreißig Tage gestundet, so dürfen ihm bis zu zwei vom Hundert Jahres-
zinsen über Neichsbankdiskont zugeschlagen werden.

2. Der § 4 erhält folgende Fassung:
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Vehörden

können für den Verkauf durch den Handel Zuschläge zum Großhandelspreise
festsetzen. Der Kleinverkaufspreis (§ I) bleibt hiervon unberührt.

3. I m § 5 Abs. 2 ist hinter den Worten „nach Roquefort-Art" ein-
zufügen „sowie für 3chafkäse aller Art".

4. Hinter § 5 wird folgender § 5a neu eingefügt:
Der gewerbsmäßige Post- und Frachtversand von Käse durch den

Hersteller oder eine von ihm beauftragte Person an den Verbraucher ist
verboten. Die Landeszentralbehö'rden oder die von ihnen bestimmten Ve-
hörden können Ausnahmen zulassen.

6. I m § 12 Nr. 1 ist hinter den Worten „des § 5 Abs. 1" einzu-
fügen „§ 5 a".

6. Der § 15 erhält folgende Fassung:
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieser

Verordnung.
Artikel I I

Die Bekanntmachung über Aenderung der preise für (Huark und
(Quarkkäse vom 18. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 176) wird aufgehoben.

Artikel I I I
Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Wortlaut der Verordnung

über Käse vom 13. Ianuar 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1), wie er fich
aus den Aenderungen durch diese Verordnung ergibt, unter dem Tage dieser
Verordnung im Reichs-Gesetzblatt bekanntzumachen.

Artikel IV
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 2ft. Oktober.

Vckanntmachnng der neuen Fassung der Verordnung über Käse.

R. K. (R. G. Vl . 3. 1179.)

Auf Grund des Artikel I I I der Verordnung, betreffend Abänderung der
Verordnung über Käse vom 13. Ianuar 1916*), vom 20. Oktober 1916
wird die neue Fassung der Verordnung über Käse nachstehend bekannt-
gegeben.

Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 3. 27.
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Verordnung über Käse,
vom 20. Oktober

Für den verkauf von Käse werden folgende Höchstpreise festgesetzt:
Hersteller- Groß- Kleinuer-

preis Handelspreis lllufsprels
fi i i 50 kg für 50 kF für 0,5 l l ^
in Mark in Mark in Mai !

Hartkäse
^1. Rundkäse nach schweizer 5trt (Em-

menthaler) mit einem Fettgehalte
von weniger als 30 vom Hundert,
aber von wenigstens 25 vom Hun-
dert der Trockenmasse 100 110 150

2. Tilsiter, Clbinger, wilstermarsch-
käse, Käse nach Holländer (Gouda,
Edamer) 5lrt und anderer Hartkäse
mit einem Fettgehalte von wenig-
stens 25 vom Hundert der Trocken-
masse , 100 110 1,30

^. Tilsiter, Elbinger, wilstermarsch-
käse, Käse nach Holländer (Gouda,
Edamer) Art und anderer Hartkäse
mit einem Fettgehalte von wenig-
stens 10 vom Hundert der Trocken-
masse 70 80 1,00

II
Weichkäse

1. Weichkäse nach Tamembert, Vrie,
Neuschateller, Münster Krt mit
einem Fettgehalte von wenigstens
25 vom Hundert der Trockenmasse 100 110 1,30

2. Weichkäse mit einem Fettgehalte
von wenigstens 25 vom Hundert
der Trockenmasse, in stücken von
60 oder 120 Gramm verpackt
(Frühstücks- oder Delikatetzkäse) 85 95 1,20

Z. Weichkäse nach Tamembert, Vrie,
Neuschateller, Münster Krt mit
einem Fettgehalte von wenigstens
10 vom Hundert der Trockenmasse 80 90 1,10

4. weichkäsc nach Limburger Krt
(Vackstein- und Romadurkäse) mit
einem Fettgehalte von wenigstens
15 vom Hundert der Trockenmasse 60 70 0,85

in stücken von 60 oder
120 Gramm verpackt (Frühstücks-
oder Delikatetzkäse) mit einem Fett-
gehalte von wenigstens 15 vom
Hundert der Trockenmasse 70 80 0,95

5. Weichkäse nach Limburger Krt
(Vackstein- und Nomadurkäse) mit
einem Fettgehalte von wenigstens
10 vom Hundert der Trockenmasse 55 65 0,80

61



Groß-
handelspreis
für 50 I<K
in Mark

Kleuwer-
tanfspreis-

für 0,5 k^
in Mark

958 1916. 20. Oktober.

Hersteller-
preis

für 50 KZ
in Mark

in Stücken von 60 oder
120 Gramm verpackt (Frühstücks-
oder Delikateßkäse) mit einem Fett-
gehalte von wenigstens 10 vom
Hundert der Trockenmasse 65̂  75 0,90

6. Weichkäse mit einem Fettgehalte
von weniger als 10 vom hundert
der Trockenmasse 50 60 0,75

III
(Huark und (Quarkkäse .

1. Gepreßter Auark (Rohstoff für
(Quarkkäse) mit einem Wasserga-
halte von höchstens 68,5 vom
hundert 50 — —

2. Zpeisequark mit einem Wasserge-
halte von höchstens 75 v. hundert 48 — 0,69

3. Frischer, leicht angereifter Quark-
käse (harzer, Mainzer, spitz-,
Stangen-, Faust- und ähnlicher
Käse) 65 75 0,90

4. Gereifter Quarkkäse (harzer,
Mainzer, Spitz-, Stangen-, Faust-
und ähnlicher Käse) mit einem
weißen Kerne von höchstens zwei
Dritteln der Schnittfläche 80 90 1,05

herstellerpreis ist der preis, der beim verkaufe durch den Hersteller,
Großhandelspreis der preis, der beim verkaufe durch den Handel nicht
überschritten werden darf, vorbehaltlich der Vorschrift im Kbs. 3. ver-
kauft der Hersteller ohne Vermittlung des Großhandels, so kann er zum
Großhandelspreise verkaufen.

Kleinverkaufspreis ist der preis, der beim verkaufe durch den Her-
steller oder Händler an den Verbraucher in Mengen von nicht mehr als
fünf Kilogramm nicht überschritten werden darf. Beim Verkaufe von
Bruchteilen eines Pfundes darf! nur der diesem Bruchteil entsprechende
preis berechnet werden. Bruchteile von Pfennigen dürfen nur auf den
nächstfolgenden Pfennig erhöht werden.

Der herstellerpreis und der Großhandelspreis schließen die Kosten
der handelsüblichen Verpackung, oer Beförderung bis Zur nächsten Ver-
ladestelle und der Verladung daselbst ein. Wird der Kaufpreis länger als
dreißig Tage gestundet, so dürfen ihm bis zu zwei vom hundert Jahres-
zinsen über Reichsbankdiskont zugeschlagen werden.

Der Reichskanzler kann zur Berücksichtigung veränderter Gestehungs-
kosten die Höchstpreise nach Anhörung von sachverständigen abändern.

^ 3
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden

können zur Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in den verschie-
denen Wirtschaftsgebieten Abweichungen von den Höchstpreisen für .ihren
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Vezirk oder Teile ihres Vezirkes anordnen. Zu Abweichungen nach oben
ist die Zustimmung des Reichskanzlers erforderlich.

Zie können innerhalb der für die einzelne Käseart festgesetzten Höchst-
grenze besondere Höchstpreise für einzelne Käsesorten festsetzen.

Vei Verschiedenheit der preise am Vrte der landwirtschaftlichen oder
gewerblichen Niederlassung oder am Wohnort des Käufers und des Ver-
käufers sind die für den Grt der landwirtschaftlichen oder igewerblichen
Niederlassung oder den Wohnort des Verkäufers geltenden preise maßgebend.

8 4
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Vehörden

können für den verkauf durch den Handel Zuschläge zum Großhandelspreise
festsetzen. Der Kleinverkaufspreis (§ 1) bleibt hiervon unberührt.

8 5
Die Herstellung von anderem Käse als dem, für den im § 1 Höchst-

preise festgesetzt sind, ist verboten.
Dies gilt nicht für Kräuterkäse und für Käse nach Roquefort-Art

sowie für Zchafkäse aller Art.
Die Landeszentralbehörden können weitere Einschränkungen der Er-

zeugung hinsichtlich der Käsesorten und der Herstellungsmengen der ein-
zelnen Käsesorten treffen.

§ 5a,
Der gewerbsmäßige Post- und Frachtversand von Käse durch den

Hersteller oder eine von ihm beauftragte Person an den Verbraucher ist
verboten. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Ve-
hörden können Ausnahmen zulassen.

Die Vorschriften der Verordnung finden keine Anwendung auf Käse,
der im Ausland hergestellt ist.

Der Reichskanzler kann Bestimmungen über den Verkehr mit diesem
Käse treffen. 3oweit er von dieser Vefugnis keinen Gebrauch macht, können
die Landeszentralbehörden Bestimmungen über den Vertrieb und die preis-
'tellung dieser Käse im Kleinhandel treffen. Dabei kann bestimmt werden,
daß Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft
werden.

Die Veamten der Polizei und die von der Polizei beauftragten Zach-
verständigen sind befugt, in die Geschäftsräume, in denen Käse hergestellt,
gelagert öder verkauft wird, jederzeit einzutreten, daselbst Vesichtigungen
vorzunehmen, Geschäftsaufzeichnungen einzusehen und nach ihrer Auswahl
Proben zur Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen.

Die Unternehmer und Leiter von betrieben, in denen Käse hergestellt
oder verkauft wird, sind verpflichtet, den Veamten der Polizei und den
Zachverständigen Auskunft über das Verfahren bei Herstellung der Er-
zeugnisse und über die zur Verarbeitung gelangenden Ztoffe, insbesondere
auch über deren Menge und Herkunft, zu erteilen.

§ 8
Die Zachverständigen sind vorbehaltlich der dienstlichen Verichterstattung

und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten verpflichtet, über die Einrichtungen
und Geschäftsverhältnisse, welche durch die Aufsicht 'zu ihrer Kenntnis
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kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und Ver-
wertung der Geschäfts- und Vetriebsgeheimnisse zu enthalten. 3ie sind
hierauf zu vereidigen.

§ 9
Die Unternehmer von Verrieben, in denen Käse hergestellt oder ver-

kauft wird, haben einen Kbdruck dieser Verordnung in ihren Betriebs- und
Verkaufsräumen auszuhängen.

s w
Die Landeszentralbehörden erlassen die Vestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung, sie können bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen
diese Vestimmungen mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft werden.

§ 11
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen.

s 12
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

fünfzehnhundert Mark wird bestraft:
1. wer den Vorschriften des § 5 Abs. 1, § 5a, § 7 Abs. 2 oder den

nach § 5 Abs. 3 erlassenen Vestimmungen zuwiderhandelt,'
2. wer der Vorschrift des § 8 zuwider Verschwiegenheit nicht be-

obachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts- oder
Vetriebsgeheimnisse n sich nicht enthält-

3. wer den im § 9 vorgeschriebenen Aushang unterläßt.
Im Falle der Nr. 2 tritt die Verfolgung nur auf Antrag des Unter-

nehmers ein.

§13
Die zuständige Vehärde kann Vetriebe schließen, deren Unternehmer

oder Leiter sich in Vefolgung der Pflichten unzuverlässig zeigen, die ihnen
durch diese Verordnung oder die dazu erlassenen Vestimmungen auferlegt
sind.

Gegen die Verfügung ist Veschwerde zulässig. Ueber die Veschwerde ent-
scheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Veschwerde be-
wirkt keinen Aufschub.

s 14
Die Höchstpreise dieser Verordnung und die auf Grund dieser Ver-

ordnung festgesetzten preise sind Höchstpreise im 3inne des Gesetzes, be-
treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung der Vekannt-.
machung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. 3. 516) in Verbindung
mit den Vekanntmachungen vom 21. Ianuar 1915 (Reichs-Gesetzbl. 3. 25)
und vom 23. 3eptember 1915 (Reichs-Gesetzbl. 3. 603).

Die Verordnung, betreffend Einwirkung von Höchstpreisen auf laufende
Verträge, vom 11. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. 3. 758) findet auf
Verträge über Lieferung von Käse entsprechende Anwendung' die nach § 2
Abs. 2 3atz 2 dem Verkäufer von Milch und Vutter zustehende Vefugms,
das 3chiedsgericht anzurufen, steht auch dem Verkäufer von Käse zu.

8 15
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieser

Verordnung.
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Durchfuhr von Fischen und von Zubereitungen von Fischen.
R. K. (R. G. Vl. 3. 1185.)

Auf Grund des § 3 der Verordnung des Vundesrats über die Einfuhr
von 3alzheringen vom 17. Januar 1916*) in der Fassung der Verordnung
vom 4. Npril 1916**) und auf Grund der Vekanntmachung über die Ein-
fuhr von Fischen und von Zubereitungen von Fischen vom 30. 3eptember
1916 wird folgendes bestimmt:

Artikel I
Die Durchfuhr von Fischen, mit Ausnahme von frischen (lebenden

und nicht lebenden) Fischen und die Durchfuhr von Zubereitungen van
Fischen über die Grenzen des Deutschen Reiches ist bis auf weiteres ver-
boten.

Artikel I I
Die Vestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191«. 21. Oktober.

Absatz von Weißkohl

R. tt. (R. G. Vl . 3. 1187.)

Auf Grund der Vekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur 3iche-
rung der Volksernährung vom 22. Mai 1916x) wird verordnet:

Die Reichsstelle für Gemüse und Vbst kann für bestimmte, örtlich
abgegrenzte Gebiete bestimmen, daß Weißkohl nur mit ihrer Genehmigung
abgesetzt werden darf. Zum Absatz an Verbraucher innerhalb des Gebiets
bedarf es der Genehmigung nicht, sofern nicht mehr als 10 Mogramm an
den gleichen Verbraucher abgesetzt werden. Die Reichsstelle für Gemüse
und Gbst kann die Höchstmenge anderweit bestimmen und einen Höchstpreis
für den Absatz unmittelbar an die Verbraucher festsetzen.

, 3oweit die Reichsstelle für Gemüse und Gbst von der Vefugnis des
Abs. 1 Gebrauch macht, haben die Vesitzer von Weißkohl der Geschäfts-
abteilung der Reichsstelle, G. m. b. H. in Verlin auf Erfordern Auskunft
über die Ware zu geben. 3ie sind ferner verpflichtet, die Ware pfleglich
zu behandeln,' der verbrauch und die Verarbeitung im eigenen Haushalt
oder Vetriebe bleiben zulässig, die verfütterung jedoch nur, soweit der
Weißkohl zum menschlichen Genüsse nicht geeignet ist.

' § 2
I n den Fällen des § 1 Abs. 1 haben die Vesitzer von Weißkohl auf

verlangen der Reichsstelle für Gemüse und Vbst die Ware an deren Ge-
schäftsabteilung, G. m. b. H. in Verlin oder die von dieser bestimmten
3tellen käuflich zu liefern und auf Abruf zu verladen.

Die Geschäftsabteilung der Reichsstelle für Gemüse und Gbst, G.m.b.H.
in Verlin oder die von ihr bestimmten 3tellen haben für die Ware einen
angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen. Dieser darf den von der Reichs-

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 34.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 232.
X) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 379.
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stelle für Gemüse und Vbst nach Anhörung von sachverständigen für das
Gebiet festgesetzten sireis nicht übersteigen.

Erfolgt die Überlassung nicht freiwillig, so kann das Eigentum auf
Antrag der Geschäftsabteilung der Reichsstelle durch Anordnung der zu-
ständigen Vehörde auf die in dem Antrag bezeichnete Person übertragen
werden. Die zuständige Vehörde setzt den Uebernahmepreis endgültig fest.
Der Uebernahmepreis mutz niedriger sein, als der nach Abs. 2 festgesetzte
sireis.

8 ^
Streitigkeiten, die sich zwischen den Veteiligteu aus der Anwendung

des § 2 ergeben, werden, vorbehaltlich der Vorschrift im § 2 Abs. 3, end-
gültig von der höheren Verwaltungsbehörde des Grtes entschieden, <m
dem sich die Ware zur Zeit der Stellung des Verlangens auf Käufliche
Neberlassung befindet.

§ 4
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhere Verwaltungs-

behörde und zuständige Vehörde im Zinne dieser Verordnung anzusehen ist.

§ 5
M i t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-

tausend Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:
1. wer Weißkohl ohne die nach §1 Abs. 1 erforderliche Genehmi-

gung absetzt'
2. wer den nach § 1 Abs. 1 festgesetzten sireis überschreitet oäer

einen andern zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch den
der sireis überschritten wird, oder sich zu einem solchen Vertrage
erbietet,'

3. wer eine von ihm nach Z 1 Abs. 2 erforderte Auskunft nicht in
der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unrichtige oder un-
vollständige Angaben macht oder der ihm obliegenden siflicht
zur pfleglichen Vehandlung nicht nachkommt,'

4. wer dem nach § 2 Abs. 1 gestellten verlangen, weißkahl zu
liefern und zu verladen, nicht nachkommt.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicht.

8 6
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Rraft.

191«. 21 . Oktober.

Anordnungen zn der Verordnung über zuckerhaltige Futtermittel
vom 5. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1114)

Kriegsernährungsamt (R. 3. Vl . 5. 379.)

Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eines
Kriegsernährungsamts vom 22. Ma i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 402) und
der § 4 Abs. 1, ß 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1 und § 13 der Verordnung über
zuckerhaltige Futtermittel vom 5. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1114)
wird bestimmt:

Die nach § 6 Abs. 1 satz 2 der Verordnung vom 5. Oktober 1916
(Reichs-Gesetzbl. 3. 1120) festgesetzten Höchstgrenzen für die von der Ve-
zugsvereinigung der deutschen Landwirte, G. m. b. l)., in Verlin zu
zahlenden Uebernahmepreise gelten für gesunde Ware von mindestens mitt-
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lerer Art und Güte, frei Eisenbahnwagen der Verladestation oder schiff (nach
Wahl der Vezugsvereinigung) an der Verladestelle des Eigentümers.

Zuckerschnitzel nach dem steffenschen Vrühverfahren müssen 30 vom
hundert Zucker enthalten. Vei einem Mindergehalt ermäßigt sich der
Uebernahmepreis um ein Dreißigstel des Kaufpreises für jedes fehlende
hundertteil Zucker.

Getrocknete schnitze! dürfen höchstens 11 vom hundert Wasser ent-
halten. Jedes hundertteil Wassergehalt mehr berechtigt die Vezugsver-
einigung zur Minderung des Uebernahmepreises um ein Neunundachtzigstel
oder zur Forderung kostenloser Nachtrocknung. Der Wassergehalt ist vom
Lieferungspflichtigen bei der Lieferung durch Feststellung eines vereidigten
Ehemikers nachzuweisen (Abs. 4 zu § 1). Mehr als 50 vom hundert
Zuckergehalt darf in Rohmelasse nicht bezahlt werden. I n übrigen gelten
für die Lieferung von Melasse an die Vezugsvereinigung die nachfolgenden
Vestimmungen.

Der Lieferungspflichtige hat die Ware nach Wahl der Vezugsver^
einigung einschließlich sack oder in Leihsäcken oder in eingesandten sacken
zu versenden. Als sacke im Zinne dieser Bekanntmachung und der Ve,
kanntmachung über die preise für zuckerhaltige Futtermittel vom 5. Vk-
tober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1120) gelten nur Iutesäcke.

Die Vezugsvereinigung hat beim Abruf zu erklären, welche Art der
Verwendung sie verlangt.

soweit Lieferung in Leihsäcken erfolgt, hat der Lieferungspflichtige
gegen den Empfänger, an den verladen wird, Anspruch auf eine Leihgebühr
von

20 p fg . bei je 50 KZ- Melassefutter,
25 p fg . bei je 50 ks schnitze!

für die ersten 14 Tage,
3/, p fg . bei je 50 w Melassefutter,
1 p fg . bei je 50 k^ schnitze!

für jeden folgenden Tag.
sOie Leihgebühr ist zu berechnen vom Zeitpunkt der Ablieferung an

der Verladestation bis zum Tage des Wiedereinganges.
sind die sacke nicht binnen 4 Wochen zurückgeliefert, so sind die

Verlader auch berechtigt, unter Fortfal l jeglicher Leihgebühr die sacke
zu einem preise von

1,40 Mk . bei je 50 KZ Melassefutter und
3,00 Mk . bei je 50 w schnitze!

in Rechnung zu stellen.
Ansprüche aus der stellung von Leihsäcken entstehen nicht gegen die

Vezugsvereinigung, soweit die Ware nicht an sie verladen wird.
^Die Vestimmungen der Absätze 3, 4 und 5 gelten auch zwischen der

Vezugsvereinigung und den stellen, an die sie die Futtermittel absetzt.

^ 3
vorbehaltlich der Vorschrift des § 5 Abs. 3 der Verordnung vom

5. Oktober 1916 hat der Eigentümer im Zeitpunkt des Gefahrüberganges
die Mengen, die er der Vezugsvereinigung zu liefern hat, von seinen übrigen
Veständen abzusondern. Er hat den Zustand, in dem sie sich befinden, durch
einen von der Landwirtschaftskammer oder einem gleichwertigen Institut
seines Vezirkes ernannten sachverständigen festzustellen.

Vefinden sich die Gegenstände in unverdorbenem Zustand, so hat der
Eigentümer eine Vereinigung des sachverständigen hierüber unverzüglich
der Vezugsvereinigung beizubringen. Kann der sachverständige dieses Gut-
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achten nicht abgeben, so ist unter seiner Kufsicht in handelsüblicher Veise
Probe zu nehmen. Die versiegelten Proben sind der landwirtschaftlichen,
Versuchsstation des Vezirkes zur Feststellung der Veschaffenheit zu über-
senden. Die Versuchsstation ist zur unverzüglichen Mittellung des Ve-
fundes an die Vezugsvereinigung zu veranlassen.

Die Rosten fallen dem Eigentümer zur Last.

§ 4
Die Vergütung für Kufbewahrung, pflegliche Verhandlung und Ver-

sicherung (§ 5 Abs. 2 und § 13 der Verordnung vom 5. Oktober 1916)
beträgt für je 50 kx und jeden angefangenen Monat.

bei getrockneten schnitzeln, einschließlich der Zuckerschnitzel und
Melasseschnitzel 6 psg.,

bei Melasse 2 pfg.
Die Vergütung für Melassekesselwagen darf 3 Mk., für Melassefässer

5 pfg. und für Melasseeisenfässer 20 pfg. für den Tag nicht übersteigen.
Für Fässer, die nicht binnen einem Monat zurückgeliefert sind, darf

der Verlader auch Vezahlung mit 7 Mk. für das holzfatz und mit 40 M k .
für das Eisenfaß verlangen.

Die Leihgebühr fällt in diesem Falle fort.

191«. 2 l . Oktober.

Vorentschädissunss bei im Kriege beschädigten Gebändelt

M . Q D. F. (M . Vl . Q D. F. 3. 252.)

An die Königlichen Regierungen in Königsberg i. pr., Gumbinnen, Allen-
stein und Marienwerder, die Königliche Generalkommission in Königs-
berg i. pr., die Herren Gestütsdirigenten in Trakehnen, Georgen-
burg, Gudwallen und Rastenburg.

Abschrift.
Der Minister de-s Innern.

Verlin, den 8. Oktober 1916.
Auf den Vericht vom 9. d. M .

Für die Feststellung des Kriegsschadens sind, auch soweit es sich um
Kriegsschäden von Veamten handelt, mit dem 1. Oktober 1916 ,aus-
schließlich die auf Grund des Reichsgesetzes vom 3. Jul i 1916 eingerichteten
Ausschüsse zuständig, abgesehen von den Fällen einer Verständigung gemäß
§ 18. Den bisher zuständigen Vehörden verbleibt allerdings die Fest-
setzung der Vorentschädigungen. Mir sind indes damit einverstanden, daß
hierfür bei Vauschäden in Zukunft auch soweit es sich um schaden von
Veamten handelt, nicht deren vorgesetzte Vehörden, sondern die in I I , 8
der Ztaatsministerialanweisung vom 18. Januar 1915 bezeichneten Ve-
hörden zuständig sind. Die in Vetracht kommenden Reichs- und ätaats--
ressorts sind von uns um Erlaß entsprechender Vestimmungen ersucht worden.

Abdrucke für die Regierungspräsidenten, die Landräte und oie (Ober-
bürgermeister der 3tadtkreise liegen bei.

^ Der Finanzminister. Der Minister des Innern.

5ln den Herrn Vberpräsidenten in Königsberg.

Abschrift übersende ich mit dem Ersuchen, die Nachgeordneten Veamten
usw. meines Geschäftsbereichs in den vom Kriege unmittelbar berührten-
Vezirken mit entsprechender Anweisung zu versehen.
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1916. 23. Oktober.

Grundsatze zur Auslegung des Warennmsatzstempclgesetzes

tt. K. (K. 3 Vl. 3. 383.)
I.

(1) Als waren im Sinne des Gesetzes gelten nicht.'
1. Forderungen einschließlich der Urkunden, die als Ausweis für

die Geltendmachung von Forderungsrechten dienen, wie Fahr-
karten, Eintrittskarten, kabattsparmarken, Lotterielose,'

2. Urheber- und ähnliche Rechte-
3. Wertpapiere,'
4. Wechsel, Schecks, Banknoten, Papiergeld, Geldsorten'
5. amtlich ausgegebene Wertzeichen mit Ausnahme der außer Ge-

brauch gesetzten oder entwerteten oder sonst zu Sammelzwecken
dienenden Wertzeichen,'

6. Grundstücke und Berechtigungen, für welche die sich auf Grund-
stücke beziehenden Vorschriften des bürgerlichen Rechts gelten.
Lee- und Vinnenschiffe gehören zu den waren im Zinne des
Gesetzes.

(2) Als eine Lieferung von waren ist u. a. anzusehen.'
1. die Lieferung von Gas, Elektrizität und Leitungswasser. Dies

gilt auch von der Lieferung von gewöhnlichem Wasser und von
Vädern durch Zufuhr ins kjaus sowie von der Lieferung jeder
Art gasförmiger Körper in Umschließungen oder durch Zuleitung'

2. die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Zeitungskorrespon-
denzen, die Lieferung von Plakaten durch öffentlichen Anschlag
oder Aushang, nicht dagegen die Aufnahme von Anzeigen in
Zeitungen oder Zeitschriften,'

3. die Lieferung von photographien und sonstigen Vervielfältigungen
auch dann, wenn der zu vervielfältigende Gegenstand vom Unter-
nehmer auf Vestellung des Veziehers hergestellt war-

4. die Lieferung von waren, die noch ungetrennte Erzeugnisse oder
Vestandteile einer beweglichen oder unbeweglichen Sache des ver-
äutzerers sind (z. V. anstehendes Holz eines Waldes, ungeerntete
Vodenfrüchte, auf Abbruch verkaufte Vaulichkeiten, die Schaf-
schur einer Schafherde).

II.
(1) Unter Lieferung ist die zur Erfüllung eines entgeltlichen Warenum-

satzgeschäfts erfolgende Uebergabe der waren zu verstehen. Lieferung ist
auch die Verabreichung von Nahrungs- und Genutzmitteln in Gast- und
Schankwirtschäften, Speisewirtschaften und Pensionen, in Kaffeehäusern^ Kon-
ditoreien usw., nicht auch im eigenen Haushalt auf Grund eines Dienst-,
Arbeits- oder Lehrvertrags. 3ie 3achleistung aus einem Kaufgeschäft ist
Lieferung auch dann, wenn es sich nicht um eine Leistung auf vorgängige
Vestellung handelt, sondern wie z. V. beim Varverkauf im offenen Laden-
geschäft oder wie beim Warenvertriebe durch Automaten Leistung und
Gegenleistung ohne vorgängige Vestellung Zug um Zug geschehen. Die
Uebergabe versteigerter waren in einem Zwangsvollstreckungsverfahren gilt
nicht als Warenlieferung im 3inne des Gesetzes.

(2) Uebergabe ist auch die sogenannte symbolische Uebergabe, z. V.
durch Aushändigung der Schlüssel des Lagerraums, bei Seeschiffen auch
die Einigung über den Eigentumsübergang (vgl. Handelsgesetzbuch § 474).

(3) 3ofern der Erwerber bereits im Vesitze der Ware ist, steht der
Uebergabe der Ware die Einigung gleich, daß das Eigentum übergehen soll.
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(4) Ist der veräußerer im Vesitze der Ware, so ist die Uebergabe auch
damit bewirkt, daß zwischen dem veräußerer und dem Crwerber ,ein
Rechtsverhältnis vereinbart wird, vermöge dessen der Erwerber den mittel-
baren Vesitz erlangt.

(5) Ist die ll)are im Vesitz eines Dritten und ist der veräußerer
Eigentümer, so ist die Uebergabe auch damit bewirkt, daß der veräußerer
dem Erwerber den Anspruch auf Herausgabe der 3ache abtritt. Die
Uebertragung eines Lieferscheins gilt im Zweifel nicht als Abtretung des
Herausgabeanspruchs.

(6) Zofern bei Lieferungen aus Werkverträgen, wie z. V. bei einer
Einfügung von Vestandteilen in eine dem Vesteller gehörige Zache, keine
Uebergabe stattfindet, tritt an die stelle der Uebergabe die Abnahme des
Werkes.

III.
(1) werden Waren durch Vermittlung eines Kommissionärs l§§ 383,

406 des Handelsgesetzbuchs) in der Weise umgesetzt, daß der Kommissionär
die Ware in Natur übertragen erhalt und sie weiter übergibt, so gilt sowohl
das Geschäft zwischen dem Kommissionär und dem Dritten als auch das
Geschäft zwischen dein Kommissionär und dem Kommittenten als entgelt-
liches Warenumsatzgeschäft im sinne des Grundsatzes I I Abs. I.

(2) Werden bei einem Kommissionsgeschäfte die Waren nur einmal in
Natur übergeben, so gilt dies nur als Warenlieferung desjenigen, der die
Ware in Natur überträgt.

IV.
(1) Leistungen aus Werkverträgen unterliegen dem Warenumsatzstempel

nicht, wenn Gegenstand des Werkvertrags, wie z. V. bei musikalischen
Darbietungen, lediglich ein durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführen-
der Erfolg ist. Werden bei der Arbeits- oder Dienstleistung oom Unter-
nehmer zu beschaffende stoffe verbraucht, wie Verbandszeug und Heil-
mittel bei ärztlichen Operationen, Füllmasse bei Zahnplombierungen, Ehe-
mikalien bei der Vleicherei, 3eife oder Venzin bei der Wäscherei oder
der chemischen Reinigung, Gas und Elektrizität bei öffentlichen Licht-
reklamen, so gilt die Nebenleistung nicht als Warenlieferung.

(2) Vildet den Gegenstand des Werkvertrags die Herstellung, Ver-
änderung oder Ausbesserung von 3achen, so liegt eine der Warenlieferung
gleichzustellende Lieferung vor, wenn die Zachen vom Unternehmer aus
oder mit von ihm zu beschaffenden Ztoffen herzustellen, zu ändern oder aus-
zubessern sind und es sich hierbei nicht bloß um Zutaten oder Nebensachen
handelt.

(3) Unter die Herstellung von dachen, die als Lieferung aus Werk-
verträgen anzusehen ist, fällt die Herstellung von Zachen auch dann, wenn -
in Ausführung des Werkvertrags die hergestellte 5ache mit dem Grund und
Voden als wesentlicher Vestandteil fest verbunden wird. Dem Umsatz-
stempel unterliegen hiernach z. V. die vertragsmäßige Errichtung von
Gebäuden oder Vrücken, der Vau von Wasser- oder Gasleitungen, Ueber-
landzentralen und Talsperren. Dem Umsatzstempel unterliegen gleichfalls
die Lieferungen bei Neu- und Umbauten, wie z. V. des Zimmerwerkes,
der Türen, Fenster und Schlösser, der Vfen, der Parkettfußböden.

(4) Gb sich der vom Unternehmer zur Ausführung des Werkes zu
beschaffende 3toff als Zutat oder Nebensache darstellt, richtet sich nach
seinem Verhältnis zu dem übernommenen Werke. Ist der 3toff hiernach
nicht als Nebensache anzusehen, so wird er es auch nicht dadurch, daß das
aus oder mit ihm hergestellte Werk mit dem Grund und Voden oder
mit einer anderen beweglichen Lache als wesentlicher Vestandteil ver-
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bunden wird und im Verhältnis zum Grund und Voden oder Zu der an-
deren Zache als Nebensache anzusehen ist. Hiernach sind z. V. beim
Einbau von durch den Unternehmer hergestellten Maschinenersatzteilen in
eine Maschine des Vestellers oder von durch ihn hergestellten Karosserien
in Kraftwagen des Vestellers die Ersatzteile und die Karosserien nicht als
Nebensachen anzusehen.

(5) Als Zutaten und Nebensachen gelten insbesondere Stoffe, die, wie
Nähzwirn, Vorden, Futterstoffe, Heftel, Knöpfe bei der Schneiderei, zur
Durchführung des Arbeitsganges erforderlich sind, und Stoffe, die zur 3u-
rüstung des Gegenstandes dienen, wie die Appreturmasse zur Appretur
der waren, Farbstoffe und Lacke zum Färben, Anstreichen, Lackieren
und Vedrucken der Gegenstände, Metalle und Metallegierungen zur Ver-
goldung, Versilberung, Verzinnung) verzinkung usw. w i r d , der zur 3u-
rüstung verwendete Gegenstand, wie z. V. Straußenfedern beim Kufputz
von Damenhüten, nicht wesentlicher Vestandteil der herzustellenden Sache,
so ist die Verwendung als Warenlieferung anzusehen, wenn der Gegenstand
nach der Lösung aus der Verbindung noch als selbständige Ware zu dienen
geeignet wäre.

(6) Als Nebensachen gelten bei einem Kunstwerk (Gemälde, Vildwerk)
die Leinwand, die Farben, der Marmor, die Vronze usw., die der Künstler
zur Herstellung des Werkes beschafft hat.

V.
(1) w i r d mit einer Warenlieferung eine andere Leistung, insbesondere

die Einräumung der Venutzung gewisser Einrichtungen, verbunden und steht
die andere Leistung (z. V. die Auslegung von Zeitungen, Zeitschriften,
Vüchern usw. oder die Darbietung von Konzerten in Kaffeehäusern «und
Schankwirtschaften, die leihweise Aufstellung von Meßapparaten oder die
leihweise Lieferung von Gebrauchseinrichtungen bei der Lieferung von
Gas, elektrischem Strom oder Wasser) zur Warenlieferung im Verhältnis
der Nebenleistung zur Hauptleistung, so ist der vereinbarte Gesamtbetrag
der Zahlung der Steuerberechnung zu Grunde zu legen, sofern nicht zwi-
schen den Veteiligten eine besondere Vergütung für die andere Leistung oder
für die Warenlieferung ohne die andere Leistung vereinbart ist. sind für
eine Warenlieferung, je nach dem mit ihr die andere Leistung verbunden
ist oder nicht, besondere Tarife festgesetzt, so gilt in höhe des Unterschieds
der sireise eine besondere Vergütung für die andere Leistung vereinbart.

(2) stehen die Warenlieferung und die andere Leistung nicht im Ver-
hältnis von Hauptleistung zur Nebenleistung, wird z. V. Veherbergung und
Vekostigung an Hotel- oder Sommergäste zu einem bestimmten einheitlichen
siensionssatz gewährt, so ist der Steuerpflichtige berechtigt, für die Zteuer-
berechnung von dem Gesamtbetrage der Zahlungen für beide Leistungen
einen angemessenen Vetrag als Entgelt für die andere Leistung in Abzug
zu bringen, sofern die letztere nur gegen eine Vergütung zu erwarten war.
Steht die Warenlieferung zu der anderen Leistung im Verhältnis der Neben-
leistuna zur Hauptleistung, so bleibt sie für die Erhebung der Abgabe außer
Vetracht.

(3) Vei Lieferungen aus Werkverträgen, die den Warenlieferungen
gleichzustellen sind, ist der Gesamtbetrag der Zahlung für die Herstellung
des Werkes auch dann der Steuerberechnung zu Grunde zu legen, wenn
für d̂en zu beschaffenden Stoff und für die geleistete Arbeit besondere sireise
veranschlagt waren.

(4) w i r d die Lieferung aus einem Werkverträge mit einer anderen
Leistung verbunden, die nicht in einer steuerpflichtigen Warenlieferung oder
Werklieferung besteht, so finden die Absätze I, 2 Anwendung.
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VI.
(1) Als Entgelt für die Warenlieferung oder die Werklieferung gilt

die Gesamtheit der Leistungen, die der Empfänger zur Erlangung der Lie-
ferung zu bewirken verpflichtet ist. vgl. aber Grundsatz VI I I Abs. 3.

(2) Hat der steuerpflichtige von der gelieferten Ware Zoll oder eine
verbrauchsabgabe entrichtet, so kann er den Vetrag der Abgabe für die
3teuerberechnung auch dann nicht in Abzug bringen, wenn er die Abgabe
dem Abnehmer gesondert in Rechnung gestellt hat. Vermittlergebühren
können gleichfalls nicht abgezogen werden.

(3) Die Kosten der Uebersendung, Versicherung usw. der Ware können
weder von dem vereinbarten Warenpreis abgezogen werden, wenn die
lvare frei von diesen Kosten zu liefern war, noch sind sie den Warenpreisen
hinzuzuschlagen, wenn der Abnehmer die Kosten zu tragen hatte.

(4) Ist die Warenumschließung in den Lieferungspreiz mit eingerechnet,
so kann ein Abzug für sie auch dann nicht gemacht werden, wenn der
warenlieferer sich verpflichtet hat, die Umschließung gegen Gewährung
einer bestimmten Vergütung zurückzunehmen.

(5) Ist in den Lieferungspreis bei Gewährung eines Zahlungsziels
eine Verzinsung der Lieferungsschuld eingerechnet, so unterliegt der volle
Lieferungspreis der Besteuerung. Ist dem Abnehmer die Gewährung eines
3kontoabzugs für den Fall der Zahlung innerhalb bestimmter Frist zuge-
standen, so ist der wirklich gezahlte Vetrag matzgebend. Ebenso sind Ab-
züge am Kaufpreis, die als Rabatt, auch in der Form der Gewährung von
Rabattsparmarken, oder als Folge nicht ordnungsmäßiger Lieferung ge-
währt werden, zu berücksichtigen. Verzugszinsen sind außer Vetracht zu
lassen.

VII .
(1) Als Bezahlung der Lieferung gilt jede Leistung des Hegenwerts,

auch wenn sie nicht durch Varzahlung erfolgt, hiernach ist als Vezahlung
insbesondere anzusehen i

1. die Tilgung der 3chuld durch Geldzahlung und die Ueber-
weisung des Geldbetrags durch die Post oder eine Vank'

2. die Hingabe von wechseln, 3checks und sonstigen Anweisungen
oder Verpflichtungsscheinen, sofern sie an Zahlungs 3tatt gegeben
werden sowie die Einlösung dieser f)apiere, sofern sie nur zah-
lungshalber gegeben waren,'

3. die Aufrechnung gegen eine andere 3chuld und die Verrechnung
im Kontokurrentverkehr'

4. bei Tauschgeschäften jede der beiden Leistungen als Vezahlung
der anderen. Vei Hingabe an Zahlungs 3tatt ist das Geschäft
als Tauschgeschäft zu behandeln.

(2) Der Vezahlung der Lieferung stehen die Leistungen gleich, die der
Lieferer auf dem Wege der Abtretung oder der sonstigen Verwertung der
Forderung erhält.

VII I .
Zum Zusatz 4 der Tarifnummer 10.

(1) Unter Uebertragung der Ware in Natur im 3inne des Zusatzes 4
der Tarifnummer 10 ist die Uebergabe der wäre gemäß den Grundsätzen
unter I I zu verstehen.

(2) Eine wiederholte Lieferung in Natur findet nicht statt und es ist
der Umsatzstempel nur einmal zu entrichten:

1. wenn der Käufer einer bestimmten Ware (nicht vertretbaren 3ache,
ausgeschiedenen Warenmenge), bevor ihm der Verkäufer das Ei-
gentum daran verschafft hatte, seinen Anspruch aus dem Kauf-
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vertrage bei der Veiterveräußerung an seinen Käufer abtritt
und dieser vom ursprünglichen Verkäufer in Erfüllung des ab-
getretenen Anspruchs die 3ache geliefert erhält-

2. wenn mehrere Kauf- und Anschaffungsgeschäfte über Waren-
mengen gleicher Art, z. V. im warenterminhandel, in der weise
abgewickelt werden, daß der Verkäufer aus dem einen Geschäfte
zur Erfüllung seiner Lieferungsverbindlichkeiten seinem Käufer
den Anspruch abtritt, der ihm als Käufer aus einem anderen
Geschäfte gegen seinen Verkäufer zusteht, und der letztere Zur
Erfüllung dieses Anspruchs die Ware an den letzten Käufer
übergibt,'

3. wenn zur Abwickelung der Lieferungsverbindlichkeiten aus meh-
reren Kauf- und Anschaffungsgeschäften über Warenmengen glei-
cher Art zwischen den Veteiligten im Wege des 3kontierungsver-
fahrens abgerechnet wird und die hierbei nicht ausgeglichenen
Lieferungsverbindlichkeiten von denjenigen, die noch zu liefern
haben, an diejenigen, denen noch zu liefern ist, durch Uebergabe
der Ware erledigt werden.

(3) I n den vorstehend zu 1 bis 3 bezeichneten Fallen hat derjenige,
der die waren in Natur überträgt, den Umsatzstempel vom Vetrage der
Vezahlung zu entrichten, die er aus dem von ihm abgeschlossenen Geschäft
erhalten hat,' ist die Lieferung aus diesem Geschäfte stempelfrei, so kommt
eine Abgabe überhaupt nicht zur Erhebung. Das gleiche gilt für Kom-
missionsgeschäfte im Falle des Grundsatzes I I I Abs. 2.

IX.
Zum Zusatz 5 der Tarifnummer 10.

(1) Eine Uebertragung der Ware durch Lagerschein im sinne des
Zusatzes 5 zu Tarifnummer 10 kommt nach § 363 Abs. 2, § 424 H.G.V.
nur bei Vrder-Lagerscheinen der staatlich zur Ausstellung solcher Urkunden
ermächtigten Anstalten in Vetracht.

(2) Vefindet sich eine ausländische zollpflichtige Ware, über die mittels
Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins verfügt ist, zur Zeit der
Uebertragung des Warenpapiers durch den ersten inländischen Inhaber
im Zollausland oder im gebundenen Verkehre des Zollinlandes, so ist auch
die Uebertragung durch den ersten inländischen Inhaber des Papiers vom
Umsatzstempel befreit. Das gleiche gilt für ausländische zollfreie waren,
wenn sie sich zu dem bezeichneten Zeitpunkt in dem inländischen Einfuhr-
seehafenplatz oder auf einem inländischen Lager befinden, von dem aus
ihre Lieferung nach § 158 der Ausführungsbestimmungen umsatzstempel-
frei ist.

X.
Zur Vefreiungsvorschrift 2 der Tarifnummer 10.

(1) Unter Lieferung aus dem gebundenen Verkehre des Zollinlandes ist
auch die Lieferung aus sirivatlagern ohne amtlichen Mitverschluß oder aus
fortlaufenden Konten zu verstehen.

(2) Die Vefreiungsoorschrift 2 der Tarifnummer 10 für die Lieferung
ausländischer zollpflichtiger waren aus dem Ausland oder aus dem ge-
bundenen Verkehre des Zollinlandes greift nicht Platz, wenn die Ware
vor ihrer Lieferung in den freien Verkehr des Zollinlandes in einem Zoll-
ausschlutzgebiet oder, während sie sich im gebundenen Verkehre des Zoll-
inlandes befindet, eine Verarbeitung oder eine solche Bearbeitung erfahren
hat, die über den Zweck der Sortierung, Reinigung oder Erhaltung hin-
ausgeht.
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(3) Die Vefreiung vom Umsatzstempel gilt nicht für ausländische zoll-
pflichtige Waren, die nach der Verzollung auf ein inländisches Lager
verbracht und von hier aus abgesetzt werden. Dagegen wird die Ve-
freiung nicht dadurch ausgeschlossen, daß eine zur Zeit der Veräußerung
noch nicht verzollte Ware vor der Lieferung verzollt wird.

(4) Die Vefreiung für ausländische zollfreie Waren gilt, wenn die
hierfür im § 158 der Kusführungsbestimmungen vorgeschriebenen ^Vor-
aussetzungen erfüllt sind, für alle ausländischen waren, für welche zur
Zeit ihrer Einführung ins Zollinland nach dem autonomen oder vertrags-
mäßigen Zolltarif oder auf Grund besonderer gesetzlicher Vestimmungen
Vefreiung vom Eingangszoll besteht. 3ie gilt ferner für die aus dem
freien Verkehre der Zollanschlüsse gelieferten Waren.

(5) 3ind waren nur unter zollamtlicher Kontrolle ihrer Verwendung
zollfrei, so sind sie wie zollpflichtige waren zu behandeln, d. h. sie sind
von dem Umsatzstempel nur befreit, wenn sie aus dem Zollausland oder
dem gebundenen Verkehre des Zollinlandes geliefert werden.

(6) Die Unterweser-3eehäfen und die Unterelbe-Zeehäfen sind im
Zinne des ß 158 der Kusführungsbestimmungen als je ein Einfuhrsee-
hafenplatz anzusehen.

X I .
Zur Vefreiungsvorschrift 3 der Tarifnummer 10.

5luf Lieferungen nach dem Ausland durch den Hersteller der waren
ist die Vefreiungsvorschrift 3 nicht anwendbar. I m übrigen gilt sie ohne
Unterschied für im Inland erzeugte und für verzollte oder zollfreie aus-
ländische waren, sofern sie vom Ausführenden im Inland bezogen sind.

X I I .
Zur Vefreiungsvorschrift 4 der Tarifnummer 10.

werden die Gas-, Elektrizitäts- oder Wasserwerke von einer privaten
Gesellschaft betrieben, so gilt die Vefreiungsvorschrift auch dann nicht,
wenn Reich, Vundesstaaten, Gemeinden oder Gemeindeverbände als Ge-
sellschafter oder in anderer Weise an ihnen beteiligt sind.

Zu § 76 des Gesetzes.
X I I I .

(1) Ein Gewerbebetrieb im Zinne des Gesetzes ist jede auf Erzielung
von Einnahmen aus Warenumsätzen gerichtete geschäftliche Tätigkeit.

(2) Unternehmungen, welche ausschließlich wohltätige Zwecke verfolgen,
gelten nicht als Gewerbebetriebe.

XIV.
(1) w i rd ein Geschäftsbetrieb als Ganzes veräußert, so gilt der Grund-

satz V I I Kbs. 2,' der Erwerber hat Zahlungen, die nach Uebergang des
Geschäfts bei ihm für Lieferungen aus der Zeit vor dem Uebergang ein-
gehen, nicht als Zahlungen für in seinem Vetriebe gelieferte Waren zu
versteuern.

(2) I m Falle der Liquidation oder der Eröffnung des Konkurses gilt
der Vetrieb im Zinne des § 76 Kbs. 1 3atz2 des Gesetzes für die Dauer
des Liquidationsverfahrens oder Konkursverfahrens als fortbestehend.

XV.
Die Anmeldung hat den Gesamtbetrag der Zahlungen (vgl. oben VI ,

VII) zu umfassen, die der Gewerbetreibende im Laufe des Kalenderjahrs
für die im Vetriebe seiner inländischen Niederlassung gelieferten waren
erhalten hat. Gleichgültig ist, ob die Lieferung, für die die Zahlung ge-
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leistet wird, in demselben Kalenderjahr oder früher erfolgt ist oder im
Falle der Vorauszahlung noch aussteht und ob die Zahlung im Inland
oder im Ausland, Z. V. auf ausländisches Bankkonto, erfolgt ist. 5ind
Zur Begleichung des Lieferungspreises Wechsel oder 3checks nicht an Zah-
lungs 3tatt, sondern zahlungshalber gegeben, so ist der Zahlungsbetrag in
dem Kalenderjahr in Rechnung Zu stellen, in welchem die Wechsel oder
5checks eingelöst worden sind. Ist der Zahlungsbetrag in einem Kassen-
führungsverkehre gutgeschrieben worden, so ist der Tag maßgebend, mit
dem der Betrag als gutgeschrieben gilt.

X V I .
Zu § 77 des Gesetzes.

Unter der VareinZahlung im sinne des § 77 Abs. 1 des Gesetzes ist
lediglich die Zahlung im Gegensatze Zur Tntrichtung der Abgabe durch
5 tempelmarken verstanden. Es ist mithin Zulässig, die Abgabe auch im
f)ostverkehr oder durch Banküberweisung oder bestätigten 3check einZuZahlen.

. X V I I .
3u § 81 des Gesetzes.

(1) Macht der 3teuerpflichtige von dem nach § 81 Zugelassenen Rechte
Gebrauch, den Gesamtbetrag des Entgelts für die in seinem Betriebe wahrend
des Zteuerzeitraums erfolgten Lieferungen der 3tempelentrichtung Zu Grunde
zu legen, so wird die Abgabe von diesem Gesamtbetrag ohne Rücksicht
darauf geschuldet, ob und wann Zahlung für die Lieferung eingeht.

(2) was als Entgelt für die Warenlieferung anzusehen ist, bestimmt
sich nach den Grundsätzen unter V I . Ist dem Abnehmer eine Zkonto-
abZug für den Fal l der Zahlung innerhalb bestimmter Frist Zugestanden, so
i,st her vereinbarte Kaufpreis ohne den ZkontoabZug maßgebend, falls
nicht die Zahlung innerhalb des steuerZeitraums erfolgt ist.

Zu § 83a und § 83b des Gesetzes.
XV I I I .

Als Zahlungen für Warenlieferungen, die nicht im Betrieb eines
inländischen Gewerbes erfolgen, kommen insbesondere in Betracht:

1. Zahlungen an Nichtgewerbetreibende oder an Gewerbetreibende
für Warenlieferungen außerhalb eines Gewerbebetriebs, hierher
gehören insbesondere: Veräußerungen beweglicher 5>achen von Nicht-
gewerbetreibenden, gleichviel ob die Veräußerung im Wege des
freiwilligen Verkaufs oder im Wege der freiwilligen Verstei-
gerung erfolgt, u. a. also Veräußerungen von gebrauchten Ge-
genständen oder Altmaterialien durch Privatpersonen, Behörden
usw., insbesondere auch von sifand- und Erbschaftsgegenständen.
Als außerhalb des Gewerbebetriebs erfolgt ist auch die Ver-
äußerung eines gewerblichen Betriebs im ganzen anZusehen. Le i
Veräußerung von Grundstücken, insbesondere landwirtschaftlichen
Gütern, unterliegt die Ntitveräußerung des Zubehörs, insbesondere
des Inventars, der stempelpflicht. Als nicht unter § 76 Abs. 2
fallend, sondern hierher gehörig ist auch der verkauf des Ertrags
der Iagd Zu rechnen-

2. Zahlungen an ausländische Gewerbetreibende, die im Inland kein
stehendes Gewerbe betreiben-

3. Zahlungen, die nach Beendigung eines Gewerbebetriebs für Wa-
renlieferungen aus diesem an den bisherigen Inhaber geleistet
werden.
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XIX.
Eine Zahlung gilt als im Inland erfolgt, wenn der Geldbetrag

oder ein an Zählungs 3tatt gegebener Wechsel oder 3check im Inland
ausgehändigt oder der Geldbetrag bei einem inländischen Kassenhalter gut-
geschrieben wird.

XX.
Uebergangsfälle.

Die 3teuerpflicht für Zahlungen, die nach dem 30. September 1916
geleistet werden, wird nicht dadurch berührt, daß sie für vor dem 1. Oktober
1916 gelieferte waren erfolgt sind.

1916. 24 Oktober

Regelung des Betriebs in Kartoffeln verarbeitenden Vrennereien
im Bctriebejahr NU 7/)7.

Kriegsernährungsamt (R. G. Vl . 5. 1191.)

5luf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur 3iche-
rung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 und der Bekanntmachung
über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom gleichen Tage wird
bestimmt:

§ 1
Der Vesitzer einer Kartoffeln verarbeitenden Vrennerei ist verpflichtet,

bis zum 1. November 1916 dem zuständigen Kommunalverband und gleich-
zeitig der spiritus-Zentrale, G. m. b. h. Verlin V̂ 9, Zchellingstraße 14/15,
anzuzeigen:

1. ob er seinen Vrennereibetrieb im Vrennereibetriebsjahr 1916/17
bereits aufgenommen hat oder noch aufnehmen w i l l '

2. welche Vranntweinmenge 90 hundertteilen des allgemeinen Durch-
schnittsbrandes seiner Vrennerei entspricht'

3. welche Kartoffelmenge (in Zentnern) zur Erledigung der A0
hundertteile des allgemeinen Durchschnittsbrandes unter Zugrunde-
legung von 18 Zentnern 'Kartoffeln auf ein Hektoliter Vrannt-
wein erforderlich ist'

4. welche Kartoffelmenge einschließlich der seit Vetriebseröffnung
auf Vranntwein verarbeiteten Kartoffeln — aus seiner eigenen
Ernte ihm für den Vrennereibetrieb zur Verfügung steht.

§ 2
wer die im § 1 vorgeschriebene Anzeige nicht rechtzeitig erstattet, darj

im Vetriebsjahr 1916/17 Kartoffeln auf Vranntwein nicht verarbeiten.
Das gleiche gilt, wenn der Vrennereibetrieb nicht spätestens am 15. No-
vember 1916 eröffnet ist, es sei denn, daß dies infolge behördlicher Kn-'
ordnungen sowohl hinsichtlich des Vetriebs selbst als auch hinsichtlich dei
Lieferungspflicht der Kartoffeln eigener Ernte oder infolge anderer, nicht
in der Macht des Vrennereibesitzers liegender Umstände insbesondere
Kohlenmangels, Maschinenschäden, Personalmangels — unmöglich war. Im
Falle solcher Unmöglichkeit kann der Vorsitzende der Reichsbranntwein-
stelle auf einen bis zum 12. November 1916 an ihn oder die Zpiritus-
Zentrale, G. m. b. h. Verlin ^ 9, 3chellingstratze 14/15, zu richtenden
Kntrag des Vrennereibesitzers die Frist für die Zulässigkeit der Vetriebs-
eröffnung verlängern.

§ 3
Mi t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

Zehntausend Mark wird bestraft:
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1. wer vorsätzlich die ihm nach § I obliegende Anzeige nicht er-
stattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht,'

2. wer erst nach dem 15. November 1916 seine Brennerei in Ve->
trieb nimmt, ohne die hierzu nach § 2 erforderliche Genehmigung,
des Vorsitzenden der Neichsbranntweinstelle zu haben.

1916. 24. Oktober. ,

Mischungen vsn Knochenmehl und Kali.

Kriegsernährungsamt (R. G. M . 5. 1192.)

Auf Grund des § 12 5a.tz 4 der Bekanntmachung über künstliche
Düngemittel vom 11. Januar 1916*) in der Fassung der Bekanntmachung,
betreffend Abänderung der Bekanntmachung über künstliche Düngemittel,
vom 5. Juni 1916**) und des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung
eines Kriegsernährungsamts vom 22. Ma i 1916x) wird folgendes be-
stimmt :

Artikel I
Der § 6 letzter Absatz der Bekanntmachung über künstliche Dünge-

mittel vom 11. Januar 1916*) erhält folgende Fassung:
„Das Mischen von phosphorsäurehaltigen Düngemitteln —

mit Ausnahme von 3uperphosphat und aufgeschlossenem stick»
stoffhaltigen ausländischen Guano mit stickstoffhaltigen Ztoffen
oder mit Kalisalzen ist verboten. Zulässig ist jedoch das Mischen
von entleimtem, nicht aufgeschlossenem Knochenmehl mit Kal i '
als entleimtes, nicht aufgeschlossenes Knochenmehl im Zinne dieser
Vorschrift gelten nicht 3tampfmehl, Trommelmehl, Fleischdünge-
mehl, Fischdüngemehl, Fleischknochenmehl, Kadaoerdüngemehl und
ähnliche Mehle."

Artikel I I
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

1»16. 24 Oktober.

Preußische Aussührunasanweisunss zum Reicksgesch über die Feststeüunz
von Kriegsschäden im Reichsgebiete vom 3 J u l i 1916')

F. M. M . I . (M. Vl . des Innern 5. 247.)

I.
Auf Grund des § l der Vorschriften des Bundesrats, betreffend das

Verfahrens zur Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete vom 19.

*) verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 19.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 397.
x) verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 1 3 . 380.
!) Mitgeteilt den Gber-siräsidenten zu Königsberg, Danzig und Pots-

dam, sowie den Regierungspräsidenten (abgesehen von denen in Gst- und
tvestpreutzen) und dem Polizeipräsidenten Berlin durch Verfügung des Finanz-
Ministers und des Ministers des Innern vom 24. Oktober 1916.

Das Gesetz vom 3. Juli 1916 ist am 1. Oktober 1916 in Kraft ge-
treten.

2) wegen der dabei zu beobachtenden Grundsätze vgl. vorschrifter
des Bundesrats vom 28. 3eptember 1916.
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3eptember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1053) bestimmen wir, tmß folgende
Ausschüsse und Oberausschüsse zur Feststellung von Kriegsschäden einge-
richtet werden:

1. in der Provinz Ostpreußen: ^
a) ein Oberausschuß mit dem 3itz in Königsberg') für die Regie-

rungsbezirke Königsberg und Allenstein und ein Gberausschuß
ebenfalls mit dem 3itze in Königsbergs für den Regierungsbezirk
Gumbinnen. Der Oberausschuß für die Regierungsbezirke Königs-
berg ilnd Allenstein ist auch zugleich für die Entscheidung von
Veschwerden aus der ganzen Provinz Ostpreußen zuständig, die
sich gegen Vescheide des Ausschusses zur Feststellung für Kriegs-
schäden an Eisenbahnen, öffentlichen wegen und Wasserbauten
(Tiefbauausschutz vergl. d) richten-

d) Ausschüsse für den Umfang der gleichnamigen Land- und 3tadt-
kreise in Vraunsberg, Pr. Enlau, Fischhausen, Friedland, Ger-
dauen, Heiligenbeil, Heilsberg, Pr. Holland, Königsberg Land,
Königsberg 3tadt, Labiau, Memel, Mohrungen, Rastenburg, weh-
lau, Angerburg, Darkehmen, Goldap, Gumbinnen, heydekrug,
Insterburg Land, Insterburg 3tadt, Heinrichswalde (für den Land-
kreis Niederung), Marggrabowa (für den Landkreis Gletzko),
Pil lkallen, Ragnit, 5tallupönen, Tilsit Land, Tilsit 3tadt, Allen-
stein Land, Allenstein 3tadt, Iohannisburg, Lötzen, Neidenburg,
Vrtelsburg, Gsterode, Rössel, Zensburg, je ein Ausschutz für den
Landkreis Lyck, abgesehen von der 3taot Lyck, und für die
3tadt Lyck' ferner ein Ausschuß zur Feststellung von Kriegs-
schäden an Eisenbahnen, öffentlichen wegen und Wasserbauten
lTiefbauausschuß) mit dem 3itze in Königsberg für die ganze
Provinz Ostpreußen,'

2. in der Provinz Westpreußen.'
a) ein Gberausschutz mit dem 3itze in Marienwerder^) für den Um-

fang der ganzen Provinz-
d) Ausschüsse in Löbau und in 3trasburg für den Umfang der

gleichnamigen Landkreise, in Marienwerder für den Umfang des
Regierungsbezirks Marienwerder mit Ausnahme der Kreise Löbau
und Strasburg und in Danzig für den Umfang des Regierungs-
bezirks Danzig,' ferner ein Ausschuß in Marienwerder zur Fest-
stellung von Kriegsschäden an Eisenbahnen, öffentlichen wegen
und Wasserbauten (Tiefbauausschuß) für den Umfang der gan-
zen Provinz Westpreußen.

3. Ein Ausschutz mit dem Zitze in Düsseldorf für den Umfang des
Regierungsbezirks Düsseldorf -

4. ein Ausschutz mit dem sitze in Trier für den Umfang des Re-
gierungsbezirks Trier -

5. ein Ausschutz mit dem 3itze in Schleswig für den Umfang öes Re-
gierungsbezirks Schleswig-

6. ein Ausschuß mit dem 3itze in Verlin für diejenigen Teile der

3) Die Mitglieder der beiden Gberausschüsse in Königsberg sind durch
Verfügung des Iustizministers, des Finanzministers und des Ministers des
Innern an den Gber-Präsidenten zu Königsberg vom 29. Oktober 1916
— M . d. I . — ernannt worden. (Amtl. Anmerk.)

4) wegen der Ernennung der Mitglieder des Gberausschusses in M a -
rienwerder vgl. Verfügung der Ressortminister an den Gber-Präsidenten
in Danzig vom 29. Oktober 1916.
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Monarchie, für die nach den Nummern 1 5 keine örtlichen Ausschüsse
eingerichtet sind'

7. ein Gberausschuß mit dem sitze in Verlin°) zur Entscheidung der
Veschwerden gegen Vescheide der Ausschüsse nach Nr. 3^-6.

II.
Die Ernennung der Mitglieder der Vberausschüsse erfolgt durch den

Finanzminister und den Minister des Innern. Vei der Ernennung der
richterlichen Mitglieder wirkt außerdem der Justizminister mit.

Die Ernennung der Mitglieder der Ausschüsse erfolgt bei den Aus-
schüssen zu I 1 und 2 durch die Oberpräsidenten der Provinzen, in denen
die Ausschüsse ihren 5itz haben, bei den Ausschüssen zu I, 3, 4 und 5 durch
die Regierungspräsidenten, in deren Vezirk die Ausschüsse ihren 3itz haben,
und bei dem Ausschusse in Verlin durch den Oberpräsidenten in Potsdam.

III.6)
Die dienstliche Aufsicht über die Geschäftsführung der Oberausschüsse

wird von den Oberpräsidenten der Provinzen, in denen die Oberausschüsse
ihren 3itz haben, bezüglich des Gberausschusses in Verlin vom Ober-
präsidenten in Potsdam geführt.

Die dienstliche Aufsicht über die Geschäftsführung der Ausschüsse wird
von den Regierungspräsidenten, in deren Vezirke die Ausschüsse ihren 3itz
haben, bezüglich des Ausschusses in Verlin vom Polizeipräsidenten in Verlin
geführt.

IV .
Die Mitglieder der Oberausschüsse und der Ausschüsse erhalten Reise-

kosten und Tagegelder nach den in der Verordnung zur Ausführung des
Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden
vom 13. Ju l i 1598 sReichs-Gesetzbl. 5. 921) in der Fassung vom 21. I u l i
1913 (Reichs-Gesetzbl. 5. 433) zu § 14 dieses Gesetzes für die Entschä-
digung der Zachverständigen getroffenen Vorschriften- außerdem werden für
die Teilnahme an Sitzungen am Wohnsitze des Mitgliedes Tagegelder in
Höhe von 12 Mk . gewährt.

V.')
Gemäß § 17 des Reichsgesetzes über die Feststellung von Kriegs-

schäden vom 3. Jul i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 675) wird den Oberaus-
schüssen und Ausschüssen auch die Feststellung solcher schaden übertragen,
für die der preußische 5>taat nach den darüber in Preußen erlassenen oder
noch ergehenden Vestimmungen über die Vorschriften des Feststellungs-
gesetzes hinaus, sei es durch Gewährung von Vorentschädigung, sei es
durch Vewilligung von Darlehen eintritt.

Die hierauf bezüglichen Vescheide der Gberausschüsse sind endgültig.

) Die Mitglieder des Oberausschusses Verlin sind ernannt worden
durch Verfügung der Ressortminister an den Ober-Präsidenten zu Potsdam
vom 29. Oktober 1916 (mitgeteilt den Regierungs-Präsidenten außer
denen in Ost- und N>estpreußen )' vgl. auch Abänderungs-Erlaß vom
9. November 1916.

6) vg l . hierzu die Verfügung des Finanzministers und des Ministers
des Innern an die unmittelbar beteiligten Ober- und Regierungs-Präsi»
denten, sowie an den Polizeipräsidenten in Verlin vom 3. November 1916.
iAmtl. Anmerk.)

>) Vgl. hierzu die erläuternde Verfügung vom 15. November 1916.
(Amtl. Anmerk.)

62*
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Die Vertreter des Reichsinteresses werden insoweit mit der Vertretung
des 3taatsinteresses betraut.

V I .
Vis zur höhe der endgültig festgestellten schaden können Vorent-

schädigungen aus preußischen Staatsmitteln gewährt werden. Die Vor-
entschädigungen haben, sich in den Grenzen des wirtschaftlich Gebotenen
zu halten.

Ist ein Anspruch auf Ersatzleistung gemälß § 4 des Reichsgesetzes
vom 3. I u l i 1916 festgestellt, so mutz vor der Gewährung einer Vorent-
schädigung dieser Anspruch in höhe des als Vorentschädigung zu zahlenden
Vetrages an den 3taat abgetreten werden. Um einen bereits empfangenen
Ersatz ist die Vorentschädigung zu kürzen, weitere Ausführungsbestim-
müngen zu § 4 des erwähnten Reichsgesetzes werden noch ergehen.

Für die Feststellung der höhe der Vorentschädigung bleiben in den
Provinzen Ost- und Westpreußen die bisher dazu bestimmten Vehörden
weiter zuständig. I n den anderen Teilen der Monarchie erfolgt die Fest-
stellung der höhe der Vorentschädigung durch den örtlich zuständigen Re-
gierungspräsidenten, für den Stadtkreis Verlin durch den Oberpräsidenten
in Potsdam' die örtliche Zuständigkeit entscheidet sich nach § 4 der Vor-
schriften des Bundesrats über das Verfahren zur Feststellung von Kriegs-
schäden.

vor der Gewährung einer Vorentschädigung für den Verlust von Wert-
papieren ist die Genehmigung des Finanzministers und des Ministers des
Innern einzuholen. Das gleiche gilt, wenn die Vorentschädigung anderen
Personen, als dem Geschädigten ~ z. V. dinglich Verechtigten ge-
währt werden soll, es sei denn, daß die Gewährung der vorentschadigung
an andere Personen sich aus den Vestimmungen der Verordnung, betreffend
die Förderung des Wiederaufbaues der durch den Krieg zerstörten Ort-
schaften in der Provinz Ostpreußen, in der Fassung der Vekanntmachung
vom 21. Dezember 1915h.

Eine Vorentschädigung ist dann nicht zu gewähren, wenn nach der
Feststellung des Schadens Umstände bekannt werden, welche die versagung
der Feststellung nach § 13 des Reichsgesetzes vom 3. I u l i 1916, gerecht-
fertigt hätten.

Die Anweisung der Vorentschädigung erfolgt durch die Landräte, in
Stadtkreisen durch die Oberbürgermeister.

Die Auszahlung der bewilligten Vorentschädigung erfolgt durch die
vom Finanzminister zu bestimmenden Zahlstellen.

V I I .
Für die Vorentschädigungen besteht Verwendungszwang. Die Fest-

stellung und Auszahlung der Vorentschädigung hat nur dann und insoweit
zu erfolgen, als feststeht, daß die bewilligten Mit te l zur Neubeschaffung
oder Wiederherstellung zerstörter, abhanden gekommener oder beschädigter
Zachen oder 3achgattungen benutzt werden. Ausnahmen sind nur mit
Zustimmung des Finanzministers und des Ministers des Innern zulässig.
I n der Empfangsbestätigung über die Vorentschädigung hat der Empfangs-
berechtigte zu versichern, daß er sich verpflichtet, die ihm gewährten Veträge
insoweit zurückzuzahlen, als er sie nicht innerhalb einer von den in Nr. V I
Absatz 3 bezeichneten Vehörden zu bestimmenden angemessenen Frist zu
den angegebenen Zwecken verwendet.

verstößt der Empfänger gegen diese Verpflichtung, so unterliegt die
Vorentschädigung der Wiedereinziehung durch den 3taat. Die wieder-

Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1915 I I 3. 419.
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einziehung erfolgt im verwaltungszwangsverfahren. Die Anordnung der
Wiedereinziehung steht den in Nr. VI Absatz 3 bezeichneten Vehörden zu.

Das gleiche gilt, wenn nach der Auszahlung der Vorentschädigung
Umstände bekannt werden, welche die versagung der Feststellung nach
H 13 des Reichsgesetzes vom 3. Juli 1916 gerechtfertigt hätten.

VII I .
Die für die Provinz Ostpreußen und Teile der Provinz lvestpreußen

bisher erlassenen Vorschriften über das Vorentschädigungsverfahren bleiben
unberührt, soweit nicht. Vestimmungen des Reichsgesetzes über die Fest-
stellung von Kriegsschäden, der zu seiner Ausführung ergangenen Vundes-
ratsverordnungen oder der gegenwärtigen Anweisung entgegenstehen.

1916. 2s,. Oktober.

Rechtsverhältnisse der Stcrbckassen

I . M. M. G. U. M. I . (M. VI. des Innern 5. 241.)

lieber die Rechtsverhältnisse der der Landesaufsicht unterstehenden klei-
nen 3terbekassen, insbesondere über die Anwendbarkeit der Allerhöchsten
Kabinettsorder vom 29. Zeptember 1833 auf diese Kassen, besteht, wie
wir gelegentlich aus Verichten der Aufsichtsbehörden entnehmen, noch immer
eine nicht überall gleichmäßige Auffassung. Nach erneuter Prüfung der
Rechtslage sehen wir uns veranlaßt, dazu folgendes zu bemerken:

1. Zterbekassen, die dem öffentlichen Recht angehören, d. h. solche,
die nach ihrer Organisation öffentlich-rechtlichen verbänden, z. V. Kirchen,
Lchulgemeinden, synodalverbänden und dergl. angegliedert sind, unterliegen
dem privat-versicherungsgesetz nicht, gleichviel, ob sie vor oder nach dessen
Inkrafttreten errichtet sind. Für diese Kassen bleibt es also hinsichtlich
der Errichtung bei dem bisherigen Recht, insbesondere der Kabinettsorder
vom 29. September 1833. Dabei ist allerdings aus dem Umstände allein,
daß, die Mitgliedschaft bei einer Kasse auf Personen eines bestimmten
Veamtenstandes, z. V. Geistliche, Lehrer, Notare usw. beschränkt ist, noch
nicht der Charakter der öffentlich-rechtlichen Anstalt zu entnehmen, wenn
die Kassc nicht gleichzeitig der Organisation eines öffentlich-rechtlichen Ver-
bandes angegliedert ist, also als dessen Einrichtung erscheint.

2. privatrechtliche 3terbekassen, die den Vetrieb von Versicherungs-
geschäften zum Zwecke haben und ihren Mitgliedern einen Rechtsanspruch
gewähren, unterliegen lediglich dem privatversicherungsgesetz und zwar auch,
wenn sie vor dessen Inkrafttreten errichtet sind, so daß für diese Kassen die
Kabinettsorder vom 29. 3eptember 1833 nicht mehr in Vetracht kommt.

3. privatrechtliche 3terbekassen, die nur freiwillige Unterstützungen
gewähren ohne Rechtsanspruch, oder ihre Leistungen von dem jeweiligen
Vestand ihrer Mittel abhängig machen, also kein Versicherungsrisiko über-
nehmen, oder sich auf einen ganz kleinen, fest geschlossenen Kreis von
Personen beschränken, also keinen „Vetrieb" von Versicherungsgeschäften
bezwecken, unterliegen nicht dem privatversicherungsgesetz, da sie keine
Versicherungsunternehmungen im Zinne dieses Gesetzes sind.

4. Die Kassen zu Ziffer 3, also die privatrechtlichen, nicht dem privat-
versicherungsgesetz unterliegenden Kassen können nach dem Inkrafttreten
des V. G. V. Rechtsfähigkeit nur gemäß' §§ 21 oder 22 V. G. ö. er-
langen. Daneben ist für die Anwendung der Kabinettsorder vom 29. Sep-
tember 1833 auf sie kein Raum mehr.

5. 3oweit die Kassen zu Ziffer 3 vor dem Inkrafttreten des V. G. V.
errichtet sind, d. h. Rechtsfähigkeit erlangt haben, bleibt es hierbei. Die
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Zuständigkeit zur Genehmigung van 3atzungsänoerungen richtet sich als-
dann nach den Vestimmungen der einzelnen Satzung und in Ermange-
lung solcher nach dem früheren materiellen Necht, also auch der Kabinetts-
order vom 29. 3eptember 1833.
Kn die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier'

abschriftlich an die Herren Gber-f)räsidenten.

1916. 27. Oktober.

Aenderuna der Ausführungsbestimmungen zur-Verordnung des
Bundesrats vom 4. März 1916*) über die Einfuhr von Pflanzlichen und

tierischen Oelen und Fetten sowie Seifen vom 8. März 1916.'*)

N. tt. (k. G. Vl. 3. 1207.)
Auf Grund des § 2 der Verordnung des Vundesrats über die Einfuhr

von pflanzlichen und tierischen Gelen und Fetten sowie 3eifen vom 4.
März 1916*) bestimme ich:

I
§ 4 der Ausführungsbestimmungen zur Verordnung des Vundesrats

über die Einführ von pflanzlichen und tierischen Gelen und Fetten sowie
3eifen vom 8. März 1916**) erhält folgende Fassung:

Der verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgültige Fest-
setzung des Preises zu liefern, der Xriegsausschuß vorläufig den
von ihm festgesetzten sireis zu zahlen.

Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt auf den Kriegs-
ausschuß über, in dem die Uebernahmeerklärung dem zur Ueber-
lassung verpflichteten oder dem Inhaber des Gewahrsams zugeht.

II
Die Vestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 27. Oktober.

Aenderung der Ausführunsssveslimmungen über die Einfuhr von
Margarine aus dem Ausland vom 1 I a n u ar 1936 X)

R. K. (R. G. Vl. 5. 1208.)

5luf Grund des § 14 der Verordnung über Gele und Fette vom
8. November 1915f) in Verbindung mit der Vekanntmachung vom 12,
Januar 1916x) bestimme ich:

I
§ 4 der Ausführungsbestimmungen über die Einfuhr von Margarine

aus dem Ausland vom 12. Januar 1916x) erhält folgende Fassung:
Die Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H. soll nach Empfang

der Anzeige von der Einfuhr und, wenn eine Vesichtigung vor-
genommen wird, nach der Vesichtigung erklären, ob sie die Mar-
garine übernehmen will. Das Eigentum geht mit dem Zeit-
punkt auf die Gesellschaft über, in dem die Uebernahmeerklärung
dem Veräußerer oder dem Inhaber des Gewahrsams zugeht.

II
Die Vestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

*) verroaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 171.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 175.
x) verwaltungsoorschriften Jahrgang 1916 I 3. 25.
f ) verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3. 348.
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191«. 27. Oktober.

Verkehr mit Schwefel.

R. K. (R. G. M. 5. 1195.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vunöesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4.
August 1914f) folgende Verordnung erlassen:

Wer Zchwefel im Inland herstellt, hat ihn vom Veginn des 1. No-
vember 1916 ab an die Kriegschemikalien Aktiengesellschaft, Verwaltungs-
stelle für private 3chwefelwirtschaft, in Verlin zu liefern.

§ 2
Der Reichskanzler erlätzt die näheren Bestimmungen. Er kann Aus-

nahmen zulassen und weitere Vorschriften über den Verkehr mit Zchwefel
oder schwefelhaltigen Rohstoffen und Erzeugnissen erlassen.

Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft
werden, sowie daß neben der Strafe auf Einziehung derjenigen Ztoffe er-
kanm werden kann, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne
Rücksicht darauf, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 3
Die Verordnung tritt am 1. November 1916 in Kraft. Der Reichs-

kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

191«. 27. Oktober.

Ausführungsbestimmunnen zu der Verordnung über
den Verkehr mit Schwefel.

R. K. (R. G. Vl. 5. 1196.)

Auf Grund des § 2 der Verordnung über den Verkehr mit Zchwefel
vom 27. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1195) wird bestimmt:

Die Erzeuger von 3chwefel sind verpflichtet, ihre gesamte Monats-
erzeugung bis zum zehnten Tage des nächsten Monats unter Angabe der
Menge, des 3chwefelaehalts und der physikalischen Beschaffenheit der Kriegs-
chemikalien Aktiengesellschaft,: Verwaltungsstelle für private 3chwefelwirt-
schaft, in Verlin anzuzeigen.

Die Kriegschemikalien Aktiengesellschaft, Verwaltungsstelle für private
3chwefelwirtschaft, hat sich unverzüglich nach Empfang der Anzeige zu
erklären, ob sie den 3chwefel übernehmen will. Geht binnen drei Wochen
nach Absendung des Angebots eine Erklärung nicht ein oder erklärt die
Kriegschemikalien Aktiengesellschaft, Verwaltungsstelle für private Zchwefel-
wirtschaft, daß sie den 3chwefel nicht übernehmen will, so erlischt die
Neferungspflicht. Erklärt sie, den angebotenen 3chwefel übernehmen zu
wollen, so ist dieser auf ihr verlangen an die von ihr aufgegebene Adresse
zu verladen.

verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3eite 857.
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Das Eigentum geht auf die Kriegschemikalien Aktiengesellschaft über
m dem Zeitpunkt, in welchem oie ^euernahmeerklärung dem Eigentümer
ooer Erzeuger zugeht.

Die Kriegschemikalien Aktiengejellschaft, Verwaltungsstelle für private
5chwefelwiri>chasi, darf für oen von ihr übernommenen Schwefel nicht
mehr at5 3^ i l la rk für ;e 100 Unogramm ^chwe-sel bei einem ^chwefel-
gehalte von minoestens 9^ vom l)unoeri oes Gesamtgewichts zahlen.

Die ^)rei>e gelten für je Io0 Kilogramm Ne-ngewicht und umfassen die
Kosten der Heforoerung bis zur nächsten Eisenbahn- ooer Hchiffslaoestelle
sowie die Kosten oes Einladens, n'eoen dem U.eoernahmeprei>e kann für
oie Aufbewahrung bei längerer Dauer eine angemessene Vergütung ge-
währt werden, Auch Kann für die Aufbewahrung von Schwefel, welcher
von der Kriegschemikaüen Aktiengesellschaft, verwaltungssteUe für private
dchwefelwirilHasl, gemätz z 2 mcyi üoernommen wird, eine angemessene
Vergütung gewäyrt weroen.

Für 3cywe,et von oesonderer chemischer Zeschaffenhett oder physi-
kalischer Aufoereitung ist ein Zuschlag oder ein Aojchlag m der yöye Zu
oerechnen, wie es dem Hanoelzbrauch im Frieden entspricht.

Die preise gelten für Lieferung ausschließlich Verpackung.

3 5
Die Rriegschemikanen 5lktienge,elischaft, Verwaltungsstelle für private

Hchwefelwirizcyasr, t)ai für den von iyr übernommenen Zcywesel einen
angemessenen ^eoernaymepreis uno eine angemessene ^erguiuag für oie
nusvewayrung oei längerer ^auer, für den von ihr nicht übernommenen
Schwefel eine angeme>jene Vergütung für oie nufoewac/rung oei längere
Dauer zu zaylen.

-)st oer verpflichtete mit dem von der Kriegschemikaüen Kktien-
gesellslliaft, Verwaltungsstelle für private ^Hwesetwirtlazasi, angevotenen
betrage Nlchi einver>ianoen, so setzt oie höyere ^erwauungsoet/oroe, oie
^ür oen (Mt zu>iänoig i>t, von oem aus ule Lieferung ersotgen soll, den
^ebernahmepreis und oie etwaige Vergütung für nufoewayrung fezt. Die
höt/ere ^erwaltungsoet/orde oezummi oaruoer, wer me oaren, nuslaaen
oes Verfahrens zu tragen yai. Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht au,
oie endgültige Festjeizung oes Preises zu uesern, oie ^riegschemlnaUen
nktiengezellju^afi, ^erwoumngssteue sur private ^^weselwirtschast, den von
ihr festgesetzten Zetrag zu zahlen.

Die Zahlung erfolgt spätestens vierzehn Tage nach Aufnahme. Für
streitige Nejioenage oegmni me Fri>r mit dem ^age, an oem die Ent-
scheidung oer höheren ^erwaliungsoehöroe der Kriegschemikalien Aktien-
geMschafi, Verwaltungs-Itelle für private 3chwefelwirtschaft, zugehl.

Vestehende Verträge der Kriegschemlkalien Aktiengesellschaft, Verwal-
tungsstelle sur private ^Hweselwirijllzasl, auf Lieferung von 3chwe/el
oleioen unberührt. ,

M i t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu Zehn-
tausend Mark wird bejtrast:

1. wer der vorjchrisi des § 1 der Verordnung über den Verkehr
mit öchwefel vom 27. Oktober 1916 (tieiazs-Gejetzbl. 3. 1195)
zuwiderhanoelt'
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2. wer die im § 1 dieser Vekanntmachung vorgeschriebenen An-
zeigen nicht rechtzeitig erstattet oder wer wissentlich unrichtige
oder unvollständige Angaben macht.

Neben der strafe kann auf Einziehung des 3chwefels erkannt werden,
auf den sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob er dem
Täter gehört oder nicht.

§ 9
Die Vestimmungen treten mit dem 1. November 1916 in Kraft.

191«. 27. Oktober.

Ergänz«ng der Ausführungsbeftimmungeu vom 10. Oktober 1916
zu der Verordnung über Robtabak.

N. K. (N. G. Vl. 5. 1200.)

Auf Grund des § 3 Abs. 2, § 8 Abs. 1, §§ 12, 13 der Verordnung
über Nohtabak vom 10. Oktober 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 1145) be-
stimme ich:

I. Die Ausführungsbestimmungen vom 10. Oktober 1916 (Reiche
Gesetzbl. 3. 1149) zu der Verordnung über Nohtabak werden durch folgende
Vestimmungen ergänzt:

§ 18
Ms orientalische und ihnen gleichartige Tabakblätter (§ 1 Abs. 2,

§ 2 Abs. 3 der Verordnung) sind die Vlätter der nachstehenden Tabak-
arten anzusehen:

türkischer, bulgarischer, griechischer, serbischer, bosnischer, alba-
nischer, montenegrinischer, herzegowinischer, rumänischer, russischer,
chinesischer Tabak, Algiertabak, ostafrikanischer Nyassatabak und
italienischer Vasmatabak.

s 19
Als Tabake, die sowohl zur Herstellung von Zigaretten als auch von

anderen Tabakerzeugnissen dienen (§ 12 der Verordnung) sind die nach-
stehend aufgeführten Arten anzusehen:

Iava, Virginia, Maryland, Kentucky, Virma, Nangoon, Vengalen,
Ungao, Paraguay, deutscher Tabak.

3oweit nicht für deutsche Grumpen und Zandblätter in den ZH 13
und 23 Vestimmung getroffen ist, bleibt die Bestimmung darüber vorbe-
halten, in welchem Umfang diese Tabakarten zur Herstellung von Zi-
garetten verwendet werden dürfen.

§ 20
Die Inlandgesellschaft kann den verkauf von Tabakrippen und Tabak-

stengeln zulassen, wenn der Preis für lufttrockene Nippen und Ztengel in
Vallen verpackt und gepreßt in Wagenladungen von mindestens 5 Tonnen
die nachstehenden Grenzen nicht übersteigt:

Nippen und stengel von deutschem
Tabak sowie Nippen und Ltengel
von deutschem und ausländischem
Tabak gemischt 115 Mark für 50 Kilogramm,
Nippen und 3tengel von auslän-
dischem Tabak 125 Mark für 50 Kilogramm.

Die preise gelten einschließlich der Vermittlungsgebühr. Die an die Inland-
gesellschaft zu entrichtende Gebühr ist nicht inbegriffen- sie ist von dem
Käufer zu zahlen. Vei Verpackung in Jute oder Iuteersatz wird die ver-
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Packung als Rippen mitbezahlt (brutto für netto). Vei anderer Ver-
packung gilt der preis für Neingewicht nach Abzug der Verpackung.

Für lose Rippen ist ein Abzug von 5 Mark für 50 Kilogramm, für
Rippen in geringerer Menge als in einer Wagenladung von 5 Tonnen
und für feuchte oder minderwertige Rippen ein angemessener Abzug zu
machen.

Die Inlandgesellschaft kann in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen.
s 21

Die Inlandgesellschaft kann den verkauf von gewalzten Rippen und
stengeln an Hersteller von Tabakerzeugnissen zur Weiterverarbeitung ge-
statten, wenn der preis die nachstehenden Grenzen nicht übersteigt:

gewalzte Rippen aus inländischem Tabak oder gewalzte Rippen
aus deutschem und ausländischem Tabak gemischt 153 Mark
für 50 Kilogramm

gewalzte Rippen und 3tengel aus ausländischem Tabak 166 Mark
für 50 Kilogramm.

§ 22
Kleinmengenverkäufer dürfen die gemäß § 11 bezogenen Rippen und

5tengel walzen und im Kleinmengenverkehre zur Weiterverarbeitung ver-
kaufen. 5ie haben hierbei die im § 21 festgesetzten preisgrenzen ein-
zuhalten.

s 23
Auf die Zandblätter der Ernte 1916, die ungegoren verarbeitet wer-

den sollen, finden die für Grumpen geltenden Vorschriften im § 13 der Aus-
führungsbestimmungen entsprechende Anwendung. Die im § 13 Abs. 3
vorgesehene Anzeige hat jedoch spätestens bis zum 31. Oktober 1916 zu
erfolgen.

von der Aufnahme von solchen Fandblättern und von Grumpen der
Ernte 1916 in ein Privatlager für unversteuerten inländischen Tabak kann
die Gesellschaft namentlich in den Gegenden absehen, in denen die Aufnahme
in ein solches Üager nicht üblich ist.

§ 24
Zum Ankauf von Rohtabak der Ernte 1916 zur Vergärung sind die

Händler zuzulassen, die vor dem 1. August 1914, und die Fabrikanten,
die vor dem 1. August 1916 Tabak vergoren haben.

Die Inlandgesellschaft teilt den Rohtabak den zugelassenen Personen
nach deren durchschnittlicher Vergärung in den Kalenderjahren 1911 bis
1915 und, soweit die zur Verteilung vorhandene Menge großer ist als die
in den Kalenderjahren 1911 bis 1915 durchschnittlich vergorene Menge,
nach Maßgabe der vorhandenen Vergärungseinrichtungen und der gestellten
Anträge zu.

Die Inlandgesellschaft kann Pflanzern auf Antrag gestatten, den von
ihnen gezogenen Tabak in demselben Umfang wie 1915 selbst oder durch
Genossenschaften oder Tabakbauverbände zu vergären.

Die Gesellschaft kann Ausnahmen zulassen. Der angekaufte Roh-
tabak bleibt trotz des Ankaufs beschlagnahmt. 3u seiner Verarbeitung und
zum weiterverkaufe bedarf es einer besonderen Erlaubnis der Inland-
gesellschaft.

§ 25
wer zum Ankauf von ungegorenem Tabak einschließlich der Grumpen

und 5andblätter beim Pflanzer zugelassen wird, erhält von der Inländ-
gefellschaft einen Vezugsschein über Menge und Art des anzukaufenden
Rohtabaks unter Mitteilung des Ankaufsbezirkes gegen Hinterlegung einer
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von der Inlandgesellschaft zu bestimmenden Sicherheit für die von ihr zu
leistende Zahlung des Kaufpreises.

8 26
Die zugelassenen Käufer (§ 25) haben der Inlandgesellschaft den

Gegenwert für den erworbenen Tabak binnen fünf Tagen nach der ver-
wieguna, zu bezahlen unter Vorlage der steueramtlichen verwiegungslisten.
Die verwiegungsgebühr zahlt der Verkäufer. Die Inlandgesellschaft hat
den Tabak, den die von ihr zugelassenen Käufer kaufen, binnen vierzehn
Tagen nach dem Verwiegen den Pflanzern zu bezahlen. ,

§ 27
Der preis für gegorenen deutschen Tabak, aus dem Erntejahr 1916

bemißt sich nach folgenden Grundsätzen:
Dem Ankaufspreise für 50 Kilogramm trockenen dachreifen Tabak

dürfen zugerechnet werden:
a) bis zu 2,50 Mark für Einkaufs kosten einschließlich der Makler-

gebühren,
d) bis zu 6 Mark für Gärungskosten,
o) die von der Inlandgesellschaft erhobenen Gebühren.

Peraus werden unter Verücksichtigung eines Gärungsverlustes von 25
vom hundert die Einstandskosten für 50 Kilogramm gegorenen Tabak be-
rechnet. Den Einstandskosten dürfen bis zu 6 vom hundert als Entschädigung
für Zinsverlust und bis zu 10 Mark als händlernutzen hinzugerechnet
werden.

Zu dem sich hiernach ergebenden Gesamtbetrage dürfen Vertreter-
kosten bis zu IV2 vom hundert zugeschlagen werden.

Der so ermittelte Verkaufspreis gilt bei Varzahlung und Freilager bis
zu einem Iahre. Vei Zielgewährung kann der Verkäufer V? 00m hundert
für jeden Monat, vom 30. Tage der Verechnung an, aufschlagen.

Verpackung kann von», Käufer gestellt oder vom Verkäufer mit 1,50
Mark für jede angefangenen 50 Kilogramm in Anrechnung gebracht werden.

Die unter a eingeschlossene Maklergebühr (0,50 Mark für 50 Kilo-
gramm 3andblatt und 0,30 Mark für anderen Tabak) darf nur in Ansatz
gebracht werden, wenn sie tatsächlich bezahlt worden ist.

Lei Tabaken, die vor dem 15. März 1917 von einem verarbeiter
übernommen werden, ist der Gärungsverlust nur mit 15 vom hundert und
die Entschädigung für Zinsoerlust nur mit höchstens 3 vom hundert ein-
zusetzen.

s 28

Der preis für verarbeitungsreife Grumpen und für aufgetrocknete
nicht gegorene Geize aus dem Erntejahr 1916 benutzt sich nach folgenden
Grundsätzen:

Dem Ankaufspreise für 50 Kilogramm steueramtlich verwogener Grum-
pen und Geize dürfen zugerechnet werden:

2) bis zu 3 Mark für Einkaufskosten, einschließlich der Makler-
gebühren,

d) die von der Inlandgesellschaft erhobenen Gebühren,
0) bis zu 1,5 vom hundert als Entschädigung für Zinsverlust,

hieraus werden unter Verücksichtigung des Gewichtsverlustes nach er-
folgter Verpackung am 15. Dezember die Einstandskosten des Händlers
berechnet. Den Einstandskosten dürfen bis zu 8 Mark für Verlesen, be-
handeln und sonstige Unkosten, sowie bis zu 7 Mark für 50 Kilogramm
als händlernutzen hinzugerechnet werden.
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Zu dem sich hiernach ergebenden Gesamtbetrage dürfen Vertreterkosten
bis zu IV2 vom hundert Zugeschlagen werden.

Der so ermittelte Verkaufspreis gilt bei Varzahlung und sofortiger
Abnahme. Vei Zielgewährung kann der Händler V? oom hundert für
jeden Monat, vom 30. Tage der Berechnung an, aufrechnen.

Verpackung kann vom Käufer gestellt oder vom Verkäufer mit ),50
Mark für jede angefangenen 50 Kilogramm in Anrechnung gebracht werden.

Die unter 5 eingeschlossene Maklergebühr für Grumpen und Geize
(1 Mark für 50 Kilogramm) darf nur in Ansatz gebracht werden, wenn
sie tatsächlich bezahlt worden ist.

§ 29
Die Inlandgesellschaft darf Herstellern von Tabakerzeugnissen, die uoi

dem 1. August 1916 inländischen, gegorenen Tabak verarbeitet haben, den
Kauf von solchem Tabak aus der Ernte 1916 bis zur Höhe ihrer nach
ihrer durchschnittlichen Verarbeitung von inländischem, gegorenen Tabak
in der Zeit vom 1. Ianuar bis 31. I u l i 1916 zu berechnenden Iahres-
verarbeitung gestatten.

Der auf Grund des Abs. 1 gekaufte gegorene Tabak bleibt trotz des
Ankaufs beschlagnahmt. Zu seiner Verarbeitung bedarf es einer besonderen
Erlaubnis der Inlandgesellschaft.

I I . Diese Vestimmungen treten mit dem Tage der verkündung in
Kraft.

1916 27. Oktober.

Höchstpreise für Rüben.

Kriegsernährungsamt (R. G. VI. 5. 1204.)

Auf Grund des § 1 der Vekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur.
3icherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916*) und der Bekannt-
machung über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts oom 22. Ma i
1916^) wird verordnet:

Veim verkaufe von Rüben durch den Erzeuger dürfen folgende Preise
für den Zentner nicht überschritten werden:

1. bei Wasserrüben, 3toppelrüben, Herbstrüben unter
Ausschluß der Teltower Rübchen 1,50 Mark,

2. bei Runkelrüben und Zuckerrunkeln unter Ausschluß
der roten Rüben (rote Vete)' 1,80 Mark,

3. bei Kohlrüben (wruken, Vodenkohlrabi, steckrüben) 2,50 Mark,
4. bei Mohren aller Art 4,00 Mark.

Die sireise schließen die Kosten der Veförderung bis zur Verladestelle
des Grtes, von dem die Ware mit der Vahn oder zu Wasser versandt wird,
und die Kosten der Verladung ein.

Die Landeszentralbehörden können niedrigere als die im Abs. 1 be-'
stimmten Höchstpreise festsetzen,' sie können für kleine Zpeisemöhren, die zu
Zpeisezwecken gebaut sind (Karotten), höhere als die im Abs. 1 Ur> 4
bestimmten Höchstpreise festsetzen.

Verträge zwischen dem Erzeuger und Dritten über den Erwerb von
Rüben der'im § 1 genannten Art, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 379.
^ ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 380.
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abgeschlossen sind, sind ungültig, sofern sie zu höheren als den im § I
festgesetzten preisen abgeschlossen sind und die verkauften Kuben sich zur
Zeit des Inkrafttretens, dieser Verordnung noch auf dem Grundstück des
Erzeugers befinden.

§ 3
Di>- Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Veho'rden

setzen Höchstpreise für den verkauf von Rüben der im ß I genannten Art
durch den Groß- und Kleinhandel fest. 3ie können bestimmen, daß beim
verkaufe durch den Erzeuger an den Verbraucher höhere als die im § 1
festgesetzten Höchstpreise gelten.

Die Landeszentralbehörden können bestimmen, daß Verträge, die vor
Festsetzung der Höchstpreise (Abs. l ) zu höheren preisen abgeschlossen und
noch nicht erfüllt sind, ungültig sind.

§ 4
Die Kommunalverbände können Ausfuhrverbote oder Ausfuhrbeschrän-

kungen für Rüben der im § I genannten Art erlassen. Die Landeszentral-
behörden können nähere Bestimmungen treffen.

^ 5
Die vom -Reichskanzler bestimmten 3tellen sind beim Ankauf van

Rüben der im § 1 genannten Art an die Höchstpreise, die in dieser
Verordnung oder auf Grund dieser Verordnung festgesetzt sind, nicht gebunden.

Die auf Grund des § 4 erlassenen Ausfuhrverbote oder Ausfuhr-
beschränkungen gelten nicht für die Lieferung an die nach Abs. 1 vom
Reichskanzler bestimmten Ztellen.

§ 6
Das Eigentum an Rüben der im § 1 genannten Art kann durch An-

ordnung der zuständigen Vehörde einer von dieser bezeichneten Person
übertragen werden. Die Anordnung ist an den Vesitzer zu richten. Das
Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem Vesitzer zugeht.

Der Uebernahmepreis wird unter Verücksichtigung der Höchstpreise
sowie der Güte und verwertbarkeit der Vorräte von der zuständigen Ve-
hörde festgesetzt. Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über
Streitigkeiten, die sich aus der Anordnung ergeben.

Mit Gefängnis bis zu einem Iahire und mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:

1. wer die in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Verordnung
festgesetzten preise überschreitet'

2. wer einen andern zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch
den die preise (Nr. 1) überschritten werden, oder sich zu einem
solchen Vertrag erbietet'

3. wer einem nach § 4 erlassenen Verbote zuwiderhandelt.
Neben der 3trafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare

Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht,
eingezogen werden.

§ 8
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhere Verwaltungs-

behörde, zuständige Vehörde und Kommunalverband anzusehen ist.

§ 9
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.
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l916 28. Ottobor.

Verarbeitung von Kartoffeln auf Branntwein in Kleinbrennereien

R. K. (R. G. Vl. 5. 1198.)
Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-

mächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4.
August 1914*) folgende Verordnung erlassen:

Vis auf weiteres ist die Verarbeitung von Kartoffeln auf Vranntwein
in Kleinbrennereien (§15 des Vranntweinsteuergesetzes vom 15. Juli 1909,
Reichs-Gesetzbl. 3. 661) verboten. Die Hauptämter sind ermächtigt, für
Kleinbrennereien, die bereits in einem der letzten drei Vetriebsjahre als
solche betrieben sind und Kartoffeln verarbeitet haben, im Falle eines
besonderen wirtschaftlichen Vedürfnisses Ausnahmen von diesem Verbote
zuzulassen, soweit es sich um Kartoffeln eigener Ernte handelt oder um
solche Kartoffeln, die zur menschlichen Ernährung nicht tauglich sink.

§ 2
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des § 1 werden mit Ge-

fängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser strafen bestraft. Neben der 3trafe kann der verbots-
widrig hergestellte Vranntwein eingezogen werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 28. Dttober.

Verjährungsfristen

R. K. (N. G. Vl. 5. 1198.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4.
Kugust 1914*) folgende Verordnung erlassen:

I n der Verordnung über die Verjährungsfristen vom 4. November
1915**) und in der Verordnung über Verjährungsfristen des 3eerechts vom
9. Dezember 1915x) tritt an die stelle der Jahreszahl 1916 die Jahres-
zahl 1917.

1916. 28. Oktober.

Höchstpreise für Schwefelsäure und Olenm
N. K. (k. G. Vl. 3. 1210.)

Kuf Grund des § 5 der Verordnung, betreffend die private 3chwefel-
wirtschaft, vom 13. November 1915^) wird folgendes bestimmt:

Der preis für schwefelsaure und Vleum darf folgende 3ätze nicht
übersteigen:

*) verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3eite 857.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 191511 3. 345.
x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3. 401.
-j-) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19^5 I I 3. 365.
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a) Gloversäure: 330 Mark für 1000 Kilogramm 5chwefelinhalt
im Erzeugnis, abzüglich 15 Mark für 1000 Kilogramm Er-
zugnis in abgelieferter Veschaffenheit,'

b) helle Rammersäure sowie höhergrädige 5äure und Gleum: 470
Mark für 1000 Kilogramm schwefelinhalt im Erzeugnis, ab-
züglich 45 Mark für 1000 Kilogramm Erzeugnis in abgelieferter
Beschaffenheit.

Diese preise gelten für unverpackte Ware frei Vahnstation der Erzeugungs-
stelle und schließen die nach der Verordnung, betreffend die private Zchwefel-
Wirtschaft vom 13. November 1915f) zu entrichtende Umlage ein.

Insoweit als schwefelsaure und Vleum für besondere Knwendungs-
fälle, wie chemische Analysen, wegen ihrer besonderen Veschaffenheit im
Frieden gegenüber den für helle Kammersäure friedensüblichen sireisen
mit sireisaufschlägen belegt waren, dürfen die friedensüblichen Kufschläge
auf die iirr 5lbs. 1 unter b verzeichneten sireise berechnet werden.

§ 2
Für Verpackung und Versendung dürfen folgende Zuschläge zum Höchst-

preis nicht überschritten werden:
1. Vei Versendung in Kesselwagen oder Topfwagen:

2) Vei Stellung des Wagens durch den Verkäufer darf eine Wagen-
miete von nicht mehr als 30 sifennig für je 100 Kilogramm
verladenes 3äuregewicht berechnet werden. Der wagen ist spä-
testens an dem dem Ankunftstag auf der Ztation des Bestim-
mungsorts folgenden Werktag zu entleeren und zurückzusenden.
Für jeden Tag Verzögerang in der Rücksendung darf eine 5
Mark für den wagen nicht überschreitende Gebühr berechnet
werden. Die Berechnung weiterer Gebühren, wie für Füllung
und dergleichen, ist nicht zulässig.

d) Vei Stellung des Wagens durch den 3äureemvfänger ist die
Berechnung von Gebühren, wie für Füllung und dergleichen, nicht
zulässig.

2. Vei Versendung in Eisenfässern:
a) Werden Eisenfässer durch den Verkäufer leihweise gestellt, so

darf eine Mieigebühr von nicht mehr als 75 sifennig für je
100 Kilogramm verladenes säuregewicht einschließlich Füllgebühr
berechnet werden. Die Eisenfässer sind innerhalb 4 Wochen, vom
Tage des Versandes an gerechnet, zurückzuliefern. Vei verzöger-
ter Rückgabe darf für jedes Faß und jeden angefangenen Monat
bis zu 2 Mark Leihgebühr berechnet werden.

b) wird bei käuflicher Ueberlassung der zur Verpackung der 3äure
dienenden Eisenfässer an den Läureempfänger die Rückgabe der
Fässer an den Verkäufer vereinbart, so darf, sofern die Fässer
in brauchbarer Veschaffenheit zurückgegeben werden, der Unter-
schied zwischen dem ursprünglichen Verkaufspreis und dem Rück-
nahmepreise nicht mehr betragen als die Mietgebühr nach 2»
für die vom Zäureempfänger beanspruchte Gebrauchszeit betragen
haben würde.

0) Vei Ztellung der Eisenfässer durch den Läureempfänger darf
der Verkäufer eine Füllgebühr von nicht mehr als 25 Pfennig
für je 100 Kilogramm verladenes Zäuregewicht berechnen.

3. Vei Versendung in Korbflaschen:
a) werden Korbflaschen durch den Verkäufer leihweise gestellt, so

darf eine Mietgebühr von nicht über
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1,50 Mark das 3tück für Vandeisenkorbflaschen oder Voll-
Mantelkorbflaschen,

1 Mark das 3tück für weidenkorbflaschen
für jeden angefangenen Zeitraum von 2 Monaten, vom Tage
des Versandes an gerechnet, außerdem eine Füllgebühr von nicht
mehr als 50 Pfennig für je 100 Kilogramm geliefertes 3äure-
gewicht berechnet werden.

d) Vei käuflicher Ueberlassung der zur Verpackung der 3äure die-
nenden Flaschen an den 3äureempfänger darf der Verkäufer be-
rechnen:

für Vollmantelkorbflaschen nicht mehr als 12 Mark das
Stück,

für Vandeisenkorbflaschen nicht mehr als 6 Mark das stück,
für Weidenkorbflaschen nicht mehr als 4,50 Mark das 3tück,

außerdem eine Füllgebühr von nicht mehr als 50 Pfennig für je
100 Kilogramm geliefertes 3äuregewicht.

wird Rückgabe der Flaschen an den Verkäufer vereinbart,
so darf der Unterschied zwischen dem ursprünglichen Verkaufs-
preis und dem Rücknahmepreise nicht mehr betragen als die
Mietgebühr nach 3 a für die vom 3äureempfänger beanspruchte
Gebrauchszeit betragen haben würde.

o) Vei stellung der Flaschen durch den 3äureempfänger darf nur
eine Füllgebühr von nicht mehr als 50 Pfennig für je 100
Kilogramm geliefertes 3äuregewicht berechnet werden.

a) Uebernimmt der Verkäufer, sofern er nicht der Hersteller ist, beim
verkaufe von 3äure in kleineren Mengen als 5000 Kilogramm
Wagenladung die Lieferung frachtfrei Station des Vestimmungsorts,
so darf er dafür dem Käufer einen Kufschlag von nicht mehr
als 2,50 Mark für je 100 Kilogramm verladenes 3äuregewicht
über den Höchstpreis hinaus berechnen unter gleichzeitiger Ueber-
nahme der Vruchgefahr.

d) Uebernimmt der Verkäufer, sofern er nicht der Hersteller ist, beim
verkaufe von chemisch reiner säure in kleineren Mengen als
5000 Kilogramm Wagenladung die Lieferung frachtfrei 3tation
des Vestimmungsorts, so darf er dafür dem Käufer den unter
3 a angegebenen Kufschlag unter gleichzeitiger Uebernahme der
Vruchgefahr berechnen oder die ihm tatsächlich auf die Lieferung
erwachsenen Frachtkosten zuzüglich 50 Pfennig für je 100 Kilo-
gramm verladenes 3äuregewicht in Rechnung stellen.

o) Für Lieferung frei Haus des 3äureempfängers darf der Ver-
käufer dem Käufer außerdem einschließlich der Uebernahme der
Vruchgefahr und der Kbholung der entleerten Verpackung nicht
mehr als 3 Mark für je 100 Kilogramm geliefertes Zäuregewicht
berechnen.

§ 4
Die Vestimmungen treten mit dem 1. November 1916 unter gleich-

zeitiger Kufhebung der Vekanntmachung, betreffend Höchstpreise für 3chwefel-
säure und Gleum, vom 8. Kpril 1916x)' in Kraft.

x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 243.
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Aenderung von Verkehrsfehlergrenzen der Meßgeräte.

R. X. (k. G. Vl. 5. 1213.)

Kuf Grund des § 13 5tbs. 2 der Matz- und Gewichtsordnung vom
30. Mai 1908 (Neichs-Gesetzbl. 5. 349) hat der Vundesrat die nach-
stehende Kenderung der Vekanntmachung, betreffend die Verkehrsfehler-
grenzen der Metzgeräte, vom 18. Dezember 1911 beschlossen:
I. I m § 1, I ^ erhält Nr. 1 folgende Fassung:

1. für die Gesamtlänge
bei Maßstäben aus Metall von

10 bis einschließlich 7 Meter 6 Millimeter,
6 bis einschließlich 4 Meter 4 „

3 und 2 Meter 2 „
1 Meter 1

0,5, 0,2, 0,1 Meter 0,5 „
bei Maßstäben aus anderem Material von

10 bis einschließlich 7 Meter 12 Millimeter,
6 bis einschließlich 4 Meter 8 „

3 und 2 Meter 4 .,
1 Meter 2

0,5 Meter 1 „
0,2 und 0,1 Meter 0,5

bei Vandmatzen von
50 und 40 Meter 16 Millimeter,

30 bis einschließlich 20 Metec 16 „
15 Meter 8

10 bis einschließlich 7 Meter 6
6 bis einschließlich 4 Meter 4 „

3 und 2 Meter 2 „
1 Meter 1,5 „

0,5 Meter 1
II. I m § 1, I L erhält Nr. 1 folgende Fassung:

1. für die Gesamtlänge
bei Xlupvmaßen aus Metall von

2 bis einschließlich 1,6 Meter 2 Millimeter,
1,5 bis einschließlich 0,6 Meter 1 „
0,5 Meter und weniger 0,5 „

bei Kluppmaßen aus anderem Material von
bis einschließlich 1,6 Meter

1,5 bis einschließlich 0,9 Meter
0,8 bis einschließlich 0,6 Meter

0,5, 0,4,
0,2 und

I I I . Im § 1, I L Nr. 2 werden

0,3 Meter
0,1 Meter

Zeile 4 gestrichen:

4 Millimeter,
2

0,5

m

IV.
hinter „Holz" die Worte „außer Vuchsbaumholz".

§ 1, IV L I I erhält folgende Fassung:

I I . selbsttätige wagen

Die Fehlergrenzen betragen:
1. für die wage nach Ausschaltung der selbsttätigen Einrichtung

bei allen wagengattungen soviel wie die unter ^, angegebenen
Fehlergrenzen für die Handelswagen gleicher 5trt, jedoch

63
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bei einer größten Zulässigen Last von
weniger als 100 Gramm 400 Mill igramm-

2. für die Vage mit der selbsttätigen Einrichtung
bei den selbsttätigen Valkenwagen für kleinstückige Materialien

mit Neguliereinrichtung und bei den Vagen für Thomasmehl,
Zement und ähnliche staubende Materialien

für jedes Füllungsgewicht 2,25 Gramm
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-

gungen abgewogenen Last'
bei den übrigen selbsttätigen Valkenwagen mit einem Füllungs-

gewichte
bis 5 Kilogramm abwärts 1,5 Gramm

für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last'

von 4 Kilogramm 2 „
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last'

von 3 Kilogramm 2,5 „
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last,'

von 2 Kilogramm bis 100 Gramm 3 „
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last;

von weniger als 100 Gramm 3 „
für die durch 10 Wagungen abgewogene

bei den selbsttätigen Laufgewichtswagen, wenn der durch die
selbsttätige Laufgewicytseinrichtung abwägbare Teil in Vruch-
teilen der größten zulässigen Last ausmacht,

höchstens V-> 7,5 Gramm
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last;

mehr als v-, und höchstens ^ 6 „
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last;

mehr als V4 und höchstens V3 4,5 ,.
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last;

mehr als Vs und höchstens V2 3 „
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last;

mehr als V2 1,5 „
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last,'

bei den wagen mit selbsttätigem Taralaufgewichte ?,5 „
für jedes Kilogramm der durch 10 Wä-
gungen abgewogenen Last;

3. für die Einzelabweichungen vom Durchschnittsergebnis aus 10
Ermittlungen (Nr. 2)

bei Wagen für Flüssigkeiten, für pulver- und sandförmige, sowie
für körnige, freirollende, nichtklebende Materialien und Er-
zeugnisse bei einem Füllungsgewichte bis 75 Kilogramm ab-
wärts

1,5 Gramm für jedes Kilogramm
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unter 75 bis 25 Kilogramm 2,25 Gramm für jedes Kilogramm
auf volle 5 Gramm nach oben abgerundet,

von 20 und 15 Kilogramm 3 Gramm für jedes Kilogramm
von 10 bis 4 Kilogramm 4,5 Gramm für jedes Kilogramm
von 3 und 2 Kilogramm 6 Gramm für jedes Kilogramm
von 1 Kilogr. b. 125 Gramm 7,5 Gramm für jedes Kilogramm
von 100 Gramm abwärts 0,75 Gramm für jedes Kilogramm

bei ll)agen für kleinstückige Materialien mit Aeguliereinrich-
tung und bei Wagen für Thomasmehl, Zement und ähn-
liche staubende Materialien, jedoch bei den Wagen mit Ueber-
schutzverwägung für die Abweichung jeder einzelnen Füllung
von ihrem wirklichen Gewichte, bei einem Füllungsgewichte
von 50 bis 250 Kilogramm 6 Gramm für jedes Kilogramm,
von mehr als 250 Kilogramm je 75 Gramm mehr für jede

weiteren 50 Kilogramm-
bei den Wagen mit Ueberschußverwägung gelten diese Fehler-

grenzen für die Abweichung jeder einzelnen Füllung von
ihrem wirklichen Gewichte,'

bei den selbsttätigen Laufgewichtswagen
für jedes Füllungsgewicht das Dreifache der für das Durch-

schnittsergebnis nach Nr. 2 zu berechnenden Fehlergrenze.

191«. :w Oktober.

Erläuterxng zur Verordnung über Oelfrüchte vom 26. Jun i 19.6
(Reichs-Gesetzbl. S. 842).

M. Q D. F. (M. Vl. Q D. F. 5. 296.)

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten
in Verlin.

Abschrift.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts.

Verlin ^ . 8, den 6. Oktober 1916.
Mohrenstratze 11/12.

I m § 1 Abs. 2 Nr. 2 5atz 2 der Verordnung über Gelfrüchte und
daraus gewonnene Produkte vom 26. Iuni 1916*) ist ganz allgemein an-
geordnet, daß die zur Herstellung von Nahrungsmitteln von den Lieferungs-
pflichtigen zurückgehaltenen Mengen von den Mühlen nur bei Vorlegung
und Abnahme eines Erlaubnisscheines zur Verarbeitung angenommen wer-
den dürfen. Zu Nr. 3 des Abs. 2 des genannten Paragraphen ijst es
nun fraglich geworden, ob die Eigentümer von Leinsamen die von ihnen
zurückgehaltenen Mengen auch zu Gel verarbeiten lassen dürfen und ferner,
ob diese Herstellung von Gel ebenfalls der obengenannten Kontrollvorschrift
untersteht. Veide Fragen sind zu bejahen. Ich bitte daher ergebenst,
die dortigen Vehörden hierauf aufmerksam zu machen und sie mit den
nötigen Anweisungen zu versehen. Da es sich jedoch nur um die Gewinnung
von Gel für die eigene Hauswirtschaft handeln kann, so ist ein verkauf des
Veles unzulässig. Es dürfte auch ein erhebliches öffentliches Interesse
daran bestehen, daß derartiges Gel nicht zu übertriebenen preisen in dev
Handel kommt.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 486.
63*
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191« 3 l . Oktober

Bauverträge.

M. L. D. F. (M. VI. L. D. F. 5. 293.)

An sämtliche Vehörden.

I n der Anlage wird der von dem Herrn Minister der öffentlichen Ar-
beiten unterm 18. 3eptember d. I . an die ihm unterstellten Vehörden ge-
richtete Erlaß, betreffend Verhandlung der in letzter Zeit zahlreich eingehen-
den Anträge von Vauunternehmern, ihnen mit Rücksicht auf die Rriegs-
verhältnisse Zuschläge zu den Vertragspreisen zu gewähren, mit dem E l '
suchen übersandt, diesen Erlaß in meinem Ressort gleichmäßig anzuwenden.

Anlage.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Vad Harzburg, den 18. Leptember 1916.

An dem Grundsatze, daß Verträge, wie geschlossen, auch im Kriege
zu erfüllen sind, muß auch für die Vauverträge festgehalten werden, hier
vermag insbesondere auch der Umstand, daß ein Vauunternehmer durch
die Verhältnisse gezwungen worden ist, seinen Arbeitern höhere Löhne zu
zahlen, oder daß ihm sonst höhere Kosten entstanden sind, als er beim
Vertragsabschluß erwarten konnte, an sich einen Anspruch auf Erhöhung
der Vertragspreise nicht zu geben. Immerhin aber erscheint es, wenn ein
Vauunternehmer unter Verufung auf die Xriegsverhältnisse mit einem Ge-
such auf Erhöhung der Vertragspreise an die Verwaltung herantritt, ge-
boten, wohlwollend zu prüfen, ob der Gesuch steller durch die Ausführung
des Vertrages eine ernstliche Schädigung seiner gesamten wirtschaftlichen,
Verhältnisse erfahren würde, hierbei wird es u. a. auf die Größe und
finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens und auf seine durch die
Xriegsverhältnisse verursachte allgemeine Lage, auf die Umstände, unter
»denen die Arbeiten übernommen und weitergeführt wurden, sowie ferner
darauf ankommen, ab sich für den Unternehmer infolge der Xriegsver-
hältnisse ein tatsächlicher Verlust oder nur eine Minderung des sonst zu
erwartenden Gewinns ergeben hat oder ergeben wird. I n letzterer Hinsicht
wird aber allerdings die persönliche Mitarbeit des Unternehmers bei Ve-
rechnung der Ausgaben mit in Vetracht zu ziehen sein.

Eine besondere Veachtung beanspruchen die Fälle, in denen die Unter-
nehmer der Hochbaugewerbe infolge der kürzlich unter vermittelung des
Reichsamts des Innern zustande gekommenen Verlängerung der zwischen
den Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestehenden Ta-
rifverträge ihren Arbeitern Kriegszusckläge zu den Löhnen zahlen und
damit vielfach für die Arbeiter höhere Veträge aufwenden müssen, als
dies beim Abschluß der, laufenden Vauverträge erwartet werden konnte.
Es kann nicht in Frage kommen, den Unternehmern, so wie diese wün-
schen'und in Eingaben bei den Zentralbehörden und den ausführenden
Vehörden vertreten, in allen Fällen die ihnen durch solche Zulagen ent-
stehende Mehrbelastung durch Erhöhung der Vertragspreise zu vergüten.
Immerhin war die Verständigung im Hochbaugewerbe ein wichtiger Akt im
Interesse des inneren Friedens un!d es läßt sich rechtfertigen, Anträge,
die auf diesem Gebiet im 3inne einer Erhöhung der Vertragspreise gestellt
werden, zwar nach den oben dargelegten allgemeinen Grundsätzen und
unter Veachtung der Verhältnisse des einzelnen Falles, aber doch besonders
wohlwollend zu behandeln. Es wird jedoch auch hier mit in Vetracht zu
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ziehen sein, daß mit der Erhöhung der Löhne im Hochbaugewerbe oder mit
der Gewährung besonderer Kr iegslagen an die Arbeiter schon eine geraume
Zeit vor Abschluß der neuen Tarifvereinbarungen gerechnet werden mutzte.

sofern nicht rechtlich die Lachse so liegt, daß dem Unternehmer nuf
Grund der besonderen Verhältnisse des einzelnen Falles möglicherweise
ein Rechtsanspruch zusteht und deshalb der Abschluß eines Vergleichs ge-
boten erscheint, würde die Gewährung einer beantragten Kufbesserung nur
in der Form eines Allerhöchsten Gnadenakts erfolgen können. I n diesem
5inne zu stellende Anträge sind mir mit eingehender Begründung vorzu-
legen. Ist im einzelnen Falle die Zache so zu betrachten, daß es sich nicht
um die Aenderung eines Vertrags zum Nachteil des Staates im Zinne
des § 37 Abs. 3 des Ztaatshaushaltsgesetzes handelt, so ist dies beson-
ders zu begründen.

Ich vertraue, daß die Vehörden der mir unterstellten Verwaltungen
den oben erörterten schwierigen und wichtigen Fragen besondere Auf-
merksamkeit widmen und neben sorgfältiger Rücksicht auf die finanziellen
Interessen des Ltaates doch auch die im einzelnen Fal l für einen Unter-
nehmer sprechenden Grundsätze der Villigkeit nicht außer acht lassen werden.

gez. von Vreitenbach.

An die Königlichen Eisenbahn-Direktionen, sowie an die Herren Gber'
Präsidenten in Vreslau, Eoblenz, Danzig, Hannover, Magdeburg
und Münster i. ll)., Ztrombau- bzw. Kanalverwaltung, die Herren
Regierungspräsidenten (bei Potsdam auch Verwaltung der Mär-
kischen Wasserstraßen), den Herrn Polizeipräsidenten in Verlin, die
hiesige Königliche Ministerin!-, Mil itär- und Vaukommission und
die Königlichen Kanalbaudirektionen in Essen und Hannover —
je besonders —.

1916 31 . Oktober.

Aeuderung der Postfcheckordnung vom 22. M a i 1914

N. K. (R. G. Vl . 5. 1231.)

Auf Grund des § 10 des Postscheckgesetzes vom 26. März 1914
wird die für das Reichs-Postgebiet erlassene Postscheckordnung vom 22.
Ma i 1914*) wie folgt geändert.'

1. I m § 4 „Ueberweisung von Postanweisungen und von Veträgen,
die durch Postauftrag oder Nachnahme eingezogen worden sind" erhalten
die Überschrift und die Abs. I bis IV folgende Fassung:

§ 4
Ueberweisung von Post- und Zahlungsanweisungen und von Veträgen, die

durch Postauftrag oder Nachnahme eingezogen worden sind.
I Der Kontoinhaber kann bei der postanstalt, durch die er seine Post-

sendungen erhält, beantragen, daß alle für ihn eingehenden oder auch
einzelne bereits eingegangenen Post- und Zahlungsanweisungen seinem Post-
scheckkonto gutgeschrieben werden.

II Die postanstalt fertigt über den Gesamtbetrag der für den Konto-
inhaber gleichzeitig vorliegenden Post- und Zahlungsanweisungen täglich eine
Zahlkarte. Die Abschnitte der Post- und Zahlungsanweisungen stellt die
Postanstalt dem Kontoinhaber gebührenfrei zu.

*) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1914 I 5. 669.
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I I I Die durch Postauftrag eingezogenen Veträge werden dem Post-
scheckkonto des Auftraggebers oder eines Dritten mit Zählkarte überwiesen,
wenn der Auftraggeber Postaufträge mit anhängender Zahlkarte benutzt.
Die Zählkarte ist von ihm auszufüllen.

wird die Ueberweisung auf das Postscheckkonto eines Dritten beantragt,
so hat der Auftraggeber am Fuße der Vorderseite des Postauftrags Zu
vermerken:

„Zahlkarte p.5ch.A. (Vrt) Konto Nr N -
in M "

und auf dem Abschnitt der Zahlkarte seinen Namen anzugeben.
'IV Die durch Nachnahme eingezogenen Veträge werden dem Post-

scheckkonto des Absenders oder eines Dritten mit Zahlkarte überwiesen,
wenn der Absender der Zendung eine ausgefüllte Zählkarte beigefügt hat.
Vei Paketen oder Karten mit Nachnahme hat der Absender Nachnahme-
paketkarten und Nachnahmekarten mit anhängender Zahlkarte zu benutzen.
Vei Nachnähmepaketen ist auf dem Paket in der Aufschrift unmittelbar unter
der Angabe des Nachnahmebetrags zu vermerken:

„Zahlkarte p.5ch.A. (Grt) Konto Nr N
in M "

Vei Vriefen usw. mit Nachnahme hat der Absender blaue Nachnahme-
zahlkarten (mit Klebeleiste) zu verwenden. Unmittelbar unter der Angabe
des Nachnahmebetrags ist auf diesen Sendungen zu vermerken:

„Zählkarte P.Sch.A. (Ort) Konto Nr N
in M "

wird die Ueberweisung auf das Postscheckkonto eines Dritten be-
antragt, so hat der Absender auf dem Abschnitt der Zahlkarte seinen Namen
anzugeben.

2. Die Aendcrungen treten am 15. November 1916 in Kraft.

191«. 31. Dktober.

Bekanntmachung über Bezugsscheine — Bekanntmachung über die Re-
gelung des Verkehrs mit Web-. Wick- und Ttrickwaren für die bürger-

liche Bevölkerung vsm 10 Jun i 1916*)

A. K. (R. G. Vl. 5. 1218.)

Aus Grund der §§ 11, 19 der Vekanntmachung über die Regelung des
Verkehrs mit ll)eb-, wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Vevölkerung
vom 10.. Iuni 1916*) bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis:

Die Vekanntmachung, betreffend die von der Regelung des Verkehrs
mit U)eb-, wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Vevölkerung /aus-
geschlossenen Gegenstände, vom 10. Iuni 1916*) nebst den hierzu erlassenen
Vekanntmachungen vom 13. Iu l i 1916, 7. August 1916, 21. August
1916 und 9. 3eptember 1916 werden aufgehoben.

8 2
Die Vorschriften der Vekanntmachung über die Regelung des Verkehrs

mit ll)eb-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Vevölkerung !vom
10. Iuni 1916* )mit Ausnahmp der §§ 7, 8 Abs. 6, §§ 10, 14, 15

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 422.
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und 20 finden auf die im nachstehenden Verzeichnis ^, (Freiliste) aufge-
führten Gegenstände keine Anwendung. Als Kleinhandelspreise gelten die
nach der Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von
Web-, Wirk- und 3trickwaren vom 30, März 1916**) zulässigen Preise.

Den Krankenanstalten und Urankenkassen mit eigener Verbandstoff-
niederlage ist es verboten, auf Grund von Nr. 16 des nachstehenden Ver-
zeichnisses ^. Verbandstoffe ohne Bezugsschein zu erwerben. Die Aus-
stellung von Bezugsscheinen für sie erfolgt durch die Neichsbekleidungsstelle
Abteilung L für Anstaltsoersorgung auf dem im § 16 der Vekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Iuni 1916*) vorgeschriebenen Wege.
Die Reichsbekleidungsstelle ist berechtigt, an stelle einer Erteilung von
Bezugsscheinen die unmittelbare Lieferung von Verbandstoffen zu veranlassen.

Verzeichnis ^ (Freiliste)
1. 3toffe aus Natur- oder Kunstseide.
2. Halbseidene 3toffe, sofern Kette oder 3chuß ausschließlich aus

Natur- oder Kunstseide besteht.
3. Alle Gegenstände, die abgesehen von Futter und Zutaten aus-

schließlich aus den unter Nummer 1 und 2 genannten Stoffen
hergestellt sind. Für 3trümpfe und Handschuhe gelten jedoch
die Bestimmungen unter Nummer 4.

4. 3trümpfe aus Natur- oder Kunstseide. Halbseidene 3trümpfe;
darunter sind nur solche zu verstehen, die nach der Fläche min-
destens zur Hälfte aus Natur- oder Kunstseide bestehen. Baum-
wollene Damen-, Knaben- und Mädchenstrümpfe, von denen das
Dutzendpaar weniger als 450 Gramm wiegt. Baumwollene Herren-
socken, von denen das Dutzendpaar weniger als 350 Gramm
wiegt. Baumwollene Kindersocken bis zur Größe 8, von denen
das Dutzendpaar weniger als 250 Gramm wiegt. Für durch-
brochen gemusterte 3trümpfe ist diese Grenze in jedem Falle um
50 Gramm weniger anzunehmen.
Baumwollene Füßlinge (Crsatzfüße).
3eidene und halbseidene Handschuhe. 3olche baumwollene ge-
wirkte leichte 3ommerhandschuhe, die ausschließlich aus 80 er ein-
fach oder feinerem Garn hergestellt sind. Dagegen sind alle ganz
oder teilweise gefütterten oder doppelgearbeiteien oder geklebten
baumwollenen 3toffhandschuhe bezugsscheinpflichtig.

5. Bänder, Kordeln, 3chnüre und Litzen. 3chnürsenkel, Hosenträger
und 3trumpfbänder. Gürtel aus Gummiband.

6. 3pitzen und Vesatzstickereien.
Wäschestickereien und bemusterte oder bestickte Tülle, sämtlich
nur bis zu einer Breite von 30 Zentimetern. Tapisseriewaren,
Posamentierwaren für Möbel- und Kleiderbesatz, Taschen mit
oder ohne Bügel, Lampenschirme.
Tanevas und glatte Kongretzstoffe sind bezugsscheinpflichtig.

7. Mützen, Hauben, Hüte und 3chleier.
8. 3chirme und 3chirmhüllen.
9. Teppiche, Läuferstoffe, ungefütterte Vettüberdecken und abgepaßte

farbige Tischdecken.
Matratzen und fertiggefüllte Inletts, polsterwaren.
3teppdecken sind bezugsscheinpflichtig.

)̂ Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 422.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 223.
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10. Möbelstoffe mit Ausnahme der Futterstoffe zu Möbeln und Vor-
hängen.
Gemusterte Wandbespannstoffe, Gobelins und Gobelinstoffe.

11. Gardinen und Vorhänge, beide, soweit sie abgepaßt gewebt sind.
Gemusterte Tüll- und Mullgardinen meterweise.

13. Velvets (baumwollene 3ammete) und solche halbseidene 3ammete,
die nicht unter Nummer 2 fallen.

14. Vaumwollene 3tickereistoffe, baumwollen2 gewebte oder ge-
wirkte 3pitzenstoffe und baumwollene glatt oder gemustert ge-
webte undichte Kleiderstoffe.

15. Vaumwollene bedruckte undichte Kleiderstoffe.
15a. Wachstuch.
15b. Klle Gegenstände, die abgesehen von Futter und Zutaten aus-

schließlich aus den unter Nummer 13, 14, 15 und 15a ge-
nannten stoffen hergestellt sind.

16. Verbandstoffe und Damenbinden.
Orthopädische Vandagen.

17. Konfektionierte genähte Weißwaren (ungewaschen), insbesondere
Väffchen, Rüschen, Halskrausen, Jabots.

19. Fertige Fracks, Uniformbesätz.
Militäruniformen, Militärausrüstungsgeaenstände (d. h. nur für
Militärpersonen verwendbare Gegenstände), Wickelgamaschen.

21. Mit pelz gefütterte oder überzogene Kleidungsstücke.
Imitierte Pelzgarnituren aus baumwollenem oder wollenem Plüsch,
Krimmer oder Astrachan.

23. Fertige 3äuglingsbekleidung für Kinder bis zu einem Jahre.
Gummiunterlagen für Säuglinge.

24. Korsette, soweit sie am 31. Oktober 1916 fertiggestellt waren.
26. Gemusterte weiße Tischzeuge, soweit sie abgepaßt gewebt sind.
27. Reise- und Schlafdecken, sofern der Kleinhandelspreis 50 Mark

für das 3tück übersteigt.
28. Kragen und Manschetten, vorstecker und Einsätze, Krawatten.
29. Taschentücher, sofern sie der Fläche nach zu einem Drittel oder

mehr aus spitzen bestehen.
31. 3chuhwaren.
35. Gummimäntel und gummierte Vadeartikel. Der Gummierung steht

Crsatzgummierung gleich.
36. Spielwaren aus Web-, Wirk- und Strickwaren, soweit die dazu er-

l forderlichen 3toffe am 2. September 1916 bereits zugeschnitten
^ waren.

37. Gegenstände, deren Kleinhandelspreis nicht mehr als 1 Mark für
das stück beträgt, mit Ausnahme von 3trümpfen, Handschuhen,
Taschentüchern und 3cheuertüchern. Für 3toffe gilt jedoch die

! Vestimmung unter Nummer 38. von diesen Gegenständen darf zu
! gleicher Zeit an dieselbe Person nicht mehr als je 1 3tück der-
! selben Ware veräußert werden.

38. stoffe bis zu Längen von 30 Zentimetern, sowohl Reste wie
^ vom 3tück geschnitten, sofern der Kleinhandelspreis für diesen

3toffrest oder dieses abgeschnittene 3toffstück nicht mehr als 1
^ Mark beträgt, von diesen Stoffresten oder abgeschnittenen 3toff->
? stücken darf zu gleicher Zeit an dieselbe Person nicht mehr als je

1 3tück derselben Ware veräußert werden.
I n Fällen, in denen Rabatt auf die Preise gewährt wird, sind die

Preise nach Kbzug des Rabatts matzgebend.
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Alle nach dem 31. Oktober 1916 fertiggestellten Korsette müssen vor der
Fertigstellung auf der Innenseite am unteren Rande den deutlich sichtbaren
unauswaschbaren stempel: j Nach dem 31. Oktober 1916 fertiggestellt >
erhalten, sofort nach Veröffentlichung dieser Vekanntmachung haben sämt-
liche Fabrikations-, Großhandels- und Kleinhandelsbetriebe, in denen Korsette
auf Lager sind, eine Aufnähme Zu machen, in der die bei ihnen lagernden
Korsette stück- oder dutzendweise einzutragen sind. Das Aufnahmeverzeichnis
ist mit Datum und Unterschrift des Inhabers abzuschließen, sorgsam auf-
zubewahren und den Ueberwachungspersonen auf Verlangen vorzulegen,
vor Abschluß dieses Aufnahmeverzeichnisses ist der verkauf von Korsetten
verboten. Jedes verkaufte Korsett ist von dem Aufnahmeverzeichnis abzu-
schreiben.

^ 3.
Vezugsscheine für die in nachstehendem Verzeichnis (L) aufgeführten

Gegenstände können ohne Prüfung der Notwendigkeit der Anschaffung erteilt
werden, wenn der Antragsteller durch Vorlegung einer Abgabebescheinigung
einer der von der Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden Annahmestellen
nachweist, daß er dieser ein entsprechendes gleichartiges von ihm getragenes,
noch gebrauchsfähiges Gberkleidungsstück entgeltlich oder unentgeltlich über-
lassen hat.

Auf einem derartigen Bezugsschein muß das Gberkleidungsstück nach 5»em
Wortlaut des nachstehenden Verzeichnisses L mit der dort aufgeführten preis-
grenze angegeben sein. Gewerbetreibende dürfen im Kleinhandel und in der
Maßschneiderei gegen derartige Vezugsscheine nur solche in nachstehendem
Verzeichnis L aufgeführte Gberkleidungsstücke veräußern, deren Kleinhan-
delspreis die dort aufgeführten preisgrenzen übersteigt.

Das Nähere, insbesondere die Veschränkung der Stückzahl, für die der-
artige Vezugsscheine ausgestellt werden können, bestimmt die Reichsbeklei-
dungsstelle.

Als Kleinhandelspreise gelten die nach der Vekanntmachung über Preis-
beschränkungen bei Verkäufen von web-, wirk- und 3trickwaren vom 30.
März 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 214*) zulässigen preise.

Verzeichnis L
Bezugsschein gegen Abgabebescheinigung)

1. Fertige Herrenoberkleidung, sofern der Kleinhandelspreis
für den Rock- und Gehrockanzug 150 Mark,
- „ den 3ack- und Sportanzug 130
„ den Rock und Gehrock 100
„ die Zackjacke 75
„ die Weste 25
„ das Veinkleid 35
„ den Winterüberzieher 160
„ den 3ommerüberzieher 130

übersteigt.
2. Fertige Damenoberkleidung, sofern der Kleinhandelspreis

für den Damenmantel 130 Mark,
„ den Vackfischmantel 110 „
„ das Jackenkleid 160 „
„ das Waschkleid 75 „
„ die wollene Vluse 40 „

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 223.
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für die Waschbluse 30 Mark,
„ den wollenen Morgenrock 60 „
„ den Waschmorgenrock 40 „
„ das garnierte wollene Kleid 225 „
„ den Kleiderrock 55 „

übersteigt.
3. Fertige Mädchenoberkleidung für das schulpflichtige Alter und

fertige Kinderoberkleidung für das Alter bis zu 6 Jahren, sofern
der Kleinhandelspreis

für den Mantel 75 Mark,
,, das wollene Kleid 50 „
„ das Waschkleid 30 „

übersteigt.
4. Die nach Matz anzufertigende, in Nummer 1, 2 und 3 aufgeführte

Herren-, Damen-, Mädchen- und Kinderoberkleidung, die beiden
letzteren für das unter Nummer 3 genannte Alter, sofern die unter
Nummer 1, 2 und 3 angegebenen sireisgrenzen überschritten
werden.

Die Vestimmungen des vorstehenden Verzeichnisses L für wollene Vber-
kleidung gelten auch für Vberkleidung aus Stoffen, die aus Mischungen
von Wolle mit anderen Spinnstoffen, insbesondere mit Vaumwolle her-
gestellt sind.

I n Fällen, in denen Rabatt auf die sireise gewährt wird, sind die sireise
nach Abzug des Rabatts maßgebend.

§ 4 .
An Schneider, 3chneiderinnen und Wandergewerbetreibende (Hausierer,

Marktreisende, Kleinhandelsreisende) dürfen .Waren, die sîe für sich im eigenen
Namen erwerben, um sie verarbeitet oder unverarbeitet weiter zu veräußern,
ohne Vezugsschein geliefert werden- Lieferungen an sie sind aber der Ve-
schränkung des § 7 Abs. 1 der Bekanntmachung über die Regelung des Ver-
kehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Vevölkerung
vom 10. Juni 1916 unterworfen.

Sie haben ein Einkaufsbuch einzurichten, sorgsam aufzubewahren und
während ihres Gewerbebetriebs ständig bei sich zu führen, in das der Ver-
käufer die an die Schneider, Schneiderinnen oder Wandergewerbetreibenden
abzugebenden Waren, soweit sie der Vezugsscheinregelung unterworfen sind,
unter Angabe von Stückzahl, Maß, sireis und Verkaufstag einzutragen hat.
Dem Verkäufer ist verboten, vor Eintragung in das Einkaufsbuch die Ware
an die Schneider, Schneiderinnen oder Wandergewerbetreibenden auszuhän-
digen.

Das Einkaufsbuch ist den mit der Ueberwachung der Vorschriften im
8 11 der Vekanntmachung vom 10. Juni 1916*) betrauten Behörden und
siersonen jederzeit auf Verlangen vorzulegen und auszuhändigen.

Die Schneider, Schneiderinnen und wandergewerbetreibenden dürfen
bezugsscheinpflichtige Waren nur gegen Vezugsschein an die Verbraucher
veräußern. Das Einkaufsbuch dient zur Ueberwachung dieser Verpflichtung.

Die Reichsbekleidungsstelle und nach deren näheren Anweisungen die
amtlichen Handels-, Handwerks- und Gewerbevertretungen können Ausnah-
men von der Vestimmung des Abs. 2 dieses Paragraphen zulassen.

§5 .
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 2 bis 4 dieser Be-

kanntmachung werden nach § 20 Nummer 1 der Bekanntmachung über die
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Regelung des Verkehrs mit ll>eb-, ll)irk- und Strickwaren für die bürgerliche
Bevölkerung vom 10. Juni 1916*) bestraft. Kuch kann nach § 15 letzterer
Bekanntmachung die zuständige Vehörde die betreffenden Betriebe schließen,
beziehentlich die Fortsetzung des betreffenden Wandergewerbes untersagen.

§ 6
Diese Bekanntmachung tritt sofort in Kraft. Gegenstände, die bisher

bezugsscheinfrei waren, aber durch diese Vekanntmachung bezugsscheinpflichtig
werden, dürfen noch bis zum 30. November 1916 ohne Bezugsschein an die
Verbraucher ausgehändigt werden, wenn sie auf Grund einer Bestellung des
Verbrauchers bereits am 31. Oktober 1916 in Krbeit genommen waren.

1916. 1. November.

Vekanntmachung
über Ausdehnung der Verordnung, betreffend die Ginfuhr von Futter-
mitteln. Hilfsstoffen und Kunstdünger, vom 28. Januar 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S. 67) und der dazu erlassenen Ausführungsbeftimmungen

vom 31. Januar 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 71).

H. X. (R. G. VI. 5. 1227.)

Kuf Grund des § 4 der Verordnung, betreffend die Einfuhr von Futter-
mitteln, hilfsstoffen und Kunstdünger, vom 28. Januar 1916*) (Neichs-Ge-
setzbl. 3 . 67) bestimme ich:

Die Bestimmungen der Verordnung, betreffend die Einfuhr von Futter-
mitteln, hilfsstoffen und Kunstdünger, vom 28. Januar 1916*) Reichs-Ge-
fetzbl. 3. 67) ':nd die dazu erlassenen Kusführungsbestimmungen vom 31.
Januar 1916**) (Neichs-Gesetzbl. 3. 71) werden ausgedehnt auf

5chilf,
3chilfmehl,
3chilfhäcksel.

Die Vekanntmachung tritt mit dem Tage der verkündung, die Ausdeh-
nung der 3trafbestimmungen mit dem 4. November 1916 in Kraft.

19 l« 2. November.

Bekanntmachung
über die Regelung der Verbrauchsabgabenermäßigungen und weitere

Erleichterungen im Brennereibetrieb im Betriebsjahr 1916/17.

R. K. (N. G. Vl. 3. 1245.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächti-
gung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. Kugust
1914x) (Neichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

I. V e r b r a u c h s a b g a b e n e r m ä ß i g u n g e n .
Das Kontingent der Vrennereien im Königreich Bayern (einschließlich

Jungholz und Mittelberg), im Königreich Württemberg und im Grotzherzog-
tum Vaden und die sonst zu einem ermäßigten verbrauchsabgabensatze her-
stellbare Klkoholmenge wird für die einzelne Brennerei im Vetriebsjahr

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19161 3eite 422.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 100.

**) verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 109.
x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
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1916/17 auf 15 hunöertteile derjenigen Alkoholmenge festgesetzt, die der
Vrennerei für das Vetriebsjahr 1914/15 auf. Grund der Vorschrift in
Nr. 2 unter a oder b der Bekanntmachung vom 15. Vktober 1914 -^
Neichs-Gesetzbl. 3. 434 — zuzuweisen war. Die in dieser Weise herab-
zusetzende Alkoholmenge ist für die einzelne Vrennerei auf nicht weniger
als 10 kl zu bemessen.

I I . Du rchschn i t t sb rand .
Mit Ausnahme der im § 40 des Vranntweinsteuergesetzes vom 15. I u l i

1909 — Neichs-Gesetzbl. 5. 661 — bezeichneten Vrennereien, die nach
Maßgabe der §§ 152s und 312b der Vrennereiordnung — Zentralblatt
für das Deutsche Ncich für 1912 3eite 603 — das für das einzelne Ve-
triebsjahr zugewiesene Kontingent oder die zu einem ermäßigten Verbrauchs-
abgabensatze herstellbare Alkoholmenge in einem anderen Vetriebsjahr
abbrennen dürfen, ist jeder Vrennerei gestattet, den ihr für das Vetriebsjahr
1916/17 zugewiesenen Durchschnittsbrand auf eine andere Vrennerei zu
übertragen.

Der auf eine andere Vrennerei übertragene Durchschnittsbrand wächst
dem eigenen Durchschnittsbrande der erwerbenden Vrennerei mit der tvirkung
zu, als wenn die 3umme des eigenen und des erworbenen Durchschnittsbran-
des der Vrennerei für das Vetriebsjahr 1916/17 als Durchschnittsbrand
zugewiesen wäre.

Eine Ermäßigung der verbrauchsabgabe für den auf übertragenen
Durchschnittsbrand angerechneten Vranntwein findet nicht statt. Das mit
dem übertragenen Durchschnittsbrand etwa verbundene Kontingent oder Recht,
Vranntwein zu einem ermäßigten verbrauchsabgabensatze herzustellen, ver-
fällt für das Vetriebsjahr 1916/17, hat eine Vrennerei nur einen Teil des
Durchschnittsbrandes auf eine andere Vrennerei übertragen, und wil l sie einen
anderen Teil selbst herstellen, so hat sie für den von ihr innerhalb des zu-
rückbehaltenen Teiles des eigenen Durchschnittsbrandes hergestellten Vrannt-
wein auf Ermäßigung der verbrauchsabgabe zu einem im § 5 Abs. 1 des
Gesetzes, betreffend Veseitigung des Vranntweinkontingents, vom 14. Iuni
1912 (Neichs-Gesetzbl. 3. 378) vorgesehenen 3ätz nur dann Anspruch, wenn
sie sich verpflichtet, weder mehr als die dem in Vetracht kommenden 3atze
entsprechende Alkoholmenge unter Einrechnung des übertragenen Teiles ihres
Durchschnittsbrandes selbst herzustellen, noch den über die vorgesehene Grenze
etwa hinausgehenden Teil ihres Durchschnittsbrandes an eine andere Vren-
nerei abzugeben.

Vrennereien, die ihren eigenen Durchschnittsbrand ganz oder teilweise
auf eine andere Vrennerei übertragen haben, dürfen fremden Durchschnitts-
brand nicht erwerben.

Die näheren Anordnungen über das. Verfahren bei der Uebertragung
des Durchschnittsbrandes, über die Vuchführung und den statistischen Nachweis
trifft der Reichskanzler.

I I I . E r l e i c h t e r u n g e n f ü r V r e n n e r e i e n , die b i s h e r
K o r n b r a n n t w e i n her st e i l t e n .

Vrennereien, die im letzten Iahre ihres Vetriebes vor dem 1. Vktober
1914 ausschließlich Noggen, Weizen, Vuchweizen, Hafer oder Gerste verarbeitet
haben und damals Anspruch auf die im § 5 Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes
vom 14. Iuni 1912 und im § 45 Ziffer 2 des Gesetzes vom 15. Iu l i 1909
vorgesehenen Ermäßigungen der verbrauchsabgabe und der Vetriebsauflage
hatten oder bei Einhaltung der dort vorgesehenen Erzeugungsgrenzen diesen
Anspruch gehabt hätten, behalten ihn im Vetriebsjahr 1916/17 auch dann,
wenn sie anstatt Noggen, Weizen, Vuchweizen, Hafer oder Gerste andere
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Mehlige 3toffe oder Nübenstoffe (Melasse, Rüben oder Rübensaft) oder
Tobinamburs verarbeiten, sich aber innerhalb der vorgeschriebenen Erzeu-
gungsgrenzen halten- gewerbliche Vrennereien der im § 5 5tbs. 1 Ziffer 2
des Gesetzes vom 14. Juni 1912 bezeichneten A r t behalten die dort vorgesehene
Vergünstigung nur dann, wenn sie nicht Hefe erzeugen.

IV . I n k r a f t t r e t e n .
Diese Verordnung tri t t mit Wirkung vom 1. Oktober 1916 in Kraft.

1916. 2. November.

Bekanntmachung
über einen Höchstpreis für Weizengrieß

N. K. ( k . G. V l . 5. 1241.)

5luf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmatznahmen zur 3iche-
rung der Volksernährung vom 22. M a i 1916f) (Neichs-Gefetzbl. 3. 401)
wi rd verordnet:

Der Preis für Weizengrieß darf beim verkauf an den Verbraucher 56
Pfennig für das Kilogramm nicht übersteigen.

3 2.
M i t Gefängnis bis zu. einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-

tausend Mark oder mit einer dieser Ztrafen wird bestraft:
1. wer den im § 1 bestimmten sireis überschreitet -

2. wer einen andern zum Abschluß eines Vertrages auffordert, durch
den der f)reis s§ 1) überschritten wird, oder sich zu einem sol-
chen Vertrag erbietet.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht,
eingezogen werden.

8 3
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen.
§ 4

Diese Verordnung tritt am 20. November 1916 in Kraft.

1916. 2. November.

Bekanntmachung
betreffend Krankenversicherung von Ausländern wahrend des Krieges.

R. K. (R. G. V l . 3. 1247.)

Der Vundesrai hat auf Grund des § 3 des Gesetzes, betreffend die
Ermächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw., vom
^ . Kugust 1914^) (Neichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

Diejenigen seit Veginn des gegenwärtigen Krieges in Deutschland be-
findlichen Angehörigen feindlicher 3taaten, welche als solche durch Kn-

-j-) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 379.
i) verwaltungsoorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
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deshalb als unfreie Personen nicht nach den Vorschriften der Reichsversiche-
ordnung deutscher Vehörden in ihrer personlichen Freiheit beschränkt und
rungsordnung über die Krankenversicherung versicherungspflichtig oder ver-
sicherungsberechtigt sind, werden diesen Vorschriften unterstellt.

Für sie gelten auch das Gesetz, betreffend Sicherung der Leistungs-
fähigkeit der Krankenkassen, vom 4. Kugust 1914-) (Keichs-Gesetzbl. 5. 337)
und § 2 der Vekanntmachung, betreffend Krankenversicherung und Wochen-
Hilfe während des Krieges, vom 28. Januar 1915^) (Reichs-Gesetzbl. 3. 49)^

Diese Vorschrift tr i t t am 20. November 1916 in Kraft.

191«. 2. Novemver.
Verordnung

über Höchstpreise für Hafernährmittel .

R. K. (N. G. V l , 5. 1242.)

Kuf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur 3icherung
der Volksernährung vom 22. M a i 1916*) (Neichs-Gesetzbl. 5. 401) wird
verordnet:

Der preis für Haferflocken, Hafergrütze und Hafermehl, lose in Zacken
verladen, darf beim Verkaufe durch den Hersteller vierundsiebzig M a r k
dreißig Pfennig für hundert Kilogramm nstto frei Empfangsstation des
Großabnehmers nicht übersteigen.

Der Höchstpreis gilt ausschließlich Zack und für Varzahlung inner-
halb 14 Tagen nach Empfang. Vei leihweiser oder käuflicher Ueberlassung
der 3äcke gelten die Vorschriften im § 2 Kbs. 1 der Verordnung über Höchst-
preise für Hafer vom 24. Ju l i 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 826) entsprechend.

§ 2
Veim Kleinverkaufe dürfen folgende preise nicht überschritten werdend

a) für Haferflocken, Hafergrütze und Hafermehl lose:
44 Pfennig für das Pfund-

b) für Haferflocken und Hafergrütze in Packungen:
56 Pfennig für die 1 Pfund-Packung-

o) für Hafermehl in Packungen:
32 Pfennig für die V2 Pfund-Packung.

M s Kleinverkauf gilt der verkauf an den Verbraucher in Mengen
bis zu fünf Kilogramm einschließlich.

§ 3
Die LanoesZentralbehöroen können bei Haferflocken, Hafergrütze und

Hafermehl, lose oder in Packungen, die sich beim Inkrafttreten dieser
Verordnung bereits im Kleinhandel befinden, für Verkäufe, die bis 25.
November 1916 stattfinden, Ausnahmen von den Vorschriften im § 2
zulassen. 3ie können diese Vefugnis auf andere Vehörden übertragen.

2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 5. 863.
3) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I 3. 95.
*) verwaltungsvorfchriften Jahrgang 1916 I 3. 379.
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§ 4
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:
1. wer die in dieser Verordnung festgesetzten Höchstpreise überschreitet)
2. wer einen andern zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch

den die sireise überschritten werden, oder sich zu einem solchen
Vertrag erbietet.

Neben der strafe können die Vorräte, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Tä-
ter gehören oder nicht.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-
ordnung zulassen.

s 6
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 2. November.

Bekanntmachung
über die Überwachung des Verkehrs mit Seemuscheln

R. K. (R. G. M. 5. 1243.)

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über Xriegsmaßnahmen
zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916x) (Reichs-'Vesetzbl.
5. 401) wird folgendes verordnet:

Cs wird eine Ueberwachungsstelle für seemuscheln errichtet. Ih r
liegt die Ueberwachung des Fanges und des Handels mit seemuscheln
sowie der Herstellung von seemuschelkonserven ob. Die Ueberwachungs-
stelle für Leemuscheln untersteht der Kufsicht des Reichskanzlers. Der
Reichskanzler bestimmt das Nähere über die Leitung und Zusammen-
setzung der stelle.

s 2
Der Erlaubnis der Ueberwachungsstelle bedarf:

1. wer seemuschelkonserven herstellt'
2. wer seemuscheln im Großhandel von Fischern kauft.

Als Großhandel im sinne dieser Vorschrift gilt die Abgabe von
mehr als 50 kx-

s 3
Die Ueberwachungsstelle für seemuscheln kann Bestimmungen über

den Fang und verkauf von seemuscheln, über die Art der Versendung
und der Aufbewahrung sowie über die Herstellung von seemuschelkonserven
erlassen.

sie kann den Fang und den verkauf von seemuscheln sowie die
Herstellung von seemuschelkonserven beschränken oder untersagen,' sie kann
auch einzelne Personen vom Fange und vom Handel mit seemuscheln oder
von der Herstellung von seemuschelkonserven ausschließen.

x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 379.
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§ 4
Die Ueberwachungsstelle für seemuscheln kann für Zeemuscheln und

3eemuschelkonseroen preise festsetzen.
Die Ueberwachungsstelle für seemuscheln kann ferner Händlern mit

3eemuscheln sowie Herstellern von Zeemuschelkonseroen sireise vorschrei-
ben, die nicht überschritten werden dürfen.

Die Ueberwachungsstelle für 3eemuscheln kann Vorschriften über den
Verkehr mit eingeführten 3eemuscheln und eingeführten 3eemuschelkon-
serven erlassen.

§ 6
Die Unternehmer oder Leiter von Vetrieben, die 3eemuschelfang oder

3eemuschelhandel treiben oder in denen 3eemuschelkonserven hergestellt
werden, haben den Veauftragten der Ueberwachungsstelle für 3eemuscheln
Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen zu gewähren und die Vesichtigung
der Geschäfts- und Vetriebsräume sowie der Vorräte zu gestatten.

Die Veauftragten sind verpflichtet, über die Einrichtungen und die
Geschäftsverhältnisse, die hierbei zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegen-
heit zu beobachten.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis Zu
zehntausend Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:

1. wer 3eemuscheln ohne die erforderliche Erlaubnis (§ 2) herstellt
oder kauft,'

2. wer den gemäß § 3 Kbs. 1 erlassenen Vestimmungen zuwider-
handelt,-

3. wer entgegen einem auf Grund des § 3 Kbs. 2 erlassenen Ver-
bote den Fang oder den Verkauf von 3eemuscheln oder die Her-
stellung von 3eemuschelkonserven betreibt,'

4. wer die nach § 3 Kbs. 1 festgesetzten preise überschreitet oder
einen andern zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch den
diese preise überschritten werden, oder sich zu einem solchen Ver-
trag anbietet,-

5. wer preise, d'2 ihm gemäß § 4 Kbs. 3 von der Ueberwachungs-
stelle für 3eemuscheln vorgeschrieben sind, überschreitet,'

6. wer den gemäß § 5 erlassenen Vestimmungen über den Ver-
kehr mit eingeführten 3eemuscheln und eingeführten 3eemuschel-
konseroen zuwiderhandelt-

7. wer den ihm nach § 6 Kbs. 1 obliegenden Verpflichtungen zu-
widerhandelt -

8. wer der Vorschrift im § 6 Kbs. 2 zuwider Verschwiegenheit nicht
beobachtet.

I n dem Falle der Nr. 8 tntt die Verfolgung nur auf 5tntrag des
Unternehmers ein.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die straf-
bare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem
Täter gehören oder nicht.

s 8
Diese Verordnung tritt mi< dem Tage der Verkündung, der § 2

mit dem 1. Dezember 1916 in Kraft.
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1916. 3. November

Kehrbezirke.

M . h. G. M. I . (M . Vl . h. G. 3. 384.)

Vei Prüfung der Frage, ob der Vewerber um eine Vezirksschornstein-
fegerstelle den zur Ausübung des 3chornsteinfegergewerbe3 erforderlichen
Gesundheitszustand nachweisen kann, ist Kriegsbeschädigten gegenüber mög-
lichst nachsichtig zu verfahren. Für Vewerber, die durch ihre Kriegsbe-
schädigung an der praktischen Ausübung ihres Verufs ganz oder teilweise
gehindert sind, genügt zur Aufnahme in die Vewerberliste und zur An-
stellung der Nachweis, daß sie imstande sind, die Verrichtungen der hilfs-
personen ständig zu überwachen.

Bewerbern, die den Nachweis der einjährigen Tätigkeit im Regie-
rungsbezirke (Landespolizeibezirk Berlin) innerhalb der letzten 3 Iahre
vor der Bewerbung nicht erbringen können, weil diese Tätigkeit im Re-
gierungsbezirke durch den Eintritt in den Heeresdienst unterbrochen worden
ist, ist die militärische Dienstzeit auf die berufliche Tätigkeit in dem Be-
zirk, in dem sie sich bewerben, anzurechnen.

1916. 3. November.

Bekanntmachung
betreffend Ans- und Durchfulnderbotc von Uhrmacherwerkzeugen pp .

(R. K. (R. G. Vl . 3. 1257.)

I m Anschluß an die Vekanntmachung vom 28. 3eptember 1916
— Reichsanzeiger Nr. 229 —, betreffend das v e r b o t der A u s f u h r
u n d D u r c h f u h r aller Waren des Abschnitts X V I I ^ des Zolltarifs,
bringe ich nachstehendes zur öffentlichen Kenntnis.'

I. Dem Verbote unterliegen nur die unter den A u s f u h r nummern
oes Abschnitts XVIIH. des 3talistischen Warenverzeichnisses aufgeführten
waren.

II. Alle Vorschriften, lach denen die Zollstellen ermächtigt sind,
andere Waren des Abschnitts XVIIH. des Zolltarifs als die nachstehend
unter I I I und IV genannten ohne besondere Ausfuhrbewilligung ausgehen
zu lassen, werden hierdurch außer Kraft gesetzt.

III. U h r m a c h e r w e r k z e u g e sind ohne besondere Ausfuhrbewil-
ligung zur Ausfuhr zuzulassen, wenn der 3endung eine Vereinigung
der zuständigen Handelskammer beigefügt wird, daß es sich ausschließlich
um Werkzeuge für Uhrmacherzwecke handelt.

Unter die Uhrmacherwerkzeuge fallen zum Veispiel:
Abziehplatten'
Ambößchen-
Ankerplättchenabheber -
Anlatzpfännchen -
Vohrmaschinchen,'
Eingreifszirkel-
Fassungsmaschinchen -
Federwinder-
Fräsmaschinchen-
Gehäuseausbeulmaschinchen -
Maße zum Ausmessen der Uhrbestandteile -
Mitnehmer-
Mittelpunkttreffer;

64
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Nietbänkchen-
Nietkloben-
punktiermaschinchen-
Punzen,-
Räderstreckmaschinchen-
Ringe zum Zusammensetzen-
Rundlaufzirkel-
Schraubenhalter-
Schraubenpoliermaschinchen-
3enkspiele,-
Spiralbearbeitungsmaschinchen -
Stiftenklöbchen-
Streckmaschinen-
Treibnietmaschinchen,-
Uhrmacherlupen-
Uhrmacherzangen aller Krt-
Uhröffner-
Unruhwagen'
wälzfräsen-
wälzmaschinchen,'
Werkhalter -
Zapfenabrunder -
Zapfenrollierstühle -
Zeigerhalter.

IV. Ohne besondere Ausfuhrbewilligung zur Ausfuhr zuzulassen sind
die in nachstehender F r e i l i s t e (die Nummern sind die des Statistischen
Warenverzeichnisses) aufgeführten waren:

Kunstguß und anderer feiner Guß, nicht schmiedbar, der Nr. 781.
Kohlenlöffel aus Nr. 808 a.
Sattler- und Schuhmacherahlen aus Nr. 813a.
Modistinnen-, Zucker-, Vesen-, Kork- und Wab-Zangen aus Nr. 813b.
Neb-, Rosen- und Schafscheren aus Nr. 813c.
Zug-, wiege- und Hackmesser, grobe Küchen- und Gartenmesser sowie

sonstige grobe Messer, grobe Papiermesser, außer Maschinenmessern,
grobe Scheren, Schnitzer (Schnitzmesser) der Nr. 815c.

Geräte für den hauswirtschaftlichen oder gewerblichen Gebrauch der
Nr. 816d.

haken, Kisten- und Sarggriffe, Splinte und Krampen, Heftel und Gesen
aus Nummer 825 d.

Haus- und Küchengeräte, auch Küchengeschirr, aus Eisenblech, auch Teile
davon, bearbeitet (mit Schmelz belegt ^emaillierte oder dergleichen),
aus Nr. 828 e.

Schlitt- und Rollschuhe der Nr. 831.
Vau- und Möbelbeschläge' und sonstige waren der Nr. 832.
Schlösser, nicht zu Handfeuerwaffen, und Schlüssel der Nr. 833 in Cin-

zelsendungen bis zu 3 K̂  Gewicht.
Feine Messer und feine Scheren, andere feine Schneidwaren (außer

blanken Waffen), feine Gabeln, der Nr. 836 a, b.
perlen, Rosenkränze, Fingerhüte, Korkzieher, Nußknacker, Löffel, Glok-

ken aus Nr. 836 d.
Kunstschmiedearbeiten der Nr. 837.
Schirmgestelle und Vestandteile von solchen der Nr. 838.
Schreibfedern (einschließlich der noch nicht völlig fertig gearbeiteten),

auch mit vergoldeten Spitzen, der Nr. 840.
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Nähnadeln (einschließlich der Heft-, 3tick- und 3topfnadeln), auch mit
vergoldeten Gehren, der Nr. 841 a.

steck-, Hechel-, Jacquard, Kopier-, Ztrick-, häkel-, haar-, pack- und
andere Nadeln (mit Ausnahme von Kratzen- und 3prechmaschinen-
nadeln), Nadelspitzen, Angelhaken der Nr. 841 c.

Veschläge und Verschlüsse Zu Alben, Etuis, Ctalagen und Kartonnagen-
Vril len- und Klemmergestelle- Vureaubedarfsgegenstände aus Cisen,
rvie Aktenhefter, Papierlocher, Papierlöscher, gepreßte Tintenfässer
und ähnliche- Grabkränze- hilfswerkzeuge für Nähmaschinen, soweit
sie mit diesen ausgeführt werden,- hosenhalter,' Klammern für Karton-
nagen, aus Eisenblech und Vandeisen- Laubsägegarnituren,' 3childer
(Namens-, Ankündigungs- und ähnliche 3childer),- Taschen- und Kof-
ferbügel- Handpflegegeräte- Wetzstahle- Zigaretten- und Zigarren-
etuis.

1916. 4. November.

Vervtdnung
über Höchstpreise für Zwiebeln

R. K. (N. G. V l . 3. 1257.)

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmatznahmen Zur 3icherung
der Volksernährung vom 22. M a i 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 401) wird
verordnet:

Der Preis für Zwiebeln aus der Ernte 1916 darf beim verkaufe durch
den Erzeuger an den Großhändler folgende 3ätze für je 50 Kilogramm
nicht übersteigen:

bis 14. November 1916 einschließlich 7,50 Mark ,
vom 15. November ., 14. Dezember 1916 „ 8,25

15. Dezember
15. Ianuar
15. Februar
15. März

14. Ianuar 1917
14. Februar 1917
14. März 1917

9,00
9,75

10,50
11,2514. Apri l 1917

15. Apri l 1917 ab 12,00
Matzgebend ist der zu der vereinbarten Lieferungszeit geltende Höchst-

preis. Der Preis gilt, ausschließlich 3ack frei nächster Verladestelle des
Verkäufers (Vahn oder 3chiff) und schließt die Kosten der Verladung
daselbst ein.

Werden die 3äcke mitverkauft, so darf der Preis für den 3ack
nicht mehr als 1 Mark und für den 3ack, der mehr als 60 ^Kilo-
gramm hält, nicht mehr als 1,25 Mark betragen. Für leihweise Ueber-
lassung der 3äcke darf eine 3ackleihgebühr bis zu 20 Pfennig für je
50 Kilogramm berechnet werden. Werden die 5äcke nicht innerhalb drei
Wochen nach der Lieferung zurückgegeben, so darf die Leihgebühr dann
um 5 Pfennig für die Woche bis zum höchstbetrage von 1 Mark erhöht
werden. Angefangene Wochen sind voll zu berechnen.

verkauft der Erzeuger unmittelbar an den Kleinhändler oder Ver-
braucher, so darf der im § 1 festgesetzte Preis zuzüglich der Vergütung
für 3äcke um einen Vetrag bis zu 2 Mark erhöht werden. Der Preik
gilt für Lieferung frei Haus, Lager oder Laden des Käufers

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 379
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s 3
Veim Weiterverkaufe von Zwiebeln im Handel darf vorbehaltlich

der Vorschrift im § 4 zu den im § 1 festgesetzten Höchstpreisen nicht
mehr als insgesamt 3,50 Mark für je 50 Kilogramm zugeschlagen werden.
Der Preis gilt einschließlich 3ack frei Lager oder Laden des Käufers.

Gemeinden über 100 000 Einwohner können bestimmen, daß der Zu-
schlag (Abs. 1) um einen Vetrag bis zu einer Mark für je 50 Kilo-
gramm erhöht werden oarf.

H 4
Veim Weiterverkaufe von Zwiebeln aus der Ernte 1916 im Klein-

verkaufe dürfen die folgenden preise für je 0,5 Kilogramm nicht über-
schritten werden:

bis 14. November 1916 einschließlich 14 Pf.,
vom 15. November ,, 14. Dezember

15. Dezember
15. Ianuar
15. Februar
15. März

14. Januar
14. Februar
14. März
!4. April

1916
1917
1917
1917
1917

15 „
16 „
17 „
18 „
19 „
20 „15. April 1917 ab

Als Kleinverkauf gilt die Abgabe an den Verbraucher in Mengen
bis zu 5 Kilogramm einschließlich. Kommunalverbände und Gemeinden
können den Kleinverkaufspreis für ihren Vezirk niedriger festsetzen. Ge-
meinden über 100 090 Einwohner können zu den im Abs. 1 festgesetzten
preisen einen Zuschlag von 1 Pfennig für je 0,5 Kilogramm Zulassen.

3 5
Die Lanbeszentralbehörden können mit Zustimmung des Präsidenten

des Kriegsernährungsamts für besondere Zwiebelarten, wie die roten Lit-
tauer Ltechzwiebeln und die zweijährigen Vornaer Zwiebeln sowie für
aus dem Ausland eingeführte Zwiebeln Ausnahmen von den Höchstpreisen
zulassen.

§ 6
Das Eigentum an Zwiebeln kann durch Anordnung der zuständigen

Vehörde einer von dieser bezeichneten Person übertragen werden. Die
Anordnung ist an den Vesitzer zu richten. Das Eigentum geht über,
sobald die Anordnung dem Vesitzer zugeht. Der von der Anordnung
Vetroffene ist verpflichtet, die Vorräte bis zum Ablauf einer in der An-
ordnung zu bestimmenden Frist zu verwahren und pfleglich zu deHandeln.

Der Uebernahmepreis wird unter Verücksichtigung des zur Zeit der
Anordnung geltenden Höchstpreises sowie der Güte und verwertbarkeit der
Vorräte von der zuständigen Vehörde festgesetzt.

Hat der Vesitzer einer Aufforderung der zuständigen Vehörde zur Ueber-
lassung der Vorräte innerhalb der gesetzten Frist nicht F l̂ge geleistet, so ist
der Uebernahmevreis um 2 Mark für je 50 Kilogramm zu kürzen.

Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über streitig-
keiten, die sich aus der Anordnung ei-geben, und über die Kosten des
Verfahrens.

Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhere Verwaltungs-
behörde, zuständige Vehörde und Kommunalverband im Zinne dieser Ver-
ordnung anzusehen ist.

8 8
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu Zehn-

tausend Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:
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1. wer die in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Verordnung
festgesetzten preise überschreitet-

2. wer einen andern zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch
den die preise (Nr. 1) überschritten werden, oder sich zu einem
solchen Vertrag erbietet-

3. wer der Verpflichtung, die Vorräte aufzubewahren und pfleglich
zu behandeln (§ 6), zuwiderhandelt.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die straf-
bare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht, eingezogen werden.

§ 9
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 4. November.

Verschiebung der regelmäßigen Ergänzungswahlen
zu den Gemcindevertrenmgen

allerhöchste Verordnung. (G. 3. 3. 141).

ll)ir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen etc., ver-
ordnen auf Grund des Artikel 63 der Verfassungsurkunde für den preu-
ßischen 3taat vom 31. Januar 1850 (Gesetzsamml. 3. 17) und auf An-
trag Unseres 3taatsministeriums, was folgt i

3tädte und Landgemeinden sind befugt, durch Gemeindebeschluß die
regelmäßigen Crgänzungswahlen zu den Gemeindevertretungen während
der Dauer des Krieges um je ein Jahr mit der Wirkung zu verschie-
ben, daß die Vertreter, für die eine Ergänzungswahl nötig gewesen wäre,
je ein Jahr mehr und die an ihre 3telle tretenden je ein Jahr weniger
in Tätigkeit bleiben.

Für dieselbe Zeit und mit derselben Wirkung sind Kreise (Vber-
amtsbezirke) befugt, durch Veschlutz des Kreistags (der Amtsversammlung)
die regelmäßigen Ergänzungswahlen zu den Kreistagen (Amtsversamm-
lungen) um je ein Jahr zu verschieben.

8 3.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-

gedrucktem Königlichen Insiegel.
Gegeben Großes Hauptquartier, den 4. November 1916.

(3iegel.) Wilhelm.

1916. 4. November.

Staatsschuldbllchangelegcnheiten (Aufnahme von Anträgen seitens der
öffentlichen Sparkassen)

M. I . (M . Vl . 3. 229.)

I m Anschluß an den Erlaß vom 11. 3eptember 1916 teile ich mit,
daß nunmehr auch der Herr Finanzminister mit meinem Einverständnisse
die öffentlichen 3parkassen in Preußen als Kassen für die Aufnahme von
Anträgen in 3taatsschuldbuchangelegenheiten im 3inne des § 15 Abs. 2
des 3taatsschuldbuchgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
Mai 1910 bezeichnet hat mit den gleichen Maßgaben, die für die Aufnahme
von Anträgen in Neichsschuldbuchangelegenheiten bestimmt sind.
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Wegen Form und Inhalt der über die Anträge aufzunehmenden Nie-
derschrift verweise ich auf Krtikel V I der zum 3taatsschuldbuchgesetz er-
lassenen Kusführungsbestimmungen vom 30. Ma i 1910 M i n . V l . f. d.
i. v . 3. 173).

Die Herren Gberpräsidenten ersuche ich ergebenst, die öffentlichen 3par-
kassen des dortigen Geschäftsbereiches hiernach mit Weisung gefälligst bald
zu versehen.

Die Hauptverwaltung der 3taatsschulden Verlin 8̂ V 68, Granien-
straße 92/94 sind die hiernach zuständigen 3parkassen namentlich »an-
zuzeigen. Da indessen jedenfalls dieselben 3parkassen für Preußen wie für
das Reich in Frage kommen werden, so genügt eine kurze Mitteilung
dieses Inhalts ^ also ohne besondere Kufzählung der verschiedenen 3par-
kassen zur Nummer I 3898 an die 3taatsschuloenverwaltuW.

1916. 5. November.

Vekanntmachung
über anderweite Festsetzung der Höchstpreise für Erzeugnisse der

Kartoffeltrocknerei und der Nartoffelstärkefabrikation
Kriegsernährungsamt. (N. G. Vl . 3. 1261.)

Kuf Grund des § 4a der Verordnung über die Höchstpreise für Er-
zeugnisse der Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärkefabrikation vom
16. 3eptember 1915^) (Reichs-Gesetzbl. 3. 588) in der Fassung der Ver-
ordnung vom 24. Februar 1916Y (Reichs-Gesetzbl. 3. 118) und des § 1
der Vekanntmachung über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom
22. Ma i 1916Y (Neichs-Eesetzbl. 3. 402) wird bestimmt:

A r t i k e l I
Kn die 3telle der in der Vekanntmachung über die Kenderung der

Höchstpreise für Erzeugnisse der Karteffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärke-
fabrikation vom 29. Februar 1916^) (Reichs-Gesetzbl. 3. 135) vorgesehenen
preise für Kartoffelwalzmehl einschließlich des Zuschlags für besondere
3ichtung treten folgende Höchstpreise:

Mark
für den Doppelzentner

im ersten Preisgebiete 49,30
im zweiten Preisgebiete 49,80
im dritten Preisgebiete 50,30
im vierten Preisgebiete 50,80.

A r t i k e l I I
Der § 2 Kbs. 3 5atz 1 der Vekanntmachung über die Höchstpreise

für Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärkefabrikation
vom 16. 3chtember 1915 (Reichs-Gesetzbl. 3. 588) erhält folgende Fassung:

Vei Verkäufen von Kartaffelflocken und Kartoffelschnitzeln, die
5 Tonnen nicht übersteigen, und bei Verkäufen von Kartoffelwalz-
mehl, trockener Kartoffelstärke und Kurtoffelstärkemehl, die 1 Tonne
nicht übersteigen, erhöhen sich die Höchstpreise im Kbs. 2 um 1,50
Mark für den Doppelzentner.

K r t i k e l I I I
Diese Vestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1) verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I I 3eite 128 a.
^verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 1 3eite 151.
2) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 3eite 379.
4) verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 3eite 166.
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1916. 6. November.

Verschiebung der Grgänzungswahlen zu den Gemeindevertretungen
und den Kreistagen während des Krieges.

M. I . (M. Vl. 3. 238.)

Auf Grund des Artikels 63 der Verfassungsurkunde ist unter dem
4. November d. I s . eine Allerhöchste Verordnung erlassen worden, nach
der 3tädte und Landgemeinden befugt sind, durch einen Gemeindebeschluß,
der keiner Genehmigung bedarf, die regelmäßigen Ergänzungswahlen zu
den Gemeindevertretungen während der Dauer des Krieges um je ein Jahr
mit der Wirkung zu verschieben, daß die Vertreter, für die eine Ergänzungs-
wahl nötig gewesen wäre, je ein Jahr mehr und die an ihre stelle tretenden
je ein Jahr weniger in Tätigkeit bleiben.

Für dieselbe Zeit und mit derselben Wirkung sind nach § 2 der Ver-
ordnung Kreise (Gberamtsbezirke) befugt, durch Veschlutz des Kreistages
(der Amtsversammlung) die regelmäßigen Ergänzungswahlen zu den Kreis-
tagen (Amtsversammlungen) um je ein Jahr zu verschieben.

Ich ersuche ergebenst, die Kommunalverbände des dortigen Vezirkes,
in denen solche Ergänzungswahlen unmittelbar bevorstehen, schleunigst auf
diese Verordnung, deren Veröffentlichung in der Gesetzsammlung unmittelbar
bevorsteht und die sofort in Kraft tritt, aufmerksam zu machen.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten und an den Herrn Gberpräsiden-
in Potsdam.

1916. 6. November.

Verkehr mit W e b , Wirk- und Strickwaren.

M. h. G. M. I . (M. Vl. H. G. 5. 461.)

Nachdem den Vberpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landräten, kreis-
freien Ztädten und denjenigen Ausfertigungsstellen für Vezugsscheine zum
Kaufe von Web-, wirk- und 3trickwaren, die der Reichsbekleidungsstelle
bereits bekannt waren, von dieser

I. die Vekanntmachung des Reichskanzlers vom 31. Gktober 1916
über Vezugsscheine,

II. die Ausführungsbekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle vom
31. Gktober 1916 zur Ausführung der §§ 11 und 12 der Vundes-
ratsverordnung vom IN. Juni 1916*) über die Regelung des
Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren usw.,

III. eine Pressenotiz,
IV. ein Anschreiben der Reichsbekleidungsstelle hierzu vom 31. Ok-

tober 1916
zugegangen ist, ersuchen wir unter Hinweis auf unseren Erlaß vom 6. Jul i
1916, das Erforderliche mit größter Veschleunigung zu veranlassen und
besonders auch allen denjenigen Anordnungen den größten Nachdruck zu
verleihen, die auf eine sparsame Vewirtschaftung der Web-, Wirk- und
Strickwaren hinzielen.

I m einzelnen bemerken wir noch folgendes:
Der Aufklärung sowohl der Verbraucher als auch der Geschäftswelt

durch die Presse ist der größte Wert beizumessen. Vei der Durchführung der
Vundesratsverordnung vom 10. Juni 1916 hat sich bisher gezeigt, daß

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 419.
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mancherlei Schwierigkeiten und Mißverständnisse innerhalb der Zeoölke-
rung ausgeblieben wären, wenn sie über die Zwecke und Ziele der Ver-
ordnung hinreichend unterrichtet gewesen wäre. Das gilt besonders auch
von der Zusammensetzung der Freiliste, die von mancher seite als eine
Bevorzugung der besser gestellten Venölkerungskreise ausgelegt wurde, wäh-
rend in Wirklichkeit die beanstandeten Posten lediglich im Interesse der
in diesen Industriezweigen beschäftigten Arbeiter und in Verücksichtigung
berechtigter wünsche der Handels- und Geschäftswelt in die Freiliste auf-
genommen waren.

Einer besonderen Belehrung über ihre Pflichten und über die Ve-
deutung der ganzen Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk und Ztrick-
waren überhaupt bedürfen vor allen Dingen auch die mit der Prüfung
und Ausfertigung von Bezugsscheinen betrauten stellen. Es hat sich
gezeigt, daß sie — namentlich in ländlichen Kreisen über das Wesen
und den Zweck der getroffenen Bestimmungen sehr im Unklaren sind.
Es mutz ihnen zum Vewußtsein kommen, daß lediglich mit einem be-
grenzten Vorrat solcher 3toffe gewirtschaftet wird, dem keine wesentlich
in Vetracht kommende Ergänzung aus dem Ausland gegenübersteht.

wir weisen ferner auf die Ledeutung hin, die Einhaltung der Be-
stimmungen über die Korsette, über die Einrichtung und Führung eines
Einkaufsbuchs für 3chneider, 3chneiderinnen und Wandergewerbetreibende
wirksam zu überwachen. Das Gleiche gilt von der Einhaltung der Ueber-
gangsvorschrift.

schließlich ersuchen wir noch dafür sorge zu tragen, daß die Polizei-
behörden die Wandergewerbetreibenden in bezug auf die richtige Hand-
habung der bestehenden Vorschriften scharf überwachen lassen. Auch wird
darauf hinzuwirken sein, daß die Bezirksausschüsse die Erteilung von,
Wandergewerbescheinen für web-, Wirk- und strickwaren, soweit es nach
Lage der Gesetzgebung möglich ist, einschränken.
An den Herrn Gberpräsidenten zu Potsdam und an die Herren Regierungs-

präsidenten.
1916. 7. November.

Bekünntmacdunq der Reichsfutterunttclstclle,
betreffend die Gerstenkontingentc der Brennereien

für das Velricbsjahr !9I6'17

(Reichs- und staatsanz. Nr. 263.)

1. Gerstenkontingente werden nur für landwirtschaftliche Kartoffel-
brennereien und solche Kornbrennereien festgesetzt werden, die in diesem
Vetriebsjahre Kartoffeln oder Rüben verarbeiten.

2. Die Festsetzung der Gerstenkontingente erfolgt in unserem Auftrage
durch die Steuerbehörden. Auf das kl reinen Alkohols entfallen bei einem
eigenen Durchschnittsbrand für das Vetriebsjahr 1916/17:

von nicht mehr als 30 kl 30 kx Gerste
von nicht mehr als 300 kl 20 K3 Gerste
und von über 300 kl 16 l ^ Gerste

3. Wollen Vrennereien selbstgewannene Gerste verarbeiten (§ 6 Abs. 2
der Verordnung über den Verkehr mit Gerste vom 6. I u l i 1916, R.G.Vl.
3. 800), so haben sie vor Veginn der Verarbeitung Bezugsscheine Der
die entsprechende Menge Gerste bei der Reichs-Gerstengesellschaft m. b. h,
anzufordern. Diese sendet sie namens der Vrennereien öen Kommunal-
verbänden unmittelbar zu und gibt den Vrennereien hiervon Nachricht.
Die Kommunalverbände reichen sie mit der Gerstenbestandsanzeige für den
betreffenden Monat der Reichsfuttermittelstelle ein.
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4. Vei der Reichs-Gerstengesellschaft kann die Zuweisung von Vrenn-
gerste unter folgenden Voraussetzungen beantragt werden:

a) ll)er keine Gerste geerntet hat, muß hierüber eine Vereinigung
des Kommunalverbandes beibringen.

d) Veträgt das Kontingent einer Vrennerei mehr als «/i« ihrer
Gerstenernte, so kann auf Antrag der Mehrbetrag zugewiesen
werden. Dem Zuweisungsantrage ist eine Vereinigung des Kom-
munalverbandes über die Höhe der von der Vrennerei geern-
teten Gerstenmengen beizufügen.

o) Die gleiche Vereinigung ist erforderlich, wenn die Zuweisung
von Gerste beantragt wird, weil sich die selbstgeerntete Gerste
wegen mangelhafter Keimfähigkeit nicht zum Vrennen eigne. I n
diesem Falle mutz der Unternehmer außerdem eine Vereinigung
des Kommunaloerbandes über die bereits an die Reichs-Gersten-
gesellschaft abgelieferte Gerstenmenge beibringen! Insoweit die
Ablieferung von "/io seiner Ernte noch nicht erfolgt ist, hat
er sich der Reichs-Gerstengesellschaft gegenüber ausdrücklich zu
verpflichten, soviel selbstgeerntete Gerste abzuliefern, wie er Vrenn-
gerste empfängt.

ä) Anerkannte Laatgutwirtschaften oder landwirtschaftliche Vetriebe,
für die der Nachweis erbracht ist, datz sie sich in den Jahren
1913 und 1914 mit dem verkaufe von Saatgerste befaßt haben,
können Gerste für Vrennereizwecke insoweit zugewiesen erhal-
ten, als 6/in ihrer gesamten Gerstenernte abzüglich der geern-
teten 3aatgerste zur Deckung ihres 'Gerstenkontingents nicht aus-
reichen.

5ie haben eine Vereinigung des Kommunalverbandes bei-
zubringen, wieviel Gerste sie insgesamt geerntet haben und wie-
viel davon 3aatgerste ist.

5. Die Vrennereibesitzer dürfen innerhalb ihres Kontingents selbständig
Gerste einkaufen, hierbei jedoch keinen höheren als den jeweils höchsten
Einkaufspreis der Reichs-Gerstengesellschaft bezahlen. Vrennereien, deren
Gerstenkontingent 30 ä? nicht übersteigt, dürfen die ganze Menge, Vren-
nereien mit einem höheren Gerstenkontingent zunächst bis 50 proz. des
Kontingents, mindestens aber 30 62 einkaufen. Der Aeichs-Gerstengesell-
schaft sind die unter Ziffer 4 geforderten Bescheinigungen sowie die Er-
klärung zu übersenden, daß die Vrennerei die Gerste selbst einkaufen wolle
und hierfür einen Vezugsschein beantrage.

Ist der eigene Durchschnittsbrand des Vetriebsjahres 1916/1? höher
als 300 KI Alkohol, so sind dem Anträge für jede Tonne 2 Mk. Ver-
waltungsspesen beizufügen.

Die Neichs-Gerstengesellschaft wird nach Erfüllung dieser Voraussetzungen
die Gerstenbezugsscheine namens der Vrennereien den Kommunalverbänden
unmittelbar zusenden. Diese überreichen sie mit den Gerstenbestandsanzeigen
für den betreffenden Monat der Reichsfuttermittelstelle.

6. Hafer oder Hafergemenge aus eigener Wirtschaft dürfen an stelle
von Gerste verwendet werden, wenn/ die Reichsfuttermittelstelle die Ver-
wendung genehmigt. Vis auf weiteres wird die Genehmigung erteilt
werden 1

a. Unternehmern, die eine Vescheinigung einreichen, daß sie keine
Gerste geerntet haben, in Höhe des gesamten Kontingents,

b. Unternehmern, deren eigene Ernte nach Abzug des Saatgutes
für ihr Kontingent nicht ausreicht, in Höhe der fehlenden Mengen.
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Der Unternehmer hat eine Vereinigung des Kommunalverbandes
über die Höhe seiner Gerstenernte und seines saatgutbedarfs einzureichen.

Die Verarbeitung von Hafer oder Gemenge in der Vrennerei ist kein
Gruno für Zuweisung von Futterhafer oder Hafersaatgut.

7. soweit Vrennereien von dem Rechte der Uebertragung ihres Durch-
schnittsbrandes auf andere Vrennereien Gebrauch machen, haben sie der
zuständigen 3teuerbebördo mit dem Antrage auf Genehmigung der Ueber-
tragung die ihnen im Kuftrage der Reichsfuttermittelstelle von der Steuer-
behörde übersandte Mitteilung über die Höhe ihres Gerstenkontingents ein-
zureichen. Die 3teuerbeho'rden werden auf dieser Mitteilung die ent-
sprechenden Gerstenmengen absetzen, den Vrennereien, die den Durchschnitts^
brand erworben haben, Zusatzscheine für ein entsprechendes Gerstenkon-
tingent zustellen und der Reichs-Gerstengesellschaft die erfolgte Uebertra-
gung mitteilen.

191«. 7. November.

Ausführungsanweisung zur Verordnung über Höchstpreise für
Hafernährmittel vom 2. November l9lß (Reichs Gesetzt»!. V. 1242).

M. H. G. M. Q D. F. M. I . (M. Vl. Q D. F. 5. 298.)

An die Herren Regierungspräsidenten, den Herrn Polizeipräsidenten in
Verlin und den Herrn Gberpräsidenten in Potsdam.

Auf Grund des ß 3 der vorbezeichneten Verordnung wird folgendes
bestimmt.'

Die Vefugnis, Ausnahmen von den Vorschriften in § 2 der Ver-
ordnung über Verkäufe zuzulassen, die bis zum 25. November 1916 statt-
finden, wird auf die Vorstände der 3tadt- und Landkreise übertragen.

1916. 7. November.

Vertrauensärztliche Tätigkeit des Kreisarztes bei Ausstellung amtsärzt-
licher Zeugnisse zwecks Aufnahme in einen Lehrgang zur Ausbildung von
Turn- und Schwimmlehrermnen bezw. von Turn« und Schwimmlehrern.

M. I . (M. Vl. M. 3. 388.)

Durch die von dem Herrn Minister der geistlichen und Unterrichtsange-
legenheiten unter dem 22. Juni 1912^) erlassenen Vestimmungen über die
Aufnahme in die Kurse zur Ausbildung von Turn- und Zchwimmlehrerinnen
an der Königlichen Landesturnanstalt in Spandau, durch die Prüfungs-
ordnung für Turn- und Schwimmlehrer vom 18. Januar 1916 und die
Prüfungsordnung für Turn- und Zchwimmlehrerinnen vom 22. Januar
1916 ist für die Zulassung zu den Lehrgängen zur Ausbildung von Turn-
und schwimmlehrerinnen und Turn- und Schwimmlehrern ein amtsärzt-
liches Zeugnis nach bestimmtem Muster vorgeschrieben. Die Ausstellung
solcher Zeugnisse gehört zu den vertrauensärztlichen Verrichtungen der Kveis-
ärzte (§ 115 Abs. 2 3 der Dienstanweisung für die Kreisärzte).

Da die gedachten Vestimmungen den Medizinalbeamten nicht allgemein
bekannt zu sein scheinen, ersuche ich ergebenst, die Kreisärzte darauf hin-
zuweisen.

Dieser Erlatz wird nebst dem Vordruck für die erwähnten amtsärzt-
lichen Zeugnisse im Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten abgedruckt
werden.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsi-
denten hier.

verwaltungsvorschriften Jahrgang 1912 I 5. 106.
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Ms Vorzeugnis stempelfrei.

Amtsärztliches Zeugnis
Zwecks Aufnahme in einen Lehrgang Zur Ausbildung Von

Turnlehrerinnen*)
für Fräulein ,,
geboren am , in

2.

4.

Fragen.

a) Wichtige für die körperliche Veranlagung in
Frage kommende Krankheiten in der Familie
(z. V. Tuberkulose), bei welchen Familien-
gliedern vorgekommen?

b) Etwaige Folgen überstandener Krankheiten.
Allgemeineindruck.

a) Kussehen,
d) Gesichtsfarbe.
c) Vlutarmut, Farbe der sichtbaren Zchleimhäute.
ä) Drüsen- und Mandelschwellungen. Anzeichen

erschwerter Nasenatmung.
s) Ernährungszustand.
t) Körperbau (auch Körpergröße und Körper-

gewicht).
Z-) Abweichungen im Vau des Rumpfes, insbeson-

dere der Wirbelsäule und der Gliedmaßen.**)
Plattfüße, schlecht geheilte Nnochenbrüche,
kranke Gelenke.

k) stimme,
i) Auffallende Veeinträchtigung

Veeinträchtigung

des Sehver-

des Hörver-
mögens.

k) Auffallende
mögens.

a) Vrustumpfang bei tiefster Ein- und Ausatmung,
d) Lungenbefund,
herz- und Gefäßsystem.
5) Grenzen der absoluten und relativen Herz-

dämpfung,
d) herztone.
0) Spitzenstoß,
ä) Veschaffenheit des Pulses, (schwach, kräftig?")

Antworten

*) Das gleiche Muster, mit der selbstverständlichen Aenderung unter
Nr. 5, gilt auch für die Aufnahme in Lehrgänge zur Ausbildung von
Turnlehrern.

**) Die Angaben zu 2 s sind besonders genau zu machen, da Ve-
werberinnen mit auffallender Verkrümmung der Wirbelsäule erfahrungs-
gemäß als Turnlehrerinnen keine Anstellung finden und daher zur Er-
sparung unnötiger Kosten von der Aufnahme in einen Ausbildungslehrgang
für Turnlehrerinnen auszuschließen sind. (Amtl. Anmerk.)
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Fragen. Antworten.

s) Zahl der Pulsschläge in der Minute
1. in Ruhe,
2. nack 10 Kniebeugen (1 Minute lang von

50 zu 10 Zekunden gezählt),
3. Zeit bis zur Rückkehr des Pulses Zur Ruhe-

zahl.
t) Gleichmäßigkeit in stärke und 3chlagfolge.
3) Krampfadern.

5. Vauch- und Unterleibsorgane (auch Vruchanlage,
)

6. Etwaige in Vetracht kommende andere Krank-
heiten, auch Nervenleiden.

Danach halte ich Fräulein für geeignet
— ungeeignet zur Ausbildung als Turnlehrerin.

(Danach bestehen gegen die Ausbildung des Fräulein
als Turnlehrerin die aus dem vorstehenden zu

sich ergebenden Vedenken.)
, den ,,,

Siegel.)

191K. 7. November.

Bekümitmachung
der Gemüsekonserven Kriegsgesellschaft.

(Reichs- und 5taatsanz. Nr. 264.)

Auf Grund der Verordnung vom 5. August d. I . (Reichs-Gesetzbl. Nr.
180 Leite 914 und ff.) geben wir bekannt:

Der Kbsatz von Gemüsekonserven und F a ß b o h n e n ist
auf Veranlassung des Herrn Reichskommissars verboten. Den Fabriken
ist zur Zeit der Versand freigegeben. Hierdurch sind die Fabriken in
der ilage, noch vor Eintritt des Frostes die Waren an die Grte zu
versenden, für die. sie bestimmt sind. Der Versand an die Abnehmer
der Fabrikanten darf nur unter der Vedingung erfolgen, daß die U)are
nicht an die Verbraucher gelangt, solange das Absatzverbot besteht.

Auf die str'afbestimmungen im § 9 der Verordnung vom 5. August
d. I . wird ausdrücklich hingewiesen.

1916. 8. November.

Bekanntmachung
betreffend die Einfuhr von (Veheimmitteln.

Reichskanzler (Reichsamt des Innern). (Reichs- und 3taatsanz. Nr. 265.)

Auf Grund der Verordnung über das verbot der Einfuhr entbehr-
licher Gegenstände vom 25. Februar 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 111) verbiete
ich bis auf weiteres die Einfuhr folgender Gegenstände:

Geheimmittel der Nr. 389 des Zolltarifs vom 25. Dezember
1902.
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1916. 8. November.

Bekanntmachung
der Reichsstelle fnr Gemüse nnd Obst, betreffend die Verwendung
von Marmeladen in Gewerbebetrieben zur Branntweinherstellung

(Neichs- und 3taatsanz. Nr. 266.)

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Verarbeitung z?on
Obst vom 5. August 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 911) wird in Ergänzung
der Vekanntmachungen vom 2. und 9. Zeptember 1916 bestimmt:

Die Verwendung von Marmeladen in Gewerbebetrieben Zur Vrannt-
weinherstellung ist verboten.

Die Ztrafbestimmungen des § 3 der Bekanntmachung vom 2. 3ev-
tember 1916 finden auf Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des § 1
entsprechende Anwendung.

Diese Vestimmungen treten mit dem Tage ihrer verkündung in Kraft.

191«. 8. November.

VereUftfllnnss der für die Hecrecuerwaltuna, nnd die Volkswirtschaft
erforderlichen Holzmensscn

M. 5. D. F. (M. Vl. L. D. 5- 5. 314.)

An sämtliche Königlichen Regierungen, mit Ausschluß derjenigen in Aurich,
Münster uno Zigmaringen.

Auszugsweise Niederschrift
der Vesprechung in der Kriegs-Nohstoff-Abteilung am 8. Zeptemoer 1916.

1. Eine Gestellung von Militärpferden für holzwerbung ist auch
nach Veendigung der landwirtschaftlichen Arbeiten ausgeschlossen.
Es wäre der Ankauf unbrauchbarer Militärpferde zur Bildung
fliegender Kolonnen anheimzustellen.

2. Auch die Gestellung von Lastkraftwagen für die Holzgew innung
ist angesichts der bedeutenden Anforderungen an der Front un-
möglich. Der Ankauf von Lastkraftwagen, welche für die Zwecke
der Heeresverwaltung nicht mehr brauchbar sind, wird empfohlen,
solche wagen werden von der Feldkraftwagen-Aktiengesellschaft
(Feldag) Verlin, Friedrichstraße, verkauft. Es dürfte weiter
empfehlenswert sein, Förderbahnen mit Lokomotiven für die Holz-
gewinnung anzulegen. Material hierfür ist nach den der zu-
ständigen 3telle aus allen Teilen Deutschlands zugehenden An-
geboten genügend vorhanden. Die bundesstaatlichen Regierungen
können mit der Lieferung von Venzolschleppern seitens der Fa-
briken nicht rechnen, da <die gesamte Produktion für den Heeres-
bedarf benötigt wird.

3. berufsmäßige Waldarbeiter werden grundsätzlich den Forstver-
waltungen vorzugsweise überlassen werden, bezüglich der Er-
nährung der Gefangenen werden Maßnahmen erwogen werden,
um dHN Negierungen die notwendigen Lebensmittel hierfür be-
sonders zuzuweisen.
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4. Vezüglich der Gestellung von garnisondienstfähigen Holzfällern,
vorzugsweise auch von tüchtigen Vorarbeitern sind der Abteilung
<ü 1 b des Kriegsministeriums Anforderungen, gegebenenfalls un-
ter Namhaftmachung und Adressenangabe besonders gewünschter
Leute zuzuleiten. Die Abteilung <D 1 d wird hiernach nach Mög-
lichkeit für die Zeit etwa vom 15. Oktober bis Ende Februar
1917 die benotigten Kräfte zur Verfügung stellen.

5. Es wäre den Negierungen nochmals anheimzugeben, die Heran-
ziehung Strafgefangener aus den Gefängnisanstalten für Holz-
gewinnungsarbeiten zu erwägen.

Abschrift erhält die Königliche Negierung zur Kenntnis mit folgenden
Vemerkungen:

Zu 1: Es empfiehlt sich, den Ankauf der Militärpferde, die nicht
mehr für das Feld brauchbar sind, durch Gespannhalter, die Holzfuhren
leisten wollen, seitens der Forstverwaltung in jeder weise zu fördern und
zu vermitteln. Auch kann in Frage kommen, solche Pferde zwecks Ver-
wendung im eigenen Fuhrwerksbetriebe der Forstverwaltung anzukaufen.

Die für das Heer unbrauchbar gewordenen Pferde werden zurzeit von
den stellvertretenden Generalkommandos mir zur Verfügung gestellt und
von mir den Landwirtschaftskammern überwiesen. Diese verkaufen die
Pferde zu den militärischerseits festgesetzten Abschätzungswerten zuzüglich
der entstandenen Unkosten an Landwirte, die sich verpflichtet, die Tiere tun-
lichst bis nach Beendigung des Krieges in ihren Vetrieben zu verwenden und
sie vor dieser Zeit nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Landwirtschafts-
kammer weiter zu verkaufen. Diese Genehmigung wird nur erteilt, wenn
der verkauf dem wirtschaftlichen Vedürfnis entspricht und an einen Landwirt
erfolgt, der sich den gleichen, oormitgeteilten Bedingungen unterwirft. Die
Innehaltung dieser Vedingungen wird durch Festsetzung von Vertragsstrafen
und zeitweise Kontrolle des Verbleibes der Pferde gesichert.

Außer an Landwirte erfolgt die Zuteilung von Pferden unter Auf-
erlegung von ähnlichen Vedingungen auch an gemisse Gewerbetreibende,
insbesondere an solche, deren Vetriebe gemeinnützigen oder öffentlichen
Zwecken dienen oder denen Lieferungen für die Armee oder Marine auf-
getragen sind.

Ich habe die Landwirtschaftskammern nunmehr angewiesen, bei der
künftigen Verteilung dieser Pferde neben den Landwirten und den bezeich-
neten Gewerbetreibenden auch Forstverwaltungen, Holzkäufer und solche
Gespannhalter nach Möglichkeit zu berücksichtigen, die sich verpflichtet haben
und sich hierüber durch eine amtliche Vereinigung ausweisen Können, die
Pferde bei der Holzabfuhr zugunsten bestimmter Forstverwaltungen oder
Holzkäufer zu benutzen und nach Beendigung der Holzabfuhr in der Land-
wirtschaft arbeiten zu lassen oder mit Genehmigung der Landwirtschafts-
kammer an einen Landwirt oder Valdbesitzer oder Holzkäufer weiter zu.
verkaufen.

Die Verkaufsbedingungen im einzelnen festzusetzen, habe ich den Land-
wirtschaftskammern, die sich hierüber mit den Negierungen verständigen
werden, überlassen.

Liegen hier oder dort die Verhältnisse so, daß zuverlässige und in der
Holzabfuhr erfahrene oder nicht hinreichend "kapitalkräftige Personen bereit
sein würden, holz aus staatsforstrevieren abzufahren, sofern ihnen der
Ankauf von Pferden durch Vorschüsse aus der Staatskasse ermöglicht würde,
so würde ich unter Umständen bereit sein, solche Vorschüsse bei Stellung
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hinreichender Sicherheiten und Uebernahme bestimmter vertraglicher ver''
pflichtungen seitens der vorschußnehmer in höhe von bis zu 60 o/o des
Taxwertes der Pferde zu gewähren. I n Fällen dieser Art konnte in
Frage kommen, zur besseren sicherung der staatskasse das Eigentum
an den Pferden der Forstverwaltung bis zur Abzahlung des gewährten
Vorschusses vorzubehalten.

soweit es sich um Kufwendung von Staatsmitteln für diese Zwecke
handelt, sei es nun, daß Vorschüsse zu gewähren sind oder sei es, daß die
Forstverwaltung selbst Pferde anzukaufen beabsichtigt ^ z. V. für den
Vetrieb einer Waldbahn —, erwarte ich die Anträge der Königlichen Ne-
gierung auf Vewilligung der erforderlichen Geldbeträge.

I n allen Fällen wolle die Königliche Negierung dafür sorgen, daß
die Pferde, die im Interesse der Holzabfuhr angekauft werden sollen, sobald
wie möglich und auch schon vor der Ueberweisung der Mittel durch mich
bei der zuständigen Landwirtschaftskammer unter Vezugnahme auf diesen
Erlaß angemeldet werden.

Da ein großer Teil der den Landwirtschaftskammern überwiesenen
Pferde nach ihrer Veschaffenheit für die Holzabfuhr nicht in Frage kommen
(z. V. Zuchtpferde, Fohlen, kranke Pferde), auch die Interessen der Land-
wirtschaft, die einen außergewöhnlichen Mangel an Pferden hat, nicht
hintangesetzt werden dürfen, da ferner in nächster Zeit diejenigen Pferde-
besitzer, die bei den jetzt vorgenommenen Zwangsaushebungen Pferde ab-
gegeben haben, in erster Linie zu berücksichtigen sind, so wird mit einer
sehr erheblichen Zuweisung von Pferden für die Holzabfuhr kaum gerechnet
werden können.

Um so mehr ist es von Wichtigkeit, von jeder sich bietenden Gelegenheit
zur Verstärkung des geringen, für die Holzabfuhr verfügbaren pferhe-
bestandes gewissenhaften Gebrauch zu machen.

Zu 2.' Lastkraftwagen, die für die Zwecke der Heeresverwaltung
nicht mehr brauchbar sind, .werden nach Wiederherstellung von der Feld-
Kraftwagen-Aktiengesellschaft hier, Unter den Linden 37, in den Handel
gebracht. Ausgebildete Kraftwagenführer können unter Umständen von
dem zurzeit im Kriegsministerium beschäftigten Hauptmann d. L., Forst-
meister Dr. 3torp, nachgewiesen werden.

Neue und gebrauchte Waldbahnen zum Vetriebe mit Pferden oder
mit Lokomotiven werden vielfach angeboten. Ich nehme an, daß namentlich
auch der verband deutscher Tiefbauunternehmer in Verlin-Wilmersdorf,
Verliner straße 6/7, vorhandene Vestände dieser Art nachzuweisen in
der Lage und bereit sein wird. Auch würden öffentliche Kufforderungen zur
Einreichung von Angeboten Erfolg versprechen.

Die Königliche N?gierung wolle in Erwägung nehmen, ob sich An-
schaffungen nach dieser Nichtung für den eigenen Vetrieb, gegebenenfalls
unter Verwendung schon vorhandener alter Gleise und Wagen oder Heran-
ziehung von Abfuhr-Unternehmern empfiehlt, und event. mit entsprechenden
Anträgen an mich herantreten.

Zu 3: Die Lieferung von Lebensmitteln für Kriegsgefangenen-Kom-
mandos aus den Lagern ist durch den Nunderlatz des Herrn Kriegsministers
vom 8. Oktober 1916 Nr. 419/9. 16. u. 6. - mitgeteilt durch meinen
Nunderlatz vom 14. Oktober 1916 neu geregelt worden und wird voraus-
sichtlich nunmehr nach Vedarf und ohne die früheren Erschwernisse erfolgen.

Die vorzugsweise Ueberlassung von Kriegsgefangenen, die berufs-
mäßige Waldarbeiter sind, ist von großer Wichtigkeit und wird unter Ve-
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rufung auf den kriegsministeriellen Erlaß von den Lagerkommandanten
ßmmer wieder zu erbitten sein.

Zu 4: Anträge auf Gestellung von garnisondienstfähigen Holzhauern,
insbesondere auch von tüchtigen Vorarbeitern sind von der königlichen
Negierung direkt an die Abteilung (̂  1 d des Kriegsministeriums unter
genauer Angabe der Adresse der gewünschten Personen zu richten.

Ich empfehle wiederholt, von dieser Möglichkeit, den Vestand an
gelernten Waldarbeitern zu ergänzen, ausgiebigen Gebrauch zu machen.

Zu 5: wegen der Verwendung von Strafgefangenen der Verwaltungen
der Justiz und des Innern bei der Waldarbeit nehme ich wiederholt Vezug
auf den Erlatz des Herrn Iustizministers an die Oberstaatsanwälte vom
3. Oktober 1916, mitgeteilt durch meinen' Nunderlaß vom 13. Oktober 1916.

Ich vertraue, datz die Königliche Negierung der Frage der Beschaffung
von Holzhauern für die Lchlagarbeiten und von Pferden, Kraftwagen und
Waldbahnen für die holzverbringung ihre volle Aufmerksamkeit fortgesetzt
zuwenden wird.

Die immer schwieriger gewordene rechtzeitige Vereitstellung der für
die Vedürfnisse von Heer und Volk erforderlichen holzmengen ist, wie ich
mit Nachdruck betone, von allerernstester Vedeutung.

hieraus erwächst in erster Linie der siaatsforstverwaltung die un-
bedingte Pflicht, sich unter Anspannung aller Kräfte für die Erreichung
dieses Zieles einzusetzen.

An sämtliche Landwirtschaftskammern.
Abschrift zur Kenntnis und Veachtung.
Ick ersuche die Landwirtschaftskammer, sich wegen Vereinbarung der

Bedingungen für die Ueberlassung von Militärpferden an Forstverwal-
tungen, Holzkäufer und Gespannhalter zum Zwecke der Holzabfuhr unverweilt
mit den Negierungen dortiger Provinz ins Venehmen zu fetzen.

Die festgestellten Ueberlassungsbedingunaen ersuche ich, mir seinerzeit
mitzuteilen.

Den Anträgen der Interessenten der Holzabfuhr auf Neberlassung von
Pferden ist in Anbetracht der großen Vedeutung, die die rechtzeitige Heran-
schaffung des Holzes zu den Verwendungsstellen hat, nach Möglichkeit, d. h.
soweit die Rücksichtnahme auf die gleich wichtigen Erfordernisse der Land-
wirtschaft es gestattet, zu entsprechen.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Abschrift zur gefälligen Kenntnis mit dem Ersuchen, Ihren Einfluß

auf Eigentümer der Privat-, Gemeinde- und Anstaltsforsten dortigen Ve-
zirkes dahin geltend zu machen, datz auch sie den hier in Nede stehenden
Aufgaben rechtzeitig ihre Aufmerksamkeit zuwenden und nach Möglichkeit
zu ihrer befriedigenden Lösung beitragen.

1916. 8. November.

Gesetz, betreffend Nenderungeu des Gerichlskostensses t̂zes. der Gebühren
oidnnng für Rechtsanwälte und der Gebührenordnung

für Gerichtsnotlzich.r.

Gesetz (N. G. Vl. 3. 1263.)

wi r Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von
Preußen :c. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung
des Vundesrats und des Reichstags, was folgt:
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Artikel I
Gerichtskostengesetz wird dahin geändert:

1. I m § 79 werden im Abs. 1 Nr. 2 hinter den Worten „zu ent-
richtenden Fernsprechgebühren" die Worte „einschließlich der mit
diesen Gebühren auf Grund des Gesetzes vom 21. Iuni 1916*)
zu erhebenden Reichsabgabe" eingestellt.

2. I m § 80 d werden
a) im Abs. 1 der 3atz 2 durch folgende Vorschrift ersetzt:

Der einzelne Pauschsatz beträgt fünfzehn vom hundert
der zum Knsatz gelangenden Gebühr, jedoch mindestens zwanzig
Pfennig und höchstens fünfundsiebzig Mark.

5) im Abs. 2 das Wort „fünfzig" durch das Wort „achtzig"
und das Wort „einhundert." durch das Wort „einhundert-
fünfzig" ersetzt.

Artikel I I
Die Gebührenordnung für Rechtsanwälte wird dahin geändert:
Im § 76 werden

») im Abs. 1 hinter dem Worte „3endungen" die Worte „und der
mit den Postgebühren auf Grund des Gesetzes vom 21. Iuni
1916*) zu erhebenden Reichsabgabe" eingestellt,'

1») im Kbs. 2 die Worte „zwanzig vom hundert" durch die Worte
„dreißig vom hundert", das wort „dreißig" durch das wori
„fünfundvierzig", das wort „fünfzig" durch das wort „achtzig"
und das wort „zwei" durch das wort „drei" ersetzt'

s) im Abs. 3 das wart „vier" durch das wort „sechs", das wort
„fünfzig" durch das wort „fünfundsiebzig", das Wort „sechs"
durch das Wort „neun" und das wort „sechzig" durch das wort
„neuzig" erfetzt,'

«l) im Abs. 5 das wort „vier" durch das wort „sechs" ersetzt.

Artikel I I I
Die Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher wird dahin geändert:
I m § 13 erhält die Nr. 2 folgende Fassung:

2. die Post- und Telegraphengebühren einschließlich der mit diesen
Gebühren auf Grund des Gesetzes vom 21. Juni 1916 zu er-
hebenden Reichsabgabe' der einzuziehende Vetrag ist nötigenfalls
auf volle Pfennig aufwärts abzurunden.

Artikel IV
soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen auf Vorschriften der

in den Artikeln I bis I I I bezeichneten Gesetze verwiesen ist, welche durch
dieses Gesetz geändert werden, treten die entsprechenden Vorschriften
dieses Gesetzes an ihre 3ielle.

Artikel V
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf die vor seinem Inkraft-

treten anhängig gewordenen Rechtssachen Anwendung. Dies gilt Kicht,
soweit die Instanz vor dem Tage des Inkrafttretens beendigt war.

Artikel VI
Dieses Gesetz tritt am 16. November 1916 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer hochsteigenhändigen Unterschrift und bei-

yedrucktem kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Großes Hauptquartier den 8. November 1916.

^ (3iegel) Wilhelm.

*) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 5. 460.
65
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«. 9. November

Gammeln von Bucheckern.

M. 5. D. F. (M. Vl. Q D. F. 3. 317.)

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten mit Ausnahme von Königsberg,
Gumbinnen, Allenstein.

Abschrift.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts.

Verlin ^V. 8, den 30. Oktober 1916.
Mohrenstraße 11/12.

von verschiedenen Leiten, so namentlich auch bei den derzeitigen Ve-
ratungen im Reichstag, ist darauf hingewiesen worden, daß die 3ammlung
der Vucheln nicht überall den gewünschten Erfolg habe. Zum Teil wird
dies darauf zurückgeführt, daß die den 3ammlern verbleibenden Mengen
zu gering seien, um zu der mühevollen Arbeit des 3ammelns in dem ge-
wünschten Umfang anzuregen. Um berechtigten Wünschen der Vevölkerung
in dieser Hinsicht entgegenzukommen, würde ich auf Grund des § 15 der
Verordnung über Vucheckern vom 14. 3eptember 1916 genehmigen, daß
der nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 den 3ammlern zustehende Anteil von '4 auf
1/2, jedoch unter Einhaltung der höchstmenge von 25 K3, erhöht wird, wenn
nach dem sachverständigen Gutachten der zuständigen örtlichen Forstbehörde
die Mast nicht so groß ist, daß schnell und mühelos gesammelt werden kann,
oder wenn sonst die Ausnahme zur Förderung der 3ammeltätigkeit dringend
notwendig erscheint. Ich stelle ergebenst anHeim, das Weitere veranlassen
zu wollen. Die Ausnahmen können im Einzelfalle von den Landeszentral-
behorden oder den von diesen zu bestimmenden Vehörden erteilt werden.
An sämtliche Vundesregierungen (für sireußeni Ministerium für Landwirt-

schaft, Domänen und Forsten) und den Herrn 3tatthalter in Elsaß-
Lothringen.

Abschrift zur Kenntnis und mit dem Ersuchen, auf Grund des F 15
der Verordnung über Vucheckern vom 14. 3eptember 1916 und des vor-
stehend mitgeteilten Erlasses die' Erhöhung des nach § 1 Abs. 2 Nr. 3
den 3ammlern der Vucheckern zustehenden Anteiles von > « auf '2, jedoch
unter Einhaltung der höchstmenge von 25 ^3, für den dortigen Vezirk
oder für Teile des Vezirks anzuordnen, wenn nach dem sachverständigen
Gutachten der zuständigen -örtlichen Forstbehörden die Mast nicht so groß
ist, daß schnell und mühelos gesammelt werden kann, oder wenn sonst die
Ausnahme zur Förderung der 3ammeltätigkeit dringend notwendig erscheint.

Ich ersuche, vorstehenden Erlaß in dem Amtsblatt und in den, Kreis-
blättern sofort veröffentlichen zu lassen.

An sämtliche Königlichen Regierungen mit Ausnahme von Königsberg.
Gumbinnen, Allenstein. Abschrift zur Veachtung.

1916. 9. November.

Gesetz
über die Festsetzung von Kursen der zum Vörsenhandel

zugelassenen Wertpapiere.

Ges. (tt. G. VI. 3. 1269.)

U)ir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Deutscher Kmser, KöniH van
> Preußen usw.
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verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Vundesrats
und des Reichstags, was folgt:

Der Vundesrat kann für die Veranlagung der Vesitzsteuer und der
Kriegssteuer die Kurse der zum Vörsenhandel zugelassenen Wertpapiere
auf den 31. Dezember 1916 festsetzen. Diese Kurse treten an die stelle
der Börsenkurse (§ 34 des Vesitzsteuergesetzes).

Der Reichskanzler ist ermächtigt, die Kurse vorläufig nach Anhörung
der Vörsenvorstände festzusetzen und die vorläufig festgesetzten Kurse bekannt
zu machen, weicht die endgültige Festsetzung durch den Vundesrat von
der vorläufigen Festsetzung ab, so ist die Abweichung bis spätestens zum
15. Ianuar 1917 bekannt zu machen.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhändigen Unterschrift und beige-
drucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 9. November 1916.
W i l h e l m ,

von Vethmann Hollweg.

191«. 1U. November

Beschäftigungsgelder für Forftlehrlinge.
m. L. D. F. (M. m. L. D. F. 5. 318.)

An sämtliche Königlichen Regierungen mit Ausschluß von Kurich, Münster
und 3igmaringen.

Den Abschluß der fiskalischen Forstlehre bildete in Friedenszeiten der
Eintritt bei einem Jäger-Vataillon nacy bestandener Jägerprüfung. Die
Lehrlinge wurden frühestens im Oktober desjenigen Jahres beim Vataillon
eingestellt, in dem sie bis zu diesem Monat einschließlich das 18. Lebens-
jahr vollendet hatten. Für die Kriegszeit ist nun insofern eine Aus-
nahme zugelassen, als auch die sogar vor Veginn der Lehre zulässige Ein-
stellung bei anderen Truppenteilen der Einstellung beim Jäger-Vataillon
gleich erachtet wird und der Militärdienst, soweit er vor Ablegung der
einstweilen bis nach Friedensschluß hinausgeschobenen Jägerprüfung statt-
findet, der nach der militärischen Entlassung oder Beurlaubung beginnen-
den Lehrzeit vorangeht oder sie unterbricht.

Vei der langen Dauer des Krieges wird es nunmehr notwendig, die
VeschäftigungLgelder für diejenigen Forstlehrlinge festzusetzen, die ihrer Aus-
bildung nach die Jägerprüfung schon hätten bestehen können und nur durch
den Krieg an der Ablegung der Prüfung verhindert worden sind. Vezüglich
der zu den Kriegsbeschädigten Jägern zu rechnenden Lehrlinge ist dies bereits
durch 5ä der allgemeinen Verfügung vom 1. Mai/2. Oktober 1916*).
Für die übrigen Lehrlinge werden die Veschäftigungsgelder hiermit eben-
falls auf 2,50 Mk. täglich festgesetzt.

Die Ausbildungszeit, zu der jede Beschäftigung im forstfiskalischen
Vetriebe gehört, gilt im Zinne dieser Bestimmung als beendet, wenn sie,
abgesehen von der weiter unten folgenden Ausnahme, zwei oolle Jahre
gedauert hat, hierbei ist der Heeresdienst nicht mitzurechnen, wohl aber
die Zeit etwaiger militärischer Beurlaubungen, während deren der Lehrling in
der Ztaatsforstoerwaltung beschäftigt war. hatte er im Oktober des An-
nahmejahres das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet, so müssen ent-
sprechend den Vorschriften für die Friedenszeit drei volle Jahre zur Aus-
bildung gerechnet werden.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 308.
65*
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Die Bestimmung des letzten Absatzes der allgemeinen Verfügung 59m
30. Juni 1915, wonach den Forstlehrlingen bei ihrer Heranziehung zur
Vertretung eines Forstschutzbeamten ein Tagegeld von 1,50 bis 2,50 lNK.
gewährt werden kann, wenn ihnen durch Verlegung des Wohnsitzes be-
sondere Unkosten erwachsen, bleibt für diejenigen Forstlehrlinge, die ihr«
Ausbildungszeit noch nicht vollendet haben, bestel^n. Diese Tagegelder
können künftig auch den Lehrlingen, deren Ausbildungszeit noch obigem
drei volle Jahre umfassen muß, im dritten Jahre auch dann bewilligt werden,
wenn sie, ohne den Wohnsitz zu wechseln, einen Forstschutzbeamten vertreten.

191« Ift November

Verbot der Ausübung der Jagd und Fischerei durch Ausländer

M. 5. D. F. (M. Vl. Q D. F. 5. 309.)

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Das Königliche Kriegsministerium hält es im Einvernehmen mit dem
stellvertretenden Generalstabe der Armee im Interesse der 3vionageabwehr
für dringend geboten, die Ausübung der Jagd und Fischerei durch Aus-
länder, soweit sie nicht einem verbündeten 3taate angehören, in Deutschland
für die Dauer des Krieges grundsätzlich zu untersagen. Es hat daher die
Herren stellvertretenden kommandierenden Generale ersucht, auf Grund des
Gesetzes über den Velagerungszustand entsprechende Anordnungen zu treffen
und dabei bemerkt, daß, wenn auch aus diesem im Interesse der 3icherheit
des Reiches zu erlassenden verbot Entschädigungsforderungen nicht h rgeleitet
werden können, es sich doch empfehle, in dem verbot zum Ausdruck zu
bringen, daß es Ausländern freigestellt sei, ihre Jagd- und Fischerei-
berechtigungen durch geeignete Deutsche unter Veobachtung der dafür vor-
geschriebenen Form ausüben zu lassen. Jagd- und Fischereipachtungen,
die unmittelbar an der Grenze gelegen, in geringem Umfange die Grenz-
linie überschreiten, dürfen einem neutralen Ausländer mit Genehmigung
des stellvertretenden Generalkommandos des betreffenden Grenzkarps über»
lassen werden, sofern die betreffenden Ausländer völlig einwandfrei und
die Pachtverträge bereits in Kraft sind.

Nach § 97 des voraussichtlich am 1. April 1917x) in Kraft tretenden
Fischereigesetzes vom 11. Mai 1916 bedürfen Ausländer künftighin eines
durch den Regierungspräsidenten auszustellenden Fischereischeines. Um von
vornherein allen Weiterungen zu begegnen, ersuche ich, diese scheine dem-
nächst Ausländern, soweit sie nicht einem verbündeten staate angehören,
für die Dauer des Krieges grundsätzlich zu Versager.

hinsichtlich der Jagdscheine bestimmt § 29 Abs. 2 der Jagdordnung
vom 15. Juli 1907 (für Hannover § 1 Abs. 2 des JagdscheingesetM
vom 31. Juli 1895), daß Personen, welche weder Angehörige eines deut-
schen Vundesstaates sind, noch in Preußen einen Wohnsitz haben, gegen
die Vürgschaft einer Person, welche in Preußen einen Wohnsitz hat, ein-
Jagdschein (Ausländerjagdschein) erteilt werden kann. Es ist mithin auch
hier den zur Erteilung der Jagdscheine zuständigen Jagdpolizeibehörden
freigestellt, die Erteilung nach eigenem Ermessen zu versagen. Unter den
obwaltenden Umständen ersuche ich daher, in gleicher weise die Jagdpolizei-
behörden anzuweisen, künftighin an Ausländer, die nicht den verbündeten
Staaten angehören, Jagdscheine grundsätzlich nicht zu erteilen und Aue-

x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 354.
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nahmen nur in den vom Königlichen Kriegsministerium bezeichneten Fällen
nach benehmen mit den betreffenden stellvertretenden Generalkommandos
zuzulassen.

1916 1« November.

Bekanntmachung
üb^r Ausdehnung der Verordnung, betreffend die Ginfuhr von Futter-
mitteln. Hilfeftoffen und Kunstdünger, vsm 28. Januar 1916 (Reichs-
Gesehbl S 67) und der dazu erlassenen Antführungsbeftimmungen

vom 31 Januar 19 l 6 (Reichs-Gesetzbl S. 71)

R. K. (Reichs- und 3taatsanz. Nr. 271.)

Auf Grunö des § 4 der Verordnung, betreffend die Einfuhr von
Futtermitteln, l)ilfsstoffen uni> Kunstdünger, vom 28. Januar 1916 (Neichs-
Gesetzbl. 5. 67) bestimme ich:

Die Bestimmungen der Verordnung, betreffend die Einfuhr von Fut>
termitteln, hilfsstoffen unö Kunstdünger, vom 28. Januar 1916 (Reichs»
Gesetzbl. 3. 67) und die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen vom
3). Januar 1916 (Neichs-Gesetzbl. 3. 71) werden ausgedehnt auf:

nasse und getrocknete Gbsttrester.
Die Vekannlmachung tritt mit dem Tage der verkündung, die Aus-

dehnung der 3trafbestimmungen mit dem 15. November 1916 in Kraft.

191V. 12. November.

Ausdehnung des unter dem 24 Apri l 19IK erlassenen Gesetzes.
betreffend die Ergänzung des Knappschafts-Kriegsgefetzes, auf

Angehörige der österreichisch-ungarische» Monarchie.

M. h. <5. (G. 3. 3. 143.)

Auf Grund des § 6 des Gesetzes vom 24. April 1916*), betreffend die
Ergänzung des Knappschafts-Kriegsgesetzes vom 26. März 1915**), und
auf Grund des § 10 Kbs. 2 des Knappschafts-Kriegsgesetzes vom 26. März
1915**) bestimme ich hierdurch:

Die Vorschriften des Gesetzes vom 24. Kpril 1916*), betreffend die
Ergänzung des Knavpschafts-Kriegsgesetzes vom 26. März 1915**), gelten
auch für die Angehörigen der österreichisch-ungarischen Monarchie und für
die dieser Monarchie unmittelbar oder mittelbar geleisteten Kriegs-, 3anität3«
oder ähnlichen Dienste und zwar mit der Matzgabe, daß die Vorschriften
des H 11 des genannten Knappschafts-Kriegsgesetzes über die rückwirkende
KKraft auch für diese Bekanntmachung gelten.

191«. 13. November

Bekanntmachung
über die Einfuhr von frischen Fischen.

k. K. (k. G. Vl. 3. 1265.)

Auf Grund des § 1 Abs. 1 der Verordnung des Vundesrats über
Kriegsmaßnahmen zur 3icherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916
(Neichs-Gesetzbl. 3. 401x) wird bestimmt:

*) Verwaltungvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 300.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I 3. 235.
x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 379.
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Wer au5 dem Ausland frische Fische (lebende und nichtlebende, auch
gefrorene und für den Transport mit salz bestreute) einführt, ist ver-
pflichtet, vor dem Eingang in das Inland dem an der Grenzstation
oder dem Eingangshafen befindlichen Vevollmächtigten der Zentral-Ein-
kaufsgesellschaft m. b. l?. in Verlin unter Angabe der Torten, Menge,
der Verpackungsart und des bezahlten Einkaufspreises Anzeige von dem
bevorstehenden Eingang zu machen. Falls kein Vevollmächtigter an der
Grenzstation oder dem Eingangshafen bestellt ist, ist die Anzeige tele-
graphisch an die Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. k). in Verlin zu richten.

Als Einführender im 3inne des Abs. 1 gilt, wer nach Eingang
der Ware im Inland zur Verfügung über sie für eigene oder fremde
Rechnung berechtigt ist. Vefindet sich der verfügungsberechtigte nicht im
Inland, so tritt an seine stelle der Empfänger.

s 2
Die Vorsteher der Grenzstationen und der Hafen- und Kaiverwal-

tungen der Eingangshäfen, an denen ein Veoollmächtigter der Zentral-
Einkaufsgesellschaft bestellt ist, haben dem Vevollmächtigten durch Vor-
lage der Vegleitpapiere unverzüglich Auskunft über die aus dem Aus-
land eintreffenden Zendungen von frischen Fischen zu erteilen.

waren der im § 1 genannten Art, die nach dem Inkrafttreten
dieser Vorschriften aus dem Ausland eingeführt werden, dürfen nur durch
die Zentral-Einkaufsgesellschaft oder mit deren Genehmigung in den Ver-
kehr gebracht werden. Auf verlangen sind solche waren an eine von
der Zentral-Einkaufsgesellschaft bestimmte stelle zu liefern.

§ 4
Wer waren der im H l genannten Art in das Reichsgebiet »ein-

führt, hat sie bis zur Abnahme mit der Zorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns zu behandeln, in handelsüblicher weise zu versichern und
auf Abruf zu verladen.

H 5
Die Zentral-Einkaufsgesellschaft oder ihr Vevollmächtigter hat unver-

züglich nach Empfang der Anzeige zu erklären, ob und wie über die
Ware verfügt werden soll. Die Zentral-Einkaufsgesellschaft oder ihr Ve-
vollmächtigter kann über waren der im § 1 genannten Art, die vom
Ausland eingeführt werden, auch dann verfügen, wenn eine Anzeige von
der Einfuhr nicht vorher erfolgt ist. Zur Verfügung genügt eine Er-
klärung gegenüber dem Frachtführer oder der Hafen- und Xaiverwaltung
mit der Angabe, wohin die Ware gesandt werden soll.

Falls die Zentral-Einkaufsgesellschaft oder ihr Veoollmächtigter die
Lieferung an die Zentral-Einkaufsgesellschaft verlangt, geht das Eigentum
an den waren auf die Zentral-Einkaufsgesellschaft mit dem Zeitpunkt
über, in dem die Erklärung dem verpflichteten oder dem Gewahrsams-
inhaber zugeht. Dies gilt auch dann, wenn die Zentral-Einkaufsgesellschaft
verlangt, daß für ihre Rechnung an Dritte geliefert wird.

§ 6
Die Zentral-Einkaufsgesellschaft setzt im Falle des § 5 Abs. 2 den

Uebernahmepreis nach Entladung an dem von ihr oder ihrem Vevoll-
mächtigten festgesetzten Vestimmungsorte der waren fest.

Die Zahlung erfolgt in der Regel sofort nach der Entladung am
Vestimmungsorte, spätestens acht Tage danach.
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Die Festsetzung des Uebernahmevreises durch die Zentral-Einkaufs-
gesellschaft ist endgültig.

streitigkeiten, die sich zwischen den Veteiligten aus der Anwendung
der vorstehenden Vorschriften ergeben, werden endgültig von der höheren
Verwaltungsbehörde des von der Zentral-Einkaufsgesellschaft oder ihrem
Vevollmächtigten festgesetzten Vestimmungsorts der Waren entschieden. Die
Vorschrift des s 6 Abs. 3 bleibt unberührt.

Die Landeszentralbehörden können bestimmen, daß die Einfuhr nur
über einzelne, von ihnen zu bezeichnende Grenzstationen oder Grenzhäfen
erfolgen darf.

Die Landeszentralbehörden können die Einfuhr noch weiter beschrän-
ken oder verbieten.

§ 9
Die Durchfuhr der im § 1 genannten Waren über die Grenzen

des Deutschen Reichs ist verboten.
§ 10

Ausgenommen von diesen Vestimmungen sind geringfügige Mengen,
die im Grenzverkehre für den verbrauch im Grenzgebiet eingeführt wer-
den, sofern die Einfuhr nicht zu Handelszwecken erfolgt. Die Landes-
zentralbehörden können über diese Einfuhr nähere Vestimmungen treffen,
sie insbesondere noch weiter beschränken oder verbieten.

Weitere Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung kann
der Reichskanzler bestimmen.

§ N
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhere Verwaltungs-

behörde im sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

§ 12
Nlit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu

zehntausend NIark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:
1. wer die im § 1 vorgeschriebene Anzeige nicht rechtzeitig erstattet

oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht)
2. wer entgegen der Vorschrift im § 3 satz 1 Fische in den Ver-

kehr bringt.
Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare

Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Tä-
ter gehören oder nicht.

§ 13
Die Vestimmungen treten mit dem 20. November 1916 in Kraft.

19 l« . 14. November.

Bekanntmachung über Kunsthonig.

R, K. (R. G. Vl . s. 1271.)

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur sicherung der
Volksernährung vom 22. Ma i 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 5. 401) wird ver-
ordnet .'

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I seite 379.
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3 1
Kunsthonig darf nur in fester Form hergestellt werden,^ er öarf

nur in fester Form und nur unter der Bezeichnung als Kunsthonig un-
ter Ausschluß von Bezeichnungen, die den Eindruck echter honigware er-
wecken können, in den Verkehr gebracht werden.

Kunsthonig darf zur gewerbsmäßigen Herstellung von anderen Nah-
rungsmitteln nicht verwendet werden.

§ 2
Der preis für Kunsthonig in Würfeln oder platten zu V2 Ki lo-

gramm Neingewicht, in Pappschachteln (Kartons) verpackt, darf beim ver-
kaufe durch den Hersteller an den Großhändler, vorbehaltlich der Vor-
schrift im Abs. 4, einschließlich Verpackung 40 Mark für je 50 Kilo-
gramm Neingewicht nicht übersteigen. Vei anderen Verpackungen dür-
fen folgende preise einschließlich Verpackung für je 50 Kilogramm Nein-
gewicht nicht überschritten werden bei Lieferung:

in V2 Kilogramm-Dosen aus Hartpapier 45,00 tNark
„ sonstigen V2 Kilogramm-Gefäßen 50,00 „
„ 1 Kilogramm-Gefäßen 47,50 „
„ 2V2 „ 45,00 „,
„4 „ (5 Kilogramm - Vrutto-

Gefätze für Postversand) 44,45 „
„ 5 „ 41,00 „
„ 1 / /2 „ «) ,̂3U „ »

Andere Packungen sind nicht zulässig.
Die preise schließen die Kosten der handelsüblichen Verpackung und

5er Versendung bis zur Station (Vahn oder schiff) oes Abnehmers ein.
soweit der Hersteller unmittelbar an den Kleinhändler oder Ver-

braucher liefert, darf er einen Zuschlag zu den vorstehenden preisen bw
zum Vetrage von 4 Mark auf je 50 Kilogramm nehmen.

§ 3
Veim verkaufe von Kunsthonig vom Händler zum Händler darf,

vorbehaltlich der Vorschrift im § 4, ein Zuschlag von insgesamt 4 Mark
für je 50 Kilogramm nicht überschritten werden. Die preise gelten frei
Lager oder Laden des Empfängers.

Lei der Abgabe von Kunsthonig im Kleinoerkaufe darf zu den nach
§ 3 sich ergebenden preisen, abgesehen vom Falle des Verkaufs durch
den Hersteller (§ 2 Abs. 4), höchstens ein Vetrag von 11 Mark für

,ze 50 Kilogramm Neingewicht zugeschlagen werden. Dabei dürfen für
die nachstehend aufgeführten Packungen die folgenden preise nicht über-
schritten werden:

für V2 Kilogr. Neingewicht, einschließlich Verpackung
in Würfeln oder platten, verpackt
in Pappschachteln (Kartons) 0,55

„ V2 „ ,, Dosen aus Hartpapier einschließ-
lich Verpackung 0,60

„ V2 „ ,, sonstigen Gefäßen einschließlich Ver-
packung 0,65

„ 1 „ „ Gefäßen einschließlich Verpackung 1,25
„ 2V2 „ „ Gefäßen einschließlich Verpackung 3,00
„ 4 „ „ Gefäßen (5 Kilogramm - Vrutto-

z Gefäße für Postversand) 4,75
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Nei losem verkaufe (Ausstich aus den größeren Gefäßen) darf im
Kleinverkaufe der preis von 0,55 Mark für je V2 Kilogramm nicht
überschritten werden.

Als Kleinverkauf gilt die Abgabe an den Verbraucher in Mengen
unter 5 Kilogramm.

s 5
Das Eigentum an Kunsthonig kann durch Anordnung der zuständigen

Vehörde einer von dieser bezeichneten Person übertragen werden. Die
Anordnung ist an den Vesitzer zu richten. Das Eigentum geht über,
sobaW die Anordnung dem Vesitzer zugeht.

Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigung des Höchstpreises
sowie der Güte und verwertbarkeit der Vorräte von der zuständigen De-
hörde festgesetzt. Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über
Streitigkeiten, die sich aus der Anordnung ergeben.

Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als zuständige Vehörde
und als höhere Verwaltungsbehörde anzusehen ist.

§ 6
Die Neichszuckerstelle kann von den Vorschriften dieser Verordnung

mit Genehmigung des Präsidenten des Kriegsernährungsamts Ausnahmen
zulassen.

Auf die Einfuhr und Durchfuhr von Kunsthonig, Zuckersirup, flüs-
siger Raffinade und ähnlichen zuckerhaltigen Aufstrichmitteln finden die
Vorschriften in den §§27 bis 33 der Ausführungsbestimmungen zu der
Verordnung über den Verkehr mit Zucker im Vetriebsjahr 1916/17 vom
27. September 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 1085) entsprechende Anwendung.

§ 8
Mi t Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark öder mit einer dieser strafen wird bestrafte
1. wer den Vorschriften im § 1 zuwiderhandelt;
2. wer die in den H§ 2 bis 4 festgesetzten Höchstpreise überschreitet-
3. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch

den die Höchstpreise (H§ 2 bis 4) überschritten werden, oder sich
zu einem solchen Vertrag erbietet'

4. wer den Vorschriften über die Einfuhr und Durchfuhr (§ 7 in
Verbindung mit den §§ 27, 28 und 33 der Ausführungsbe-
stimmungen vom 27. september 1916) zuwiderhandelt.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht,
eingezogen werden.

§ 9
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 14 November

Bekanntmachung der KriegsgeseUschaft für Dörrgemüse.
Absatzverbot für Dörrgemüse

(Reichs- und staatsanz. Nr. 269.)

Mi t Genehmigung des Vevollmächtigten des Herrn Reichskanzlers wird
das Absatzverbot für Dörrgemüse durch Hersteller und Händler bis 15. De-
zember 1916 einschließlich verlängert. Die Lieferungen an die Heeres-
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und Marineverwaltimg für die mobilen Truppen sind von dem Absatzver-
bot ausgenommen.

191«. 14. November

Bekanntmachung
über Befreiungen vom Warenumsatzstempel.

R. X. (R. G. Vl. 5. 1274.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats Zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4.
August 1914 (Reichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

Der warenumsatzstempel wird nicht erhoben bei solchen Warenliefe-
rungen, die während der Dauer der Kriegswirtschaft von Vundesstaaten,
Gemeinden oder Gemeindeverbänden zur Versorgung der Vevölkerung mit
Lebensmitteln bewirkt werden, sofern die waren von den Vundesstaaten,
Gemeinden oder Gemeindeverbänden nicht im eigenen Vetriebe erzeugt wor-
den sind.

Mit Zustimmung des Reichskanzlers können von den obersten Landes-
finanzbehorden den Gemeindeverbänden solche Lebensmittelversorgungsge-
sellschaften (Vezirkszentralen) gleichgestellt werden, die unter Veteiligung
von Gemeinden oder Gemeindeverbänden zur Versorgung ihrer Vevölkerung
mit Lebensmitteln errichtet sind.

s 2
Die Abgabe nach § 833. des Reichsstempelgesetzes wird nicht erhoben

bei der Vezahlung von Goldsachen und Kostbarkeiten durch die zwecks
Verstärkung des Goldschatzes der Reichsbank eingerichteten Goldankaufs-
stellen - die Ausstellung eines schriftlichen Empfangsbekenntnisses über die
geleistete Zählung ist nicht erforderlich.

191ft. 14. November.

Ausführnugsanweisung zur Verordnung über Höchstpreise für Rüben
vom 26 Oktober 1916

M. I . M. h. G. (M. Vl. M. 5. 396.)

3u § 1: Für kleine Zpeisemöhren, die zu speisezwecken bestimmt sind
(Karotten), darf bei verkauf durch den Erzeuger der Preis von 8 Mark
für den Zentner nicht überschritten werden. Der f)reis schließt die Kosten
der Veförderung bis zur Verladestelle des Vrtes, von dem die Ware mit
der Vahn oder zu Wasser versandt wird, und die Kosten der Verladung ein.

Zu § 3: Als Kleinhandel im Zinne der Verordnung gilt dec verkauf
an den Verbraucher, soweit er nicht Mengen von mehr als zehn Zentnern
Zum Gegenstande hat.

Die Höchstpreise für den verkauf von Rüben durch den Großhandel
werden für den Zentner festgesetzt!

1. bei Vasserrüben, Ztoppelrüben, Herbstrüben unter
Ausschluß der Teltower Rübchen auf 1,75 Mark,

2. bei Runkelrüben und Zuckerrunkeln unter Aus-
schluß der roten Rüben (rote Vete) auf 2,05 Mark,

3. bei Kohlrüben (wrucken, Vodenkohlrabi, steckrüben)
auf 2,75 Mark,

4. bei Möhren aller Art auf 4,50 Mark.
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Die preise schließen die Kosten der Verorderung bis Zur Verladestelle
des Grtes, von dem die Ware mit der Vahn oder zu Wasser versandt
wird, und die Kosten der Verladung ein.

Die Festsetzung der Höchstpreise für den verkauf von Rüben durch
den Kleinhandel wird in 3tädten Mit mehr als 10 000 Einwohnern den
Gemeindevorständen, im übrigen den Landräten (Vberamtmännern) über-
tragen.

Verträge, die vor Festsetzung der Höchstpreise für den verkauf von
Rüben durch den Groß- bezw. den Kleinhandel zu höheren preisen ab-
geschlossen und noch nicht erfüllt sind, sind ungültig. *

Zu § 4 i Die Kommunalverbände haben die Ausfuhr von Rüben
der im § 1 der Verordnung genannten Art einer Genehmigungspflicht
zu unterwerfen und genau zu überwachen. Eine übermäßige Tindeckung
einzelner 3tellen mit Rüben und eine Ueberschreitung der Höchstpreise
muß von den Kommunalverbänden durch die- Veschränkung und Neber-
wachung der Ausfuhr verhindert werden. Jedoch ist die Lieferung der
Rüben an die vom Reichskanzler bestimmten stellen nicht erlaubnispflich-
tig (§ 5 Abs. 1 und 2) und die Lieferung an Zuschußgebiete zur Deckung
des gewöhnlichen laufenden Vedarfs unbedingt zuzulassen. Die Regie-
rungspräsidenten, für Verlin der Gberpräsident, haben dafür zu sorgen,
daß die Kommunalverbände die Ausfuhrbeschränkungen gleichmäßig und
in einer den Vedürfnissen der Vedarfsgebiete genügend.Rechnung tragenden
weise handhaben.

Zu § 8: höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident,
für Verlin der Vberpräsident; zuständige Vehörde ist in Landkreisen der
Landrat (Gberamtmann), in 3tadtkreisen der Gemeindevorstand- Kommu-
nalverbände sind die Land- und Stadtkreise.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Vberpräsidenten in

Potsdam.

191 <» 15. November.

Preisfestsetzungen für Margarine und Speisefett

M . I . (M. Vl . M . 3. 397.)

hinsichtlich der jetzt geltenden Preisfestsetzungen für Margarine schei'
nen bei einzelnen Kommunalverbänden Zweifel zu bestehen. Ich ersuche
daher ergebenst, allgemein darauf hinzuweisen, daß nach den Lieferungs-
bedingungen des Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische Gele und
Fette der preis für Margarine ab Vahnhof des Herstellungsortes seit
dem 1. Oktober d. I s . 1,83 Mk. für das Pfund beträgt. Falls die
Cmpfangsstellen statt der Margarine 100prozentiges 3peisefett, wie 3chmelz-
margarine, Pflanzenfett, Kunstspeisefett u. dergl., wünschen, findet eine
solche Lieferung nur in höhe von 80 Prozent der vorgesehenen Margarine-
quote statt. Der preis für diese 3peisefette ist auf 2,15 Mk. für das Pfund
ab Vahnhof des Herstellungsortes festgesetzt.

Die Kommunalverbände dürfen bei der Abgabe der Margarine und
des lOO prozentigen 3peisefettes an den Kleinhandel nicht mehr als 4 Pfen-
nig auf das Pfund aufschlagen. 3ie sind daher verpflichtet, die Margarine
zum Höchstpreise von 1,8? Mk. und 100prozentiges 3peisefett zu einem
solchen von 2,19 Mk. für das Pfund an die Kleinhändler abzugeben.

Der Kleinhandelshöchstpreis für 1 Pfund Margarine beträgt 2,
Mk. und für das Pfund 100prozentiges 3peisefett 2,32 Mk. Diese preise
dürfen keinesfalls überschritten werden.
An die Herren Regierungspräsidenten.



1032 1916. 15. November. «

191«. 15 R«vember

Aendenmg und Ergä«z»NA der Gichordnuxg

kaiserliche Normal-Cichungskommission. (N. G. M. 5. 1295.)

Auf Grund des § 19 der Matz- und Gewichtsordnung vom 30. Ma i
1908 wird die Eichordnung vom 8. November 1911*) wie folgt s ^
«nderti »

Artikel 1
Eichung von Flächenmaßen

An die Stelle der besonderen Vorschriften unter I. 0. treten die fol-
genden Vestimmungen:

<ü. Flächenmatze (planimeter, Flächenmeßmaschinen)

§ 25
Zulässige Metzgeräte

1. Zulässig sind Einrichtungen, bei denen die auszumessende Fläche
a) mit einem am Ende eines Fahrstabs befindlichen stifte unter

Abrollung einer den Flächeninhalt anzeigenden oder diese An-
zeige vermittelnden Metzrolle umfahren wird,

b) durch Ueberfahren mit Messungselementen ganz oder in Ab-
schnitten bestimmt und das Messungsergebnis auf eine Anzeige-
vorrichtung übertragen wird, die den Gesamtinhalt der Fläche
angibt.

2. Der Metzbereich, d. h. der Unterschied zwischen der größten und
der kleinsten Fläche, zu deren Ausmessung das Meßgerät bestimmt ist,
M so festgesetzt sein, daß die kleinste auszumessende Fläche gleich oder
kleiner ist als der zwanzigste Teil der größten Fläche, zu deren Aus-
messung das Maß noch ausreicht. Eine Verkleinerung des Meßbereichs
ist nur dann zulässig, wenn zugleich Vorsorge getroffen ist, daß Flächen,
bie kleiner sind, als der unteren Grenze des Meßbereichs entspricht, über-
haupt nicht ausgemessen werden können.

3. Zulässig sind nur diejenigen Flächenmaße, deren Ausführungs-
form von der Kaiserlichen Normal-Eichungskommission veröffentlicht ist.

§26
Material

Zulässig ist nur Metall.
§27

Gestalt und Einrichtung

1. Die Ausführung mutz Gewähr bieten für längere Vrauchbarkeit
der Achsenlager und für Unveränderlichkeit der Einrichtung und ihrer
wesentlichen Teile, im besonderen, bei planimetern des Durchmessers der
Metzrolle und der Länge des Fahrstabs, bei Metzmaschinen des Zusam-
menwirkens der Näder sowie der Länge der Uebertragungshebel und der
Uebertragungsbänder.

2. Die Teilung mutz gleichmäßig verlaufen. 3ie soll nach Quadrat-
meter, (Huadratdezimeter, (Huadratzentimeter oder nach der Hälfte, dem
fünften oder zehnten Teile dieser Matzgrößen fortschreiten.

3. Der Meßbereich, d. h. der Unterschied zwischen der größten und
der kleinsten Fläche, zu deren Ausmessung das Metzgerät bestimmt ist,
soll so festgesetzt sein, daß die kleinste auszumessende Fläche gleich oder

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1911 I I 3eite 286.
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kleiner ist als der zwanzigste Teil der größten Fläche, zu deren Aus-
messung das Maß noch ausreicht. Eine Verkleinerung des Meßbereichs
ist nur dann zulässig, wenn zugleich Vorsorge getroffen ist, daß Flächen,
die kleiner sind, als der unteren Grenze des Meßbereichs entspricht, über-
haupt nicht ausgemessen werden können.

§ 28
Vezeichnung

1. Die Teilung mutz nach Quadratmeter, Ouadratdezimeter oder
Huadratzentimeter bezeichnet sein, und zwar mit dem ausgeschriebenen
Worte oder den Abkürzungen» ym, yäm, yom.

2. Der Meßbereich (§ 25 Nr. 2) mutz an ersichtlicher stelle auf
dem Geräte selbst oder auf einem mit ihm verbundenen 3childe nach
(Quadratmeter, Huadratdezimeter oder tHuadratzentimeter angegeben sein,
und zwar mit dem ausgeschriebenen Worte oder den Abkürzungen ^m,
yäm, yom. Die Angabe soll die Farm haben: Metzbereich von
bis

3. Jedes Meßgerät soll Namen und Wohnort des Verfertigers und
Line laufende Nummer tragen.

s 29
Fehlergrenzen

Die Fehlergrenzen betragen
für jede Fläche innerhalb des Metzbereichs V " ihrer Grötze,

§ 3N
5tempelung

1. Die stempelung erfolgt bei den planimetern auf dem Fahrstab,
bei den Meßmaschinen auf der Anzeigevorrichtung. Außerdem erhalten
die Geräte in der Nähe des stempelzeichens eine laufende Nummer.

2. Ferner sind alle stempelungen auszuführen, die zur Zicherung der
dauernd richtigen Wirkungsweise der Metzgeräte und zur Verhinderung
unzulässiger Eingriffe erforderlich sind.

3. Das Iahreszeichen wird dem 5tempelzeichen auf dem Fahrstab
oder der Anzeigevorrichtung beigefügt.

Artikel 2
Eichung von wagen

1. I m § 88 Nr. 5 wird hinter 3atz 1 eingeschaltet:
Vei gleicharmigen Valkenwagen mit verzweigten Hebelenden dürfen die

Zwischengehänge fehlen, wenn das wägegut durch eine fest mit dem Ge-
stell der wage verbundene Zuführungsvorrichtung auf den Lastträger ge-
bracht wird.

2. § 94 erhält am Zchlusse folgenden dritten Absatz:
Laufgewichtsbalken müssen in der Nähe ihrer 3tützschneide mit einer

Geschäftsnummer versehen sein. Dieser Nummer darf die Firma des ver-
fertigers oder eine Fabrikmarke beigefügt sein. Alle abnehmbaren Teile
einfacher Valkenwagen mit Laufgewicht und 3kale ohne Nullmarke müs-
sen die Nummer des Valkens tragen.

3. § 95 Nr. 3 erhält am Schlüsse folgenden zweiten und dritten
Matz:

Die Abweichung mutz ferner nach Aufbringung von Velastungen, die
den fünften Teil der größten Last überschreiten, durch Gewichtsbeträge,
die für die jeweilige Velastung gemäß Nr. 1 berechnet sind, nach Auf-
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bringung kleinerer Velastungen durch den unter Nr. 2 vorgeschriebenen
Gewichtsbetrag ausgeglichen werden können.

Vei Laufgewichtswagen für eine größte Zulässige Last von 3000 Ki -
logramm und darüber, müssen außerdem die inneren Einteilungsfehler der
Skaleneinteilungen durch einen Gewichtsbetrag ausgeglichen werden können,
der dem unter Nr. 2 genannten Gewichtsbetrag entspricht. Kuch dürfen
diese inneren Fehler in Längenmaß nicht mehr als 0^25 Millimeter be-
tragen.

4. § 96 erhält folgende Fassung i
1. Die Stempelung erfolgt auf dem die Gewichte tragenden Hebel.
2. Ferner wird bei den ungleicharmigen Vrückenwagen (ohne oder

mit Laufgewicht) einer der Traghebel gestempelt.
Vei den Laufgewichtswagen wird ein Stempel dicht hinter oder auf

dem letzten Teilstrich jeder Skale und je einer dicht neben der Kblesungs-
marke für jede Skale angebracht.

Laufgewichtsbalken erhalten bei der Prüfung ihrer Einteilung einen
Stempel und die Iahresbezeichnung in der Nähe der Nummer (§ 94 Kbs. 3).

3. Das Iahreszeichen wird dem stempelzeichen auf dem Gewichts-
hebel (Nr. 1) beigefügt.

Vei der Nacheichung darf die Stempelung auf einem besonderen, an
geeigneter Stelle angebrachten Zinntropfen oder auf einer Plombe erfolgen.

5. I m § 99 Nr. 2 werden in der Klammer hinter § 95 Nr. 2
die Worte

und 3
hinzugefügt.

19l6. 15. November.

Verordnung
über den Handel mi t Sämereien

R. K. (N. G. V l . 5. 1277.)

5luf Grund der Vekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur Siche-
rung der Volksernährung vom 22. M a i 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 401)
wird verordnet i

Der Handel mit Klee-, Gras-, Futterrüben- und Futterkräutersamen
ist nur solchen Personen gestattet, denen eine besondere Erlaubnis zum
Veiriebe dieses Handels erteilt worden ist. Personen, die bei Inkraf t -
treten dieser Verordnung bereits Handel mit solchen Sämereien treiben,
dürfen ihren Handel bis zum 1. Dezember 1916 und, wenn sie bis
zu diesem Tage den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis gestellt haben,
bis zur Entscheidung über den Antrag ohne Erlaubnis fortführen.

Die Vorschrift im Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung auf
1. Personen, die ausschließlich Sämereien verkaufen, die in der eige-

nen Wirtschaft gezüchtet sind-
2. Vehörden, denen die Veschaffung und Verteilung von Sämereien

übertragen ist,'
3. Inhaber von Kleinhandelsgeschäften, die Sämereien ausschließ-

lich im Kleinverkauf in Mengen bis zu 50 Kilogramm an
Verbraucher absetzen.

8 2
Die Vorschriften im § 3, § 4 Abs. 1, § § 5 bis 10 der Verordnung

über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur Bekämpfung des

*) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I Seite 379.
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Kettenhandels vom 24. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 581, 674) finden
entsprechende Anwendung.

Die Erteilung der Erlaubnis ist davon abhängig zu machen, daß der
die Erlaubnis Nachsuchende beim Ein- und verkauf der 3ämereien bestimmte
Bedingungen und preise einhält' die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn
dieser Verpflichtung zuwidergehandelt wird.

8 3
Der durch diese Verordnung vorgeschriebenen Erlaubnis bedürfen auch

solche Personen, denen eine Erlaubnis zum Handel auf Grund der Ver-
ordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur Bekämpfung
des Kettenhandels vom 24. Juni 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 581) erteilt
worden ist.

8 4
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen,' er kann Uebergangsvorschriften erlassen.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1«. November.

Bekanntmachung
über Erhaltung uou Anwartschaften aus der .Krankenversicherung.

R. K. (R. G. Vl. 3. 1279.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August
1914 (Neichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Bekanntmachung erlassen:

§ 1 Abs. 2 der Bekanntmachung über Krankenversicherung und Wo-
chenhilfe während des Krieges vom 28. Januar 1915**) (Reichs-Gesetzbl.
3. 49) sowie §§ 5, 9 Abs. 1 der Bekanntmachung, betreffend Kranken-
versicherung bei Ersatzkassen, vom 5. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 655)
werden aufgehoben.

Bei Anwendung des § 214 Abs. 1 und des § 313 Abs. 1 der Reichs-
versicherungsordnung ist die Zeit militärischer, 3anitäts- und ähnlicher
Dienste, die während des gegenwärtigen Krieges dem Reiche oder einer ihm
verbündeten Macht geleistet worden sind, auf die Zeit vor dem Ausscheiden
aus der Versicherung nicht anzurechnen.

Das gleiche gilt für die Dauer der Erwerbslosigkeit bis zu sechs Wochen,
die in die ersten sechs Wochen nach der Rückkehr aus solchen Diensten in
die Heimat fällt.

8 3
Diese Vorschrift tritt mit dem Tage ihrer verkündung in Kraft.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 472.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I 3eite 95.
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Bekanntmachung
über die Einrichtung einer Ueberwachungsftelle für Seemusch^l«

(Reichs- u. staatsanzeiger Nr. 273.)

Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung über die Ueberwachung de«
Verkehrs mit Leemufcheln vom 2. November 1916 (Neichs-Gesetzbl. 3.
1243) in Verbindung mit ß 1 der Bekanntmachung über die Errichtung
eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 402)
bestimme ich, was folgt:

1.
Die Ueberwachungsstelle für Leemuscheln besteht aus

dem Verwaltungsausschuß,
dem Geschäftsführer.

Der Vorsitzende und die Mitglieder des verwaltungsausschusses sowie
der Geschäftsführer werden von mir ernannt. Die Ernennung ist wider-
ruflich.

2.
Die der Ueberwachungsstelle nach §§ 2, 3, 4, 5, 6 der Vekanntmachung

vom 2. November 1916 zustehenden Vefugnisse sind grundsätzlich von dem
Verwaltungsausschutz auszuüben. I n eiligen Fällen kann der Vorsitzende
namens des verwaltungsausschusses entscheiden. Die Angelegenheit ist als-
dann dem Verwaltungsausschutz in seiner nächsten Sitzung vorzulegen.

3.
Der Geschäftsführer hat die Veschlüsse des Verwaltungsausschusses vor-

Zubereiten und auszuführen. Er ist an die ihm vom Vorsitzenden erteilten
Weisungen gebunden.

4.
Der Verwaltungsausschutz kann dem Geschäftsführer widerruflich die

Ermächtigung erteilen, bestimmte Geschäftszweige selbständig zu erledigen.
Allgemeine Anordnungen auf Grund der §8 3, 4, 5 der Vekanntmachung
vom 2. November 1916 bleiben dem verwaltungsausschutz, in eiligen
Fällen dessen Vorsitzenden vorbehalten.

Die allgemeinen Anordnungen der Ueberwachungsstelle sind im „Deut-
schen Reichsanzeiger" bekannt zu geben.

5.
Der Verwaltungsausschutz wird vom Vorsitzenden nach Matzgab« des

Vedürfnisses, jedoch mindestens einmal vierteljährlich, einberufen. Dabei
soll die Tagesordnung mitgeteilt werden. Der verwaltungsausschutz ist
beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden mindestens drei Mitglieder
erschienen sind. Vei stimmengleichheit gibt die stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag. Die Veschlüsse sind schriftlich festzustellen und vom Vor-
sitzenden und einem weiteren Mitgliede zu vollziehen.

Verlin, den 16. November 1916.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts,
von Vatock i .
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191«. 16. November.

Verordnung über Saatkariofteln

5. K. (k. G. Vl. 5. 1281.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (Neichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Vekanntmachung erlassen i

§ 1
saatkartoffeln aus der Ernte 1916 dürfen nur durch die Vermittlung

von landwirtschaftlichen Verufsvertretungen (Landwirtschaftskammern usw.)
oder ähnlichen von den Landeszentralbehörden bestimmten stellen abgesetzt
werden. Kartoffelerzeuger dürfen ohne diese Vermittlung saatkartoffeln an
Landwirte innerhalb ihres Kommunalverbandes unmittelbar zur Aussaat
absetzen.

Die landwirtschaftlichen Verüfsvertretungen oder die von den Landes-
zentralbehörden bestimmten ähnlichen stellen dürfen den Absatz von saat-
kartoffeln nach außerhalb ihres Vezirkes nur an die landwirtschaftlichen
Verufsvertretungen, an die von den Laudeszentralbehörden bestimmten ähn-
lichen stellen oder an die von den Vertretungen oder stellen bezeichneten
Organisationen und Personen vermitteln, saatkartoffeln aus Griginal-
zuchten und von landwirtschaftlichen Körperschaften anerkannte saatkar-
toffeln sind auf Anfordern tunlichst an diejenigen stellen und Personen Zu
vermitteln, die bisher diese saatkartoffcln bezogen haben.

^ 3
Die Ausfuhr von saatkartoffeln aus einem Kommunalverband in

einen anderen Kommunalverband bedarf der Genehmigung des Kommunal-
verbandes, aus dem die saatkartoffeln ausgeführt werden sollen, oder
der Genehmigung der von der Landeszentralbehörde sonst bestimmten stelle

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die für den Kommunalverband,
aus dem die saatkartoffeln ausgeführt werden sollen, zuständige landwirt-
schaftliche Verufsvertretung oder die von der Landeszentralbehörde be-
stimmte ähnliche stelle und die für diesen Kommunalverband zuständige Ver-
mittlungsstelle (§ 7 der Vekanntmachung über die Kartoffelversorgung vom
26. Iuni 1916,*) Neichs-Gesetzbl. 3. 590) die Ausfuhr verlangen.

8 4
Die Vestimmungen der Vekanntmachung über die Festsetzung der höchst-

preis'' für Kartoffeln und die sireisstellung für den Weiterverkauf vom 13.
Iu l i 1916 (Neichs-Gesetzbl. s. 696) gelten bis zum 15. Mai l917 nicht
für saatkartoffeln.

8 5
Die Landeszentralbehörden erlassen die Vestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung, sie bestimmen, wer als Kommunaloerband und als
landwirtschaftliche Verufsvertretung im sinne dieser Verordnung anzusehen
ist. sie können anordnen, daß die den Kommunalverbänden auferlegten
Verpflichtungen durch deren Vorstand zu erfüllen sind.

H 6
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

eintausendfünfhundert Mark wird bestraft:
1. wer saatkartoffeln der Vorschrift des § 1 zuwider absetzt'

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I Leite 478.
66



1038 1916. 17. November.

2. wer 3aatkartoffeln ohne die nach § 3 erforderliche Genehmigung
ausführt.

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden, unabhängig davon, ob sie dem Cäter
gehören oder nicht.

Die Bekanntmachung, betreffend 3aatkartoffeln, vom 14. Zeptember
1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1031) wird aufgehoben.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 17. November.

Bekanntmachung
zur Ergänzung dcr Bekanntmachung über Ausdehnung der Vorschriften

über deu Verkehr mi t Knochen. Riudetfützen und Horuschläuchcn
vom 25, M u : , 5 Oktober !910 (Rcichö-Glsctzbi 2 409 ^ 119) .

R. K. (Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 274.)

Kuf Grund der HZ 4, 6 der Verordnung über den Verkehr mit
Knochen, Rinderfüßen und hornschläuchen vom 13. Kpri l /5. Oktober 1916
(Reichs-Gesetzbl. 3. 276/1128) wird bestimmt:

§ 2 der Bekanntmachung über Ausdehnung der Vorschriften der ver^
ordnung über den Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen und hornschläuchen
vom 25. Ma i /5 . Oktober 1916 (Räichs-Gesetzbl. 3. 409/1129) erhält
folgenden Zusatz:

bei Kbdeckereifett . . . . 320 Mark .
Die Bestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191«. 17. November.

Bekaunima<1,ung
der Neichsfuttermittclstelle, betreffend den Antauf dcs Haferbedarfs

der kontingeiuirrten Betriebe

(Reichs- und 3taatsanzeiger Nr. 273.)

5luf Grund des § 17 Absatz 5 der Verordnung über Hafer vom 6. I u l i
(NGM. 3. 811) wird bestimmt:

1.
Die Nährmittelfabriken erhalten von der Reichsfuttermittelstelle nach

§ 19 der haferverordnung in Verbindung mit der Vekanntmachung vom 25.
Kugusi (RGVI. 3. 968) Mitteilung, welche l)afermenge sie verarbeiten oder
verarbeiten lassen dürfen (Kontingent). Die Kontingente werden für die
Zeit bis zum 30. 3ep,tember 1917 festgesetzt.

2.
Die Reichsfuttermittelstelle stellt in höhe der den Nährmittelfabriken

bewilligten Kontingente Erlaubnisscheine zur freihändigen Veschaffung von
Hafer aus. Nach Vedarf läßt sie diese den Fabriken durch die Hafer- -
Cinkaufs-Gesellschaft aushändigen.

3.
Kuf Grund dieser Erlaubnisscheine erwerben die Nährmittelfabriken

ihren Vedarf an Hafer freihändig unmittelbar oder, durch Vermittlung des
Handels.

4.
Der Ankauf von Hafer darf nur in Kommunalverbänden erfolgen,
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die einen Ueberschuß an Hafer über ihren Eigenbedarf haben. Die Nähr-
mittelfabriken oder der von ihnen "beauftragte Handel haben sich wegen
sines jeden Kaufes vorher mit dem Kommissionär des Kommunalverbandes,
in welchem der Hafer angekauft werden soll, in Verbindung zu setzen,
damit den Kommunalverbänden die Nebersicht über den in ihrem Bezirk
befindlichen Hafer gewahrt bleibt.

Vei der Aushändigung der Erlaubnisscheine werden die Nährmittel-
fabrikön auf genaue Einhaltung dieser Vestimmung ausdrücklich hingewiesen.

5.
Der Erlaubnisschein ist von der Nährmittelfabrik oder dem von ihr

mit dem Ankauf beauftragten Handel bei Abschluß des Kaufgeschäfts dem
Verkäufer auszuhändigen. Dieser hat das Geschäft binnen 3 Tagen nach
Abschluß unter Angabe des Empfängers des Hafers dem Kommunalverband
anzuzeigen und ihm den Erlaubnisschein einzureichen. Der Kommunal-
verband hat die Erlaubnisscheine. monatlich der Zentralstelle zur Veschaf-
fung der Heeresverpflegung, Verlin 'U. 9, als Velag über erfolgte hafer-
lieferunq einzusenden.

6.
Für Hafer, der auf Grund von Erlaubnisscheine freihändig aufgekauft

wird, darf bis zu etwaiger anderweitiger Regelung ein dem gesetzlichen
Höchstpreis bis zu Mk. 40.00 für die Tonne überschreitender preis ge-
Zahlt werden, gegenwärtig also bis zu Mk. 320.— für die Tonne.

Verlin, den 17. November 1916.
Reichsfuttermittelstelle.

Dr. M e h n e r t .

l91s». 17. November.

Lessitimationskart<n lß 44» (5lewO)

M. h. G. M. I . 5. M. (M. Vl. h. G. 3. 464.)

An stelle des durch den Runderlatz vom 13. Juni 1912^) vor-
geschriebenen Musters für Legitimationskarten für inländische Kaufleute
und handlungsreiscnde (§§ 44, 44 a Abs. 1 bis 5 der Reichsgewerbeord-
nung) ist vom 1. Januar 1918 ab der aus der Anlage ersichtliche Vor-
druck zu verwenden.

Ferner bestimmen wir, daß bei Ausstellung der Legitimationskarten
für das Jahr 1917 ein Lichtbild des Inhabers auf einer entbehrlichen
3eite der Karte unter Verwendung eines Stempels zu befestigen ist und
daß Staatsangehörigkeit und Geburtsort des Inhabers unter den beson-
deren Kennzeichen anzugeben sind.

Es sind nur unaufgezogene Lichtbilder zuzulassen, die eine Kopfgröße
von mindestens 1,5 Zentimeter haben, ähnlich und gut erkennbar und
in der Regel nicht älter als 5 Jahre sind.

Um zu verhindern, daß Ausländer, die die Grenze, überschritten haben,
sich von anderen Personen eine Gewerbe-Legitimationskarte verschaffen,
sind die Polizeibehörden darauf hinzuweisen, daß, solange nicht ähnliche
Bestimmungen für Gewerbe-Legitimationskarten getroffen sind, diese als
ein genügender Ausweis über die Person ihres Besitzers nicht angesehen
werden können, sondern daß zur Feststellung der Identität des Inhabers
der Gewerbe-Legitimationskarte stets auf den Paß zurückzugreifen ist.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1912 I 3eite 44.
66*
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Anlage.

Kuf das Iahr 1918. Nr. der Uarte

44,

tegitimationskarte
für

inländische Xaufleute, Handlungsreisende und handlungsagenten
44 a Kbs. 1 bis 5 der Neichsgewerbeordnung).

Gültig im Gebiete des Deutschen Neiches.

Daß der Inhaber:

die durch das Lichtbild und die Beschreibung dargestellte Person ist und

die Unterschrift eigenhändig vollzogen hat, wird beglaubigt.

, den 191

Dienststempel.

Raum jür das Lichtbild
des Inhabers'

'Tienststempel.

Mer
Haare:
Kugen:

Vezeichnung der fierson des Inhabers

Staatsangehörigkeit:
Geburtsort und Kreis:
Besondere Kennzeichen:

Unterschrift:
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Es wird hiermit bescheinigt, daß' der Inhaber dieser Karte

Zur Veachtung.
Diese Legitimationskarte gilt nur für den Inhaber eines inländischen

stehenden Gewerbebetriebs, für in seinen Diensten stehende Reisende und
für Handlungsagenten, sie mutz während der Ausübung der Reisetätig-
keit mitgeführt und auf obrigkeitliches verlangen vorgezeigt werden. 3ie
ist nicht übertragbar.

Diese Karte berechtigt >dän Inhaber, für die Zwecke dieses Gewerbe-
betriebs :
I m Inlandes ^ . Vestellungen auf waren zu suchen,

L. waren aufzukaufen.
Zu ^ . 1. Auf vorherige Aufforderung kann der Karteninhaber bei je-

dermann Vestellungen aufsuchen,'
2. ohne Kufforderung darf er Vestellungen aufsuchen

a) bei Kaufleuten in deren Geschäftsräumen,
b) bei Personen, welche, waren der angebotenen Art in

ihrem gewerblichen oder landwirtschaftlichen Geschäfts-
betriebe verwenden, und zwar sowohl in den Geschäfts-
räumen als auch in den Privatwohnungen oder im
freien -

«) bei jedermann, und zwar sowohl in den Geschäftsräu-
men als auch in den Privatwohnungen und im Freien,
sofern es sich handelt um

Druck- und sonstige Schriften erlaubten Inhalts und
Vildwerke,

Traubenwein (einschließlich Schaumwein),
Erzeugnisse der leinen- und wäschefabrikation,
Nähmaschinen,
überwebte holzrouleaux.

3. Der Karteninhaber darf nur Proben und Muster, nicht die
Ware selbst mit sich führen.

Eine Ausnahme ist gestattet für das Feilbieten
a) von Gold- und Zilberwaren, Taschenuhren, Vijouterien,

Zchildpattwaren durch die Fabrikanten und Großhänd-
ler inländischer Vetriebe und deren Reisende sowie durch
Handlungsagenten,

b) von Edelsteinen, perlen, Kameen und Korallen durch
inländische Großhändler und deren Reisende sowie durch
Handlungsagenten

an wiederverkäufer, wenn der Verkauf in 3tück üblich ist.
Zu L. 1. Das Aufkaufen darf nur erfolgen!

a) bei Kaufleuten oder
b) in offenen Verkaufsstellen oder
c) bei Personen, welche die aufzukaufende Ware produzieren

(Fabrikanten, Handwerker, Landwirte).
2. Der Karteninhaber darf die aufgekaufte Ware nur zur Ve-

förderung an den Vestimmungsort mit sich führen.
Auf die Veachtung der Ortsbestimmungen Sonntagsruhe, Ladenschluß
usw.) wird besonders hingewiesen. Zuwiderhandlungen sind strafbar.
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1U1«. 18. November.

Kursfestsetzung der zum Bö^senhaudel zugelassenen Wertpapiere

M. H. G. (M. Vl. H. G. 3. 459.)

Vevor die Kurse der zum Vörsenhandel Zugelassenen Wertpapiere füi"
die Veranlagung der Vesitzsteuer und der Kriegssteuer vom Reichskanzler
vorläufig festgesetzt werden, sind nach § 2 des Reichsgesetzes vom 9. No-
vember 1916 die Vörsenvorstände anzuhören. Damit die vorläufige Kurs-
feststellung rechtzeitig bis Ende Dezember d. Is . zum Abschluß gebracht
werden kann, ist es erforderlich, daß die Vörsenvorstände mit ihren vor-
arbeiten unverzüglich beginnen und sie so fördern, daß ihre Vorschlags-
listen spätestens bis zum 12. Dezember fertiggestellt werden.

wegen Kufstellung der Kursliste für die an der hiesigen Vörse zum
Vörsenhandel zugelassenen Wertpapiere ersuche ich die Handelskammer, sich
umgehend mit dem hiesigen Vörsenvorstand in Verbindung zu setzen und
ihn zu veranlassen, eine Vorschlagsliste für diese Wertpapiere nebst den
von ihm für sachdienlich erachteten Vorschlägen der Handelskammer bis
zu dem gedachten Zeitpunkt vorzulegen. Vei der Kufstellung der Kursliste
ist die Maklerkammer zu beteiligen.

Der Veschleunigung und Förderung der 3ache würde es dienen, wenn
die Handelskammer in ähnlicher weise, wie es im Jahre 1908 bei der Vor-
bereitung der Börsenordnungen geschehen ist, mit den beteiligten Vörsen-
vorständen Hand in Hand arbeiten und dadurch zur Wahrung möglichst
einheitlicher Grundsätze und Vermeidung unnötiger Arbeit bei der Kufstel-
lung der Listen beitragen würde. Ich ersuche die Handelskammer, falls sie,
wie ich annehme, ihre Mitarbeit hierzu und für die vorläufige Vear-
beitung und Zusammenstellung der Vorschlagslisten zur Verfügung stellt,
sich mit den Vorsenvorständen der übrigen dem wertpapierhandel die-
nenden Vörsen in Preußen, denen entsprechende Nachricht mit der ab-
schriftlich beigefügten Verfügung vom heutigen Tage zugeht, unmittelbar
in Verbindung zu setzen, wegen der autzerpreußischen Vörsen behalte ich
mir weitere Mitteilung vor.

Etwa am 20. Dezember würden die Vörsenvorstände von der Handels'
Kammer zu einer gemeinsamen Verhandlung zusammenzuberufen sein, in der
über die dem Herrn Reichskanzler zu machenden Vorschläge endgültig zu be-
schließen und Abweichungen in den Kursschätzungen der einzelnen Vörsen-
vorstände auszugleichen sein würden, spätestens bis zum 24. Dezember muß
die endgültige Kursliste wegen rechtzeitiger Drucklegung dem Herrn Reichs-
kanzler (Reichsschatzamt) übersandt werden. Etwa noch nach der schlutz-
beratung durch Veränderung hervorgerufene wünsche auf Kenderungen
könnten dem Reichsschatzamte telegraphisch bis zum 2. Januar 1917 mit-
geteilt werden.

Vei der Kufstellung der Kurslisten wird, wie ich im Einverständnis
mit dem Herrn Reichskanzler (Reichsschatzamt) und dem Herrn Finanz-
minister bemerke, von folgenden Grundsätzen auszugehen sein:

Die Festsetzung der Kurse durch den Reichskanzler und Vundesrat
soll nicht einseitigen fiskalischen Interessen dienen. Die Kurse sollen viel-
mehr der wirklichen Geschäftslage des Wertpapierverkehrs entsprechen und
so den tatsächlichen verkehrswert der Papiere Ende Dezember 1916 darstel-
len. Die Kursfestsetzung, wird danach die wirtschaftliche Gesamtlage wie
die besonderen für die Vewertung des einzelnen Wertpapiers maßgebenden
Verhältnisse zu berücksichtigen und auf diese weise einen gerechten Kus-
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gleich zwischen den Interessen des steuerpflichtigen und den Interessen
des Fiskus herbeizuführen haben.

Für die Kursfestsetzung wird die Vekanntmachung, betreffend die Fest-
stellung des Vörsenpreises von Wertpapieren, vom 21. November 1912
(KGVl. 3. 537) entsprechend anzuwenden sein. Der Ermittelung der
Kurse werden die in der unmittelbar vorhergehenden Zeit getätigten Nnv
sätze, soweit sie eine ausreichende Unterlage geben, zugrunde zu legen
sein. Neben den so ermittelten Werten wird es sich empfehlen, bei allen
Wertpapieren, für die derartige Angaben gemacht werden können, noch
die an je drei festen Stichtagen der vorhergehenden Zeit - etwa der
vorausgehenden drei Wochen - erzielten preise anzugeben. Vei Wert-
papieren, in denen für die Ku/sfeststellung ausreichende Umsätze nicht
stattgefunden haben, wird der verkehrswert zu schätzen sein. Tine gleich-
mätzige schematische Vehandlung aller Wertpapiere wird sich nicht emp-
fehlen. Die Vörsenvorstände werden vielmehr im Einzelfalle pflichtge-
mäß die ihnen für die Bewertung zur verfüguneg stehenden Unterlagen
zu prüfen haben.

Vei der Kufstellung der Kursliste sind die Vorstände aller Vörsen,
die dem Handel mit Wertpapieren dienen, zu beteiligen. Die Wertermit-
telung der einzelnen Vorsenvorstände soll sich auf die Wertpapiere erstrek-
ken, die zum Handel an ihrer Vörse zugelassen sind. Ist ein Wertpapier
an mehreren Vörsen zum Handel zugelassen,' so wird es den beteiligten
Vörsenvorständen überlassen bleiben können, ob lediglich einer der be-
teiligten Vörsenvorstände die Preisermittelung vornehmen soll. Ein gro-
ßer Teil der an anderen Vörsen gehandelten Wertpapiere ist zum Vörsen-
verkehr in Verlin zugelassen. Für diese Wertpapiere wird den Vörsen-
vorständen der übrigen Vörsen anheimzugeben sein, zur Vermeidung eines
unnötigen Arbeitsaufwandes ihrerseits von Vorschlägen, soweit sie nicht
auf solche für einzelne Papiere besonderen Wert legen, Abstand zu nehmen,
zumal die in Aussicht genommene gemeinsame Vesprechung zu einem Aus-
gleich von Meinungsverschiedenheiten ausreichende Gelegenheit bietet.
An die Handelskammer hier.

191 ft. 18. November.

Einmalige Krngsteuerunstszulagen

I . M. ( I . M. Vl. 3. 314.)
I

3u Anfang des Monats Dezember 1916 sind, und zwar zutreffenden-
falls neben den bisherigen laufenden Kriegsbeihilfen, einmalige Kriegs-
teuerungszulagen nach folgenden Grundsätzen zu zahlen:

1. Etatmäßig angest-llte 3taatsbeamte mit einem Dienjteinkommen
bis 4 500 Mark einschließlich, Kanzleidiätare und Kanzleigehilfen mit dem
gleichen Diensteinkommen, andere voraussichtlich dauernd gegen Entgelt
beschäftigte nichtetatmäßige 3taatsbeamte und ^ mit der aus Nr. 7 er-
sichtlichen Matzgabe - auch Hilfsschreiber mit einem Diensteinkommen bis
4 800 Mark einschließlich erhalten,

wenn sie unverheiratet sind 40 Mark,
wenn sie verheiratet sind, aber keine Kinder unter

15 Jahren oder nicht solche älteren Kinder im Alter
bis zum vollendeten 18. Jahre zu unterhalten ha-
ben, die ohne eigenes Einkommen - sich noch in
3chul- oder Verufsausbildung befinden (vergl. Nr. 2)̂  60 „
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wenn sie 1 Kind haben (vergl. Nr. 2) 90 „
wenn sie 2 Kinder haben (vergl. Nr. 2) 120 „
wenn sie 3 Kinder haben (vergl. Nr. 2) 130 „
wenn sie 4 Kinder haben (vergl. Nr. 2) 180 „
wenn sie 5 und mehr Kinder haben (vergl. Nr. 2) 200 „ .

2. Grundsätzlich sind nur Kinder bis zu 15 Jahren Zu berücksichtigen,
soweit aber ein oder mehrere Kinder bis zum 18. Lebensjahre, die
ohne eigenes Einkommen sich noch in schul- oder Verufsausbildung
befinden, von dem Veamten unterhalten werden, erhält dieser gleichfalls
die einmalige Kriegsteuerungszulage. Als stichtag für die Verechnung
des Lebensalters gilt der 1. Dezember 1916 mit der Maßgabe, daß Kindern,
die an diesem Tage das 15. (18.) Lebensjahr vollenden, nicht mehr
zu berücksichtigen sind.

3. Hinsichtlich der Veamten, die infolge ihrer Veschäftigung bei dem
Heere oder der Marine usw.*) über ihre Friedensbezüge hinaus Ge-
bührnisse oder Zulagen erhalten, verbleibt es bei den für die laufenden
Kriegsbeihilfen aufgestellten Grundsätzen. 3ind die Veamten erst seit dem
1. Oktober 1916 beigem Heere oder der Marine usw. unter der trwähnten
Voraussetzung beschäftigt, so erhalten sie die einmaligen Kriegsteuerungs-
zulagen.

4. Die für die laufenden- Kriegsbeihilfen erlassenen Anordnungen bleiben
auch maßgebend für die Verechnung des Diensteinkommens, für die Fest-
stellung der dauernden Veschäftigung, für die Auslegung des VegriffZ
„Kinder" und für die Zuständigkeit zum Erlasse der Zahlungsanweisungen.

soweit für die Annahme der dauernden entgeltlichen Veschäftigung eines
hilfsbeamten die Zurücklegung einer bestimmten Mindestdienstzeit Voraus-
setzung ist, muß diese Mindestdienstzeit am 1. Dezember 1916 oder im Falle
der Nr. 3 satz 2 bei dem früheren Eintritt in das Heer oder die
Marine usw. erfüllt sein.

5. verwitwete oder geschiedene Veamte, die überhaupt keine Kinder
zu unterhalten haben, sind den unverheirateten Veamten gleichzustellen
und wie diese mit einmaligen Kriegsteuerungszulagen zu bedenken, gleich-
gültig, ob der Veamte einen eigenen Haushalt hat oder nicht, soweit
ein verwitweter oder geschiedener Veamter ein oder mehrere Kinder
über 18 Jahre, die nicht selbständig erwerbstätig sind, im gemeinsamen
Haushalt unterhält, wird er den kinderlos verheirateten Veamten gleich
erachtet und erhält die für diese matzgebende einmalige Zulage (60 Mark) .

6. Die einmaligen Kriegsteuerungszulagen sind nach den vorstehenden
Grundsätzen auch an höhere Veamte zu zahlen**).

7. hilfsschreiber erhalten die einmalige Kriegsteuerungszulage nur dann,
wenn sie entweder Militäranwärter oder am 1. Dezember 1916 (bei der
früheren Einziehung zum Heere oder zur Marine Nr. 3 satz 2 zur
Zeit der Einziehung) mindestens ein Iahr ununterbrochen beschäftigt sind,

I m übrigen finden die Grundsätze zu 2 bis 5 auf hilfsschreiber ent-
sprechende Anwendung.

*) vergl. Nr. 8 der Rundverf. vom 27. September 1915. (Amtl-
Anmerk.)

**) hinsichtlich der nebenamtlichen Veamten verbleibt es bei der Ve-
stimmung in Nr. 8 der Rundverf. vom 27. september 1915. (Amtl.
Anmerk.)
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8. soweit bei entsprechender Anwendung dieser Vestimmungen die
Vewilligung einmaliger Kriegsteuerungszulagen an weibliche Hilfskräfte
im Vertragsverhältnis in Frage kommen könnte, ist zu berichten.

II
Die den Veamten gezahlten einmaligen Kriegsteuerungszulagen sind

als außeretatmäßige Ausgaben, die einmaligen Kriegsteuerungszulagen der
Plfsschreiber bei den 3chreiblohnfonds zu verrechnen.

III.
Vis zum 10. Januar 1917 ist, getrennt nach

höheren Veamten,
mittleren Veamten,
Kanzleibeamten und Kanzleigehilfen,
Unterbeamten,
hilfsschreibern,

die Höhe der gezahlten einmaligen Teuerungszulagen durch die Rechnungs-
ämter der Geheimen Kalkulatur des Justizministeriums mitzuteilen.

l 9 l « . 2tt. November

Bekanntmachung
zur Aenderuua. der Bekanntmachung über die Einfuhr von Kakao vom

3. März 1916*) lReichs-Gesetzbi S 145).

R. K. (N. G. Vl. 3. 1285.)

5tuf Grund der Verordnung des Vundesrats über Kaffee, Tee und
Kakao vom I I. November 1915**) (Keichs-GesetM. 3. 750) bestimme ich:

I
§ 6 Kbs. 2 der Vekanntmachung über die Einfuhr von Kakao vom

3. März 1916 erhält folgende Fassung:
Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt auf die Kriegskakao-

gesellschaft über, in dem die Uebernahmeerklärung dem ver-
pflichteten oder dem Inhaber des Gewahrsams zugeht.

II
Die Bestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.
Verlin, den 20. November 1916.

Der 3tellvertreter des Reichskanzlers.
Dr. helfferich.

21. November.

Versteigerung von Goldsacheu durch die Gerichtsvollzieher

I . M. ( I . M. Vl. 3. 316.)

Um den Erwerb der durch die Gerichtsvollzieher zu versteigernden
Goldsachen für die Goldschmucksammlung zu ermöglichen, haben die Ge-
richtsvollzieher die am Versteigerungsorte befindliche Goldankaufsstelle oder,
soweit mehrere solcher 3tellen vorhanden sind, die dem Versteigerungsraum
zunächst benachbarte 3telle von bevorstehenden Versteigerungen von Gold-

verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3eite 169.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3eite 357.
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fachen frühzeitig zu benachrichtigen und den Zchätzern der Goldankaufs-
stelle vor der Versteigerung Gelegenheit zur Prüfung und Abschätzung des
Goldwerts der zu versteigernden Gegenstände zu geben.

Die aufsichtführenden Amtsrichter haben im Anwendungsberichte dieser
Verfügung die Gerichtsvollzieher sofort auf diese hinzuweisen.

191«. 21. November

Bekanntmachung
über die Reichsverteil»ng«stelle für Eier

(Reichs- u. Ltaatsanzeiger Nr. 276.)

I n Abänderung der Bekanntmachung vom 25. August 1916 über
die Errichtung einer Reichsverteilungsstelle für Eier (Reichs-Gesetzbl. 3. 970)
wird bestimmt:

Die Reichsverteilungsstelle für Eier führt künftig die Ve-
Zeichnung „Reichsverteilungsstelle für Nährmittel und Tier".

Verlin, den 21. November 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts,

von Vatock i .

191«. 21. November.

Bekanntmachung
der Reichsfuttermittelstelle, anderweitc Verechttung der Gerstenkontin-

gente der Brennereien für das Betriebsjahr )9!6 17 betreffend.

(Reichs- u. Ftaatsanzeiger Nr. 276.)

Nach einer neuerlichen Verordnung des Herrn Präsidenten des Kriegs-
ernährungsamts dürfen den Vrennereibesitzern zu 3peisezwecken 25 Prozent
der Mengen eigener Kartoffeln, die ihnen nach Deckung des Vedarfs an
Laatgut und des eigenen Vedarfs an Zpeisekartoffeln verbleiben, auch dann
abgefordert werden, wenn aus dem Reste nicht mehr als ^ des zuge-
lassenen 90prozentigen Durchschnittsbrandes geleistet werden können.

Mit Rücksicht auf diese Anordnung sind die Gerstenkontingente der
landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien auf ^ derjenigen Höhe zu berechnen,
die sich aus Ziffer 2 unserer Vekanntmachung vom 7. November 1916,
betreffend die Gerstenkontingente der Vrennereien, ergeben würde.

Ein höheres Gerstenkontingent, das jedoch nicht über das sich aus
Ziffer 2 der angeführten Vekanntmachung ergebende hinausgehen darf, kann
solchen Vrennereien bewilligt werden, die nachweisen, daß sie zum Vrennen
mehr Kartoffeln verfügbar haben, als zur Herstellung von 3/4 des zuge-
lassenen 90 0/0 igen Durchschnittsbrandes erforderlich sind. Hierbei ist an-
zunehmen, daß 18 Zentner Kartoffeln notwendig sind, um 1 1ü Alkohol,
zu gewinnen.

Für Kornbrennereien hat sich das Gerstenkontingent in allen Fällen
nach derjenigen Menge Kartoffeln oder Rüben zu richten, die der Vetrieb
nachweisbar zum Vrennen zur Verfügung hat. Hierbei ist anzunehmen, daß
für 1 Kl Alkohol

18 Ztr. Kartoffeln oder
20 Ztr. Zuckerrüben oder
50 Ztr. Futterrüben
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erforderlich sind. Dafür, ob auf 1 kl Alkohol 30, 20 oder 16 ks Gersw
zu rechnen sind, bleibt die Höhe des eigenen 90 prozentigen Durchschnitts-
brandes maßgebend.

Verlin, den 21. November 1916.
Dr. M e h n e r t .

19«6. 21. November.

Bekanntmachung
der ReichöbekleidungtzsteUe über Abgabebeschemigungen

(Reichs- u. staatsanzeiger Nr. 276.)

Zur Ausführung des § 3 Abs. 1 der Bekanntmachung des Reichs-
kanzlers über Vezugsscheine vom 31. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5.
1218) und des § 7 Abs. 1 und 4 der Ausführung?bekanntmachung der
Reichsbekleidungsstelle vom 31. Oktober 1916 (Reichsanzeiger Nr. 258)
wird folgendes bekannt gemacht:

1. Diejenigen Vehörden, die gemäß § 18 der Bekanntmachung über
die Regelimg des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Iuni 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 463)
als zuständige Vehörden im sinne des § 15 derselben Bekanntmachung
bestimmt worden sind, dürfen Gemeinden und gemeinnützigen Fürsorge-
vereinigungen die Genehmigung zur Erteilung von Abgabebescheinigungen
geben, falls diese Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen
sich diesen Vehörden gegenüber zur Einhaltung der nachfolgenden Be-
dingungen schriftlich verpflichten. Die betreffenden Vehörden sind berechtigt,
diese Genehmigung zu widerrufen, von diesem Widerruf ist insbesondere
Gebrauch Zu machen, wenn die Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorge-
vereinigungen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

Die betreffenden Vehörden haben der Neichsbekleidungsstelle Abtei-
lung ^ für Ersatzstoffe, Verlin V̂ 56, Markgrafenstraße 42, anzuzeigen,
welchen Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen sie diese
Genehmigung erteilt oder entzogen haben.

Die den Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen auf-
zuerlegenden Vedingungen sind folgende:

a) Getragene Kleidungs- oder Wäschestücke dürfen diese Gemeinden
oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen nur unentgeltlich er-
werben und unentgeltlich nur an die Verbraucher und nur gegen
Vezugsschein veräußern, entgeltlich dagegen nur an die dem-
nächst von der Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden Annahme-
stellen.

d) sämtliche anderen bezugsscheinpflichtigen Web-, Wirk- und Strick-
waren dürfen diese Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorge-
vereinigungen sowohl entgeltlich wie auch unentgeltlich nur gegen
Vezugsschein an die Verbraucher veräußern.

zu a u. d) Für Vehörden, auf welche die Vorschrift in Ziffer 7 der Er-
läuterung IV der Reichsbekleidungsstelle vom 21. August 1916
(siehe Fußnote ^) Anwendung findet, gilt auch hier die in dieser
Vorschrift gewährte Erleichterung, sie haben aber auch hier
die Verpflichtung, jede Abgabe eines bezugsscheinpflichtigen Gegen-
standes der für den Abnehmer zuständigen Ausfertigungsstelle von
Vezugsscheinen anzuzeigen,

o) Die Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen müssen



1048 1916. 21. November.

die Gewähr übernehmen, daß von ihnen lediglich gebrauchsfähige
Vberkleidungsstücke gegen Abgabebescheinigung angenommen wer-
den.

ä) Die Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgeveremigungen sind
verpflichtet, der Reichsbekleidungsstelle auf Anfordern ihren Ve-
stand an getragenen Ideidungs- und Wäschestücken anzugeben und
diese bis zu einem Drittel des jeweiligen Vestandes der Reichs-
bekleidungsstelle gegen Erstattung der Kufwendungen käuflich zu
überlassen, lieber die gehabten Kufwendungen entscheidet die
Reichsbekleidungsstelle endgültig.

2. Die Möglichkeit der entgeltlichen Abgabe von Oberkleidung wird
durch eine demnächst erscheinende Bekanntmachung geregelt werden.

3. Alle Anfragen in vorstehender Angelegenheit sind an die Reichsbeklei-
dungsstelle Abteilung N' für Ersatzstoffe, Verlin ^V. 56, Markgrafenstraße
42, zu richten. Dort können auch Gemeinden und gemeinnützige Fürsorge-
vereinigungen, denen die Genehmigung zur Erteilung von Abgabebescheini-
gungen von der zuständigen Vehörde gegeben worden ist, Abgabebescheini-
gungen bestellen.

Verlin, den 21. November 1916.
Reichsbekleidungsstelle.

Geheimer Rat Dr. V e u t l e r ,
Reichskommissar für bürgerliche Kleidung.

1!Ntt. 21 . November.

Vckanntmachmig
betreffend Ergänzung der Ausführungsbcstimmuna.elt vom 10 Oktober

1916 zn der Verordnung über Rohtabak

(Reichs- u. Ltaatsanzeiger Nr. 278.)

Auf Grund des § 3 Abs. 2, § 8 Abs. 1, §§ 12, 13 der Verordnung
über Rohtabak vom 10. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1145) be-
stimme ich:

I n Zeile 3 des § 18 der durch Vekanntmachung vom 27.
Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1200) ergänzten Ausführungs-
bestimmungen vom 10. Oktober 1916 zu der Verordnung über
Rohtabak ist hinter „serbischer", einzufügen: dalmatinischer, .

Der Reichskanzler.
I m Auftrage: Freiherr v o n 3 t e i n .

*) Die Vorschrift in Ziffer 7 der Erläuterung I V lautet:
Vehörden, soweit sie in Erfüllung gesetzlicher Armenverpflichtungen,

sonstiger gesetzlicher Unterstützung^- oder gesetzlicher Fürsorgeverpflichtungen
(z. V. auf Grund des Familienunterstützungsgesetzes) die in § 1 der Vundes-
ratsverordnung bezeichneten Gegenstände abgeben, deren Verwendung in
offener Armenpflege, Fürsorgetätigkeit oder dergleichen stattfinden soll,
können anordnen, daß die für ihren Vezirk zuständige Ausfertigungsstelle
ihnen Bezugsscheine über ihren Vedarf ausstellt. Diese Vehörden gelten
insoweit selbst als Verbraucher.

Diese Vehörden sind verpflichtet, jede Abgabe eines in § 1 der Vundes-
ratsverordnung bezeichneten Gegenstandes der für den Abnehmer zustän-
digen Ausfertigungsstelle von Bezugsscheinen anzuzeigen.

Für die geschlossene Armenpflege gilt die in § 2 Zifer 2 und § 16
der Vundesratsverordnung getroffene Vestimmung. (Amtl. Anmerk.)
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191K. 22. November.

Bekanntmachung über Vogelsuiter

Kriegsernährungsamt (N. 3. V l . 3. 411.)

5luf Grund des § 20 der Verordnung über Futtermittel vom 5.
Oktober 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 1108) und des § 1 der Vekanntmachung
.über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Ma i 1916 (Neichs-
Gesetzbl. 5. 402*) wird bestimmt:

Die Kbsatzbeschränkung nach § 2 5lbs. 1 sowie die Anzeige- und Ueber-
lassungspflicht nach §§ 3, 4 der Verordnung über Futtermittel vom 5.
Oktober 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 1108) gilt nicht für folgende Futter-
mittel :

3ämereien aller Kiefer- und siinusarten,
Lamen von Erle, Fichte, Virke, Lärche, Ginster, hainbuch«,
Zirbelnüsse,
Wegerich,
Vogelbeeren,
Kmeiseneier,
Weitzwurm,
Puppen der Seidenraupe.

Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191«. 23. November.

Bekanntmachung
über die Verwendung von Chlorzinn znr Beschwerung von

Seidenwaren.

N. K. (N. G. Vl. 3. 1291.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
Kugust 1914x) (Neichs-Gesetzbl. 3. 327) beschlossen:

Die Verwendung von Ehlorzinn zur Beschwerung von seidenen Garnen
oder seidenen tveb-, Wirk- und 3trickwaren ist nur insowe.it gestattet,
daß durch die Veschwerung das Gewicht der Nähseide vor dem Kbkochen
Oartgewicht) höchstens überschritten werden darf

1. bei schwarzen Garnen für die 3toffweberei,
Trame und Grganzin bis 60 vom hundert

2. bei schwarzen Garnen für die Vandweberei
a) Grganzin (Kette) für herrenhutband „ 100 „ ,,
d) allen anderen Vrganzinen „ 60 ,, ,,
e) Trame ,, ^00 „ ,,

3. bei farbigen Kettgarnen und 3chutzgarnen für
Vand- und 3toffweberei ,, 50 „ ,,

4. bei 3chleierstoffen (Voiles) „ 40 „ „
5. bei Lumineurstoffen und -band

a) deren 3chutz aus einfacher Grege besteht ,, 60 „ ,,
d) allen andern „ 20 „ „

*) verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 380.
x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3., 857.
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Alle anderen web-, wirk- und 3 trickwaren dürfen höchstens bis
Zum Gewichte der Rohseide vor dem Abkochen Oartgewicht) beschwert
werden.

§ 2
Die Einfuhr von seidenen Erzeugnissen der im § I bezeichneten Art,

öie höher beschwert sind als dort vorgesehen, ist verboten. Dieses Verbot
gilt auch für die Rückeinfuhr solcher Erzeugnisse, die im Wege des zollfreien
Veredelungsverkehrs nach dem Ausland ausgeführt und dort zu höheren
Sätzen, als gemäß § 1 zulässig, beschwert worden sind.

Die Vorschriften der Verordnung, betreffend verbot der Einfuhr entbehr-
licher Gegenstände, vom 26. Februar 1916 (Reichsanzeiger Nr. 49) bleiben
unberührt.

§ 3
Der Reichskanzler ist ermächtigt, die vorstehenden Veschwerungssätze

Zu ändern- er kann Uebergangs- und Ausführungsbestimmungen erlassen
und Ausnahmen gestatten.

Der Reichskanzler kann bestimmen, baß Zuwiderhandlungen und das
Unternehmen der Zuwiderhandlung mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft werden, und
daß neben der strafe die Ware, auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehört oder nicht, eingezogen wird.
Er kann ferner bestimmen, daß auf die Einziehung selbständig erkannt
werden kann, wenn die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten
Person nicht ausführbar ist.

^ 4
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkünduug in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

191«. 23. November.

AusführuusssbesNmmungen
zur Verordnung des Bundesrats über die Verwendung vou Cblorzinn

zur Beschwerung von Teidenwaren

R. K. (R. G. Vl . 3. 1292.)

Auf Grund des § 3 der Verordnung des Bundesrats über die Ver-
wendung von Ehlorzinn zur Veschwerung von seidenwaren vom 23. No-
vember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1291) bestimme ich:

§ 2 der Verordnung des Vundesrats über die Verwendung von Ehlor-
Zinn zur Veschwerung von 3eioenwaren findet keine Anwendung

1. auf waren, welche beim Inkrafttreten dieser Vestimmungen bereits
fertig hergestellt oder in Arbeit befindlich sind,

2. auf waren, welche bis zum 28. Iun i 1916 bestellt worden sind,
sofern die Waren spätestens bis zum 31. Dezember 1916 zur Einfuhr
nach Deutschland gelangen.

§ 2
wer waren der in der Verordnung bezeichneten Art nach Deutschland

einführen wi l l , muß eine Erklärung abgeben
1. über die Art der Ware und die höhe der Veschwerung,
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2. wenn er von den Vergünstigungen des § 1 dieser Bestimmungen
Gebrauch machen wi l l , über die einzelnen dort bezeichneten Vor-
aussetzungen.

Die Nichtigkeit der Erklärung mutz nachgewiesen werden, soweit die
Einfuhr aus der Zchweiz erfolgt, bei der Einfuhr von Ländern und zur
verwebung von Bändern bestimmten Garnen durch eine Vescheinigung
des Syndikats schweizerischer Bandfabrikanten in Basel, bei der Einfuhr
von anderen waren durch eine Vescheinigung der Züricher Industriegesell-
schaft in Zürich.

Z 3 '
M i t Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

fünfzehnhundert Mark wird bestraft,
1. wer die Vorschriften im § 1 der Verordnung des Bundesrats

über die Verwendung von Ehlorzinn zur Beschwerung von Zeiden-
waren übertritt,

2. wer es unternimmt, entgegen den Vorschriften im § 2 der Ver-
ordnung und diesen Bestimmungen die dort bezeichneten Waren
einzuführen.

Neben der strafe ist die Ware, auf die sich die Zuwiderhandlung be-
zieht, einzuziehen, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehört oder nicht.

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht
ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden.

§ 4
Die Bestimmungen treten mit dem Tage der verkündung, die 3traf-

bestimmungen mit dem 28. November 1916 in Kraft.

1916. 23. November.

Vekanntmachung
zur Acnderung der Verordnung über den Verkehr mit T ' ro !

Häcksel vom 8, November !9 I5 (Reich, '̂»esetzbl 2> 7U

N. tt. (R. G. V l . 5. 288.)

lroh und

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. Kugust
1914") '(Reichs-Gesetzbl. 5. 327) folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
Der § 1 der Verordnung über den Verkehr mit stroh und Häcksel

vom 8. November 1915^) (Reichs-Gesetzbl. 5. 743) erhält folgende Fassung:
„Den Vorschriften dieser Verordnung unterliegt das 3troh

von Roggen, Weizen, Dinkel, Hafer und Gerste, das Ztroh von
Lupinen, das Zucker- und Runkelrübensamenstroh, nicht dagegen
die beim Kusdreschen entstehende 3vreu."

Artikel 2
Der Kbsatz 1 des § 5 der Verordnung erhält folgende Fassung:
„Die Vezugsvereinigung hat für das 3troh einen angemessenen Ueber-

nahmepreis zu zahlen. Dieser darf
für 1000 Kilogramm 3troh von Roggen, Weizen, Dinkel, Hafer

und Gerste

Verwaltungsoorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 5. 351.
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bei Flegeldruschstroh 50,00 Mk. ,
bei gepreßtem Maschinendrusch stroh 47,00 Mk. ,
bei ungepreßtem Maschinendruschstroh 4(1,00 Mk. ,

für 1000 Kilogramm 3troh von Lupinen, Zucker- und
Nunkelrübensamenstroh aller Art 40,00 M k .

nicht übersteigen. Ist das 3troh nicht von mindestens mittlerer A r t und
Güte, so ist der Preis entsprechend herabzusetzen."

Artikel 3

Diese Verordnung ^ritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

19l<». 23. November.

Betrieb der A n l a g e der OroßeistUtnduftrie

N. K. (R. G. V l . 3. 1287.)

Auf Grund der §§ 120 t', 139d der Gewerbeordnung hat der Bundesrat
folgende Bestimmung erlassen i

Unter Aufhebung der Bestimmung vom 29. Oktober 1915') wird
der § 7 der Vekanntmachung vom 4. Ma i 1914-), betreffend den Vetrieb
der Knlagen der Großeisenindustrie wie folgt geändert i

Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Dezember 1917 in
Kraft und an 3telle der Vekanntmachung vom 19. Dezember 1908^).

Die auf Grund des § 3 der Vekanntmachung vom 19. Dezember
1908^) gestatteten Ausnahmen bleiben, wenn ihre Dauer nicht auf einen
kürzeren Zeitpunkt beschränkt ist, bis zum 30. November 1917 in Geltung,
treten aber am 1. Dezember 1917 sämtlich außer Kraft.

l 9 l « . 23. November.

Prägunss von Einpfennigstücken aus A l u m i n i u m .

N. K. (N. G. V l . 3. 1301.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom
4. August 1914*) folgende Verordnung erlassen:

Der Reichskanzler wird ermächtigt, außerhalb der im § 8 des Münz-
gesetzes vom 1. Juni 1909 (Neichs-Gesetzbl. 3. 507) für die Ausprägung
von Nickel- und Kupfermünzen bestimmten Grenze Einpfennigstücke aus
Aluminium bis zur höhe von zwei Mill ionen Mark herstellen zu lassen.
I m übrigen finden auf diese Münzen die für die Einpfennigstücke aus
Kupfer geltenden Vorschriften mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,
daß der Durchmesser 16 Millimeter betragen soll und aus einem Kilogramm
1250 3tücke auszubringen sind.

Die Einpfennigstücke aus Aluminium sind spätestens zwei Jahre nach
Friedensschluß außer Kurs zu setzen.

Die hierzu erforderlichen Vestimmungen erläßt der Vundesrat.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3. 338.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 3. 639.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1908 3. 589.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857<
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IMG. 24. November.

Bekan»tmach«ng
betreffend Einfuhr von Obftbranntwein.

R. U. (Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 278.)

Ruf Grund der Verordnung über das Verbot der Einfuhr entbehr-
licher Gegenstände vom 25. Februar 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. N i x ) ver-
biete «ch bis auf weiteres die Einfuhr über die Grenzen des Deutschen
R i ^ für folgende Gegenstände:

Vranntwein aus Gbst, Leeren oder Rückständen davon, aus Wein,
Weinhefe, Most, Wurzeln oder Rückständen davon, ferner Krrak
und Rum, in Fässern oder Kesselwagen der Zolltarifnummer 176.

Verlin, den 24. November 1916.
Der Reichskanzler.

Im Kuftrage: Freiherr von s t e i n .

191ß 24. November.

Bekanntmachung über Zement

R. K. (R. G. Vl. 3. 1294.)

Nuf Grund des § 1 Kbs. 2 der Bekanntmachung über Veschränkungen
des Absatzes und die Erzeugung von Zement vom 29. Iuni 1916^) (Reichs-
Gesetzbl. 3. 633) wird folgendes bestimmt:

Verträge über Lieferung von Zement, durch welche eine
Lieferungspflicht für die Zeit nach dem 30. Iuni 1917 begründet
wirb, dürfen vor dem 1. Iuni 1917 nicht abgeschlossen werden.

Die Bestimmung tritt mit dem 1. Dezember 1916 in Kraft.

1916. 24. November

Schutzimpfung von Heeresangehörigen und Zivilpersonen gegen Pocken,
Cholera und ThyphuS vor der Abreise zum Feldheere, in die besetzten

Gebiete, nach dem Balkan oder der Türkei

M. I . (M. Vl. M. 3. 402.)

Kriegsministerium.
Verlin ^V. 66, den 13. November 1916.

Leipziger 3traße 5.

Wiederholte Anfragen geben Veranlassung, bezüglich der 3chutzimpfun-
gen der Heeresangehörigen, einschließlich Offiziere, Veamte und Veamten-
stellvertreter, folgendes zu bestimmen:

I. Vei Verwendung in Feldstellen:
vor ihrer Abreise zum Feldheere müssen sämtliche Heeresangehörige

unter allen Umständen den vorgeschriebenen 3chutzimpfungen gegen Pocken
Cholera und Typhus unterzogen werden. 3oweit die Genannten in den
letzten 4 Iahren mit Erfolg gegen Pocken geimpft worden sind oder diese
Krankheit überstanden haben, kaan von der Vornahme der Pockenschutz'
impfung abgesehen werden.

x) verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 152.
f ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 498.

67
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Da die Durchführung der vorgeschriebenen 3 Schutzimpfungen eine
Zeitdauer von mindestens 15, in der Kegel aber eine solche van 21 Tagen
in Anspruch nimmt, ist es erforderlich, daß alle für eine Verwendung im
Felde überhaupt in Frage kommenden heeresangehörigen, soweit dies nicht
schon geschehen ist, unverzüglich den vorgeschriebenen Impfungen unter-
worfen werden, damit nicht etwa durch die einstweilen unterlassene Impfung
eine Verzögerung in der Abreise bedingt wird. Die Impfungen gegen
Typhus und Cholera sind in Zeitabständen von einem halben Jahre zu
wiederholen.

I I . Vei vorübergehender Entsendung i
Vei vorübergehender Entsendung zum Feldheere oder in die von uns

und unseren Verbündeten besetzten Gebiete, einschließlich der General-Gou^
vernements Warschau und Velgien, sind alle heeresangehörigen vor ihrer
Abreise der Pockenschutzimpfung zu unterwerfen, soweit sie in den letzten
4 Jahren nicht mit Erfolg gegen flocken geimpft worden sind oder diese
Krankheit überstanden haben. Der Erfolg der Impfung braucht nicht
abgewartet, die Impfung kann vielmehr am Tage der Abreise selbst
vorgenommen werden.

Außerdem ist dem Vetreffenden in ihrem eigenen gesundheitlichen In-
teresse anzuraten, daß sie sich bei vorübergehender Entsendung über die
Vestgrenze des Reichs auch der Typhusschutzimpfung und bei vorüber-
gehender Entsendung über die Vstgrenze des Reichs der Typhus- und
Tholeraschutzimpfung unterziehen.

Vei vorübergehender Entsendung nach dem Valkan oder der Türkei
müssen hingegen alle Heeresangehörige wie gegen flocken auch gegen Typhus
und Eholera geimpft sein.

Alle Personen, die für derartige Reisen überhaupt in Frage kommen,
sind daher rechtzeitig zu impfen, damit Verzögerungen der Reise vermieden
werden.

Es wird ersucht, hiernach da5 Erforderliche zu veranlassen.
An sämtliche Königlich preußischen stellvertretenden Generalkommandos (XXI.

für XVI.) usw.

Abschrift zur gefälligen Kenntnisnahme. Die Vorschriften finden sinn-
gemäß Anwendung bei etwaigen Reisen von Zivilpersonen in die be-
zeichneten Gebiete.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

I 9 l6 . 24. November

Beseitigung des Auswurfs Schwindsüchtiger in den Krankenanstalten.

M. I . (M. Vl. M. 5. 402.)

Aus den Berichten der Regierungspräsidenten über die Beseitigung
des Auswurfs schwindsüchtiger in den Krankenanstalten ergibt sich, daß
fast allgemein in den Lungenheilanstalten eine einwandfreie Vernichtung
der Tuberkelbazillen durch Auskochen oder Dampfdesinfektion des Aus-
wurfs angewendet wird. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dies
die beste und sicherste Form der Unschädlichmachung des tuberkulösen Aus-
wurfes ist. Dagegen werden die Glasgefäße, in denen der Auswurf ge-
sammelt wird, 3peigläser und Zpuckflaschen nicht in allen Lungenheil-
stätten durch Auskochen oier im Dampfsterilisator desinfiziert, .sondern
noch mehrfach auf mechanischem Wege unter Zuhilfenahme von Desinfek-
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tionsmittel und heißem Wasser gereinigt. Vei diesem Verfahren ist eine
sichere Keimfreimachung der Gläser nicht gewährleistet, auch sind dabei
die mit der Reinigung betrauten Personen einer nicht unerheblichen An-
steckungsgefahr durch verspritzende Tropfen ausgesetzt. C5 mutz daher darauf
hingewirkt werden, daß in allen Lungenheilanstalten sowohl der Aus-
wurf der Kranken durch Auskochen oder Erhitzen im Dampfsterilisator
unschädlich gemacht als auch in gleicher Weise die sammelgefätze sterilisiert
und die dazu notwendigen Apparate, wo sie noch fehlen, beschafft werden.
Zweckmäßig werden dazu solche Apparate gewählt, welche es gestatten,
die Zammelgefätze mit ihrem Inhalt zu desinfizieren, so daß ein Entleeren
der Gesäße vor erfolgter Desinfektion vermieden wird. Denn auch in den
Lungenheilanstalten ist ebenso wie in anderen Krankenhäusern, in
denen übertragbare Krankheiten behandelt werden, peinlichst darauf Zu
achten, daß keinerlei undesinfiziertes Infektionsmaterial verstreut werden
oder aus 6er Anstalt hinausgelangen kann.

Die Verichte betonen dagegen übereinstimmend, daß die Vernichtung
des Auswurfs schwindsüchtiger in den übrigen Krankenhäusern nicht ein-
heitlich durchgeführt wird. Auskochen oder Dampfdesinfektion wird nur
in wenigen angewendet, vielmehr ist das Aufsaugen des Auswurfs in
Zpeigläsern, die mit 3ublimat-, Lysol-, Kresolseifenlösung, 2—5o/oigem Kar-
bolwasser oder mit Wasser ohne Zusatz gefüllt sind, die Regel. Eine Des-
infektion der Zpeigläser findet entweder gar nicht oder mit unzureichenden
Mitteln statt- über eine einwandfreie Desinfektion dieser Gläser wird nur
vereinzelt berichtet.

Es ist trotz vereinzelt geäußerter anderer Ansicht daran festzuhalten,
daß eine sichere Vernichtung der Tuberkelbazillen im Innern von zähen
Auswurfballen durch 5 o/o ige 5ublimat-, 2,5 «/oige Kresolseifenlösung,
1 «/oige Formaldehydlösung und ähnliche Desinfektionsmittel nicht gelingt,
weil diese Mittel in die Auswurfballen nicht eindringen und entweder gar
keine oder nur eine unvollkommene Lösung des geballten Auswurfs herbei-
führen. Es muß daher angestrebt werden, daß diese Mittel für sich allein
künftig zur Desinfektion des Auswurfs nicht mehr benutzt werden. 5«/oige
Sublimat- und 10«/oige Kresolseifenlösung können indessen in der weise
zur Desinfektion des Auswurfs verwandt werden, daß, wie von verschiedenen
Zeiten empfohlen wird, die 3peiflaschen und Zpuckgläser zu etwa ^ g ihres
Innenraumes mit 2 «/oiger 3oda- oder 1 «/oiger Antiforminlösung, die beide
eine schnelle und gründliche Auflösung der Auswurfballen bewirken, ge-
füllt werden und erst nach Benutzung des Gefäßes die Desinfektion des
Auswurfs durch hinzufügen der gleichen Menge des Desinfektionsmittels
imd wenigstens zweistündige Einwirkung desselben vorgenommen wird.

Von einer 3eite ist angeregt worden, an stelle der bisher üblichen
Mittel eine 1 «/oige phobrollösung (der „Chemischen Werke A.-G." Greuzach)
anzuwenden, da in ihr eine bessere Lösung des Auswurfs und eine sichere
Abtötung der Tuberkelbazillen erfolgen soll. Nach den günstigen Ergeb-
nissen, welche in wissenschaftlichen Laboratoriumsversuchen mit diesem Des-
infiziens, jedoch in 2 «/oiger Lösung und bei 12 -24stündiger Einwirkungs-
dauer, erzielt worden sind (cfr. Kirstein: „Ueber die Desinfektion phthisischen
Auswurfs mittels der phenolderivate phobrol, Grotan und 3agrotan, ins-
besondere bei gleichzeitiger Anwendung von Antiformin", veröffentl. a. d.
Gebiete der Medizinalverwaltung Vd. V Heft 7), erscheint es angebracht,
mit diesem Mittel in der von Kirstein vorgeschlagenen Form auch praktische
versuche anzustellen.

Zu verwerfen sind aber alle Verfahren, bei denen der Auswurf undes-
67"
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infiziert in den Abort oder die Kanalisation entleert wird, da hierdurch einer
Ausstreuung infektionstüchtiger Tuberkelbazillen Vorschub geleistet wirb.

Mehrfach sind spucknäpfe mit Wasserspülung in Gebrauch,' als ein-
wandfrei können jedoch nur diejenigen Anlagen bezeichnet werden, bei
denen die Abwässer in sammelbehältern aufgefangen und durch Kochen
desinfiziert werden. Zpucknäpfe aus Pappe haben sich nicht bewährt, da
sie dem Eintrocknen und verstäuben des Auswurfs Vorschub leisten. lVa
3vucknäpfe als Sammelbehälter für den Auswurf aufgestellt werden sollen,
empfiehlt es sich, sie an der lVand in etwa 1—N/4 m höhe über bem
Voden anzubringen, um ein verspritzen des Auswurfs zu vermeiden. Die
Näpfe sind mit einer sputumlösenden oder desinfizierenden Flüssigkeit zu
V3 zu füllen, ihr Inhalt wie der von Zpeigläsern zu behandeln.

Das beste Mittel zur Vernichtung der Tube^kelbazillen im Auswurf
ist aber auch für Krankenhäuser die Einwirkung hoher Temperaturen in
Form des verbrennens in einer Heizanlage, des Auskochens oder der
Dampfdesinfektion in besonderen Apparaten, wie sie von Kirchner, heim
u. a. angegeben worden sind. Diesem Gesichtspunkt ist möglichst überall
Geltung zu verschaffen. U)o die Anschaffung eines besonderen Apparates
für die Zputumdesinfektion nicht angängig ist oder die Kosten zu groß
sein würden, läßt sich das Auskochen des Auswurfs in den Zpeigläsern
auch in einfachen Kochtöpfen durchführen. Vesonders empfehlenswert er-
scheinen für diesen Zweck große Kochtöpfe mit einem Liebeinsatz, jauf
welchen die 3peigläser mit Inhalt gesetzt oder gelegt werden. Auf diese
weise wird gleichzeitig die notwendige Desinfektion der Gläser gewähr-
leistet. Mit den Zpuckflaschen ist ebenso zu verfahren.

Das Auskochen des Auswurfs auf Feuerstellen, die zum Zubereiten
menschlicher Nahrung dienen, ist aus hygienischen und ästhetischen Gründen
zu vermeiden. Am besten wird sich der Desinfektionsraum, Vorraum
des Klosetts oder ein ähnlicher Nebenraum eignen.

Auch wird mehrfach bemängelt, daß die 3peigläser am Krankenbett
ohne Vedeckung vorgefunden werden, so daß es Fliegen ermöglicht wird,
an den tuberkelbazillenhaltigen Auswurf zu gelangen, und daß ferner
der Transport der Gefäße vom Krankenbett zum Desinfektionsraum in
offenen Gefäßen stattfindet. Veide Verfahren schließen die Gefahr einer
Ausstreuung des Infektions stoffs in sich und fordern dringend eine Abstellung.
Zweckmäßig werden die 3peigläser auch mit einem Handgriff versehen,
um ihre Handhabung zu erleichtern.

Das merkliche Ansteigen der Tuberkulose-Erkrankungs- und Sterbe-
ziffern im Deutschen Reiche, das wir seit Ausbruch des Krieges feststellen
können, fordert gebieterisch, daß alle Mittel angewandt werden, welche
eine Eindämmung der unserem Volke drohenden Gefahr eines Weiterumsich-
greifens der Tuberkulose gewährleisten können. Dazu gehört aber in
erster Linie die Vernichtung des tuberkelbazillenhaltigen Auswurfs der
Tuberkulösen.

Ich ersuche daher ergebenst, nach der in den obigen Ausführungen
angedeuteten Richtung auf die Ihrer Aufsicht unterstehenden Krankenhäusel
und Lungenheilanstalten einzuwirken.

Einem weiteren Vericht über die Erfahrungen mit den zur Vernichtung
und Unschädlichmachung des tuberkulösen Auswurfs empfohlenen Verfahren
in Krankenhäusern und Lungenheilanstalten will ich zum 1. Ianuar 1918
entgegensehen.

i ln die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier.
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Kbschrift übersende ich ergebenst zur gefälligen Kenntnisnahme unö
weißeren Veranlassung bei den provinzialheilanstalten.

^n >ie Herren Vberpräsidenten.

191G. 25. November. I

Vorlage von Kanal is«tionsp>cojekten umfänglicherer Art
bei der Zentralinftanz

M. A. M. Q D. F. M. I . (M. Vl. M. 5. 418.)

Durch unseren gemeinschaftlichen Erlatz vom 13. Iu l i 1914*) sind die
Herren Regierungspräsidenten ersucht worden, die Wasserpolizeibehörden an-
zuweisen, alle ihnen auf Grund des § 23 des Wassergesetzes Zugehenden
Kanalisationsprojekte umfänglicherer Art, bevor sie darüber entscheiden,
durch die Hand der Herren Regierungspräsidenten der Zentralinstanz vor-
zulegen. Da es uns für eine gleichmäßige Handhabung der Grundsätze
über die Reinhaltung der Wasserläufe erwünscht ist, auch diejenigen größeren
Kanalisationsprojekte kennen zu lernen, bei denen das Recht zur Einleitung
der Abwässer durch Verleihung auf Grund des § 46 W.G. nachgesucht
wird, so ersuchen wir die Herren Regierungspräsidenten ergebenst, die
Medizinalbeamten, denen nach Ziffer 10 unserer Ausführungsanweisung
zum Wassergesetz vom 7. April 1913, betreffend das verleihungsverfahren
und das Ausgleichungsverfahren, vom ^9. April 1914 eine Ausfertigung
der dem Vezirksaus^chutz einzureichenden vorlagen zugeht, anzuweisen, uns
auch diese Projekte, sofern sie umfänglicherer Art sind, durch Ihre Hand
vorzulegen.

Es ist anzunehmen, daß die Vezirksausschüsse, wenn sie auch gesetzlich,
abgesehen von dem Falle des § 49 Abs. 4 des Wassergesetzes, dazu nicht
verpflichtet sind, dem Unternehmer die von uns für notwendig erachteten
Anforderungen auf Grund der §§ 47 und 49 W.G. auferlegen werden.
Zollte es wider Erwarten in vereinzelten Fällen nicht geschehen, so wollen
die Herren Regierungspräsidenten von dem Ihnen nach § 384 W.G. zu-
stehenden Veschwerderecht Gebrauch machen.

An die Herren Regierungspräsidenten, abschriftlich zur gleichmäßigen Ve-
achtung an die Herren Gberpräsidenten in Danzig, Vreslau, Magde-
burg, Hannover, Münster und Koblenz sawie an den Herrn Regie-
rungspräsidenten in Potsdam als Ehef der Märkischen Wasser-
straßen.

Anlage.

Erlaß, betr. Vorlage von Kanalisationsprojekten umfänglicherer Art bei
der Zentralinstanz, vom 13. Iu l i 1914.

Nach dem inzwischen in Kraft getretenen Wassergesetz vom 7. April
1913 kommt für die Projekte von Kanalisationsanlagen die landespolizeiliche
Genehmigung nicht mehr in Frage. Die Projekte sind vielmehr entweder
nach § 23 a. a. G. der Wasserpolizeibehörde vorzulegen, oder es ist das
Recht zur Einleitung der Abwässer in den Wasserlauf nach § 46 a. a. V.
durch Verleihung nachzusuchen. Da anzunehmen ist, daß Gemeinden, die
Kanalisationen auszuführen beabsichtigen, überwiegend den ersteren Weg
beschreiten, also an die Wasserpolizeibehörden herantreten werden, jo er-
suchen wir Ew. pp. ergebenst, diese mit Anweisung dahin zu versehen,

*) Ziehe nachstehende Anlage.
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daß sie alle bei ihnen eingehenden Projekte umfänglicherer Art , d. h.
solche, bei denen es sich um die Kanalisation ganzer Ortschaften «oder
größerer Grtsteile handelt, bevor sie darüber entscheiden, durch die Hand
Cro. pp. der Zentralinstanz vorzulegen haben. Ew. pp. wollen alsdann die
Projekte uns - äußere Koresse: Ministerium des Innern - Weiterreichen
und dabei die Vorschriften des Runderlasses vom 30. März 1896 beachten,
w i r legen Wert darauf, die Projekte kennen zu lernen, um auf eine gleich-
mäßige Handhabung der Grundsätze für die Reinhaltung der Ivasserläufe
hinwrken zu können.

Zollte in einzelnen Fällen eine Gemeinde wegen der von uns der
Masserpolizeibehörde empfohlenen Anforderungen es vorziehen, den Antrag
auf Verleihung des Rechts zur Einleitung ihrer Abwässer zu stellen, so
wollen Ew. pp. die ll)asserpolizeibehörden anweisen, gegebenenfalls von
ldem Rechte des Widerspruchs nach § 49 Abs. 4 a. a. G. Gebrauch zu
machen.

Verlin, den 13. I u l i 1914.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
Der Minister des Innern.

An die Herren Regierungspräsidenten, abschriftlich zur gleichmäßigen Ve-
achtung an die Herren Oberpräsidenten in Danzig, Vreslau, Magde-
burg, Hannover, Münster und Roblenz sowie an den Herrn Re-

gierungspräsidenten in Potsdam als Ehef der Märkischen Wasserstraßen.

191«. 25. November.

Bekanntmachung
über die Beglaubigung von Unterschriften und die Legalisation von

Urkunden in dcn befetzten Gebieten.

R. U. (R. G. V l . 5. 1299.)

Auf Grund des § 3 der Verordnung über die Beglaubigung von
Unterschriften und die Legalisation von Urkunden in den besetzten Gebieten
vom 20. Ianuar 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 5.« 48) wird folgendes bestimmt:

Die Vorschriften der §§ 1, 2 der Verordnung gelten für das besetzte
Gebiet von Longwy und Vriey entsprechend. Für die öffentlichen Ve-
glaubigungen sind der Ehef der Zioilverwaltung beim Gouvernement Metz
für dieses Gebiet, der Vorsitzende und Einzelrichter des deutschen Gerichts
für dieses Gebiet und die zur Ausübung ihres Amtes innerhalb dieses
Gebiets zugelassenen deutschen Notare zuständig. Die Legalisationen ge-
hören zur Zuständigkeit des Chefs der Ziviloerwaltung beim Gouvernement
Metz.

191«. 26. November.

Bekanntmachung
zur Aenderuug des § 7 der Bekanntmachung über die Überwachung

des Verkehrs mit Seemuscheln vom 2 November 1916.

R. K. (R. G. M . 3. 1302.)

Auf Grund der Vekanntmachung über Uriegsmaßnahmen zur siche-
rung der Volksernährung vom 22. M a i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 401)
wird verordnet:

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 42.
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Artikel I
Der § 7 der Vekanntmachung über die Überwachung des Verkehrs

mit 5eemuscheln vom 2. November 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1243) erhält
folgende Fassung:

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis Zu zehn-
tausend Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft.'

1) wer ohne die erforderliche Erlaubnis (§ 2) 3eemuschelkonserven
herstellt oder seemuscheln verkauft,'

2) wer den gemäß § 3 Abs. 1 erlassenen Vestimmungen zuwider-
handelt'

3) wer entgegen einem auf Grund des § 3 Abs. 2 erlassenen Verbote
den Fang oder den verkauf von seemuscheln oder die Her-
stellung von Zeemuschelkonserven betreibt,'

4) wer die nach § 4 Abs. 1 festgesetzten preise überschreitet oder
einen andern zum Abschluß eines Vertrages auffordert, durch den
diese preise überschritten werden^ oder sich zu einem solchen Ver-
trag erbietet-

5) wer preise, die ihm gemäß § 4 Abs. 2 von der Ueberwachungs-
stelle für seemuscheln vorgeschrieben sind, überschreitet,'

6) wer den gemäß § 5 erlassenen Vestimmungen über den Verkehr
mit eingeführten Leemuscheln und eingeführten seemuschelkon«
serven zuwiderhandelt;

7) wer den ihm nach § 6 Abs. 1 obliegenden Verpflichtungen zuwider-
handelt,'

8) wer der Vorschrift im § 6 Abs. 2 zuwider Verschwiegenheit nicht
beobachtet.

I n dem Falle der Nr. 8 tritt die Verfolgung nur auf Antrag des
Unternehmers ein.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicht.

Artikel I I
Diese Vekanntmachung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 27. November.

Ausführungsanweisung I I zu den Bekanntmachungen über
Vorratserhebungen vom ^. Februar 1915), vom 3. September 1915^)

nnd vom 31 Oktober 1915 )̂

M. h. G. M. Q D. F. M. I . (M. Vl. h. G. 5. 480.)

I n Ausführung des § 6 der Vekanntmachung über Vorratserhebungen
vom 2. Februar 1915 )̂ wird bestimmt:

Neben den in der Ausführungsanweisung vom 27. Dezember 1915
bezeichneten Vehörden ist der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts zu-
ständig, soweit es sich um Gegenstände des Kriegsbedarfs und um Gegen-
stände, die zur Herstellung von ^rlegsbedarfsartikeln dienen, handelt.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19l5 I 5. 1t)6.
verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 5. 87.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 5. 277.
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191« 28. Nsvember

Auiführungsvorschriften zum Gesetz zur Förderung d:r A«fiedl«NK
vom 8 Ma i 19iß.') (Gesetzsamml. E. 5l).

F. M. M. L. D. F. M. I . (M. Vl. L. D. 5. 3. 300.)

Auf Grund des § 11 des Gesetzes zur Förderung der Ansiedlung vom
8. Mai 1916 (Gesetzsamml. 3. 51*) wedren die nachstehenden

Ausführungsvorschriften
erlassen. Dabei werden zugleich die Grundsätzen für die Vewilligung von
Beihilfen zu Kursverlusten (I I I . Abschnitt) und für die Vewilligung von
3tellen- und Flächenzuschüssen (IV. Abschnitt) neu geregelt.

I. Abschnitt.

Zwischenkredit.
1. Zwischenkredit ist vorweggenommener Rentenbankkredit. Er dient

zur Ergänzung der eigenen Mittel des Rentengutsausgebers und des Renten-
gutsnehmers bei der Einleitung und Durchführung eines Verfahrens zur
Vildung von. Rentengütern. 3eine Höhe hat sich deshalb nach der künftigen
Rentenbankbeleihung zu richten und darf den beleihbaren Teil der zu
erwartenden Rentenbriefe und der sonstigen 3icherheiten nicht übersteigen.

Zwischenkredit wird insbesondere gewährt: für den Ankauf von 3ied-
lungsland, zur Abstoßung von Hypotheken und tasten, zum Aufbau der
Ansiedlergehöfte^ zu Folgeeinrichtungen, insbesondere zur Urbarmachung und
Verbesserung von zu besiedelnden Moor-, Heide- und ähnlichen Ländereien.

2. Für Zwischenkredit stehen zur Verfügung 100 Millionen Mark
aus dem Gesetze zur Forderung der Ansiedlung vom 8. Mai 1916*) —
Gesetzsamml. 3. 51 — (ß§ 1—3) Md 15 Millionen Mark aus dem
Zwischenkreditgesetze vom 20. Juli 1910 (Gesetzsamml. 3. 149). Die Grund-
sätze für die Gewährung von Zwischenkredit aus den Mitteln beider Gesetze
sind die gleichen, nur fließen die Zinsen aus dem 100 Millionenfonds der
allgemeinen 3taatskasse, die Zinsen aus dem 15 Millionenfonds dem Reserve-
fonds der Rentenbanken zu.

3. Die Gewährung von Zwischenkredit ist zulässig bei der Errichtung
von Rentengütern, die unter Vermittlung der Generalkommission (§12 dez
Gesetzes vom 7. Juli 1891 sGesetzsamml. 3. 279^) oder die ohne Ver-
mittlung der Generalkommission diese veranlaßt hierbei lediglich die
Ablösung der Rente ^~ (§§ 1—11 a. a. G. in Verbindung mit § 4 des
Gesetzes vom 8. Mai 1916*), ausgegeben werden.

4. Vei der Kreditgewährung hat die Generalkommission — und zwar
sowohl rvenn sie nach § 12 als auch wenn sie nach §§ 1—11 des Gesetzes
vom 7. Juli 1891 tätig ist - auf dem schnellsten und einfachsten IVege
mitzuwirken. I n dieser Beziehung genügt es in der Regel, wenn die
Anträge auf Gewährung (oder Erhöhung) des Zwischenkredits von einem
Mitgliede der Generalkommission oder vom 3pezialkommissar begutachtet
werden. I m Verkehr mit den provinziell organisierten gemeinnützigen
Knsiedlungsgesellschaften ist regelmäßig das landwirtschaftlich-technische Mit-
glied der Generalkommission (bei Vegutcichtungen von Vodenverbesserungen
auf Moor-, Heide- und ähnlichen Ländereien erforderlichenfalls in Gemein-
schaft mit einem vom Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
zu bestimmenden Meliorationsbaubeamten), im Verkehr mit gemeinnützigen.
Kleinsiedlungsgesellschaften (Kommunalverbänden) ist regelmäßig der 3pezial-

verwaltungsoorschriften Jahrgang 1916 1 3 . 334.
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Kommissar allgemein mit dieser Vegutachtung zu beauftragen. Es steht
dann nichts im Wege, wenn sich die Ansiedlungsgesellschaft (die Kleinsied-
lungsgesellschaft, der Kommunalnerband) mit dem beauftragten Mitglieds
Meliorationsbaubeamten) oder dem 3pezia!kommissar unmittelbar in Ver-
bindung setzt. Die Gutachten sind sofort durch die Hand der Generalkom-
mission an die Zeehandlung (Nr. 5) weiterzugeben.

Zur Gewährung von Zwischenkredit zum Ankauf von 3iedlungsland
bedarf es einer förmlichen 3chätzung des anzukaufenden Grundstücks nicht.
°ts genügt vielmehr, wenn das Mitglied der Generalkommission oder der
3pezialkommissar ein allgemeines Gutachten über den Wert des Grund-
stücks und seine Vesiedlungsfähigkeit abgibt. Ansiedlungsgesellschaften und
Kleinsiedlungsgesellschaften haben dem ersten Kreditanträge eine von einem
Vorstandsmitglied aufgestellte überschlägliche Verwertungsberechnung beizu-
fügen. Diese soll auch über die zur Rentengutsbildung nicht geeigneten Werte
unter Angabe ihrer Nutzungseigenschaften Aufschluß geben und sich über
die mutmaßliche Dauer des Gesamtverfahrens äußern. Ist das Vesied-
lungsverfahren durch Pachtverträge behindert, so mutz dies schon im ersten
Kreditanträge mitgeteilt werden.

5. Träger des Darlehnsgeschäfts ist die Behandlung (preußische Staats-
bank); sie gewährt den Zwischenkredit unter eigener Verantwortung. Für
ihre Entschließungen ist der Gesichtspunkt entscheidend, daß einerseits die
Darlehne nicht ein gewinnbringendes Geschäft, sondern die Förderung eines
dem 3taatswohle dienenden Werkes zum Zwecke haben, daß aber andererseits
die Gewährung des Zwischenkredits an die Voraussetzung ausreichender
Sicherheit gebunden ist. Zur Prüfung der 3ich:rheit kann die Behandlung
die Vorlegung d r̂ erforderlichen Unterlagen (verwerlungsberechnung, Wert-
schätzungen, beglaubigte Grundbuchblattabschriften, Nachrichten über die
Persönlichkeit des Darlehnssuchers, Nachweisung der verkauften und noch
zu verkaufenden Rentengüter usw. verlangen.

3iedlungsgesellschaften oder andere Vereinigungen zur Forderung der
inneren Kolonisation, namentlich solche, die Zwischenkredit wiederholt und
fortlaufend in Anspruch nehmen und so in dauernde Geschäftsverbindung mit
der 3eehandlung treten, haben sich auf verlangen ihr gegenüber zu
verpflichten, ihr jederzeit Auskunft über ihre Vermögenslage zu geben,
insbesondere ihr monatlich Rohabschlüsse, 3chuldnerverzeichnisse usw. ein-
zureichen und ihre Jahresabschlüsse durch einen Veauftragten der 5ee-
handlung vorprüfen zu lassen.

Die 3icherung der Finanzierung von Rentengutsgründungen anderer
als der vorgenannten, von der 3eehandlung überwachten Kreditnehmer
liegt den Generalkommissionen ob. Reichen infolge zu hoher Verschuldung
des zu besiedelnden Grundstücks die Mittel aus dem Rentenbankkredit und
den erfahrungsgemäß zu bemessenden Anzahlungen zur Bestreitung der
Kufwendungen bis zur endgültigen Durchführung des Vesiedlungsverfahrens
nicht zweifelsfrei aus, was schon vor der ersten Beantragung des Kredits
zu prüfen ist, so ist die Gewährung des Zwischenkredits bei diesen Darlehns-
suchern von dem Nachweise ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit abhängig zu
machen.

6. Die zulässige höhe des Zwischenkredits richtet sich nach dem Vetrage,
der seine glatte und rechtzeitige Rückzahlung verbürgenden, für die 3ee->
Handlung sicher zu stellenden kVerte. Die 3icherung besteht bis zur hinter-,
legung der Rentenbriefe und bis zum Eingänge der weiter erforderlichen
Deckungsmittel in für die 3eehandlung zu bestellenden oder abzutretenden
3ypotheken oder Grundschulden, in der Abtretung der Rechte gegen die
Rentenbank auf die auszufertigenden Rentenbriefe sowie der Ansprüche auf
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Anzahlungen und auf Barzahlungen für bar verkaufte Flächen, ferner er-
gänzungsweise in anderen Londersicherheiten (3icherheitswechsel u. dal.),
die die Zeehandlüng etwa für erforderlich hält.

7. Kann dem ersten Kreditantrag in Ermangelung anderer Unterlagen
nur der wert des Vesiedlungsgegenstandes als Wirtschaftseinheit zugrunde
gelegt werden, so ist eine Vemessung des Kredits bis Zu 85 "/̂  dieses
Wertes zulässig, soweit die Vesiedlungsfähigkeit des Gutes entsprechende
flüssige Deckungsmittel verspricht und das Vesiedlungsverfahren durch Pacht-
verträge nicht behindert ist.

Müssen im Aufteilungsverfahren Nestgüter oder andere Flächen (Wald,
Gewässer u. dgl.) oder Großbetriebsanlagen (Ziegeleien, Vrauereien, Parks,
Gewächshäuser u. dgl.) im Wege des Varverkaufs abgestoßen werden,
so darf insoweit die Veleihungsgrenze für diese Flächen statt Zu 85 «o
nur bis zu 50 o/o oder höchstens 662/3 o<> 0̂ 5 Wertes angenommen werden.
Die Zeehandlung ist berechtigt, die Veleihung von Flächen, die gegen
bar verkauft werden, solchen Kreditnehmern gegenüber abzulehnen, die
für die Innehaltung eines geordneten Kreditverkehrs keine Gewähr bieten.

Rentenbriefe, die bereits hinterlegt und zum verkauf gestellt sind,
können mit 95 «/o ihres Kurswertes oder ihres Nennwertes, wenn der
Kurswert diesen übersteigt, beliehen werden. 3onstige Rentenbriefbeträge
sind mit Rücksicht auf Kurs- und Zinsausfälle nicht über 90 °/o ihres
Kurswertes oder ihres Nennwertes, wenn der Kurswert diesen übersteigt,
zu beleihen.

I m regelmäßigen Verlaufe des Aufteilungsverfahrens findet eine Her-
absetzung des bei der Einleitung des Verfahrens gewährten Zwischenkredits
im allgemeinen nicht statt. 3ie soll jedoch vorgenommen werden, wenn
sich die ursprüngliche Wertannahme einer späteren Lchätzung gegenüber als
zu hoch erweist, oder wenn die durch verkauf erzielten Werte hinter dem
bei der ursprünglichen Wertannahme zugrunde gelegten erheblich zurück-
bleiben. Um dies prüfen und danach den Zwischenkredit entsprechend den
Deckungsmitteln bemessen zu können, sind der Zeehandlung sobald als
möglich Nachweisungen der verkauften und noch zu verkaufenden Renten-
güter sowie der Varverkäufe und Restflächen einzureichen und zeitweise
zu ergänzen.

Auf Grund erhöhter Werte durch Errichtung von Gebäuden, Urbar-
machungen, Lodenverbesserungen und dergleichen kann der ursprüngliche
Zwischenkredit erhöht werden, wenn die Werterhöhung gemäß den Vestim-
mungen zu Nr. 4 begutachtet wird. Auch hier genügt, ohne daß es be-
sonderer Schätzungen bedarf, eine allgemeine Vegutachtung auf Grund ört-
licher Kenntnis, urkundlicher Velege (Abrechnungen, Empfangsbescheinigun-
gen, Feuerversicherungsscheine usw.), sachverständiger Gutachten und der-
gleichen. Werterhöhungen (z. V. bei Kufführung der Gebäude, Urbar-
machungen, Vodenverbesserungen) können auch vor dem Abschluß der Ar-
beiten in der Weise berücksichtigt werden, daß auf Grund amtlich geprüfter
Kostenanschläge, entsprechend dem Fortschreiten der Lauten oder der Ver-
besserungen und der dadurch bedingten Erhöhung des Veleihungswertes,
Vorschüsse geleistet werden. Lei unverkauften Werten bleibt die Nutzungs-
möglichÄeit zu begutachten.

Der Zeehandlung bleibt es überlassen, nach ihrem Ermessen durch Frei-
gabe der Anzahlungen für die Kreditnehme» und Velassung der Darlehns-
zinsen als Zwischenkredit den Zahlungsverkehr zu vereinfachen und die Inne-
haltung der Kreditgrenze in bestimmten Zeitabschnitten zu regeln.

Werden im Laufe des Verfahrens Varverkäufe von Flächen vorgenom-
men, die mit 85/'/o ihres Wertes beliehen waren, so ist der Kredit ent-
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sprechend den für Varverkaufsflächen geltenden Grundsätzen (Abs. 2) zu
kürzen. Zwischenkredit kann über die Dauer des Vesiedlungsverfahrens
hinaus auf noch ausstehende Nestkaufgelder für Varverkäufe nicht gewährt
werden, von den Varverkäufen ist der Zeehandlung rechtzeitig Nachricht
zu geben- auch ist für sofortige Abführung der Varerlöse sorge zu tragen.

8. Die Darlehnsbedingungen für den Zwischenkredit sind folgende:
a) Der Zinsfuß beträgt bis auf weiteres 3 V? "/«,' es bleibt aber den

beteiligten Ministern die Erhöhung auf 4 " o vorbehalten. Von
dem Zinsertrag erhält die Zeehandlung zur Deckung ihrer eigenen
Unkosten und für ihre Mühewaltung 1/4 "/o.

b) Neben dem Darlehnzins wird die Zeehandlung eine Vermitte-
lungsgebühr für die Kreditgewährung nicht berechnen. Dagegen
hat sie für den An- oder verkauf oder die Auslieferung von
Rentenbriefen oder für sonstige besondere Geschäfte Erstattung
der erwachsenen Auslagen (Maklergebühr, Ztempel, siorto) und
die dafür übliche Vermittlungsgebühr zu fordern.

0) Der Darlehnsnehmer ist berechtigt, jederzeit Teilzahlungen zu
leisten, während die Zeehandlung das Darlehn regelmäßig erst
nach erfolgter Ausgabe der Rentenbriefe zurückfordern wird.

vorher tritt jedoch Fälligkeit ein, wenn die Generalkom-
mission ihre Vermit t lung ( § 1 2 des Gesetzes vom 7. Ju l i 1891)
einstellt oder die Uebernahme der Renten auf die Rentenbank
(§8 1 — ^ a. a. G.) ablehnt, wenn der Darlehnsnehmer hie
Ausführung der Rentengutsbildung für längere Zeit aussetzt, wenn
ein vom Darlehnsnehmer zu vertretendes Verhalten im Zinne
der §§ 1133-^1135 des V. G. V. für festgestellt erachtet wird,
wenn er mit Zinszahlungen trotz Mahnung länger als 2 Wochen
im Rückstande bleibt, in Konkurs gerät oder von Dritten mit
Zwangsvollstreckung verfolgt wird, oder wenn eine Rechtsnach-
folge im Eigentume des Ziedlungsgrundstücks eintritt,

ä) I n allen Fällen sofortiger Fälligkeit ist die Zeehandlung befugt,
von der ausgeliehenen summe 6 "0 jährlicher Zinsen vom Tage
der Gewährung des Darlehns zu fordern.

e) Als Sicherheit für das zur Zchuldenabstotzung gewährte Dar-
lehn sind die zu tilgenden oder getilgten Hypotheken an die Zee-
handlung abzutreten. Zur Zicherheit für Vaudarlehen, für Dar-
lehen zu Urbarmachungen und Vodenverbesserungen sind Ziche-
rungshypotheken einzutragen.

t) Der Rentengutsausgeber mutz als Darlehnsempfänger seine die
Unterlagen des Zwischenkredits bildenden Rechte gegen die Renten-
bank, die Rentengutsnehmer oder Dritte, insbesondere also seine
Ansprüche auf die auszufertigenden Rentenbriefe und die Vargeld-
spitzen, auf die Anzahlungen oder deren Anteile und auf etwaige
Erlöse für freihändige Verkäufe auf verlangen an d̂ e Zeehand-
lung abtreten.

3) Zwischenkredit behufs Herstellung der Lauten darf ihrem Fort-
schreiten entsprechend, soweit ihm nicht Zondersicherheiten, sondern
die Rentenbriefe aus dem Vaudarlehn zur Unterlage dienen sollen,
nur gewährt werden:
aa) dem Rentengutsausgeber, wenn der Rentengutsnehmer ihm

den Anspruch auf die Rentenbriefe abgetreten hat,
dd) dem Rentengutsnehmer, wenn er entweder das Re.ntengut

bereits endgültig zum Eigentum erworben hat oder wenn der
Rentengutsausgeber — persönlich und mit dem Grundstücke
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für den Zwischenkredit eintritt. Der Renteng utsnetzmer
als Öarlehnsempfänger hat seinen Anspruch auf die für ihn aw
Vaudarlehn auszufertigenden Rentenbriefe und die Vargeld-
spitzen an die 3eehandlung abzutreten.

I n allen Fällen ist die 3eehandlung berechtigt, die ihr abgetretenen
Rentenbriefe ohne Zustimmung des Kreditnehmers bestmöglichst zu ver-
kaufen und aus dem Erlöse ihre Forderung abzudecken.

9. Vei gemeinnützigen Ansiedlungsgesellschaften und Kleinsiedlungs-
gesellschaften, die mit der Behandlung in dauerndem Geschäftsverkehr
stehen, kann die 3eehandlung in einer Rentengutssache bewilligte, aber
nicht beanspruchte Zwischenkredite zur freien Verwendung in einer anderen
zur Verfügung stellen.

I I . Abschnitt.

Rentenbank-Veleihung.
1. Gegenüber dem bisher zulässigen einen 3tundungsjahre (§ 5 des

Gesetzes vom 7. Juli 1891) läßt das Gesetz zur Förderung der Ansiedlung
O 5) 3tundung der Rentenbankrente bis zur Dauer von drei Jahren zu.
von dieser erweiterten Befugnis soll jedoch nicht allgemein oder regelmäßig,
sondern nur in bestimmten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden. I n
der Regel wird es daher auch künftig bei einem 3tundungsjahre sein Ve-
wenden behalten. Ausnahmsweise kann, wenn es sich darum handelt,
den im Frühjahr angezogenen Ansiedlern den Beginn der Rentenzahlung
aus der neuen Ernte zu ermöglichen, die Stundung auf ein weiteres halbes
Jahr erstreckt werden. I m übrigen darf 3tundung über das bisher zulässige
eine Jahr hinaus nur bei der Auslegung selbständiger landwirtschaftlicher
3tellen, und zwar nur in den folgenden beiden Fällen gewährt werden:

a) bis zu zwei Jahren, wenn der Ansiedler die zur erstmaligen
Einrichtung erforderlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäude nicht
mit dem Grundstück übergeben erhält, sondern sein Gehöft selbst
neu aufbaut;

d) bis zu drei Jahren, wenn der Ansiedler ein Grundstück auf
Moor-, Heide- und ähnlichen Ländereien erwirbt, das er zum
größten Teil selbst urbar zu machen hat, und wenn die stelle erst
hierdurch lebensfähig wird.

Da sich entsprechend der Dauer der Stundung das Ablösungskapital
um den Betrag der gestundeten Zinsen erhöht, ist bei Bemessung der 3tun-
dungsfrist dafür zu sorgen, daß das Rentengut für das erhöhte Ablösungs-
kapital die erforderliche Sicherheit bietet. Die Gesamtbeleihung der Renten-
bank darf jedenfalls drei viertel oder neun Zehntel des wertes der
Liegenschaften (§ 6 Abs. 3 und 4) nicht überschreiten.

2. I m § 6 Abs. 2 des Gesetzes ist mit dem Grundsatze gebrochen, daß
nach der grundbuchmäßigen Rangordnung die Rentenbankrenten stets an
erster stelle stehen müssen. Einer dem willkürlichen Kündigungsrechte des
Gläubigers entzogenen Abtragshypothek einer Körperschaft oder Anstalt
des öffentlichen Rechts (z. V. Landschaften, Sparkassen, Landesversiche-
rungsanstalten) kann nunmehr das Vorrecht vor der Rentenbankrente mit
der Wirkung eingeräumt werden, daß die Hypothek ihre Befriedigung aus
dem Grundstück in jedem Falle vor der Rentenbankrente findet. Ihr
gegenüber hat dann die Rentenbankrente lediglich die Natur einer Nach-
hypothek. Der Rentenbankrente verbleibt das öffentlich-rechtliche Vorzugs-
recht oe.r 3taatssteuern (§ 18 ff. des Gesetzes vom 2. März 1850 ^Gesetz-
samml. 3. 112)) im wesentlichen nur mit Bezug darauf, daß die fälligen
Renten wie die 3taatssteuern in den für diese zugelassenen vereinfachten
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Formen beigetrieben werden können. Der Vorschrift, daß die Hypothek
dem Willkürlichen Kündigungsrechte des Gläubigers entzogen fein muß<
stehen Abmachungen, wonach der Gläubiger in bestimmten Ausnahmen ein
Rückforderungsrecht hat, nicht entgegen. Es werden also z. V. Abmachungen,
daß bei einem vom Schuldner zu vertretenden Verhalten (unpünktliche
Zinszahlung, vermögensverfall und dergleichen) der Gläubiger zur vor-
zeitigen Kündigung befugt sein soll, hierdurch nicht ausgeschlossen.

3. Für die Hohe der Veleihung soll nicht, wie bisher, das Vielfache
der Rentenbankrente matzgebend sein (H 7 des Gesetzes vom 7. I u l i 1891),
sondern der Nennwert der als Abfindung oder als Darlehen gegebenen
Rentenbriefkapitals zuzüglich des zur Ergänzung gegebenen baren Geldes
(§ 6 Abs. 3 und 4). Es sind hiermit die bisherigen Vorschriften beseitigt,
die bei Ausgabe 4 «/o iger Rentenbriefe eine niedrigere Veleihung zur Folge
hatten als bei Ausgabe 3V2 "/»iger Rentenbriefe.

3chon vor dem Kriege entsprach der 3 V2 "/o ige Rentenbrief nicht
mehr dem auf dem Geldmarkt allgemein geltenden Zinsfuße. Durch den
Krieg ist das Mißverhältnis noch verschärft worden. Fortan ist bei neu
einzuleitenden Rentengutsgründungen von der Ausgabe von 3VZ "/o igen
Rentenbriefen überhaupt abzusehen' es dürfen bis auf weiteres nur 4 «Vo ige
Rentenbriefe ausgegeben werden.

4. Das Gesetz (§ 6 Abs. 4) läßt die Erhöhung der Veleihungsgrenze
bis zu neun Zehntel des wertes zu. Es schränkt diese Ausdehnung des
3taatskredits jedoch dahin ein, daß nur solche Rentengüter höher beliehen
werden dürfen, die ganz oder hauptsächlich ohne fremde Arbeitskräfte
bewirtschaftet werden können (Familienbetriebe). Die Notwendigkeit ge-
legentlicher Heranziehung fremder Arbeitskräfte in besonderen Fällen (z. V.
in der Ernte) bildet keinen Ausschließungsgrund. Welche Größe danach
diese Rentengüter haben müssen, um der höheren Veleihung teilhaftig zu
werden, wird zwar nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen (Vodenbe-
schaffenheit, Zusammensetzung der Kulturarten u. dgl.) verschieden sein.
Indes dürfen im allgemeinen Rentengüter von größerem Nmfang als
15 ka nicht als unter die Ermächtigung des Gesetzes fallend angesehen
werden.

Zur 3icherung der 3taatskasse mutz verlangt werden, datz eine leistungs-
fähige stelle vorhanden ist, die für die über drei viertel des wertes hinaus-
gehende staatliche Veleihung die selbftschuldnerische Vürgschaft übernimmt.
Als solche Vürgen kommen in Vetracht Kommunalverbände oder andere
Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts oder ausreichend kapital-
kräftige 3iedlungsgesellschaften. Zu letzteren sind die provinziell organi-
sierten gemeinnützigen Landgesellschaften ohne weiteres zu rechnen. Denn
abgesehen von ihrem meist erheblichen Stammkapital gewährleistet die
finanzielle Veteiligung des staates an ihnen einen ständigen Neberblick
über ihre Geschäfts- und Finanzgebarung. Vei anderen Ansiedlungs-Ge-
sellschaften (-Genossenschaften, -Vereinigungen usw.) bedarf die Frage, ob
sie zur Nebernahme der selbstschuldnerischen Vürgschaft geeignet sind, in
jedem Falle sorgfältiger Prüfung. Veispielsweise wird die Vürgschaft einer
wenig leistungsfähigen Kleinsiedlungsgesellschaft zugelassen werden können,
wenn und solange ihre Tätigkeit auf die Gründung einer ihrer Leistungs-
fähigkeit angemessenen Anzahl von Rentengütern beschränkt bleibt. 3ie
wird jedoch abzulehnen sein, wenn mit Ausdehnung ihres Wirkungskreises
die Gesamtzahl der von ihr zu übernehmenden Vürgschaften so anwächst, datz
ste im Mißverhältnis zu ihrer Kapitalkraft steht. Auch bei von anderen
Unternehmern (z. V. Privatpersonen) ausgegebenen Rentengütern kann
die erhöhte Veleihung nur zugelassen werden, wenn eine Körperschaft oder
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Anstalt des öffentlichen Rechts oder eine genügend leistungsfähige sied-
lungsgesellschaft selbstschuldnerische Vürgschaft leistet. I n Zweifelsfällen ist
wegen der Leistungsfähigkeit einer siedlungs-Gesellschaft (-Vereinigung usw.)
das Gutachten der seehandlung, einer siedlungs-Genossenschaft das Gut-
achten der preußischen Zentralgenossenschaftskasse einzuholen.

An stelle einer selbstschuldnerischen Vürgschaft kann auch Pfand in
entsprechender Höhe mit Geld oder inländischen mündelsicheren Wertpapieren,
insbesondere mit als Abfindung aufgekommenen Rentenbriefen, solange
bestellt werden, bis die über drei viertel des wertes hinausgehende Renten-
bankbeleihung getilgt ist.

Der Rentenbank ist im § 6 Abs. 4 das Recht eingeräumt, die sofortige
Ablösung der erhöhten Rentenbeleihung zu fordern, wenn der Rentenguts-
besitzer das Grundstück verschlechtert, in der Rentenzahlung säumig ist,
in Vermögensverfall gerät oder das Grundstück außerhalb seiner Familie
veräußert. Vei Veräußerungen der letztgenannten Art wird van der Rück-
forderung namentlich dann Gebrauch zu machen sein, wenn es sich um
einen spekulationsverkauf oder dgl. handelt. Vesonders wenn die Vesitz-
zeit des verkaufenden Eigentümers nur kurz war, wird zu prüfen sein,
ob sofortige Kündigung angebracht ist. I m Rezeß ist für eine vertrag-
liche Regelung dahin sarge zu tragen, daß im einzelnen Falle das ein-
seitige Ermessen der Rentenbank entscheidet, ob die Voraussetzungen für
die Rückforderung vorhanden sind.

Angesichts der hohen Veleihung bis zu neun Zehntel muß der der
Veleihung zugrunde zu legende Ü)ert der Rentengüter besonders sorgfältig
festgestellt werden. I n dieser Hinsicht wird den ausführenden Behörden
erhöhte Vorsicht zur Pflicht gemacht. Insbesondere ist grundsätzlich daran
festzuhalten, daß der der Veleihung zugrunde zu legende schätzungswert
nicht höher angenommen werden darf, als der zwischen den Parteien ver-
einbarte Kaufpreis.

5. Im § 6 Abs. 3 des Gesetze» ist im Anschluß an den Wortlaut des
§ 7 Abs. 2 des Gesetzes vom 7. Iu l i 1891 von der „ritterschaftlichen Taxe"
gesprochen. Dazu sei bemerkt, daß in manchen Landesteilen, wo ritter-
schaftliche Taxen bestanden haben (z. V. in der Provinz Brandenburg),
das schätzungsverfahren inzwischen auf grundsätzlich veränderten Grunde
lagen neugeordnet ist.

I I I . Abschnitt.
Kursverlust.

1. Um den Schwierigkeiten zu begegnen, die durch das schwanken
des Kurses der Rentenbriefe entstehen, soll bei Einleitung von Rentenguts'
gründungen dem Finanzierungsplan ein fester Kurs zugrunde gelegt wer-
den, der für die Dauer des Verfahrens maßgebend bleibt, seine höhe
wird von den beteiligten Ministern unter Verücksichtigung des auf dem
Geldmarkte geltenden Zinsfußes van Zeit zu Zeit allgemein festgesetzt
werden. Verluste, die nach durchgeführtem Verfahren bei der Verwertung
der Rentenbriefe gegenüber dem in die Verechnung eingestellten festen
Kurse entstehen, werden der staat und der Unternehmer gemeinschaftlich
tragen. Dabei wird der staat drei viertel des Ausfalls aus Mitteln der
landwirtschaftlichen Verwaltung vergüten, während der Unternehmer für
die Deckung des letzten Viertels zu sorgen hat. Als Verlust gilt der Unter-
schied zwischen dem vorgeschriebenen festen Kurs und dem niedrigeren
Kurse, zu dem tatsächlich verkauft worden ist.

Vis auf weiteres wird als fester Kurs der für jetzt, allein in Vetracht
kommenden 40/0 igen Rentenbriefe (II. Abschnitt Nr. 3 Abs. 2) der Nenn-
wert festgesetzt.
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Voraussetzung für die Vergütung des Kursverluste ist, daß
a) die Ansiedlung als gemeinnützig anerkannt ist-
b) die Verwertung der Rentenbriefe durch Vermittlung oder unter

Zustimmung der 3eehandlung erfolgt'
o) der Kntrag auf verkauf oder Ueberlassung zur eigenen Ver-

wertung innerhalb dreier Monate nach dem Monat ihres Auf-
kommens bei der 3eehandlung gestellt w i rd '

(1) soweit Ansiedlungsgesellschaften die Unternehmer sind, non ihnen
der seehandlung allgemein und dauernd das Recht eingeräumt
wird, jederzeit Auskunft über ihre Vermögenslage zu fordern,
insbesondere monatliche Rassenabschlüsse, Rohabschlüjse, 3chuldner-
verzeichnisse zu verlangen und ihre Jahresabschlüsse durch einen
Veauftragten der Behandlung vorprüfen zu lassen'

s) in Fällen zu ä) die Behandlung vor der Entscheidung über
die Vergütung des Kursverlustes sich gutachtlich äußert.

Das Recht der 3eehandlung, nach den Vestimmungen im I. Abschnitt
über Zwischenkredit die Rentenbriefe auch ohne Antrag zu verkaufen,
bleibt unberührt.

2. Als gemeinnützig anerkannt im 3inne der Nr. 1 a gelten Ansied-
lungen

a) der provinziell organisierten gemeinnützigen Ziedlungsgesellschaften,
an denen der 3taat mit 3tammeinlagen beteiligt ist,

d) der Kommunalverbände,
o) der von dem Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

und dem Finanzminister al^ gemeinnützig anerkannten Klein-
siedlungsgesellschaften,

ä) der Grundeigentümer, die selbst oder durch einen als gemeinnützig
anerkannten Vermittler (a bis o) ihren nicht eigens hierzu er-
worbenen Grundbesitz in Arbeiter- oder Vauern-3tellen (IV. Ab-
schnitt Nr. 3 b bis cl) aufteilen, sofern der Minister für Land-
wirtschaft, Domänen und Forsten d̂ e Ansiedlung, insbesondere
nach ihren Zwecken, ihrer Finanzierung und den zugunsten der
Ansiedler geplanten Einrichtungen, vor ihrer Inangriffnahme ge-
billigt hat.

Z. Ansiedlern, die ihre wohn- und Wirtschaftsgebäude selbst errichten
(§ 2 des Gesetzes vom 7. I u l i 1891), wird hinsichtlich der ihnen als Vau-
darlehn gegebenen Rentenbriefe unter den Voraussetzungen der Nr. 1 d
und e der Kursverlust in derselben hohe vergütet.

4. Kleinsiedlungsgesellschaften (Nr. 2o), für die die Rechtsform der
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung die geeignetste ist, werden auf
Antrag als gemeinnützig anerkannt werden, wenn sie insbesondere folgen-
den Anforderungen entsprechen:

a) I h r Geschäftsgebiet mutz sachlich und örtlich abgegrenzt sein.
3ofern nicht die Kleinsiedlungsgesellschaft überhaupt nur für ein
bestimmtes einzelnes Ansiedlungsunternehmen, sondern für eine
dauernde 3ieolungstätigkeit gegründet ist, soll ihre Tätigkeit sach-
lich sich in der Regel nicht auf größere Vesiedlungsgegenstände
als 100 da, örtlich in der Regel nicht über den Umfang eines
Kreises erstrecken (Kreisgesellschaft). I n jedem Kreise darf nur
eine Kreisgesellschaft tätig sein,

d) Das 3tammnapital der Gesellschaft (5umme der Geschäftsanteile
der Genossen) soll nicht weniger als 30 000 Mk . betragen,

o) Die höhe des Geschäftsgewinns darf 5 «/c» nicht übersteigen. Den
Gesellschaftern oder sonstigen Veteiligten dürfen auch nicht in
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anderer Form besondere vorteile gewährt werden, sämtliche
Ueberschüsse und Rücklagen dürfen nur für Ken siedlungszweck
verwendet werden. Vei Kuflosung der Gesellschaft ehalten die
Mitglieder nicht mehr als ihre stammeinlagen. Der Nest des
Gesellschaftsvermögens ist zu gemeinnützigen siedlungszwecken zu
verwenden.

ä) Die satzungen müssen die Vestimmung enthalten, daß Hatzungs-
änderungen, die Anstellung der Geschäftsführer und ihre Dienst-
anweisungen, die Verteilung des Gesellschaftsvermögens bei Kuf-
lösung der Gesellschaft der Genehmigung des Gberpräsioenten
bedürfen. Diesem und der seehandlung ist ferner satzungsgemäß
das Necht jederzeitiger Einsichtnahme in die Geschäftsbücher und
in den sonstigen Geschäftsbetrieb durch Veauftragte Zu gestatten.
Auch sind ihnen auf Erfordern Auszüge, Nohabschlüsse, schuldner-
verzeichnisse usw. einzureichen.

Aus wichtigen Gründen können, insbesondere für bereits bestehende
Kleinsiedlungsgesellschaften, Ausnahmen von den vorstehenden Grundsätzen
zugelassen werden.

Um zu verhüten, daß die Kleinsiedlungsgesellschaften mit den pro-
vinziell organisierten gemeinnützigen Landgesellschaften, insbesondere mit
Vczug auf den Erwerb von siedlungsland, in unerwünschten Wettbewerb
treten, haben sie mit den Landgesellschaften in geeigneter weise Fühlung
zu halten. Auch kann es sich empfehlen, derart zusammenzuarbeiten, daß
den Kleinsiedlungsgesellschaften die Nutzbarmachung der Erfahrungen, der
technischen, finanziellen oder sonstigen Mitwirkung der Landgesellschaften
satzungsgemäß oder vertraglich gesichert wird.

5. Kuf Kommunalverbände finden die Bestimmungen des letzten Ab-
satzes der Nr. 4 sinngemäß Anwendung.

IV. Abschnitt,

stellen- und Flächen-Zuschüsse.

1. Den provinziell-organisierten gemeinnützigen Ansiedlungsgesellschaften,
denjenigen Kommunalverbänden, die die Gründung von Nentengütern
nicht bloß gelegentlich betreiben, und den als gemeinnützig anerkannten
Kleinsiedlungsgesellschaften, die nicht bloß für ein einzelnes Ansiedlungs-
unternehmen gegründet sind (Kreisgesellschaften nach I I I . Abschnitt Nr. 4 a),
werden nach Maßgabe der Zahl und des Umfangs der von ihnen begründeten
Nentengüter aus Mitteln der landwirtschaftlichen Verwaltung pauschale
Veihilfen (stellen- und Flächenzuschüsse) gewährt, sie sind dazu bestimmt,
zur Deckung der Kosten für Regelung der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse
und für gemeinwirtschaftliche Folgeeinrichtungen und zum Ausgleich finan-
zieller Ausfalle des siedlungsverfahrens beizutragen, sie sind nach Üeber-
nahme der Nentengüter auf die Nentenbank zahlbar und fließen einem
besonderer Fonds (Ausgleichfonds) der Gesellschaft (des Rommunalver-.
bandes) zu,

2. Der stellenzuschutz beträgt für jedes neugegründete Aentengut und
zwar (s. unten Nr. 3):

a) für jedes Gartenrentengut, bei einer Kolonie jedoch
nur für die ersten 30 Gartenrentengüter je 300 Mark,

b) für jede ländliche Arbeiterstelle 800 Mark,
o) für jede kleinbäuerliche stelle 600 Mark,
ä) für jede bäuerliche stelle 400 Mark.
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Der Flächenzuschutz beträgt für Rentengüter der zu b bis ä bezeich-
neten Art 10 Mk . für jedes angefangene Hektar der besiedelten Fläche.

werden kleinbäuerliche oder bäuerliche Rentengüter durch ZuKauf ge-
bildet, so beträgt der stellenzuschuß 200 Mk., der Flächenzuschuß 10 Mk .
für jedes angefangene Hektar der zugekauften Fläche. Voraussetzung der
Gewährung dieser Veihilfe ist, daß die Zukaufsfläche mindestens 1 Ka
groß ist und daß Zukaufsfläche und stammstelle ein einheitliches Rentengut
mit Anerbengutseigenschaft bilden.

3. I m sinne der Bestimmungen zu 2 gilt:
a) als Gartenrentengut jedes Rentengut von 12,50 a (Erlaß vom

8. Ianuar 1907 ^ I 0 d 8767 I I M.f.L./18428 I I F. M . —)
bis 50 3, einschließlich-

d) als ländliche Arbeiterstelle jedes Rentengut von 50 a bis 2 ka
einschließlich:

o) als kleinbäuerliche stelle jedes Rentengut von 2 bis 15 Ka ein-
schließlich-

ä) als bäuerliche stelle jedes Rentengut über 15 iia.

4. I n manchen Gegenden wird es zur Vermehrung der Bevölkerung
auf dem Lande beitragen, wenn die Zahl der Mietwohnungen, mit denen
eine Landnutzung verbunden ist, vergrößert wird. Voraussetzung hierfür
ist in erster Linie das Vorhandensein dauernder Arbeitsgelegenheit. Mo
auf Grund sorgfältiger Prüfung das Bedürfnis nach schaffung von Miet-
wohnungen bejaht werden kann, soll mit der Gründung eines Rentenguts

. die Einrichtung einer zweiten Wohnung (Einliegerwohnung) auf dem Renten-
gute verbunden werden dürfen. Für di>se Wohnung muß die Möglichkeit
der Anpachtung von soviel Land gesichert sein, daß darauf wenigstens Klein-
vieh (schwein, Ziege usw.) gehalten werden kann. Für jede auf diese
weise neugeschaffene Mietwohnung auf ländlichen Rentengütern des in
§ 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Förderung der Ansiedlung bezeichneten Um-
fangs wird ein besonderer Zuschlag zum stellenzuschuß in höhe von 200 Mk.
gewährt. Als Rentengüter des im § 6 Abs. 4 bezeichneten Umfangs gelten
die ländlichen Arbeiterstellen und die kleinbäuerlichen stellen (Nr. 3d und «).

Vei einem Gartenrentengut ist, ohne datz sich darum der stellen-
zuschuß (Nr. 2 a) erhöht, die Einrichtung einer zweiten Wohnung 5m
Giebelgeschotz des Wohnhauses zulässig. Diese darf aber nur vermietet
werden, wenn und solange das Vedürfnis des Rentengutsbesitzers an Wohn-
raum nach seinem derzeitigen Familienbestande nicht so groß ist, daß das
Haus von ihm angemessen ausgenutzt wird.

Die Kosten der auf einem Gartenrentengut errichteten Vaulichkeiten
dürfen, auch bei eingebauter Mietwohnung, insgesamt die summe von
9000—10 000 Mk . nicht übersteigen' andernfalls darf das Rentengut von
der Rentenbank nicht beliehen werden. M i t dieser Matzgabe steht der
Erwerb eines solchen Rentengutes jedem geeigneten Vewerber offen, ohne
daß es darauf ankommt, ob er dem Arbeiter- oder einem diesem sozial
gleichstehenden Verufsstande angehört, wenn nur die Mehrheit der Er-
werber von Gartenrentengütern derselben Kolonie aus Angehörigen dieser
Verufsstande besteht.

5. Veihilfen für Rentengutsgründungen anderer als der unter Nr. 1
genannten Unternehmer, für die ein Ausgleichsfonds nicht besteht, wird
der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten auf besonderen
Antrag wie seither nach Maßgabe des Vedürfnisses im einzelnen Falle
bewilligen. ! ! . j
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V. Kbschmtt.
Unschädlichkeitszeugnis.

Die gesetzlichen Vorschriften über den erleichterten Abverkauf von Grund-
stücken, auf die der § 10 des Gesetzes zur Forderung der Knsiedlunss Vezug
nimmt, sind in dem Gesetze vom 3. März 1850, betreffend den erleichterten
Abverkauf kleiner Grundstücke (Gesetzsamml. 3. 145), enthalten und haben
infolge späterer Gesetze jetzt Geltung im ganzen staatsgebiete. hiernach
kann schon jetzt jeder Grundeigentümer, Lehns- oder Fideikommißbesitzer
in der Regel auf Grund eines Unschädlichkeitszeugnisfes der Kreditdirektion
bei landschaftlich beliehenen, der Auseinandersetzungsbehörde bei sonstigen
Gütern Gutsteile auch ohne Einwilligung der hypothekengläubiger, Lehns-
oder Fideikommitzberechtigten veräußern, sofern das Trennstück im Ver-
hältnis zum hauptgut von geringem Wert und Umfang ist. Nach dem
Gesetz vom 27. Iuni 1890 (Gesetzsamml. 5. 209) kann das Unschädlichkeits-
zeugnis bei der Veräußerung zum Zwecke der Vildung von Rentengütern
auch bei der AbveräUßerung größerer Trennstücke erteilt werden. Der
§ 10 des Gesetzes zur Förderung der Ansiedlung gestattet jetzt allgemein
die Abveräußerung größerer Trennstücke, wenn auf ihnen neue land-
liche stellen mittleren oder kleinen Umfanges errichtet oder wenn un-
selbständige ländliche stellen in stellen mittleren oder kleinen Umfanges
umgewandelt werden.

Vevor die Kreditdirektion oder die Auseinandersetzungsbehörde das
Unschädlichkeitszeugnis erteilt, hat sie sich die Ueberzeugung zu verschaffen,
daß die Voraussetzungen der Errichtung neuer oder der Umwandlung be-
stehender stellen im sinne des § 10 gegeben sind. Die nach ihrem Er-
messen hierfür erforderlichen Unterlagen (Kaufverträge, Katasterauszüge
u. dgl.) sind ihr von dem Antragsteller zu liefern. Auch wird sie Aus-
künfte der Grtsbehörden einholen.

Meist wird der Antragsteller, bevor er die Errichtung neuer oder die
Umwandlung bestehender stellen in Angriff nimmt, sicher sein wollen,
daß ihm nach erfolgter Ausführung das Unschädlichkeitszeugnis auch wirk-
lich erteilt wird. ) n solchen Fällen steht es ihm frei, die zur Prüfung
seines Unternehmens dienlichen Unterlagen schon vor der Ausführung ein-
zureichen und einen vorläufigen Vescheid d..IM zu beantragen, daß bei
planmäßiger Ausführung des Unternehmens der späteren Erteilung des
Unschädlichkeitszeugnisses nichts im Wege stehen wird.

1916. 28. November

Bekanntmachung
über die Beaufsichtigung der Fischversorgung.

R. K. (R. G. M. s. 1303.)

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur siche-
rung der Volksernährung vom 22. Mai 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 401)
wird folgendes verordnet:

Der Reichskanzler ernennt einen Reichskommissar für Fischversorgung.
Der Reichskommissar für Fischversorgung untersteht der Aufsicht des

Präsidenten des Kriegsernährungsamts.

*) Verwaltungsvorschriften Iahraang 1916 I 3. 379.
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§ 2
Der Reichskommissar für Fischversorgung kann Bestimmungen über

die preise und den Absatz von Fischen und von Zubereitungen von Fischen
erlassen.

s 3
Der Reichskommissar für Fischversorgung ist befugt, für die Zwecke der

Fischversorgung Fischer sowie Vereinigungen von ihnen Zur Regelung des
Fanges, des Absatzes und der preise, Händler sowie Vereinigungen von
ihnen zur Regelung der Veschaffung, des Absatzes und der preise, Her»
steller von Zubereitungen von Fischen zur Regelung der Veschaffung, der
Zubereitung, des Absatzes und der preise, auch ohne ihre Zustimmung, zu
verbänden zu vereinigen.

Die Rechtsverhältnisse der verbände werden durch die Zatzung bestimmt.
Die satzung wird von dem Reichskommissar für Fischverforgung erlassen.
Die verbände entstehen mit dem Erlasse der Satzung- sie sind rechtsfähig.

Anordnungen der Landeszentralbehörden voer der von ihnen bestimmten
Vehorden auf Grund der §§ 12 bis 16 der Bekanntmachung über d«
Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom 25.
3eptember 1915**) (Reichs-Gesetzbl. 5. 607) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. November 1915f) (Reichs-Gesetzbl. 3. 728), die sich auf
die Versorgung mit Fischen und Zubereitungen von Fischen beziehen, sowie
die Festsetzung von Höchstpreisen für Fische und Zubereitungen von Fischen
auf Grund des Gesetzes betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in de«
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914x) (Reichs-Gesetzbl.
3. 516) bedürfen der Zustimmung des Reichskommissars für Fischversorgung.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Anordnungen der Lan-
deszentralbehörden und der von ihnen bestimmten Vehorden sowie Höchst-
preisfestsetzungen der im Abs. 1 genannten Art außer Kraft setzen.

§ 5
Als Fische im sinne dieser Vestimmungen gelten auch Krebse, Hum-

mern, Krabben und Austern.

§ 6
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-

tausend Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:
1) wer den gemäß § 2 erlassenen Vestimmungen über den Absatz

zuwiderhandelt,
2) wer die auf Grund des § 2 festgesetzten preise überschreitet oder

einen anderen zum Abschluß eines solchen Vertrags auffordert,
durch den diese preise überschritten werden oder sich zu einem
solchen Vertrag anbietet.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicht.

**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 5. 153.
1-) verwaltungsoorschriften Jahrgang 1915 I I 3. 343.
x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 864 und Jahrgang
4 I I 3. 287.
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Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. Der
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

191«. 3tt. November.

Bekanntmachung
über phoiphorhaltige Mineralien und Gesteine.

R. R. (R. G. Vl. 5. 1321.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
Züchtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. von» 4.
August 1914 sReichs-Gesetzbl. 5. 327) folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Der Reichskanzler bezeichnet eine stelle, der es obliegt, die ver^

sorgung des deutschen Wirtschaftslebens mit Phosphor zu fordern.

§ 2
Die gemäß § 1 bezeichnete stelle ist befugt:

1. auf fremden Grundstücken phosphorhaltige Mineralien und Ge-
steine aufzusuchen.und zu gewinnen, sowie die zur Kufbereitung
erforderlichen Anlagen zu errichten und zu betreiben-

2. die Ueberlafsung bestehender Anlagen zur Aufsuchung, Gewinnung
oder Kufbereitung phosphorhaltiger Mineralien und Gesteine zum
Betrieb auf eigene Rechnung zu verlangen.

§ 3
Dem Eigentümer oder sonsttgen Nutzungsberechtigten wird in den Fällen

des § 2 für die Inanspruchnahme der Grundstücke oder Anlagen eine Ent-
schädigung gewährt.

I m streitfall wird die Vergütung von einem Schiedsgericht «end-
gültig unter Ausschluß des Rechtswegs festgesetzt. Das schiedsgencht besteht
aus fünf Mitgliedern, die vom Reichskanzler ernannt werden.

§ 4
Kommt über die Ausübung der im § 2 erteilten Befugnisse »eine

Einigung zwischen der vom Reichskanzler bezeichneten stelle und dem
Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten nicht zustande oder ergeben
sich zwischen ihnen streitigkeiten über die Ausübung der Befugnisse, so
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde des Bezirks, in dem das Grund-
stück oder die Anlagen sich befinden- sie weist die 'stelle, soweit erforderlich,
in den Besitz des Grundstücks oder der Anlagen ein.

Gegen die Entscheidungen und Anordnungen der höheren Verwal-
tungsbehörde findet Beschwerde an die Landeszentralbehörde statt. Die
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die Landeszentralbehörde
kann vorläufige Anordnungen treffen- sie entscheidet endgültig unter Au5
schlutz des Rechtswegs.
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§ 5
Der Reichskanzler kann nähere Bestimmungen zur Ausführung der

Verordnung treffen. Er kann ferner den Verkehr mit Phosphor und mit
phosphorhaltigen Rohstoffen und Erzeugnissen regeln. Dabei kann be-
stimmt werden, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser strafen
bestraft werden und daß neben der strafe die Vorräte, auf die die Zuwider-
handlung sich bezieht, eingezogen werden können, ohne Unterschied, ob
-sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 6
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Xraft. Den

Zeitpunkt des Außerkrafttretens bestimmt der Reichskanzler.

1916. 3tt. November.

Bekanntmachung
über Beschaffung von Papierholz für Zeitungsdruckpapier.

R. tt. (R. G. Vl. 5. 1305.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4.
Kugust 1914*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 327) beschlossen:

Zur Durchführung der Beschaffung von papierholz für die Versorgung
der Tageszeitungen mit Druckpapier wird eine Reichsstelle für papierholz
in Verlin begründet. 5ie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

sie erhält einen Kufsichtsrat. Cr besteht aus dem Vorsitzenden und
zwanzig Mitgliedern, von denen zehn auf Reich und Vundesstaaten, vier
auf Zeitungsdruckpapiersabriken, einer auf Zellstoffabriken, einer auf Holz-
schleifereien und vier auf Zeitungsverleger entfallen. Der Reichskanzler
ernennt den Vorsitzenden und die Mitglieder des Kufsichtsrats.

Der Kufsichtsrat bestellt die Geschäftsführer, deren Vestellung der
Vestätigung des Reichskanzlers bedarf.

Die Zatzung der Gesellschaft, ihre Kenderung und Kenderungen in
der Zusammensetzung des Kufsichtsrats bedürfen der Genehmigung des
Reichskanzlers.

§ 2
Für die Veschaffung von papierholz zur Versorgung der Tageszei-

tungen im Deutschen Reiche mit maschinenglattem, holzhaltigen Druck-
papiere sind für die Zeit vom 1. November 1916 bis zum 31. Oktober
191? 540 000 Festmeter Tannen- oder Fichtenholz alsbald zu sichern.

von der holzmenge müssen zur Verfügung gestellt sein:
bis zum 15. Ianuar 1917 180 000 Festmeter
bis zum 1. Kpril 1917 180 000 Festmeter
bis zum 1. Iu l i 1917 180 000 Festmeter.

Der Reichskanzler kann die holzmengen herabsetzen und die Termine
hinausschieben.

Diese holzmengen werden von dem Reichskanzler für das ganze Wirt-
schaftsjahr im voraus auf die einzelnen Vundesstaaten und Clsaß-Lothringen
nach der Bevölkerungszahl umgelegt.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 5. 857.
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ß.2
Die umgelegten holzmengen müssen in papierholz mittlerer Art und»

Güte an einem zur Abfuhr solchen Holzes geeigneten Wege zur Verfügung
gestellt werden, soweit es ohne besondere Schwierigkeiten möglich ist,
sollen die Holzmengen an einem Vrte zur Verfügung gestellt werden, von
dem aus sie mit der Vahn oder zu Wasser versandt werden können. Die
Reichsstelle für Papierholz hat die zur Verfügung gestellten holzmengen
unverzüglich abzunehmen.

5ie mutz auch größere Mengen, als der Lieferungspflicht eines Vun-
oesstaats oder Elsaß-Lothringens zu einem bestimmten Termin entspricht,
oder zu früheren Zeitpunkten, als umgelegt ist, abnehmen, wenn ihr die
Mengen zwei Wochen vorher mitgeteilt sind und dadurch die gesamte liefe-
rungspflichtige Menge des Vundesstaats oder Elsaß-Lothringens nicht über-
schritten wird.

§ 4
Die Reichsstelle für papierholz hat für die von ihr abgenommenen holz-

mengen der Landesbehörde einen angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen.
Dieser Preis darf einschließlich der Veförderungskosten bis zum Ab-
nahmeorte (§ 3 Abs. I) die vom Reichskanzler festgesetzten preise nicht
übersteigen. Die Festsetzung erfolgt nach Anhörung des Ausschusses (§ 5)
und des Aufsichtsrats der Reichsstelle für papierholz.

Ist die Landesbehörde mit dem von der Reichsstelle für papierholz
gebotenen preise nicht einverstanden, so setzt ein 3chiedsgericht, dessen Zu-
sammensetzung und Verfahren der Reichskanzler bestimmt, den preis inner-
halb der vom Reichskanzler festgesetzten preisgrenzen endgültig fest. Ghne
Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Uebernahmepreises hat die
Landesbehörde das holz zu übergeben und die Reichsstelle für papierholz
das holz abzunehmen und den vorläufig von ihr gebotenen preis zu zahlen.

Die Zahlung ist spätestens vier Wochen nach der Abnahme des Holzes
zu leisten, für streitige Restbeträge binnen vier Wochen von dem Tag" ab.
an welchem die Entscheidung des Schiedsgerichts der Reichsstelle für papier-
holz zugeht. Erfolgt die Bezahlung nicht innerhalb dieser Frist oder in i
Falle des § 3 Abs. 3 nicht innerhalb sechs Wochen nach der Anzeige,
so ist der Raufpreis mit zwei vom hundert über den jeweiligen Reichs-
bankdiskontsatz zu verzinsen.

8 5
Ein Ausschuß von neun Mitgliedern, der vom Reichskanzler aus Forst-

sachverständigen ernannt wird, veranschlagt halbjährlich für die nächsten
sechs Monate, erstmalig für die Monate Dezember 1916 bis Ma i 1917,
auf Grund der in den gleichen Monaten des Vorjahrs von den Forst-,
Verwaltungen der Vundesstaaten und Elsaß-Lothringens erzielten holzpreise
den durchschnittlichen preis des Papierholzes am Abnahmeorte. Auf Grund
dieser Veranschlagung setzt der Reichskanzler nach Anhörung des Aufsichts-»
rats der Reichsstelle für papierholz den durchschnittlichen Einstandspreis
für die Verriebe (§ 7) fest.

8 6
Die Vundesstaaten und Ersaß-Lothringen können statt der Holzlieferung

eine entsprechende Zahlung an die Reichsstelle für papierholz leisten. Das
Reich leistet die entsprechende Zahlung für eine Gesamtholzmenge von
270 000 Festmeter. Die Zahlung seitens der Vundesstaaten und Elsaß-
Lothringens erfolgt jeweils für die abgelaufene Frist des § 2 bis zum
20. des folgenden Monats und wird von der Reichsstelle für Papierholz
bis zum 12. des Monats aufgegeben.
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3ie berechnet sich aus der Menge des für diese Frist umgelegten Holzes
und dem Unterschiede Zwischen dem Ueberncchmepreis (§ 4 Abs. 1) und
dem durchschnittlichen Einstandspreise (H 5) des Papierholzes.

Durch die Zahlung vermindert sich die zu liefernde holzmenge (§ 2j
entsprechend.

Der Reichskanzler kann nach Anhörung des Ausschusses (§5) und des
Aufsichtsrates der Reichsstelle für papierholz bestimmen, daß am zweiten
und dritten Termine (H 2 Abs. 2) holz geliefert werden muß.

Die von der Reichsstelle für papierholz aufgeforderten Vesitzer von
Zellstaffabriken, Holzschleifereien und Druckvapierfabriken haben ihre zur
Herstellung von Druckpapier geeigneten holzbestände am ersten jedes Monats,
ferner die im abgelaufenen Monat hiervon verarbeiteten holzmengen und
die daraus gewonnenen Mengen an Zellstoff und Holzschliff für Her-
stellung von Zeitungsdruckpapier und die daraus hergestellten und die
abgelieferten Mengen an Zeitungsdruckpapier bis zum 10. jedes Monats,
erstmalig bis zum 15. Dezember 1916, der Reichsstelle für Papierholz
nach deren näherer Vestimmung anzuzeigen.

§ 8
Die Reichsstelle für papierholz kann anordnen, daß ohne ihre Ge-

nehmigung Vesitzer von Zellstoffabriben, Holzschleifereien und Druckpapier-
fabriken an ihren nach § 7 angezeigten Veständen vom 1. Dezember 1916
ab keine Veränderung vornehmen dürfen. Das gleiche gilt von rechts-
geschäftlichen Verfügungen wie von Verfügungen, die im Wege der Zwangs-
vollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

Die Anordnung ist an den Vesitzer zu richten. 3ie muß binnen acht
Tagen nach Eingang der Anzeige getroffen werden. Die Reichsstelle für
papierholz hat bei solchen Anordnungen auf Anträge des paviermacher-
Kriegsausschufses die im Heeresinteresse erforderliche Rücksicht zu nehmen.

Die Heranschaffung von papierholz von einem anderen Lagerungs-
orte nach der verarbeitungsstätte ist zulässig.

während des Monats Dezember 1916 ist ferner die Verarbeitung
von papierholz für die Herstellung von Zeitungsdruckpapier ohne Genehmi-»
gung der Reichsstelle für papierholz zulässig.

§ 9
Vesitzer von Zellstoffabriken, Holzschleifereien oder Druckpapierfabriken

haben das ihnen von der Reichsstelle für papierholz zugewiesene papierholz
an der von ihr bestimmten Ltelle abzunehmen und ihr zu bezahlen. 3ie
haben das zugewiesene sowie das in ihren Veständen befindliche papier-
holz auf verlangen der Reichsstelle für papierholz nach deren Weisung für
die Herstellung von Zeitungsdruckpapier binnen angemessener Frist zu ver-
arbeiten. 3ie haben das papierholz wie die gewonnenen Erzeugnisse
bis zum Abruf sorgsam zu verwahren, handelsüblich zu versichern und
pfleglich zu behandeln.

Weigert sich der Vesitzer eines derartigen Vetriebs, so kann die zu-
ständige Vehörde auf Ersuchen der Reichsstelle für papierholz die er-
forderlichen Arbeiten auf seine Kosten mit den Mitteln seines Vetriebs
durch Dritte vornehmen lassen.

Für oie Lagerung von papierholz, dessen Verarbeitung nicht binnen
sechs Monaten nach der Abnahme (Abs. 1) oder nach der stellung des
verlanges (§ 8) angeordnet wird, und von Erzeugnissen, die nicht binnen
zwei Monaten nach der Anzeige ihrer Fertigstellung abgerufen werden.
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ist vom Veginne des folgenden Monats ab eine angemessene Vergütung zu
zahlen. ! ! ' l<Bl

3treitigkeiten, die aus der Abnahme, Vezahlung, Lagerung unt> Ver-
arbeitung entstehen, entscheidet ein Zchieosgericht, dessen Zusammensetzung
und Verfahren der Reichskanzler bestimmt.

§ 10
Die Reichsstelle für papierholz hat dem Vesitzer eines Vetriebs (§ 7),

der auf ihr verlangen papierholz aus seinen Veständen verarbeitet, bei
Ablieferung der Erzeugnisse den Vetrag zu erstatten, der dem Unterschiede
zwischen dem Uebernahmepreise (§ 4 Abs. 1) und dem Einstandspreise
des verarbeiteten Papierholzes entspricht. Dabei darf der Einstandspreis
höchstens zu dem nach § 5 festgesetzten durchschnittlichen Einstandspreis
angesetzt werden.

§N
Erzeugnisse, die aus papierholz nach § 9 hergestellt sind, müssen nach

Anordnung der Reichsstelle für papierholz an die von ihr bezeichneten
Zielten gegen Varzahlung geliefert werden. Streitigkeiten aus der Lieferung
entscheidet das Schiedsgericht nach § 9 Abs. 4.

8 12
Der Reichskanzler kann nach Anhörung der Reichsstelle für papierholz

1. die preise für Zellstoff und für Holzschliff zur Druckpapierher-
stellung sowie für Zeitungbdruckpapier festsetzen' die preise sind
Höchstpreise im sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom
4. August 1914 in der Fassung vom 17. Dezember 1914 in
Verbindung mit den Verordnungen vom 21. Januar 1915 und
vom 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. 1914 5 339, 516' 1915
5. 25/ 1916 5. 183),'

2. die Lagerungsvergütung nach § 9 Abs. 3 bestimmen.

Die Reichsstelle für papierholz kann die Vefugnisse nach §§ 7 bis 11
auch gegenüber Vereinigungen von Vetrieben derselben Art anwenden,
wenn sie hinreichende Gewähr für die erforderlichen Leistungen bieten.

8 14
Der Reichskanzler kann Vestimmungen zur Ausführung dieser Ver-

ordnung treffen.
Der Reichskanzler kann in Berücksichtigung der Xriegsverhältnisse

für Elsaß-Lothringen besondere Vorschriften erlassen.

§ 15
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

fünfzehnhundert Mark wird bestraft:
1. wer die ihm nach § 7 obliegenden Anzeigen nicht in der gesetzten.

Frist erstattet oder wer wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht'

2. wer den Vorschriften des H 8 Abs. 1, § 11 5atz 1 zuwiderhandelt)
3. wer den auf Grund des § 14 ergangenen Vestimmungen oder

Vorschriften zuwiderhandelt.

§ 16
Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt die Zeit des Außerkrafttretens.
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1916. 3l>. Vtovember.

Ve«fügtt«g betr Micht-VewährnnG Von U«mitte«nnte»ftützn«g
während der Gtrafverbntzung

(Ministerialblatt des Innern 5. 279.)

t s ist bei mir in Anregung gebracht worden, ob nicht, auch mit
Rücksicht auf die lange Dauer des Krieges, eine Aenderung des § N des
Familienunterstützungsgesetzes dahingehend in Frage zu ziehen fein würde,
batz der Fortfall der Familienunterstützung nur bei Fahnenflucht und Aus-
stoßung aus dem Heere zu erfolgen habe.

Es erscheint schon deshalb nicht angebracht, der Anregung weitere
Folge zu geben, weil es nicht ausgeschlossen ist, daß eine Zubilligung der
Familienunterstützung auch während der Ltrafverbüßung über den jetzigen
Nahmen des § 11 hinaus später zu Verufungen führen könnte (Unterstützung
der Familien während der verbüßung von strafen überhaupt).

Anderseits kann aber nicht verkannt werden, daß es für die Familien
der Kriegsteilnehmer eine Härte bedeutet, wenn ihnen während etwaiger
Ztrafverbützung die Familienunterstützung entzogen wird, und sie auf Unter-
stützung im U)ege der Armenpflege angewiesen sind.

Ich beehre mich deshalb ergebenst zu ersuchen, durch Anweisung der
Lieferungsverbände darauf hinzuwirken, daß in etwa vorkommenden Fällen
der fraglichen Art eine ausreichende Versorgung der Familien im ll)ege
der Kriegswohlfahrtspflege erfolgt. Hiergegen dürften um so weniger Ve-
denken vorliegen, als andernfalls die Gemeinden mit Mitteln der Armen-
pflege eintreten müßten, und ihre Velastung dann jedenfalls eine höhere
sein würde.

Dabei erlaube ich mir noch zu bemerken, daß nach dem Wortlaut des
§ 11 der Fortfall der Familienunterstützung nur während der strafver-
büßung einzutreten hat. Die Tatsache der Bestrafung allein rechtfertigt
die Einstellung der Zahlung nicht. Diese hat also auch während etwaiger
Ztrafaussetzung zu erfolgen. Den Königlich preußischen Herrn Kriegs-
minister habe ich ersucht, im Einvernehmen mit den anderen Herren Kriegs-
ministern darauf hinzuwirken, daß von dem Rechte der Ltrafaussetzung
in möglichst weitgehendem Maße Gebrauch gemacht werden möge.

Verlin, den 30. November 1916.
Der Reichskanzler (Reichsamt des Innern)

I m Auftrage:
L e w a l d .

191«. 30. November,

zum
vom 3. Ju l i

R. K. (R. 3. Vl. 5. 414.)

Vesitzsteuerämter und Gberbehörden.

(1) Die mit der Veranlagung der Vesitzsteuer betrauten Vehöroen
(Vesitzsteuerämter) und die ihnen übergeordneten Vehörden (Gberbehörden)
werden von den Landesregierungen bestimmt und öffentlich bekanntgemacht.

Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1913 I I 5. 225.



1078 1916. 30. November.

Ein Verzeichnis der Vesitzsteuerämter und Vberbehörden ist unter
ihrer Amtsbezirke dem Reichskanzler zur Veröffentlichung im Zentral,
blatt für das Deutsche Reich mitzuteilen. Das Gleiche hat mit etwaigen
späteren Veränderungen zu geschehen.

(2) Die Landesregierung kann die Erhebung der Vesitzsteuer anderen
stellen als den Vesitzsteuerämtern übertragen. 3ie bestimmt auch, ob
und inwieweit andere Vehörden als Hilfsstellen der Vesitzsteuerämter beim
veranlagungsgeschäfte mitzuwirken haben. I n diesem Falle sind die zur
Regelung des Geschäftsverkehrs erforderlichen besonderen Vestimmungen zu
treffen.

(3) Vefugnisse, die in den nachstehenden Vorschriften den Vesitzsteuer-
ämtern übertragen sind, können von der obersten Landesfinanzbehörde im
Einverständnisse mit dem Reichskanzler den Gberbehorden übertragen werden.

Zuständigkeit.

§ 2
(1) Für die Zuständigkeit der Vundesstaaten zur Veranlagung und

Erhebung der Vesitzsteuer sind maßgebend die Wohnsitz- oder Aufenthalts-
verhältnisse des steuerpflichtigen am Ende des jeweiligen Veranlagungszeit-
raums, erstmals am 31. Dezember 1916. Vei mehrfachem Wohnsitz hat den
Vorrang zunächst der dienstliche Wohnsitz, dann der Wohnsitz im Heimat-
staate, weiter der Wohnsitz an dem Vrte des vorwiegenden Aufenthalts.

(2) Hat der steuerpflichtige erst nach dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit-
punkt, aber noch vor Veginn des anschließenden Erhebungszeitraums (8 24
des Gesetzes) im Reiche seinen Wohnsitz begründet oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt genommen, so ist der Vundesstaat zuständig, in dem er seinen
Wohnsitz begründet oder seinen Aufenthalt genommen hat.

(3) hat der steuerpflichtige weder am Ende des jeweiligen veran-
lagungszeitraums noch vor Veginn des anschließenden Erhebungszeitraums
in einem Vundesstaat einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt
so ist der Vundesstaat zuständig, in welchem er seinen letzten inländischen
Wohnsitz oder Aufenthalt gehabt hat. Hat der steuerpflichtige auch früher
keinen inländischen Wohnsitz oder Aufenthalt gehabt, so ist der Bundesstaat
zuständig, in dessen Gebiet sich das steuerbare vermögen befindet, und,
wenn das vermögen sich in mehreren Vundesstaaten befindet, der Vundes-
staat, in dessen Gebiet sich der größere Teil des Vermögens befindet.

A 3
Die Vorschriften über die Zuständigkeit der Vundesstaaten gelten auch

entsprechend für die Zuständigkeit der Vesitzsteuerämter. Die oberste Landes-
finanzbehörde des für die Veranlagung der Vesitzsteuer zuständigen Vundes-
staats kann jedoch die Abgrenzung der Zuständigkeit seiner Vesitzsteuerämter
anderweit regeln.

Ermittlung der steuerpflichtigen Personen und deren Eintragung in die
Vesitzsteuerliste.

F 4
(1) Für jeden Veranlagungsbezirk sind die Personen zu ermitteln und

in die Vesitzsteuerliste einzutragen, die für die Veranlagung zur Vesitzsteuer
in Frage kommen (§ 5).

(2) Die Vesitzsteuerliste ist nach Anleitung des Musters 1 einzurichten.
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8 b
In die Vesitzsteuerliste sind jedenfalls die Personen aufzunehmen, welche

die Voraussetzungen der persönlichen steuerpflicht erfüllen und von denen
zu vermuten ist, daß sie ein vermögen von mehr als zwanzigtausend Mark
haben.

z 6
(1) I n die Vesitzsteuerliste eines Veranlagungsbezirkes sind die Per-

sonen aufzunehmen, die in diesem Vezirke zu veranlagen sind.
(2) Vestehen Zweifel darüber, ob das Vesitzsteueramt zur Veranla-

gung eines steuerpflichtigen zuständig ist, und können diese Zweifel vor
der öffentlichen Kufforderung zur Abgabe der Vesitzsteuererklärungen (§
14) nicht beseitigt werden, so ist eine solche Person in jedem Veranlagungs-
bezirke, der für die Veranlagung der Vesitzsteuer in Frage kommt, in
die Vesitzsteuerliste aufzunehmen. Dies gilt, abgesehen von steuerpflich-
tigen mit mehrfachem Wohnsitz, insbesondere für solche Personen, die in
dem Veranlagungsbezirke Grund- oder Vetriebsvermögen besitzen, und die
im Inland keinen der Vehörde bekannten Wohnsitz oder Aufenthalt haben.

Ist dem Vesitzsteueramte bekannt oder haben die eingeleiteten Ver-
handlungen ergeben, daß ein steuerpflichtiger, der im Veranlagungsbe-
zirke Grund- oder Vetriebsvermögen besitzt, in einem anderen veran-
lagungsbezirke zur Vesitzsteuer zu veranlagen ist, so ist dem zuständigen
Vesitzsteueramte hiervon unier Mitteilung etwaiger landesrechtlicher ver-
anlagungsmerkmale Nachricht zu geben. Die Venachrichtigung kann un-
terbleiben, wenn sie bereits aus Anlaß der Wehrbeitragsveranlagung oder
einer Vesitzsteuerveranlagung erfolgt und seither eine Veränderung oder
eine wesentliche Kenderung der landesrechtlichen Veranlagungsmerkmale nicht
eingetreten ist.

§ 8
hat eine Person in einem Veranlagungsbezirke Grund- oder Be-

triebsvermögen, ohne in diesem Veranlagungsbezirke zugleich einen Wohn-
sitz oder Aufenthalt zu haben, so darf die Aufnahme in die Vesitzsteuerliste
(§ 6) oder die Venachrichtigung des zuständigen Vesitzsteueramts (§ 7)
unterbleiben, wenn der Vehörde die vermögensverhältnisse des Inhabers
dieses Grund- oder Vetriebsvermögens genügend bekannt sind und danach
feststeht, daß er ein steuerbares Gesamtvermögen von mehr als zwanzig-
tausend Mark nicht besitzt.

§ 9
Die näheren Vestimmungen über die Vorbereitung der Veranlagung,

insbesondere über die Ermittlung der in die Vesitzsteuerliste aufzunehmenden
Personen erläßt die oberste Landesfinanzbehörde.

s 10
Die Vesitzsteuerliste wird abgeschlossen, sobald die Veranlagung (§§ 20 ff.)

in der Hauptsache durchgeführt und ihr Ergebnis darin eingetragen ist. Vis
dahin ist sie fortlaufend zu ergänzen und zu berichtigen, sind Personen
zu streichen, so ist der Grund der streichung in der Vemerkungsspalte er-
sichtlich zu machen.

s N
Personen, deren steuerpflicht erst nach Abschluß der Vesitzsteuerliste

festgestellt wird, sowie Personen, die bei Wechsel des Wohnorts dem Vesitz-
steueramte des neuen Wohnorts zum Zwecke der Erhebung der Vesitzsteuer
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überwiesen werden (§ 65 Abs. 2), sind in eine Zugangsliste aufzunehmen,
die ebenso einzurichten ist wie die Vesitzsteuerliste.

Vesitzsteuererklärung.

§ 12
(1) Als Frist für die Abgabe der Vesitzsteuererklärung (§ 52 Abs. 1

des Gesetzes) wird die Zeit vom 2. Januar bis 15. Februar des auf den
veranlagungszeitraum folgenden Jahres beistimmt. Die oberste Landes-
finanzbehörde kann einen späteren Anfangs- und früheren Endtermin
festsetzen- doch muß die Frist mindestens zwei Wochen betragen. Für
Steuerpflichtige, die Inhaber eines unter § 28 Abs. 2 des Gesetzes fallenden
Vetriebs sind, und die ihrer Vesitzsteuererklärung den Abschluß für den
31. Dezember des letzten Jahres des Veranlagungszeitraums zu Grunde
legen, kann nach näherer Vestimmung der obersten Landesfinanzbehörde
die Frist zur Abgabe der Vesitzsteuererklärung bis zum 31. Mai des auf
den veranlagungszeitraum folgenden Jahres verlängert werden.

(2) Der Reichskanzler ist ermächtigt, für solche Vundesstaaten, in
denen mit Rücksicht auf die Veranlagung zu den direkten Landessteuern
die im Abs. 1 bestimmte Frist sich als unzweckmäßig erweisen sollte, eine
spätere Frist zu bestimmen, die sich aber nicht über den 31. Mai des auf
den veranlagungszeitraum folgenden Jahres hinaus erstrecken darf.

s 13
Für die in außereuropäischen Ländern und Gewässern Abwesenden

verlängert sich die Frist zur Abgabe der Vesitzsteuererklärung bis Ende
Juni, für die im europäischen Ausland Abwesenden bis Cnde Februar des
auf den veranlagungszeitraum folgenden Jahres.

Veffentliche Aufforderung zur Abgabe der Vesitzsteuererklärung.

§ 14
Mindestens eine Woche vor Veginn der im § 12 bezeichneten Frist

erläßt das Vesitzsteueramt oder die Gberbehörde in den für amtliche Be-
kanntmachungen der unteren Verwaltungsbehörden bestimmten Tagesblättern
eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe der Vesitzsteuererklärungen. Die
oberste Landesfinanzbehörde kann anordnen, daß die Aufforderung außerdem
in sonst ortsüblicher weise bekanntgemacht wird. I n dieser Aufforderung,
die mit öffentlichen Vekanntmachungen über die Veranlagung von Landes-
steuern verbunden werden kann, sind die steuerpflichtigen über ihre Pflicht
zur Abgabe einer Vesitzsteuererklärung, über die Vorschriften der HH 76,
77 und 54 des Gesetzes zu belehren.

Vesondere Aufforderung zur Abgabe der Vesitzsteuererklärung.

§ 15
(1) Gleichzeitig mit der öffentlichen Aufforderung (H 14) und noch

vor Veginn der im § 12 bezeichneten Frist ist den Personen, von denen
das Vesitzsteueramt annimmt, daß sie zur Abgabe einer Vesitzsteuererklärung
nach § 52 Abs. 1 des Gesetzes verpflichtet sind, ein Vordruck für diese nebst
einem Abdruck der öffentlichen Vekanntmachung zu übersenden-'alle an-
deren in die Vesitzsteuerliste aufgenommenen Personen sind gemäß § 52
Abs. 2 des Gesetzes unter Veifügung eines Vordrucks besonders aufzu-
fordern, eine Vesitzsteuererklärung binnen der im § 12 bezeichneten oder
einer auf mindestens vierzehn Tage zu bemessenden besonderen Frist ab-
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zugeben. Die oberste Landesfinanzbehörde kann im Einverständnisse mit
dem Reichskanzler ein anderes Verfahren vorschreiben.

(2) Ein steuerpflichtiger, der von mehreren Vehörden zur Abgabe
einer Vesitzsteuererklärung aufgefordert wird, ist nur verpflichtet, einer
Vehörde die Vesitzsteuererklärung abzugeben. Macht er von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch, so hat er den anderen Vehörden mitzuteilen, daß und
welcher Behörde er eine Vefitzsteuererklärung abgegeben hat.

s 16
Das Vesitzsteueramt kann einem steuerpflichtigen, der glaubhaft macht,

daß ihm die Abgabe der Vesitzsteuererklärung innerhalb der vorgeschriebenen
Frist nicht möglich ist, die Frist zur Abgabe der VesiMeuererklärung an-
gemessen verlängern.

8 17
(1) Die Vesitzsteuererklärung des Ehemanns hat das Vermögen der

Ehefrau mitzuumfassen, sofern die Ehegatten nicht dauernd voneinander
getrennt leben.

(2) Für einen nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, aber vor Ab-
gabe der Vesitzsteuererklärung verstorbenen steuerpflichtigen ist die Vesitz-
steuererklärung, wenn ein ohne Veschränkung der Verwaltungsbefugnis
auf einzelne Gegenstände bestellter Testamentsvollstrecker oder ein Nach-
latzpfleger die Verwaltung des Nachlasses übernommen hat, von diesen
Personen, andernfalls von den Erben abzugeben. 3ind mehrere verpflichtete
vorhanden und gibt ein verpflichteter die Vesitzsteuererklärung ab, so
werden die anderen dadurch von der Verpflichtung befreit, hat von mehre-
ren Erben einer dem Vesitzsteueramte gegenüber die Erfüllung der den
Erben in Ansehung der Vesitzfteuer obliegenden Pflichten übernommen, so
ist die Aufforderung zur Abgabe der Vesitzsteuererklärung nur an ihm,
andernfalls nach dem Ermessen des Vesitzsteueramts an einen von ihnen
zu richten.

§ 18
(1) Die Vesitzsteuererklärung ist nach Anleitung des Musters 2*) zu

gestalten. Vei der erstmaligen Veranlagung der Vesitzfteuer ist mit der
Vesitzsteuererklärung in der Regel die steuererklärung zum Zwecke der
Veranlagung der außerordentlichen Xriegsabgabe zu verbinden (§ 8 der
Kriegssteuer-Ausführungsbestimmungen).

(2) Vordrucke für die Vesitzsteuererklärung sind dem steuerpflichtigen
kostenlos Zu verabfolgen.

(3) Die oberste Landesfinanzbehörde kann bestimmen, daß die Vesitz-
steuererklärung auch mündlich bei der Veranlagungsbehörde abgegeben wer-
den kann- der hiernach ausgefüllte Vordruck ist vom steuerpflichtigen und
vom veranlagungsbeamten zu unterzeichnen.

(4) wenn für Landessteuerzwecke zuverlässige Darstellungen des ge-
samten im Vundesstaate gelegenen Grundbesitzes der einzelnen steuerpflich-
tigen bestehen und fortgeführt werden, kann die Aufführung der einzelnen
Grundstücke in der steuererklärung unterbleiben und ihr steuerwert im
ganzen angegeben werden. Doch muß das in anderen Vundesstaaten ge-
legene Grundvermögen besonders aufgeführt werden.

§ 19
(1) Die Abgabe der Vesitzsteuererklärung ist nötigenfalls durch vorher

anzudrohende Geldstrafen bis zu fünfhundert Mark zu erzwingen.

Das Muster wird nicht mit abgedruckt.
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(2) Gleichzeitig mit der straffestsetzung auf Grund des § 54 Abs. 1
des Gesetzes ist dem säumigen eine angemessene weitere Frist Zur Abgabe
der Vesitzsteuererklärung zu setzen.

(3) Die Geldstrafe kann so lange wiederholt werden, bis der Steuer-
pflichtige seiner Verpflichtung zur Abgabe der Erklärung nachgekommen ist.

(4) Durch die fortgesetzte Weigerung des steuerpflichtigen, eine Vesitz-
steuererklärung abzugeben, wird seine Veranlagung zur Vesitzsteuer auf
Grund schätzungsweiser Vermögensfeststellungen nicht gehindert.

(5) von der Auferlegung eines Zuschlags zu der geschuldeten Vesitz-
steuer (§ 54 Abs. 2 des Gesetzes) bei nicht rechtzeitiger Abgabe der Vesitz-
steuererklärung soll dann abgesehen werden, wenn die Umstände des Ein-
zelfalls die Versäumnis als entschuldbar erscheinen lassen, Wird die Ve-
sitzsteuer im Rechtsmittel- oder Verichtigungsverfahren anderweit festge-
setzt, so tritt auch eine entsprechende Erhöhung oder Ermäßigung des
Zuschlags ein.

Prüfung der Vesitzsteuererklärung.

§ 20
Das Vesitzsteueramt hat die Angaben in den Vesitzsteuererklärungen

auf ihre Nichtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen.

Feststellung des Vermögenszuwachses.

§21
(1) Der Vermögenszuwachs ergibt sich aus der vergleichung des Ver-

mögensstandes am Ende des Veranlagungszeitraums (Endvermögen) mit
dem Vermögensstand am Anfang des veranlagungszeitraums (Anfangs-
vermögen).

(2) Als Anfang des Veranlagungszeitraums s§ 19 Abs. 1 des Gesetzes)
gilt der 1. Januar 1914, wenn der steuerpflichtige damals schon zu den
im § 11 des Gesetzes aufgeführten Personen gehört hat, oder, wenn dies
nicht der Fall war, der Zeitpunkt, an dem später die persönliche steuer-
pflicht eingetreten ist.

(3) Der Vermögensstand an dem im Abs. 2 bezeichneten Zeitpunkt
ist als Anfangsvermögen so lange maßgebend, bis eine Vesitzsteuer zu ver-
anlagen ist. Ist es zu einer Vesitzsteuerveranlagung gekommen, so ist
das hierbei festgestellte Endvermögen später wieder so lange als Anfangs-
vermögen matzgebend, bis erneut eine Vesitzsteuer zu veranlagen ist.

(4) Ist die persönliche steuerpflicht in der Folgezeit weggefallen und
wird sie später neubegründet, so ist für die weitere Vesitzsteueroeranlagung
das zur Zeit der Neubegründung der persönlichen steuerpflicht vorhandene
vermögen als Anfan^svermögen matzgebend.

8 22
(1) Vei der Vesitzsteuerveranlagung ist in der Regel nur das Ver-

mögen des steuerpflichtigen für das Ende des Veranlagungszeitraums, erst-
mals für den 31. Dezember 1916 (§ 18 des Gesetzes), neu festzustellen.

(2) Das Anfangsvermögen ist nur dann gleichzeitig mit der Ermittelung
des Endvermögens nachträglich festzustellen, wenn eine rechtskräftige Fest-
stellung durch Erteilung eines veranlagungs- oder Feststellungsbescheids
gemäß § 47 des Wehrbeitraggesetzes oder später durch Erteilung eines
steuer- oder Feststellungsbescheids gemäß § 65 des Vesitzsteuergefetzes nicht
stattgefunden hat.

(3) Ist im U)ege des aus Villigkeitsrücksichten gewährten gänzlichen
oder teilweisen Erlasses des rechtskräftig veranlagten Wehrbeitrags oder
der rechtskräftig veranlagten Vesitzsteuer das vermögen anderweit ermit-
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lett, so ist nicht das rechtskräftig festgestellte vermögen, sondern das ander-
weit ermittelte vermögen als Knfangsvermögen maßgebend.

§ 23
(1) wenn das Vermögen am Ende des veranlagungszeitraums den

nach § 28 Abs. 3 des Gesetzes abgerundeten Vetrag von dreißigtausend
Mark nicht übersteigt, so genügt die Angabe des. steuerpflichtigen, daß die
verinögenszunahme während des veranlagungszeitraums mehr als zehn-
tausend Mark betragen hat. Eine Feststellung des tatsächlich vorhanden
gewesenen Anfangsoermögens ist in diesem Falle nicht erforderlich.

(2) haben zu Veginn de? Veranlagungszeitraums die abzugsfähigen
Schulden und Lasten den Gesamtwert des Aktivvermögens überstiegen (§ 19
Abs. 2 des Gesetzes), so gilt das für den Schluß des Veranlagungszeitraums
festgestellte Reinvermögen als Vermögenszuwachs.

§ 24
(1) lvar jemand nur gemäß § 10 Nr. I I des tvehrbeitraggesetzes be-

schränkt beitragspflichtig, dagegen schon seit dem 1. Ianuar 1914 gemäß
§ 11 Nr. I des Vesitzsteuergesetzes unbeschränkt steuerpflichtig, so ist für
den 1. Ianuar 1914 das damals vorhandene steuerbare vermögen neu
festzustellen. Maßgebendes Anfangsvermögen ist in diesem Falle das nach-
träglich für den. 1. Januar 1914 festgestellte vermögen, es sei denn, daß
dieses niedriger ist als das früher festgestellte, gemäß § 10 Nr. I I des
U)ehrbeitraggesetzes beitragspflichtige vermögen.

(2) Entsprechendes gilt, wenn später an Stelle der bisherigen be-
schränkten persönlichen Steuerpflicht (§11 Nr. I I des Vesitzsteuergesetzes) die
unbeschränkte persönliche Steuerpflicht (§ 11 Nr. I des Vesitzsteuergesetzes)
tritt. Das für den Zeitpunkt des Eintritts der unbeschränkten Zteuerpflicht
neu festzustellende steuerbare Vermögen gilt dann als Anfangsvermögen,
es sei denn, daß dieses niedriger ist als das früher festgestellte, schon von
der beschränkten persönlichen Steuerpflicht erfaßte vermögen.

8 25
I m Sinne des § 23 Abs. 2 des Gesetzes gilt als der Vesteuerung

entzogen jedes vermögen, das auf irgendeine weise während des ver-
anlagungszeitraums aus steuerbarem vermögen in nichtsteuerbares Vermögen
umgewandelt worden ist.

8 26
(1) Ist das Vermögen von Ehegatten gemäß § 14 des Gesetzes für

den Schluß des Veranlagungszeitraums zusammenzurechnen, ohne daß die
Voraussetzungen der Zusammenrechnung für den Veginn des veranlagungs-
zeitraums gegeben sind, so ist als Anfangsvermögen maßgebend die Summe
des für den Veginn des Veranlagungszeitraums festgestellten oder nachträg-
lich zu ermittelnden Vermögens jedes der beiden Ehegatten.

(2) lDar dagegen das vermögen von Ehegatten früher zusammengerech-
net worden (§ 13 des Vehrbeitraggesetzes, § 14 des Vesitzsteuergefetzes)
und sind die Voraussetzungen der Zusammenrechnung für den Schluß des
Veranlagungszeitraums nicht mehr gegeben, so ist das vermögen, das der
betreffende Ehegatte bei Veginn des Veranlagungszeitraums besessen hat,
nachträglich zu ermitteln und als Anfangsvermögen zu Grunde zu legen.

(3) Die Ausscheidung der nach §§15 und 16 des Gesetzes steuerfreien
Zuwachsbeträge hat in der Weise zu erfolgen, daß diese Veträge von dem
noch nicht abgerundeten Enduermögen abgezogen werden.

(4) Nach § 15 des Gesetzes steuerfrei ist der dem Anteil des über-
lebenden Ehegatten am Nachlaßvermögen entsprechende Teilbetrag des-
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jenigen Vermögens, das als Anfangsvermögen gegolten hätte, wenn der
verstorbene Ehegatte auf öen Zeitpunkt seines Todes zur Vesitzsteuer zu
veranlagen gewesen wäre.

Ermittlung des Vermögenswerts.

§ 27
(1) Der Ermittlung des Vermögenswerts ist, soweit das Gesetz nichts

anderes vorschreibt, der gemeine wert seiner einzelnen Bestandteile an
dem für die Vermögensfeststellung maßgebenden Zeitpunkt zu Grunde zu
legen.

(2) Der gemeine wert (Verkaufs- oder verkehrswert) wird durch den
preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehre nach der Beschaffen-
heit des Gegenstandes ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder lediglich per-
sönliche Verhältnisse zu erzielen ist.

(3) Ein Vermögensbestandteil, dessen Wert im ganzen zu ermitteln ist,
umfaßt alle Gegenstände, die in einem wirtschaftlichen Zusammenhange
zueinander stehen.

§ 28
(1) Nach § 28 Abs. 2 des Gesetzes kann der steuerpflichtige, unbe-

schadet der Nachprüfung nach § 57 des Gesetzes, verlangen, daß das
in einem Betriebe, für welchen regelmäßige jährliche Abschlüsse stattfinden,
angelegte vermögen nach dem Bestand und Werte am Schlüsse des letzten
Wirtschafte oder Rechnungsjahrs festgestellt wird. Die seit dem schlusse
des letzten Wirtschafte oder Rechnungsjahrs bis zum gesetzlichen Stichtag
eingetretenen Verschiebungen zwischen dem im Betrieb' angelegten Ver-
mögen und dem sonstigen vermögen des steuerpflichtigen sind zu berück-
sichtigen.

(2) Die Anwendung des § 28 Abs. 2 des Gesetzes setzt eine ordnungs-
mäßige Buchführung voraus, ist aber nicht davon abhängig, daß der
steuerpflichtige zur Führung von Handelsbüchern gesetzlich verpflichtet ist.

(3) Die Anwendung des § 28 Abs. 2 des Gesetzes darf nicht dazu
führen, daß die Vesitzsteuerveranlagung nur zwei Jahresabschlüsse erfassen
würde.

(4) Macht der steuerpflichtige von dem Rechte nach Abs. 1 Gebrauch,
so hat er der steuererklärung den Abschluß für das letzte Wirtschafts- oder
Rechnungsjahr beizufügen.

Bewertung der Grundstücke nach den Gestehungskosten.

§ 29
(1) Grundstücke sind bei der Vermögensfeststellung auf Antrag des

steuerpflichtigen statt mit dem gemeinen Werte mit dem Betrage der
nachgewiesenen oder glaubhaft gemachten Gestehungskosten anzusetzen.

(2) Der Antrag kann bis zum Ablauf oer mit der Zustellung des
steuer- oder des Feststellungsbescheids eröffneten Rechtsmittelfrist gestellt
werden. Bei gleichzeitiger Feststellung des Anfangs- und Endvermögens
kann der Antrag nicht aus eine Feststellung beschränkt werden.

§ 30
(1) Die Gestehungskosten zerfallen in die Gestehungskosten beim Er-

werb und in die weiteren Gestehungskosten während der Vesitzzeit.
(2) Zu den Gestehungskosten beim Erwerbe sind zu rechnen

1. der Gesamtwert der Gegenleistungen beim Erwerb (Erwerbspreis).
Der Wert einer Gegenleistung ist erforderlichenfalls in entsprechen-
der Anwendung der §§ 29, 34ff. des Gesetzes festzusetzen-
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2. die sonstigen Knschaffungskosten einschließlich der öffentlichen Kb-
gaben und etwaiger Vermittlergebühren.

(3) Zu den weiteren Gestehungskosten zählen alle auf das Grundstück
gemachten besonderen Kufwendungen während der Vesitzzeit, soweit sie nicht
zu öen laufenden Wirtschaftsausgaben gehören. Die Zurechnung zu den
weiteren Gestehungskosten entfällt für solche Kufwendungen, durch die
nicht mehr vorhandene Vauten und Verbesserungen hergestellt worden sind.

(4) von den Gestehungskosten (Kbs. 2 und 3) sind die durch Verschlech-
terung entstandenen Wertminderungen abzuziehen (§ 30 Kbs. .2 satz 2 des
Gesetzes). Kls Verschlechterung ist jede Veeinträchtigung des Vestande«
und der Veschaffenheit eines Grundstücks anzusehen, so daß auch Wert-
minderungen infolge Abnutzung, infolge mangelhafter Vodenbestellung oder
Verringerung des lebenden und toten Inventars zu berücksichtigen sind.
Eine Verschlechterung, die bereits nach Kbs. 3 satz 2 berücksichtigt worden
ist, bleibt außer Vetracht.

ll)ehrbeitragswert als Gestehungskosten.

§ 31
Für Grundstücke, die vor dem 1. Januar 1914 erworben worden

sind, tritt an die stelle der Gestehungskosten beim Erwerb und an die
stelle der bis zum 1. Januar 1914 zu berücksichtigenden weiteren Ge-
stehungskosten während der Vesitzzeit der bei der Veranlagung des Wehr-
beitrags zu Grunde gelegte Wert, so daß diesem nur die seit dem 1. Januar
1914 gemachten besonderen Kufwendungen hinzuzurechnen und von ihm
die seit dem 1. Januar 1914 durch Verschlechterung etwa entstandenen
Wertminderungen abzuziehen sind.

Gemeiner Wert oder Ertragswert zur Zeit des Erwerbes
als Gestehungskosten.

8 32
Für Grundstücke, die seit dem 1. Januar 1914 durch eine der im

§ 31 Kbs. 1 des Gesetzes bezeichneten Erwerbsarten erworben worden sind,
tritt an die stelle der Gestehungskosten beim Erwerbe (§ 30 Kbs. 2) der
gemeine wert (verkaufswert), soweit jedoch die Grundstücke dauernd land-
oder forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Zwecken zu dienen bestimmt
sind, oder soweit bebaute Grundstücke Wohnzwecken oder gewerblichen
Zwecken zu dienen bestimmt sind, und ihre Vebauung und Venutzung der
ortsüblichen Vebauung und Venutzung entspricht, der Ertragswert oder auf
Kntrag des steuerpflichtigen ebenfalls der gemeine Wert zur Zeit des Er-
werbes. Diesem Werte sind die seit dem Erwerbe gemachten besonderen
Kufwendungen hinzuzurechnen, und es sind von ihm die etwa feit dem
Erwerbe durch Verschleierung entstandenen Wertminderungen abzuziehen.

8 33
Für Grundstücke, die seit dem 1. Januar 1914 durch eine nicht unter

§ 31 Kbs. 1 des Gesetzes fallende Erwerbsart zu einem f)reise erworben
worden sind, der um mehr als 10 vom Hundert hinter dem gemeinen
werte zur Zeit des Erwerbes, und soweit es sich um Grundstücke handelt,
die unter der Voraussetzung des ß 31 Kbs. 1 des Gesetzes mit dem Er-
tragswert zu bewerten sind, zugleich auch hinter dem Ertragswert zur
Zeit des Erwerbes zurückbleibt, tritt an die stelle der Gestehungskosten
beim Erwerbe (§ 30 Kbs. 2) ebenfalls der gemeine Wert und bei den
unter der Voraussetzung des § 31 Kbs. 1 des Gesetzes mit dem Ertrags-
wert zu bewertenden Grundstücken der Ertragswert oder auf Kntrag d?^

69
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Steuerpflichtigen der gemeine wert zur Zeit des Erwerbes. § 32 3atz 2
findet Anwendung.

Ermittlung des Ertragswerts (als Gestehungskosten).

§ 34
(1) Zu den Grundstücken, die dauernd land- oder forstwirtschaftlichen

oder gärtnerischen Zwecken zu dienen bestimmt sind (H 31 des Gesetzes),
sind land- oder forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Grundstücke nicht
mehr zu rechnen, deren gemeiner wert schon zur Zeit des Erwerbes durch
ihre Lage als Vauland oder als Land zu Verkehrszwecken bestimmt wird,
oder bei denen nach den sonstigen Umständen, z. V. nach ihrer Lage und
Beschaffenheit, ihrem Erwerbspreis oder ihrer Velastung, anzunehmen ist,
daß sie in absehbarer Zeit anderen als land- oder forstwirtschaftlichen oder
gärtnerischen Zwecken dienen werden.

(2) Vebaute Grundstücke, die Wohnzwecken oder gewerblichen Zwecken
zu dienen bestimmt sind, können nach dem Ertragswert gemäß § 31 des
Gesetzes nur dann bewertet werden, wenn ihre Vebauung und Venutzung
zur Zeit des Erwerbes der ortsüblichen Vebauung und Venutzung entspricht.
Dies ist dann zu verneinen, wenn die Krt der Venutzung und die Höhe
der Kufwendungen für die Herstellung und Unterhaltung von baulichen und
sonstigen Anlagen erkennen lassen, daß ein Grundstück außergewöhnlichen
Zwecken, insbesondere dem Luxus des Vesitzers, zu dienen bestimmt ist,
oder wenn der gemeine wert eines Grundstücks durch eine wirtschaftliche
verwertbarkeit bestimmt wird, die eine wesentlich andere Vebauung und
Venutzung als die tatsächliche voraussetzt.

a) Vei land- oder forstwirtscha'tlichen oder Gärtnereigrundstücken.
ß 35

Vei der Ermittlung des Enragswerts von land- oder forstwirtschaft-
lichen oder Gärtnereigrundstücken sind die der Land- oder Forstwirtschaft
oder der Gärtnerei einschließlich etwaiger Nebenbetriebe dienenden Gebäude
und Vetriebsmittel mitzuberücksichtigen. hierbei wird ein angemessener
Vestand an lebendem und totem Inventar und an sonstigem Vetriebskapitale
vorausgesetzt. Ein Mehr- oder Minderwert an Gebäuden und Vetriebs-
mitteln gegenüber einem wirtschaftlich normalen Vestand ist dem Ertrags-
wert hinzu- oder von ihm abzurechnen, insoweit er geeignet ist, den Ertrag
zu beeinflussen.

§ 36
(1) Der Verechnung des Ertragswerts bei landwirtschaftlich oder gärt-

nerisch genutzten Grundstücken ist der Neinertrag zu Grunde zu legen, den
ein ordentlicher Unternehmer von den Grundstücken nach ihrer bisherigen
wirtschaftlichen Vestimmung bei gemeinüblicher Vewirtfchaftung und unter
gewöhnlichen Verhältnissen im Durchschnitt einer Neihe von Iahren für
ein Wirtschaftsjahr erzielen kann.

l2) Vei Grundstücken, bei denen die Ergebnisse des Wirtschaftsbetriebs
dem Voden unmittelbar entnommen werden, wie bei 5and-, Lehm-, Ton-
gruben, 3tein-, schiefer-, Kalk- oder Kreidebrüchen, Torfstichen usw., deren
Ausbeutung in unmittelbarer Verbindung mit einem land- oder forstwirt-
schaftlichen oder Gärtnereibetrieb erfolgt, ist die Iahresgewinnung um einen
der fortschreitenden Erschöpfung des Vodens entsprechenden Vetrag zu kürzen.

(3) 3ind Grundstücke zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden, sa
ist der Reinertrag unter Ve^ücksich^ung ö'2sc>- 3,'^^mengehörigkeit von
öen Grundstücken als einheitlichem Ganzen zu berechnen.
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s 37
(1) I n die zur Ermittlung des Reinertrags vom Rohertrag abzuziehen-

den Vewirtschaftungskosten sind alle Kosten einzurechnen, die aufzuwende»
sind, um mit entlohnten fremden Arbeitskräften den Rohertrag zu erzielen.
Ist bei Zugrundelegung der Verhältnisse einer ordnungsmäßigen Vewirt-
schaftung zur Oberleitung des gesamten Vetriebs eine besondere Arbeits-
kraft für erforderlich zu erachten, so ist bei selbstbewirtschafteten Vetriebe«,
der wert der Tätigkeit des selbstbewirtschafters vom Rohertrag insoweit
in Kbzug zu bringen, als diese Tätigkeit des 3elbstbewirtschafters eine
solche besondere Arbeitskraft ersetzt und der dafür angesetzte Wertbetrag
die angemessene Entlohnung einer solchen Arbeitskraft nicht übersteigt.

(2) Zum Rohertrag ist auch der Mietwert der vom Eigentümer oder
vom Pächter und deren Angehörigen selbst bewohnten oder zur Führung
des Haushalts benutzten Gebäude zu rechnen.

l3) was zur Bestreitung des Haushalts des Vesitzers aus den Er-
gebnissen des Wirtschaftsbetriebs zu entnehmen ist, darf aus dem Roh-
ertrage nicht ausgeschieden werden.

8 38
Vei Forsten (Holzungen) ist, soweit eine ordnungsmäßige Bewirtschaf-

tung auf Grund eines nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellten
Vewirtschaftungsplans stattgefunden hat und außergewöhnliche, nicht inner-
halb der regelmäßigen Nutzung liegende Abtriebe nicht vorgekommen sind,
zunächst der Gesamtreinertrag während des vorangegangenen, der Zahl der
Jahre der wirtschaftsperiode entsprechenden Zeitraums zu berechnen, hierbei
sind in Einnahme zu stellen der Erlös für die in dem maßgebenden Zeitraum
aus dem regelmäßigen Abtrieb sowie den Zwischen- und Nebennutzungen
erzielten Erzeugnisse, in Ausgabe als Vewirtschaftungskosten die Aufwen-
dungen für Aufsicht und Verwaltung, schlagen, Aufbereitung, Rücken und
Flößen der Hölzer, für Aufforstung sowie für Unterhaltung der Vaulich-
keiten (Forsthäuser, Vrücken, Wege usw.). Der Berechnung des Ertrags-
werts ist der Reinertrag zu Grunde zu legen, der durchschnittlich auf ein
Jahr des der Berechnung des Gesamtreinertrags zu Grunde gelegten Zeit-
raums entfällt, von der Berechnung des Ertragswerts nach dem wirk-
lichen Reinertrage sind diejenigen Flächen auszuscheiden, auf denen während
des maßgebenden Zeitraums Neubeforstungen behufs Erweiterung des Forst-
bestandes oder Abtriebe behufs Aenderung der Kulturart stattgefunden
haben.

§ 39
Soweit nicht im § 38 etwas anderes bestimmt ist, ist der Reinertrag

schätzungsweise zu ermitteln. Eine Berechnung des Ertragswerts aus dem
von den Grundstücken wirklich erzielten Reinertrage findet nicht statt.

b) Sei bebauten /Grundstücken, die Wohnzwecken oder gewerblichen
Zwecken dienen.

s 40
Vei bebauten Grundstücken, die Wohnzwecken oder gewerblichen Zwecken

zu dienen bestimmt sind, wird der Verechnung des Ertragswerts der Miet-
oder siachtreinertrag zu Grunde gelegt, der im Durchschnitt der letzten drei
Jahre erzielt worden ist oder im Falle der Vermietung oder Verpachtung
hätte erzielt werden können. Der Miet- oder pachtreinertrag ergibt sich
aus dem Miet- oder pachtrohertrage nach Abzug von einem Fünftel des
Rohertrags für Nebenleistungen und Instandhaltungskosten oder von dem
als erforderlich nachgewiesenen höheren Vetrage für Nebenleistungen unk
Instandhaltungskosten.

69*
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§ 41
(1) Ist das Grundstück vermietet oder verpachtet gewesen, so ist der

durchschnittliche Iahresmiet- oder -pachtrohertrag aus dem Met- oder pacht-
erlöse zu berechnen, der auf Grund der Miet- oder Pachtverträge in den
letzten drei Iahren zu erzielen war. Ausfälle an Miet- oder Pachtgeldern
infolge Zahlungsunfähigkeit des schuldners oder aus anderen Gründen
dürfen nicht berücksichtigt werden, soweit das Grundstück zum Teil oder
zeitweise nicht vermietet oder nicht verpachtet war, ist für den vom Eigen-
tümer selbst benutzten oder aus einem anderen Grunde unvermietet Dder
unverpachtet gebliebenen Teil des Grundstücks ein dem Nutzungswerte
dieses Teiles und des vermieteten oder verpachteten Teiles ent-
sprechender oder ein dem Zeitraum entsprechender Verhältnisbetrag dem
erzielten Miet- oder siachtpreis zuzurechnen.

(2) Ist das Grundstück in den letzten drei Iahren überhaupt nicht
oder nur zu einem unwesentlichen Teile oder für einen unwesentlichen
Zeitraum vermietet oder verpachtet gewesen, so ist der Miet- oder ftacht-
ertrag nach den ortsüblichen Miet- oder f)achtpreisen für gleiche oder
ähnliche Grundstücke zu berechnen.

s 42
(1) Veansprucht der steuerpflichtige einen höheren Abzug als ein

Fünftel von dem Miet- oder siachtrohertrage, so hat er den erforderlichen
tatsächlichen Kufwand für Nebenleistungen und Instandhaltungskosten nach-
zuweisen, soweit für Nebenleistungen und für die Instandhaltung des
Grundstücks die eigene Arbeitskraft des Eigentümers oder die seiner An-
gehörigen in Anspruch genommen worden ist, kann für diese Tätigkeit ein
angemessener Vetrag angesetzt werden, der aufzuwenden gewesen wäre,
wenn die Arbeiten durch entlohnte fremde Arbeitskräfte verrichtet norden
wären. Abzugsfähig sind nur die kosten, die durch die ordnungsmäßige
Instandhaltung des Grundstücks notwendig geworden sind, nicht dagegen
die Kosten für außergewöhnliche Maßnahmen, für Umbauten, Erweite-
rungsbauten usw.

(2) Ist das Grundstück durch solche außergewöhnliche Matznahmen,
Umbauten, Erweiterungs- oder Neubauten wesentlich geändert worden, so
kommt für die Berechnung des Miet- oder f)achtertrags nur der neue
Zustand des Grundstücks in Vetracht.

s 43
I m Falle des § 41 Abs. 2 bleiben bei der Verechnung des Ertrags-

werts für bebaute Grundstücke, die gewerblichen Zwecken dienen, Ve-
triebsmittel, die nicht herkömmlicherweise mit dem Grundstück mitvermietet
oder mitverpachtet werden, unberücksichtigt. Diese Veiriebsmittel sind be-
sonders mit ihrem gemeinen werte anzusetzen.

§ 44
Ist im Falle des § 41 Abs. 2 der Grundstückseigentümer zu einer

zuverlässigen Angabe des Ertragswerts außerstande und stehen dem Ve-
sitzsteueramt ortsübliche Miet- oder siachtpreise für gleiche oder ähnliche
Grundstücke nicht zu Gebote, so ist als Ertragswert der gemeine wert zu
Grunde zu legen.

Benutzung landesrechtlicher Einschätzungen für die Ermittlung
des Ertragswerts der Grundstücke.

s 45
I n den Vundesstaaten, in denen eine Einschätzung der Grundstücke

nach dem Neinertrag oder dem Nutzungswerte zu steuerlichen Zwecken
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stattgefunden hat und aktenmätzig festgestellt ist, können als Hilfsmittel
bei der Ermittlung der Ertragswerte die landesrechtlichen Einschätzungen
benutzt werden, sofern die Veschaffenheit des Grundstücks sich nicht wesent-
lich geändert hat und entweder anzunehmen ist, daß die landesrechtliche
Schätzung den Ertragsverhältnissen Zur Zeit des Erwerbes entspricht, oder
ausreichende Anhaltspunkte vorhanden sind, um aus ihnen den Ertragswert
Zur Zeit des Erwerbes Zu ermitteln.

8 46
(1) Der steuerpflichtige bleibt an einen gemäß § 30 Abs. 1, § 31

Abs. 5, § 32 des Gesetzes gestellten Antrag gebunden.
(2) Wird ein solcher Antrag noch rechtzeitig nach Zustellung Hes

steuer- oder des Feststellungsbescheids gestellt, so ist die Veranlagung Zu-
nächst zu berichtigen. I n diesem Falle wird mit der Zustellung des be-
richtigten steuer- oder Feststellungsbescheids oder der Mitteilung, daß sich
an dem Veranlagungsergebnisse nichts ändere, eine neue Rechtsmittelfrift
eröffnet.

Wertermittlung bei dem sonstigen vermögen.
§ 47

Rechte der im § 6 Nr. 6 des Gesetzes bezeichneten Art find dem
steuerbaren vermögen dann nicht Zuzurechnen, wenn nach Eintritt des Ver-
^icherungsfalls § 7 des Gesetzes Anwendung finden würde.

§ 48
(1) Vringt der steuerpflichtige von dem Werte seiner mit Dividenden-»

schein gehandelten Wertpapiere einen Gewinnbetrag in Abzug (§ 34 Abs. 2
des Gesetzes), so hat er die Wertpapiere, für welche der Abzug begehrt wird,
nach stückzahl oder Nennbetrag und Gattung besonders Zu bezeichnen.

(2) Auf Wertpapiere, die Vestandteil eines Vetriebsoermögens sink,
findet die Vorschrift des § 34 Abs. 2 des Gesetzes keine Anwendung.

s 49
(1) Die behördliche Schätzung des Wertes der im § 35 des Gesetzes

bezeichneten Vermögensgegenstände hat durch das Vesitzsteueramt zu er-
folgen, in dessen Vezirk sich die Leitung des betreffenden inländischen Unter-
nehmens befindet. Ein anderes Vesitzsteueramt, das die Wertangabe eines
steuerpflichtigen beanstandet, hat das nach 3atz 1 zuständige Vesitzsteueramt
um Vornahme der Schätzung zu ersuchen.

(2) Andere als die im § 35 des Gesetzes bezeichneten Wertpapiere,
die keinen Vörsenkurs haben, sind ebenfalls mit ihrem verkaufswert an-
zusetzen.

8 50 ^
Der Gesamtwert der auf bestimmte <)eit beschränkten Nutzungen oder

Leistungen (§ 37 Abs. 1 des Gesetzes) ist nach der beigefügten hilfstafel*) Zu.
ermitteln.

Veranlagung von beschränkt steuerpflichtigen Personen.
s 51

(I) Vei der Veranlagung von beschränkt steuerpflichtigen Personen,
j§ N Nr. I I des Gesetzes) mit ihrem inländischen Grund- und Vetriebs-
vermögen sind nur die in einer wirtschaftlichen Veziehung zu diesen Ver-
mögensteilen stehenden schulden und Lasten abzugsfähig, sofern nicht
besondere Umstände eine gegenteilige Annahme rechtfertigen, ist eine wirt-
schaftliche Veziehung zu dem in Grundstücken bestehenden vermögen an-

Die hilfstafel wird nicht abgedruckt.
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zuerkennen, wenn die schulden und Lasten auf den betreffenden Grund-
stücken ruhen.

(2) 3u dem nach § 11 Nr. I I des Gesetzes steuerpflichtigen inlän-
dischen Grund- und Vetriebsvermögen gehört außer dem im Gebiete des
Deutschen Reichs liegenden Grund- und Gebäudebesitz alles vermögen, das
gewidmet ist der Ausübung eines stehenden Gewerbes in einer innerhalb
des Reichsgebiets befindlichen Vetriebsstätte (§ 3 Abs. 2 des Doppelsteuer-
gesetzes).

Rechtshilft.
§ 52

Die Vesitzsteuerämter haben sich bei der Veranlagung der Vesitzsteuer
gegenseitig Rechtshilfe zu leisten. Das gilt insbesondere für die Ermittlung
des wertes des in auswärtigen Veranlagungsbezirken befindlichen Grund-
und Vetriebsvermögens eines steuerpflichtigen.

Ermäßigung der Vesitzsteuer.

§ 53
Der Anspruch auf eine Ermäßigung der Vesitzsteuer gemäß § 27

Abs. 1 des Gesetzes ist nach den Verhältnissen am Ende des Veranlagungs-
zeitraums zu beurteilen.

Verechnung der Vesitzsteuer.

§ 54
(1) Nach Abschluß der Ermittlungen über den Vermögensstand des

steuerpflichtigen zu den maßgebenden Zeitpunkten ist die Vesitzsteuer zu
berechnen und das Ergebnis der Veranlagung in die Vesitzsteuerliste ein-
zutragen.

(2) 3um Grundvermögen (spalte 3 der Vesitzsteuerliste) sind zu rechnen
alle im Inland belegenen Grundstücke eines steuerpflichtigen einschließlich
der unter § 3 des Gesetzes fallenden Verechtigungen, soweit sie nicht dem
Vetrieb eines Vergbaues oder eines Gewerbes dienen, mit allem Zubehör.

(3) Zum Vetriebsvermögen (spalte 4 der Vesitzsteuerliste) gehört das
gesamte, dem inländischen Vetriebe der Land- oder Forstwirtschaft, des
Vergbaues oder eines Gewerbes dienende vermögen eines steuerpflichtigen.
Das dem Vetriebe der Land- oder Forstwirtschaft auf eigenen selbstbewirt»
schafteten Grundstücken und zugepachteten Grundstücken dienende vermögen
ist jedoch in spalte 3, die dem Vetriebe des Vergbaues oder eines Ge-
werbes dienenden Grundstücke und unter § 3 des Gesetzes fallende Verech-
tigungen sind in spalte 4 der VesWteuerliste nachzuweisen. Der Vetrieb
der Gärtnerei gilt, je nachdem die Vodenbewirtschaftung überwiegt oder
nicht, als landwirtschaftlicher oder als gewerblicher Vetrieb.

(4) Alles sonstige vermögen eines steuerpflichtigen ist als Kapital-
vermögen in spalte 5 der Vesitzsteuerliste aufzuführen.

(5) Zur Verechnung der Vesitzsteuer dient die beigefügte kjilfstafel.

steuerbescheid.

8 55
(1) Dem steuerpflichtigen ist ein steuerbescheid nach Anleitung des

Musters 3*) zu erteilen. Er hat zu enthalten
den Vetrag der zu zahlenden Vesitzsteuer,
die Verechnungsgrundlagen der angeforderten steuer,

Das Muster wird nicht abgedruckt.
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die höhe des Endoermögens, dessen Feststellung für eine spätere
Veranlagung zur Vesitzsteuer maßgebend ist,

eine Belehrung über die zulässigen Rechtsmittel unter Angabe
ds5 Rechtsmittelfristen und Bezeichnung der Vehörden, bei
dcuen die Rechtsmittel einzulegen sind,

die Anweisung zur Entrichtung der Vesitzsteuer in den gesetzlichen
Teilbeträgen innerhalb der vorgeschriebenen Zahlungsfristen,

einen Hinweis auf die Zulässigkeit der Vorauszahlung der späteren
Teilbeträge,

die Vezeichnung der zur Empfangnahme der Zahlung zuständigen
ttassenstelle.

(2) I n dem steuerbescheid ist anzugeben, in welchen Punkten bei der
Feststellung des steuerbaren Vermögens von der Vesitzsteuererklärung ab-
gewichen worden ist. Eine Begründung der Abweichungen ist nicht er-
forderlich.

Feststellungsbescheid.
s 56

(1) hat sich kein oder nur ein steuerfreier Vermögenszuwachs ergeben,
so ist dem steuerpflichtigen ein Vescheid über die Feststellung des Kn-
fangsvermögens (§ 21) zu erteilen, falls dieses mehr als zwanzigtausend
Mark beträgt und nicht bereits gemäß § 47 des ll)ehrbeitraggesetzes oder
später gemäß H 65 des Vesitzsteuergesetzes festgestellt ist.

(2) Der Feststellungsbescheid, für den das Muster 4*) als Anhalt
dient, hat wie der steuerbescheid eine Velehrung über die zulässigen Rechts-
mittel und eine Vezeichnung der Punkte zu enthalten, in welchen bei der
Feststellung des Vermögens von der Vesitzsteuererklärung abgewichen wor-
den ist.

s 57.
(1) Der Steuerbescheid oder der Feststellungsbescheid ist dem steuer-

pflichtigen oder seinem gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreter zuzu-
stellen. Ist der steuerpflichtige vor Zustellung des steuerbescheids ge-
storben, so ist dieser Vescheid, der dann eine Feststellung des für eine
künftige Veranlagung zur Vesitzsteuer maßgebenden vermögensstandes nicht
mehr zu enthalten hat, den im § 17 Abs. 2 bezeichneten Personen zuzustellen.

(2) Die Zustellung hat nach den in dem betreffenden Vundesstaate für
amtliche Zustellungen in ilandessteuersachen maßgebenden Vorschriften zu
erfolgen.

s 58
Ist den in die Vesitzsteuerliste aufgenommenen Personen gemäß § 65

Abs. 1 des Vesitzsteuergesetzes weder ein steuer- noch ein Feststellungsbescheid
zu erteilen, so ist gleichwohl das für das Ende des Veranlagungszeitraums
ermittelte Vermögen sowie das für eine spätere Vesitzsteuerveranlagung
in Vetracht kommende Knfangsvermögen in der Vesitzsteuerliste zu ver-
merken.

Erhebung.
§ 59

Ueber die Erhebung der Vesitzsteuer ist ein sollbuch nach Muster 5*)
für je einen ganzen Erhebungszeitraum (§ 24 des Gesetzes) und ein Ein-
nahmebuch nach Muster 6*) für je ein Rechnungsjahr zu führen. Kb-

^) Die Muster 4, 5 und 6 werden, da sie nur amtlichen Zwecken dienen,
nicht mit abgedruckt.
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weichungen in der Führung des Einnahmebuchs sind mit Zustimmung des
Reichskanzlers zulässig.

§ 60
(1) Das Vesitzsteueramt hat nach der Veranlagung zur Vesitzsteuer

alsbald auf Grund der festgestellten Vesitzsteuerliste für jeden Erhebungs-
bezirk ein Zollbuch unter Ausfüllung der spalten 1 bis 4 aufzustellen.
Das sollbuch ist in spalte 4 aufzurechnen und auf dem Titelblatte mit
Feststellungsbescheinigung zu versehen.

(2) Die Erhöhung oder Herabsetzung der zum soll gestellten Vesitz-
steuer im Rechtsmittel-, Verichtigungs-, Neu- oder Nachoeranlagungsver-
fahren (§ 38 Abs. 3, § 43 Ms. 2, § 44 Abs. 2, § 45 satz 2, § 66 Abs. 1,
§ 73 satz 2 des Gesetzes) kommt in den spalten 5 und 6 zur Darstellung.
Die Inabgangstellung des sollbetrags infolge Ueberweisung der Vesitzsteuer
bei Verlegung des Wohnsitzes des steuerpflichtigen (§ 64) erfolgt in
spalte 6. Die Ausfüllung dieser spalten geschieht durch die Hebestelle.
Die spalte 7 berichtigtes soll) ist erst beim Abschluß des sollbuchs
«uszufüllen.

(3) Das sollbuch wird am schlusse des auf den Erhebungszeitraum
folgenden Rechnungsjahrs das sollbuch für den Erhebungszeitraum
1917 bis 1919 also am 31. März 1921 durch die hebestelle in den
spalten 5 ff. aufgerechnet und abgeschlossen. Die nach spalte 12 verbliebenen
Rückstände werden in die Restnachweisung (§ 72) übernommen. Unter
dem Abschluß des sollbuchs ist von einem an der Xassenführung nicht be-
teiligten Veamten zu bescheinigen, daß die nach spalte 12 verbliebenen
Rückstände sämtlich in die Restnachweisung übertragen worden sind.

s 61
Die oberste Landesfinanzbehö'rde kann im Einverständnisse mit dem

Reichskanzler anordnen, daß von der Führung eines besonderen soll-
buchs abzusehen ist. I n diesem Falle ist die Vesitzsteuerliste mit dem
sollbuch durch Aufnahme der spalten 5ff. des sollbuchs zu verbinden.

8 62
Zn den Einnahmebüchern für die Rechnungsjahre 1920, 1921 und

1922 sind wegen der Vorschrift des § 86 des Gesetzes je besondere Ein-
nahmespalten für die Einnahmen aus dem Erhebungszeitraum 1917 bis
1919 und die Einnahmen aus dem Erhebungszeitraum 1920 bis 1922
anzulegen.

stundung, Teilzahlung und sicherstellung.
§ 63

(1) stundung oder andere als die gesetzliche Teilzahlungen kann das
Vesitzsteueramt auf Antrag bewilligen, wenn die sofortige Einziehung der
fälligen Vesitzsteuerteilbeträge am Fälligkeitstage mit erheblichen Härten
für den steuerpflichtigen verbunden sein würde, oder soweit im Falle der
Anfechtung eines steuerbescheids das Rechtsmittelverfahren voraussichtlich
zu einer Aufhebung oder Herabsetzung der Vesitzsteuer führen wird.

(2) Die oberste Landesfinanzbehorde kann im Einverständnisse mit
dem Reichskanzler die Vewilligung von stundung oder Teilzahlung der
trhebungsbehörde übertragen.

(3) stundung der Vesitzsteuer oder deren Entrichtung in anderen als
den gesetzlichen Teilzahlungen darf nur bis zu drei wahren, von der Fällig-
keit des einzelnen gesetzlichen Teilbetrags an gerechnet, bewilligt werden.

(4) stundung oder Vewilligung von Teilzahlungen ist in allen für
eine sicherheitsleistung geeigneten Fällen nur gegen eine solche Zulässig.
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Die Art der Sicherheitsleistung richtet sich nach den landesrechtlichen Be-
stimmungen. Zur Stundung eines fünfhundert Mark übersteigenden Ve-
trags oder für länger als sechs Monate nach Fälligkeit der einzelnen
Teilbeträge ist die Genehmigung der Gberbehörde oder einer anderen
von der obersten Landesfinanzbehörde bestimmten Vehörde erforderlich.

(5) Die Gewährung von anderen als den gesetzlichen Teilzahlungen
ist an die Vedingung zu knüpfen, daß bei dem Ausbleiben auch nur einer
Teilzahlung die sofortige Veitreibung der nach der gesetzlichen Vorschrift
bis dahin fälligen Vesitzsteuerbeträge erfolgen würde.

(6) Eine Verzinsung der gestundeten Vesitzsteuer findet nicht statt.
(7) Stundung und Entrichtung von Teilzahlungen sind durch das

Sollbuch und nach dessen Abschluß durch die Nestnachweisung (§ 72) zu
überwachen.

Ueberweisung der Vesitzsteuer bei Verlegung des Wohnsitzes

des Steuerpflichtigen.

§ 64

(1) verlegt der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz in den Vezirk eines
anderen Vesitzsteueramts, so hat die Erhebung der Vesitzsteuer durch die
für den neuen Wohnsitz zuständige hebestelle zu erfolgen.

(2) Die bisherige Hebestelle stellt den noch rückständigen Teil der
Vesitzsteuer in Spalte 6 des Sollbuchs in Abgang und übersendet ihrem
Vesitzsteueramt unter Angabe der Wohnsitzänderung einen beglaubigten Aus-
zug aus dem Sollbuch (Spalte 1 bis 11, 14, 15) in zweifacher Aus-
fertigung.

s 65
(1) Das bisher zuständige Vesitzsteueramt hat die noch nicht gezahlten

Vesitzsteuerbeträge dem für den neuen Wohnort zuständigen Vesitzsteueramt
unter Uebersendung je eines Auszugs aus der Vesitzsteuerliste und aus
dem Sollbuch zur Einziehung zu überweisen. Veizufügen sind die den
Steuerpflichtigen betreffenden Verhandlungen. Die Ueberweisung ist in
der Vemerkungsspalte der Vesitzsteuerliste zu vermerken, und der überwiesen«
Vetrag ist am Schlüsse der Vesitzsteuerliste in Spalte 16 von dem auf'
gerechneten Gesamtsteuerbetrag abzusetzen.

(2) Das Vesitzsteueramt des neuen Wohnorts nimmt die überwiesene
Vesitzsteuer in eine Zugangsliste zur Vesitzsteuerliste (§11) auf und übersendet
der nunmehr zuständigen hebestelle den Auszug aus dem Sollbuch unter An-
gabe ber.Nummer der Zugangsliste. Die hebestelle trägt den Vesitzsteuerbetrag
in das Vesitzsteuer-Sollbuch unter einer neuen Abteilung mit der Ueberschrift
„Zugänge an Vesitzsteuer" ein. Daß dies geschehen, ist dem Vesitzsteueramt
unter Angabe der Nummer des Sollbuchs alsbald anzuzeigen. Die Mit-
teilung des Vesitzsteucramts wird Veleg zum Sollbuch.

(3) Demnächst bestätigt das Vesitzsteueramt (unter Angabe der Nummer
seiner Zugangsliste) dem bisherigen Vesitzsteueramte die Uebernahme der
Vesitzsteuer. Letzteres teilt der bisherigen hebestelle die erfolgte
Ueberweisung mit' die Mitteilung wird Veleg zum Sollbuch.

(4) Gleichzeitig ist der Steuerpflichtige von der Ueberweisung mit der
Aufforderung in Kenntnis zu setzen, weitere Zahlungen an die neue hebe-
stelle zu leisten.

(5) Für die Ueberweisung innerhalb eines Vundesstaats kann die
oberste Landesfinanzbehorde Abweichendes bestimmen.
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Ableben des steuerpflichtigen.

§ 66
(1) Ist der steuerpflichtige nach Veranlagung und Insollstellung der

Vesitzsteuer gestorben, so sind die noch nicht gezahlten Vesitzsteuerbeträge
nach Fälligkeit van den Erben.einzuziehen. Die hebestelle hat das Ab-
leben des steuerpflichtigen dem Vesitzsteueramt anzuzeigen.

(2) IVar dem verstorbenen eine stunoung der Vesitzsteuer bewilligt
worden, so erlischt die Bewilligung mit seinem Ableben.

(3) I m Falle des Codes eines steuerpflichtigen findet eine Ueberweisung
t>er Vesitzsteuer zur Einziehung nicht statt.

§ 67
Die gemäß § 40 des Erbschaftssteuergesetzes, §§ 2, 3 der Erbschafts-

steucr-Ausführungsbestimmungen den Erbschaftssteuerämtern einzureichenden
Totenlisten und Mitteilungen über Todeserklärungen werden nach näherer
Vestimmung der obersten Landesfinanzbehörde auch den Vesitzsteuerämtern
so zeitig zur Verfügung gestellt, daß diese innerhalb der im § 62 Abs. 1 des
Gesetzes vorgeschriebenen Frist in Fällen, in denen ein besonderer Anlaß
hierzu besteht, von den Pflichtigen Personen die Einreichung eines Verzeich-
nisses über das von einem verstorbenen hinterlassene Kapital- und Betriebs-
vermögen verlangen können.

Niederschlagung.

§ 68
Zur Niederschlagung von Vesitzsteuerbeträgen wegen Uneinbringlich-

keit sind nur die Gberbehö'rden zuständig. Die Niederschlagung darf nur
erfolgen, wenn keine Aussicht zur Einziehung der geschuldeten Veträge
mehr besteht. Die Niederschlagung ist in der Vesitzsteuerliste zu vermer-
ken und der Hebestelle mitzuteilen. Die Mitteilung wird Veleg zum
sollbuch.

Anderweite Veranlagung und Erstattung der Vesitzsteuer.
§ 69.

(1) Gegen einen Nachveranlagungsbescheid auf Grund von § 38 Abs. 3
satz 2, § 45 satz 2, § 46 des Gesetzes sowie gegen einen Neuveranlagungs-
bescheid auf Grund von § 73 satz 2 des Gesetzes stehen dem steuerpflichtigen
oie gleichen Rechtsmittel zu wie gegen den steuerbescheid. von einer
Nachveranlagung kann, sofern eine solche nicht gleichzeitig für die Kriegs-
steuer erforderlich wird, abgesehen werden, wenn der nachzufordernde Mehr-
betrag an Vesitzsteuer den Vetrag von dreißig Mark nicht übersteigt.

(2) Gegen den Vescheid des Vesitzsteueramts, durch den die Veranlagung
zu Gunsten des steuerpflichtigen auf Grund von § 38 Abs. 3 satz 1,
§ 43 Abs. 2, § 44 Abs. 2, § 46 des Gesetzes berichtigt wird, oder die
auf Grund dieser Vorschriften beantragte Berichtigung der Veranlagung
abgelehnt wird, steht dem steuerpflichtigen nach näherer Vestimmung der
obersten ^andesfinanzbehörde die Beschwerde im Verwaltungsweg offen.

(3) soweit die Vesitzsteuer infolge eines offenbaren Versehens zu Un-
recht bezahlt worden ist, hat eine Erstattung auf Antrag des steuerpflich-
tigen und, wenn die Ueberhebung mindestens fünf Mark beträgt, auch von
Amts wegen durch die Vberbehörde zu erfolgen.

(4) Dem Kntrag auf Berichtigung der Veranlagung (Abs. 2) oder
Erstattung von Vesitzsteuer (Abs. 3) ist nur zu entsprechen, wenn «r
innerhalb eines Iahres nach Ablauf des Erhebungszeitraums' gestellt worden
ist. wird der Antrag auf Tatsachen gestützt, die erst nach Ablauf des
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Crhebungszeitraums eingetreten sind, so beginnt die einjährige Frist mit
dem Tage, an dem der Antragsteller von diesen Tatsachen Kenntnis er-
halten hat.

(5) Im übrigen kann eine rechtskräftige Veranlagung zu Gunsten des
steuerpflichtigen nur im Wege des Villigkeitserlasses durch den Vundes-
rat geändert werden. § 31 Abs. 2 der Kriegssteuer-Ausführungsbestim-
mungen gilt entsprechend für die erstmalige Veranlagung der Vesitzsteuer.

(6) ll)enn nach Ansicht des Vesitzsteueramts die Vesteuerung von nach-
weislich aus der Veräußerung ausländischen Grund- oder Vetriebsver-
mögens herrührenden vermogensbeträgen oder von solchen zum auslän-
dischen Grund- oder Vetriebsvermögen gehörigen Gegenständen, die während
des Veranlagungszeitraums ins Inland verbracht worden sind, eine be-
sondere Härte darstellt, so kann das Vesitzsteueramt die Erhebung des
Mehrbetrags, der von dem 3teuerpflichtigen zu zahlen ist, weil aus»
ländisches Grund- oder Vetriebsvermögen vom Vehrbeitrag freigeblieben
ist, vorläufig aussetzen Und dem 3teuerpflichtigen anheimstellen, binnen
einem Monat den Erlatz dieses Vetrags zu beantragen. Derartige An-
träge sind bei dem Vesitzsteueramt anzubringen und mit einer gutachtlichen
Aeußerung der Gberbehörde durch Vermittlung der obersten Landesfinanz-
behörde dem Vundesrate vorzulegen.

§ 70
Die nach § 69 3atz 2 des Gesetzes zu vergütenden Zinsen für die

auf Grund rechtskräftiger Entscheidung zu erstattenden Veträge sind wie
Erstattungen an Vesitzsteuer zu Lasten der Reichskasse zu verrechnen.

§ 71
(1) wird im Rechtsmittel-, V^richtigungs-, Neu- oder Nachveran-

lagungsverfahren l§ 38 Abs. 3, ß 43 Abs. 2, § 44 Abs. 2, H 66 Abs. 1,
§ 73 3atz 2 des Gesetzes) die Vesitzsteuer anderweit veranlagt oder infolge
eines offenbaren Versehens zu Unrecht gezahlte Vesitzsteuer erstattet oder
Vesitzsteuer vom Vundesrat aus Villigkeitsgründen erlassen (§ 69 Abs. 3
und 5), so hat das Vesitzsteueramt die Eintragungen in den spalten 3 ff.
der Vesitzsteuerliste (Zugangsliste) mit roter Tinte zu berichtigen.

(2) Die Erhöhung oder Herabsetzung der Vesitzsteuer (Zugang oder
Abgang) ist der hebestelle behufs Eintragung in die spalten 5 und 6
des 3ollbuchs mitzuteilen. Die Mitteilung wird Veleg zum 3ollbuch.

Rückstände von Vesitzsteuerbeträgen und Restnachweisung.
8 72

(1) 3ind am 3chlusse des auf den Erhebungszeitraum folgenden Jahres
beim Abschluß des 3ollbuchs die zum 3oll gestellten. Vesitzsteuerbeträge
noch nicht oder nicht vollständig zur Hebung gelangt, so sind die Rückstände
in die Restnachweisung einzutragen und dort weiter abzuwickeln.

(2) Die Restnachweisung wird nach dem Muster 7*) geführt, von
einem an der Kassenführung nicht beteiligten Veamten ist auf dem Titel-
blatte der Restnachweisung zu bescheinigen, daß die beim Abschluß des
3ollbuchs rückständig gebliebenen 3ollbeträge in die Restnachweisung über-
tragen worden sind.

(3) Einzahlungen auf diese Reste sind im Einnahmebuche zu buchen.
(4) Eine Ueberweisung der in die Restnachweisung übernommenen

*) Das Muster 7, das nur amtlichen Zwecken dient, wird nicht mit
abgedruckt.
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Veträge findet im Falle des Wegzugs des steuerpflichtigen in einen anderen
Vezirk nicht statt. . ,

Unterbliebene Veranlagung der Vesitzsteuer.

8 73 /
(1) Versteuern, welche wegen zu Unrecht unterbliebener Veranlagung

erst später veranlagt werden, sind in der Zugangsliste zur Vesitzsteuerliste
und in dem Vesitzsteuer-Sollbuche (Zweite Abteilung) oder nach dessen
Abschluß in der Aestnachweisung nachzuweisen. Die Vestimmungen im
§ 65 Abs. 2 finden sinngemäße Anwendung.

(2) sind die im § 70 Abs. 1 des Gesetzes vorgesehenen gesetzlichen
Zahlungsfristen bereits verstrichen, so ist die Vesitzsteuer hinnen vier Wochen
nach Zustellung des Steuerbescheids zu entrichten.

§ 74
(1) hinsichtlich des Verwaltungsstrafverfahrens, der Strafmilderung und

des Erlasses der strafe im Gnadenwege sowie hinsichtlich der Ztrafvollt
streckung und der Verjährung der Strafverfolgung kommen, auch für die
von der Zollgrenze ausgeschlossenen Gebietsteile, die sich auf Zollstrafen
beziehenden Vorschriften mit der Maßgabe zur Anwendung, daß an die
Stelle der Hauptzollämter und Zolldirektivbehörden die Vesitzsteuerämter und
Oberbehörden (§ 49 des Gesetzes) oder andere durch die Landesregierung
bestimmte Vehö'rden treten.

(2) Vei Zuwiderhandlungen gegen die Geheimhaltungspflicht (§ 32 des
Gesetzes) findet die Strafverfolgung nur im gerichtlichen Verfahren statt.

8 75
Die festgesetzten Geldstrafen fallen der Staatskasse des Vundesftaats

Zu, von dessen Vehörde die Strafentscheidung getroffen ist.

Aktenführung.

§ 76
Ueber jeden einzelnen in die Vesitzsteuerliste aufgenommenen Steuer-

pflichtigen sind Akten anzulegen, in welche alle auf die Veranlagung zur
Vesitzsteuer bezüglichen Mitteilungen, Vesitzsteuererklärungen, Anträge und
sonstigen Schriftstücke nach der Zeitfolge geordnet aufzunehmen sind. Die
Wehrbeitragsakten können als Vesitzsteuerakten weitergeführt werden. Die
Akten sind derart zu führen, daß sich eine Nachprüfung nach ihrem Inhalt
ermöglichen läßt.

Aufbewahrungsfristen.

§ 77
Die Wehrbeitragslisten .̂, die Vesitzsteuerlisten und die Kassenbücher

sind nach Abschluß des veranlagungsverfahrens noch fünfzehn Iahre auf-
zubewahren. Die Wehrbeitragsakten der natürlichen Personen und die
Vesitzsteuerakten können nach Ablauf des zehnten, auf den Tod eines
Steuerpflichtigen folgenden Iahres ausgeschieden und vernichtet werden.

flrüfungsverfahren.

8 78
(1) Die Vesitzsteuer-Sollbücher, die an deren Stelle getretenen ergänzten

Vesitzsteuerlisten (§ 61), die Restnachweisungen und die Vesitzsteuer-Tin-
nahmebücher nebst den dazugehörigen Velegen sind durch die Gberbehörden
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nachzuprüfen. Zu diesem Zwecke sind je nach Ablauf des auf einen Er-
hebungszeitraum folgenden Rechnungsjahrs die 3ollbücher und die an deren
3telle getretenen Vesitzsteuerlisten für den abgelaufenen Erhebungszeitraums
die Nestnachweisungen für den vorvergangenen Erhebungszeitraum und
die Einnahmebücher für die letzten vier Rechnungsjahre nebst den dazu-
gehörigen Velegen der Oberbehörde einzureichen. Die oberste Landesfinanz-
behörde kann anordnen, daß die Nachprüfung der Vücher und Velege an
den Amtssitzen der Vesitzsteuerämter und hebestellen durch abgeordnete,
Veamte der Gberbehörde stattzufinden hat.

(2) Inwieweit sich die Prüfung der Gberbehörde auch auf die einzelnen
Veranlagungen zur Vesitzsteuer zu erstrecken hat, bestimmt die oberste
Landesfinanzbehorde.

(3) Die Landesregierung kann die Prüfung anderen Vehörden als den
nach § I Abs. 1 bestimmten Vberbehörden übertragen. Diese Vehörden
sind unter Angabe ihrer Amtsbezirke dem Reichskanzler mitzuteilen.

Kosten.

§ 79
(1) Das Verfahren in Vesitzsteuerangelegenheiten ist, soweit nicht hin-

sichtlich der Rosten in den §§ 60, 85 des Gesetzes ein anderes bestimmt
ist, kosten-, gebühren- und stempelfrei.

(2) Zu den Rosten des Verfahrens ist auch die Postgebühr zu rechnen,
welcher die 3endungen der Vesitzsteuerämter und hebestellen an die Steuer«
Pflichtigen unterliegen- sie fällt daher den letzteren nicht zur Last. Dagegen
haben die steuerpflichtigen die Postgebühr für die von ihnen an die be-
zeichneten Vehörden zu richtenden Sendungen zu tragen.

Abrechnung über die Vesitzsteuer und Aufstellung der
Einnahmeübersichten.

§ 80
(1) Ueber den Ertrag der Vesitzsteuer ist von den durch die Landes-

regierungen bestimmten Rassen mit der Reichshauptkasfe nach Maßgabe der
„Vestimmungen zur Regelung der Abrechnungen zwischen der Reichshaupt-
kasse und den Landeskassen vom 23. Juni 1910" abzurechnen. iEnt-
sprechend den Vorschriften im § 4 dieser Abrechnungsbestimmungen sind
ferner besondere monatliche und vierteljährliche Übersichten der Einnahme
an Vesitzsteuer aufzustellen, aus denen sich das Gesamtaufkommen (die ein-
gezahlten Veträge) an Vesitzsteuer einschließlich der Nacherhebungen und
abzüglich der Erstattungen (Zurückzahlungen), der Vetrag der Vergütung
an die Vundesstaaten für die Veranlagung und Erhebung der Vesitzsteuer
(§ 86 des Gesetzes) und bis zum Rechnungsjahr 1919 auch der Vetrag der
nach § 8? des Gesetzes den Vundesstaaten etwa zu gewährenden 3onder-
entschädigungen für oen Ausfall an Erbschaftssteuer sowie der an die
Reichskasse abzuführende Vetrag ergeben.

(2) Die Uebersichten sind den in den Abrechnungsbestimmungen be-
zeichneten Vehörden oder Dienststellen innerhalb der daselbst angegebenen
Fristen einzureichen. 3tatt dessen können die Angaben in die allgemeinen
Reichssteuerübersichten aufgenommen werden.

(3) Die Vberbehörden für die Vesitzsteuer (§ 1) gelten im 5inne der
Abrechnungsbestimmungen als Direktiobehörden.

§ 81
Die Landesregierung kann die den Direktivbehörden nach den Ab-

rechnungsbestimmungen übertragenen Geschäfte anderen Vehörden als den
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nach § 1 bestimmten Gberbehörden übertragen. Die Vehörden sind unter
Angabe ihrer Amtsbezirke dem Reichskanzler (Reichsschatzamt) mitzuteilen.

Übergangsbestimmungen.

s 82
(1) Der Durchschnittsbetrag, um welchen die Einnahme an Erbschafts-

steuer in den im § 87 Abs. 1 des Gesetzes bezeichneten Vundesstaaten in
den Rechnungsjahren 1913 bis 1915 niedriger gewesen wäre, wenn die
wegen der Vesitzsteuer eingeführte Ermäßigung bereits während der Rech-
nungsjahre 1913 bis 1916 bestanden hätte, wird vom Vundesrate be-
sonders festgesetzt.

(2) Die hiernach festgesetzten Durchschnittsbeträge bilden nach Abzug
a) des Unterschieds Zwischen der Einnahme, welche die Bundesstaaten

noch in den Rechnungsjahren 1917 bis 1919 aus der nicht er-
mäßigten Besteuerung von 'vor dem 1. April 1917 eingetretenen
Erbfällen gehabt haben, und der Einnahme, welche sie aus diesen
Erbfällen gehabt hätten, wenn auf sie bereits die Ermäßigung
wegen der Vesitzsteuer in Anwendung gekommen wäre,

b) von zehn vom Hundert der nach dieser Kürzung noch verbleiben-
den Beträge

das 3ol! der nach § 87 des Gesetzes den Bundesstaaten auf die betreffen-
den Zeiträume für den Fortfall der Erbschaftssteuer zu gewährenden Ver-
gütungen.

191O. 1. Dezember

Fürsorge für eine kräftige Grnährung ver iu der Kriegsindustrie
tätigen Arbeiterschaft

m. 2. (M. Vl. m. 3. 412.)

Die kräftige Ernährung der Männer und Frauen, die für Bewaffnung
und Ausrüstung unserer siegreichen Heere schwer arbeiten, ist zur 3tunde
die vornehmste sorge der Heimat. Die Erhaltung der Kräfte, der Ar-
beitsfreudigkeit und der Leistungsfähigkeit der in der Kriegsindustrie tätigen
Arbeiterschaft entscheidet über 3ieg, Leben und Zukunft des deutschen
Reiches und Volkes nicht weniger als Opfermut, Tapferkeit und Ztandhaftig-
keit der deutschen Krieger im Felde. Die mit den Aufgaben der Ernährung
im Kriege betrauten Dienststellen sind unter Leitung des Kriegsernährungs-
amtes tatkräftig und dauernd bestrebt, die kräftige Ernährung der Schwer-
arbeiter sicherzustellen. Die Beamten und Behörden der 3taats- und 3elbst-
oerwaltung leisten das Aeußerste, um die für die Ernährung ergehenden
Anordnungen zur Durchführung zu bringen. Die deutschen Landwirte sind
in patriotischem Pflichtbewußtsein, allen 3chwierigkeiten zum Trotz be-
strebt, mit ihrer Arbeit für die Volksernährung bereitzustellen, was Acker
und stall irgend hergeben. Es geschieht viel. Aber immer kann noch
mehr geschehen. Der Krieg kann von jedem das Aeußerste, das Letzte
fordern, die letzte Kraft, das letzte Gut. Keine Pflicht ist zu schwer, kein
Opfer zu groß. Bequemlichkeit und Behagen gewinnen ein Recht erst
wieder nach dem Kriege. Das gilt vor allem für die Ernährung. Es
ist durchaus nicht alles getan, wenn jeder einzelne nur die Verordnungen
ausführt. Freiwilliger Vpfersinn hat auch hier noch weiten Raum. Er
mutz in höherem Matze beteiligt werden, als es bisher der Fall war.
Den Vehörden und jedem Einzelnen ersteht hier eine große Aufgabe und
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eine schöne Pflicht. Die Ernährung der schwerarbeiter und -arbeiterinnen
bietet die Gelegenheit, sie zu betätigen.

Jeder Deutsche kennt die Mahnung des Generalfeldmarfchalls von
Hindenburg. Es gilt, sie zu befolgen.

was ein jeder, insbesondere jeder Landwirt, an Nahrungsmitteln über
die nach den Verordnungen ablieferungspflichtigen Mengen hinaus ent-
behren kann, namentlich speck und schmalz, 3chinken, Wurst u. dgl.,
für deren Abgabe die in dieser Jahreszeit stattfindenden Hausschlachtungen
die gegebene Gelegenheit bieten, soll für die Arbeiter der Kriegsindustrie
gespendet werden, soweit nicht bereits auf Grund der von mir ergangenen
telegraphischen Weisung seiteas der Herren Gberpräsidenten abweichende
Anordnungen getroffen sind, sind im verein mit den Landwirtschaftskammern
an allen geeigneten Grten 3ammel- und Anmeldestellen einzurichten, die
in den Landkreisen unter Leitung und nach Anweisung der von den
Landräten einzurichtenden Kreissammelstellen zu wirken haben. Die Kreis-
sammelstellen werden ihrerseits die ablieferten Vorräte zweckmäßig größeren
sammelstellen für die Provinz, den Regierungsbezirk u. dgl. zuzuleiten
haben, lieber die Verwendung der Vorräte ist bereits den Herren Gber-
vräsidenten (dem Herrn Regierungspräsidenten in sigmaringen) telegraphische
Weisung zugegangen.

Das in allen schweren Zeiten erprobte preußische Pflichtgefühl wird,
dessen bin ich sicher, alsbald dies freiwillige Gpftrwerk zu höchstem Er-
folge führen. Ieder Grt, jeder Kreis wird seine Ehre darein setzen,
einen ersten Platz unter den Lammlungen in der Monarchie zu erringen.
Ich werde dafür sorge tragen, daß die namhaftesten Ergebnisse »alsbald
und laufend der Geffentlichkeit bekanntgemacht werden.

Den Herren Landräten mache ich die Durchführung dieses Erlasses,
der allerorten bekanntzugeben ist, zur dringenden Pflicht. Die Landbe-
völkerung ist in wort und schrift mit allem Nachdruck über die hohe
vaterländische Vedeutung der sammlungen für die hindenburgspende der
deutschen Landwirte zugunsten der Industriearbeiterschaft aufzuklären.

Ich behalte mir vor, demnächst über den Erfolg der sammlung durch
Vermittlung der Herren Regierungspräsidenten und Gberprasidenten Vericht
zu erfordern.

191K. 1. Tezember.

Verordnung
zur Ergänzung der Bekanntmachung über Gerste aus der Ernte »9lß

R. K. (R. G. Vl. 3. 1313.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914*) (Reichs-Gesetzt,l. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
Der Bekanntmachung über Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Juli

1916 in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 1916 (Reichs-
Gesetzbl. 3. 800) wird als § 43 folgende Vorschrift angefügt:

„Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Verordnung zulassen."

Artikel I I
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
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1V16. I . Dezember

Bekanntmachung
über die Durchfuhr vsn Eiern.

R. K. Deichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 285.)

Kuf Grund des § 3 der Verordnung des Vundesrats über die Einfuhr
von Eiern vom 18. Kpril 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 299) bestimme ich.'

I
Die Durchfuhr von Eiern über die Grenzen des Deutschen Reichs ist

bis auf weiteres verboten.

II
Die Bestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1. Tezember.

Bekanntmachung über Kshlrüben.

R. K. (R. G. Vl . 3. 1316.)

Kuf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmatznahmen zur Sicherung
der Volksernährung vom 22. Mai 1916x) (Reichs-Gesetzbl. 3. 401) wird
verordnet'

I . Veschlagnahme.

Die im Reiche vorhandenen Kohlrüben (wruken, Vodenkohlrabi, 3teck-
rüben) werden für den Kommunalverband beschlagnahmt, in dessen Vezirk
sie sich befinden. Ausgenommen sind die Vorräte, die bei Inkrafttreten dieser
Verordnung im Eigentume des Reichs- eines Vundesstaats oder Elsaß-
Lothringens stehen.

Kn den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen nur mit
Zustimmung des Kommunalverbandes, für den sie beschlagnahmt sind, vor-
genommen werden, soweit sich aus den H§ 3 bis 6 nichts anderes ergibt.
Das gleiche gilt von rechisgeschäftlichen Verfügungen über sie und von
Verfügungen, die im U)ege der Zwangsvollstreckung oder Krrestvollziehung
erfolgen.

Werden beschlagnahmte Vorräte mit Zustimmung des Kommunalver-
bandes oder nach den §8 3 bis 5 in den Vezirk eines anderen Kommunal-
verbanded gebracht, so tritt dieser mit der Knkunft der Vorräte in seinem
Vezirke hinsichtlich der Rechte aus der Veschlagnahme an die 3telle des
bisherigen Kommunaloerbandes.

Der Vesitzer der zu versendenden Vorräte hat die Ortsveränderung
unter Angabe der Mengen beiden Kommunalverbänden binnen drei Tagen
anzuzeigen.

Der Vesitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und verpflichtet,
die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

x) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 3. 379.
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Vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnene Transporte dürfen
IU Ende geführt werden.

Nimmt der Vesitzer eine zur Erhaltung der Vorräte erforderliche Hand-
lung binnen einer ihm von der zuständigen Vehorde gesetzten Frist nicht
vor, fo hat die Vehö'rde die erforderlichen Arbeiten auf seine Rosten durch
einen Dritten vornehmen zu lassen. Der verpflichtete hat die Vornahme
auf seinem Grund und Voden sowie in seinen Mrtschaftsräumen und mit
den Mitteln seines Vetriebs zu gestatten.

8 4
Erstreckt sich ein landwirtschaftlicher Vetrieb über die Grenze eines

Kommunalverbandes hinaus, so dürfen die beschlagnahmten Vorräte inner-
halb dieses Vetriebs von einem Kommunalverband in den anderen gebracht
werden. Mi t der Ankunft der Vorräte in dem Vezirke des anderen Kom-
munalverbandes tritt dieser hinsichtlich der Rechte aus der Veschlagnahme
an die stelle des bisherigen Kommunalverbandes. Der Vesitzer hat die
Grtsveränderung binnen drei Tagen unter Angabe der Mengen beiden
Kommunalverbänden anzuzeigen.

§5 '
Zulässig sind Veräußerungen an die Reichskartoffelstelle, an die von

dieser bezeichneten stellen und an den Kommunalverband, für den die
Vorräte beschlagnahmt sind.

Trotz der Beschlagnahme dürfen aus ihren Vorräten:
a) Vesitzer von Kohlrüben diese zu ihrer Ernährung und zur Er-

nährung der Angehörigen ihrer Wirtschaft verwenden-
b) Gemeinden Kohlrüben zur Ernährung ihrer Einwohner ver-

wenden.
§ 6

Tierhalter dürfen mit Genehmigung des Kommunalverbandes Kohl-
rüben in Höhe von täglich höchstens ein Zweihundertstel ihrer Vorräte
verfüttern.

Die Genehmigung ist nur zu erteilen, wenn die Durchhaltung der
Viehbestände des Tierhalters es erfordert und dem Tierhalter andere Futter-
rüben zur verfütterunZ nicht zur Verfügung stehen oder durch den Kom-
munalverband zur Verfügung gestellt werden. Vis zum 15. Dezember
1916 bedarf es dieser Genehmigung nicht.

Die beschlagnahme endet mit dem freihändigen Eigentumserwerbe durch
die Neichskartoffelstelle, durch die von ihr bezeichneten stellen oder durch
den Kommunalverband, für den beschlagnahmt ist, ferner mit der Ent-
eignung oder einer nach den Vorschriften dieser Verordnung zugelassenen
Verwendung.

lieber streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der zz 1 bis 7 er»
Heben, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

I I . Enteignung.

§ 9
Erfolgt die Uebereignung der beschlagnahmten Kohlrüben nicht frei-

willig (§ 5 Abs. 1), so kann das Eigentum daran durch Anordnung der
zuständigen Vehörde auf die Reichskartoffelstelle übertragen werden. Ve-
antragt diese die Uebereignung an eine andere stelle, so ist das Eigentum
«ms letztere zu übertragen- sie ist in der Anordnung zu bezeichnen.

70
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Vei der Enteignung sind dem Vesitzer so viel Kohlrüben zu belassen,
î atz ihm zu seiner Ernährung und zur Ernährung der Angehörigen seiner
Virtschaft täglich ein Pfund Kohlrüben für jede Person bis zum 1. April
1917 verbleiben.

§ 10
Die Anordnung, durch die enteignet wird, kann an den einzelnen Ve-

fitzer oder an alle Vesitzer des Vezirks oder eines Teils des Vezirks gerichtet
werden - im ersteren Falle geht das Eigentum über, sobald die Anordnung ,
dem Vesitzer zugeht, in letzterem Falle mit Ablauf des Tages nach Aus-
gabe öes amtlichen Vlatts, in dem die Anordnung amtlich veröffentlicht
wird.

8 N
Der Uebernahmepreis wird unter Verücksichtigung des Höchstpreises

für Kohlrüben sowie der Güte und Verwendbarkeit der Vorräte und unter
Kürzung um eine Mark für den Zentner von der höheren Verwaltungs-
behörde nach Anhörung von sachverständigen endgültig festgesetzt. Die
baren Auslagen des Verfahrens trägt der Vesitzer. Den Vetrag, um
den der Uebernahmepreis gekürzt ist, erhält der Kommunalverband, aus
dessen Vezirk die enteignete Menge in Anspruch genommen wird.

Weist der Vesitzer nach, daß er zulässigerweise Vorräte zu einem höheren
preise als dem Höchstpreis erworben hat, so ist statt des Höchstpreises der
Einstandspreis zu berücksichtigen.

Der Vesitzer hat die Vorräte, die er freihändig übereignet hat oder
die bei ihm enteignet sind, zu verwahren und pfleglich zu behandeln, bis
der Erwerber sie in seinen Gewahrsam übernimmt.

I I I . Vewirtschaftung der Kohlrüben und Verbrauchsregelung.

§ ??
Die Reichskartoffelstelle hat für die Deckung des Bedarfs an Kohl-

rüben, die als Ersatz für fehlende Kartoffeln erforderlich sind, zu sorgen.
3ie kann sich hierbei der Hilfe der nach § 7 der Vekanntmachung über
die Kartoffelversorgung vom 26. Iuni 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 590)
eingerichteten. Vermittlungsstellen sowie der Kommunalverbände bedienen.
Diese haben ihr auf verlangen Auskunft zu geben und sind an ihre
Weisungen gebunden. Die Reichskartoffelstelle trifft die näheren Vestim-
mungen über den Erwerb und kann die näheren Vedingungen für die
Lieferung festsetzen.

§ 14
Die Kommunalverbände, denen durch die Reichskartoffelstelle Kohl-

rüben zugewiesen werden, haben deren verbrauch in ihrem Vezirke zu
regeln. Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, daß zwei Teile Kohl-
rüben einem Teile Kartoffeln gleichstehen.

§ 15
Der Reichskanzler, die Landeszentralbehörden oder die von diesen be-

stimmten Vehörden können die Art der Regelung (§ 14) vorschreiben'
die Landeszentralbehörden oder die von diesen bestimmten Vehörden können
die Regelung für sämtliche oder einzelne Kommunalverbände selbst vor-
nehmen.
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§ 16
Die Uommunalverbände können in ihren Bezirken Lagerräume für

die Lagerung der Vorräte in Anspruch nehmen. Die Vergütung setzt die
höhere Verwaltungsbehörde endgültig fest.

§ 17
Die Kommunalverbände können den Gemeinden die Regelung des

Verbrauchs für den Vezirk der Gemeinde übertragen, soweit den Ge-
meinden die Regelung des Verbrauchs übertragen wird, gelten die §§ 14
bis 16 für die Gemeinden entsprechend. Gemeinden, die nach der letzten
Volkszählung mehr als 10 000 Einwohner haben, können die Über-
tragung verlangen.

§ 18
Ueber 3treitigkeiten, die bei der Verbrauchsregelung (§§ 14 bis 17)

entstehen, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

IV. schlutzbestimmungen.

s 19 .
Die Landeszentralbehoroen erlassen die erforderlichen Ausführungsbe-

stimmungen. 3ie bestimmen, wer als Gemeinde, als Xommunawerband,
als zuständige Vehörde und als höhere Verwaltungsbehörde im Zinne
dieser Verordnung anzusehen ist. 3ie können bestimmen, daß die den
Kommunalverbänden und Gemeinden übertragenen Anordnungen durch deren
Vorstände erfolgen.

§ 20
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen.
s 21

Mit Gefängnis bis zu einem Iahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-
tausend Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseiteschafft, insbesondere
aus dem Vezirke des Kommunalverbandes, für den sie beschlag-
nahmt sind, entfernt, sie beschädigt, zerstört, verfüttert, »erarbeitet,
verarbeiten läßt, zur Verarbeitung annimmt oder verbraucht'

2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft, kauft oder ein
anderes Veräußerung?- oder Crwerbsgeschäft über sie abschließt,'

3. wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen
(§ 3) pflichtwidrig unterläßt'

4. wer eine ihm nach § 2 Abs. 3 und § 4 obliegende Anzeige nicht
in der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht'

5. wer der Verpflichtung des § 12, Vorräte zu verwahren und
pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt,'

6. wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die eine Landeszentral-
behörde, eine von dieser bestimmte Vehörde, ein Kammunalverband
oder eine Gemeinde, der die Regelung ihres Verbrauchs über-
tragen ist, nach den Vorschriften dieser Verordnung erlassen hat.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht,
eingezogen werden.

s 22
Diese Verordnung tritt mit dem 4. Dezember 1916 in Kraft.

70*



1104 1916. 1. Dezember.

191K. 1. Dezember.

Bekanntmachung über Kartoffeln

N. K. (k. G. Vl. 3.

Kuf Grund der Vekanntmachung über Kriegsmatznahmen zur Siche-
rung der Volksernährung vom 22. Mai 1916*) (Neichs-Gesetzbl. 3. 401)
wird verordnet:

Die Regelung der Versorgung der Vevölkerung mit 3peisekartoffeln
(§ 2 der Vekanntmachung über die Kartoffelversorgung vom 26. Iuni
1916, Reichs-Gesetzbl. 3. 590) hat nach dem Grundsatz zu erfolgen, daß
der Rartoffelerzeuger bis zum 31. Dezember 1916 und vom 1. März 1917
bis zum 20. Juli 1917 auf den Tag und Kopf bis IV2 Pfund Kartoffeln,
in der Zeit vom 1. Januar 1917 bis 28. Februar 1917 bis 1 Pfund Kar-
toffeln seiner Ernte für sich und für jeden Angehörigen seiner Wirtschaft
verwenden darf. I m übrigen wird der Tageskopfsatz bis zum 31. De-
zember 1916 auf höchstens 1 Pfund Kartoffeln, vom 1. Januar 1917
bis zum 20. Juli 1917 auf höchstens 2/4 Pfund Kartoffeln mit der Maß-
gabe festgesetzt, daß der 3chwerarbeiter eine tägliche Zulage bis 1 Pfund,
vom 1. Januar 1917 ab eine tägliche Zulage bis N/4 Pfund Kartoffeln
erhält.

§ 2
Kartoffeln, Kartoffelstärke, Kartoffelstärkemehl sowie Erzeugnisse der

Kartoffeltrocknerei dürfen, vorbehaltlich der Vorschrift im Kbs. 2, nicht
verfüttert werden.

Verfüttert werden dürfen nur Kartoffeln, die nicht gesund sind oder
die Mindestgröße von 1 Zoll (2,72 Zentimeter) nicht erreichen. Die ver-
fütterung darf nur erfolgen an 3chweine und an. Federvieh, und nur, soweit
die verfütterung an 3chweine und an Federvieh nicht möglich ist, auch
an andere Tiere.

8 3
Es ist verboten, Kartoffeln einzusäuern und die an die Trockenkartoffel-

Verwertungs-Gesellschaft m. b. h. in Verlin abzuliefernden Mengen, zu
vergällen oder mit anderen Gegenständen zu vermengen.

Zur Deckung des für die Ernährung der Vevölkerung bis zum 20.
Juli 1917 erforderlichen Vedarfs an Kartoffeln in den Kommunalver-
bänden und Vezirken, die diesen Vedarf nicht aus den bei ihnen verfüg-
baren Vorräten decken können, haben die Vermittlungsstellen s§ 7 der
Vekanntmachung über jdie Kartoffelversorgung vom 26. Juni 1916x), (Reichs-
Gesetzbl. 3. 590) die ihnen von der Neichskartoffelstelle aufgegebenen
Mengen in den Kommunalverbänden ihres Vezirkes sicherzustellen.

8 5
Die Vermittlungsstellen haben zur Durchführung der 3 Herstellung

die ihnen auferlegten Mengen auf die Kommunalverbände ihres Vezirkes
nach Anweisung der Aeichskartoffelstelle zu verteilen. 3oweit auf Grund

* ) . Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 379.
x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 478.
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der sicherstellung gemäß § 1 der Vekanntmachung vom 2. August 1916
(Reichs-Gesetzbl. 5. 875) auf Anfordern der Neichskartoffelstelle Kartoffeln
geliefert sind, werden diese nach näherer Anweisung der Keichskartoffel-
stelle auf die nach H 4 sicherzustellende Menge angerechnet.

Die Kommunalverbände haben die ihnen zur sicherstellung aufge-
gebenen Kartoffelmengen auf die Gemeindebezirke unterzuverteilen. I n
den Gemeniden erfolgt die Unterverteilung auf die Kartoffelerzeuger durch
den Gemeindevorstand.

s 6
Die Kommunalverbände können bei den Kartoffelerzeugern auch die-

jenigen Mengen sicherstellen, die zur Deckung des eigenen Vedarfs des
Kommunalverbandes erforderlich sind.

Die Kartoffelerzeuger haben ihre Kartoffelvorräte pfleglich zu be-
handeln und dürfen sie in höhe der bei ihnen sichergestellten Mengen nicht
verbrauchen noch durch Rechtsgeschäft darüber verfügen.

Für die Veschaffenheit der Kartoffeln, die auf Anfordern der Reichs-
kartoffelstelle zu liefern sind, gelten die Lieferungsbedingungen der Reichs-
kartoffelstelle mit der Matzgabe, datz als speisekartoffeln gute, gesunde
Kartoffeln von 1 Zoll (2,72 Zentimeter) Mindesigrötze geliefert werden
dürfen.

s 9
Wer als Kommunalverband und als Gemeinde im sinne dieser Ver-

ordnung anzusehen ist, regelt sich nach den Vestimmungen der Landes-
Zentralbehörden, die auf Grund des § 11 der Bekanntmachung über die
Kartoffelversorgung vom 26. Iuni 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 590) er-
lassen sind.

wer den Vorschriften in den §§ 2, 3 und 7 oder den Anordnungen
des Kommunalverbandes oder der Gemeinde über die sicherstellung und
Abgabe der sichergestellten Kartoffeln zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser strafen bestraft. Neben der strafe können die Vorräte, auf
die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicht, eingezogen werden.

§ 11
Die Vekanntmachung über die Verpflichtung der Kommunalverbände

und der Kartoffelerzeuger zur sicherstellung und Abgabe von Kartoffeln
vom 2. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 875) und die Bekanntmachung
über Kartoffeln vom 14. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1165) werden
aufgehoben. Die zu diesen Vekanntmachungen erlassenen Ausführungs-
bestimmungen- bleiben bis zur Aenderung durch die zuständigen stellen
in Kraft.

§ 12
Diese Verordnung tritt mit dem 4. Dezember 1916 in Kraft.
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Jahresbericht der Gewecbeaufftchtsbeamten.

M. h. G. (M. Vl. h. G. 5. 477.)

Der Reichskanzler.
(Reichsamt des Innern.)

Verlin, den 23. November
Die 3chwierigkeiten, die einer ordnungsmäßigen Verichterstat-

tung der Gewerbeaufsichtsbeamten für die Iahre 1914 und 1915
entgegenstanden und zur hinausschiebung der Verichterstattung
führten, bestehen auch heute noch.

Der Vundesrat hat deshalb seine Zustimmung dazu erteilt
— § 1010 der Protokolle ^ daß die Jahresberichte der Ge-
werbeaufsichtsbeamten über die Iahre 1914, 1915 und 1916
gemeinsam mit denen über das Iahr 1917 erst zu Veginn des
Iahres 1918 erstattet werden.

Kn sämtliche Vundesregierungen usw.
Kbdruck zur Kenntnisnahme.

5ln die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

1916. 2. Dezember.

Bekanntmachung
der Kriegsgesellfchaft für Sauerkraut.

(Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 285.)

Die Kriegsgesellschaft für Lauerkraut m. b. h., Verlin, hat auf
Grund von § 2 der Verordnung über die Verarbeitung von Gemüse vom
5. Kugust 1916 mit Genehmigung des Vevollmächtigten des Herrn Reichs-
kanzlers bestimmt:

Der Absatz von Zauerkraut durch Hersteller ist bis aus
weiteres verboten.

Verlin, den 2. Dezember 1916.
Kriegsgesellschaft für Lauerkraut m. b. h.

K ö h l e r .

1916. 2. Tezcmber.

Vekanntmachung
über Rohzucker und Zuckerrüben im Betriebsjahr 1917/18.

R. K. (R. G. Vl. 5. 1324.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
Kugust 1914 (Reichs-Gesetzbl. 5. 32?) folgende Verordnung erlassen:

Rübenverarbeitende Fabriken dürfen in Verträgen über Lieferung von
Zuckerrüben für das Vetriebsjahr 1917/18 keinen niedrigeren preis für
50 Kilogramm vereinbaren als 0,95 Mark üb« dem im Vetriebsjahr
1913/14 von ihnen für Kaufrüben gezahlten preise. Verträge, die vor
Inkrafttreten dieser Verordnung zu einem niedrigeren preise abgeschlossen
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sind, gelten, soweit im Vetriebsjahr 1917/18 zu liefern ist, als zu diesem
Mindestpreis abgeschlossen.

soweit Aktionäre oder Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung auf Grund des Gesellschaftsvertrags zur Lieferung verpflichtet sind,
finden die Vorschriften im Abs. 1 sinngemäß Anwendung- in diesem Falle
wird der fesK Geldpreis zugrunde gelegt, der im Vetriebsjahr 1913/14
für die auf Grund des Gesellschaftsvertrags gelieferten Rüben gezahlt ist.

Vei Fabriken, die für das Vetriebsjahr 1913/14 Verträge der im
Abs. 1 und 2 bezeichneten Art nicht abgeschlossen hatten, beträgt der Mindest-
preis für Rüben 2 Mark für 50 Kilogramm.

Vei Verechnung des Mindestpreises bleiben Abreden über Erhöhung
des vereinbarten Preises mit Rücksicht auf den Zuckergehalt, den Ge-
winn der Zuckerfabrik oder sonstige Umstände sowie über Nebenliefe-
rungen außer Vetracht.

Der Reichskanzler kann weitere Vestimmungen treffen und Ausnah-
men zulassen.

Der preis des von den Rohzuckerfabriken im Vetriebsjahr 1917/18
hergestellten Rohzuckers wird für 50 Kilogramm von 88 vom hundert
Ausbeute ohne sack frei Magdeburg auf 18 Mark festgesetzt. Monats-
Zuschläge werden nicht gewährt.

Der Reichskanzler bestimmt auf dieser Grundlage die preise, die für
die einzelnen Fabriken frei Verladestation gelten, sowie die preise für
Rohzucker, der außerhalb des Ztandorts der Fabriken eingelagert ist.

3 3
Die rübenverarbeitenden Zuckerfabriken sind berechtigt, von Rüben-

bauern, die ihnen Zuckerrüben aus der Ernte des Jahres 1916 M liefern
verpflichtet sind, für das Erntejahr 1917 Lieferung von Zuckerrüben von
einer gleich großen Anbaufläche wie 1916 zu verlangen. Dabei gelten,
soweit nicht eine andere Vereinbarung zustande kommt, die für das Ernte-
jahr 1916 vereinbarten Bedingungen vorbehaltlich der Vorschrift im § 1.

Das verlangen (Abs. 1) kann nur bis zum 15. Ianuar 1917 ein-
schließlich gestellt werden.

§ 4
Ergeben sich bei der Frage, ob die §§ 1, 3 Anwendung finden, sowie

bei Anwendung dieser Vorschriften selbst Streitigkeiten, so kann jede Partei
eine Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde, in deren Vezirk die
Fabrik liegt, darüber beantragen, zu welchen Vedingungen die Rüben zu
liefern sind. Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet nach freiem Er-
messen,' sie kann Ausnahmen von der im § 3 festgesetzten Verpflichtung
zulassen, wenn dies im Interesse der Volksernährung oder mit Rücksicht
auf die besonderen Verhältnisse im Vetriebe des Rübenbauers geboten
erscheint. Die Entscheidung ist endgültig und für die Gerichte bindend.

Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhere Verwaltungs-
behörde anzusehen ist.

Kaufverträge über Rohzucker aus dem Vetriebsjahre 1917/18 dürfen
bis auf weiteres nicht abgeschlossen werden. Verträge, die vor Inkraft-
treten dieser Verordnung abgeschlossen sind, sind nichtig.

8 6.
Rübenverarbeitende Zuckerfabriken dürfen von den zuckerhaltigen Fut-

termitteln, die sie im Vetriebsjahr 1917/18 herstellen, an die rüben-
liefernden Landwirte zurückliefern'
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1. 85 vom hundert des Gesamtgewichts der anfallenden nassen:
schnitze! in Form von nassen schnitzeln oder die entsprechende
Menge in Form von Trockenschnitzeln oder Melasseschnitzeln oder
50 vom hundert des Gesamtgewichts der anfallenden steffens-
schen Vrühschnitzeln-

2. Rohzuckermelasse im Gesamtgewichte von einem* Fünftel vom
hundert der gelieferten Rüben. Die Melasse kann als Melasse
oder angetrocknet an 3chnitzel geliefert werden,' im letzteren Falle
dürfen entsprechend mehr Melasseschnitzel als nach Nummer 1
zulässig zurückgeliefert werden.

I m übrigen verbleibt es hinsichtlich der zuckerhaltigen Futtermittel
bei den bisherigen Vorschriften, soweit schnitze! und Melasse hiernach
im öffentlichen Interesse in Anspruch genommen werden, wird als Neber-
nahmepreis festgesetzt:

für nasse schnitze! 0,80 Mark für 50 Kilogramm,.
für Trockenschnitzel ohne sack 12,00 Mark für 50 Kilogramm,
für Zuckerschnitzel nach dem steffens-

schen Vrühverfahren ohne sack 15,00 Mark für 50 Kilogramm^
für Rohzuckermelasse mit einem 3uk-

kergehalte von 50 vom hundert ?,50 Mark für 50 Kilogramm^

Diese Verordnung tri t t mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 2. Dezember.

Veta»<ntmachu«g
betreffend Verjährung rückständiger Beiträge nach § 29

der Neichsverstckerungsordnung

R. X. (R. G. V l . 5. 1341.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4°.
August 1914*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

Die im § 29 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung für die Ver-
jährung des Anspruchs auf Rückstände bestimmte Frist läuft, soweit sie
nicht durch § 4 der Bekanntmachung über die Anrechnung von Mi l i tär -
dienstzeiten und die Erhaltung von Anwartschaften in der Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung vom 23. Dezember 1915**) (Reichs-Gesetzbl. 3 .
845) bereits verlängert ist, nicht vor dem schlusse des Kalenderjahres ab,
das dem Jahre folgt, in welchem der Krieg beendet ist. Dies gilt nicht für
solche Ansprüche auf Rückstände, welche am Tage des Inkrafttretens dieser
Verordnung bereits verjährt sind.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 3. Dezember.

Bekanntmachung
betreffend die Unterstützung von Fau:il ien in den Dienst eingetretener

Mannschaften.

R. k. (R. G. V l . s . 1323.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4»

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
**) verwaltungsoorschriften Jahrgang 1915 I I 3. 437.



1916. 4. Dezember. 1109

Nugust 19I4x) (Neichs-Gesetzbl. 5. 327) folgende Verordnung, betreffend
Abänderung der Vundesratsoerordnung vom 21. Januar 1916f) (Neichs-
Gesetzbl. 3. 55), betreffend die Unterstützung von Familien in den Dienst
eingetretener Mannschaften, erlassen:

1. Dem § 4 werden als Abs. 2 und 3 folgende Vestimmungen ein-
yefügt:

Für die Monate November 1916 bis einschließlich April
1917 werden die im Abs. 1 bezeichneten Mindestsätze auf monat-
lich 20 Mark für die Ehefrauen und auf monatlich 10 Mark für
die sonstigen berechtigten festgesetzt.

Die Veträge, welche die bisherigen 5ätze übersteigen, werden
für die Monate November und Dezember 1916 zusammen mit
der zweiten halbmonatsrate im Dezember 1916 ausgezahlt.

2. Folgende Vestimmung tritt als § 12 hinzu:
Die Familien der aus dem Heeresdienst entlassenen Manw

schaften (§ 1 des Gesetzes, betreffend die Unterstützung von Fa->
mitten in den Dienst eingetretener Mannschaften vom 28. Februar
1888/4. August 1914 und § 1 der Verordnung) erhalten noch
eine Halbmonatsrate nach dem Tage der Entlassung als außer-
ordentliche Unterstützung.

Diese Vestimmung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 1916 in Kraft.

1916. 4. Dezember.

Verordnung
über Höchstpreise für Hafer und Gerste.

n. u. (N. G. Vl. 5. 1327.)

Auf Grund der Vekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur Siche-
rung der Volksernährung vom 22. Mai 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 5. 401)
wird folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
Der durch § 1 Abs. 1 der Verordnung über Höchstpreise für Hafer

vom 24. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 826) in der Fassung der Ver-
ordnung vom 18. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1048) festgesetzte
Höchstpreis von zweihundertachtzig Mark für die Tonne inländischen Hafers
beim verkaufe durch den Erzeuger gilt bis zum 31. Januar 1917 ein-
schließlich.

soweit nach diesem Zeitpunkt geliefert wird, darf der Preis zwei-
hundertfünfzig Mark für die Tonne nicht übersteigen.

Der preis von zweihundertachtzig Mark für die Tonne darf bei
Lieferungen an die Heeresverwaltung auf Antrag auch noch bezahlt werden,
wenn die Ablieferung oder Verladung des rechtzeitig ausgedroschenen Hafers
aus Gründen, die der Qeferungspflichtige nicht zu vertreten hat und die
außerhalb seines Vetriebs liegen, bis zum 31. Januar 1917 nicht hat er-
folgen können. Der Antrag mutz bis zum 28. Februar 1917 einschließlich
bei den Empfangsstellen gestellt werden. Ueber alle Streitigkeiten wegen
der Zahlung des Preises entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde end-
gültig. Als höhere Verwaltungsbehörde gilt die auf Grund des § 24

x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 5. 857.
f ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 48.
*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 379.
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der Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Iu l i 1916 (Reichs-
Gesetzbl. 3. 811) bestimmte Vehörde.

Artikel 2
Der durch § 1 der Verordnung über Höchstpreise für Gerste vom

24. Iu l i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 824) in der Fassung der Verordnung
vom 18. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1049) festgesetzte Höchst-
preis von zweihundertachtzig Mark für die Tonne inländischer Gerste
beim verkaufe durch den Erzeuger gilt bis zum 10. Dezember 1916 ein-
schließlich.

3oweit nach diesem Zeitpunkt geliefert wird, darf der Preis zwei-
hundertfünfzig Mark für die Tonne nicht übersteigen.

Artikel 3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191O. 4. Dezember.

Gesetz
betreffend die Verhaftung und Aufenthaltsbeschränkung auf Vrnnd

des Kriegszustandes nnd des Velagerungszuftandes.

Gesetz (R. G. M. 3. 1329.)

ll>ir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von
Preußen )c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Vunbes-
rats und des Reichstags,' was folgt:

§ 1
Gegen einen Deutschen ist die Anordnung der Haft oder einer Aufent-

haltsbeschränkung durch die vollziehende Geroalt auf Grund des Kriegs-
oder Velagerungszustandes nur dann zulässig, wenn sie zur Abwendung
einer Gefahr für die 3icherheit des Reichs, erforderlich ist.

s 2
Der Haftbefehl ist schriftlich zu erlassen und dem verhafteten bei der

Verhaftung und, falls dies nicht möglich ist, unverzüglich nach der Ver-
haftung bekannt zu geben- auf verlangen ist ihm eine Abschrift zu erteilen.
I m Haftbefehl sind die der Verhaftung zugrunde liegenden Tatsachen an-
zugeben.

§ 3
Gegen die Verhaftung steht dem verhafteten jederzeit das Rechts-

mittel der Beschwerde an das Reichsmilitärgericht zu. Vei Zustellung
des Haftbefehls ist der verhaftete hierüber zu belehren. Das Reichsmilitär-
gericht entscheidet in der Vesetzung von vier richterlichen und drei mili-
tärischen Mitgliedern.

Das Reichsmilitärgericht kann eine mündliche Verhandlung anordnen
und muß dies tun, falls der verhaftete es beantragt. Es kann den Ver-
hafteten durch einen beauftragten oder ersuchten Richter vernehmen lassen.

8 4
Der verhaftete mutz spätestens am Tage nâ h seiner Verhaftung durch

einen Richter darüber vernommen werden, ob und welche Einwendungen
er gegen seine Verhaftung zu erheben hat.
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§ 5
Der Haftbefehl ist aufzuheben, wenn sein Grund oder Zweck hinfällig

geworden oder der Kriegs- oder Velagerungszustand aufgehoben ist, oder
wenn 3 Monate nach dem Tage der Verhaftung verflossen sind.

Die Fortdauer der Haft nach Ablauf von je 3 Monaten kann nur
auf Grund einer erneuten 3achvrüfung und eines neuen Haftbefehls ange-
ordnet werden. Ueberdies mutz, auch wenn eine Veschwerde nicht ein-
gelegt ist, eine Entscheidung des Reichsmilitärgerichts (H 3) über die Fort-
dauer der Haft herbeigeführt werden.

Auf die Vollstreckung der Haft finden die Vorschriften des § 1 1 der
Strafprozeßordnung entsprechende Anwendung.

Der verhaftete kann jederzeit einen Verteidiger zuziehen. Die Vor-
schriften der §§ 137 Abs. 2 und 138 der Strafprozeßordnung «finden
entsprechende Anwendung.

§ 8
Der Amtsrichter, in dessen Vezirk die Verhaftung erfolgt ist oder

der verhaftete sich befindet, kann dem verhafteten auf Antrag oder von
Amts wegen einen Verteidiger bestellen. Die Vestellung mutz erfolgen,
wenn der verhaftete sie nach Zweiwöchiger Dauer der Haft beantragt- über
dieses Antragsrecht ist der verhaftete bei seiner Vernehmung zu belehren.
Die Vestellung ist zurückzunehmen, wenn demnächst ein anderer Verteidiger
gewählt wird und dieser die Wahl annimmt.

§ 9
Dem Verteidiger ist die Einsicht der über die Verhaftung erwachsenen

Akten zu gestatten. Dem verhafteten ist schriftlicher und mündlicher Ver-
kehr mit dem Verteidiger gestattet.

§ 10
Der gesetzliche Vertreter des verhafteten und der Ehemann einer ver-

hafteten ist als Veistand zuzulassen und auf sein verlangen zu hören.

Die Bestimmungen der H§ 2 bis 5 und 7 bis 10 dieses Gesetzes finden
auf die Aufenthaltsbeschränkungen entsprechende Anwendung.

Eine auf Grund dieses Gesetzes erlittene Haft kann in einem auf
Ztrafe lautenden Urteil ganz oder teilweise zur Anrechnung gebracht werden.

§ 13
hebt das Reichsmilitärgericht die Haft oder Aufenthaltsbeschränkung

auf, weil die Voraussetzungen ihrer Anordnung oder Aufrechthaltung nicht
gegeben waren, so hat es dem Geschädigten einen Entschädigungsanspruch
zuzuerkennen.

Das Reichsmilitärgericht kann einen Entschädigungsanspruch auf Antrag
auch in anderen Fällen zuerkennen, auch wenn es nicht selbst die Haft oder
die Aufenthaltsbeschränkung aufgehoben hat.
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Der Anspruch richtet sich, wenn die Anordnung der Haft oder der
Aufenthaltsbeschränkung durch einen militärischen Befehlshaber oder einen
Neichsbeamten erfolgt ist, gegen das Reich, in anderen Fällen gegen den-
jenigen Bundesstaat, dessen Beamter die Anordnung getroffen hat. I m
übrigen gelten für diesen Anspruch und seine Durchführung die Bestimmungen
des Neichsgesetzes vom 14. I u l i 1904. Die erforderlichen Ausführungs-
bestimmungen erläßt der Bundesrat.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und bei--
gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 4. Dezember 1916.
(Ziegel) ' W i l h e l m .

1916. 4. Tezember.
Verordnung

zur Ausführung des Gesetzes über den Kriegszustand.

Gesetz (N. G. V l . 3. 1331.)

U)ir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von
Preußen lc.

verordnen auf Grund des Gesetzes über den Kriegszustand vom 4. De-
zember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1331) im Namen des Reichs, was folgt:

Aufsichts- und Beschwerdestelle gegenüber den Anordnungen, die die
Militärbefehlshaber auf Grund des in der Verordnung vom 31. I u l i 1914
(Keichs-Gesetzbl. 5. 263) erklärten Kriegszustandes treffen, ist ein Ober-,
militärbefehlshaber mit dem Zitze in Berlin.

Für die Beschwerden an den Gbermilitärbefehlshaber gilt folgendes 7
1. Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen, die im Einzelfall

zum Gegenstand haben:
a) Beschränkungen der persönlichen Freiheit, soweit nicht das Gesetz,

betreffend die Verhaftung und Aufenthaltsbeschränkung auf Grund
des Kriegszustandes und des Belagerungszustandes vom 4. De-
zember 1916, Anwendung findet,'

b) Zensurmaßnahmen gegenüber der presse sowie gegenüber den
Theatern, Lichtspieltheatern und anderen Schaustellungen -

c;) Beschränkungen der Vereins- und Versammlungsfreiheit.
2. Das Beschwerderecht steht dem zu, gegen den die Verfügung des

Militärbefehlshabers gerichtet ist.
Die Beschwerde wird bei dem Militärbefehlshaber eingelegt, der die

Verfügung getroffen hat.
Erachtet er die Beschwerde für begründet, so hat er ihr abzuhelfen,

andernfalls sie sofort dem Gbermilitärbefehlshaber vorzulegen.
4. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, jedoch kann der

Vollzug der angefochtenen Verfügung sowohl vom Militärbefehlshaber,
als auch vom Gbermilitärbefehlshaber ausgesetzt werden.

5. Erachtet der Gbermilitärbefehlshaber die Beschwerde für begründet,
so kann er die erforderliche Verfügung selbst treffen oder dem Militär-
befehlshaber übertragen.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-
gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 4. Dezember 1916.
(Ziegel) Wilhelm.
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1916. 4 Dezember.

Gesetz über den Kriegszustand

" allerhöchste Verordnung (R. G. Vl. 5. 1332.)

Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von
Preußen 2c.

Verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundes-
rats und des Reichstags' was folgt:

Einziger Artikel
Bis zum Erlatz des in Artikel 68 der Reichsverfassung angekündigten

Gesetzes über den Kriegszustand wird gegenüber den Anordnungen der
Militärbefehlshaber eine militärische Zentralinstanz als Aufsichtsstelle und
Beschwerdestelle errichtet.

Die näheren Anordnungen ergehen durch kaiserliche Verordnungen.
vorstehende Bestimmung findet auf das Königreich Bayern keine An-

wendung.
Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-

Zedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 4. Dezember 1916.

(Ziegel) W i l h e l m .

1916. 3. Tezember.

Gefetz über den vaterländischen Hilfsdienst.

Gesetz (R. G. Vl. 5. 1333.)

Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser Konig von
- Preußen :c.

Verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Vundes-
rats und des Reichstags, was folgt:

Jeder männliche Deutsche vom vollendeten siebzehnten bis zum vollen-
deten sechzigsten Lebensjahre ist, soweit er nicht zum Dienste in der be-
waffneten Macht einberufen ist, zum vaterländischen Hilfsdienst während
öes Krieges verpflichtet.

Als im vaterländischen Hilfsdienst tätig gelten alle Personen, die bei
Behörden, behördlichen Einrichtungen, in der Kriegsindustrie, in der Land-
und Forstwirtschaft, in der Krankenpflege, in kriegswirtschaftlichen Or-
ganisationen jeder Art oder in sonstigen Berufen oder Betrieben, die für
Zwecke der Kriegführung oder der Volksversorgung unmittelbar oder mittel-
bar Bedeutung haben, beschäftigt sind, soweit die Zahl dieser Personen
das Bedürfnis nicht übersteigt.

hilfsdienstpflichtige, die vor dem 1. August 1916 in einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe tätig waren, dürfen aus diesem Berufe nicht
zum Zwecke der Ueberweisung in eine andere Beschäftigung im vater-
ländischen Hilfsdienst herausgezogen werden.

§ 3
Die Leitung des vaterländischen Hilfsdienstes liegt dem beim Königlich

Preußischen Kriegsministerium errichteten Kriegsamt ob.
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Neber die Frage, ob und in welchem Umfange die Zahl der bei
einer Vehörde beschäftigten Personen das Vedürfnis übersteigt, entscheidet
die zuständige Reichs- oder Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit
dem Kriegsamt. Ueber die Frage, was als behördliche Einrichtung an-
zusehen ist, sowie ob und in welchem Umfang die Zahl der bei einer solchen
beschäftigten Personen das Vedürfnis übersteigt, entscheidet das Kriegsamt
nach Venehmen mit der zuständigen Reichs- oder Landeszentralbehörde.

I m übrigen entscheiden über die Frage, ob ein Veruf oder Vetrieb
im Zinne des § 2 Vedeutung hat, sowie ob und in welchem Umfang die
Zahl der in einem Veruf, einer Organisation oder einem Betriebe tätigen
Personen das Vedürfnis übersteigt, Ausschüsse, die für den Vezirk jedes
stellvertretenden Generalkommandos oder für Teile des Vezirkes zu bil-
den sind.

^ 5
Jeder Ausschuß (§ 4 Abs. 2) besteht aus einem Offizier als Vor-

sitzenden, zwei höheren staatsbeamten, von denen einer der Gewerbeaufsicht
angehören soll, sowie aus je zwei Vertretern der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer. Den Offizier sowie die Vertreter der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer bestellt das Kriegsamt, in Vayern, sachsen und Württem-
berg das Kriegsministerium, dem in diesen Vundesstaaten auch im übrigen
der Vollzug des Gesetzes im Einvernehmen mit dem Kriegsamt zukommt.
Die höheren staatsbeamten beruft die Landeszentralbehörde oder die von
ihr zu bestimmende Vehörde. Erstreckt sich der Vezirk eines stellver-
tretenden Generalkommandos auf die Gebiete mehrerer Vundesstaaten, so
werden die Veamten von den zuständigen Vehorden dieser Vundesstaaten
berufen- bei den Entscheidungen des Ausschusses wirken die Veamten des
Vundesstaats mit, dem der Vetrieb, die Organisation oder der Verufsaus-
übende angehört.

§ 6
Gegen die Entscheidung des Ausschusses (§ 4 Abs. 2) findet Veschwerde

an die beim Kriegsamt einzurichtende Zentralstelle statt, die aus zwei
Offizieren des Kriegsamts, von denen der eine den Vorsitz führt, zwei
vom Reichskanzler ernannten Veamten und einem von der Zentralbehörde
des Vundesstaats zu ernennenden Veamten, dem der Vetrieb, die Organi-
sation oder der Verufausübende angehört, sowie je einem Vertreter der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer besteht,' für die Vestellung dieser Ver-
treter gilt § 5 satz 2. Werden Marineinteressen berührt, so ist einer der
Offiziere vom Reichs-Marineamte .zu bestellen. Vei Veschwerden gegen
Entscheidungen bayerischer^ sächsischer oder württembergischer Ausschüsse ist
einer der Offiziere von dem Kriegsministerium des beteiligten Vundesstaats
zu bestellen.

Die nicht im sinne des § 2 beschäftigten hilfsdienstpflichtigen können
jederzeit zum vaterländischen Hilfsdienst herangezogen werden.

Die Heranziehung erfolgt in der Regel zunächst durch eine Aufforderung'
zur freiwilligen Meldung, die das Kriegsamt oder eine durch Vermittlung
der Landeszentralbehörde zu bestimmende stelle erläßt. Wird dieser Auf-
forderung nicht in ausreichendem Matze entsprochen, ss wird der einzelne
hilfsdienstpflichtige durch besondere schriftliche Aufforderung eines Aus-
schusses herangezogen, der in der Regel für jeden Vezirk einer Ersatz-
kommission zu bilden ist und aus einem Offizier als Vorsitzenden, einem
höheren Veamten und je zwei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer besteht. Vei stimmengleichheit gibt die stimme des Vorsitzenden
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den Ausschlag. Für die Vestellung des Offiziers sowie der Vertreter der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gilt § 5 satz 2- den höheren Veamten
beruft die Landeszentralbehö'rde oder die von ihr zu bestimmende Vehörde.

Jeder, dem die besondere schriftliche Kufforderung zugegangen ist, hat
bei einer der nach § 2 in Frage kommenden stellen Arbeit zu suchen,
soweit hierdurch eine Veschäftigung binnen zwei Wochen nach Zustellung
der Aufforderung nicht herbeigeführt wird, findet die Ueberweisung zu
einer Veschäftigung durch den Ausschuß statt.

Ueber Veschwerden gegen die Ueberweisung entscheidet der bei dem
stellvertretenden Generalkommando gebildete Ausschuß (§ 4 Abs. 2). Die
Veschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 8
Vei der Ueberweisung zur Veschäftigung ist auf das Lebensalter, die

Familienverhältnisse, den Wohnort und die Gesundheit sowie auf die bis-
herige Tätigkeit des hilfsdienstpflichtigen nach Möglichkeit Rücksicht zu
nehmen' desgleichen ist zu prüfen, ob der in Ausficht gestellte Arbeits-
lohn dem Veschäftigten und etwa zu versorgenden Angehörigen ausreichenden
Unterhalt ermöglicht.

§ 9
Niemand darf einen hilfsdienstpflichtigen in Veschäftigung nehmen,

der bei einer der im § 2 bezeichneten stellen beschäftigt ist oder in den
letzten zwei Wochen beschäftigt gewesen ist, sofern der hilfsdienstpflichtige
nicht eine Vereinigung seines letzten Arbeitgebers darüber beibringt, daß
er die Veschäftigung mit dessen Zustimmung aufgegeben hat.

Weigert sich der Arbeitgeber, die von dem hilfsdienstpflichtigen be-
antragte Vescheinigung auszustellen, so steht diesem die Veschwerde an
einen Ausschuß zu, der in der Regel für jeden Vezirk einer Crsatzkommission
zu bilden ist und aus einem Veauftragten des Kriegsamts als Vorsitzenden
sowie auc je drei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer besteht.
)e zwei dieser Vertreter sind ständig, die übrigen sind aus der Verufsgruppe
zu entnehmen, welcher der beteiligte hilfsdienstpflichtige angehört. Er-
kennt der Ausschutz nach Untersuchung des Falles an, daß ein wichtiger Grund
für das Ausscheiden vorliegt, so stellt er eine Vescheinigung aus, die in
ihrer Wirkung die Vescheinigung des Arbeitgebers ersetzt.

Als wichtiger Grund soll insbesondere eine angemessene Verbesserung
der Arbeitsbedingungen im vaterländischen Hilfsdienst gelten.

§ 10
Die Anweisung für das Verfahren bei den in § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2,

§ 9 Abs. 2 bezeichneten Ausschüssen erläßt das Kriegsamt.
Für die Verufung der Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer

in die Ausschüsse (§§ 5, 6, § 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) durch das Kriegsam!
sind Vorschlagslisten wirtschaftlicher Organisationen der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer einzuholen.

soweit zur Wahrnehmung der Obliegenheiten der in § 9 Abs. 2 be-
zeichneten Ausschüsse bereits ähnliche Ausschüsse (Kriegsausschüsse usw.) be-
stehen, können sie mit Zustimmung des Kriegsamts an die stelle jener
Ausschüsse treten.

§ N
I n allen für den vaterländischen Hilfsdienst tätigen Vetrieben, für

die Titel VI I der Gewerbeordnung gilt und in denen in der Regel mindestens
fünfzig Arbeiter beschäftigt werden, müssen ständige Arbeiterausschüsse be-̂
stehen.
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soweit für solche Vetriebe ständige Arbeitsausschüsse nach § 134 k
der Geroerbeordnung oder nach den Berggesetzen nicht bestehen, sind sie
zu errichten. Die Mitglieder dieser Arbeiterausschüsse werden von den
volljährigen Arbeitern des Vetriebs oder der Vetriebsabteilung aus ihrer
Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl gewählt. Das Nähere bestimmt die Landeszentralbehörde.

Nach denselben Grundsätzen und mit den gleichen Vefugnissen sind in
Betrieben der im Abs. 1 bezeichneten Art mit mehr als fünfzig nach dem
Versicherungsgesetze für Angestellte Versicherungspflichtigen Angestellten be-
sondere Ausschüsse (Angestelltenausschüsse) für diese Angestellten zu errichten.

8 12
Dein Arbeiterausschusse liegt ob, das gute Einvernehmen innerhalb

der Arbeiterschaft des Vetriebs und zwischen der Arbeiterschaft und dem
Arbeitgeber zu fördern. Er hat Anträge, Wünsche und Beschwerden der
Arbeiterschaft, die sich auf die Vetriebseinrichtungen, die Lohn- und sonstigen
Arbeitsverhältnisse des Vetriebs und seiner Ivohlfahrtseinrichtungen be-
ziehen, zur Kenntnis des Unternehmers zu bringen und sich darüber Zu
äußern.

Auf verlangen von mindestens einem viertel der Mitglieder des Ar-
beitsausschusses mutz eine 3itzung anberaumt und der beantragte Veratungs-
gegenstand auf die Tagesordnung gesetzt werden.

8 13
Kommt in einem Vetriebe der im § I I bezeichneten Art bei Streitig-

keiten über die Lohn- oder sonstigen Arbeitsbedingungen eine Einigung
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeiterausschusse nicht zustande, so
kann, wenn nicht beide Teile ein Gewerbegericht, ein Verggewerbegericht,
ein Einigungsamt einer Innung oder ein Kaufmannsgericht als Einigungs-
amt anrufen, von jedem Teile der in § 9 Abs. 2 bezeichnete Ausschuß als
Zchlichtungsstelle angerufen werden. I n diesem Falle finden die §§ 66,
68 bis 73 des Gewerbegerichtsgesetzes entsprechende Anwendung mit der
Maßgabe, daß ein Zchiedsspruch auch dann abzugeben ist, wenn einer der
beiden Teile nicht erscheint oder nicht verhandelt, sowie das Personen, die
an der einzelnen 3treitsache als Arbeitgeber oder als Mitglied des Ar-
beitsausschusses beteiligt gewesen sind, bei dem 3chiedsspruch nicht mit-
wirken dürfen.

Vesteht in einem für den vaterländischen Hilfsdienst tätigen Vetriebe,
für den Titel VI I der Gewerbeordnung gilt, ein ständiger Arbeiterausschuß
weder nach der Gewerbeordnung oder den Verggesetzen noch nach § N
Abs. 2 oder Abs. 3 dieses Gesetzes, so kann bei Ztreitigkeiten zwischen
der Arbeiterschaft und dem Arbeitgeber über die Lohn- oder sonstigen Ar-
beitsbedingungen der in § 9 Abs. 2 bezeichnete Ausschuß als Zchlichiungs-
stelle angerufen werden- das gleiche gilt für die landwirtschaftlichen be-
triebe. Die Vestimmungen des Abs. 1 Latz 2 gelten entsprechend.

Unterwirft sich der Arbeitgeber dem Schiedsspruch nicht, so ist den
beteiligten Arbeitnehmern auf ihr verlangen die zum Aufgeben der Arbeit
berechtigende Vescheinigung (H 9) zu erteilen. Unterwerfen sich die Arbeit-
nehmer dem 3chiedsspruch nicht, so darf ihnen aus der dem Zchiedsspruch!
Zugrunde liegenden Veranlassung die Vescheinigung nicht erteilt werden.

8 14
Den im vaterländischen Hilfsdienst beschäftigten Personen darf die

Ausübung des ihnen gesetzlich zustehenden Vereins- und Versammlungsrechts
nicht beschränkt werden.
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§ 15
Für die industriellen Verriebe der Heeres- und MarineverwaltunH

sind durch die zuständigen Dienstbehörden Vorschriften im Zinne der §3 t l
bis 13 zu erlassen.

§ 16
Die auf Grund dieses Gesetzes der Landwirtschaft überwiesene Je«

weiblichen Arbeiter unterliegen nicht den landesgesetzlichen Vestimmungen
über das Gesinde.

§ 17
Die durch öffentliche Bekanntmachung oder unmittelbare Anfrage des

Kriegsamts oder der Ausschüsse erforderten Auskünfte über Veschäftigungs-
und Arbeitsfragen sowie über Lohn- und Vetriebsverhältnisse sind zu er»
teilen.

Das Kriegsamt ist befugt, den Vetrieb durch einen Veauftragten ein-
sehen zu lassen.

§ 18
Mit Gefängnis bis zu einem Iahre und mit Geldstrafe bis zu zehn,

tausend Mark oder mit einer dieser strafen oder mit Haft wird bestraft,
1. wer der auf Grund des § 7 Abs. 3 angeordneten Ueberweisung

zu einer VeschäftiZung nicht nachkommt oder sich ohne dringen-
den Grund beharrlich weigert, die ihm zugewiesene Arbeit zu
verrichten'

2. wer der Vorschrift in § 9 Abs. I zuwider einen Arbeiter be-
schäftigt;

3. wer die im § 17 vorgesehene Auskunft innerhalb der festgesetzten
Frist nicht erteilt oder bei der Auskunfterteilung wissentlich un<
wahre oder unvollständige Angaben macht.

s 19
Der Vundesrat erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforder-

lichen Bestimmungen' allgemeine Verordnungen bedürfen der Zustimmung
eines vom Reichstag aus seiner Mitte gewählten Ausschusses von fünfzehn
Mitgliedern.

Das Kriegsamt ist verpflichtet, den Ausschuß über alle wichtigen Vor-
gänge auf dem Laufenden zu halten, ihm auf verlangen Auskunft zu
geben, seine Vorschläge entgegenzunehmen und vor Erlaß wichtiger An-
ordnungen allgemeiner Art seine Meinungsäußerung einzuholen.

Der Ausschutz ist zum Zusammentritt während der Unterbrechung der
Verhandlungen des Reichstags berechtigt.

Der Bundesrat kann 'Zuwiderhandlungen gegen die Ausführungs-
bestimmungen mit Gefängnis bis zu einem Iahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser strafen oder mit Haft
bedrohen.

§ 20
Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Vundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens,' macht er von
dieser Vefugnis binnen eines Monats nach Friedensschluß mit den euro-
päischen Großmächten keinen Gebrauch, so tritt das Gesetz außer Kraft.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-
gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 5. Dezember 1916.

(Ziegel) W i l h e l m .
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1916. 5. Dezember

A«sführunft^>eftimmu«ge« zur Verordnung über Futtermittel
vom 5 Dktober 1916.

m. h. G. m. L. D. 5. m. I . M . Vl. h. G. 3. 470.)

1. 3aatstelle. Die in § 2 Abs. 2 Nr. 3 erwähnte, von den Landes-
zentralbehörden zu bezeichnende Laatstelle ist die 3aatstelle der Landwirt-
schaftskammer des Vezirkes, aus dem die Lieferung zu erfolgen hat, oder
die 3aatstelle der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in Verlin.

2. 3aatgut.
a) „Anerkanntes 3aatgut" sind solche Hülsenfrüchte (Ackerbohnen,

Peluschken, Wicken und Lupinen, die übrigen Hülsenfrüchte, näm-
lich Erbsen, 3peisebohnen und Linsen, fallen unter die Ver-
ordnung vom 29. Juni 1916) aus anerkannten 3aatgutwirt-
schaften, auf welche sich die Anerkennung erstreckt. Als anerkannte
3aatgutwirtschaften gelten solche Wirtschaften, die in der 3onder-
nummer des gemeinsamen Tarif-Verkehrsanzeigers für den Güter-
und Tierverkehr im Bereiche der preußisch-hessischen 3taatseisen-
bahnverwaltung, der Militäreisenbahnen, der Mecklenburgischen
und Gldenburgischen 3taatseisenbahnen und der Norddeutschen
privateisenbahnen vom 16. 3eptember 1916 nebst Nachträgen,
Ergänzungen und Berichtigungen aufgeführt sind.

d) Als 3aatgut gelten ferner solche Hülsenfrüchte, die durch eine
3aatstelle als zur 3aat geeignet erklärt find.

3. Zuständige Vehörde im 3inne der §§ 6 und 8 ist der Landrat
(Vberamtmann) ^ in 3tadtkreisen der Gemeindevorstand - des Ve-
zirkes, aus dem die Lieferung zu erfolgen hat.

4. Ein Schiedsgericht im 3inne des § 7 wird für jede Provinz in
der provinzial-hauptstadt, in Hessen-Nassau für jeden Regierungsbezirk
am 3itze jeder Landwirtschaftskammer eingesetzt.

Das 3chiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und vier Mit-
gliedern

Den Vorsitzenden ernennt auf Vorschlag der Landwirtschaftskammer
der Provinz der königlich preußische Minister für Landwirtschaft, Do-
mänen und Forsten. Die Mitglieder und deren Stellvertreter ernennt die
Landwirtschaftskammer.

Das Schiedsgericht entscheidet in einer Vesetzung von vier Mitgliedern
außer dem Vorsitzenden.

Die Vezugsvereinigung der deutschen Landwirte ist von den 3itzungen
des Schiedsgerichts zu benachrichtigen. 3ie ist befugt, Vertreter ohne Stimm-
recht zu denselben zu entsenden.

Vei Entscheidungen des 3chiedsgerichts über die Kngemessenheit de?
Preises (H 7 5lbs. 2) ist ausschließlich der Gehalt und die Veschasfenheit
der Ware zur Zeit des Gefahrüberganges matzgebend. Anschaffungspreis,
Zinsen, Unkosten oder Gewinn bleiben außer Vetracht.

Die gesetzlich bestimmten Grenzpreisc gelten — auch soweit sie nicht
ausdrücklich durch eine bestimmte Veschaffenheit der Ware bedingt sind —
als angemessen für gesunde Ware von mittlerer Art und Güte frei Eisen-
bahnwagen oder 3chiff (nach Wahl der Vezugsoereinigung), Verladestelle
des Eigentümers. Entspricht die Ware dieser Voraussetzung nicht, so hat
ein entsprechender Preisabschlag einzutreten.

Die preise stellen die Grenze dar, die bei den Entscheidungen ,nicht
überschritten werden darf, wird dem Eigentümer dieser preis geboten,
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bedarf es, falls er gleichwohl die Festsetzung des Preises beantragt, vor
der Entscheidung einer sachlichen Nachprüfung nicht.

Vor der Entscheidung ist die Vezugsvereinigung zu hören.
5. Kommunalverbände im sinne der Verordnung sind die 3tadt-

und Landkreise oder die größeren verbände, zu denen eine Anzahl von
Kommunalverbänden sich zum Zwecke der Futtermittelversorgung zusam-
menschließen. Vei der Vildung solcher verbände hat das Landesumt für
Futtermittel mitzuwirken. Der Neichsfuttermittelstelle und der Vezugs-
Vereinigung ist unverzüglich Mitteilung zu machen.

3. Dezember

Nrtunve über die Stiftung eines VerdieMkrsttzos für KriegAtzilfe.
Allerhöchster Erlatz (G. 5. 5. 145.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von fireußen :c., haben
in dankbarer Anerkennung der seit mehr als 2 Iahren mit treuer und
opferfreudiger Hingebung daheim geleisteten Kriegsarbeit, für die nunmehr
die gesamte Volkskraft aufgeboten werden wird, beschlossen, ein „verdienst-
kreuz für Kriegshilfe" zu stiften und bestimmen darüber folgendes:

Das verdienstkreuz für Kriegshilfe besteht aus einem aus Kriegs-
metall hergestellten achtspitzigen Kreuz mit einem Mittelschild, das auf
der Vorderseite die Inschrift „Für Kriegshilfsdienst" und auf der Rückseite
Unseren gekrönten Namenszug trägt. Das Kreuz wird an einem weißen,
sechsmal schwarz gestreiften Lande mit rotem Vorstoß getragen und hat
in der Grdensreihe seinen Platz zwischen der Rettungsmedaille und den
den Grden dritter Klasse am satzungsmäßigen Vande.

§2 .
Das verdienstkreuz für Kriegshilfe soll ohne Unterschied des Nanges

und 3tanoes an Männer und Frauen verliehen werden, die sich im vater-
ländischen Hilfsdienst (§ 2 des Reichsgesetzes vom 5. Dezember 1916,
Neichs-Gesetzbl. 5. 1333) besonders ausgezeichnet haben. Iedoch soll es
in betreff der Verdienste um die Krankenpflege im Dienste des Noten Kreuzes
und der ihm verwandten Kufgaben bei der Verleihung der dafür bestimmten
Auszeichnung der Noten Kreuz-Medaille verbleiben.

Das verdienstkreuz für Kriegshilfe kann in geeigneten Fällen auch
an Angehörige der verbündeten Mächte verliehen werden.

Die Verleihung neben dem Eisernen Kreuz oder anderen Kriegsaus-
zeichnungen ist zulässig.

5 3.
Das verdienstkreuz für Kriegshilfe verbleibt beim Tode des Inhabers

zur Erinnerung an dessen Verdienste im Vesitze der Angehörigen.
Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-

gedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 5. Dezember 1916.

(Ziegel.) Wilhelm.
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1916. V. Dezember

Bekanntmachung
übe» das Außerkrafttreten der Verordnung, betreffend die «inschränkung

der Arbeitszeit in Betrieben, in denen Schuhware« hergestellt werden.

R. K. (Reichs- u. staatsanzeiger Nr. 290.)

Auf Grund des § 7 Abs. 2 der Verordnung, betreffend die Einschrän-
kung der Arbeitszeit in betrieben, in denen 3chuhwaren hergestellt werden,
vom 14. Iun i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 519) bestimme ich hiermit:

Die Verordnung tritt am 15. Dezember 1916 außer Kraft.

1916. 6. Dezember.

Bekanntmachung
betreffend Aus- und Durchfuhrverbote für n»i«erali,'che und fossile «»hstoffe pp.

R. K. (Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 288.)

Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen Verordnungen vom 31. Jul i
1914, betreffend das verbot 1) der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen,
Munition, Pulver usw., 2) der Ausfuhr und Durchfuhr von Rohstoffen, die
bei der Herstellung und dem Vetriebe von Gegenständen des Kriegs-
bedarfs zur Verwendung gelangen, 3) der Ausfuhr von verpflegungs-,
3treu- und Futtermitteln, 4) der Ausfuhr von Kraftfahrzeugen und von
Mineralrohölen, 3teinkohlenteer und allen aus diesen hergestellten Gelen,
5) der Ausfuhr und Durchfuhr von verband- und Arzneimitteln usw.,
6) der Ausfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen, sowie des § 2 der
Kaiserlichen Verordnung vom 25. November 1915, betreffend das ver-
bot der Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen, bringe ich nach-
stehendes zur öffentlichen Kenntws:

I. Es wird verboten die Aus- und Durchfuhr von:
a. sämtlichen Waren des 2. Abschnitts des Zolltarifs (Mineralisch«

und fossile Rohstoffe- Mineralöle)-
d. sämtlichen Waren des 3. Abschnitts des Zolltarifs (Zubereitetes

wachs, feste Fettsäuren, Paraffin- und ähnliche Kerzenstoffe, Lichte, wachs-
waren, seifen und andere unter Verwendung von Fetten, Gelen oder
wachs hergestellte waren)-

c sämtlichen waren des 4. Abschnitts des Zolltarifs (Ehemische unk
pharmazeutische Erzeugnisse, Farben und Farbwaren).

II. Diese Bekanntmachung tritt an die stelle aller seither auf Grund
der eingangs genannten Kaiserlichen Verordnungen erlassenen Bekannt-
machungen, welche die waren des 2. bis 4. Abschnitts des Zolltarifs
zum Gegenstande haben.

III. Das verbot unter I erstreckt sich nicht auf folgende waren:
Ausfuhr nummer
des Ztatistischen

Warenverzeichnisse«:
Gartenerde, auch Rasenplatten- Kies, Mergel, 3and

auch naturfarbiger 3treusand' ungefärbte Glim-
merschuppen- scheide- und anderer 3chlammi ge-
färbter 3and, auch gefärbter 3treusand einschließ-
lich des 3treugold23 und -silbers und andere ge-
färbte Glimmerschuppen aus 221

Kreide, weiße, rohe 224 c
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sogenannte Neuburger Kieselkreide, Neuburger Kiesel-
weiß ' aus 225 c

Kieselgur (Infusorienerde) aus 226
Gips (schwefelsaurer Kalk) aus 228
schiefer: rohe Vlöcke, rohe platten- Dachschiefer,

roher Tafelschiefer 233
Klabaster und Marmor, roh oder bloß, roh beHauen,

auch gesägt, jedoch an nicht mehr als drei Zeiten
oder in nicht gespaltenen, nicht gesägten (ge-
schnittenen) platten-

Alabaster und Marmor, gemahlen, auch gepulvert 234 a
steine (mit Ausnahme von schiefer, Alabaster,

Marmor und Pflastersteinen) sowie Lava, poröse
und dichte, roh oder bloß roh bähauen, auch ge-
sägt, jedoch an nicht mehr als drei Zeiten oder
in nicht gespaltenen, nicht gesägten (geschnittenen)
platten- auch gemahlene steine, vorstehend nicht
genannt:

Rohblöcke aus harten steinen (Granit, syenit,
Labrador usw.) sowie aus Lava, poröser und
dichter, gespalten, auch an nicht mehr als
3 Leiten gesägt,' nicht gespaltene, nicht gesägte
(geschnittene) platten aus diesen steinen 234 c

Rohblöcke aus sand- und anderen nicht harten steinen,
gespalten, auch an nicht mehr als 3 seiten
gesägt- nicht gespaltene, nicht gesägte (ge-
schnittene) platten aus diesen steinen 234 d

Findlinge, schotter, stücksteine- gemahlene steine,-
Diamantpulver, Edelsteingrus 234 e

Edelsteine, roh 235 a
Halbedelsteine, roh 235 b
ungebrauchte eisenhaltige Gasreinigungsmasse aus 237 r
roher Vernstein 242 a
(Kuellsalze, natürliche, auch Moorsalze aus ' 282
Kreide, weiße geschlämmt- auch gestäubte oder in an-

derer Weise fein gepulverte rohe Kreide 329 a
sveckstein, geschnitten oder geformt zum Zeichnen

(schneiderkreide), auch in holz gefaßt 339
Vlei-, Farben- und Kohlenstifte (zum Zeichnen oder

schreiben) ? Kreide, geschnitten oder geformt 349

1916. 6. Dezember.

Unordnung
der preuß. Ministerien betr die „Fettstelle Groß«Verlin".

M. I . M . h. G. M. 5. D. F. F. M. (M. Vl. h. G. s. 471.)

Kuf Grund des § 19 der Bekanntmachung des Vunoesrats über
speisefette vom 20. Iu l i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 755) wird eine Ve-
zirksverteilungsstelle für den Vezirk des Kommunalverbandes „Fettstelle
Groß Verlin" sowie der Kreise Niederbarnim und Teltow errichtet.

Die Vezirksverteilungsstelle ist eine Vehörde. sie hat den Ausgleich'
an Speisefetten innerhalb ihres Vezirks zu bewirken sowie ferner die
Kufgaben, die den Verteilungsstellen durch die Bekanntmachung über speise-
fette vom 20. Iu l i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 755), durch die Vekannt-



1122 1916. 6. Dezember.

machung über die Vewirtschaftung von Milch und den Verkehr mit Milch
vom 3. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1100) unk die sonst zur Rege-
lung des Verkehrs mit Lpeisefetten erlassenen Anordnungen und Ausfüh-
rungsanweisungen übertragen sind, zu erfüllen. 5ie hat insbesondere fol '
gende Geschäfte wahrzunehmen:

^.. 3peisefettversorgung.
1) Unterverteilung auf die 3 Kommunalverbände, und zwar sowohl

nach Mengen wie nach Arten der Speisefette.
2) 3icherstellung des Zonderbedarfs für eine erhöhte Versorgung von

schwerst- und Zchwerarbeitern, nach den hierfür von der Neichsstelle für
3veisefette bezw. dem Kriegsernährungsamt aufzustellenden Grundsätzen,

3) Entscheidung, ob und nach welchen Gesichtspunkten weitere An-
forderungen für Londerbedürfmsse (Krankenanstalten, Gasthäuser, Kondi-
toreien, Urlauberbedarf, Massenspeisung, Ersatz von Gewichtsverlust und
Zchwund) vorweg zu befriedigen sind.

4) Entscheidung über die Anrechnung der bei den beteiligten 3 Kom-
munalverbänden vorhandenen eigenen Erzeugung aus Molkereien und Land-
wirtschaftsbetrieben sowie des Lpeisefettes, das über den Vollmilchbedarf
hinaus angeliefert ist.

5) Verwaltung und. Verfügung über eine für das Gebiet der Vezirks-
ftelle etwa zu schaffende Vutterreserve.

L. Milchoersorgung.
1) Mi twirkung bei Preisfestsetzungen s§ 8 der Verordnung über Milch

vom 3. Oktober 1916).
2) Erlatz von Anordnungen zur Sicherung von Milch- und Zpeise-

fettbedarf nach tz 14 der Verordnung über Zpeisefette vom 20. Jul i 1916
gegenüber den 3 Kommunalverbänden, und Zwar bezüglich Menge, preis
und Lieferungsbedingungen sowie Herbeiführung solcher Anordnungen seitens
der zuständigen stelle, wenn es sich um Velieferung des Gebietes von
außerhalb handelt.

Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die Mitglieder
der Vezirksverteilungsstelle werden von dem Minister des Innern im Ve-
nehmen mit den Ministern für Landwirtschaft, Domänen und Forsten sowie
für Handel und Gewerbe ernannt.

Die Aufsicht über die Vezirksverteilungsstelle führt der Gberpräsident
in Potsdam. Der Erlatz einer Geschäftsanweisung für die Vezirksver-
teilungsstelle bleibt vorbehalten.

Die Vezirksverteilungsstelle ist befugt, mit den Kommunalverbänden
und Gemeinden unmittelbar zu verkehren. Die Kommunalverbände und
Gemeinden haben der Vezirksverteilungsstelle auf verlangen Auskunft zu
erteilen und ihren Anordnungen Folge zu leisten. «

Die Vezirksverteilungsstelle hat ihre Tätigkeit am 6. Dezember 1916
aufzunehmen.

1916 6 Dezember

Bekanntmachung
der NeichKbeslkidunssftelle über Veräußerung eines ganzen Warenlagers

<t»tv öffeniliche Versteigerungen.

(Reichs- u. Ztaatsanzeiger Nr. 294.)

I .
Die Erläuterung I 7 der Neichsbekleidungsstelle vom 21. I un i 1916

(Neichsanzeiger Nr. 179), die die Veräußerung eines ganzen Warenlagers
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Web-, Wirk- und 3trickwaren sowie den aus ihnen gefertigten Er-
zeugnissen an einen Räufer zuließ, wirb aufgehoben.

Die Veräußerung eines ganzen Warenlagers an einen Käufer durch
Gewerbetreibende, die mit Web-, Wirk- und 3trickwaren 'oder den aus
ihnen gefertigten Erzeugnissen Großhandel treiben oder Vekleidungsstücke
im Großbetriebe herstellen, ist nur an solche Abnehmer zulässig, mit denen
diese Gewerbetreibenden bereits vor dem 1. Ma i 1916 in dauernder Ge-
schäftsverbindung gestanden haben.

Die Veräußerung eines ganzen Warenlagers an einen Käufer durch
Kleinhändler ist verboten.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vestimmungen werden nach § 20
der Vundesratsverordnung über die Regelung des Verkehrs mit web-,
Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Vevölkerung vom 10. Juni
1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 463) bestraft.

Die Reichsbekleidungsstelle behält sich vor, auf Antrag Ausnahmen
zuzulassen.

II.
Die Erläuterungen I I 1 und IV 1 der Reichsbekleidungsstelle vom

24. I un i und 21. August 1916 (Reichsanzeiger Nr. 179 und 200), be-
treffend öffentliche Versteigerungen, werden aufgehoben.

Alle öffentlichen Versteigerungen von Web-, Wirk- und 3trickwaren
sowie den aus ihnen gefertigten Erzeugnissen durch Gerichtsvollzieher oder
zur Versteigerung befugte andere Veamte oder öffentlich angestellte Ver-
steigerer, insbesondere auch die Versteigerung der Pfänder der Leihanstalten
und die Versteigerung von Funden, sind als Verkauf im 3inne von § 9
der Vundesratsverordnung über die Regelung des Verkehrs mit web-,
Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Vevölkerung vom 10. Iun i
1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 463) anzusehen und. verboten. Ausgenommen
hiervon sind die in dem Verzeichnis ^, (Freiliste) in § 2 der Vekanntmachung
über Vezugsscheine vom 31. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1218)
aufgeführten Gegenstände.

Verlin, den 6. Dezember 1916.
Reichsbekleidungsstelle.

Geheimer Rat Dr. V e u t l e r ,
Reichskommissar für bürgerliche Kleidung.

191G. «. Tezember
Ne»si,a»t«g des preußischen Ministeriums des Inner«

Bet»«ff«n> OlbündelunW ds5 Nu«d,s»«<svs?s«dn««a v«« >1. Ja«««« 19!«
sbe» Aamilien««<erstützungen

M . I . (Ministerialblatt des Innern 5. 279.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914 (Reichs-Gesetzbl. 3. 327) unter dem 3. Dezember d. I s . nach-
stehende Verordnung erlassen:

1. Dem § 4 der Vundesratsverordnung vom 21. Januar 1916 (Reichs-
Gesetzbl. 3. 55) betreffend die Unterstützung von Familien in den Dienst
eingetretener Mannschaften, werden als Abs. 2 und 3 folgende Vestim-
mungen eingefügt:

Für die Monate November 1916 bis einschließlich Apri l 1917
werden die im Abs. 1 bezeichneten Mindestsätze auf monatlich
20 Mk . für die Ehefrauen und auf monatlich 10 Mk . für die
sonstigen Verechtigten festgesetzt.
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Die beitrage, welche die bisherigen 3ätze übersteigen, werden
! für die Monate November und Dezember 1916 zusammen mit der

zweiten Halbmonatsrate im Dezember 1916 ausgezahlt.
2. Folgende Bestimmung tritt als § 12 hinzu:

Die Familien der aus dem Heeresdienst entlassenen Mann-
schaften (H 1 des Gesetzes, betreffend die Unterstützung von Fa-
milien in den Dienst eingetretener Mannschaften, vom 28. Februar
1888/4. Kugust 1914 und § 1 der Verordnung) erhalten noch
eine Halbmonatsrate nach dem Tage der Entlassung als außer-
ordentliche Unterstützung.

Diese Bestimmung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 1916
in Kraft.

Hierzu wird folgendes bemerkt:
1. I n einer Reihe von Fällen, vor allem auf dem platten Lande,

werden die bisherigen Mindestsätze der Familienunterstützungen zwar noch
als ausreichend erachtet werden können; dennoch mußte mit Rücksicht auf
die erhebliche Steigerung aller Lebensmittelpreise eine Erhöhung der 3ätze,
und zwar allgemein vorgenommen werden, da es nicht durchführbar er-
schien, Unterschiede in der Festsetzung der Mindestsätze, z. V. etwa zwischen
Ztadt und plattem Land, zu machen.

Die bisherigen 5ätze sind demgemäß um monatlich 5 Mk. für die
Ehefrauen und um monatlich 2,50 Mk. für die sonstigen berechtigten
erhöht worden. Da die neuen 3ätze vom 1. November 1916 ab Geltung
haben, so muß eine Nachzahlung der am 1. und 15. November 1916
sowie am 1. Dezember 1916 fälligen betrage stattfinden. Diese betrage
sind zusammen mit der Mitte Dezember fälligen zweiten Halbsmonatsrate
im Dezember 1916 zur Auszahlung zu bringen. Es sind also Mitte De-
zember 1916 zu zahlen:

Kn die Ehefrauen 10 Mk. Halb Monatsrate nach dem satze von 20
Mark und je 2,50 Mk. Nachzahlung für den 1. und 15. November, sowie
den 1. Dezember 1916 mit zusammen 7,50 Mk., mithin insgesamt 17,50 Mk. '

an die übrigen berechtigten 5 Mk. Halbmonatsrate nach dem 3atze
von 10 Mk. und je 1,25 Mk. Nachzahlung für den 1. und 15.
November, sowie den 1. Dezember 1916, mit zusammen 3,75 Mk.,
mithin also 8,75 Mk.

Die Verpflichtung zur Zahlung der erhöhten 3ätze liegt, wie bisher,
den Lieferungsüerbänden ob.

Die Erhöhung der Mindestsätze mutz den Familien der Kriegsteil-
nehmer voll zugute kommen. Insbesondere darf sie nicht etwa dazu
führen, daß die Lieferungsverbände sich veranlaßt sehen, die von ihnen
bisher gewährten Zusatzunterstützungen allgemein zu ermäßigen. I m va-
terländischen Interesse ist es unbedingt geboten, daß die an der Front
für das Vaterland kämpfenden Krieger ihre Familie ausreichend unter-
stützt wissen. Es wirb erwartet, daß, nachdem durch die weitere Erhöhung
der Mindestsätze für die Familien der Kriegsteilnehmer vom Reich in
weitgehendster weise gesorgt ist, die Lieferungsverbände auch ihrerseits
in allen Fällen, wenn auch nicht das erforderliche Maß übersteigende,
so doch in jeder Hinsicht ausreichende Zusatzunterstützungen bewilligen
werden.

2. Vei der Entlassung der Mannschaften kamen nach den bisherigen
Vestimmungen die Familienunterstützungen sofort in Wegfall. Die zurück-
kehrenden Heerespflichtigen können aber vielfach nicht sofort geeignete
Arbeit erhalten. Meist sind sie auch gezwungen, bei ihrer Rückkehr
von der Front außerordentliche Kufwendungen für die Veschaffung von.
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Kleidern, Schuhwerk, Handwerkszeug oder dergleichen zu machen. Ferner
wird auch der Lohn zum Teil, namentlich in den Vergwerksbetrieben,
erst nach längerer Arbeitszeit ausgezahlt, so daß die Familien auf Vor-
schuß oder auf Vorgen angewiesen sind. Infolgedessen geraten sie vielfach
in Not oder wirtschaftliche Vedrängnis, um so mehr, als sich ihre Ausgaben,
noch durch die für die Heerespflichtigen selbst erforderlichen Kufwendungen
vermehren. ; !

Um etwaigen Notständen in den Familien der Kriegsteilnehmer vor-
zubeugen, sollen daher die Unterstützungen allgemein noch für die Dauer
eines halben Monats nach der Entlassung des Heerespflichtigen weiter ge-
währt werden, und zwar derart, daß an dem Zahlungstage nach der
Entlassung noch eine halbe Monatsrate zur Auszahlung gelangt. Ent-
lassungstag ist der Tag, an dem der betreffende Heerespflichtige aus dem
Dienste bei seinem Truppenteile ausscheidet. Dieser Tag ist aus dem passe
der in Frage kommenden Kriegsteilnemher mit Sicherheit festzustellen. Die
Rückreise nach Hause bleibt außer Vetracht.

Die Vestimmung tritt am 1. Dezember 1916 in Kraft. Es werden
daher die Familien aller an diesem Tage oder später entlassenen Mann-
schaften dieser neuen Fürsorge teilhaftig.

Durch diese Regelung werden allerdings Ungleichheiten geschaffen,
indem die einzelnen Familien je nach dem Tage der Entlassung die Familien-
unterstützung für eine längere oder kürzere Zeit weiter beziehen. Die Neu-
regelung erschien aber angebracht, um Weiterungen in der Berechnung der
Untcrstützung^beiträge zu vermeiden und um den Lieferungsverbänden die
tageweise l!el<chnimg der Unterstützungsbeträge zu ersparen.

hiernach würde z. V., da als Zahlungstage der 1. und i 5. jeden
Monats (vgl. § 192 V. G. V.) als grundlegend anzusehen sind, wenn
auch die tatsächliche Auszahlung der Unterstützungen vielfach an anderen
Tagen erfolgt, eine Familie, wenn der in Frage kommende Kriegsteil-
nehmer am 14. Dezember 1916 zur Entlassung gekommen ist, noch die
Unterstützung bis zum 31. Dezember erhalten. Die Familie eines Kriegs-
teilnehmers dagegen, dessen Entlassungstag der 15. Dezember 1916 ist,
würde auch noch auf Auszahlung der halbmonatlichen Rate am 1. Januar
1917 Anspruch haben.

Ich ersuche ergebenst, die Lieferungsverbände gefälligst hiernach um-
gehend mit Anweisung zu versehen, damit die vorgesehenen Nachzahlungen
rechtzeitig geleistet werden.

Verlin, den 6. Dezember 1916.

1916. 6. Dezember

Verkehr mit Milch.
M. h. G. M. 5. D. F. M. I . (M. M. h. G. 5. 480.)

Die preußische Landesfettstelle wird ermächtigt, die den Landeszentral-
behörden in § 9 der Vekanntmachung über die Vewirtschaftung von Milch
und den Verkehr mit Milch vom 3. Oktober 1916 vorbehaltenen Vefug-
nisse auszuüben.

An die preußische Landesfettstelle hier und zur Veachtung an die Herren
Gberpräsidenten, Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsi-
denten in Verlin.
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1916 O. Dezember
Verkehr mit Web-, Wirt- «nd Strickware»

M . h. G. (M . VI. h. G. 5. 471.)
I n der Vekanntmachung der Kriegsministerien vom 1. Februar d. I s .

— "U. N. 1000/11 15 Kli^.. , durch die eine weitgehende Beschlagnahme
der U)eb-, Wirk- und Strickwaren angeordnet worden ist, wird im § 6
unter a bestimmt, daß bei der Abgabe der freigegebenen Mengen an einen
Räufer nicht mehr als ein halbes Stück oder ein halbes Dutzend geliefert
werden darf. Zur tunlichen Behebung der Schwierigkeiten, die durch diese
Vorschrift den größeren gewerblichen Privatbetrieben bei Deckung ihres
umfangreicheren Vedarfs erwachsen, hat die Reichsstelle für bürgerliche
Kleidung (Reichsbekleidungsstelle) mit der Kriegs-Rohstoff-Abteilung ver-
einbart, daß größere private gewerbliche Vetriebe, deren Erzeugnisse für
den Kriegsbedarf oder für die allgemeine Volkswirtschaft von so großer
Vedeutung sind, daß der Staat an der ungestörten Aufrechterhaltung des
Betriebs ein wesentliches Interesse hat, wie Anstalten behandelt werden,
deren Bedarf nach Anordnung der Landeszentralbehörde durch die Reichs-
stelle für bürgerliche Kleidung gedeckt werden kann.

Vetriebe, die der vorerwähnten Voraussetzung entsprechen, haben eine
Bedarfsanmeldung nach dem anliegenden Vordruck*) auszufüllen und dem
Zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten oder, sofern sie der Bergaufsicht unter-
stellt sind, dem zuständigen Vergrevierbeamten zu übersenden. Diese Be-
amten haben die Bedarfsanmeldungen auf die Notwendigkeit einer Be-
friedigung des behaupteten Bedürfnisses vorzuprüfen und sie demnächst
dem Regierungspräsidenten (Polizeipräsidenten in Berlin, Gberbergamt) zur
Nachprüfung einzureichen. Die Prüfungen sind im Interesse einer möglichst
weitgehenden Schonung und Streckung der Vorräte an U)eb-, Wirk- und
Strickwaren mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen. I n dem Kopfe des
Vordrucks rechts bei Ziff. 1 sind die Buchstaben a bis ä zu durchstreichen-
Prüfungsbemerkungen sind darunter, wie bei der Prüfung der Bedarfs-
anmeldungen der Behörden durch Erlaß vom 6. d. Mts. angeordnet ist,
als Ziff. 2 aufzunehmen.

Nach erfolgter Nachprüfung sind die Anmeldungen mir zwecks Weiter-
gabe an die Reichsbekleidungsstelle vorzulegen. Diese wird alsdann, soweit
sie sich dazu nach dem vorhandenen Vorrat in der Lage sieht, auf Grund der
Anträge gemäß § 16 der Vundesrats-Verordnung vom 10. I un i 1916"^)
Bezugsscheine erteilen, die zum Ankaufe von mehr als VZ Stück oder
Vs Dutzend berechtigen.

Die Vordrucke sind gegen vorherige Einsendung des Betrags käuflich
zu beziehen durch:

1. die Vuchdruckerei I . 3. preutz, Berlin 8. 14, Dresdener Straße 43,
2. die Vuchdruckerei E. huber, München, Schönfeldstraße 12,
3. die Vuchdruckerei W. Kohlhammer, Stuttgart, Urbanstratze 14

und'16. '
Die preise betragen einschließlich Verpackung und Postporto:

unter 50 5tück jedes 5tück — Mk. 05 pfg.,
50 Stück 1 Mk. 15 pfg.,

100 3tück 1 Mk. 90 pfg.,
500 Stück 7 MK. 75 pfg.

An die Herren Regierungspräsidenten, den Herrn Polizeipräsidenten hier
und die Gberbergämter.
*) Der Vordruck gelangt hier nicht zur Veröffentlichung. (Amtl.

Anmerk.)
^ ) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 5. 419.
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1916. 7. Dezember.

Verkehr Mit Kohlrüben.

M. I . (M. Vl. y. G. 5. 472.)

Die Ausführungsanweisung zur Vekanntmachung über Kohlrüben vom
1. Dezember 1916 (RGVI. 3. 1316) übersende ich mit dem Ersuchen um
umgehende Bekanntgabe im Amtsblatt und in den Kreisblättern. Die Ve-
Kanntmachung über Kohlrüben bezweckt die sicherstellung der für die
Volksernährung erforderlichen Mengen, welche unter Verücksichtigung der
besonderen Verhältnisse der einzelnen Landesteile durch die Reichskartoffel-
stelle umgelegt werden. I n Anspruch werden etwa 80 Millionen Zentner
im Deutschen Reiche genommen werden, das sind etwa 2/3 der Ernte nach
dem Ergebnis der Ernteschätzung, die indessen mit einem Durchschmttsertrage
von 500 Zentner für das ka hinter dem tatsächlichen Ernteergebnis nicht
unerheblich zurückbleiben dürfte. Die Kohlrüben werden nicht nur zur
3treckung der Kartoffeln in den Vedarfskreisen in frischem Zustande ge-
braucht, sondern sie sollen auch in großem Umfang durch Trocknung für
die Volksernährung im kommenden Frühjahr gesichert werden- der Kuf-
kauf ist in die Hand der Provinzialkartoffelstellen gelegt, welche den Kom-
munalverbänden darüber weitere Weisungen zugehen lassen werden. Den
sirovinzialkartoffelstellen ist die Gesamtanforderung der Reichskartoffelstelle
mitgeteilt worden.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister für Landwirtschaft, Do-
mänen und Forsten lege ich besonderen U)ert darauf, daß die Aufbringung
nach Möglichkeit im Wege freiwilliger Lieferung erfolgt. U)ird die dem
einzelnen Kreise auferlegte Gesamtlieferung durch freie Ankäufe lufgebracht,
so kann der Kommunaloerband mit Zustimmung der Reichskartoffelstelle
den Besitzern die freie Verfügung über ihre verbleibenden Vorräte ge-
statten.

Die auf Grund des § 4 der Verordnung vom 26. Oktober 1916 (RGVl.
3. 1204) erlassenen Ausfuhrverbote der Kommunalverbände für andere
Rübenarten sind, soweit nicht besondere Gründe ihre Aufrechterhaltung im
einzelnen Falle angezeigt erscheinen lassen sollten, aufzuheben.

An die Herren Regierungspräsidenten.

Anlage.
Verkehr mit Kohlrüben.

Lerlin, den 7. Dezember 1916.

Ausführungsanweisung zur Vekanntmachung über Kohlrüben
vom 1. Dezember 1916 (RGVl. 3. 1316).

Gemäß § 19 der Bekanntmachung über Kohlrüben vom 1. Dezember
1916 (RGVl. 3. 1316) wird zu deren Ausführung hiermit folgendes
bestimmt:

^. Allgemein.
höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident, für Verlin

der Gberpräsident. Kommunalverbände sind die 3tadt- und Landkreise.
Die Gemeindeverfassungsgesetze bestimmen, wer als Gemeinde und als Vor-
stand der Gemeinde anzusehen ist- die Gutsbezirke werden den Gemeinden
gleichgestellt. Die den Kommunalverbänden und Gemeinden übertragenen
Anordnungen sind durch deren Vorstände zu erlassen.
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L. I m einzelnen.

I . Veschlagnahme.
Zu § 1 : Die Veschlagnahme ergreift auch die bereits in die Vedarfs-

gemeinden eingeführten Vorräte, die sich im Vesitze von Händlern befinden.
Veräußerungen können nach § 2 Abs. 1 mit Genehmigung des Kom-

munalverbandes erfolgen. Dabei sind die nach § 14 für die Gebrauchs-
regelung getroffenen Anordnungen zu beachten.

3u § 2 Abs. 2 : Zuständig ist der Landrat, in Stadtkreisen der Ge-
meindevotstand.

Zu § 5: Als von der Neichskartoffelstelle bezeichnete stellen gelten
die provinzialkartoffelstellen und die von diesen mit dem Erwerbe von
Kohlrüben beauftragten Unternehmungen. .Diese sind öffentlich bekannt
zu geben.

Zu § 6 : Die Vestimmung soll verhindern, daß Tierhalter Kohlrüben
vor anderen Futterrüben verbrauchen, bevor die vom Kreise aufzubringende
Menge gedeckt ist.

I I . Enteignung.

Zu § 9: Zuständige Vehörde ist der Landrat, in Ltadtkreisen der
Gemeindevorstand. Lediglich für den Fal l der Enteignung ist durch § 9
Abs. 2 der dem Vesitzer zu belassende Eigenbedarf scharf begrenzt worden.
Auf die Vestimmung im § 11, nach welcher außerdem im Fal l der Ent-
eignung der Uebernahmevreis um 1 Mark für den Zentner zu kürzen ist,
wird besonders verwiesen.

I I I . Vewirtschaftung und Verbrauchsregelung.

Zu § 13: Die volle Eindeckung des Vinterbedarfs an Kartoffeln
ist durch Frost gefährdet. Zum Ersätze sollen die Kohlrüben herangezogen
werden,' das Anrechnungsverhältnis ist durch § 14 bestimmt.

Zu § 14: Die Verbrauchsregelung kann durch Anrechnung auf die
Kartoffelkarte erfolgen.

Zu § 15: Die Regierungspräsidenten, für Verl in der Gberpräsident,
können die Art der Regelung vorschreiben oder diese selbst vornehmen.

Der Minister des Innern.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

191O. 7. Dezember.

Pflege des Strickens u«d anderer Nttharbeite« im Na>el«rbeitKunterVicht
der Mädchenschulen.

M . G. U. (3. V l . U. 5. 580.)

I n der Anlage übersende ich einen Auszug aus einem von dem Herrn
Minister für Handel und Gewerbe mir übermittelten Gutachten des Landes»
gewerbeamtes, betreffend die Pflege des 3trickens und anderer Nacharbeiten
im Nadelarbeitsunterricht der Mädchenschulen mit dem Auftrag, die zu
dem dortigen Geschäftsbereich gehörigen Lyzeen, Frauenschulen, präpa-
randinnenanstalten, volksschullehrerinnenseminare, Kindergärtnerinnensemi-
nare, Zeminare für handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen sowie
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die Prüfungskommissionen für diese Lehrerinnen mit entsprechender An-
weisung zu versehen.

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten
von Trott zu solz.

An die Königl. provinzialschulkollegien^) — U I I I ^. 694 I I , U n ^ .

Die Not dä3 Krieges und die zu erwartende ungünstige wirtschaftliche
Lage nach dem Kriege verlangen gebieterisch, daß jeder Haushalt bemüht
sein mutz, sich seinen Vedarf auf dem billigsten Wege zu beschaffen. Des-
halb mutz die heranwachsende weibliche Iugend auch darüber belehrt wer-
den, wie bei der Beschaffung der Strümpfe, die einen wichtigen und teuren
Vestandteil unsrer Kleidung bilden, zukünftig vorzugehen ist. vor allen
Dingen ist darauf aufmerksam zu machen, welch grotze Verschwendung
darin liegt, leichte und billige, maschinengestrickte strümpfe aus schlechtem
Rohstoff zu kaufen, die sehr schnell zerreißen und nicht ausgebessert werden
können, also fortgeworfen werden müssen, und datz es deshalb bei weitem
vorteilhafter ist, strümpfe aus gutem dauerhaftem Rohstoff zu tragen,
die eine lange Tragdauer besitzen, weil sie wiederholt durch Ausbessern
wieder brauchbar zu machen sind. Weiterhin müssen die Mädchen davon
überzeugt werden, datz das stricken eine mühelose Füllarbeit darstellt, die
ohne Anstrengung bei geselligen Zusammenkünften und neben andern Kr«
beiten, die keine dauernde Aufmerksamkeit verlangen, z. V. Kochen, Kinder-
beaufsichtigen usw., ausgeführt werden kann. Die Schülerinnen müssen zu
freiwilligen häuslichen Arbeiten angeregt werden, die sie dann auch in
späteren Jahren gern ausführen werden. Durch Gegenüberstellen der Aus-
gaben, die durch die Venutzung von gekauften und wenig haltbaren strümp-
fen notwendig sind, und solcher, die bei der selbstanfertigung aus dauer-
haftem Rohstoff genügen, kann der Wert der eignen Arbeit besonders vor
Augen geführt werden. Endlich sind Belehrungen darüber erwünscht, datz
alte strumpfbestände, die häufig in reichlicher Menge vorhanden sind, durch
Ausbessern wieder nutzbar gemacht werden können. Durch das Auf-
trennen einiger strümpfe kann der passende Rohstoff für die Erneuerung
anderer gewonnen werden. Das ist wichtig bei dem augenblicklichen Mangel
an Rohstoff, der auch nach dem Kriege zunächst noch andauern wird.

Vei den praktischen Anweisungen und Hebungen ist dem Ausbessern und
Erneuern große Aufmerksamkeit zuzuwenden. Nicht allein das stopfen
ist zu üben sondern auch das Ersetzen größerer Teile, z. V. das Anstricken
der spitze, des Fützlings, das Einstricken der Ferse und des Knies usw.
Willkommene Uebungsgegenstände stellen zurzeit schadhafte soldatenftrümpfe
dar.

Da anzunehmen ist, datz selbst die im Amte befindlichen Handarbeits-
lehrerinnen mit einzelnen Arbeiten nicht genügend vertraut sind, z. V.
mit dem sauberen und ordnungsmäßigen Einstricken fehlender Teile, sind
u. E. kurze Kurse abzuhalten, in denen entsprechende Belehrungen erteilt
werden, vor allen Dingen sind aber die neu auszubildenden Lehrerinnen
mit allen einschlägigen Arbeiten bekannt zu machen. Auf das Vorhanden-
sein solcher Kenntnisse wäre in den Prüfungen besonders zu achten.

Die angestellten Betrachtungen sind nicht allein für den strick- sondern
für den gesamten Handarbeitsunterricht wichtig. Neben der selbstanfertigung

*) I n gleichem sinne ist wegen der Mädchenschulen an die Königl.
Regierungen und den Herrn Gberpräsidenten in Magdeburg wegen der
stolbergschen Grafschaften verfügt worden. (Amtl. Anmerk.)



1130 1916. 8. Dezember.

von Gebrauchsgegenständen mutz in Zukunft mehr als bisher auf das Er-
halten derselben durch Ztopfen, Flicken und Umändern und auf das Nutz-
barmachen von Stoffresten wer t gelegt werden. Eindringlicher als bisher
mutz durch Berechnungen, die den praktischen Unterricht begleiten, bewiesen
werden, welchen wer t diese Arbeiten für die Einzelwirtschaft und Volks-
wirtschaft haben.

Ein einheitliches Vorgehen aller schulen in diesem sinne dürfte vor-
bildliche und erziehliche Wirkung auf weiteste Volkskreise haben.

191«. 8. Dezember

Welsehr « i t Hafer.

M . h. G. M . L. D. F. M. 2. (M. Vl. h. G. 5. 474.)

I n Ergänzung der unter dem 29. August d. I s . erlassenen Ausfüh-
rungsanweisung zu der Bekanntmachung des Bundesrats über Hafer aus
der Ernte 1916 vom 6. I u l i 1916 werden für den Vollzug des § 6 Abs. 2 6
a. a. G. folgende Richtlinien aufgestellt:

1. die Bestimmung im § 6 Abs. 2 s der haferverordnung sollte die.
Verarbeitung selbstgeernteten Hafers zu Nahrungsmitteln für den
verzehr im eigenen Betrieb in den wenigen Gegenden, in denen
sie bisher üblich war, auch weiterhin ermöglichen. Dagegen
sollte durch sie für Gegenden, in denen die Herstellung für den
eigenen Haushalt bisher nicht üblich oder überhaupt nicht bekannt
war, keine weitere Vergünstigung der als Selbstversorger ohnedies
bevorzugten Landwirte eingeführt werden. Es entspricht daher
dem Zwecke der Vorschrift, in diesen Fällen die Mahlkarten-
ausstellung unter Verneinung des Bedürfnisses, das nur auf die
besonderen Lebensgewohnheiten der Bevölkerung und nicht auf die
allgemeine Lebensmittelknappheit gestützt werden kann, abzu-
lehnen. Die Deckung des Hafernährmittelbedarfs erfolgt für sie
wie bisher ausschließlich mit Fertigfabrikaten aus den Nähr-
mittelfabriken im Wege der bereits eingeleiteten allgemeinen Ver-
teilungen.

Die Fälle, in denen von § 6 Abs. 2s a.a.O. Gebrauch
gemacht werden kann, müssen daher die Ausnahmen bilden.

2. Die Mahlmengen müssen nach einem auf dem bisherigen örtlich
sehr verschiedenen Umfang des Verzehrs aufgebauten Matzstab
bestimmt werden, soweit nicht einwandfrei feststeht, daß der
verbrauch bisher ein höherer war, darf der satz von 2 sifund
Hafer pro Kopf und Monat, was bei sachgemäßer Ausmahlung
etwa 1 Pfund Hafernährmitteln gleichkommt, nicht überschritten
werden. Mahlkarten dürfen nur für einen Zeitraum von zwei
Monaten im voraus ausgestellt werden.

vor der Mahlkartenausstellung muß feststehen, ob und in
welchem Umfang tatsächlich die Möglichkeit für die Landwirte
besteht, Hafer verarbeiten zu lassen. Dabei wird zu beachten sein,
daß die bisherigen Hafernährmittelfabriken von der Reichsfutter-
mittelstelle gemäß H 19 der Haferverordnung bis zu ihrer vollen
Leistungsfähigkeit Hafer zur Verarbeitung für die allgemeine
Versorgung der Bevölkerung mit Hafernährmitteln zugewiesen er-
halten und daß unbedingt darauf gerechnet werden muß, daß
sie dieser Aufgabe auch nachkommen. Abgesehen von etwa ein-
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geführten besondern Arten der Haferverarbeitung im eigenen Ve-
triebe kommt im wesentlichen nur die Vermahlung in Fchälmühlen
in Vetracht. Die Vermahlung in gewöhnlichen Vrotgetreidemüh-
len, die da, wo nicht besondere Einrichtungen getroffen sind,
eine außerordentlich geringe Ausbeute an zur menschlichen Er-
nährung geeigneten Nährmitteln liefert, darf als unwirtschaftlich
im allgemeinen nicht zugelassen werden.

Ueber die Mahlkartenausstellung muß genau Vuch geführt
werden, wenn die Mengen bei der Berechnung des Überschusses
oder Zuschußbedarfs Her Kommunalverbände in Anrechnung kom-
men sollen (§ 17 haferverordnung).

Es muß überwacht werden, daß die freigegebenen Mengen
Hafers auch wirklich zur Verarbeitung gelangen, nicht etwa ander-
weitig verwendet werden, und daß die hergestellten Hafernähr-
mittel nur im eigenen Vetriebe verzehrt werden.

3. vorbehalten bleibt, an Vezirke, in denen in größerem Umfang
hafermahlkarten ausgestellt worden sind, bei der Verteilung der
Hafernährmittel durch die Vezirkszentralen entsprechend geringere
Mengen zuzuweisen und die für den allgemeinen verbrauch zur
Verarbeitung gelangenden hafermengen entsprechend zu kürzen.

4. Auf die Einhaltung dieser Richtlinien ist streng zu achten, da
eine schonung der haferbestände unbedingt erforderlich ist.

Vemerkt wird hierbei, daß der erste 3atz auf 3eite 2 der Aus-
führungsanweisung vom 29. August 1916 lauten muß:

Zu H 6 Absatz 2o (nicht 2 s).

An die Herren Regierungspräsidenten.

19 l « . 8. Dezember.

Neta>«utm«chunß über gesäuerte Nübe«

Reichsstelle für Gemüse und Gbst (Reichs- u. staatsanzeiger Nr. 290.)

Auf Grund von § 10 Absatz 3 der Verordnung über die Verarbeitung
von Gemüse vom 5. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 914) wird bestimmt:

Als Zauerkraut im sinne der Verordnung über die Verarbeitung von
Gemüse vom 5. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 914 ff.) gilt auch das
aus eingeschnittenen Rüben aller Art nach erfolgtem Einsalzen durch Gärung
gewonnene Kraut.

s 2
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer verkündung in Kraft.

1916. 8. Dezember.
Vsk«nntmach«ng üb», Bezugscheine

R. X. (R. G. M . 5. 1345.)

Auf Grund der H§ 11, 19 der Vekanntmachung über die Regelung
bez Verkehrs mit web-, wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Ve-
völkerung vom 10. Iun i 1916* (Reichs-Gesetzbl. 3. 46^) wird bestimmt:

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 422.
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Dem § 4 Abs. 2 der Vekanntmachung über Vezugsscheme vom 31.
Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1218) wirb folgender 3atz hinzugefügt:

Die Neichsbekleidungsstelle kann nähere Bestimmungen über
die Einrichtung, Führung und Aufbewahrung des Einkaufsbuchs
erlassen.

Die Vestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 8. Dezember.

Bekanntmachung
znr Nn«führu«g des § 4 der Veror»«u»a über die Malz- «nd Gerstentontw-

gente der Vierbrauereien sowie >en Malzh««del vo»n 7. Dltsber i»1tz
(Ueichs-Oesetjbl. S 1>37).

Kriegsernährungsamt (N. G. Vl. 5. 1347.)

Auf Grund des § 10 der Verordnung über die Malz- und Gersten-
kontingente der Vierbrauereien sowie den Malzhandel vom 7. Oktober
1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1137) und des § 1 der Vekanntmachung über
die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916x) (Neichs-
Gesetzbl. 3. 402) wird für das Gebiet der Norddeutschen Vrausteuergemein-
schaft folgendes bestimmt:

Jeder Abschluß von Verträgen über die Uebertragung von Nlalzkon-
tingenten ohne Vermittlung der Neichs-Gerstengesellschaft m. b. h., Ver-
mittlungsstelle für Rontingentübertragung, in Verlin ist verboten; es ist
unstatthaft, solche Verträge durch anderweite geschäftliche Vermittlung, ins-
besondere durch Vermittlung von Agenten abzuschließen.

s 2
Vierbrauereien, die gemäß § 4 der Verordnung über die Malz- und

Gerstenkontingente der Vierbrauereien sowie den INalzhandel vom 7. Oktober
5916 ihre Malzkontingente ganz oder teilweise auf eine andere Vrauerei
innerhalb der Norddeutschen Vrausteuergemeinschaft übertragen wollen, ha-
ben bei der Neichs-Gerstengesellschaft m. b. k)., Vermittlungsstelle für
Rontingentübertragung, in Verlin einen schriftlichen Antrag auf Vermitt-
lung eines Vertrags über die Uebertragung zu stellen.

Der Antrag muß enthalten:
1. die Art der abzugebenden Kontingente (Gersten- oder Weizenmalz-

kontingente) -
2. öie l)öhe der abzugebenden Kontingente in Kilogramm,'
3. den Zeitraum, für den das Kontingent von der zuständigen Zteuer«

beHorde oder 3teuerhebestelle festgestellt ist-

4. eine Vereinigung der zuständigen 3teuerbehörde
») darüber, daß das Malzkontingent, dessen Uebertragung beantragt

ist, der Vrauerei unter Verücksichtigung der bisher verwendeten
Malzmenge noch zur Verfügung steht,

d) darüber, daß das Malzkontingent der Vrauerei, insoweit die
Uebertragung beantragt wird, von der 3teuerbehörde gesperrt ist°

x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 380.
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2. die Angabe:
») bei Gerstenmalzkontingenten, ob bei Übertragung des Malz-

kontingents neben dem Uebergange des Gerstenkontingents gleich-
zeitig die entsprechenden Malz- oder Gerstenmengen mitgeliefert
werden sollen, oder ob nur das entsprechende Gerstenkontingent
mit übergehen soll- in letzterem Falle ist eine Vereinigung 5er
Neichs-Gerstengesellschaft, Kontingentabteilung, darüber beizu-
fügen, daß der Vrauerei das entsprechende Gerstenkontingent nach
Matzgabe ihrer bisherigen Velieferung noch zusteht, und daß das
Kontingent, insoweit die Uebertragung beantragt wird, gesperrt ist,

b) bei weizenmalzkontingenten, ob bei Uebertragung des Malzkon-
tingents gleichzeitig die entsprechenden Malz- oder weizenmengen
mitgeliefert werden sollen,' andernfalls ist eine Vescheinigung der
Weizenbeschaffungsstelle des Deutschen Vrauerbundes in V^rlin
darüber beizufügen, datz der Vrauerei die entsprechende Menge
Weizen noch zusteht, und daß die Lieferung, insoweit die Ueber-
tragung beantragt wird, gesperrt ist.

Vrauereien, die von einer anderen Vrauerei innerhalb des Nord-
deutschen Vrausteuergebiets Malzkontingent zur Verwendung, im eigenen
Betriebe zu erwerben beabsichtigen, haben bei der Reichs-Gerstengesellschaft
m. b. h., Vermittlungsstelle für Kontingentübertragung, in Verlin einen
schriftlichen Antrag auf Vermittlung eines Vertrags über den Erwerb zu
stellen.

Der Antrag mutz enthalten:
1. die Art der zu erwerbenden Kontingente (Gersten- und Weizenmalz-

kontingente)' ! i' ^ i j s
2. die höhe der zu erwerbenden Kontingente in Kilogramm-
3. den Zeitraum, für den das Kontingent erworben werden soll,-
4. die Angabe:

3) bei Gerstenmalzkontingenten, ob bei Erwerb des Malzkontingents
neben dem Uebergange des entsprechenden Gerstenkontingents
gleichzeitig die entsprechenden Malz- oder Gerstenmengen, oder
ob nur das entsprechende Gerstenkontingent erworben werden soll,

d) bei Weizenmalzkontingenten, ob bei Erwerb des MalzkontingenlH
gleichzeitig die entsprechenden Malz- oder weizenmengen,
oder ob nur das entsprechende Malzkontingent erworben werden
und die Lieferung des Weizens durch die Weizenbeschaffungs-
stelle des Deutschen Vrauerbundes in Verlin erfolgen soll-

5. die für die nachfragende Vrauerei zuständige Steuerbehörde oder
3teuerhebestelle.

s 4
Für die Anträge (§§ 2 und 3) sind die von der Neichs-Gerstengesell-

schaft m. b. k)., Vermittlungsstelle für Kontingentübertragung, kostenlos
zu liefernden Vordrucke zu benutzen.

s 5
Die Neichs-Gerstengesellschaft m. b. h., Vermittlungsstelle für Kon-

tingentübertragen, vermittelt die Uebertragung von Malzkontingenten nur
insoweit, als die Velieferung der Kontingente durch Anordnungen der zu-
ständigen Stellen zugelassen ist. 5ie verteilt die angebotenen Kontingente
«auf die nachfragenden Vrauereien unter Verücksichtigung der wirtschaftlichen
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Verhältnisse; das Kontingent einer Vrauerei soll aber durch ZuKauf von
Malzkontingenten sechzig vom hundert der im Durchschnitt der Iahre
1912/13 verwendeten Malzmengen in der Regel nicht übersteigen.

^sondere Wünsche einzelner Vrauereien sind zu berücksichtigen, soweit
ein besonoers wirtschaftliches Interesse an dem Erwerbe des zu über-
tragenden Kontingents durch eine bestimmte Vrauerei besteht. Ein solches
Interesse ist anzunehmen, wenn die erwerbende Vrauerei sich verpflichtet, der
veräußernden eine dem zu übertragenden Kontingent entsprechende Menge
Vier zu den von der Reichs-Gerstengesellschaft m. b. h., Vermittlungsstelle
für Kontingentsübertragung, genehmigten Bedingungen zu liefern.

§ 6
Der sireis für das Recht, hundert Kilogramm Gersten- oder Neizen-

malz zu verbrauen, beträgt höchstens fünfzig Mark. Die Reichs-Tersten-
gesellschaft m. b. h., Vermittlungsstelle für Kontingentübertragung, ist
berechtigt, zur Deckung ihrer Unkosten von dem Erwerber einen Zuschlag
von einer Mark für hundert Kilogramm Malz zu erheben.

Zoll die entsprechende Malz- oder Gersten- oder Weizenmenge nnt-
geliefert werden, so ist hierfür von der erwerbenden Vrauerei der nach-
gewiesene Einstandspreis nebst 5 vom hundert Zinsen vom Tage der Kuf-
wendung ab zu entrichten. Vei Gerste eigener Ernte gilt als Einstandspreis
der von der Reichs-Gerstengesellschaft m. b. k). in Verlin zur Zeit des
Vertragsabschlusses für Gerste gleicher Veschaffenheit gezahlte preis. Vraw
ereien, die ihr Malzkontingent unter gleichzeitiger Lieferung von Gerste
eigener Ernte zu übertragen beabsichtigen, haben mit dem nach § 1 zu
stellenden Antrag der Reichs-Gerstengesellschaft m. b. k)., Vermittlungs-
stelle für Kontingentübertragung, eine Probe ihrer Gerste zur Vewertung
einzusenden. Für Malz, das eine Vrauerei in eigener Mälzerei hergestellt
hat, ist Kein höherer Mälzungslohn als 6,50 Mark fm hundert Kilogramm
Malz zu entrichten.

Die Neichs-Gerstengesellschaft m. b. h., Vermittlungsstelle für Kon-
tingentübertragung, benachrichtigt die erwerbende und die veräußernde
Vrauerei unverzüglich von der Zuteilung und fordert die erwerbende
Vrauerei gleichzeitig zur Einzahlung des Preises auf. Nach dessen Eingang
ergeht an die veräußernde Vrauerei die Kufforderung, der erwerbenden
Vrauereien Malz, Gerste oder Weizen, die mitgeliefert werden sollen, zu
liefern.

Zugleich veranlaßt die Aeichs-Gerstengesellschaft m. b. l)., Vermitt-
lungsstelle für Kontingentübertragung, bei der für die veräußernde Vrauerei
zuständigen 3teuerbehörde oder 3teuerhebestelle, unter Mitteilung der er-
werbenden Vrauerei und der für diese zuständigen 3teuerbehörde ooet
3teuerhebestelle, die Abschreibung des Kontingents. Falls Malz, Gerste
oder Weizen mitgeliefert werden soll, nimmt die 3teuerbehörde oder 3teuer-
hebestelle die Abschreibung erst vor, wenn die veräußernde Vrauerei nach-
weist, daß sie der erwerbenden Vrauerei das Malz, die Gerste oder den
Weizen geliefert hat.

Die erfolgte Abschreibung teilt sie in jedem Falle der für die er-
werbend Vrauerei zuständigen 3teuerbehörde oder 3teuerhebestelle mit..

Diese bewirkt die Zuschreibung und teilt der Reichs-Gerstengesellschaf̂
m. b. k)., Vermittlungsstelle für Kontingentsübertragung, die erfolgte Zu.--
schreibung mit unter Angabe

a) der veräußernden und erwerbenden Vrauerei,
i d) der Menge des übertragenen Malz- und Gerstenkontingents.,
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o) des Zeitraums, für den das übertragene Malzkontingent fest-
gesetzt ist,

ä) der etwa mitgelieferten Menge Malz, Gerste oder Weizen.
Die Reichs-Gerstengesellschaft m. b. h., Vermittlungsstelle für Kon-

tingentübertragung, bewirkt die Auszahlung des Kaufpreises an den Ver-
äicherer und benachrichtigt die Reichs-Gerstengesellschaft m. b. h., Kon-
tingentabteilung, von dem Uebergange des Gerstenkontingents, oder die
Weizenbeschaffungsstelle des Deutschen Vrauerbundes davon, daß die ent-
sprechende Menge Weizen an den Erwerber zu liefern ist. Die von der
Zahlung des Kaufpreises an die Reichs-Gerstengesellschaft m. b. l)., Ver-
mittlungsstelle für Kontingentübertragung, bis zur Auszahlung an den Ver-
äutzerer erwachsenen Zinsen verbleiben der Reichs-Gerstengesellschaft m.b.H.,
Vermittlungsstelle für Kontingentübertragung.

Veschwerden sind dem Vorsitzenden der Reichs-Gerstengesellschaft Zur
Prüfung vorzulegen, wird der Veschwerde nicht stattgegeben, so entscheidet
die Reichsfuttermittelstelle endgültig.

§ 8
Diese Vekanntmachung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191V. 8. Dezember.

Bekchnntmachung der Rcichsbetleivnngsstelle mber Ginkanfsbücher.

(Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 294.)

Auf Grund der Ermächtigung des Herrn Reichskanzlers vom 8. De-
zember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1345) in Verbindung mit § 8 Absatz 6
und § 19 der Vekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web-,
Wirk- und 3trickwaren für die bürgerliche Vevö'lkerung vom 10. I u n i
1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 463) wird hiermit zur Ausführung des § 4 der
Vekanntmachung über Vezugscheine vom 31. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl.
3. 1218) folgendes bekannt gemacht:

Die Cinkaufsbücher sind vor ihrer Ingebrauchnahme von der nach
H .̂3 der Vekanntmachung über die Regelung des ver.kehrs mit U)eb-,
Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Vevölkerung vom 10. I u n i
1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 463) zuständigen Vehorde des Wohnortes oder
Vetriebsortes des Schneiders, der 3chneiderin oder des Wandergewerbe-
treibenden auf dem ersten Vlatt abzustempeln.

Diese Vehörde kann die Führung mehrerer Cinkaufsbücher neben-
einander zulassen, falls der Geschäftsverkehr des 3chneiders, der 3chnei-
derin oder des Wandergewerbetreibenden mit einer Mehrzahl von Ge-
schäften, insbesondere von auswärtigen Geschäften dies erfordert,' in diesem
Falle sind die Einkaufsbücher bei dem 3tempel mit einer laufenden Num-
mer zu versehen.

Diese Vehorde hat eine Liste zu führen, aus der ersichtlich ist, welchen
3chneidern, 3chneiderinnen oder Wandergewerbetreibenden Einkaufsbücher
abgestempelt sind. I m Falle der Führung mehrerer Einkaufsbücher neben-
einander sind deren laufende Nummern in der Liste zu vermerken.

Falls nicht die Genehmigung zur Führung mehrerer Einkaufsbücher
nebeneinander erteilt ist, darf ein neues Einkaufsbuch nur abgestempelt
werden, wenn die Notwendigkeit hierzu glaubhaft dargetan wird.
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s 2
Die Einkaufsbücher sind vor der Kbstempelung mit fortlaufenden Vlatt-

Zahlen und auf dem ersten Vlatt mit Namen, Firma und Wohnort oder
Vetriebsort des Schneiders, der Schneiderin oder des wandergewerbetreiben-
den zu versehen. Im übrigen ist keine besondere Form vorgeschrieben.

Solange das Einkaufsbuch dem Verkäufer zum Zwecke der Eintragung
vorliegen mutz, fällt die Verpflichtung des Schneiders, der Schneiderin
oder des wandergewerbetreibenden, das Einkaufsbuch während des Ge-
roerbebetriebs ständig bei sich zu führen, fort.

Die Verkäufer dürfen die vorgeschriebene Eintragung nur in vor-
schriftsmäßig abgestempelte Einkaufsbücher vornehmen.

§ 4
Die nach § 4 Kbsatz 5 der Vekanntmachung über Vezugsscheine vom

31. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 1218) zulässige KusnahmebewiUi-
gung von der Führung eines Einkaufsbuches bedarf der schriftlichen Form
und ist widerruflich.

Die schriftliche Kusnahmebewilngung ist dem Verkäufer bei der ersten
Vestellung, die auf Grund dieser Kusnahmebewilligung ohne Einkaufs-
buch erfolgt, vorzulegen. Sie ist im Falle ihres Widerrufs der stelle,
die sie ausgefertigt hat, zurückzugeben, von dem widerruf hat der Schneider,
die Schneiderin oder der Wandergewerbetreibende den Gewerbetreiben-
den, von denen er auf Grund dieser Kufnahmebewilligung ohne Einkaufs-
buch bezogen hat, vor der nächsten Vestellung oder vor dem nächsten Kauf
Mitteilung zu machen.

§ 5
Erfolgt im Falle des glaubhaft gemachten Verlustes eines Einkaufs-

buches die Kbstempelung eines neuen Einkaufsbuches, so ist bei dem
Stempel im Einkaufsbuch und in der Liste die Ungültigkeit des als verloren
gemeldeten Einkaufsbuches zu vermerken.

Die Verwendung des als verloren gemeldeten Einkaufsbuches zum
Einkauf ist verboten. Es ist bei der wiederauffindung sofort an die nach
§ 1 dieser Vekanntmachung zuständige Vehörde abzugeben.

§ 6
vor Ingebrauchnahme des ersten Einkaufsbuches haben die Schneider,

Schneiderinnen und wandergewerbetreibenden eine Vestandsaufnahme sämt-
licher in ihrem Vesitze befindlichen bezugsscheinpflichtigen Vorräte an web-,
wirk- und Strickwaren und den aus ihnen gefertigten Erzeugnissen vor-
zunehmen, hierbei sind die einzelnen 'Längen- und Stückzahlen unter
genauer Vezeichnung der Gegenstände und unter Hinzufügung des Namens
oder der Firma des Lieferers einzusetzen. Die Vestandsaufnahme ist mit
der Versicherung, daß die Angaben der Vestandsaufnahme nach bestem
wissen und Gewissen erfolgt sind, und mit Unterschrift, Wohnort oder Ve-
triebsort und Datum.zu versehen. Die Vestandsaufnahme ist der nach!
§ 1 dieser Vekanntmachung zuständigen Vehörde zur Kbstempelung vor-
zulegen und wird von dieser Vehörde zum Zwecke der Ueberwachung auf-
bewahrt. Diese Vehärde darf die Kbstempelung des ersten Einkaufsbuches
nur vornehmen, wenn ihr die vorschriftsmäßige Vestandsaufnahme Zur
Kbstempelung vorgelegt worden ist.
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§ 7
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in § 3, § 4 Kbs. 2, § 5

s. 2 dieser Bekanntmachung sowie falsche Angaben in der nach § 6
dieser Bekanntmachung vorgeschriebenen Bestandsaufnahmen werden nach
§ 20 Kbs. 1 Nummer 1 der Bekanntmachung über die Regelung des Ver-
kehrs mit ll)eb-, U)irk- und 3trickwaren für die bürgerliche Vevölkerung
vom 10. I u n i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 463) bestraft. Kuch haben die
Zuwiderhandlungen nach § 15 der angeführten Bekanntmachung die Zchlie-
Hung ihres Vetriebes zu gewärtigen.

Verlin, den 8. Dezember 1916.
Reichsbekleidungsstelle.

Geheimer Rat Dr. V e u t l e r ,
Reichskommissar für bürgerliche Kleidung.

Vordrucke Nr. 132 zu den in § 4 angeführten Kusnahmebewilligungen
Können die amtlichen Handels-, Handwerks- und Gewerbevertretungen un-
entgeltlich von der Reichsbekleidungsstelle Drucksachenversand, Verlin ^ . 8,
Mauerstraße 53, beziehen.

1916, 9. Dezember

Bekanntmachung
betreffend Aus» und Durchfuhrverbot vou Kälbermagen

R. X. (Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 290.)

Kuf Grund des § 2 5lbs. 1 der Kaiserlichen Verordnung vom 25. No-
vember 1915, betreffend das verbot der Durchfuhr von Tieren und tierischen
Erzeugnissen (Reichs-Gesetzbl. 3. 777), bringe ich nachstehendes zur öffent-
lichen Kenntnis:

Kusfuhrnummer
des statistischen

Warenverzeichnisses:
Unter das verbot fal len:
Magen von Kälbern, frisch oder getrocknet, auch ein-

gesalzen, nicht zum Genüsse- Lab, auch eingedickt,
nicht weingeisthaltig aus 157.

191«. Itt. Dezember.

Verordnung über Bierhefe.

R. K. (R. G. Vl. 5. 1351.)

Kuf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmatznahmen zur Siche-
rung der Volksernährung vom 22. M a i 1916^) (Reichs-Gesetzbl. 3. 401)
wirb bestimmt:

Die Vierbrauereien sind verpflichtet, ihre gesamte Erzeugung an Vottich-
Hefe (Kernhefe) vom 20. Dezember 1916 ab an den Verband Deutscher
Vrauereihefe-Trocknungsanstalten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in
Verlin oder nach dessen Weisungen an die von ihm bestimmten stellen zu
liefern.

Diese Lieferungspflicht gilt nicht für diejenige Vottichhefe, die von
den Vrauereien als 3amen- oder Knstellhefe benötigt wird.

verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 380.
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§ 2
Für je 100 Kilogramm verarbeiteten Gersten- oder Weizenmalzes (H 8

der Verordnung über die Malz- und Gerstenkontingente der Vierbrauereien
sowie den Malzhandel vom 7. Oktober 1916, Neichs-Gesetzbl. 5. 1137)
sind mindestens 0,8 Kilogramm Hefe-Trockenmasse zur Ablieferung Zu
bringen.

Die Lieferung der Vottichhefe hat nach den Vestimmungen des im
§ 1 genannten Verbandes zu erfolgen:

a) frei Zahnstation der liefernden Vrauereien in abgepreßtem Zu-
stand oder

d) frei Fabrikhof der vom Verbände Deutscher Vrauereihefe-Trock-
nungsanstalten namhaft gemachten Anstalten in dickbreiigem oder
abgepreßtem Zustand' die Lieferung frei Fabrikhof kann nur
verlangt werden, wenn die Entfernung von der Vrauerei bis
zur Anstalt nicht mehr als 10 Kilometer Luftlinie beträgt.

Die liefernde Vrauerei "hat die Verpackung (Fässer, Kisten, 3äcke
usw.) unentgeltlich leihweise zur Verfügung zu stellen. Die Verpackung
ist hier binnen zwei Wochen nach der Lieferung in gereinigtem Zustand
frei ihrer Vahnstation oder frei Fabrikhof des Empfängers, der Art der
Anlieferung entsprechend, Zurückzugeben.

§ 4
Der preis für Vottichhefe beträgt 0,25 Mk. für den hundertteil der

durch den.Empfänger festgestellten Trockenmasse, berechnet auf 100 Kilo-
gramm. Ü)ird die Hefe im abgepreßten Zustand geliefert, so ist außerdem
eine besondere Vergütung zu gewähren: diese beträgt 0,65 Mk. für je
100 Kilogramm.

Der Empfänger hat die abgenommene Vottichhefe spätestens bis zum
10. des der Lieferung folgenden Monats zu bezahlen.

Veanstandungen wegen Lieferung von Vottichhefe oder Rückgabe der
Verpackung sind dem anderen Teile innerhalb 48 stunden mitzuteilen.

§ 6
Neber Streitigkeiten, die sich aus der Lieferung von Vottichhefe er-

geben, entscheidet endgültig ein Schiedsgericht. Die näheren Vestimmungen
über die Zusammensetzung des schiedsgerichts und das Verfahren trifft
der Präsident des Kriegsernährungsamts.

§ 7
Der verband Deutscher Vrauereihefe-Trocknungsanstalten hat dafür

zur sorgen, daß die Vottichhefe auf Nährhefe oder Nährmittelerzeugnisse
verarbeitet wird. j ! ^ '

Der Absatz der Erzeugnisse hat nach den Weisungen des Präsidenten
des Kriegsernährungsamts zu erfolgen.

Der verband ist berechtigt und verpflichtet, die Verarbeitung der Vottich-
hefe zu überwachen und die Verkaufspreise für die fertigen Erzeugnisse fest-
zusetzen- die Verkaufspreise unterliegen der Genehmigung des Präsidenten
des Kriegsernahrungsamts.

Für die bei der Verarbeitung der Vottichhefe sich ergebenden, Zu Futter-
zwecken geeigneten Abfälle gelten die Vestimmungen der Verordnung übev
Futtermittel vom 5. Oktober 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 1108).
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Der Geschäftsbetrieb des Verbandes Deutscher Vrauereihefe-Trock-
aungsan stalten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Verlin untersteht
der Kufsicht des Präsidenten des Xriegsernährungsamts.

§ 9
M i t Gefängnis bis zu einem Iahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-

tausend M a r k oder mit einer dieser strafen wird bestraft, wer der ihm
nach den §§ 1, 2, 3 obliegenden Verpflichtung zur Lieferung von Vottich-
hefe nicht nachkommt. Neben der strafe kann auf Einziehung der Vorräte
erkannt werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unter-
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 10
Der Reichskanzler kann von Vorschriften dieser Verordnung Ausnahmen

gestatten.

Diese Verordnung tri t t mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191«. II. Tezember.

Betannt»nachung,
betreffend die Ersparnis von Brennstoffen und Velenchtnngsmitteln.

R. tt. (R. G. Vl. 5. 1355.)
Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-

tigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August
1914") (Reichs-Gesetzbl. 3. 32?) folgende Verordnung erlassen:

Jede Art von Lichtreklame ist verboten. Ms Lichtreklame gilt auch
die Erleuchtung, der Kufschriften von Namen, Firmenbezeichnungen usw.
an Läden, Geschäftshäusern, Gast-, speise- und schankwirtschaften, Eafss,
Theatern, Lichtspielhäusern, wie überhaupt an sämtlichen Vergnügungs-
stätten. ^

Alle offenen Verkaufsstellen sind um 7, sonnabends um 8 Uhr Abends
Zu schließen. Ausgenommen sind nur Apotheken und Verkaufsstellen, in
denen der verkauf von Lebensmitteln oder von Zeitungen als der Haupt-
erwerbszweig betrieben wird. '

s 3
Gast-, speise- und schankwirtschaften, Cafes, Theater, Lichtspielhäuser,

Räume, in denen schaustellungen stattfinden, sowie öffentliche Vergnügungs-
stätten aller Ar t sind um 10 Uhr Abends zu schließen. Das gleiche gilt
von Vereins- und Gesellschaftsräumen, in denen speisen oder Getränke
verabreicht werden.

Die Landeszentralbehörden und die von ihnen beauftragten Vehörden
werden ermächtigt, für bestimmte Vezirke oder Vetriebe und in Einzelfällen
eine spätere schlietzung, jedoch nicht über 11VZ Uhr Abends, zu gestatten.

's 4
Die Beleuchtung der schaufenster, der Läden und der sonstigen zum

verkauf an das Publikum bestimmten Räume ist auf das unbedingt

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I seite 857.
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erforderliche Matz einzuschränken. Das gleiche gilt für Gast-, speise- und
Fchankwirtschaften, Tafss, Theater, Lichtspielhäuser, Räume, in denen
Schaustellungen stattfinden sowie für öffentliche Vergnügungsstätten aller
Art. Die Polizeibehörden sind berechtigt, die erforderlichen Anordnungen
zu treffen.

Die Autzenbeleuchtung von Zchaufenstern und von Gebäuden zu ge-
werblichen Zwecken ist verboten. Ausnahmen kennen von den Polizei-
behörden zugelassen werden. Die Vestimmung in Abs. 1 Zatz 1 hat hierbei
Anwendung zu finden.

§ 5
Die Veleuchtung der öffentlichen 3traßen und Plätze ist bis auf das

zur Kufrechterhaltung der öffentlichen Zicherheit notwendige Matz einzu-
schränken.

Die Polizeibehörden sind berechtigt, die erforderlichen Anordnungen
zu treffen.

§ 6
Die elektrischen Straßenbahnen und stratzenbahnähnlichen Kleinbahnen

haben ihren Vetrieb soweit einzuschränken, wie es sich irgend mit den Ver-
kehrsverhältnissen vereinbaren lätzt.

Die Aufsichtsbehörden können die entsprechenden Anordnungen treffen.

§ 7
Die dauernde Veleuchtung der gemeinsamen Hausflure und Treppen in

lvohngebäuden ist nach 9 Uhr Abends verboten.
Die zuständigen Polizeibehörden sind berechtigt, Ausnahmen zu ge-

statten.

s 8
Wer den Vorschriften der §§ 1 bis 3, § 4 Abs. 2 5atz 1, § 7 oder

den auf Grund des § 4 Abs. 1, der §H 5, 6 getroffenen Anordnungen
zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mk. oder mit Haft
oder mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft.

^ § 9
Diese Verordnung tritt mit dem 15. Dezember 1916, die Vorschrift

im § 2 jedoch mit dem 1. Ianuar 1917 in Uraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Tag ihres Außerkrafttretens.

191«. 12. Dezember

Vetanntmachunss,
betreffend die Uebertragung des Vorsitzes in Ausschüssen und

Schiedsgerichten auf den Vorsitzenden des Reichtzschiedsgerichts für-
Kriegsbedarf.

N. K. (Reichs- u. staatsanzeiger Nr. 293.)

Der Vorsitzende des Reichsschiedsgerichts für Kriegsbedarf übernimmt
zugleich den Vorsitz in :

1) dem Ausschuß zur Festsetzung der Uebernahmepreise für einge-
führtes Getreide, Hülsenfrüchte, Mehl und Futtermittel bei 5treitigkeiten
zwischen der Zentral-Cmkaufsgesellschaft und dem Verkäufer,'
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2) dem Ausschuß zur Entscheidung von 5treitigkeiten zwischen der
Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. h. und dem veräußerer über Lieferung,
die Kufbewahrung und den Eigentumsubergang eingeführter sutter-

'3) dem Ausschuß zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen der
Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. h. und dem veräußerer über Lieferung,
die Kufbewahrung und den Eigentumsübergang eingeführter Margarine-

4) dem Ausschuß zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen der
Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H. und dem veräußerer über Lieferung,
die Kufbewahrung und den Eigentumsübergang eingeführten schmalzes-

5) dem Ausschuß zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen der
Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H. und dem veräußerer über Lieferung,
die Aufbewahrung und den Eigentumsübergang von eingeführtem Vieh
und Fleisch sowie Fleischwaren'

6) dem Ausschuß zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen der
Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. l). und dem veräußerer über Lieferung,
die Aufbewahrung und den Eigentumsübergang eingeführter Eier,'

7) dem Ausschutz zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen der
Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. kj. und dem veräußerer über Lieferung,
die Kufbewahrung und den Eigentumsübergang eingeführter kondensierter
Milch und Milchpuwer-

8) dem Ausschuß zur Festsetzung der Uebernahmepreise für eingeführte
Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation bei
Streitigkeiten zwischen der Erockenkartoffel-Verwertungsgesellschaft m. b. kf.
und dem Verkäufer'

9) dem Ausschuß zur Festsetzung der Uebernahmepreise für eingeführten
Zigarettenrohtabak-

10) dem Schiedsgericht zur Entscheidung von Streitigkeiten über inlän-
dische Vuttter-

11) dem Ausschutz zur Festsetzung der preise der aus dem Ausland
eingeführten pflanzlichen und tierischen Gele und Fette-

12) dem Ausschuß zur Entscheidung von Streitigkeiten bei der Ein-
fuhr von Kartoffeln,'

13) dem ständigen Ausschutz für Eumaronharz-

14) dem Ausschuß zur Festsetzung der Uebernahmepreise für einge-
führte Futtermittel, Hilfsstoffe und Kunstdünger.

§ 2
Das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf und die in § 1 aufgeführten

Kriegsstellen führen die gemeinsame Bezeichnung Neichsschiedsgericht für
Kriegswirtschaft.

Auf das Verfahren finden unbeschadet der für die Zuständigkeit, die
Zusammensetzung und das Verfahren der in § 1 aufgeführten Xriegsstellen
geltenden besonderen Vorschriften, die Bestimmungen für das Verfahren
vor dem Neichsschiedsgericht für Kriegsbedarf sinngemäß Anwendung.

§ 4
Der § 2 dieser Anordnung tritt mit der Veröffentlichung, die übrigen

Vorschriften treten am 1. Januar 1917 in Kraft.
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191« 12. Tezember

«erteilung der Nährmittel.

M . 5. D. F. M . I . M . h. G. (M. VI. h. G. 5.481.)
Nach Vestimmung des Herrn Präsidenten des Kriegsernährungsamts

soll die Verteilung von Hafer- und Gerstenfabrikaten, von tveizengraupen,
Grieß, Teigwaren, Grünkern, von 3ago u,id dergl., von Hülsenfrüchten
(Vuchweizen, Hirse), von Maisgrieß sowie von Mischfabrikaten aus den
genannten Nährmitteln, insbesondere von 3uppenwürfeln und losen 3uvven,
von 3peisepulvern, vegetabilischen Fleischersatzmitteln und Kindernährmitteln
künftig nach einheitlichen Grundsätzen unter Mitwirkung der Vehörden
erfolgen. Zu diesem Zweck ist in Verbindung mit der Reichsverteilungs-
stelle für Eier eine dem Herrn Präsidenten des Kriegsernährungsamts un-
mittelbar unterstellte Verteilungsstelle eingerichtet worden, welche die Ve-
zeichnuna „Reichsverteilungsstelle für Nährmittel und Eier" führt und ihren
3itz in Verlin, Potsdamer Platz 3 I I I , hat.

Die kriegswirtschaftlichen Organisationen, welche die erwähnten Nähr-
mittel in geschäftlicher Hinsicht verwalten, sind angewiesen, vom 1. De-
zember 1916 ab solche Waren nur mehr im Einverständnis oder nach, An-
weisung des Kriegsernährungsamts bezw. der Reichsverteilungsstelle für
Nährmittel und Eier zur Verteilung zu bringen. Die Verteilung auf die
Bundesstaaten wird nach einem vom Herrn Präsidenten des Kriegsernäh-
rungsamts aufgestellten Verteilungsschlüssel erfolgen.

Für die Nnterverteilung der vom Kriegsernährungsamt bezw. von
der Reichsverteilungsstelle dem preußischen 3taat zugewiesenen Nährmittel
auf die einzelnen Teile des Ztaatsgebiets ist die Schaffung einer Landes-
verteilungsstelle notwendig. Die Geschäfte der Landesverteilungsstelle über-
tragen wird hiermit unter entsprechender Erweiterung ihres Kufgaben-
Kreises der durch die Ausführungsanweisung vom 24. August 1916 zur
Verordnung über Eier vom 12. August 1916 (Neichs-Gesetzbl. 3. 927)
errichteten Landesverteilungsstelle für Eier (Landeseierstelle). Der Landes-
verteilungsstelle für Eier wird von jetzt ab die Bezeichnung'.

„ L a n d e s a m t f ü r N ä h r m i t t e l und E i e r "

beigelegt. Die Angelegenheiten der Eierversorgung sind in einer besonderen
Abteilung des Landesamts zu bearbeiten, welche die Bezeichnung:

„ L a n d e s a m t f ü r N ä h r m i t t e l u n d E i e r ,
A b t e i l u n g f ü r E i e r v e r s o r g u n g "

zu führen hat. Das Landesamt wird vorläufig seinen 3itz in den bis-
herigen Geschäftsräumen der Landesverteilungsstelle für Eier in Berlin 8"U.
68, Markgrafenstratze 21 I (Fernsprechanschluß: Amt Zentrum 4481) be-
halten.

Ebenso wie die bisherige Landesoerteilungsstelle für Eier ist auch das
in der Form eines Ausbaus dieser 3telle geschaffene Landesamt für Nähr-
mittel und Eier eine Behörde. Die Aufsicht wird durch den Minister des
Innern ausgeübt.

Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden, die ständigen und
nichtständigen Mitglieder des Landesamts werden von dem Minister des
Innern im Venehmen mit den Ministern für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten und für Handel und Gewerbe ernannt. Vei der Ernennung
der stellvertretenden Vorsitzenden und der Mitglieder kann vorbehalten
bleiben, daß sich ihre Tätigkeit auf die Geschäfte der Abteilung für Eier-
versorgung zu beschränken hat.
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Dem Landesamt wird zur Anhörung in Fragen von allgemeinerer
Bedeutung, insbesondere zur Anhörung über die Verteilungsgrundsätze und
die Verbrauchsvorschriften, ein Beirat beigegeben, dessen Mitglieder vom
Minister des Innern im Benehmen mit den Ministern für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten und für Handel und Gewerbe unter Berücksichtigung
der verschiedenen Teile des 3taatsgebiets und der wichtigsten Vevölkerungs-
gruppen zu berufen sind.

Zum Vorsitzenden des Landesamts ist der Königliche Landrat Dr.
C o r n e l s e n aus Minden i. U). ernannt.

Dem Landesamt wird auf Grund der Bekanntmachung über die
Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom 25.
September 1915*) (Reichs-Gesetzbl, 5. 607) und der ergänzenden Vekannt-
machungen vom 4. November 1915**) und vom 6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.
1915 5. 728 und 1916 5. 673) die Vefugnis verliehen, die Versorgung
der Bevölkerung des Staatsgebiets oder eines Teils des Staatsgebiets mit
den von ihm unterzuverteilenden Nährmitteln gemäß § 15 Abs. 3 der
ersterwähnten Bekanntmachung in seiner gegenwärtigen Fassung zu regeln,
soweit das Landesamt von dieser Vefugnis Gebrauch macht, ruhen die
entsprechenden Befugnisse der Kommunalverbände und der Gberpräsidenten
und Regierungspräsidenten, von diesen stellen etwa erlassene, der Regelung
des Landesamts entgegenstehende Anordnungen werden mit dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Anordnungen des Landesamts ohne weiteres außer
Wirkung gesetzt. Auf eine Vorlage der Anordnungen des Landesamts
zur Genehmhaltung vor ihrer Veröffentlichung wird von uns allgemein Ver-
zicht geleistet.

Das Landesamt wird mit den staatlichen und kommunalen Vehörden
in unmittelbaren Verkehr treten. Die Vehörden haben den innerhalb seiner
Zuständigkeit an sie gerichteten Ersuchen des Landesamts zu entsprechen.
Alle wünsche, Beschwerden und Anregungen in Angelegenheiten der Nähr-
mittelverteilung sind künftig ausschließlich dem Landesamt auf dem vor-
geschriebenen Dienstwege zuzuleiten. Dies gilt auch für die sogenannten
Notstandszuweisungen von Nährmitteln zugunsten der Zchwerarbeiter oder
de? minderbemittelten Bevölkerung, zur Förderung der Massenspeisung usw.,
welche der Herr Präsident des Kriegsernährungsamts sich wie bisher un-
mittelbar vorbehalten hat, es sei denn, daß die Berichterstattung an eine
andere stelle ausnahmsweise besonders angeordnet worden ist. I n solchem
Fall ist dem Landesamt gleichzeitig eine Abschrift des Berichts einzu-
reichen. .lVir haben den Herrn Präfidenten des Kriegsernährungsamts er-
sucht, die Venachrichtigungsschreiben über Notstandszuweisungen von Nähr-
mitteln an die provinziellen oder Vezirksverteilungsstellen künftig durch
Vermittlung des Landesamts, nicht mehr durch meine, des Ministers des
Innern, Hand gehen zu lassen.

Das Landesamt wird die ihm überwiesenen Nährmittel unter Fest-
haltung angemessener Rücklagen in der Regel nicht unmittelbar auf die
Kommünalverbände, sondern auf die Provinzen bezw. Regierungsbezirke
unterverteilen, in denen die Weiterverteilung van den Gberpräsidenten bezw.
Regierungspräsidenten vorzunehmen ist. Dabei wird sich das Landesamt
zunächst an die gegenwärtig in den Provinzen bestehende Verteilungsorgani-
sation anlehnen, auf deren Vereinheitlichung und Vervollkommnung im In -
teresse übersichtlicherer Gestaltung des Verteilungsgeschäfts aber hinwirken.

Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1915 I I 3. 153.
Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1915 I I 3. 343.
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Für diejenigen Provinzen, in denen bisher die Weiterverteilung der von
den Zentralstellen zur Verfügung gestellten Nahrungsmittel in der Hand
der Gberpräsidenten gelegen hat, wird das Landesamt auch fernerhin
bis auf weiteres die Nährmittel den Gberpräsidenten zuweisen. Die Ve-
stimmung über die Form der Unteroerteilung, insbesondere auch über die
Beteiligung der Regierungspräsidenten bei der Unterverteilung, bleibt den
Gberpräsidenten überlassen. I n den übrigen Provinzen und im Regierungs-
bezirk Hohenzollern, wo bisher ein unmittelbarer Verkehr zwischen den Zen-
tralstellen und den Regierungspräsidenten bestanden hat, wird das Landesamt
auch weiter vorläufig mit den Regierungspräsidenten unmittelbar verkehren.
3ofern das Landesamt in Einzelfällen einem Kommunalverband oder einer.
Vedarfsstelle innerhalb eines Kommunalverbandes Nährmittel unmittelbar
zuweist, wird es den Gberpräsidenten bezw. den Regierungspräsidenten davon
alsbald in Kenntnis setzen.

Die Gberpräsidenten und die Regierungspräsidenten werden beauf-
tragt, aus den zur ihrer Verfügung gestellten Nährmittelmengen unmittel-
bare Zuwendungen an größere öffentliche und private Krankenanstalten^
3traf- und Erziehungsanstalten, sonstige bedeutendere Anstalten, an größere
industrielle Vetriebe und Vereinigungen von solchen, an gemeinnützige
Vereine und an sonstige geeignete Vedarfsstellen zu mälzen, insoweit dies
ohne zu starke Beschwerung des Verteilungsgeschäfts praktisch durchführ-
bar ist. Die zuständigen Kommunalverbände sind von den Zuwendungen
zwecks Vermeidung von Ueberbelieferungen zu benachrichtigen.

Falls der Umfang der mit der Verteilung der Nährmittel und anderer
Nahrungsmittel verbundenen Arbeit es erfordern sollte, können die Gber-
präsidenten und die Regierungspräsidenten mit der Vornahme der Verteilung
eine der in der Provinz bezw. dem Regierungsbezirk vorhandenen stellen
(Fleischstelle, Fettstelle, Eierstelle usw.) betrauen oder eine besondere
Verteilungsstelle ins Leben rufen. Dem Landesamt ist hiervon unter ge-
nauerer Angabe der Adressen Anzeige zu erstatten. Die Kosten der be-
sonderen Verteilungsstellen sind aus Staatsfonds zu decken und bei den
sonstigen außeretatmäßigen Ausgaben der Verwaltung des Innern (unter
Abschnitt 0) zu verrechnen.

Das Landesamt ist berechtigt, für den bei der Weiterverteilung der
Nährmittel in den Provinzen und Regierungsbezirken anzuwendenden Ver-
teilungsschlüssel allgemeine Grundsätze aufzustellen.

Der rein geschäftliche, privatwirtschaftliche Teil der Nährmittelver-
teilung wird sich nach den Anweisungen der vorerwähnten behördlichen
Verteilungsstellen in der gleichen Farm abwickeln, wie sie bei dem größten
Teile der in Frage kommenden Waren schon bisher üblich gewesen ist. Die
Reichsverteilungsstelle benachrichtigt das Landesamt über die ihm zustehenden
Nährmittel. Das Landesamt hat sich sodann mit den für die Veschaffung
der Nährmittel in Vetracht kommenden zentralen Wirtschaftsstellen, jns-
besondere der Hafereinkaufsgesellschaft m. b. H., der Graupenzentrale G.
m. b. l)., der Grießzentrale G. m. b. l?., dem verbände deutscher Teig-
warenfabrikanten, der Reichsgetreidestelle und der Reichshülsenfruchtstelle
G. m. b. l). über die Lieferungen an die Geschäftsstellen in den Pro-
vinzen bezw. den Regierungsbezirken zu verständigen und sie zur Gut»
schreibung bezw. Lieferung der festgesetzten Nährmittelmengen an die Ge-
schäftsstellen in den Provinzen bezw. den Regierungsbezirken anzuweisen.
Vorbehaltlich anderweitiger Mitteilung des Landesamts für Ausnahme-
fälle findet ein unmittelbarer Geschäftsverkehr zwischen den zentralen Ge-
schäftsstellen und den Kommunalverbänden grundsätzlich nicht statt. Die
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Vberpräsidenten und Regierungspräsidenten geben ihrerseits wiederum den
Geschäftsstellen in den Provinzen bezw. den Regierungsbezirken Anweisung
über die weitere Verwendung der dorthin zu ihrer Verfügung überwiesenen
Nährmittel. Die Geschäftsstellen in den Provinzen bezw. Regierungsbe-
zirken nehmen je nach der Anweisung die Nährmittel einstweilen M f
Lager oder führen sie den Kommunalverbänden Zu. Abgerechnet wird
Zwischen den Zentralen Geschäftsstellen oder den von ihnen bezeichneten
betrieben und den Geschäftsstellen in den Provinzen bezw. in den Re-
gierungsbezirken einerseits und den letztgenannten stellen und den Kom-
munalverbänden anderseits. Zu beachten ist, daß jeder Verteilungsver-
fügung einer obrigkeitlichen Verteilungsstelle ein entsprechender geschäft-
licher Vorgang, Gutschrift oder tatsächliche Lieferung der Ware an die
bezugsberechtigte stelle, nachfolgen mutz. Auf möglichste Vereinfachung,
verbilligung und Veschleunigung der geschäftlichen Abwicklung ist mit größ-
tem Nachdruck hinzuwirken.

Das Landesamt wird alsbald den Gberpräsidenten und Regierungs-
präsidenten mitteilen, mit welchen behördlichen Verteilungsstellen und mit
Welchen Geschäftsstellen in den Provinzen beZw. Regierungsbezirken es
arbeiten wird.

wi r weisen noch besonders daraufhin, daß es im Interesse einer
glatten Abwicklung der gesckäftlichen Aufgaben bei der Nährmittelver-
teilung dringend geboten ist, den auf diesem Gebiet erfahrenen Handel
in weitestem Nmfang zu beteiligen und ihn namentlich auch in die pro-
vinziellen und Vezirksnahrungsnnttelgesellschaften einzugliedern, wie dies
bei verschiedenen Gesellschaften mit bestem Erfolge geschehen ist. Auch
für die Nnterverteilung der Nährmittel in den Kommunalverbänden ist der
Handel, insbesondere der zuverlässige Kleinhandel, neben den Konsumver-
einen, soweit es ohne Veeinträchtigung der Versorgung der Bevölkerung
irgend geschehen kann, heranzuziehen. Der Vertrieb von Nahrungsmitteln
in kommunaler Regie hat sich namentlich an solchen Grten nicht bewährt,
wo eine zu kleine Anzahl von kommunalen Verkaufsstellen eingerichtet
worden ist.

An die Herren Gberpräsidenten und Regierungspräsidenten.

1916. 12. Dezember

Hö kftpreife für Rüben.

M. h. G. M. 5. D. F. M. 3. (M. Vl. h. G. 3. 480.)

I n Ergänzung der Ausführungsanweisung vom 14. November d. Is .
zur Verordnung über Höchstpreise für Rüben vom 26. Oktober 1916
wird hierdurch bestimmt, daß die dort festgesetzten Höchstpreis für Rüben
nicht für aus dem Ausland eingeführte Rüben gelten, die durch die Reichs-
stelle für Gemüse und Gbst oder ihre Veauftragten in den Verkehr gebracht
werden.

Dieser ergänzenden Vestimmung wird rückwirkende Kraft in dem sinne
beigelegt, daß sie gleichzeitig mit der Ausführungsanweisung vom 14. No-
vember d. Is . am Tage, wo diese Ausführungsanweisung durch die Re-
gierungsamtsblätter und gleichstehenden amtlichen Matter veröffentlicht ist,
in Kraft getreten ist.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Vberpräsidenten in
Potsdam.
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191«. 12. Dezember.

Notprsfung für die endgültige Anstellung von Lrhrern
M. G. U. (3. Vl. U. 3. 594.)

Ich ermächtige die Königliche Negierung (das Königliche provinzial-
schulkollegium), auch solche im Heeres- (Marine-, 3anitäis-) dienst stehende
Lehrer, die mindestens zwei Iahre an schulen in Preußen vollbeschäftigt ge-
wesen sind und erst nach der Einberufung zum Militärdienst sich zur Prüfung
für die endgültige Anstellung melden, zu dieser Prüfung zuzulassen und
ihnen dabei die im Erlaß vom 10. Kugust 1914*) für Notprüfungen Zuge-
standene Erleichterung zu gewähren. Unbedingte Voraussetzung ist, daß
dagegen weder aus ihren Leistungen im 3chuldienst noch aus ihrer Führung
Vedenken geltend zu machen sind. Ueber ihre Führung im Heeresdienste
haben sie sich durch ein Zeugnis der zuständigen Militärbehörde auszuweisen.

Vei Beurteilung der schriftlichen Arbeiten sind der Grt und die näheren
Umstände ihrer Anfertigung in angemessener weise zu berücksichtigen.

Die Meldungen sind auch außerhalb der im § 4 der Prüfungsordnung
angegebenen Termine anzunehmen. Vei Festsetzung des Tages für die
mündliche Prüfung ist den besonderen Verhältnissen des Prüflings nach
Möglichkeit Rechnung zu tragen.

Kn die Königl. Negierungen, das Königl. provinzialschulkollegium in Derlin
und den Herrn Gberpräsidenten in Magdeburg wegen der Ztolberg-
schen Grafschaften.

1916. 12 Dezember.

Attsführungsbeftimmungen zu der Verordnung über den Handel
n»it Sämereien vom l5 November l91« (RGNl S l277.)

M. h. G. M. L. D. F. M. I . (M. Vl. h. G. 5. 483.)

5tuf Grund des H 2 der Verordnung über den Handel mit samereien
vom 15. November 1916 und der §§ 6, 7, 8 Kbs. 2 und § 12 Kbs. 2
der Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur
Vekämpfung des Kettenhandels vom 24. Iuni 1916**) wird folgendes
bestimmt:

1. Zur Entscheidung über die Erteilung und Entziehung der Erlaubnis
zum Handel mit Klee-, Gras-, Futterrüben- und Futterkräutersamen sowie
zur Untersagung des Handels in den Fällen des § 1 5tbs. 2 Nr. 3 der
Verordnung vom 15. November 1916 werden in stadtkreisen bei der Orts-
polizeibehörde, im übrigen bei dem Landrat, in den hohenzollernschen Landen
bei dem Vberamtmann, besondere stellen errichtet. Für den Landespolizei-
bezirk Verlin wird die stelle bei dem Polizeipräsidenten in Verlin gebildet.

Die Mitglieder der 3telle werden von der Vehörde ernannt, bei der
die stelle errichtet wird. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vor-
sitzende müssen unmittelbare oder mittelbare 3taatsbeamte sein. I n den
Landkreisen führt der Landrat, in den hohenzollernschen Landen der Gber-
amtmann den Vorsitz.

Die 3tellen entscheiden in einer Besetzung von 5 Mitgliedern ein-;
schließlich des Vorsitzenden. Zwei Mitglieder sollen Vertreter der Land-
wirtschaft, zwei Vertreter des Handels sein.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I I 3. 17.
) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 472.
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Die Mitglieder der stelle, die nicht Beamte sind, werden vom Vor-
sitzenden durch Handschlag an Eides stat t auf getreue Pflichterfüllung ver-
pflichtet, sie erhalten Reisekosten und Tagegelder nach den sähen, die
für die Mitglieder der Einkommensteuer-Veranlagungskommission festgesetzt
sind.

Die durch das Verfahren entstehenden Kosten sind Kosten der Landes-
polizei.

2. Gertlich zuständig ist die stelle, in deren Bezirk die Hauptnieder-
lassung des Handelsbetriebs liegt, für die die Erlaubnis nachgesucht wird.

Fehlt es an einer inländischen Hauptniederlassung, so bestimmt der
Regierungspräsident die zuständige stelle- wenn die Erlaubnis für ein
die Grenzen eines Regierungsbezirks überschreitendes Gebiet nachgesucht
wird, so ist die bei dem Polizeipräsidenten in Verlin errichtete stelle
Zuständig.

3. Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist schriftlich einzureichen.
Es ist darin anzugeben, ob und seit wann der Antragsteller eine im Han-
delsregister eingetragene Firma besitzt, ob und mit welchen sämereien
er vor dem 1. August 1914 gehandelt hat, ob und feit wann er im Besitze
der Erlaubnis zum Handel mit Lebens- und Futtermitteln auf Grund
der Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur
Bekämpfung des Kettenhandels vom 24. Juni 1916 ist, ob er wegen
Zuwiderhandlung gegen die Höchstpreisverordnungen, gegen die Verordnungen
über Vorratserhebung vom 2. Februars und 3. september 1915^) und
die Verordnung gegen übermäßige Preissteigerung vom 23. Ju l i 1915')
bestraft ist, und ob ein Verfahren zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. september 1915^) gegen ihn geschwebt hat. Ist
dem Antragsteller auf Grund dieser Verordnung der Handelsbetrieb unter-
sagt gewesen, so kann der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis von ihm nur
gestellt werden, nachdem die Wiederaufnahme des Handelsbetriebs gemäß
§ 2 Abs. 3 der Verordnung vom 23. september 1915 gestattet worden ist.

I n dem Antrag ist ferner anzugeben, für welche Zeit, für welches
Gebiet und für welche samereien die Erlaubnis erteilt werden soll. U)ird
die Erteilung der Erlaubnis für einen Handelsbetrieb beantragt, der sich
vor dem 1. August 1914 nicht oder nicht in dem zu erstattenden Umfang
auf den Handel mit sämereien erstreckt hat, so ist das volkswirtschaftliche
Bedürfnis eingehend zu begründen.

Dem Antrag ist die Gebühr für die Entscheidung (Ziffer 6) beizufügen.
Die stelle oder ihr Vorsitzender hat zur Vorbereitung der zu treffenden

Entscheidung die für erforderlich erachteten Erhebungen anzustellen, sie
kann jederzeit die Vorlegung der Handelsbücher sowie eine Auskunft über
die Persönlichkeit der Angestellten des Antragstellers verlangen, vor der
Zurücknahme einer Erlaubnis (§ 2 der Verordnung über den Handel mit
sämereien vom 15. November 1916) ist dem Beteiligten Gelegenheit zur
Geltendmachung etwaiger Einwendungen zu geben.

Die stelle bestimmt darüber, ob einer Entscheidung eine mündliche
Verhandlung mit dem Beteiligten vorausgehen soll.

Die Abstimmung "rfolgt nach einfacher stimmenmehrheit.
4. Der § 3 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Juni 1916 läßt die

stelle für die Entscheidung der Frage, welche Gründe für die versagung

1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I 5. 106.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3. 87.
3) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I s . 532.
4) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 5. 151.
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und die Entziehung der Erlaubnis sowie für die Untersagung des Handels
der im § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung vom 15. November 1916 be-
zeichneten Art in Frage kommen, den durch die Zachlage gebotenen 3piel-
raum. Für die richtige Durchführung des Verfahrens ist hervorzuheben,
daß mit der versagung oder der Ausschließung ein persönlicher INakel
nicht verbunden zu sein braucht. Neben den versagungsgründen, die in
der Person des Unternehmers und der Veschaffenheit der Unternehmung
liegen, — z. V. Unzuverlässigkeit, Mangel an Zachkenntnis, Mangel an
den für einen ordnungsmäßigen Handelsbetrieb erforderlichen Einrichtungen
oder dem nötigen Vetriebskapital — kann die versagung der Zulassung
oder die fernere Nichtzulassung eines Vetriebs auch auf bedenken volks-
wirtschaftlicher Art gegründet werden, solche können unter den gegen»
wältigen Verhältnissen namentlich daraus hergeleitet werden, daß für den
in Rede stehenden Handelsbetrieb kein Vedürfnis vorliegt. Erweist sich
eine Einschränkung der Zahl der Händler als nötig, so sind entsprechend dem
Hinweis im § 3 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Juni 1916 in erster
Linie diejenigen Personen auszuschließen, die erst nach dem 1. August 1914
den Handel mit Sämereien aufgenommen haben.

Die Erteilung der Erlaubnis ist davon abhängig zu machen, daß der
Handeltreibende die angeschlossenen von der ständigen preiskommiPon fest-
gesetzten Richtlinien und preise vom 19. Leptember 1916, oder andere von
derselben Kommission in Zukunft festzusetzenden Richtlinien und Preise nicht
überschreitet. Es ist ferner zulässig, die Erteilung von weiteren Bedingungen
abhängig zu machen. Dies wird sich für die Fälle empfehlen, in denen
eine dauernde Ueberwachung des zu gestattenden Handelsbetriebs erwünscht
ist, etwa um einer ungesunden Preisentwicklung oder einer Irreführung des
Publikums entgegen zu wirken. Bedingungen dieser Art können z. V.
sein: die Verpflichtung, Vücher zu führen, die über Herkunft und verbleib
der Ware, Einkaufs- und Verkaufspreise Auskunft geben, die Entlassung
von Angestellten, die sich als unzuverlässig im Handel erwiesen haben, der
Nichtgebrauch einer Phantasiefirma oder einer Firmenbezeichnung, die ge-
eignet ist, über Art und Umfang des Geschäftsbetriebs im Publikum
Irrtum zu erregen.

Werden die Vedingungen nicht erfüllt, so ist die erteilte Erlaubnis
gemäß § 4 der Verordnung vom 24. Juni 1916 zu entziehen.

5. Dem Handeltreibenden ist eine Erlaubniskarte nach heiligendem
Muster auszuhändigen. I n der Karte ist der Name des Handeltreibenden,
oder wenn ihm der Handelsbetrieb unter einer Firma gestattet jwird,
diese genau zu bezeichnen.

6. Die Entscheidung ist gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt für
Handelsbetriebe, die gemäß §8 6, 8 des Gewerbesteuergesetzes vom 24.
Iuni 1891 (G3. 5. 205) zur Gewerbesteuerklasse I veranlagt sind, 50 Mk.,
für die der Gewerbesteuerklasse I I 30 Mk., der Gewerbesteuerklasse I I I
10 Mk. Für Vetriebe der Gewerbesteuerklasse IV und die gemäß lz§ 5, 7
des Gesetzes von der Gewerbesteuer befreiten Vetriebe ergeht die Entschei-
dung gebührenfrei.

7. Ueber die Veschwerde entscheidet endgültig der Regierungspräsident,
in dessen Vezirk die zur Erteilung der Erlaubnis zuständige Itelle ihren
3itz hat, soweit der Landespolizeibezirk Verlin in Verrucht kommt, der
Gberpräsident.

8. Ueber 3treitigkeiten, die sich aus der Uebernahme und Verwertung
zwischen den Veteiligten ergeben, entscheidet endgültig der Regierungspräsi-
dent, in dessen Vezirk sich die zu übernehmenden und zu verwertenden
3ämereien befinden.
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9. Zur Erteilung der im § 12 Abs. 1 Ziffer 1 der Verordnung vom
24. Ium 1916 vorgesehenen Genehmigung ist an stelle der Grtspolizei-
behörde in den Grten, in denen eine stelle im sinne der Verordnung vom
15. November 1916 errichtet ist, diese zuständig.

Anlage I.
Richtlinien.

Die festgesetzten preise sind Höchstpreise, sie dürfen nicht überschritten,
können aber unterschritten werden, sie verstehen sich in allen stufen,
wenn nicht anders vermerkt, für mindestens gute (Qualitäten 1916er Ernte.
Geringere (Qualitäten sind dem Wertunterschied entsprechend billiger zu
bewerten. Keltere saaten sind ebenfalls der Qualität entsprechend, jedoch
nicht über die festgesetzten preise zu bewerten. Es ist sache der Vereinbarung
zwischen Räufer und Verkäufer, außerdem Wertzahlen zu fordern oder zu
geben. Für nachweisbar planmäßig gezüchtete saaten sowie von dcr Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft, den Landwirtschaftskammern und den
offiziellen saatzuchtanstalten anerkannte saaten gelten die festgesetzten preise
nicht, ebenso nicht für Verkäufe nach dem Auslande.

Die preise verstehen sich für prompte Lieferung gegen netto Kasse für
50 k^ brutto oder netto bahn- oder bordfrei der tatsächlichen Versandstation.
Haben die Berechnungen vor dem Kriege ab oder frei Lager stattgefunden,
so ist oies auch weiter zulässig.

Genossenschaften und andere landwirtschaftliche Handelsorganisationen
unterstehen denselben Verpflichtungen wie die Händler.

Vei Abgabe von Mengen unter 50 k^ sind die vor dem Kriege üb-
lichen Zuschläge gestattet.

Für spätere Zahlungen und Lieferungen können 6 o/o Zinsen berechnet
werden. Ein entsprechender Preiszuschlag ist jedoch nur zulässig, wenn in
dem Angebot und der Rechnung ausdrücklich bemerkt ist, daß die Ware auf
Ziel oder spätere Lieferung verkauft ist.

Vermittlergebühren hat der Verkäufer zu tragen. Müssen sie vom
Käufer bezahlt werden, so ist der Höchstpreis um den gleichen Vetrag zu
mindern.

Vei Käufen in ausländischer Valuta ist die Valuta umzurechnen gemäß
dem am Tage der Käufe bzw. am vorhergehenden Tage in den Zeitungen
veröffentlichten amtlichen Kurse.

Vlankogeschäfte dürfen nicht getätigt werden.
schriftliche Verträge, die vor Inkrafttreten der vorstehenden Höchst-

preise und Vestimmungen abgeschlossen sind, werden von diesen nicht be-
troffen.

Zur Überwachung und Ergänzung dieser Vestimmungen und Preis-
festsetzungen besteht eine Kommission, die auch Übertretungen zu prüfen
und über ihre weitere Vehandlung zu entscheiden hat.

Anzeigen und ihr sonst zur Kenntnis gekommene Übertretungen und
Umgehungen werden durch die Kommission geprüft, werden solche für
vorliegend erachtet, so ist der schuldige zu verwarnen bzw. hat die Kom-
mission das Recht, den schuldigen dem Kriegsernährungsamte namhaft
zu machen.

Die üblichen Einrichtungen zur schlichtung von streitigkeiten Schieds-
gerichte, Gerichte, Kontroll-stationen) werden durch vorstehende Vestim-
mungen nicht beschränkt.

Die Forderung „seidefrei" gilt im sinne der Höchstpreise für erfüllt,
wenn die Ware den im Einzelfall in Betracht kommenden bestehenden Ve-
stimmungen oder Vereinbarungen entspricht.

?3
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Die Mindestwerte für gute (Dualität hat die Kommission auf Grund
der vieljährigen Durchschnittsergebnisse der 3amen-Kontrollstationen unter
Verücksichtigung d^r diesjährigen Ernteverhältni,se baldmöglichst festzustellen
und bekanntzugeben.

Gründet sich der Vorwurf der Hochstpreis-Ueberschreitung auf
Nichterfüllung der 3eioebedingungen oder
der zahlenmäßigen Garantien für Reinheit und Keimkraft oder
des Ursprungs,

so entscheidet allein und endgültig die ständige Kommission über die Tr i f -
tigkeit der Gründe und die Weiterverfolgung des Falles.

Höchstpreise.
Stufe I.

Höchst-
verlalnspreil

an
Verbraucher

Stnfe II.
Höchst-

v«>rtauf preis
der Händler an

Händler
zum Verlauf

an Verbraucher

4 9 , -1. 3errlldellll 55,
2. Notklee, seidefrei, mittel-

europäisch 190,— 178,—
3. weigklce, seidefrei 156,— 146,—
4. 3chwedisch-Klee, seide-

frei 166,— 156,—
5.' Gelbklee, enthülst,

seidefrei 78,—
6. Inkarnatklee, seidefrei 90,—
7. Luzerne, seidefrei, überjährig

asiat.sche 120,—
europäische 155,—

8. Englisches u. italienisches
Naygras 110,

9. WestevWoldisches Nay-
gras 88,—

10. Wiesenschwingel 115,—
11. Timothe, s.idefrei 82,—
12. Knaulgras 80,—
13. 3chafschwmgel 37,—
14. Esparsette 58,—
15. Wundklee 150,—

Verlin, den 19. 3eptember 1916.

70,—
82,—

112,—
147,—

100,—

80,—
105,—

75,—
72,—
32,—
52,—

140,—

Stufe III
Höclisteinkaufspreis

der Händler
von Händlern zum
Verkauf an Häodler
und beim Einkauf

uom Auslsindc

4 4 , -

170,—
138,—

148,—

65,—
7 5 , -

105,—
140,—

9 2 -

7 4 , -
9 7 , -
7 0 , -
65,—
2 8 , -
4 7 , -

132,—

Erlaubnisschein für den Handel mit 3ämereien.

Anlage I I .

«tufe IV

Höchst-
einkaufsprels
der Händler

von
Produzenteu

4 0 -

162,—
132,—

142,—

60,—
7 0 , -

9 7 , -
132,—

8 6 . -

7 0 , -
9 1 . -
65,—
60,—

4 3 , -
126, -

Knlage I I I .

Dem (Der) (Name oder Firma ^
ist gemäß der Verordnung über den Handel mit Sämereien vom 15. No-
vember 1916 (Neichs-Gesetzbl. 3. 1277) die Erlaubnis erteilt worden,

^ (Zeitangabe! bis auf weiteres' bis zum )
^ in (im) (Gebietsbezeichnung)
' den Handel mit folgenden 3ämereien

zu betreiben.
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Die Erlaubnis kann jederzeit wieder entzogen werden.

' , den 191

Der Vorsitzende
der zur Entscheidung über die Erteilung und Entziehung der Erlaubnis

errichteten stelle.

1916. 13. Dezember

Aussührungsanweisung zur Verordnun« über Höchstpreise für Zwiebeln
vom 4. November 19 >y

M. h. G. M. L. D. F. M. I . (M. Vl. h. (5. 3. 487.)

I. Kuf Grund des § 5 der Verordnung wird mit Zustimmung des
Präsidenten des Kriegsernährungsamts angeordnet:

1. daß die Höchstpreise der Verordnung für ausländische Zwiebeln,
die von der Neichsstelle für Gemüse und Gbst oder ihren Veauf-
tragten verkauft werden, nicht gelten.

2. daß die Höchstpreise dr Verordnung für die roten Litauer 3teck-
zwiebeln um 25 vom hundert erhöht werden.

II. Kuf Grund des § 7 der Verordnung wird bestimmt:
höhere Verwaltungsbehörden im 3inne der Verordnung sind die Re-

gierungspräsidenten, für Verlin der Gberpräsident.
Zuständige Vehörde'n sind die Landräte (Gberamtmänner), in den

3tadtkreisen die Gemeindeoorstande.
Kommunalverbände sind die 3tadt und Landkreise.

Kn die Herren Regierungspräsidenten, den Herrn Polizeipräsidenten in Verlin
und den Herrn Vberpräsidenten in Potsdam.

1916. 13. Tezember.

h a i zu der Vekanntmachung über Rohzucker
und Zuckerrüben im N triedöjahr !917 lit von» s. Dezember ^»itt.

M. h. G. M. Q V. F. M. I . (M. Vl. h. G. 3. 487.)

höhere Verwaltungsbehörde im 3inne des § 4 der Vekanntmachung
ist der Gberpräsident, in dessen Vezirk die verarbeitende Zuckerfabrik be-
legen ist.

vor der Entscheidung gemäß § 4 der Vekanntmachung sind beide
Parteien zu hören. Je ein 3achverständiger aus den Kreisen der Land-
wirtschaft und der Zuckerindustrie ist zuzuziehen.

Ausfertigung der Entscheidung ist beiden Parteien zuzustellen.

1916. 13. Dezember.

Nbsnderu»«» von «usfütiruna«b,sti,nlnnnnen betreffe»»
T'»ntbra«n<wein Einschränkung.

Kriegsernährungsamt (R. 3. Vl. 3. 535.)

Kuf Grund von § 4 der Vekanntmachung, betreffend Einschränkung
der Trinkbranntweinerzeugung, vom 31. März 1915*) (Reichs-Gesetzbl. 3.

verwaltungsoorschriften Jahrgang 1915 I 3. 255.
73'
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208) und der Vekanntmachung über die Errichtung eines Rriegsernährungs-
amts vom 22. Mai 1916x) (Reichs-Gesetzbl. 5. 402) bestimme ich:

Die Ausführungsbestimmungen Zu der Vekanntmachung, betreffend Ein-
schränkuna der Trinkbranntweinerzeugung, vom 31. März 1915 (Reichs-
Gesetzbl. 5. 208), vom 15. April 1915f) (Zentralblatt für das Deutsche
Reich 3. 123) und 14. März 1916 (Zentralblatt für das Deutsche Reich
5. 54) werden wie folgt geändert:

Absatz 1 der Ziffer 2 des § 3 erhält folgende Fassung:
Die im § 2 Absatz 1 unter s aufgeführten Gewerbetreibenden

dürfen vom 1. Januar 1917 an bis auf weiteres monatlich nicht
mehr als 4 Hundertteile der im Vetriebsjahr 1913/14 versteuerten

/ Menge versteuern lassen,- jedoch ist die vorbezeichnete Iahresmenge
um den Vetrag zu kürzen, für den im Vetriebsjahr 1913/14 bei
der Ausfuhr von Vranntwein und kosmetischen Erzeugnissen (§ 48
Abs. 1 Vuchstabe s und §§ 61 ff. der Vranntweinsteuer-Vefreiungs-
ordnung) 3teuerfreiheit in Anspruch genommen ist.

1916 13. Dezember

Vekanntmachxng über Pferdefleisch.

R. K. (R. G. Vl. 3. 357.)

Auf Grund der Bekanntmachung über Rriegsmatznahmen zur 3iche-
rung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 401)
wird folgende Verordnung erlassen:

Die preise für Pferdefleisch dürfen im Kleinhandel bei der Abgabe
an den Verbraucher folgende Veträge nicht übersteigen:

für 1 Pfund Lendenbratfleisch, Leber, Frischwurst
oder Fett 1,80 Mark,

für 1 Pfund Muskelfleisch, ausgenommen Lenden-
bratfleisch, ohne Rnochen 1,60 „

für 1 Pfund Herz und Tingeweide, Ropffleisch und
andere geringe 3orten Fleisch, ausgenommen
Leber ' 1,40 „

für 1 Pfund Unochen 0,20 „ .

Zur Verücksichtigung der besonderen Marktverhältnisse in den ver-
schiedenen Wirtschaftsgebieten können die Landeszentralbehö'rden oder die
von ihnen bestimmten Vehörden für ihren Vezirk oder Teile ihres Ve-
zirkes niedrigere Höchstpreise, als im § 1 festgesetzt sind, festsetzen.

§ 3
Die Kommunalverbänoe können den Verkehr mit Pferden, die zur

3chlachtung bestimmt sind, und mit Pferdefleisch sowie den verbrauch
von Pferdefleisch regeln. 3ie können den Gemeinden die Regelung für die
.Gemeindebezirke übertragen. Gemeinden, die nach der letzten Volkszählung,
mehr als 10 000. Einwohner hatten, können die Uebertragung verlangen.

Die Vorschrift im § 2 3atz 2 der Verordnung vom 21. August 1916
über die Regelung des Fleischverbrauchs (Reichs-Gesetzbl. 3. 941) bleibt
unberührt.

x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 380.
-f) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I 3. 279.



. 14. Dezember. N53

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Vehörden
Können die Kommunalverbände und Gemeinden für die Zwecke der Ne»
gelung vereinigen, sie können auch die Regelung für ihren Vezirk oder
Teile ihre«. Vezirkes selbst vornehmen, soweit die Regelung hiernach für
einen größeren Vezirk erfolgt, ruhen die Vefugnisse der zu diesem Vezirke
gehörenden stellen.

Die Herstellung von Dauerwurst aus pferdepfleisch wird untersagt.

s 5
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen.
8 6

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-
tausend Mark oder mit einer dieser strafen wird bestraft:

1. wer öie in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Verordnung
festgesetzten Höchstpreise überschreitet,

2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch
den diese preise überschritten werden, oder sich zu einem solchen
Vertrag erbietet,

3. wer der Vorschrift im § 4 oder den nach § 3 erlassenen Be-
stimmungen zuwiderhandelt.

Neben der strafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht,
eingezogen, werden.

Diese Verordnung tritt am 27. Dezember 1916 in Kraft.

1916 14. Tezember.
Grgänzung der AuSfübrungsanweisuu« vom ». Oktober 1916. z»r

Bekanntmachung über Sacke vom 27. Ju l i 1916.
M. h. G. M. I . (M. Vl. h. G. 5. 488.)

Auf Grund des § 27 der vorbezeichneten Bekanntmachung wird fol-
gendes bestimmt:

I n der die Untersagung des Handels mit sacken (§ 25 der Bekannt-
machung) aussprechenden Entscheidung ist gleichzeitig festzusetzen, daß der
von der Entscheidung Vetroffene die durch das Verfahren verursachten baren
Auslagen, insbesondere die Gebühren für die vorgeschriebenen öffentlichen
Bekanntmachungen, zu erstatten hat.

Abdrucke für die Landräte (Vberamtmänner) und die Polizeiverwal-
tungen der stadtkreise sind beigefügt.
An die Herren Regierungspräsidenten, den Herrn Gberpräsidenten in Pots-

dam und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

1916. 14. Dezember.

betreffen» Herstellung von Schmalz durch die Kommunalverbinde und
Gewinnung v«n Speisefett durch größere Gtadtgemeinden.

Rriegsernährungsamt (M. Vl. M. 3. 429.)
Verlin V̂ 8, den 28. November 1916. Mohrenstr. N/12.
I n der Bevölkerung wird die geringe Menge der zu verteilenden streich-
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fette drückend empfunden, weshalb ich eine Prüfung veranlaßt habe, in
welcher Richtung hier eine Vesserung möglich ist.

I. Durch versuche ist festgestellt worden, daß es sich dringend em-
pfiehlt, von den für die Zivilbevölkerung gelieferten Schweinen die fetten
Teile/ die nicht unbedingt zur Wurstfabrikation benötigt werden, zu Ichmalz
aufzuschmelzen. Für die Herstellung von Wurst (Vlut- und Leberwurst)
genügt die Verwendung von so viel 3chweinef?tt, daß der Fettgehalt
der Wurst etwa 10 v. H. beträgt.

Das so freiwerdende Ichmalz wird den Gemeinden bezw. Kommu-
nalverbänden nicht auf die ihnen zustehenden Fettmengen angerechnet wer-
den, ist also nicht unbedingt auf die Fettkarten abzugeben. Die Ra-
tionierung dieses Ichmalzfetts kann vielmehr auch auf Grund der Fleisch-
karte oder, wie ich hiermit zulasse, einer besonderen Karte (Fleischfett-
karte, Lebensmittelkarten) erfolgen.

Die Herstellung des Ichmalzes wird den Kommunalverbänden nahe-
zulegen sein. Die Reichsfleischstelle ist bereit, ihnen hierbei mit Vor-
schlägen behilflich zu sein. Die bei der Reichsfleischstelle hierzu gepflo-
genen Vorverhandlungen werde ich in Nr. 10 der „Veiträge zur kommu-
nalen Kriegswirtschaft" zur allgemeinen Kenntnis der Vehörden bringen.
Die Frage, ob die Kommunalverbände die Ichmalzherstellung aus den
fetten Teilen der Ichlachtschweine selbst durchführen oder unter ihrer Kuf-
sicht und Weisung durch Ichweineschlächter ausführen lassen, soll der Ent-
scheidung nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse durch die Kommunal-
verbände selbst vorbehalten bleiben.

I I . Weiter wird es sich dringend empfehlen darauf hinzuwirken, daß
die größeren Itadtgemeinden, in denen dies lohnend erscheint, den ver-
such machen, die in den Haushaltungen nach dem Kochen abfallenden
Knochen sammeln zu lassen, um aus ihnen Ipeisefett durch Vehandlung
in Dampffterilisationsapparaten oder Autoklaven zu gewinnen.

Um diese versuche zu ermöglichen, ist mit der Reichsfettstelle, dem
Kriegsausschutz für pflanzliche und tierische Gele und Fette und der Reichs-
fleischstelle folgendes festgestellt worden:

Den Gemeinden, die aus privaten Haushaltungen, zu denen auch
Gastwirtschaften gehören, ausgekochte Knochen in frischem Zustande sam-
meln, kann die Gewinnung von Ipeisefett aus diesen Knochen auf Kn-
trag vom Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Gele und Fette
gestattet werden. Das so gewonnene Fett verbleibt den Gemeinden ohne
Anrechnung auf die Fettkarte. — Die Verarbeitung der gesammelten'
Knochen hat dort, wo selbst oder in unmittelbarer Nähe vom Kriegsaus-
schuß konzessionierte Ipeiseknochenfettfabriken bestehen, nach Vereinbarung
zwischen der Gemeinde und der Fabrik zu geschehen. Kommt eine solche
Vereinbarung auch nach Vermittlung des Kriegsausschusses für pflanz-
liche und tierische Gele und Fette nicht zustande, so ist meine Entschei-
dung anzurufen. — I n tvrten, wo keine konzessionierten Ipeiseknochen-
fettfabriken bestehen, können die Gemeinden die Fettgewinnung entsprechend
der Vorschrift des Kriegsausschusses selbst vornehmen.

Die bei der Reichsfleisch stelle gepflogenen Vorverhandlungen über die
Zweckmäßigkeit dieser Iammlung lasse ich ebenfalls in Nr. 10 der „Lei-
träge zur kommunalen Kriegswirtschaft" zur Kenntnis der beteiligten Ve-
hörden und Gemeinden bringen.

Die hohen Vundesregierungen bitte ich, geneigtest alle Vestrebungen
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der Kommunalverbände und Gemeinden in den von mir bezeichneten beiden
Richtungen anregen, fordern und stützen zu wollen.

v. Va tock i .

An sämtliche Bundesregierungen (für Preußen: Ministerium des Innern,
für Handel und Gewerbe, für Landwirtschaft, Domänen und Forsten)
und den Herrn 3tatthalter in Elsaß-Lothringen.

Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme. Ich ersuche, die
Kommunalverbände und Gemeinden anzuhalten, von den Anregungen des
Herrn Präsidenten des Kriegsernährungsamts in weitestem Umfange Ge-
brauch zu machen.

Verlin, den 14. Dezember 1916.

Der Minister des Innern.

1916. 14. Dezember.

Bekanntmachung
über Rücklieferung von Deltuche«.

Kriegsernährungsamt (R. 3. Vl. 5. 536.)

Auf Grund des § 9 der Verordnung über Gelfrüchte und daraus ge-
wonnene Produkte vom 26. Iuni 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 842 ff.) in
Verbindung mit § 1 der Vekanntmachung über die Errichtung eines Kriegs-
ernährungsamts vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 402) wird be-
stimmt :

wer nach § 7 Absatz 2 der Verordnung über Gelfrüchte und daraus
gewonnene Produkte vom 2 6 / I u n i 1916 für abgelieferte Gelfrüchte die
Rücklieferung von Gelkuchen verlangen kann, hat den vom Kriegsausschutz
für pflanzliche und tierische Gele und Fette, G. m. b. H. in Verlin über
die Berechtigung ausgestellten Bezugsschein, soweit dieser vor dem 1. März
1917 ausgestellt ist, spätestens am 31. März 1917 seinem Kommunal«
verbände einzureichen. Vezugsscheine, die nach dem 28. Februar 1917
ausgestellt sind, sind innerhalb eines Monats nach dem Tage der Aus«
ftellung der bezeichneten 3telle einzureichen.

Vezugsscheine, die nach Ablauf dieser Fristen eingereicht werden, ver-
lieren ihre Gültigkeit.

1916. 14. Tezember.

Vekamttutachuna,
betreffend Zotterleichterungen fnr Indl,ftrieerzeugnisse aus de« besetzten

feindlichen Gebieten

R. K. (R. G. Vl. 3. 1386.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes, betreffend die
Ermächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw., vom
4. August 1914**) (Neichs-Gesetzbl. 5. 327) folgende Verordnung erlassen:

Verwaltungsoorschriften Iahrgang 1916 I 3. 487.
Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1914 I 3. 857.
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I
Die waren der Nummern 724, 777 bis 805 einschließlich, 820, 821,

843, 894, 904 und 906 des Zolltarifs bleiben, wenn sie in den besetzten
feindlichen Gebieten erzeugt sind, bis auf weiteres bei der Einfuhr zollfrei.

II '
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. De«

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916. 14. Tezember.
Netatmtmachuns,

betreffend Aus- u<> Durchfuhrverbot von Spiunftossen PP

R. K. (Reichs- u. staatsanzeiger Nr. 295.)

Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen Verordnungen vom 31. )u l i
1914, betreffend das verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von

1) Waffen, Munition, Pulver, Sprengstoffen sowie von anderen Ar-
tikeln des Kriegsbedarfs und von Gegenständen, die zur Herstellung
von Kriegsbedarfsartikeln dienen,

2) Rohstoffen, die bei der Herstellung und dem Vetriebe von Gegen-
ständen des Kriegsbedarfs zur Verwendung gelangen,

bringe ich nachstehendes zur öffentlichen Kenntnis:
I. Cs wird verboten die Ausfuhr und Durchfuhr sämtlicher waren

des 5. Abschnitts des Zolltarifs (Tierische und pflanzliche Spinnstoffe und
waren daraus: Menschenhaare,' zugerichtete Schmuckfedern,' Fächer und
Hüte) einschließlich der Gespinste, Gewebe und Säcke aus Textilose, Textilit.

II. Diese Vekanntmachung tritt an die stelle aller seither auf Grund
ber eingangs genannten Kaiserlichen Verordnungen erlassenen Bekannt-
machungen, insoweit sie waren des 5. Abschnitts des Zolltarifs zum Gegen-
stände haben.

III. Die Ausfuhr der unter I genannten waren im Veredelungs-
verkehr (Eigen- und Lohnveredelung) ist gestattet, außer für Stoffe, die
zu verbandzwecken geeignet sind.

IV. Das verbot unter I erstreckt sich nicht auf folgende waren:

Aus Unterabschnitt ^.
Ausfuhrnummern

des Statistischen
Warenverzeichnisses:

Seide.
Rohseide vom Maulbeerspinner 391 a, 392 a
Rohseide in Verbindung mit anderen Gespinsten als

wolle, Vaumwolle oder Ramie aus 393
Florettseidengespinste 398 a ^ c
Seidenzwirn aller Art in Aufmachungen für den Ein-

zelverkauf mit Ausnahme der chirurgischen Näh-
seide aus 399

Rohseide, künstliche Seide und Florettseidengespinste,
in Verbindung (jedoch nicht umsponnen) mit Me-
tallfäder (Draht oder 5ahn) 400

dichte, ungemusterte taftbindige Gewebe, ganz aus
Seide des Maulbeerspinners, beiderseitig mit
festen Kanten gewebt (pongees) 401
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405a
406
407

408

409a—b

410

Kussuhrnummern
des statistischen

Warenverzeichnisses:
' dichte Gewebe für Möbel- und Zimmerausstattung,

ganz oder teilweise aus 3eide 402—403
Lammet und Plüsch, sammet- und plüschartige Ge-

webe ganz oder teilweise aus Leide 404a—d
andere dichte Gewebe, ganz oder teilweise aus Leide,

außer Kartuschbeutelzeug Pulvertuch) und Kus-
brenn-(Ketz-)stoff aus

Tü l l , ganz oder teilweise aus Leide
Veuteltuch, ganz oder teilweise aus Leide (Müllergaze)
Gaze, Krepp, Flor und dergleichen undichte Gewebe,

ganz oder teilweise aus Leide, außer Kartusch-
beutelzeug (Pulvertuch) und Kusbrenn--(5tetz-)stoff aus

Handschuhe und andere Wirkwaren, U)irk- und Netz-
stoffe, Netzwaren, ganz oder teilweise aus Leide

Lpitzenstoffe und spitzen aller Krt, einschließlich der
Cinsatzspitzen, Kanten und abgepaßten Waren
aus Lpitzen oder Lpitzenstoffen, ganz oder teil-
weise aus Leide

Ltickereien auf Grundstoffen, ganz oder teilweise aus
Leide 411

posamentierwaren (Vesätze, Vander, Kordeln, Litzen,
Lchnüre und dergleichen) aus Leide- nach Krt
der sogenannten Vaumwollensparterie hergestellte
Waren, mit Ausnahme der breiten Viscabändchen
aus Kunstseide (die wie schmale der Nr. 394
dem Verbot unterliegen),' Ehenille aus 412a

Knopfmacherwaren, auch mit Unterlagen oder Ein-
lagen von holz, Vein, Harn, Leder, Eisen aus 412b

bunte Iacquardwäscheborten, Grätenstiche und Varmer
Vögen, aus Vaumrvolle mit künstlicher Leide verschieden.

Kus-Unterabschnitt L.
Vol le und andere Tierhaare (mit Ausnahme der Pferde-

haare aus der Mähne und dem Lchweife).
Lpitzen aller 5trt, einschließlich der Einsatzspitzen, Kan-

ten und abgepaßten waren aus Lpitzen' Tü l l

Kus Unterabschnitt <D.
Vaumwolle.

Lpitzen aller Krt, einschließlich der Einsatzspitzen, Kan-
ten und abgepaßten Waren aus Lpitzen

bunte Iacquard-Wäscheborten, Grätenstiche und Varmer
Vögen

Kus Unterabschnitt v .
Andere pflanzliche Lpinnstoffe.

Lpitzen aller Krt, einschließlich der Einsatzspitzen, Kan-
ten und abgepaßten Waren aus Lpitzen

Kus Unterabschnitt H.
Kleider, putzwaren und sonstige genähte Gegenstände aus

Gespinstwaren oder Filzen, anderweit nicht ge-
nannt.

aus 436

aus 464 a—c

verschieden.

aus 501
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Ausfuhrnummern
des statistischen

Warenverzeichnisses ^
Aus seide (ganz oder teilweise):

Frauenkleider (Mäntel und Kleider) 517a
Mädchenkleider (Mäntel und Kleider), Musen,

schürzen, Unterröcke 517 b
Mieder (Korsette, Leibchen usw.) 517 c
putzwaren und sonstige genähte Gegenstände, an-

derweit nicht genannt 517d
Perltaschen, perlfransen, aus Glasperlen und Vaum

wolle aus 519g
Aus Unterabschnitt ^.

Künstliche Vlumen aus Gespinstwaren, Regen- und sonnen-
schirme, schuhe aus Gespinstwaren oder Filzen.

Vlumen (Vlüten, Vlütenblätter, Knospen), fertige
aus Gespinstwaren oder Gespinsten, auch aus
Filz oder Watte, allein oder in Verbindung mit
anderen stoffen, auch in fester Verbindung mit
anderen Gegenständen oder unter Glas und Rah-
men- Vestandteile solcher künstlichen Vlumeu,
z. V. einzelne Vlätter, stiele, staubfäden, sa-
menkapseln, Früchte usw., ohne Verbindung unter-
einander- auch sogenannte stoffjchläuche zu
stielen 523

Regen- und sonnenschirme aus reiner seide aus 525
Aus Unterabschnitt K.

Menschenhaare und waren daraus, zugerschtete schmuck-
federn, Fächer und hüte,

schmuckfedern, zugerichtet (zubereitet): »
strautzfedern 531 a
Reiherfedern 531 b
andere Federn- auch vogelbälge, Köpfe, Flügel

und andere Teile von Välgen zum schmucke
von hüten oder dergleichen zugerichtet 531 c

Fächer 532
hüte, außer Hutstumpen 533—335,

537—539, 541.
V. Die Ausfuhr von Umschließungen aus Iute, Vaumwollengewebea,

Textilosegeweben, Texttlit ist ohne besondere Ausfuhrbewilligung gestattet,
wenn ihre Wiedereinfuhr in das Reichsgebiet nach ihrer Entleerung im
Ausland sichergestellt wird.

VI. wegen der unter den 5. Abschnitt des Zolltarifs fallenden Umform-
stücke, Heeresausrüstungsstücke und als solche erkennbaren Teile von solchen
bewendet es bei den Vestimmungen der Vekanntmachung vom 24. No-
vember 1914 (Reichsanzeiger Nr. 277).

VI I . wegen öer unter den 5. Abschnitt des Zolltarifs fallenden Ver-
bandmittel und sonstigen Gegenstände zur Verhütung und Vehandlung von
Krankheiten, Leiden und Körperschäden bewendet es bei den Vestimmungen
der Vekanntmachung vom 1. september 1915 (Reichsanzeiger Nr. 206).

VII I . Die dem Ausfuhrverbote durch die vorstehenden Vestimmungen
unterstellten, bisher zur Ausfuhr nicht verbotenen Gegenstände sind zur
Ausfuhr freizulassen, soweit sie bis zum 18. Dezember 1916 zum Versand
aufgegeben sind.
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Bekanntmachung
über die Geschsftsaufficht zur Abwendung des Konkurses

^ K. (N. G. V l . 3. 1363.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats Zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

I. Voraussetzungen und Wirkungen der Geschäftsaufsicht.

ll>er infolge des Krieges zahlungsunfähig geworden ist, kann bei
dem für die Eröffnung des Konkursverfahrens zuständigen Gerichte die
Anordnung einer Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses bean-
tragen. 3oweit das Konkursverfahren im Falle der Ueberschuldung statt-
findet, kann der Antrag auch gestellt werden, wenn infolge des Krieges
eine Ueberschuldung eingetreten ist.

Dem Kntrag ist stattzugeben, wenn Aussicht besteht, daß die Zah-
lungsunfähigkeit oder die Ueberschuldung nach Wegfall der Kriegsver-
hältnisse behoben oder der Konkurs durch ein Uebereinkommen mit den
Gläubigern abgewendet werden wird.

während der Dauer der Geschäftsaufsicht wird die Geschäftsführung
des 3chuldners durch eine oder mehrere Aufsichtspersonen unterstützt und
überwacht. Die Aufsichtsperson kann zu diesem Zwecke die erforderlichen
Maßnahmen treffen, insbesondere die Geschäftsführung ganz oder teil-
weise selbst übernehmen oder einer anderen Person übertragen.

8 3
Der 3chuldner ist verpflichtet, der Aufsichtsperson Einsicht in seine

Geschäftsbücher und- sonstigen Aufzeichnungen zu gewähren und Auskunft
über den 3tand seines Vermögens und über seine Geschäfte zu geben.

Der 3chuldner soll ohne Zustimmung der Aufsichtsperson weder un-
entgeltliche Verfügungen oder Verfügungen über Grundstücke und Rechte
an Grundstücken vornehmen, noch Ansprüche befriedigen oder sicherstellen,
noch andere als solche Verbindlichkeiten eingehen, die zur Fortführung
des Geschäfts oder zu einer bescheidenen Lebensführung des 3chuldners
und seiner Familie erforderlich sind.

Auf Antrag der Aufsichtsperson kann das Gericht dem Schuldner
besondere Verpflichtungen zur Sicherung der Gläubiger auferlegen.

Von dem Verfahren werden vorbehaltlich der im § 13 bestimmten
Ausnahmen alle persönlichen Gläubiger betroffen, die einen vermögens-
rechtlichen Anspruch gegen den Schuldner haben.

8 5
Die vorhandenen Mit tel sind, soweit sie nicht zur Fortführung des

Geschäfts und zu einer bescheidenen Lebensführung des 3chuldners und

verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857«
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seiner Familie erforderlich sind, Zur Vefriedigung der Gläubiger zu ver-
wenden, auch soweit die Gläubiger von dem Verfahren nicht betroffen
werden. Die Reihenfolge der Vefriedigung wird von der Aufsichtsperson
unter entsprechender Anwendung der Grundsätze der Xonkursordnung be-
stimmt,' Abweichungen von diesen Grundsätzen sind nur mit Zustimmung des
Gerichts zulässig.

§ 6
Während der Dauer der Geschäftsaufsicht darf das Konkursverfahren

über das vermögen des Schuldners nicht eröffnet werden.
Axreste und Zwangsvollstreckungen in das vermögen des Schuldners

finden zugunsten der Gläubiger, die von dem Verfahren betroffen werden,
nicht statt. Zu ihren Gunsten darf in Ansehung der Grundstücke des
Schuldners sowie der für den Schuldner eingetragenen Rechte an Grund-
stücken oder an eingetragenen Rechten eine Vormerkung auf Grund einer
einstweiligen Verfügung nicht eingetragen werden- das gleiche gilt von
der Eintragung einer Vormerkung in Ansehung eines Schiffspfandrechts.

Die Verjährung des Anspruchs eines Gläubigers, der von dem Ver-
fahren betroffen wird, ist während der Dauer der Geschäftsaufsicht ge-
hemmt.

§ 8
Ein Gläubiger, der von dem Verfahren betroffen wird, kann während

der Dauer der Geschäftsaufsicht seine Forderung gegen den Schuldner nicht
aufrechnen,

1. wenn er dem Schuldner erst nach der Anordnung der Geschäfts-
aufsicht etwas schuldig geworden ist,'

2. Wenn er dem Schuldner vor der Anordnung der Geschaftsauf-
sicht etwas schuldig war und erst nachher seine Forderung er-
worben hat.

§ 9
wenn ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Anordnung der Ge-

schäftsaufsicht von dem Schuldner und von dem anderen Teile noch nicht
oder noch nicht vollständig erfüllt ist, so kann der Schuldner mit Ermäch-
tigung des Gerichts die Erfüllung ablehnen. Die Ermächtigung soll nur
erteilt werden, wenn die Nichterfüllung des Vertrags zur Erreichung des
Zweckes der Geschäftsaufsicht geboten ist und dem anderen Teile keinen
unverhältnismäßigen Nachteil bringt.

Lehnt der Schuldner die Erfüllung ab, so kann der andere Teil Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

hatte der Schuldner vor der Anordnung der Geschäftsaufsicht einen
Gegenstand gemietet oder gepachtet, so kann er das Miet- oder Pachtver-
hältnis mit Ermächtigung des Gerichts kündigen. Die Vorschrift des
§ 9 Abs. 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Die Kündigungsfrist ist,
falls keine kürzere Frist bedungen war, die gesetzliche.

Ründigt der Schuldner, so kann der andere Teil Ersatz des ihm durch
die Aufhebung des Vertrags entstehenden Schadens verlangen. Das dem
Vermieter und dem Verpächter nach den §§ 559, 581, 585 des Vürger-
lichen Gesetzbuchs zustehende Pfandrecht kann in Ansehung des Schadens-
ersatzanspruchs nicht geltend gemacht werden.
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s N
Ein in dem Haushalt, Wirtschaftsbetrieb oder Erwerbsgeschäfte des

Schuldners angetretenes Dienstverhältnis kann von dem 3chuldner mit
Ermächtigung des Gerichts gekündigt werden. Die Vorschrift des § 9
Abs. 1 3atz 2 ist entsprechend anzuwenden. Die Kündigungsfrist ist, falls
keine kürzere Frist bedungen war, die gesetzliche.

Kündigt der 3chuldner, so kann der andere Teil Ersatz des ihm durch
die Kufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verlangen.

§ 12
Erhebt ein Gläubiger, der von dem Verfahren betroffen wird, während

der Dauer der Geschäftsaufsicht Klage auf Leistung, so fallen ihm die Prozeß-
kosten zur Last, wenn der Schuldner den Anspruch sofort anerkennt. Dies
gilt nicht, wenn der Gläubiger bei der Erhebung der Klage die Geschäfts-
aufsicht nicht kannte oder aus besonderem Grunde an alsbaldiger Er-
langung des Urteils ein berechtigtes Interesse hatte.

von dem Verfahren werden nicht betroffen:
1. die Gläubiger, deren Ansprüche auf Rechtshandlungen des Schuld-

ners beruhen, die dieser nach der Anordnung der Geschäftsaufsicht
mit Zustimmung der Aufsichtsperson vorgenommen hat oder ohne
solche Zustimmung vornehmen durfte-

2. die Gläubiger, deren Ansprüche auf einem gegenseitigen ver-
trage beruhen, der zur Zeit der Anordnung der Geschäftsaufsicht
von dem 3chuldner und von dem anderen Teile noch nicht oder
noch nicht vollständig erfüllt war-

3. die Gläubiger, denen im Falle des Konkurses ein Anspruch auf
Aussonderung zusteht,'

4. die Gläubiger, soweit sie im Falle des Konkurses abgesonderte
Vefriedigung beanspruchen können,'

5. die im § 61 Nr. 1 bis 5 der Konkursordnung bezeichneten und
die ihnen gesetzlich gleichgestellten Gläubiger wegen ihrer be-
vorrechtigten Forderungen, auch soweit sie nach der Anordnung
der Geschäftsaufsicht fällig werden,'

6. die Staatskasse wegen der gerichtlichen Kosten des Verfahrens
sowie die Aufsichtsperson wegen ihrer Ansprüche auf Erstattung
von Auslagen und auf Vergütung.

Die unter Nr. 2 bezeichneten Gläubiger werden hinsichtlich der im
§ 9 Abs. 2, § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 2 bezeichneten Ansprüche auf Schadens-
ersatz von dem Verfahren betroffen.

I I . Verfahren.

1. Allgemeine Vorschriften.

§ 14
Auf das Verfahren finden, soweit sich aus dieser Verordnung nichts

anderes ergibt, die Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende An-
wendung.

§ 15
Die Entscheidungen können ohne mündliche Verhandlung "rfolgen.

8 16
Das Gericht kann zur Aufklärung aller das Verfahren betreffenden

Verhältnisse die erforderlichen Ermittlungen, insbesondere die Vernehmung
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von Zeugen und Zachverständigen, anordnen. Es kann zur Erörterung
der Verhältnisse eine Gläubigerversammlung berufen.

Bei Zustellungen bedarf es keiner Beglaubigung des zuzustellenden
Schriftstücks.

Die Zustellungen an Personen, die sich im Ausland befinden, er-
folgen durch Kufgabe zur Post- die Postsendungen sind mit der Vezeichnung
„Einschreiben" zu versehen. Zustellungen an Gläubiger, deren Aufenthalt
unbekannt ist, finden nicht statt.

Die Vorschriften des Abs. 2 finden keine Anwendung, wenn die Person,
der zuzustellen ist, einen im Inland wohnhaften, zur Empfangnahme von
Zustellungen befugten Vertreter hat, der dem Gerichte bekannt ist.

§ 18
Geffentliche Bekanntmachungen finden nicht statt.
Das Gericht kann den Gläubigern die Einsicht der Gerichtsakten

gestatten und ihnen Abschriften daraus erteilen lassen. Die Einsicht in die
Berichte der Aufsichtsperson darf keinem Gläubiger verweigert werden.

8 19
Die Entscheidungen des Gerichts sind, soweit diese Verordnung nichts

anderes bestimmt, unanfechtbar.

2. Eröffnung des Verfahrens.

s 20
Mit dem Antrag auf Anordnung der Geschäftsaufsicht hat der Schuldner

ein Verzeichnis der Gläubiger unter Angabe ihrer Adressen, eine Ueber-
sicht des Vermögensstandes in Form einer Gegenüberstellung der einzeln
aufzuführenden Aktiven und passiven und, sofern er Kaufmann ist, auch
die letzte Bilanz einzureichen.

Das Verzeichnis der Gläubiger soll die sämtlichen Gläubiger des
Schuldners enthalten, auch die, welche von dem Verfahren nicht betroffen
werden, und die, deren Ansprüche der Schuldner bestreitet. Die Gläubiger,
die von dem Verfahren nicht betroffen werden, sollen getrennt von den
übrigen Gläubigern aufgeführt werden. Bei Forderungen, für die im
Falle des Ronkurses abgesonderte Befriedigung beansprucht werden kann,
soll die Höhe des mutmaßlichen Ausfalls angegeben werden.

I n der Vermögensaufstellung sollen sämtliche Vermögensgegenstände'
des Schuldners unter- Angabe des wertes aufgeführt werden. Bei For-
derungen sollen die Schuldner nach Namen und Wohnort, der Forderungs-
betrag und der Schuldgrund angegeben, auch die vorhandenen Beweismittel,
insbesondere Wechsel und sonstige Urkunden, sowie Nebenrechte, insbesondere
Hypotheken, Pfandrechte und Bürgschaften, bezeichnet werden.

§ 21
Das Gericht entscheidet über den Antrag nach freiem Ermessen.
vor der Entscheidung soll es, wenn der Schuldner Handel- oder Ge-

werbetreibender oder Landwirt ist, in geeigneten Fällen die zuständige
amtliche Vertretung des Handels, Handwerkes (Gewerbes) oder der Land-
wirtschaft oder einen Sachverständigen hören.



1916. 14. Dezember. 1163

3. Aufsichtsperson und Gläubigerbeirat.

§ 22
wird die Geschäftsaufsicht angeordnet, so bestellt das Gericht einen

oder mehrere Aufsichtspersonen und teilt allen Gläubigern die Anordnung
der Geschäftsaufsicht und die Aufsichtsperson mit. Ist der Schuldner Handel-
oder Gewerbetreibender oder Landwirt, so ist die Anordnung der Ge-
fchäftsaufsicht auch der zuständigen amtlichen Vertretung des Handels, Hand'
Werkes (Gewerbes) oder der Landwirtschaft mitzuteilen. Die Mitteilungen
können ohne besondere Form erfolgen.

Der Schuldner und jeder Gläubiger, der von dem Verfahren be-
troffen wird, können innerhalb drei Wochen nach Vestellung der Aufsichts-
person unter Darlegung der Gründe die Vestellung anderer oder weiterer
Aufsichtspersonen beantragen.

§ 23
Der Aufsichtsperson ist über ihre Ernennung eine urkundliche Ve-

scheinigung zu erteilen. Die Vescheinigung ist bei der Veendigung des
Amtes dem Gerichte zurückzureichen.

s 24
Die Aufsichtsperson ist für die Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

allen Personen verantwortlich, deren Interessen sie Kraft ihres Amtes zu
berücksichtigen hat.

§ 25
Die Aufsichtsperson steht unter der Aufsicht des Gerichts.
Das Gericht kann gegen die Aufsichtsperson Ordnungsstrafen bis zu

zweihundert Mark festsetzen und sie aus wichtigen Gründen ihres Amtez
entlassen, vor der Entscheidung ist die Aufsichtsperson zu hören.

s 26
Das Gericht hat die Aufsichtsperson auf ihren Antrag bei der Er-

füllung ihrer Aufgaben in angemessener weise zu unterstützen.

§ 27
Die Aufsichtsperson hat gegen den Schuldner Anspruch auf Erstattung

angemessener barer Auslagen und auf Vergütung.
Die Festsetzung erfolgt durch das Gericht. Gegen den Veschluß findet

sofortige Veschwerd^ statt.

§ 28
Die Aufsichtsperson hat darauf Vedacht zu nehmen, daß der Ge-

schäftsbetrieb des Schuldners tunlichst aufrechterhalten und sein vermögen
nicht geschmälert wird. Sie hat die Ursachen der Zahlungsunfähigkeit
oder der Ueberschuldung zu ermitteln, die geschäftlichen Verhältnisse des
Schuldners zu prüfen und dem Gericht unverzüglich zu berichten, sobald
sie die erforderliche Uebersicht erlangt hat.

Das Gericht bestimmt, in welcher weise und in welchen Zeiträumen
die Aufsichtsperson weitere Verichte zu erstatten hat.

Jeder Vericht soll eine Aeutzerung darüber enthalten, ob die Voraus-
setzungen für eine Fortdauer der Geschäftsaufsicht noch vorliegen.

» § 29
I n Streitfällen über die Verwendung der vorhandenen Mittel und

in Streitfällen, die sich aus Anordnungen der Aufsichtsperson zwischen
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ihr und dem 3chuldner ergeben, sowie bei Meinungsverschiedenheiten mehre-
rer Aufsichtspersonen entscheidet das Gericht.

8 30
Das Gericht kann, wenn der Umfang der Geschäfte es erfordert, aus

der Zahl der Gläubiger oder ihrer Vertreter einen Gläubigerbeirat bestellen.
Es kann die Vestellung zum Mitglied des Veirats widerrufen.

Auf die Mitglieder des Veirats sind die Vorschriften des § 24 ent-
sprechend anzuwenden.

8 31
Die Mitglieder des Veirats haben die Aufsichtsperson in ihren Ob-

liegenheiten zu unterstützen und zu beraten, sie können sich von dem
Gange der Geschäfte unterrichten, die Vücher und Zchriften der Aufsichts-
person und des Schuldners einsehen und den Bestand der Kasse untersuchen.
Der Veirat ist berechtigt, von der Aufsichtsperson Auskunft über die Lage
der sache und die Geschäftsführung zu verlangen.

8 32
Ein Veschlutz des Veirats ist gültig, wenn die Mehrheit der Mit-

glieder an der Beschlußfassung teilgenommen hat und der Veschluß mit
absoluter Mehrheit der abgegebenen stimmen gefaßt ist.

4. Zwangsvergleich.

s 33
Auf Antrag eines Zchuldners, der unter Geschäftsaufsicht steht, kann

zwischen ihm und seinen Gläubigern ein Zwangsvergleich zur Abwendung
des Ronkurses geschlossen werden.

An dem Vergleichsverfahren sind nicht beteiligt Gläubiger, die nach
§ 13 von dem Verfahren nicht betroffen werden, sowie Gläubiger, deren
Ansprüche zum Gegenstande haben:

1. Geldstrafen,'
2. die im § 3 Abs. 2 der Xonkursordnung bezeichneten Nnterhalts-

leistungen, soweit sie für die Zukunft geltend gemacht werden,
es sei denn, daß der 3chuldner als Erbe des Verpflichtetem
haftet-

3. Leistungen aus einer Freigebigkeit des Schuldners'
4. die seit der Eröffnung des Vergleichsverfahrens laufenden Zinsen'
5. die Kosten, die durch die Teilnahme an dem Vergleichsverfahren

erwachsen.
8 34

Der vergleich muß allen beteiligten Gläubigern gleiche Rechte ge- .
währen. Eine ungleiche Vestimmung der Rechte ist nur mit ausdrücklicher
Einwilligung der zurückgesetzten Gläubiger zulässig. Das Gericht kann
jedoch eine ungleiche Vestimmung der Rechte zulassen, wenn die Mehr-
zahl der zurückgesetzten Gläubiger zustimmt und die Gesamtsumme der
Forderungen der zustimmenden Gläubiger wenigstens drei vierteile der
Gesamtsumme der Forderungen der zurückgesetzten Gläubiger beträgt.

Jedes andere Abkommen des Zchuldners oder anderer Personen mit
einzelnen Gläubigern, durch das diese bevorzugt werden sollen, ist nichtig.

§ 35
Der vergleich kann auf Erlatz oder stundung oder beides gerichtet

sein. I m übrigen darf er nur Vestimmungen enthalten, die der 3icherung
seiner Durchführung dienen.
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Ist der Schuldner eine eingetragene Genossenschaft, so darf der Ver-
gleich nur auf Stundung, allein oder in Verbindung mit einem Erlasse
von Zinsen für die Dauer der Stundung, gerichtet sein.

s 36
Die Vorschriften der §H 64 bis 66, 68 bis 70 der Nonkursoronung

sind entsprechend anzuwenden.
§ 37

Zum Abschluß des Vergleichs ist erforderlich, daß
1. die Mehrzahl der beteiligten Gläubiger dem vergleiche zustimmt,
2. die Gesamtsumme der Forderungen der zustimmenden Gläubiger

wenigstens drei vierteile der Gesamtsumme der Forderungen der
beteiligten Gläubiger beträgt.

§ 38
Soll her vergleich nur auf Stundung bis zur Dauer von längsten«

einem Jahre nach der Vestätigung allein oder in Verbindung mit einem
Erlasse von Zinsen für die Dauer der Stundung gehen, so genügt es, wenn
die nach § 37 Nr. 2 erforderliche Gesamtsumme wenigstens die hälft«
der Gesamtsumme der Forderungen der beteiligten Gläubiger beträgt.

s 39
Vei der Verechnung der Mehrheiten bleiben die Gläubiger, deren Rechte

durch den vergleich nicht beeinträchtigt werden, außer Vetracht.

§ 40
Vei der Verechnung der Mehrheiten bleibt der Ehegatte des Schuldners

außer Vetracht, wenn er dem vergleiche zugestimmt hat.
Das gleiche gilt von demjenigen, dem der Ehegatte des Schuldners

während der Dauer der Geschäftsaufsicht oder in dem letzten Jahre vorher
eine Forderung gegen den Schuldner abgetreten hat, soweit das Ztimm-
recht auf der abgetretenen Forderung beruht. Diese Vorschrift findet keine
Anwendung, wenn der Ehegatte zu der Abtretung durch das Gesetz oder
durch einen Vertrag verpflichtet war, der früher als ein Jahr vor' der
Anordnung der Geschäftsaufsicht geschlossen wurde.

8 41
Mit dem Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens hat der

Schuldner vorzulegen:
1. einen bestimmten vergleichsvorschlag W 34, 35) mit der Angabe,

in welcher weise die Vefriedigung der Gläubiger erfolgen sowie
ob und in welcher Art ihnen Sicherheit geleistet werden soll,

2. die schriftlichen Erklärungen der zum Abschluß des Vergleichs nach
Zahl und Forderungssumme erforderlichen Mehrheit von Gläu-
bigern (§§ 37 bis 40), daß sie der Eröffnung des Vergleichs-
verfahrens auf der Grundlage des Vorschlags des Schuldners
zustimmen,

3. eine den Vorschriften des § 20 entsprechende Aufstellung über die
Vermögenslage zur Zeit des Antrags (Vermögensverzeichnis); das
Vermögensverzeichnis soll nach Möglichkeit glaubhaft gemacht
werden.

Zur Nachholung fehlender Erfordernisse kann das Gericht dem Schuld-
ner vor .der Entscheidung über den Antrag eine Frist bewilligen. C«
kann zulassen, daß an Stelle eines neuen Vermögensverzeichnisses ein

74



N66 1916. 14. Dezember.

Nachtrag zu der mit dem Antrag auf Anordnung der Geschäftsaufslcht
eingereichten Kufstellung vorgelegt wird. .

§ 42
vor der Entscheidung über den Antrag soll die Aufsichtsperson und,

wenn ein Gläubigerbeirat bestellt ist, auch dieser gehört werden.
Der Antrag ist zurückzuweisen:

1. wenn Tatsachen vorliegen, welche die Vertrauenswürdigkeit des
Schuldners in Frage stellen-

2. wenn den Erfordernissen des § 41 nicht genügt ist.
Gegen den Veschlutz, durch den der Antrag zurückgewiesen wird, steht

dem Schuldner die sofortige Veschwerde zu.

§ 43
Vei der Entscheidung der Frage, ob die nach H 41 Abs. 1 Nr. 2 zur

Eröffnung des Vergleichsverfahrens erforderlichen Zustimmungserklärungen
vorliegen, sind die Gläubiger bestrittener Forderungen, soweit nicht das
Vestreiten offenbar unbegründet ist, und die Gläubiger aufschiebend be-
dingter Forderungen nicht mitzuzählen- Gläubiger, die abgesonderte Ve«
friedigung beanspruchen können, sind zu dem Vetrage mitzuzählen, z»
dem sie nach der Angabe im Vermögensverzeichnisse mutmaßlich «aus-
fallen werden.

§ 44
Gibt das Gericht dem Antrag statt, so bestimmt es einen nicht über

einen Monat hinauszusetzenden Vergleichstermin.
Der Veschluß ist dem Schuldner, der Aufsichtsperson und allen Gläu-

bigern, auch den im § 33 Abs. 2 bezeichneten, zuzustellen. Den betet«
ligten Gläubigern ist mit dem Veschlusse der vergleichsoorschlag des Schuld-
ners mitzuteilen.

§ 45
Die Aufsichtsperson soll vor dem Vergleichstermine, soweit es «er-

forderlich erscheint, mit den Gläubigern verhandeln, insbesondere mit den
beteiligten Gläubigern, die der Eröffnung des Vergleichsverfahrens lwch
nicht zugestimmt haben oder deren Forderungen bestritten sind.

§ 46
I n dem Vergleichstermine wird das Stimmrecht der Forderungen,

soweit es bestritten wird, festgestellt und über den Vergleichsvorschlag ver-
handelt und abgestimmt.

§ 47
Die Forderungen der beteiligten Gläubiger werden an der Hand de«

Verzeichnisses erörtert, der Schuldner hat sich darüber zu erklären.
Soweit gegen eine Forderung weder von dem Schuldner noch von einem

beteiligten Gläubiger noch von einer Aufsichtsperson Widerspruch erhoben
wird, gilt sie als stimmberechtigt. Soweit widersprochen wird, ist zu
erörtern, ob und zu welchem Vetrag ein Stimmrecht gewährt wird. I n
Ermangelung einer Einigung nimmt der Gläubiger, dessen Stimmrecht
streitig ist, zunächst an der Abstimmung teil. Stellt sich heraus, daß
es für das Ergebnis der Abstimmung auf die bestrittene Stimme ankommt,
so entscheidet das Gericht' die Wirkung der Entscheidung beschränkt sich
auf die Frage des Stimmrechts.

I n gleicher weise entscheidet da? Gericht, ob und zu welchem Vetrage
Forderungen, für die abgesonderte Vefriedigung beansprucht wird, in An-
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sehung des mutmaßlichen Ausfalls, sowie Forderungen unter aufschieben-
der Bedingung zum stimmen berechtigen.

Der Gerichtsschreiber hat nach der Erörterung einer jeden Forderung
das Ergebnis in das Verzeichnis der Gläubiger einzutragen, soweit gegen
eine Forderung weder von dem Zchuldner noch von einem beteiligten Gläu-
biger noch von einer Aufsichtsperson Widerspruch erhoben wird, ist zu
vermerken, daß die Forderung anerkannt ist.

s 48
3oweit das Vermögen des 3chuldners nicht zu der den Gläubigern

angebotenen Vefriedigung oder Sicherung ausreicht, hat der Zchuldner glaub-
haft zu machen, daß die Erfüllung des vorgeschlagenen Vergleichs hin-
reichend gesichert ist. ' !

Auch der Anteil für aufschiebend bedingte Forderungen ist sicher-
zustellen, es sei denn, daß die Möglichkeit des Eintritts der Vedingung
so entfernt ist, daß die Forderung einen gegenwärtigen vermögenswert
nicht hat. Gb der Anteil für bestrittene Forderungen sicherzustellen ist,
bestimmt das Gericht. Vei der Prüfung der Frage, ob das vermögen
ausreicht, sind die Ansprüche der nicht beteiligten Gläubiger mit Aus-
nahme der im § 33 Abs. 2 Nr. 5 bezeichneten mit zu berücksichtigen.

§ 49
Die Aufsichtsperson hat in dem Termin über die 3achlage zu berichten

und sich darüber zu äußern, ob sie den vergleich und die für die Erfüllung
angebotenen 3icherheiten für angemessen erachtet.

§ 50
Das Gericht Kann von dem Schuldner die Leistung eines Eides bahm

Verlangen, ;
daß er nach bestem wissen sein Vermögen und seine Gläubiger
so vollständig angegeben Hab-», als er dazu imstande sei.

soweit erforderlich, hat der 3chuldner die vermögensaufstellung und
«das Gläubigerverzeichnis zu ergänzen. Die Vorschriften der H§ 899 bis
Hl5 der Zivilprozeßordnung finden auf den Eid keine Anwendung.

von der Abnahme des Eides ist abzusehen, wenn anzunehmen ist.
daß es auch im Falle der Eidesleistung zur Einstellung des Vergleichsver-
fahrens oder zur Verwerfung des Vergleichs kommen wird.

§ 51
Die Zustimmung zu dem Vergleichsvorschlage kann auch durch schrift-

liche Erklärung gegenüber dem Gericht erfolgen.
Die schriftliche Erklärung eines Gläubigers, daß er der Eröffnung des

Vergleichsverfahrens auf der Grundlage des Vergleichsvorschlags zustimmt,
gilt als Zustimmung zu dem Vergleichsvorschlage, wenn der Gläubiger
in dem Termine nicht erschienen ist und die Erklärung bis zu dem Termine
nicht widerrufen hat.

§ 52
Hält das Gericht oder die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten

Gläubiger eine Vertagung zum Zwecke weiterer Verhandlungen oder Er-
mittlungen oder behufs 3tellunZnahme zu einer Aenderung des Vergleichs-
Vorschlags für erforderlich, so ist ein neuer, nicht über einen Monat hinaus-
gehender Termin zur Fortsetzung der Verhandlung anzuberaumen.

I m übrigen ist eine Vertagung nur zulässig, wenn sie aus besonderen
Gründen geboten erscheint.



N68 1916. 14. Dezember.

8 53
Der angenommene Zwangsvergleich bedarf der Vestätigung des Gerichts.
Das Gericht entscheidet, nachdem es die Gläubiger, den Zchuldner,

die Aufsichtsperson und den Gläubigerbeirat in dem Vergleichstermin oder
einem zu verkündenden Termine gehört hat.

§ 54
Der vergleich ist zu verwerfen:

1. wenn die für das Verfahren und den Abschluß des Vergleichs
gegebenen Vorschriften in einem wesentlichen Punkte nicht be-
obachtet sind und das Fehlende nicht ergänzt werden kann;

2. wenn der 3chuldner in dem Verfahren in erheblichem Nlatze
seine Pflichten verletzt oder den Interessen der Gläubiger zu-
widergehandelt hat,'

3. wenn die Vermögenslage des Schuldners so verworren ist, daß
sie ein Urteil über den vergleich ohne zeitraubende Ermittlungen
nicht ermöglicht'

4. wenn der vergleich durch Begünstigung eines Gläubigers oder
sonst in unlauterer Waise zustande gebracht ist-

5. wenn der vergleich dem gemeinsamen Interesse der beteiligten
Gläubiger widerspricht.

§ 55
Der vergleich ist zu verwerfen, wenn er den Gläubigern nicht min-

destens den fünften Teil ihrer Forderungen gewährt und dieses Ergebnis
auf ein unredliches Verhalten des Schuldners zurückzuführen ist. Der
Vergleich kann verworfen werden, wenn das gleiche Ergebnis auf ein
leichtsinniges Verhalten des Zchuldners zurückzuführen ist.

s 56
Nimmt der Lchuldner den vergleichsoorschlag zurück, so hat das Ge-

richt das Vergleichsverfahren einzustellen. Die Zurücknahme ist nur bis
zur Annahme des Vergleichs zulässig.

8 57
Das Gericht kann bis zur Annahme des Vergleichs das Vergleichs-

verfahren einstellen, wenn ihm der Verdacht begründet erscheint, daß der
Zchuldner in erheblichem Matze seine Pflichten verletzt oder den Interessen
der Gläubiger zuwiderhandelt, oder wenn mit Vestimmtheit anzunehmen
ist, daß es zu einem vergleichsabschlusse nicht kommen wird.

Das Vergleichsverfahren ist einzustellen, wenn die zur Annahme des
Vergleichs erforderlichen Mehrheiten ihm in dem Vergleichstermine nicht
zugestimmt haben oder der schuldner die Leistung des ihm nach § 50
auferlegten Eides verweigert hat.

s 58
I n dem Veschlusse, durch den der vergleich verworfen oder das Ver-

gleichsverfahren eingestellt wird, hat das Gericht von Amts wegen zugleich
Aber die Aufhebung oder Fortdauer der Geschäftsaufsicht zu beschließen.

§ 59
Der Veschlutz, durch den der vergleich bestätigt oder verworfen wird,

ist zu verkünden,- der Veschluß, durch den das Vergleichsverfahren ein«
gestellt wird, ist dem 5chuldner, der Aufsichtsperson und allen Gläubigern
zuzustellen.
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Gegen den Veschlutz, durch den der vergleich bestätigt oder verworfen
wird, steht dem Schuldner und jedem beteiligten Gläubiger, der stimm-
berechtigt war oder seine Forderung glaubhaft macht, die sofortige Ve-
fchwerde zu- die Veschwerdefrist beginnt mit der verkündung des Ve-
schlusses. Gegen den Veschlutz, durch den das Vergleichsverfahren ein-
gestellt wird, steht dem Schuldner die sofortige Veschwerde zu.

Die Veschlüsse werden erst mit der Rechtskraft wirksam.

§ 60
Der rechtskräftig bestätigte vergleich ist wirksam für und gegen alle

beteiligten Gläubiger, auch wenn sie in dem Verfahren Erklärungen nicht
abgegeben oder gegen den vergleich gestimmt haben. Unberührt bleiben
die Ansprüche der Gläubiger, die in den von dem Schuldner vorgelegten
Verzeichnissen nicht aufgeführt sind.

Die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Vürgen des schuld«
ners sowie die Rechte aus einem für die Forderung bestehenden Pfandrecht,
aus einer für sie bestehenden Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld ode,
aus einer zu ihrer Sicherung eingetragenen Vormerkung werden durch den
Vergleich nicht berührt.

§ 61
Aus dem rechtskräftig bestätigten Zwangsvergleich in Verbindung mit

einem Auszug aus dem Gläubigerverzeichnis oder seinen Nachträgen findet
wegen der darin als anerkannt vermerkten Forderungen beteiligter Gläu-
biger gegen den Schuldner und die Personen, die in dem vergleiche für
dessen Erfüllung neben dem Schuldner ohne Vorbehalt der Einrede der
vorausklage Verpflichtungen übernommen haben, die Zwangsvollstreckung
unter entsprechender Nnwendung der H§ 724 bis 793 der Zivilprozeß-
ordnung und des § 164 Kos. 3 der Ronkursordnung statt.

§ 62
Gegen die Gläubiger der im § 33 Abs. 2 Nr. 3 bezeichneten Ansprüche

ist der durch den vergleich begründete Erlaß oder die durch ihn gewährte
Stundung wirksam. Die im § 33 Abs. 2 Nr. 5 bezeichneten Ansprüche
gelten im Falle rechtskräftiger Vestätigung des Vergleichs als erlassen.

§ 63
Eine Klage auf Kufhebung des Vergleichs wegen Nichterfüllung findet

nicht statt.
§ 64

Unbeschadet der durch den vergleich gewährten Rechte kann jeder
beteiligte Gläubiger den vergleichsmäßigen Erlaß oder die vergleichsmäßige
Stundung seiner Forderung anfechten,

1. wenn der vergleich durch Vetrug zustande gebracht ist,
2. wenn durch die Geltendmachung des Anspruchs eines nach § 66

Abs. 1 Satz 2 durch den vergleich nicht betroffenen Gläubiger«
die Rechte der durch den vergleich betroffenen Gläubiger gefährdet
werden.

Im Falle der Nr. 1 ist die Anfechtung nur zulässig, wenn der Gläu-
biger ohne verschulden außerstande war, den Anfechtungsgrund in dem
Verfahren über den Zwangsvergleich geltend zu machen.

§ 65
Die rechtskräftige Verurteilung des Schuldners wegen betrüglicheA

Vankerotts oder wegen vorsätzlicher Verletzung der Eidespflicht bei Leistung
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5es ihm nach §50 auferlegten Eides hebt für alle Gläubiger den durch
den Vergleich begründeten Erlaß und die durch ihn gewährte Stundung
auf, unbeschadet der ihnen durch den vergleich gewährten Rechte.

5. Veendigung des Verfahrens.

§ 66

Die Geschäftsaufsicht ist aufzuheben, wenn der Schuldner es beantragt
oder wenn ein wichtiger Grund für die Kufhebung vorliegt. Als ein
wichtiger Grund ist es namentlich anzusehen,

1. wenn der Schuldner in erheblichem Matze seine Pflichten ver-
letzt oder den Interessen der Gläubiger zuwiderhandelt'

2. wenn die Voraussetzungen für die Anordnung der Geschäftsaufsicht
nachträglich weggefallen sind.

§ 67
vor der Kufhebung der Geschäftsaufsicht ist der Schuldner zu hören.
Macht der Schuldner glaubhaft, datz er in Vergleichsverhandlungen

mit den Gläubigern steht, so darf die Kufhebung auf Grund des § 66
Abs. 2 Nr. 2 erst nach fruchtlosem Ablauf einer dem Schuldner von dem
Gerichte zu bestimmenden Frist erfolgen.

§ 68
Gegen den Veschlutz, durch den die Geschäftsaufsicht aufgehoben wird^

steht dem Schuldner die sofortige Veschwerde zu. Der Veschluß wird
erst mit der Rechtskraft wirksam.

§ 69
Die Geschäftsaufsicht endigt mit der Rechtskraft des Veschlusfes, durch

den der Zwangsvergleich bestätigt wird.

§ 70
Die rechtskräftige Beendigung der Geschäftsaufsicht ist allen Gläubigern

und den Stellen mitzuteilen, denen die Anordnung der Geschäftsaufsicht
mitgeteilt worden ist. Die Mitteilungen können ohne besondere Form
erfolgen.

I I I . Schlutzvorschriften.

§ 71
wird im Anschluß an eine Geschäftsaufsicht das Konkursverfahren über

das vermögen des Schuldners eröffnet, so sind im Konkurse die gerichtlichen
Rosten der Geschäftsaufsicht und des Vergleichsverfahrens sowie die Ge-
bühren und Auslagen der Aufsichtsperson als Massekosten (§ 58 der Ron,
Kursordnung) zu behandeln.

s 72
Die Vorschriften der H§ 207 bis 211, 213 der Nonkursordnung, des

§ 63 des Gesetzes, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(Neichs-Gesetzbl. 1898 5. 846), des § 98, § 100 Abs. 1, 2 des Gesetzes,
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Reichs-Gesetzbl.
1898 3. 810), sind auf die Geschäftsaufsicht und das Vergleichsverfahren ent-
sprechend anzuwenden. Ein Antragsrecht der Gläubiger wird hierdurch
nicht begründet.

I n dem Vergleichsverfahren über das privatvermögen eines persönlich
haftenden Gesellschafters einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
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Gesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien sind die Gesell-
^chaftsgläubiger, wenn über das Gesellschaftsvermögen das Vergleichsver»
fahren oder das Konkursverfahren eröffnet ist, nur in höhe desjenigen
Vetrages beteiligt, für den sie in diesem Verfahren keine Befriedigung
erhalten.

§ 73
Auf die Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses über einen

Nachlaß sind die Vorschriften der §Z 217, 218, 221, 225 der Konkurs-
ordnung entsprechend anzuwenden. Ein Antragsrecht der Gläubiger wird
hierdurch nicht begründet.

I n Ansehung der Haftung des Erben für die Nachlatzverbindlichkeiten
wirkt die Geschäftsaufsicht wie der Nachlaßkonkurs.

Von dem Verfahren werden nutzer den im § 13 dieser Verordnung
bezeichneten Gläubigern auch die Gläubiger der im § 224 der Konkurs-
ordnung bezeichneten Ansprüche nicht betroffen.

Ein Zwangsvergleich kann nur auf den Vorschlag aller Erben ge-
schlossen werden. Die Eröffnung des Vergleichsverfahrens kann erst be-
antragt werden, wenn das Aufgebot der Nachlaßgläubiger erfolgt ist. An
dem Vergleichsverfahren sind alle Nachlaßgläubiger mit Ausnahme der
im § 226 Abs. 2 und 4 der Konkursordnung bezeichneten beteiligt. Der
Zwangsvergleich begrenzt, soweit er nicht ein anderes festsetzt, zugleich den
Umfang der persönlichen Haftung des Erben.

Die vorstehenden VestimmunZen finden im Falle der fortgesetzten Güter-
gemeinschaft auf die Geschäftsaufsicht zur Abwendung, des Konkurses über
das Gesamtgut entsprechende Anwendung. An dem Vergleichsverfahren
sind nur die Gesamtgutsgläubiger beteiligt, deren Forderungen schon zur
Zeit des Eintritts der fortgesetzten Gütergemeinschaft bestanden.

§ 74
Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf versicherungsunterneh-

nehmungen, die der Veaufsichtigung nach Matzgabe des Gesetzes über die
privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Nlai 1901 (Reichs-Gesetzbl.
5. 139) unterliegen, keine Anwendung.

§ 75
soweit nach den Vorschriften der Konkursordnung oder des Gesetzes,

betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Lichuldners außer-
halb des Konkursverfahrens (Reichs-Gesetzbl. 1898 5. 709), die Anfecht-
barkeit von Rechtshandlungen davon abhängt, daß sie innerhalb bestimmter
Fristen vor der Eröffnung des Konkurses, vor dem Eröffnungsantrag, vor
der Zahlungseinstellung oder vor der Anfechtung vorgenommen sind, wird
bei der Verechnung der Fristen die Zeit nicht mitgerechnet, während deren
die Geschäftsaufsicht besteht.

Di? Vorschrift öes Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn die Rechts-
handlung auf Grund des Gesetzes, betreffend die Anfechtung von Rechts-
handlungen eines Schuldners außerhalb des Konkursverfahrens, von einem
Gläubiger angefochten wird', der von dem Verfahren nicht betroffen war.

§ 76
hat ein Genosse seinen Austritt aus einer eingetragenen Genossenschaft

erklärt oder der Gläubiger eines Genossen dessen Kündigungsrecht aus-
geübt, so scheidet der Genosse nicht vor dem Schlüsse des Geschäftsjahrs
aus, in welchem die Geschäftsaufsicht über die Genossenschaft endigt, oder
wenn in einem Zwangsvergleich eine Stundung bewilligt wird, nicht vor
dem Schlüsse des Geschäftsjahrs, in welchem die Stundung abläuft.
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Die Einreichung der Erklärung des Genossen oder des Gläubiger«
zur Liste der Genossen ist spätestens sechs Wochen vor dem Ende des Ge-
schäftsjahrs, zu dessen 3chlusse der Genosse ausscheidet, oder wenn die
Geschäftsaufsicht innerhalb der letzten sechs Wochen dieses Iahres endigt,
unverzüglich zu bewirken. Die Eintragung des Jahresschlusses, zu dem
her Genosse ausscheidet, in die Liste der Genossen erfolgt erst nach der
Veendigung der Geschäftsaufsicht' ist sie bereits geschehen, so ist nachträglich
gu vermerken, daß die Geschäftsaufsicht angeordnet ist.

§ 77
t i n Gläubiger, der sich von dem Lchuldner oder andern Personen

besondere vorteile dafür hat gewähren oder versprechen lassen, daß er
bei der Abstimmung über 'den vergleichsvorfchlag in einem gewissen Zinne
stimme, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Gefängnis
bis zu einem Iahre bestraft.

§ 78
Das amtsgerichtliche Verfahren der Geschäftsaufsicht ist gebührenfrei;

auf die Auslagen sind die Vorschriften des fünften und sechsten Abschnitt«
des Gerichtskostengesetzes entsprechend anzuwenden.

Die Gebühr für das Vergleichsverfahren beträgt, wenn der Vergleichs'
Termin abgehalten wird, fünf Zehnteile, andernfalls zwei Zehnteile der
sätze des § 8 des Gerichtskostengesetzes. Die Vorschriften des § 52 des
Gerichtskostengesetzes finden entsprechende Anwendung.

Für die Vefchwerdeinstanz wird die in den §§ 45, 46 des Gerichts-»
Kostengesetzes bestimmte Gebühr besonders erhoben. I n den Fällen des
3 42 Abs. 3, § 59 Abs. 2, § 68 dieser Verordnung sind die Vorschriften
des § 52 des Gerichtskostengesetzes entsprechend anzuwenden.

Pauschsätze werden nicht erhoben, soweit das Verfahren gebühren-
frei ist.

§ 79
Für die Tätigkeit im Vergleichsverfahren erhält der Rechtsanwalt

sechzehn Zehnteile der Gebühr des § 9 der Gebührenordnung für Rechts-
anwälte. Für die Vertretung in der Vefchwerdeinstanz erhält er die im
§ 41 der Gebührenordnung für Rechtsanwälte bestimmten Gebühren be«
fonders.

Auf die tvertberechnung finden die Vorschriften des § 59 der Gebühren'
Ordnung für Rechtsanwälte entsprechende Anwendung.

§ 80
Diese Verordnung tritt am 25. Dezember 191'6, und zwar hinsichtlich

des § 75 mit Mrkung vom 10. August 1914 ab, in Kraft- sie tritt an
die stelle der Verordnung, betreffend die Anordnung einer Geschäftsaufsicht
zur Abwendung des Konkursverfahrens, vom 8. August 1914 (Reichs-Tesetzbl.
5. 363).

Eine vor dem Inkrafttreten abgegebene schriftliche Erklärung, in der
ein Gläubiger einem vergleichsvorschlage des Schuldners zugestimmt hat,
ailt als Zustimmungserklärung im sinne des § 41 Abs. 1 Nr. 2 dieser
Verordnung.

Der Vundesrat bestimmt, wann und in welchem Umfang die ver-
»rdnung außer Kraft tritt.
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Bekanntmachung,
betreffen» gesundheitsschädliche und täuschende Zusätze zu Fleisch

und dessen Zubereitungen.

Deichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 296.)

Kuf Grund des § 21 des Gesetzes, betreffend die Schlachtvieh- und
Fleischbeschau, vom 3. Iun i 1900 (Reichs-Gesetzbl. 5. 547) hat der Vun-
dezrat die nachstehende Ergänzung der Bekanntmachung vam 18. Februar
1902 (Reichs-Gesetzbl. 3. 48) u. 4. I u l i 1908 (Reichs-Gesetzbl. 5. 470)
beschlossen:

1. I m ersten Absatz, ist hinter den Worten „Chlorsaure salze" in
neuer Zeile einzufügen:

„3alpetrigsaure 3alze".
2. Die Ergänzung tritt mit dem Tage der verkündung in Rraft.

Verlin, den 14. Dezember 1916.
Der 3tellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. h e l f f e r i c h .

191O. 14. Dezember.

Versrdnung über Hülsenfrüchte

R. tt. (R. G. Vl. 3. 360).

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
Kugust 1914*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
I n der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Iun i 1916**) (Reichs-

Gesetzbl. 3. 846) werden folgende Kenderungen vorgenommen:
1. § 1 Kbs. 1 erhält folgende Fassung:

Erbsen, Lohnen und Linsen aller 5lrt, einschließlich Kckerbah-
nen und Peluschken (Hülsenfrüchte), roh und verarbeitet, dürfen
nur an die vom Reichskanzler bestimmte 3telle abgesetzt werden.
Kls Hülsenfrüchte im 3inne dieser Verordnung gilt auch Gemenge,
in dem sich Hülsenfrüchte befinden, ausgenommen Gemenge, in dem
sich Hafer befindet.

2. § 1 Kbs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:
für Hülsenfrüchte, die von der vom Reichskanzler bestimmten
3telle als für die menschliche Ernährung nicht geeignet erklärt
worden sind, sowie für 3ojabohnen, Erbsenschalen und -Kleie'
diese unterliegen der Regelung für Futtermittel.

3. I m § 1 Kbs. 2 Nr. 3 werden die Worte „ für anerkanntes 3aat-
gut," . gestrichen.

4. I m § 1 Abs. 2 wird die Nr. 5 gestrichen.
5. I m § 1 5tbs. 3 wird hinter dem Worte „Erzeugnisse" eingefügt:

„sowie der Vorschrift im § 4 Kbs. 2 3atz 4".
6. § 3 erhält folgende Fassung:

*) verwaltungsvorschriften Iahrgang 19141 3eite 857.
**) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 19161 3eite 499.
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„Aus Gemenge, in dem sich Hülsenfrüchte befinden, sind
auf Erfordern der vom Reichskanzler bestimmten 3telle die Hülsen-
früchte auszusondern. Für die Aussonderung ist eine besondere
Gebühr zu zahlen, die 3 Mark für den Doppelzentner abge-
lieferter Hülsenfrüchte nicht übersteigen darf."

7. § 4 Abs. 2 erhält folgenden Zusatz:
„Vei Ackerbohnen sind dem Vesitzer 5 Doppelzentner für

den Hektar der Anbaufläche des Jahres 1916 zu belassen- soweit
er diese Menge nicht als Saatgut oder zur menschlichen «Er-
nährung verwendet, darf er sie verfüttern."

8. § 4 Abs. 3 erhält folgenden 5atz 2:
„Er kann bestimmen, daß Landwirte, die selbstgewonnene

Ackerbohnen abliefern, bei der Zuweisung von Futtermitteln be-
sonders berücksichtigt werden."

9. I m § 7 Abs. 1 wird im 3atze 1 hinter den Worten „höhere Ver-
waltungsbehörde" eingefügt „auf Antrag".

Ferner wird hinter dem 3atze 2 als 3atz 3 eingefügt: „Der Antrag
kann nur binnen 3 Monaten nach der Lieferung gestellt werden."

10. I m § 10 Kbs. 1 3atz 5 ist hinter dem Worte „kann" einzufügen:
„den Absatz von 3aatgut anderweitig regeln und".

11. I m § 10 Abs. 3 werden im 3atze 1 die Worte „anerkanntes
Saatgut und" und im 3atze 2 die Worte „die Anerkennung und" gestrichen.

12. § 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
Der preis für Hülsenfrüchte mit Ausnahme von Saatgut (§ 10) darf

vorbehaltlich der Vorschrift des § 9 Abs. 2 nicht übersteigen:
bei Erbsen 41 bis 60 Mark für den Doppelzentner,
bei Vohnen 41 bis 70 „ „ „ „
bei Linsen 41 bis 75 „ „ „ „
bei Ackerbohnen 41 bis 50 „ „ „ , „
bei Peluschken 41 bis 50 „ „ „ „
bei Gemenge je nach der

Zusammensetzung 38 bis 45 „ „ „ „
13. I m § 11 Abs. 2 werden die 3ätze 2 bis 6 gestrichen.
14. I m §11 wird hinter Abs. 3 folgender neuer Absatz eingefügt:
Für Hülsenfrüchte aus der Ernte 1917 werden die im Abs. 1 fest-

gesetzten Mindest- und Höchstgrenzen für den Uebernahmepreis um je 10
Mark erhöht.

15. I m § 11 Abs. 5 (bisher Abs. 4) wird an Stelle der Worte „im Abs. 1
bezeichneten preise von 60, 70, 75 Mark" eingefügt: „nach Abs. 1 und 4
zulässigen höchsten Preise".

Artikel I I
Die im § 2 der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Iuni 1916

(Reichs-Gesetzbl. 3. 846) vorgesehene Anzeige hat für die der Anzeige-
pflicht neu unterstellten Ackerbohnen, Peluschken und Gemenge, in dem
sich Hülsenfrüchte befinden, mit Ausnahme von Gemenge, in dem sich Hafer
befindet, bis zum 29. Dezember 1916 zu erfolgen. Anzuzeigen sind die
Mengen, die sich mit Veginn des 20. Dezember 1916 im Gewahrsam des
Anzeigepflichtigen oder unterwegs befinden.

Die Vorschrift im § 14 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 der Verordnung über
Hülsenfrüchte vom 29. Iuni 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 846) findet An-
wendung.

Artikel I I I
I n der Verordnung über Futtermittel vom 5. Oktober 1916 (Reichs-

Gesetzbl. 3. 1108) werden folgende Aenderungen vorgenommen:
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1. I m § 2 Kbs. 2 Nr. 3 Kbs. 1 werden die Worte Fckerbohnen".
„Peluschken und Gemenge von Hülsenfrüchten" gestrichen,' zwischen
den Worten „Wicken, Lupinen" ist unter Streichung des Kommas
„und" einzufügen.

2. I m § 2 Kbs. 2 Nr. 3 5lbs. 2 ist im Satz 5 hinter dem Worte
„kann" einzufügen „den Kbsatz von 3aatgut anderweitig regeln
und".

Artikel IV
Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Wortlaut der Verordnung

über Hülsenfrüchte vom 29. Iuni 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 846), wie
er sich aus dieser Verordnung ergibt, unter dem Tage dieser Verordnung
im Neichs-Gesetzblatt bekanntzumachen.

Krtikel V
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

191O 14. Dezember.

Bekanntmachung,
über die Verwendung weiblicher Hilfskräfte im Oerichtsschreiberdienfte

R. tt. (R. G. M. 3. 362).

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
Kugust 1914 (Reichs-Gesetzbl. 3. 32?) folgende Verordnung erlassen:

8 l
Die einstweilige Wahrnehmung von Kmtsgeschäften der Gerichtsschreiber

kann Frauen übertragen werden.

§ 2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
3oweit vor dem Inkrafttreten der Verordnung Kmtsgeschäfte der Ge-

richtsschreiber Frauen übertragen worden sind, ist die Uebertragung als
von Anfang an wirksam anzusehen.

1916. 14. Dezember.

Bekanntmachung,
betreffend Aenderuna der Auefüftrnngst'eftiln<nu«sen zur Verordnung über
den Verkehr mit Seife, Tenenpulver und anderen fetthaltiacn Waschmittel«,
VomLI.Iuli i9iß(Reichs-Gcfetzbl. S. 766 2» Aug 1916 <«eichs-Gesetzbl.S.V7tt).

n. u. (N. G. Vl. 3. 1381).

ltuf Grund des § 1 der Vekanntmachung über den Verkehr mit
3eife, 3eifenpulver und anderen fetthaltigen waschmitteln vom 18. Kpril
1916*) (Reichs-Gesetzbl. 5. 307) wird folgendes bestimmt:

Der § 3 der Bekanntmachung, betreffend Kusführungsbestimmungen
zur Verordnung über den Verkehr mit 3eife, 3eifenvulver und anderen

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19161 3eite 290.
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fetthaltigen waschmitteln, vom 21. Iu l i 1916 (Keichs-Gesetzbl. 3. 766)
u. 28. August 1916 (Neichs-Gesetzbl. 3. 970) wird wie folgt geändert:

1. in Nr. I d wird hinter den Worten „ansteckender Krankheit" ein-
gefügt „sowie Tuberkulose jeder Art",

2. in Nr. I I werden die Worte „für unter Tag arbeitende Gruben-
arbeiter in Kohlenbergwerken" gestrichen,

3. als Abs. 2 und Abs. 3 wird dem § 3 hinzugefügt:
Auf die nach Ms. 1 Nr. I b und e ausgestellten Zusatz-

seifenkarten darf in Apotheken statt K. A.-3eife Kaliseife in
gleicher Menge abgegeben werden.

I m Falle des Abs. 1 Nr. I o kann an 3telle der Einzel-
zusatzkarten eine 3ammelzusatzkarte ausgestellt werden.

Die Bestimmung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 14. Tezember

Krantenverftcherung vs« Nrbeiier» im Ausland,

N. K. (N. G. Vl. 3. 1383.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes, betreffend die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw., vom
4. August 1914*) folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Gegen Krankheiten werden versichert Deutsche, die während des ge-

genwärtigen Krieges in dem von deutschen Truppen besetzten Ausland
von deutschen Unternehmern für Zwecke des deutschen Heeres oder der
Kaiserlichen Marine beschäftigt werden, wenn sie bei einer gleichen Be-
schäftigung im Inland der reichsgesetzlichen Krankenversicherung unterliegen
würden. Für ihre Berechtigung zur freiwilligen Krankenversicherung gelten
die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung entsprechend.

Das gleiche gilt für Angehörige der dem Deutschen Reiche verbim?
deten sowie der neutralen 3taaten, wenn die Beschäftigung außerhalb
ihres Heimatstaats stattfindet.

§ 2
Die Beschäftigten gehören, falls für den inländischen Betrieb des

Unternehmers eine Vetriebskrankenkasse besteht, dieser, und falls für meh-
rere inländische Betriebe des Unternehmers je besondere Vetriebskranken-
kassen bestehen, nach Wahl des Unternehmers einer von diesen an.

I m übrigen gehören sie nach näherer Bestimmung der obersten Ver-
waltungsbehörde des dem Veschäftigungsorte zunächst belegenen inländi-
schen Grenzgebiets einer Vrtskrankenkasse dieses Grenzgebiets an. Be-
schäftigte, die nach der Neichsversicherungsordnung landkassenpflichtig wären,
können in gleicher weise einer Landkrankenkasse zugewiesen werden.

Der Unternehmer kann mit Genehmigung der Heeres- oder Marine-
verwaltung über die Kassenzugehörigkeit der bei ihm beschäftigten Arbeiter
eine Vereinbarung mit einer anderen Krankenkasse abschließen. Gehören
die Beschäftigten hiernach oder nach Abs. 1, 2 bereits einer Krankenkasse
an, so bedarf es der Zustimmung dieser Kasse. wird si? versagt, so kann
sie auf Antrag des Unternehmers durch das Versicherungsamt der Kasse
oder im Falle des § 6 durch die danach zuständige Behörde ergänzt
werden. Die Endscheidung ist endgültig.

Verwaltungsvorschriften Iahrgang 19141 3eite 857.
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ß ?
Der Unternehmer kann für die im Ausland beschäftigten seines Ve-

triebs eine besondere Vetriebskrankenkasse errichten. Er bedarf hierzu
der Zustimmung der für den Vereich der Nasse zuständigen deutschen ober-
sten Verwaltungsbehörde oder, wo eine solche nicht besteht, der dort zu-
ständigen deutschen obersten Militärbehörde.

Der Grundlohn bestimmt sich nach dem wirklichen Arbeitsverdienste
des versicherten bis sechs Mark für den Arbeitstag (§ 180 Abs. 2, 4 der
Reichsvcrsicherungsordnung).

§ 5
Im Ausland gewährt die Heeres- oder Marineoerwaltung den ver-

sicherten die Krankenhilfe. Die Krankenkasse hat ihr die Kosten zu er-
statten. Dabei gelten drei Achtel des Grundlohns, nach welchem sich das
Krankengeld des versicherten bestimmt, als Ersatz der Kosten für die
Krankenpflege. Ist der versicherte in ein Krankenhaus (Lazarett) auf-
genommen, so sind außerdem für den Unterhalt daselbst zwei Achtel des
Grundlohns zu verhüten.

Die Krankenkasse hat ferner die Kosten der Ueberführung in ein in-
ländisches Krankenhaus zu vergüten.

Die Heeres- oder Marineverwaltung kann mit den Kassen etwas
anderes vereinbaren.

3treit über den Ersatzanspruch wird, unbeschadet des § 6, im 3pruch-
verfahren nach der Neichsversicherungsordnu-ng entschieden.

Wird eine besondere Vetriebskrankenkasse errichtet, so trifft die nach
§ 3 zuständige deutsche oberste verwaltungs- oder Militärbehörde Vestim-
mung über die Aufsicht, das Verfahren bei 3treitigkeiten und bei 3chlie-
tzung der Kasse sowie über die zulässigen Rechtsmittel. 3ie beschließt
über die Genehmigung der 3atzung und bestimmt zugleich, wann die
Kasse ins Leben tritt. 3ie kann die Wahl zu den Kassenorganen anders
als nach den Grundsätzen der Verhältniswahl regeln- die Wahl mutz jedoch
geheim sein.

Diese Verordnung gilt nicht:
1. für unständig beschäftigte (§ 441 der Aeichsoersicherungsordnung),
2. für die bereits nach der Neichsversicherungsordnung im Inland

versicherten Personen- die Verpflichtung des Arbeitgebers, nach §
221 der Neichsversicherungsordnung ihnen Krankenhilfe zu gewäh-
ren, geht auf die Heeres- oder Marineverwaltung über, wenn diese
nach § 5 Abs. 1 auch anderen Veschäftigten des Arbeitgebers Kran-
kenhilfe zu gewähren hat.

8 8
Die obersten Verwaltungsbehörden für Heer und Marine können be-

stimmen, wieweit die vorstehenden Vorschriften unter den übrigen Voraus-
setzungen des § 1 auch für unmittelbare Veschäftigungsverhältnisse Zur
deutschen Heeres- oder Kaiserlichen Marineverwaltung sowie für Personen
Zu gelten haben, die in dem nicht von deutschen Truppen besetzten Aus-
land oon deutschen Unternehmern oder Vehörden für Zwecke des deutschen
Heeres oder der Kaiserlichen Marine oder für gleiche Zwecke einer verbün-
deten Macht beschäftigt werden.
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§ 9
Der Reichskanzler kann auf Antrag der deutschen obersten Verwaltungs-

behörde eines von deutschen Truppen besetzten feindlichen Gebiets bestim«
men, wieweit unter den übrigen Voraussetzungen des § 1 die Vorschriften
der §§ 1 bis 7 auch für Veschäftigungsverhältnisse zu deutschen Unter-
nehmern für Zwecke anderer deutscher Behörden oder für unmittelbare Ve-
schäftigungsverhältnisse zu anderen deutschen Behörden zu gelten haben.

§ 10
3oweit der Erwerb von Rechten davon abhängt, daß eine Versiche-

rung gegen Krankheit von bestimmter Dauer vorangegangen ist, steht die
Versicherung nach diesen Vorschriften einer Versicherung auf Grund der
Reichsversicherungsordnung gleich.

§ N
Der Reichskanzler wird ermächtigt, weitere Bestimmungen zur Durch-

führung dieser Verordnung zu erlassen, soweit dies nicht geschieht oder
öiese Verordnung nichts anderes ergibt, sind die Vorschriften und Bestim-
mungen über die reichsgesetzliche Krankenversicherung sinngemäß anzuwenden.

§ 12
Diese Verordnung tritt am 15. Januar 1917 in Kraft.

1916. 14. Dezember.

Befreiung von Pfandbriefe., der litterschaftlichen Kreditanstalten
in Preußen von der «eicl»«ftempelabgabe

R. K. (R. G. Vl. 3. 1386.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. Kugustz
1914*) folgende Verordnung erlassen:

I. Pfandbriefe (Zwischenscheine), die von öffentlichen, landschaftlichen
(ritterschaftlichen) Kreditanstalten Preußens

a) an stelle für die Tilgungsfonds beschaffter und vernichtete»
Pfandbriefe oder

b) für ihre Pfandbriefschuldner als Krediterneuerung oder
o) zur Gewährung eines pfandbriefdarlehns

ausgegeben werden oder bereits ausgegeben sind, um sie bei einer nachj
Matzgabe des Darlehnskassengesetzes vom 4. Kugust 1914**) er-
richteten Darlehnskasse des Reichs zwecks Anschaffung von Reichs«
Kriegsanleihe zu verpfänden, bleiben von der in Tarifnummer Z
des Reichsstempelgesetzes angeordneten Reichsstempelabgabe und von
der Kbstempelung unter nachstehenden Bedingungen befreit:

1. Die Befreiung gilt nur, solange die Pfandbriefe (Zwischen-
scheine) zur Verpfändung bei einer Darlehnskasse der genann-
ten Krt verwendet werden.

2. Die Pfandbriefe (Zwischenscheine) sind der Darlehnskasse, für
die sie als Licherheit bestimmt sind, von dem Aussteller un-
mittelbar zu üb senden. Er haftet für die Reichsstempelabgabe
von den unversteuert ausgereichten stücken für den Fall eines
späteren Eintritts der 5tömpelpflicht. Die Darlehnskasse darf
die Pfandbriefe nach Erledigung der Sicherheit nur an den Kus-

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19141 Leite 857.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19141 3eite 865.
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steiler zurückgeben. 5ie hat für den Fall einer Veräußerung de?
Pfandes zuvor die Besteuerung und Abstempelung der 3tücke
zu veranlassen.

3. Die Pfandbriefe (Zwischenscheine) sind nach Erlöschen der Ver-
pfändung bei der Darlehnska^se seitens der Landschaft zu ver-
nichten. Unterbleibt die Vernichtung, so ist die Abgabe späte-
stens zu entrichten, bevor die Pfandbriefe (Zwischenscheine) ver-
äußert, dem Darlehnsnehmer oder einem Dritten ausgehändigt,
verpfändet oder zu einem sonstigen neuen Geschäfte benutzt
werden.

U. Die Direktivbehörden erlassen die zur Ausführung dieses Veschlusses,
insbesondere auch die zur Sicherung der Verwendung der von den
Darlehenskassen zu gewähreudeTt Darlehen für den Erwerb von Neichs-
kriegsanleihe erforderlichen Anordnungen.

1916 14. Dezember

Stempelpstickt ausländischer Wertpapiere.
k. U. (k. G. Vl. 5. 1387.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August

*) folgende Verordnung erlassen:

Die Verpflichtung zur Entrichtung der in Tarifnummer 1 0 und 2 b, o
öes Neichsstempelgesetzes bezeichneten Abgabe tritt für im Ausland befind-
liche Ausländische Wertpapiere inländischer Vesitzer, die bis einschließlich
31. März 1917 ins Ausland eingeführt werden, erst dann ein, wenn die
Papiere im Inland veräußert, verpfändet oder zum Gegenstand eines anderen
Geschäfts unter Lebenden gemacht werden. Als ein Geschäft unter Lebenden
in diesem 3inne gilt es nicht, wenn die Wertpapiere lediglich zur Aufbe-
wahrung und Verwaltung übergeben werden.

Die Vergünstigung nach Abs. 1 ist abhängig von der Erfüllung fol-
gender Bedingungen:

») Die ausländischen Wertpapiere sind von dem Vesitzer einer zur Ab-
stempelung von ausländischen Wertpapieren zuständigen 3teuerstelle
vorzulegen und vorläufig anzumelden.

b) Die vorläufige Anmeldung ist in doppelter Ausfertigung einzureichen
und mutz enthalten: Gattung (Benennung) und Emittent, Stückzahl,
Bezeichnung (Aeihe, Vuchstabe, Nummer), Grt und Tag der Aus-
fertigung der Papiere, Nennwert der einzelnen 3tücke nach aus-
ländischer und gegebenenfalls nach deutscher Währung und Vetrag
der darauf erfolgten Einzahlung, Tag der Anmeldung, Wohnort
und Unterschrift des Anmeldenden.

§ 2
Die Bestimmungen im § 1 gelten auch für die VesiHer solcher auslän-

dischen Papiere, die für Rechnung eines inländischen Kom.ttenten von einem
inländischen Kommissionär durch ein im Ausland abgeschlossenes Geschäft
angeschafft, aber im Ausland in Verwahrung geblieben sind. I n diesem
Falle ist der Kammissionär zur Anmeldung (§ 1 Abs. 2) mitverpflichtet. Es

*j verwaltungsvorschriften Jahrgang 19141 3eite 857.
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ist zulässig, daß er die Anmeldung für seinen Komitienten erstattet' alsdann
ist der letztere von der Verpflichtung zur Anmeldung entbunden, sofern der
Kommissionär in der Anmeldung angibt, daß er die Anmeldung als Kom-
missionär und im Auftrag des Komittenten vornimmt.

§ 3
Die steuerstelle prüft die Anmeldung auf ihre Nichtigkeit und Voll-

ständigkeit durch vergleichung mit den vorgelegten Wertpapieren und führ?
nötigenfalls die Ergänzung oder Verichtigung der Anmeldung herbei. Die
Anmeldung ist unter einer besonderen Abteilung in das Merkbuch Wüster
.41 der Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetze vom 3. Iu l i 1913)
einzutragen und die Nummer der Eintragung auf beiden Ausfertigungen zu
vermerken. Die eine Ausfertigung der Anmeldung ist mit einer auf die
Ausfertigung gesetzten Vescheinigung über die geschehene vorläufige An-
meldung dem Anmeldenden mit den papieren zurückzugeben. Der letztere
hat über den Nückempfang der Papiere auf der anderen Ausfertigung der
Anmeldung zu quittieren.

s 4
Wer vorläufig angemeldete Wertpapiere veräußert, verpfändet oder

zum Gegenstand eines anderen Geschäfts unter Lebenden macht, hat vorher
die Wertpapiere gemäß § 11 des Neichsstempelgesetzes zur Versteuerung an-
zumelden und zu versteuern. Zuwiderhandlungen unterliegen den Vorschriften
des § 11 des Neichsstempelgesetzes.

Durch Versteuerung oder Wiederausfuhr in das Ausland vor Eintritt
der steuerpflicht findet der steueransvruch seine Erledigung.

Die Erledigung des steueranspruchs ist von der steuerstelle an der
Hand des Merkbuchs zu überwachen.

1916. 14. Tezember.

Ergsnzuxg der U«sf«hrungsbeftiwm«ngen v zum Schlachtvieh'
Fleischb»scha»«gesetze.

R. tt. (R. G. Vl. 3. 532.)

Der Vundesrat hat die nachstehende Ergänzung der Ausführungsbe^
stimmungen v zu dem Gesetze, betreffend die schlachtvieh- und Fleischbeschau,
vom 3. Iuni 1900 (Zetralblatt für das Deutsche Reich 1908*) beschlossen:

1. I m § 5 Ziffer 3 ist hinter den Worten „3) Ehlorsaure salze" ein-
zuschalten: ,,̂ 1) salpetrigsaure salze".

2. Die Ergänzung tritt mit dem Tage der verkündung in tlraft.

1916. 14. Dezember.

der Flsischheschan-IoUordnung.
Der Vunderat hat die nachstehende Ergänzung der Fleischbeschau-

Zollordmmg vom 5. Februar 1903*) beschlossen:

1. I m § 1 Ziffer 3 ist hinter den Worten „3) Ehlorsaure salze" ein-
zuschalten: ,,ßl) salpetrigsaure salze".

2. Die Ergänzung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

verwaltungsvorschriften Jahrgang 1908 seite 140.
verwaltungsvorschriften Jahrgang 1903 seite 73.
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1916. 14. Dezember

«inlatz« nnd Nntersuchu«gsftellen für 5as in das ZoMnland
eingehende Fleisch.

k. K. (N G. M. 3. 533.)

Kuf Grund des § 13 Kbs. 2 des Gesetzes, betreffend die Schlachtvieh«
und Fleischbeschau, vom 3. Iuni 1900 (Neichs-Gesetzbl. 3. 547), hat der
Bundesrat beschlossen,

in dem Verzeichnis der Einlaß- und Untersuchungsstellen für das in
das Zollinland eingehende Fleisch (Anlage ^ zur Bekanntmachung
vom -30. Mai 1902*) hinzuzufügen:

unter lfd. Nr. 129a:
in 3palte 4 „Ivismar, hauptzollamt",
in 3palte 5 „zubereitetes Fleisch und zubereitetes Fett"

und zwar mit der Maßgabe, daß der Zeitpunkt der Eröffnung und der Schlie-
ßung der Untersuchungsstelle von der Landesregierung bestimmt wird,

1916. 14 Dezember.

Ttempelzeichen nachträglich zugelassener UntersnchuugK stelle«
für ausländisches Fleisch.

tt. K. (R. G. Vl. 3. 533.)
Auf Grund des § 26 Kbs. 3 der Kusführungsbestimmungen v zum

Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetze vom 3. Iun i 1900 wird im Anschluß
an die Bekanntmachung, betreffend die Kennzeichnung des untersuchten
ausländischen Fleisches, vom 10. Februqr 1903**) bestimmt:

Kls 3tempelzeichen (Nr. 4 der Bekanntmachung vom 10. Februar
1903**) ist von der nachstehenden in 3palte 1 aufgeführten Untersu-
chungsstelle ausschließlich der in Spalte 2 angegebene Name anzu-
wenden :

Bezeichnung der Unteisuchungsstelle

1.

Wismar, Hauptzollumt

Zeichen

Wismar

der Untersuchungsstelle

2.

« 1916. 14 Dezember.

Bestimmung«« über die Verwendung von Mitteln der Betriebstrantentasss«
der Heeresverwaltung zum Besuche von Versammlungen

k. K. (R. 3. M. 3. 537.)

Kuf Grund des § 363 Kbs. 2 und des § 113 5lbs. 3 der Neichsversiche-
rungsordnung bestimme ich für die Vetriebskrankenkassen im Bereiche der
Königlich preußischen, Königlich 3ächsischen und Königlich Vürttembergi-
schen Heeresverwaltung folgendes:

§ l
Den Krankenkassen wird die Verwendung von Kassenmitteln zum Ve-

suche von Versammlungen der Kassenvereinigungen (Neichsversicherungs-
ordnung § 414) hierdurch unter den nachstehenden Voraussetzungen gestattet:

*) Verwaltungsvorschriften Vd. IV 3eite 792.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1903 3. 84.
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1. Die Versammlungen dürfen nur den gesetzlichen Zwecken der Kran-
kenversicherung dienen.

2. Jede Rasse darf nur einen Vertreter entsenden. Als Vertreter
darf nur entsendet werden, wer die Mehrheit der stimmen aus
der Gruppe der versicherten im Vorstand hat.

3. Als Entschädigung für den Vesuch der Versammlungen erhalten die
Vertreter der versicherten, wenn sie Mitglieder der Rassenorgane
sind, die ihnen in dieser Eigenschaft zustehenden Vezüge, andern-
falls Tagegelder und Reisekosten nach den für die Arbeiter des
Vetriebs geltenden Vorschriften. Fällt die lvahl auf eine der nach
ß 362 der Reichsversicherüngsordnung vom Arbeitgeber für die
Rassengeschäfte bestellten Personen, so hat die Rasse dieser die ihr
als Angestellten des Arbeitgebers bei Reisen zustehenden Vezüge zu
gewähren.

4. Die Rassen haben der militärischen Aufsichtsbehörde, im Vereiche
der Röniglich sächsischen Heeresverwaltung dem versicherungsamte
von der Entsendung der Vertreter vorher unter Verfügung der Ein-
ladung und Angabe der Veratungsgegenstände Anzeige zu erstatten.

Die Verwendung von Mitteln der Rrankenkassen zum Vesuche von an-
deren als den vorstehend bezeichneten Versammlungen bedarf der Zustimmung
des Gberversicherungsamts.

§ 3
Zur Verwendung von Rassenmitteln zum Vesuche von Versammlungen

außerhalb des Deutschen Reichs ist meine Genehmigung erforderlich.

1916. >4. Dezember.

Oesnndheitss tödliche und tä»,schsnde Zusätze zu Fleisch
nnd dessen Zubereitungen.

R. R. (R. G. Vl. 3. 1359.)

Auf Grund des § 21 des Gesetzes, betreffend die Zchlachtvieh- und
Fleischbeschau, vom 3. Iuni 1900 (Reichs-Gesetzbl. 3. 547) hat der Vundes-
rat die nachstehende Ergänzung der Bekanntmachung vom 18. Februar
1902 (Reichs-Gesetzbl. 3. 48)/4. Iu l i 1908 (Reichs-Gesetzbl. 3. 470) be-
schlossen:

1. I m ersten Absatz ist hinter den Worten „Ehlorsaüre 3alze" in neuer
Zeile einzufügen:

„3alpetrigsaure 3alze".
2. Die Ergänzung tritt mit dem Tage der verkündung in Rraft.

191V. lg. Dezember

Bekanntmachung,
betreffend Ergänzung der Ausfüyrungsbenimmungen von» 1l». Oktober lsiß

zu der Verordnung über Nshtabak.

R. R. (k. G. Vl. 3. 1389.)

Auf Grund des § 3 Abs. 2, § 8 Abs. 1, ß§ 12, 13 der Verordnung
über Rohtabak vom 10. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1145) be-
stimme ich:
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Die durch Bekanntmachung vom 27. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl.
H. l2N0) ergänzten Kusführungsbestimmungen vom 10. Oktober 1916
zu der Verordnung über Rohtabak werden wie folgt geändert:

I. I n Zeile 5 des § 18 ist hinter „Tabak" einzufügen:
ungarischer Heller Gartentabak,

II. I n Zeile 5 des § 19 ist das wart „Ungar" zu ersetzen durch:
Ungartllbak mit Ausnahme des hellen ungarischen Gartentabaks,

1916. i«. Dezember

Bekanntmachung
über den Vertchr mit Zündwaren.

N. tt. (R. G. Vl. 3. 1393.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
Kugust 1914 (Reichs-Gesetzbl. 5. 327) folgende Verordnung erlassen:

Der Reichskanzler ist ermächtigt, den Verkehr mit Zündwaren aller
Krt zu regeln. Er kann Vorratserhebungen über Zündwaren und die
zu ihrer Herstellung oder Verpackung erforderlichen 3toffe anordnen.

Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund
vorstehender Ermächtigung erlassenen Vestimmungen mit Gefängnis biz
zu sechs Monaten oder mit Gewjtrafe bis zu zehntausend Mark bestraft
werden, sowie daß neben der strafe auf Einziehung der Gegenstände er-
kannt werden kann, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

preise, die der Reichskanzler auf Grund dieser Vorschrift festsetzt,
sind Höchstpreise im sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. Ku-
gust 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914
(Reichs-Gesetzbl. 5. 516) in Verbindung mit der Bekanntmachung vom
21. Ianuar 1915 (Reichs-Gesetzbl. 5. 25) und vom 23. März 1916
(Keichs-Gesetzbl. 5. 183).

§ 2
Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Kutzerkrafttretens.

1916. 16. Dezember.
Netanntmachung

nber die Ginfuhr und Durchfuhr von Milcherzeugniffen aller Ar t .

k. tt. (k . G. Vl . 3. 1392.)

Kuf Grund des § 3a der Verordnung des Vundesrats über die Ein-
fuhr von kondensierter Milch und von Milchpulver vom 18. Kpril 1916*)
(Neichs-Gesetzbl. 3. 302) in der Fassung der Verordnung vom 16. De-
zember 1916 (Keichs-Gesetzbl. 3. 1391) bestimme ich:

Krtikel I
§ 1 der Kusführungsbestimmungen zur Verordnung des Vundesrats

vom 18. Kpri l 1916 über die Einfuhr von kondensierter Milch und von

* Verwaltungsvorschriften Iahrgang 19161 3eite 287.
75*
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Milchpulver vom 18. April 1916 (Keichs-Gesetzbl. 3. 303) erhält folgend«
Fassung:

„Milcherzeugnisse aller Art, die nach dem Inkrafttreten dieser
Vestimnmngen aus dem Ausland eingeführt werden, dürfen nur
durch die Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H. in Verlin oder
mit deren Genehmigung in den Verkehr gebracht werden, lver
nach diesem Zeitpunkt Milcherzeugnisse aller Art aus dem Aus-
land einführt, hat sie an die Zentral-Einkaufsgesellschaft zu ver-
kaufen und zu liefern."

Artikel I I
Artikel I der Vekanntmachung über die Durchfuhr von kondensierter

Milch und von Milchpuloer vom 13. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5.
1163) erhält folgende Fassung:

„Die Durchfuhr von Milcherzeugnissen aller Art über die
Grenzen des Deutschen Reichs ist bis auf weiteres verboten."

Artikel I I I
Die Vestimmungen treten mit dem Tage der verkündung m Kraft.

1»16 >y. Dezember.

Bekanntmachung
zur Ergänzung der Verordnung vom 1» April W « über die Ginfuhr von

kondensierter Milch und von Milchpulver

k. tt. (N. G. Vl. 5. 1391.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom
4. August 1914*) (Reichs-Gesetzbl. 5. 327) folgende Verordnung erlassen:

I
I n der Verordnung über die Einfuhr von kondensierter Milch und

von Milchpulver vom 18. April 1916*") (Keichs-Gesetzbl. 3. 3N2) wird
folgende Vorschrift als § 3a eingefügt:

„Der Reichskanzler kann die Vorschriften dieser Verordnung auf an-
dere Milcherzeugnisse sowie auf Nährmittel, die Dauermilch enthalten, aus-
dehnen."

II
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916. 16. Dezember.

Verordnung
«der die Einschränkung der Malzverwendung in den Vierbrauereien

k. X. (k. G. M. 5. 1403.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usro. vom 4. August
1914*) (Keichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

*) verwaltungsvorschriften Jahrgang 19141 3eite 857.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19161 3eite 287.
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Artikel 1
I n der Verordnung über die Malz- und Gerstenkontingente der Vier-

brauereien sowie den Malzhandel vom 7. Oktober 1916 (Neichs-Gesetzbl.
3. 1137) werden folgende Aenderungen vorgenommen:

1. § 1 erhält folgende Fassung:
Vierbrauereien dürfen vom 1. Oktober 1916 an in jedem Ralenoer-

vierteljahre nur fünfundzwanzig hundertteile, Vierbrauereien in Vanern
rechts des Nheines fünfunddreitzig hundertteile der Malzmenge zur Her-
stellung von Vier verwenden, die sie in dem entsprechenden Kalender-
vierteljahre der Jahre 1912 und 1913 durchschnittlich verwendet haben.
Iedoch dürfen Vierbrauereien, deren vierteljährliche durchschnittliche Malz-
verwendung in den Iahren 1912 und 1913 vierzig Doppelzentner nicht
überstiegen hat, dreißig hundertteile, Vierbrauereien in Vayern rechts des
AHeines vierzig hundertteile verwenden. Vierbrauereien, deren viertel-
jährliche durchschnittliche Malzverwendung vierzig Doppelzentner überstiegen
hat, dürfen mindestens zwölf Doppelzentner, in Vanern rechts des Nheines
sechzehn Doppelzentner im Vierteljahr verwenden.

I n den Fällen des § 2 5atz 2 und 3 der Vekanntmachung, betreffend
Einschränkung der Malzverwendung in den Vierbrauereien, vom 15. Fe-
bruar 1915**) (Reichs-Gesetzbl. 3.97) dürfen d'e Vürbrauereien fünf Zwölftel,
die Vierbrauereien in Vanern rechts des Rheines sieben Zwölftel der Menge
verwenden, die die 3teuerdirektivbehörde festgesetzt hat.

2. 2m § 12 Abs. 1 Nr. 3 wird „§ 9" ersetzt durch „§ 10".

Artikel I I
Vei Vierbrauereien, die im vierten Vierteljahr 1916 über das nach

Artikel I gekürzte Malzkontingent hinaus Malz verwendet haben, sind
die Mehrmengen von den Malzkontingenten für die Zcit vom 1. Januar bis
30. 3eptember 1917 abzuziehen. Der Abzug erfolgt in der Regel in jedem
Vierteljahre nach dem Verhältnis des für diesen Zeitraum festgesetzten
Malzkontingents.

Die Landeszentralbehörden erlassen die näheren Vestimmungen.
Artikel I I I

Die für die Vierbrauereien auf Grund des § 20 der Vekanntmachung
über Gerste aus der Ernte 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 800) festgesetzten
Gerstenkontingente werden entsprechend der Herabsetzung der Malzkontin-
gente im Artikel I herabgesetzt.

Die Vierbrauereien haben die Gerste, die sie über das herabgesetzte
Gerstenkontingent hinaus bereits bezogen haben, der Reichs-Gerstengesell-
schaft m. b. h. in Verlin käuflich zu liefern- soweit die Gerste bereits
vermälzt ist, ist das Malz zu liefern.

Der Reichskanzler erläßt die näheren Vestimmungen.

Artikel IV
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift im Artikel I I I Abs. 2 und

gegen die nach Artikel I I I erlassenen Vestimmungen werden mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

Daneben können die Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung
bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, eingezogen
werden.

Artikel V
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. Den

Zeitpunkt des Inkrafttretens bestimmt der Reichskanzler.

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915II 3eite 138.
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1«1O. >6. Dezember.
Bekanntmachung,

betreffend Ausführungsbefiimmungen über den Verkehr mit

tt. R. (N. G. Vl . 5. ,394.)

i luf Grund des § 1 der Verordnung über den Verkehr mit Zündwaren
vom 16. Dezember 1916 (Neichs-Gesetzbl. 3. 1393) wird folgendes bestimmt:

§ 1
X. Vei Kbgabe durch den Hersteller darf der preis folgende Lätze nicht

übersteigen (Fabrikpreis):
I. 1. für sicherheitshölzer und überall entzündbare Hölzer in einer

Länge bis zu 52 Millimeter in schachteln zu je 60 stück
für V i Riste ZU 1000 pack zu je 10 Schachteln 350,00 Mark,
für V2 Kisten zu je 500 pack 355,00 „
für V4 Risten zu je 250 pack 357,50 „
für " / i " Risten zu je 100 pack 360,00 „ ;

2. für imprägnierte bunte Hölzer die unter ^ I 1 genannten sähe
mit einem Zuschlag von je 20 Mark '

3. für weiße oder bunte flache Hölzer in schachteln zu mindestens
je 50 5tück die unter H. I 1 genannten sätze mit einem Zu-
schlag von je 30 Mark.

II. für sicherheits- und überall entzündbare weiße Hölzer in einer
Länge bis zu 52 Millimeter

1. in schachteln oder Koffern zu je 600 3tück
für V i Riste zu 1000 schachteln oder Raffern 340,00 Mark,
für 2/2 Risten zu je 500 schachteln oder Roffern 345,00 „
für V4 Risten zu je 250 schachteln oder Roffern 347,50 „
für " / io Risten zu je 100 schachteln oder Roffern 350,00 „ ;

2. in schachteln oder Roffern zu je 480 stück
für V i Riste zu 1000 schachteln oder Raffern 280,00 Mark,
für 2/2 Uijten zu je 500 schachteln oder Raffern 285,00 „
für V4 Risten zu je 250 schachteln oder Roffern 287,50 „
für " / io Risten zu je 100 schachteln oder Roffern 290,00 „ -,

3. in schachteln oder Roffern zu je 300 stück
für Vi Riste zu 1000 schachteln oder Roffern 190,00 Mark,
für 2/2 Uisten zu je 500 schachteln oder Roffern 195,00 „
für V4 Risten zu je 250 schachteln oder Roffern 197,50 „
für " / io Risten zu je 100 schachteln oder Roffern 200,00 „ .

L. Veim verkauf im Großhandel gelten die unter H. genannten Fabrik-
preise, jedoch mit einem Zuschlag von je 20 Mark zu den unter H. I und
I I 1, von je 16 Mark zu den unter I I 2 und von je 10 Mark zu den
unter I I 3 genannten Preisen.

0. Veim verkauf im Kleinhandel darf der preis nicht übersteigen:
für die unter H. I 1 genannten Zündhölzer

für das pack zu 10 schachteln 45 pfg.,
für zwei schachteln 9 pfg.,

für die unter ^ I 2, 3 genannten Zündhölzer
für das Pack zu 10 schachteln 50 pfg.,
für eine schachte! 5 pfg.,

für die unter ^ I I 1 genannten Zündhölzer
für die schachte! oder den Raffer 45 pfg.,.
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für die unter ^ I I 2 genannten Zündhölzer.
für die Zchachtel oder den Koffer 38 pfg.,

für die unter ^. I I 3 genannten Zündhölzer
für die schachte! oder den Koffer 25 pfg.

Kleinhandel ist jeder verkauf an den Verbraucher.

§ 2
.Die im § 1 bezeichneten preise schließen beim verkaufe durch den

Hersteller die Kosten der Veförderung bis zur Vahn- oder U)asserstation
des Abnehmers ein. Veim Verkaufe durch den Großhändler schließen
die sireise die Kosten der Veförderung bis zur Vahn- oder lvasserstation
des Grtes der gewerblichen Niederlassung des Großhändlers oder, falls
die Veförderung nicht auf dem Vahn- oder Wasserweg erfolgt, die Kosten
der Veförderung in das Haus des Abnehmers ein.

Für die Verpackung dürfen Preiszuschläge nicht berechnet werden.
Die preise gelten für versteuerte Ware.

§ 3
soweit Hersteller unter Ausschaltung des Großhandels an den Klein-

händler liefern, finden die im § 1 unter L genannten Preise Anwendung.
Hersteller dürfen nur an solche Kleinhändler liefern, mit denen sie

bereits vor dem 1. Dezember 1916 in dauernder Geschäftsverbindung
gestanden haben.

Der verkauf von Mengen unter V^-Kisten durch den Hersteller ist
verboten.

s 4
Andere Arten Zündhölzer als die im § 1 genannten herzustellen,

ist verboten mit Ausnahme von Vestentaichenhölzern, Vuchhölzern (Platten-
hölzer) und 3turmhölzern.

§ 5
Dem verein Deutscher Zündholzfabriken, Verlin, liegt es ob, die

zur Vefriedigung des Vedarfs der Heeresverwaltungen und der Marine-
verwaltung erforderlichen Mengen von Zündhölzern auf die einzelnen Her-
steller von Zündhölzern nach näherer Vestimmung des Reichskanzlers im
Verhältnis der Zteuerkontingente unter Verücksichtigung etwaiger Kontin-
gentsübertragungen umzulegen. Die Hersteller sind verpflichtet, die auf
sie umgelegten Mengen ohn? Rücksicht auf anderweite Lieferungsverpflich-
tungen zu den bei 5er Umlegung festzusetzenden Terminen zu Fabrikpreis
(§ 1 ZU 4, W 2, 3) zu liefern.

§ 6
wer den Vestimmungen des § 3 Abs. 2 oder des § 4 zuwiderhandelt,

wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft.

Die Vestimmungen gelten nicht für Zündhölzer, die im Ausland her-
gestellt sind.

§ 8
Die Vestimmungen treten mit dem Tage der verkündung, § 3 Abs. 2

und die §§ 4, 6 jedoch erst mit dem 1. Ianuar 1917 in Kraft.
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1916. 16 Dezember

Nekanntmachung
über die Nnmeldung von

R. U. (R. G. Vl . 3. 1409.)

Q n Vunoesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetze» über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:.

Forderungen gegen 3chuldner im feindlichen Auslaad sind nach Maß-
gabe der vom Reichskanzler zu erlassenden Vorschriften anzumelden.

Die Landeszentralbehoroen bestimmen, bei welchen 3tellen die Anmel-
dungen zu erfolgen haben.

Auf Erfordern dieser 3tellen oder des Reichskanzlers ist jedermann
verpflichtet, binnen einer festzusetzenden Frist eine Erklärung darüber ab»
zugeben, ob bei ihm die Voraussetzungen der Anmeldepflicht vorliegen sowie
eine abgegebene Erklärung oder Anmeldung durch nähere Auskünfte zu
ergänzen.

Die mit der Entgegennahme oder Vearbeitung der Anmeldungen be-
faßten Personen sind verpflichtet, über die aus Anlaß der Anmeldung
ZU ihrer Kenntnis gelangten Verhältnisse Verschwiegenheit zu beobachten.

§ 4
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen.

s 5
M i t Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Ge-

fängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:
1. wer vorsätzlich den gemäß § 1 ergehenden "Anordnungen des

Reichskanzlers über die Anmeldung oder einer gemäß § 2 Abs. 2
ergehenden Aufforderung nicht oder nicht innerhalb der vorge-
schriebenen Frist nachkommt-

2. wer bei der Anmeldung oder bei einer nach § 2 Abs. 2 abzu-
gebenden Erklärung oder Auskunft wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht'

3. wer den Vorschriften des § 3 zuwider Verschwiegenheit nicht be-
obachtet.

I n dem Falle der Nr. 3 tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein.
§ 6

Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.
191K. 16. Dezember.

Bekanntmachung,
betreffend Festsetzung des Zuschlags z,, den Fsiedenspreisen der zum Kriegs-

dienst ausgehobenen Pfe«de.

R. tt. (R. G. Vl . 3. 1402.)

Auf Grund des Artikels 1 Abs. 4 der Verordnung des Vundesrats
vom 30. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 983), betreffend Aenderung

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 1400.
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des § 25 des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Iuni 1873,
bestimme ich in Abänderung der Bekanntmachung, betreffend Festsetzung
des Zuschlags zu den Friedenspreisen der zum Kriegsdienst ausgehobenen
Pferde, vom 30. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 984):

Der Zuschlag zu den Friedenspreisen der zum Kriegsdienst
ausgehobenen Pferde wird mit Geltung vom 2l). November 1916
auf 75 vom Hundert der Friedenspreise festgesetzt.

1916. 16. Dezember

Vekanntmachung,
betreffend Verträge mit feindlichen Staatsangehörigen

R. K. (N. G. Vl. 5. 1396.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Bundesrats.zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914X) (Reichs-Gesetzbl. 5. 327) folgende Verordnung erlassen:

I. Kuflösung von Verträgen mit feindlichen staatsangehörigen
aus Gründen der Vergeltung.

Der Reichskanzler kann aus Gründen der Vergeltung einen Kauf- oder
Lieferungsvertrag, den ein Deutscher mit einem Angehörigen Großbritanniens
und Irlands, Italiens oder Frankreichs oder der Kolonien und auswärtigen
Besitzungen dieser stauten geschlossen hat, auf Antrag des Deutschen für
aufgelöst erklären.

Die Aufhebungserklärung kann auf einen Teil des Vertrags be-
schränkt werden.

soweit der Verkäufer zur Zeit der stelluag des Antrags die ihm in
bezug aus die Leistung der verkauften Zachen obliegenden Verpflichtungen
schon erfüllt hatte, ist die Aufhebungserklärung ohne Wirkung, hat der
Käufer den Kaufpreis schon gezahlt, so kann er ihn, soweit der Vertrag
aufgelöst ist, zurückverlangen.

Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 finden auf Werkverträge sowie
auf Frachtverträge, welche die Beförderung von Gütern zur 3ee zum
Gegenstande haben, und auf Mietverträge über Zeeschiffe entsprechende
Anwendung. sie gelten nicht für Börsentermingeschäfte.

§ 2
Der Reichskanzler kann die Entscheidung durch allgemeine Anord-

nung oder im einzelnen Falle einer anderen stelle übertragen und nähere
Anordnungen über das Verfahren treffen.

I I . Nechtsstreitigkeiten über Verträge mit feindlichen staatsangehörigen,

§ 3
Hat ein Deutscher mit einem Angehörigen eines feindlichen staatez

einen Vertrag geschlossen, so ist zur Entscheidung von streitigkeiten übe«
die Einwirkung des Krieges auf die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag
auch das Gericht, in dessen Bezirke der Deutsche seinen allgemeinen Ge-
richtsstand hat, oder, wenn er im Inland keinen allgemeinen Gerichts-
stand hat, das Gericht, in dessen Bezirk er sich dauernd aufhält, zuständig.

x) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1914 I 3. 857.
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§4
Liegen bei Streitigkeiten der im § 3 bezeichneten Art für die Zu-

stellung der Klageschrift an den feindlichen Staatsangehörigen die Vor-
aussetzungen der öffentlichen Zustellung vor und erbietet sich der Kläger,
eine Mitteilung über den Inhalt der Klage unter Angabe des Gerichte
und des Verhandlungstermins in einem neutralen Lande durch eingeschrie-
benen Vrief unter der Adresse des Veklagten zur Post zu geben oder
in anderer zweckentsprechender Weise an den Beklagten zu befördern, so
kann bei Vewilligung der öffentlichen Zustellung das Gericht anordnen,
daß die im § 204 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung vorgeschriebene Ein-
rückung nur einmal und nur im „Reichsanzeiger" zu erfolgen hat. Das
gleiche gilt in anderen Fällen, in denen das dem feindlichen Ltaatsange-
hörigen zuzustellende Schriftstück eine Ladung enthält.

Der Kläger hat glaubhaft zu machen, daß er die Mitteilung in der
im Kbs. 1 bezeichneten Weise innerhalb angemessener Zeit zur Post gegeben
hat oder daß die Mitteilung dem Veklagten zugegangen ist' andernfalls
kann das Gericht die Verhandlung vertagen und anordnen, daß der Ve-
klagte von neuem zu laden ist.

I I I . 5chlußvorschr!ften.

s 5
Einem Deutschen im 3inne der vorstehenden Vorschriften stehen juristische

Personen oder Handelsgesellschaften anderer Art gleich, die im Inland
oder in den Schutzgebieten ihren 3iy haben.

Dem Angehörigen eines feindlichen Staates im Zinne der vorstehenden
Vorschriften stehen gleich:

1. natürliche Personen, die in dem feindlichen Ltaate ihren Wohn-
sitz oder ihre gewerbliche Hauptniederlassung haben-

2. juristische Personen und Handelsgesellschaften anderer Art, die
in dem feindlichen Staate ihren 3itz haben?

3. Handelsgesellschaften anderer Art, die im sonstigen Ausland ihren
3itz haben, wenn an ihnen feindliche Staatsangehörige oder,
soweit es sich um die Anwendung des § 1 handelt, Angehörige
der dort bezeichneten feindlichen 3taaten überwiegend beteiligt
sind.

8 6
Die Vorschriften der HH 1, 2 können durch Bekanntmachung dex

Reichskanzlers auf andere als die im § 1 bezeichneten feindlichen Länder
für anwendbar erklärt werden.

§ 7
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt, wann und in welchem Umfang sie außer

Kraft tritt.

1916 17 Dezember.

Bekanntmachung
zur Ausführung der Verordnung, betreffend Verträge mit feindlichen

Staatsangehörigen, vom 16. Dezember 1916

R. K. (R. G. Vl. 5. 1398.)

Auf Grund des § 2 der Verordnung des Vundesraw, betreffend Ver-
träge mit feindlichen Staatsangehörigen, vom 16. Dezember 1916 (Reichs«
Gesetzbl. 3. 1396) wirb folgendes bestimmt:
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Artikel I
Die Entscheidung über die Kuflösung von Verträgen mit feindlichen

Staatsangehörigen aus Gründen der Vergeltung wird, unbeschadet der
Vefugnis des Reichskanzlers zum Erlatz allgemeiner Anordnungen, dem
Reichsschiedsgerichte für Kriegswirtschaft übertragen. Die Entscheidung er»
folgt durch den Vorsitzenden oder in dessen Vertretung durch ein Mitglied,
welches die Befähigung zum Nichteramte besitzt.

Artikel 2
Der Antrag auf Auflösungserklärung ist schriftlich bei dem Neichs-

schiedsgerichte für Kriegswirtschaft einzureichen.

Artikel 3
I n dem Antrag ist der Inhalt des Vertrags darzulegen.
Der Kntrag soll ersehen lassen, ob die Auflösungserklärung für den

ganzen Vertrag oder nur für einzelne Teile beantragt wird.
Im einzelnen soll der Antrag namentlich angeben:

!. die Vertragsparteien nach Namen, stand oder Gewerbe, Wohn-
ort und Ztaatsangehörigkeit,'

2. den Zeitpunkt der 3chließung des Vertrags-
3. den Gegenstand und den Umfang der Leistungen, auf die sich

der Vertrag bezieht, sowie die höhe des Entgelts-
4. den Zeitpunkt, in welchem der Vertrag zu erfüllen ist oder bei

ordnungsmäßiger Erledigung zu erfüllen gewesen wäre,'
5. die Abreden, durch welche für den Fall höherer Gewalt, eines

Krieges usw. die ErfüllungsZeit hinausgeschoben oder in sonstiger
weise Vorsorge getroffen wird- falls derartige Abreden nicht
getroffen sind, ist dies ausdrücklich zu vermerken.

Der Antrag soll ferner angeben:
6. inwieweit der Vertrag von 5er einen oder andern 3eite oder

von beiden Zeiten schon erfüllt ist;
7. inwieweit und aus welchen Gründen der Vertrag nach allge-

meinen Rechtsgrundsätzen als fortbestehend oder hinfällig an-
gesehen wird oder aus welchen Gründen in dieser Beziehung
Zweifel obwalten,-

8. die Gründe, die für die Auflösungserklärung geltend gemacht
werden.

Artikel 4
Ist eine Vertragspartei eine juristische Person, so ist außer ihrem

Litze tunlichst anzugeben, welchen Staaten im wesentlichen die beteiligten
angehören. Ist eine Vertragspartei eine Handelsgesellschaft ohne juristische
Persönlichkeit, so ist Name, Wohnort und Ztaatsangehärigkeit der Mit-
glieder anzugeben.

Artikel 5
Der Antragsteller soll die ihm zugänglichen, auf den Vertrag bezüg;

lichen oder sonst zur Aufklärung des Lachverhältnisses dienlichen Urkunden
beifügen. ^

Artikel 6
Das Neichsschiedsgericht kann vor der Entscheidung weitere Ermitt«

lungen anstellen.
Die Entscheidung ist dem Antragsteller mitzuteilen.
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Artikel 7
Für die Entscheidung wird eine zur Reichskasse fließende Gebühr er-

hoben.
Die höhe der Gebühr wird von dem Reichsschiedsgerichte bestimmt.

Die Gebühr soll in der Regel nicht weniger als fünfzig Mark und nicht
mehr als eintausend Mark betragen. Aus besonderen Gründen kann von
der Erhebung einer Gebühr Abstand genommen werden.

Das Reichsschiedsgericht kann den Erlatz der Entscheidung von der Vor-
auszahlung der Gebühr abhängig machen.

Die Veitreibung der Gebühr erfolgt auf Ersuchen des Reichsschieds-
gerichts nach den landesgesetzlichen Vorschriften über die Veitreibung öffent-
licher Abgaben.

1916 17. Dezember

Gesetz
zur Ergänzung de« Kri«g«steuergesehes.

R. K. (Reichs- u. Staatsanzeiger Nr. 300.)

wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von
Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Vundes-
rats und des Reichstags, was folgt:

Einziger Paragraph
Dem § 6 des Kriegssteuergesetzes vom 21. Iuni 1916 (Reichs-Gesetzbl.

S. 561) werden folgende Absätze 2 und 3 beigefügt:
Ferner sind noch nicht fällige Ansprüche aus während des

Veranlagungszeitraums eingegangenen Gebens-, , Kapital- und
Rentenversicherungen mit der vollen Summe der eingezahlten
Prämien oder Kapitalbeiträge anzusetzen, falls die jährliche Prä-
mienzahlung den Vetrag von eintausend Mark oder die einmalige
Kapitlllzahlung den Vetrag von dreitausend Mark übersteigt.

Der vor dem 31. Dezember 1916 auf die Abgabe voraus-
bezahlte Vetrag (§ 31) tritt dem auf 31. Dezember 1916 fest-
gestellten vermögen hinzu.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und hei-
gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 17. Dezember 1916.
(Siegel) W i l h e l m .

1916 18. Dezember

Bekanntmachung
über Aendernng der Höchstpreise für Toda.

R. K. (R. G. Vl. 3. 1405.)

Auf Grund des § 4 der Verordnung über Höchstpreise für Soda vvyf
26. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 417) wird der § 1 dieser Verordnung
wie folgt geändert:

Die preise für Soda dürfen die in nachstehender Uebersicht aufgeführten
Veträge nicht übersteigen:
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.̂. Kalzinierte 5ooa (Ammoniaksoda, Leblancsoda, Zodapulverj
1. bei Abgabe von 50 bis 500 Kilogramm für 100

Kilogramm Neingewicht ausschließlich Verpackung frei Vahn-
hof Versandstation oder frei Haus am Grte des Lieferers 16,50 Mark,

2. bei Abgabe von gering ren Mengen als 53 Kilogramm
für 1 Kilogramm einschließlich Verpackung 0,26 „
für V2 Kilogramm einschließlich Verpackung 0,13 „

L. Kristall- und Feinsoda
1. bei Abgabe durch den Hersteller (Fabrikpreis):

a) Kristallsoda
für 100 Kilogramm Neingewicht ausschließlich Ver-
packung frei Vahnhof Versandstation oder frei Haus
am Grte der Herstellung 8,75 „

b) Feinsoda
für 100 Kilogramm Neingewicht ausschließlich Ver-
packung frei Vahnhof Versandstation oder frei Haus
am Grte der Herstellung

I. im 3ack 9,75 „
II. in Packungen zu je ^ oder 1 Kilogramm ein-

schließlich dieser Packungen 11,25 „
2. beim Weiterverkauf in Mengen von 50 Kilogramm und

darüber:
a) Kristallsoda

für 100 Kilogramm Neingewicht ausschließlich Ver-
packung frei Vahnhof Versandstation oder frei Haus
am Grte des Lieferers 11,00 „

b) Feinsoda
für 100 Kilogramm Neingewicht ausschließlich Ver-
packung frei Vahnhof Versandstation oder frei Haus
am Grte des Lieferers

I. im Sack 12,00 „
II. in Packungen zu je V2 oder 1 Kilogramm ein-

schließlich dieser Packungen 13,25 „
3. beim verkaufe von geringeren Mengen als 50 Kilo-

gramm Kristall- oder Feinsoda
für 1 Kilogramm einschließlich Verpackung 0,20 „
für V2 Kilogramm einschließlich Verpackung 0,10 „

Die Bekanntmachung tritt mit dem 1. Ianuar 1917 in Kraft.

1916 18. Dezember.

Netanntmachnng,
betreffend die Regelung des Verkehrs n»it K«aftfah«zeu<«n.

N. K. (Neichs- u. 5taatsanzeiger Nr. 300.)

Der Vunoesrat hat auf Grund des § 6 des Gesetzes über den Verkehr
mit Kraftfahrzeugen vom 3. Mai 1909 (Neichs-Gesetzbl. 5. 437) folgendes
beschlossen:

1. Die höheren Verwaltungsbehörden werden ermächtigt, für die zum
Verkehre zugelassenen Personenkraftfahrzeuge auf Antrag des Eigentümers
von der Vorschrift im § 3 Abs. 2 der Verordnung über den Verkehr mit
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Kraftfahrzeugen vom 3. Februar 1910/21. Iun i 1913, wonach die Nad-
kränze der Fahrzeuge mit Gummi oder mit einem anderen elastischen
Stoffe bereift sein müssen, Vefreiung zu gewähren. Die Befreiung ist
nur zu gewähren, wenn die Fahrzeuge mit Rädern versehen sind, deren
Vauart vom Reichskanzler zugelassen ist. Letzterer Veschränkung unter-
liegen nicht die von der Heeresverwaltung veranlagten Versuchsfahrten mit
Radarten, welche die Vereisung mit Gummi oder einem anderen elastischen
5toffe ersetzen sollen.

Die Ermächtigung gilt auch für solche f)"rsonenkraftfahrzeuge, ine
weiterhin zum Verkehre zugelassen werden.

2. Die höchstzulässige Fahrgeschwindigkeit beträgt bei den gemäß
Ziffer 1 mit nicht plastischer Vereisung zugelassenen personenkraftfahrzeugen
25 Kilometer in der stunde.

Die Fahrgeschwindigkeit kann, wenn die Verhältnisse es erfordern,
von der höheren Verwaltungsbehörde auf ein geringeres Maß festgesetzt
werden.

3. Die Erlaubnis einer nicht elastischen Vereisung ist von der höheren
Verwaltungsbehörde nur auf jederzeüigen widerruf zu erteilen. 5ie gilt

. nur für den Vezirk dieser Vehörde, sofern nicht im Einvernehmen mit den
in Vetracht kommenden benachbarten Vehörden ein weiterer Verkehrsbezirk
festgesetzt wird. > , j ! ^ ! ^

4. Vei der Erteilung einer Erlaubnis hat die höhere Verwaltungs-
behörde Vestimmungen über den Verkehrsbereich uno die Verkehrswege
zu treffen,' die Vestimmungen sind in die Zulassungsbescheinigung einzutragen.

5. Die vorstehenden Vorschriften treten mit dem 1. Ianuar 1917 in
Kraft. ' ' i ^ ! ^

1916. 2ft. Dezember.

Bekanntmachung der Reichsfutiermittelstelle
über den Antauf des Hafers auf Grund von Erlaubnisscheine«

(Reichs- u. Ztaatsanzeiger Nr. 301.)

- Kuf Grund des § 17 Kbs. 5 der Verordnung über Hafer vom 6. I u l i
1916 (RGVl. 3. 811) und in Abänderung der Ziffer 6 unserer Vekannt-
machung vom 17. November 1916 wird bestimmt:

Für Hafer, der auf Grund von Erlaubnisscheinen freihändig aufge-
kauft wird, darf bis zu anderweitiger Regelung je nach der Veschaffenheit
des Hafers ein den gesetzlichen Höchstpreis um nicht mehr als 30 Mk.
(statt wie bisher 40 Mk.) für die Tonne überschreitender preis gezahlt
werden. ^ j ^

1916. 2tt. Dezember.

Bekanntmachung,
betreffend Zulassung einer Ausnahme von der Verordnung über die
Höchstpreise für Benzin v«m 27. Mai 191« (ReichS-Gesetzbl. S. 42«)

R. K. (R. G. Vl . 5. 1409.)

Kuf Grund des § 8 der Verordnung über die Höchstpreise für Venzin
vom 27. Mai 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 426) wird die Wirksamkeit der
in der Vekanntmachung vom 27. Zum 1916**) (Reichs-Gesetzbl. 5. 611)
Zugelassenen Ausnahme von dem Höchstpreis für Testbenzin auf die Zeit
bis zum 31. März 1917 erstreckt.

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 388.
**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 488.
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1916. 21. Dezember

Bekanntmachung,
betreffend Zollerleichterung für Waren, die zur Verarbeitung

auf fette Oele bestimmt find.

R. K. (k. G. Vl. 3. 1410)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom
4. Kugust 1914 (Neichs-Gesetzbl. 5. 327) folgende Verordnung erlassen:

I
waren, die zur Verarbeitung auf fette Gele bestimmt sind, können unter

Zollsicherung zollfrei gelassen werden.

II
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

1916 21. Dezember.

Bekanntmachung der Reichsfuttermittelstelle
zur Ausführung des § 5 der Verordnung über die Malz- und Gerstenkon-
tingente der Vierbrauereien fowie den Malzhandel vom 7 Oktober 191s

(Reichs- u. Ttaatsanzeiger Nr. 301.)

Vierbrauereien, die auf die für die Zeit vom 1. Oktober 1915
bis 31. Oktober 1916 festgesetzten Kontingente (ursprünglich und hinzu-
erworbene Kontingente) mehr Gerste oder Malz bezogen haben als 12/13
der auf 48 f)roz. herabgesetzten Kontingente entspricht, haben diese Men-
gen der Neichs-Gerstengesellschaft m. b. h. in Verlin V/. 8, IVilhelmstr.
69 a, zwecks Anrechnung auf die neuen Gerstenkontingente bis zum 30.
Dezember 1916 anzuzeigen. Vayerische Vrauereien haben die Knzeige
der Reichs-Gerstengesellschaft m. b. H., Abteilung Vayern in München
43, Gttostr. 11, zu erstatten. Nutzer Betracht bleiben solche Malz- und
Gerstenmengen, die außerhalb des Malzkontingents für Heereszwecke ver-
arbeitet worden sind.

soweit Malz bezogen ist, sind in der Anzeige 3 Teile Malz gleich
4 Teile Gerste zu rechnen.

1916. 21. Dezember

Bekanntmachung,
betreffend die Zuckerung von Wein

N. K. (k. G. Vl. 3. 1409.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4.
Kugust 1914 (Reichs-Gesetzbl. 5. 327) folgende Verordnung erlassen:

I
Für die weine des Jahrganges 1916 wird das im § 3 Kbs. 1

Latz 2 des Weingesetzes vom 7. Kvril 1909 (Reichs-Gesetzbl. 5. 393)
vorgesehene Höchstmatz der Zuckerung auf ein viertel der gesamten Flüs-
sigkeit erhöht und die in dem genannten § 3 Kbs. 2 Halbsatz 1 vorge-
sehene Zuckerungsfrist bis zum 30. Iuni 1917 verlängert. Vis zu die-
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sem Zeitpunkt darf die Zuckerung bei ungezuckerten weinen früherer
Jahrgänge nachgeholt werden.

II
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer verkündung in Kraft.

1916 21. Dezember.

Getanntmachung,
betreffend ltebergangsbestimmungen zu den §H 9 und 10 des Oesehes

über de« vaterländischen Hilfsdi-nft.

R. K. (tt. G. M. 5. 1410.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 19 des Gesetzes über den
vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 (Neichs-Gesetzbl. 3. 1333)
mit Zustimmung des vom Reichstag gewählten Ausschusses folgende Ver-
ordnung erlassen:

solange die im § 9 Abs. 2 des Gesetzes vorgesehenen Ausschüsse
noch nicht in Tätigkeit treten können, werden deren Obliegenheiten mit
gleicher Wirkung durch vorläufige Ausschüsse wahrgenommen, die von den
stellvertretenden Generalkommandos nach Vedarf eingerichtet werden,' die
Veachtung des § 1.0 Abs. 2 des Gesetzes ist nicht erforderlich.

s 2
soweit zur Wahrnehmung der Obliegenheiten der im § 9 Abs. 2

des Gesetzes bezeichneten Ausschüsse bereits ähnliche Ausschüsse (Kriegs-
ausschüsse usw.) bestehen, können sie mit Zustimmung der stellvertre-
tenden Generalkommandos, in Vayern des Kriegsministeriums, auch an
die stelle der vorläufigen Ausschüsse treten.

§ 3
Die Anweisung für das Verfahren bei den vorläufigen Ausschüssen

erläßt das Kriegsamt.
3 4

Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft und
am 1. Februar 1917 außer Kraft.

Verlin, den 21. Dezember 1916.

1916 21. Dezember.

Vetannimachung «be< Druckpapier.

tt. K. (R. G. Vl. 5. 1414.)

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über Druckpapier vom
18. April 1916*) (Reichs-Gesetzbl. 5. 306) wird folgendes bestimmt:

Verleger und Drucker von Zeitungen, die auf maschinenglattem, holz-
haltigen Druckpapier gedruckt werden, sowie alle sonstigen Personen, die
unbedrucktes Papier der genannten Art im Vetrieb ihres Gewerbes be-
ziehen, dürfen in der Zeit vom 1. Januar 1917 bis zum 31. März 1917
solches siapier nur in den Mengen beziehen, die für sie von der Kriegs-
wirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe in Verlin festgesetzt werden.
Dies gilt auch, soweit es sich um die Erfüllung bereits abgeschlossener

*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 289.
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Hieferungsveriräge handelt. Die
fätzen:

1. Zeitungen

Festsetzung
die im Iahre 1915 eine

1) bis 200 ym eingenommen
2) von 201—250 <zm „
3) ,
4) ,
5) ,
6) ,

8) ,'
9) ,

10) ,
11) ,
12) .
13) .
14) ,

, 251—300 ,
, 301 350 ,
, 351—400 ,
, 401—500 ,
, 501—600 ,
, 601—700 ,
, 701—800 ,
, 801—950 ,
, 951-1100
, 1101-1250
, 1251-1400
, 1401-1600

15) über 1600

geschieht

Fläche
hatten,

nach

6V2
7VZ
9

10^/z
12
13VZ
141/2

15V2
I6V2
18
19
20
21
22V2
23V2

olgenoen Grunb

v. k).

erfahren eine Einschränkung t>er von ihnen für den Druck der Zei-
tung i. I . 1915 verbrauchten Menge von maschinenglattem, holzhal-

' tigen Druckpapier, errechnet für einen Zeitraum von drei Monaten.
Die Auadratfläche wird errechnet ourch Feststellung der Papierseiten-

grötze und der Gesamtzahl der 3eiten (Nmfang), die die Zeitung im Iahr«
1915 gehabt hat.

Zeitungen, deren Guadratmeterfläche sich im Iahre 1915 gegenüber
dem Iahre 1913 verringert hat, erhalten, wenn die Minderung

1. bis Zu 150 yin beträgt, 1 v. H.
2. von 151—300 „ „ 2 „ „
3. über 300 „ „ 3 „ „

über diejenige Menge hinaus, zu deren Vezug sie gemäß Ziffer 1
berechtigt sind. ^

Zeitungen, deren Cluadratmeterfläche sich im Iahre 1915 gegenüber
dem Jahre 1913 vermehrt hat, erhalten, wenn die Vermehrung

1. bis zu 50 ym beträgt, 4 v. k?.
2. von 51—75 „ „ 6 „ „
3. „ 76-100 „ „ 8 „ „
4. „ 101-125 „ „ 10 „ „
5. über 125 „ „ 12,5 „ „

unter derjenigen Menge, zu deren Vezug sie gemäß Ziffer 1 be-
rechtigt sind.

2. Klle übrigen Vezieher von unbedrucktem, maschinenglatten, holzhal-
tigen Druckpapier dürfen für die Zeit vom 1. Januar 1917 bis zum 31.
März 1917 nur 85 v. k). derjenigen Menge van solchem Papier beziehen,
die sie im Iahre 1915, berechnet auf einem Zeitraum von drei Monaten,
bezogen haben.

3. Vei Festsetzung dcr Menge, die nach Ziffer 1 und 2 bezogen werden,
darf, werden Vestände an unbedrucktem, maschinenglatten, holzhaltigen
Druckpapier, nach 5lbzug einer dem verbrauche des vorangegangenen Monats
entsprechenden Menge, die als Reserve anzusehen ist, angerechnet.

Ein sich über diese Anrechnung hinaus ergebender Mehrbestand darf
ohne Genehmigung der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungs-
gewerbe nicht verwendet werden.
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Die Vestimmungen der §§ 2 bis 14 der Bekanntmachung über Druck-
papier vom 20. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 534) bleiben unverändert
in Geltung.

Maschinenglattes, holzhaltiges Druckpapier im 3inne dieser Vekannt»
machung und der Vekanntmachungen

vom 19. April 1916"") (Zentralbl. für das Deutsche Reich 3. 84),
„ 20. Iuni 1916X) (Reichzz-Gesetzbl. 3. 534),

„ 25. Iu l i 1.916 (Zentralbl. für das Deutsche Reich 3. 196),
„ 22. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 951),
„ 30. 3eptember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1097),
„ 31. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1225)

ist alles maschinenglatte, holzhaltige Papier, das zum Vedrucken geeignet
ist, insbesondere auch <

sogenanntes Vandpapier,
„ 3chachtelpapier,
„ Veklebepapier,
„ Telegraphenpapier,

( unverarbeitetes Rohpapier zur
„ Tapet:npapier, ( leerste lung von Tapeten oder
„ 3treichpapier, ( 3treichpapieren (gestrichenen

, ( papieren).

I 4
3oweit für die im § 3 aufgeführten Papiere die vorgeschriebenen An-

zeigen über Lieferung und verbrauch noch nicht erstattet sind (H 12 der Ve-
kanntmachung vom 19. April 1916, F 4 der Vckanrttmachung vom 20. Juni
Juni 1916), sind sie der Kriegswirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsge-
merbe in Verlin <Ü2 nachträglich bis zum 20. Januar 1917 einzureichen.

ß 5
Diese Vekanntmachung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.

1916 21. Dezember

Vekattntmachung,
betreffend Neftimmunge» zur Aueführung des Gesetzes über den

vaterländischen Hilfsdienst.

R. K. (R. G. Vl. 3. 1411.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 19 des Gesetzes über den vater-
ländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1333) mtt
Zustimmung des vom Reichstag gewählten Ausschusses folgende Verordnung
erlassen:

§ 1
Das Kriegsamt errichtet die nach § 6 des Gesetzes beim Kriegsamt

einzurichtende Zentralstelle sowie die nach § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 9
Abs. 2 des Gesetzes zu bildenden Ausschüsse und bestimmt Vezirk und 3itz
dieser Ausschüsse. I n Vayern, 3achsen und Württemberg bildet das Kriegs-
ministerium im Einvernehmen mit dem Kriegsamt die Ausschüsse und be-
stimmt ihren Vezirk und 3itz.

"") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 19161 3. 281.
x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 454.
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§ 2
Für die Offiziere und die Veamten in der Zentralstelle und den Aus-

schüssen ist mindestens je ein Stellvertreter, für die Vertreter der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer in der Zentralstelle und den Ausschüssen sind
nach Vedarf Stellvertreter zu bestellen. Für die Vestellung der Ztell-
vertreter gelten die Vestimmungen des Gesetzes über die Vestellung der
ordentlichen Mitglieder.

§ 3
3u Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in der Zen-

tralstelle und den Ausschüssen sowie zu stelloertretern für sie dürfen nur
volljährige männliche Deutsche bestellt werden.

Nicht bestellt werden darf,
1. wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Ve-

kleidung öffentlicher Aemter verloren hat oder wegen eines Ver-
brechens oder Vergehens, das den Verlust dieser Fähigkeit zur
Folge haben kann, verfolgt wird, falls gegen ihn das Hauvt-
verfahren eröffnet ist,

2. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein
vermögen beschränkt ist.

8 4
wer gemäß § 3 zum Vertreter der Arbeitgeber oder der Arbeit-

nehmer oder zum Ztellvertreter eines solchen Vertreters bestellt ist, kann
die Uebernahme des Amtes nur ablehnen, wenn er

1. das sechzigste Lebensjahr vollendet hat,
2.. mehr als vier minderjährige eheliche Kinder hat' Kinder, die

ein anderer an Kindes 3tatt angenommen hat, werden dabei
nicht gerechnet,

3. durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist, das Amt ord-
nungsmäßig zu führen,

4. mehr als eine Vormundschaft oder Pflegschaft führt. Die Vor-
mundschaft oder Pflegschaft über mehrere Geschwister gilt nur
als eine,' zwei Gegenyormundschaften stehen einer Vormundschaft
gleich.

§ 5
Wer die Uebernahme des Amtes als Vertreter der Arbeitgeber oder

der Arbeitnehmer oder als stellvertreter eines solchen Vertreters ohne
zulässigen Grund ablehnt, kann vom Vorsitzenden der Zentralstelle, wenn
er für diese bestellt ist, sonst vom Vorsitzenden des Ausschusses, für den
er bestellt ist, mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark bestraft werden.

Ebenso kann bestraft werden, wer sich ohne genügende Entschul-
digung nicht rechtzeitig zu den Zitzungen einfindet oder sich seinen Obliegen-
heiten in anderer weise entzieht.

Auf Beschwerde entscheidet das Kriegsamt, in Vayern, Zachsen und
Württemberg das Kriegsministerium endgültig.

§ 6
Die Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in der Zentral-

stelle und den Ausschüssen verwalten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.
3ie erhalten Tagegelder im Vetrage von fünfzehn Mark und Ersatz

der notwendigen Fahrkosten,' bei Eisenbahnfahrten wird der Vetrag für
die zweite wagenklasse, bei Benutzung von schiffen der Vetrag für die
erste Klasse erstattet.

Die Vertreter der Arbeitnehmer haben ihrem Arbeitgeber jede Ein-
berufung zu Zitzungen der Zentralstelle oder der Ausschüsse anzuzeigen.

76*
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Tu» sie es ohne schuldhaftes Zogern, so gibt das Fernbleiben von der
Arbeit dem Arbeitgeber keinen wichtigen Grund, das Arbeitsverhältnis ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist zu lösen.

§8
Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist untersagt, die Vertreter der

Arbeitnehmer in der Uebernahme oder Ausübung des Ehrenamts (§ 6) zu
beschränken oder sie wegen der Uebernahme oder der Art der Ausübung
des Ehrenamts zu benachteiligen.

Arbeitgeber oder ihre Angestellten, die dagegen verstoßen, werden
mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft.

§ 9
Der Vorsitzende und die übrigen Mitglieder der Zentralstelle und

ber Ausschüsse sind verpflichtet, über Geschäfts-, Vetriebs- und Verufs-
geheimmsse, die ihnen in dieser Eigenschaft bekannt werden, Amtsverschwie-
genheit zu beobachten.

Mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Gefängnis bis zu
drei Monaten wird bestraft, wer der Vorschrift im Abs. ^ zuwider Ge-
heimnisse unbefugt offenbart.

wer dies tut, um den Inhaber des Geschäfts, Vetriebs oder Verufs
zu schädigen oder sich oder anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen,
oder wer in gleicher Absicht ein Geheimnis der im Abs. 1 bezeichneten
Art verwertet, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld-
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser strafen bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ w
Die Vehörden und behördlichen Einrichtungen sind verpflichtet, den

im Vollzuge des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst an sie er-
gehenden Ersuchen des Kriegsamts, der Zentralstelle und der Ausschüsse
zu entsprechen.

Dies gilt auch für Ersuchen, die van den königlich Vanerischen,
sächsischen und Württembergischen Kriegsministerien im Vollzuge des Ge-
setzes gestellt werden.

§ N
vor Erlaß der Entscheidung nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes hat der

Ausschutz die Gemeindebehörde und nach Lage des Falles die zuständige
amtliche Vertretung der Industrie und des Handels, des Handwerks, der
Landwirtschaft oder anderer Verufsstände zu hören. I n geeigneten Fäl-
len sollen auch Fachvereine und sonstige nichtamtliche wirtschaftliche ver-
bände gehört werden. Werden Marineinteressen berührt, so ist auf Ver-
langen des Reichs-Marineamts ein Marineoffizier oder Marinebeamter zu
hören.

8 52
Die nach § 5 verhängten Geldstrafen werden wie Gemeindeabgaben

beigetrieben. Einwendungen gegen die Zahlungspflicht haben aufschiebende
Wirkung. Dem Veitreibungsverfahren hat ein Mahnverfahren voranzu-
gehen- die Mahngebühr wird, soweit erforderlich, vom Kriegsamt, in
Vanern, Lachsen und Württemberg vom Kriegsministerium festgesetzt und
wird wie die Geldstrafe beigetrieben.

Die Geldstrafen fliehen in die Reichskasse.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.



1916. 21. Dezember.

191s 21 Dezember

der Neicbsftrlle für Speisefette
über die I«l«ffn»g von Wasserstoffsuperoxyd z»r FrifcherhOltu««

V»n Magermilch.

(Reichs- und staatsanzeiger Nr. 306.)

Ruf Grund des §11 der Verordnung über die Vewirtschaftung von
Milch und den Verkehr mit Milch vom 3. Oktober 1916 (tteichs-Gesetzbl.
3. NW) wird folgendes bestimmt:

Zur Frischerhaltung von Magermilch darf bis auf weiteres Wasser-
stoffsuperoxyd nach Maßgabe der §§ 2 bis 5 und der in der Veilage
enthaltenen Anleitung verwendet werden.

s 2
Die Verwendung von Wasserstoffsuperoxyd zur Frischerhaltung von

Magermilch ist nur Molkereien gestattet. Die Molkereien bedürfen jedoch
hierzu der Ermächtigung der Landesfettstelle oder der von ihr bestimmten
stelle. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.

3 2
Magermilch, die mit Wasserstoffsuperoxyd versetzt ist, darf, vorbe-

haltlich der Vorschriften in Abs. 2 und 3, durch die Molkereien und durch
den Handel nur in solchen Gefäßen in den Verkehr gebracht werden,
die deutlich erkennbar die Kufschrift tragen:

„Magermilch mit Wasserstoffsuperoxyd-Zusatz".
I n den Geschäftsräumen der.Molkereien und des Großhandels ist

an geeigneter, in die Augen fallender stelle ein Kbdruck der in der
Veilage enthaltenen Anleitung auszuhängen.

Kleinhändler haben einen Abdruck der Anweisungen in Nr. 7, 8
und 9 der Anleitung an ihren Verkaufsstellen (Laden oder lvagen) deutlich
sichtbar auszuhängen. Als Kleinhandel gilt die Abgabe an den Verbraucher.

tz 4
Die Rommunalverbände und Gemeinden, denen die Regelung des

Milchverkehrs übertragen ist, haben die Anweisungen in Nr. 7, 8 und
9 der Anleitung unter geeigneter Ueberschrift und Einleitung durch wie-
derholte Veröffentlichungen in den Tageszeitungen und durch Anschlag
zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. sie können gemäß § 8 der Ver-
ordnung vom 3. Oktober 1916 weitere Anordnungen über den Verkehr
mit Magermilch, die mit Wasserstoffsuperoxyd behandelt ist, erlassen.

§ 5
Molkereien und Milchhändler, die Magermilch mit U)asserstoffsuper-

oxydzusatz in den Verkehr bringen, sind zur genauen Vefolgung der Vor-
schriften dieser Anordnung verpflichtet. Die Landesfettsteilen oder die von
ihnen bezeichneten stellen haben Ueberwachungsmaßnahmen zu treffen.

§ 6
U)er den Vorschriften dieser Anordnung oder den auf Grund der

H§ 4 und 5 getroffenen weiteren Anordnungen zuwiderhandelt, wird nach
Maßgabe des § 14 der Verordnung vom 3. Oktober 1916 mit Gefängnis
bis zu einem Iahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder
mit einer dieser strafen bestraft.
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§ 7
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der verkündung in
Verlin, den 21. Dezember 1916.

Reichsstelle für 3veisefette.
von Graeveni tz .

Veilage.

A n l e i t u n g zur F r i s c h e r h a l t u n g von M a g e r m i l c h m i t
Wasser st o f f s u p e r o x y d .

1. Veschaffenheit der Magermilch. Die für die Frischerhaltung mit
Wasserstoffsuperoxyd bestimmte Magermilch mutz süß aus nicht pasteuri-
sierter einwandfreier Vollmilch in sauberer Weise gewonnen sein. Auch
die Magermilch darf nicht pasteurisiert werden.

2. Veschaffenheit der was^erstoffsuperoxydlösung. Die zur Verwen-
dung gelangende wasserstoffsuperoxqdlösung soll 3 Gewichtsprozent Wasser-
stoffsuperoxyd enthalten und im übrigen den Anforderungen des Deutschen
Arzneibuchs entsprechen.

3. Aufbewahrung der Wasserstoffsuperoxydlosung. Die Lösungen müs-
sen in Flaschen aus dunklem Glase an einem kühlen und vor Licht ge-
schützten Grte aufbewahrt werden. Um den Inhalt der Flaschen vor
Verunreinigungen zu schützen und andererseits das etwaige Entweichen
des 3auerstoffgases zu ermöglichen, müssen die zum Verschlüsse dienenden
Xorkstopsen mit geschmolzenem Paraffin getränkt und mit einer Durch-
bohrung versehen sein, in welche ein kleines rechtwinkliges oder nförmig
gebogenes, beiderseits offenes Glasrohr eingeführt ist. Die Hersteller der
Losungen pflegen die Flaschen mit solchen Verschlüssen versehen zum Ver-
sand zu bringen. Zollte ein derartiger Verschluß nicht zu beschaffen sein,
so muß auf einen Ersatzverschlutz Vedacht genommen werden, der in gleich
sicherer weise die Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds hintanhält.

Losungen, die länger als 8 Wochen gestanden haben, sind wegen
der in der Regel eingetretenen Verminderung ihres Gehalts an Wasser-
stoffsuperoxyd nicht mehr zu verwenden.*)

4. werden die Flaschen zur Entnahme von Flüssigkeit geöffnet, so
muß streng darauf geachtet werden, daß keine Verunreinigungen (Kork-
teilchen, Papierstückchen, strohteilchen, Milch u. dgl.) in sie hineinge-
langen.

5. Zusatz der Wasserstoffsuperoxydlösung zur Milch. Um Mager-
milch für die Dauer von 24 stunden haltbar zu machen, müssen ihr
unmittelbar nach ihrer Gewinnung in der kälteren Jahreszeit auf je IN
Liter 333 oom ( ^ V3 Liter) der unter Absatz 2 beschriebenen 3 prozentigen
Wasserstoffsuperoxydlösung oder auf 1 Liter Magermilch 33 oem dieser
Lösung hinzugesetzt werden.

*) Es ist nicht ungefährlich, Wasserstoffsuperoxydlösungen mit einem
höheren Gehalt an Wasserstoffsuperoxyd unmittelbar zu verwenden. Ie-
doch empfiehlt es sich, um an versandskosten und Flaschenmaterial zu
sparen, aus den im Handel befindlichen 30 prozentigen reinen Lösungen,
die eine große Haltbarkeit aufweisen, von sachkundiger Hand — etwa von
einem Apotheker, Chemiker, Tierarzt oder einer sonstigen sachverständigen Per-
son — 3prozentige Lösungen nach Maßgabe des jeweiligen Vedarfs meh-
rerer Wochen herstellen zu lassen. Es muß eine Gewähr dafür ge-
leistet werden, daß die verdünnten Lösungen genau 3 Gewichtsprozent
Wasserstoffsuperoxyd enthalten und «in« genügend lange Haltbarkeit f
weisen. (Amtlich Anmerkung.)
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Das Kbmessen der berechneten Menge geschieht am besten mit Hilfe
sorgfältig gereinigter Meßgefäße aus Glas oder Porzellan.

Veim Zusatz der Lösung zur Magermilch verfährt man zweckmäßig
m der weise, daß zunächst die auf möglichst niedrige Temperatur abgekühlte
Magermilch unmittelbar nach der Entrahmung in die sorgfältig gereinigten
lransportkannen derart eingefüllt wird, daß ein Zehntel des Kannen-
inhalts ungefüllt bleibt, werden z. V. Kannen von einem Raumge-
tzalte von 2t) Liter verwendet, so muß ein Leerraum von 2 Liter gelassen
»erden.

Alsdann wird die abgemessene wasserstoffsuperoxndlösung hinzugegossen
und die Flüssigkeit durchgemischt, indem man mit einem sauberen holz-,
Glas- oder porzellanstab oder einem ähnlichen Gerät gut umrührt. Die
Rannen sind gleich darauf zu verschließen.

Um ein Entweichen des in größeren Mengen frei werdenden 3auer-
ftoffgases während der Veförderung zu ermöglichen, dürfen die Deckel
der Rannen nicht ganz luftdicht abschließen. .Ist dies gleichwohl der Fall,
fo empfiehlt es sich, im Deckel der Kanne eine kleine Durchbohrung anzu-
bringen.

6. Lagerung und Veförderung der Magermilch. Die mit Wasser-
stoffsuperoxyd versetzte Magermilch soll bei der Lagerung und Veförde-
rung kühlgehalten und keiner höheren Temperatur als 16 Grad Cel-
sius ausgesetzt werden. 3ie darf nicht später als 24 3tunden nach dem
Zusatz des Frischerhaltungsmittels in die Hände der Verbraucher gelangen.

7. Behandlung der Magermilch im Haushalt. I m Haushalt soll die
Magermilch alsbald abgekocht werden,' zweckmäßig werden hierzu die Mit
Vorkehrungen gegen das Ueberwallen versehenen sogenannten Milchkochtöpfe
verwendet. Nach dem Kochen ist die Milch sofort abzukühlen und zur
Verhütung des Zutritts neuer Keime möglichst in demselben Gefäß, das
zum Kufkochen dient und einen übergreifenden Deckel haben soll, kühl
aufzubewahren.

8. Ist Magermilch infolge zu langer Lagerung oder unsachgemäßer
Vehandlung und Kufbewahrung fadenziehend oder schleimig geworden oder
zeigt sie sonst eine abweichende Beschaffenheit, insbesondere einen fremd-
artigen Geruch oder Geschmack, so ist sie vom Genutz auszuschließen.

3auergewordene Magermilch von reinem Geruch und Geschmack kann
wie saure Vollmilch verwendet werden.

9. Zur Ernährung von 3äuglingen darf Magermilch auf keinen
Fall verwendet werden.

1916. 22. Dezember.

über Me«regel««g »es Sahfischhantzels

(Ne-chs- und 5taatsanz. Nr. 303.)

Infolge der Neuregelung des Handels mit Vesatzfischen ziehen wir
hierdurch alle bis jetzt erteilten Genehmigungen zurück. Die neueren
Bestimmungen über den Vesatzfischhandel und die preise für Vesatzfische
werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.

Verlin, den 22. Dezember 1916.
Kriegsgesellschaft für Teichfisch-Verwertung m. b. h.

K lee.
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Bekanntmachung
über >en Uvsntz »«„ «eemufchel»»

Ueberwachungsstelle f. 3eemuscheln (Neichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 303.)

Auf Grund des § 2 und 3 der Bekanntmachung über die Ueber-
wachung des Verkehrs mit 3eemuscheln vom 2. November 1916 (Ueichs-
Gesetzbl. 3. 1243) wird folgendes bestimmt:

8 !
Der Absatz von 3eemuscheln, die an der 3chleswig-Holsteinischen West-

küste, an den Nordfriesischen Inseln und an dem Nordufer der Elbe mit
Ausnahme des Stadtgebietes von Hamburg und Altana gelandet werden,
darf nur mit Genehmigung der schleswig-holsteinischen Nordsee-Muschel-
vertriebsgesellschaft m. b. H. in Vüsum erfolgen.

Der Absatz von 3eemufcheln, die an dem 3üdufer der Elbe jm
Stadtgebiet von Hamburg, und Altana sowie an der Nordküste von der
Eibmündung bis Eavpel (Vezirk 3tade) gelandet werden, darf nur mit
Genehmigung der Muscheleinkaufs-Genossenschaft e. G. m. b. H. in Eux-
haven erfolgen.

Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf don lveiterabsatz von
3eemuscheln, die mit Genehmigung der 3chleswig-Holsteinischen Nordsee-
lNuschelvertriebsgesellschaft oder der Muscheleinkaufs-Genossenschaft e. G. m.
b. H. abgesetzt werden.

s 2
Die Erlaubnis zum Ankauf von 3eemuscheln im Großhandel von

Fischern wird in dem Gebiete von der holländischen Grenze bis Cappel
(VeZirk 3tade) sowie an der Ostsee bis zum 31. Januar 1917 für alle
diejenigen Personen verlängert, denen der Handel mit 3eemuscheln auf
Grund der Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln
und Zur Vekämpfung des Kettenhandels vom 24. Juni 1916 (Reichs-
Gesetzbl. 3. 581) gestattet ist.

Diese Erlaubnis ist jederzeit sowohl allgemein als auch einzelnen
Personen gegenüber widerruflich.

3 2
Die Ueberwachungsstelle für 3eemuscheln kann Ausnahmen von ö«n

Vorschriften des § 1 zulassen.

3 4
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden nach § 7 der

Vekanntmachung über die Ueberwachung des Verkehrs mit 3eemuscheln
vom 2. November 1916 (Reichs-Ge^etzbl. 3. 1243) mit Gefängnis bis zu
einem Iahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser 3trafen bestraft.

Neben der 3trafe können die Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Tä-
ter gehören oder nicht.

§ 5
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage d«r verkündung in l(raft.
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19 l 6 23 Dezember

über die Verfütierunz vsn Haf«r an Ginhnfr Htznd Iuchtbulleu

l<riegsernährungsamt (Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 503.)

Kuf Grund der Vorschriften im § 6 Abf. 2a der Vekanntmachung
«ber Hafer aus der Crnte 1916 vom 6. Iu l i 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5.
8N) und des § 1 der Vekanntmachung über die Errichtung eines Kriegs-
ernährungsamts vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 402) wird be-
stimmt:

I
Die hafermenge, welche die Halter von Einhufern in der Zeit vom

1. Januar bis 31. Mai 1917 einschließlich aus ihren Vorräten verfüt-
tern dürfen, wird auf 6̂ /4 Zentner für den Einhufer festgesetzt.

wenn der Einhufer nicht während des ganzen Zeitraums gehalten
wird, ermäßigt sich diese Menge für jeden fehlenden Tag um je 4VZ Pfund.

Die Festsetzung der hafermenge, die in der Zeit nach dem 31. Mai
1917 an Einhufer verfüttert werden darf, bleibt vorbehalten.

II
Halter von Zuchtbullen dürfen bis auf weiteres an jeden Zucht-

bullen, für den die Genehmigung der zuständigen Vehörde zur Hafer-
fütterung erteilt ist, 1 Pfund für den Tag verfüttern.

23 Dezember

Vctanxtmachunfl,
betreffe«» Veräußerung vsu Aktie» «>e» sO»stigen Geschäftsanteilen

scher Seesch<ffahr<««ese«schafte« ins Ausland.

R. l(. (Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 303.)

Der Vunoesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
Ogung des Vunde^rats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. AuaM
1914 (Reichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

z ;
Rechtsgeschäfte, durch welche Aktien oder sonstige Geschäftsanteile deut-

scher Zeeschiffahrtsgesellschaften ganz oder teilweise von einem Deutschen
an Ausländer oder an Deutsche, die ihren Wohnsitz oder dauernden Aufent-
halt nicht innerhalb des Deutschen Reichs haben, übertragen werden sollen,
sind verboten.

Das gleiche gilt von den Rechtsgeschäften, durch welche Aktien oder
Geschäftsanteile der bezeichneten Art, die im Eigentume von Deutschen
stehen, für Rechnung von Ausländern oder von Deutschen, die ihren Wohn-
sitz oder dauernden Aufenthalt nicht innerhalb des Deutschen Reichs ha-
ben, erworben werden sollen.

Gesellschaften, die ihren 3itz im Ausland haben, oder deren Kapital
zum größeren Teil Ausländern zusteht, stehen den Ausländern im sinne
vorstehender Vestimmungen gleich.

3 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Gefängnis

bis Zu drei Iahren und mit Geldstrafe bis zu fünfzigtausend Mark oder
mit einer dieser strafen bestraft, sofern nicht nach anderen 3trafgesetzen
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eine höhere 3trafe verwirkt ist. Wegen der Zuwiderhandlung kann ein
Deutscher auch dann verfolgt werden, wenn er sie im Ausland begangen hat.

Der versuch ist strafbar.

§ 3
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von dem Verbote des § 1 zu-

lassen.

§ 4
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer verkündung in Rraft.

Der Reichskanzler bestimmt, wann und in welchem Umfang sie außer
Kraft tritt.

191« 23 Dezember.

betreffend Aenderunft der Verordnung über die Negelung des Verkehrs mit
Web, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 15.

Juni 191Y.

R. X. (R. G. Vl. 5. 1147.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914*) (Reichs-Gesetzbl. 3. 327) folgende Verordnung erlassen:

Artikel I
Die Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-

und Strickwaren für die bürgerliche Vevölkerung vom 10. Juni 1916**)
(Reichs-Gesetzbl. 5. 463) wird wie folgt geändert:

1. Die Ueberschrift erhält folgende Fassung:
Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web-,

Wirk-, strick- und Schuhwaren.
2. Der § 1 erhält folgende Fassung:

Zur 3icherstellung des Vedarfs der bürgerlichen Veoölkerung
an ll)eb-, wirk- und Strickwaren und den aus lhnen gefer-
tigten Erzeugnissen sowie an 3chuhwaren wird eine Reichsstelle
für bürgerliche Kleidung (Reichsbekleidungsstelle) errichtet.

3chuhwaren im Zinne der Verordnung sind solche, die ganz
oder zum Teil aus Leder, Web-, Wirk- oder Strickwaren, Filz
oder filzartigen 3toffen bestehen.

3. I m § 5 Zeile 9 werden die Worte „und drei weitere Vertreter".
ersetzt durch: „und fünf weitere Vertreter".

4. I m § 7 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
Die Vorschriften des Abf. 1 und 2 finden auf Zchuhwaren

keine Anwendung.
5. I m § 8 wird folgender Abs. 7 eingefügt:

Die Vorschriften des Kbs. 1 bis 5 finden auf Zchuhwaren
keine Anwendung!.

6. Es wird folgender § 9a eingefügt:
Getragene Kleidungs- und Wäschestücke und getragene Schuh-

waren dürfen entgeltlich nur veräußert werden:

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 419.
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1. von den behördlich zugelassenen Personen und stellen,
2. von anderen Personen an die behördlich zugelassenen

Personen und stellen.
Getragene Kleidungs- und Wäschestücke und getragene schuhwaren

dürfen nur die behördlich zugelassenen Personen und stellen gewerbsmäßig
erwerben.

Die Reichsbekleidungsstelle kann Ausnahmen von diesen Vor-
schriften Zulassen.

Der Reichskanzler kann weitere Bestimmungen über den Verkehr
mit den in 5tbs. 1 bezeichneten Gegenständen erlassen.

7. Der Kbs. 1 des § N erhält folgende Fassung:
wer mit den im § 1 bezeichneten Gegenständen Gewerbe

treibt, darf diese Gegenstände nur gegen einen von der zustän?
digen Vehörde ausgefertigten Vezugsschein an die Verbraucher
zu Eigentum oder zur Benutzung überlassen. Die Ueberlassung
zur Venutzung für einen Zeitraum von nicht mehr als drei
Tagen darf ohne Bezugsschein erfolgen. Die Keichsbekleidungs-
stelle kann weitere Ausnahmen von der Vorschrift in satz 1
zulassen.

I . I m § 11 wird als Kbs. 2, eingeschaltet:
Der Gewerbetreibende darf den preis erst nach Empfang

des von der zuständigen Vehörde ausgefertigten Vezugscheins ganz
oder teilweise fordern oder annehmen.

9. Es wird folgender § N a eingefügt:
Es ist verboten, zu Zwecken des Wettbewerbes in Zei-

tungsanzeigen oder anderen Bekanntmachungen, die für einen
größeren iireis von Personen bestimmt sind, insbesondere durch
Bekanntmachungen im Schaufenster oder in sonstigen Geschäfts-
räumen, in einer für die Geffentlichkeit erkennbaren weise auf
die Vezugsscheinfreiheit oder die Vezugsscheinregelung hinzuweisen.

l0. Der Kbs. 2 des § 12 erhält folgende Fassung:
Die Reichsbekleidungsstelle kann nähere Bestimmungen über

das bei Ausfertigung der Bezugsscheine zu beobachtende Ver-
fahren treffen. Für die Vezugsscheine und die Listen sind die
von der R îchsbekleidungsstelle aufgestellten Muster zu verwenden.

N . I m § 18 treten an die stelle der Worte
„Vorschriften der §§ 7 bis 13"

die Worte
„Vorschriften der §§ 7 bis 9, 10 bis 13".

12. I m § 20 Kbs. 1 Nummer 1 treten an die stelle der Worte
„Vorschriften der W 7, 8, 9, 11 gbs. 1, § 12 5tbs. 1 satz 2

und § 13"
die Worte

„Vorschriften der §§ 7. Kbs. 1 satz 1, Kos. 2, § 8 6bs. 1
bis 6, § 9, § 9a, Kbs. 1, 2, § 11 Kbs. 1 satz 1, 5bs. 2, § 11 2,
§ 12 Kbs. 2 und § 13"
und im 5tbs. 3 an die stelle der Worte

„gegen § 7"
die Worte

„gegen 7 5tbs. 1 satz 1, Kbs. 2, § 9a 6bs. 1, 2 und § N a".
1Z. I m § 20 5lbs. 1 wird eingefügt:

5. wer den auf Grund des § 9a Kbs. 4 erlassenen Bestim-
mungen zuwiderhandelt.
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Artikel I I
Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text der Verordnung, über

bie Regelung des Verkehrs mit web-, Wirk- und 3trickwaren für die
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Iuni 1916x) (Reichs-Gesetzbl. 5. 463),
wie er sich aus dieser Verordnung ergibt, durch das Reichs-Gefetzblatt
bekanntzugeben.

Artikel I I I
Die Verordnung tritt mit dem 27. Dezember 1916 in Rraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

19 l v 23 Dezember.

Bekanntmachung
d«r Aassnxß der Uetannimachnu« über die Regeln«« des Verkehrs mit M«b-,

Wirk-, Strick- «nd Schuhwaren >«m 1<>. Juni l9ly. 23. Tezemker l9ls

R. K. (R. G. Vl. 3. 1420.)

Kus Grund von Krtikel I I der Bekanntmachung vom 23. Dezember
1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 289), betreffend Kenderung der Verordnung über
die Regelung des Verkehrs mit web-, wirk- und Ztrickwacen für die
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Iu'ni 1916x) wird die Fassung der Be-
kanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit web-, Wick-, 3trick-
und 3chuhwaren nachstehend bekannt gemacht.

B e k a n n t m a c h u n g
über die R e g e l u n g des V e r k e h r s m i t w e b - , w i r k - , 3 t r i c k -

und 3chuhwaren . vom 10. Iuni 1916/23. Dezember 1916.

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Matznahmen usw. vom 4. Kugust
1914 (Reichs-Gesetzbl. 3. 32?) folgende Verordnung erlassen:

Zur 3icherstellung des Vedarfs der bürgerlichen Bevölkerung an web-,
wirk- und 3trickwaren und den aus ihnen gefertigten Erzeugnissen fowbe
an 3chuhwaren wird eine Reichsstelle für bürgerliche Kleidung lReichs-
bekleidungsstelle) errichtet.

3chuhwaren im 3inne der Verordnung sind solche, die ganz oder
zum Teil aus Lieder, web-, wirk- oder 3trickwaren, Filz oder filz-
artigen 3toffen bestehen.

§ 2
Die Reichsbekleidungsstelle hat die Kufgabe:

1. den Vorrat an den im § 1 bezeichneten Gegenständen, soweit sie
nicht von der Heeres- und Marineverwaltung beansprucht werden,
zu verwalten, insbesondere für gleichmäßige Verteilung und spar-
samen verbrauch 3orze zu tragen'

2. den Vehörden, öffentlichen und privaten Krankenanstalten unb
solchen anderen Anstalten, deren Vedarf nach Anordnung des
Reichskanzlers oder der LandeszentralbchIrden von der Reichs-
bekleidungsstelle gedeckt werden soll, die im § 1 bezeichneten
Gegenstände zu beschaffen-

x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 419.
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Z. die Versorgung der Vehörden mit Umformstoffen für die bürger-
lichen Veamten zu regeln^

4. die Herstellung und den Vertrieb von Ersatzstoffen zu fördern.

9 2
Die Reichsbekleidungsstelle gliedert sich in eine Verwaltungsabteilung
eine Geschäftsabteilung.

s 4
Die Verwaltungsabteilung ist eine Vehörde, die dem Reichskanzler

^Reichsamt des Innern) unterstellt ist. sie besteht aus einem Vorstand
und einem Veirat. Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, einem
»der mehreren stellvertretenden Vorsitzenden und einer vom Reichskanzler
zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern. Der Reichskanzler ernennt den
Vorsitzenden, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder.

s 5
Der Veirat besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstandes der Reichs-

bekleidungsstelle als Vorsitzenden, fünf Königlich preußischen Regierungs-
vertretern und je einem Königlich bayerischen, Königlich sächsischen, Kö-
niglich württembergifchen, Grotzherzoglich Vadischen, Grotzherzoglich sächsi-
schen und Elsaß-Lothringischen Regierungsvertreter. Außerdem gehören ihm
an der Vorsitzende des nach § 16 zu bildenden Ausschusses, zwei Ver-
treter des Deutschen städtetags, je ein Vertreter des Deutschen handels-
tags, des Deutschen Landwirtschaftsrats, des Kriegsausschusses für die deutsche
Industrie, des Handwerkes, der Verbraucher und fünf weitere Vertreter-
der Reichskanzler ernennt die Vertreter und ihre Ztellvertreter sowie einen
3tellvertreter des Vorsitzenden.

§ 6
Der Veirat soll über grundsätzliche Fragen, insbesondere über die Durch-

führung der Vezugsiiberwachung, gehört werden.

Gewerbetreibende, die mit den in § 1 bezeichneten Gegenständen Groß-
handel treiben oder Vekleidungsstücke im Großbetriebe herstellen, dürfen
nur an solche Abnehmer waren liefern, mit denen sie bereits vor dem
1. Mai 19.16 in dauernder Geschäftsverbindung gestanden haben. Die
Reichsbekleidungsstelle kann bei Verträgen, die vor dem 1. Mai 1916
abgeschlossen worden sind, auf Antrag die Erfüllung auch dann gestatten,
wenn eine dauernde Geschäftsverbindung nicht besteht.

Die gewerbsmäßige Herstellung von Vekleidungsstücken darf nur auf
Vestellung und nur dann vorgenommen werden, wenn der Gewerbetreibende
von seinem Kunden einen festen Auftrag schriftlich erhalten hat, in dem
Stückzahl und preis für jeden Gegenstand angegeben sind,' diese Vorschrift
findet auf die Maßschneiderei und auf Musterkollektionen keine An-
wendung.

Die Vorschriften des Abs. 1 und 2 finden auf Schuhwaren keine
Anwendung.

§ 8
Jeder Gewerbetreibende, der Kleinhandel mit den im § 1 bezeichneten

Gegenständen betreibt, hat unverzüglich eine Inventur über die in seinem
besitze befindlichen waren aufzunehmen, hierbei sind die derzeitigen Klein-
tzandelsverkaufspreise unter Zugrundelegung der preise einzusetzen, die den
in der Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von
Web-, wirk- und 5trickwaren vom 30. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5.
214) vorgeschriebenen preisen entsprechen.
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Die Inventur haben auch diejenigen Gewerbetreibenden aufzunehmen,
die neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel oder Maßschneiderei
oder beides betreiben.

vor Abschluß der Inventur dürfen in ihr aufzunehmende waren
nicht veräußert werden. Nach Abschluß der Inventur dürfen von jeder
Art der aufgenommenen waren bis 1. August 1916 höchstens 20 vom
Hundert, nach den in der Inventur eingesetzten Preisen berechnet, ver-
äußert werden.

wer neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel oder Maßschnei-
derei oder beides betreibt, darf außer diesen 20 vom hundert unbeschadet
der Vorschriften des § 7 noch soviel veräußern, als er im Großhandel
absetzt und so viel verarbeiten, als er zur Maßschneiderei benötigt.

Die Buchführung ist so einzurichten, daß eine Nachprüfung der vor-
geschriebenen Inventuren und der stattgehabten Verkäufe möglich ist.

Die Neichsbekleidungsstelle kann Bestimmungen über die Verpflichtung
zur Kufstellung weiterer Inventuren und über eine allgemeine Vestands-
aufnahme erlassen. 3ie kann dabei den Gewerbetreibenden weitere Ein-
schränkungen für den Absatz ihrer waren und weitere Verpflichtungen
über die Buchführung und dergleichen auferlegen.

Die Vorschriften des 5lbs. 1 bis 5 finden auf Schuhwaren keine
Anwendung.

s 9
Der verkauf der im § 1 bezeichneten Gegenstände an die Verbraucher

ist allen Personen verboten, die nicht gewerbsmäßig Kleinhandel mit diesen
Gegenständen betreiben.

§ 9a
Getragene Kleidungs- und Wäschestücke und getragene Schuhwaren

dürfen entgeltlich nur veräußert werden:
1. von den behördlich zugelassenen Personen und stellen,
2. von anderen Personen an die behördlich zugelassenen Personen

und stellen.
Getragene Kleidungs- und Wäschestücke und getragene schuhwaren

dürfen nur die behördlich zugelassenen Personen und stellen gewerbsmäßig
erwerben.

Die Neichsbekleidungsstelle kann Ausnahmen von diesen Vorschriften
Zulassen.

Der Reichskanzler kann weitere Vestimmungen über den Verkehr
mit den in Abs. 1 bezeichneten Gegenständen erlassen.

Als Kleinhandel im 3inne dieser Verordnung gilt der Verkauf an
den Verbraucher.

3 n
wer mit den im § 1 bezeichneten Gegenständen Gewerbe treibt, darf

diese Gegenstände nur gegen einen von der zuständigen Vehörde ausge-
fertigten Bezugsschein an die Verbraucher zu Eigentum oder zur Ve-
nutzung überlassen. Die Ueberlassung zur Venutzung für einen Zeitraum
von nicht mehr als drei Tagen darf ohne Vezugsschein erfolgen. Die
Neichsbekleidungsstelle kann weitere Ausnahmen von der Vorschrift in
5atz 1 zulassen.

Der Gewerbetreibende darf den Preis erst nach Empfang des von
der zuständigen Vehörde ausgefertigten Vezugsscheins ganz oder teilweise
fordern oder annehmen.
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Der Bezugsschein wird dem Verbraucher nur im Vedarfsfall und
nur auf Antrag erteilt. Der Antragsteller mutz die Notwendigkeit der
Anschaffung auf verlangen dartun, von diesem verlangen kann Abstand
genommen werden, wenn die Vermutung für die Notwendigkeit spricht.
Die Reichsbekleidungsstelle hat die Fälle zu bestimmen, in denen diese
Vermutung als gegeben angesehen werden kann, und auch sonst Grund-
sätze aufzustellen, nach denen die Notwendigkeit der Anschaffung beur-
teilt wird.

§ N a
Es ist verboten, zu Zwecken des Wettbewerbes in Zeitungsanzeigen

oder anderen Bekanntmachungen, die für einen größeren Kreis von Per-
sonen bestimmt sind, insbesondere durch Vekanntmachungen im Lchaufenster
oder in sonstigen Geschäftsräumen, in einer für die Öffentlichkeit er-
kennbaren weise auf die Vezugsscheinfreiheit oder die Vezugsscheinrege-
lung hinzuweisen.

§ !2
Die Ausfertigung des Vezugsscheins erfolgt durch die zuständige Vehörde

des Wohnorts des Antragstellers, die hierüber Listen zu führen hat. Der
Vezugsschein ist nicht übertragbar. Er gibt kein Recht auf Lieferung der
Ware, deren Vedarf bescheinigt ist.

Die Reichsbekleidungsstelle kann nähere Vestimmungen über das bei
Ausfertigung der Vezugsscheine zu beobachtende Verfahren treffen. Für
die Vezugsscheine und die Listen sind die von der Reichsbekleidungsstelle
aufgestellten Muster zu verwenden.

§ 13
Die Gewerbetreibenden haben die empfangenen Vezugsscheine durch

deutlichen vermerk ungültig zu machen (Lochen und dergleichen), die un-
gültigen scheine zu sammeln und am 1. jedes Monats an die zuständige
Vehö'rde des Wohnorts des Verkäufers abzuliefern.

§ 14
Die Veauftragten der Reichsbekleidungsstelle und die von den Landes-

zentralbehörden und Kommunaloerbänd^n mit der Ueberwachung der Vor-
schriften in §§ 7 bis 13 betrauten Personen sind befugt, in die Räume
der dieser Verordnung unterstehenden Vetriebe einzutreten, die Warenlager
und die übrigen Geschäftseinrichtungen zu besichtigen, Auskunft einzuholen
und die Geschäftsaufzeichnungen einzusehen, sie sind verpflichtet, über
die Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, die hierbei zu ihrer Kenntnis
kommen, vorbehaltlich der dienstlichen Verichterstattung und der Anzeige
von Gesetzwidrigkeiten Verschwiegenheit zu beobachten.

s 15
Die zuständige Vehörde kann Vetriebe schließen, deren Unternehmer

oder Leiter sich in Vefolgung der Pflichten, die ihnen durch diese Ver-
ordnung und die zu ihrer Ausführung erlassenen Vestimmungen auferlegt
sind, unzuverlässig zeigen.

Gegen diese Verfügung ist Veschwerde zulässig. Ueber die Veschwerde
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Veschwerde hat
keine aufschiebende Wirkung.

s 16
Die Deckung des Vedarfs der im § 2 Nummer 2 aufgeführten Ve-

horden und Anstalten erfolgt in der Meise, daß die von der Landeszentral-
behörde vorgeprüften Vedarfsanzeigen der Reichsbekleidungsstelle überwiesen
und einem aus sieben Mitgliedern bestehenden Ausschutz behufs Feststellung
des zu überweisenden Anteils vorgelegt werden, worauf dann die Reichs-
bekleidungsstelle die Vezugsbescheinigung der Feststellung entsprechend aus-
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Kellt. Das Nähere, insbesondere auch die Zusammensetzung des Kus-
yhusses, bestimmt der Reichskanzler.

Die Vorschriften ineser Verordnung finden keine Anwendung
1. auf die von den Heeresverwaltungen und der MarineverwaltunZ

beschlagnahmten Gegenstände während der Dauer der Veschlag-
nahme-

2. auf den Erwerb von Gegenständen seitens der Heeresverwal-
tungen und der Marineverwaltung.

L 18
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als zuständige Vehörde

im sinne der §§ 12, 13 sowie des § 15 und als höhere Verwaltungs-
behörde im sinne des § 15 anzusehen ist. 5ie oder die von ihnen be-
zeichneten Vehärden erlassen die näheren Bestimmungen zur Ausführung
und Ueberwachung der Einhaltung der Vorschriften der H§ 7 bis 9,
10 bis 13' soweit dies nicht geschieht, haben die Kommunalverbände die
Ausführung und Überwachung der Vorschriften der §§ 7 bis 9, 10—13
selbständig zu regeln und die notwendigen Einrichtungen zu treffen.

§ 19
Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur Ausführung dieser Ver-

ordnung, soweit dies nicht den Landeszentralbehörden, der Reichsbekleidungs-
stelle oder den Kommunalverbänden überlassen ist. Er kann Ausnahmen
»on den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

s 20
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bi« zu

fünfzehntausend Mark wird bestraft:
' 1. wer den Vorschriften der 8§ 7 Abs. 1 Satz I, Abs. 2, § 8 Abs. l

bis 6, § 9, § 9a Abs. 1, 2. § N Abs. 1 5atz 1, Abs. 2, § N ä,
§ 12 Abs. 1 satz 2 und § 13 oder den zu diesen Vorschriften
erlassenen Ausführungsbestimmungen des Reichskanzlers, der Lan-
deszentralbehörden oder der von ihnen bezeichneten Vehörden,
der Reichsbekleidungsstelle oder der Kommunalverbände zuwider-
handelt,-

2. wer der Vorschrift des § 14 zuwider den Eintritt in die Räum«,
die Vesichtigung oder die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen
verweigert-

3. wer eine nach § 14 von ihm erforderte Auskunft nicht erteilt
oder wissentlich unwahre oder unvollständige Angaben macht'

4. wer den Vorschriften des § 14 zuwider Verschwiegenheit nicht.
' beobachtet'

5. wer den auf Grund des H 9» Abs. 4 erlassenen Bestimmungen
zuwiderhandelt.

Im Falle der Nummer 4 tritt die Verfolgung nur auf Antrag
5e« Unternehmers ein.

Vei Zuwiderhandlungen gegen § 7 Abs. 1 3atz 1, Abs. 2, § 9» Abs. l ,
2 und § 11 » können neben der strafe die waren, auf die sich
4ie strafbare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob
sie dem Täter gehören oder nicht.

8 21
Die Verordnung tritt mit dem 13. Iuni 1916/27. Dezember 1916

in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
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1916. 23. Dezember.

V«e«n«tm«lchNn< über «chnhware«.

R. U. (R. G. Vl. 5. ,426.)

f Grund der §§ 1, 19 der Bekanntmachung über die Regelung
des Verkehrs mit U)eb-, wirk-, 3trick- und 3chuhwaren vom 10. Iuni
1916/23. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 463/Nr. 289) bringe ich
folgendes zur öffentlichen Xenntni«:

§ 1 .
I n dem Verzeichnis ^. (Freiliste) in § 2 der Bekanntmachung über

Bezugsscheine vom 31. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1218) wirb
die Nummer 31, 3chuhwaren, gestrichen.

§ 2 .
Bezugsscheine für die im nachstehenden Verzeichnis aufgeführten Luxuz-

3chuhwaren können ohne Prüfung der Notwendigkeit der Anschaffung
erteilt werden, wenn der Antragsteller durch Vorlegung einer Abgabe-
bescheinigung einer der von der Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden
Annahmestellen nachweist, daß er dieser ein von ihm getragenes gebrauchs-
fähiges paar schuhe oder 3tiefel, deren Unterboden aus Leder besteht,
entgeltlich oder unentgeltlich überlassen hat.

Auf einem derartigen Bezugsschein müssen die Luxus-3chuhwaren nach
dem Wortlaut des nachstehenden Verzeichnisses angegeben sein, wer nut
Zchuhwaren Gewerbe treibt, darf gegen einen derartigen Vezugsschein nur
ein paar der im nachstehenden Verzeichnis aufgeführten Luxus-3chuhwaren
an Verbraucher zu Eigentum oder zur Venutzung überlassen.

Das Nähere, insbesondere die Veschränkung der paarzahl, für die
derartige Vezugsscheine ausgestellt werden können, bestimmt die Reichs-
beltleidungsstelle.

Verzeichnis der Luxus-3chuhwaren.
1. 3chuhwaren, deren 3chafte ganz oder zum Teil aus feinfarbigem

echten Ziegenleder (Chevreau) oder aus feinfarbigem Xalbleder oder
Lackleder (nicht Lacktuch) jeder Krt bestehen.

Dazu gehören nicht 3chuhwaren, die nur Lackleder-Vorderkappen
haben, sowie 3chuhwaren, deren 3chäfte aus braunem Ziegenleder
(Chevreau) oder braunem ttalbleder, ohne Rücksicht auf die Far-
bentöne bestehen.

2. GcMschafts- oder Tanzschuhe aus Lackleder (nicht Lacktuch), 3eike,
Atlas, Vrokat oder 3ammet.

3. Hausschuhe oder Pantoffel mit Absätzen von mehr als 3 nm Höhe,
deren 3chäfte aus 3eide, Atlas, Vrokat, 3ammet, Lackleder (nicht
Lacktuch) oder Wildleder (3ämisch-Leder) bestehen.

4. Reitstiefel, deren 3chäfte ganz oder zum Teil aus Lackleder bestehen.

§3 .
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift in § 2 Absatz 2 3atz 2 die-

ser Vekanntmachung werden nach § 20 Nummer 1 der Vekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit ll>eb-, wirk-, 3trick- und 3chuh«
waren vom 10. Iuni 1916/23. Dezember 1916 bestraft. Auch kann
nach § 15 letzterer Bekanntmachung die zuständige Vehörde die betref-
fenden Betriebe schließen.

3 4
Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916 in Kraft.
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Schuhwaren, die bisher bezugsscheinfrei waren, aber durch diese Ve-
kanntmachung bezugsscheinpflichtig werden, dürfen noch bis zum 31. Ia-
nuar 1917 ohne Bezugsschein an die Verbraucher ausgehändigt werden,
wenn sie auf Grund einer Vestellung des Verbrauchers bereits am 27.
Dezember 1916 in Arbeit genommen waren.

19l<» 23. Tezember

Au«führung«-Neta»ntmacku«g
der NeichsbetleiduntzKftelle zu §8 1,11 und 12 de« B»n»esrat»ver»r>nuua vom
1V Juni 19l«/»3 Dezember 131 ß über die Regelung >s» Vert-tzrSmil Web>,

Wirt-, Strick» u«d Schuhwaren.

(Reichs- u. Staatsanz. Nr. 302. Mitteilungen der Reichsbekleidungsstelle Nr. 2.)

Auf Grund der §§ 11, 12 der Vundesratsverordnung über die Rege-
lung des Verkehrs mit web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren vom 10.
Iuni 1916/23. Dezember 1916 und § 2 der Vekanntmachung über Schuh-
waren vom 23. Dezember 1916 wird folgendes bestimmt:

Anwendung früherer Bestimmungen auf Schuhwaren.

Die Vorschriften der §§ 1 bis 3, § 4 Absatz 2, M 6, 8, 9, § 10
Ziffer 1 bis 4, 6, §§ 11 bis 15 der Ausführungs-Vekanntmachung der
Reichsbekleidungsstelle vom 31. Oktober 1916 zu §§ 11 und 12 der Vun-
desratsverordnung vom 10. Iun ' 1916 über die Regelung des Verkehrs
mit web-, wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Veoölkerung (Reichs-
anzeiger Nr. 258) finden auch auf Schuhwaren Anwendung.

Erleichterung der Beschaffung eines Vezugsscheines für Luxus-Schuhwaren
bei Abgabe getragener Schuhe oder Stiefel.

Nach § 2 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über Schuhwaren
vom 23 Dezember 1916 soll von der Prüfung der Notwendigkeit der An-
schaffung von Luxus-Schuhwaren abgesehen werden, wenn der Antrag-
steller durch Vorlegung einer Abgabebescheinigung einer der von der Reichs-
bekleidungsstelle zu bestimmenden Annahmestelle nachweist, daß er die-
>er ein von ihm getragenes gebrauchsfähiges Paar Schuhe oder Stiefel,
deren Unterboden aus Leder besteht, entgeltlich oder unentgeltlich überlassen
hat. Derartige Vezugsscheine dürfen nur auf ein paar der im Verzeichnis
der Luxus-Schuhwaren im § 2 der Vekanntmachung des Reichskanzlers
über Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 aufgeführten Luxus-Schuh-
waren lauten. Für dieselbe zu versorgende Person dürfen bis Tnde 1917
nur Zwei derartige Vezugsscheine erteilt werden.

Aus einem derartigen Vezugsschein sind die Luxus-Schuhwaren nach
dem Wortlaut des Verzeichnisses der Luxus-Schuhwaren im § 2 der Ve-
kanntmachung des Reichskanzlers über Schuhwaren vom 23. Dezember
1916 anzugeben, hierzu ist nur der Vezugsscheinoordruck D (Drucksache
151) zu verwenden, den die Kommunal-Verbande von der Reichsbekleidungs-
stelle (Drucksachenversandt) unentgeltlich beziehen können.

Die Abgabebescheinigung lautet auf den Namen des bisherigen Trä-
gers der Schuhe oder Stiefel. Sie ist nicht übertragbar. Sie ist von der
Ausfertigungsstelle gegen Auslieferung des Vezugsscheins abzunehmen und
zu vernichten. Die Abgabe des Vezugsscheins ist in die personalliste mit
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dem Vermerk „gegen Abgabebescheinigung" unter Veifügung des Namens
des bisherigen Trägers einzutragen.

§ 3
Wäscheverleihgeschäfte.

Wer bisher gewerbsmäßig Wäsche vermietet hat (Wäscheverleihge-
schäfte), darf die am 27. Dezember 1916 in seinem Vesitze befindliche
Wäsche auch weiter ohne Vezugsschein vermieten.

Weitere Wäsche darf jedoch für diesen Gewerbebetrieb weder dem
Gewerbetreibenden zu Eigentum oder zur Venutzung überlassen noch von
ihm zu Eigentum oder zur Venutzung angenommen werden.

Bezugsscheine auf Wäsche für diesen Gewerbebetrieb dürfen nicht aus-
gestellt werden.

Vermittlung der Vezugsscheine.

vom 15. Ianuar 1917 ab ist die Einsendung oder Abgabe der
Vezugsschein-Vordrucke an die f)rüfungsstellen oder Ausfertigungsbehörden
durch die Verkäufer oder deren Veauftragte verboten.

Zulässig bleibt diese Einsendung oder Abgabe durch die Verkäufer
oder deren Veauftragte, wenn der Antragsteller sich außerhalb des Deutschen
Reiches aufhält.

Die Neichsbekleidungsstelle behält sich weitere Ausnahmen für solche
Xommunalverbände vor, von denen das in Absatz 1 verbotene Verfahren
bereits am 1. November 1916 zugelassen war, wenn der Antrag auf
Ausnahme bis zum 6. Januar 1917 bei der Neichsbekleidungsstelle ein-
geht. I n dem Antrag ist eingehend nachzuweisen, durch welche Ein-
richtungen dem Mißbrauch mit diesem Verfahren und der damit ver-
bundenen Gefährdung des Zweckes, die Vorräte zu strecken, vorgebeugt
wird.

Ltrafbestimmungen.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in § 2 Absatz 3 satz 2,
§ 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 1 dieser Bekanntmachung unterliegen der
strafandrohung des § 20 Nummer 1 der Vundesratsverordnung vom 10.
Iuni 1916/23. Dezember 1916' auch kann die zuständige Vehörde nach
§ 15 derselben Vundesratsverordnung die betreffenden Vetriebe schließen̂

Inkrafttreten.
Diese Vekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916 in Kraft.

23 Dezember.

Netanntmachunst
über den Verkehr mit getragenen Mriduusts- und Wäschestücken und

getragenen Schuhware«.

N. tt. (R. I . I I . 5. 1427.)

Auf Grund der §§ 9a 19 der Vekanntmachung über die Regelung
des Verkehrs mit Web-, Wirk-, 3trick- und Schuhwaren vom 10. Iuni

77*
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1916/23. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 463,/Reichs-Gesetzbl. Nr. 289)
bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis: ,

§ 1
Die Durchführung des Erwerbs, der Vearbeitung und Veräußerung

getragener Kleidungs- und Wäschestücke und getragener Lchuhroaren wird
den Kommunalverbänden als den nach K 9 a zugelassenen 3tellen über-
tragen. Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als Kommunalverband
anzusehen ist.

Die Kommunalverbände können sich zur Durchführung der ihnen im
Abs. 1 übertragenen Kufgaben anderer Personen und stellen bedienen,
die unter Kufsicht und auf Rechnung und Gefahr des Kommunalverbandes
handeln.

Die Reichsbekleidungsstelle ist berechtigt, die Durchführung des Er-
werbs, der Vearbeitung und Veräußerung getragener Kleidungs- und Wä-
schestücke und getragener schuhwciren für einzelne Kommunalverbände auf
deren Antrag ganz oder teilweise zu übernehmen.

§ 2
Die Reichsbekleidungsstelle ist berechtigt, Grundsätze über die Ab-

lieferung getragener Kleidungs- und Wäschestücke und getragener 3chuh-
waren und über deren Erwerb durch die Kommunalverbände aufzustellen;
insbesondere kann sie anordnen, daß der Uebernahmepreis nach näheren
Weisungen der Reichsbekleidungsstelle endgültig durch Zachverständige fest-
gestellt wird, über deren Vestellung die Reichsbekleidungsstelle Vestim-
mungen treffen kann.

s 3
Die Kommunalverbände sind verpflichtet, der Reichsbekleidungsstelle

von den getragenen Kleidungs- und Wäschestücken und den getragenen
Schuhwaren zum Selbstkostenpreis käuflich zu überlassen.'

a. Den ganzen Vestand der von ihnen erworbenen Uniformstück«,
b. auf Anforderung der Reichsbekleidungsstelle ein Drittel des übrigen

noch als Kleidung, Wäsche oder Schuhwerk verwendbaren jeweiligen
Vestandes,

o. den ganzen Vestand an den zu b genannten Gegenständen, so-
weit sie auch nach Wiederinstandsetzung nicht mehr als Kleidung,
Wasche oder Schuhwerk verwendbar sein würden,

ä. die bei Wiederinstandsetzung dieser Gegenstände entstehenden Ab-
fälle.

Die Reichsbekleidungsstelle hat den Kommunalverbänden einen an-
gemessenen Uebernahmepreis zu zahlen, der den 3elbstkostenpreis nicht
übersteigen soll. Den Zelbstkostenpreis stellt die Reichsbekleidungsstelle
endgültig fest.

Vietet die Reichsbekleidungsstelle weniger als den Selbstkostenpreis
und ist der Kommunalverband mit dem gebotenen preise nicht einver-
standen, oder ergeben sich ändere 3treitigkeiten, so entscheidet endgültig
das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft. Der Kommunalverband hat
ohne Rücksicht auf ein etwa schwebendes Verfahren zu liefern, die Reichs-
bekleidungsstelle vorläufig den von ihr angemessen erachteten preis zu
zahlen.

F 4
Die Vestände an getragenen Kleidungs- und Wäschestücken und ge-

tragenen Lchuhwaren, die den Kommunalverbänden bei Außerkrafttreten
des § 9a noch verbleiben, hat auf Antrag die Reichsbekleidungsstelle
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zum 3elostkostenpreis zu übernehmen, wenn der Antrag bei der Reichs-
bekleidungsstelle innerhalb einer von dieser zu bestimmenden angemessenen
Frist eingeht.

Die Vorschriften des § 3 Abs. 2, 3 finden entsprechende Anwendung.

3 5
Die Reichsbekleidungsstelle hat Ausführungsbestimmungen, Anweisun-

gen und Richtlinien zu erlassen, nach denen die Durchführung der in § 1
bezeichneten Aufgaben der Kommunalverbände zu erfolgen hat. sie hat
die Ausführung der Vestimmungen des § 9a und der vorstehenden Ve-
kanntmachung zu überwachen.

8 6
Diese Vekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916 in Kraft.

191«. 23. Dezember.

AuösührungsbestimmuAgen
der Reichsbekl-iduugssteUe über getragene Kleidung, »ssche und «chuhwaee«.

(Reichs- u. 3taatsanz. Nr. 302. Mitteilungen der Reichsbekleidungsstelle Nr. 2.)

Auf Grund des § 9a der Vekanntmachung über die Regelung des
Verkehrs mit web-, wirk-, 3trick- und 3chuhwaren vom 10. Iuni 1916/23.
Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 463/Reichs-Geschbl. Nr. 289) und
der H§ 2 und 5 der Bekanntmachung über den Verkehr mit getragenen
Kleidungs- und Wäschestücken und getragenen 3chuhwaren vom 23. Dezem-
ber 1916 wird folgendes bestimmt:

Allgemeines.
Die den Kommunalverbänden übertragene Durchführung des Erwerbs,

der Bearbeitung und der Veräußerung getragener Kleidungs- und Wäsche-
stücke und getragener 3chuhwaren ist durch die Notwendigkeit begründet,
den verbrauch der noch vorhandenen Vorräte an 3toffen und ungebrauchten
Bekleidungsstücken in möglichst großem Umfange einzuschränken.

Durch die Wiederverwendung getragener Kleidungs- und Wäschestücke
und getragener 3chuhwaren soll den breitesten 3chichten der Bevölkerung
die Möglichkeit gegeben werden, sich mit gebrauchsfähiger, billiger Be-
kleidung zu versehen.

Dieser Zweck kann aber nur erreicht werden, wenn die getragenen
3tücke zu billigem preise angekauft werden, bei ihrer Wiederherstellung
mit größter 3parsamkeit verfahren und jedes noch irgendwie verwend-
bare 3tück nach Möglichkeit ausgenützt wird.

Zusammenlegung von Kommunalverbänden.
Auf Antrag können mehrere Kommunalverbände durch die Landes-

zentralbehörden zwecks gemeinsamer Durchführung der Bewirtschaftung zu
einem Wirtschaftsbezirk verbunden werden. Diese Behörden können in
solchen Fällen zugleich die näheren Vestimmungen darüber erlassen, wo
Annahmestellen einzurichten sind, wo die Vearbeitung der abgelieferten
3tücke und wo deren verkauf erfolgen soll und wie ferner die gegen-
seitige verrechung der zusammengelegten Kommunawerbände untereinander
zu erfolgen hat.
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von jeder solchen Verbindung mehrerer Kommunalverbände Zu einem
gemeinsamen Wirtschaftsbezirk ist der Reichsbekleidungsstelle sogleich An-
zeige zu erstatten. I m Verkehr mit der Neichsbekleidungsstelle tritt der
gemeinsame Wirtschaftsbezirk an die stelle der einzelnen Kommunalver-
bände.

Ausstellung von Abgabebescheinigungen.

Die Kommunalverbände haben die Vefugnis Abgabebescheinigungen
zur Erlangung der Vezugsscheine <D und v zu erteilen. sie können diese
Vefugnis auf die stellen oder Personen übertragen, deren sie sich zur
Durchführung des Erwerbs getragener Kleidungs- und Wäschestücke und
getragener schuhwaren bedienen.

(Bekanntmachung über Vezugsscheine vom 31. Oktober !916 § 3,
Ausführungs-Vekanntmachung der Neichsbekleidungsstelle vom 31. Okto-
ber 1916 § 7, Bekanntmachung über Schuhwaren vom 23. Dezember
1916 § 2, Ausführungs-Vekanntmachung der Keichsbekleidungsstelle vom
23. Dezember 1916 § 2).

§ 4
Verfahren bei der Annahme getragener Kleidungs- und Wäschestücke,

Uniformen und schuhwaren.
Grundsätzlich sind nur solche Kleidungs- und Wäschestücke anzunehmen,

die sich wieder zu gebrauchsfähigen Zachen, wenn auch unter Zuhilfe-
nahme von Ersatzstücken (Flicken usw.) Herrichten lassen. schuhwaren
find in jeder Veschaffenheit anzunehmen.

Die Annahme der getragenen Kleidungs- und Wäschestücke sowie schuh-
waren erfolgt grundsätzlich gegen Entgelt. Unentgeltlich angebotene 3tücke
können die Annahmestellen auch ohne Gewährung einer Entschädigung er-
werben.

8 5
Führung eines Vuches über die erworbenen Kleidungs- und Wäschestücke

sowie schuhwaren (Annahmebuch).

Die Annahmestellen haben ein Vuch zu führen, in das die entgeltlich
und unentgeltlich erworbenen Kleidungs- und Wäschestücke, Uniformen und
3chuhwaren eingetragen sind. Die Eintragung mutz enthalten: die laufende
Nummer der Eintragung, den Tag der Annahme, Vezeichnung des abge-
lieferten Gegenstandes, den festgestellten preis, Namen und Wohnort des
veräußerers und den Tag des Ausganges.

Die Kommunalverbände können weitere Eintragungen vorschreiben.

§ 6
Feststellung des Kaufpreises.

Die Feststellung des für die abgelieferten Gegenstände zu zahlenden
Preises erfolgt im Wege der Abschätzung durch sachverständige, die von
den Kommunaloerbänden zu bestellen und darauf zu verpflichten sind,
daß sie das ihnen übertragene Amt unparteiisch und nach bestem Wissen
und Gewissen ausüben wollen.

Der im Wege der Abschätzung festgestellte preis ist für den veräußeret
und den Kommunalverband bindend. Die Ablieferer sind hierauf vor
der Annahme der von ihnen angebotenen sachen hinzuweisen.

I n jeder Annahmestelle ist durch einen an gut sichtbarer stelle anzu-
bringenden Aushang darauf hinzuweisen, daß die Feststellung des Preises
der abgelieferten sachen im Wege der Abschätzung durch behördlich be-
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stellte sachverständige erfolgt, und daß der von diesen sachverständigen
festgestellte preis für den veräutzerer und den Kommunalverband bin-
dend ist.

Ueber die Abschätzung der abgelieferten getragenen Uniformen wird
die Reichsbekleidungsstelle noch nähere Vorschriften erlassen.

Desinfektion.

Alle abgelieferten Kleidungs- und Wäschestücke sowie alle abgelieferten
Schuhwaren müssen, bevor sie in Vearbeitung genommen oder bevor sie ohne
Vearbeitung den Verkaufsstellen zugeführt werden, desinfiziert werden.
Wäschestücke sind in gewaschenem Zustande abzuliefern,' sie sind jedoch
gleichfalls zu desinfizieren.

Die Desinfektion muß so ausgeführt werden, daß hierdurch die sichere
Vernichtung von Ungeziefer und Krankheitskeimen herbeigeführt wird.

Wiederherstellung.
Die Vearbeitung der gebrauchsfähigen Kleidungs- und Wäschestücke

und schuhwaren kann von den Kommunalverbänden in besonderen vo>i
ihnen eingerichteten Vetrieben ausgeführt oder schon bestehenden betrieben
übertragen werden.

Uebernimmt der Kommunalverband die Vearbeitung nicht in eigenem
Vetrieb, so hat er die Pflicht, die Durchführung der Vearbeitung genau zu
überwachen und besonders darauf zu achten, daß die Wirtschaftlichkeit
des Vetriebes hierunter nicht leidet. Er ist weiter zur Einrichtung einer
solchen Vuchfü'hrung verpflichtet, daß er den verbleib eines jeden stückes
und die darauf verwendeten Unkosten nachweisen kann.

Die erworbenen Uniformstücke sind nicht in Vearbeitung zu nehmen,
sondern in unverändertem Zustand an die von der Reichsbekleidungsstelle
zu bestimmenden stellen abzuführen,' die Reichsbekleidungsstelle wird hier-
über noch nähere Vorschriften erlassen.

Verwertung der nicht mehr verwendbaren Kleidungs- und Wäschestücke,
schuhwaren und Abfälle.

Alle nicht mehr verwendbaren stücke sowie alle bei der Verarbeitung
entstehenden Abfälle sind zu sammeln und aufzubewahren, haben sich
größere Mengen hiervon angesammelt, so sind sie, mit Ausnahme der
nicht verwendbaren schuhwaren, an den nächsten, von der Kriegsroh-
stoffabteilung des Kriegsministeriums zugelassenen Lumpensortierbetrieb ab-
zuführen. Ein Verzeichnis der sämtlichen unter Kufsicht der Kriegsroh'
stoffabteilung stehenden Lumpensortierbetriebe wird den Kommunalverbän-
den von der Reichsbekleidungsstelle bekanntgegeben werden. Weitere An-
weisungen hierüber, insbesondere auch über die Verrechnung mit den Lum-
sisnsortierbetrieben, sowie über die Verwertung nicht mehr verwendbarer
schuhwaren wird die Reichsbekleidungsstelle noch erlassen.

§ 10
wiederveräutzerung.

Die Wiederveräußerung der getragenen Kleidungs- und Wäschestücke ^
und schuhwaren hat in gesonderten Verkaufsräumen zu erfolgen.
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Die Veräußerung eines jeden diesen Verkaufsstellen übergebenen stücke?
darf nur gegen Bezugsschein erfolgen, ohne Rücksicht darauf, ob es ent-
geltlich oder unentgeltlich erworben und ob es einer Vearbeitung unter-
zogen worden ist oder nicht' ausgenommen hiervon sind solche 3tücke,
die in nichtgetragenem Zustande der Vezugsscheinpflicht nicht unterliegen
würden. Die Veräußerung hat grundsätzlich gegen Entrichtung des fest-
gesetzten Raufpreises zu erfolgen.

Vei der Festsetzung dieses Kaufpreises dürfen Kommunalverbände und
gemeinnützige Fürsorgevereinigungen zu dem durch die Abschätzung an den
Annahmestellen festgestellten sireise des betreffenden 3tückes nur die sämt-
lichen ihnen entstandenen Auslagen hinzurechnen.

Uebergibt der Kommunalverband den verkauf einem Privatbetrieb,
so hat er einen angemessenen Zuschlag festzusetzen, der dem Verkäufer
zur Deckung seiner Unkosten und als Verdienst zugebilligt werden soll.
Der Verkäufer darf beim verkauf den aus Einkaufspreis und vorstehendem
Zuschlag bestehenden Verkaufspreis nicht überschreiten.

§11

Führung eines Vuches über die veräußerten Kleidungs- und Wäschestücke
und Schuhwaren (Abgabebuch).

Die Verkaufsstellen haben ein Vuch zu führen (Abgabebuch), in das
der verkauf der 3tücke einzutragen ist. Die Eintragung muß enthalten:
die laufende Nummer der Eintragung, den Tag des Einganges des stückes
bei der Verkaufsstelle, die nähere Bezeichnung des 3tückes in Neberein-
stimmung mit den lvarengattungen der Vestandsmeldebogen (vergl. ß 13),
den Verkaufspreis, den Tag des Ausganges sowie Name und Wohnort
des Erwerbers.

Die Kommunalverbände sind berechtigt, weitere Eintragungen vor-
zuschreiben.

Preiszettel.
Jedes zur Veräußerung bestimmte Ttück ist mit einem Preiszettel

zu versehen, der die Aufschrift trägt: „Aeichsbekleidungsstelle, behördlich
festgesetzter Verkaufspreis". Darunter ist in deutlich lesbarer Zchrift der
Verkaufspreis und die Nummer, unter der das 3tück im Abgabebuch
eingetragen ist, anzugeben und das gu verkaufende 3tück in Nebereinstimmung
mit den tvarengattungen der Vestandmeldebogen zu bezeichnen svergl. §13).

weitere Zusätze auf dem Preiszettel, insbesondere Angabe des Kom-
munalverbandes, sind unzulässig.

Die Preiszettel dürfen vor der Veräußerung an den Verbraucher von
dem 3tück nicht entfernt werden. 3ie sind vor der Abgabe des 3tückes
abzutrennen und sorgfältig aufzubewahren.

Vestandsmeldungen.

Nm der Aeichsbekleidungsstelle eine Nebersicht über die vorhandenen
Vestände an getragenen verkaufsfertigen Kleidungs- und Wäschestücken und
3chuhwaren zu geben und sie in die Möglichkeit zu versetzen, einen
Ausgleich in den Veständen verschiedener Vezirke herbeizuführen, haben
die Kommunalverbände am 1. eines jeden Monats eine buchmäßige Ve-
standsaufnahme der zur Veräußerung bereitstehenden 3tücke zu machen
und den festgestellten Vestand spätestens am 5. Tage nach diesem Termin
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der statistischen Abteilung (?) der NeichsbekleidungssteUe auf besonderen,
von der Keichsbekleidungsstelle vorgeschriebenen Meldebogen anzuzeigen.

Die 1. Vestandsaufnahme hat am 1. Februar 1917 zu erfolgen.
Die vorgeschriebenen Vestandsmeldebogen sind von der statistischen

Abteilung (?) der Reichsbekleidungsstelle gegen Entgelt zu beziehen.

§ 14
Vuchführung.

Die Kommunalverbände haben, abgesehen von dem Annahme- und
Abgabebuch, durch Führung geeigneter Verzeichnisse oder Vücher dafür
sorge zu tragen, daß sie den verbleib der von ihnen erworbenen stücke,
die durch die Desinfektion, die Verarbeitung und den verkauf entstandenen
Unkosten, sowie den aus dem verkauf der stücke und der Abfälle erzielten
Gewinn genau nachweisen können.

s 15
Ausnahmebestimmungen hinsichtlich des gewerbsmäßigen Altkleiderhandels.

Gewerbetreibende, die mit getragenen Kleidungs- und Wäschestücken
und getragenen schuhwaren Großhandel treiben, dürfen die am 27. De-
zember 1916 in ihrem Vesitz befindlichen getragenen Kleidungs- und Wä-
schestücke und schuhwaren bis zum 31. Ianuar 1917 an gewerbsmäßige
Kleinhändler entgeltlich veräußern.

Gewerbetreibende, die mit getragenen Kleidungs- und Wäschestücken
und getragenen schuhwaren Kleinhandel treiben, dürfen die am 27. De-
zember 1916 in ihrem Vesitz befindlichen und die auf Grund des vor-
stehenden Absatzes von ihnen erworbenen getragenen Kleidungs- und Wäsche-
stücke und schuhwaren bis zum 28. Februar 1917 an Verbraucher ent-
geltlich veräußern. Die Veräußerung darf nur gegen Bezugsschein erfolgen'
ausgenommen hiervon sind solche stücke, die in nicht getragenem Zustande
der Vezugsscheinpflicht nicht unterliegen würden.

Nach Ablauf der in Absatz 1 und 2 festgesetzten Fristen können
Groß- und Kleinhändler die dann noch in ihrem Vesitz befindlichen ge-
tragenen Kleidungs- und Wäschestücke und getragenen schuhwaren an
die von den Kommunalverbänden eingerichteten Annahmestellen veräußern.
Die Festsetzung des Kaufpreises erfolgt durch schätzung gemäß § 6 die-
ser Ausführungsbestimmungen.

§ 16
Unbeschränkte örtliche Zuständigkeit der Annahme und Verkaufsstellen.

wer getragene Kleidungs- und Wäschestücke und getragene schuh-
waren veräußern will, ist berechtigt, sie bei jeder auch außerhalb seines
Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes liegenden Annahmestelle' abzuliefern. Die
Annahmestellen sind verpflichtet, getragene stücke auch von Personen, die
außerhalb des diese Annahmestelle beaufsichtigenden Kommunalverbandes
ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben, zu dem ordnungsgemäß
festgestellten preis abzunehmen und auf verlangen die vorgeschriebene
Abgabebescheinigung zu erteilen.

Diese Vorschriften finden auf die Verkaufsstellen sinngemäße An-
wendung.

§ 17
strafbestimmungen.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des § 10 Absatz 4 satz 2
und des § 12 werden nach § 20 Absatz 1 Nr. 1 der Vekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit web-, wirk-, strick- und schuh-
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waren vom 10. Iuni 1916/23. Dezember 1916 bestraft. Kuch haben
die Zuwiderhandelnden nach § 15 derselben Vekanntmachung die 3chlie-
ßung ihrer Vetriebe zu gewärtigen.

§ 18
Inkrafttreten.

Diese Vekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916 in Kraft.

,916. 23. Dezember.

Richtlinien
der ReichsbetleidunaMelle für di? Durchführung des Erwerbs, der
Verarbeitung und VerKuherung getragener Kleidungs- und Wäsche-

stücke, Uniforme« und Schuhwaren.

(Mitteilungen der Reichsbekleidungsstelle Nr. 2.)

Nach § 5 der Vekanntmachung über den Verkehr mit getragenen
Kleidungs- und Wäschestücken und getragenen Schuhwaren vom 23. De-
zember 1916 hat die Reichsbekleidungsstelle neben den Kusführungsbe-
stimmungen, zu deren Veachtung die Kommunalverbände verpflichtet find,
noch Richtlinien bekannt zu geben. Durch diese Richtlinien sollen den
Kommunalverbänden über die Kusführungsbestimmungen hinaus Vorschläge
gemacht und Ratschläge erteilt werden, deren sie sich bei Einrichtung
und Durchführung des aus dem Erwerb, der Bearbeitung und der Ver-
äußerung getragener Kleidungs- und Wäschestücke, Umformen und 3chuh-
waren entstehenden gesamten Vetriebes bedienen können. Eine bindende
Verpflichtung soll ihnen dagegen durch die Richtlinien nicht auferlegt werden.

I.
Allgemeines.

Da die Durchführung des Erwerbs, der Bearbeitung und der Ver-
äußerung getragener Kleidungs- und Wäschestücke, Uniformen und 3chuh-
waren in erster Linie den Zweck verfolgt, auf diesem Wege für weite
Kreise der Vevö'lkerung gebrauchsfähige und wohlfeile Vekleidung zu ge-
winnen, so ergibt sich hieraus ohne weiteres, daß die Kommunalver-
bände die ihnen hiermit gestellten Kufgaben und den daraus sich er-
gebenden gesamten Vetrieb möglichst nach kaufmännischen Gesichtspunkten
werden einrichten müssen, wenn der wirtschaftliche Zweck der gesetzlichen
Maßnahmen erreicht werden soll. Diese Forderung wird sich um so drin-
gender geltend machen, je größer der als Unternehmer zu betrachtende
Kommunalverband ist und um so ausgedehnteren Umfang damit der von
ihm eingerichtete Wirtschaftsbetrieb einnehmen wird.

Daraus ergibt sich, vor allem mit Rücksicht auf den herrschenden Man-
gel an Veamtenpersonal, ohne weiteres die Notwendigkeit, kaufmännische
und fachmännische Kreise in möglichst weitem Umfange ehrenamtlich oder
gegen Vergütung bei der Durchführung heranzuziehen. Weiter mutz es
unter Verücksichtigung gerade dieser Umstände besonders empfehlenswert
erscheinen, bestehende Fürsorgeeinrichtungen, die sich bereits mit ähnlichen
Kufgaben befaßt' haben, zu beauftragen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, ihren Vetrieb nötigenfalls den gesetzlichen Vorschriften entsprechend
umzugestalten und zu erweitern.

Kleinere Kommunalverbände, besonders solche mit überwiegend länd-
licher Vevölkerung, werden zweckmäßig die Zusammenlegung mit benach-
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barten Kommunalverbänden zu einem gemeinsamen Wirtschaftsbezirk be-
antragen/ nach Möglichkeit werden sie sich einer in erreichbarer Nähe
liegenden größeren Ztadt anschließen, da anzunehmen ist, daß in dieser
die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verarbeitung der abgelieferten 3tücke
sich wirtschaftlicher durchführen läßt als in kleineren ländlichen Gemeinden.

II.
Annahme der getragenen Kleidungs- und Wäschestücke, Uniformen und

3chuhwaren.
1. Einrichtung der Annahmestellen.

Die Annahmestellen sollen innerhalb der einzelnen KommunalverbKnde
in solcher Zahl errichtet werden, daß die Bevölkerung sie ohne allzu
großen Zeitverlust erreichen kann. I n größeren 3tädten ist auch zu be-
denken, daß bei Vorhandensein nur weniger Annahmestellen die Gefahr
zu großen Andranges besteht, wodurch sich die Abfertigung naturgemäß
verzögern und der Anreiz zur Ablieferung vermindern würde. Anderer-
seits wird bei der Einrichtung einer zu großen Zahl von Annahmestellen
die Gefahr bestehen, daß die Uebersicht und die Beaufsichtigung des ge-
samten Betriebes hierunter leiden könnte.

I n groß ren 3tädten sollen die Annahmestellen während des ganzen
Tages geöffnet sein' aber auch in kleineren Ortschaften sind die stunden,
in denen sie dem Verkehr geöffnet sind, nicht zu sehr zu beschränken.
Die Dienststunden der Annahmestellen sollen öffentlich bekannt gegeben
werden. Wenn man ferner berücksichtigt, daß es sich um eine freiwillige,
nicht um eine zwangsweise Abgabe von getragenen Kleidungs- und Wäsche-
stücken, Uniformen und Schuhwaren handelt, so wird ein Hinweis darauf
angebracht sein, daß das in den Abnahmestellen tätige Personal der Be-
völkerung in angemessener weise entgegenkommt.

Zweckmäßig für den ganzen Betrieb wird es stets sein, wenn die
Kommunalverbände die Annahmestellen in eigene Verwaltung übernehmen.
Die erforderliche Einrichtung der Räumlichkeiten (Kleiderständer, Bügel
usw.) wird sich in den meisten Fällen mietweise beschaffen lassen.

Grundsätzliche Bedenken bestehen nicht dagegen, mit der Annahme der
getragenen Kleidungs- und Wäschestücke, Uniformen und Zchuhwaren Pri-
vatbetriebe zu betrauen. Diesen ist dann die Verpflichtung aufzuerlegen,
das vorgeschriebene Annahmebuch ordnungsmäßig zu führen und etwa
verlangte Abgabebescheinigungen vorschriftsmäßig auszufüllen. Der Ent-
wurf eines Annahmebuches befindet sich unter den gleichzeitig veröffent-
lichten „Vordrucken mit Erklärungen". Anlage ^..

Die solchen Geschäften für ihre Mühewaltung zu gewährende Ent-
schädigung soll im voraus festgesetzt und so bemessen sein, daß dadurch
die allgemeinen Unkosten nicht wesentlich erhöht werden.

2. Ankauf.
Die Eröffnung der Annahmestellen soll umgehend öffentlich bekannt

gegeben und gleichzeitig das Interesse der Vevölkerung zur Ablieferung
in geeigneter weise geweckt werden. Hinweise in der Ortspresse auf
den Zweck der Einrichtung, und daß es vaterländische Pflicht ist, alte
nicht durchaus notwendige getragene Kleidung und Wäsche, Uniformen
und 3chuhwaren abzuliefern, werden angeraten. Es kann zugleich er-
wähnt werden, daß für die abgelieferten Kleidungsstücke ein angemessenes
Entgelt gezahlt wird, da die Feststellung des Preises im Wege der Ab-
schätzung durch fachkundige Personen erfolgt. Wichtig ist außerdem, zu->
gleich bekannt zu geben, daß der auf diese weise festgestellte Kaufpreis
für den veräußerer und den Kommunalverband bindend ist.
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Die Ablieferung von getragenen Lachen durch beauftragte ist zuzu-
lassen, auch sollten getragene Zachen bei entsprechendem Antrag aus den
Wohnungen abgeholt werden. Zusendung durch die Post ist überall zuzu-
lassen.

Gb weiter noch vertrauenswürdige Personen damit beauftragt wer-
den sollen, die Vevölkerung in der Wohnung aufzusuchen und sie dort
zur Ablieferung getragener Kleidungs- und Wäschestücke, Uniformen und
3chuhwaren zu veranlassen, muß nach Lage der ortlichen Verhältnisse
entschieden werden. Hierbei könnte zuverlässigen Personen aus Althändler-
kreisen Gelegenheit zum Verdienst geboten werden.

«
3. Annahme.

Die Anstellung oder Zuziehung geschulter Personen erscheint geboten,
damit sofort bei dem Angebot von getragenen Kleidungs- und Wäsche-
stücken und Schuhwaren festgestellt werden kann, ob sie noch verwendbar
sind oder nicht. Um den verbleib eines stückes jederzeit feststellen zu
können, soll jedes stück sofort bei der Annahme mit einem dauerhaften
Etikett versehen werden- am besten wird ein weißer stoffstreifen an
das stück genäht, der durch die Desinfektion und die weitere Behandlung
nicht abgelöst wird. Auf dem Etikett wird mit unauslöschbarer Tinte
die in den nachfolgenden „Vordrucken mit Erklärungen" vorgeschriebene
Nummer verzeichnet. Dieser stoffstreifen ist erst zu entfernen, wenn das
stück zum verkauf gestellt werden soll und daher mit dem vorgeschrie-
benen Preiszettel versehen wird.

Die Annahme völlig unbrauchbarer Kleidungs- und Wäschestücke (Lum-
ven) ist auszuschließen, da die sammlung von Lumpen durch die von der
Kriegsrohstoff-Abteilung des Kriegsministeriums beauftragten sortierbetriebe
erfolgt. Dagegen ist von Schuhwerk jedes noch so abgetragene oder zer-
rissene stück anzunehmen, da die Sammlung aller Altlederabfälle im
Interesse einer streckung der vorhandenen Ledervorräte notwendig erscheint.

4. Abgabebescheinigung.
Um die Ausgabe von Abgabebescheinigungen zur Erlangung von Ve-

zugsscheinen 0 oder v überwachen zu können, ist es unerläßlich, sofort bei
Ablieferung der stücke festzustellen, ob eine Abgabebescheinigung verlangt
wird oder nicht. Die verlangten Abgabebescheinigungen sollen ebenfalls
sofort ausgefertigt und ausgehändigt werden, wenn die Voraussetzungen
dafür vorliegen.

5. Abschätzung.
Mit der Abschätzung dürfen nur sachkunoige Personen betraut wer-

den. Da der durch schätzer festgestellte preis für beide Parteien bindend
ist, sollte die Abschätzung in der Regel nicht durch eine Person sondern
durch mehrere gemeinschaftlich erfolgen. I n diesem Falle den schätzern
weitere Anweisungen zu geben, mutz dem Kommunalverband überlassen
bleiben. Zuverlässige Personen aus Althändlerkreisen sollen als schätzer
herangezogen werden. Die schätzer werden zweckmätzigerweise sämtliche
abgelieferten Kleidungs- und Wäschestücke in die drei Klassen „Gut erhalten",
„Mittelmäßig erhalten", „schlecht erhalten" einteilen. Innerhalb dieser
Klassen empfiehlt es sich, für die einzelnen Arten von Vekleidungsstücken
Höchstpreise festzulegen, an die die schätzer gebunden sind.

Vei der Vildung dieser Höchstpreise sollen die durch den Krieg her-
vorgerufenen, meistens unverhältnismäßigen Preissteigerungen nicht berück-
sichtigt werden, sondern es sollen die zu Friedenszeiten üblich gewesenen
preise zu Grunde gelegt werden.
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Zu empfehlen ist die sofortige Auszahlung des von dem Zchätzer
festgestellten Preises, denn ein großer Teil der Vevölkerung wird sich
«dadurch leichter zur Ablieferung getragener Kleidungs- und Wäschestücke
sowie Schuhwaren entschließen.

wenn sich eine sofortige Auszahlung des festgestellten Preises an der
Annahmestelle nicht ausführen läßt, so wird darauf Vedacht zu nehmen
sein, daß dem Ablieferer von der Annahmestelle die Kassenstelle und die
Zeit der Auszahlung sogleich angegeben werden kann, um ihm unnütze Wege
und Zeitversäumnis zu ersparen. Die Ausgestaltung dieses Verfahrens
im einzelnen mutz den Kommunalverbänden überlassen werden. Der Ent-
wurf von Vordrucken, die hierbei verwendet werden können, ist nebst
Erklärung den Richtlinien beigefügt. Anlage <ü, v und N.

III.
Desinfektion.

Die Desinfektion erfolgt zuverlässig durch strömenden wasserdampf
in Dampfapparaten,' die Verwendung solcher Apparate wird daher an-
Hustreben sein. 3u berücksichtigen, ist dabei, daß besonders empfindliche
Kleidungsstücke, pelze und Ledersachen durch diese Art der Desinfektion
leiden. 3ie sind daher auf andere Weise, z. V. mittels Formalin zu desin-
fizieren, und zwar entweder durch Ausbürsten mit 1 o/y Formalinlösung
oder mittels der durch Apparate entwickelten Dämpfe von 40 o/o For-
malinlösung. Zur Ausführung der Desinfektion oder wenigstens zu ihrer
Ueberwachung sollen die Personen herangezogen werden, die auf Grund
der Landesseuchengesetze in der Durchführung der Desinfektion bei über-
tragbaren Krankheiten ausgebildet und mit ihrer Ausführung betraut
sind, (staatlich geprüfte Desinfektoren.)

IV.

Vearbeitung.
Auf diesen Zweig des Vetriebes muß besonders wert gelegt werden,

da durch eine sachgemäße Ausführung der Vearbeitung die Zahl der wie-
derverwendbaren Gegenstände sehr erhöht wird. Die Vearbeitung muß
in hierfür geeigneten Vetriebsstellen ausgeführt werden. Die Zuziehung
fachmännisch ausgebildeter Personen ist hierbei unerläßlich.

1. Kleidungs- und Wäschestücke.
Für die Wiederherstellung der in der abgelieferten Form wieder ver-

wendbaren 3tücke ist die Heranziehung von bestehenden Geschäften, Ver-
bänden, Innungen und Heimarbeits-Vereinigungen anzustreben. Die preise
für die Wiederherstellungsarbeiten sind möglichst vorher zu festen Zätzen zu
regeln. Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, die wiederherzustellenden Stücke
durch fachkundige bestellte 3chätzer in Klassen einzuteilen und die preise
für jede Klasse nach der voraussichtlichen Arbeitszeit festzusetzen, wie es
in den militärischen Instandsetzungsämtern geschieht. Die Zätze müssen
im Einklang mit den ortsüblichen Arbeitslöhnen stehen und Können einen
kleinen Zuschlag für die Unternehmer (Geschäfte, verbände usw.), welch<
für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich sind, enthalten.

Für die Vearbeitung der in der abgelieferten Form nicht mehr ver-
wendbaren Ltücke kommt sowohl die Errichtung von Vetrieben in eigener
vorwaltung der Kommunalverbände als auch die Heranziehung gemein-
nütziger Fürsorgevereinigungen, die sich schon mit solchen Arbeiten be-
faßt haben, in Frage.
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Eingehende Anweisungen über die Vearbeitung zu geben, ist bei der
Mannigfaltigkeit der vorkommenden Fälle nicht möglich. Die hierbei ge-
wonnenen Erfahrungen in den verschiedenen Teilen des Reiches wird die
Reichsbekleidungsstelle in ihren Mitteilungen von Zeit zu Zeit bekannt
geben.

Auf das sammeln aller bei der Wiederherstellung entstehenden Abfälle
muß besonders geachtet werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, daß,
wenn die Vearbeitung außerhalb eigener Werkstatt erfolgt, auch die Ab-
fälle wieder mit zurückzuliefern sind, sofern Abfälle entstehen, die zu
einer später vielleicht notwendig werdenden Ausbesserung des betreffenden
Gegenstandes noch verwendet werden können, sollen dieselben dem be-
treffenden, Gegenstand beigefügt werden.

Für die Verwertung der für die Vearbeitung nicht mehr verwend-
baren Abfälle wird die Reichsbekleidungsstelle besondere Anweisungen er-
teilen.

2. Schuhwaren.
hinsichtlich der Schuhwaren ist ebenso darauf Vedacht zu nehmen,,

aus den abgelieferten stücken in möglichst großem Umfange wieder ver-
wendbc.res Schuhwerk herzustellen. Die für Kleidungs- und Wäschestücke
vorstehend gegebenen Ratschläge können auch hier befolgt werden.

Alle nicht wider herstellbaren Schuhwaren sind an noch zu benennende
stellen abzuliefern. Anweisungen hierüber erläßt die Reichsbekleidungs-
stelle.

V.
Veräußerung.

Vei der Festsetzung der Verkaufspreise ist zu berücksichtigen, daß bei
gut erhaltenen Kleidungs- und Wäschestücken sowie Schuhwaren die Auf-
wendungen für Instandsetzungen in der Regel geringer sein werden, als
bei den mittelmäßig und schlecht erhaltenen. Um nun zu vermeiden,
daß ein nur schlecht erhaltenes Vekleidungsstück, das weniger dauerhaft
sein wird als ein gut erhaltenes, infolge der höheren Kosten der Wie-
derherstellung ebenso teuer oder gar teurer als ein gut erhaltenes verkauft
werden muß, sollen die gesamten Wiederherstellungskosten ciner größeren
Anzahl von Kleidungsstücken auf diese anteilmäßig oder so verteilt wer-
den, daß der preis der sehr gut erhaltenen etwas erhöht, derjenige der
minder gut erhaltenen Kleidungsstücke etwas herabgesetzt wird.

werden mit der Veräußerung Privatbetriebe beauftragt, so lassen
sich hierbei auch wieder zuverlässige Personen aus dem Vekleidungsge-
werbe und aus Althändlerkreisen verwenden.

I n Erwägung zu ziehen ist noch, daß mit dem verkauf wieder-
hergestellter Kleidungs- und Wäschestücke sowie schuhwaren nicht begon-
nen wird, bevor nicht ein einigermaßen sortiertes Lager vorhanden ist,
da sonst die Gefahr besteht, daß die Vevölkerung durch zu geringe Aus-
wahl an Kleidungsstücken die Neigung verliert, ihren Vedarf an ge-
tragenen Kleidungs- und Wäschestücken sowie schuhwaren bei den Ver-
kaufsstellen zu decken.

Auf genaue Führung des Abgabebuches und die Veobachtung der
Vorschriften über die Preiszettel ist besonders zu achten. Der Entwurf
eines Abgabebuches befindet sich unter den gleichzeitig veröffentlichten Vor-
drucken mit Erklärungen. Anlage L.

VI.
Vestandsmeldungen.

Da der leichteren Ausführung wegen nur eine buchmäßige Vestand-
aufnahme vorgeschrieben ist, so ergibt sich hieraus ohne weiteres, daß die
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Vücher, auch soweit sie sich auf den Nachweis der vorhandenen Ve-
stände beziehen, besonders sorgfältig und übersichtlich geführt werden müssen.

Die Neichsbekleidungsstelle hat das größte Interesse an der genauen
Ausfüllung der vorgeschriebenen Meldebogen und ihrer rechtzeitigen Ein-
sendung. I n jedem Kommunalverband soll eine zuverlässige Person mit
der Erledigung dieser Kufgabe beauftragt werden' bei größeren betrieben
wird dies, wenn 3törungen vermieden werden sollen, unerläßlich sein.
Ueber die Form der Vestandsmeldungen ergehen noch nähere Anweisungen.

VII .
Abschätzung der von Althändlern angebotenen Vestände.

Zollten die Altkleiderhändler nach Ablauf der ihnen gesetzten Frist
die ihnen noch verbliebenen Vestände von getragenen Kleidungsstücken
den Annahmestellen zum Ankauf anbieten, so kann den Zchätzern An-
weisung gegeben werden, von den unter Nr. I I der Richtlinien gege-
benen Ratschlagen abzuweichen. Es wird zu berücksichtigen sein, daß
die Altkleiderhändler die getragenen Kleidungs- und Wäschestücke und Schuh-
waren zu dem während des Krieges immer mehr gestiegenen preise »an-
gekauft haben, und es dürfte daher der Villigkeit entsprechen, der Ab-
schätzung nicht den üblichen Friedenspreis zu Grunde zu legen.

VII I .
Ueber getragene Uniformen werden demnächst besondere Anweisungen

bekannt gegeben.

191s,. 23. Dezember.
Vordrucke

der NeichKbekleidungsstelle mit Erklärungen.

(Mitteilungen der Neichsbekleidungsstelle Nr. 2.)

I.
Bezeichnung der abgelieferten Gegenstände nach Nummern.

Jede von einem Kommunalverband bezw. IVirtschaftsbezirk mehrerer
Kommunalverbände errichtete Annahmestelle ist von diesem mit 1 beginnend
fortlaufend zu bezeichnen.

Jeder entgeltlich abgelieferte Gegenstand erhält bei jeder Annahme-
stelle von I beginnend fortlaufende Nummern. Dem aus mehreren Teilen
bestehenden Gegenstand z. V. einem aus 3 Teilen bestehenden Anzüge,
ist nur eine Nummer zu geben.

Ieder unentgeltlich abgelieferte Gegenstand wird wie die entgeltlich
abgelieferten, bezeichnet, jedoch wird vor die laufende Nummer eine Null
gesetzt.

II.
Ausfüllung der an die abgelieferten Gegenstände anzunähenden Ztoffstreifen.

Der Ztoffstreifen erhält folgende vermerke:
1. Die der Annahmestelle vom Kommunalverband erteilte Nummer.
2. Laufende Nummer des abgelieferten Gegenstandes.
3. 3chätzungspre'3.

Lei aus mehreren Teilen bestehenden Gegenständen ist auf dem an
jedem Teil anzubringenden Etikett über der für alle Teile des Gegen-
standes gemeinsamen Nummer eine kleine Zahl zu vermerken, welche die
gesamte Zahl der einzelnen Teile des ganzen Gegenstandes angibt.

Veispiel: Die Annahmestelle 4 eines Kommunalverbandes bezeichnet
bei einem aus 3 Teilen bestehenden Anzüge, welcher die laufende Nummer
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140 erhalten hat, jeden Teil des Anzuges auf dem Etikett mit folgender
Nummer: 4 ^

Fallen dadurch, daß infolge der Vearbeitung aus mehreren stücken
ein neues hergestellt wird, bei der Annahme gegebene Nummern fort, so ist
dies auf dem 3toffstreifen entsprechend zu kennzeichnen,' das Gleiche gilt für
den Fall, daß aus einem 5tück mehrere andere bei der Vearbeitung gewonnen
werden.

III.
Vordrucke für entgeltliche Ablieferung.

Die Vordrucke sollen in Vuchform gebunden sein. Zur Annahme eines
Gegenstandes sind stets zinei aufeinanderlegende Matter (Vlatt 1 und
Vlatt 2) zusammen zu verwenden. Vlatt 1 bleibt im Vuch, Matt 2 wird
mittels Pauspapier durchgeschrieben und herausgenommen wie nachstehend
erläutert.

Matt 1 und Vlatt 2 bestehen aus je 3 Teilen: 1a, 1b, 1 e bezw. 2 a,
2b, 2o.

1. Ausfüllung und Verwendung der Vordrucke.
Die Matter des Vordruckbuches sind folgendermaßen auszufüllen:

Matt 1, Knlage 0.
1 a. (Lchätzungsabschnitt)
„Annahmestelle": einzutragen ist die Nr. der Annahmestelle des Kom-

munalverbandes bezw. des Wirtschaftsbezirkes mehrerer Rommunalverbände.
„Gegenstand": auszufüllen in Uebereinstimmung mit dem von der

N.V.5. vorgeschriebenen Vestandsmeldebogen in sinngemäßer Abkürzung.
Veispiel: Männerjacke (M.-Iacke.) Männer-U)inter-Ueberzieher (M.-lV.-
Ueberzieher) Jackenkleid (I.-Kleid).

„Datum der Ablieferung": (entsprechend auszufüllen)
„Schätzung": Ausfüllung geschieht nach erfolgter Abschätzung (siehe

weiter unten)
„Laufende Nr. des Gegenstandes:: (entsprechend auszufüllen)
Jeder Gegenstand erhält eine fortlaufende Nummer, wobei ein aus

mehreren Teilen bestehender Gegenstand, wie oben bereits gesagt, eine
Nummer erhält.

1 b. (Empfangsschein.)
„Annahmestelle und laufende Nummer": auszufüllen wie bei 1«..
Der im Text offengelassene Raum ist sinngemäß auszufüllen (wie bei-

spielsweise in den beigefügten Vordrucken, der abgelieferte Gegenstand wie
bei 1 a in Übereinstimmung mit dem Vestandsmeldebogen.

„Die Auszahlung erfolgt nach Tagen bei" ist nur auszufüllen,
falls die Auszahlung nicht sofort bei Ablieferung erfolgt.

„Ist Abgabebescheinigung erteilt?" wird vor Unterschrift der Annahme-
stelle und, falls Abgabebescheinigung gewünscht wird, nach Aushändigung
derselben ausgefüllt.

1 o. Dieser Teil bleibt frei für Bemerkungen der Annahmestelle.

Vlatt 2, Anlage 0.
2 a und 2 b. (5chätzungsabschnitt und Empfangsschein) sind durch das

Durchschreibeverfahren bereits ausgefüllt.
2o. (Auszahlungsbeleg) wird erst später von der Rassenstelle bei

Auszahlung des 3chätzungswertes ausgefüllt (siehe weiter unten).
Der ausgefüllte Empfangsschein des 2. Mattes (2 b) wird nunmehr von

der Annahmestelle unterschrieben oder gestempelt und zusammen mit dem
anhängenden unteren Teil des Empfangsscheines (unausgefüllter Auszah-
lungsbeleg 2 c) dem Ablieferer ausgehändigt.
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2. Schätzung.
Die Zchätzer haben den Schätzungswert sofort auf dem am Gegenstand

angebrachten stoffstreifen mit unauslöschlicher Tinte zu vermerken. Die
Tchätzungspreise werden auf dem schätzungsschein des ersten Vlattes (1 a)
ausgefüllt und auf das 2. Vlatt (2 a) durchgeschrieben. Dieser Zchätzungs-
schein des 2. Vlattes (2 a) welcher den Vordruck hat: „an die Kassenstelle
überwiesen von" wird von dem verantwortlichen Leiter der Annahmestelle
unterschrieben, gestempelt und der Kassenstelle zur Auszahlung weiter gegeben.

3. Auszahlung.

Gegen Aushändigung des Empfangsscheines (2d) wird der Zchätzungs-
wert bei der im Empfangsschein genannten Kassenstelle an dem darin be-
stimmten Termin ausbezahlt. Die laufende Nummer des Empfangsscheines
muß der Nummer des 3chätzungsscheines entsprechen. Außerdem ist die
Ausfüllung der ersten drei Eintragungen des Zchätzungsscheines: „Annahme-
stelle", „Gegenstand", „Datum der Ablieferung" nochmals mit dem Empfangs-
schein zu vergleichen.

Als (Quittung für die Kassenstelle gilt der Empfangsschein (2 b).
Vei der Auszahlung hat die Kassenstelle den Auszahlungsbeleg (2o)

mit der laufenden Nummer, dem Lchätzungswert und dem Datum der Aus-
zahlung auszufüllen. Derselbe ist von der Kassenstelle abzutrennen und
unterstempelt dem Ueberbringer des Empfangsscheines als Veleg des er-
haltenen Vetrages auszuhändigen.

IV.
Vordrucke für unentgeltliche Ablieferung, Anlage N.

Die Vordrucke sollen ebenfalls in Vuchform gebunden sein und sind
nur einfach, ohne Durchschlag, zu schreiben. Jedes Vlatt besteht aus zwei
Teilen: „3chätzungsschein" (3 a) und ,.Empfangsschein" (3d).

Der 3chätzungsschein (3 a) bleibt im Vuch als Veleg für die Annahme-
stelle- er enthält alle nötigen Angaben.

Den Empfangsschein (3 b) erhält der Ablieferer. I m Uebrigen gelten
betreffs Ausfüllung sinngemäß die für entgeltliche Abgabe gemachten An-
gaben.

Veide Vordruckbücher, sowohl für entgeltliche wie unentgeltliche Ab-
gabe werden zweckmäßig immer für 100 Nummern eingerichtet (also für
entgeltliche Ablieferung enthält das Vuch 200, für unentgeltliche Abgabe
100 Vlatt).

Werden bei einer Annahmestelle mehrere Vücher gleichzeitig geführt, so
ist jedes Vuch mit einer entsprechend höheren Nummer anzufangen, also
das zweite Vuch mit Nr. 101 bezw. 0101, das dritte Vuch mit 201
bezw. 0201 usw. Jede Annahmestelle Hai eine genaue Aufstellung der
in Venutzung befindlichen Vücher zu führen.

Die sämtlichen Vordrucke können von der Neichsbekleidungsstelle gegen
Entgelt bezogen werden. Die preise werden in den „Mitteilungen" bekannt
gegeben werden.

Verlin, den 23. 3eptember 1916.

N e i c h s b e k l e i d u n g s s t e l l e ,

, ^ Abteilung N für Ersatzstoffe.
78
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Anlage 0.
Vlatt 1

Vordruck f ü r entgeltliche Abgabe.

(Liehe „Vordrucke mit Erklärungen III.")

Annahmestelle: V e r l i n 8
Laufende Nr. 120

Gegenstand: g a r n i e r t e s K l e i d

Datum der Ablieferung: 15. Februar 1917

Zchätzung Mk.: 15.—

Annahmestelle: V e r l i n 8 Laufende Nr.: 120

Empfänglichem
1d

für ein von F r a u Anna M ü l l e r

in V e r l i n , P o t s d a m e r straße (Platz) Nr. 20

abgeliefertes getragenes g a r n i e r t e s A l e i d

Die Auszahlung des Lchatzungsrvertes erfolgt nach 8 Tagen bei 3 teuer -
Kasse nur gegen Aushändigung dieses Empfangsscheines. Die Auszah-
lungsstelle ist zu einer Legitimationsprüfung nicht verpflichtet. Auf Wunsch
wird der 3chätzungsbetrag gegen vorherige portofreie Einsendung dieses
Empfangsscheines unter portoabzug durch die Post zugeschickt.

Datum: 15. F e b r u a r 1917.

Ist Abgabebescheinigung erteilt? ja .
3tempel oder Unterschrift der Annahmestelle: , »

Für Vemerkungen der Annahmestelle:
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Anlage v
Matt 2

Vordruck für entgeltliche Abgabe.

(siehe „Vordrucke mit Erklärungen III.")
2a

Annahmestelle: V e r l i n 8 Laufende Nr.: 120

An die Rassenstelle zur
Gegenstand: g a r n i e r t e s R l e i d

Auszahlung des Schatz-
Datum der Ablieferung: 15. Februar 1917

ungsbetragTS angewiesen
Schätzung MK.: 15.—

von: __... „

Unterschrift: _._...._
Ltemvel:

Annahmestelle: V e r l i n 8

Empfangsschein
Laufende Nr.: 120

2d
für ein von F r a u A n n a M ü l l e r
in V e r l i n , P o t s d a m e r Straße (Platz) Nr. 20
abgeliefertes getragenes g a r n i e r t e s Ü l e i d
Die Auszählung des Schätzungswertes erfolgt nach 8 Tagen bei 3 t e u e r -
Kasse nur gegen Aushändigung dieses Empfangsscheines. Die Auszah-
lungsstelle ist zu einer Legitimationsprüfung nicht verpflichtet. Auf Ivunsch
wird der Schätzungsbetrag gegen vorherige portofreie Einsendung dieses
Empfangsscheines unter Portoabzug durch die Post zugeschickt.

Datum: 15. F e b r u a r 1917.
Ist Abgabebescheinigung erteilt? j a .

Stempel oder Unterschrift der Annahmestelle:

Für den laut Empfangsschein Nr. 120 abgelieferten Gegenstand wurde
«der Schätzungswert von Mk. 15.— ausbezahlt

Datum: 23. 2. 17.
Stempel der Kassenstelle
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Anlage N.
Vordruck f ü r unentaeltliche Abgabe.

(Liehe „Vordrucke mit Erklärungen IV".)

Annahmestelle: V e r l i n 6 Laufende Nr. 023

Gegenstand: M ä n n e r - W i n t e r m a n t e l

Datum der Ablieferung: 20. F e b r u a r 1917

Schätzung Mk.: 12.—

Unentgeltlich abgeliefert von: H e r r n P a u l Zchultze, V e r l i n ,
Ehausseestr. 8

Ist Abgabebescheinigung erteilt? ja

Annahmestelle: B e r l i n 6 Laufende Nr. 025

Empfangsschein

von H e r r n P a u l Zchultze, V e r l i n , Chausseestr. 8

wurde heute e i n M ä n n e r - W i n t e r m a n t e l

u n e n t g e l t l i c h abgeliefert- der Empfang dieses Stückes wird dankend

bestätigt.

Datum: 20. F e b r u a r 1917.

stempel und Unterschrift der Annahmestelle: , , _

Dieser Empfangsschein gilt nicht als Abgabebescheinigung zur Erlangung
eines Vezugsscheines 0 oder v.
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1916. 23. Dezember.

Anweisung
betreffend die nicht mehr verwendbaren Kleidungs- und Wäschestücke

sowie die bei der Verarbeitung entstehenden Abfälle (Lumpen).

(Mitteilungen der Reichsbekleidungsstelle Nr. 2.)

Auf Grund des § 5 der Vekanntmachung über den Verkehr mit ge-
tragenen Kleidungs- und Wäschestücken und getragenen 3chuhwaren vom
23. Dezember 1916 und des § 9 der Kusführungsbestimmungen der Neichs-
bekleidungsstelle über getragene Kleidung, Wäsche und Schuhwaren vom
gleichen Tage wird bestimmt:

1.
Alle nicht mehr verwendbaren Kleidungs- und Wäschestücke sowie alle

bei der Verarbeitung entstehenden Lumpen und 3toffabfälle sind sorgfältig
zu sammeln, wobei darauf zu achten ist, daß sie möglichst frei von 3taub
und 3chmutz bleiben.

Diese Lumpen und« 3toffabfälle sind nach folgenden drei - Arten zu
sondern: ^ i ' .! lch!

a) Lumpen aus gestrickter wolle, weiße und farbige.
b) Weiße Lumpen aller sonstiger 3toffe.
o) Alle übrigen Lumpen und 3toffabfälle.

2.
Hat sich eine den Versand lohnende Menge Lumpen angesammelt, so

hat die Ablieferung an den nächsten, vom Kriegsministerium K.A.A. be-
aufragten Lumpensortierbetrieb zu erfolgen. Das erforderliche Verpackungs-
material stellt der 3ortierbetrieb zur Verfügung, bei dem es unter Angabe
der vorhandenen Lumpenmengen anzufordern ist.

Ein Verzeichnis sämtlicher von der Kriegsrohstoff-Abteilung des Kgl .
preuß. Kriegsministeriums (Kriegsamtes) beauftragten Lumpensortierbetriebe
ist hierunter abgedruckt.

3.
Das vor der Absendung für die obigen drei Arten gesondert festzu-

stellende Nettogewicht ist dem Lumpensortierbetrieb gleichzeitig mit der
Versandanzeige mitzuteilen. Eine Abschrift dieser Versandanzeige nebst Ge-
wichtsangabe ist am gleichen Tag der Reichsbekleidungsstelle, Abteilung V
für Ersatzstoffe, Verlin ^V 56, Markgrafenstraße 42 einzusenden.

4.
Der Versand der Lumpen an den nächsten 3ortierbetrieb erfolgt für

Rechnung und Gefahr dieses Vetriebes. Vefindet sich der 3ortierbetrieb
am gleichen Grt wie die 3ammelstelle, so hat der 3ortierbetrieb die Kosten
für Veifuhren zu bestreiten. Ist Vahnversank von der 3ammelstelle zum
3ortierbetrieb nötig, so trägt der betreffende Kommunalverband die Kosten
für die Veifuhr zur Vahn.

5.
Die Reichsbekleidungsstelle übernimmt die Verrechnung mit den beauf-

tragten 3ortierbetrieben und vergütet dem abliefernden Kommunalverbande
bei vorschriftsmäßiger 3ortierung der Lumpen folgende Preise:

für das K3 Lumpen aus gestrickter wol le M . 1.40
für das kg weiße Lumpen M . 0.35
für das K3 der übrigen Lumpen M . 0.20

6.
Für den Fal l von 3treitigkeiten zwischen den 3ortierbetrieben und

dem abliefernden Kommunalverband (Gewichtsabweichungen, Mängel in
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der Sortierung usw.) entscheidet nach Prüfung die Reichsbekleidungsstelle.
Diese Entscheidung ist für beide Teile endgültig.

Verlin, den 23. Dezember 1916.
Reichsbekleidungsstelle.

Geheimer Rat Dr^ V e u t l e r ,
Reichskommissar für bürgerliche Kleidung.

191«. 23. Dezember.

Veräußerung von Aktien oder sonstigen Geschäftsanteilen
deutscher Seeschiffahrtsgesellschaften ins Ausland.

R. K. (R. G. Vl. 3. 1429.)

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Er-
mächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914^) folgende Verordnung erlassen:

Rechtsgeschäfte, durch welche Aktien oder sonstige Geschäftsanteile deut-
scher 3eeschiffahrtsgesellschaften ganz oder teilweise von einem Deutschen
an Ausländer oder an Deutsche, die ihren Wohnsitz oder dauernden Aufent-
halt nicht innerhalb des Deutschen Reichs haben, übertragen werden sollen,
sind verboten.

Das gleiche gilt von Rechtsgeschäften, durch welch? Aktien oder Ge-
schäftsanteile der bezeichneten Art, die im Eigentums von Deutschen stehen,
für Rechnung von Ausländern oder von Deutschen, die ihren Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt nicht innerhalb des Deutschen Reichs haben, erworben
werden sollen.

Gesellschaften, die ihren 3itz im Ausland haben, oder deren Kapital
zum größeren Teil Ausländern zusteht, stehen den Ausländern im sinne
vorstehender Vestimmungen gleich.

3 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Gefängnis

bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe bis zu fünfzigtausend Mark oder
mit einer dieser Strafen bestraft, sofern nicht nach anderen Strafgesetzen eine
höhere strafe verwirkt ist. wegen der Zuwiderhandlung kann ein Deut-
scher auch dann verfolgt werden, wenn er sie im Ausland begangen hat.

Der versuch ist strafbar.
§ 3

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von dem Verbote des § 1 zu-
lassen.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft. Der
Reichskanzler bestimmt, wann und in welchem Umfang sie außer Kraft
tritt.

1916. 24. Dezember.

Bekanntmachung,
betreffend Durchfuhrverbot von Tieren pp.

R. K. (Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 303.)

Auf Grund des § 2 Abs. 1 der Kaiserlichen Verordnung vom 25.
November 1915 über das verbot der Durchfuhr von Tieren und tierischen
Erzeugnissen (Reichs-Gesetzbl. 3. 777) und im Anschluß an die Vekannt-

Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 857.
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machung vom 23. Kpril 1916 („Neichsanzeiger" Nr. 97) bringe ich hier-
durch zur öffentlichen Kenntnis, daß auch die folgenden Gegenstände unter
das verbot fallen:

wild,
zahme Kaninchen,
Geflügel und wildgeflügel,
frisches und zubereitetes Fleisch sowie Fleischwaren von diesen
Tieren.

I m 3inne dieser Bekanntmachung gelten
als wi ld : Not- und Damwild, Nenntiere, Nehe, 3chwarzwild,

Hasen, wilde Kaninchen,
als Geflügel: Gänse, Enten, Hühner, Tauben, Puten,
als wildgeflügel: Fasanen, wilde Enten, Neb- und Feldhühner,

Schneehühner, Haselhühner, Wald- und Wasserschnepfen.

191« 24. Dezember.
Bekanntmachung

Wer die Einfuhr v«n » i l d , zahmen Kaninchen, Geflügel und Wildgeflngel.

N. K. lN. G. Vl. 5. 1431.)

Kuf Grund des § 1 Kbs. 2 der Bekanntmachung über die Einfuhr
von Vieh und Fleisch sowie Fleischwaren vom 18. März 1916 (Neichs-
Gesetzbl. 5. 175) bestimme ich:

I '
Die Vorschriften der Bekanntmachung über die Einfuhr von Vieh

und Fleisch, sowie Fleischwaren vom 18. März 1916 )̂ (Neichs-Gesetzbl. 5.
175) sowie die dazu ergangenen Kusführungsbestimmungen vom 22. März^)
18. Iuni°/und 21. Kugust 1916 (Neichs-Gefetzbl. 5. 179, 530, 940) werden
ausgedeht auf wild, zahme Kaninchen, Geflügel und Wildgeflügel, ferner
auf frisches und zubereitetes Fleisch sowie Fleischwaren von diesen Tieren.

I m 3inne dieser Bekanntmachung gelten
als w i ld : Not- und Damwild, Nenntiere, Nehe, Schwarzwild,

Hasen, wilde Kaninchen,'
als Geflügel: Gänse, Enten, Hühner, Tauben, Puten-
als Wildgeflügel: Fasanen, wilde Enten, Neb- und Feldhühner,

Schneehühner, Haselhühner, U)ald- und Wasserschnepfen.
III

Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der verkündung, die Aus-
dehnung der Ztrafvorschriften mit dem 27. Dezember 1916 in Kraft.

191O 24. Dezember.
Bekanntmachung

einer Aenderung der Ausführungsbestimmunaen zn der Verordnung
über den Verkehr mit Cnmaronharz (Reichs Gcsctzbl. S. 1125).

N. K. (Neichs- u. Ltaatsanzeiger Nr. 305.)

Der § 5 oer Kusführungsbestimmungen zu der Verordnung über oew
Verkehr mit Tumaronharz vom 5. Oktober 1916 (Neichs-Gesetzbl. 3. 1125)
erhält folgende Fassung:

2) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 3. 192.
2) verrvllltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 3. 197.
s) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 3. 452.
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„Die Erzeuger von Eumaronharz sind verpflichtet, ihre ge-
samte Monatserzeugung bis zum 8. Monatstage des nächsten
Monats, getrennt nach den im H 2 genannten Arten, dem Kriegs-
ausschusse für pflanzliche und tierische Gele und Fette anzuzeigen."

Die Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1917 in Kraft.

191«. 29. Dezember.
Entlastung der höheren und mittleren Iustizbeamten

sowie einstweilige Wahrnehmung von Gerichtsschreibergeschästen
I . M. ( I . M. Vl. 1917 5. 4.)

Kanzleiordnung vom 27. März 1907^).
allgemeine Verfügungen vom 25. März 1907^), 26. Juli 190P),

9. November 1910 )̂ und 6. Iu l i 19155).
Nachdem durch die Vekanntmachung des Vundesrits über die Ver-

wendung weiblicher Hilfskräfte im Gerichtsschreiberoie.lste v^m 14. De-
zember 1916 (NGVl. 5. 1362) zugelassen ist, daß die einstweluge Wahr-
nehmung ron Amtsgeschäften der Gerichtsschreiber grauen übertragen wer-
den kann, wird folgendes bestimmt:

I.
soweit in den bestehenden Vestimmungen über die Entlastung der

höheren und mittleren Justizbeamten die Heranziehung der Kanzlei (der
Kanzleigehilfen) gestattet ist, dürfen für die Entlastungsarbeiten auch hilfs-
schreiber oder hilfsschreiberinnen ver-wendet werden.

II.
1. Mit der einstweiligen Wahrnehmung von Geschäften eines Gerichts-

schreibers (Sekretärs) können, wenn eine Aushilfe oder stellvertretung
erforderlich ist, in Ermangelung der im § 32 Abs. 1 der Gerichtsschreiber-
ordnung genannten Personen bis auf weiteres auch Personen beauftragt
werden, die als Hilfsschreiber oder hilfsschreiberinnen seit mindestens zwei
Monaten bei einer Justizbehörde beschäftigt worden sind und das 18. Lebens-
jahr vollendet haben.

Für die im § 32 Abs. 2 der Gerichtsschreiberordnung genannten Per-
sonen wird die dort festgesetzte MindestZeitgrenze bis auf weiteres ebenfalls
auf zwei Monate bemessen.

während sie die ihnen aufgetragenen Geschäfte eines Gerichtsschreibers
(3ekretärs) verrichten, besitzen auch Mfsschreiber und Mfsschreiberinnen
Veamteneigenschaft. vor der ersten Veauftragung sind sie allgemein dahin
zu beeidigen, daß sie die Pflichten eines Gerichtsschreibers (3ekretärs) ge-
treulich erfüllen wollen.

2. Die mit den Geschäften eines Gerichtsschreibers beauftragten hilfs-
schreiber und Mfsschreiberinnen sind in der Regel nur als Protokollführer
und, soweit sie dazu befähigt sind, als Dolmetscher zu verwenden. Dabei
ist darauf Vedacht zu nehmen, daß die Verwendung von Hilfsschreiberinnen
in Lachen, die für Frauen ungeeignet sind, unterbleibt.

I m übrigen finden, insbesondere auch für die Zuständigkeit zur Er-
teilung des Auftrags, die Vorschriften im 3. und 4. Absätze des § 32 der
Gerichtsschreiberordnung Anwendung.

1) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1907 3. 216.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1907 3. 209.
2) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1909 1 3 . 621 .
4) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1910 I I 3 . 366.
5) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I 3 . 479.
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191O 29. Dezember.
Bekanntmachung,

betreffend Absatz von Satztarpfen und Schleien.

R. K. (Reichs- u. 3taatsanzeiger Nr. 306.)

1) Die Genehmigung des Absatzes von 3atzkarpfen unter 1 Pfund und
von 3atzschleien unter dem gesetzlichen Mindestmaß oder, wo ein solches
nicht besteht, unter 1/4 Pfund soll allgemein ohne Preisbindung erteilt
werden.

2) der Absatz von 3atzkarpfen von 1 Pfund und darüber darf nur zu
demselben preis erfolgen, wie der Absatz von 3peisekarpfen (Mk. 125,—
plus Zuschläge). I n Ausnahmefällen kann die Kriegsgesellschaft für Teich-
fischverwertung einen höheren preis auf Antrag bewilligen. 3ie ist hierbei
an die Zustimmung des Reichskommissars für Fischversorgung im einzelnen
Falle gebunden. Die Zustimmung wird nur in Ausnahmefällen erteilt
werden und nur, falls von der Grtspolizeibehö'rde bescheinigt ist, daß die
Aussetzung in Teichen tatsächlich erfolgen wird, wobei die Flächengröße
der zu besetzenden Teiche anzugeben ist. Der Verkäufer ist verpflichtet,
die Grtspolizeibehörde von dem Zeitpunkt des Eintreffens der 3atzfische so
rechtzeitig zu verständigen, daß eine Kontrolle der Besetzung möglich ist.

Verlin, den 29. Dezember 1916.
Kriegsgesellschaft für Teichfischverwertung.

K lee .

1916. 3tt. Dezember.

Gesetz,
betreffend die Ergänzung detz Einkommensteuergesetzes.

Gesetz (Reichs- u. 3taatsanzeiger 1917 Nr. 5.)

wi r W i l h e l m , von Gottes Gnaden König von Preußen !c., ver-
ordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtags der Monarchie, für
den Umfang derselben, mit Ausschluß der Insel Helgoland, was folgt:

Abweichend von den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes erfolgt
die Veranlagung des gesamten Einkommens einer physischen Person nach
dem Ergebnisse des dem 3teuerjahre vorangegangenen Kalender- oder Ge-
schäftsjahrs, wenn ihr in diesem Iahre während des gegenwärtigen Krieges
aus gewerblicher Tätigkeit oder aus gewinnbringender Veschäftigung oder
als stillen Gesellschafter oder als Mitglied einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung Veträge zugeflossen sind, die bei der Veranlagung nicht Zur An-
rechnung gelangen, weil die Einkommensquelle vor Veginn des 3teuerjahrs
weggefallen ist oder sich wesentlich geändert hat. Auch Einkünfte aus
einer einmaligen Tätigkeit sind hierbei in Anrechnung zu bringen.

Vei dieser Verechnung (Abs. 1) ist bei Quellen, deren Ergebnis nach
den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes auf Grund einer Durch?
schnittsberechnung zum Ansätze gelangt, nicht das Ergebnis des letzten Ge-
schäftsjahrs, sondern die Durchschnittsberechnung maßgebend.

Rührt das Einkommen ganz oder teilweise aus der Beteiligung an
einer während des Krieges aufgelösten Gesellschaft mit beschränkter Haftung
her, so erstreckt sich die Neuerpflicht auch auf den Anteil an den während
des Krieges aufgesammelten Rückstellungen der Gesellschaft, soweit die
aus der aufgelösten Gesellschaft dem Gesellschafter zugeflossenen Veträge
bei der Gesellschaft nicht zur Vesteuerung gelangt sind, findet eine Außer-
hebungsetzung der 3teuer nach § 71 des Einkommensteuergesetzes nicht statt.
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8 2
hat sich während des Krieges eine nach § 1 Nr. 4 bis 6 des Ein-

kommensteuergesetzes steuerpflichtige Gesellschaft in eine andere steuerpflich-
tige Gesellschaft umgewandelt oder haben sich mehrere steuerpflichtige Ge-
sellschaften zu einer neuen Gesellschaft vereinigt, so ist die neu entstehende
Gesellschaft von dem Zeitpunkt ihres Entstehens ab steuerpflichtig. Die
Veranlagung erfolgt nach dem durchschnittlichen Ergebnisse der drei der
Veranlagung unmittelbar vorangegangenen Geschäftsjahre, wenn die über-
nehmende und die übernommene Gesellschaft zusammen mindestens drei
Jahre bestanden haben, andernfalls nach der Dauer der kürzeren Zeit des
Bestehens, soweit in die Durchschnittsberechnung das Ergebnis von Ge-
schäftsjahren einzustellen ist, während deren die übernehmende Gesellschaft
noch nicht bestanden hat, gelten die bilanzmäßigen Ergebnisse der über-
nommenen Gesellschaft als Einkommen der übernehmenden Gesellschaft.

Hat während des Krieges eine schon bestehende steuerpflichtige Ge-
sellschaft eine andere Gesellschaft oder deren vermögen übernommen, so
werden die bilanzmäßigen Ergebnisse, die die übernommene Gesellschaft
in den für die Durchschnittsberechnung in Betracht kommenden Iahren er-
zielt hat, dem Einkommen der übernehmenden Gesellschaft hinzugerechnet.

§ 3
Die vorstehenden Vorschriften (§F 1 und 2) kommen nur zur Kn-

Wendung, wenn das danach berechnete Einkommen das nach den Vorschriften
des Einkommensteuergesetzes zu veranlagende Einkommen übersteigt.

Die steuerpflichtigen haben die zu der Veranlagung erforderlichen
Kngaben zu machen und auf Erfordern nachzuweisen.

§ 1 findet keine Anwendung auf die Dienstbezüge einer der im
§ 14 Kbs. 3 des Einkommensteuergesetzes bezeichneten Personen bei deren
Ausscheiden aus dem Dienste.

§ 4
Unter Zugrundelegung der Vorschriften der § § 1 , 2 und 3 hat auch

die Berichtigung schon stattgefundener Veranlagungen zu erfolgen. sie
hat für diejenigen steuerjahre zu unterbleiben, für welche die zu erhebende
Nachsteuer den Vetrag von 100 Mark nicht erreicht.

§ 85 Kbs. 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes finden auf die Be-
richtigungen Anwendung.

3 5
Die nach § 63 des Einkommensteuergesetzes wegen Wegfalls einer

Einkommensquelle zu gewährende steuerermätzigung ist zu versagen, in-
soweit durch die Ermäßigung Beträge der im § 1 genannten Krt der
Besteuerung entgehen würden. Bereits bewilligte Ermäßigungen sind zurück-
zunehmen.

§ 6
Dem § 62 des Einkommensteuergesetzes tritt als Kbs. 2 hinzu: I n

gleicher tveise ist eine neue Veranlagung vorzunehmen, wenn die Vermehrung
des Einkommens dadurch eintritt, daß nach dem Ausscheiden aus dem
Militärdienst oder nach der Mederaufhebung der Kriegsformation

1. steuerpflichtige aus neu aufgenommene gewerblicher Tätigkeit
oder gewinnbringender Beschäftigung Einkommen beziehen oder

2. Offiziere oder Beamte in den Genutz der Friedensbezüge treten.
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§ 7
I m § 70 Ziffer 1 des Einkommensteuergesetzes werden die Worte „mit

einem Einkommen von nicht mehr als 3000 Mark" durch die Worte „mit
einem Einkommen von nicht mehr als 3000 Mark entsprechenden Zteuersatze"
ersetzt.

§ 8

Der Finanzminister kann Ausnahmen bewilligen, wenn durch An-
wendung der Vorschriften dieses Gesetzes eine unbillige Härte oder eine
mehrfache Heranziehung desselben Einkommens zur Einkommensteuer her-
beigeführt wird.

§ 9

Die Gemeinden sind befugt, auch abweichend von den §§ 84 und 85
des Kommunalabgabengesetzes von den gemäß den §§ 4 bis 6 berichtigten
Steuersätzen Zuschläge zu erheben oder im Falle des § 36 Abs. 2 des
Kommunalabgabengesetzes in entsprechender Anwendung der §§ 4 bis 6
Nachveranlagungen vorzunehmen.

Ermäßigungen, die auf Grund des § 8 gewährt werden, sind auch
für die kommunale Besteuerung maßgebend,' im Falle des § 36 Abs. 2
des Rommunalabgabengesetzes haben die Gemeindevorstände die entsprechen-
den Ermäßigungen vorzunehmen.

§ 10
Der Finanzminister wird mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-

gedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier, den 30. Dezember 1916.

(Siegel.) W i l he lm .

1916. 3tt. Dezember.

Bekanntmachung,
betreffend Aend^rung der Autzführungsbestimmungen vom 10. und

27. Oktober 191ß zu der Verordnung über Rohtabak.

R. tt. (Reichs- u. Staatsanzeiger 1917 Nr. 2.)

Auf Grund des § 3 Ms. 2, §§ 12, 13 der Verordnung über Rohtabak
vom 10. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1145) bestimme ich:

I ,
Die Ausführungsbestimmungen vom 10. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl.

3. 1149) zu der Verordnung über Rohtabak werden wie folgt geändert:
1. § 3 erhält folgende Fassung:
Tabak, dessen Erwerb einem Hersteller von Tabakerzeugnissen ge-

stattet wird, darf nur entsprechend den Weisungen der deutschen Zentrale
für Kriegslieferungen von Tabakerzeugnissen, Sitz Minden in Westfalen,
verarbeitet werden. Solange die Zentrale keine andere Weisung erteilt,
haben Hersteller von Cabakerzeugnissen von ihrer monatlichen Erzeugung
für die Zentrale ebensoviel zur Verfügung zu halten, wie sie im Durchschnitt
der Monate Oktober, November und Dezember 1916 an die Zentrale zu
liefern hatten. Die zur Verfügung zu haltenden Mengen betragen indessen
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mindestens den nachstehenden Anteil der im Januar 1917 hergestellten
Mengen:

bei Zigarren zum herstellerpreise bis einschließlich
90 M. für 1000 5tück 60 v. h.,

bei Zigarren zum herstellerpreise bis einschließlich
130 M. für 1000 Stück 25 o. h.,

und bei Rauchtabak 60 v. h.

Die Zentrale kann auf Lieferung der zu ihrer Verfügung zu haltenden
Tabakerzeugnisse verzichten.

Für die Zeit bis Ende Januar 1917 ist der Vedarf der verarbeiter
nach den von ihnen in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Juli 1916 durch-
schnittlich' verarbeiteten, der Vedarf der Kleinmengenverkäufer nach den
van ihnen in dem gleichen Zeitraum durchschnittlich im Kleinmengenverkauf
abgegebenen Tabakmengen zu bemessen.

Für die Zeit nach dem 31. Januar 1917 ist der Vedarf nach folgenden
Grundsätzen zu bemessen:

bei Herstellern von Zigarren, Kau- und Schnupftabak ist die
durchschnittliche Verarbeitung der ersten sieben Monate des
Jahres 1915,

bei Herstellern von Rauchtabak die durchschnittliche Verarbeitung
der ersten sieben Monate des Jahres 1916 nach Abzug von
10 vom hundert und

bei Kleinmengenverkäufern die durchschnittliche Abgabe im klein-
mengenverkehr in den ersten sieben Monaten des Jahres
1915

zugrunde zu legen.
Die Auslandgesellschaft kann auf Antrag der Zentrale ausnahms-

weise den Vedarfsanteil von einzelnen Herstellern von Tabakerzeugnissen,
die ganz oder überwiegend mit Heereslieferungen beschäftigt sind, vorüber-
gehend erhöhen und den Vedarfsanteil von anderen Herstellern von Tabak-
erzeugnissen vorübergehend herabsetzen. Der Veschluß über die Erhöhung
des Vedarfsanteils ist dem Reichskommissar zur Vestätigung vorzulegen;
gegen die Herabsetzung des Vedarfsanteils ist Veschwerde an einen aus dem
Reichskommissar und zwei vom Reichskanzler zu bestimmenden Vertretern
der Tabakindustrie zusammengesetzten Ausschuß zulässig.

2. § 6 erhält folgende Fassung:
Auf die Verarbeitung der Vorräte der Hersteller von TabaKerzeugnissen,

die bei Inkrafttreten der Verordnung steueramtlich angemeldet waren, finden
die Vorschriften im § 3 entsprechende Anwendung.

II
Di? Ausführungsbestimmungen vom 27. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl.

3. 1200) werden wie folgt geändert:
1. I m § 21 ist in Zeile 1 zwischen den Worten „gewalzten Rippen"

einzufügen: oder geschnittenen oder gewalzten und geschnittenen. I n Zeile
4 und 7 ist zwischen den Worten „gewalzte Rippen" einzufügen: oder
geschnittene oder gewalzte und geschnittene. I n Zeile 5 ist statt „deutschen"
zu setzen: inländischem.

2. I m § 22 ist in Zeile 2 hinter „walzen" einzufügen: oder schneiden
«der schneiden und walzen.

3. I m §29 Abs. 1 sind die Worte von „ihrer nach ihrer" bis
„gestatten" zu ersetzen durch:

eines Iahresbedarfs gestatten- auf seine Berechnung finden die
Vorschriften im § 3 entsprechende Anwendung.
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1916. 3tt. Dezember*).

Anrechnung der Kriegsbesoldung
ans das Zivildiensteinkonllnen der Beamten.

Vom 2. Dezember 1916
M. G. U. (3. Vl. U. 5. 569.)

Verlin, den 14. November.

3ur Frage der Anrechnung der Kriegsbesoldung auf das Zivildienst-
einkommen der Veamten teile ich noch folgende Grundsätze zur Veachtung
mit:

1. Vei der nach I 3 Abs. 2 des Ztaatsministerialbeschlusses vom 1.
Iun i 1888 vorgesehenen Beschränkung der Anrechnung auf den Vetrag
von 3600 Mk. ist für die Ermittlung der 3600 Mk. das gesamte an sich
zur Anrechnung geeignete Militäreinkommen (in der Regel ^ '/10 der
Kriegsbesoldung) in Ansatz zu bringen, auch dann, wenn etwa nach Ziffer 1
meine? Üunderlasses vom 29. April 1916 dieser an sich anrech nungsfähige
Vetraa der Kriegsbesoldung tatsächlich auf das Zivildiensteinkommen nm
gekürzt um eine etwa ruhende Vffizierpension oder Militärrente angerechnei
wird. — Veträgt beispielsweise das Zivildiensteinkommen eines als Feld-
webelleutnant einberufenen Veamten 1770 Mk., die ruhende Militärrente
477 Mk., so ergibt sich folgende Berechnung:

Zwildiensteinkommen 1770 Mk.
'/10 der Kriegsbesoldung 2604 Mk.

zusammen 4374 Mk.,
ab das Mindesteinkommen 3600 Mk.

bleiben 774 Mk.,
um welche das Zivildiensteinkommen zu kürzen ist.

2. I n Verfolg der vorstehenden Berechnung darf indes kein höherer
Vetrag des Militäreinkommens auf das Zivildiensteinkommen tatsächlich
angerechnet werden, als nach Ziffer 1 meines vorbezeichneten Aunderlasses
für die Anrechnung zur Verfügung steht. Veträgt also im vorigen Vei-
spiel das Zivildiensteinkommen 3300 Mk., so sind nicht 3300 4- 2604 — 3600
^ 2304 Mk., sondern nur 2127 Mk. anzurechnen- denn für die An-
rechnung stehen lediglich 2604 — 477 -^ 2127 Mk. zur Verfügung. —
Betragen also Zivildiensteinkommen - j - ruhende Militärrente über 3600
Mark, so ist immer die Fortgewährung dieses bisherigen Vetrages durch
die Zahlung des anrechnungsfähigen Militäreinkommens zuzüglich des noch
Zahlbaren Zivildiensteinkommens gewährleistet.

3. Das anrechnungsfähige Militäreinkommen ist auch soweit es etwa
für eine Zeit gezahlt wird, in der der Veamte bereits aus dem Kriegsdienste
entlassen und in den Zivildienst zurückgetreten ist, auf das Zivildienstem»
kommen anzurechnen.

Der Finanzminister.
Kn die Nachgeordneten Vehörden.

Verlin, den 2. Dezember 1916.
Abschrift zur Nachachtung.

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten.

An die Nachgeordneten Vehörden.

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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191S. 3U. Dezember*).

Verflchernng der Lehrerinnen an den öffentlichen höheren Lehranstalten
für die weibliche Jugend nach dem AngesteUten°Versiche,ungs-Gesetz.

(Vom 17. Oktober 1916.)
M. G. U. (3. Vl. U. 5. 574.)

Durch den Erlaß vom 29. Ianuar 1915 ist den Königlichen f>ro-
vinzialschulkollegien gemäß § 320 des Versicherungsgesetzes für Angestellte-
vom 20. Dezember 1911 die nach § 9 Kbs. 3 a. a. G. zu treffende Ent-
scheidung über die Versicherungsfreiheit der an den öffentlichen höheren
Lehranstalten für die weibliche Iugend beschäftigten nicht fest angestellten
Lehrerinnen übertragen worden. Diese Uebertragung erstreckt sich auch
auf die nach § 10 5tbs. 2 zu treffende Entscheidung über die versicherungs-
freiheit der Lehrerinnen an den höheren Lehranstalten für die weibliche
Jugend, welche sich noch in der Kubsildung für ihren Veruf befinden.
5ln das Königl. provinzialschulkollegium zu N.
Kbdrucke zugleich an die übrigen f)rovinzialschulkollegien zur gleichmäßigen

Veachtung.

191ft 30. Tezember*).

Einübung von Vinheitsliedern im Unterricht
der Schüler und Schülerinnen katholischer Konfession.

(Vom 19. Oktober 19 l«.)

M. G. U. (3. Vl. U. 5. 574.)
Vei gemeinsamen religiösen Feiern von Katholiken verschiedener Diö-

zesen wurde »es von den Teilnehmern immer wieder als Uebelstand empfunden,
daß es kaum ein deutsches katholisches Kirchenlied gab, das in mehreren
Diözesen nach Text und Melodie ganz übereinstimmend gesungen wurde.
Vesonders störend machte sich das im gegenwärtigen Kriege beim Militär-
gottesdienste, sowohl im Felde wie in der Etappe, geltend. Um Kbhilfe
zu schaffen, sind im Kuftrag der Fuldaer Vischofskonferenz durch eine
dazu niedergesetzte Kommission zunächst 23 Einheitslieder ausgewählt und
nach Text und Melodie festgesetzt worden. Kuf Wunsch der an der Kon-
ferenz beteiligten Herren Vischöfe veranlasse ich die Königliche Negierung
(das Königliche provinzialschulkollegium), die „Einheitslieder" nach der fest-
gestellten Fassung in Text und Melodie in dem lehrplanmäßig dafür in
Frage kommenden Unterricht der Zchüler und Schülerinnen katholischer
Konfession einüben zu lassen.

Die Einheitslieder sind in jeder Diözese bei dem Verleger des Diözesan-
gesangbuchs zu haben.
Kn die Königl. Negierungen, sirovinzialschulkollegien und den Herrn Vbei>

Präsidenten in Magdeburg wegen der 3tolbergschen Grafschaften.

191« 3U Dezember*).

Aufnahme der Kandidaten des höheren Lehramtes
in die Kandidatenliste bei den Provinzialschnlkollegien.

(Vom 21. Oktober 1916.)
M. G. U. (3. M. U. 5. 575.)

Nach 3iffer 3 des Erlasses vom 17. Kpril 1912 hat das König-
liche provinzialschulkollegium nach Veendigung der praktischen Ausbildung

*) Datum der Herausgabe desl Ministerialblattes.
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der Kandidaten des höheren Lehramtes über ihr verbleiben im Staats-
dienste zu befinden. Der Kandidat soll aus dem staatsdienste entlassen
werden, wenn ihm die Anstellungsfähigkeit versagt wird oder wenn nach
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit seine Aufnahme in die Kandidaten-
liste des Königlichen provinzialschulkollegiums nicht erfolgt, sei es, daß
er selbst den Wunsch hat, sich außerhalb des staatsdienstes zu beschäf-
tigen, sei es, daß das Königliche provinzialschulkollegium die Aufnahme
in die Kandidatenliste versagt (Ziffer I der Ordnung der Verhältnisse der
anstellungsfähigen Kandidaten vom 15. Mai 1905). Aus- diesen Vestim-
mungen ergibt sich, daß das Königliche provinzialschulkollegium nicht den
Antrag auf Eintragung in die Kandidatenliste abzuwarten hat, sondern
daß von Amts wegen festzustellen ist, ob der Kandidat in die Kandidaten-
liste aufzunehmen oder aus dem staatsdienste zu entlassen sei. solange
die Entlassung nicht erfolgt ist, bleibt der Kandidat im staatsdienste.
Damit die Entscheidung gleichmäßig und rechtzeitig erfolgt, ist de.: Leitern
der höheren Lehranstalten, an denen das Probejahr abgelegt n?rd, auf-
zugeben, die Entschließung des Kandidaten, ob er im staatsdienste bleiben
wil l oder entlassen zu werden wünscht, so zeitig herbeizuführen, daß die
Erklärung dem Verichte des Anstaltsleiters über die Ableistung des Proben
jahrs beigefügt werden kann.

An die Königl. provinzialschulkollegien.

1916. 30. Dezember*).

Aufstellung der amtsärztlichen Zeugnisse für die Zulassung z« den
Lehrgängen zur Ausbildung von Turn- «nd Schwimmlehrerinnen

und Turn- und Schwimmlehrern. (Vom 7. November 19 < 6.)

M. G. U. (3. Vl. U. 5. 576.)

Durch die von dem Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts-
Angelegenheiten unter dem 22. Iuni 1912 erlassenen Bestimmungen über
die Aufnahme in die Kurse zur Ausbildung von Turn- und schwimm-
lehrerinnen an der Königlichen Landesturnanstalt in Spandau, durch die
Prüfungsordnung für Turn- und Zchwimmlehrer vom 18. Januar 1916
und die Prüfungsordnung für Turn- und schwimmlehrerinnen vom 22.
Januar 1916 ist für die Zulassung zu den Lehrgängen zur Ausbildung
von Turn- und schwimmlehrerinnen und Turn- und Schwimmlehrern ein
amtsärztliches Zeugnis nach bestimmtem Muster vorgeschrieben. Die Aus-
stellung solcher Zeugnisse gehört zu den vertrauensärztlichen Verrichtungen
der Kreisärzte (§ 115 Abs. 2 3 der Dienstanweisung für die Kreisärzte).

Da die gedachten Vestimmungen den Mcdizinalbeamten nicht allge-
mein bekannt zu sein scheinen, ersuche ich ergebenst, die Kreisärzte darauf
hinzuweisen.

Dieser Erlaß wird nebst dem Vordruck für die erwähnten amtsärzt-
lichen Zeugnisse im Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten abge-
druckt werden. " i

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

Datum der Herausgabe des. Ministerialblattes.
7S
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1916. 3ft. Dezember*).

Namensänderung de« Zentralstelle für den naturwissenschaftlichen
Unterricht in «erlin (Vom 29. N)ve«ber 191«)

M. G. U. (3. Vl. U. 3. 578.)

Auf den Vericht vom 7. Utzvember d. Is . wil l ich genehmigeln,
daß die Zentralstelle für den naturwissenschaftlichen Unterricht fortan die
Bezeichnung „Königliche hauptstelle für den naturwissenschaftlichen Un-
terricht" führt.

An den Herrn Leiter der Zentralstelle für den naturwissenschaftlichen Unter-
richt in Verlin W 35, Potsdamer 5tratze 120.

Abschrift zur Kenntnisnahme.

An die Königl. provinzialschulkollegien.

1916. 3tt. Dezembers.

Anstellung von Kriegerwitwen al« Lehrerinnen.
(Vom 1 Dezember 1»>6

M. G. U. (3. Vl. U. 5. 578.)

Durch Erlatz vom 17. August 1910 ist bestimmt worden, daß gegen
die endgültige Anstellung verwitweter Lehrerinnen Vedenken nicht zu er-
heben sind, sofern die Witwe kinderlos ist. 3ind Kinder vorhanden,
so würde die Königliche Regierung jedesmal sorgfältig zu prüfen haben,
ob die U)itwe durch diese Kinder in der Erfüllung ihrer Pflichten als Leh-
rerin behindert wird. Ist dies nicht der Fall und liegen sonstige bedenken
nicht vor, so kann die endgültige Anstellung erfolgen.

Diese Vestimmungen ermöglichen es, Kriegerwitwen, die vor ihrer
Verheiratung bereits Lehrerinnen waren oder die seinerzeit die Lehrerin-
nenprüfung abgelegt haben, bei der Vesetzung von stellen im Lehramt
zu berücksichtigen. Auf die Anstellungsurkunden solcher Lehrerinnen sind
die Erlasse vom 21. Mai und 10. Zeptember 1910 sinngemäß anzu-
wenden.

An die Königl. Negierungen, die Königl. provinzialschulkollegien und den
Herrn Gberprasidenten in Magdeburg.

1916. 3tt. Dezember*).

Schutzimpfung bei »eisen v<n Zivilpersonen in die besetzten Gebiete.
(Vom 24. November I9>«.)

M. I . (M. Vl. 5. 258.)

wiederholte Anfragen geben Veranlassung, bezüglich der Schutzimp-
fungen der Heeresangehörigen, einschließlich Offiziere, Veamte und Ve-
amtenstellvertreter, folgendes zu bestimmen:

I. Vei Verwendung in Feldstellen:
vor ihrer Abreise zum Feldheere müssen sämtliche Heeresangehörige

unter allen Umständen den vorgeschriebenen Zchutzimpfungen gegen pok-»
Ken, Cholera und Typhus unterzogen werden, soweit die Genannten
in den letzten 4 Jahren mit Erfolg gegen Pocken geimpft worden sind

*) Datum der Herausgabe des» Ministerialblattes.
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«der diese Krankheit überstanden haben, kann von der Vornahme der
Pockenschutzimpfung abgesehen werden.

Da die Durchführung der vorgeschriebenen 3 FchutzimpfuTlgen eine
Zeitdauer von mindestens 15, in der Regel aber eine solche von 21 Tagen
in Anspruch nimmt, ist es erforderlich, daß alle für eine Verwendung
im Felde überhaupt in Frage kommenden Heeresangehörigen, soweit dies
nicht schon geschehen ist, unverzüglich den vorgeschriebenen Impfungen un->
terworfen werden, damit nicht etwa durch die einstweilen unterlassene Imp-
fung eine Verzögerung in der Abreise bedingt wird. Die Impfungen gegen
Typhus und Cholera sind in Zeitabständen von einem halben Iahr«
zu wiederholen.

I I , Vei vorübergehender Entsendung:
Vei vorübergehender Entsendung zum Feldheere oder in die von Uns

und unseren Verbündeten besetzten Gebiete, einschließlich der General-Gou-
vernements Warschau und Velgien sind alle Heeresangehörigen vor ihrer
Abreise der Pockenschutzimpfung zu unterwerfen, soweit sie in den letzten
4 Iahren nicht mit Erfolg gegen Pocken geimpft worden sind oder diese
Krankheit überstanden haben. Der Erfolg der Impfung braucht nicht
abgewartet, die Impfung kann vielmehr am Tage der Abreise selbst
Vorgenommen werden.

Außerdem ist den Vetreffenden in ihrem eigenen gesundheitlichen I n ,
teresse anzuraten, daß sie sich bei vorübergehender Entsendung über die
Ivestgrenze des Reichs auch der Typhusschutzimpfung und bei vorüber-
gehender Entsendung über die Gstgrenze des Reichs der Typhus- und
Eholeraschutzimpfung unterziehen.

Vei vorübergehender Entsendung nach dem Valkan oder der Türkei
müssen hingegen alle Heeresangehörige wie gegen Pocken auch gegen Ty-
phus und Eholera geimpft sein.

Alle Personen, die für derartige Reisen überhaupt in Frage kommen,
sind daher rechtzeitig zu impfen, damit Verzögerungen der Reise vermie-
den werden.

Es wird ersucht, hiernach das Erforderliche zu veranlassen.
Verlin, den 13. November 1916.

Kriegsministerium.
An sämtliche Königlich preußischen stellvertretenden Generalkommandos.

Abschrift zur gefälligen Kenntnisnahme. Die Vorschriften finden sinn-
gemäß Anwendung bei etwaigen Reisen von Zivilpersonen in die bezeich-
neten Gebiete.

Verlin.. den 24. November 1916.
Der Minister des Innern.

Kn die Herren Regierungspräsidenten und an den Herrn Polizeipräsi-
denten, Hierselbst.

1916. 3». Dezember*).

Heranziehung des MiNtäreinkommens von Offizieren des Veurlaubtenstandes
usw. zur Gemeindeeintommenfteuer. Vom 13. November 1916.

5 M . M . I . ( M . Vl . 5. 259.)

Das Gberverwaltuugsgericht hat in seinen Erkenntnissen vom 14.
Oktober 1916 (Vd. 69 5. 227, auch pr . verw. Vl . Vd. 37 5. 155)

Datum der Herausgabe des. Ministerialblattes.
79'
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und vom N . Mcri 1916 (pr. verw. Vl. Vd. 37 3. 747) ausgesprochen^
daß die Vorschrift des § 5 Nr. 3f) des Einkommensteuergesetzes — 3teuer-
freiheit des Militäreinkommens während der Zugehörigkeit zu einem in
Kriefgsformation befindlichen Teile des Heeres — im Gemeindeeinkommen-
steuerrechte keine Anwendung finde. Die Gemeinden sind daraufhin, wie
uns bekannt geworden ist, vielfach dazu übergegangen, nicht nur bei
3teuerveranlagungen das Militäreinkommen von Offizieren (3anitäts-, Ve-
terinäroffizieren, Militärbeamten) des Veurlaubtenstandes und von wieder
Dienst tuenden Offizieren a. D. voll zur Gememdeemkommensteuer heran-
zuziehen, sondern auch, soweit das Militäreinkommen bei früheren Ver-
anlagungen freigelassen worden war, Nachveranlagung vorzunehmen.

Es bleibt den Gemeinden zwar unbenommen, sich der — freilich
einer zuvor weitverbreiteten Rechtsauffassung und Veranlagungspraxis wi-
dersprechenden — Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts anzuschließen-
es mutz aber darauf gehalten werden, datz die Gemeinden dabei sich inner-
halb der gesetzlichen Grenzen halten. Es sind uns Klagen vorgetragen
worden, datz das hinsichtlich der Nachveranlagung nicht überall gesche-
hen ist, vielmehr die schränken des § 84 K. A. G. nicht durchweg inne-
gehalten worden sind. Nach § 84 K. A. G. ist eine Nachveranlagung
wegen zu geringen Ansatzes der 3teuer nicht zulässig. Dje Nachveran-
lagung ist, abgesehen von dem Fall der Hinterziehung, nur zulässig, wenn
der steuerpflichtige in dem betreffenden 3teuerjahre bei der Veranlagung
der Gemeindeeinkommensteuer übergangen worden oder steuerfrei geblie-
ben ist.

Da fernerhin das GberverwÄltungsgericht mit Erkenntnis vom 18. Mai
1916 (preutz. verw. Vl. Vd. 37 3. 677) bei Offizieren des Veurlaubten-
standes — und dasselbe mutz für Offiziere a. D. gelten —, die außerhalb
der Gemeinde ihres Wohnsitzes dienstlich tätig sind, eine Besteuerung am
Kommandoorte aus dem 3teuertitel des Aufenthalts für Zulässig erklärt
hat, so werden diese Offiziere nicht selten außer von ihrer Wohnsitzge-
meinde auch von der Aufenthaltsgemeinde zur Gemeindeeinkommensteuer
herangezogen. Es mutz erwartet werden, daß dle Aufenthaltsgerneinde
dabei die Vorschriften der §§. 49 und 50 genau, beachtet und, um eine
Doppelbesteuerung von vornherein zu vermeiden, sich stets vor der Heran-
ziehung mit der Wahnsitzgemeinde in Verbindung setzt. Kommt eine außer-
halb Preußens gelegene Gemeinde in Vetracht, so ist der Offizier auf
die Möglichkeit, sich nach dem Gesetz vom 6. Mal 1910 (Gesetzsamml. 3.
43) von einer Doppelbesteuerung zu befreien, hinzuweifen.

Ueberhaupt ist es dringend geboten, bei der Vesteuerung der Offi-
ziere jedes schroffe oder auch nur bürokratische Vorgehen zu vermei-
den, um die Dienstfreudigkeit der Kriegsteilnehmer nicht ungünstig zu
beeinflussen. Es wird sich empfehlen, in weitgehendem Maße auch ohne
vorheriges Ersuchen, Nechtsmittelbelehrungen zu geben und bei Fristver-
säumnissen möglichst entgegenzukommen. 3oweit es sich um Kriegsteil-
nehmer handelt, die einem mobilen oder gegen den Feind verwendeten
Truppenteil angehören, oder sich dienstlich aus Anlaß des Krieges im
Auslande oder in Kriegsgefangenschaft befinden, ist dle Verordnung, be-
treffend die erweiterte Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen
3tand an Kriegsteilnehmer, vom 24. Iu l l 1915 (Gesetzsamml. 3. 119)
genau zu beachten.

Vei der Veitreibung von 3teuern ist Kriegsteilnehmern gegenüber
mit der größten Nachsicht zu verfahren, 3tundungsaesuchen möglichst statt-

f ) I n der Fassung des Gesetzes vom 19. Ium 1906 (G. 3. 3. 262).
Amtl. Anmerk.
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zugeben. Ferner sei in diesem Zusammenhange aus den auch für Steuerfor-
derungen geltenden § 5 des Kriegsteilnehmerschutzgejetzes vom 4. August
1914 (Reichs-Gesetzbl. 5. 328), der nach einigen hier eingegangenen Ve-
schwerden nicht immer voll beachtet worden ist, hingewiesen.

wi r ersuchen ergebenst, die Gemeinden mit entsprechender Weisung zu
versehen.

Verlin, den 13. November 1916.
Der Finanzminister. Der Minister des Innern.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Gberpräsidenten
in Potsdam.

1916. 30. Dezember*).

Möglichst schnelle Gewährung der Kriegswschenhilfe.
(Von» 11. November 1916.)

m . I . (M. Vl . 3. 263.)

Noch immer werden Klagen über die Verzögerung der Erledigung von
Anträgen auf Gewährung der wochenhilfex) laut. 3u ihrer Veseitigung
3st es dringend erforderlich, daß die Vearbeitung dieser Anträge auf jede
nur mögliche Art und weise beschleunigt wird. Insbesondere muß der
anscheinend mehrfach verbreiteten Ansicht entgegengetreten werden, daß es
genüge, wenn die Zahlung der Wochenhilfe nach Ablauf der 12. Woche
seit der Niederkunft erfolgt, weil sich dann auch die Höhe des 3tillgeldes
mit berechnen lasse. Diese Ansicht steht im Widerspruch zu der Fassung
des mit dem Runderlasse vom 11. Februar 19161°) übersandten Musters
zur „Ausgabeanweisung über Wochenhilfe", nach der die einmaligen und
die bei der Anweisung bereits fälligen laufenden Zuwendungen sofort,
die laufenden Zuwendungen im übrigen mit Ablauf jeder Woche zur Zah-
lung gelangen sollen, was übrigens schon aus Zweck und 3inn des Wochen-
geldes ohne weiteres erhellt. Ich vertraue darauf, daß durch die Tatkraft
der Lieferungsverbände der beabsichtigte Zweck, den betreffenden Wöchne-
rinnen die Wochenhilfe in möglichst kurzer Frist nach der Tntbindung
zu gewähren, voll und ganz erreicht werden wird. Der Erreichung dieses
Zwecks würde es förderlich sein, wenn in geeigneter weise auch auf die
rechtzeitige Stellung der Anträge und auf die vollständige Beibringung der
zu erfordernden Unterlagen hingewirkt werden würde.

Verlin, den 11. November 1916.
An die Herren Regierungspräsidenten.

*) Datum der Herausgabe des, Ministerialblattes.
x) vergl. Vekanntm. v. 3. Dezbr. 1914 (R. G. Vl. 5. 492), v. 28.

Januar und 23. April 1915 (R. G. Vl. 5. 49 u. 257), sowie v. 13. Sep-
tember 1915 (Zentr. Vl. f. d. D. R. 5. 373)- vergt. ferner Min. Vl.
1916 3. 239, 240. unten Nr. l6^.

Die Wochenhilfe ist seitens der Qeferungsoerbände im gleichen Um-
fange zu gewähren, wie sie die Krankenkassen nach den Entscheidungen
des Reichsversicherungsamts zu leisten haben. Die Lieferungsverbände ha-
ben daher das Wochengeld für 57 Tage und in sinngemäßer Anwendung
der Entscheidung des Neichsoersicherungsamts vom 20. 3eptbr. 1915 (Amtl.
Nachr.' d. Reichsoersicherungsamts 3. 757) das 3tillgeld bis zur Dauee
von 85 Tagen zu gewähren (verfg. d. Min. d. Innern vom 4. Mai 1916

I c 431 ).
f ) Dieser Erlaß i>t im Min. Vlatt nicht veröffentlicht' er trifft

lediglich aber die Form der Ausgabeanweisungen und die Veschaffung
der Formulare zu ihnen Vestimmung. (Amtl. Anmerk.)
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1916. 3». Dezember*).

Gewährung der Kriegswschenhilfe an die Ehefrauen verwundete
usw. Kriegsteilnehmer bei deren WiederbetütiHung.

(Vom 30. November 1MU.)
m . I . (M . Vl . 5. 263.)

Nachstehend übersende ich Kbdruck eines Bescheides des Herrn Reichs-
kanzlers (Reichsamt des Innern) vom 30. März 1916 an die Landkranken-
kasse des Kreises N. I n diesem Bescheide wird vorbehaltlich der Ent-
scheidung durch die spruchinstanzen ausgeführt, daß die Niederbetätigung
eines infolge Verwundung oder Erkrankung aus dem Kriegsdienst entlassenen
Kriegsteilnehmers nicht unter allen Umständen als Wiederaufnahme der
Erwerbstätigkeit im sinne der Vundesratsverordnungen über Kriegswochen^
Hilfe anzusehen sein wird.

Verlin, den 30. November 1916.

Kn die Herren Regierungspräsidenten.

Anlage.
Ueber die aufgeworfene Frage würden im streitfalle die spruch-»

instanzen zu entscheioen haben. Ich kann mich daher im nachstehenden
dazu nur mit dem sich hieraus ergebenden Vorbehalt äußern.

Die Vundesratsverordnungen über Kriegswochenhilfe gewähren diese
auch den Ehefrauen solcher seitherigen Kriegsteilnehmer, welche infolge
einer Verwundung oder Erkrankung den Kriegsdienst nicht weiter leisten
können, beschränkt diesen Kreis aber durch den Ausschluß derjenigen Kriegs-
teilnehmer der gedachten Krt, welche noch imstande sind, eine Erwerbstäiig-
Keit wieder aufzunehmen. Die Absicht der Vorschrift geht dabei offenbar
dahin, die wohltat dieser Wochenhilfe nicht auch solchen Personen zuzu-
wenden, die selbst wieder für sich und ihre Familie sorgen können, bei
denen also der ursprüngliche Grund für die Vereitstellung jener Veihilfe
weggefallen ist. Daraus folgt, daß nicht schon jede Erwerbstätigkeit oder
die Möglichkeit einer solchen das Recht' auf die IVochenhilfe ausschließen
soll- es mutz vielmehr eine Erwerbstätigkeit vorhanden sein, die zwar
der normalen bzw. der früheren des betreffenden Ehemannes nicht gleich
oder auch nur sehr nahe zu kommen braucht, die aber immerhin für die
Möglichkeit ausreicht, den nötigen Lebensunterhalt für die eigene f)erson
und für die Familie zu beschaffen. Vb diese Voraussetzung gegeben ist,
wird sich jeweils nur nach den Umständen des Einzelfalles bestimmen
lassen. Die Kng'abe eines bestimmten Prozentsatzes der Erwerbsbeschränkung,
der für die Gewährung oder Nichtgewährung der Leistung maßgebend zu
sein hat, ist daher nicht wohl angängig. Dem freien Ermessen der für
die Vewilligung zuständigen stellen ist hier also ein gewisser spielraum
gelassen. Es dürfte sich empfehlen, hierbei wohlwollend zu verfahren,
in Zweifelsfällen es aber doch auf die Entscheidung der im streitverfahren
zuständigen spruchinstanzen ankommen zu lassen.

Verlin, den 30. März 1916.

Der Reichskanzler (Reichsamt des Innern).

5ln die Landkrankenkasse des Kreises R.

Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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1916 3tt. Nezember^).

Feuerbestattung von in die Heimat überführter Kriegerleichen.
(Vom 8. November 19l«.)

M. I . (M. Vl. 5. 264.)

Vei der Ueberführung von Kriegerleichen aus dem Felde in die Heimat
zum Zwecke der Vornahme der Feuerbestattung hat es sich häufig infolge
vorgeschrittener Verwesung der Leichen als schwer durchführbar erwiesen,
die Vorschriften über die Veschaffenheit und den Inhalt der sarge, in denen
die Leichen dem Verbrennungsofen zu übergeben sind, auf die in Ziffer 4
Kosatz 3—6 meiner Kusführungsanweisung zum Feuerbestattungsgesetz ĵ
(Min. M. f. d. i. v . 1911 3. 263 ff.) hingewiesen ist, genau zu beachten.
Um indes dem ausgesprochenen wünsche der verstorbenen auf Vornahme
der Feuerbestattung auch, in solchen Fällen entsprechen zu können, ge«
nehmige ich im Einvernehmen mit dem Herrn Iustizminister für die fernere
Dauer des Krieges, daß die Feuerbestattung von Leichen gefallener oder in
Lazaretten gestorbener Kriegsteilnehmer, die aus dem Felde in die Heimat
übergeführt werden, in dem Transportsarge ohne Geffnung des Larges
und ohne Kenderung der Totenkleidung gestattet ist, sofern die sonstigen
Vorbedingungen zur Vornahme der Einäscherung erfüllt sind.

Verlin, den 8. November 1916.
5ln sämtliche Herren Regierungspräsidenten und an den Polizeipräsidenten

hier.

191K. 30. Dezembers.

Ausführungsvorschriften vom 28 November 1916 zum Gefetz
zur Förderung der Ansiedlung vom 8. Mai 1916.f)

F. M. M. L, D. F. M. I . (M. Vl. des Innern 5. 265.)

Kuf Grund des § 11 des Gesetzes zur Förderung der Knsiedlung vom
8. Mai 1916^) werden die nachstehenden

Kusführungsvorschristen
erlassen. Dabei werden zugleich die Grundsätze für die Vewilligung von
Beihilfen zu Kursverlusten (II I . Abschnitt) und für die Vewilligung von
stellen- und Flächenzuschüssen (IV. Abschnitt) neu geregelt.

' I . Abschnitt.

Zwischenkredit.

1.
Zwischenkredit ist vorweggenommener Rentenbankkredit. Er dient zur

Ergänzung der eigenen Mittel des Rentengutsausgebers und des Renten-
gutsnehmers bei der Einleitung und Durchführung eines Verfahrens zur
Vildung von Rentengütern, seine höhe hat sich deshalb nach der künftigen
Rentenbankbeleihung zu richten und darf den beleihbaren Teil der zu
erwartenden Rentenbriefe und der sonstigen Sicherheiten nicht übersteigen.

Zwischenkredit wird insbesondere gewährt: für den Ankauf von 3ied-
lungsland, zur Kbstotzung von Hypotheken und Lasten, zum Kufbau der
Knsiedlergehöfte, zu Folgeeinrichtungen, insbesondere zur Urbarmachung und
Verbesserung von zu besiedelnden Moor-, Heide- und ähnlichen Ländern.

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
**) Ges. v. 14. September 1911 (G. 5. 5. 193).
-j-) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 334.
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3.
Für Zwischenkredit stehen zur Verfügung 100 Millionen Mark aus

dem Gesetze zur Förderung der Knsiedlung vom 8. Mai 1916 — Gesetz»
sammlung 5. 51 — (§§ 1^3) und 15 Millionen Mark aus dem Zrvischen-
kreditgesetze vom 20. Iu l i 1910 (Gesetzsamml. 3. 149). Die Grundsätze
für die Gewährung von Zwischenkredit aus den Mitteln beider Gesetze
sind die gleichen, nur fließen die Zinsen aus dem 100 Millionenfonds der
allgemeinen Staatskasse, die Zinsen aus dem 15 Millionenfonds dem Re-
servefonds der Rentenbanken zu.

3.
Die Gewährung von Zwischenkredit ist zulässig bei der Errichtung

von Rentengütern, die unter Vermittlung der Generalkommission (§ 12
des Gesetzes vom 7. Iu l i 1891 ^Gesetzsamml. 3. 279^) oder die ohne
Vermittlung der Generalkommission — diese veranlaßt hierbei lediglich die
Kblö.ung der Rente — (§§ 1—11 a. a. G. in Verbindung mit § 4 des
Gesetzes vom 8. Mai 1916), ausgegeben werden.

4.
Vei der Kreditgewährung hat die Generalkommission — und zwar

sowohl wenn sie nach § 12 als auch wenn sie nach §§ 1—11 des Ge-
setzes vom 7. I u l i 1891 tätig ist — auf dem schnellsten und einfachsten
Wege mitzuwirken. I n dieser Veziehung genügt es in der Regel, wenn die
Anträge auf Gewährung (oder Erhöhung) des Zwischenkredits von einem
Mtgliede der Generalkommission oder vom 3pezialkommissar begutachtet
werden. I m Verkehr mit den provinziell organisierten gemeinnützigen
Nnsiedlungsgesellschaften ist regelmäßig das landwirtschaftlich-technische Mit-
glied der Generalkommission (bei Vegutachtungen von Vodenverbesserungen
auf Moor-, l)eide- und ähnlichen Ländereien erforderlichenfalls in Ge-
meinschaft mit einem vom Minister für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten zu bestimmenden Meliorationsbaubeamten), im Verkehr mit ge-
meinnützigen Kleinsiedlungsgesellschaften (Kommunalverbänden) ist. regel-
mäßig der 3pezialkommissar allgemein mit dieser Begutachtung zu be-
auftragen. Es steht dann nichts im Wege, wenn sich die Knstedlungs-
gesellschaft (die Kleinsiedlungsgesellschafi, der Kommunalverband) mit dem
beauftragten Mitgliede (Meliorationsbaubeamien) oder dem 3pezialkom-
missar unmittelbar in Verbindung setzt. Die Gutachten sind sofort durch
die kjand der Generalkommission an die 3eehandlung (Nr. 5) weiterzugeben.

Zur Gewährung von Zwizchmkredit zum Ankauf von 3iedlungsland
bedarf es einer förmlichen 3chätzung des anzukaufenden Grundstücks nicht.
Es genügt vielmehr, wenn das Mitglied der Generalkommission oder der
3pezialkommissar ein allgemeines Gutachten über den Wert des Grund-
stücks und seine Vesiedlungsfähigkeit abgibt. Knsiedlungsgesellschaften und
Kleinsiedlungsgesellschaften haben dem ersten Kreditanträge eine von einem
Vorstandsmitglied aufgestellte überschlägliche Verwertungsberechnung beizu-
fügen. Di?^ soll auch über die zur Rentengutsbildung nicht geeigneten
werte untcr Kng^b? ihrer Nutzungseigenschaften Aufschluß geben und sich
über die mutmaßliche ._auer des Gesamtverfahrens äußern. Ist das Ve,
siedlungsverfahren durch Pachtverträge behindert, so mutz dies schon im
ersten Kreditantrage mitgeteilt werden.

5.
Träger des Darlehnsgeschäfts ist die 3eehandlung (preußische 3taats-

bank),' sie gewährt den Zwischenkredit unter eigener Verantwortung. Für
ihre Entschließungen ist der Gesichtspunkt entscheidend, daß einerseits die
Darlehne nicht ein gewinnbringendes Geschäft, sondern die Forderung eines
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dem 3taatswohle dienenden Werkes zum Zwecke haben, daß aber anderer-
seits die Gewährung des Zwischenkredits an die Voraussetzung ausreichender
Sicherheit gebunden ist. Zur Prüfung der 3icherheit kann die Behandlung
die Vorlegung der erforderlichen Unterlagen (Verwertungsberechnung, Wert-
schätzungen, beglaubigte Grundbuchblattabschriften, Nachrichten über die Per-
sönlichkeit des Darlehnssuchers, Nachweisung der verkauften und noch zu
verkaufenden Rentengüter usw.) verlangen.

Ziedlungsgesellschaften oder andere Vereinigungen zur Förderung der
inneren Kolonisation, namentlich solche, die Zwtschenkredit wiederholt und
fortlaufend in Anspruch nehmen und so in dauernde Geschäftsverbindung
mit der 3eehandlung treten, haben sich auf verlangen ihr gegenüber gu
verpflichten, ihr jederzeit Auskunft über ihre Vermögenslage zu geben,
insbesondere ihr monatlich Rohabschlüsse, 3chuldverzeichnisse usw. einzu-
reichen und ihre Jahresabschlüsse durch einen Veauftragten der Behand-
lung vorprüfen zu lassen.

Die 3icherung der Finanzierung von Rentengutsgründungen anderer
als der vorgenannten, von der Zeehandlung überwachten Kreditnehmer liegt
den Generalkommissionen ob. Reichen infolge zu hoher Verschuldung des
zu besiedelnden Grundstücks die Mittel aus dem Rentenbankkredit und den
erfahrungsgemäß zu bemessenden Anzahlungen, zur Vestreitung der Kuf-
wendungen bis Zur endgültigen Durchführung des Vesiedlungsverfahrens
nicht zweifelsfrei aus, was schon vor der ersten Beantragung des Kredits
zu prüfen ist, so ist die Gewährung des Zwischenkredits bei diesen Dar-
lehnssuchern von dem Nachweise ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit ab-
hängig zu machen.

6.
Die zulässige höhe des Zwischenkredits richtet sich nach dem Vetrage

der seine glatte und rechtzeitige Rückzahlung verbürgenden, für die 3ee-
hundlung sicher zu stellenden Werte. Die 3icherung besteht bis zur Hinter-
legung der Rentenbriefe und bis zum Eingange der weiter erforderlichen
Deckungsmittel in für die Behandlung zu bestellenden odex abzutretenden
Hypotheken oder Grundschulden, in der Abtretung der Rechte gegen die
Rentenbank auf die auszufertigenden Rentenbriefe sowie der Ansprüche
auf Anzahlungen und auf Varzahlungen für bar verkaufte Flächen, ferner
ergänzungsweise in anderen 3ondersicherheiten (3icherheitswechsel u. dgl.),
die die 3eehandlung etwa für erforderlich hält.

7.
Kann dem ersten Kreditantrag in Ermangelung anderer Unterlagen

nur der wert des Vesiedlungsgegenstandes als Wirtschaftseinheit zugrunde
gelegt werden, so ist eine Vemessung des Kredits bis zu 85 o/o dieses Wertes
zulässig, soweit die Vesiedlungsfähigkeit des Gutes entsprechende flüssige
Deckungsmittel verspricht und das Vesiedlungsverfahren durch Pachtverträge
nicht behindert ist.

Müssen im Aufteilungsverfahren Restgüter oder andere Flächen (Wald,
Gewässer u. dgl.) oder Grotzbetriebsanlagen (Ziegeleien, Vrauereien, Parks,
Gewächshäuser u. dgl.) im Wege des Varverkaufs abgestoßen werden,
so darf insoweit die Veleihungsgrenze für diese Flächen statt zu 85 0/0
nur bis zu 50 0/0 oder höchstens 662/3 0/0 des Wertes angenommen werden.
Die 3eehandlung ist berechtigt, die Veleihung von Flächen, die gegen bar
verkauft werden, solchen Kreditnehmern gegenüber abzulehnen, die für
die Innehaltung eines geordneten Kreditverkehrs keine Gewähr bieten.

Rentenbriefe, die bereits hinterlegt und zum verkauf gestellt sind,
können mit 95.o/o ihres Kurswertes oder ihres Nennwertes, wenn der
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Kurswert diesen übersteigt, beliehen werden. Sonstige Rentenbriefbeträge
sind mit Rücksicht auf Kurs- und Zinsausfälle nicht über 90 "/o ihres
Kurswertes oder ihres Nennwertes, wenn der Kurswert diesen über-
steigt, zu beleihen. >

I m regelmäßigen verlaufe des Aufteilungsverfahrens findet eine Herab-
setzung des bei der Einleitung des Verfahrens gewährten 3wischenkredit3
im allgemeinen nicht statt. Sie soll jedoch vorgenommen werden, wenn
sich die ursprüngliche Wertannahme einer späteren Schätzung gegenüber als
zu hoch erweist, oder wenn die durch verkauf erzielten werte hinter dem
bei der ursprünglichen Wertannahme zugrunde gelegten erheblich zurück-
bleiben. Um dies prüfen und danach den Zwischenkredit entsprechend den
Deckungsmitteln bemessen zu können, sind der Seehandlung sobald als
möglich Nachweisungen der verkauften und nach zu verkaufenden Renten-
güter sowie der Varverkäufe und Restflächen einzureichen und zeitweise
zu ergänzen. "

Auf Grund erhöhter werte durch Errichtung von Gebäuden, Urbar-
machungen, Vodenverbesserungen und dergleichen Kann der ursprüngliche
Zwischenkredit erhöht werden, wenn die Werterhöhung gemäß den Bestim-
mungen zu Nr. 4 begutachtet wird. Auch hier genügt, ohne daß es be-
sonderer Schätzungen bedarf, eine allgemeine Vegutachtung auf Grund ort-
licher Kenntnis, urkundlicher Velege Abrechnungen, Empfangsbescheinigun-
gen, Fcucrveisicherungsscheine usw.), sachverständiger Gutachten und der-
gleichen. Werterhöhungen (z. V. bei Kufführung der Gebäude, Urbar-
machungen, Vodenverbesserungen) können auch vor dem Abschluß der Ar-
beiten in der weise berücksichtigt werden, daß auf Grund amtlich geprüfter
Kostenanschläge, entsprechend den. Fortschreiten der Tauten oder >'»er Ver-
besserungen und der dadurch bedingten Erhöhung des Veleihungswerte-,
Vorschüsse geleistet werden. Vei unverkauften werten bleibt die Nutzungs-
Möglichkeit zu begutachten.

Der Seehandlung bleibt es überlassen, nach ihrem Ermessen durch
Freigabe der Anzahlungen für die Kreditnehmer und Velassung der Dar-
lehnszinsen als' Zwischenkredit den Zahlungsverkehr zu vereinfachen und
die Innehaltung der Kreditgrenze in bestimmten Zeitabschnitten zu regeln.

werden im Laufe des Verfahrens Varverkäufe von Flächen vorge-
nommen, die mit 85 «/o ihres wertes beliehen waren, so ist der Kredit ent-
sprechend den für Varverkaufsflächen geltenden Grundsätzen (Abs. 2) zu
kürzen. Zwischenkredit kann über die Dauer des Vesiedlungsverfahrens
hinaus auf noch ausstehende Restkaufgelder für Varverkäufe nicht gewährt
werden, von den Varverkäufen ist öer Seehandlung rechtzeitig Nachricht
zu geben' auch ist für sofortige Abführung der Varerlöse Sorge zu tragen.

Die Darlehnsbedingungen für den Zwischenkredit sind folgende:
a) Der Zinsfuß beträgt bis auf weiteres I1/2 o/o,' es bleibt aber den

beteiligten Ministern die Erhöhung auf 4 o/a vorbehalten. Von
dem Zinsertrag erhält die Seehandlung zur Deckung ihrer eigenen
Unkosten und für ihre Mühewaltung V4"/«.

b) Neben dem Darlehnszins wird die Seehandlung eine vermitte-
lungsgebühr für die Kreditgewährung nicht berechnen. Dagegen
hat sie für den An- oder verkauf oder die Auslieferung von
Rentenbriefen oder für sonstige besondere Geschäfte Erstattung
der erwachsenen Auslagen (Maklergebühr, Stempel, Porto) und
die dafür übliche Vermittlungsgebühr zu fordern.

0) Der Darlehnsnehmer ist berechtigt, jederzeit Teilzahlungen zu
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leisten, während die Zeehandlung das Darlehn regelmäßig erst nach
erfolgter Ausgabe der Rentenbriefe zurückfordern wird.

Vorher tritt jedoch Fälligkeit ein, wenn die Generalkom»
Mission ihre Vermitt lung (§12 des Gesetzes vom 7. Ju l i 1891)
einstellt oder die Uebernahme der Renten auf die Rentenbank
(§§ 1—11 a. a. G.) ablehnt, wenn der Darlehnsnehmer die
Ausführung der Rentengutsbildung für längere Zeit aussetzt, wenn
ein vom Darlehnsnehmer zu vertretendes Verhalten im sinne der
§§ 1133—1135 des V. G. V für festgestellt erachtet wird, wenn
er mit Zinszahlungen trotz Mahnung länger als 2 Wochen im
Rückstande bleibt, i,i Konk rs gerät oder von Dri.ten m t Zwangs-
oollstreckung verfolgt wird, oder wenn eine Rechtsnachfolge im
Eigentume des siedlungsgrundstücks eintritt.

ä) I n allen Fällen sofortiger Fälligkeit ist die 3eehandlung be-
fugt, von der ausgeliehenen 3umme 6 o/y jährlicher Zinsen vom
Tage der Gewährung des Darlehns zu fordern.

6) Als Sicherheit für das zur schuldenabstoßung gewährte Darlehn
sind die zu tilgenden oder getilgten Hypotheken an die 5ee-
handlung abzutreten. Zur Sicherheit für Vaudarlehn, für Dar-
lehen zu Urbarmachungen und Vodenverbesserungen sie Ziche-
rungshypotheken einzutragen.

t) Der Rentengutsausgeber' muß als Darlehnsempfänger seine die
Unterlagen des Zwischenkredits bildenden Rechte gegen die Ren-
tenbank, die Rentengutsnehmer oder Dritte, insbesondere also seine
Ansprüche auf die auszufertigenden Rentenbriefe und die Vargeld-
spitzen, auf die Anzahlungen oder deren Anteile und auf etwaige
Erlöse für freihändige Verkäufe auf verlangen an die Zeehand-
lung abtreten.

3) Zwischenkredit behufs Herstellung der Vauten darf ihrem Fort-
schreiten entsprechend, soweit ihm nicht sondersicherheiten, sondern
die Rentenbriefe aus dem Vaudarlehn zur Unterlage dienen sollen,
nur gewährt werden 1

aa) dem Rentengutsausgeber, wenn der Rentengutsnehmer ihm
den Anspruch auf die Rentenbriefe abgetreten hat,

bb) dem Rentengutsnehmer, wenn er entweder das Rentengut
bereits endgültig zum Eigentum erworben hat oder wenn
der Rentengutsausgeber — persönlich und mit dem Grund-
stücke — für den Zwischenkredit ein r'tt. Der Rentenguts-
nehmer als Darlehnsempfänger hat seinen Anspruch auf die
für ihn als Vaudarlehn auszufertigenden Rentenbriefe und
die Vargeldspitzen an die 3eehandlung abzutreten.

I n allen Fällen ist die Zeehandlung berechtigt, die ihr abgetretenen
Rentenbriefe ohne Zustimmung des Kreditnehmers bestmöglichst zu ver-
kaufen und aus dem Erlöse ihre Forderung abzudecken.

9.

Vei gemeinnützigen Ansiedlungsgesellschaften und Kleinsiedlungsgesell-
schaften, die mit der seehandlung in dauerndem Geschäftsverkehr stehen,
kann die Zeehandlung in einer Rentengutssache bewilligte, aber nicht be-
anspruchte Zwischenkrcdite zur freien Verwendung in einer anderen zur
Verfügung stellen.
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I I . Abschnitt.

Rente nbank-Veleihung.

1.
Gegenüber dem bisher zulässigen einen stundungsjahre <H 5 des Ge-

setzes vom 7. Iu l i 1891) läßt das Gesetz zur Förderung der Ansiedlung
(§ 5) stundung der Rentenbankrente bis zur Dauer von drei Iahren zu.
von dieser erweiterten Vefugnis soll jedoch nicht allgemein oder regel-
mäßig, sondern nur in bestimmten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden.
I n der Regel wird es daher auch künftig bei einem stundungsjahre sein
Vewenden behalten. Ausnahmsweise kann, wenn es sich daraum handelt,
den im Frühjahr angezogenen Ansiedlern den Veginn der Rentenzahlung
aus der neuen Ernte zu ermöglichen, die Stundung auf ein weiteres
halbes Iahr erstreckt werden. I m übrigen darf Stundung über das bisher
zulässige eine Iahr hinaus nur bei der Auslegung selbständiger land-
wirtschaftlicher stellen, und zwar nur in den folgenden beiden Fällen
gewährt werden:

a) bis zu zwei Iahren, wenn der Ansiedler die zur erstmaligen
Einrichtung erforderlichen wohn- und Wirtschaftsgebäude nicht
mit dem Grundstück übergeben erhält, sondern sein Gehöft selbst
neu aufbaut-

b) bis zu drei Iahren, wenn der Ansiedler ein Grundstück auf
Moor-, Heide- und ähnlichen Ländereien erwirbt, das er Zum
größten Teil selbst urbar zu machen hat, und wenn die stelle erst
hierdurch lebensfähig wird.

Da sich entsprechend der Dauer der Stundung das Ablösungskapital
um den Vetrag der gestundeten Zinsen erhöht, ist bei Vemessung der 5tun->
dungsfrist dafür zu sorgen, daß das Rentengut für das erhöhte Ablösungs-
kapital die erforderliche Sicherheit bietet. Die Gesamtbeleihung der Renten'
bank darf jedenfalls drei viertel oder neun Zehntel des wertes der Liegen-
schaften (H 6 Abs. 3 und 4) nicht überschreiten.

2.

I m § 6 Abs. 2 des Gesetzes ist mit dem Grundsatze gebrochen, daß
nach der grundbuchmäßigen Rangordnung die Rentenbankrenten stets an
erster stelle stehen müssen. Einer dem willkürlichen Kündigungsrechte
des Gläubigers entzogenen Abtragshypothek einer Körperschaft oder An-
stalt des öffentlichen Rechts (z. V. Landschaften, sparkassen, Landesver-
sicherungsanstalten) kann nunmehr das Vorrecht vor der Rentenbankrente
mit der Wirkung eingeräumt werden, daß die Hypothek ihre Vefriedigung aus
dem Grundstück in jedem Falle vor der Rentenbankrente findet. Ihr gegen-
über hat dann die Rentenbankrente lediglich die Natur einer Nachhypothek.
Der Rentenbankrente verbleibt das öffentlich-rechtliche Vorzugsrecht der
staatssteuern (§ 18 ff. des Gesetzes vom 2. März 1850 ^Gesetzsamml. 3.
112 )̂ im wesentlichen nur mit Vezug darauf, daß die fälligen Renten
wie die staatssteuern in den für diese zugelassenen vereinfachten Formen
beigetrieben werden können. Der Vorschrift, daß die Hypothek dem will-
kürlichen Kündigungsrechte des Gläubigers entzogen sein muß, 'tehen Ab-
machungen, wonach der Gläubiger in bestimmten Ausnahmen ein Rück-
forderungsrecht hat, nicht entgegen. Es werden also z. V. Abmachungen,
daß bei einem vom schuldner zu vertretenden Verhalten (unpünktliche Zins-
zahlung, vermögensverfall und dergleichen) der Gläubiger zur vorzeitigen
Kündigung befugt sein soll, hierdurch nicht ausgeschlossen.
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3.
Für die höhe der Veleihung soll nicht, wie bisher, das vielfache der

Rentenbankrente maßgebend sein (H 7 des Gesetzes vom 7. Iu l i 1891),
sondern der Nennwert des als Abfindung oder als Darlehen gegebenen
Rentenbriefkapitals zuzüglich des zur Ergänzung gegebenen baren Geldes
(§ 6 Abs. 3 und 4). Es sind hiermit die bisherigen Vorschriften beseitigt,
die bei Ausgabe 4 o/o iger Rentenbriefe eine niedrigere Veleihung zur Folge
hatten als bei Ausgabe 31/2 "/o iger Rentenbriefe.

schon vor dem Kriege entsprach der 3V2 "/o ige Rentenbrief nicht mehr
dem auf dem Geldmarkt allgemein geltenden Zinsfuße. Durch den Krieg
ist das Mißverhältnis noch verschärft worden. Fortan ist bei neu einzuleiten-
den Rentengutsgründungen von der Ausgabe von 3VZ °/o igen Rentenbriefen
überhaupt abzusehen' es dürfen bis auf weiteres nur 4 "/o ige Rentenbriefe
ausgegeben werden.

4.
Das Gesetz (§ 6 Abs. 4) läßt die Erhöhung der Veleihungsgrenze bis

zu neun Zehntel des Wertes zu. Es schränkt diese Ausdehnung des staats-
kredits jedoch dahin ein, daß nur solche Rentengüter höher beliehen werden
dürfen, die ganz oder hauptsächlich ohne fremde Arbeitskräfte bewirt-
schaftet werden können (Familienbetriebe). Die Notwendigkeit gelegent-
licher Heranziehung fremder Arbeitskräfte in besonderen Fällen (Z. V. in
der Ernte) bildet keinen Ausschlietzungsgrund. welche Größe danach diese
Rentengüter haben, müssen, um der höheren Veleihung teilhaftig zu werden,
wird zwar nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen (Vodenbeschaffenheit,
Zusammensetzung der Kulturarten u. dgl.) verschieden sein. Indes dürfen
im allgemeinen Rentengüter von größerem Nmfang als 15 ka nicht als
unter die Ermächtigung des Gesetzes fallend angesehen werden.

Zur sicherung der staatskasse muß verlangt werden, daß eine leistungs-
fähige stelle vorhanden ist, die für die über drei viertel des Wertes hin-
ausgehende staatliche Veleihung die selbstschuldnerische Vürgschaft über-
nimmt. Als solche Vürgen kommen in Vetracht Kommunalverbände oder
andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts oder ausreichend
kapitalkräftige siedlungsgesellschaften. Zu letzteren sind die provinziell
organisierten gemeinnützigen Landgesellschaften ohne weiteres zu rechnen.
Denn abgesehen von ihrem meist erheblichen Stammkapital gewährleistet
die finanzielle Veteiligung des Staates an ihnen einen ständigen Ueber-
blick über ihre Geschäfts- und Finanzgebarung. Vei anderen Ansied-
lungs-Gesellschaften (-Genossenschaften, -Vereinigungen usw.) bedarf die
Frage, ob sie zur Uebernahme der selbstschuldnerischen Vürgschaft geeignet
sind, in jedem Falle sorgfältiger Prüfung. Veispielsweise wird die Vürg-
schaft einer wenig leistungsfähigen Kleinsiedlungsgesellschaft zugelassen wer-
den können, wenn und solange ihre Tätigkeit aus die Gründung einer ihrer
Leistungsfähigkeit angemessenen Anzahl von Rentengütern beschränkt bleibt,
sie wird jedoch abzulehnen sein, wenn mit Ausdehnung ihres Wirkungs-
kreises die Gesamtzahl der von ihr zu übernehmenden Vürgschaften so
anwächst, daß sie im Mißverhältnis zu ihrer Kapitalkraft steht. Auch
bei von anderen Unternehmern (z. V. Privatpersonen) ausgegebenen Renten-
gütern kann die erhöhte Veleihung nur zugelassen werden, wenn eine
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts oder eine genügend lei-
stungsfähige siedlungsgesellschllft selbstschuldnerische Vürgschaft leistet. I n
Zweifelsfällen ist wegen der Leistungsfähigkeit einer siedlungs-Gesellschaft
(-Vereinigung usw.) das Gutachten der seehandlung, einer siedlungs-Ge-
nossenschaft das Gutachten der preußischen Zentralgenossenschaftskasse ein-
zuholen.
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An stelle einer selbstschultmerischen Vürgschaft kann auch Pfand in
entsprechender höhe mit Geld oder inländischen mündelsicheren Wertpapieren,
insbesondere mit als Abfindung aufgekommenen Rentenbriefen, solange be-
stellt werden, bis die über drei viertel des wertes hinausgehende Renten«
bankbeleihung getilgt ist.

Der Rentenbank ist im § 6 Abs. 4 das Recht eingeräumt, die so-
fortige Ablösung der erhöhten Rentenbeleihung zu fordern, wenn der Renten-
gutsbesitzer das Grundstück verschlechtert, in der Rentenzahlung säumig
ist, in Vermögensverfall gerät oder das Grundstück außerhalb seiner Fa-
milie veräußert. Vei Veräußerungen der letztgenannten Art wird von
der Rückforderung namentlich dann Gebrauch zu machen sein, wenn es
sich um einen spekulationsverkauf oder dgl. handelt. Vesonders wenn die
Vesitzzeit des verkaufenden Eigentümers nur kurz war, wird zu prüfen
sein, ob sofortige Kündigung angebracht ist. I m Rezeß ist für eine ver-
tragliche Regelung dahin sorge zu tragen, daß im einzelnen Falle das
einseitige Ermessen der Rentenbank entscheidet, ob die Voraussetzungen für
die Rückforderung vorhanden sind.

Angesichts der hohen Veleihung bis zu neun Zehntel mutz der der Ve-
leihung zugrunde zu legende wert der Rentengüter besonders sorgfältig
festgestellt werden. I n dieser Hinsicht wird den ausführenden Vehörden
erhöhte Vorsicht zur Pflicht gemacht. Insbesondere ist grundsätzlich daran
festzuhalten, daß der der Veleihung zugrunde zu legende schätzungswert
nicht höher angenommen werden darf, als der zwischen den Parteien ver-
einbarte Kaufpreis.

5.
I m § 6 Abs. 3 des Gesetzes ist im Anschluß an den Wortlaut des

§ 7 Abs. 2 des Gesetzes vom 7. Iu l i 1891 von der „ritterschaftlichen
Taxe" gesprochen. Dazu sei bemerkt, daß in manchen Landesteilen, wo
ritterschaftliche Taxen bestanden haben (z. V. in der Provinz Vrandenburg),
das schätzungsverfahren inzwischen auf grundsätzlich veränderten Grund«
lagen neugeordnet ist.

I I I . Abschnitt.

Kursverlust.

1.
Um den schwierigkeiten zu begegnen, die durch das schwanken des

Kurses der Rentenbriefe entstehen, soll bei Einleitung von Rentengutsgrün-
dungen dem Finanzierungsplan ein fester Kurs zugrunde gelegt werden,
der für die Dauer des Verfahrens maßgebend bleibt, seine höhe wird von
den beteiligten Ministern unter Verücksichtigung des auf dem Geldmärkte
geltenden Zinsfußes von Zeit zu Zeit allgemein festgesetzt werden. Verluste,
die nach durchgeführtem Verfahren bei der Verwertung der Rentenbriefe
gegenüber dem in die Verechnung eingestellten festen Kurse entstehen,
werden der staat und der Unternehmer gemeinschaftlich tragen. Dabei wird
der staat drei viertel des Ausfalls aus Mitteln der landwirtschaftlichen
Verwaltung vergüten, während der Unternehmer für die Deckung des letzten
Viertels zu sorgen hat. Als Verlust gilt der Unterschied zwischen dem
vorgeschriebenen festen Kurs und dem niedrigeren Kurse, zu dem tatsächlich
verkauft worden ist.

Vis auf weiteres wird als fester Kurs der für jetzt allein in Ve-
tracht kommenden 4 o/o igen Rentenbriefe (II. Abschnitt Nr. 3 Abs. 2)
Nennwert festgesetzt.

Voraussetzung für die Vergütung des Kursverlustes ist, daß
2) die Ansiedlung als gemeinnützig anerkannt ist'
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b) die Verwertung der Rentenbriefe durch Vermittlung oder unter
Zustimmung der Leehandlung erfolgt'

o) der Antrag auf verkauf oder Ueberlassung zur eigenen Ver-
wertung innerhalb dreier Monate nach dem Monat ihres Auf-
Kommens bei der 5eehandlung gestellt wird,"

ä) soweit Ansiedlungsgesellschaften die Unternehmer sind, von ihnen
der Leehandlung allgemein und dauernd das Recht eingeräumt
wird, jederzeit Auskunft über ihre Vermögenslage zu fordern,
insbesondere monatliche Rassenabschlüsse, Rohabschlü ŝe, Schuldner-
Verzeichnisse zu verlangen und ihre Jahresabschlüsse durch einen
Veauftragten der 3eehandlung vorprüfen zu lassen,'

s) in Fällen zu ä) die seehandlung vor der Entscheidung über die
Vergütung des Kursoerlustes sich gutachtlich äußert.

Das Recht der Zeehandlung, nach den Vestimmungen im I. Abschnitt
über Zwischenkredit die Rentenbriefe auch ohne Antrag zu verkaufen, bleibt
unberührt.

2.
Als gemeinnützig anerkannt im Finne der Nr. I a gelten Ansied-

lungen
a) der provinziell organisierte gemeinnützigen siedlungsgesellschaften,

an denen der 3taat mit 3tammeinlagen beteiligt ist,
d) der Kommunalverbände,
o) der von dem Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

und dem Finanzminister als gemeinnützig anerkannten Kleinsied-
lungsgesellschaf̂ en,

ä) der Grundeigentümer, die selbst oder durch einen als gemein-
nützig anerkannten Vermittler (a bis e) ihren nicht eigens hierzu
erworbenen Grundbesitz in Arbeiter- oder Vauern-5tellen (IV.
Abschnitt Nr. 3 b bis ä) aufteilen, sofern der Minister für Land-
wirtschaft, Domänen und Forsten die An^iedlung, insbesondere nach
ihren Zwecken, ihrer Finanzierung und den zugunsten der An-
siedler geplanten Einrichtungen, vor ihrer Inangriffnahme ge-
billigt hat.

3.
Ansiedlern, die ihre wohn- und Wirtschaftsgebäude selbst errichten

M 2 des Gesetzes vom 7. Iu l i 1891), wird hinsichtlich der ihnen als
Vaudarlehen gegebenen Rentenbriefe unter den Voraussetzungen der Nr.
1 d und o der Kursverlust in derselben höhe vergütet.

4.

Kleinsiedlungsgesellschaften (Nr. 2o), für die die Rechtsform der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung die geeignetste ist, werden auf Antrag
als gemeinnützig anerkannt werden, wenn sie insbesondere folgenden
Anforderungen entsprechen:

a) Ih r Geschäftsgebiet muß sachlich und örtlich abgegrenzt sein.
Zofern nicht die Kleinsiedlungsgesellschaft überhaupt nur für ein
bestimmtes einzelnes Ansiedlungsunternehmen, sondern für eine
dauernde Liedlungstätigkeit gegründet ist, soll ihre Tätigkeit sach-
lich sich in der Regel nicht auf größere Vesiedlungsgegenstände
als 100 Im, örtlich in der Regel nicht über den Umfang eines
Kreises erstrecken (Kreisgesellschaft). I n jedem Kreise darf nur
eine Kreisgesellschaft tätig sein.

b) Das stammkapital der Gesellschaft (3umme der Geschäftsanteile
der Genossen) soll nicht weniger als 30 000 Mk. betragen.
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o) Die höhe des Geschäftsgewinns darf 5 <Vo nicht übersteigen. Den
Gesellschaftern oder sonstigen beteiligten dürfen auch nicht in an-
derer Form besondere vorteile gewährt werden. sämtliche Ueber-
schüsse und Rücklagen dürfen nur für den siedlungszweck oer»
wendet werden. Vei Kuflösung der Gesellschaft erhalten die Mit-
glieder nicht mehr als ihre stammeinlagen. Der Rest des Ge-
sellschaftsvermögens ist zu gemeinnützigen siedlungszwecken zu
verwenden.

ä) Die Zatzungen müssen die Bestimmung enthalten, daß Latzungs-
änderungen, die Anstellung der Geschäftsführer und ihre Dienst-
anweisungen, die Verteilung des Gesellschaftsvermögens bei Auf-
lösung der Gesellschaft der Genehmigung des Vberpräsidenten
bedürfen. Diesem und der seehandlung ist ferner satzungsgemäß
das Recht jederzeitiger Einsichtnahme in die Geschäftsbücher und
in den sonstigen Geschäftsbetrieb durch Veauftragte zu gestatten.
Auch sind ihnen auf Erfordern Auszüge, Rohabfchlüsse, schuldner-
verzeichnisse usw. einzureichen.

Aus wichtigen Gründen können, insbesondere für bereits bestehende
Kleinsiedlungsgesellschaften, Ausnahmen von den vorstehenden Grundsätzen
zugelassen werden.

Um zu verhüten, daß die Kleinsiedlungsgesellschaften mit den pro-
vinziell organisierten gemeinnützigen Landgesellschaften, insbesondere mit Ve-
zug auf den Erwerb von siedlungsland, in unerwünschten Wettbewerb
treten, haben sie mit den Landgesellschaften in geeigneter weise Fühlung
zu halten. Auch kann er sich empfehlen, derart zusammenzuarbeiten, daß
den Kleinsiedlungsgesellschaften die Nutzbarmachung der Erfahrungen, der
technischen, finanziellen oder sonstigen Mitwirkung der Landgesellschaften
satzungsgemätz oder vertraglich gesichert wird.

5.
Auf Kommunalverbände finden die Vestimmungen des letzten Absatzes

der Nr. 4 sinngemäß Anwendung.

IV. Abschnitt,

stellen- und Flächen-Zuschüsse.

1.
Die provinziell-organisierten gemeinnützigen Ansiedlungsgesellschaften,

denjenigen Kommunalverbänden, die die Gründung von Rentengütern
nicht bloß gelegentlich betreiben, und den als gemeinnützig anerkannten Klein-
siedlungsgesellschaften, die nicht bloß für ein einzelnes Ansiedlungsunter-
nehmen gegründet sind (Kreisgesellschaften nach I I I . Abschnitt Nr. 4 a),
werden nach Matzgabe der Zahl und des Umfangs der von ihnen begrün-
deten Rentengüter aus Mitteln der landwirtschaftlichen Verwaltung pauschale
Veihilfen (5tellen- und Flächenzuschüsse) gewährt. 3ie sind dazu bestimmt,
zur Deckung der Kosten für Regelung der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse
und für gemeinwirtschaftliche Folgeeinrichtungen und zum Ausgleich finan-
zieller Ausfälle des Ziedlungsverfahrens beizutragen. sie sind
nach Uebernahme der Rentengüter auf die Rentenbank zahlbar und fließen
einem besonderen Fonds (Ausgleichsfonds) der Gesellschaft (des Kommunal-
Verbandes) zu.

2.
Der Ztellenzuschuß beträgt für jedes neugegründete Rentengut und

Zwar (s. unten Nr. 3):



1916. 30. Dezember. 126l

») für jedes Gartenrentengut, bei einer Kolonie jedoch nur
für die ersten 30 Gartenrentengüter je 300 Mk.,

y für jede ländliche arbeiterstelle 800 Mk.,
s) für jede kleinbäuerliche stelle 600 Mk..
s) für jede bäuerliche Stelle 400 Mk.

Der Flächenzuschutz beträgt für Nentengüter der zu b bi3 ä bezeichneten
Krt 10 Mk. für jedes angefangene Hektar der besiedelten Fläche.

werden kleinbäuerliche oder bäuerliche Nentengüter durch Zukauf ge<
bildet, so beträgt der stellenzuschutz 200 Mk., der Flächenzuschuß 10 Mk.
für jedes angefangene Hektar der zugekauften Fläche. Voraussetzung der
Gewährung dieser Beihilfe ist, daß die Zukaufsfläche mindestens 1 Ka
groß ist und daß Zukaufsfläche' und stammstelle ein einheitliches Nenten«
gut mit Knerbengutseigenschaft bilden.

2.

)m sinne der Vestimmung zu 2 gilt.'

») als Gartenrentengut von 12,50 3, (Erlaß vom 8. Januar 1907
- 1 0 d 8767 I I M. f. L./18428 I I F. M. —) bis 50 a ein«
schließlich-

bj als ländliche Arbeitsstelle jedes Nentengut von 50 a bis 2 k»
einschließlich'

«) als kleinbäuerliche stelle jedes Nentengut von 2 bis 15 da ein«
schließlich-

ä) als bäuerliche stelle jedes Nentengut über 15 ka.

4.

I n manchen Gegenden wird es zur Vermehrung der Bevölkerung auf
dem Lande beitragen, wenn die Zahl der Mietwohnungen, mit denen eine
Landnutzung verbunden ist, vergrößert wird. Voraussetzung hierfür ist
in erster Linie das Vorhandensein dauernder Arbeitsgelegenheit. wo aus
Grund sorgfältiger Prüfung das Vedürfnis nach schaffung von Miet-
wohnungen bejaht werden kann, soll mit der Gründung eines Nentenguts
die Einrichtung einer zweiten Wohnung (Einliegerwohnung) auf dem Nen-
tengute verbunden werden dürfen. Für diese Wohnung muß die Möglich-
keit der Knpachtung von soviel Land gesichert sein, daß darauf wenigstens
Kleinvieh (schwein, Ziege usw.) gehalten werden kann. Für jede aus
diese weise neugeschaffene Mietwohnung auf ländlichen Nentengütern des
in § 6 Kbs. 4 des Gesetzes zur Förderung der Knsiedlung bezeichneten
Umfangs wird ein besonderer Zuschlag zum stellenzuschutz in höhe von
200 Mk. gewährt. Kls Nentengüter des § 6 Abs. 4 bezeichneten Umfange
gelten die ländlichen Krbeiterstellen und die kleinbäuerlichen stellen (Nr.
3 b und o).

Vei einem Gartenrentengut ist, ohne daß sich darum der stellenzuschuß
(Nr. 2 a) erhöht, die Einrichtung einer zweiten Wohnung im Giebelgeschoß
des Wohnhauses zulässig. Diese darf aber nur vermietet werden, wenn
und solange das. Vedürfnis des Nentengutsbesitzers an Wohnraum nach
feinem derzeitigen Familienbestande nicht so groß ist, daß das Haus von
ihm angemessen ausgenutzt wird.

Die Kosten der auf einem Gartenrentengut errichteten Vaulichkeiten
dürfen, auch bei eingebauter Mietwohnung, insgesamt die summe von
9000—10000 Mk. nicht übersteigen- andernfalls darf das Nentengut VOR

«0 ,
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der RentenbanK nicht beliehen werden. Mi t dieser Matzgabe steht der Cr-
werb eines solchen Nentenguts. jedem geeigneten Vewerber offen, ohne
daß es darauf ankommt, ob er dem Arbeiter- oder einem diesem sozial
gleichstehenden Verufsstande angehört, wenn nur die Mehrheit der Er»
werber von Gartenrentengütern derselben Kolonie aus Angehörigen dieser
Verufsstände besteht.

5.

Beihilfen für Nentengutsgründungen anderer als der unter Nr. 1
genannten Unternehmer für die ein Ausgleichsfonds nicht besteht, wird
der Minister für Landwirtschaft, Dcmänen und Forsten auf besonderen
Antrag wie seither nach Matzgabe des Veoürfnisses im einzelnen Falle
bewilligen. - ^ ! ^ ^

V. Abschnitt.

> Unschädlichkeitszeugnis.

Die gesetzlichen Vorschriften über den erleichterten Abverkauf von
Grundstücken, auf die der § 10 des Gesetzes zur Forderung der Ansiedlung
Vezug nimmt, sind in dem Gesetze vom 3. März 1850, betreffend den er-
leichterten Abverkauf kleiner Grundstücke (Gesetzsamml. 5. 145), enthalten
und haben infolge spaterer Gesetze jetzt Geltung im ganzen staatsgebiete,
Hiernach kann schon jetzt jeder Grundeigentümer, Lehns- oder Fideikommitz-
besitzer in der Negel auf Grund eines Unschädlichkeitszeugnisses der Kredit-
direktion bei landschaftlich beliehenen, der Auseinandersetzungsbehörde bei
sonstigen Gütern Gutsteile auch ohne Einwilligung der hypothekengläubiger,
Lehns- oder Fideikommißberechtigten veräußern, sofern das Trennstück im
Verhältnis zum Hauptgut von geringem ll>ert und Umfang ist. Nach dem
Gesetz vom 27. Iuni 1890 (Gejetzsamml. 5. 209) kann das Unschädlich-
keitszeugnis bei der Veräußerung zum Zwecke der Vildung von Renten-
gütern auch bei der Abveräutzerung größerer Trennstücke erteilt werden.
Der § 10 des Gesetzes zur Förderung der Ansiedlung gestattet jetzt all-
gemein die Abveräußerung größerer Trennstücke, wenn auf ihnen eine
neue ländliche stellen mittleren oder kleinen Umfanges errichtet oder wenn
unselbständige ländliche stellen in stellen mittleren oder kleinen Umfangen
umgewandelt werden.

Vevor die Kreditdirektion oder die Auseinandersetzungsbehörde das
Unschädlichkeitszeugnis erteilt, hat sie sich die Ueberzeugung zu verschaffen,
datz die Voraussetzungen der Errichtung neuer oder der Umwandlung be-
stehender stellen im sinne des § 10 gegeben sind. Die nach ihrem Er-
messen hierfür erforderlichen Unterlagen (Kaufverträge, Katasterauszüge u.
dergl.) sind ihr von dem Antragsteller zu liefern. Auch wird sie Auskünfte
der Grtsbehörden einholen.

Meist wird der Antragsteller, bevor er die Errichtung neuer oder die
Umwandlung bestehender stellen in Angriff nimmt, sicher sein wollen,
datz ihm nach erfolgter Ausführung das Unschädlichkeitszeugnis auch wirk«
lich erteilt wird. I n solchen Fällen steht es ihm frei, die zur Prüfung
seines Unternehmens dienlichen Unterlagen schon vor der Ausführung ein-
zureichen und einen vorläufigen Vescheid dahin zu beantragen, daß bel
planmäßiger Ausführung des Unternehmens der späteren Erteilung des
Nnschädlichküitszeugmsses nichts im Wege stehen wird.
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Preußische Ausführungsckuweisuug vom 29. Septembers) zur
»et«untmachu«« zum K«pital«hfin>uugsgeseV v « « U. J u l i 1»16.

I . M. M. H. G. M. Q D. F. F. M. M. I . (M. Vl. des Innern 5. 275.H

Auf Grund der Bekanntmachung, betreffend die Ausführungsbestim-
mungen zum Gesetz**) über Kapitalabfindung an stelle von Kriegsver-
forgung (Kapitalabfindungsgesetz), vom 8. Juli 1916 (Neichs-Gesetzbl. 3.
684) wird im Einvernehmen mit den obersten Militärverwaltungsbehörden
folgende

A u s f ü h r u n g s a n w e i s u n g
erlassen:

Zu Nr. 1 der Bekanntmachung.

1.

Der Antrag der Witwen auf Kapitalabfindung ist bei der Grtspolizei-
behörde des Wohnorts oder, in Ermangelung dieses, des Aufenthaltsorts
der Witwe anzubringen.

Nutzer den in Nr. I Abs. I der Bekanntmachung vorgeschriebenen
Angaben mutz der Antrag Namen und Dienstgrad des verstorbenen Ehe-
mannes und Jahr und Tag der Geburt der tvitwe enthalten.

Zu Nr. 3 der Bekanntmachung.

2.

M s 3telle zur Prüfung der Nützlichkeit der beabsichtigten Verwendung
des Abfindungskapitals wird vorbehaltlich der Bestimmungen in Nr. 9
der Landrat (im Regierungsbezirk 3igmaringen der Vberamtmann), in
Stadtkreisen der Bürgermeister, desjenigen Kreises (Ztadtkreisez) bestimmt,
in dem der mit zustimmendem Bescheide der Militärbehörde versehene An-
tragsteller zur Zeit der Anbringung seines Prüfungsgesuchs beim Landrat
(Vürgermeister) seinen Wohnort oder, in Ermangelung dieses, leinen
Aufenthaltsort hat.

3.
Grundlegende Voraussetzung für die Gewährung von Kapitalabfindung

ist nach dem Gesetz, datz das Geld zum Erwerb oder zur wirtschaftlichen
Stärkung eigenen Grundbesitzes verwendet werden soll. Die Prüfung hat
demgemäß festzustellen, ob diese Voraussetzung vorliegt.

Der Erwerb eigenen Grundbesitzes kann insbesondere darin bestehen,
daß der Antragsteller ein ländliches oder städtisches Grundstück aus freier
Hand erwirbt oder daß er sich auf einem solchen Grundstücke mit Hilfe
eines gemeinnützigen Vau- oder Ziedlungsunternehmens ansiedelt. Der Vei-
tr i t t zu einem Vau- oder Ziedlungsunternehmen zu dem Zweck, eine Woh-
nung zu mieten oder ein Grundstück zu pachten, reicht nicht aus.

I n welcher Aechtsform der Grundbesitz erworben werden soll, ish
belanglos. Insbesondere ist auch die Form des Nentenguts oder des Erb«
baurechts zugelassen.

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
^) Mitgeteilt den Gber- und den Negierungs-Präsidenten durch Ver-

fügung der Nessortminister vom 29. September 1916 (M. f. Q I L Ib 3524;
I . M. I 481- M. f. h. I I I 5977- 5. M. I 9213' M. d. I . V 6175).
(Amtl. Anmerk.)

**) Gesetz vom 3. Iu l i 1916 (N. G. M. 3. 680). (Amtl. AnmeM
«0*
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Daß der zu erwerbende Grundbesitz mit einem tvohnhaufe versehen
ist oder versehen werden soll, ist zwar im Gesetz nicht ausdrücklich ausge-
sprochen. Da das Gesetz aber, wie sich aus seiner Begründung ergibt, die
setzhaftmachung auf eigener schölle fördern will, wird das Vorhandensein
«der die Errichtung eines Wohnhauses vorausgesetzt werden müssen.

Der Grundbesitz soll zur Befriedigung des eigenen wohnbedürfnisses
«der zur Ausübung des eigenen Geschäftsbetriebes dienen. Die Erbauung
«der der Erwerb von hauptsächlich zur Vermietung bestimmten Häusern
kann nicht in Betracht kommen.

4.
Unter die Matznahmen zur wirtschaftlichen Stärkung eigenen Grund-

besitzes im sinne des Gesetzes sind insbesondere zu rechnen die Entschul-
dung oder die sonstige Verbesserung der schuldverhältnisse des Grundstücks
(z. B. die Umwandlung einer kündbaren Hypothek in eine unkündbare
Abtragshypothek), der Aufbau oder die Wiederherstellung von wohn- und
Wirtschaftsgebäuden, die Vergrößerung leistungsunfähigen oder leistungs-
schwachen Grundbesitzes durch ZuKauf geeigneter Landflächen, die Ver-
vollständigung von landwirtschaftlichem Inventar, die Ausführung von Me-
liorationen und dergleichen. Entscheidend ist, daß diese Matznahmen nicht
nur nützliche und zweckmäßige Verbesserungen darstellen, sondern daß sie
die wirtschaftlichen Verhältnisse im sinne einer nachhaltigen stärkung des
Grundbesitzes wesentlich beeinflussen.

5.
Die Prüfung hat sich darauf zu erstrecken, ob die nützliche Ver-

wendung des Geldes in der Person des Antragstellers gewährleistet ist.
hierfür kommen alle seine persönlichen und wirtschaftlichen (Gesundheits-,
Berufs-, Vermögens-, Familien-) Verhältnisse in Betracht, handelt es sich
beispielsweise um den Erwerb landwirtschaftlichen Grundbesitzes, so wird
zu untersuchen sein, ob der Antragsteller an sich und, insbesondere bei ver-
minderter körperlicher Leistungsfähigkeit, nach Zahl, Arbeitsfähigkeit und
Vorbildung seiner Familienmitglieder, nach seinen vermägensverhaltnissen
usw. für den Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks überhaupt
geeignet und bejahendenfalls, welche Vesitzgrötze für ihn angemessen ist.
Kommt der Erwerb einer Gartenstelle in Frage, deren Ertrag zum Lebens-
unterhalt des Antragstellers nicht ausreicht, so wird u. a. zu ermitteln sein,
ob und inwieweit nebenbei die ländliche, gewerbliche oder Heimarbeit ge-
leistet werden mutz und nach den Fähigkeiten des Antragstellers !und
seiner Angehörigen geleistet werden kann, und welche Aussichten und Ge-
legenheiten in der betreffenden Gegend hierfür gegeben sind. Dabei wird
es von wert sein, wenn nicht blotz eine, sondern eine gewisse Mannigfaltigkeit
von Arbeitsgelegenheiten vorhanden ist.

Die Kenntnis von der Leistungsfähigkeit des Antragstellers in gesund-
heitlicher Beziehung wird sich in der Regel aus der von der Militärbehord«
veranlatzten ärztlichen Untersuchung gewinnen lassen. Gegebenenfalls ist
eine beglaubigte Abschrift des bei den versoraungsakten des Bezirkskomman«
dos befindlichen ärztlichen Gutachtens einzuholen.

Ferner ist zu prüfen, ob das zu erwerbende Grundstück nach semer
Zweckbestimmung eine angemessene Lage, Größe und Beschaffenheit hat,
ob der vom Antragsteller zu zahlende Kaufpreis und die sonstigen Uaich
bedingungen angemessen, ob die Hypothekenverhältnisse geregelt find u. dgl.
mehr.

6.
Mi t Nücksicht auf die besonderen Ziele des Gesetzes ist ferner zu prüfen

welche Maßnahmen vorzusehen sind, um einerseits die erstmalige bestimm
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ywnIHgemäße Verwendung und die dauernde Erhaltung des Verwendungs-
zwecks zu sichern und um andererseits für den Fall der Vereitelung des
Zwecks die Rückzahlung der Abfindungssumme sicherzustellen (§H 6 bis 8
des Gesetzes). Die Rückzahlung ist auch Voraussetzung für das etwaige
Wiederaufleben der erloschenen versorgungsgebührmfse nach § 9 des Gesetzes.
Sei Abfindungsanträgen von Witwen ist nach Nr. 3 Abs. 3 der Vekannt-
machung zu verfahren. Kußer den im Gesetz ausdrücklich genannten 5iche-
rungsmatzregeln (Veräußerung?- und Velastungsverbot, Eintragung einer
Licherungshypothek) können auch andere (z. V. Vürgschaften) in Frage
kommen.

Die KmragMler sind über den Zweck dieser Maßnahmen aufzuklären.
Gegebenenfalls ist mit ihnen darüber zu verhandeln, welche der in Vetracht
kommenden Veschränkungen als ihnen am wenigsten lästig zu wählen sein
wird.

U)enn von einer Zicherungsmatzregel abgesehen werden soll, so ist dies
besonders zu begründen (§ 6 des Gesetzes).

Schließlich gehört hierher auch die Prüfung der Frage, an wen die
ttavitalabfindung auszuzahlen ist, ob an den .abfindungsberechtigten An«
tragsteller oder, was die Regel sein wird, für seine Rechnung an einen
Dritten, z. V. an den Grundstücksoerkäufer oder den hypothekengläubiger,
und welche Frist für ihre Verwendung zu gewähren ist.

7.
Der Prüfungsstelle bleibt es überlassen, sich, die Kenntnis von den

Verhältnissen des Antragstellers und des Grundbesitzes zu verschaffen^ wie
und soweit es ihr erforderlich erscheint. Grundsätzlich ist es Zache des
Antragstellers, den Nachweis von der Nützlichkeit der beabsichtigten Ver-
wendung des Abfindungskapitals zu erbringen und zu diesem Zwecke die
erforderlichen Unterlagen (z. V. Grundstücksangebote, Kauf- oder Vau»
vertrage, Vaupläne, tlostenanschläge, Katasterauszüge, Grundbuchabschrif-
ten u. dgl.) vorzulegen. Die Prüfungsstelle wird sich aber hierauf nicht
beschränken dürfen, sondern selbttätig geeignete Ermittelungen anstellen
und Erkundigungen einziehen müssen. I n dieser Veziehung ist in dev
Begründung des Gesetzes beispielsweise darauf hingewiesen, daß die An«
hörung von Landwirtfchaf^skammern, Handelskammern, handwerkerkam-
mern, Fachvereinen und ähnlichen Grganij'ationen in Frage kommen könne.

Es sollen folgende stellen angehört werden:
») soweit es sich um eine Ansiedlung durch Rentengutsgründung

handelt, in der Regel der 3pez:alkommi siar,' '
k) soweit es sich um den Erwerb durch Veitritt zu einem gemein«

mützigen Vauunternehmen handelt, die provinziellen vereine für
Meinwohnungswesen oder die Revisionsverbände der Vaugenossen»
schaften-

«) die nach den bestehenden allgemeinen Grundsätzen für den Antrag»
steller zuständige Fürsorgeorganisation.

I m Falle des Veitritts des Antragstellers zu einem gemeinnützigen
Vau« oder Ziedlungsunternehmen hat die Prüfungsstelle eine Vescheinigung
hber die Gemeinnützigkeit des Unternehmens einzuholen. Diese Vescheini,
gung wird erteilt vom Regierungspräsidenten, soweit es sich um ein gemein«
nütziges Vauunternehmen, vom Gberpräsidenten, soweit es sich um ein ge«
meinnütziges Tiedlungsunternehmen handelt.

8.
Nach Abschluß seiner Prüfung verfährt der Landrat (Vürgermeisteich
Nr. 3 Abs. 4 der Vckanntmachung. Er erteilt die dort vorgeschrieben«
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Bescheinigung und überreicht sie mit den seiner Prüfung zugrunde liegenden
Unterlagen unmittelbar dein Kriegsministerium (Versorgung^- und Justiz«
devartement), — Neichs-Marineamt, NeichsKolonialamt — unter gleich-
Zeitiger Benachrichtigung de? Vezirkskommandos, soweit nicht nach Nr. 3
Abs. 5 der Bekanntmachung hiervon abzusehen ist.

9.
Falls der Grundbesitz nicht in dem Kreise (stadtkreise) liegt, in dem

der Antragsteller wohnt oder sich aufhält, hat der Landrat (Vürgermeister)
des Wohnorts oder Aufenthaltsort (Nr. 2), nachdem er die Fürsorgeorgani-
sation gemäß Nr. 7 Abs. 2e gehört hat, den Antrag mit seinem Gutachten
über die persönlichen und bisherigen wirtschaftlichen Verhältnisse des An-
tragstellers und mit dem Gutachten der Für^orgeorgan'sation an den Landrat
(Vürgermeister) der belegenen Zache abzugeben. Dieser übernimmt di?
weitere Prüfung, insbesondere auch die Anhörung nach Nr. 7 Abs. 2 a
und b, erteilt die Bescheinigung und verfährt in der Nr. 8 vorgeschriebenen
weise.

Zu Nr. 5 der Bekanntmachung.

10.
Die Abfindungssumme ist auf Veranlassung der für den Antragsteller

zuständigen pensionIregelungsbehörde durch die für die Zahlung der Ver-
sorgungsgebührnisse bestimmte Kasse an den im Bescheide der obersten
Militärverwaltungsbehörde bezeichneten Empfangsberechtigten zu zahlen
und der Generalmilitärkasse (für Marine- und Lchutztruppen »Angehörige
der Neichshauptkasse) in üblicher weise aufzurechnen. Ist die Auszahlung
nach dem Bescheide an die Erfüllung von Voraussetzungen geknüpft, so
muß vor der Zahlung von der mit der Ausführung der Entscheidung be,
auftragten stelle (Nr. 11) bescheinigt werden, daß die Zahlung (rfolgen
kann. Ueber den Empfang hat der Abfindungsberechtigte Quittung Zu
leisten, auch wenn die Zahlung an Dritte zu leisten ist.

Mit Zustimmung des Abfindungsb^recht'aten kann die Absindungssumme
für ihn an eine geeignete Bank oder svarkasse mit der Matzgabe gezahlt
werden, daß er über das Kapital nur mit Einwilligung der mit der Aus-
führung der Entscheidung beauftragten stelle verfügen darf. Diese Form
der Auszahlung wird sich namentlich dann empfehlen, wenn die Verwendung
des Kapitals in Teilbeträgen beabsichtigt ist.

Rentenempfänger haben den mit dem vermerk über die Bewilligung
der Abfindung versehenen Militärpaß der pensionsregelungsbehörde vor-
zulegen. Diese hat vor der Zahlung die UebertraZung des Vermerks aus
dem Militärpaß und zugleich die Eintragung des Zeitpunktes des Erlöschens
der abgefundenen Versorgungsgebührnisse in das pensionsquittungsbuch zu
veranlassen.

Zu Nr. 6 der Bekanntmachung.
11.

Zur Ausführung der Entscheidung und zur Ueberwachung der weiteren
nützlichen Verwendung wird der Landrat (Vürgermeister) der belegenen
sache bestimmt.

Ergibt sich, daß die von der obersten Militärverwaltungsbehorde fest-
gesetzte Frist zur bestimmungsmäßigen Verwendung (§ 7 des Gesetzes) nichj
ausreichend bemessen ist, so hat die Ueberwachungsstelle eine Verlängerung
der Frist anzuregen.

Die Ueberwachungsstelle hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, um
sich von einer etwaigen Gefährdung oder Vereitelung des Verwendungszwecks
rechtzeitig Kenntms zu verschaffen, soweit es sich insbesondere um länd-
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tiche Verhältnisse handelt, werden die Gemeinde-(Guts-)vorsteher oder andere
geeignete Vertrauensmänner anzuwehen sew, von wichtigen Veränderungen,
auffälligen vorkommni,sen u. dgl. dem Landrat Mitteilung zu machen.

12.
Ueber Veobachtungen allgemeiner Natur, die die Landräte (Vürger«

meister) bei der Erledigung ihrer aufgaben zur Ausführung des Kapital'
abfindungsgesetzes machen, sowie über etwa sich ergebende ZweifelsfragM
grundsätzlicher Art ist im Zivildienstwege an den beteiligten Ressortminister
zu berichten.

1916. 31. Dezember*).

Ginfuhr v«n Käse Vam >5. D-zember l9!«
m. h. G. 5. m. m. 2. (M. Vl. k). G. 1917 5. 1.)

Auf Grund des § 8 a der Vekanntmachung des Reichskanzlers über
die Einfuhr von Käse vom 11. März 1916**) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. August 1916 (RGVl. 3. 31 und 934) wird an-
geordnet :

1. Die Einfuhr von Käse aus den Niederlanden ist nur auf dem Eisen-
bahnweg und nur über die Grenzstation llieener, Ventheim, Emmerich und
Eranenburg gestattet. Die Einfuhr über andere 3taiionen ist verboten.

2. Die Einfuhr von Käse aus den Niederlanden außerhalb des Vahn-
verkehrs, insbesondere über die Landstraßen sowie im 3chiffsverkehr, ist
verboten.

vorstehende Anordnung ist in den Regierungsamtsblättern zu ver-
öffentlichen.

Abdrucke für die Landräte und Gemeindevorstände der 3tadtkreise
sowie der selbständigen 3tädte in der Provinz Hannover sind beigefügt.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Gberpräsidenten für
Verlin in Potsdam.

Preisregelung der Nutter.
m . h. <5. m . Q D. F. m . I . (M . V l . h . G. «1917 5. 9.)

Anordnung der Landeszentralbehörden.

Die den Landeszentralbehörden nach den Bekanntmachungen des Reichs-
kanzlers über die Regelung des Verkehrs mit ausländischer Vutter und
über den Ausgleich der preise für inländische und ausländische Vutter
vom 4.') und 13. Dezember 1915 zustehenden Vefugichse übertragen wir
hiermit auf die Landesfettstelle in Verlin.

Zoweit es nach Abs. 3 der Ergänzung vom 15. Dezember 1915^) zu
der Anordnung der Landeszentralbehorden vom 8. Dezember 1915^), be-
treffend die Regelung des Verkehrs mit ausländischer Vutter usw., der

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
"*) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 180.
5) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 5. 303.
' ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 5. 406.
' ) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3. 395.
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Genehmigung der unterzeichneten Minister bedarf, erfolgt diese nunmehr
durch die Landesfettstelle.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Gberpräsidenten i»

Potsdam.
1916. 31 Tezember*).

Gesetz über den vaterländische« Hilfsdienst. Vom 29. Dez,Mh« 1,1«.
M . H. G. M. ) . (M. Vl. H. G. 1917 5. 10.)

Nack. § 7 Kbs. 2 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom
3. Dezember 1916 (NGVl. 5. 1333) ist in der Kegel für jeden Vezirk
einer Ersatzkommission ein Ausschuß zu bilden, der aus einem Offizier
als Vorsitzenden, einem höheren Veamten und je zwei Vertretern der Arbeit,
geber und der Arbeitnehmer besteht. Den höheren Veamten beruft die
landcszentralbehörde oder die von ihr zu bestimmende Vehörde. tlach
Z 2 der Vckanntmachung des Vundesrats, betreffend Bestimmungen zur
Ausführung des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst, vom 21.
Dezember 1916 (RGVl. 3. 14N) ist ferner für die Veamten in den Aus-
schüssen mindestens je ein Stellvertreter zu bestellen. Für die Veftellung
gelten die Vestimmungen des Gesetzes über die Vestellung der ordentlichen
tNitg lieber.

Hiernach ermächtigen wir die Regierungspräsidenten, die höheren Ve-
amten und ihre Ztellvertreter für die nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes zu.
bildenden Ausschüsse ihres Vezirkes zu berufen. Für die 3tadt Verlin
übertragen wir die gleiche Vefugnis dem Gberpräsidenten zu Potsdam.
Die Vezirke, für welche Ausschüsse einzurichten sind, werden Ihnen dem«
nächst von dem Kriegsamt mitgeteilt werden.
An die Herren Regierungspräsidenten.

1916. 31. Dezember*)

Nietnähte an Dampfkessel«. V«m 22. Dezember W^S.
M. H. G. (M. Vl. H. G. 1917 3. 10.)

Maschinengenietete Nähte werden gegenüber den handgenieteten in
den Vauvorschriften für Dampfkessel wesentlich deswegen günstiger be-
handelt, weil durch die Druckwirkung der bei Maschinennietung benutzten
pressen eine gute Anlage der Vleche erzielt wird, die einen hohen Gleit-
widerstand gewährleistet, während bei den handgenieteten Nähten die Pressung
Zwischen den Vlechen im wesentlichen durch die 3chrumpfung des warmen
Nietes hervorgerufen wird. Letzteres trifft auch für die durch pneumatische
Hämmer hergestellte Nietung zu.

Ich vermag daher die durch solche Werkzeuge hergestellten Nietnäht«
nicht als mafchinengenietete anzuerkennen.
An die 5abrik N. N.

1916. 31. Dezember*)

Laufende Kriegsbechilfen U«d einmalige KriegsteuerunstszUlageN
«« GtaHiSBeamte usw. Vsm 22. Dezember 9l6.

F. M. M. I . (M. Vl. des Innern 1917 3. 4.)

I
Für die Vewilligung laufender Kriegsbeihilfen gelten vom 1. Januar

ab folgende Grundsätze:

Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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5. Allen (auch den höheren) planmäßig angestellten männlichen und
weiblichen Staatsbeamten mit einem Diensteinkommen bis zu 4500 Mk.
einschließlich, sowie den ständig gegen Entgelt beschäftigten — außerplan-
mäßigen — männlichen und weiblichen Staatsbeamten und Lohnangestellten
höherer Ordnung mit einem Diensteinkommen bis 4800 Mk. einschließlich,
sind vom 1. Februar 1917 ab laufende Kriegsbeihilfen zu gewähren, un>
zwar

den verheirateten Veamtm ohne Rinder 12 Mk.,
den Veamten mit einem K'.nde 17 Mk.,
den Veamten mit zwei K ndern 22 Mk.,
den Veamten mit drei K ndern 27 Mk.

für jedez folgende Kind 5 Mk. mehr monatlich.
2. Den Veamten (Lohnangestellten) mit einem Einkommen von mehr

als 4500 (4800) Mk. sind die Veihilfen bis zur Erreichung desjenigen
laufenden jährlichen Gesamtbetrages zu gewähren, den sie erhalten würden,
wenn sie ein Einkommen von 4500 (4800) Mk. hätten.

Veispielsweise erhält ein Veamter mit einem Diensteinkommen von
4600 Mk. und 5 zu berücksichtigenden Kindern jährlich 344 Mk. laufende
Beihilfe, d. h. insgesamt die gleiche summe von 4944 Mk., die cm Veamter
mit 5 Kindern und einem Diensteinkommen von 4500 Mk. bekommt.

3. 3u berücksichtigen sind eheliche, legitimierte, Adoptiv-, 3tief- und
Pflegekinder unter 15 Jahren, wenn sie von den Veamten (Lohnangestellten)
unentgeltlich unterhalten werden, und diejenigen Kinder im Alter vom
15. bis zum vollendeten 18. Jahre ohne nennenswertes Einkommen, die
sich noch in 3chul- oder Verufsausbildung befinden oder aus sonstigen
wichtigen Gründen (Gesundheitszustand der Kinder oder der Eltern usw.)
einem Erwerbe nicht nachgehen können.

4. Als Diensteinkommen gelten Pensionen und die gesamten dienstlichen
Vezüge im sinne der Vestimmungen zur Ausführung des § 66 des Neichs-
militärgesetzes vom 2. Mai 1874 und 6. Mai 1880, jedoch mit Ausschluß
des wohnungsgeldzuschusses (Dienstwohnung, Mietentschädigung) und der-
jenigen Veträge, die einen Ersatz für Dienstaufwand bilden.

Dem Diensteinkommen ist das Einkommen aus Nebenämtern hinzuzu-
rechnen, wenn es fortlaufend gemährt wird, desgleichen Militärpensionen
und -renten, nicht dagegen Kriegs-, verstümmelungs- und ähnliche Zu-
lagen.

Auf Lohnangestellte finden vorstehende Bestimmungen mit der Maß«
aabe entsprechende Anwendung, daß Vezüge, welche in ihrer Höhe wechselnd
sind, zu einem dortseits festzusetzenden Vetrage in Anrechnung gelangen.

Das Gleiche gilt für wechselnde Vezüge aus nicht pensionsfähigen Neben-
ämtern.

5. Ledige, die Angehörigen im Zinne des Neichsfamilienunterstützungs-
«esetzes vom 28. Februar 1888 (Neichsgesetzbl. 5. 59), 4. August !9 i4 f )
und der Vundesratsverordnung vom 21. Januar 1916x) im gemeinschaft-
lichen Hausstand auf Grund gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung Unter-
halt gewähren, werden den kinderlos verheirateten gleichgestellt.

6. Auszuschließen von den Veihilfen sind die Veamten, die nur im
Nebenamt 3taatsbeamte sind und die Veamten (Lohnangestellten), die

a) bei dem Heere oder der Flotte Dienst tun,

's) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 5. 860.
x) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 48.
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b) bei der Mil i tär- oder Marine-Verwaltung oder bei den Verwal-
tungen in den besetzten feindlichen Gebietsteilen beschäftigt werden
und über ihre Friedensbezüge hinaus bereits Zulagen erhalten,

o) im 3anitätsdienst tätig sind.
7. verwitwete und geschiedene Veamte (lohnangestellte) sind, wenn

sie zu berücksichtigende Kinder haben, den verheirateten mit der entsprechen-
den Kinderzahl gleichzustellen, haben sie solche Kinder nicht, stehen sie den
Ledigen gleich.

1. Kußer den laufenden Kriegsbeihilfen sind den Veamten (Lohnange°
stellten) mit einem Diensteinkommen bis 4509 (4890) Mk. einschließlich zu
Anfang Ianuar 1917 einmalige Kriegsteuerungszulagen zu gewähren und
zwar.'

2) den kinderlos verheirateten und denen, die nicht mehr als vier
Kinder unt^r 15 oder 18 Iahren haben, 40 Mk.,

b) bei fünf zu berücksichtigenden K'ndern 50 Mk.,
0) für j'des weitere zu berücksichtigende K'no 39 Mk . mehr.

2. Ztichtag für das vorliegen der Voraussetzungen für die Kriegs-
teuerungszulagen ist der 1. Dezember 1916.

3. Veamt:, für die erst seit dem 1. Oktober 1916 die unter 1 6 a- 0
angegebenen Kussch'e^ungsgründe bestehen, sind von der einmaligen Kriegs-
teuerungszulage nicht ausgeschlossen.

4. soweit die Voraussetzungen — auch die unter I 3, 4, 5 und I I I
enthaltenen — dieses Erlasses für die Gewährung der einmaligen Zulage'
den Veamten (Lohnangestel^en) günstiger sind, als die Vestimmungen vom
15. November 1916ff), sind sie auch für die im Dezember zahlbar ge-
wesenen Zulagen nachträglich maßgebend.

III
1. Frauen sind den verheirateten Veamten (Lohnangestellten) mit Kin-

dern gleichzustellen, wenn sie verwitwet, geschieden oder ehäverlas,'en sind
und Kinder unter 15 oder 18 Jahren unentgeltlich unterhalten.

2. I m übrigen sind Veamtinnen oder Lohnempfängerinnen höherer
Ordnung als Ledige anzusehen und nur unter den Voraussetzungen zu I 5
zu berücksichtigen.
Kn die Herren Gbervräsidenten, die Herren Regierungspräsidenten und

die Königliche Ministeria!-, Mil itär- und Vaukommission, z. h. de«
Herrn Präsidenten des Vezirksaussch-usses hier.

1916. 31 . Tezemter*).

Genehmigun« von G me,ndet,esch!t<ss n über Abweichnngen
V<e« K 4 k»,»>« «ol«v«avcn°G ietze» usw.

(Von» 12. 3.z «,d r l!» N.)
F. M . M . I . (M . V'. des Innern 1917 5. 6.)

I n Verfolg unseres Erlasjes vom 18. Dezember 1915^) übertragen wir
den Herren Gberpräsidenten auf ein weiteres Rechnungsjahr — d. h. für
das Rechnungsjahr 1917 — die Vefugnis, zur Genehmigung von Ge-
meindebeschlüssen, durch welche Abweichungen von den Verteilungsregeln
des § 54 des Kommunalabgabengesetzes oöer Zuschläge über den vollen
3atz der Ztaatseiakommensteuer hinaus angeordnet werden, auch für Ztadt»
gemeinden mit mehr als 109 099 Einwohnern die Zustimmung zu erteilen.

f f ) I m Min . V l . nicht veröffentlicht. (5lmtl. Knmerk.)
*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.

**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1915 I I 3. 415.
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Die Herren Regierungspräsidenten ersuchen wir ergebenst, den beteiligten
3tädten ihres Vezirks hiervon Mitteilung zu machen.

Kn die Herren Gberpräsidenten und Regierungspräsidenten.

191s. 31. Dezember*).

Fürsorge für W«»>erar«, Vs« 23. Nsvsmkee und 6 Dezember 19l«
M. I . (M. M. 1917 5. 7.)

Vei einer erheblichen Anzahl von Willensschwächen Wanderarmen hüben
sich alle seit Iahren von den Wanderarbeitsstätten, Herbergsvereinen und
besonders von den Arbeiterkolonien aufgewunden Bemühungen, sie sitt-
lich zu festigen und zu ernster Arbeit zu erziehen, als vergeblich erwiesen.
Diese „großen Kinder", infolge ihrer NXllen schwäche ur.fäh'g, durch dauernde
geregelte Arbeit ihren Lebensunterhalt zu erwarben, fuhren zeitlebens ein
unstetes Dasein, das sich auf der Landstraße und in regelmäßiger Wiederkehr
nach verbüßung zahlreicher kurzer Haft- oder Gefängnisstrafen in den
Arbeitshäusern und Arbeiterkolomen abspielt. Daß diese armen Menschen
nur durch dauernden Aufenthalt in einer Acbeiterkolonie vor allmählichem
völligen Untergang bewahrt werden können, ist die Ueberzeugung aller,
die auf dem Gebiete der Wanderfürsorge Erfahrungen gesammelt haben.
I n der Regel lassen sich aber diese Personen in den Arbeiterkolonien,nicht
festhalten, sondern nehmen, von unbezähmbarem Wanderdrang getrieben,
immer von neuem ihr Wanderleben auf und kehren erst dann in eine Kolonie
zu vorübergehendem Aufenthalte zurück, wenn die kleinen während des
letzten verweilens in der Kolonie gemachten Ersparnisse verbraucht sind,
oft auch eine neue haftstrafe und Korrektionshaft verbüßt ist und dem
abgerissenen, körperlich heruniergekommmen und seelisch gebrochenen Men-
schen kein anderer Ausweg, als die Rückkehr in eine Arbeiterkolonie, übrig
bleibt.

Um hier Abhilfe zu schaffen, ist vorgeschlagen worden, Ivanderarme,
die wegen Vettelns oder Landstreichens bestraft und der Landespolizeibehörde
überwiesen sind, in geeigneten Fällen nach verbüßter haftstrafe einstweilen
nicht in einem Arbeitshause unterzubringen, sondern d'ese Matznahmen aus-
zusetzen, sofern die Wanderarmen in eine geeignete Fürsorgeanstalt — Ar-
beiterkolonie, Wanderarbeitsheim, Trinkerheilanstalt — einzutreten bereit
sind.

Ich beabsichtige diesem Vorschlage näher zu treten und ersuche ergebenst,
die Vollstreckung der Korrektionellen Nachhaft bei solchen wegen Land-
streichens oder Vettelns verurteilten Personen auszusetzen, welche 1. als
„große Kinder" anzusehen sind und nur durch dauernden Aufenthalt in
einer Arbeiterkolonie oder ein^r ähnlichen Fürsorgeanstalt versorgt und vor
völliger Verwahrlosung geschützt werden können, oder 2. noch nicht häufiger
wegen Vettelns oder Landstreichens bestraft und noch nicht oder wenigstens
nicht häufiger der Landespolizeibehörde überwiesen sind, und bei denen
nach Lage des Einzelfalls zu hoffen ist, daß sie durch den Aufenthalt in
der Fürsorgeanstalt gebessert und zu einwandfreier Lebensführung erzogen
werden können.

Gb die Voraussetzungen für die Aussetzung der Vollstreckung der
Korrektionellen Nachhaft in den unter Nr. 2 angeführten Fällen gegeben
find, wird sich ohne weiteres aus den Akten entnehmen lassen, schwieriger

*) Datum der Herausgabe des! Ministerialblattes.
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ist die Frage zu beantworten, ob der verurteilte als ein „großes Kind" an-
zusehen ist. Ich habe, um hier geeignete Unterlagen für die Veurteilung
des Einzelfalles zu gewinnen, den Herrn Iustizminister gebeten, auf du
Amtsgerichte dahin einzuwirken, daß sie in den Urteilsgründen zum Aus«
druck bringen, ob es sich um einen willensschwachen und haltlosen Mensche»
handelt. Eine lange Ztrafliste wird übrigens mehr für als gegen die Ve-
jahung dieser Frage sprechen. Ich mache auf ein bei dem Amtsgericht
in Vielefeld in Uebung befindliches Verfahren aufmerksam, dem eine weitere
Verbreitung zu wünschen ist. Es beruht auf einem Zusammenwirken des
Amtsgerichtes, des Gefängnishilfsvereins und der Arbeiterkolonien und ver-
folgt ebenfalls den Zweck, anstelle der verhängung der Korrektionellen Nacĥ
Haft einen freiwilligen und länger dauernden Aufenthalt in einer Arbeiter-
kolonie zu setzen, sobald dort ein Vettler oder Landstreicher dem Amts-
gericht vorgeführt wird, ladet dieses einen Vertreter des Gefängnisvereins
als Lachverständigen zur Verhandlung und gibt ihm Gelegenheit, vor der
Verhandlung durch persönliche Vesprechung und Einsichtnahme in die Akten
den Fall kennen zu lernen. I n allen geeigneten Fällen wird dann auf
Ueberweisung an die Landespolizeibehörde erkannt. Diese hat sich abet
allgemein mit der Aussetzung der Ueberweisung in das Arbeitshaus unter
der Voraussetzung einverstanden erklärt, daß der Vettler oder Landstreicher
statt dessen freiwillig eine (evangelische oder katholische) Arbeiterkolonie
aufsucht' es wird ihm eine schriftliche Erklärung darüber vorgelegt. Die
Landespolizeibehörde erhält zwar auch die Akten, ist aber damit einver-
standen, daß der Vestrafte, ohne ihre Entscheidung abzuwarten, unmittelbar
nach verbüßter 3trafe vom Gerichtsgefängnis aus der Kolonie zugeführt
wird. Die Zuführung bewirkt der Vertreter des Gefängnisvereins.

Kommen 5ie zu dem Entschluß, die Ueberweisung in ein Arbeitshaus
auszusetzen, so ist der Vestrafte alsbald zu einer Erklärung darüber zu
veranlassen, ob er bereit ist, statt in das Arbeitshaus freiwillig in die für
ihn in Vetracht kommende Arbeiterkolonie einzutreten. Die Erklärung,
ist schriftlich abzugeben. Ist sie zustimmend, so ist für die Ueberführung
in die Arbeiterkolonie, andernfalls für die Festsetzung der Korrektionellen
Nachhaft und die Ueberführung in das Arbeitshaus zu sorgen. Dem Ve-
straften ist gleichzeitig zu eröffnen, daß die Aussetzung der Vollstreckung
der Nachhaft unter der Voraussetzung seines Verbleibens und seines U)ohl<
Verhaltens in der Kolonie erfolge und daß, wenn er die Kolonie während
der nächsten zwei Iahre ohne Zustimmung der Kolonieleitung und der
Landespolizeibehörde verlasse, ohne weiteres die Nachhaft festgesetzt und
unter Umständen nach steckbrieflicher Verfolgung vollstreckt werden.

Der Zentralvorstand Deutscher Arbeiterkolonien ist von mir von der
vorstehenden Anordnung mit dem Ersuchen um Venachrichtigung der ein-
zelnen Arbeiterkolonien verständigt und gleichzeitig ersucht worden, bei den
„großen Kindern" während ihres Aufenthaltes in den Kolonien das er-
forderliche Material zu sammeln und ein psychiatrisches Gutachten darüber
herbeizuführen, daß der betreffende wanderarme wegen Geistesschwäche
seine Angelegenheit nicht zu besorgen vermag. Das Material und Gut-
achten sollen alsdann der Ztaatsanwaltschaft zur Herbeiführung der Em»
mündigung vorgelegt werden.

Der Minister des Innern,
ftn die Herren Regierungspräsidenten und den Polizeipräsidenten hier.

Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem er«
gebensten Ersuchen, bei den provinzialverwaltungen darauf hinzuwirken,
daß sie auf Ersuchen der Arbeiterkolonieleitung einen ihrer Psychiater zur
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Mgabe eines Gutachtens über die Frage, ob bei einem Kolonieinsassen
Geistesschwäche im 3inne des § 6 Nr. 1 des V. G. V. vorliegt, zur Ver-
fügung stellen. Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß die prooinziawer-
waltungen mit Rücksicht auf die ihnen aus der Aussetzung der strafe der
borrektionellen Nachhaft erwachsende Entlastung das gewünschte Entgegen-
kommen bezeigen werden.

Die Tatsache, daß unter den Fürsorgezöglingen zahlreiche willens-
schwache Persönlichkeiten sich befinden, gibt mir Veranlassung, bei dieser
Gelegenheit auf die Notwendigkeit hinzuweisen, für die rechtzeitige Ent-
mündigung derjenigen Zöglinge borge zu tragen, die nach den bei ihrer Er-
ziehung gemachten Erfahrungen und nach sachverständigem Urteil wegen
geistiger Gebrechen außerstande sind, selbständig und ohne zu straucheln
durchs Lieben zu gehen. Die Provinz Hannover ist bereits vor mehreren
Iahren in dieser Richtung vorgegangen und hat befriedigende Erfolge erzielt.
Kuf Grund der abgegebenen psychiatrischen Gutachten ist die Ztaatsanwalt»
schaft zur Stellung von Entmündigungsanträgen bereit gewesen und die
Gerichte haben den Anträgen entsprochen, wenn inzwischen auch andere
Provinzialverwaltungen die gleichen Wege beschritten haben, so ersuche ich
»gleichwohl, die betreffenden Verwaltungen auf die Vedeutung der rtzcht'
zeitigen Entmündigung geistesschwacher Zöglinge hinzuweisen. Es ist in
einer solchen Maßnahme nicht nur eine wohltat für den einzelnen Zögling,
fondern auch ein Gewinn für die Allgemeinheit zu erblicken, die vor 5chä-
digung und Rechtsbruch durch jenen bewahrt bleibt.

Verlin, den 23. November 1916.
Der Minister des Innern.

An die Herren Gbervräsidenten.
b*).

Das Elend der zahlreichen „großen Kinder" unter den wanderarmen,
d. h. der willensschwachen Wanderer, die infolge ihrer Willensschwäche zu
einer geregelten Lebensführung unfähig sind, infolgedessen dauernd ein un-
stetes Wanderleben führen, großenteils immer wieder von neuem wegen
Landstreichens oder Vettelns dem Ztrafrichter oder Arbeitshaus verfallen
und sich der nachhaltigen Einwirkung der ihnen Aufnahme gewährenden
Arbeiterkolonien immer wieder, vom wanderdrang getrieben, entziehen,
ist auf der Tagung der drei wandererfürsorgeverbände am 14. Oktober
1915 im Anschluß an Referate der Herren Pastor Gnnasch-Hoffnungstal
und Pastor Fricdr. v. Vodelschwingh-Vethel eingehend erörtert worden (siehe
Aufzeichnung über diese Tagung 3. 34 ff.). Die Versammlung wählt«
eine Kommission, welche die zur Bekämpfung des Elends der „großen
Kinder" erforderlichen schritte beraten sollte. Diese Kommission hat an
den Herrn Minister des Innern die Vitte gerichtet, die in dem Referat des
Herrn Pastors Onnasch vorgeschlagenen Maßregeln zu ergreifen. I n sehr
dankenswerter weise hat der Herr Minister des Innern dieser Vitte durch
den in einem Abdruck beiliegenden Erlatz an die Königlichen Regierungs-
präsidenten und Oberpräsidenten vom 23. November d. Is . entsprochen.

I n diesem Erlaß werden die Herren Regierungspräsidenten ersucht,
die Vollstreckung der Korrektionellen Nachhaft bei solchen wegen Land«
.ftreichens oder Vettelns verurteilten Personen auszusetzen, welche entweder
1. als große Kinder anzusehen sind und nur durch dauernden Aufenthalt in
einer Arbeiterkolonie oder einer ähnlichen Fürsorgeanstalt versorgt und

*) Mitgeteilt den Oberpräsidenten, den Regierungspräsidenten und dem
Polizeipräsidenten Verlin durch Verfügung des Ministers des Innern vom
24. Dezember 1916. (Amtl. Anmerk.)
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vor völliger Verwahrlosung geschützt werden können, oder 2. noch nichi
häufiger wegen Vettelns oder Landstreichens bestraft und noch nicht oder
wenigstens nicht häufiger der Landespolizeibehörde überwiesen sind, und
bei denen nach Lage des Einzelfalls zu hoffen ist, daß sie durch den Aufent-
halt in der Fürsorgeanstalt gebessert und zu einwandfreier Lebensführung
erzogen werden können.

Ferner wird in dem Erlatz darauf hingewiesen, datz es sich dringend
empfiehlt, für alle in Arbeiterkolonien oder ähnlichen Fürsorgeanftalten
untergebrachten großen Kinder, die laut ärztlichem Gutachten infolge von
Geislesschwäche ihre Angelegenheiten nicht zu besorgen vermögen (§ 6 Nr. 1
des Bürgerlichen Gesetzbuches), bei der Ztaatsanwal.schaft die Herbeiführung
der Entmündigung anzuregen, damit demnächst der Entmündigte auch gegen
seinen willen in der Fürsorgeanstalt festgehalten werden kann.

Endlich weist der Herr Minister die Herren Gberpräsidenten darauf
hin, daß es bei denjenigen minderjährigen Fürsorgezöglingen, welche sich
infolge ihrer Willensschwäche als unfähig erwiesen haben, geboten ist,
rechtzeitig, bevor sie großjährig werden, die Entmündigung herbeizuführen.

Für die erfolgreiche Durchführung der von dem Herrn Minister des
Innern angeregten Maßregeln wird es von wesentlicher Bedeutung sein,
daß neben den beteiligten Behörden auch die Leiter der Arbeiterkolonien
sich die Erfüllung der ihnen auf diesem Gebiete zufallenden Kufgaben mit
vollster Hingebung angelegen sein lassen.

wird bei einem wegen Vettelns oder Landstreichens zur Neberweisung
an die Landespolizeibehörde verurteilten die Vollstreckung der Nachhaft im
Arbeitshause vorläufig ausgesetzt, weil er sich zum Eintritt in eine Ar-
beiterkolonie bereit erklärt hat. und wird er dementsprechend einer Ar-
beiterkolonie zugeführt, so erwächst dem Kolonieleiter zunächst die Pflicht,
diesen Kolonisten so zu beeinflussen, daß er sich tadellos führt, und daß nicht
etwa wägen seiner schlechten Führung die Vollstreckung der Nachhaft ver-
anlaßt werden muß. Beträgt sich gleichwohl der Kolonist in der Kolonie
so tadelhaft, daß die Vollstreckung der Nachhaft geboten erscheint, oder
verläßt er während der nächsten zwei Iahre nach seiner NeberweisunH
an die Landespolizeibehorde eigenmächtig die Kolonie, so ist demjenigen
Regierungspräsidenten, an den er vom strafrichter überwiesen ist, um-
gehend Anzeige zu erstatten. Zollte es sich im Einzelfalle nach Ansicht
des Kolonieleiters empfehlen, daß ein eigenmächtig aus der Kolonie Ent-
wichener nicht ins Arbeitshaus gesperrt, sondern versuchsweise noch einmal
der Kolonie zugeführt wird, so würde der Kolonieleiter dem Regierungs-
präsidenten gleichzeitig mit der Meldung über die Entweichung des Ko«
lonisten einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten haben.

Besonders wichtig ist es, daß der Kolonieleiter in solchen Fällen, wo
ihm die Entmündigung eines Kolonisten wegen Geistesschwäche geboten
erscheint, rechtzeitig die erforderlichen schritte einleitet. 3u diesem Zwecke
wird er zunächst alle Tatsachen, die nach seiner eigenen Beobachtung für
die Notwendigkeit der Entmündigung sprechen, und alles, was er nach
dieser Richtung aus dem vorleben des Kolonisten hat ermitteln können,
zusammenzutragen und demnächst bei der Landesdirektion (dem Herrn Lan-
oeshaupt nann) unter Beifügung des g<amme ten Mat rials anzuregen haben,
daß ein ärztlicher sachverständiger mit der Erstattung eines Gutachtens
beauftragt wird. Lautet dieses Gutachten dahin, daß bei dem Kolonisten
Geistesschwäche im 5inne des § 6 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches
vorliegt, so wäre alsbald das gesammelte Material und das ärztliche Gut«
achten der Ttaatsanwaltschaft zur Herbeiführung der Entmündigung vor»
zulegen.
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Die veremsvorstände bitte ich ergebenst, den kolonieleitern von dem
«„liegenden Erlatz des Herrn Ministers des Innern und von meinen vor-
gehenden Ausführungen Kenntnis zu geben.

Berlin, den 6. Dezember 1916.
Zentralvorstand deutscher Krbeiterkolonien.

Hn die im Königreich Preußen tätigen Krbeiterkolonievereine.

1916. 31. Hezember*).

ff« v«« A««füi,»»na«beftlmm»»,ae»
auf »cm «edlyte oer Kri^«wirtf.ti<zft. V < « 2H. T> zember

,M. I . (M. Vl. 1917 3. 10.)

Es sind hier wiederholt klagen darüber geführt worden, daß die
klusführungsbestimmungen zu den v)m Bundesrat, vom Herrn Reichskanzler
oder emec sonstigen Reichsstelle erlassenen kriegswirtschaftlichen Verordnungen
und Bekanntmachungen nicht immer in genügender weise zur Kenntnis
der Allgemeinheit gelangen.

Ich bestimme deshalb, daß fortan alle von den preußischen Zentral«
behörden auf dem Gebiete der Kriegswirtschaft erlassenen Kusführungsbe-
stimmungen, soweit nicht im Einzelfalle Abweichendes ausdrücklich ange-
ordnet ist. unverzüglich durch die nächste Nummer der Regierungsamts-
blätter, Kreisblätter und gleichstehenden Blätter zu veröffentlichen sind.
Veglciterlasse, mit denen den Behörden die Kusführungsbestimmungen über-
wandt werden, sind nicht zu veröffentlichen.

Kn die Herren Gberpräsidenten und Regierungspräsidenten.

191S. 31. Tezember*).

Nnderwl'ite »egelu«« d.S V.lk<>hrs mit » b - . Wirk-, Strtlk-
und S imhwaren niw Vo«, 25 Dczembrr 19ltt.

M . h. G. M. I . (M. M. des Innern 1917 5. 11.)

Es erhielten Euere pp. — die Herren Regierungspräsidenten — je
ein stück der Verordnung des Bundesrats über die anderweite Regelung
des Verkehrs mit U)eb-, wirk-, 3trick- und Schuhwaren, auch des gewerbs-
mäßigen Handels mit getragenen Kleidungs- und Wäschestücken und ge-
tragenen 3chuhw^ren vom 23. Dezember 1916 mit der dazu gehörenden
Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom gleichen Tage und den
Kusführungsbestimmungm der Reichsbekleidungsstelle — soweit erforderlich
— zur gefälligen sofortigen weiteren Veranlassung.

511s kommunalverbände im 3inne der Bekanntmachung über den Ver-
kehr mit getragenen Kleidungs- und Wäschestücken und getragenen 3chuh-
waren gelten die 3tadt- und Landkreise. Durch die angeordneten Matz»
nahmen soll bezweckt werden, in möglichst großem Umfange zwar getragene
aber gebrauchsfähige und wohlfeile Kleidungsstücke und 3chuhwaren für
die minderbemittelte Bevölkerung zu gewinnen, um dadurch die noch vor«
handcnen Vorräte zu strecken. Den kommunalverbänden wird im wesent-
lichen nur die Verpflichtung auferlegt, sich bei der Durchführung des ge-
samten, sich hieraus ergebenden Betriebes nach den von der Reichsbeklei-
dungsstelle gegebenen Kusführungsbestimmungen, durch die <ine gewisse
Einheitlichkeit j.n der Ausführung dieses Wirtschaftsbetriebes gewährleistet

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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«erden soll, zu richten. I m übrigen sollen die Uommunaloerbände —
und Landkreise — aber den Vetrieb selbständig und auf eigene Verantwor-
tung, insbesondere auch in wirtschaftlicher Beziehung einrichten und durch»
führen. Da die Einführung des Vewirtschaftungsmonopols für getragene
Rleidungs- und Wäschestücke und Schuhwaren für die i(ommunalverbände
sofort erfolgt ist, ist an die Einrichtung von Annahmestellen und alsdann
«n die Instandsetzung der gesammelten getragenen Kleidungsstücke unver-
züglich heranzutreten. Die wiederhergestellte Vekleidung ist der minder-
bemittelten Vevölkerung sobald als irgend möglich käuflich zugänglich zu
machen. '

An den Herrn Gberpräsidenten in Potsdam und die Herren Negierungsprasi«
denten' abschriftlich an die übrigen Herren Vberpräfidenten.

191ß. 31 Tezember*).

A<««<de von N<z»st«schei»ez» für W«b', Wirt- und Vt»i<tw«re«
O 13 D »«

M . I . (M . Vl. 191? 5. 12.)

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß Vezugsschetne auf
web-, w i rk - und Strickwaren von einzelnen Vehärden ohne jeglichen Au5-
weiZ über die Persönlichkeit des Nachsuchenden erteilt worden sind. Da
hierdurch Vetrügereien beispielsweise durch Abgabe von Bezugsscheinen auf
den Namen völlig Unbeteiligter nicht ausgeschlossen sind, ersuche ich ^rgebensi,
die beteiligten Vehörden gefälligst anzuweisen, die Ausgabe von Bezugs-
scheinen — soweit dies nicht bereits jetzt geschieht — von der Vorlage eines
geeigneten Ausweises — polizeiliche Anmeldung, 5teuerzettel, Militärpa-
piere und dergleichen — abhängig zu machen.

An den Herrn Oberpräsidenten in Potsdam und die Herren Aegierungspräsi^
denten.

1916. 31 Tezember*).

vo» Käse aus >e»t Nie>»rl«l»>e» Vom 15. Dezember 191«.
M H. G. 5. M . M . I . (M. Vl. des Innern 1917 5. 12.)

Aus Grund des § 8a der Bekanntmachung des Neichskanzlors über
die Einfuhr von l<äse vom 11. März 1916 in der Fassung der Vekannt»
machung vom 16. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5. 31 und 5. 934) wird
angeordnet'

1. Die Einfuhr von käse aus den Niederlanden ist nur auf )em Eisen-
bahnweg und nur über die Grenzstationen weener, Ventheim, Emmerich
und Eranenburg gestattet. Die Einfuhr über andere Nationen ist rerboten.

2. Die Einfuhr von Käse aus den Niederlanden außerhalb des Vahn°
verkchrs, insbesondere über die Landstraßen sowie im Schiffsverkehr ist
verboten.

vorstehende Anordnung ist in den Negierungsamtsblättern zu ver-
öffentlichen.
Kn di^ Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Gberpräsidenten f ik

V erlin in Potsdam.

Datum der Herausgabe deH Ministerialblattes.
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1916 31 Dezember*)

er F«milie««nterftützun<en «« FlKchtIi«<sf«miIi«tt
Vom 9. Dezember l v ls .

m . I . (M. Vl. 191? 5. 13.)

iNit Rücksicht darauf, daß die Lieferungsverbände des gewöhnliche l
Kufenihaltsortes der Flüchtlingsfamilien jetzt ausnahmslos wieder in dt.
Lage sind, die ttriegsfamilienunterstützungen zu leisten, werden die diesem
ha^b ergangenen 3onderbestimmungen, insbesondere die Erlasse vom 2 ' ,
Kugust 1914'), vom 1. November 1914Y, zu Abschnitt I I Ziffer 3 llbf. 3,
und vom 22. Dezember 1914, unter Ziffer 2, hierdurch oom ?. Januar
1917 ab aufgehoben.

Die nach § 4 des Familienunterstützungsgesetzes vom 28. Februar
1533/4. Kugust 19143) verpflichteten Lieferungsverbände haben die Fa-
milienunterstützungen demgemäß an die Angehörigen der in den Dienst
eingetretenen Mannschaften auch dann weiterzuzahlen, wenn die infolge
der kriegerischen Ereignisse Geflüchteten noch nicht wieder in ihre Heimat
zurückgekehrt sind.

Hinsichtlich der für die Zeit bis zum 31. Dezember d. Is . an Flücht-
linge gezahlten bestimmungsmäßigen Mindestsätze der Familienunterstützungen
habcn die Lieferungsverbände des Zufluchtsortes einen Crstattungsanspruch
gegen das Reich.

von den verpflichteten heimatlichen Lieferungsverbänden sind den Lie-
ferung ̂ verbänden des Zufluchtsortes nur die bis zum 31. Dezember d. Ja.
über diese Mindestsätze hinaus gewährten Zusatzunterstützungen zu erstatten.
Haben die Lieferungsverbände des Zufluchtsortes oder die betreffenden Ge-
meinden jedoch für die geleisteten Zusatzunterstützungen aus den für Kriegs-
nxchlfahrtzwecke bereitgestellten Reichs- und Staatsmitteln bereits Veihilfen
erhalten, so tritt die Erstattungspflicht der heimatlichen Lieferungsverbände
nur noch bezüglich des Nestes der durch die Beihilfen nicht gedeckten Zu-
satzunterstützungen ein.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Gberpräsident in
Potsdam.

1916 31. Dezember*).

z«hlx«< der U«miNe«u»terßt«<l»t«g bei« ««berechtigte« «lmfe«th«liOwechsel
Vo« 14. Dezember I9ltt

m . I . (M. Vl . 1917 5. 14.)

Cs ist nicht zu verkennen, daß die von dem Magistrat in H. beanstandete
Entscheidung in der Veschwerdesache der Familie F., früher im Vezirk
des Lieferungsverbands G., jetzt in H. wohnhaft, die Erreichung des
Zweckes der Vestimmung in § 6 Kbs. 1 3atz 2 der Vundesrats-Verordnunz
vom 21. Januar 1916, der Landflucht zu steuern, vereiteln, jedenfalls er-

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
') Dieser Erlaß ist im Min. Vl. nicht veröffentlicht. Nach ihm sollten

die Uriegsfamilienunterstützungen an Flüchtlingsfamilien von den Lieferungz-
verbänden ihres Zufluchtsortes gezahlt werden. (Kmtl. Knmerk.)

') Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I I 5. 204.
') N.G.M. 1888 5 59/1914 3. 332' vgl. Vundesratsverordnung vom

2t . Ianuar 1916 (N.G.Vl. 5. 55- Min. Vl. 5. 38) und deren kbänderunß.
M i n . M. 1916 3. 279). Mmtl. Knmerk.)
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schweren kann, wenn ich in Einzelfällen bisher gleichwohl bei Aufenthalte
Wechsel aus n i c h t berechtigten und dringenden Gründen auf die Notwen-
digkeit des Eintretens der Rriegswohlfahrtspflege an dem neuen Aufenthalts-
orte hingewiesen habe, so ist dies im wesentlichen in der Erwägung ge-
schehen, daß die Freizügigkeit auch den Kriegerfrauen nicht beschränkt
werden dürfe und daß die Inanspruchnahme der Armenpflege vermieden
werden müsse. Der Antrag des Magistrats in l). vom 20. v. Mts., eine
grundsätzliche Entscheidung zu treffen, hat mir Veranlassung geboten, die
Frage einer Nachprüfung zu unterziehen. Nach deren Ergebnis wird an
der bisher vertretenen Kuffassung nicht mehr festgehalten. Liegen berech-
tigte und dringende Gründe für einen Kufenthaltswechse! nicht vor, so kann
auch der Gemeinde des Zuzugsortes nicht zugemutet werden, eine etwa
durch die bisher gewahrten Unterstützungen nicht behobene Vedürftigkeit
zu beseitigen. Es bleibt vielmehr, um dem Zwecke der gegebenen Vor-
schriften (vgl. namentlich Erläuterungen zu § 6 in dem Runderlatz vom
30. Januar d. Is.)^) gerecht zu werden, nur übrig, den unberechtigter-
weise zugezogenen Personen eröffnen zu lassen, daß sie auf eine Erhöhung
der Unterstützungen des verpflichteten LieferungsverbandeZ nicht zu rech-
nen, auch weitere Zuwendungen am Zuzugsorte nicht zu erwarten hätten.
Um den Familien die Rückkehr nach dem bisherigen Wohnorte zu er-
möglichen, werden die Reisekosten für die Rückreise zu gewähren sein,
sie sind von dem verpflichteten Lieferungsoerbande zu erstatten.

Euere Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, den Magistrat in H.
nach vorstehendem zu bescheiden und ihn zu veranlassen, im Falle F.
entsprechend zu verfahren. Der Regierungspräsident in V. ist benach-
richtigt worden.
An den Herrn Regierungspräsidenten in Merseburg- abschriftlich an die

übrigen Herren Regierungspräsidenten.

31

Kr«ntenverftcher«ng Vom 7. Dezember 19<6
M. Q D. F. (M. Vl. Q D. F. 191? 3. 6.)

I n meiner Allgemeinen Verfügung vom 26. Dezember 19 l 3 habe
ich zum Zwecke der Vefreiung von der Versicherungspflicht nach H 169
der Reichsversicherungsordnung den Anspruch auf „Krankenhilfe", die Wo-
chengeld und Zterbegeld nicht umfaßt, den in fiskalischen, landwirtschaft-
lichen (forstwirtschaftlichen) Vetrieben beschäftigten Versicherungspflichtigen
gewährleistet, denen außerhalb der nach den Minifterialbeschlüssen von
1901/1903 geordneten vertraglichen Krankenfürsorge unentgeltliche ärztliche
Vehandlung zugesichert ist, oder auf die bestehenden Arztverträge An-
wendung finden. Die Vefreiung ist zur Ausnutzung der Arztverträge und
auch deshalb erfolgt, weil es zweifelhaft war, ob die Krankenkassen
infolge der Meinungsverschiedenheiten mit den Aerzten in der Lage sein
würden, die ärztliche Versorgung sicher zu stellen. Vei Handhabung der
Vefreiung haben sich neuerdings 3chwierigkeiten dadurch ergeben, daß be-
freite Arbeiterinnen auch die Kriegswochenhilfe beanspruchten. Ich er-
kläre mich daher damit einverstanden, daß, soweit nicht bestehende Arzt-
verträge die Aufrechterhaltung der Vefreiung angezeigt erscheinen lassen,
die bisher befreiten in fiskalischen landwirtschaftlichen Vetrieben Veschäß-

)̂ Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 48.
") Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 3. 109.

. *) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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tigten ohne Veamteneigenschaft bei der zuständigen Krankenkasse ange-
meldet werden. I n den Fällen, in denen die gesetzlichen Voraussetzungen
gegeben sind ist hierbei von der Ermächtigung des § 420 N.V.G. Gebrauch
M machen.

31 Dezember*).

Ksrderung der Kaninchenzucht. Vom 27 November 19ls.
M. L. D. F. M . M. L. D. 5. 1917 5. 8.)

Kn alle Landwirtschaftskammern (außer Halle a. 3.) und die Zentralstelle
des Vereins für Landwirtschaft und Gewerbe in hohenzallern zu 3ig-
marmgen und das Kämglich Preußische Landes-Gekonomiekollegium.

I n meinem Erlasse vom 29. März 1916**) war darauf hingewiesen,
daß größere allgemeine Kamnchenausstellungen als Mittel zur schnellen
Förderung der Kaninchenhaltung zurzeit kaum in Betracht kommen kön-
nen; dieö würde eher für kleinere örtliche 3chlachtkaninchenschauen zutref-
fen, bei denen den Kaninchenhaltern gleichzeitig belehrende Vorträge ge-
halten werden können.

Diese Bestimmung bringe ich erneut in Erinnerung, da sie bei ein-
zelnen Kammern anscheinend in Vergessenheit geraten ist. Es besteht auch
jetzt noch die Vefürchtung, daß der rein sportliche Charakter der Ka-
ninchenzucht zu stark in den Vordergrund tritt mit dem mehr oder minder
unverhüllten Ziele, die „Kassetiere" zu „Nassezucht"-preisen an die schlacht-
kaninchenzüchter und -Halter zu verkaufen. Dadurch werden aber di«
ohnehin schon sehr hohen Kamnchenpreise noch weiter in die Höhe ge»
trieben. Ich ersuche daher nochmals, allgemeine Kam/nchenausstellungen
für größere Vezirke während des Krieges keinesfalls zu fördern, viel«
mehr nur solche mehr örtlichen Eharakters zu unterstützen. Mit diesen
könnten unter Umständen Kaninchenmärkte verbunden werden sowohl für
zur Mast oder zur Zucht bestimmte Jungtiere als auch für schlachtreife
Masttiere. Durch öffentlichen verkauf der letzteren sowie von Kostproben
dürfte es vielfach möglich sein, das allgemeine Interesse und Verständnis
für Kaninchenfleisch dauernd zu wecken.

Mit Rücksicht auf die überaus starke Inanspruchnahme der Eisenbahn
und deren großen Personalmangel ist von der Erbittung der Frachtfreiheit
abzusehen. Dies kann bei den mehr örtlichen 3chauen um so mehr ge-
schehen, als bei ihnen die Vedeutung der Frachtkosten ganz in den Hin-
tergrund tritt.

Was die Nassenfrage anbetrifft, so wil l ich während der Kriegszeit
trotz einer wieder an mich ergangenen Anregung davon absehen, die in
den einzelnen Kammerbezirken bei der Preisverteilung zu berücksichtigenden
Nassen schon jetzt festzusetzen. Ich verweise erneut auf die Ausführungen
meines eingangs erwähnten Erlasses, wonach die zu 3ch!achtzwecken ae«
eignetsten mittelgroßen und einfarbigen lvirtschaftskaninchenrassen in al-
lererster Linie zu berücksichtigen sind. Unbedingt auszuschließen sind alle
in erster Linie auf „Zeichnung" gezüchtete Kassen, z. V. die sogenannten
Holländer-Kaninchen, bei denen nach den vom Landesverband preußischer
Kaninchenzüchter herausgegebenen Vcstimmungen von 100 VewertungspunK-
ten nicht weniger als 60 allein auf Zeichnung entfallen.

Derartige wirtschaftlich ganz wertlose Zportzüchtereien müßten in Zu-
kunft möglichst ganz ausgeschaltet werden, wenn die deutsche Kaninchen-

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
**) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 5. 216.
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Zucht sich einen gebührenden Platz in der Tierzucht und Fleisch Versorgung
Deutschlands erringen will. Die endgültige 3tellungnahme zur ttassefrage
behalte ich mir vor, bis es möglich sein wird, die vielfachen und wert-
vollen Erfahrungen und Lehren des Krieges dabei voll auszunutzen.

Dm übrigen gilt das vorstehend- über die Kaninchen Ausgeführte
sinngemäß auch für das Ausstellungs- und Nassewesen beim Geflügel

191K 31 Dezember*)

Ausfuhrverbot für Kaninchen. V<m 2. Dezember l9!6.

M. L. D. F. (M. Vl. L. D. 5. ,917 5. 9.)

Kn sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Abschrift.
Ein Ausfuhrverbot für Kaninchen besteht bereits (s. Verordnung vom

31. Iu l i 1914 Reichs-Gesetzbl. 5. 259 und Nr. 178 des Reichsanzeiger«
von demselben Tage).

Der Herr Neichskommissar für die Ein- und Ausfuhrbewilligung ist
ersucht worden, Ausfuhrbewilligungen nur in den dringendsten Ausnahme--
fällen. zu erteilen. Ich stelle anHeim, die Landwirtschaftskammer auf
ihren Vericht vom 10. November d. I . entsprechend zu bescheiden.

Kn den Herrn Gberpräsidenten in Magdeburg.

Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme.

1910 31. Dezember*).

Verkehr mit Saatkartoffel» Vom 4. Dezember 1916.

M. L. D. F. (M. Vl. L. D. F. 1917 5. 10.)

Kn die Landwirtschaftskammern und die Zentralstelle des Vereins skr
Landwirtschaft und Gewerbe in hohenzollern zu 3igmaringen.

Abschrift.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts.

Verlin, den 25. November 1916.
Durch die Verordnung über 3aatkartoffeln vom 16. November 19lb

(Neichs-Gesetzbl. 5. 1281) ist der Verkehr mit 3aatkartoffeln aus der
Ernte 1916, abgesehen von dem Absatz innerhalb des Kommunalverbandez,
in die Hand von landwirtschaftlichen Verufsvertretungen gelegt worden.
Um die Kontrolle darüber zu wahren, welche Mengen von 3aatkartoffeln
auf Grund der neuen Vorschriften aus den Kommunalverbänden ausge-
führt und in die Kommunalverbände eingeführt werden, ist es geboten,
daß die landwirtschaftlichen Verufsvertretungen über den gesamten 3aat-
gutverkehr, soweit er durch sie erfolgt, die Landes- und provinzialkartoffel-
ftellen in Kenntnis setzen. Die Neichskartoffelstelle wird ihrerseits von
den Landes- und provinzialkartoffelstellen allwöchentlich über diesen 3aat-
gutverkehr Vericht einfordern. Ich darf daher ergebenst ersuchen, An-
ordnung treffen zu wollen, daß die Landes- und provinzialkartoffelstelle«
durch die landwirtschaftlichen Verufsoertretungen fortlaufend genaue Kennt-

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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n» über den saatkartoffelverkehr erhalten, damit sie den Anforderungen
öer Neichskartoffelstelle entsprechen können.
Kn sämtliche Bundesregierungen (für Preußen: Ministerium für Land-

Virtschaft, Domänen und Forsten) und den Herrn statthalter in Elsaß»
Lothringen.

1916. 31. Dezember*).
g zur Verordnung über Muttermittel

vom 5. Oktober 191« (R ichs Oesetzbl S. l>«8j Vom 5 Dezember 1i»«
M. t). G. M. L. D. F. M. I . (M. Vl. L. D. F. 1917 5. w . j

1. saatstelle. Die in § 2 Abs. 2 Nr. 3 erwähnte, von den Lan-
öeszentralbehorden zu bezeichnende saatstelle ist die saatstelle der Land-»
wirtschaftskammer des Vezirkes, aus dem die Lieferung zu erfolgen hat
«der die saatstelle der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in Verlin.

2. saatgut.
») „Anerkanntes saatgut" sind solche Hülsenfrüchte (Ackerbahnen,

Peluschken, Wicken und Lupinen, die übrigen Hülsenfrüchte, näm-
lich Erbsen, speisebohnen und Linsen fallen unter die Verord-
nung vom 29. Iuni 1916) aus anerkannten saatgutwirtschaften,
auf welche sich die Anerkennung erstreckt. Als anerkannte saat-
gutwirtschaften gelten solche Wirtschaften, die in der sondernum-
mer des gemeinsamen Tarif-Verkehrsanzeigers für den Güter-
und Tierverkehr im Vereiche der preußisch-hessischen staatseisen'
bahnverwaltung, der Militäreisenbahnen, der Mecklenburgischen
und Gldenburgischen Ztaatseisenbahnen und der Norddeutschen pri-
vateisenbahnen vom 16. 3eptember 1916 nebst Nachträgen, Er-
gänzungen und Verichtigungen aufgeführt sind.

1») Ms 3aatgut gelten ferner solche Hülsenfrüchte, die durch eine
3aatstelle als zur 5aat geeignet erklärt sind.

2. Zuständige Vehörde im sinne der §§ 6 und 8 ist der Landrat
Oberamtmann) — in Stadtkreisen der Gemeindevorstand - des Vezir-
kes, aus dem die Lieferung zu erfolgen hat.

4. Ein Schiedsgericht im Zinne des § 7 wird für jede Provinz in
der provinzial-hauptstadt, in Hessen-Nassau für jeden Regierungsbezirk am
sitze jeder Landwirtschaftskammer eingesetzt.

Das schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und vier Mitgliedern.
Den Vorsitzenden ernennt auf Vorschlag der Landwirtschaftskammer

her Provinz der Königlich preußische Minister für Landwirtschaft, Do-
mänen und Forsten. Die Mitglieder und deren Ltellvertreter ernennt d«
Landwirtschaftskammer.

Das Schiedsgericht entscheidet in einer Vesetzung von vier Mitgliedern
außer dem Vorsitzenden.

Die Vezugsvereinigung der deutschen Landwirte ist von den Sitzungen
des Lchiedsgerichts zu benachrichtigen, sie ist befugt, Vertreter ohne stimm-
recht zu denselben zu entsenden.

Ve' Entscheidungen des schiedsgerichts über die Kngemessenheit des
Preises ( § 7 Kbs. 2) ist ausschließlich der Gehalt und die Veschaffenheit
5er N>are zur 6eit des Gefahrüberganges maßgebend. Anschaffungspreis,
Zinsen, Unkosten oder Gewinn bleiben außer Vetracht.

Die gesetzlich bestimmten Grenzpreise gelten — auch soweit sie nicht
ausdrücklich durch eine bestimmte Veschaffenheit der Ware bedingt sind —
«I« angemessen für gesunde Ware von mittlerer Krt und Güte frei Eifen-

, ^ Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.



1282 1916. 31- Dezember. '

bahnwagen oder 3chiff (nach Wahl der Vezugsvereinigung) Verladestelle
des Eigentümers. Entspricht die Ware dieser Voraussetzung nicht, so hat
ein entsprechender Preisabschlag einzutreten.

Die preise stellen die Grenze dar, die bei den Entscheidungen nicht
überschritten werden darf. Wird dem Eigentümer dieser preis geboten,
bedarf es, falls er gleichwohl die Festsetzung des Preises beantragt, vor
der Entscheidung einer fachlichen Nachprüfung nicht.

vor der Entscheidung ist die Vezugsvereinigung zu hören.
5. Aommunalverbänoe im Zinne der Verordnung find die Ztadt-

und Landkreise oder die größeren verbände, zu denen eine Anzahl von
ttommunalverbänden sich zum Zwecke der Futtermittelversorgung zusam-
menschließen. Vei der Vildung solcher verbände hat das Landesamt für
Futtermittel mitzuwirken. Der Neichsfuttermittelftelle und der Vezugs-
vereinigung ist unverzüglich Mitteilung zu machen.

1916 31. Dezember*)

Verkehr mit Vtilch. Vom 6. Dezember lftie
M. I . M. h. <5. M. Q D. F. M Vl. 5. D. 5. 1917 5. 11.)

An die preußische Landesfettftelle hier.

Die preußische Landesfetl stelle wird ermächtigt, die den Landeszentral-
behörden in § 9 der Vekanntmachung über die Bewirtschaftung von Milch,
und den Verkehr mit Milch vom 3. Gktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5.
1100) vorbehaltenen Vefugnisse auszuüben.

191« i n . Dezember*).

A«Kfüh»ungeanweis«ng zur Ve«?«««tmach«ng über Kohlrüben
vVm 1. Dezember I9z6. Bsm 7. Dezember 1910.

m. I. m. h. G. m. c. v. 5. (M m. c. D. 5.1917 Z. n.>

Gemäß § 19 der Vekanntmachung über Rohlrüben vom 1. Dezember
1916 (Reichs-Gesetzbl. 3. 1316) wird zu deren Ausführung hiermit fol»
gendeZ bestimmt:

^. Allgemein.
höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident, für Verlm

der Gberpräsident. Kommunalverbände sind die 3tadt- und Landkreise.
Die GemeindeverfassungZgesetze bestimmen, wer als Gemeinde und als Vor-
stand der Gemeinde anzusehen ist' die Gutsbezirke werden den Gemeinben
gleichgestellt. Die den Rommunalverbänden und Gemeinden übertragenen
Anordnungen sind durch deren Vorstände zu erlassen.

L. I m einzelnen.

I. Beschlagnahme.
3u § 11 Die Veschlagnahme ergreift auch die bereits in die Vedarfz-

gemeinden eingeführten Vorräte, die sich im Vesitze van Händlern befinden.
Veräußerungen können nach § 2 Abs. 1 mit Genehmigung des ttom-

munalverbandes erfolgen. Dabei sind die nach § 14 für die Gebrauch«-
regelung getroffenen Anordnungen zu beachten.

Zu § 2 Abs. 2: Zuständig ist der Landrat, in Ltadtkreisen der Ge-
meindevorstand.

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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3u § 5: Als von der Reichskartoffelstelle bezeichnete stellen gelte»
öie provinzialkartoffelftellen und die von diesen mit dem Erwerb von
Kohlrüben beauftragten Unternehmungen. Diese sind öffentlich bekannt
zu geben.

3u § 6: Die Vestimmung soll verhindern, daß Tierhalter Kohlrüben
vor anderen Futterrüben verbrauchen, bevor die vom Kreise aufzubringend«
Menge gedeckt ist.

I I . Enteignung.
Zu § 9: Zuständige Vehörde ist der Landrat, in Stadtkreisen der

Gemeindevorstand. Lediglich für den Fall der Enteignung ist durch § 9
Abs. 2 der dem Vesitzer zu belassende Eigenbedarf scharf begrenzt (wor-
den. Auf die Vestimmung im § 11, nach welcher außerdem im Fall
der Enteignung der Uebernahmepreis um 1 Mark für den Zentner zu
Kürzen ist, wird besonder verwiesen.

I I I . Vewirtschaftung und Verbrauchsregelung.
Zu § 13: Die volle Eindeckung des Winterbedarfs an Kartoffeln ist

durch Frost gefährdet. Zum Ersatz sollen die Kohlrüben herangezogen
Tverden- das Anrechnungsverhältnis ist durch § 14 bestimmt.

Zu § 14.' Die Verbrauchsregelung kann durch Anrechnung auf die
Kartoffelkarte erfolgen.

Zu § 15: Die Regierungspräsidenten, für Verlin der Gbervräsident,
Können die Art der Regelung vorschreiben oder diese selbst vornehmen.

2916 3 1 . Dezember*)

Abteilung der «eichsfleischftelle zur Regelung der Kleinhandelspreise
für Fleisch. Vom «. Nezember 1916

m. h. G. m. 5. D. F. Mi I . (M. Vl. Q D. F. 1917 5.13.)

An die Herren Vberpräsidenten, Herren Regierungspräsidenten und den
Herrn Polizeipräsidenten, hier.

Die Reichsfleischstelle wird eine Abteilung einrichten, deren Aufgabe
es sein soll, die Spannung zwischen oem Preise für lebendes Vieh und
den Kleinhandelspreisen für Fleisch, besonders in den größeren Städten
des Reichs, durch Einholung der entsprechenden Unterlagen dauernd nach-
zuprüfen und nötigenfalls durch Erörterung an Vrt und Stelle eine an-
gemessene Regelung der Kleinhandelspreise herbeizuführen.

ll)ir ersuchen, die Tätigkeit dieser neuen stelle Zu unterstützen und
insbesondere die Preisprüfungsstellen anzuweisen, der Reichsfleischstelle auf
Ansuchen das erforderliche Material zugänglich zu machen.

1916. 3 1 . Nezember^).

Vlusführungebestimluunß zur Nundesra»sverordnung übe» Buchweizen und
Hirse vom 14. September l916 (Reichs-Oesetzbl.S. 1031) Vom 9<Dezembe» 1V1U.

M. I . M. h. G. M. Q D. F. (M. M. 5. D. F. 1917 5, 14,.j

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Gberpräsidenten m
Potsdam.

Auf Grund des § 12 der Verordnung vom 29. Iuni 1916^) wirö

Datum der Herausgabe de«? Ministerialblattes.
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Mgendes bestimmt: Zuständige Vehörde im Zinne des Zusatzes zu G3
Rbs. 2 der Verordnung vom 14. 5eptember 1916 — Reichs-Gesetzbl. 5.
1031 — ist der Landrat, in stadtkreisen der Gemeindevorstand.

1S1« 31. Dezember*).

Polnische Arbiter. Vom 9. Dezember IV1«.
m. L. v . 5. (M. Vl. L. D. F. 1917 5. 14.)

Kn die Landwirtschaftskammern, die Zentralstelle des Vereins für Land-
wirtschaft und Gewerbe in hohenzollern zu sigmaringen und da« Äö-.
nigliche Landesökonomiekollegium hier.

Abschrift.
U)o es erforderlich erscheint, können die stellvertretenden General-

kommandos folgende öffentliche Vekanntmachung erlassen: Nach der Prok-
lamation des Königreichs Polen sind die Feinde und die Kriegsz'ele Polens
und Deutschlands die gleichen. Gleichinteressiert und gleichverpflichtet ist
deshalb auch jeder Pole an der ununterbrochenen, angestrengten Arbeit
der gesamten deutschen Kriegswirtschaft. Deshalb mutz verordnet werden:

Während des Ueberganges des besetzten Gebietes von Polen zu einem
selbständigen 3taatswesen bleiben für die in Deutschland befindlichen Polen
die jetzt gültigen Bestimmungen bis auf weiteres im allgemeinen bestehen.
Unbeschadet der getroffenen völkerrechtlichen Vereinbarung dürfen also die
in der deutschen Kriegswirtschaft arbeitenden Polen nutzer zu kurzen Ve-
urlaubungen Deutschland nicht verlassen. Die stellv. Generalkommandos
find zur Zurückhaltung berechtigt. Ebenso sind Arbeiter, die aus der
Arbeitsstätte entweichen, zur Arbeitsstätte oder gegebenenfalls nach Deutsch-
land zurückzuführen.
An sämtliche preußische stellv. Generalkommandos.

Kriegsministerium (Kriegsamt).

Abschrift übersende ich zur Kenntnis.

191tz. 31. Dezember*).

Ergänzung der slusführungsanweisung vom 14. November d. I zur Ver-
ordnung über Höchstpreise für Rüben vom 26 Oktober 1916 (ilteichsgesetzbl

S 1204) Vom 12 Dezember l9 «
M. h, G. M. L. D. F. M. 3. (M. Vl. L. D. F. 2917! 5. ,7.)

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Vberpräsidenten m
Potsdam.

I n Ergänzung der Ausführungsanweisung vom 14. November d. I .
zur Verordnung über Höchstpreise für Rüben vom 26. Oktober 1916
«sReichsgesetzbl. 5. 1204) wird hierdurch bestimmt, datz die dort festgesetzten
Höchstpreise für Nüben nicht für aus dem Auslande eingeführte Nüben
Zelten, die durch die Neichsstelle für Gemüse und Vbsi oder ihre Vs-
auftragten in den Verkehr gebracht werden.

Dieser ergänzenden Vestimmung wird rückwirkende Kraft in dem
Zinne beigelegt, datz sie gleichzeitig mit der Ausführungsanweisung vom
14. November d. I . , am Tage, wo diese Ausführungsanweisung durch
tzie Negierungsamtsblätter und gleichstehenden amtlichen Vlätter veröffent-
licht ist, in Kraft getreten ist.

)̂ Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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ISIS 31. Hezember*).
f g a » ! zu der Vetanntmachung über Rohzucker

Und Zu^prrübcn im »eir ieh- j 'hre 917 1^ vom 2. Dezember 19 i
(Reich« «<s»tzbl. « 1324). Vom 13 Dezember 19 >S.

m . h. G. m. L. D. 5. m. I . (M. Vl. Q D. F. 1917 5.22.)

höhere Verwaltungsbehörde im Zinne des § 4 der Vekanntmachung
ift der Gberpräsident, in dessen Vezirk die verarbeitende Zuckerfabrik be-
legen lst.

vor der Entscheidung gemäß 8 4 der Vekanntmachung sind beide
Parteien zu hören. )e ein sachverständiger aus den Kreisen der Land-
wirtschaft und der Zuckerindustrie ist zuzuziehen.

Ausfertigung der Entscheidung ist beiden Parteien zuzustellen.

1S1«. 31 Dezember*).

Ausführunsstzanweisuna zur Verordnung über Höchftpreise für Zwiebeln
vom 4. November 1916 <«eichk-Gesetzbl H. 1257) Vom 13. Dez,ml»er 191S

m . h. G. m. 5. D. 5. m. I . (M. Sl. L. D. F. 1917 5.22.)

I. 5tuf Grund des § 5 der Verordnung wird mit Zustimmung des
Präsidenten des Kr:ei^ernä^runq^amte> anieordn-'t:

' l . daß die Höchstpreise der Verordnung für ausländische Zwiebeln,
die von der tielllz^teUe für weinuze uno Vbst oder ihren Veauf-
tragten verkauft werden, nicht gelten,

2. daß die Höchstpreise der Verordnung für die roten Litauer 5teck-
zwiebeln um 25 vom hundert erhöht werden.

V. 5luf Grund des § 7 der Verordnung wird bestimmt:
höhere Verwaltungsbehörden im 5inne der Verordnung sind

kie Regierungspräsidenten, für Verlin der Oberpräsident.
Zuständige Behörden sind die Landräte (Gberamtmänner),

in den 5tadtkreisen die Gemeindevorstände.
Rommunalverbände sind die 5tadt- und Landkreise.

1916. 31. Dezember*).

f h s s s t a zu der Verordnung über den Handel mit Sämereien
Von» 15 November 1916 (NeichK-G.setzbl. S. 1277>. Vom 12 Dezember 191S.

m. h. G. m. L. D. F. m, I . (M. Vl. L. D. F. l9I7 5. ,8.)

!5luf Grund des § 2 der Verordnung über den Handel mit 5ämereien
vom 15. November 1916 (Neichs-Gesetzbl. 5. 1277) und der §§ 6, 7,
8 Kbs. 2 und 12 Kbs. 2 der Verordnung über den Handel mit Lebens-
und Futtermitteln und zur Vekämpfung des Kettenhandels vom 24. Juni
1916**) nnro folgendes bestimmt:

1. Zur Entscheidung über die Erteilung und Entziehung der Er-
laubnis zum Handel mit Klee-, Gras-, Futterrüben- und Futterkräuter-
jamcn, sowie zur Untersagung des Handels in den Fällen des H 1 Kbs. 2
Nr. 3 der Verordnung vom 15. November 1916 werden in 5tadtkreisen
bei der Grtspolizeibchörde, im übrigen bei dem Landrat, in den ho-
henzollernschen Landen bei dem Gberamtmann, besondere 5tellen errich»-

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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tet. Für den Landesvolizeibezirk Verlin wird die stelle bei dem Poli-
zeipräsidenten in Verlin gebildet.

Die Mitglieder der stelle werden oon der Vehörde ernannt, bei der die
stelle errichtet wird. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende
müssen unmittelbare oder mittelbare 3taatsbeamte sein. I n den Landkreisen
führt der Landrat, in den hohenzollernschen Landen der Gberamtmann
den Vorsitz.

Die stellen entscheiden in einer Besetzung von 5 Mitgliedern ein-
schließlich des Vorsitzenden. Zwei Mitglieder sollen Vertreter der Land-
wirtschaft, zwei Vertreter des Handels sein.

Die Mitglieder der stelle, die nicht Veamte sind, werden vom vor»
sitzenden durch Handschlag an Eides statt auf getreue Pflichterfüllung
verpflichtet, sie erhalten Reisekosten und Tagegelder nach den Lätzen,
die für die Mitglieder der Einkommensteuer-Veranlagungskommisston fest-
gesetzt sind.

Die durch das Verfahren entstehenden Kosten sind Xosten der Landes-
Polizei.

2. Vertlich zuständig ist die stelle, in deren Vezirk die Hauptnieder-
lassung des Handelsbetriebes liegt, für die die Erlaubnis nachgesucht wird.

Fehlt' es an einer inländischen Hauptniederlassung, so bestimmt der
Regierungspräsident die zuständige stelle, wenn die Erlaubnis für ein die
Grenzen eines Regierungsbezirks überschreitendes Gebiet nachgesucht wird,
so ist die bei dem Polizeipräsidenten in Verlm errichtete stelle zuständig.

3. Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist schriftlich einzureichen.
Es ist darin anzugeben, ob und seit mann der Antragsteller eine im
Handelsregister eingetragene Firma besitzt, ob und mit welchen sämereien
er vor dem 1. August 1914 gehandelt hat, ob und seit wann er im Ve-
sitz der Erlaubnis zum Handel mit Lebens- und Futtermitteln auf Erund
der Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur
Vekämpfung des Kettenhandels vom 24. Juni 19! 6^) ist, ob er wegen
Zuwiderhandlung gegen die höchstpreisverordnungen, gegen die verord»
nungen über Vorratserhebung vom 2. Februar und 3. september 5915
(Neichs-Gesetzbl. 3. 54, 549) und die Verordnung gegen übermäßige Preis»
steigerung vom 23. Iu l i 1915 (Reichs-Gesetzbl. s. 46?) bestraft ist, und
ob ein Verfahren zur Fernhaltung unzuVerlässiger Personen vom Handel,
vom 23. septemder 1915 (Reichs-Gesetzbl. 3. 603) gegen ihn geschwebt
hat. Ist dem Antragsteller auf Grund dieser Verordnung der Handels-
betrieb untersagt gewesen, so kann der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis
von ihn: nur gestellt werden, nachdem die Wiederaufnahme des Handels«
betriebes gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung vom 23. september 1915
gestattet worden ist.

I n dem Kntrag ist ferner anzugeben, für welche Zeit, für welche»
Gebiet und für welche sämereien die Erlaubnis erteilt werden soll, wird
die Erteilung der Erlaubnis für einen Handelsbetrieb beantragt, der sich
vor dem 1. Kugnst 1914 nicht oder nicht in dem Zu gestattenden Nmfang
auf den Handel mit sämereien erstreckt hat, so ist das Volkswirtschaftliche
Bedürfnis eingehend zu begründen.

Dem Antrage ist die Gebühr für die Entscheidung (Ziffer 6) beizu-
fügen.

Die stelle oder ihr Vorsitzender hat M Vorbereitung der Zu treffen-
den Entscheidung die für erforderlich» erachteten Erhebungen anzustellen,
sie kann jederzeit die Vorlegung der handelsbücher sowie eine Auskunft
über die Persönlichkeit der Angestellten des Antragstellers verlangen. Vor

*) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1916 I 3. 472.
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der Zurücknahme einer Erlaubnis (§2 der Verordnung über den Handel
mit Sämereien vom 15. November 1916) ist dem beteiligten Gelegenheit
zur Geltendmachung etwaiger Einwendungen zu geben.

Die Stelle bestimmt darüber, ob einer Entscheidung eine mündliche
Verhandlung mit dem beteiligten vorausgehen soll.

Die Abstimmung erfolgt nach einfacher Stimmenmehrheit.
4. Der § 3 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Juni 1916 läßt der

Stelle für die Entscheidung der Frage, welche Gründe für die Verfügung
und die Entziehung der Erlaubnis sowie für die Untersagung eines Handels
der im § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung vom 15. November 1916 be-
zeichneten Krt in Frage kommen, den durch die Sachlage gebotenen Spiel-
raum. Für die richtige Durchführung des Verfahrens ist hervorzuheben,
daß mit der Versagung oder der Ausschließung ein persönlicher Make?
nicht verbunden zu sein braucht. Neben den versagungsgründen, die m
der Person des Unternehmers und der Beschaffenheit der Unternehmung
liegen, — z. V. Unznverlässigkeit, Mangel an Sachkenntnis, Mangel an
den für einen ordnungsmäßigen Handelsbetrieb erforderlichen Einrichtunge»
oder dem nötigen betriebskapitäl kann die Versagung der Zulassung
oder die fernere Nichtzulassung eines Vetriebs auch auf bedenken volks-
wirtschaftlicher Art gegründet werden, solche können unter den gegen-
wärtigen Verhältnissen namentlich daraus hergeleitet werden, daß für den
in Rede stehenden Handelsbetrieb kein Bedürfnis vorliegt. Erweist sich
eine Einschränkung der Zahl der Händler als nötig, so sind entsprechend
dem Hinweis im § 3 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Iuni 1916 in erster
Linie diejenigen Personen auszuschließen, die erst nach dem 1. August 1914
den Handel mit Sämereien aufgenommen haben.

Die Erteilung der Erlaubnis ist davon abhängig zu machen, daß der
handeltreibende die angeschlossenen von der ständigen Preiskommission fest-
gesetzten Richtlinien und Preise vom 19. September 1916, oder andere
von derselben Kommission in Zukunft festzusetzenden Richtlinien und preise
nicht überschreitet. Es ist ferner zulässig, die Erteilung von weiteren
Vedingungen abhängig zu machen. Dies wird sich für die Fälle empfehlen,
in denen eine dauernde Überwachung des zu gestattenden Handelsbetriebs
erwünscht ist, etwa um einer ungesunden Preisentwicklung oder einer Irre«
führung des Publikums entgegen zu Wirken. Bedingungen dieser Art
können z. b. sein: die Verpflichtung, Vücher zu führen, die über Herkunft
und verbleib der Ware, Einkaufs- und Verkaufspreise Auskunft geben,
die Entlassung von Angestellten, die sich als unzuverlässig im Handel
erwiesen haben, der Nichtgebrauch einer Phantasiefirma oder einer Firmen-
bezeichnung, die geeignet ist, über Art und Umfang des Geschäftsbetriebs
im Publikum Irrtum zu erregen.

werden die Bedingungen nicht erfüllt, so ist die erteilte Erlaubnis
gemäß ß 4 der Verordnung vom 24. Iuni 1916 zu entziehen.

5. Dem handeltreibenden ist eine Erlaubniskarte nach beiliegende»
Muster auszuhändigen. I n der Karte ist der Name des handeltreibenden,
oder wenn ihm der Handelsbetrieb unter einer Firma gestattet wird, dies«
genau zu bezeichnen.

6. Die Entscheidung ist gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt für
Handelsbetriebe, die oemätz ß§ 6, 8 des Gewerbesteuergesetzes vom 24.
Juni 1891 (Gesetzsamml. 3. 205) zur Gewerbesteuerklafse I veranlagt
sind, 50 Mk., für die der Gewerbesteuerklasse I I 30 Mk., der Gewerbe-
steuerklafse I I I 10 Mk. Für betriebe der Gewerbesteuerklasse IV unö
die gemäß W 5, 7 des Gesetzes von der Gewerbesteuer befreiten betrieb«
ergeht die Entscheidung gebührenfrei.
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7. Ueber die Beschwerde entscheidet endgültig der Regierungsp/äsidext,
in dessen Bezirk die zur Erteilung der Erlaubnis zuständige stelle ihren
Fitz hat, soweit der Landespolizeibezirk Berlin in Betracht kommt, der
Oberpräsident.

8. Ueber streitigkeiten, die sich aus der Uebernahme und Verwertung
zwischen den Beteiligten ergeben, entscheidet endgültig der Regierungsprä-
sident, in dessen Vezirk sich die zu übernehmenden und zu verwertenden
sämereien befinden.

9. Zur Erteilung der im 8 12 Abs. 1 Ziffer 1 der Verordnung vom
24. Iuni 1916 vorgesehenen Genehmigung ist an stelle der Grtspolizei-
behörde in den Grien, in denen eine stelle im sinne der Verordnung vom
15. November 1916 errichtet ist, diese zuständig.

Anlage.
Richtlinien.

Die festgesetzten preise sind Höchstpreise, sie dürfen nicht überschritten,
können aber unterschritten werden, sie verstehen sich in allen stufen,
wenn nicht anders vermerkt, für mindestens gute (Dualitäten 1916er Ernte.
Geringere (Qualitäten sind dem Vertunterschiede entsprechend billiger zu
bewerten. Keltere saaten sind ebenfalls der Qualität entsprechend, je-
doch nicht über die festgesetzten preise zu bewerten. Es ist Zache der ver,
einbarung zwischen Käufer und Verkäufer, außerdem Wertzahlen Zu for-
dern oder zu geben. Für nachweisbar planmäßig gezüchtete saaten, sowie
von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, den Landwirtschaftskammern
und den offiziellen saatzuchtanstalten anerkannte saaten gelten die fest-
gesetzten preise nicht, ebenso nicht für Verkäufe nach dem Auslande.

Die preise verstehen sich für prompte Lieferung gegen netto Kasse für
50 K3 brutto oder netto bahn- oder bordfrei der tatsächlichen Versand-
station, haben die Berechnungen vor dem Kriege ab oder frei Lager
stattgefunden, so ist dies auch weiter zulässig.

Genossenschaften und andere landwirtschaftliche Handelsorganisationen
unterstehen denselben Verpflichtungen wie die Händler.

Bei Abgabe von Mengen unter 50 K3 sind die vor dem Kriege üblichen
Zuschlage gestattet.

Für spätere Zahlungen und Lieferungen können 6 0/0 Zinsen berechnet
werden. Ein entsprechender Preiszuschlag ist jedoch nur zulässig, wenn
in dem Angebot und der Rechnung ausdrücklich bemerkt ist, daß die Ware
auf Ziel oder spätere Lieferung verkauft ist.

Vermittlergebühren hat der Verkäufer zu tragen. Müssen sie vom
Käufer bezahlt werden, so ist der Höchstpreis um den gleichen Betrag zu
mindern.

Bei Kaufen in ausländischer Valuta ist die Valuta umzurechnen ge-
mäß dem am Tage der Käufe bzw. am vorhergehenden Tage in den
Zeitungen veröffentlichten amtlichen Kurse.

Vlankogeschäfte dürfen nicht getätigt werden.
schriftliche Verträge, die vor Inkrafttreten der vorstehenden Höchst-

preise und Bestimmungen abgeschlossen sind, werden von diesen nicht be-
troffen.

Zur Ueberwachung und Ergänzung dieser Bestimmungen und Preis-
festsetzungen besteht eine Kommission, die auch Uebertretungen zu prüfen
Und über ihre weitere Behandlung zu entscheiden hat.

Anzeigen und ihr sonst zur Kenntnis gekommene Uebertretungen und
Umgehungen werden durch die Kommission geprüft, werden solche für
vorliegend erachtet, so ist der schuldige zu verwarnen bzw. hat die K
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mffslon das Recht, den schuldigen oem Kriegsernährungsamt namhaft zu
machen. ^ ! ! ! ! !

Die üblichen Einrichtungen zur 3chlichtung von Ltreitigkeiten Schieds-
gerichte, Gerichte, Kontroll-Htatianen) werden durch vorstehende Bestimmun-
gen nicht beschränkt.

Die Forderung „seidefrei" gilt im 3inne der Höchstpreise für erfüllt,
wenn die Ware den im Einzelfall in Vetracht kommenden bestehenden Ve,
ftimmungen oder Vereinbarungen entspricht.

Die Mindestwerte für gute (Qualität hat die Kommission auf Grund
4er vieljährigen Durchschnittsergebnisse der 3amen-Kontrollstationen unter
Verücksichtigung der diesjährigen Ernteverhältnisse baldmöglichst festzustellen
und bekanntzugeben.

Gründet sich der Vorwurf der Höchstpreis-Ueberschreitung auf
Nichterfüllung der 3eidebedingungen oder
der zahlenmäßigen Garantien für Reinheit und Keimkraft oder
des Ursprungs,

jo entscheidet allein und endgültig die ständige Kommission über die Triftig-
keit der Gründe und die Weiterverfolgung des Falles.

1.
2.

3.
4.

3.

6.
7.

5.

y.

10.
1 1 .
12.
13.
14.
15.

3erradella

Höchstpreise.
Stufe l

Höchst-
vertoufsprcii

an
Nerbraucher

55.-^
Rotklee, seidefrei, mit-
teleuropäisch
weißklce, se'defrei
3chwedisch-Klee,
seidcfrei
Gelbklee, enthülst,
seidefrei

190,—
156,—

166,—

7 8 -
Inkarnatklee, seidefrei 90.—
Luzerne, seidefrei,

asiatische
europäische

überjährig
120,—
155 —

Englisches und ita-
lienisch s Naygras
westerwoldisches
Rar/gras
Wiesenschwingel
Timothy s idefrei
Knaulgras
Ichafschwingel
Esparsette
Wundklee

110,—

88,—
115,—

8 2 , -
80,—
3 7 , -
58,—

150,—
Verlin, den

Erlaubnis

Dem (Der)
ist aen

schein für

M der ve

Stttfe ll
Höchst-

vtrkauf«pl«3
der Händler an

Händler
zum Verkauf a«

Veibraucher

4 9 , -

178,—
146,—

156,—

7 0 -
82,--

112, -
147,—

l00,—

80,—
1«5,-
7 5 , -
7 2 , -
3 2 -
5 2 -

140,—
19. Leptember

Stufe lll
höchkeintaufspreii

von Hä> Klein zum
Vcctauf an Händler
und beim Hintauf

vom Au«lande

4 4 , -

170,
138,-

148,—

65,—
7 5 , -

105,—
140,—

9 2 , -

7 4 , -
9 7 , -
7 0 , -
65,—
28, -
4 7 , -

132,—
1916.

den Handel mit 3ämereien.
(Üame

rordnuna über
oder Allna)

Gtufe lV

Höchst-
einkaufspreis

der Händler vo«
Produzenten

4 0 , -

162,—
132,—

142,

60,
7 0 , -

9 7 , -
132,

86,—

7 0 , -
' 9 1 , -

6 5 , -
60,—
25,—
4 3 , -

126,^-

Anlage.

den Mandel mit 3ämereier
«om l5. November 1916 (Reichs-G«setzbl. 3. 1277) die Erlaubnis erteilt
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worden, (Zeitangabe: bis aus
weiteres- bis zum )
w jim) (Gebietsbezeichnung)

den Handel mit folgenden 3ämereien
)« betreiben.

Die Erlaubnis kann jederzeit wieder entzogen werden.
, den 191

Der Vorsitzende
der zur Entscheidung über die Erteilung und Entziehung der Erlaubnis

errichteten stellen.

m . Dezember*),

Fleischbeschaugehühren. Nsm 35 November 1V1«.
M. L. D. F. M. I . (M. Vl. L. v . F. 191? 5. 23.)

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsi-
denten hier.

Mi? bereits in unserm Erlasse vom 13. september d. ?."*) zum
Ausdruck gebracht ist, sind die Einnahmen zahlreicher Fleischbefchauer und
Trichinenschauer infolge der Abnahme der Schlachtungen erheblich zurückge-
gangen, sowohl aus diesem Grunde als auch wegen der eingetretenen Er-
höhung aller Lebensmittelpreise ist mehrfach beantragt worden, die Ge-
bühren der Veschauer allgemein zu erhöhen.

Es mutz anerkannt werden, daß bei der langen Dauer des Krieges
an den auf Friedensverhältnisse berechneten Gebührensätzen nicht festgehalten
werden kann. Eine mätzige Erhöhung der Gebühren wird sich daher
da, wo die Veschauer nicht gegen feste Vezüge angestellt oder ihre Ein-
nahmen nicht trotz des Krieges besonders günstig find, nicht länger umgehen
lassen.

Die Landespolizeibehörden werden ermächtigt, für die Dauer des Krie-
ges folgende Festsetzungen zu treffen:

2) Erhöhung:
1. der Gebührensätze für die Untersuchung, einschließlich der-

jemgen für die Trichinenschau und die Crgänzungsfleisch-
beschau, unter Veibehaltung der bisherigen Klasseneinteilung
um 25 v. k). mit der Maßgabe, daß überschießende Pfennig-
beträge auf volle 5 pfg. nach oben abgerundet werden,

2. der Vegegebühren, der ordentlichen Veschauer, soweit ihnen
solche zustehen, von 10 pfg. auf 15 pfg. für das Kilometer,

3. der Landwegfahrkosten der Ergänzungsbeschauer von 40 pfg.
. auf 50 pfg. für das Kilometer.

b) Reichen die Ergänzungsbeschaufonds zur Bestreitung der ihnen
hiernach zur Last füllenden erhöhten kosten nicht aus, so darf
ein dem Vedarf entsprechender weiterer Zuschlag zu den Ve-
schaugebühren festgefetzt werden.

0) soweit fchon bisher Wegegebühren über den Kilometersatz von
10 pfg. hinaus in einzelnen Vezirken erhoben werden, ist von
eine? weiteren Erhöhung abzusehen.

Die Landespolizeibehörden haben darüber zu entscheiden, ob und inwie-
weit nach den örtlichen Verhältnissen Zu eine? Gebührenerhöhung ein dringendes

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
**) njHt veröffentlicht. (Amtliche Anmerkung.)
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VedUrsnis besteht. wo die bisherigen 3ätze auch unter den Verhältnissen
öe« Krieges als auZretchend angesehen werben können, sind sie beizubehalten.

Nebel den Zeitpunkt der Niedereinführung der alten Gebührensätze
behalten wir uns die Entscheidung vor. C5 ist aber in den auf Grund dieser
Verfügung zu erlassenden Nachträgen zu den Gebührenordnungen überall
ausdrücklich hervorzuheben, daß die erhöhten Gebührensätze nur für die
Dauer des Krieges eingeführt werden, und daß ihre Beseitigung nach Ein-
tritt normaler Verhältnisse erfolgen mutz.

Die vorgeschriebenen Kbdrucke der Nachträge sind einzureichen.

191G. 3ü. Dezember*).

Rindsrpeft. Vom 4. Dezember 1916

M. Q D. F. (M. M. Q D. F. 1917 5. 24.)

Kn die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten
in Berlin.

Wenn sich auch die Bestimmungen des Reichsgesetzes, Maßregeln gegen
die Rinderpest betreffend, vom 7. Kpril 1869 (ReichZ-Gesetzbl. 3. 105)
und der revidierten Instruktion zu diesem Gesetze vom 9. Juli 1873 (Reichs-
Gesetzbl. 3. 147) bei früheren Ausbrüchen von Rinderpest als ausreichend
erroiesen haben, der 3euche Herr zu werden, so erschien es doch angezeigt,
die derzeitigen Bestimmungen über die Bekämpfung dieser 3euche an der
Hand der seit ihrer Abfassung auf dem Gebiete der Rinderpestforschung
und auf allgemein-medizinischem Gebiete gemachten Erfahrungen auf ihre
Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen. Dabei hat sich die Not-
wendigkeit ergeben, einige Bestimmungen der Instruktion zu erläutern
und letztere in einigen Teilen zu ergänzen.

I m Einvernehmen mit dem Herrn Reichskanzler bestimme ich daher
Zu der Instruktion folgendes:

3u § 2.
wie „tierische Teile" (5lbf. 1) sind auch tierische Erzeugnisse, wie

Mi lch" M s . 1) ist auch 3ahne zu behandeln.

Zu § 4.
Die Bestimmungen für „tierische Produkte" gelten auch für tierische

Teile.
. Zu § 6.

Unter „Vieh" (Kbs. 1 und Kbs. 2) sind alle nutzbaren Haustiere ein-
schließlich der Hunde, der tiatzen und des Geflügels (vgl. § 1 5lbs. 2 des
Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909) zu verstehen.

Die Ausnahme vom Einfuhrverbot in 5tbs. 1 gilt auch für Maulesel.
M e „tierische Teile" (5tbs. 1) sind auch tierische Erzeugnisse, wie

„Milch" (Kbs. 1) ist auch 3ahne zu behandeln.

Zu § 12.
Dem Kbs. 1 ist nächzutragen:
Auch die gesunden Wiederkäuer eines verdächtigen Gehöfts dürfen

nicht geschlachtet, getötet oder weggebracht werden, ehe die Natur der Krank«
heit festgestellt ist. Für die gleiche Zeitdauer ist es verboten, aus solchen
Gehöften die Erzeugnisse der Tiere oder giftfangende 3achen, die im Ge«
Höfte sich befinden, insbesondere Heu und 3troh, sowie Gegenstände, di«
mit kranken Tieren in Berührung gekommen sind, auszuführen.

Datum der Herausgabe, des Ministerialblattes.
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3u § 16.
Es bleibt vorbehalten, im Einzelfalle darüber zu entscheiden, ob «mb

inwieweit eine schutzimpfung angeordnet oder zugelassen werden bann.

3u § 17.
Unter „Vieh" (Abs. 1) sind nur Wiederkäuer und schweine zu vier»

stehen.
3u z 18.

Die Ausfuhr frischen Fleisches sowie frischer tierischer Teile und Er«
Zeugnisse aus dem seuchenorte darf nur mit Genehmigung der Grtspolizei-
behörde nach Anhörung des beamteten Tierarztes erfolgen.

3u § 21.
Unter „Vieh" (Abs. 1, Unterabsatz 3) sind alle nutzbaren Haustiere

einschließlich der Hunde, der Katzen und des Geflügels (wie im § 1, Abs. 3
des Viehseuchengesetzes vom 26. Iuni 1909) zu verstehen.

Die Bestimmungen in bezug auf „Maultiere" (Unterabsatz 2) gelten
auch für Maulesel.

3u § 25.
Unter „Vieh" (Abs. 1) sind nur die Wiederkäuer zu verstehen, Als

„verdächtig" (Abs. 2) gelten ferner stets alle Wiederkäuer, die auf einem
Gehöfte sich befinden, in dem die Rinderpest herrscht. Vesteht das Gehöft
aus mehreren räumlich voneinander getrennten stallen, so sind insbesondere
auch solche gesunde Wiederkäuer als verdächtig anzusehen, die in stallen
stehen, in denen keine seuchekranken Tiere untergebracht sind' jedoch kann
bei solchen Tieren mit Genehmigung der Regierungspräsidenten von her
für verdächtige Tiere vorgeschriebenen Tötung abgesehen werden.

Unter „Viehbestand" M s . 4) ist nur der Vestano an Wiederkäuern,
und unter „Vieh" (Abs. 5) sind nur Wiederkäuer zu verstehen.

Der Absatz 6 erhält folgende Fassung:
Die Verwertung der häute und des Fleisches von Tieren, welche

bei der Untersuchung im lebenden und geschlachteten Zustand gesund be-
funden worden sind, kann von der Drtspalizeibehörde gestattet werden. Das
schlachten der betreffenden Tiere mutz jedoch unter vetermärpolizeilicher
Aufsicht in geeigneten Räumen stattfinden. Auch dürfen das Fleisch und
die inneren Teile erst nach dem Erkalten abgefahren und die häute nur
dann ausgeführt werden, wenn sie entweder vollkommen getrocknet sind
oder drei Tage in Kalkmilch (1:29) gelegen haben.

3u § 26.
Abs. 2: Der Regierungspräsident kann unter den erforderlichen vor«

sichtsmatzregeln die unschädliche Veseitigung der Kadaver und Kadaver-
teile der getöteten Tiere auch in einer nahe gelegenen Kadaververwertungs»
anstalt gestatten, falls dadurch eine Verschleppung von Ansteckungsstoffen
während der Beförderung oder in der Verwertungsanstalt nicht zu be-
fürchten ist.

3u § 27.
Unter „Vieh" (Abs. 1) sind nur Wiederkäuer zu verstehen.

3u § 30.
Unter „Vieh" sind nur Wiederkäuer zu verstehen.
Für die Desinfektion treten an stelle der derzeitigen Vorschriften

öie Vestimmungen im § 14 der „Anweisung für das Desinfektionsverfahren
bei Viehseuchen" (Anlage ^. der Ausführungsvorschriften des Vundesrat«
zum Viehseuchengesetze, vom 7. Dezember 1911, Reichs-Gesetzbl. 1912,
5. 4)' die Desinfektion umfaßt die Reinigung sowie die eigentliche Dee-
mfektion.
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Zu § 36.
Unter „gesamter Viehbestand" M s . 1) ist nur der Vestand an Vieder-

k«Aern zu verstehen.
3u ß§ 40, 41, 42.

Für das Verfahren bei der Reinigung und Desinfektion treten an
Stelle der derzeitigen Vorschriften die Bestimmungen in der ,, Ausweisung
für das Desinfektionsverfahren bei Viehseuchen" (Anl. ^ der Ausführungs-
vorschriften des Vundesrats zum Viehseuchengesetze, vom 7. Dezember 1911,
Reichs-Gesetzbl. 1912, 3. 4).

Die Kuswahl und Art der Verwendung des Desinfektionsmittels hat
gemäß § 14 dieser Anweisung zu erfolgen. —

soweit im dortigen Vezirke Anordnungen gegen die Cinschlevpung
der Rinderpest bestehen, ersuche ich, diese nach vorstehendem einer Nach-
prüfung zu unterziehen und sie erforderlichenfalls zu ergänzen. I m übrigen
sind bei etwaigen 3euchenausbrüchen vorstehende Vorschriften Zu berück-
sichtigen.

1916. 31. Dezember*).

Be»<m>l»t«g »es Fleisches «ü«ser«er Kälber bei >er Fl-ischbeschcku
Vom 1l. Vezember 1316.

M. Q D. F. (M. Vl. Q D. 5- 1917 3. 25.)

An die Herren Regierungspräsidenten in 3tettin, Köslin und 3tralsund.
Durch den Erlaß vom 3. Iu l i 1912**) ist angeordnet worden, daß

die bis dahin im dortigen Vezirk übliche milde Handhabung der Fleisch-
beschau-Vorschriften bei der Beurteilung des Fleisches nüchterner Kälber
nicht beizubehalten, sondern daß in diesem Punkte weiterhin nach den
allgemeinen Grundsätzen zu verfahren sei.

I m Interesse einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit
Milch und Vutter ist es während des Krieges geboten, einer frühzeitigen
Abschlachtung der nicht zur Aufzucht bestimmten Kälber keine 3chwierig-
keiten zu bereiten. Die Verwertung der frühzeitig geschlachteten Kälber
mutz daher nach Möglichkeit erleichtert werden. Unter diesen Umständen
ist nichts dagegen einzuwenden, wenn bei der Veurteilung des Fleisches
nüchterner Kälber bis auf weiteres wieder in der früher üblich gewesenen
milden Weise verfahren wird. Ich ersuche, die Fleischbeschauer entsprechend
zu verständigen.

1516. 31. Dezember*).

Immatrikul«ti«n v«» Kriegsteilnehmern in ihrer Abwesenheit.
Vv« 23. «o»ember 1910.

M. 5. D. F. (M. Vl. Q D. F. 1917 3. 26.)

An den Herrn Rektor der Königlichen Landwirtschaftlichen Hochschule in
Verlin.

Vei der langen Dauer des Krieges willige ich darin, daß im Felde
stehende Kriegsteilnehmer und deutsche Kriegsgefangene auf Antrag in ihrer
Abwesenheit immatrikuliert und gleich den übrigen zum Heeresdienst ein»
gezogenen 5tudierenden als beurlaubt geführt werden. Die förmliche Ver-
pflichtung ist nachzuholen, sobald der einzelne 3tudierende zurückkehrt und
sein 3tudium aufnimmt, vor der Immatrikulation ist sorgfältig zu prüfen,
ob alle Voraussetzungen für die Aufnahme als Vollhörer vorliegen.

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
*) Nicht veröffentlicht, l^mtl. Anmerk.)

83



1294 1916. 31. Dezember.

1916. 31. Dezember*).
Verwendung von Lehrerinnen der landwirtschaftlichen Haushaltungskunde

i,n landwirtschaftlichen Hilfsdienst. Vom Ui Dezember UNK
M. L. D. F. (M. Vl. L. D. F. 1917 3. 26.)

Kn sämtliche Landwirtschaftskammern und die Zentralstelle für Landwirt-
schaft und Gewerbe in hohenzollern zu sigmarmgen.

Der freiwillige Hilfsdienst ist für zahlreiche landwirtschaftliche Ge-
triebe erforderlich, die infolge der Einberufung der wehrfähigen Landwirte
zu den Fahnen einer sachverständigen Leitung und Kufsicht entbehren.
Zur Unterstützung von Landfrauen und zur Hilfeleistung bei der Vewirt-
schaftung müssen alle hierfür geeigneten Kräfte herangezogen werden. Ein
derartiger Hilfsdienst könnte von Lehrerinnen der landwirtschaftlichen Haus-
haltungskunde geleistet werden. 3ie üben in der jetzigen Zeit vielfach ihre
eigentliche Tätigkeit nicht aus, sondern sind in den für den Krieg einge»
richteten Hilfsorganisationen sowie in sonstiger Liebesarbeit tätig, während sie
als hofverwalterinnen oder Gutssekretärinnen dem vaterlande noch wert-
vollere Dienste leisten können. Ich zweifle nicht daran, daß ein öffentlicher
Hinweis sie veranlassen wird, sich solchen landwirtschaftlichen Kufgaben
zu widmen.

Kuch unter den noch in der Ausbildung begriffenen Verufsanwarterinnen,
den sogenannten „Kandidatinnen des hauswirtschaftlichen Lehramts", und
unter den Lehrerinnen der ländlichen IVanderhaushaltungsschulen, die vom
Lande stammen oder die Vedürfnisse der Landwirtschaft im Laufe der Iahre
kennen gelernt haben, werden sich Kräfte finden, die geeignet sind, der Kuf-
rechterhaltung landwirtschaftlicher Vetriebe zu dienen. Zache der Land-
wirtschaftskammern aber ist es, mit Hilfe der Regierungspräsidenten und
Landräte solche Persönlichkeiten ausfindig zu machen und in geeigneten
stellen zu verwenden. Dabei werden die Landwirtschaftskammern auch
die Unterstützung des Reifensteiner Vereins für wirtschaftliche Frauenschulen
auf dem Lande finden, dessen Vorstand ich ersucht habe, die aus diesen
schulen hervorgegangenen Lehrerinnen zum Hilfsdienste in der Landwirt-
schaft aufzufordern und den zuständigen Landwirtschaftskammern non den
eingehenden Meldungen Mitteilung zu machen.

Vbwohl die auf diese Weise zu gewinnenden weiblichen Hilfskräfte
mit dem ländlichen Wirtschaftsleben im allgemeinen vertraut sind, werden
ihnen doch vielfach noch die für den praktischen Landwirtschaftsbetrieb er-
forderlichen Kenntnisse fehlen. Zur Ausübung einer Tätigkeit als Hof-
Verwalterin, Gutssekretärin, Kufseherin bedarf es in den meisten Fällen
noch einer kurzen praktischen Unterweisung. I n der Regel wird ein
zweiwöchiger Kursus, dessen Lehrgang sich auf die Führung einfacher Rech-
nungsbücher und Register, auf Hof- und speicherverwaltung usw. erstrecken
müßte, genügen. 5ache der Landwirtschaftskammern ist es, solche Kurse
mit Hilfe von Landwirtschaftslehrern in geeigneten landwirtschaftlichen Ve-
trieben zu veranstalten. Der Reifensteiner verein wird sie auch hierbei
unterstützen können. Ich bin bereit, sowohl die persönlichen und sächlichen
Kosten solcher Kurse in mätzigem Umfang auf die Staatskasse zu über-
nehmen, als auch die Teilnehmerinnen durch Reisebeihilfen zu unterstützen.
Den Vorschlägen der' Landwirtschaftskammern über Lehrplan, Zeit, C>rt̂
Teilnehmerinnen und Kosten der Lehrgänge sehe ich binnen längstens Mo-
natsfrist entgegen.

I m Interesse einer größtmöglichen Veteiligung an dem landwirtschaft»
lichen Hilfsdienst ersuche ich, diesen Erlatz tunlichst zu verbreiten.

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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191«. 31. Dezember*).

Bedingungen für die Uebernahme von Zuchtstuten aus den Remontedepots.
Vom 27 November 1916.

M . 5. D. F. (M. V l . L. D. F. 1917 3. 27.)

Kn sämtliche Haupt- und Landgestütdirigenten (mit Ausnahme von Dillen-
burg, Kreuz und Wickrath).

Es hat sich die zwingende Notwendigkeit herausgestellt, die Vedingungen
für die Uebernahme von Zuchtstuten aus, den Nemontedepots durch öie
Festsetzung einer Geldstrafe im Falle der Nichterfüllung einer der über-
nommenen Vertragspflichten zu vervollständigen. Die weiter vorgenommenen
Kenderungen sind unwesentlicher Natur.

Ein Kbdruck der neuen Bedingungen wird hierneben übersandt.

Remontedepot

Vedingungen für die Uebernahme von Zuchtstuten aus den Aemontedepots.

1. Für die aus den Remontedepots zu Zuchtzwecken zu entnehmenden
stuten sind außer dem Kaufgelde die Knkaufsunkosten sowie die Transport-
und Futterkosten zu vergüten.

2. Jede übernommene 3tute ist sechs Jahre hindurch alljährlich dem
Dirigenten des Landgestüts desjenigen Vezirks, in welchem der Züchter
seinen Wohnsitz hat, an einem von dem Dirigenten zu bestimmenden Grte,
und zwar mit dem von dieser 3tute im letzten Jahre geborenen Füllen
vorzustellen. Ist eine 3tute güst geblieben oder das Füllen verendet, so
ist der Deckschein vom Jahre vorher mitzubringen. Kuch hat der Vorsitzende
der Remontierungskommission, in dessen Vezirk der betreffende Züchter
wohnt, das Necht, übernommene Zuchtstuten zu besichtigen.

3. Der Wiederverkauf einer Zuchtstute während der sechs Jahre darf
nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Nemonte-Inspektion im Kriegs-
ministerium stattfinden.

4. Der Käufer hat die 3tute alljährlich decken zu lassen, und zwal
von einem Vollblut- oder edlen Halbbluthengste aus den Haupt- und Land-
gestüten. Privathengste — und zwar lediglich solche warmblütigen 3chlage§
— dürfen nur verwendet werden, wenn der Gestütsdirektor des Vezirks
bzw. der Vorsitzende der Remontierungskommission solche Veschäler für
geeignet befunden haben.

5. Der Käufer hat die übernommene 3tute so zu halten und zu er-
nähren, daß sie als Mutterstute geeignet bleibt.

6. U)ird ein Füllen nach dem Absetzen von der 3tute zur weiteren
Kufzucht verkauft, so ist der Vesitzer verpflichtet, dem Landgestüt den
stattgehabten verkauf, den Namen des Käufers und den erzielten preis
anzuzeigen.

7. vom Tode oder vom Unbrauchbarwerden einer 3tute ist der Nemonte-
Inspektion im Kriegsministerium und dem Landgestüt (Ziffer 2) Knzeige
zu, machen. Der Kemonte-Inspektion ist gleichzeitig eine kreistierärztliche
Bescheinigung vorzulegen.

8. I m Falle der Nichterfüllung einer der Vedingungen zu Ziffer 2
bis 5 kann auf eine an die Reichskasse zu zahlende Geldstrafe bis zu 500 M.
erkannt werden, sofern "acht die Heeresverwaltung auf Grund der allge»

Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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meinen Rechtsgrundsätze höhere Ansprüche geltend macht. Die Entscheidung,
ob und inwieweit die strafe verwirkt ist, trifft unter Ausschluß deö
Rechtsweges die Remonte-Inspektion. Daneben steht im Falle der Nicht-
erfüllung einer der Vedingungen der Remonte-Inspektion das Recht der
Zurücknahme der 3tute gegen Erstattung der gezahlten Kaufsumme zu,
Hat die 3tute jedoch an wert verloren, so wird die Wertminderung von einem
von der Remonte-Inspektion Zu bestimmenden Vorsitzenden einer Remon-
tierungskommission unter Ausschluß des Rechtsweges festgestellt und von
der Xaufsumme abgezogen.

vorstehende Vedingungen erkenne ich bei Nebernahme der mir käuflich
überlassenen Remontestute Nr für mich als bindend an.

, den ten 191
(Wohnort des Züchters)
(Kreis)

1916. 31. Dezember*).

Abwälzung der W«ren«msatzfte««r. Vom 12. Dezember i»1ß
m. 5. v . 5. (M. Vl. L. D. F. 1917 3. 28.)

An die sämtlichen Herren Gestütdirigenten.
Zeitungsnachrichten zufolge ist verschiedentlich versucht worden, die nach

den Bestimmungen des Warenumsatzsteuergesetzes vom 26. Iuni 1916 (Reichs-
Gesetzbl. 3. 639) von den Gewerbetreibenden zu entrichtende Abgabe auf
die Abnehmer abzuwälzen, indem beim Abschluß der Lieferungsverträge
vereinbart wird, daß die 3teuer zu Lasten des Abnehmers gehen soll. Eine
Abwälzung der warenumsatzsteuer vom Gewerbetreibenden auf den Ab-
nehmer ist nach Art. V a. a. V. aber nur bei Lieferungsverpflichtungen
aus Verträgen zulässig, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes, also vor
dem 1. Oktober 1916, abgeschlossen worden sind.

Eure setze ich hiervon mit dem Ersuchen in Kenntnis,
Forderungen von Gewerbetreibenden auf Zahlung von warenumsatzsteuern
für Lieferungen, die nach dem 1. Oktober 1916 vereinbart worden sind,
abzulehnen.

1916. 31. Dezembers.

3teinhaltu«g der Wafferlsufe Vom 35. Nsvember 1916.
M. A. M. H. G. M. L. D. F. M. I . (M. VI. L.D. F. 1917 3. 28.)

An die Herren Regierungspräsidenten.
Durch unseren gemeinschaftlichen Erlaß vom 13. Iu l i 1914**) sind

die Herren Regierungspräsidenten ersucht worden, die wasserpolizeibehörden
anzuweisen, alle ihnen auf Grund des § 23 des wassergesetzes Zugehenden
Kanalisationsprojekte umfänglicherer Art, bevor sie darüber entscheiden,
durch die Hand der Herren Regierungspräsidenten der Zentralinstanz vorzu-
legen. Da es uns für eine gleichmäßige Handhabung der Grundsätze über
die Reinhaltung der Wasserläufe erwünscht ist, auch diejenigen größeren
Kanalisationsprojekte kennen zu lernen, bei denen das Recht zur Einleitung
der Abwässer durch Verleihung auf Grund § 46 W.G. nachgesucht wird,
so ersuchen wir die Herren Regierungspräsidenten ergebenst, die Medizinal-
beamten, denen nach Ziffer 10 unserer Ausführungsanweisung zum wasser-

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
**) verwaltungsvorschriften Jahrgang 1914 I 3. 818.
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gefetz vom 7. April 1913f), betreffend das Verleihungsverfahren und das
Ausgleichungsverfahren, vom 29. April 1914x) eine Ausfertigung der
dem Vezirksausschutz einzureichenden vorlagen zugeht, anzuweisen, uns auch
diese Projekte, sofern sie umfänglicherer Art sind, durch Ihre Hand vor-
zulegen.

Es ist anzunehmen, daß die Vezirksausschüsse, wenn sie auch gesetzlich,
abgesehen von dem Falle des § 49 Absatz 4 des Wassergesetzes, dazu
nicht verpflichtet sind, dem Unternehmer die von uns für notwendig erachteten
Anforderungen auf Grund der M 47 und 49 W.G. auferlegen werden,
sollte es wider Erwarten in vereinzelten Fällen nicht geschehen, so wollen
die Herren Regierungspräsidenten von dem Ihnen nach § 384 W.G. zu-
stehenden Veschwerderecht Gebrauch machen.

An die Herren Gberpräsidenten in Danzig, Vreslau, Magdeburg, Hannover
Münster und Toblenz, sowie an den Herrn Regierungspräsidenten
in Potsdam als Chef der Märkischen Wasserstraßen.

1916. 31. Tezember*).

Verfütterung von Kleeblätter« und Kleeschrot <m Schweine und Geflügel.

Vom 12. T.z mber 1916.

M. 5. D. F. (M. Sl. Q D. F. 1917 5. 29.)

An alle Königlichen Regierungen (außer sigmaringen).
Anliegende Abschriften eines Rundschreibens des Königlich preußischen

Landesamts für Futtermittel nebst den Mitteilungen der Rohmaterialstelle
des Landwirtschaftsmimsteriums übersende ich mit dem ergebenen Ersuchen,
jedem Pächter Ihres Vezirks je 1 stück zuzustellen. I n den Anschreiben
wird darauf hinzuweisen sein, daß es überall dort, wo genügend Leguminosen-
heu oder leguminofenreiches Wiesenheu vorhanden ist und wo keine Ge-
legenheit zum schroten im eigenen Vetriebe besteht, im allgemeinen am
billigsten und zweckmäßigsten sein wird, den Vedarf an Heufutter dadurch
zu gewinnen, daß man das Heu durch! eine entsprechend weit gestellte
Dreschmaschine gehen läßt, während gutes Kleeheu durchschnittlich an-
nähernd ebenso viel Eiweiß und Fett als Futtergerste aufweist, haben die
Kleeblätter davon den doppelten Gehall und vor allen Dingen in auch für
schweme und Geflügel leicht verdaulicher Form. Die unter den Klee-
blättern befindlichen stengelteile werden mit einem entsprechend weiten
siebe abgesiebt und als Häcksel an Rindvieh oder Pferde verfüttert. Der>
artiges Kleeblattfutter kann die Futtergerste fast ganz ersetzen.

Die Königliche Regierung wolle sich von ein paar besonders sachkundigen
Pächtern Ihres Vezirks über die mit der Kleeblatt- oder Kleeschrotfütterung
gemachten Erfahrungen Vericht erstatten lassen und diese mir binnen drei
Monaten vorlegen. I m übrigen werden die Pächter noch hinzuweisen sein
auf die schrift des Landwirtschaftsschuldirektors R. Lamberger: schweine-
Mterung und -Mästung in Kriegs- und Teuerungszeiten (Verlag von M.
h. schaper, Hannover 1916- preis 2 Mk.), die über die jetzt verfüg-
baren Futtermittel und ihre zweckmäßigste Verwendung eine gute Ueber-
sichtgibt.

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes,
-f-) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1913 I 3. 665.
x) Verwaltungsvorschriften Iahrgang 1914 I 5. 601.
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Abschrift.
Königlich preußisches Landesamt für Futtermittel.

Verlin 8^V. 68, den 24. November 1916.
Eharlottenstratze 18.

Der Mangel an Kraftfuttermitteln wird in diesem Jahre noch mehr,
als im vergangenen fühlbar werden. Er zwingt dazu, alle einheimischen
Futterstoffe auf die geeignetste Weise auszunützen. Eine Möglichkeit hierfür
bietet auch die reiche Heuernte dieses Iahres. Nachdem einwandfrei fest«
gestellt ist, daß Klee und sogar gutes wiesenheu in zerkleinertem Zustande
ein proteinreiches, gut verdauliches Kraftfutter für Geflügel und Schweins
abgeben, müssen alle beteiligten Vehörden und Kriegsfällen bemüht sein,
auch dieses Futter bei Geflügelhaltern und Schweinemästern einzuführen.

Die Fütterungsversuche haben ergeben, daß es weder nötig noch vor»
teilhaft ist, die Pflanzenfaser zu Mehl zu zerkleinern, daß es vielmehr voll»
auf genügt, sie nur zu der Feinheit eines Kleeschrots oder Kleehäcksels
von etwa 2 mm zu bringen. Diese Feststellungen erleichtern und ver-
billigen die Krbeit gegenüber der für die Herstellung des eigentlichen Klee-
mehls erforderlichen ganz wesentlich. Dieses Leguminosenschrot ist geeignet,
etwa die Hälfte des jetzt in der Form von Kraftsuuer zugesührten Vedarfs
an Eiweiß und Fett zu ersetzen. 5tm besten dafür ist Heu von de. ,in
der ersten Vlüte gemähten Luzerne, Esparsette, Serradella und der ver-
schiedenen Kleearten. Sind diese, nicht vorhanden, so ist auch gutes Wiesen-
heu verwendbar, wenn auch nicht mit so voller Futterwirkung und Nähr-
stoffausnutzung. Auf das beiliegende Rundschreiben der Rohmaterialien-
steile des Landwirtschaftsministeriums wird besonders verwiesen.

von diesem Heuschrot können täglich» gegeben werden
1. für Geflügel etwa 30 s,
2. für Schweine von kleinsten Mengen beginnend bis zu etwa 2,5 KZ-.

Für einen Viehbestand von 100 stück Geflügel und 100 Schweinen
der verschiedenen Altersklassen, wie er in betrieben von 250 Ka Größe
häufig zu treffen ist, werden daher notwendig.

täglich monatlich
für Geflügel 100X 30 x ^ 3 ks 90 K3
für Schweine 100X 1000 3 ^ 100 K3 3000 kF

(im Durchschnitt).
Für die folgenden fünf Monate wären erforderlich

für Geflügel 450 ks rd. 9 Ztr.
für Schweine 15 000 ^ rd. 300 Ztr.

Steht genügend Kleeschrot zur Verfügung, so wird man die Veigabe
noch etwas reichlicher gestalten können.

Diese Heuschrotherstellung bietet keine technischen Schwierigkeiten, da
sie auf den meisten Schrotmühlen vorgenommen werden kann. Für die
Herstellung im Großbetriebe werden auch viele Mühlen in Vetracht kommen,
die mit Schrotgängen versehen sind und zurzeit stilliegen oder nicht voll be-
schäftigt worden sind. Auch Stärkefabriken, Brennereien und ähnliche An-
lagen können Einrichtungen zur verschrotung erhalten. Vesonders leistungs-
fähig sind die Zementwerke, die schon im vorigen Iahre bei der Strohmehl-
bereitung mitwirkten.

Die verfügbaren Mengen an Körnerfutter (Gerste, Mais, Getreideschrot)
reichen nicht entfernt hin, um unsere Schweinehaltung mit Kraftfutter zu
versorgen, und an Geflügelfutter wird besonders in den Städten ein empfind-
licher Mangel eintreten. Das he^chrot aber läßt sich in so großen Mengen



31. Dezember. ^299

gewinnen, daß es als wirksames Streckungsmittel des Körnerfutters dienen
kann. Wo dem einzelnen Landwirt die Möglichkeit zur verschrotung fehlt,
müssen Gemeinden und Kommunalverwaltungen sie schaffen, besonders
auch die großen Städte werden sich der Heuschrotbereitung annehmen.und
dieses Futtermittel ihren Geflügelhaltern und Schweinemästern Zur Ver-
fügung stellen können. Die Mastorganisationen aber werden durch weiteren
Kusbau ihres prämiierungs- und Futterverteilungssystems in der Lage sein
die heuschrotverfütterung zu fördern. Wir bitten, sich dieser Futterbereitung
und -beschaffung nachdrücklich und schleunigst anzunehmen,
an sämtliche provinzial- (Vezirks-) Futtermittelstellen (verwaltungs- und

Geschäftsabteilungen) und sämtliche Mastorganisationen.

Anlage.
Mitteilungen der Rohmaterialstelle des Landwirtschaftsministeriums.
Verwendung von Heu zur Schweinefütterung und Schweinemast.

I n den Mitteilungen der Nohmaterialstelle vom 27. September d. Is.
ist darauf hingewiesen worden, daß im kommenden Winter die Futter»
rüben (Kunkeln, Wruken, Möhren usw.) an Stelle der Kartoffeln bei
der Fütterung und Mast von Schweinen herangezogen werden müssen,
daselbst sind auch die von Professor Franz Lehmann erprobten Normen
für die Nübenfütterung an Schweinen angegeben worden.

Die Schweinemast ist bekanntlich nur erfolgreich, wenn! neben den
in den Rüben vorwiegend enthaltenen zucker- und stärkemehlähnlichen
Stoffen die nötigen Mengen von eiweißhaltigem Futter verabreicht wer-
den können. Die an solchen eiweißhaltigen Futterstoffen (Gelkuchen, Fisch-
mehl, Radavermehl, Trockenhefe usw.) vorhandenen Vorräte reichen aber
zur Deckung des Vedarfes bei weitem nicht aus, es muß also auf andere
Tveise geholfen werden.

Dies ist möglich durch Verwendung des Heues zur Schweinemast.
Nicht nur in Versuchsstationen, sondern auch in zahlreichen Großbetrieben
ist festgestellt worden, daß das Heu zur Schweinefütterung mit bestem
Erfolg verwendbar ist. Der ganze Eiweißbedarf der Nation kann durch
heugaben nicht gedeckt werden, wohl aber ein großer Teil desselben.

Es ist selbstverständlich, daß man zur Schweinemast nur die gehalt-
reichsten und besten Heuvorräte verwendet.

'Die besten (Qualitäten von Wiesenheu und Grummet enthalten 7—8 o/»
verdauliches Protein, während der Gehalt der guten Qualitäten von Klee-
Heu (Notklee, Luzerne, Esparsette, Serradella) auf 10—12 "/o steigt. Man
wird deshalb in erster Linie die gut gewonnenen Kleeheubestände hierzu
heranziehen.

Das Schwein hat nicht die Fähigkeit, Nohfaser in nennenswertem Um-
fange zu verdauen, man muß daher ein Produkt erzielen, das möglichst
arm an Nohfaser ist. Deshalb eignet sich von den Wiesenheuarten das
Grummet besser, als das Heu vom ersten Schnitt, besonders gute Er-
folge sind erzielt worden, wenn die Matter von Klee- und Luzerneheu
durch Dreschen und Kbsieben der Stengelteile für sich gewonnen wurden,
sie haben bei der Schweinemast denselben Futterwert, wie Kleie. Das
vermählen der Kleeblätter zu feinem Mehl ist nach den in der Praxis
gemachten Erfahrungen zwecklos. Das Heu von Kleearten, die nur wenig
verholzte Stengelteile enthalten, wie Notklee, Esparsette- und Serradella,
Heu im Gegensatz zu Luzerneheu kann in geeigneten Mühlen auch ganz
.zu Schrot vermählen werden. Das vermählen zu ganz feinem Mehl
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hat sich in der Praxis nicht als lohnend erwiesen. Zum vermählen von
Heu in geeigneten Mühlen werden u. a. von K. und Th. Möller in Vrack-
wede i. lv., E. F. Griesbach in Leipzig geliefert.

Es lassen sich also bezüglich der Vorbereitung des Heues zur 5chweine-
Mterung folgende Anweisungen geben. Grummet wird einfach gehäckselt,
von Kleeheu werden entweder durch Dreschen die Vlätter für sich ge-
wonnen und die 3tengel anderweit verwertet, dies ist besonders für Lu-
zerneheu empfehlenswert, oder man häckselt das ganze Kleeheu und ver-
arbeitet den Häcksel auf einer geeigneten Mühle zu 3chrot, dies empfiehlt
sich namentlich bei Notklee, Esparsette- und Zerradellaheu. ll>enn man
den Häcksel künstlich vortrocknen kann, läßt er sich besser vermählen.

Der Grummethäcksel, die Kleeheublätter oder das Kleeschrot werden
dann am besten mit den zerkleinerten Rüben gemischt und gemeinsam
gedämpft, wobei das Dämpfwasser sorgsam gesammelt und mit verfüttert
wird, weil es den beim Kochen der Rüben gelösten Zucker und andere
wertvolle Nährstoffe enthält. Das Dämpfwasfer von Kartoffeln muß man
bekanntlich abfließen lassen. Nenn man also Kartoffeln mit verfüttert,
so müssen diese für sich gedämpft werden.

Der Zuchtdirektor Mommsen in Halle a. 5. berichtet in Nr. 75 der
Illustrierten landwirtschaftlichen Zeitung vom 16. 3eptember über die Mä-
stung von Schweinen, die unter Verwendung von Kleemehl von zur Horst
in Grotzfeldhus, Oldenburg, ausgeführt wurden. Hierbei wurden in einem
Fall neben dem Rüben- und Kartoffelfutter 4,3 Pfund Kleemehl, V2 Pfund
Fischmehl und 2 Pfund Eicheln und in einer späteren Periode 5,6 Pfund
Kleemehl, V2 Pfund Fischmehl und 2 Pfund Eicheln verabreicht. Ês
handelte sich um 3auen über 1 Iahr alt, die 3 Monate vorher abge-
ferkelt hatten und 270—300 Pfund schwer waren. Der Zuwachs war
ein durchaus zufriedenstellender.

I n zahlreichen Wirtschaften einer Güterdirektion wurden an 80 Pfund
schwere Läufer neben dem Rüben- bzw. Kartoffelfutter V2 Pfund Luzerne-
blätter und 1 Pfund Gerstenschrot, an Läufer bis 120 Pfund Gewicht
N/4 Pfund Gerste und N/4 Pfund Luzerneblätter, an Mastschweine bis
200 Pfund Gewicht 1 Pfund Luzerneblatter, 2 Pfund Gerste, Vs Pfund
Fischmehl mit gutem Erfolg verabreicht. Hierbei wird besonders bemerkt,
daß es zweckmäßig ist, die Tiere von Iugend auf an die Aufnahme
von Luzerneblätter zu gewöhnen. Die letzteren werden daher zweckmäßig
schon den Ferkeln trocken, mit etwas Gerstenmehl und Fischmehl ge--
mischt, vorgelegt.

Verlin, den 16. Oktober 1916.

1916. 31. Dezember*).

eicherftelluns der H«lzabf«hl. Vom 4. Dezember 1916.
, M. L. D. F. (M. Vl. L. D. F. 1917 5. 32.)

Kn sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Abschrift.

Der Reichskanzler. Verlin M. 8, den 3. November 1916.
(Reichsamt des Innern.)

Die Klagen der holzverbrauchenden Industrien über Holzknappheit
sind vornehmlich durch den Mangel an Gespannen zum Abfahren des

Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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Holzes begründet. Ein versagen in der Abfuhr des Holzes würde
fehbare Folgen haben, da es im staatlichen, besonders im militärischen
Interesse dringend erforderlich ist, große Mengen von holz zum Vau von
Unterständen usw., zur Gewinnung von Zellstoff und Papier und ins,
besondere zu Grubenzwecken zur Verfügung zu haben.

Die Vedeutung der reichlichen Forderung von Kohle bedarf keiner
weiteren Ausführung, es darf lediglich darauf hingewiesen werden, daß
im Interesse der Vereitstellung ausreichender Munitionsmengen erheblich
größere Mengen Kohle als bisher gefördert werden müssen. Zur Negelung
der Grubenholzfrage sind die Holzbeschaffungsstellen Ost in Kattowitz und
Mest in Essen tätig. Die Unterstützung ihrer Arbeiten muß mit allen
Kräften gefördert werden.

Die Bemühungen der Grubenholzfirmen, Privatführwerk zu erlangen,
sind früher auf außerordentliche 3chwierigkeiten gestoßen. Eine Besserung
trat ein, als das Kriegsministerium in der Lage war, Rommandos mit
Gespannen zur Grubenholzförderung zur Verfügung zu stellen. Da der
erhöhte Vedarf der Front jedoch in Kürze die Zurückziehung der Pferde
erforderlich machen wird, so ist mit der Wiederkehr der früheren Ver-
hältnisse zu rechnen, wenn es nicht gelingt, durch Einwirkung auf die
Fuhrhalter die ausreichende Gestellung von Gespannen herbeizuführen.

Es soll nicht verkannt werden, mit welchen Zchwierigkeiten die Pri-
vatfuhrwerksbesitzer zurzeit zu kämpfen haben (Futtermangel, 5chonungs-
bedürfms der Tiere, hohe preise, schlechte Ernährung der Pferde). An-
derseits wird es bei gutem Villen der Veteiligten und bei verständnisvoller
Aufklärung über die hohe Vedeutung der Angelegenheit vielfach gelingen,
auch ohne gesetzlichen Zwang und ohne Eingreifen der Militärbehörde
darauf hinzuwirken, daß die erforderlichen Gespanne gestellt werden. Ins-
besondere wird es den örtlichen Verwaltungsbehörden, die in enger Füh-
lung mit den Lanoesbewohnern stehen, möglich fein, die Gemeinden cder die
Gemeindevorsteher darüber aufzuklären, wie notwendig eine geregelte Gru-
benholzabfuhr zur Aufrechterhaltung der für die militärischen, hinsicht-
lich der Gewinnung von Nebenprodukten (Ammoniak) auch für die land-
wirtschaftlichen Interessen überaus wichtigen Kohlenförderung ist und daß
dringende vaterländische Interessen es jedem Vesitzer von tauglichen Ge-
spannen zur Pflicht machen, dem Ansuchen der Grubenholzfirmen, Pferde
und wägen zur Verfügung zu stellen, entgegen zu kommen, von beson-
derem werte würde es sein wenn die Aufgaben der holzbeschaffungs-
ftellen Gst und West hingewiesen und verfügt würde, daß man den Mit-
teilungen und Anträgen dieser 5tellen Gehör und Veachtung schenken solle.
Einwendungen der Pferdehalter, daß die Tiere unterernährt seien und
geschont werden müßten, werden die örtlichen Vehörden zu beurteilen am
besten in der Lage sein. Ebenso wird e« ihnen möglich sein, bei zu hohen
Preisforderungen der Pferdehalter ausgleichend einzugreifen.

Indem ich von der Annahme ausgehe, daß es bei Mitarbeit der be-
teiligten Vehörden gelingen wird, ohne gesetzlichen Zwang den erstrebten
Erfolg zu erreichen, beehre ich mich, zu ersuchen, die unterstellten Vehörden
eindringlichst auf die Wichtigkeit der Angelegenheit aufmerksam zu machen.
Gleichzeitig darf ich um tunlichste Veschleunigung ergebenst bitten. Es
dürfte sich empfehlen, den Holzbeschaffungsstellen in Kattowitz und Essen
Mitteilung von den ergehenden Anordnungen zu machen, damit die be-
teiligten Grubenholzfirmen in der Lage sind, sich tunlichst bald Fuhrwerk
zu sichern.

Ueber die Regelung der Holzabfuhr für die Papierfabrikation werde
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ich nach Abschluß der zurzeit schwebenden Erörterungen über die Lieferung
billigen Papierholzes weitere Mitteilung machen.

Dem Herrn Präsidenten des Kriegsernährungsamts habe ich Abschrift
dieses Schreibens mit dem Ersuchen zugehen lassen, für die in Vetracht
kommenden Pferdehalter die Vereitstellung ausreichender Futtermittel in
Erwägung zu ziehen.
An sämtliche Vundesregierungen (außer Preußen).

Abschrift erhalten Eure , ren mit dem Ersuchen,
die für die Holzabfuhr in Vetracht kommenden Gespannhalter durch die
Nachgeordneten Vehörden und Veamten, durch die Tagespresse und in jeder
sonst möglichen und zweckdienlich erscheinenden weise darüber belehren zu
lassen, welche verhängnisvollen Folgen für die Kriegsführung sowohl wie
für die gesamte Volkswirtschaft es nach sich ziehen müßte, wenn sie sich
der vaterländischen Pflicht entziehen wollten, für die heranschaffung des
nötigen Holzes aus dem Walde zu den Verbrauchsstellen nach Kräften sich
einzusetzen.

Ich hoffe zuversichtlich, daß es durch rechtzeitige Kufklärung der in
Frage kommenden Kreise der Bevölkerung über die schwerwiegende Ve-
deutung der Angelegenheit gelingen wird, die Vereitstellung der notwendigen
Gespannkräfte ohne gesetzlichen Zwang und ohne Eingreifen der Heeres-
verwaltung zu-erzielen, will aber nicht unterlassen, schon jetzt mit Nach-
druck darauf hinzuweisen, daß solcher Zwang ausgeübt werden muß,
wenn die gutwillige Hergabe der Gespanne für dî . holzanfuhr wider
Erwarten nicht sollte erreicht werden können.

von besonderer Wichtigkeit ist die regelmäßige und rechtzeitige Heran-
schaffung des Grubenholzes für den Kohlenbergbau. Mangel an Gruben-
holz bedeutet Aufhören der Kohlenförderung, und Mangel an Kohlen
die Unmöglichkeit weiterer Kriegsführung, die Zerrüttung der deutschen
Volkswirtschaft.

Ein von der Holzbeschaffungsstelle West in Essen a. d. Ruhr mir zur
Verfügung gestelltes Flugblatt, von dem 10 stück beiliegen und weitere
je 10 und 50 3tück den stadt- und Landkreisen dortigen Vezirks von Essen
aus unmittelbar werden zugestellt werden, gibt in Wort und Vild einen
guten Ueberblick darüber, „was aus der Kohle gewonnen wird" und
von welcher Vedeutung demgemäß die Vefriedigung des Kohlenbedarfes für
unsere gesamte Kriegs- und Volkswirtschaft ist.

Ich ersuche, das Flugblatt, von dem weitere stücke nach Vedarf
von der genannten Holzbeschaffungsstelle bezogen werden können, unter
den beteiligten Kreisen der Vevölkerung zu verbreiten und hoffe, daß
es dazu beitragen wird, das Verständnis für den innigen Zusammenhang
der Holzdeckungsfrage mit fast allen Zweigen des Kriegs- und Wirt-
schaftslebens zu fördern.

Wegen der Vereitstellung ausreichender Futtermittel für die zur holz-
anfuhr bereitgestellten Pferde bin auch ich mit dem Herrn Präsidenten
des Kriegsernährungsamtes in Verbindung getreten.

Ich behalte mir vor, auf diese Frage demnächst zurückzukommen.

An sämtliche Königlichen Regierungen mit Ausnahme von Münster und
sigmaringen.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnis und> Nach-
achtung.

Ich rechne zuversichtlich darauf, daß sich auch die in Frage kom-
menden Königlichen Domänenpächter nach Möglichkeit an der Aolzanfuhr
beteiligen werden, und erwarte, daß alle Ztaatsforstbeamten sich die Ve-
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lehrung und Beeinflussung der Gespannhalter als eine besonders wichtige
Pflicht angelegen sein lassen werden. Die Forstbeamten werden sich viel-
fach auch als Vermittler Zwischen Gespannhaltern und Holzkäufern nament-
lich in solchen Fällen erfolgreich betätigen können, in denen es sich um
in der Gegend noch unbekannte Käufer oder um die Vereinbarung der
Abfuhrpreise handelt. Ich mache namentlich darauf aufmerksam, daß es
s'ch in vielen Fällen als zweckmäßig erwiesen hat, wenn die zuständigen
kcvierverwalter schon vor dem verkaufe des Holzes Vereinbarungen mit
den Gespannhaltern über die Fuhrlohne getroffen und bei Eröffnung der
verkaufstermine den Käufern die zur Abfuhr bereiten Personell und deren
Forderungen genannt haben.

An sämtliche Landwirtschaftskammern.
Abschrift zur Kenntnis mit dem Ersuchen, auch Ihrerseits auf die

Gespannhalter der Provinz im Zinne vorstehender Verfügung nach Mög-
lichkeit einwirken zu wollen.

Anlag s.
was aus der Kohle alles gewonnen wird.

vorstehendes Vild*) zeigt — allerdings nur unvollkommen — eine
außerordentlich große Zahl von stoffen aus der Steinkohle gewonnen

wird und wi diese die' Grundlage für viele Industriezweige bilder. Die
gewaltigen schätze Deutschlands an 3teinkohle haben bereits im Frieden
eine ausschlaggebende Aolle in der gesamten deutschen Volkswirtschaft ge»
spielt, von geradezu unschätzbarer Vedeutung für uns ist die Iteinkohle
î doch in dem nunmehr fast 2V2 Jahre währenden Weltkriege geworden.
Ghne sie wäre es unmöglich, die gewaltigen an die Industrie gestellten
Anforderungen der Heeresverwaltung zu befriedigen und, u?as für die
siegreiche Veendigung des Krieges von gleicher Vedeutung ist, d?̂  Landwirt-
schaft Ersatz für den infolge der englischen Vlockade unerreichbaren Chili-
salpeter zu liefern.

Mit dem aus der Kohle erzeugten Koks werden Eisen und Ltahl
bereitet, die zur Herstellung von Geschützen, Gewehren, schiffen, Munition
und all dem Kriegsgerät in tausendfacher Gestalt dienen, ohne das die
Niederringung unserer Gegner unmöglich ist. Das Pech dient ncb?n anderen
Verwendungszwecken zur Herstellung von Vriketts zur Veheizing von Loko-
motiven, sowie zur Fabrikation von Dachpappe kür die 3ckül'engrab^l
und Unterstände. Die Teerole bilden ein unschätzbares Kraft'.nittel, für
Motcien und werden in weitgehendem Matze in der Kriegs.nariie ange-
wandt» Das Venzol ist neben Lpiritus der einzige zur Verfügung stehende
Ersatz für Venzin und dient als Antriebmittel der Lastkraftwagen, die
den Truppen in die entlegensten Gebirgswinkel folgen und ihnen Lebens-
mittel um> Munition nachfahren. Aus Toluol wird jener wirksame Zpceng-
ftoff bereitet, der zur Füllung der Granaten Verwendung findet. Aus dem
Gas wird neben anderen Ztoffen, deren die Zprengstoffindustcie bedarf,
das schwefelsaure Ammoniak gewonnen, jenes stickstoffhaltige Düngemittel,
ohns das es den Engländern ein Leichtes gewesen wäre, das deutsche OKK
trotz seiner glänzenden militärischen Erfolge durch Hunger in die Knie
zu zwn cen. Ferner bildet die Kohle das wichtigste Mittel, .nit dem
nnr auv den neutralen Ltaaten unentbehrliche Nahrungs- und Futter-
mittel im Austausch beziehen können.

"1 Wjrd nicht mit abgedruckt. (Amtliche Anmerkung.)
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wäre es den Feinden gelungen, unsere wichtigsten Kohlenbezirke zu
besetzen, oder hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, unsern Ztemkohlen-
bergbau trotz größter 3chwierigkeiten auf allen möglichen Gebieten in
ungestörtem Vetrieb zu erhalten, so würden wir den Krieg längst ver-
loren haben.

Ernste Störungen stehen unserm 3teinkohlenbergbau jedoch dadurch
bevor, daß es in der letzten 3eit immer schwieriger wird, das für ihn un-
entbehrliche Grubenholz zum Ausbau der unterirdischen Grubenrämne zu
erhalten- um welche gewaltigen Mengen es sich hierbei handelt, mag
daraus ersehen werden, daß allein im rheinisch-westfälischen 3teinkohlen-
bezirk täglich rd. 10 000 tm -^ 650 Eifenbahnwaggons Grubenholz ver-
braucht werden. Nicht Mangel an Holz trägt die 3chuld an diesen drohen-
den Schwierigkeiten- im Gegensatz zu England besitzen wir glücklicher-
weise in Deutschland einen so großen Waldbestand, daß wi r ohne jede
Zufuhr aus dem Ausland unfern gesamten Vedarf an Grubenholz gu
liefern imstande sind. Die 3chwierigkeit liegt nur darin, das geschlagene
Grubenholz aus den Wäldern an die Eisenbahnstationen heranzubringen,
da ein großer Tei l der mit der Holzabfuhr beschäftigten Leute eingezogen
ist und auch die Pferde nicht mehr in dem Maße wie im Frieden zur Ver-
fügung stehen.

M i t Nücksicht auf die unabsehbaren Folgen, die eine 3törung des
deutschen 3teinkohlenbergbaus in jeder Veziehung nach sich ziehen würde,
ergeht deshalb an jeden Gespannbesitzer die dringende Kufforderung, im
vaterländischen Interesse seine Pferde und Wagen den Holzfirmen zur Ab-
fuhr von Grubenholz zu angemessenen preisen zur Verfügung zu stellen,
zumal begründete Aussicht besteht, oaß zu diesem Zweck seitens des Kriegs-
ernährungsamtes Futtermittelzulagen bereitgestellt werden.

1916. 31. Dezember*).

Verlohxuttg der Kriegsgefangenen bei Fällungsarbeiten.
Vom 4. Dezember WI6.

M. 5. D. F. K. M. (M. Vl. L. D. F. 191? 3. 35.)

An
1. sämtliche Königlichen Negierungen mit Ausnahme derer in Aurich,

Münster und 3igwaringen,
2. die Königlichen stellvertretenden Generalkommandos,

nachrichtlich:
Durch unsere die verlohnung der Kriegsgefangenen bei Fällungs-

arbeiten betreffenden Erlasse vom 21. Oktober 1916 und vom 1. No-
vember 1916 die für die militärischen Dienststellen in einem Gesamtabdruck
beigefügt werden, sollte angesichts der dringenden Notwendigkeit, alle ver-
fügbaren Arbeitskräfte so gut wie irgend möglich auszunutzen, in erster
Linie eine 3teigerung der Leistungen der Kriegsgefangenen erreicht werden.
Die Durchführung der Erlasse ist jedoch auf Schwierigkeiten gestoßen.

Es wird daher folgendes bestimmt:
1. Das in den angeführten Erlassen empfohlene neue verlohnungs-

verfahren Ist nur anzuwenden, wenn beide Teile — Heeresverwaltung
und Arbeitgeber — mit der Anwendung einverstanden sind.

2. Die Vorschriften für das neue Verfahren werden wie folgt abge-^
ändert und ergänzt:

Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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») Die Tages-Durchschnittsleistung eines mitteltüchtigen freien Ar-
beiters hat der Arbeitgeber oder fein Vertreter vor Veginn jedes
größeren Schlages nach ihrem Lohnmert in Geld einzuschätzen
und dem zuständigen Lagerkommandanten mitzuteilen, hält der
Lagerkommandant die Schätzung für unzutreffend, so entschei-
det, soweit es sich um staatliche oder unter staatlicher Verwal-
tung stehende Forsten handelt, der zuständige Forstinfpektions-
beamte über die bestehend« Meinungsverschiedenheit endgültig. I n
allen anderen Fällen bleibt die Regelung dieses Punktes der
besonderen vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien über-
lassen. Der endgültig festgesetzte Lohnwert ist dem Arbeitskom-
mando bekannt zu geben.

b) Der zur Anwendung kommende Hauerlohntarif einschließlich der
etwa bewilligten Rückerlöhne ist vor Veginn der Arbeit dem La-
gerkommandanten mitzuteilen. , '

Die von den staatlichen Verwaltungen vorgeschriebenen Hauer-
lohntarife und Rückerlöhne können von dem Lagerkommandanten
nicht beanstandet werden.

Andere Tarife usw. werden durch besondere vertragliche Ver-
einbarung zwischen den Parteien festgesetzt.

o) Gb und wie das Arbeittkommando in mehrere Arbeitsgemein-
schaften (Rotten) eingeteilt werden soll, entscheidet der Arbeit-
geber oder sein Vertreter nach Anhörung des Kommandoführers,
dessen wünsche nach Möglichkeit zu berücksichtigen sind.

ä) Lohnzahlungen können nur von 14 Tagen zu 14 Tagen ge-
fordert werden, vor Veendigung des 5chl<zges und Feststellung
des Zchlagergebnisses werden nur Abschlagslöhne gezahlt, deren
höhe in allen unter staatlicher Verwaltung stehenden Forsten der
zuständige Remerverwalter allein festsetzt. Dieser kann auch be-
stimmen, daß, wenn die geleistete Arbeit entsprechend gering war,
ein Abschlagslohn für den betreffenden Zeitabschnitt überhaupt
nicht zu zahlen ist.

s) Auf Lohnempfang nach Maßgabe der Arbeitsleistung haben nur
'diejenigen Kriegsgefangenen und ll)achtmannschaften Anspruch, die
bei der 5chlagarbeit selbst beschäftigt waren. Die Kriegsgefange-
nen Unteroffiziere erhalten eine besondere feste Zulage von täg-
lich 30 pfg. Den bei anderen Arbeiten, z. V. in der Küche be-
schäftigt gewesenen Zugehörigen des Kommandos gebühren während
der Dauer dieser Arbeit nur die üblichen festen Abfindungen.

t) Feiertage, Krankheitstage und Tage, an denen wegen schlechten
Wetters oder aus sonstigen Gründen nicht gearbeitet worden ist,
bleiben bei den Verechnungen des Lohnes nach Maßgabe der
Leistung außer Ansatz.

Für solche Tage werden auch feste Zulagen oder Abfin-
dnugen an die Vachtmannschaften und Kriegsgefangenen nicht
gezahlt.

3) Die in Gemeinschaft mit den Kriegsgefangenen beschäftigten freien
Arbeiter der staatlichen Verwaltungen nehmen an dem verdienten
Gesamtlohn der Arbeitsgemeinschaften (Rotten) teil. 5ie erhalten
außerdem einen festen Tagelohn, der in der Regel nicht höher
sein soll, als der nach a) festgesetzte Lohnwert der Durchschnitts-
leistung.

Die Haumeister der freien Arbeiter der staatlichen verwal-
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tungen erhalten außerdem einen Zuschlag zu dem festen Tage-
lohn in Höhe von nicht mehr als 30 o/o dieses Lohnes.

Klle den freien Waldarbeitern hiernach zustehenden festest
Vezüge werden neben dem sonstigen Verdienst der Arbeitsgemein»
schaft besonders bezahlt.

3. wird von der abgeänderten verlohnungsart nach lfd. Nr. 2 kein
Gebrauch gemacht, so tritt an ihre stelle das folgende Verfahren, bei welchem
die Leistungen der Kriegsgefangenen nicht mehr an den Leistungen der
freien Arbeiter, sondern allein an der Menge des aufgearbeiteten Holzes
gemessen werden:

a) Die Kriegsgefangenen erhalten für das aufgearbeitete Holz 40,«/o
des nach dem Hauerlohntarif und den bewilligten Rückerlöhnen
sich berechnenden Lohnes- die wachtmannschaften erhalten neben
dem Durchschnittslohn der ihnen unterstellten Kriegsgefangenen
an allen für die Gewährung von festen Zulagen überhaupt in
Vetracht kommenden Tagen eine solche von täglich 50 Pfennig,

d) Die Vestimmungen zu lfd. Nr. 2d—Z- haben auch für das Ver-
fahren nach lfd. Nr. 3 mit der Maßgabe Geltung, daß Ab-
schlagslohnzahlungen an keinem der unter lfd. Nr. 2ä festgesetzten
Termine ausfallen dürfen.

4. Andere Lohnverfahren dürfen nur dann eingeführt oder beibehalten
werden, wenn triftige Gründe hierfür vorliegen, gleich befriedigende Ar-
beitsleistungen gesichert bleiben und Arbeitgeber wie zuständige militärische
Dienststelle mit dem anderen Verfahren einverstanden sind.

5. Die Verpflegungszuschüsse der Heeresverwaltung, die nach meinem,
des Kriegsministers, Erlaß vom 21. Oktober d. I . bei Anwendung des
verlohnungsverfahrens nach lfd. Nr. 2 wegfallen, kommen auch bei dem
Verfahren nach lfd. Nr. 3 in Wegfall.

Gb bei Anwendung anderer Verlohungsverfahren (nach lfd. Nr. 4)
Verpflegungszuschüsse zu zahlen sind oder nicht, hängt von den zwischen
den Parteien zu treffenden besonderen Vereinbarungen ab.

Die bestehenden, hiernach nicht mehr zulässigen Verträge über Aus-
führung von Fällungsarbeiten durch Kriegsgefangene sind mit tunlichst
kurzer Frist zu kündigen oder im Wege der Vereinbarung baldmöglichst
zu lösen.

Haben die Arbeiten der Kriegsgefangenen ohne vorangegangenen Ver-
tragsabschluß begonnen, so kann die später gewählte verlohnungsart vom
Veginn der Arbeiten ab zur Anwendung kommen.

Die durch meinen, des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten, Erlaß vom 1. November d. I . vorgeschriebenen Berichte über
die Ergebnisse des neuen verlohnungsverfahrens sind erst am 15. März
1917 zu erstatten und haben sich auf alle angewendeten Verfahren zu er-
strecken. Ich, der Kriegsminister, sehe von der Erstattung der in meinem
Erlasse vom 21. Gktober 1916 angeordneten Verichte einstweilen ob.

1916. 31. Hszembor*).

Sammeln vsn Mchiensamen. Vom 22 Dezember 1!)y
M. L. D. F. (M. Vl. L. D. F. 1917 5. 37.)

An sämtliche Königlichen Regierungen mit Ausnahme derjenigen in Aurich,
Münster und sigmaringen.

Nachdem der Kriegsausschuh für Gele und Fette sich bereit erklärt
hat, gereinigten Fichtensamen zur Gelgewinnung, frei Waggon und ab

*) Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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Verladestation, zum sireise von höchstens 150 Mk. für den Doppelzentner
zu übernehmen, erscheint es dringend erwünscht, den diesjährigen starken
Fichtenzapfenanhang zur Gelgewinnung, soweit irgend möglich, nutzbar zu
machen.

Zu dem genannten sireise wird es nur in denjenigen Gberförstereien,
in welchen Fichtenzapfen zu geringen Kosten zu gewinnen sind und gleich"
Zeitig günstig gelegene fiskalische samendarren zur Verfügung stehen, an-
gängig sein, die Zamengewinnung durch die samendarre ausführen zu
lassen. Die Anordnungen in dieser Richtung sind von den örtlichen ver»
Hältnissen abhängig und mutz ich den Königlichen Negierungen überlassen.

Um aber die reiche Fichtenzapfenernte zu obigem Zwecke soweit als
möglich auszunutzen, beauftrage ich die Königlichen Negierungen, sofort
in geeigneten Gberförstereien auch die Waldarbeiter und Waldarbeiter-
familien zur Gewinnung der Fichtenzapfen auf eigene Rechnung onzu-
regen und sie auf die Möglichkeit eines guten Verdienstes hinzuweisen.
Die Zapfen können den Waldarbeitern und Waldarbeiterfamilien unent-
geltlich abgegeben werden. Vei der vorgeschrittenen Jahreszeit werden
die Zapfen in der gewöhnlichen Ltubenwärme leicht aufspringen, so daß
der samen von den Zapfensammlern selbst gewonnen werden Kann. Zur
Entfernung der den Samenkörnern anhaftenden samenflügel genügt ein
leichtes Durchdreschen auf der scheunentenne. Auf diese Meise werden
die Waldarbeiter und Waldarbeiterfamilien in der Lage sein, gereinigten
Fichtensamen selbst zu liefern.

Die Königlichen Oberförster ermächtige ich, solchen gereinigten Fichten-
samen zu einem sireise anzukaufen, der den Weiterverkauf an den Kriegs-
ausschuß ohne Einbuße für die Ztaatskasse noch ermöglicht, also letwa
zu 130 bis 140 NIK. für den Doppelzentner. Die Adressen, wohin der
3amen zu senden ist, wollen die Revierverwalter von dem Kriegsausschutz
für Gele und Fette in Verlin 5sV̂ . 7, Unter den Linden 68 a, erbitten.

Tollte in einzelnen Revieren die Cntflügelung und Reinigung des
3amens zweckmäßig auf günstig gelegenen fiskalischen samendarren be-
wirkt werden können, so würde der sireis für Flügelsamen mit etwa
120 Mk. für den Doppelzentner zu bemessen sein.

Etwaige weitere unvorhergesehene Unkosten können auf die Ztaats-
kasse übernommen werden.

Vis zum 1. Mai 1917 sehe ich einer kurzen Anzeige entgegen,
wieviel Fichtensamen an den Kriegsausschutz für Gele und Fette abgeliefert
worden ist.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Abschrift erhalten Euere zur gefälligen Kenntnis mit dem

Ersuchen, den Erlatz, soweit erforderlich, durch — kostenlosen — Abdruck
in den gelesensten Cagesblättern Ihres Vezirks schleunigst zur Kenntnis
der Bevölkerung zu bringen und zugleich in jeder anderen tunlichen lveise
die waldbesitzenden Gemeinden und privaten zu einer tatkräftigen Ve-
teiligung an dem sammeln der Fichtenzapfen anzuregen.

191«. 31. Dezember*).
Uniform der Forstbeamten. Vom 30. November 1910

M. 5. D. F. (M. M. 5. D. F. 1917 5. 38.)
An sämtliche Königlichen Regierungen.

I n Ergänzung meines Erlasses vom 4. 5eptember 1897 wird ge-

**) Verwaltungsvorschriften Jahrgang 1916 I 5. 472.
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nehmigt, daß statt der vorschriftsmäßigen walduniform eine Litewka aus
graugrünem Wollstoff auch während des Winterhalbjahrs im Dienste ge-
tragen werden darf.

1916. 31. Dezember*).

Anschluß vo» Pkcht«M Mtd Nebeiterwotz«ungen «uf fsrftsistcklische«
Gehöften an elektrische «der ««sltchtleitnngen Vom 4 Dezember ivis.

M. L. D. F. (M. Vl. L. D. F. 1"17 5. 38.)

An sämtliche Königlichen Legierungen mit Ausnahme derer in Kurich,
Münster und 3igmaringen.

Unter Bezugnahme auf meine allgemeine Verfügung vom 29. 3eptember
1910 genehmige ich, daß, falls sich die Kosten in angemessenen Grenzen
halten, auch die Pächter- und Arbeiterwohnungen auf forstfiskalischen Ge-
höften an elektrische oder Gaslichtleitungen angeschlossen werden. Vei den
Arbeiterhäusern wird dabei vorausgesetzt, daß sie sich in enger Nachbarschaft
mit dem Pächterhause oder Förstergehöft befinden und nicht längere Zn-
schlutzleitungen benötigen.

Die Rosten für elektrische und Gaslichtanschlüsse sind aus dem dortigen
Forstbaufonds zu bestreiten, wenn es sich nicht um den Anschluß von Neu-
bauten, zu deren Ausführung die Mittel aus dem Zentralfonds bewilligt
worden sind, handelt.

191«. 81. Dezember.

Sicherung der Bestellung >er Feldfrüchte Vom 30. Dezember 1916.
M. L. D. F. (M. Vl. L. D. F. 1917 5. 45.)

An sämtliche Landwirtschaftskammern.

Der Ausfall der nächstjährigen Ernte — gleichviel ob sie in Kriegs-
oder Friedenszeit fällt — ist eine Lebensfrage für das Vaterland. Alles
kommt darauf an, die Vestellung der Feldfrüchte so vollkommen und so
sorgfältig durchzuführen, wie es bei den in den Zeitverhältnissen begründeten
Schwierigkeiten irgend möglich ist. Die Größe dieser Schwierigkeiten wird
hier voll gewürdigt. 3chon in den beiden ersten Kriegsjahren war es eine
höchster Anerkennung werte Leistung, daß die deutsche Landwirtschaft dem
heimischen Voden Ernten abzugewinnen verstand, die, soweit es die Witterung
zuließ, Friedensoerhältnissen entsprachen. Inzwischen hat die Knappheit
an allen Produktionsmitteln — an menschlicher, tierischer und mechanischer
Arbeitskraft, an Kraftfutter, Düngemitteln, 3aatgut usw. — sich weiter
verschärft. Um trotzdem das Ziel zu erreichen, ist äußerste Anspannung
aller Kräfte erforderlich. Ich zweifle nicht, daß die deutsche Landwirtschaft
sich auch dieser gesteigerten Anforderung gewachsen zeigen wird. Ich ver-
traue insonderheit ihren bewährten- Verufsvertretungen, den Landwirtschafts-
kammern, daß sie durch Anregung, Rat und Hilfe das Ihrige tun werden,
damit kein Morgen anbauwürdigen Landes unbestellt bleibt und die Ve-
stellung überall den Anforderungen entspricht, die zur Sicherung einer
ausreichenden Crnte gestellt werden müssen.

Vedeutsame Aufgaben fallen den Landwirtschaftskammern bei der ver-
mittelung der Produktionsmittel zu. Das neugegründete Kriegsamt erkennt
die Wichtigkeit der Vereitstellung von Kraft und Rohstoff für die land-

Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.



. 31. Dezember. 1309

wirtschaftliche Erzeugung an und beweist meinen Anforderungen auf diesem
Gebiete alles Entgegenkommen, das die Heeresbedürfnisse zulassen. Die
Entscheidung in einzelnen Fällen steht den stellvertretenden Generalkom-
mandos bzw. den bei ihnen neu errichteten Kriegsamtsstellen zu. Bei
-ihnen werden die Landwirtschaftskammern in enger Fühlung die landwirt-
schaftlichen Bedürfnisse der Provinz geltend zu machen wissen.

Bei den Landratsämtern sollen, soweit es nicht bereits geschehen ist,
allgemein Wirtschaftsausschüsse eingerichtet werden. M i t diesen Ausschüssen,
die sich in manchen Kreisen bereits als hilfs- und Beratungsstellen für die
Landwirte und namentlich für selbstwirtschaftende Kriegerfrauen betätigt
haben, werden die Landwirtschaftskammern auf allen Gebieten der pro-
duktionsförderung zusammenarbeiten müssen.

I. Die Beschaffung von Arbeitskräften anlangend, ist die Arbeit in
der Landwirtschaft allgemein als vaterländischer Hilfsdienst anerkannt. Die
Zuführung von Arbeitern aus gewerblichen Betrieben wird allerdings,
schon wegen mangelnder Eignung, kaum in Frage kommen. Die plan-
mäßige Heranziehung der Schuljugend zur Unkrautvertilgung ist angeregt
worden und wird erwogen. Weitere Mitteilung bleibt vorbehalten. soweit
es gelingt, zur Landarbeit geeignete Arbeiter aus den besetzten Gebieten nach
Deutschland zu bringen, habe ich das Kriegsamt ersucht, sie der Landwirtschaft
durch Vermittlung der Landwirtschaftskammern zu überweisen. I m übrigen
wird der Bedarf vorwiegend durch Kriegsgefangene, in Zeiten besonders
dringender Arbeiten auch durch militärische HilfsKommandos zu decken sein.
Gestellung solcher Hilfskräfte und Rücküberweisung von Gefangenen ist von
militärischer seite in dem Maße, das die Kriegsnotwendigkeiten irgend ge-
statten, vom Beginne der Vestellzeit an bestimmt in Aussicht gestellt. Eine
gerechte Verteilung nach dem Bedürfnis wird schon jetzt vorzubereiten sein.

Das Kriegsamt hat ferner zugesagt, daß die Leiter landwirtschaftlicher
Betriebe, ferner Maschinenführer, Schlosser, schmiede, stellmacher, für die
kein Ersatz beschafft werden kann, soweit wie irgend möglich, vom Heeres-
dienste zurückgestellt werden sollen. Ueber diese Personen sollen namentliche
Listen aufgestellt und den Kriegsamtsstellen eingereicht werden,' mit der
Aufstellung wird alsbald zu beginnen sein.

Endlich hat das Kriegsamt sich bereit erklärt, den Betriebsleitern
größerer landwirtschaftlicher Betriebe, die, durch ein Uebermaß von schreib-
arbeit in Anspruch genommen, sich ihrer Außenwirtschaft nicht in wünschens-
wertem Maße widmen können, durch Zuweisung von schreibkräften zu
Hilfe zu kommen. Die Betriebsleiter werden die Ueberweisung geeigneter,
ihnen bekannter Hilfskräfte zu beantragen haben,' die Anträge wären bei
den unteren Verwaltungsbehörden zu sammeln, zu prüfen und gegebenenfalls
unter Befürwortung ebenfalls den zuständigen stellvertretenden General-
kommandos vorzulegen, selbstverständlich wären Kriegs- und arbeitsver-
wendungsfähige Wehrpflichtige dabei auszuschließen.

II. Um den Mangel an Zugtieren zu lindern, bleibt kein Mittel un-
versucht, seit Beginn des Krieges sind durch die preußische landwirtschaft-
liche Verwaltung im Gebiete des preußischen Militärgouvernements ins-
gesamt 105 000 Pferde verteilt worden. Die an Bayern, sachsen und
Württemberg gegebenen Pferde sind in dieser "Zahl nicht enthalten. Alle
drei Länder erhalten kriegsunbrauchbare und Veutepferde unmittelbar von
ihren eigenen Armeekorps überwiesen, vor kurzem hat der Herr Kriegs-
minister angeordnet, daß alle von Militärbehörden ausgeliehenen Pferde
sofort zurückgezogen und auf ihre Diensttauglichkeit untersucht werden sollen.
Alle nicht diensttauglichen Pferde seien sofort auszurangieren und dem
preußischen landwirtschaftlichen Ministerium zur Verteilung an die Land-
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wirte anzugeben. Die Ausrangierung dieser Pferde hat bereits begonnen.
Infolgedessen ist das Angebot von kriegsunbrauchbaren Pferden in der
letzten Zeit nicht unerheblich gestiegen und es ist damit zu rechnen, daß
auch für den Monat Januar noch eine größere Zahl solcher Tiere den Land-
wirtschaftskammern wird überwiesen werden können.

Der seit geraumer Zeit vorbereitete Ankauf von 12 000 zweijährigen
ausländischen Fohlen wird in den nächsten Tagen beginnen. Hiervon
sollen etwa 8000 )<llltblutfohlen sein (einschließlich Mischblut). Eine größere
Zahl dieser Tiere wird im nächsten Frühjahr zur landwirtschaftlichen Ar-
beit mitverwendet werden können. Der Ankauf wird so beschleunigt wer-
den, daß er in etwa 6 Wochen abgeschlossen sein wird.

Ferner sollen sofort in den besetzten Gebieten eine große Zahl von
kriegsunbrauchbaren Pferden bei Gelegenheit der Ankäufe von kriegs-
brauchbaren Pferden durch die Militärgouvernements mit angekauft werden.
Die Zahl dieser Tiere soll so hoch bemessen sein, daß die in den nächsten
drei Monaten im Inland für das Militär aufzubringende Zahl von Pferden
durch die Einfuhr von Tieren aus diesen Gebieten annähernd wettgemacht
werden soll.

Endlich werden zur Arbeit geeignete Zugochsen alsbald aus den Etap-
pengebieten an das Inland abgeführt werden. Auch aus Rumänien wird
mit einer Zufuhr von Arbeitsochsen und Pferden gerechnet werden können.
Dtr Abtransport von Pferden aus Rumänien hat bereits begonnen.

Wegen der Heranziehung von Rindvieh zu Zpannzwecken, insbesondere
wegen rechtzeitiger Veschaffung der hierzu nötigen Geschirre verweise ich
auf meinen Runderlatz vom 14. d. M.*).

Die Pferdeaushebungen haben sich auch in der Landwirtschaft leider
nicht mehr vermeiden lassen, sie sind aber auf meine Vorstellung auf
das zulässige Mindestmaß beschränkt worden. Durch Verständigung der
Landwirtschaftskammern mit den stellvertretenden Generalkommandos wird
sich, wie es in einzelnen Provinzen schon geschehen ist, eine für die Land-
wirte möglichst erträgliche Form für die Aufbringung der dem Heere
unentbehrlichen Zahl von Pferden finden lassen, zumal wenn ihnen aus
den zur Verteilung kommenden kriegsunbrauchbaren und ausländischen Pfer-
den Ersatz gegeben wird.

I I I . Die Veschaffung von Zaatgut wird bei Hülsenfrüchten, Futter-
gewächsen und bei Gemüse, dessen Anbau wie unten noch näher aus-
geführt wird, besonderer Förderung bedarf, vielfach Lchwierigkeiten be-
gegnen, zu deren Ueberwindung namentlich die kleinen Landwirte der Hilfe
bedürfen werden. Die Bestimmungen zur Regelung des Verkehrs mit
diesen 3aaten, hauptsächlich zur Verhütung übermäßiger Verteuerung be-
stimmt, sind letzthin erlassen oder werden in den nächsten Tagen veröffent-
licht werden. Inwieweit gemeinsamer Vezug von saatgut möglich und
angebracht ist, wird nach den ortlichen Verhältnissen zu prüfen sein. 3oweit
erforderlich, bitte ich die Landwirtschaftskammern sich die Organisation an-
gelegen sein zu lassen.

Vei den saatkartoffeln ist den Kammern auf ihren Wunsch die ge-
samte Bedarfsdeckung mit dem Rechte ausschließlichen Bezuges übertragen
worden. Auf den Landwirtschaftskammern ruht mithin die volle Ver-
antwortung für die ausreichende und rechtzeitige Versorgung der Rar-
toffelanbauer mit 5aatgut. Ich darf voraussetzen, daß alles geschehen
ist, um den Erfolg zu sichern, und daß die Landwirte auch überaR

5) Nicht veröffentlicht. (Amtl. Anmerk.)
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nus die hier besonders große Vedeutung der Verwendung tadellosen Saat-
guts und des Zaatwechsels nachdrücklich hingewiesen worden sind.

IV. Futtermittel.
Lei der starken Inanspruchnahme aller im Inland erzeugten und

aus dem Kusland eingeführten Körnerfrüchte für die menschliche Ernährung,
bei der mehr und mehr zurückgehenden Einfuhr anderer Kraftfutterstoffe
aus dem Kusland, bleibt der Vestand an verfügbarem Kraftfutter außer-
ordentlich beschränkt. Dieser Zustand wird weiter bestehen, solange der
Krieg dauert. Die Landwirtschaftskammern sollten daher dahin wirken,
daß alle. Mittel in Anspruch genommen werden, die für die Vermehrung
der Futterbestände noch verfügbar sind.

Vezüglich der Schweinehaltung ist in erster Linie auf die Verwendung
der Futterrübe an stelle der Kartoffel zu verweisen. Das erforderliche Ei-
weißfutter wird durch vermählen von Klee-, Luzerne- und Esparsette-
hell beschafft werden müssen. Auch der Anbau von Wicken wird zu fördern
sein, da diese voraussichtlich unter allen Umständen der Futterverwendung
erhalten bleiben. Ueber die Verwendung von Rüben zur Fchweinefütterung
gibt das beiliegende Kundschreiben Aufschluß.

I m übrigen muß darauf hingewirkt werden, daß in den Landwirt-
schaftsbetrieben möglichst viel Trockenanlagen eingerichtet werden und daß
alles den Lommer über verfügbar bleibende Grünfutter lZtoppelÄee, Rü-
benblätter usw.), ferner Kartoffeln, soweit sie zur menschlichen Ernährung
nicht brauchbar sind, durch Trocknung haltbar gemacht werden. Tanz
besonders ist auf die ausgedehnte Verwendung des Kraftstrohs hinzuwei-
sen, das nach beiliegenden Rundschreiben die Erhaltung der Leistungs-
fähigkeit der Pferde unter Veigabe von ganz geringen Mengen Körner-
oder anderen Kraftfutters ermöglicht und das auch als Ersatz für Rüben
bei der Fütterung von Zugochsen, Jungvieh und Milchvieh Verwendung
finden kann.

V. von den künstlichen Düngemitteln sind allein oie Kalisalze in
ausreichender Menge vorhanden. Der Kalidünger ist aber besonders ge-
eignet zur 3teigerung der Kartoffelerträge. Eine Verabreichung von 3 Ztr.
20 o«igen Kalisalzes auf den Morgen hat sich allgemein als l-chnend
und zweckmäßig erwiesen. Es dürfte daher ganz allgemein auf die starke
Kalidüngung der Kartoffelfelder hinzuweisen sein. Die verfügbaren phos-
phcrsäurehaltigen Düngemittel entsprechen nicht dem Bedarf. Vei dem
Fehlen der Einfuhr von Rohphosphaten kann der Vedarf an Zupecphosphat
nur Zu etwa 10 "/o gedeckt werden. Der Anfall an Thomasmehl und
Rhenania-Phosphat während des Krieges entspricht etwa 73 -Vo des Frie-
densbedarfes. 3uperphosphate und Rohphosphate kommen im übrigen genau
in derselben weise in den verbrauch, wie zu Friedenszeiten, nur daß die
Lieferungen den oben erwähnten Ausfällen entsprechend gekürzt sind.

Der Vedarf an stickstoffdünger wird nach 3chätzung knapp mit 50 o/y
gedeckt werden können. Für die Ernte 1917 steht in der Hauptsache Kalk-
stickstoff zur Verfügung. Die vorhandenen Mengen sind zum großen Teile
schon bis herbst 1917 fest verkauft. Mit dem 3tickstoffdünger wird also
möglichst sparsam zu verfahren sein. I m übrigen wird auf eine recht
wirtschaftliche Verwendung der Jauche und des Stallmistes sowie auf An-
wendung der Gründüngung hingewirkt werden müssen.

Zur Verringerung der bei der Düngerlieferung besonders störend empfun-
denen Verkehrsschwierigkeiten, die von der Eisenbahnverwaltung mit allen
Mitteln bekämpft werden, können die Vezieher selbst dadurch beitragen, daß
sie auf volle Ausnutzung des Ladegewichts der wagen (15 t) Vedacht
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nehmen, Zum mindesten ihren Lieferanten in diesem Vestreben keine Schwie-
rigkeiten bereiten und die daraus sich ergebenden Unbequemlichkeiten in
den Rauf nehmen.

Das Kriegsernährungsamt hat gewisse Mengen von 3tickswffdünger
und von phosphorsäurehaltigen Düngemitteln reserviert, die für spezial-
Kulturen: für Zuckerrüben, Gelfrüchte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Flachsener
Hanf, Verwendung finden sollen. Nähere Angaben bleiben vorbehalten.
Es wird Kufgabe der Landwirtschaftskammern sein, auf eine möglichst
zweckmäßige Verwendung dieser Mengen hinzuwirken.

5tuch sonst ist der Knbau dieser für die Kriegswirtschaft besonders wich-
tigen Gewächse nach Möglichkeit zu fördern. Wegen des Zuckerrüben-
baues verweise ich auf meinen Runderlaß vom 23. d. M.*).

Diese Zusammenstellung einiger für die siroduktionsförderung wich-
tiger Fragen wird noch der Ergänzung bedürfen, die ich mir vorbehalte.
Ich erwarte von den Landwirtschaftskammern, die die Vedürfnisse des
Vetriebes und die Verhältnisse ihrer Gebiete selbst am besten kennen, daß
sie auf allen diesen Gebieten ratend, helfend, anregend, anspornend auf
die Verufsgenossen einwirken, die unter ihrer Führung alsdann die deutsche
Landwirtschaft wie in den beiden ersten Erntejahren des Krieges, so auch
in diesem dritten wiederum zu einer Höchstleistung bringen werden.

Knlage 1.

Mitteilungen der Rohmaterialstelle des Landwirtschaftsministeriums.
Mästung der schweine mit Futterrüben.

Auf die Verwendung der Futterrüben zur Schweinemast ist schon
früher hingewiesen worden. Professor Franz Lehmann-Göttingen schreibt
hierüber u. a. folgendes:

„ I m kommenden Winter ist es eine Hauptaufgabe der Landwirtschaft,
soviel fette schweine abzuliefern, als irgend möglich ist. Da es an Jung-
schweinen nicht fehlt, kommt es nur darauf an, die vorhandenen Futtermittel
richtig auszunutzen.

Die Kartoffeln kommen in diesem Jahr nur in Vetracht, soweit sie
zur menschlichen Ernährung untauglich sind. Einen vollwertigen Ersatz
für die Kartoffeln bieten die Rüben, und zwar sowohl Kohlrüben (wruken)
als auch die gewöhnlichen Futterrüben (Runkelrüben).

Mit solchen sind in der Landwirtschaftlichen Versuchsstation Göttingen
Mastversuche angestellt worden, selbst junge schweine im mittleren Lebend-
gewicht von knapp 40 kx fressen hiernach so große Mengen von Rüben,
daß 70 o/o des Nährstoffbedarfes durch sie gedeckt und höchste Lebend-
gewichtszunahmen erzielt werden konnten. Gegen Ende der Mast läßt
der verzehr an Rüben verhältnismäßig nach. Immerhin verzehrten die
Tiere für Tag und stück noch fast 12 ^ Rüben und nahmen hierin
67 o/o des Nährstoffbedarfes auf. Die Zunahmen sind auch hier noch be-
friedigend gewesen.

Der Erfolg wird jedoch nur erzielt, wenn bei der Fütterung be-
stimmte Bedingungen erfüllt werden.

Diese sind:
1. Die Rüben müssen gekocht oder gedämpft werden. ">
2. Das Dämpfwasser muß mitverfüttert werden. Dies ist ein Unter-

schied der Kartoffeldämpfung gegenüber, wo man das Dämpfwasser immer

"-) Nicht veröffentlicht. (Kmtl. Nnmerk.)
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weglaufen läßt. Kartoffeln und Kuben lassen sich also nicht gerneinsam
dämpfen.

3. Die gedämpften und zerkleinerten Nüben müssen mit Veifutter
gemischt werden.

4. Dieses Veifutter wird in der höhe von ^ bis 1 ^3 für Tag und
3chwein gegeben. Vesteht es zu 1/3 aus eiweißreichem Kraftfutter, z. V.
Fischmehl, Kadavermehl oder Trockenhefe und zu 2/g ^ s Getreideschrot
oder Kleie, dann erzielt man bestimmt höchste Masierfolge, also am Kn-
fang Zunahmen von 500 3, am Schluß der Mast von 700 3 und mehr.

Steht dagegen nur Kleie oder Getreideschrot und kein eiweißreiches
Futter zur Verfügung, dann ist es ratsam, die Fütterung in zwei Abschnitte
zu zerlegen, und zwar:

a) Vormast nicht unter 4 bis 5 Monaten. Man füttert Nüben mit
Klee oder Heu aller Krt, und zwar auf 100 K̂  Rüben etwa 5 K3 Heu,
letzteres gehäckselt oder als Schrot. Es empfiehlt sich, das Heu mit den
Nüben zu dämpfen. Es müssen monatliche Zunahmen von 10 bis 12 K3
für das Stück erzielt werden. Nur wenn dies nicht erreicht wird, legt man
geringe Mengen Getreideschrot oder Kleie zu.

b) So vorbereitete Schweine werden in dreimonatlicher Vollmast schlacht-
reif. Diese besteht aus einem Veifutter von N/2 kß- Getreideschrot oder
Kleie, wozu gedämpfte Rüben bis zur Sättigung gereicht werden. Klee-
blätter, die durch Dreschen von Klee im Vetrage von etwa 40 «/o gewonnen
werden können, sind ein vollwertiger Ersatz für Kleie.

Nur diese beiden Verfahren führen zum Ziele. Dagegen ist davor zu
warnen, Schnellmast mit Getreideschrot allein, also ohne eiweißreiches Vei-
futter zu betreiben, weil sie zur Futterverschwendung führt."

Verlin, den 27. September 1916.

Anlage 2.
sehr günstige Ergebnisse mit der Fütterung von aufgeschlossenem Stroh.

Veröffentlichungen des preußischen Landwirtschaftsministeriums.
Die Fütterung mit Kraftstroh, das nach dem Verfahren der Papier-

industrie (Gexmann) aufgeschlossen wurde, auf der Königlichen Domäne
Dahlem bei Verlin hat zu folgenden Ergebnissen geführt:

I. physiologische versuche.
von dem in Dahlem hergestellten Kraftstroh wurde täglich eine an-

gemessene Menge an Professor Dr. Fingerling in Möckern bei Leipzig ge-
sandt. Fingerling berichtet über die von ihm ausgeführten Verdauungs-
versuche folgendes:

Das aufgeschlossene Stroh hatte in dem Zustand, wie es uns übersandt
wurde, einen Trockensubstanzgehalt von 17,05 «/«. Ueber den Gehalt und
die Verdaulichkeit der darin enthaltenen Nährstoffe gibt folgende Kufstellung
Aufschluß:

Von den in d«r Ersten Zahlen
reihe aufgeführten Bestand-

teile» waren verdaulich:

69,85 ,o/y

73,96 „
64,98 „
32,42 „
82,20 „

Trockensubstanz
darin enthalten:

Organische Substanz
Nohprotein
Ztickstoffreie Extraktstoffe
Fett
Rohfaser
Ksche
Nein-Eiweiß

Gehalt der
Trockensubstanz

1 0 0 0/0

94,21 „
0,68 „

30,72 „
0,96 „

61,85 „
5,79 „
0,59 „
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wie aus diesen Zahlen hervorgeht, ist der Kufschlietzungsprozeß ganz
ausgezeichnet gelungen, denn sowohl die organische Substanz, wie die stick-
stoffreien Extraktstoffe und ganz besonders die Nohfaser zeigen eine Ver-
daulichkeit, die nahe heranreicht an diejenige, die bei vollkommen aufge-
schlossenem 3troh (mittels Druckgefäßen) erreicht werden kann.

Diesem günstigen Ergebnis entsprechen auch die in Mö'ckern ausge-
führten versuche mit 2 Nlilitärpferden. Das eine erhielt täglich 4 Pfund
Hafer, 6 Pfund Heu und 80 Pfund (entsprechend 14 Pfund Trockensubstanz),
später 100 Pfund nassen Ztrohstoff- das andere 4 Pfund Hafer, 12 Pfund
Kraftfuttergemisch und 10 Pfund Heu. vom 8. Oezember ab mutzte das
mit Kraftstroh gefütterte Pferd am Göpel arbeiten.

Das mit strohstoff gefütterte Pferd nahm in 18 Tagen von 43? KZ
auf 471 kF, also um 34 K3 an Lebendgewicht zu, während das andere,
das statt des Ztrohstoffes die 12 Pfund Kraftfuttergemisch und 4 Pfund
Heu mehr erhalten hatte, knapp auf 400 K3 Lebendgewicht zu erhalten war.

I I . praktische Fütterungsversuche.
I m Dahlemer Vetrieb wurden 27 Kckerpferde mit Kraftstroh ge-

füttert. Die Futterration bestand aus 7,25 K3 gemischtem Kraftfutter
(2,25 kx Hafer, 1 K3 Zucker, 1,5 kx Velkuchen, 2,5 K3 U)eizenkleie),
2,5 kg- Heu und 7 K3 Ltrohhäcksel. Unter Veglassung des Ztrohhäcksels
wurden zunächst 30 K3, später 40 K^ Kraftstroh gefüttert und das Fut-
terkorn auf 4 K3 ermäßigt. Zurzeit werden neben dem Kraftstroh nur
noch 2,25 kF geschroteter Hafer und 2,5 ks Heu gefüttert.

Vei Veginn der Kraftstrohfütterung am 11. November 1916 hatten
die 27 Pferde ein Lebendgewicht von 14 655 kx, am 23. Dezember 1916
ein solches von 15 590 ks, sie haben also in 41 Tagen um 935 k^,
oder für den Tag und den Kopf im Durchschnitt um 0,8 KZ zugenommen
trotz angestrengter Arbeit. Unter dem Vestand befand sich eine Knzahl
von alten abgetriebenen Pferden, die während des Krieges an stelle
ausgehobener Pferde eingestellt werden mußten- auch diese besserten sich
zusehends im Ernährungszustand und im haar. Das Kraftstroh wurde
mit dem geschroteten Hafer und dem übrigen Kraftfutter gut durchgemischt
und so von den Pferden von Anfang an gerne genommen, nur >ein
Gespann ließ in den ersten Tagen kleinere Neste zurück, nahm aber
nach kurzer Zeit ebenfalls das ganze Futter auf. Kuch bei sehr hohen
Gaben von Kraftstroh tritt kein Durchfall ein, der Kot zeigt völlig nor-
male Veschaffenheit. Der Gesundheitszustand der Pferde war dauernd ein
guter.

Vei der Fütterung von Kraftstroh muß das Körnerfutter stets ge-
schrotet gegeben werden. Ganzen Hafer schlingen die Pferde mit dem
weichen Kraftstroh ungekaut hinunter, w i l l man das Körnerfutter un-
geschrotet geben, so muß man eine geringe Menge von strohhäcksel dem
Futter beigeben, um die Pferde zum Kauen zu zwingen.

Es kann hiernach kein Zweifel darüber bestehen, daß es möglich ist,
die Zugpferde mit der gesetzlich zugestandenen Haferration von 2,25 k^
unter Veifütterung von Kraftstroh leistungsfähig zu erhalten. Ueber die
Ergebnisse der Fütterung wird demnächst erneut berichtet werden.

5ln 20 Zugochsen wurden täglich 30 Kx Kraftstroh auf den Kopf ge-
füttert, sie nahmen das Futter gern auf und blieben leistungsfähig- Ge-
wichtsfestftellungen konnten noch nicht vorgenommen werden.

Dem Vestand von 240 Milchkühen wurde ebenfalls Kraftstroh ver-
abreicht. Unter Leitung des Hauptmanns wrede vom Kriegsausschutz für
Ersatzfutter wurden mit 2 Versuchsreihen von je 30 5tück Kühen, die
größtenteils am Ende ihrer Laktationsperiode standen, Fütterungsversuche
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in der weise angestellt, daß die eine Reihe das bisher übliche Futter weiter
erhielt, während der zweiten Reihe Kraftstroh in verschiedenen Gaben
verabreicht wurde. Das übliche Futter bestand aus

30 k^ Runkelrüben,
1 kx Rapskuchen,
1 kß- Kleie,
3 kx Heu,
5 K3 Haferstroh.

10 Tage lang wurden 10 k^ Rüben durch die gleiche Menge Kraft-
stroh, in den folgenden 10 Tagen 20 K^ Rüben unter Zugabe von V2 KZ-
Kleie durch Kraftstroh ersetzt, mehr als 20 K3, also 40 Pfund nassen Kraft-
strohes auf den Kopf nahmen die Tiere nicht auf.

I n der ersten Periode (10 K̂  Kraftstroh) ist der Milchertrag unter
Verücksichtigung des Laktationsrückganges in beiden Abteilungen derselbe
geblieben. I n der zweiten Periode ist in der Kraftstroh-Abteilung der
Ertrag auf das Ztück und den Tag um 0,59 k^ zurückgegangen. Dabei
hat sich aber ergeben, daß die Futterkosten für 1 Liter Milch bei der
Kraftrohration wesentlich billiger waren, als bei der Rübenration. Vei
der Rechnung wurden die Rüben mit 4 Mk. für 100 K3 eingesetzt. Die
versuche werden fortgesetzt, und es wird namentlich versucht werden, durch
Veigabe geringer Mengen von Heidemehl oder anderer geschmackgebender
stoffe das gänzlich geschmacklose Futter den Tieren mundgerecht zu machen.
Der fehlende Geschmack verhindert bei der Fütterung an Kühen die Auf-
nahme von mehr als 40 Pfund auf den Kopf, während dies bei Pferden
nicht der Fall ist.

von Mastschweinen wurde Kraftstroh ebenfalls aufgenommen, es wurde,
wie es aus dem Laugekochkessel kam, mit dem übrigen Futter — Küchen-
abfälle, aus den Haushaltungen der Kolonie Dahlem — vermischt. Die
versuche sind noch im Gange, über das Ergebnis wird später berichtet
werden.

Vei der Herstellung des Futters mutz genau darauf geachtet werden,
daß das Futter gleichmäßig durchgekocht wird. Jeder Fehler bei der
Kochung hat eine Verminderung der Verdaulichkeit zur Folge. Die Koch-
gefäße stellen einfache viereckige Kasten aus Eisen dar, die außen zum
schütz gegen Wärmeverlust in üblicher weise isoliert sind. Auf dem Voden
liegen die mit Löchern versehenen Röhren, die den Dampf zuführen, über
diesen Röhren befinden sich die siebböden, die den Dampf zu dem darüber
liegenden Häcksel durchlassen. Diese siebböden müssen nach jeder Kochung
gründlich gereinigt werden, damit der Dampf dem in den Kesseln befindlichen
Häcksel vollständig gleichmäßig zugeführt wird. Nur wenn dies geschieht,
werden vollwertige Kochungen erzielt.

Die Kosten des Futters wurden in der Dahlemer Anlage von Ingenieur
Nemeth vom Kriegsausschutz für Ersatzfutter genau festgestellt. Für die
Abschreibung und Verzinsung der Anlage wurden die Kosten der letzteren
mit 10 000 Mk. angesetzt, das Gebäude, in dem die Anlage sich befindet,
wurde dabei als vorhanden vorausgesetzt. Die Lauge wurde mit einem
preis von 12,00 Mk. die 100 KZ- eingesetzt. Der Kriegsausschutz für
Ersatzfutter gibt die Lauge zu einem preise von 10,75 MH. die 100 kß-
ab, dazu kommen noch die Frachtkosten und die Zpesen. Das in der
eigenen Wirtschaft erzeugte Ztroh wurde mit 4 Mk. die 100 K3 eingesetzt.
Für Arbeitslöhne, Kohle, Wasser, Kraft usw. wurden die tatsächlichen
Kosten eingesetzt. Zu den Dampfkosten ist zu bemerken, datz in Dahlem
der Dampf dem Kessel der bestehenden Kartoffelbrennerei entnommen wird,
die Zufuhrleitung mußte durch ein 60 m langes stallgebäude geführt
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werden. Dadurch sind beträchtliche Dampfverluste bedingt. N)o die Ver-
hältnisse günstiger liegen oder wo man einen besonderen Dampferzeuger
für die Knlage aufstellt, sind die Dampfkosten wesentlich geringer. Unter
diesen Voraussetzungen berechneten sich für 100 kß- Trockensubstanz im
aufgeschlossenen Ztroh 17,90 M k . ' da das nasse Futter, wie es zur ver-
fütterung kommt, 16 a/o Trockensubstanz enthält, kosten 100 k^ des nassen
Futters 2,86 Mk. , die 40 kx Natzfutter, die noch obigem einem Pferd
neben 2,25 K3 Hafer und 2,5 K3 Heu als Tagesration verabreicht wurden,
Kosten also 1,14 M k .

Bezüglich der Haltbarkeit des nassen Futters ist zu bemerken, daß
zu Beginn der Kochungen am 11. November 1916 eine größere Menge des
nassen Futters auf dem Futterboden aufgesetzt wurde und unberührt bis heute
— 26. Dezember 1916 liegen blieb. Das Futter hat sich bisher, ab-
gesehen von dem durch Verdunstung verminderten Wassergehalt, in keiner
weise verändert, es zeigte sich keine 3chimmelbildung, und auch der Geruch
ist einwandfrei, so daß es auch jetzt noch wie frisches Futter von den
Tieren aufgenommen wird. Diese Tatsache ist für solche Betriebe von
Bedeutung, die von einer zentralen Anlage aus eine größere Zahl ent-
legener Betriebe mit Futter versorgen.

Die Bewirtschaftung der Lauge hat der Kriegsausschuß für Ersatz,
futter, Berlin ^V. 62, Vurggrafenstratze 11, übernommen. V» der ver-
fügbaren Menge ist bereits vergeben. Interessenten sollten daher ihren
Laugenbedarf möglichst frühzeitig bei dem genannten Kriegsausschuß an-
melden. Die Vermehrung des verfügbaren Laugenbestandes ist übrigens
in die Wege geleitet.

Nach den bisherigen Ergebnissen steht also fest, daß das aufgeschlossene
5troh ein ausgezeichnetes Futter für Arbeitspferde und Zugochsen ist,
daß es aber wahrscheinlich auch für Milchvieh- und Zchweinefütterung mit
bestem Erfolg verwendet werden kann. I n letzterer Beziehung werden
weitere Mitteilungen folgen.

Berlin, den 27. Dezember 1916.

191V. 3 1 . Dezember.

TicherstellUUg der Frühjahrsbestellung. Vom 30. Dezember 191«.

M. 5. D. F. M. I . (M. VI. 5. D. F. 1917 5. 52.)

An die Herren Gberpräsidenten.

Die militärischen stellen verfügen während des Krieges über einen
großen Teil der wichtigsten landwirtschaftlichen Betriebsmittel und Be-
triebsstoffe, so daß sie in der Lage sind, die auf Erhaltung und Ztärkung
unserer Erzeugung gerichteten Bestrebungen der Zivilbehörden und land-
wirtschaftlichen Verufsvertretungen wirksam zu unterstützen. Das Kriegs-
amt, dessen Grgane in der Provinz die stellvertretenden Generalkommandos
und die bei diesen eingerichteten ll)irtschaftsstellen sind, wird daher im
Einvernehmen mit uns auch diesen Bestrebungen seine besondere Aufmerk-
samkeit zuwenden.

Unter Bezugnahme auf den Erlaß des mitunterzeichneten Ministers
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten an die Landwirtschaftskammern
vom 30. Dezember 1916 ersuchen wir E u r e . . . . > . «ergebenst, in Ver-
bindung mit den stellvertretenden Generalkommandos und den Landwirt-
schaftskammern unverzüglich die Durchführung der in jenem Erlasse be-
rührten Maßnahmen in die Hand zu nehmen.
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Nach jeder Richtung mutz Vorsorge getroffen werden, daß die Früh-
jahrsbestellung ohne Verzögerung und vollkommen durchgeführt wird. 3u
diesem Zwecke sind alle Vorkehrungen für die sicherstellung des unumgänglich
notwendigen Bedarfs an menschlichen Arbeitskräften und Zugtieren, an
3aatgut und künstlichen Düngemitteln unverzüglich zu treffen.

w o noch keine Wirtschaftsausschüsse unter Leitung der Landrate be-
stehen, werden solche einzurichten sein, vielfach werden geeignete Land-
wirte in den Xreisausschüssen vorhanden sein, die mit der Organisation
der "Wirtschaftshilfe und Beratung betraut werden können. U)o das nicht
der Fa l l sein sollte, werden besondere Kommissionen zu bilden lein, zu
denen mit Hilfe der Landwirtschaftskammern auch Landwirte aus Nach-
barkreisen herangezogen werden könnten, wegen der Zusammensetzung der
Ausschüsse bleibt weitere Anweisung vorbehalten, die wir abzuwarten bitten.
Zache der Landräte und ihrer Wirtschaftsausschüsse ist es, unverzüglich fest-
zustellen, wo Stockungen in landwirtschaftlichän Betrieben eingetreten oder
zu erwarten sind. Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, Listen über den Bestand
und den Abgang an Betriebsleitern, an Arbeitskräften und Zugtieren auf-
zustellen und gegebenenfalls an Grt und stelle zu prüfen, ob und inwieweit
Hilfe durch Zuweisung von Vetriebskräften mit Hilfe der Militärbehörden
und Landwirtschaftskammern erforderlich ist. Geraten wirtschaften durch
Einziehung von Personal oder durch Aushebung von Pferden in bedrängte
Lage, so haben die Landräte nachdrücklich für die Zurückstellung der Ar-
beitskräfte und für die Zuweisung von Pferden einzutreten.

Auch bei der Zaatgutbeschaffung wird es Lache der Wirtschaftsaus-
schüsse sein, das Bedürfnis zu prüfen und mit Hilfe der Landwirtschafts-
kammern dafür zu sorgen, daß das 3aatgut, besonders saatkartoffeln, recht-
zeitig herankommt. Zur Behebung von Verkehrsschwierigkeiten, die gegen-
wärtig z. V. bei der Frage der Beschaffung von künstlichem Dünger im
Vordergrund stehen, werden die Verwaltungsbehörden und Kreiskommissionen
da, wo es sich um örtliche Hemmnisse handelt, durch Fühlungnahme mit
den Eisenbahnbehörden vielfach segensreich wirken können, w i r bitten,
die Landräte auf diese Aufgabe noch besonders hinzuweisen.

Ueber das veranlatzte ersuchen wir ergebenst, uns bis zum 2l). Januar
n. I . zu berichten und sich dabei auch darüber auszulassen, in welchem
Umfange die Herbstbestellung im Rückstände ist.

1916. 31 . Dezember.

Regewnz des Verkehrs Mit ausländischer Butter.

M . H. G. M . L. D. F. M. I . (M. Vl. L. D. F. 1917 5. 53.)

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Vberpräsidenten in
Potsdam.

Die den Landeszentralbehörden nach den Bekanntmachungen des Reichs-
kanzlers über die Regelung des Verkehrs mit ausländischer Vutter und
über den Ausgleich der preise für inländische und ausländische Vutter
vom 4. und 13. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. 3. 801 und 816) zu-
stehenden Befugnisse übertragen wir hiermit auf die Landesfettstelle in Berlin.

soweit es nach Abs. 3 der Ergänzung vom 15. Dezember 1915 zu
der Anordnung der Landeszentralbehörden vom 8. Dezember 1915, be-
treffend die Regelung des Verkehrs mit ausländischer Vutter usw., der
Genehmigung der unterzeichneten Minister bedarf, erfolgt diese nunmehr
durch die Landesfettstelle.
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191«. 31. Dezember*).

Gi«Vichtu«< VltlicheV Mrssraeft«««« f»« die HinterbUebe»l«t
der im Kriege Gefallenen. V«m 36 Dezember 1V?«.

M. 2. (M. VI. 1917 3. 14.)

Aus den Verichten auf meinen Nunderlaß vom 5. Mai l916 habe
ich mit Befriedigung ersehen, daß in der überwiegenden Mehrzahl der
Ztadt- und Landkreise Fürsorgestellen der von mir gewünschten Art für
die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen eingerichtet sind. Mo dies
noch nicht geschehen ist, ersuche ich, die Angelegenheit dauernd im Auge
zu behalten und auf die Gründung von Fürsorgestellen weiter hinzu»
wirken. Das Vedürfnis nach solchen ortlichen Fürsorgestellen wird sich
immer mehr herausstellen, denn diese stellen sind berufen, die wichtigsten
Träger der Fürsorge für die Hinterbliebenen zu werden. Das König-
liche Kriegsministerium ist bereits mit einer großen Anzahl von ihnen
in unmittelbare Verbindung getreten und hat durch den am 25. November
1916 herausgegebenen „Leitfaden für amtliche stellen der Kriegshinter-
bliebenen-Fürsorge" Grundlinien für das Wirken der Fürsorgestellen gegeben.
U)ie das Königl. Kriegsministerium wird auch die Nationalstiftung für die
Hinterbliebenen sich künftig der Vermittlung der Fürsorgestellen für ihre
Tätigkeit bedienen. Aber auch für die private Liebe>tätigkeit gegenüber
den Kriegshinterbliebenen sollen die örtlichen Fürsorgestellen zur Haupt-
stütze werden. Es gilt hierfür die Fürsorgestellen so auszugestalten, daß
sie den vollen Ueberblick über alle bedürftigen Kriegshinterbliebenen in ihrem
Wirkungsgebiet erlangen und dadurch die berufenen Auskunfts- und Ve-
ratungsstellen für alle amtlichen und privaten Fürsorgebestrebungen für
Kriegshinterbliebene werden. Die Fürsorgestellen werden so allmählich den
vollen Ueberblick über die Unterstützungen erhalten, die ihren Fürsorge-
befohlenen von den verschiedensten Feiten zugehen, und das wird ihnen die
Möglichkeit bieten, auf eine möglichst gerechte und sachdienliche Verteilung
der Unterstützungen beratend hinzuwirken. Nm dies Ziel zu erreichen,
empfiehlt sich die Anlegung von Verzeichnissen bei den Fürsorgestellen —
sei es in Form von Listen oder von Kartenblättern - über alle bedürftigen
Kriegshinterbliebenen ihres Gebiets, und es wird ferner Aufgabe der Ve-
hörden sein, alle Vohltätigkeitsbestrebungen für Kriegshinterbliebene immer
wieder auf die zuständigen Fürsorgestellen als die berufenen Verater hin-
zuweisen und es ihnen zur Pflicht zu machen, keine Unterstützungen an
Kriegshinterbliebene zu gewähren, ohne zugleich der örtlichen Fürsorge»
stelle Nachricht zugehen zu lassen. Nur so wird es sich erreichen lassen,
daß die Liebestätigkeit gegenüber den Hinterbliebenen der für das Vater-
land Gefallenen in die richtigen Lahnen gelenkt, eine übermäßige Ver-
sorgung Einzelner vermieden und andererseits den Vedürftigen, die sich oft
verschämt zurückhalten, die notwendige Hilfe gewährt wird.

Zur Grundlage für eine solche Ausgestaltung der Fürsorgematznahmen
bedarf es der Aufstellung einer Nachweisung der örtlichen Fürsorgestellen
unter genauer Angabe ihres wirkungsgebietes, ihrer Leitung und ihrer
Adresse, hierfür reichen die Angaben in der überwiegenden Mehrzahl der
Verichte nicht aus. Auch eine vom Königl. Kriegsministerium aufgestellte
Liste gibt noch keine erschöpfende Uebersicht. Ich ersuche daher, die Nach-
weisung der Fürsorgestellen des dortigen Vezirks nach dem anliegenden

Datum der Herausgabe des Ministerialblattes.
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Muster*) aufzustellen und diese bis zum 15. Februar 1917 ohne Anschreiben
in je einem 3tück an mich und an den „Arbeitsausschutz der Kriegerwitwen-
und Waisenfürsorge in Verbindung mit der Nationalstiftung für die Hinter-
bliebenen der im Kriege Gefallenen" in Verlin w. 50, Münchenerstraße
49, einzusenden. Der Arbeitsausschuß hat sich bereit erklärt, den Druck
der Nachweisung zu übernehmen und ich werde alsdann ihre Nebersendung
zum Dienstgebrauch veranlassen.

Ich nehme hierbei gern Veranlassung, auf die verdienstliche Tätigkeit
des „Arbeitsausschusses der Kriegerwitwen- und Waisenfürsorge in Ver-
bindung mit der Nationalstifung für die Hinterbliebenen der im Kriege Ge-
fallenen" hinzuweisen. Der Ausschuß ist bestrebt, die Fürsorgestellen sowie
alle sonst an der Kriegsfürsorge für die Kriegshinterbliebenen beteiligten
durch seinen Rat zu unterstützen. Er hat dies bereits durch eine Anzahl
von Druckschriften in anerkennenswerter weise betätigt und beabsichtigt
demnächst eine Zeitschrift herauszugeben, welche namentlich die bei Hand-
habung der Hinterbliebenenfürsorge bei den Fürsorgestellen hervorgetretenen
Zweifel und 3chwierigkeiten ständig behandeln soll. Darüber hinaus er-
teilt der Arbeitsausschuß auch auf Einzelfragen Auskunft über Fragen der
Hinterbliebenenfürsorge. Mi t der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen
ist der Arbeitsausschutz neuerdings in enge Verbindung getreten, wie dies
auch in seinem Namen jetzt zum Ausdruck gelangt. Ich ersuche daher,
die Fürsorgestellen auf den „Arbeitsausschutz der Kriegerwitwen- und Wai-
senfürsorge in Verbindung mit der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen
der im Kriege Gefallenen" Verlin w . 50, Münchenerstratze 49, entsprechend
aufmerksam zu machen.

An die Herren Regierungspräsidenten und an den Herrn Polizeipräsidenten
in Verlin' abschriftlich an die Herren Gberpräsidenten.

*) Nicht mit abgedruckt. I n der einzureichenden Nachweisung soll
angegeben werden: der Name und Vezirk der Fürsorgestelle, die leitende
Vehörde oder der Leiter unter Vezeichnung seiner Amtseigenschaft und.
die genaue Adresse für Zuschriften.
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